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ChronologischeÜbersicht
der im Reichs=Gesetzblattevom Jahre 1908 enthaltenen

Gesetze, Verordnungen usw.

Datum Ausgegeben Nr. P
besGesetzes zu Inhalt. des 2 Seiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1906 1908
7. Mai 8. Jan. StaatsvertragzwischendemDeutschenReicheund l 3402 1-4

der Schweiz, betreffendeine Eisenbahn=
verbindung zwischen Bfetterhausen und
Bonfol.

19. Sept.17. Nov. Zweites Zusatzübereinkommenzum Internatio 53 3530 515—-584
nalen Ubereinkommenüber den Eisen bahn=
frachtverkehr vom 14.Oktober1890.

3. Nov. 20. Jan. Internationale Konvention, betreffenddie Re= 2 3404 6-12
vision der in der General-Akte der Brüsseler
Antisklaverei-Konferenz vom 2. Juli 1890
vorgesehenenBehandlung der Spirituosen
bei ihrer Zulassung in bestimmtenGebieten
Afrikas.

3. — 30.Juni Internationaler Funkentelegraphenvertrag. 38 3500 111-462

1907
11. Febr. 14.März Vertrag zwischendemDeutschenReicheund den 11 3426 65—-67

Niederlanden über die gegenseitigeAner=
kennung der Aktiengesellschaften und
andererkommerzieller,industriellerund finan=
ziellerGesellschaften.

18. Juni.29. Febr.Handels= und Schiffahrtsübereinkunft 8 3419g 28-30
zwischendemDeutschenReicheunddemFürsten=
tumeMontenegro.

5395r 539368
Oriqinel from
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Il

Datum
des Gesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1907
28.Aug.

16.Okt.

9. Nov.

20.

1908
16.April

26. Juni

21.März

7. Mai

16.April

8. Jan.

9.April

20. Jan.

29.

16.April

Zusatzaktezu demam 5. März 1902 in Brüssel
zwischendemDeutschenReicheund mehreren
anderenStaaten abgeschlossenenVertrag über
die BehandlungdesZuckers.

lbereinkunft zwischenDeutschlandund Belgien,
betreffenddenSchutzanWerkenderLiteratur
und Kunst und an Photographien.

Ubereinkunft zwischenDeutschland und Italien,
betreffenddenSchutzanWerkenderLiteratur
und Kunst und an Photographien.

StaatsvertragzwischendemDeutschenReicheund
SchwedenwegenHerstellungeinerEisenbahn=
Dampffährenverbindung zwischenSaß=
nitz und Trelleborg.

Protokoll über den Beitritt Rußlands zum
Juckervertrage.

Bekanntmachung, betreffenddie dem Internatio=
nalen Ubereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

Gesetz,betreffenddie Errichtung zweier Stif=
tungen aus dem Vermögen, welchesdem
Reicheaus demNachlassedes am 2. Juni 1901
verstorbenen Malers Professor Gustav
Müller zugeflossenist.

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der
britischenKolonie Gambia zu der Inter=
nationalenUbereinkunftüberMaßregelngegen
Pest, Cholera undGelbfieber vom3.De=
zember1903.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnung
derJahre1905,1906und1907als Kriegs=
jahre aus Anlaß desAufstandesin Deutsch.
Ostafrika.

AbkommenzwischendemDeutschenReicheund
Nußland über den Juckerverkehr zwischen
Deutschlandund Nußland.

16

37

13

21

16

15

16

3441

3498

3432

3456

3442

3403

3437

3405

3406

3443

135—140

405—40

80-85

165—170

140—144

12

13

144-146



Datum Ausgegeben

usw. Berlin.
Inhalt.

Nr.

des
Stückes.

des
Gesetzes
usw.

Seiten.

1908
23. Jan.

29. —

29. —

—Febr.

13. —

17. —

17. —

1908
9. Jan.

4. Febr.

12. —

18. —

26. —

209—

29. —

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt Schwe=
dens zu der internationalen Ubereinkunft
über Maßregeln gegenPest, Cholera und
Gelbfieber.

Bekanntmachung, betreffend Festsetzungvon
Mittelwerten für den Gulden nieder=
ländischerWährung und die Mark deutscher
Währung auf dem Gebiete der Unfallver=
sicherung.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An=
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Bekanntmachungüber Abänderung und Er=.
gänzung der Eichordnung und der Eich=
gebührentaxe.

Bekanntmachung,betitffend die dem Inter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffendAnderungderNr. XV.
in Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.

Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichs=
haushalts, desLandeshaushaltsvon Elsaß=
Lothringen und des Haushalts der Schutz=
gebiete.

Bekanntmachung,betreffenddieAnzeigepflichtfür
die Gehirn=Rückenmarkentzündung und
die Gehirnentzündungder Pferde.

* betreffenddieBestrafungderMajestäts=
eleidigungen.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Aufhebung
des Kolonialrats und die Bildung von
KommissionenbeimReichs=Kolonialamte.

Gesetz,betreffenddie Abänderungdes Jucker=
steuergesetzes.

3407

3408

3409

3411

3422

3412

3413

3410

3414

3415

3418

3417

14

15

15

18—20

38

17

23

25

27



IV

Datum
desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

Inhalt.
Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1908
22.Febr.

22.

24.

27.

28.

1.März

10.

11.
19.

1908
5.März

5. —

26.Febr.

14.März

14.

14.

14.

21.

14.

18. Mai

14.März
21.

Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von
Weinbaubezirken.

Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMili=
tärtarifs für Eisenbahnen.

Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach=
trags zum Reichshaushalts-Etat für
das Rechnungsjahr1907.

Verordnung, betreffenddieKonsulargerichts=
barkeit in Bulgarien.

Bekanntmachung,betreffendeine neue Ausgabe
der demInternationalenUbereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten
Liste.

Bekanntmachung,betreffenddieRatifizierung des
zwischendemDeutschenReicheund denNieder=
landen am 1I. Februar 1907 unterzeichneten
Vertrags über die gegenseitigeAnerkennung
der Aktiengesellschafteg usw.

Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Er=
findungen,MusternundWarenzeichenauf der
Wanderausstellung der DeutschenLand=
wirtschafts-Gesellschaftin Stuttgart 1908.

Bekanntmachung,betreffendAnderungderMili=
tär-Transport-Ordnung.

Gesetz,betreffenddieAnderungdesGesetzesüber
das Telegraphenwesen des Diuutschen
Reichs vom 6. April 1892.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An=
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

ZusatzabkommenzwischendemDeutschenReiche
und demVereinigtenKönigreichevon Groß=
britannien und Irland zur Deklaration
vom 1. April 1869, betreffenddie von Hand=
lungsreisendenmitgeführten Muster und
Proben.

Scheckgesetz.

Bekanntmachung,betreffenddieVorlegungsfristen
für Auslandsschecks.

11

10

11

11

11

13

11

23

12
13

3420

3421

3416

3424

3423

3427

3425

3428

3431

3429

3460

3430
3433

31-—37

38

26

63—64

39—62

67

64

68

79—80

68-69

179—180

71-77
85—86



ChronologischeUbersichtdes Jahrgangs 1908. V

Datum Ausgegeben Nr. *d
desGesezes JIntalt. des Desezes,Seiten.

usw. Berlin. Stückes. usw.

1908 1908
19. März 21. März Bekanntmachung, betreffend Abrechnungs= 13 3434 86

stellen im Scheckverkehre.

23. — 9. April AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Abänderung 15 3438 132-—133
der Instruktion zur Ausführung des Gesetzes
über die Ouartierleistung für die be=
waffneteMachtwährenddesFriedenszustandes.

25. — 9. — Bekanntmachung,betreffend den Schutzvon Er= 15 3439 134
findungen,MusternundWarenzeichenauf der
Ausstellung München 1908. ·

31. — 2. — Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Reichs= 14 343587—118
haushalts-Etats für das Rechnungsjahr
1908.

31. — 2. — Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Haus= 14 3436 118-—130
halts-Etats für die Schutzgebiete auf
das Rechnungsjahr1908.

3. April 9. — Bekanntmachung,betreffendAbänderungderBe= 15 3440 134
stimmungenüber die Befähigung von Eisen=

— bahn-Betriebs- und Polizeibeamten.

5. — 18. — AllerhöchsterErlaß, betreffenddieErrichtungder 17 3447 148
KaiserlichenTechnischen Prüfungsstelle.

6. — 18. — Gesetzzur Anderungdes§ 2 desGesetzes,be= 17 3446
treffenddiedeutscheFlotte, vom 14.Juni 1900.

9. — 16. — Bekanntmachung,betreffenddie demInternatio= 16 3444 1145-146
nalen Ubereinkommenüber denEisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

11. — 16. — Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit 16 3445 146
Arzneimitteln.

12. — 18. — Bekanntmachung,betreffendAbänderung der 17 3448 149-150
Schiffsvermessungsordnung, vom
1.März 1895.

19. — 25. — Vereinsgesetz. 18 3449 151—157
19 —25. —Bekanntmachung,betreffenddieErweiterungder 18 3450 157

Rayons für die FestungDiedenhofen.
24. — 1.Mai Verordnung, betreffenddie Zuständigkeit der 19 3461 169-160

Reichsbehördenzur Ausführung des Reichs=
beamtengesetzes. ·



VI ChronologischeUbersichtdes Jahrgangs 1908.

Datum Ausgegeben Nr. P
e .desGesetzes zu Inhalt. de Cesetzes Seiten.

usw. Berlin. Stückes. usw.

1908 1908
26.April 1.Mai Bekanntmachung,betreffenddeninternationalen 19 3452 161

Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

28. — 1. — Bekanntmachung,betreffendAnderungder 8830 19 34563161—162
und39 derEisenbahn=Verkehrsordnung.

30. — 1. — Bekanntmachung,betreffendden Schutzvon Er= 19 3454 162
findungen,MusternundWarenzeichenauf der
Hessischen Landesausstellung für freie
und angewandteKunst in Darmstadt.

1.Mai 2. — Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigung 20 3455 163
von Arbeiterinnen in Konservenfabriken.

2. — 11. — Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von 22 3457 171
Weinbaubezirken.

2. — 11. — Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung 22 3458 172
leichtererVorschriftenfür den wechselseitigen
VerkehrzwischendenEisenbahnen Deutsch=
lands und Luxemburgs.

6. — 11. — Bekanntmachung,betreffenddieEinrichtungund2 34599 172-—177
den Betrieb von Anlagen zur Herstellung
elektrischer Akkumulatoren aus Blei oder
Bleiverbindungen.

7. — 18. — Bekanntmachung, betreffend Anderung der 23 3461 181
Nr. XXXVd in AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

8. — 18. — Gesetz,betreffendAnderungdesBörsengesetzes 4 3462 183—194

12. — 2. Juni Bekanntmachung,betreffenddieStiftungsurkunden 29 34774-255
für die Gustav. Müller=Kunststiftung und
die Gustav=Müller=Hospitalstiftung.

14. — 25.Mai Verordnung zur Ausführung des Datent= 26 3473 213
gesetzes vom 7. April 1891.

18. — 23. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach= 25 3463 95—196
p.8 zum Reichshaushalts-Etat für
1908.

18. — 23. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeineszweiten ] 25 346497
Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat
für 1908.

Ori



ChronologischeUbersichtdes Jahrgangs 1908. VII

Datum Ausgegeben Nr. 5
desGesetzesn Inhalt. des GeschesSeiten
usw. Berlin. Stückes. usw.

1908 1908
18.Mai 23.Mai Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesdritten 25 34660

Nachtrags zum Reichshaushalts=Etat
für 1908.

18. — 23. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach= 25 34661201-205
trags zum Haushalts-Etat für die Schutz=
gebiete für 1908.

18. — 23. — GesetzwegenAnderung des § 2 des Gesetzes s 3467 206
betreffend die Gewährung eines Darlehns
an dasSchutzgebietTogo, vom23.Juli 190|1.

18. — 23. — GesetzwegenAnderung des Gesetzes,betreffend 3468206207
die Gewährung eines Darlehns an das
Südwestafrikanische Schutzgebiet, vom
16.März 1907.

18. — 23. — Gesetz,betreffendAnderungdesGesetzesüber die 25 3469207·209
Einnahmen und Ausgaben der Schutz=
gebiete, vom 30. März 1892.

1 18. — 23. — Gesetz,betreffenddie Stempelabgabevon Eir,#a 3470 210
laubniskarten für Kraftfahrzeuge aus=

· ländischerBesitzer.
18. — 25. — Gesetz,betreffenddie Beschäftigungvon Hilfs= 26 3471 211

mitgliedern im KaiserlichenPatentamte.
19. — 26. — Gesetz,betreffendAnderungim Münzwesen6 3472212-213
25. — 15.Juni Bekanntmachung,betreffenddie Bestimmungen 34 3492 362-375

« überdie technischeEinheit im Eisenbahn—
wesen.

27. — 30.Mai Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des7 3474 215=•237
Börsengesetzes.

27. — 2. Juni Bekanntmachung,betreffenddie Ein fuhr von 29 3478 255
Mflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

29. — 30.Mai Bekanntmachung,betreffenddie Zulassung von 28 3475 239
Börsentermingeschäften in Anteilen von
Bergwerks-=und Fabrikunternehmungen.

29. — 30. — Bekanntmachung,betreffenddie Geschäftsbedin= 28 3476 240211
gungen der Produktenbörse zu Berlin
für denZeithandelin Getreideund Mehl.

29. — 2. Juni Bekanntmachung,betreffendAnderung der An. 29 3479 256.260
lageB zurEisenbahn=Verkehrsordnung.

Reichs-Gesebl. 1908. 2
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VIII ChronologischeUbersichtdes Jahrgangs 1908.

Datum Ausgegeben Nr. *
desGesetzeszu In halt. ——
usw. Berlin. Stückes. Usw.

1908 1908
30.Mai 5. Juni Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesvierten 30 3480 261-262

Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat
für 1908.

30. — —— GesetzüberdenVersicherungsvertrag. 30 3483305
30. — SEinführungsgesetzzumGesetzüberdenVer30 3482 305—07

sicherungsvertrag.

30. — 5. — Gesetz,betreffendAnderungderVorschriftendesssZ0 3483 307312
HandelsgesetzbuchsüberdieSeeversicherung.

30. — 6. — esetz,betreffendAnderungdes§ 833 desBüur.31 3484 313
gerlichen Gesetzbuchs.

30. — 6. — Gesetzzur Anderungdes Gesetzes,betreffendden 31 34835 314-316
Schutz von Vögeln, vom 22. März 1888
und zur Einführung des Vogelschutzgesetzesin
Helgoland.

30. — 10 — esetz,betreffenddieErleichterungdesWechsel2 34878321-326
protestes.

30. — 111.— Maß/-undGewichtsordnung. 33 3489 849-356
30. —1U. — esetz,betreffenddieAbänderungderGewerbe..33 3490 356-360

ordnung.

30. — 16. — Gesetz,betreffenddieAnderungdesGesetzesüber 35 3494 377-380
den Unterstützungswohnsitz, und die Ein=
führung diesesGesetzesin Elsaß=Lothringen.

1.Juui19. —(BekanntmachungbetreffendzusätzlicheAbmachun36 3497 398—404
gen zur Ubereinkunftvom 4. Februar 1898
über die Eichung der Binnenschiffe.

3. — 6. — Bekanntmachung,betreffenddie Fassungdes31 3486 817-320
Vogelschutzgesetzes.

3. — 10. — Bekanntmachungdes Textes der Wechsel2 3488 826-348
ordnung in der vom I. Oktober1908 an
geltendenFassung.

3. — 15. — Gesetzzur Ergänzung der Gesetze,betreffend4 3491 361
Postdampfschiffsverbindungen mit über=
seeischenLändern.

3. — 15. — Bekanntmachung,betreffenddieBeförderungvon 34 3493 376
Metallpatronen für Feldgeschütze.



Datum Ausgegeben Nr.
desGesetzes Inbaltt. des cesfetes Seiten.
usw. Berlin. Stückes.| ufw.

1908 1908
3. Juni9. Juni Verordnung,betreffend dieEinrichtungder Ver= 36 3496397-398

waltung und die Eingeborenen=Rechts=
pflege in denafrikanischenund Südseeschutz=
gebieten.

44 — 16. — Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des 35 3495 380-396
Gesetzesüber denUnterstützungswohnsitz.

18.— 26. — Bekanntmachung,betreffenddie Beaufsichtigung 37 3499 409
der inländischen privaten Rückversiche=
rungsunternehmungen.

25. — 3. Juli Bekanntmachung, betreffend die Ein fuhr von 39 3501 463
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

27. — 3. — Bekanntmachung,betreffenddieAußerkurssetzung 39 3502 464
der Fünfzigpfennigstücke der älterenGe=
prägeform.

29 — 11. — Verordnung, betreffenddie Gerichtsbarkeit 41 3507 469—470
der deutschenKonsuln in Agypten.

29. 11. — Gesetz,betreffenddieAbänderungderGewerbe= 42 3510 473
ordnung.

3. 4. — Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung 40 3504 467
leichterer Vorschriften für den wechselseitigen
VerkehrzwischendenEisenbahnen Deutsch=
lands und Cuxemburgs.

1. Juli 3. — Bekanntmachung,betreffenddie Julassung von 39 3503 465
Börsentermingeschäften in Anteilen von
Bergwerks-und Fabrikunternehmungen.

1. — 4. — Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellen 40 3505 467
im Scheckverkehre.

1. 4. — Bekanntmachung,betreffenddie Gestattungdes 40 3506 468
Feilbietens von Bier im Umherziehen.

41. 11. — Bekanntmachung,betreffendgesundheitsschädliche 41 3508 470471
und täuschendeZusätze zuFleisch und dessen
Zubereitungen.

4. — 11. — Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzüber die 41 3509 471
Schlachtvieh= und Fleischbeschau, vom
3. Juni 1900.

2.



X

Datum
desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

Jnhalt.
Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1908
4. Juli

29.

31.

— Aug.

8. —

1908
11.Juli

24.

24.

24.

4.Dez.

31. Juli

19.Aug.

14.

10.

10.

14.

Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation der
Zusatzaktevom 28. August1907 zu demam
5.März 1902in BrüsselzwischendemDeutschen
Reicheund mehrerenanderenStaaten abge=
schlossenenVertrag über die Behandlungdes
Juckers und des Protokolls vom 19.De=
zember1907 über den Beitritt Rußlands zum
ZuckervertrageseitensdesKönigreichsItalien.

Verordnung, betreffenddenVerkehrmit Essig=
säure.

Bekanntmachung,
graphie.

betreffenddie Schiffstele=

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An=
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Staatsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche
unddenNiederlanden, betreffenddieEisen=
bahn von NeuenhausnachCoevorden.

Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflicht
für die als Influenza der Pferde bezeich=
netenKrankheiten.

Gesetzüber die Verlegungder deutscheschwei=
zerischen Grenze bei Leopoldshöhe.

Verordnung, betreffenddie Klasseneinteilungder
Militärbeamten des Reichsheersund der
Marine.

Bekanntmachung,betreffenddas in Paris am
18.Mai 1904 unterzeichneteAbkommenzwischen
dem DeutschenReiche und anderenStaaten
über Verwaltungsmaßregelnzur Gewährung
wirksamenSchutzes gegen den Mädchen=
handel.

Bekanntmachung,betreffenddie Erhebung von
Wechsel- und Scheckprotesten durchPost=
beamte.

Bekanntmachung,betreffend die dem Inter=
nationalenUbereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

42

43

43

43

58

44

47

46

45

45

46

3511

3512

3513

3514

3542

3515

3521

3518

3516

3517

3519

474

475—476

476—477

477478

635—643

479

49798

483—491

481

482

492



Datum
desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stückes.

XI

Nr.
des

Gesezes
usw.

Seiten.

1908
12.Aug.

25.Sept.

6. Okt.

21.

1908
19.Aug.

24.

29.

29.

17.Okt.

17.

27.

20. Nov.

20.

20.

Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung
mit der Schweizvom 29. Oktober1907 über
die Verlegung der deutsch=schweizerischen
Grenze bei Leopoldshöhe.

Verordnung, betreffend die Abänderung der
Verordnung über das Verfahren und den
Geschäftsgangdes KaiserlichenAufsichts=
amts für Privatversicherung.

Bekanntmachung,betreffenddieEin- undDurch=
fuhr aus Kapland und Natal.

Verordnung,betreffend die Aufhebungder Ver=
ordnungvom 17.April 1901wegenErhebung
einesJolles auf Blauholz und einesSJoll=
zuschlagsauf Kaffee und Kakao aus der
Republik Haiti.

Bekanntmachung,betreffend die dem Inter=
nationalenUbereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffendAnderungder Mi=
litär-Transport=Ordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der
Artikel 6, 19 und 20 des Reglementszur
nternationalen Meterkonvention vom
0. Mai 1875.
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Reichs-Gesetzblatt.
*=

Inhalt: Staatsvertrag zwischendemDeutschenReiche und der Schweiz, betreffendeineEisenbahnverbindung
zwischenPfetterhausen und Bonfol. S. 1. — Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalen
Ubereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehrbeigefügte Liste. S. 4.

(Nr. 3402.) Staatsvertrag zwischendemDeutschenReicheund der Schweiz, betreffendeine
EisenbahnverbindungzwischenPfetterhausenundBonfol. Vom 7.Mai 1906.

—

Oeine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs einerseits, und der Bundesrat der SchweizerischenEid=
genossenschaftanderseits,von demWunschegeleitet,die beiderseitigenEisenbahn=
verbindungenzu vermehren,habenbehufseiner hierüberzu treffendenVerein=
barungzu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigten
Minister bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft,Wirk=
lichenGeheimenRat und Kammerherrn, Herrn Dr. Alfred
von Bülow,

der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft:
Herrn Bundesrat Dr. Josef Zemp, Vorsteherdes Post= und
Eisenbahndepartements,

welcheunter Vorbehalt der beiderseitigenRatifikationnachstehendeVereinbarungen
getroffenhaben.

Artikel 1.
Die hohenvertragschließendenRegierungenerklärensichgegenseitigbereit,

die Herstellungeiner EisenbahnverbindungzwischenPfetterhausenund Bonfol
zuzulassenund zu fördern.

Artikel 2.
Die KaiserlichDeutscheRegierungwird für ihreRechnungeineEisenbahn

von Dammerkirchüber Petterhausenbis an die schweizerischeGrenzebeiBonfol
herstellenund betreibenlassen. Die SchweizerischeBundesregierungwird ander=
seitszur FortsetzungdieserBahn von der LandesgrenzenachBonfol und zum
Betriebe dieserBahnstreckederRegionalbahngesellschaftPruntrut—Bonfol die
Konzessionerteilen. . «
Reichs=Gesetzbl.1908. 1
Ausgegebenzu Berlin 8. Januars1908. Oriqinal from
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Der Zeitpunkt, zu demdie Eröffnung des Betriebs über die beiderseitige
Grenzeerfolgensoll, bleibt einer besonderenVereinbarungzwischenden beiden
Regierungenvorbehalten.

Artikel 3.
Die nähereFeststellungder Bahnlinie sowiedes gesamtenBauplans und

der einzelnenBauentwürfebleibt jeder der beidenRegierungenfür ihr Gebiet
vorbehalten.

Der Punkt, wo die beiderseitigeGrenzevon der Eisenbahnüberschritten
wird, soll nötigenfalls im Wege gemeinsamerVerhandlung durch technische
Kommissärenäherbestimmtwerden.

Artikel 4.
Die Bahn soll zunächstals eingleisigeNebeneisenbahnzur Ausführungge=

langen.
— Die Spurweiteder Gleisesoll in Übereinstimmungmit den anschließenden

Bahnen 1/135Meter im Lichtender Schienenbetragen.Auch im übrigensollen
die Konstruktionsverhältnisseder anzulegendenBahnstreckeund deren Betriebs=
mittel dergestaltnach gleichmäßigenGrundsätzenfestgestelltwerden, daß auf den
beiderseitigenBahnstreckenein ineinandergreifenderBetrieb stattfindenkann, ins=
besondereauch die Betriebsmittelvon und nach den anschließendenBahnen
ungehindertübergehenund wechselseitigbenutztwerdenkönnen.

Die von einer der beidenRegierungengeprüftenBetriebsmittelwerden
ohnenochmaligePrüfung auchauf der im GebietederanderenliegendenBahn=
streckezugelassenwerden.

Artikel 5.
Der Betriebswechselan der Grenzesoll in der Weisestattfinden,daß die

aus dem DeutschenReiche kommendenZüge bis nach Bonfol und die aus der
Schweiz kommendenZüge bis nach BMetterhausengefahren werden. Es bleibt
denbeiderseitigenbetriebsführendenVerwaltungenunbenommen,nachvorgängiger
Verständigungihre Züge über die vorbezeichnetenWechselstationenhinaus ver=
kehren3 lassen.

ber die Art und Weise, in der die beidenWechselstationengegenseitig
mitbenutztwerdendürfen, über denBetriebsdienstauf diesenStationen und der
Grenzstrecke,sowieüber die etwaigeWeiterführungder Züge über die Wechsel=
stationenhinaus, desgleichenüber die hierfür zu leistendenVergütungen, wird
zwischenden beiderseitigenbetriebsführendenVerwaltungenvorbehaltlichder Ge=
nehmigungder Aufsichtsbehördenein Betriebsvertragvereinbartwerden.

Artikel 6.
Beide Regierungenverpflichtensich,dahin zu wirken:
1. daß auf der Linie Pfetterhausen—Bonfolmöglichstim Anschlußan die
Züge der angrenzendenBahnstreckenfür denPersonen=undGüter=

* Oriqinal om
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verkehrso viel Züge eingerichtetwerden, als zur Bewältigung dieser
Verkehre erforderlichsind, sowie daß die sonstigenBetriebsanordnungen
den Verkehrsinteressenentsprechendgeregeltwerden;

2. daß direkteAbfertigungenim Personen=undGüterverkehrezwischender
in Frage stehendenund denangrenzendenBahnstrecken,falls dieselben
im Interessedes Verkehrs erwünschterscheinen,eingeführtwerden;

3. daß die in Rede stehendeEisenbahnzur Aufnahme in die Liste der
dem InternationalenUbereinkommenfür den Eisenbahnfrachtverkehr
unterworfenenEisenbahnenangemeldetwird.

Artikel 7.
Die FörmlichkeitenderzollamtlichenRevisionundAbfertigungdesPassagier=

gepäcks,der ein=und ausgehendenGüter, sowieder zollamtlichenUberwachung
des Durchzugsverkehrs,sollenseinerzeitdurchbeiderseitigeKommissärenochnäher
verabredetwerden.

Artikel 8.
Die Regelung des Post=und Telegraphendienstesbleibt der besonderen

Verständigung zwischenden beiderseitigenPost= und Telegraphenverwaltungen
vorbehalten.

Artikel 9.
Den betriebsführendenVerwaltungenwird seitensder beiderseitigenRegie=

rungengestattet,alleMaterialien,diezur Besorgungdesvon ihnenübernommenen
Betriebsdienstesbenötigtsind, in den für diesenZwecknachweislicherforderlichen
Mengen in das Gebietdes anderenStaates zollfrei einzuführen.
· Für denFall, daß die eineder beidenbetriebsführendenVerwaltungenin
der Folge die Unterhaltungder zwischender Zollgrenzeund der ausländischen
WechselstationgelegenenAnschlußstreckeübernehmensollte,wirddiezollfreieEinfuhr
auchfür die zu diesemZweckeerforderlichenMaterialien ausgedehnt.

Artikel 10.
Die Bahnpolizeiwird unterAufsichtder dazu in jedemder beidenGebiete

zuständigenBehördenin Gemäßheitder für jedesGebietgeltendenVorschriften
und Grundsätzedurch die Beamten der betriebsführendenVerwaltungen ge=
handhabtwerden.

Artikel 11.
Wird dieVerhaftungeinesbeimBetriebederVerbindungsbahnoderihren

AnschlußstreckenbeschäftigtenEisenbahnbedienstetenverfügt,sowerdendieBehörden
derVertragsstaatenauf die Erfordernissedes EisenbahndienstesRücksichtnehmen
und, soweites nachdenUmständenirgendtunlichist, dienächstvorgesetzteEisen=
bahndienststelleso zeitig von der beabsichtigtenVerhaftung in Kenntnis setzen,
daß der etwanötigeStellvertreterin denDienst eingewiesenwerdenkann.

* Oriqinal from
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Artikel 12.
Der gegenwärtigeVertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden

sollenso bald als möglichin Bern ausgetauschtwerden.
Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigenBevollmächtigtenden gegen=

wärtigenVertrag unterschriebenund ihr Siegel beigedruckt.

So geschehenin doppelterAusfertigungzuBern, den7. Mai eintausend=
neunhundertundsechs.

(L. S.) von Bülow. (L. S.) Zemp.

Der vorstehendeStaatsvertrag ist ratifiziertworden; die Auswechselung
der Ratifikationsurkundenhat stattgefunden.

— —

Nr. 3403.) Bekanntmachung,betreffend die demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 30. Dezember1907.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1907,
Reichs=Gesetzbl.1907 S. 41ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

Unter„Deutschland.“ ist in derAbteilungA. II., Nr. 87, mit
Wirkung vom 16. Dezember1907, nachgetragen:

1)Weimar—Berka-Blankenhain,
8) Weimar-Rastenberg.

Der jetzigeBuchstabe1 erhält die Bezeichnungh.
Berlin, den30.Dezember1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Inhalt:

lassung in bestimmtenGebieten Afrikas.

S. 12.

Sa Majesté Empereur d'’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
Allemand; Sa Majestéele Roi des
Belges; Sa Majestéle Roi d’Espagne;
Sa Majeste le Roi-Souverain 6
TEtat Indépendant du Congo=
Président de la République V
caise; Sa Majesté le Roi du Roy-
aume-Uni de la Grande-Bretagne
cet Trlande, Empereur des Indes;
Sa Majesté le Roi d’ltalie; Sa Ma=
jestée la Reine des Pays-Bas; Sa
Majesté le Roi de Portugal et des
Algarves, etc., etc; Sa Majesté
! Empereur de toutes les Russies; et
Sa Majesté le Roi de Suede;

Voulant pourvoir à l'exécution de
la clause de Tarticle I de la Con=
vention du 8 juin 1899, prise elle=
méme en exéeution de Tarticle XCOII
de I’Acte génédralde Brugelles, et
#enVertu de laquelle le droit d'’entrée
des Spiritueux dans certainesrégions
de I’Aflique devait étre soumis à
Reichs. Eesetzbl.1908.

Vom 3. November 1906.

(Ubersetzung.)
OSeineMajestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs; Seine Majestät der
König derBelgier;SeineMajestätder
König von Spanien) Seine Majestät
derKönig=SouverändesUnabhängigen
Congostaates;der Präsidentder Fran=
zösischenRepublik; Seine Majestätder
König desVereinigtenKönigreichsvon
Großbritannien und Irland, Kaiser von
Indien) SeineMajestätderKönig von
Italien; Ihre MajestätdieKöniginder
Niederlande;SeineMajestätderKönig
von Portugal und Algarvien, usw.)
Seine Majestätder Kaiser aller Reußen
und Seine Majestät der König von
Schweden;
von demMunschegeleitet,die Be=

stimmungdes ArtikelI der Konvention
vom 8. Juni 1899, welcheihrerseitsin
Ausführung des Artikel XCII der
BrüsselerGeneral=Aktegetroffenist, und
kraft derender Einfuhrzoll auf Spiri=
tuosenin gewissenGebietenAfrikas auf
der Grundlage der durch die bisherige

2

Original from



revision sur la base des résultats
produits par la tarification précé=
(dente,
Ont résolu de réunir à cet eilet

une Conférence à Bruxelles et ont
nommépour Leurs Plénipotentiaires,
savoir:

Sa Majestél’Empereur d’Alle-
magne, Roi de Prusse, au
nom de I’Empire Allemand,
Ie Sieur Nicolas, Comte de
Wallwitz, Son Conseiller
intime actuel, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire pres Sa Majesté
le Roi des Belges,

et
le Sieur Guillaume Göhring,
Son Conseiller intime actuel
de L#égation;

Sa Majesté le Roi des Belges,

le Sieur Léon Capelle, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire, Di=
recteur général du Commerce
ct des Consulats au Ministere
des Affaires étrangeères,

et

le Sieur J. Kebers, Directeur
général desDouaneset Accises
au Ministere des Finances et
des Travaux publics;

Sa Majesté le Roi d'’Espagne,

1IeSieur Arturo de Baguer,
Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire pres
Sa Majesté le Roi desBelges;

OigitizedbyOor gle
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Tarifierung erzieltenResultateeinerRe⸗
vision unterzogenwerdensoll, auszu=
führen,
haben beschlossen,zu diesemZwecke

eine Konferenz in Brüssel zusammen=
tretenzu lassenund zu Ihren Bevoll=
mächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen,
im Namen des DeutschenReichs:
denHerrn Nikolaus Grafen von
Wallwitz, Ihren WirklichenGe=
heimen Rat, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
MinisterbeiSeinerMajestätdem
KönigederBelgier,
und

den Herrn Wilhelm Göhring,
Ihren WirklichenGeheimenLe=
gationsrat;

Seine Majestät der König der
Belgier:
denHerrn LéeonCapelle, Ihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister, Ge=
neraldirektordesHandelsund der
Konsulate im Ministerium der
auswärtigenAngelegenheiten,

und
denHerrn IJ.Kebers, General=
direktorderZölle und Akzisen im
Ministerium derFinanzenund der
öffentlichenArbeiten

Seine Majestät der König von
Spanien:
denHerrn Arturo de Baguer,
Ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister bei
SeinerMajestätdemKönigeder
Belgier;

Oriqinal from



Sa Majesté le Roi-Souverain
de I’Etat Indépendant du
Congo,
Ie Sieur Hubert Droogmans,
Secrétairegénéraldu Départe-
ment des Finances de I’Etat
Indépendant du Congo,

et
LeSieur A. Mechelynck, Avccat
à la Cour d’appel de Gand,
Membre de la Chambre des
Représentants de Belgidue;

Le Président de la Républidue
Frangçcaise,

le Sieur A. Gérard, Envoyé
Extraordinaire etMinistrePléni=-
Potentiaire de la BRépublique
Française pres Sa Majesté le
Roi des Belges;

Sa Majestéle Roi du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne
et d’Irlande, Empereur des
Indes,

Sir Arthur Hardinge, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire près Sa
Majesté le Roi des Belges,

et

le Sieur A. Walrond Clarke,
Chef du Départementd'Afrique
au Foreign Oflice,
le Sieur H. J. Read, Chef du
DépartementdelI’Afriqueorien=
tale au Colonial Oflice;

Sa Majesté le Roi d’Italie;

le Sieur Lelio, Comte Bonin
Longare, SonEnvoyéEkxtra=

7

Seine Majestät der König—
Souverän des Unabhängigen
Congostaates:
denHerrn HubertDroogmans,
Generalsekretärdes Finanzdepar—
tementsdesUnabhängigenCongo=
staates,

und
den Herrn A. Mechelynck, An=
walt beidemAppellationshofevon
Gent,MitgliedderBelgischenRe=
präsentantenkammer;

der Präsident der Französischen
Republik:
den Herrn A. Gérard, außer=
ordentlichenGesandtenundbevoll=
mächtigtenMinister derFranzösi=
schenRepublikbeiSeinerMajestät
demKönigederBelgier;

Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland,
Kaiser von Indien:
Sir Arthur Hardinge, Ihren
außerordentlichenGesandten und
bevollmächtigtenMinister bei
SeinerMajestätdemKönigeder
Belgier,

und
denHerrn A. Walrond Clarke,
Chef des afrikanischenDeparte=
mentsim AuswärtigenAmte,
denHerrnA. J. Read, Chef des
ostafrikanischenDepartementsim
Kolonialamte)

Seine Majestät der König von
Italien:
denHerrn Lelio Grafen Bonin
Longare, Ihren außerordent=

27
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ordinaireetMinistrePlöni-
Potentiaire pres Sa Majesté le
Roi des Belges;

Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas,
le Jonkheer O. D. van der
Staal de Piershil, Son
Chambellan, Son Envozé
Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sa
Majestée le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi de Portugal
ct des Algarves,
Ie Sieur Carlos-Cyrillo Ma=
chado, Vicomte de Santo
Thyrso, Son Envoyd Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire pres Sa Majesté
le Roi des Belges,
et

le Sieur Thomaz-Antonio Garecia,
Rosado, lLieutenant-Colonel
G’Etat-Major, Membre de Son
Conseil et Son Officier Tordon=-
nance honoraire;

Sa Majestée I'’Empereur de
toutes les Russies,
le Sieur N. de Giers, Son En=
VoyFGExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire pres Sa Ma=
jesté le Roi des Belges;

Sa Magesté le Roi de Suède,

le Sienur Gustave M. M. Baron
Falkenberg, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire prs Sa Majesté
le Roi des Belges;

OioitizedbhOo gle

lichenGesandtenund bevollmäch=
tigtenMinisterbeiSeinerMajestät
demKönige der Belgier;

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
den Jonkheer O. D. van der
Staal de Piershil, Ihren
Kammerherrn) außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister beiSeinerMajestätdem
Könige der Belgier;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien:
denHerrnCarlosCyrilloMachado,
Vicomte de Santo Thyrso,
Ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinisterbei
Seiner MajestätdemKönige der
Belgier,
und

denHerrnThomazAntonioGarcia
Rosado,OberstleutnantimGene=
ralstabe,Mitglied Ihres Rates
und Offizier des Ehrendienstes;

Seine Majestät der Kaiser aller
Reußen:
denHerrn N. de Giers, Ihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister bei
Seiner MajestätdemKönige der
Belgier;

Seine Majestät der König von
Schweden:
denHerrn GustavM. M. Baron
Falkenberg, Ihren außerordent=
lichenGesandtenund bevollmäch=
tigtenMinister bei Seiner Ma=
jestätdemKönige der Belgier;

Oriqinal from



Lesquels, munis de pouvoirs en
bonne et due forme, ont adoptéles
dispositions suivantes:

Article I.

A partir de la mise en vigueur
de la présente Convention, le droit
Tentrée sur les spiritueux sera porté.
dans toute T’étenduede la zone oU
Wexisterait pas le régime de la pro=
hibition visé à ParticheXCI de l'Acte
genéral de Bruxelles, au taux de
100 francs par hectolitre à 50 degrés
centésimaux.
Toutefois il est entendu, en ce

dui concerne PErythréec, due ce droit
pourra M’étre due de 70 francs
hhectolitre à 50 degrés centésimaukx,
le surplus étant représente d’une
manière genérale et constante par
Densembledes autres droits existant.
dans cette colonie.
Le droit d’entrée sera augmenté

Proportionnellement pour chaque
degrẽ au-dessusde 50 degréscentẽ-
simaux; il pourra étre diminné pro=
portionnellement pour chaque degré
au-dessous de 50 degrés centési=
maux.
Les Puissancesconservent le droit

de maintenir et Télever la taxe au
delà du minimum fixé par le présent
artickhedans les régions ou elles le
Possèdentactuellement.

Article II.

Ainsi du'il rCsultedePartickeXCIll
de I’Acte général de Brukxelles, les
boissonsdistillées qui seraient fabri=
dusces dans les régions visées à
larticle XCII dudit Acte général et
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welche, versehenmit Vollmachten in
guter und gehörigerForm, die nach=
folgendenBestimmungenangenommen
haben:

Artikel I.

Vom Inkrafttreten gegenwärtiger
Konventionan wird derEinfuhrzollauf
Spirituosenim ganzenGebietederZone,
wo das im ArtikelXCI der Brüsseler
General=AktevorgeseheneVerbotnichtin
Kraft stehensollte, auf die Höhe von
100 Franken für das Hektoliter von
50 ZentigradAlkoholgehaltgebracht.

Es bestehtjedochEinverständnisdar=
über, daß für Erythraea dieseAbgabe
nur 70 Frankenfür dasHektolitermit
50ZentigradAlkoholgehaltbetragendarf,
wobei die Gesamtheitder übrigen in
dieserKolonie bestehendenAbgaben eine
allgemeineund gleichmäßigeErgänzung
auf 100Frankendarstellt.
Der Einfuhrzoll ist für jedenGrad

über 50 Zentigrad Alkoholgehaltver=
hältnismäßig zu erhöhen; er darf für
jedenGrad unter 50 Zentigrad ver=
hältnismäßigherabgesetztwerden.

Die Mächtebehaltendas Recht, in
denjenigenGebieten,wo sie dazu be=
rechtigt sind, die Jollsätzeauchüber das
im gegenwärtigenArtikelfestgesetzteMini=
mum aufrechtzu erhaltenoder zu er=
höhen.

Artikel II.

Wie aus ArtikelXOlIll derBrüsseler
General-=Aktesichergibt, sinddieSpiri=
tuosen,welchein den im ArtikelXOll
bezeichnetenGebietenfabriziert werden
solltenund für denBedarf im Innern
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destinéesà étre livrées à la consom=
mation, seront grevées d’un droit
accise.
Ce droit d’accise, dont les Puis=

sances Sengagent à assurer la per=
ception dans la limite du possible,
ne sera pas inférieur au minimum
du droit dentrée fixé par Tarticle 1
de la présente Convention.
Toutefois, il est entendu, en ce

dui concerne IAngola, due le Gou=
vernement portugais pourra, en vue
assurer la transformationgraduelle
et complète des distilleries en fa=
briques de sucre,prélever sur le pro=
duit de ce droit de 100 francs une
somme de 30 francs, qui sera attri=
hukc aux producteurs, à charge
Dour eux, et sous son controle, de
réaliser cette transformation.

Si le Gouvernement portugais
faisait usage de cette faculté, le
nombre des distilleries en activité
et la capacité de production de
chacune d’elles ne pourraient dé=
Passerle nombre et la capacitécon=
statés à la date du 31 octobre 1906.

Article III.

Les dispositions de la présente
Convention sont établies pour une
Période de dix ans.
A Pexpiration de cette période, le

dGroitTentrée fixé à Tarticle Isera
s0umis à revision en prenant pour
base les résultats produits par la
tarilication précédente.
Toutefois, chacune des Puissances

Contractantesaura la faculté de pro=
voquer la revision de ce droit à
Texpiration de la huitièemeanneée.
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bestimmtsind, mit einer Steuer zu
belegen.

Diese Steuer, derenErhebung die
Mächte, soweitmöglich,zu sichernsich
verpflichten,soll nichtniedrigerseinals
derimArtikel! gegenwärtigerKonvention
festgesetzteMinimalsatzdesEinfuhrzolls.

Es bestehtjedochEinverständnisbe=
züglichAngolas, daß die Portugiesische
Regierung,um dieallmählicheundvoll=
ständigeUmwandelungderBrennereien
in Zuckerfabrikenzu sichern, von dem
Ertrage dieserAbgabevon 100Franken
eineSumme von 30 Frankenvorweg=
nehmendarf, welcheden Produzenten
überwiesenwird, mit der in ihrer Er=
füllung von der Regierung zu kon=
trollierendenVerpflichtung, dieseUm=
wandelungzu verwirklichen.
MachtdiePortugiesischeRegierungvon

dieserBefugnis Gebrauch, so darf die
Zahl der in TätigkeitbefindlichenBren=
nereienunddieProduktionsfähigkeiteiner
jedenderselbendenam 31.Oktober1906
festgestelltenStand nachZahl undPro=
duktionsfähigkeitnichtübersteigen.

Artikel III.
Die Bestimmungendergegenwärtigen

Konventionwerdenfür einenZeitraum
von zehnJahren festgesetzt.
Nach Ablauf diesesZeitraums wird

der im Artikel1 festgesetzteEinfuhrzoll
auf Grundlage der durchdie bisherige
TarifierungerzieltenResultateeinerRe=
vision unterzogen.
Jedochwird jederdervertragschließen=

den Mächte die Befugnis eingeräumt,
eineRevisiondieserAbgabemit Ablauf
desachtenJahres zu verlangen.
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Celle des Puissances qui terait
Usage de cette faculté aurait à no=
tisier son intention, six mois avant
cetteẽchéance,aux autresPuissances
par Pintermédiaire du Gouvernement
belge dui se chargerait de convo=
duer la Conférence dans le ddlai de
six mois ci-dessus indiqué.

Article IV.
II est entendu due les Puissances

qui ont signé ’Acte général de
Bruxelles ou y ont adhéré, et qui
ne sont pas représentéesdans la
Conférence actuelle, conservent le
droit d’adhérer à la présente Con=
vemtion.

Article V.
Le présenteConventionseraratili&e

et les ratilications en seront déposées
au Ministere desAffaires Etrangeres
à Bruxelles dans un délai qui sera
le plus court possible et qdui, en
aucun cas, ne pourra excéderun an.

Une copie certifice du proccs=
verbal de dépôt sera adresséepar
les Soins du Gouvernement belge à
toutes les Puissances intéressées.

Article VI.
La présente Convention entrera

en vigueur dans toutes les possessions
des Puissances contractantes situées
dans la zone déterminée par l'ar-
ticheNE#del’Acte géenéraldeBruxelles,
le trentième jour à partir de celni
où aura é6t#éclos le procês-verbalde
dépôt prévu à Tarticle précédent.
A partir de cette date, la Con=

vention sur le régime des spiritucux
en Afrique signée à Bruxelles le
8 juin 1899 cesserases eftets.
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DiejenigeMacht, welchevon dieser
BefugnisGebrauchmacht,hat ihreAb—
sicht6 Monate vor Ablauf des achten
Jahres denanderenMächten durchVer—
mittelungderBelgischenRegierungan—
zuzeigen,welchesichverpflichtet,dieKon=
ferenzin der oben angegebenenFrist
von 6 Monaten zusammenzurufen.

Artikel IV.
Es bestehtEinverständnisdarüber,

daß die Mächte, welchedie Brüsseler
General=Akteunterzeichnethabenoder ihr
beigetretensind, und welchenicht auf
der gegenwärtigenKonferenzvertreten
sind, das Recht behalten,dieserKon=
ventionbeizutreten.

Artikel V.
Die gegenwärtigeKonventionsoll

ratifiziertwerdenund dieRatifikationen
sollenim Ministerium der auswärtigen
AngelegenheitenzuBrüsselbinnenkürze=
sterund keinesfallsdenZeitraumeines
Jahres überschreitenderFrist niedergelegt
werden.
Eine beglaubigteAbschriftdesHinter=

legungsprotokollswirddurchdieBelgische
Regierung an alle beteiligtenMächte
gesandtwerden.

Artikel VI.
Die gegenwärtigeKonventionsoll in

allen in derim ArtikelXC derBrüsseler
General=AktefestgesetztenJZonegelegenen
BesitzungenderVertragsmächtein Kraft
tretenam 30. TagenachdemTage, an
welchemdas im vorigenArtikelerwähnte
Hinterlegungsprotokollgeschlossenwor=
den ist.
Von diesemTageansolldieKonvention

über die Spirituoseneinfuhrin Afrika,
welchein Brüssel am 8. Juni 1899 unter⸗
zeichnetwordenist, außerKraft treten.
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En foi de quoi, lesPlénipotentiaires Zur Beglaubigungdessenhabendiebe—
respectissont signé la présenteCon- treffendenBevollmächtigtengegenwärtige
vention et y ont apposéleur cachet. Konventionunterzeichnetund ihr Siegel

beigesetzt.
Fait, en un seul exemplaire, à= Geschepenin einemeinzigenExemplar,

Bruxelles, le troisièmejour dumois am 3.November1906.
de novembre mil neuf cent six.

(L. S.) Graf von Wallwitz. (L. S.) Graf von Wallwitz.
(L. S.) Göhring. (L. S.) Göhring.
(L. S.) Capelle. (L. S.) Capelle.
(L. S.) Kebers. (L. S.) Kebers.
(L. S.) Arturo de Baguer. (L. S.) Arturo de Baguer.
(L. S.) H. Droogmans. (L. S.) H. Droogmans.
(L. S.) A. Mechelynck. (L. S.) A. Mechelynck.
(L. S.) A. Gérard. (L. S.) A. Gérard.
(L. S.) Arthur H. Hardinge. (L. S.) Arthur H. Hardinge.
(L. S.) A. W. Clarke. (L. 8S.)A. W. Clarke.
(. S.)H. J. Read. (I.S.)H.J. Read.
(L. S.) Bonin. (L. S.) Bonin.
(L. S.) van der Staal de Piershil. (I. S.) van der Staal de Piershil.
(L. S.) Santo Thyrso. (L. S.) Santo Thyrso.
(L. S.) Garcia Rosado. (L. S.) Garcia Rosado.
(L. S.) N. de Giers. (I. S.) N. de Giers.
(L. S.) Falkenberg. (L. S.) Falkenberg.

Die vorstehendeKonventionist ratifiziertworden. Die Niederlegungder
Ratifikationenim Ministeriumder auswärtigenAngelegenheitenzu Brüsselhat
stattgefunden.Das Hinterlegungsprotokollist am 3. November1907 geschlossen
worden.

(Nr. 3405.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der britischenKolonie Gambia zu der
internationalenUbereinkunft,betreffendMaßregelngegenPest, Cholera und

D Gelbfieber,vom 3. Dezember1903. Vom 13. Januar 1908.

ie KöniglichGroßbritannischeRegierunghat derRegierungderFranzösischen
Republikangezeigt,daß die Bestimmungender internationalenUbereinkunft,be=
treffendMaßregelngegenPest, CholeraundGelbfieber,vom 3. Dezember1903
(Reichs=Gesetzbl.1907 S. 425 ff.)auf diebritischeKolonieGambiaanwendbarsind.

Berlin, den 13. Januar 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Schoen.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Verlin, gedrucktin der Reichsdruckerct.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
N3.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Anrechnungder Jahre 1905, 1906 und 1907 als Kriegs=
jahre aus Anlaß des Aufstandesin Deutsch=Ostafrika.S. 13. — Bekanntmachung, betreffend
die demInternationalenUbereinkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 11.

(Nr. 3406.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieAnrechnungderJahre 1905, 1906 und 1907
als Kriegsjahre aus Anlaß des Aufstandesin Deutsch-Ostafrika. Vom
14. Januar 1908.

□ooy

#0 bestimmeim Anschlußan meineOrdre vom 30. Januar 1907:
1. Der Anfang August 1905 ausgebrocheneAufstand in Deutsch=Ost=
afrika ist mit dem 18. Februar 1907 als beendetanzusehen.

2. Als Kriegsteilnehmersind diejenigenDeutschenanzusehen,welche
währendder Dauer des Aufstandes
a) an einemGefechteteilgenommenhaben,
b) in den AufstandsgebietenDaressalam, Mohoro, Kilwa, Lindi,
Ssongea, Neu=Langenburg,Mahenge,Iringa, Mpapua, Moro=
goro, Moschi und Muansa mindestenseinenMonat in fort=
laufenderZeit militärischeVerwendunggefundenhaben.

3. Jedes der Jahre 1905, 1906 und 1907 ist als Kriegsjahr anzu=
rechnen,soferndieVoraussetzungenunter 2à oder2b in jedemdieser
Jahre zutreffen.Hat dieBeteiligungin denJahren 1905 und 1906
beziehungsweise1906 und 1907 zusammenmindestenseinenMonat
in fortlaufenderZeit betragen,so ist dasjenigeJahr,) in welchesdie
längereBeteiligungfällt, als einKriegsjahr anzurechnen,sofernkeines
derbeidenJahre bereitssonstals Kriegsjahrzu erhöhtemAnsatzekommt.

Berlin, den 14. Januar 1908.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

An den Reichskanzler(Reichs=Kolonialam)).

*) Reichs=Gesetzbl.von 1907 Seite 39.
Reichs=Gesetzbl.1908. 3

Ausgegebenzu Berlin 29. Janua##1908. Originel from
Digitized by « 1 PRINCETON UNIVERSTTV



(Nr. 3407.) Bekanntmachung,betreffenddie dem InternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 23. Januar 1908.

D. Liste der Eiserbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabe vom Januar 1907,
Reichs=Gesetzbl.1907 S. 41 ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

I. Unter „Österreichund Ungarn I. A.“ ist amSchlussederZiffer20
„Südbahngesellschaft (auf österreichischemGebiete betriebeneLinien),
mit Ausschlußder Lokalbahnen“neu hinzugefügt:
1) Virglbahn (elektrischbetriebeneDrahtseilbahnvon Bozen auf die
Virgl=Warte).

In Ziffer 23 ist daherdie lit. 1 in lit. m abgeändertworden.
II. Unter „Italien A. 2.(/ ist mit Wirkung vom 17. Februard.J. neu

hinzugefügtdie Linie:
Thiene—Rochhette.

Berlin, den 23. Januar 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckere'.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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ReichsG esetzblatt.
4.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Beitritt Schwedenszu der internationalenUbereinkunft,be=
treffendMaßregelngegenPest, Cholera und Gelbfieber,vom3. Dezember1903. S. 15. — Be=
kanntmachung, betreffendFestsetzungvon Mittelwerten für denGulden niederländischerWährung
und die Mark deutscherWährung auf dem Gebiete der Unfallversicherung. S. 15.

(Nr. 3408.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt Schwedenszu der internationalen
lbereinkunft, betreffendMaßregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber,
vom 3. Dezember1903. Vom 29. Jannar 1908.

N.5 einerMitteilungderFranzösischenRegierunghatdasKönigreichSchweden
seinenBeitritt zu der internationalenUbereinkunft,betreffendMaßregeln gegen
Pest, Cholera und Gelbfieber,vom 3. Dezember1903 (Reichs=Gesetzbl.1907
S. 425 ff.) erklärt.

Berlin, den 29. Januar 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Schoen.

(Nr. 3409.) Bekanntmachung,betreffendFestsetzungvon Mittelwerten für den Gulden
niederländischerWährung und die Mark deutscherWährung auf demGe=
bieteder Unfallversicherung.Vom 29. Jannar 1908.

WWr,Ausführung der Bestimmungim Artikel 10 desVertrags zwischendem
DeutschenReicheund denNiederlandenüberUnfallversicherungvom 27. August
1907(Reichs=Gesetzbl.S. 763) wird derMittelwerteinesGuldensniederländischer
Währungauf 1/70Mark festgesetzt.

Die Königlich NiederländischeRegierung hat in Ausführung derselben
BestimmungdenMittelwerteinerMark deutscherWährungauf60 Centsfestgesetzt.

Berlin, den 29. Januar 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Caspar.

Herausgegebenim Reichsamtedes Jnnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs Gesetzblatts sind an die Postanstalten zu richten.

Reichs=Gesetzbl.1908 4
Ausgegeben zu Berlin den 1I.Februar 1908.

Oriqinal from
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Reichs-Gesetzblatt.
28 5.

Juhalt: Gesetz, betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts, des LandeshaushaltsvonElsaß Lothringen
und des Haushalts der Schutzgebiete. S. 17. — Bekanntmachung, betreffend Anderung der
Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. 1s. — Bekanntmachung, beoetreffenddie dem
Internationalen Ubereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügte Liste. S. 21. — Be=
kanntmachung, betreffend Anderung der Nr. XV in Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. 22.

(Nr. 3110.) Gesetz, betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=LothringenunddesHaushaltsderSchutzgebiete.Vom S. Februar1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Die Kontrolle des gesamtenReichshaushalts, des Landeshaushalts von
Elsaß=LothringenunddesHaushaltsderSchutzgebietefür dasRechnungsjahr1907
wird von der PreußischenOber=Rechnungskammerunter derBenennung„Nech=
nungshof desDeutschenReichs“ nachMaßgabe der im Gesetzevom 11. Februar
1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 61), betreffenddieKontrolle desReichshaushaltsund
des Landeshaushaltsvon Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874), enthaltenen
Vorschriftengeführt.

Ebenso hat die PreußischeOber=Rechnungskammerin bezug auf die
Rechnungender Reichsbankfür das Jahr 1907 die gemäß § 29 desBankgesetzes
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) demRechnungshofedesDeutschen
Reichs nsgsen Geschäftewahrzunehmen.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHubertusstock,den S. Februar 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1908. 51 eh 08. HusgegelsileglztthFcrlm □ WE PRINC 83 RSITV



(Nr. 3411.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom I. Februar 1908.

A# Grund desArtikel45 derReichsverfassunghat der Bundesratfolgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

I. In Nr. XIV wird am Ende folgenderAbs. (0)nachgetragen:
() Plastrotyl (ein Gemengevon Trinitrotoluol mit 14 bis

18 Prozent Dinitrotoluol, Lärchenterpentinund höchstens0)5Prozent
Kollodiumwolle)wird befördert,wenn es in starkeHolzgefäßefestver=
packtist, derenFugen so gedichtetsind, daß einAusstreuennichtstatt=
findenkann. Die Gefäße dürfennichtmit eisernenReifen oderBändern
versehensein. Der Verschlußdarf nichtdurcheiserneNägel erfolgen.
Statt der Holzgefäßedürfen auch sogenannteamerikanische(Pappe.)
Fässerverwandtwerden. Das Gewichtdes Plastrotyls in einemGe=
fäße darf 60 Kilogramm, das Rohgewichteines gefülltenGefäßes
90 Kilogramm nichtübersteigen.Die GefäßemüsseneinedenInhalt
deutlichkennzeichnendeAufschrifttragen.

II. In Nr. XXXVa
a) In derEingangsbestimmungderZiffer6 werden

1. dieWorte: durchnitrierteChlorhydrineersetztist (Gydrindynamit);
geändertin: durchnitrierteChlorhydrine(Hydrindynamit)oder
durchNitrobenzolersetztist,

2. Dahinter wird eingeschaltet:
Patronen aus Cosilit (einemGemenge,das höchstens
30 Prozent Nitroglyzerin,mindestens40 Prozent Pflanzen=
mehl und außerdemNatron=oderKalisalpeterund Kochsalz
enthält);

3. dieWorte: Patronen aus C. Pulver Silesia (Gemengevon
höchstens85 Prozent Kaliumchlorat mit einemnitriertenGemische
von Harz und Stärkemehl),werdenersetztdurch:
Patronen aus dem Sprengstoffe Silesia (Gemengevon
höchstens85 Prozent Kaliumchlorat und reinem oder nitriertem
Harze, mit oderohneZusatzvon nitriertemMehle)— sieheauch
Nr. XXXVg —)

b) Unter „A. Verpackung.Zu 6./ wird derAbs. (6),wie folgt, gefaßt:
(3) Auf die zur Ausfuhr in das Ausland bestimmtenSen=

dungenund auf diekeinNitroglyzerinenthaltendendynamitartigen
Stoffe finden die Vorschrift im Abs.ü) wegenBenutzungvon
WellpappebeiderVerpackungsowiederAbs. (#)keineAnwendung.

Oriqinal from
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Ill. In Nr. XXXVe wird eingeschaltet:
1. In dem mit „Ammon=Carbonit“beginnendenAbsatz am Schlusse
hinter „Nitroglyzerin“ folgenderZusatz:

f mit oderohneZusatzvon Ruß),
2. vor demmit „Thunderite“ beginnendenAbsatze:

Thornit (Gemengevon Ammoniaksalpeterund Pflanzenmehl,
mit oderohneZusatzvon tierischenoderpflanzlichenFetten),

3. hinter demmit „Thunderite“ beginnendenAbsatze:
Titanit III (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens12 Pro=
zentCurcumakohleund höchstens8 Prozent Trinitrotoluol),
Titanit IV (Gemengevon Ammoniaksalpeterund höchstens
12 Prozent Curcumakohle)),

4. hinter demmit „Neuwestfalit““beginnendenAbsatze:
Gelatine=Westfalit, (einem gelatinierten oder pulverförmigen
Gemengeaus Kali= oderNatronsalpeter— oder einemGemische
von beiden— mit Ammoniaksalpeter,das höchstens50 Prozent
Dinitrochlorhydrin, höchstens5 Prozent Trinitroglyzerin und
höchstens2 Prozent Kollodiumwolleenthält, währendder Rest
aus Kohlenwasserstoffen,Pflanzenmehlenund neutralenSalzen
lwie Chlorkalium, Chlornatriumund Oralaten] sowieaus Nitro=
verbindungender aromatischenReihe /wie Nitrotoluol, Dinitro=
toluol und Nitronaphthalin]besteht).

IV. In Nr. XXXVe werdengeändert:
1. Im Eingang und unter a die Worte „durchgelatiniertePulver=

gewebe“in:
durchgelatiniertePulverfäden,

2. unter b dieWorte „mit Pulvergeweben“in:
mit Pulverfädenund daraus hergestelltenFabrikaten.

V. Hinter Nr. XXXV/ wird folgendeneueNummer eingefügt:

XXAXVg.
Patronen aus dem Sprengstoffe Silesia (Gemenge von

höchstens75 Prozent Kaliumchlorat und reinemodernitriertemHarze,mit
oderohneZusatzvonnitriertemMehle)werdenbeiAufgabein Mengen
bis zu 200 Kilogramm unter folgendenBedingungenbefördert.

a) Die Matronen sind in luftdicht verschlosseneBlechbüchsen
und diesein starkeHolzkistenzu verpacken.

b) Mit Paraffin oderCeresingetränktePatronen könnenauch
durcheinefesteUmhüllung von Papier in Paketevereinigt
werden. Ferner dürfenPatronen,die nichtso getränktsind,
bis zum Gewichtevon 2 Kilogramm in Bakete vereinigt
werden,diedurcheinenUberzugvonCeresinundHarz völlig

* Oriqinal from
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von der Luft abgeschlossensind. Die Pakete „önd in halt=
bare hölzerneKisten oder Tonnen, deren Fugen so gedichtet
sind, daß ein Ausstreuen nicht stattfindenkann, fest zu ver=
packen. Zum Zusammenfügender Kistenwändeverwendete
eiserneNägel müssenverzinkt sein.

J) Frei bleibendeRäume in den Kisten oder Tonnen müssen
mit Pappe, Papier, Werg, Holzwolle oder dergleichenso
ausgefülltfein, daß diePatronen sichnichtbewegenkönnen.

4) JedeKisteoderTonnedarf höchstens25KilogrammPatronen
enthalten.

e) Die KistenoderTonnenmüssenmit einerdenInhalt deutlich
kennzeichnendenAufschrift versehensein.

1) Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und einem ver=
eidetenChemikerausgestellteBescheinigungdarüberbeigegeben
werden, daß dieZusammensetzungdesSprengstoffs der Ein=
gangsbestimmungentsprichtund kücuedie vorstehendgetroffenen
Verpackungsvorschriftenbeachtetsind.

) Eine gleicheBescheinigung ist von dem Absender auf dem
Frachtbrief unter amtlicher Beglaubigung der Unterschrift
ausustellen.

(2)Es istverboten,solchePatronenmit sprengkräftigenZündungen
oder mit Schwefelsäure, Salzsäure oder Salpetersäure in demselben
Wagen zu verladen.

(3) In einen Wagen dürfen höchstens200 s. solcher
Patronen verladenwerden. Die Annahme zur Beförderung kann
hiernachbeschränktwerden.

(4)Größere Mengen als 200 Kilogramm und Patronen aus
Silesin, das mehr als 75 Brozent Kaliumchloratenthält, unterliegen
denVorschriftenunter Nr. JXXVaZiffer 6.

a) Im Eingangehinter „verdichteter Wasserstoff“:
, verdichtete Luft (Preßluft) ,„

b) in Ziffer 14 Abs.(e) hinter „VerdichteterWasserstoff“.
) „VerdichteteLuft (Preßluft)))

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den 1. Februar 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.
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(Nr. 3412.) Jekanntmachung,betreffenddie dem Internationalen llbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 4. Februar 1908.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJannar 1907,
Reichs=Gesetzbl.1907, S. 41ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

Unter „Belgien. A. Von belgischen Verwaltungen be=
triebene Bahnen und Bahnstrecken.“ ist dieWestflandrischeEisen=
bahn (Biffer5) als selbständigeUnternehmunggestrichenworden.

Unter „Frankreich. B. Bahnstrecken, welche sich im Be=
trieb oder Mitbetrieb auswärtiger Verwaltungen befinden.“
habendaberdie Ziffern15 bis 18 folgendeFassungerhalten:

I. BelgischerVerwaltungen.

Die von der Belgischen Staatsbahnverwaltung betriebenen
Streckenvon der belgisch=französischenGrenze:
15. bei Doischebis Givet,
16. bei Abeelebis Hazebronck.
17. Die von der BelgischenNordbahn betriebeneStreckevon

der französisch=belgischenGrenzebeiHeer=Agimontbis Ginvet.
18. Die von der Eisenbahngesellschaftvon Chimay betriebene

Streckevon der französisch=belgischenGrenzebeiMomignies
bis Anor.

Berlin, den4. Februar 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Reichs- Gesetzbl.1908. 6

* Original from
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(Nr. 3413.) Bekanntmachung,betreffend Anderungder Nr. XV in AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung. Vom 5. Februar 1908.

A## Grund desAbs.(4)derEingngebelimnmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird die VorschriftunterNr. XV Ziffer 1 Abs.G) in AnlageB dieser
Ordnung bis auf weiteres,wie folgt, geändert:

)Wenn dieseProdukte")in dichten,gut verschlossenenBallons,
FlaschenoderKruken verschicktwerden,so müssendie Behälter unter
VerwendunggeeigneterVerpackungsstoffein starke,mit gutenHand=
haben verseheneUbergefäße(Weiden=oder Metallkörbe,Kübel oder
Kisten)festeingesetztsein.

Berlin, den 5. Februar 1908.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

) Die Vorschrift beziehtsichauf: Flüssige Mineralsäuren aller Art.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
6.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Gehirn=Rückenmarkentzündungund die
Gehirnentzündungder Pferde. S. 23.

(Nr. 3414.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Gehirn=Rückenmark.
entzündungunddieGehirnentzündungderPferde. Vom 13. Februar 1908.

A## Grund des § 10 Abs.2 des Gesetzes,betreffenddie Abwehr und Unter=

drückungvon Viehseuchen,vom23.Juni. 1880.Reichs=Gesehbl.1894 S. 409)be=1. Mai 1894
stimmeich:

Für dasHerzogtumSachsen=Altenburgwird vom1.März 1908 ab bis
auf weiteresfür die Gehirn=Rückenmarkentzündung(sogen.Homatze Krankheit)
undfür dieGehirnentzündungderPferdedieAnzeigepflichtim Sinne von 99
desGesetzeseingeführt.

Verlin, den13.Februar1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.

Reichs.Gesetzbl.1908. 7
Ausgegebenzu Berlin den18.Februar1908.
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Reichs-Gesetzblatt.
5 —N7.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Bestrafung der Majestätsbeleidigung. S. 25. — Geseh, betreffenddie
FeststellungeinesNachtrags zumReichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1907. S. 26.

(Nr.3415.) Gesetz,betreffenddieBestrafungderMajestätsbeleidigung.Vom 17.Februar1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen22.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Für dieVerfolgungundBestrafungder in den§8 95, 97, 99, 101 des
StrafgesetzbuchsbezeichnetenVergehengeltennachstehendeVorschriften:

Die Beleidigungistnur dannauf Grund der98 95, 97, 99, 101 strafbar,
wennsie in derAbsichtderEhrverletzung,böswilligundmit Uberlegungbegangen
wird. Sind in denFällen der 9§ 95, 97, 99 milderndeUmständevorhanden,
so kann die Gefängnisstrafeoderdie Festungshaftbis auf eineWocheermäßigt
werden.

Im Falle des § 95 kann nebender Gefängnisstrafeauf Verlust der be=
kleidetenöffentlichenAmter erkanntwerden.

Die Verfolgungverjährtin sechsMonaten.
Ist die StrafbarkeitnachAbs. 2 ausgeschlossen,so findendieVorschriften

des vierzehntenAbschnittsdes StrafgesetzbuchsAmwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 17. Februar 1908.

(. §.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs-Gesetzbl.1908. 8
Ausgegebenzu Berlin den26.Februar,1908. «
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(Nr. 3416.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zum Reichshaushalts-Eiat
für das Rechnungsjahr1907. Vom 24. Februar 1908.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzum Reichshaushalts=
. Etat für das Rechnungsjahr1907 tritt dem Reichshaushalts=Etatfür das

Rechnungsjahr1907 hinzu.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund — —

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den24. Februar1908.

(.. Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Nachterßg
zum——— Etat fu das Rechnungsjahr1907.

Faür das
. Rechnungs.
*. Ausgabe und Einnahme. jaht1907.

** tretenhinzu
rt Mark.

A. Ordentlicher Etat
b. EinmaligeAusgaben.

3.3 III. Reichsamt des Innern . . . . . . . 400000

Einnahme.
21.1|26. XI. Matrikularbeiträhe .. . 400000

B. Außerordentlicher Etat.
Ausgabe.

2 VII. Reichs=Eisenbabnverwaltung
Berlin im Schloß, den 24. Februar 1908.

(#.S§.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern. — Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes ReichsGesetzblattssind an die s—“s s zu richten.

Gocgle
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Reichs-Gesetzblatt.
S.

Inhalt: Gesetz, betreffend die Abänderung des Juckersteuergesetzes.S. 27. — Allerhöchster Erlaß,
betreffend die Aufhebung des Kolonialrats und die Bildung von Kommissionen beim Reichs=Kolonial.
amte. S. 28. — Handels- und Schiffahrtsübereinkunft zwischendemDeutschenReiche
und dem Fürstentume Montenegro. S. 28.

(Nr.3417.) Gesetz,betreffenddieAbänderungdesZuckersteuergesetzes.Vom 19.Februar1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Artikel 1.
Die Zuckersteuerwird vom 1. April 1909 ab auf 10 Mark von 100 Kilo=

grammReingewichtherabgesetzt,sofernbis dahinGesetzezustandekommen,dieeine
Erhöhung der eigenenEinnahmendesReichsum mindestens35 Millionen Mark
jährlich bezwecken.KommensolcheGesetzeerstnachdem1. April 1909 zustande,
so erfolgt die Herabsetzungder Steuer gleichzeitigmit derenInkrafttreten.

Artikel 2.
Dieses Gesetztritt gleichzeitigmit der in Brüssel am 28. August 1907

vollzogenenZusatzaktezu dem Vertrag über die Behandlung des Zuckersvom
5. März 1902 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 19. Februar1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs· Sesehbl.1908. 9
Ausgegebenzu Berlin den 29. Februar 1908.
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(Nr. 3418.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieAufhebungdesKolonialrats und dieBildung
von KommissionenbeimReichs=Kolonialamte.Vom 17. Februar 1908.

U= Aufhebung Meines Erlasses vom 10. Oktober1890, betreffenddie
Errichtung einesKolonialrats, genehmigeIch, daß beim Reichs=Kolonialamt
unterHinzuziehungvon SachverständigenKommissionenzu demZweckegebildet
werden,um das Reichs=Kolonialamtbei der Verwaltung der Schutzgebietein
beratenderWeise zu unterstützen.

Berlin, den 17. Februar 1908.

An denReichskanzler.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

FürstentumeMontenegro.

Convention de commerce et de navigation
entre I’Empire Allemand et la Prin=
cipauté de Monténdégro.

Sa Majestél'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de l'Empire
Allemand d’une part, et Son Altesse
Royale le Prince de Monténégro
’autre part, désirantdévelopper les
nelations commerciales entre les deux
Etats par la conclusion d’une Con=
vention de commerce et de navi=
gation, sont entrés en négociations
à cet effet et ont nommépour Leurs
Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’'Alle-
magne, Roi de Prusse:
Monsieur von Pilgrim Bal=
tazzi, Son Ministre Résident
près Son Altesse Royale le
Prince de Monténégro
et

Son Altesse Royale le brince
de Monténégro:
Monsieur LazarTomanovitch,
Son Président du Conseil des

o#q#izecbCO gle

(llbersetzung.)
Handels=und Schiffahrtsübereinkunftzwischen

demDeutschenReicheund demFürsten=
tumeMontenegro.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser,
König von Preußen, im Namendes
DeutschenReichs, einerseits,undSeine
KöniglicheHoheit der Fürst von Mon=
tenegroanderseits,von dem Wunsche
geleitet,dieHandelsbeziehungenzwischen
denbeidenStaaten durchdenAbschluß
einerHandels=und Schiffahrtsüberein=
kunftzu fördern,habenzudiesemZwecke
Unterhandlungeneröffnenlassenund zu
Bevollmächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Herrn von Pilgrim Baltazzi,
AllerhöchstihrenMinisterresidenten
beiSeinerKöniglichenHoheitdem
Fürstenvon Montenegro
und

Seine Königliche Hoheit der
Fürst von Montenegro:
Herrn Lazar Tomanowitsch,
Höchstihren Präsidenten des



Ministres, Ministre de la Justice
et Ministre desAflaires Etran=
geres ad interim,

lesquels, après sétre communiqué
leurs pleins-Douvoirs, trouvés en
bonneet due forme, sont convenus
desdispositions suivantes:

Article 1.

Les sujets et les produits du sol
et de Pindustrie de chacun des deux
Paysjouiront réciproquement. dans
le territoire de Tautre, du traitement
de la nation la plus favoriséeen ce
dquitouche Tétablissement des na=
tionaux et en matière de commerce
et de navigation, tant pour l'im-
Portation, Pexportation et le transit,
et, en géenéral, tout ce qui concerne
lesdroits de douaneet les opérations
commerciales due pour ’exercice du
commerceou des industries et pour
le payement des taxes dul §y rap=
Portent.

Article 2.

La présente Convention entrera
en vigueur un mois apresTéchange
des ratifications, et demeurera exé=
cutoire jusqu'au 31 décembre 1917.

Dans le cas oh aucune des Parties
contractantes n’'aurait notific douze
mois avant Téchéance de ce terme
son intention de faire cesser les
effets de la Convention, cet Arran=
gement continuera à étre obligatoire
Jusdu’à Texpiration d’une annédeà
Partir du jour ou Pune ou Tautre
des Parties contractantes H’aura dé=
noncé.

Ministerrats, Justizministerund
Minister der auswärtigenAn=
gelegenheitenad interim,

welche, nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,übernachstehende
Bestimmungenübereingekommensind:

Artikel 1.
Die Untertanenund dieBoden=und

Gewerbserzeugnissejedes der beiden
LändersollengegenseitigimGebietedes
anderenLandes,was dieNiederlassung
derStaatsangehörigenbetrifftund hin=
sichtlichdesHandelsund derSchiffahrt,
dieBehandlungauf demFußedermeist=
begünstigtenNation genießen,undzwar
sowohlfür dieEin=, Aus=undDurch=
fuhr und im allgemeinenin jederdie
Zölle und die Handelsgeschäftebe=
treffendenBeziehung,als auchfür die
Ausübung von Handel und Gewerben
und für dieZahlung derAbgaben,die
sichhieraufbeziehen.

Artikel 2.
Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll

einenMonat nachdemAustauscheder
Ratifikationsurkundenin Kraft treten
und bis zum 31. Dezember1917 in
Geltung bleiben.
Im Falle keinerdervertragschließenden

Teile zwölf Monate vor demEintritte
diesesTermins seineAbsicht,die Wir=
kungender Ubereinkunftaufhörenzu
lassen,kundgegebenhaben sollte, soll
dieseAbmachung in Geltung bleibenbis
zumAblauf einesJahres von demTage
ab, an welchemdereineoderderandere
der vertragschließendenTeile sie ge=
kündigthabenwird.
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Article 3.
La présente Convention sera rati=

lice et les ratification en seront
GEchangéesà Cettigne le plus töt que
faire se pourra.

En foi de duoi, les Plénipoten=
tinires respectils ont signé la pré=
sente Convention et y ont apposé
le sceau de leurs armes.

Fait à Cettigne, en double exem=
Plaire, le 18juin 1907.

(L. S.) von Pilgrim Baltazzi.
(L. S.) Dr. L. Tomanovitch.

Artikel 3.
Die gegenwärtigeUlbereinkunftsoll

ratifiziertund dieRatifikationsurkunden
sollen in Cettinje sobald als irgend
möglichausgetauschtwerden.

Zu Urkund dessenhabendie beider=
seitigen Bevollmächtigtendie gegen=
wärtigeUbereinkunftunterzeichnetund
ihre Siegel beigedrückt.
So geschehenzuCettinjein doppelter

Ausfertigung,den 18. Juni 1907.

Die Auswechselung

OigitizedbyOor gle
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— * *
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken. S. 31. — Bekanntmachung,

betreffendAnderung des Militärtarifs für Eisenbahnen S. öas.— Bekanntmachung, betreffend
Abänderung und Ergänzung der Eichordnung und der Eichgebührentaxe. S. ös.

(Nr.3420.) Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken.Vom 22. Ze=
I bruar 1908.

G# § 3 Abs. 1 desGesetzes,betreffenddieBekämpfungderReblaus, vom
6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 261) wird nachstehendeineUbersichtder Ein=
teilungder am WeinbauebeteiligtenGebietedesReichsin Weinbaubezirkebe=
kanntgemacht:

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. . Weinbaubezirkes.

I. Hreußen. Unverändert.
VergleicheBekanntmachung,betreffenddie

Bildung von Weinbaubezirken,vom 27.März
II. Bapern. 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 449).

III. Königreich Sachsen. AmtshauptmannschaftlicheBezirkeMeißen,Großen=
hain,OÖschatz,Grimma,Dresden=Altstadt,Dresden=
Neustadt,BVirnaund StadtbezirkDresden.

IV. Württemberg. Unverändert.
Vergleiche Bekanntmachung, betreffend die

Bildung vonWeinbaubezirken,vom 12.Februar
1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 28).

V. Baden. Unverändert.
VergleicheBekanntmachung,betreffenddie

Bildung von Weinbaubezirken,vom 27. März
1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 449).

VI. Hessen.
VrovinzStarkenburg. 1. Vrovinz Starkenburgmit Ausnahmeder Gemar=

kungender EnklaveWimpofen Starkenburg
KreisHeppenheim. 2.Gemarkungen der EnklaveWimpfen Wimpfen.

Neichs.Gesetzbl.1908. 10

Ausgegebenzu Berlin den 5. März 1908. „,
««« rlgmarom
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Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

Provinz Oberhessen. 3. 1#ri Oberbeße.es-= Oberhessen.
Provinz Rheinhessen: «
Kreis Mainz. 4. GemarkungenKastelund Kostheim. . . . . . . . . . . .. Kostheim.
? » 5.KreisMainzmitAusnahmedcrzudenWeinwa-

bezirkenKostheim, Hahnheim und Bodenheim
(lfd.Nr. 4, 12 und 13) gehörigenGemarkungenMainz.

?* Bingen. 6.Gemarkungen Aspisheim, Bingen, Büdesheim,
Dietersheim, Dromersheim, Gau-Algesheim,
Gaulsheim, Gensingen,Grolsheim, Horrweiler,
Ockenheimund Sponshhen . . . . .. Bingen.

» 7. GemarkungKempten Kempten.
KreiseBungenundOppenheim.]S.Kreis Bingen mit Ausnahmeder zu denWeinbau=

bezirkenBingen (lfd. Nr. 6) und Kempten (lfd.
Nr. 7) gehörigenGemarkungen)ferner die Ge=
markungenOber-Saulheim,Nieder=Saulheimund
Partenheim(Kreis Oppenheim). . . . . . . . . . . .. Ingelheim.

Kreis Oppenheim. 9. GemarkungenSchimsheim,Wallertheimund Gau—
Weinte. “v x-# Schimsheim.

» » 10.GemarkungSIUzheim....................... Sulzheim.
» 1I1.Gemarkungen Eichloch, Vendersheim,Wolfsheim

und Wörrtutt.. Wörrstadt.
Kreise OppenheimundMainz.]emarkungen Hahnheim, Selzen, Mommenheim,

Sörgenlochund Zornheim . . . . . . . . . . . . . . . .. Hahnheim.
» » »2 13. GemarkungenNieder-Olm, Ebersheim,Harxheim,

Gau⸗Bischofsheim,Lörzweiler,Bodenheim,Lauben—
heimund Weistnan Bodenheim.

Kreis Oppenheim. 14. GemarkungenNackenheim,Niersteinund Schwabs=
beg. —R““ ““ 4 “33 Nierstein.

r » 15. GemarkungenKöngernheim,Undenheim,Schorns—
heimund Udenheim Undenheim.

» 2 16. Kreis Oppenheimmit Ausnahmeder zu denWein=
baubezirkenSchimsheim, Sulzheim, Wörrstadt,
Hahnheim,Bodenheim,Nierstein,Sprendlingen,
UndenheimundFlonheim(Ifd.Nr. 9 bis 15, 17
und 18) gehörigenGemarkungen. . . . . . . . .. .. Oppenheim.

KreiseOppenheimundAlzey.]Gemarkungen Armsheim(KreisOppenheim),Eckels=
heim, Flonheim, Uffhofen und Wendelsheim
RKiei #le—s Flonheim.

„ »2 18. GemarkungenGau-Bickelheim,Ober- Hilbersheim,
(Kreis Oppenheim), Badenheim, Sprendlingen,
St. Johann, Welgesheimund Sotzenheim(Kreis
A##lez·2Nt— Sprendlingen.

Oriqinal from



Bundesstaat Lau= Name
und fend Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

Kreis Alzey. 19. Kreis Alzey mit Ausnahmeder zu denWeinbau=
bezirkenBosenheim (Ifd. Nr. 20), Flonheim (lfd.
Nr. 17), Siefersheim (lfd. Nr. 21), Sprendlingen
(lfd.Nr. 18)undWöllstein(lfd.Nr. 22) gehörigen
Gemarkungen Alzey.

" ⸗ 20.Gemarkungen Biebelsheim,Bosenheim,Frei=Laubers=
heim,Hackenheim,Ippesheim,Planig undPfaffen=
Schwabenhein Bosenheim.

21.Gemarkungen Fürfeld, Neu-Bamberg, Mleitersheim,
Siefersheim,Stein-Bockenheim,Tiefenthal,Volr=
heimund Wonsheim. Siefersheim.

" 22.|GemarkungenGumbsheimund Wöllsteii . .. Wöllstein.
: Worms. Kss Ws. Mu—# Worms.

VII. Großberzogtum Sachsen. Unverändert.
VergleicheBekanntmachung,betreffenddie

Bildung von Weinbaubezirken,vom 27.März
VIII. Sachsen=Meiningen. 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 449).
IX. Elsaß-Lothringen. 1. Stadtkreis Straßburg sowie Kantone Brumath

undSchiltigheimmitAusnahmederGemarkungen
Ittenheimund Breuschwickersheim... . . . . . . . . Straßburg-Bru⸗

math·Schiltig⸗
heim.

2, [KantonHochfelken... Hochfelden.
3.Kanton Truchtersheimsowiedie GemeindenItten=

heim und Breuschwickersheimdes Kantons
Schulighein — Truchtersheim.

4. Kreis Erstein mit Ausnahme der Gemarkungen
BernhardsweilerundOberehnheim,Gemarkungen
Bischofsheimund Griesheimdes KreisesMols=
heimundHeiligensteinundGertweilerdesKreises
Schlettstaͤhtß Erstein.

5.KreisHagcnau............................ Bischweiler-⸗Ha—
genau=Nieder=
bronn.

6. GemariungDorlisheen.. — Dorlisheim.
7.Gemarkungen Rosheim und Rosenweiler Rosheim.
8.Gemarkungen Barr, Bernhardsweiler,Börschund

stehsheii#nztm — Barr.
9. Kanton Molsheim mit Ausnahmeder Gemarkung

Dorlisheim —...

10“

Molsheim=Mutzig



Bundesstaat Lau— Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

Goch: IX. Elsaß-Lothringen.)]10. KantoneSaales und Schirmecksowie die Gemar=
kungenGrendelbruch,Mollkirch,Mühlbach,Ottrott
und St. Nabor des Kantons Rosheim .. Saales=Schirmeck.

1I.Kanton Wasselnheim mit Ausnahme der Gemar=
kungenOdratzheimund Scharrachbergheim. Wasselnheim.

12. GemarkungenOdratzheimund Scharrachbergheim.Odratzheim.

13.6GemarkungenEichhofen, Epfig, St. Peter und
Siethebb)). — sszi Epfig.

14.Gemarkungen Andlau, Bernhardsweiler,Bliensch=
- weiler, Hohwald, Ittersweiler, Mittelbergheim,

Nothaltenund Reichsfeld.. .. . . . . . . . . . . . .. Nothalten.

15. Kanton Markolsheim... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Markolsheim.
16. GemarkungenDambach, Diefenthal, Ebersheim,

Ebersmünster,Kestenholz, Kinzheim, Schwer=
weiler, Schlettstadtund Orschweiller Schlettstadt.

17. #K#ntoWeilet. nis. Weiler.
18. KantonWeißenburgsowiedieGemarkungenBirlen=

bach,Bremmelbach,Drachenbronn,Hofen,Hunspach
undIngolsheimdesKantonsSulz untermWalde Weißenburg.

19. KantoneLauterburg,Selz, Wörth undSulz unterm
Walde, ausschließlichderGemarkungenBirlenbach,
Bremmelbach,Drachenbronn,Hofen, Hunspach
Ind Ingeisleint. # Wörth=Lauter=

burg.
20. Kantone Buchsweiler, Drulingen, Lützelsteinund

Sarnnns... . Buchsweiler=
Saarunion.

21.] KantoneMaursmünsterund Zaben . .. Maursmünster=
Zabern.

22. Kreis Altkirch mit Ausnahme der Gemarkungen
Fröningen, Hochstattund Illfurt. ... . . . . . . .. Altkirch.

23.Kanton NeubreisachsowieKanton Andolsheimmit
Ausnahmeder GemarkungHausen Andolsheim=Neu=

breisach.
24.Gemarkungen Colmar, Hausenund Geiligkreuz Colmar.
W. KantonMäistkrrr..... Münster.
26.Gemarkungen Hattstatt, Obermorschweierund Vök.

MishePnn..““# ss Vöklinshofen.

Oriqinal from
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Bundesstaat Lau- 4 Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:IX. Elsaß=Lothringen.).Gemarkungen Egisheim, Häusern, erlisheim und
Wettelshenn.——— Egisheim.

28.Gemarkungen Ingersheim,Niedermorschweier,Türk.=
heim, Walbach,Winzenheimund Zimmerbach. Türkheim.

29. GemarkungBollweirrrr... Bollweiler.
30. Kanton Sulz mit Ausnahme der Gemarkung

Bollweiler, Kanton Gebweiler mit Ausnahme der
Gemarkungen Gebweiler und Bühl sowie Ge=
markungenSulzmatt und OsenbachdesKantons
Rusacch . nsiIts Sulz.

31. KantonEnsisheimsowieGemarkungenBaldersheim,
Banzenheim, Battenheim, Eichwald, Homburg,
Illzach, Kingersheim, Klein VLandau, Niffer,
Ottmarsheim,Reichweiler,Rülisheim, Sausbeim
und WittenheimdesKreisesMülhausen Ensisheim.

32. GemarkungenGebweilerund Büihhl. Gebweiler.
33.]Gemarkungen Gundolsheim, Rufach und West=

halten«.....·..·.........·............. Rufach.
34. GemarkungenGeberschweierund Pfaffenheim Geberschweier.
35. Gemarkungen Brubach, Brunstatt, Dietweiler,

Eschenzweiler,Habsheim,Illfurt, Landser,Lutter=
bach,Mülhausen,Pfastatt,Riedisheim,Rirheim,
Iillisheim und Zimmersheen Mülhausen.

36. GemarkungenHäsingenund Hegenheim. . . . . . . .. Hegenheim.
37.Gemarkung Flachslanden,KantonLandsermit Aus=

nahme der GemarkungenDietweiler und Landser
sowie Kanton Hüningen mit Ausschluß der Ge=
markungenHäsingenund Hegenheim. . . . . . . .. Hüningen.

38. IGemarkungenAmmerschweier,Kaysersberg, Katzen—
thal, Kienzheim, Sigolsheim sowie Kanton
Schuierlach.............................. Kaysersbergi

Schnierlach.
39.Gemarkungen Beblenheim,Bennweier, Bergheim,

Gemar,Hunaweier,Illhäusern,Mittelweier,Ost=
heim, Rappoltsweiler, Reichenweier,Rodern,
Rohrschweier,St. Pilt, ThannenkirchundZellen=
Pto#tissiler. Rappoltsweiler.

HKantenMarkit.ise Markirch.
41.Gemarkungen Steinbach, Uffholz und Wattweiler Uffholz.
42.Gemarkungen Alt=Thann und Tan . .. Thann.



Bundesstaat
und

Verwaltungsbezirk.

Lau=
fende
Nr.

Umfang desWeinbaubezirkes.
Name
des

Weinbaubezirkes.

43.

44.

45.

46.

47.

Kantone Masmünster und St. Amarin, Kanton
Sennheim mit Ausnahme der Gemarkungen
Steinbach,Uffholz undWattweilersowieKanton
Thann mit Ausnahmeder GemarkungenThann,
Alt-Thann und Gewenheim.AußerdemGemar—
kungenDidenheim, Dornach, Halfingen, Heims—
brunn, Niedermorschweiler,Reiningen desKreises
Mülhausen sowieHochstattund Fröningen des
KreisesAltkirch . . ....###

GemarkungGewenheim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

KantonGorze,GemarkungMetzsowieGemarkungen
Amanweiler,Augny, Ban-St. Martin, Borny,
Chieulles, Devant=les=Ponts,Longeville,Lorry
bei Metz, Maxe, Me#y,Montigny, Moulins,
Norroy=-le-Veneur, Dlantièeres, DPlappeville,
Plenois, Sablon, St. Julien, Saulny, Sch,
Vallièkres, Vantoux) Vany und Woippy des
Kantons Metz sowie Gemarkungen Cheminot,
Chesny,CoinanderSeille, CoinbeiCupry,Cuvry,
Fey, Fleury, Lorry=Mardigny, Louvigny, Magny,
Marieulles,Marly, Peltre, Pommérieux,Pouilly,
VMournoy-laChétive, Sillegny und Verny des
Kantons Verney und Antilly, Argancy, Chailly,
Charly, Failly, Malroy, Noisseville, Nouilly,
Ste. Barbe, Saury, Servigny und Vremy des
Kantons PVig.t“VÖVD

GemarkungenBronvaux, Feves, Hagendingen,Hau=
concourt,MaizièresbeiMetz,Malancourt,Marange=
Silvange, Montois=la=Montagne,Mierrevillers,
Rombach, Roncourt, Ste. Marie=aux-Chenes,
St. Privat, Semécourt,StahlheimundTalingen

KantoneOelmeundChäteau-Salins sowieKanton
Pange nebstden GemarkungenAchätel,Buchy,
Chérisey,Foville, Goin, Jury, Liéhon,Mécleuves,
Moncheux,Orny, Pagny, Pontoy, Pournoy=
la=-Grasse,Sailly, St. Jure, Secourt, Silly.en=
Saulnois, Solgne, Vigny und Vulmont des
KantonsVerny sowieKantonVic mit Ausnahme
der GemarkungVic... .. .

Oriqinal from

St. Amarin=
Sennheim.

Gewenheim.

Verseuchungs=
gebietbei Metz.

Marange=
Silvange.

Chäteau=Salins.



Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende UmfangdesWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

NRoch:IX. Elsaß-Lothringen.)] 48. GemarkungenAy, Brittendorf, Charleville,Ennery,
Flävy, Glatigny, Haiß, Tennschen,Tremery,
Vigy, Villers=BettnachundVry . . ... Vigy.

49. GemarkungReimeringen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Reimeringen.

50. Kreis BolchenausschließlichReimeringen . Bolchen.

51. GemarkungMontdidierr 4 Montdidier.

52. Kanton Albesdorf ausschließlichMontdidier und
KantonDiengeenn Albesdorf.Dienze.

53.JGeWattungSit.stn Vic.

54. Kreis Diedenhofen.Ost mit Ausschlußder Gemar=
kungenApach, Kemplich, Mallingen, Niederkontz,
Oberkontz,Rettel,Rüsdorf, SierckundWeckringenDiedenhofen=Ost.

55.|GemarkungenKemplichund Weckringen Kemplich.

56.|GemarkungenMallingen und Rettel Mallingen.

57.Gemarkungen Apach,Niederkontz,Oberkontz,Rüs=
deat uid Sieci. . Sierck.

58. Kreis Diedenhofen·West........ . . .. .. . .. . ... Diedenhofen-West.

W. Kieig Zorbah.—ise— Jorbach.

6. Ks Sb. Saarburg.

61.Kreis Saargemündmit Ausnahmeder Gemarkung
Sanreinsminsen Saargemünd.

62.GemarkungSaareinsminen . . .. Saareinsmingen.

Berlin, den22. Februar 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jongquieres.

OigitizedbhCeo= gle
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(Nr. 3421.) Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMilitärtarifs für Eisenbahnen.Vom
22. Februar 1908.

A## Grund des 929 (2.Absatz)des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom
13.Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) sowiedes 9 15 desGesetzesüberdie
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Friedenvom 13. Februar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 52) hat der Bundesratbeschlossen:

In denbesonderenBestimmungenzum AbschnitteV desMilitärtarifs für
Eisenbahnenerhältdie Ziffer() folgendenzweitenAbsatz:

Für Militär=Sonderzüge,die nachUbereinkunftder Eisenbahn=
verwaltungund der Militärverwaltungzu bestimmtenZeitenzwischen
einzelnenTruppenstandortenin größerenStädten und nahebelegenen
Eisenbahnstationengefahren werden, um den Truppenteilen dieser
Standorte häufigereUbungenim Geländeoderauf Truppenübungs=
plätzenzu ermöglichen,könnenzwischenden beteiligtenoberstenVer=
waltungsbehördenniedrigereals die tarifmäßigenVergütungssätzebe=
sondersvereinbartwerden. Unter diesenUbungensindnichtsolchezu
verstehen,zu derenAbhaltung sichdie Truppenfür längereZeit nach
den Truppenübungsplätzenbegeben,vielmehrkommenlediglichsolche
llbungen in Betracht, die nur wegenfortschreitenderBebauungdes
Geländesnichtmehr am Standorteselbstabgehaltenwerdenkönnen.

Die Ziffer4 der AllgemeinenBestimmungenzumMilitärtarife für Eisen=
bahnenerhältfolgendeFassung:

Für dieBeförderung mit zuschlagpflichtigen Schnellzügen und
zuschlagfreien Schnellzügen (Eilzügen)— 930 derMilitär=Trans=
port=Ordnung—sind die tarifmäßigen Fahrpreise des gewöhnlichen
Verkehrszuvergüten,soweitnichtbesondereAusnahmenzugelassensind.

DieseAnderungtritt sofortin Kreft.
Berlin, den22. Februar 1908.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

D— l —

(Nr.3422.)D. gegenwärtigenNummer des Reichs=Gesetzblattsist als be=
sondereBeilage

die Bekanntmachung,betreffendAbänderungund Ergänzungder
Eichordnungund der Eichgebührentaxe,vom 1. Februar 1908

beigefügt."
Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

*=)¾* ungen auf einzelne Stücke desReichs. Gesetzblatts ttwich arPatatstalten zu richten.
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BesondereBeilagezuJl539desReichssGesetzblatts.

Bekanntmachung,
betreffend

Abänderung und Ergänzungder Eichordnungund der Eichgebührentare.
Vom 1. Februar 1908.

A# Grund desArtikel18 derMaß=undGewichtsordnungerläßtdieNormal=
EichungskommissionfolgendeVorschriften.

Artikel 1.
BetreffendEichungvon Meßeinrichtungenfür Flächen(Planimeter).

SI.
Zur EichungwerdenzugelassenEinrichtungenzur Ausmessungvon Flächen

6. B. von Leder) — Planimeter —, welche auf einer Umfahrung der zu
messendenFläche mit einem am Ende eines Fahrstabs befindlichenFahrstifte bei
entsprechenderAbrollung einer den Flächeninhalt anzeigendenoder seineAnzeige
vermittelnden Meßrolle beruhen. Es werden sowohl Koordinaten= als auch
Polar=Planimeter zugelassen.

82.
Die ZulassungsolcherEinrichtungenist an folgendeBedingungengeknüpft:
a) Die Ausführungmuß Gewähr für längereBrauchbarkeitder Achsen—

lager und für Unveränderlichkeitder wesentlichenTeile, insbesondere
des Durchmessersder Meßrolle, sowie der Länge desFahrstabs bieten.

b) Die Teilung darf nur nach metrischemMaße erfolgen. Sie soll nach
Quadratdezimeter(gdm) oder dekadischenBruchteilen (O,5, O,2, 0,1)
dieserMaßgrößefortschreiten.

c) Auf demInstrument ist deutlichanzugeben,für welcheFlächengrößen
es bestimmtist.

83.
Als Fehlergrenzewird für alle Angaben von 10 Quadratdezimeterauf=

wärts ein Betrag von 2 Prozent der Angabe festgesetzt.
à

** Original from
bigitzedbyCiO gle PRINCETONUNVERSITY



« §4.
Es sind in geeigneterWeiseStempelstellenherzurichtenfür denauf dem

FahrstabanzubringendenHauptstempel,der aus dem gewöhnlichenEichstempel
(Eichordnung§§.79, 80), der laufendenNummer und der Jahreszahl besteht,
sowiefür die erforderlichenSicherungsstempel.

(5.
Die Gebührenbetragenfür die ersteEichung einesApparats 10 Mark,

für alle folgendenEichungensowiefür Prüfung ohneStempelung5 Mark, bei
Rückgabewegen äußerlicher, sofort erkennbareroder kleinerer, leicht sichtbarer
Mängel 1 Mark.

Jedem geeichtenApparatewird ein Eichscheinmit genauerAngabe des
Prüfungsergebnisses(Prüfungsschein)beigegeben.

86.
Die Eichung erfolgt bis auf weiteresnur durchdie KaiserlicheNormal=

Eichungskommission.

Artikel 2.
BetreffendEichungvon Flüssigkeitsmaßen.

Im8 10 derEichordnungwirdZiffer 10 aufgehoben.An dieStelle von
Ziffer 4 tretenfolgendeBestimmungen:

4. Bei denjenigenMaßen, bei denender Flüssigkeitsspiegelder
richtigenFüllungunterdemoberenRandedesMaßes liegt,mußder
Raumgehaltbegrenztwerden:
a) bei metallenen Maßen durch zwei einandergegenüberliegende
oderdrei auf demUmfangegleichmäßigverteilteMarken, welche
bestehenkönnen

ausUberlauföffnungenin derMaßwand,
aus eingelötetenodereingenietetenStiften,
aus stiftartigen,aus derMaßwand getriebenenErhöhungen;

b) bei gläsernen Maßen durch zwei einandergegenüberliegende
Strichmarken,welchean der äußerenFläche der durchsichtigen
Glaswand angebrachtsind, und derenjedesichmindestensauf
ein SechsteldesUmfangeserstreckt.
Die Marken müssenso beschaffensein, daß sichkeineim Ver=

hältnissezu denFehlergrenzenderMaße in Betracht kommendenUnsicher=
heitenderEinstellungdesFlüssigkeitsspiegelsergeben,und daßsiedurch
Stempelunggesichertwerdenkönnen.

, Oriqinel from
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Artikel 3.

J.

A B ·
.. für die für Prüfung
fürdieEchung BerichtigungohneStempelung

#. SsmeDmn. Pi.

Wagenfür einegrößtezulässigeLast
von mehr als 2000 Kilogramm
eineGrundgebühr von .. .. . . . 1 50 — 40 1 10

und außerdem für jedevolle oder
angefangeneStufe von 1000
Kifnrannnn. - 1 — —- 40 — 60

A

für die Eichung

4 Vf. 4

für Prüfung
ohneStempelung

Mf= Xl.

Wagenfür einegrößtezulässigeLast
vonmehrals2000bis10000Kilo=
gramm eineGrundgebührvon

undaußerdemfür jedevolleoderan=
gefangeneStufe von 1.000Kilo=
gramm bis zur Ausnutzungder
GewichtsgerätschaftoderdesHebel=
aemss. .

Wagenfür einegrößtezulässigeLast
von mehr als 10000 Kilogramm
eineGrundgebühr v0voo.

undaußerdemfür jedevolleoderan=
gefangeneStufe von 1.000Kilo=
gramm bis zur Ausnutzungder
GewichtsgerätschaftoderdesHebel=
Sssite —..34

OigitizedbyOo gle

80 1 70

20 — 30

08 — 12
a'=

Oriqinal from
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IV

Uberschreitetdie größtezulässigeLast der Wage die volle Ausnutzungs=
fähigkeitder genanntenHilfsmittel, so sind für dendieseüberschreitendenNe.
betragzu entrichten:

·
... für die für Prüfung
ür die Kichung Berichtigung ohneStempelung

-—. A□. .f.

für jedevolle oderangefangeneStufe
von 1000 Kilogramm . . . . . . .. — — 40 — 60

II.
In der Eichgebührentaxevom 28. Dezember1884 tretenunter„VI. A.

Handelswagen.“mit demgleichenZeitpunktaußerKraft:
1. die BestimmungenunterIIa, IIb, IIIa und IIIb, soweit sie den
neuenBestimmungenentgegenstehen;

2. die Zusatzbestimmungen,ersterAbsatz, in der Fassungdes Artikel4
der Bekanntmachungvom 9. März 1907 (Reichs=Gesetzbl.1907,
Beilage zu Nr. 15).

Artikel 4.
BetreffendEichungvon Aräometern.

Die Vorschriftenim Artikel 6, § 6 Nr. 1 und 99 der Bekanntmachung
vom9. März 1907 (Reichs=Gesetzbl.1907, Beilage zuNr. 15) werden,wiefolgt,
abgeändert:

86.
1. Die Stempelungerfolgt mit dem EichstempelunterHinzu=

fügungdesReichsadlers,der in derRegelüberdemEichstempelange=
brachtwird.

Sie geschiehtbeiThermo=Aräometernoberhalb der Thermometer=
skale, bei Aräometern ohne Thermometerauf der Mitte des Körpers
oder oberhalbdes die Aufschrift tragendenStreifens. Außerdemwird
jedes Instrument auf derKuppe des Stengelsmit demEichstempel
(ohneAdler) versehen.

6 9.
Die EichungderAräometererfolgtdurchdie KaiserlicheNormal=

Eichungskommissionoderunter ihrer unmittelbarenAufsicht durchEich=
ämter, die hierzu im Einvernehmenmit der Normal=Eichungskom=
mission ermächtigtwerden.

, Oriqinel from
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IX

desvon zwei aufeinanderfolgendenMarkenabgegrenztenRaumgehaltsnichtmehr
als die Hälfte der für den Raumgehaltbis zur erstenMarke nochzulässigen
Fehlergrenzebetragen.

Zylinder auf Einguß

vonmehrals.. 30 50100200400 0001 1500200030004000cem
biseinschließlich30 50 10020040060010001500,2000300040005 000cem

%lonrfdhnOn 1½1 22 8 3% % 6,0 9,0 eem

Bei Zylindern auf Ausguß das Doppelte dieserBeträge. Bei JZylindern
mit zwei oder mehr Maßgrößen gilt für jedevon derunterenBegrenzung
(demBoden)gerechneteMaßgrößedie zugehörigeFehlergrenze.

Vollpipetten auf Ausguß und Ubermeßgefäße

10 20
20 30

30
50

50
100

100

150
150 ccm

250 cem

von mehrals. 2 5
bis einschließlich. 2 5 10

Ooos O01 %%i: 0,02 % 0,05 0,07 0% cem

Bei Vollpipettenund Ubermeßgefäßenvon mehrals 250 Kubikzentimeter
dieselbenFehlerwie für Kolben auf Einguß.

Bei Vollpipetten auf Einguß die Hälfte der obigenBeträge.
Bei Vollpipetten mit zwei oder mehr Maßgrößen gilt für jedevon

der unterenBegrenzung(Ablaufspitze,Marke usw.) gerechneteMaßgröße die
zugehörigeFehlergrenze.

Pyknometer (Dilatometer, Volumenometer usw.)

vonmehrals. 10 25 50 75 100
biseinschließlich 25 50 75 100 150

150 200 cem

200 250 cem

——..———— Oorno 0/012 0/015 ——.

Bei Pyknometernmit eingeschliffenenTeilen dürfendurchverschiedenesEin=
setzendieserTeile keinegrößerenAbweichungenentstehen,als der vierteTeil der
Fehlergrenzeoderdie denBeobachtungeninnewohnendeUnsicherheitbeträgt.

2. Bei denMeßwerkzeugenfür eineMaßgrößemit zweiMarkenauf Einguß
und Ausguß gilt für jedender beidenRaumgehalteseinebesondere,nachden
VorschriftenunterNr. 1 zu bestimmendeFehlergrenze.

b

** Original from
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Artikel 5.
BetreffendEichungvon Meßwerkzeugenfür chemischeund physikalischeUntersuchungen.

(Chemischeund PhysikalischeMeßgeräte.)
An die Stelle der bisherigenVorschriftenüber die Eichung von Meß=

werkzeugenfür chemischeUntersuchungen(ChemischenMeßgeräten)tretendie nach=
stehendenVorschriften.

A. Allgemeine Vorschriften.
1.

ZulässigeMeßwerkzeuge.
I. Meßwerkzeugeohne Einteilung mit einer Marke oder mit

mehrerenMarken.
1. Meßwerkzeuge für eine Maßgröße.

a) Kolben,

b) Jnylinder,
I%)Vollpipetten

mit Ansaugrohr,
mit Füll= oderUberlaufeinrichtung,
Ubermeßgefäße,

4) Pyknometer, Dichtefläschchen,Dilatometer, Volumenometer und
dergleichen.

2. Meßwerkzeuge für zwei oder mehr Maßgrößen.
e) Kolben für Zähigkeitsmesser,Kolben für Zuckeruntersuchungen
und ähnliche.

Die vorstehendunter 1 und2 bezeichnetenMeßwerkzeugedürfenauchmit
Hilfsteilung versehensein.

II. Meßwerkzeugemit Einteilung.
3. Meßwerkzeuge mit vollständiger Einteilung.

) Meßgläser(Meßzylinder)mit Fuß,
8) Bürettenaller Art,
h) Meßpipetten,
i) Meßröhren(einschließlichder Schüttelapparate),
k) Butyrometer.

4. Die gleichenMeßwerkzeugemit unvollständigersowiemit unterbrochener
Einteilung.

III. Andere Meßwerkzeuge.
5. Andere)unterI und II nicht namhaft gemachteGeräte, auchwenn

auf siedie folgendenBestimmungenkeineAnwendungfinden,könnengleichfalls
zugelassenwerden,müssenjedochder KaiserlichenNormal=Eichungskommission
vorgelegtwerden.
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Maßeinheitund Raumgehalt.

1. Die Maßeinheitbildet das Liter, das ist der Raum, den die Masse
einesKilogramm reinenWassersgrößterDichte einnimmt. Ihr an Größe
gleichgeachtetist das Kubikdezimeter.

2. Der Raumgehaltkann durch eine in das trockeneGerät eingefüllte
Wassermenge(Meßwerkzeugeauf Einguß) oderdurcheineaus ihm ausgeflossene
Wassermenge(Meßwerkzeugeauf Ausguß) verkörpertsein.

Für Geräteauf Ausguß gilt folgendeFestsetzung:
Meßwerkzeugemit Mündung neigtman beimAusgießenallmählich,bis

sie sich zuletzt, falls dies möglich ist, in fast senkrechterLage befinden. Eine
halbeMinute nachBeendigungdes zusammenhängendenAusflussesstreichtman
die Mündung an demdie Füllung aufnehmendenGefäß ab.

Meßwerkzeugemit Ablauf läßt man in senkrechterStellung auslaufen,
und zwar Büretten frei, andereGeräte, indemman die Ablaufspitzemit der
Wandung desAufnahmegefäßesin Berührunghält. Bei Vollpipettenmit einer
Marke streichtman eineviertelMinute nachvollständigerEntleerungdieAblauf=
spitzeam Aufnahmegefäßab. In gleicherWeise verfährt man bei Vollpipetten
mit zweiMarken sowiebei Meßpipetten,indemman währenddesAbstreichens
auf die zweiteMarke einstellt. Bei Büretten erfolgenletzteEinstellungauf die
zweiteMarke, Abstreichender AblaufspitzebeziehungsweiseAblesungeine halbe
Minute nach dem erstenErreichender zweitenMarke beziehungsweiseder Be=
endigungdesAblaufs.

Ist auf denGeräteneineWartezeitangegeben,so tritt dieseWartezeitan
Stelle dervorstehendangegebenenZeiten. Eine solcheauf demGerät angegebene
Wartezeitdarf nichtwenigerbetragenals eineMinute.

3 Alle Ablesungenund Einstellungengeschehenam tiefstenPunkte des
Flüssigkeitsmeniskus.

83.
Material.

Zulässig sind nur solcheGlassorten und andereMaterialien (Quarz und
dergleichen),. gegenchemischeund andereEinwirkungenhinreichendwiderstands=
fähig sind, insbesondereauchkeineerheblicheNachwirkungzeigen.

84.
Gestaltund Einrichtung.

1. Die Meßwerkzeugesollenin derRegel kreisförmigenQuerschnitthaben,
ausnahmsweisesind auch andereQuerschnitte(z.B. ovale) zulässig.

2. Die GlasflächenmüsseneinengleichmäßigenVerlauf haben. Der Ülber=
gang engererTeile in weiteresoll regelmäßigund allmählicherfolgen.

Oriqinal from
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3. AufstellbareMeßwerkzeugesollenauf horizontaler,ebenerUnterlagefest
und senkrechtstehen;ihr Boden darf mäßig eingezogensein.

4. Die Marken müssenvon demBeginn einerAusbauchungoderEin=
ziehung mindestens5 Millimeter entfernt sein. Sie sollen scharf, ohne Zacken
und ununterbrochenverlaufenund dürfen eingefärbtodermit Email versehen
sein. Sie müssengleichmäßigverlaufen,in Ebenenliegen, die mit der Achse
desMeßwerkzeugseinenrechtenWinkel bilden,und sollenbeiGerätenmit kreis=
förmigem Querschnittemindestensdie Hälfte der Glaswand umfassen. Kürzere
Marken sindnur zulässig,wennbesondereVorrichtungenzur Sicherungder ein=
deutigenAblesung vorhanden sind oder wenn der Querschnitt abgeflacht(oval)
ist. Ablesungseinrichtungen(Milchglasstreifen,spiegelnderHintergrundund der=
gleichen)müssenmit demMeßwerkzeugefest verbundensein, ihre Breite darf ein
VierteldesUmfangesdesletzterennichtüberschreiten.Die BezifferungderMarken
muß deutlichsein, ihre Ausführungdarf nichtzu Irrtümern Anlaß geben.

5. Eine Einteilung soll gleichmäßigund ohneersichtlichenFehler ausge=
führt sein. Der AbstandzweieraufeinanderfolgenderMarken soll in derRegel
mindestens1 Millimeter betragen.

6. Die obereBegrenzungdesRaumgehaltskann durcheinerings um
das Gerät herumlaufendeMarke, eine Uberlaufspitze,einen Hahn oder einen
Stopfen, die untereBegrenzung in gleicherWeise oder durch den Boden des
Gefäßesgeschehen.

7. Die Mündung der Aus- und Uberlaufspitzenist glatt zu gestalten,sie
darf etwas eingezogenund, wo die besondereEinrichtung es erfordert(z. B. bei
denBüretten nachGay—Lussac),nach unten schrägabgeschliffenund gebogensein.

Stopfen (auchThermometer,wenn sie als Stopfen dienen)und Hähne
müssenflüssigkeitsdichteingeschliffensein.

8. Teile, die in das Innere desMaßkörpers hineinreichenodervon deren
Lage die richtigeFüllung abhängt, und die nichtals Stopfen zur Begrenzung
des Inhalts dienen,müssenmit demGeräte fest verbunden(verschmolzenund
dergleichen)sein.

9. ZwischenzweiMaßgrößenund Einteilungensowiebei unterbrochener
Einteilungdürfendie Geräteausgebauchtodereingezogensein.

10. Die Geräte dürfenauchals Teile einesApparats ausgeführtsein.

5.
Bezeichnung.

1. Der Raumgehaltist auf denMeßwerkzeugenin Liter oderBruchteilen
desLiter, in Milliliter oderin Kubikzentimeter,entwedermit demausgeschriebenen
Worte odermit der entsprechendenAbkürzung(7,m%,ccm),anzugeben.

2. Die BezeichnungdesRaumgehaltsgeschiehtbei Meßwerkzeugenohne
Einteilung auf der Mitte desMaßkörpersund beziehtsichauf denRaumgehalt
des Meßwerkzeugsbis zu seinerunterstenMarke. -

** Original from
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Bei Meßwerkzeugenfür zweiodermehrMaßgrößenist außerdemzwischen
aufeinanderfolgendenMarken der von ihnen abgegrenzteRaumgehaltoderan
jederMarke der Gesamtraumgehaltanzugeben.

Im letzterenFalle soll auchder Raumgehaltbis zur unterstenMarke an
dieserMarke angegebensein.

3. Auf denMeßwerkzeugenmit Einteilung erfolgt die Bezeichnungdes
Raumgehaltsdadurch,daß derZiffer der höchstbeziffertenMarke dieEinheit bei=

gefügt wird. Desgleichenist die Einheit beizufügenbei Hilfsteilungen.
Bei Gerätenmit Prozenteinteilung(§#8, II. Nr. 1) ist der oberstenZiffer

dasZeichen½%)z.B. 8%) beisolchenmitGradeinteilungdasZeichenGr., z.B.
80 Gr., beizufügen.

4. Bei denMeßwerkzeugenmit Bezeichnungauf demMaßkörperist unter
derBezeichnung,bei denenmit EinteilungüberdieserEinteilungdieTemperatur,
für die das Meßwerkzeugjustiertist, z. B. in der Form 15° C.) 20°%C. usw.,
aufzubringen.Danebenist anzugeben,ob das Meßwerkzeugauf Einguß oder
auf Ausguß eingerichtetist. Die Angabe erfolgt entwedermit dem vollen
Worte: Einguß“ „Ausguß“ oder mit den Abkürzungen„Eing“ „E.“
„Ausg.“, „A.“/. NebendieserBezeichnungist nocheineanderefremdländische,
gleichbedeutende,Bezeichnungzulässig. Die auf EingußundAusgußeingerichteten
Meßwerkzeugesind unter der unterenMarke (auf Einguß) und über der oberen
Marke (aufAusguß)mit denentsprechendenAngabenzu versehen.Eine etwaige
Wartezeitist in der Form 12, 25 usw. oder15, 2n usw. aufzubringen.

5. Außerdemdarf auf den Meßwerkzeugeneine Geschäftsnummer,Name
und Sitz eines Geschäftsund eine Fabrikmarkeangebrachtsein, sofern hierdurch
wederdie Begrenzungs=und Einteilungsmarken,nochdie Inhaltsbezeichnungen,
dieBezifferungenunddiesonstigenAngabengestörtwerden(sieheauch97 iffer 2).

*)2
Fehlergrenzen.

Die Abweichungenvon der Richtigkeitdürfenhöchstensbetragen:

I. Meßwerkzeuge ohne Einteilung.
1. Meßwerkzeugefür eine Maßgröße.

Kolben auf Einguß

25 50 100 250 400
50 100 250 400600

6001 000
1000 1500

1 502 000 3000|4000 cem
2 000 3 000 4000 5 000 cem

von mehrals.
bis einschließlich 5

2 0,05 0,08 0,11 ½n Os 0/2 0/3250 081 cem

Bei Kolben auf Ausguß das DoppeltedieserBeträge.
Bei Kolben für zwei oder mehr Maßgrößen gilt für jedevomBoden

#abgerechneteMaßgrößedie zugehörigeFehlergrenze.Außerdemdarf derFehler



II. Meßwerkzeugemit Einteilung.

Meßgläser auf Einguß

vonmehrals.... 510 30 50 100 200 400 600cem
biseinschließlich 5110 30 50 100 200 400 600 110000cem

Oo: os os Oos 015%% 1% ccm

Bei Meßgläsernauf Ausguß das DoppeltedieserBeträge.

Büretten, Meßpipetten, Meßröhren, Butyrometer

von mehrals. 2 10 30 50 75 100 200 cem
bis einschließlich 2 10 30 50 75 100 200 300 cem

Ooos 0o2 003 004 006 0os O012 Ons ccm

Bei Bürettenauf Einguß die Hälfte dieserBeträge.

Ferner darf bei allen Meßwerkzeugenmit Einteilungder Fehler desvon
zweiMarken eingeschlossenenRaumgehaltsnicht größersein als die Hälfte des
für den GesamtraumgehaltzulässigenFehlers, falls dieserTeilraumgehaltdie
Hälfte des Gesamtraumgehaltsnichterreicht,und nichtgrößersein,als der für
den GesamtraumgehaltzulässigeFehler, wenn der Teilraumgehaltmindestens
gleichderHälfte des Gesamtraumgehaltsist.

§ 7.
Stempelung.

1. Die Stempelungerfolgtmit demEichstempelunterHinzufügungdes
Reichsadlers,der in der Regel über dem Eichstempelangebrachtwird. Sie
geschiehtbei Meßwerkzeugenohne Einteilung in der Nähe der Bezeichnungen
der einzelnenRaumgehaltedichtneben,über oder unter ihnen, bei Meßwerk=
zeugenmit Einteilung an den Begrenzungsmarken.Ferner erhaltenalle Be=
grenzungshähneund Begrenzungsspitzen(Ablaufspitzen,Uberlaufspitzen),soweit
sie zugänglich sind, einen nur aus dem EichstempelbestehendenNebenstempel
möglichstnahe ihrer Mündung. Der Jahresstempelwird in der Regel einem
Hauptstempelbeigefügt.

Zulässigist es, Meßwerkzeuge,derenFehler die Hälfte der Fehlergrenzen
( 6) einhalten,mit der Bezeichnung„Richtig“ zu versehen.
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2. Alle zu einemMeßwerkzeugegehörendenabnehmbarenTeile, wie
Spitzen, Hähne, Stopfen und dergleichen,werdenzugleichmit demMaßkörper
mit einer, und zwar der gleichen,Nummer versehen.Die Nummern dürfen
vorher vom Fabrikantenaufgetragenwerden.

3. Zulässig ist, das Meßwerkzeugmit der BezeichnungC## Cnter=
nationalerKongreß,InternationalCongress)oderCH (CongresInternational,
Congresso Internazionale) zu versehen.

B. Besondere Vorschriften.

88.
I. Meßwerkzeugeohne Einteilung.

1. Kolben und Znylinderdürfenzugleichauf Einguß und auf Ausguß
eingerichtetsein. Sie dürfen ferner beliebige Raumgehalte bis einschließlich
5 Liter haben. Die obereAbgrenzungeinesRaumgehaltsgeschiehtdurcheinen
um den Hals oder das Rohr herumlaufendenStrich, die unteredurch den
Boden des Gefäßes. Die obersteStrichmarkemuß vom oberenEnde des
Geräts, die unterstevom BeginnederAusbauchungdesMaßkörpersmindestens
20 Millimeter entferntsein.

Da, wo ein Strich angebrachtist, soll die innereWeite desHalses in
der Regel für einenRaumgehaltbei

Kolben

von mehr als .. 25 50 200 500 1000 1 500 2000 3000 4000 cem

bis einschließlich. 25 50 200 500 1000 1500 2000|3000 4000 5 000 cem

nichtmehrbetragenals.6 1018 8 20 25 30 35 40mm

Zylindern

vonmehrals... .. ... 50 100 300 60010001500300040000cem
biseinschließlich. 50 100 300 600 1.0001500300040005U000cem
nichtmehrbetragenals22 30 40 50% 70 80 100mm

b“
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2. Vollpipettenund Ubermeßgefäßemit Fülleinrichtungdürfenbeliebige
Maßgrößen bis einschließlich2 Liter, VollpipettenohneFülleinrichtungbeliebige
Maßgrößen bis einschließlich250 Kubikzentimeterenthalten. Bei Vollpipetten
ohneUberlauf darf der Raumgehaltoben durch einen herumlaufendenStrich
oderdurcheinenHahn, untendurchdieMündung desAblaufrohrs,durcheinen
um diesesRohr herumlaufendenStrich oderauchdurcheinenHahn abgeschlossen
werden. Bei Uberlaufpipettenerfolgt die untereBegrenzungdes Raumgehalts
in gleicherWeise,die oberedurchdie Mündung desUberlaufrohrs.

Bildet ein Strich die untereBegrenzungdes Raumgehalts, so muß er
sich bei VorhandenseineinesAblaßhahnsmindestens10 Millimeter über dem
Hahne, sonstmindestens5 Millimeter über demBeginne der Verjüngungdes
Ablaufrohrsbefinden. Ist der RaumgehaltobendurcheinenStrich abgegrenzt,
so muß dieservon demaufgeblasenenEnde mindestens10 Millimeter entfernt
sein;bei denVollpipettenmit Ansaugrohrmuß er von dessenoberemEnde einen
Abstandvon mindestens110Millimeter haben.

Die innereWeite der Rohre darf bei den Vollpipettennicht mehr als
6 Millimeter betragen.

Bei VollpipettenohneAblaufhahnund bei solchenmit Ablaufhahn,wenn
dieserganzgeöffnetist, soll, wenneineWartezeitnichtaufgetragenist, dieAus=
lauföffnung einesolche Weite haben, daß die Entleerung von Wasser für einen
Raumgehalt

bei Vollpipetten,Ubermeßgefäßen bei Vollpipetten und Ubermeß=
jederArt gefäßenmit Fülleinrichtung

von mehrals 10 50 100 250 500 1 000 cem
bis einschließlich 10 50 100 250 500 1 000 2 000 cem

in Sekundendauert5 bis20 22bis30/,32bis40 45bis6065 bis80 90bis 120 130bis 180

Bei Kapillarpipettendarf die Auslaufzeitbis zu 60 Sekundenbetragen.
3. Myknometerdürfen beliebigeMaßgrößenbis einschließlich250 Kubik=

zentimeterenthalten. Als untereBegrenzungdes Raumgehaltsgilt der Boden,
als obereein herumlaufenderStrich, der sich auf einem vom Maßkörper aus=
gehendenoder in den Maßkörper eingeschliffenenRohre befindet. Zulässig ist
auch die Abgrenzung durch je einen Strich auf zwei Rohren dieserArt oder
durcheinenStrich auf einemRohre und die Mündung eineszweitenRohres
sowie durch den oberenRand des Gefäßes oder durch einen eingesetztenvollen
oderdurchbohrtenStopfenbeziehungsweiseeinals StopfendienendesThermometer.

Ein Thermometer soll entwederin den Maßkörper eingeschmolzenoder
flüssigkeitsdichteingeschliffensein, es darf nur nach Graden der hundertteiligen
Temperaturskaleeingeteiltsein.

Oriqinal fromateso, Gocole »H,-.-.k«-.»x,«.-.,.- . Kle Aßköv , . ,
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4. Hilfsteilungendürfen nur an den abgrenzendenMarken angebracht
sein. Sie könnennach einer oder nach beidenRichtungenfortschreiten.Bei
Myknometerndarf dieBezifferungfehlen. Hilfsteilungensindauchin Millimeter
und Dezimalteilendavon sowienachKubikmillimeteroder in anderenEinheiten
G. B. nachProzenten)zulässig.

II. Meßwerkzeugemit Einteilung.
1. Einteilungensind zulässignach

O/r 0 0/%Kubikzentimeter,
0)/1 0) 0 4 ,
1 2 5 -,
10 20 50 -,
100 200 500

ButyrometerdürfenauchProzenteinteilung(z.B. 3 Prozent)oderGrad=
einteilung(z.B. 80 Teilabschnitteauf 1 Kubikzentimeter)und eineentsprechende
Bezifferunghaben.

EntsprechendeEinteilungensind auchbei anderenGerätenzulässig.
In allen Fällen ist auf dem Geräte der Raum anzugeben,der einem

Prozent usw. entspricht.
2. Der obersteTeilstrich soll vom oberenEnde des Geräts, der unterste

Teilstrich, falls nicht derBoden oder dieMündung desGeräts den Anfang der
Einteilung bildet, von dem Beginne der Verjüngung oder der Erweiterung
mindestens20 Millimeter entferntsein.

Die Bezifferungerfolgtbei Einteilungenin
0on 01 1 10 ——— an jedemZehner=,
0o:; 0): 2 20 Fünfer=,
008 0), 5 50 - --Zwe1ersoder8ehner-,

100 200 500 eeeinzelnen Striche.
Auf andereEinteilungenfindetdieseBestimmungsinngemäßeAnwendung.
3. Die beziffertenStriche müssenganzum denUmfangdesMeßwerkzeugs

gezogensein. Fernersoll beiBezifferungjedesZweier=undjedesZehner=Striches
der Mittelstrich zwischenden beidenbeziffertenStrichen etwa über drei Fünftel
des Umfanges sich erstrecken.Die übrigen Striche sollen etwa die Hälfte des
Umfanges einnehmen. Sind besondereAblesungseinrichtungenvorhanden (§ 4
Nr. 4), so müssendie kürzestenStriche etwa ein Viertel, die Mittel- und die
beziffertenStriche etwa drei Fünftel des Umfanges umfassen.

Bei Geräten mit flachem(ovalem)Querschnittemüssendie längstenStriche
sichnahezuganz überdie vordereFläche, die kürzestenmindestensüberdieHälfte
dieserFläche erstrecken.

4. Der Abstand zweier benachbartenStriche darf nicht kleiner sein als
1 Millimeter. Bei Butyrometerndarf er bis zu 0/8Millimeter herabgehen.

** Original from
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zentimeter.

ben mehralss. 200 350 500 700 mm
bis einschließlich .. 200 350 500 700 1000 mm

in Sekunden dauert . 25 bis 3535 bis 45 45 bis 55 55 bis 70 70 bis 90

6##.
Eichgebühren.

A B
für Eichungoder für Prüfung ohne
Beglaubigung Stempelung
== M. + M.

A. Meßwerkzeugeohne Einteilung.
1. Vollpipetten jeder Art

bis 250 Kubikzentimetereinschließlich.. — 40 — 30
KKöfen ..urn — 60 50

2. AndereMeßwerkzeugemit einerMarke
bis 2000 Kubikzentimetereinschließlich.. . . .. — 40 — 30
rßer — 60 — 50

. Meßwerkzeugemit zwei Marken für Einguß und
Ausguß sowie solchefür zwei und mehr Maß—
größen
bis 2 000 Kubikzentimetereinschließlich — 60 — 50
großere— 80 50

. Pyknometer
das Pyknometerallein ...... ... .. .. . ..... — 80 — 50
das Thermoemetrrr. — 50 — —

. z Hilfsteilung 20 20

B. Meßwerkzeugemit Einteilung in jeder
Ge —#—v #s##sss 1 — — 50

Bulyrometet —— — 30 — 20
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Außerdemwerden für jedeseingereichteMeßwerkzeug10 Pfennig Ab—
fertigungsgebührund für dieAusstellung einesPrüfungsscheinsmit Fehlerangabe
für jedesgestempelteMeßwerkzeugebenfalls10 Pfennig erhoben. Für Butyro=
meterwird die Abfertigungsgebührnichterhoben.

5*10.
Eichstellen.

Die Eichung der Meßwerkzeugefür chemischeund physikalischeUnter=
suchungenerfolgt durchdie KaiserlicheNormal=Eichungskommissionoder unter
ihrer unmittelbarenAufsichtdurchEichämter,die hierzuim Einvernehmenmit
der Normal=Eichungskommissionermächtigtwerden.

Berlin=Charlottenburg,den 1. Februar 1908.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.

von Sydow.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆIO.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeine neueAusgabe der dem Internationalen Ubereinkommenüber den
Eisenbahnfrachtverkehrbeigefügten Liste. S. 39.

(Nr. 3423.) Bekanntmachung,betreffendeineneueAusgabeder demInternationalenlber=
einkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. Vom
28. Februar 1908.

D. demInternationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehrvom
14. Oktober 1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf die diesesUber=
einkommenAnwendungfindet(Ausgabevon 1907, Reichs=Gesetzbl.von 1907
S. 41 ff.), ist unter Berücksichtigungder inzwischeneingetretenenAnderungen in
der nachstehenden,vom Zentralamtefür den internationalenEisenbahntransport
mitgeteiltenFassung neu aufgestelltworden:

ListederEisenbahnstrechen,
auf welche

das InternationaleUbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet.

AusgabevomJanuar 1908.

Deutschland.
A. Von deutschenVerwaltungen betriebene Babnen und

Bahnstrecken.
I. Staats=und unter StaatsverwaltungstehendeEisenbahnen.

1. Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen.
2. Militäreisenbahn.
3. KöniglichPreußischeStaatseisenbahnen— einschließlichdergemeinschaftlich
mit ihnen betriebenenGroßherzoglichHessischenStaatseisenbahnen— sowie
die unter preußischerStaatsverwaltung stehendenPrivatbahnen, mit
Ausschluß:
der OberschlesischenschmalspurigenZweigbahnen.

Reichs=Gesetzbl.1908. 11

Ausgegebenzu Berlin den 9. März 1908.

GCoccgle
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LokalbahnenAugsburg—Haunstetten,Lam—KötztingundRöthenbachb.L.—
Weiler, jedochmit Ausschlußder Lokalbahnen:
a) Augsburg—Göggingen—Pfersee;
b) AugsburgerLokalbahn.

KöniglichSächsischeStaatseisenbahnen.
KöniglichWürttembergischeStaatseisenbahnen.
GroßherzoglichBadischeStaatseisenbahnenund die unterStaatsverwall
tung stehendenPrivatbahnen. 2
GroßherzoglichMecklenburgischeStaatseisenbahnen,einschließlichderDampf=
fährenverbindungüber die OstseezwischenWarnemündeund Giedser;
wegendieserDampffährenverbindungsieheB. VI. 135.
GroßherzoglichOldenburgischeStaatseisenbahnen.

II. PrivateisenbahnenuntereigenerVerwaltung.
Achern—OttenhöfenerNebenbahn.
Altona-KaltenkirchenerEisenbahn.
Die von den Badischen Lokaleisenbahnen(Aktiengesellschaft)betriebenen
Nebenbahnen:

2)Pruchsal-Ubstadt-Hilsbach—,
Menzingen

b) Bühl—Oberbühlerthal(Bühlertalbahn);

) Karlsruhe—Ettlingen— s. (Albtalbahn);
orzheim

d) — 22
eckesheim

uh Waldangelloch.
Die bayerischenvon der Lokalbahn=Aktiengesellschaftin Münchenbe=
triebenenLokalbahnen:
a) Bad AiblingFeilnbach)
b) Fürth—Zirndorf—Cadolzburg;
) Markt Oberdorf—Füssen;
4) München—Wolfratshausen—Bichlj
e) Murnau—Garmisch=Partenkirchen;
!) Murnau—Oberammergau;
8) Sonthofen—Oberstdorf;
h) Stadtamhof—Donaustauf—Wörth)
i) Türkheim—Wörishofen.

BentheimerKreisbahn.
Biberach—OberharmersbacherNebenbahn.
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30.

BrandenburgischeStädtebahn.
BraunschweigischeLandeseisenbahn.
Braunschweig—SchöningerEisenbahn.
Bröltaler Eisenbahn.
Brohltal=Eisenbahn.
Butzbach—LicherEisenbahn.
CölnBonner Kreisbahnen.
CrefelderEisenbahn.
CronbergerEisenbahn.
Dahme-UckroerEisenbahn.
Deggendorf—-MettenerLokalbahn.
Dessau—WörlitzerEisenbahn.
Diedenhofen—MondorferEisenbahn.
Eisern—SiegenerEisenbahn.
Elmshorn—Barmstedt-OldesloerEisenbahn.

31. Eutin—LübeckerEisenbahn.
FrankfurterVerbindungsbahnFrankfurt am Main).

Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
Gera-Meuselwitz-WuitzerEisenbahn.
Gernrode—HarzgeroderEisenbahn.
Gotteszell—ViechtacherLokalbahn.
Greifswald —-GrimmenerEisenbahn.
Halberstadt-BlankenburgerEisenbahn.
Haltingen—KandernerNebenbahn.
Hildesheim- Peiner Kreiseisenbahn.
Hoyaer Eisenbahn(Hoya—-Eystruy).
Kahl—SchoellkrippenerLokalbahn.
KaysersbergerTalbahn, einschließlichder Bahn Colmar—Winzenheim.
Kerkerbachbahn.
Königsberg—CranzerEisenbahn.
Kreis AltenaerSchmalspurbahn.
KreisbahnEckernförde-Kappeln.
Kreis BergheimerNebenbahnen.
Kremmen—Neu=Ruppin—WittstockerEisenbahn.
Krozingen—Staufen—SulzburgerNebenbahn.
Lahrer Straßenbahn.

11
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Hansdorf—Priebus).

Paulinenaue—Neu=RuppinerEisenbahn.
Peine—Ilseder Eisenbahn.
Pälzische Eisenbahnen.
Prignitzer Eisenbahn.
Reinickendorf—Liebenwalde—-Groß=SchönebeckerEisenbahn.
Rhein—EttenheimmünstererLokalbahn.
Rhene—Diemeltal=Eisenbahn(Bredelar—Martenberg).

StraßburgerStraßenbahnen.

a) Frei=Weinheim-=Jugenheim—-Partenheim (Selztalbahn);
b)Hetzbach-Beerfelden
) Hüfingen—Furtwangen(Bregtalbahn);
4) Mannheim—Weinheim—Heidelberg—Mannheim)
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0) Osthofen—Westhofen;
H —

reisach
Gottenheim (Kaiserstuhlbahn)

h) Sprendlingen—Fürfeld;
i) Worms—Offsteinund
k) Zell—Todtnau.

87. Südharz=Eisenbahn.
88. TeutoburgerWald=Eisenbahn.
89. Die unterderBetriebsverwaltungthüringischerNebenbahnenstehendenLinien:

al Arnstadt—Ichtershausen;
b) Esperstedt—Oldisleben
) Greußen—Ebeleben—Keula;
d) Hohenebra—Ebeleben;
) Ilmenau Großbreitenbach
.) Weimar-Berka-Blankenhain;
8) Weimar-Rastenbergund
h) Wutha-Ruhla.

90. Vorwohle-EmmerthalerEisenbahn. 1
91. WestfälischeLandeseisenbahn.
92. Wittenberge—-Perleberger Eisenbahn.
93. Die von der Direktion der WürttembergischenEisenbahngesellschaftbe=

triebenenNebenbahnen:
a) Amstetten—Gerstetten;
b) Amstetten—Laichingen;
c) Ebingen—Onstmettingen
4)Gaildorf— Untergröningen;
e) Jagstfeld- Neuenstadt(Kocher)
) Nürtingen—Neuffenund
8) Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.

94. Die von derDirektionderWürttembergischenLokaleisenbahnenbetriebenen
Nebenbahnen:
a) Aalen—Ballmertshofen;
b)Ballmertshofen—Dillingen;
J) Reutlingen—Gönningen.

95. Die württembergischenNebenbahnen:
a) Filderbahn;
b) Korntal-Weissach(Strohgäubahn).

96. Zschipkau—FinsterwalderEisenbahn.

8) Riegel—
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deutscherEisenbabnverwaltungen besfinden.
I. RussischerVerwaltungen.

Grenzebei Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.
Die von denWeichselbahnenbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenzebei Prostkenbis Prostken.
Die von denWeichselbahnenbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenze bei Illowo bis Illowo.
Die von der Warschau-WienerEisenbahnbetriebeneStreckevon der
russisch=deutschen6 e bei Skalmierzycebis Skalmierzyce.
ie von derHerby—Sorser ser EisenbahnbetriebeneStreckevon der

russisch=deutschenGrenzebei Herby bis Preußisch=Herby.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Myslowitz bis Myslowitz.
bei Hennersdorf bis Ziegenhals.
beiNiklasdorfbis Ziegenhals.
bei Heinersdorf bis Heinersdorf (in Oberschlesien).
bei Johanngeorgenstadtbis Johanngeorgenstadt.
bei Adorf bis Adorf.
bei Furth i. W. bis Furth i. W.
bei Passau bis Passau.
bei Braunau bis Simbach.
bei Lochaubis Lindau.

Die von der OsterreichischenNordwestbahnbetriebeneStreckevon
der österreichisch=deutschenGrenze:

beiWichstadtlbis Mittelwalde.
Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaft
betriebeneStreckevon der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Mittelsteinebis Mittelsteine.
Die vonderSüdnorddeutschenVerbindungsbahnbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Liebaubis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.

Die von der BöhmischenNordbahn betriebenenStreckenvon der
österreichisch=deutschenGrenze:

bei Ebersbachbis Ebersbach.
bei Sebnitzbis Sebnitz.
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Die von der BuschtehraderEisenbahnbetriebenenStreckenvon der
österreichisch=deutschenGrenze:

118. bei Reitzenhainbis Reitzenhain.
119. beiKlingenthalbis Klingenthal.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den schweizerischenBundesbahnenbetriebenenStreckenvon
der schweizerisch=deutschenGrenze:

120. bei Konstanzbis Konstanz.
121. bei Rielasingenbis Singen.
122. bei Waldshut bis Waldshut.
123. beiLottstettenbis zur deutsch=schweizerischenGrenzebeiAltenburg=Rheinau.

IV. FranzösischerVerwaltungen.

Die denReichseisenbahnenin Elsaß=Lothringengehörigen,von der
FranzösischenOstbahnmitbetriebenenStreckenvon der französisch=
deutschenGrenze:

124. bei Altmünsterolbis Altmünsterol.
125. bei Avricourt bis Deutsch=Avricourt.
126. bei Chambreybis Chambrey.
127. bei Novéantbis Novéant.
128. bei Amanweilerbis Amanweiler.
129. bei Fentschbis Fentsch.

V. NiederländischerVerwaltungen.
130. Die von der Nord=Brabant=DeutschenBahn betriebeneStreckevon der

niederländisch=deutschenGrenzebei Gennepbis Wesel.
131. Die von derGesellschaftfür denBetriebvonniederländischenStaatseisen=

bahnenbetriebenenStreckenvon der niederländisch=deutschenGrenze:
a) bei Elten bis Welle;
b) bei Herzogenrathbis Herzogenrath;
) bei Aachenbis Aachen!)
d) bei Dalheim bis Dalheim?)
e) bei Gronau bis Gronaul).

1) Die Gesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisenbahnenbesorgtnur
denZugsdienstin beidenRichtungen.

2) Auf dieserStreckebesorgtdieGesellschaftfür denBetrieb vonniederländischenStaats=
eisenbahnennur denZugsdienstin der Richtung von den NiederlandennachDeutschland,
und umgekehrtdie preußischeStaatseisenbahnauf der niederländischenStreckebei Dalheim
bis Vlodrop (Liste:NiederlandeB. 10) in der Richtung vonDalheim nachdenNiederlanden.
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132. Die von derGesellschaftfür denBetriebvonniederländischenStaatseisen⸗
bahnenbetriebeneund von der HolländischenEisenbahngesellschaftmit—
betriebeneStreckevon der niederländisch-deutschenGrenze bei Elten bis
Emmerich.

133. Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betriebeneStrecke von der niederländisch=deutschenGrenze bei Gildehaus
bis Salzbergen.

134. Die von der Holländischen EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke von
der niederländisch=deutschenGrenzebei Alstättebis Ahaus.

VI. DänischerVerwaltungen.

135 Die von denDänischenStaatsbahnenin Gemeinschaftmit denGroß=
herzoglichMecklenburgischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren=
verbindungWarnemünde—Gijedser.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon deutschenVerwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 29 bis und mit 52.
Dänemark,Jiffer 3, 4.
Frankreich,Ziffer19, 20, 21, 22, 23, 24.
Luxemburg,Ziffer 2, 3.
Niederlande,Jiffer 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Rußland, Jiffer 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Schweiz,Jiffer 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Osterreich und Ungarn (nebst Bosnien=Herzegovina).
I. Im KeichsratevertreteneKönigreicheundLänder(einschließlich

Diechtenstein).
A. Sämtliche Linien, welche durch die nachbenanntenBahnver=
waltungen und Gesellschaftenmit demSitze in Ssterreichoder in

Angarn betriebenwerden.
1. K. K. OsterreichischeStaatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich
LiechtensteinschemGebietegelegenenStreckeder Linie Feldkirch-Buchs; —
dagegenmit Ausschluß:
a) folgenderdalmatinischenLinien derK. K. OsterreichischenStaatsbahnen:

a#)Spalato—Siveric—Knin,
6) Perkovié=Slivno—Sebenico,
5) Spalato—Sinj)

b) der schmalspurigenLokalbahnUnzmarkt—Mauterndorf(Murtalbahn).
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LokalbahnAujezd=Luhatschowitz-Luhatschowitz.
Außig—TeplitzerEisenbahn.
BöhmischeKommerzialbahnen.
BöhmischeNordbahn.
LokalbahnBrünn-Lösch.
BuschtêhraderEisenbahn.
Friedländer Bezirksbahnen,bestehendaus den Lokalbahnen:
Friedland-ReichsgrenzenächstHermsdorf;
FriedlandReichsgrenzenächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=
dorf a. T.) und «

Raspenau—Weißbach.

Kaschau—OderbergerBahn (auf österreichischemGebietebetriebeneLinien).
Mährisch=SchlesischeLokalbahn=Aktiengesellschaft(LokalbahnHruschau=
Polnisch=Ostrau).
NeutitscheinerLokalbahn.
NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus denLinien:
Gänserndorf—Mistelbach;
GmündLitschau—Heidenreichsteinund Gmünd-Groß=Gerungs;
Korneuburg—Ernstbrunn-Hohenau und Dobermannsdorf—-Poysdorf;
St. Pölten—Kirchberga. d. P.—Mank-Mariazell-Gußwerk mit der
AbzweigungOber=Grafendorf—Ruprechtshofen.

OsterreichischeNordwestbahn.
Osterreichisch=UngarischeStaatseisenbahngesellschaft.
Privoz=Mähr.Ostrau—-WitkowitzerLokalbahn.
SalzburgerEisenbahn=und Tramway=Gesellschaft.
Salzkammergut=Lokalbahn.
Steyrtalbahn.
Südbahngesellschaft(auf österreichischemGebietebetriebeneLinien), mit
Ausschlußder Lokalbahnen:
c) Grobelno-Rohitsch(RohitscherLokalbahn);,
) Kapfenberg—Seebach—-Au)
e) Kühnsdorf—Eisenkappel;
1) Mödling—Hinterbrühl nächstWien (mit elektrischemBetriebe))
8) Pöltschach-Gonobitz;
h) Preding=Wieselsdorf—Stainz)
i) Rittnerbahn(LakalbahnBozen—Klobenstein);
k) Uberetscherbahn(LokalbahnBozen—Kaltern)und die elektrischbe=
triebeneKleinbahnKaltern—Mendel(Mendelbahn);

) Virglbahn (elektrischbetriebeneDrahtseilbahnvon Bozen auf die
Virgl=Warte).
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SüdnorddeutscheVerbindungsbahn.
Stauding—StrambergerLokalbahn.
EisenbahnWien—Aspang,mit Ausschluß:
m) der ZahnradstreckePuchberg—Hochschneebergder Schneebergbahn.
Die vondenKöniglichUngarischenStaatseisenbahnenbetriebenenStrecken
derK. K. OsterreichischenStaatsbahnenvonLawocznebis zur ungarischen
Landesgrenze,von ehring. bis zur ungarischenLandesgrenzeund von
Sianki bis zur ungarischenLandesgrenze,sowiederOsterreichisch=Ungarischen
Staatseisenbahngesellschaftvon Marcheggbis zur ungarischenLandes=
grenze,endlichdie von der Györ—Sopron—EbenfurterEisenbahngesell=
schaftbetriebeneStreckeder im BetriebederSüdbahngesellschaftstehenden
Wien—Pottendorf—Wiener=NeustädterBahn von Ebenfurt bis zur
ungarischenLandesgrenze.

Babistrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Verwaltungen besfinden.

I. ItalienischerVerwaltungen.
Die durchdie italienischenStaatsbahnenbetriebenenStreckenvon
der italienisch=österreichischenGrenze:

bei Cormonsbis Cormons.
bei Pontebba bis Pontafel in der Richtung aus Jtalien.
bei Peri bis Ala.

Die durchdie italienischeEisenbahngesellschaft„Societä Venetaper
costruzioneed eserciziodi ferrovie secondarieitaliane“ betriebene
Streckevon der italienisch=österreichischenGrenze:

bei Cervignanobis Cervignano.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die durchdie KöniglichBayerischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
bei Salzburg bis Salzburg.
beiWaldsassenbis Eger.
bei Schirnding bis Eger.
bei Aschbis Eger.

Die durch die KöniglichSächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Brambachbis Eger.
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bei Bärensteinbis Weipert.
beiMarkersdorfbis Hermsdorfi. B.
bei Moldau bis Moldau.
bei Schöna bis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.

Neusalza=Sprembergbis zur österreichisch=deutschenGrenzebeiTauben=
eim.
bei Alt= und Neu=Gersdorfbis zur österreichisch=deutschenGrenzebei
Ebersbach.
bei Seifhennersdorf bis Warnsdorf.
bei Groß=Schönaubis Warnsdorf.
bei Zittau bis Reichenberg.

Die durchdie KöniglichPreußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Heinersdorfa. T. bis Heinersdorfa. T.
bei Grünthal bis Grünthal.
bei Neusorgebis Halbstadt.
bei Jägerndorfbis Jägerndorf.
bei Troppau bis Troppau.
bei Oderbergbis Oderberg.
bei Goczalkowitzbis Dzieditz.
bei Neuberunbis Oswiecim.

III. RussischerVerwaltungen.

Die durch die Verwaltung der russischenSüdwestbahnen in der
Richtung aus Rußland betriebenenStreckenvon der russisch=
österreichischenGrenze:

bei Radzilöw bis Brody.
beiWoloczyskbis Podwoloczyska.
bis Osterreichisch=Nowosielitza.

IV. RumänischerVerwaltungen.
Die durch die KöniglichRumänischenStaatseisenbahnenin der
Richtung aus Rumänien betriebeneStreckevon der rumänisch=
österreichischenGrenze:

bei Itzkanybis Itzkany.
12°
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C. Bahnstrecken,welchesich im Betriebe der Bosnisch=Herzego=
vinischen Staatsbahnen befinden.

57. Gravosa (Gruz)—Landesgrenzebei Uskoplje.
58. Landesgrenzebei Glavska—Landesgrenzebei Nagumanac.
59. Landesgrenzebei Igalo—Zelenika.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon österreichischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,SJiffer102 bis und mit 119.
Italien, Jiffer 7.
Rußland, Jiffer 42, 43, 44, 45.
Schweiz,ZJiffer23, 24.

II.Angarn.
SZämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahn=
verwaltungen und Gesellschaften mit dem Sitze in Ungarn

oder in Ssterreichbetriebenwerden.
1. Königlich Ungarische Staatseisenbahnenund die im Betriebe derselben
stehendenLokalbahnenund Linien andererBahnen, mit Ausnahme:

der schmalspurigenLinie Garam=Berzencze—Selmeczbänya,
der normalspurigenLokalbahnSoroksär—Szt.Lörinczund
der schmalspurigenLokalbahn im Taracztal.

2. Südbahngesellschaft(auf ungarischemGebiete betriebeneLinien) und die
im Betriebe derselbenstehendenLokalbahnen.

3. Kaschau=Oderberger Bahn (auf ungarischemGebiete betriebeneLinien)
und die im BetriebederselbenstehendenLokalbahnenund Linien anderer
Bahnen, mit Ausnahme:

derschmalspurigenStreckeGölniczbänya—-Szomolnokder Lokalbahn
im Gölnicztal,

der normalspurigenFlügelbahnTarpatak—Tätra=Lomniczund
der Zahnradbahn Csorba-Csorbatö.

4. Györ—Sopron—Ebenfurter Eisenbahngesellschaftund die im Betriebe
derselbenstehendeLokalbahn Fertövidék.

5. VereinigteArader und CsanäderEisenbahnen,mit Ausnahme:
der schmalspurigenLokalbahnBorossebes-Menvhäzaund der Ersten
Alfölder schmalspurigenlandwirtschaftlichenEisenbahn.

6. Eisenbahnim Szamostal und die im BetriebederselbenstehendeLokal=
bahnÖsibö-Nagybänya.

7. EisenbahnMohäcs—Pécs.
8. SlavonischeDrautalbahn.
9. SchmalspurigeLokalbahnSegesvär—Szentägota.
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10. BudapesterLokalbahnenund die im BetriebederselbenstehendeLinie
Haraszti-Räczkeve.

11. Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStreckender
Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Mezölaborcz bis zur
österreichischenLandesgrenze,von Körösmezö bis zur österreichischen
Landesgrenze,die der Kaschau—-OderbergerBahn von Orl bis zur
österreichischenLandesgrenze,die der Holics—GödingerLokalbahnvon
Holics bis zur österreichischenLandesgrenzeund die der im übrigenim
Betriebeder KöniglichUngarischenStaatsbahnenstehendenungarischen
Nordwest=Lokalbahnvon Kutti bis zur österreichischenLandesgrenze.

12. Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebenenStreckenderKöniglichUngarischenStaatseisenbahnenvonHölak=
Trencsentepliczbis zur österreichischenLandesgrenzeam Vlärapaß, von
Bruck=Kirälyhidabis zur österreichischenLandesgrenzeundvonSzakolcza.
bis zur österreichischenLandesgrenze.

III.Bobnien- Herzegovina.
. K. und K. Militärbahn Banjaluka—Doberlin.
2. Bosnisch=HerzegovinischeStaatsbahnen,einschließlichder von denselbenbe=
triebenenelektrischenStadtbahn in Sarajevo.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon den Bosnisch=Herze=
govinischenStaatsbahnenin Österreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:

Osterreich,Jiffer 57,58,59.

—

Belgien.
A. Von belgischen Derwaltungen betriebene Babnen und

Babnstrecken.
BelgischeStaatsbahnverwaltung.
BelgischeNordbahn.
Gent-Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.
Eisenbahnvon Chimav.
Termonde—St. Nicolas.
Hasselt—Maeseyck.

B. Babnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Verwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
Die von der französischenNordbahn betriebenenStrecken von der
belgisch=französischenGrenze:

8. bei Comines bis Comines.
9. bei Halluin bis Menin.

“——
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II. LuxemburgischerVerwaltungen.
10. Die von der luxemburgischenPrinz Heinrich=BahnbetriebeneStrecke

von der belgisch=luxemburgischenGrenzebei Rodangebis Athus.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon belgischenVerwaltungen

im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Frankreich,Ziffer 15, 16, 17, 18.
Niederlande,Jiffer 11, 12.

Däuemark.
A. Don dänischen Verwaltungen betriebene Strecken.

1. Die DinischenStaatsbahnen,einschließlichder von denselbenbetriebenen
Dampffährenverbindungen:
a) überdenLimfjord (OddesundNord—-OddesundSyd und Nykjebing
Morso—-Glyngere))

b) überdenKleinenllille) Belt (Fredericia—Strib);
) über den Großen lstore]Belt (Nyborg—Korsor)
d) über den Oresund(Helsinger —Helsingborg und Kopenhagen
[Kiobenhavn]-Malmo — wegen der Dampffährenverbindung
Kopenhagen-Malmo sieheunterB. II. 5);

e) über den Masnedsund (Masnedo—Orehoved);
4) zwischenGjedserund Warnemünde— wegendieserDampffähren=
verbindungsieheunterB. I. 4)

aber mit Ausschluß:
dervon derSüdfünenschenEisenbahngesellschaftbetriebenenStaats=
bahnstreckeNyborg—Faaborgund

der DampfschiffstreckeKorsor—Kiel.
2. Folgendeunter Staatsverwaltung stehendePrivateisenbahnstrecken:

a) Orehoved—Gjedser;
b) Aalestrup—Viborg;
c) Sore-Vedde.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Verwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckevon
der deutsch=dänischenGrenze bei Farris bis Vamdrup.

4. Die in Gemeinschaftmit denGroßherzoglichMecklenburgischenStaats=
bahnenbetriebeneDampffährenverbindungGjedser—-Warnemünde.
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II. SchwedischerVerwaltungen.

SchwedischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffährenstreckezwischendem
FreihafenKopenhagenund Malmo.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welch von dänischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,ZJiffer135.
Schweden,Giffer9.

Frankreich.

Bahnstrecken.
Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

Linien von MontherménachMonthermé,Vrigne=MeusenachVrigne=
aux=Bois, Carignan nach Messempré,Charmes nach Rambervillers,

nach Blamont und Cirey, Saint=Dizier nachVassy.
Der Westbahn.
Der Paris—Lyon=Mittelmeerbahn, einschließlichder für Rechnung der
KonzessionärebetriebenenLinie des altenHafens in Marseilleund der=
jenigenvon Arles nachSaint=Louis.
Der Orléansbahn.
Der Südbahn.
Der Staatsbahnen,einschließlichder für Rechnungdes Departements
Indreet=LoirebetriebenenLokalbahnvon Ligré=RivierenachRichelien.
Der beidenRingbahnenvon Paris, einschließlichder strategischenLinie
von Valenton nach Massy=Palaiseau.

Grenze.

Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Von Marlieux nach Chätillon=sur=Chalaronne.
Von Castelnaunach Margaux und von Pauillac nachPort desPilotes
(Gesellschaftdes Médoch.

** Original from
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Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus⸗
wärtiger Verwaltungen befinden.

I. BelgischerVerwaltungen.
Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltungbetriebenenStrecken
von der belgisch=französischenGrenze:

bei Doischebis Givet.
bei Abeelebis Hazebrouck.
Die von derBelgischenNordbahnbetriebeneStreckevon derfranzösisch=
belgischenGrenzebei Heer=Agimontbis Giret.
Die von der Eisenbahngesellschaftvon Chimay betriebeneStreckevon
der französisch=belgischenGrenzebei Momignies bis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die der französischenOstbahngehörigen)von denReichseisenbahnen
in Elsaß=LothringenmitbetriebenenStrecken von der deutsch=
französischenGrenze:

bei Altmünsterolbis Petit=Croix.
bei Deutsch=Avricourtbis Igney=Aoricourt.
bei Chambreybis Moncel.
bei Novéantbis Pagny=fur=Moselle.
bei Amanweilerbis Batilly.
bei Fentschbis Audun=le=Roman.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den SchweizerischenBundesbahnen betriebenenStrecken
von der französisch=schweizerischenGrenze:

bei Delle bis Delle.
bei Vallorbe bis Pontarlier.
bei Les Verrieères=Suissebis Pontarlier.
bei Crassierbis Divonne=les=Bains.

IV. ItalienischerVerwaltungen.
Die von den italienischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevon der
italienisch=französischenGrenzebei Modane bis Modane.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon französischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 124, 125, 126, 127, 128, 129.
Belgien, Jiffer 8, 9.
Italien, ZJiffer4.
Schweiz,Jiffer 31, 32, 33, 34.



Italien.
A. Von italienischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Bahnstrecken.
1. Die sämtlichenvonderGeneraldirektionderStaatsbahnenbetriebenenLinien.
2 Die von der Societaä Veneta per costruzioneed eserciziodi ferrovie
secondarieitalianebetriebenenLinien:
a) Cividale—-Portogruaro,mit Abzweigungvon S. Giorgio di Nogaro
bis zuritalienischösterreichischenGrenzebei Cervignano,

b) Parma-Suzaara,
e) Bologna S. V.—Portomaggiore,mit AbzweigungvonBudrio nach
Massalombarda,

4) Arezzo—PratovecchioStia,
e) Conegliano—Vittorio,
t)Camposampiero-Castelfranco Veneto-Montebelluna (Gemeinschafts=
bahnhöfe der Linien Padova-Bassano, Treviso —Vicenza und
Treviso—Bellunoder Staatsbahnen)

8) Thiene—Rochhetteund
h) Ferrara-Copparo.

3. Die Nord=Milano=Eisenbahnenin Mailand, nämlich:
i) Milano —Bovisa- Seveso S. Pietro —Merone Pontenuovo (Gemein=
schaftsbahnhofderLinie Como—LeccoderStaatsbahnen)-Incino=Erba,
mit AbzweigungenvonBovisa nachMilano-Librera (Staatsbahnen)
und von SevesoS. Pietro nach Camnago(Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen))

k) Milano—Bovisa-Saronno,
1) Saronno-Malnate—VareseNord—LavenoNord, mit Abzweigungen
von VareseNord nachVarese(Staatsbahnen)und von LavenoNord
nachLavenoMombello (Staatsbahnen),

m) Saronno—Grandate,
n) ComoLagoNord—Camerlata—-Grandate—-Malnate,mit Abzweigung
von CamerlatanachAlbate Camerlata(Staatsbahnen),

o) Novara Nord—Busto ArsizioNord—Saronno—Seregno (Gemein=
schaftsbahnhofder Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen),mit
Abzweigungenvon Novara Nord nach Novara (Staatsbahnen)
und von Busto Arsizio Nord nachBusto Arsizio (Staatsbahnen),

p)Castellanza-Cairate LonateCeppinoin Val d'Olona.

B. Babustrecken, welchesich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Derwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
4. Die von der Paris—Lyon=MittelmeerbahnbetriebeneStreckevon der
italienisch=französischenGrenzebei Ventimiglia bis Ventimiglia.

Reichs=Gesetzbl.1908. 13
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II.SchweizerischerVerwaltungen.
5. Die von der GotthardbahnbetriebeneStreckevon der italienisch=schweize=
rischenGrenzebei Pino bis Luino.

6. Die von den SchweizerischenBundesbahnen betriebeneStreckevon der
italienisch=schweizerischenGrenzebeiIsellebis Domodossola.)

III.OsterreichischerVerwaltungen.
7. Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenin der Richtungnach
Italien mitbetriebeneStreckevon der italienisch=österreichischenGrenzebei
Pontafel bis Pontebba.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon italienischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 25, 26, 27, 28.
Frankreich,Jiffer 29.
Schweiz,Ziffer 35.

Luxemburg.
A. Von luxemburgischen Verwaltungen betriebene Bahnen und

Bahnstrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Derwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
2. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringenbetriebenensämt=
lichenLinienderWilhelm=Luremburg=Eisenbahn.

3. Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevon
der deutsch=luxemburgischenGrenzebeiUlflingen bis Ulflingen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon luxemburgischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Belgien, Biffer 10.

1)Die SchweizerischenBundesbahnenbesorgenab Iselle transit denZugsdienst(Zug=
förderungund Zugsbegleitung)auf Rechnungder italienischenStaatsbahnen;)der Stations.
dienstwird von den letzterenselbstbesorgt.

GCGocgle
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Niederlande.
A. Von niederländischen Verwaltungen betriebene Bahnen und

Babnstrecken.
1. Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnen.
2. HolländischeEisenbahngesellschaft.
3. NiederländischeZentral=Eisenbahngesellschaft.
4. Nord=Brabant=DeutscheEisenbahngesellschaft.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Derwaltungen besinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
5. Die von den GroßherzoglichOldenburgischenStaatsbahnen betriebene
Streckevonderdeutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanzbis Neuschanz.

Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von derdeutschniederländischenGrenze:

bei Borkenbis Winterswyk.
bei Bocholt bis Winterswyk.
bei Straelen bis Venlo.
bei Kaldenkirchenbis Venlo.
beiDalheim bis Vlodrop.

II. BelgischerVerwaltungen.
11. Die von der Mecheln—Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke

von der belgisch=niederländischenGrenzebei LaClinge bis Terneuzen.
12. Die von der Gent-Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke

von der belgisch=niederländischenGrenzebei Selzaetebis Terneuzen.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon niederländischenVer=

waltungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer130,131,132,133,134.

’*1P

Rumänien.
A. Von rumänischen Derwaltungen betriebene Bahnen und

Babnstrecken.
1. KöniglichRumänischeStaatseisenbahnen.
B. Babustrecken, welche sich im Mitbetrieb auswärtiger

Derwaltungen besinden.
2. Die von den KöniglichRumänischenStaatseisenbahnenbetriebeneund
von denrussischenSüdwestbahnenmitbetriebeneStreckevon der russisch=
rumänischenGrenzebeiUnghenibis Rumänisch=Ungheni.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon der rumänischenVer=

waltung im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Osterreich,iffer 56.
Rußland, iffer 46. 13“
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Rußland.

A. Dom Staate betriebene Bahnen und Bahbnstrecken.

Nowotorshokund Rshew—Wijasma)unter Ausschlußder Sektion nach
Borowitschi.
Nordwestbahnen.
Moskau-Brester Eisenbahn.
Moskau—-Kursk, Moskau—-Nishninowgorodund Muromer Eisenbahnen.
Sysran—Wjasma=Eisenbahn.

Riga—Orel=Eisenbahn(mit der Riga-TuckumerEisenbahn).

Krasnowodsk—Andishan,
Merw-Kuschka,
Tschernjajewo—Taschkentund
Gortschakowo-Margelan.

B. Don Hrivatverwaltungen betriebene Babnen und
Babustrecken.

Warschau—Wien=Eisenbahn.
WladikaukaserEisenbahn.
LodserEisenbahn.
Moskau—-KiewWoronesch=Eisenbahn.
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25. Moskau-Kasan=Eisenbahn.
26. Moskau—Windau—RybinskerEisenbahn.
27. Rjasan—Uralsk=Eisenbahn.
28. Südostbahnen.
29. Belgorod—-Ssumy=Eisenbahn.
30. Die Lokalbahnender I. Gesellschaftfür Lokalbahnenin Rußland:

Pernau—Reval,mit denLinien:
Walk-Pernau,
Meisekull—Fellin,
Fellin—Reval=Hafen,
Allenkull—Weißenstein;

Swientziany
Südbahnen,mit denLinien:
Rudniza-Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad—Berschad=Fabrik,
Shitomir—Gaiworon,
Cholonewskaja—Ssemka,
Woronowizy-Winniza.

31. Die LokalbahnNowosybkow.
32. Herby—CzenstochauerEisenbahn.
33. LivländischeLokalbahn(Walk—Marienburg—Stockmannshof).

C. Grenzstrecken,welchesich im Mitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen besinden.

I. DeutscherVerwaltungen.

Die vondenKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=russischenGrenze:

34. bei Eydtkuhnenbis Wirballen,
35. beiOttlotschinbis Alexandrowo,
36. beiSchoppinitzbisSosnowice(LiniederfrüherenRechteOder=Ufer=Eisenbahn),
37. beiSchoppinitzbisSosnowice (Linie der früherenOberschlesischenEisenbahn),
38. bei Prostkenbis Grajewo,
39. bei Illowo bis Mlawa,
40. beiSzczypiornobis Kalisch,
41. bei Herby bis Russisch=Herby.

, Oriqinel from
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I. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebeneStrecke
von der österreichisch=russischenGrenze:

bei Szczakowabis Granica und
die in der Richtung nachRußland betriebenenStreckenvon der
österreichisch=russischenGrenze:

bei Brody bis Radziwilöw,
bei Podwoloczyskabis Woloczysk,
bei Nowosielitzabis Nowosielitza.

III. RumänischerVerwaltungen.
Die von den Südwestbahnenbetriebeneund von den Königlich
Rumänischen StaatseisenbahnenmitbetriebeneStrecke von der
rumänisch=russischenGrenze:

bei Unghenibis Russisch=Ungheni.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon russischenVerwaltungen

im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer 97, 98, 99, 100, 101.
Osterreich,Ziffer 53, 54, 55.
Rumänien,Hiffer2.

Schweden.
A. Von schwedischenDerwaltungen betriebene Strecken.

Die SchwedischenStaatseisenbahnen,mit Ausnahmeder von denselben
betriebenenStreckeLuleä-Reichsgrenzemit denAbzweigungenGelliware-
Malmberg und Gelliware-Koskulls kulle!.
Die Boräs=Eisenbahn.
Die EisenbahnKristianstad-Heßleholm.
Die EisenbahnLund-Kieflinge.
Die EisenbahnLund-Trelleborg.
Die EisenbahnMalmöl-Kontinenten.
Die EisenbahnTrelleborg -Rydsgärd.
Die EisenbahnUddewalla-Wenersborg-Herrljunga.

1)Auf den von denSchwedischenStaatseisenbahnenbetriebenenStreckenvon der
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Verwaltungenbefinden.
I. DänischerVerwaltungen.

Die von denSchwedischenStaatseisenbahnengemeinschaftlichmit den
DänischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffährenstreckezwischenMalmö
und demFreihafenKopenhagen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon schwedischenVerwal=
tungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Dänemark,Ziffer 5.

Schweiz.
Jon schweizerischenDerwaltungen betriebeneBahnen und

Babustrecken.
SchweizerischeBundesbahnen,ausschließlichder von ihnen betriebenen
Seilbahn CossonayBahnhof S. B. B.—CossonayStadt.
Gotthardbahn.
NeuenburgerJurabahn.
Emmentalbahn.
Langenthal—Huttwilbahn.
Tößtalbahn.
SchweizerischeSeetalbahn.
SchweizerischeSüdostbahn.
Rorschach—Heidenbahn.
Sihltalbahn.
Thunerseebahn.

Le Pont-Brassusbahn.

Urikon—Baumabahn.
Schmalspurige EisenbahnYverdon—Ste.Croix.

Oriqinal from
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B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus—
wärtiger Verwaltungen befinden.
I. OsterreichischerVerwaltungen.

Die von denK. K. OÖsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=schweizerischenGrenze:

bei Buchs bis Buchs,
bei St. Margrethenbis St. Margrethen.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die von denGroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=schweizerischenGrenze:

bei Gottmadingenbis zur schweizerisch=deutschenGrenzebei Wilchingen,
bei Stetten bis Basel badischeBahn,
bei Leopoldshöhebis Basel badischeBahn,
bei Grenzachbis Basel badischeBahn.
Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenmitbetriebene
VerbindungsbahnzwischenBasel badischeBahn und Basel schweizerische
Bundesbahn.
Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=LothringenbetriebeneStrecke
vonderdeutsch=schweizerischenGrenzebeiSt. LudwigbisBaselschweizerische
Bundesbahn.

III. FranzösischerVerwaltungen.
Die vonderGesellschaftderParis—Lyon=Mittelmeerbahnbetriebenen
Streckenvon der französisch=schweizerischenGrenze:

bei St. Gingolph bis Bouveret,
bei Chene=Bourgbis Genf=Eaux=Vives,
bei La Maine bisGenf-Cornavin,
bei Col=des=Rochesbis Le Locle.

IV. ItalienischerVerwaltungen.
Die vondenitalienischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevonderitalienisch=
schweizerischenGrenze bei Chiassobis Chiasso.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon schweizerischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 120, 121, 122, 123.
Frankreich,Siffer 25, 26, 27, 28.
Italien, Jiffer 5, 6.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
7 1 1.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Konsulargerichtsbarkeit in Bulgarien. S. 63. — Bekanntmachung,
betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf der Wanderausstellung der
DeutschenLandwirtschafts Gesellschaft in Stuttgart. S. 64. — Vertrag zwischendem Deutschen
Reiche und den Niederlanden über die gegenseitigeAnerkennung der Aktiengesellschaftenund anderer
kommerzieller,industrieller oder finanzieller Gesellschaften. S. ö5. — Bekanntmachung, betreffend
die Ratifizierung des zwischen dem DeutschenReiche und den Niederlanden am11. Februar 1907
unterzeichnetenVertrags über die gegenseitigeAnerkennung der Aktiengesellschaftenund anderer
kommerzieller,industrieller oder finanzieller Gesellschaften. S. 37. — Bekauntmachung, betreffend
AnderungderMilitär=Transport. Ordnung. S. ös. — Bekanntmachung, betreffendAnderung
der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. 6s.

(Nr. 3424.) Verordnung, betreffenddie Konsulargerichtsbarkeitin Bulgarien. Vom
27. Februar 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des § 1 Abs.2 desGesetzesüberdieKonsulargerichtsbarkeit
vom 7. April 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 213) mit ZustimmungdesBundesrats,
im NamendesReichs,was folgt:

1.
Die vomReichein Bulgarien ausgeübteKonsulargerichtsbarkeitwird in An=

sehungder in den 8#82 bis 4 dieserVerordnungbezeichnetenRechtsverhältnisse
in demdort bestimmtenUmfang außerUbung gesetzt.

§ 2.

Die Zufertigung und Zustellung von Ladungen und sonstigengerichtlichen
Schriftstückenan die der KonsulargerichtsbarkeitunterworfenenPersonen und
Gesellschaftenwird bei handelsrechtlichenund anderen bürgerlichenRechtsstreitig=
keitenzwischensolchenPersonen oderGesellschaftenund bulgarischenStaatsange=
hörigenfortan in gleicherWeisewie an Angehörigeder meistbegünstigtenNation
und an bulgarischeStaatsangehörigedenbulgarischenBehördennachMaßgabe
der bulgarischenGesetzezustehen.
Reichs.Gesetzbl.1908. 14

Ausgegebenzu Berlin den 14. (#1.



83.
Bei den im 82 bezeichnetenRechtsstreitigkeitenist fortan ein Anspruch

desKonsuls oderseinesVertreters,durchdie bulgarischenBehördenzu denfür
dieVerhandlung und EntscheidungsolcherRechtsstreitigkeitenbestimmtenSitzungen
eingeladenzuwerden,nichtzu erheben,unbeschadetdesRechtesdesKonsuls oder
seinesVertreters,an diesenSitzungenteilzunehmen.

84.
Die EröffnungundDurchführungdesKonkursverfahrenswird, sofernder

Gemeinschuldnerein der KonsulargerichtsbarkeitunterworfenerKaufmann oder
eine ihr unterworfeneHandelsgesellschaftist, fortan in gleicherWeise wie bei der
kaufmännischenZahlungseinstellungvonAngehörigendermeistbegünstigtenNation
odervon bulgarischenStaatsangehörigender bulgarischenGerichtsbarkeitnach
MaßgabederbulgarischenGesetzeüberdasKonkursrechtund dasKonkursverfahren
zustehen,ohnedaß dieZustimmungdesKonsuls oder seinesVertreters erforderlich
ist, um die Zahlungseinstellunganzunehmen,und ohnedaß zur Eröffnungund
DurchführungdesKonkursverfahrenseineMitwirkung des Konsuls stattfindet.

(5.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigungim Reichs=

Gesetzblattin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den27. Februar 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3425.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvonErfindungen,Mustern undWaren=
zeichenauf derWanderausstellungderDeutschenLandwirtschafts=Gesellschaft
in Stuttgart 1908. Vom 5. März 1908.

D. durchdas Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vorge=
seheneSchutzvon Erfindungen,Musternund Warenzeichentritt ein für die in
diesemJahre in StuttgartstattfindendeWanderausstellungderDeutschenLand=
wirtschafts=Gesellschaft.

Berlin, den5.März 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.
— — —
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(Nr. 3426.) Vertrag zwischendemDeutschen

über die gegenseitigeAnerken=
nung der Aktiengesellschaften
und anderer kommerzieller,
industrielleroder finanzieller
Gesellschaften.Vom I11.Fe=
bruar 1907.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, einerseits,und Ihre
Majestät die Königin der Niederlande,
andererseits,von demWunschegeleitet,
die gegenseitigeAnerkennungderAktien=
gesellschaftenund andererkommerzieller,
industrielleroderfinanziellerGesellschaften
zu regeln, sind übereingekommen,zu
diesemZweckeeinenVertragabzuschließen,
und habenzu Ihren Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichenGe=
heimen Rat, Staatssekretär
des Auswärtigen Amtes von
Tschirschkyund Bögendorff,

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät
dem DeutschenKaiser, Köni
von Preußen,Baron W. A.
F. Gevers,

welche, nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=

OigitizedbyOo gle

(Nr. 3426.) Verdrag tusschenhet Duitsche
Rijk en Nederland over
de wederzijdscheerkenning
van naamlooze vennoot=
schappen en andere han=
dels-, nijverheids- of finan-
ci6elevennootschappen,van
den 114%½%Februari 1907.

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer,
Koning van Pruisen, in naam van
het Duitsche Rijkk, ter eene ziide
eenHare Majesteit de Koningin der
Nederlanden ter andere ziide, be=
zield met den wensch, om de welder-
zijdsche erkenning van naamlocze
vennootschappen en andere handels-.,
nijverheids- of financiéelevenncot=
schappente regelen, zijn overeenge=
komen te dien einde een verdrag
te sluiten en hebben tot Ilunne
gevolmachtigden benoemt:

Zijne Majesteit de Duitsche
Keizer, Koning van Pruisen:
IloogstdeszelfsWerkeliken Ge=
heimenRaad en Staatssecre=
taris van het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken, den
Heer von Tschirschky und
Bögendorff,

Hare Majesteit de Koningin
der Nederlanden:
HoogstderzelverBuitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Mi=
nister bis Zijne Majesteit den
Duitschen Keizer, Koning van
Pruisen, den Heer W. A.
F. Baron Gevers,

die, na elkander hunne in goeden
en behoorlikkenvorm bevondenvol=

14“
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fundenen Vollmachten, über folgende
Artikel übereingekommensind:

Artikel 1.
Aktiengesellschaftenund anderekom=

merzielle, industrielle oder finanzielle
Gesellschaftenmit Einschluß der Ver=
sicherungsgesellschaften,die in dem Ge=
bietedeseinenvertragschließendenTeiles
ihren Sitz habenund nachdessenGe=
setzenzu Recht bestehen,werdenauch
in demGebietedes anderenTeiles als
gesetzlichbestehendanerkannt.

Artikel 2
Die im Artikel1 bezeichnetenGesell=

schaften des einen vertragschließenden
Teiles werden nach dessenGesetzenin
demGebietedes anderenTeiles auchin
AnsehungderGeschäftsfähigkeitund des
Rechtes,vor Gericht aufzutreten,be=
urteilt.

Ihre Zulassung zum Gewerbe=oder
GeschäftsbetriebesowiezumErwerbevon
Grundstückenund sonstigemVermögen
in demGebietedes anderenTeiles be=
stimmt sich nach den dort geltenden
Vorschriften. Doch sollen die Gesell=
schaftenin diesemGebiete jedenfalls
dieselbenRechtegenießen,welcheden
gleichartigenGesellschafteneinesdritten
Landeszustehen.

Artikel 3.
Dieser Vertrag findetauchAnwen—

dungauf dieSchutzgebietedesDeutschen

DigitizedbyOo gle

machten te hebben medegedeeld,
zijn overeengekomen nopens de vol=
gende artikelen:

Artikel 1.
Naamlocze vennootschappen en

andere handels-, nijverheids- of
financibelevennootschappenmet in=
begrip der verzekeringsmaatschap=
Pijen, die op het grondgebied van
den eenen verdragstaat haren zetel
hebben en overeenkomstig het recht
Van dien Staat rechtens bestaan,
worden ock op het grondgebied
van den anderen verdragstaat als
wettig bestaande erkend.

Artikel 2.
De in artikel 1 bedoeldevenncot=

schappen van den eenen verdrag=
staat worden door de wetten van
dien Staat beheerschtop het grond=
gebied van den anderen Staat ock
wat betrefithare handelingsbevoegd-
heid (Geschäffsfühigkeit) en de be=
Vocgdheid in rechten op te treden.
IIare toelating tot de uitoefening

van eenig bedrift of van eenige
zaak, alsook de bevoegdheid om
onroerende goederen en ander ver=
mogen op het gebied van den an=
deren verdragstaat te verkriigen
wordt beheerscht door de daar gel=
dende voorschriften. Intusschen ge=
nieten de vennootschappen aldaar
in ieder geval dezelfde rechten, die
de soortgeliske vennootschappen van
eenen derden Staat aldaar genieten.

Artikel 3.
Dit verdrag is ock toepasselijk

Op het onder Duitsche bescherming
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Reichsund auf dieKolonienderNieder=
lande sowie auf die Konsulargerichts=
bezirkeder beiden vertragschließenden
Teile.

Artikel 4.
Dieser Vertrag soll ratifiziert und

die Ratifikationsurkundensollen sobald
als möglich ausgetauschtwerden.

Der Vertragtritt in Kraft amdreißig=
stenTage nach Austauschder Rati=
fikationsurkundenund bleibt bis zum
Ablauf einesJahres von demTage an
in Geltung, an welchemer von einem
der beidenTeile gekündigtwird.

Zu Urkund dessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtendiesenVertrag
unterzeichnetund mit ihren Siegeln
versehen.
Ausgefertigtin doppelterUrschriftin

Berlin, den 11. Februar 1907.

(L. S.) von Tschirschky.
(L. S.) Gevers.

staand gebied en op de Nederland-
sche Koloniön, alsook op de Con=
sulaire rechterlike ressorten der
beide verdragstaten.

Artikel 4.
Dit verdrag zal worden bekrach=

tigd en de bekrachtigingsoorkonden
zullen zoodra mogelijk uitgewisseld
worden.
Het verdrag treedt in werking op

den dertigsten dag na de uitwisse=
ling der bekrachtigingsoorkonden
eenblifft van kracht tot het einde
Van het jaar, te rekenen van den
dag. waarop het door een der beide
verdragstaten opgezegd wordt.
Ten blikke waarvan de weder=

idsche gevolmachtigden dit ver=
drag hebben geteekend en van hunne
2egels voorzien.
Gedaan in dubbel te Berlijn, den

1denFebruari 1907.

(L. S.) von Tschirschky.
(L. S.) Gevers.

Vom 1.März 1908.

1907 ist ratifiziertworden.

Berlin, den 1. März 1908.
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(Nr. 3428.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär=-Transport- Ordnung. Vom
5.März1908.

A½ Grund des9 2 derVerordnung,betreffenddieMilitär=Transport=Ordnung
für Eisenbahnen,vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) bestimmeich,
daß in dieserOrdnung folgendeAnderungvorzunehmenist:

In der Spalte 2 der Tabelle zum § 30 Ziffer 1 ist an Stelle der bis=
herigenFassungzu setzen:

1. im Kopfe:
A. ZuschlagpflichtigeSchnellzügeeinschließlichder D=Zügeund
B. zuschlagfreieSchnellzüge(Eilzüge).

2. in der erstenQuerspalte:
Zu A. Ausnahmsweisein dringlichenFällen Offiziereund

Mannschaftenin geringerZahl (()a gegenBerechnungdesvollen
tarifmäßigenFahrpreisesdesgewöhnlichenVerkehrs.

Zu B. Bis zu 3 Mann von einemTruppenteil(Bataillon,
Kavallerieregiment,AbteilungsowiealleinstehendeKompagnieusw.)
gegenMilitärfahrpreis,mehrals 3 Mann wiezu A.

Berlin, den5. März 1908.

Der Reichskanzler. «
Fürst von Bülow.

(Nr. 3429.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 9. März 1908.

A½# Grund desAbs. (a) der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird verfügt:
I. Nr. XXIII in AnlageB dieserOrdnung, betreffenddie Beförderungübel=
riechenderOle unddergleichen,wird,wie folgt, geändert:
1. Im Abs. C)werden die Worte findet nur in offenenWagen statt“

ersetztdurch„findet in der Regel in offenenWagen statt“.
Am Schlussewird hinzugefügt:

BedeckteWagen dürfennur dann verwendetwerden,wenndie Pack=
Eesäßefestund völlig dichtsind, so daß sichihr Inhalt nichtdurch
eruchbemerkbarmacht. VergleicheauchAbs.(3).
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2. Der Eingang desAbs.(2)wird folgendermaßengefaßt:
„Die Vorschriftenim Abs.() geltensinngemäßauch... . ... “

(usw., wie bisher).

II. In AbänderungderBekanntmachungvom 22. März 1907 (Reichs=Gesetzbl.
S. 85) wird gestattet,daß im VerkehrezwischenKiel und Eidelstedteiner=
seits und Rendsburgandererseitsbis zum 31. März 1909 ungereinigte
Knochenunverpacktin besonderseingerichtetenbedecktenPrivatgüterwagen
befördertwerden. Die Wagenmüssenmit Vorrichtungenversehensein,die
einewirksameDurchlüftungder Ladung gewährleisten.
Berlin, den9. März 1908.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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½12.
Scheckgesetz. S. 71.

von Preußen2c.

*

1

die in denTert aufzunehmendeBezeichnungals Scheckoder, wenn
der Scheckin einer fremdenSprache ausgestelltist, einenjenerBe=
zeichnungentsprechendenAusdruckin der fremdenSprache;
die an den BezogenengerichteteAnweisungdes Ausstellers, aus
seinemGuthabeneinebestimmteGeldsummezu zahlen)

82

diejenigenAnstaltendes öffentlichenRechtes,diejenigenunterstaatlicher
Aufsicht stehendenAnstalten sowie diejenigenin das Genossenschafts=
register eingetragenenGenossenschaften,welchesichnach den für ihren
GeschäftsbetriebmaßgebendenBestimmungen mit der Annahme von
Geld und der Leistungvon Zahlungenfür fremdeRechnungbefassen,
fernerdie unteramtlicherAufsichtstehendenSparkassen,wennsiedie
nachLandesrechtfür siegeltendenAufsichtsbestimmungenerfüllen;
die in dasHandelsregistereingetragenenFirmen, welchegewerbsmäßig
Bankiergeschäftebetreiben.



§3.
Als Guthabenist derGeldbetraganzusehen,bis welchemderBezogene

nachdemzwischenihm und demAusstellerbestehendenRechtsverhältnisseSchecks
einzulösenverpflichtetist.

4.
Als ZahlungsempfängerkannentwedereinebestimmtePerson oderFirma

oder der Inhaber des Schecksangegebenwerden. Der Aussteller kann sich
selbstals Zahlungsempfängerbezeichnen.

Sind demNamen oderder Firma des ZahlungsempfängersdieWorte
OoderUberbringer“oderein gleichbedeutenderZusatzbeigefügtoder enthältder
ScheckkeineAngabe darüber, an wen zu zahlenist, so gilt er als auf den
Inhaber gestellt.

∆(5.
Der bei demNamen oderder Firma desBezogenenangegebeneOrt gilt

als Jahlungsort. Die AngabeeinesanderenZahlungsortsgilt als nicht ge=
schrieben.F##bei demNamen oder der Firma des Bezogenenein Ort nicht
angegeben,so gilt der Ausstellungsortals Zahlungsort.

86.
Ist die zu zahlendeGeldsummein Buchstabenund in Ziffern ausgedrückt,

so gilt bei Abweichungendie in BuchstabenausgedrückteSumme. Ist die
Summe mehrmalsmit Buchstabenoder mehrmalsmit Ziffern geschrieben,so
gilt bei Abweichungendie geringereSumme.

87T.
Der Scheckist bei Sicht zahlbar. Die Angabe eineranderenZahlungs=

zeitmachtdenSchecknichtig.
88.

Der auf einenbestimmtenZahlungsempfängergestellteScheckkann durch
Indossamentübertragenwerden,wennnichtderAusstellerdieUbertragungdurch
dieWorte„nichtanOrder“ oderdurcheinengleichbedeutendenZusatzuntersagthat.

In betreffder Form des Indossaments,in betreffder Legitimationdes
Besitzerseines indossiertenSchecksund der Prüfung der Legitimation sowie in
betreffder Verpflichtungdes Besitzerszur Herausgabefindendie Vorschriften
der Artikel 11 bis 13, 36) 74 der WechselordnungentsprechendeAnwendung.
Ein auf eineAbschriftdes SchecksgesetztesIndossamentist jedochunwirksam.
Das Gleichegilt von einemIndossamentedes Bezogenen.Ein Indossament
an denBezogenengilt als Quittung.
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6l .
Schecks,dieaufeinenbestimmtenZahlungsempfängergestelltundimAuss

lande zahlbarsind, könnenin mehrerenAusfertigungenausgestelltwerden.Jede
Ausfertigung muß im Textemit der Bezeichnung„Erste, zweite,dritteusw.
Ausfertigung“ odermit einergleichbedeutendenBezeichnungversehenwerden;)ist
dies nichtgeschehen,so gilt jedeAusfertigungals ein für sichbestehenderScheck.

Ist von mehrerenAusfertigungeneine bezahlt, so verlierendadurchdie
anderenihre Kraft. Jedochbleibenaus den übrigenAusfertigungender
Indossant, welchermehrereAusfertigungenan verschiedenePersonenindossiert
hat, und alle späterenIndossanten, derenUnterschriftensich auf den bei der
Zahlung nicht zurückgegebenenAusfertigungenbefinden, auf Grund ihres
Indossamentsverpflichtet.

* 10.
Der Scheckkannnichtangenommenwerden. Ein auf denScheckgesetzter

Annahmevermerkgilt als nichtgeschrieben.

¾11.
Der im Inland ausgestellteund zahlbareScheckist binnenzehnTagen

nach der AusstellungdemBezogenenam ZahlungsortezurZahlung vorzulegen.
Für Schecks,die im Ausland ausgestellt,im Inlande zahlbarsind, be=

stimmt der Bundesrat die Vorlegungsfrist. Das Gleichegilt für Schecks,die
im Inland ausgestellt,im Auslandezahlbarsind, soferndas ausländischeRecht
keineVorschriftüberdie Zeit der Vorlegungenthält.

Fällt der letzteTag derFrist auf einenSonntag odereinenam Zahlungs=
orte staatlichanerkanntenallgemeinenFeiertag,so tritt an dieStelle desSonn=
tags oderdesFeiertagsder nächstfolgendeWerktag.

5 12.
Die EinlieferungeinesSchecksin eineAbrechnungsstelle,bei welcherder

Bezogenevertretenist, gilt als VorlegungzurZahlung amZahlungsorte,sofern
die Einlieferungdenfür denGeschäftsverkehrder Abrechnungsstellemaßgebenden
Bestimmungenentspricht.

Der Bundesratbestimmt,welcheStellen als Abrechnungsstellenim Sinne
diesesGesetzeszu geltenhaben.

#13.
Der Bezogene,der denScheckbetragbezahlt,kanndieAushändigungdes

quittiertenSchecksverlangen.
Der Ablauf der Vorlegungsfristist auf das RechtdesBezogenenzur

Zahlung ohneEinfluß.
Ein Widerruf des Schecksist erstnachdemAblaufe der Vorlegungsfrist

wirksam. ·
lö«
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§14.
Der Ausstellersowie jederInhaber einesScheckskann durch den quer

über die VorderseitegesetztenVermerk: „Nur zur Verrechnung“verbieten,daß
der Scheckbar bezahltwerde. Der Bezogenedarf in diesemFalle denScheck
nur durchVerrechnungeinlösen. Die Verrechnunggilt als Zahlung im Sinne
diesesGesetzes.

Das Verbot kann nicht zurückgenommenwerden. Die Ubertretungdes
VerbotsmachtdenBezogenenfür dendadurchentstehendenSchadenverantwortlich.

(15.
Der Ausstellerund dieIndossantenhaftendemInhaber für dieEinlösung

des Schecks.
Auch bei dem auf denInhaber gestelltenScheckhaftetjeder,der seinen

NamenoderseineFirma auf dieRückseitedesSchecksgeschriebenhat,demInhaber
für die Einlösung. Auf denBezogenenfindetdieseVorschriftkeineAnwendung.

Hat einIndossantdemIndossamentedieBemerkung„ohneGewährleistung“
odereinengleichbedeutendenVorbehalthinzugefügt,soist ervonderVerbindlichkeit
aus seinemIndossamentebefreit.

16.
Zur AusübungdesRegreßrechtsmuß nachgewiesenwerden,daßderScheck

rechtzeitigzur Zahlung vorgelegtund nicht eingelöstoder daß die Vorlegung
vergeblichversuchtwordenist. Der Nachweiskannnur geführtwerden:

1. durcheineauf denScheckgesetzte,von demBezogenenunterschriebene
und denTag der VorlegungenthaltendeErklärung;

2. durcheineBescheinigungderAbrechnungsstelle,daßderScheckvor dem
Ablaufe derVorlegungsfristeingeliefertund nichteingelöstwordenist;

3. durch einen Protest.
Auf dieVorlegungdesSchecksund denProtestfindendieVorschriftender

Artikel87, 88, 90, 91 derWechselordnungentsprechendeAnwendung.
Enthält der Scheckdie AufforderungkeinenProtestzu erheben,sofinden

die Vorschriftendes Artikel42 derWechselordnungentsprechendeAnwendung.

/ 17. -
Wegen der Benachrichtigungder Vormänner und ihres Einlösungsrechts

sowiewegendesUmfangesder Regreßforderungund der Befugnis zur Aus=
streichungvon Indossamentenfinden die Vorschriften der Artikel 45 bis 48,
50 bis 52 und des Artikel 55 der Wechselordnungmit der Maßgabe ent=
sprechendeAnwendung,daß derInhaber des vergeblichzur Zahlung vorgelegten
Schecksverpflichtetist, seinenunmittelbarenVormann innerhalbzweierTage

GCGocgle



nachderAusstellungder im H 16 Abs. 1 bezeichnetenErklärung, Bescheinigung
oderProtesturkunde,spätestensaber innerhalbzweierTage nach dem Ablaufe
der Vorlegungsfrist;von der NichtzahlungdesScheckszu benachrichtigen.

18.
Der Inhaber des ScheckskannsichwegenseinerganzenRegreßforderung

an alle Verpflichteteoder auchnur an einigeodereinenhalten,ohnedadurch
seinenAnspruch gegen die nicht in Anspruch genommenenVerpflichtetenzu ver=
lieren. Es steht in seinerWahl), welchenVerpflichtetener zuerst in Anspruch
nehmenwill.

Dem Inhaber des Scheckskann der Schuldner nur solcheEinwendungen
entgegensetzen,welchedieGültigkeitseinerErklärung in demScheckbetreffenoder
sich aus dem Inhalte desSchecksergebenoder ihm unmittelbargegenden
Inhaber zustehen.

7 19.
Der Regreßpflichtigeist nur gegenAuslieferungdes Schecks,der zum

Nachweiseder rechtzeitigenVorlegungund derNichteinlösungoderdesvergeblichen
Versuchsder Vorlegung dienendenUrkundenund einer guittiertenRechnung
Zahlung zu leistenverbunden.

( 20.
Die Regreßansprüchegegenden Ausstellerund die übrigenVormänner

verjähren,wenn der Scheckin Europa mit Ausnahmevon Island und den
Faröern zahlbar ist, in drei Monaten, andernfalls in sechsMonaten.

Die VerjährungbeginntgegendenInhaber desSchecksmit demAblaufe
derVorlegungsfrist,gegenjedenIndossanten,wenner, bevoreineKlage gegen
ihn erhobenwordenist, gezahlthat, mit der Zahlung, in allen übrigenFällen
mit derErhebungderKlage.

21.
Der Aussteller,dessenRegreßverbindlichkeitdurchUnterlassungrechtzeitiger

VorlegungoderdurchVerjährungerloschenist, bleibtdemInhaber desSchecks
so weit verpflichtet,als er sichmit dessenSchadenbereichernwürde.

6222.
In denFällen des& 14 Abs.2 und des§21 verjährtder Anspruchin

einemJahre seit der Ausstellung des Schecks.

#23.
Aus einem Scheck, auf dem die Unterschrift des Ausstellers oder eines

Indossantengefälschtist, bleibendiejenigen,derenUnterschriftenechtsind,verpflichtet.
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g 24.
Auf die Anfechtungeinerauf einenScheckgeleistetenZahlung findendie

Vorschriftendes § 34 der KonkursordnungentsprechendeAnwendung.

∆(25.
Im Auslande zahlbareSchecksdürfen auch auf solcheBezogenelauten,

auf die nachdemausländischenRechteein Scheckgezogenwerdendarf.

∆/256.
Die wesentlichenErfordernisseeines im Ausland ausgestelltenSchecks

sowiejederim Ausland auf einenScheckgesetztenErklärung werdennachden
Gesetzendes Ortes beurteilt, an welchemdie Ausstellungoder die Erklärung
erfolgtist.
felg Entsprichtjedochder im Ausland ausgestellteScheckoderdie im Ausland

auf einen ScheckgesetzteErklärung den Anforderungendes inländischenGesetzes,
so kanndaraus, daß nachausländischemGesetzein Mangel vorliegt, keinEinwand
gegen die Rechtsverbindlichkeitder später im Inland auf den Scheck gesetzten
Erklärungen entnommenwerden. Auch ist die im Ausland erfolgteAusstellung
eines im Inlande zahlbaren Scheckssowiedie auf einen solchenScheckim Aus=
lande gesetzteErklärung wirksam, wenn sie auchnur den Anforderungendes
inländischenGesetzesentspricht.

827.
Abhandengekommeneoder vernichteteSchecksunterliegender Kraftlos—

erklärungim WegedesAufgebotsverfahrens.Die Aufgebotsfristmußmindestens
zweiMonate betragen.

Nach Einleitung desAufgebotsverfahrenskannder Berechtigte,falls der
Scheckrechtzeitigzur Zahlung vorgelegt,von demBezogenenabernichteingelöst
wordenwar, von demAusstellerZahlung fordern,wenner bis zur Kraftlos—
erklärung Sicherheit leistet.

g 28.
BürgerlicheRechtsstreitigkeiten,in welchendurchdie Klage ein Anspruch

auf Grund diesesGesetzesgeltendgemachtwird, gehören,sofernin ersterInstanz
die Landgerichte sind,vor die Kammernfür Handelssachen.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWider—
klageein Anspruchauf Grund diesesGesetzesgeltendgemachtist, wird dieVer—
handlung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des § 8 desEinführungs=
gesetzeszum GerichtsverfassungsgesetzedemReichsgerichtezugewiesen.

Auf die Geltendmachungvon Regreßansprüchenaus einemScheckfinden
die denWechselprozeßbetreffendenVorschriftender 9§9602 bis 605 der Zivil=
prozeßordnungentsprechendeAnwendung.Die Rechtsstreitigkeiten,in welchenein
solcherAnspruch geltendgemachtwird, gelten als Feriensachen.
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(29.
Im Sinne des 9§24 desGesetzes,betreffenddieWechselstempelsteuer,vom

10. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 193ff.) sind als Schecks,für welchedie
Befreiung von derWechselstempelabgabebestimmtist, diejenigenUrkundenanzu=
sehen,diedenAnforderungender 9§ 1, 2, 7, 25) 26 desgegenwärtigenGe=
setzesentsprechen. 1

Die Vorschrift desAbs. 1 findetkeineAmwendungauf Schecks,welche
vor dem auf ihnenangegebenenAusstellungstagin Umlauf gesetztsind. Für
die Entrichtungder Abgabehaftetals Gesamtschuldnerjeder, der am Umlaufe
des Schecksim Sinne des§ 5 desGesetzes,betreffenddie Wechselstempelsteuer,
im Inlande vor demAusstellungstageteilgenommenhat.

8 30.
DiesesGesetztritt am 1. April 1908 in Kraft. Die Vorschriftenfinden

auf früher ausgestellteScheckskeineAnwendung.
Mit demInkrafttretendesGesetzes,betreffenddieErleichterungdesWechsel=

protestes,werdendie im § 16 des gegenwärtigenGesetzesangeführtenVor=
schriftendurchdie neuenArtikel 87 bis 88a, 89a, 90 bis 91a, 92 Abs.2 der
Wechselordnungsowiedurchdie §# 3),4 des erstgenanntenGesetzesersetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den11.März 1908.

(. §.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
13. *

Inhalt: Gesesz, betreffend die Abänderung des Gesetzesüber das Telegraphenwesendes Deutschen Reichs
vom 6. April 1892. S. 79. — Ubereinkunft zwischenDeutschland und Italien, betreffendden
Schutz an Werken der Literatur und Kunst und an Photographien. S. 30. — Bekanntmachung,
betreffenddieVorlegungsfristenfür Auslandschecks.S. 85. — Bekanntmachung, betreffendAb=
rechnungsstellenim Scheckverkehre. S. 86.

(Nr. 3431.) Gesetz,betreffenddie Abänderungdes Gesetzesüber das Telegraphenwesendes
DeutschenReichs vom 6. April 1892. Vom 7. März 1908.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Einziger Artikel.
Das Gesetzüberdas TelegraphemwesendesDeutschenReichsvom 6.April

1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 467) wird dahin geändert:
1. Der §3 erhält folgendenAbs. 2

ElektrischeTelegraphenanlagen,welcheohnemetallischeVer=
bindungsleitungenNachrichtenvermitteln,dürfen nur mit Ge=
nehmigungdesReichserrichtetund betriebenwerden.

2. Hinter § 3 werdenfolgendeVorschrifteneingeschaltet:

§ 3a.
Auf deutschenFahrzeugen für Seefahrt oder Binnenschiff=

fahrt dürfen Telegraphenanlagen)welchenicht ausschließlichzum
Verkehr innerhalb desFahrzeugs bestimmtsind, nur mit Geneh=
migungdesReichserrichtetund betriebenwerden.

836b.
Der Reichskanzlertrifft dieAnordnungenüberdenBetriebvon

Telegraphenanlagenauf fremdenFahrzeugenfür Seefahrt oder
Binnenschiffahrt,welchesichin deutschenHoheitsgewässernaufhalten.

Reichs· Gesetzbl.1908. 16

Ausgegebenzu Berlinden 21. Marz 1908. Oriqinal from
Oioitizedbr66 “ palwcECN' On7ERSTN



wendung.

KaiserlichenInsiegel.

S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Sa Majestél'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de Empire
Allemand, et Sa Majesté le Roi
T'talie, Cgalementanimés du dGir
de garantir, d’une maniere plus effi=
cace, dans les deux pays, la pro=
tection des ceuvreslittéraires et ar=
tistiques, ont résolu de conclure à
cet effet une nouwelle Convention
Spéciale, et ont nommé pour leurs
Plenipotentiaires, savoir:

Sa MajestéeI’Empereur d’'Alle-
magne, Roi de Prusse:
Son Excellence le comteAntoine
de Monts, Son Ambassadeur
extraordinaire et plénipoten=
tiaire pres de Sa Majesté le
Roi 'talie,

et

DigitizedbyOor gle

Vom 9. November 1907.

(Ubersetzung.)

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
derKönig vonItalien, gleichmäßigvon
dem Wunsche beseelt, in wirksamerer
Weisein beidenLänderndenSchutzan
WerkenderLiteraturund Kunst zu ge=
währleisten,habenden Abschlußeiner
neuenbesonderenUbereinkunftzu diesem
Zweckebeschlossenund zuIhren Bevoll=
mächtigtenernannt,nämlich:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
SeineErzellenzdenGrafenAnton
von Monts, Allerhöchstihren
außerordentlichenund bevollmäch=
tigten Botschafter bei Seiner
MajestätdemKönigevonItalien,

und

Oriqinal from
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Sa Majesté le Roi d’Italie:

Son Excellenee Tommaso
Tittoni, Son Ministre Seercé=
taire d’Etat pour les aflaires
Ctrangeres,

lesquels, après Fétre communiqué
leurs pleins-pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

An#ic I1#.

La Convention conclue entre
I Allemagne et TItalie, le 20juin 1884,
en vue de protéger les Guyres litté=
raires et artistiques, est abrogée ct
remplacéepar la présenteConvention.

An#icr 2.

En vue de compléter les stipu=
lations de la Convention de Berne,
du 9 septembre1886, relative à la
formation d’'uneUnion internationale
Pour la protection des ceures litté=
raires et artistiques, et conflormément
aux termes de D’Acte additionnel et
de la Declaration de Paris, du 4 mai
1896, les deux lHautes Parties con=
tractantes sont convenues des dis=
Dositions ci-apres:

I“% Les auteurs des cCeuvres,pu=
blices pour la première sois
sur le territoire de Pune des
deux Parties contractantes,
jouiront, sur le territoire de
Tautre partie, pendant tounte
la durée de leur droit sur
Teuvre originale, du droit ex=
clusif de traduire leurs ou=
vrages ou d’en permettre la
traduction, sansdw’il soit n=

OigitizedbhCeo= gle

Seine Majestät der König von
Italien:
Seine ErzellenzTommaso Tit=
toni, Allerhöchstihren Staats=
minister der auswärtigenAn=
gelegenheiten,

welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,folgendeArtikel
vereinbarthaben:

Artikel 1.
Die am 20. Juni 1884 zwischen

Deutschlandund Italien abgeschlossene
UbereinkunftzumSchutzederWerkeder
Literatur und Kunst wird aufgehoben
und durchdiegegenwärtigeUbereinkunft
ersetzt.

Artikel 2.
Zum ZweckederErgänzungderBe=

stimmungender Berner Ubereinkunft
vom 9.September1886,betreffenddie
Bildung einesinternationalenVerbandes
zumSchutzevonWerkenderLiteratur
und Kunst, und entsprechendden Fest=
setzungender Zusatzakteund der De=
klarationvon Paris vom 4. Mai 1896
sind die beidenHohen vertragschließen=
den Teile über nachstehendeBestim=
mungenübereingekommen:
§ l. DenUrhebernvonWerken,welche

zum erstenMale in demGebiet
einesder beidenvertragschließen=
den Teile veröffentlichtworden
sind, stehtim Gebietedes an=
derenTeileswährendderganzen
Dauer ihres Rechtesan dem
Originalwerkedas ausschließliche
Rechtzu, ihre Werkezu über=
setzenoderderenUbersetzungzu
gestatten,ohnedaßes erforder=

16“
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cessaire que l'auteur ait fait
usage de son droit exclusif
de traduction dans le délai
de dix anndespréyu par Tar=-
ticke 5 de la Convwentionde
Berne.

82. Les auteurs des œuvres, pu-
bliées pour la première fois
sur le territoire de l'une des
deux Parties contractantes,
sont protégé, sur le territoire
de Tautrepartie, contreexé=
cution en public de leurs
(„euyres musicales, méme Sils
n’en ont pas expressément
interdit Texçecutionsur le titre
ou en téte de Touvrage.

An#ichE 3.

La préesenteConvention Fappli=
duera également aux ouvrages, d#a=
existants, pourvu qu'au moment de
l'entrée en vigueur de la présente
Convention ils ne soient pas encore
tombés dans le domaine public dans
leurs pay’s Torigine.

Toutefois si, avant Tentrée en
vigueur de ladite Convention, une
traduction, entière ou partielle, a
Daru, licitement, le droit pour le
traducteur de reproduire, propager
et faire représenter cette traduction,
reste entier. Le méme droit est ga=
ranti au tradueteur mémedans le cas
lW#ne traduction est publiée dans le
Courantd’uneanndeapresl'entréeen
vigueur de la présenteConvention.
et due, au moment de son entrée en
vigueur, Fauteur de l'œuvre originale
m'était pas protégé contre la tra=
duction.

OigitizedbyOo gle

lich wäre, daß derUrhebervon
seinemausschließlichenRechteder
Ubersetzunginnerhalbder im
Artikel 5 der Berner Uberein=
kunftvorgesehenenFristvonzehn
Jahren Gebrauchgemachthat.
Die UrhebervonWerken,welche
zum erstenMale in dem Ge=
biet eines der beidenvertrag=
schließendenTeile veröffentlicht
wordensind, werdenim Gebiete
des anderenTeiles gegenöffent=
licheAufführung ihrer musikali=
schenWerkeauchdann geschützt,
wenn sie die Aufführung, auf
dem Titelblatt oder an der
Spitze des Werkes, nicht aus=
drücklichuntersagthaben.

22.

Artikel 3.
Die gegenwärtigeUbereinkunftfindet

auchauf diebereitsvorhandenenWerke
Anwendung,sofernsiezurZeit desIn=
krafttretensder gegenwärtigenUberein=
kunftin ihremUrsprungslandenochnicht
Gemeingutgewordensind.

War jedochvor demInkrafttreten
dieserUbereinkunfteineUlersetzunger=
laubterweiseganzoderzumTeil erschie=
nen, so bleibtdie Befugnis des Uber=
setzerszurVervielfältigung,Verbreitung
und AufführungdieserUbersetzungun=
berührt.Die gleicheBefugniswird dem
lleersetzerauchfür denFall vorbehalten,
daß eine Ubersetzungim Laufe eines
Jahres nach dem Inkrafttreten der
gegenwärtigenUbereinkunftveröffentlicht
wird, und der Urheberdes Original==
werkesbeidemInkrafttretendenSchutz
gegenUbersetzungnichtgenoß.

Oriqinal from
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Deskentreieenngueurdelaan
senteConvention, la protection sera
assurde à une œuvre musicale déjà
publiéce, si méme jusqu’alors elle n'é-

publique faute d'une interdiction ex=
Presse.Toutefoisexéçcutionpublique
d'une œuvre de cette nature pourra
avoir lieu, sans le consentement de
Tauteur, si les exécutantsse servent
de partitions ou demorceauxde mu=
Sidue ne portant pas la mention in=
terdiction et qu’ils avaient en leur
Dossesion avant Tentrée en vigueur
de la présenteConvention.

ARrTICLE 4.
La représentationet l'exécution

Publique d’'uneGuvre dramatique ou
Sune Geuyremusicaleprotégéepar la.
Convention de Berne ou par la pré=
senteConventionserainterditeT’oflice
en ltalie par les autoritéslocales,si
Tauteura déclardau Ministre Royal
Italien de Tagriculture, de Pindustrie
ct du commerce ou à une Autorité
Consulaire italienne en Allemagne,
quil a défendud’avance Texécution
Publique à tous cenx dui ne prou=
vent pas, par des documents Gcrits
et LGgalisés, du’ils ont recu son con=
sentement. Cette déclaration miest
admisedue contre le payementde la
taxe fixée pour les auteurs italiens
et prélevéepour le compteduTiéesor
public de I’Etat ltalien. Cependant
les auteurs ne sont pas temssde faire
une pareille déclaration. Lomission
de la déeclarationne portera prejudice
à aucun droit garanti aux auteurs,
par les lois italiennes, par la Con=
vention de Berne et par la présente
Convention.

Von demInkrafttretender gegen=
wärtigenUbereinkunftan genießtein
bereitsveröffentlichtesmusikalischesWerk
den Schutz, auchwenn es bis dahin
mangels eines ausdrücklichenVerbots
gegenöffentlicheAufführung nicht ge=
schütztwar. Jedoch ist die öffentliche
Aufführung eines solchenWerkes ohne
Einwilligung des Urhebers zulässig,
wenndieAufführendenPartituren oder
Notenblätterbenutzen,dieeinenVerbots=
vermerknichttragen, und diesichbereits
vor demInkrafttretendergegenwärtigen
Ubereinkunftin ihremBesitzebefunden
hatten.

Artikel 4.
Die öffentlicheDarstellungoderAuf=

führung einesnach derBerner Uberein==
kunftoderdergegenwärtigenUbereinkunft
geschütztenBühnenwerkesoder Werkes
derTonkunstwird in Italien von Amts
wegendurchdieLokalbehördenverboten
werden,wennderUrheberbeidemKönig=
lich ItalienischenMinisterium für Land=
wirtschaft, Industrie und Handel oder
bei einer italienischenKonsularbehördein
Deutschlanddie Erklärung abgegeben
hat, daß er die öffentlicheAufführung
im voraus jedemverbiete,dernichtdurch
schriftlicheund beglaubigteBescheinigun=
genseineEinwilligung nachweist.Für
dieseErklärung ist die für die italieni=
schenUrheber vorgeschriebeneGebühr zu
entrichten,die in die italienischeStaats=
kassefließt. Die Urheber sind indessen
zurAbgabeeinersolchenErklärungnicht
verpflichtet.Durch ihre Unterlassung
wird keinesder denUrheberndurchdie
italienischenGesetze,die Berner Uber=
einkunftund die gegenwärtigeUberein=
kunftgewährleistetenRechtebeeinträchtigt.
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Agnel-Eh

La jouissancedesdroits reconnus
aux auteurs qui ont publié leurs
œuvrespour la premĩère soissur le
territoire de l'une des deux Parties
contractantes ne sera subordonnée,
devant les tribunaux de Pautre Partie,
d la justilication delaccomplissement
d’aucune formalité.

An#cE 6.

Les Hautes Parties contractantes
conviennent due tout avantage ou
Pprivilege plus étendu qui serait
ultérieurement accordé par FPune
d’Elles à une tiercePuissanceemice
qui concerne la protection des Guvres
Llittcraires et artistiques, sera acquis
de plein droit aux auteurs de lautre
Pays ou à leurs ayants-cause.

An#icrE 7.

Les Geuyresphotographiqueset
les Guvres obtennespar un procédd
analogue sont admises au benélice
des dispositions de la présenteCon=
vention.

An#icr 8.

La PrésenteConwentionentrera
en vigneur un mois apres I’échange
des ratifications et continuera ses
ellets jusqu’ Pexpiration d’'unddlai
d'un an à compter du jour ou elle
auraétédcnoncéeparune desHautes
Tarties contractantes.

OigitizedbyOo gle

Artikel 5.

Der Genuß der Rechte,welcheden
Urhebernzustehen,die ihre Werkezum
erstenMale in dem Gebiet eines der
beiden vertragschließendenTeile ver=
öffentlichthaben,ist vondemNachweise
der Erfüllung irgendwelcherFörmlich—
keiten vor den Gerichten des anderen
Teiles unabhängig.

Artikel 6.

Die HohenvertragschließendenTeile
sind darüber einverstanden,daß jeder
weitergehendeVorteil oder Vorzug,
welcherkünftighin von seiteneinesDer=
selbeneiner drittenMacht in bezugauf
den Schutz an Werkender Literatur
und Kunst eingeräumtwird, den Ur=
heberndes anderen Landes oder deren
Rechtsnachfolgern ohne weiteres zu=
stattenkommensoll.

Artikel 7.
Die WerkederPhotographieunddie

durcheinderPhotographieähnlichesVer=
fahren hergestelltenWerke genießendie
durch die Bestimmungender gegenwär.
tigen UbereinkunftfestgesetztenVorteile.

Artikel 8.

Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll
einenMonat nachdemAustauscheder
Ratifikationsurkundenin Kraft treten,
und ihreWirksamkeitsoll bis zum Ab=
lauf einer Frist von einemJahre von
demTageab, anwelchemsievoneinem
der HohenvertragschließendenTeile ge=
kündigtwird, fortdauern.
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Anricrz 9.

La présenteConvwentionsera ra=
tifiéceet les ratifications en seront
Echangéesà Romele plus tetpossible.

En foi dequciles Plénipotentiaires
respectifsont signé la presenteCon=
vention et Tont revétue du cachet
de leurs armes.

Fait à Rome, en double exem=
Plaire, le 9 novembre 1907.

(L. S.) Monts. (L. S.) Tom. Tittoni.

Artikel 9.
Die gegemwärtigeUbereinkunftsoll

ratifiziertund die Ratifikationsurkunden
sollensobaldals möglichin Rom aus=
gewechseltwerden.

Zu Urkunddessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtendie gegenwär=
tige Ubereinkunftvollzogenund ihre
Siegel beigedrückt.

So geschehenzuRom,in doppelter
Ausfertigung,den 9. November1907

Die Auswechselung

r. 3133.)
19.März1908.

Vom

Madeira, den Canarischen und

OioitizedbyCOonr gle
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Die Fristen geltenauchfür Schecks,die im Inland ausgestellt,
im Auslande zahlbarsind, soferndas ausländischeRecht keineVor=
schriftüberdie Zeit der Vorlegungenthält.

Berlin, den19.März 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3434.) Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.Vom
19. März 1908.

A## Grund des § 12 Abs.2 desScheckgesetzesvom 11.März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat der Bundesratbeschlossen:

Abrechnungsstellenim Sinne des Scheckgesetzessind die Ab=
rechnungsstellenbei derReichsbankin Berlin, Braunschweig,Bremen,
Breslau, Chemnitz,Cöln am Rhein, Dortmund, Dresden,Elberfeld,
Frankfurt am Main, Hamburg,Hannover,Leipzig,München,Nürn=
bergund Stuttgart.

Berlin, den 19.März 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.

** Original from
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Reichs—Grsettlatt
. — v314.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie— des— — Etats für dasSbrsh 1908. S. 8s7.—
Gesetz, betreffenddieFeststellungdesHaushalts-=Etatsfür die Schutzgebieteauf dasRechnungsjahr
1908. S. 118.

(Nr. 3435.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts=Etats für das Rechnungs=
jahr 1908. Vom 31.März 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts=Etatfür das

Rechnungsjahrvom 1. April 1908 bis 31. März 1909 wird in Ausgabeund
Einnahmeauf 2752 696345 Mark festgestellt.* zwar:

im ordentlichen Etat
auf 2165’570 446 Mark an fortdauerndenund
auf 329374647 Mark an einmaligenAusgabensowie
auf 2494 945 093 Mark an Einnahmen,

im außerordentlichen Etat
auf 257751252 Mark an Ausgabenund
auf 257751252 Mark an Einnahmen.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=

ordentlicherAusgabendieSumme von 253030098 Mark im WegedesKredits
flüssigzu machen.

3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf, jedochnicht über
den Betrag von vierhundertfünfundsiebzigMillionen Mark hinaus, Schatz=
anweisungenauszugeben.
Meichs=Gesetzbl.1908. 17

Ausgegebenzu Berlin666 e



s4.
Der zur Verminderungder Reichsschuldin Kapitel 68d des Etats für

das ReichsschatzamteingesetzteBetrag wird insoweitnichtverwendet,als die im
Rechnungsjahr1908 aufzubringendenMatrikularbeiträgeden Sollbetrag der
Uberweisungenum mehr als vierzig Pfennig auf den Kopf der Bevölkerung
übersteigen.Soweit nach Vorstehendemnach der Rechnungdes Rechnungs=
jahrs 1908 einBetrag zur Schuldentilgungsichergibt, ist er von denbereitesten
nochoffenstehendenKreditenabzusetzen.

865.
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteBesoldungs-Etatfür das

— Reichsbankdirektoriumfür das Rechnungsjahr1908 wird auf 194309 Mark
festgestellt.

86.
DiejenigenStellen des Landheeres,der Marine und des Reichsmilitär=

gerichts,welcheunterA 1 bis 8 desdurchdas Gesetz,betreffenddenServistarif
und dieKlasseneinteilungderOrte, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 272)
festgestelltenServistarifs fallen, sind aus der dritten Anlage ersichtlich.

7.
Von dem nachChina entsandtenOstasiatischenExpeditionskorpsverbleibt

ein aus Militärpersonen des Friedens=und desBeurlaubtenstandesder einzelnen
HeereskontingentebestehenderTeil, dasOstasiatischeDetachement,nochin Ostasien,
ist aber, sobald es seine Aufgabe erfüllt haben wird, aufzulösen. Die Ver=
waltungwird durchdenBundesstaatPreußengeführt.

Die nachDeutschlandzurückkehrendenOffiziere,Unteroffiziere,Kapitulanten,
Mannschaften und Beamten des Detachementswerden, soweit sie nicht sofort
in offeneetatsmäßigeStellungen einrückenkönnen, zunächstüberetatsmäßigver=
pflegtund rückenbeimFreiwerdenetatsmäßigerStellen in solcheein.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBrindisi, an Bord M. Y. „Hohenzollern“,den31.März 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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Betrag
# für das
1 Ausgabe. Rechnungs=
1 jahr 1908.

Mark.

A. OrdentlicherStat.
a. FortdauerndeAusgaben.

1. LHundesrai.
Die erforderlichenAusgabenwerden für jetztaus den unter
Kapitel 7 ausgesetztenFonds mitbestritten.

1/13. Mtichelng 2 114165
1/10. III. ReichskanzlerundReichskanzlei.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 306360

IV. AuswärtigesAmt.
112 AuswãrtigesAmttzsses 2 811 080

5. 1/170.Gesandtschaftenund Konsulate.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10898 900
6. 1/21, Mllgemeineeééoo........... . 13s85952

SummeII17569 032
V. Reichsamtdes Innern.

7. 12. Reichsamt#es.Intfteen.—#mi. 1549 705
128. AllgemreineJonndsz. 61 930 255

7b. 1/7. Reichskeinmissericct###### 75 700
7c. 1/3.Bundesamt für das Heimatwesen 34540
74. 1½8. Schiffsvermessungsamt .. 75 394
8. EntscheidendeDisziplinarbehörden... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 000
9. 1/3.Behäörden für die Untersuchungvon Seeunfällen 38 500
1# 18. tthse2 ““““⅝“⅝gß–)ßk’..—— 1906925
11. 1/7. Normal=Eichungskommisin . . . . . . .. 242 150
12. 17. Gepßirndheitsantttttt. 723820
12a. 1/7. BiologischeAnstalt für Land= und Forstwirtschat . .. 223256
13. .Watentaiiitis— 4 56 975
13a) 1/11.Reichs=Bersicherungennt . . . . . . ... 2207 765
13b. 1/9. JPhysikalisch-TechnischeReichsanstalt... . . . . . . . .. . . . . . . . ... 465 170
18K 4nm„:„ „ s ded 2835827
134. 1½9. Aufsichtsamtfür Privatversichernng . . . . . . . . . . . 454210

Summe V . ...
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Überhaupt
7 Preußen Sachsen. Württem= für das
.P *.ê# Ausgabe. usw. berg. Rechnungs=
5 jahr 1908.
S 5e 1

Mark. Mark. Mark. Mark.

VI.VerwaltungdesBeichsheeres.
14. 1/12.Kriegsministerim 2 983 593 41 380 i

15. 1/5. Militärkassenwesen 366 430 77140 46 655 490225

16. 1/9. Militärintendanturen . 3 637 7399 386 104 180 783 4 204 626

17. 1/5. Militärgeistlichkeit 1 170 094 85 438 28 112 1283 644

18. 1/5. DMilitärjustizverwaltung 2 015 656 165204 1063271 2287187

19. 1/2.Höhere Truppenbefehlshaber 3 481 593 317718 165 600)3964 920

20. 1/3.Gouverneure, Kommandanten
und Matzmajore .. . 683 132 31 661 23 716 738 .509

21. 1/5.Adjutanturoffiziere und Offiziere
in besonderenStellungensowie
Beamte bei denselbeen 1 063 03615977611616633 97

22. 1/24.|Generalstabund Landesvermes=
simaswesen. 3 947 3944306 799 92 9599 4347 152

23. 1/3. Ingenieur= und Pionieroffizier#644 840 58182441 886
24. 1/24.Geldverpflegung der Truppen.134 304 232|12 726 66446 826 014153 856 910
25. 1/7. Naturalverpflegung.. . . . . . .. 150 839 504 430 83777938|173 048 277
26. 1/11.BekleidungundAusrüstungder

Truppen. 33 0340163 656 0188 908 97538599 009
27. 1/22.|Garnisonverwaltungs=undSer= «

viswesen................ 505745915016122206530957656022
28.1X6.Militärbauwesen......·.... 19921101813961054082278914
29. 1/18.Militärmedizinalwesen 10 798768 995 386 616 863/12 411 017
30. 1/6. VerwaltungderTraindepotsund

InstandhaltungderFeldgeräee 535656022103 069 0 971

Seite . 404 663 400|039327 735|20 493 187 464 484 322
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GCoccgle

überhaupt
Preußen Sachsen.] Württem= für das

i1 Ausgabe. usw. berg. Rechnungs=
2S jahr1908.
S ES 1

Mark. Mark. Mark. Mark.

Abertrag. . . 404 663400/39327735|20493 187464 484 322
31. 1/2. Ersatz- und Reservemannschaf=

kenüusfo 3 883 4688204 395 97438 185301
32. 1/6. Pferdebeschaffung. . . . . . . . . .. 12 659 0191242211
33. 1/3. Verwaltungder Remontedepotss 501 309 5647119690 4185 712
34. 1/2. Reisegebührnisse,Umzugskosten,

Vorspann=undTransportkosten11595373688 285432 59442716252
35. 1/60.Militär=Erziehungs=und Bil=

dungswesen 8 268763671 624 7343119 013817
36. 1/6. Militärgefängniswesen 712430 76213 32639 821 282
37. 1/16. Artillerie=und Waffenwesen 2864066 570 35638 359 53 695 121
38. 1/7. TechnischeInstitte ... 2 3793199 186754 1 152567225
39. 1/20.|Festungen,Ingenieur=,Pionier=

und Verkehrswesen 9 045 729 178233 81 91889 305 80
40. Wohnungsgeldzuschüsse 11243 086165 8956 6 37
41. 1/6. UnterstützungenanMilitärs des

aktivenundBeurlaubtenstandes,
für die an anderen Stellen
Unterstützungsfondsnicht an=
gesetztsind. Unterstützungenund
außerordentlicheVergütungen
für aktive Beamte mit Aus=
nahmederjenigendes Kriegs=
mimisterinit ... 1 263052 23 080 63 67849 S1O

42. Zuschußzur Militärwitwenkass 980 000|2000 3440000
43. 1/8. VerschiedeneAusgaben 2 6838801 472 347182860 070

Summe Kapitel14 bis 43523 165233|48460 969/24782 329|596408 531

Seite für sich.



»-;l für das
Wn=tl Ausgabe. Rechnungs=
. 2455 jahr 1908.

1v Mark.

Übertrag 596 408 531
Mark.

44. Militärverwaltungvon Bayhhen ... 98216 047

Ab: Mark.

der auf die fortdauerndenAusgaben
Kapitel 44a Reichsmilitärgericht)mit 27 837
Kapitel74(AllgemeinerPensionsfonds)
mit......................... 10 481 649

Kapitel75 (Reichsmilitärgericht)mit. 346
Kapitel79 (desgleichen)mit .. 4468
Kapitel 81 (desgleichen)mit 43 111

undauf dieeinmaligenAusgabendes
ordentlichenEtats— Kapitel5— mit 13 637447

entfallendeTeil obigerQuote.. . . . . . . . . . . . .. 24 194858

Bleibern021 189

Außerdemkann an Bayern im Laufe des Rechnungsjahrsein
Vorschußbis zu 11231 685 Mark gewährtwerden.

SummeVVI.. 670429 720

44a. 13. VIa. Reichsmilitärgericchtt . . . . . . . . . . . . .. 550664

14.AnBayern......................................... 27837

Summevla 578501

Oriqinal from
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Betrag
S für das
* Ausgabe. Rechnungs=

jahr 1908.
Mark.

VII. VerwaltungderkaiserlichenMarine.
45. 1/14.Reichs=Marineamt und Marinekabinttt . . . . . . . .. 2034395
46.1/5. JAdmiralstabder Marine . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 314 150
47. 1/5. sSeewarteund Observatorien. . ... 377864
48 15 IInterbtg..t 684 570
497/A 8.ss 182660
50. 1/3.Seelsorge und Garnisonschulwesen 166 393
51. 1/36.Geldverpflegung der Marineteilllelelelllle . . . . . . .. 31 323 195
52.]/ 14. SIndiensthaltun. es#rms 36427 000
53 15. Naturalverpflegung 2312334
182. Beffl.z 436 519
58.| 16. Garnisonderwaltiim7tt 1 143009
556. 48 Garnisenbemese... kktzktten 730 909
56. 1/3. Servis und Wohnungsgeldzuschuß.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2716694
57 19Sanitatswesen 2 490 348
58. 1/3. Reise=Marsch=undFrachtkosten 3147 780
59. . 1. 7. Bitsseern.. 490 958
60. 1/10. Instandhaltungder Flotte und derWersften . . 32 533 167
61.|1/23. Waffenwesenund Befestigunnen . . . . . .. 12821 028
62. 1/5. Kassen=und Rechnungswesen . . . . .. 972 190
63. 1/11. JKüsten-und Vermessungswesen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 756 195
64. 1/12. VerschiedeneAusgaben. ... . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1624341

Summe Marineverwaltung.. . . 133685699
Hierzu:

64a. 1/4. JZentralverwaltungfür das SchutzgebietKiautschou.. . .. .. ... 115375

SummeVII.. . . 133801 074

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
65. 1/12. HReichs=Instiimit. 396230
66.1,-«15.Reichsgekicht........................................ 2067700

SummeVIII 9

Oriqinal from



68i«. I.

684. 1,

68e. 1/8.
69. 1/14.

69a. 1/18.
69b. 1/11.
69c. 1/6.

760.1)13.
#

71. 183.
72. 14.

73.1/11a.
l

Zur Ergänzungdes denBundesstaatenverbleibendenAnteils an
der Reichserbschaftssteuer
Zur Verminderungder Reichsschuld
TechnischePrüfungsstelle
UnmittelbareAusgabendesReichsfür dieVerwaltungderZölle,
Steuern und Gebühren

a 2 2 2 2 2 2 22 2

------------------------------

lXa.Reichs-fiolonialauit.
Zivilverwaltung
Militaͤrverwallungn ...
GemeinsameFonds —

X. Reichs-Eisenbahnamt

XI. Reichsschuld.
Verwaltung.........................................
Verzinsung

--------------------------

-----------------------------------------

XII. Rechnungshofs 2m —s 2 2 s55 2 5 2 2 2 55 2 e 2—2 2 2 225 2

18

Oriqinal from

Betrag
für das

* Ausgabe. Rechnungs=
= S « 908.55 jahr 1909

1 Mark.

IX. Reichsschatzamt.
61. 1|19. BReschsschatantt— 829 985
68. 1/11.Allgemeine Foöndds »............·.............. 27 515 035

68à. 1/2. HUberweisungenan die Bundesstaateon . . . .. 195 736 300
68b. I. Zur KapitalsansammlungbehufsErleichterungderDurchführung

einerWitwen=und Waisenversorgng . .. 53 000 000

4000 000
23 910 000

72 720

3 419310

308 483 350

1 070 360

430 287

398 500

1 899 147

134 300

682 500
154784 524

155 467 024

1 072 746



Betrag

Oriqinal from

.-: für das
8 Ausgabe. Rechnungs=

S I 5 jahr 1908.

Mark.

XIII. AllgemeinerPensionsfonds.
74. 1/10. Verwaltung des Reichsheeres:

BPrußen ts1f....=h 74799380
oSacchh. ½2 O 5 819 110

# Württemiben —tes: 13834 957
84 453 447

d) an Bayern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 481 649
94 935 096

75. 1/7. ReichsmilitärgerichtA und B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29031
C.anBayern................................. 346

— 29 377
76. 1/8. VerwaltungderKaiserlichenMarinnn•n## 8 386354
rha.m 12. Kommandeder Schutztruen . . . . .. 12 000
76b. 1/10. Invalidenpensionenusw. infolge der Expedition nach Ostasien] 3447 000
77. 5. Zivilperwaltung ce 2 886 775
78. Ehrenzulagean die Inhaber des EisernenKreuzesvon 1870/71

i (Gesetzvom 2. Juni 1878):
BPihben ßßß.....-s 18 828

4 Sgcrennn—— 828
Wiäigtemhbennnn. 180
d)Bayern.........................·........... 180

—“ 20 016
79. Pensionen für ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.

1. JPensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen und deren
Angehörige......................................· 36 000

2. An Bayein........................................ 4 468
# — 40468



i Betrag
—·«’ . für das
— 3 Ausgabe. Rechnungs=
— S A4/⅝#

1 jahr 1909.
1 Mark.

Übertrag9 757086
§89. 1. SeanstigePeilligne. 235 000
§1. 1/11.Invalideninstitute:

i a)Preußenufw................................. 338 550
sstichfen. ka su n

64Würitembennn.4O 8 803
m S. 8—ZiBTTTEZ. 43 111

— 390 464

SummeXIII . .. . 110382550

XIV. Reichs-Invalidenfonds.
82. 1/9.VerwaltungdesReichs=Invalidenfonndszsz. 68860
83. 1/4.Invalidenpensionen usw. infolge des Krieges von 1870/71 im
· Bereicheder

Verwaltung des Reichsheeres:
a) Preußen uso g g g 24 900 000
b)Sachsen..........................·.......... 2116000
ehWuͤrttemberg 952 000
or.ssmts 7987 000

35·955·000
§84. 1/4. Jnvalidenpensionenusw. infolge des Krieges von 1870/71 im

Bereicheder
Verwaltung der Kaiserlichen Marin .. 15 589

SummeX!. 39 449

85. XV. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung.
1/16a. Zentralverwaltung... . . ... .. . . .. . . . .. . . . . ... 3 556660
17/66. Betriebsverwaltctssss. .... 541061681

SummeWW. 544618 341

86. 1|/15. XVI. Beichsdricheeess.... 7 436 565

18“

Oriqinal from



Betrag
für das

1 Ausgabe. Rechnungs=
S jahr 1908.

1 Mark.

l

87. XVII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.
1|12. Lenttalvermaltrt.O 128720
13/23 Betriebsverwaltng 95.019280

SummeXVII . . 95 148000
Anmerkung.

Zu Kapitel 1 bis 87. Ersparnisse,welchebei denFonds
, zuBesoldungenund zu sonstigenDiensteinkünftenetatsmäßiger

Beamten, Offiziereund Arzte dadurchentstehen,daß Stellen
zeitweilig nicht besetztsind oder von ihren Inhabern nicht
versehenwerdenkönnen, sind der Reichskassezuzuführen.

Wiederholungder fortdauerndenAusgaben.
Summe 1. Bundeseett——3 —

M. Beschst#.... — ss 2114 165
III. Reichskanzlerund Reichskanzlle.
IV. AuswärtigesAmt ..... . . . . . . . . . . . . . . . ..
V. Reichsamt des Innern . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Vla.Reichsniilitärgericht.....·................
VII.VerwaltungderKaiserlichenMarine........
VIII.Reichs-Justizverwaltung..................
IX.Reichsschatzanit«.......................
IXa.Reichs-Kolonialanit............ ·.........
X.Neichs-Eisenbahnaint....................
xLReichsfchuld...........................
XII.Rechnungshof.................·........
XIILAllgemeinerPensionsfonds»..............
XIV.Reichs-Jnvalidenfonds...................
XV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung
XVI. Rieichsdrucker.
XVII. Reichs=Eisenbahnverwaltng . ..

Summe der fortdauerndenAusgaben

306 360
17 569 032
77 326192
670 429 720

578 501
133 801 074
2 463 930

308 483 350
1 899 147
434 300

155 467 024
1 072 746

110 382 550
36 039 449
544 618 341
7436 565
95 148 000



Betrag
für das

* Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1908.

S 2
Mark.

l
b. EinmaligeAusgaben.

1. N PErithfettnes —

3»1j7. II.AuswiirtigegZliiit.......................... 185950

3 135 III. Keichsamtdes Innern.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6024000

4. 14 IV. Reichs-Post-und Telegraphenverwaltung 16295488

4. 1. IV##Peichsbruei.... 87084

= V. Verwaltungdes Reichsheeres.
1)/153. rehet a #king= 91 639 350

d). fr——ustsermtnts 13066113
231/274. ) Wüurttemberg 5 175100

109S80563
1 Preußen usw.
154/168.|Garnisonbauten in Elsaß-Lothringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3717920
275QuoteanBayern................................ 13637447— —*

Summe W.27 235930

za. 1. # Prichsmilitärerictt . . . . . . .. 1000000

6. 1/160 VI. Derwaltungder kaiserlichenMarin 179707 500

Davon ab:
ZuschußdesaußerordentlichenEStats . . . . . . .. 60 410000

« Bleiben...119297500

6n Zuschußzur Bestreitungder Verwaltungsausgabenim Schutz=
gebieteKiautschou--------------------------------

SunnneVI...

9739953
129 037 453



l
Betrag

**„. für das
S Ausgabe. Rechnungs⸗

ẽ 9 jahr 1908.

Mark.

l
7.)1. VII.Rciiljsssuflizvruvaltiing...................... 35000

8. 1/4 VII. Keichsschahamt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2082500

9. 1/17 IX. Reichs-Kolonialaut. 40053372

10. X. Reinhsschlitkt. — 505000

I1. 1/23. XI. Reichs-Eisenbahnverwaltng 6 832870

E Wiederholungder einmaligenAusgaben.

Sunme L Reichenngg —
« 11.AuswärtigesAmt..................·.... 185950

III. Reichsamt des Innern . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 6 024 000
- IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 16 295 488

IVa#.Reichsdruckerrnn . 87 084
V. VerwaltungdesReichsheeres. 127235 930

1 Va. Reichsmilitärgericht... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 000 000
VI. Verwaltungder KaiserlichenMaritn . .. 129 037453
VII. Reichs=Justizverwaltng .. 35 000

1 III. Reichsschatzh1ttt.. .2 2 082 500
IX. Reichs=Koloniallt . . . . . . .. 40053372
N. Räichsfche.. “— t 4 t 505 000
XI. Reichs=Eisenbahnverwaltng 6 832 870

Summe der einmaligenAusgaben 329 374647
Hierzu Summe der fortdauerndenAusgaben. 165 570 446

Summe der Ausgabedes ordentlichenEtats.494 945 093

** Oriqinel from
diotizedb GO gle PRINCETONUNVERSITY



Betrag

I. Uberweisungssteuern:
A. von Aktien,Kuxen,Renten=undSchuldverschreibungen

27 440 000 Mark
B. vonKauf=undsonstigenAnschaffungs=
geschäftengn... .. 13 030 000

C. von Lotterielosen:
a) für Staatslotterin 32 589 000
b) für Privatlotterien 7 880 000

zusammenJ. . . .

S
für das

2 Einnahme. Rechnungs=
— jahr 1908.

. Mark.

1. I. Zölle, Steuernund Gebühren.

1.Zöue............................·............... 666974000
l2.Tabaksteuek...................................... 11297000

3.Zigarettensteuer.......................·............ 14341000
4.Zuckersteuer....................................... 141 4136000

. [Siee.3 «................ 57194000
6 Branntweinsteuer:

a) Maischbottichsteuertrtrr t“ : 8 599 800
b) Verbrauchsabgabeund Zuschlag. . . . . . . . . . . . .. . .. 108197500
DTounnstertztz.. 8“t!—s —

7.Schauuiiveinsteuer.................................. 5 457 700
8.Brausteuer und Ubergangsabgabevon Blr . . . .. 55 266 000

9.krensteme... — 1 757470
10. MWechsetsiemperstennn.. 16 000000
11. Reichsstempelabgaben:

80 939 000
Seitefürsich.

Oriqinal from



—. « für das
i1 Einnahme. Rechnungs=
S l jahr 1908.

Mark.

49 4. Ubertrag 80 939 000
II. Reichseigene Steuern:

A. von Frachturkunden . 15 680 000 Mark
B. von Personenfahrkarten . 23 .520000
C. vonErlaubniskarten für Kraft=
fahrzeuge 1 960 000

D. von Vergütungen an Mitglieder
von Aufsichtsräten 5 880 000

zusammen l1I.. 47 040 000

ZusammenTitel 111127979000

12. Hrbschaftsstennnrtt.—— 42 000 000
13. ttistischeGebührrrrft 1432300

Summe I. 1257 931 770

2. II. Abfindungen(Aversa)für ZölleundSteuernvonden
außerhalb des Zoll= und Brausteuergebietsbelegenen
Gebietsteilender zur Zoll= oder Brausteuergemein=
schaftgehörigenBundesstaaten.

1.Abfindungen, an denen sämtliche Bundesstaaten teilnehmen
(Zölle, Tabaksteuer,Zigarettensteuer,Zuckersteuer,Salzsteuer
und Sehmnnwentstenrtt.. 91.580

2.|Abfindungen, an denenBayern, Württemberg,Baden und
Elsaß=LothringenkeinenTeil haben(Brausteuerund Uber=
gangsabgabedon Bertn..—“= 9330

SummeII 100910

3.1 III. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung . 644106700

Oriqinal from
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l

Betrag
für das

2 Einna hme. Rechnungs=
i jahr1908.

Mark.

3a. 1|4. W. Weichsbrueetttstt. 10929S00

4. 16. V. Reichs-Eisenbahnverwaltung . .. 125532000

5. VI. Bankwesen.
1. Anteil des Reichs an dem Reingewinneder Reichsbank(Gesetz

vom 7. Juni 1899 — Reichs=Gesetzdl.S. 311 —29991 000
2. Steuer von den durch entsprechendenBarvorrat nicht gedeckten

Banknoten nach §99 des Bankgesetzesvom 14. März 1875
Reichs=Gesetzbl.S. 10) 4 678000

SummeVI. . ..! 34669000

VII. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen.
1 lsReichtaa 17750

Ga. 1/2. ReichskanzlerundReichskanzliiie 1 313
7. 16. Aiswättigee mit. 1379760
7b. 1. JAusAnlaß der ExpeditionnachOstasien.. . . . . . . . . . . . . .. 10 769 683
8116. Reichsamtdes Innern 13 102684
9. 1/5. Einnahmen der Militärverwaltung für Rechnung der Bundes= "

staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Preußenusw...·............................. 7596459
Sachsen......·............................ 379000
Wüurttembergg — 1 528400

9a. 1/5. Einnahmender Militärverwaltungfür Rechnungder Gesamt=
heit aller Bundesstaaten:

Preußenusw................................ 449 084
Saihsen —
Wurttembergg —

9b. 1. Reichsmilitärgericht...... . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. 100

Seite 35224233

Reichs=Gesebl.1908. 19

Oriqinal from
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Betrag
. für das

7 Einnahme. Rechnungs=
S 9 jahr 1908.

Mark.

Abertrag... 35224233
10. 1/11. VerwaltungderKaiserlichenMarine. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 599767
II. 1/5. Reichs⸗-Justizverwaltung... ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... 863 755
12.1-4.Reichsschatzamt.............·...................... 3936655
12a. 1/3. Rechs=Kolenilint...... 260 665
13. 1/2. Reichs Kisenbatznnt.— 1256
* x’’’’—s 1703103
15. TJ. Hechnnnasb.o##in. 180
16. AllgemeinerPensionsfonds.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10776
17. BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu denAusgaben

für das Reichsschatzmnt . . . 3 150Mark
für denRechnungshoo 52259 55409

SummeVII . . ../ 42655 799

18. 13. VIII. Aus demReichs-Invalidensondddss . . . . .. 36852642

19. IX. ÜberschüsseausfrüherenJahren.
1. JEinnahmenund Ausgaben aus der Prüfung der Rechnungen 539 300

20. X. Jum Ausgleichefür die nichtallen Vundesstaaten
gemeinsamen Einnahmen.

1II.Für die Brausteuer:
von Bayeer. -............
vonWürtteinberg............................
vonBaden-........................·.......
vonElsaßsLothringen.........·...............

zusammen(Titell)....
Seite für sich.

GCoccgle



Betrag
» für das

Einna h me. Rechnungs=
S jahr 1908.

Mark.

(20.) Übertrag. 8172291
2. Für denUberschußderReichs=Post=undTelegraphenverwaltung:

vonBayern.............·.................. 10475 425
von Württemberg 3 696 340

zusammen(Titel 21

3. [Für die eigenenEinnahmenderVerwaltungdesReichsheeres:
vonBayern................................ 1147091

Suinniex....23491147
Anmerkung. Die Ausgleichungsbeträgezu Titel 2

und 3 unterliegender Berichtigung nach dem wirklichen
Ergebnisseder aufkommendenEinnahmen.

21. XI. Matrikularbeiträge.
1Preüßen 196893 383
2.Bayern.......................................... 32 776404
18SerMWukuotm’ut 23 797 012

4. BMWiittembeerrga. s 11807 076
—s— —— sSl 10 615 752

g A1ef.#ssirrtigd zgs. 6 383946
7. Mecklenburg=Schwernn «................... 3299980
8. JSachsen⸗Weimar. . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 048982
9. Recklenbuig= elttt... 546 179
10.0ldenburg......................................... 2 316979
11. Watrscheifttt.u 2 565658
12. Sachstn=Meinimgeet . . . ... 1 419 766
1. [ESichstnAltembueg ——sss 1 090 277
14. Sachsen=Coburgund Gotoaaaa . . . . . . . . .. 1279 941
15.Anhalt......................·................... 1731858
16.Schwarzburg=Sondershaueeerern . . . . . . .. 449567

Seite 299 022 760
192

Oriqinal from
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Betrag
J « für das
G= Einnahme. Rechnungsjahr

S 1908.
S

Mark.

(21.) Ubertrtgg299 022 760
17. JSchwarzburg⸗Rudolstadt. .. .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 511249
18. Waldbet4t4t.. — ——nt19Nx 312166
19. Reuß i##ltererLiniti...trissnr: 372755
20. Reuß jüngererLiniee 763 344
21 Schantnbrirg=Leeeees—— 237 539
22.Lippe.......·........·........................... 768586
23. 1LübeM.“—44tu„9 558 881
24. Ben.——4hls d- 1 390 855
2 . rb msas“: 4 618995
26. Elfsß tbriz..-s 9.578895

SummeXI. . . . 318136 025

Wiederholungder Einnahmen.
Summe I. Sölle, Steuernund Gebührren . 1257 931 770

* U Afindiinsgez . #te 100910
H[III.Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 644 106 700

= . Reschsdruczer. 10929 800
V. Reichs=Eisenbahnverwaltng . .. 125532 000

MNMaa#####ss“t#z s 34 669 000
VII. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen 42 655 799
VIII. Aus dem Reichs=Invalidenfonses . . .. 36 852 642

IX. Uberschüsseaus früherenJahrtrten 539 300
X. Ausgleichungsbeträge...... . . . ... . .. . . . . .. 23491147
XI. Matrikularbeiträge.... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 318136 025
Summe der Einnahme des ordentlichenEtats
Die Ausgabedes ordentlichenEtats beträgt

GCoccgle

2 494 945 093



Betrag
J für das
1½½½ Ausgabe. Rechnungs=
S jahr 1908.

Mark.

B. AußerordentlicherStat.
1. L. AuswũrtigesAantßß —

l

2.«1J2. II.ReicljsiimldksInnern...................... 24000000

3. III. Verwaltungdes BReichsheeres.
Preußen usw.

14. Sestigeen..——ssn 40 003 300
5. Für die Vervollständigungdes deutschenEisenbahnnetzesim

Interesseder Landesverteidigung... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 621 000

SummeIII . . . . 56624300

4. 1/58. IV. VerwaltungderKaiserlichenMarint . ... . . . . . . .. 25725150
59. JZuschußzu deneinmaligenAusgabenim ordentlichenEStat.60 410 000

Summe .6 135150

1. V. Reichs-Koloniallnlt 8 200000

6. 1/2. VI. Reichs-Post-und Celegraphenverwaltung 60000000

7.4 VII. Reichs-Eisenbahnverwaltunnng . . .. 19736500

8. VIII. Aus Anlaßder ExpeditionnachOstasien.
1/29. A. VerwaltungdesReichsheereess . .. 2 870 802

1/5. B. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltuung 184 500

SummeVIII . . 3 055302

GCGocgle
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Ö 2 2 22

Betrag
für das

Aus ga be. Rechnungs=
jahr 1908.

Mark.

Wiederholungder Ausgaben.
Sicmine 1. Amswärtigesunt. ,, —

U#.Reichenit desJrnenn.8 “ 9ß“½3 24 000000
III. VerwaltungdesReichsheeres 50 624 300

Verwaltungder KaiserlichenMarine
Reichs=Kolonialamt
Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung

Reichs⸗Eisenbahnverwaltung.. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...

Summe der Ausgabedes außerordentlichenEtatts

Oriqinal from

86 135 150

8200 000

60 000 000

19 736 500

3 055 302
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l

Betrag
für das

2 E Einnahme. Rechnungs=
" jahr 1908.

Mark.

1. I.RüchzahlinigriiundTilguiigsraienaiisdervkriiikiidiing
desFondszur körderungderherstellunggeeigneter
Kleinwohnungenfür Arbeiterund geringbesoldete
Zeamtein BetriebenundVerwaltungendes Reichs
(Kapitel2 Titel1 deräusgabedesaußerordentlichen

. Elais):
a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten 81 375

b) für dieBundesstaatenmit Ausschlußvon Bayern
um Püurtteniberrrn . . . . . . . . .. 135625

Summe Kapitel1 217 000

2. 18. II. ErlöseausdemVerkaufevonfreiwerdendenFestungs=
grundstückenundFestungsbaulichheiten 3271286

22 III. Aus Anlaßder ErpeditionnachOstasiein 642197

4. IV. Rückerstattungenauf die aus demReichs-Festungs-
baufondsgeleistetenVorschüffe ... 51761

5. V. VondemSchutzgebieteTogozurTilgungdesReichs=
darlehns,vierteRale...... .. .. .. . . . . . . . . . . .. 168000

6 VI. Tilgungsrateder Verwaltungder Reichseisenbahnen370910



Betrag
» für das

4!. Einnahme. Rechnungs=-
S 0 jahr 1908.

. Mark.

7. VII. Aus der Anleihe.

1. JZu einmaligenAusgabenfür Rechnungder Gesamtheitaller
Buͤndesstaten 190665723

2. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit
AusschlußvonBayern.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. —

3. ZZueinmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit
Ausschluß von Bayern und Württemberg.

Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitel7 über=
tragen sich innerhalbder einzelnenTitel mit den noch
offenenKreditenaus früherenAnleihebewilligungen.Die
solchergestaltsichergebendenGesamtkreditewerdenum den
Betrag der bei den entsprechendenAusgabefondsetwa
eintretendenErsparnissegekürzt.

Summe Kapitel 7

62 364 375

253 030 098
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Betrag
. für das

Einnahme. Rechnungs=
jahr 1908.

Mark.

Wiederholungder Einnabmen.
Summe I. Aus der Verwendungder Fonds für Kleinwohnungen 217 000

II. Für Festungsgrundstücke..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3271286
=III. Aus Anlaß der Expedition nach Ostassen .. 642 197

[IV. Rückerstattungenauf die aus dem Reichs=Festungsbaufonds
geiczisteten.Worfchsst. n 51 761

- V.BondeniSchutzgebieteTogo........................ 168000
-Vl.VonderVerwaltungderReichseiscnbahnen........·.... 370910

Aus der Anleihe

Summe der Einnahmedes außerordentlichenEtats .. ..
Die Ausgabedes außerordentlichenEtats beträgt

Abschluß.

(I. S.)

253 030 098

257 751252

2 752 696 345
2 752 696 345
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Besoldungs⸗Etat
für das

Betrag
für das

Titel. Ausgabe. Rechnungsiahr
1908.

Mark.

Besoldungen.
1. JDer Präsident, einschließlich10 000 Mark Repräsentationskosten 40 000

(AußerdemfreieWohnungundGeräteausstattungim Bank=
gebäude,Lichtund Heizung.)

2. Ein Vizepräsident18000Mark, siebenMitgliedermit 9000 Mark
15d0GMBE “ NNSN “] ;N2# 102000

Summe Titel 1 und 2 . 142 000

3. Mietsentschädigung (Wohnungsgeldzuschuß)je 1500 Mark für
die Bagmien unter Tite 332224242424... 12 000

4.. Zu nichtpensionsfähigenZulagen an den Vizepräsidentenund die
Mitglieder bis zum Betrage von je 3.000 Mark jährlich .. 22 000

5. N Pansissn.sisssSs# 14019
6. Wirendelerrrtttttt.ni 4290

Summe 194309
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Dritte AnlagezumEtatsgesetze.

Verzeichnis
derjenigenStellendesLandheeres,derMarine und desReichsmilitär—

gerichts,welcheunter AL bis8 des Servistarifs fallen.

A1. Geuerale.

Landheer: General der Infanterie oder Kavallerie, Kriegsminister, kom=
mandierender General, Generalinspekteur der Kavallerie,
Generalinspekteurder Fußartillerie, Chef des Ingenieur=

S und Pionierkorps usw., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsidentdes Reichsmilitärgerichts.

Marine: Admiral.

Landheer: Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizierim Range
desselben,Departementsdirektorim Kriegsministerium, Feld—
zeugmeister,InspekteurderFeldartillerie, Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekteur,Inspekteurder Verkehrstruppen.

Marine: Wiezeadmiral,Kontreadmiralals Stationschef,als Departements=
direktor im Reichs=Marineamt oder als Chef des Marine=
kabinetts;GeneralstabsarztderMarine mit demRangeeines
Vizeadmirals.

Landheer: Generalmajor)BrigadekommandeurundOffizierim Rangedes=
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieur=
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses desIngenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,Inspekteurder
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteur der TechnischenInstitute, Inspekteur der Feld=

c. telegraphie,Traininspekteur,Artilleriedepotinspekteur,General=
stabsarztder Armee, Sanitätsinspekteur,Feldpropst,Senats=
präsident des Reichsmilitärgerichts,Obermilitäranwalt beim
Reichsmilitärgerichte.

Marine: Kontreadmiral, Inspekteurder Marineinfanterie als General==
major oder mit dem Range eines Brigadekommandeurs,
GeneralstabsarztderMarine.

20“

Oriqinal from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



Landheer:

a.

Marine:

Landheer:

b. Marine:

Landheer:

Digitized by Oo

— 14 —

A. Stabsoffiziere.
Oberst,RegimentskommandeurundOffizierim Rangedesselben,
Abteilungschefim Kriegsministerium,im GroßenGeneral==
staboderin derFeldzeugmeisterei,Chef derZentralabteilung
dessächsischenGeneralstabsals Oberst, Chef desGeneralstabs
bei einemGeneralkommandooderin einerFestung, Vorstand
derAbteilungfür LandesaufnahmedessächsischenGeneralstabs,
Chef desStabes derGeneralinspektionder Fußartillerie sowie
der Generalinspektiondes Ingenieurkorpsusw., Festungs=
inspekteur,Kommandeurder Pioniere eines Armeekorps,
Kommandeur der Pioniere bei dem sächsischenMilitärkontin=
gent,InspekteurderTelegraphentruppen,Artilleriedepot=oder
Traindirektor,Generalarzt,Intendant, Oberintendanturrat,
Reichsmilitärgerichtsrat,Militäranwalt beim Reichsmilitär=
gerichte,Oberkriegsgerichtsrat,Militäroberpfarrer.

Kapitän zur See, Inspekteur der Marineinfanterie mit dem
Range einesRegimentskommandeurs,Generalarzt,wieder
angestellter, als Kapitän zur See pensionierterOffizier,
Intendant, Werftverwaltungsdirektor, Oberintendanturrat,
Oberkriegsgerichtsrat,Oberpfarrer,Ressortdirektorfür Schiff=
bau oderMaschinenbau.

Major, Bataillons=und Abteilungskommandeur,aggregierter
Oberst,Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt, Intendanturrat, Kriegsgerichtsrat als Rat
vierter Klasse, Betriebsdirektor zweiterKlasse im Kriegs=
ministerium,Oberstabsapothekerim Kriegsministerium.

Fregatten=oder Korvettenkapitän, Kommandeur eines See=
bataillons,Chefingenieur,Oberstabsingenieur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Torpedo=Oberstabsingenieur,wiederangestellter,
als Fregatten=oder KorvettenkapitänpensionierterOffizier,
Intendanturrat,Kriegsgerichtsratals Rat vierterKlasse,Be=
triebsdirektorfür SchiffbauoderMaschinenbau,Baurat für
SchiffbauoderMaschinenbau.

Ag3. Die übrigen Offiziere.
HauptmannoderRittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder
Batteriechef,Bezirksoffizier,Pferde=Vormusterungskommissar,
Stabsarzt, Intendanturassessor,Kriegsgerichtsrat,Divisions=
und Garnisonpfarrer, Erster Armeemusikinspizient,Ober=
sekretär(Militärgerichtsschreiber)beim Reichsmilitärgerichte,

Oriqinal from
gle PRINCETON UNIVERSITY
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Korpsstabsapotheker,Stabsapothekermit demBefähigungs=
ausweise für Nahrungsmittelchemiker,Korpsstabsveterinär,
Oberingenieur(Elektrotechniker)imKriegsministerium,Bureau=
vorsteherbeim Generalstabe.

Marine: Kapitänleutnant,Hauptmann,Stabsingenieur,Stabsarzt, Feuer=
werkskaptiänleutnant,Torpederkapitänleutnant,Torpedostabs=
ingenieur, wieder angestellter,als Kapitänleutnant pensio=
nierter Offizier, wieder angestellter,als Stabsingenieur pen=
sionierterIngenieur, Intendanturassessor,Kriegsgerichtsrat,
Pfarrer, Oberstabsapothekerbei denSanitätsämtern, Stabs=
apothekermit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittel=
chemiker,Baumeisterfür Schiffbau oderMaschinenbau,Stabs=
zahlmeister,Lotsenkommandeur.

Landheer: Oberleutnant, Leutnant, Oberjäger und Feldjäger im Dienste
desReitendenFeldjägerkorps,Oberarzt, Assistenzarzt,Inten=
dantursekretariats=und Registraturbeamter,Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwartund Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart,Militärgerichtsschreiber,Stabsveterinär,
Oberveterinär,StabsapothekerohnedenBefähigungsausweis
für Nahrungsmittelchemiker,Zweiter Armeemusikinspizient.

Marine: Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
nant, wiederangestellter,als Oberleutnantoder Leutnant
pensionierterOffizier,Oberingenieur,Ingenieur,Oberassistenz=
arzt, Assistenzarzt,Feuerwerksleutnant, Torpederleutnant,
Torpedooberingenieur,Torpedoingenieur,wiederangestellter,
als Oberingenieuroder Ingenieur pensionierterIngenieur,
Intendantursekretär,Intendanturregistrator,Militärgerichts=
schreiber, Apotheker ohne den Befähigungsausweis als
Nahrungsmittelchemiker,Oberzahlmeister,Zahlmeister,Ober=
lotse,Schiffsführer beim Lotsen=und Seezeichenwesen.

A 4. Feldwebel.
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiber bei den

Armeeinspektionen,etatsmäßigerSchreiber und Registrator
bei den Generalkommandos, dem Generalinspekteurder
Kavallerie, denGeneralinspektionenderFußartillerie und des
Ingenieurkorps und der Festungen,der InspektionderFeld=
artillerie,etatsmäßigerSchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
komitee,etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiber bei den Gouvernements,
den größerenKommandanturen (Kommandantenmit den
GebührnisseneinesGeneralmajors),der Feldzeugmeisterei,

** Original from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY
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den Divisions=und Brigadekommandos,denFußartillerie=,
Ingenieur=und Pionierinspektionen,der Inspektionder
Verkehrstruppen,der Inspektionder Jäger und Schützen,
demReitendenFeldjägerkorps,denInspektionenderInfan=
terie=und der Kriegsschulen,bei den Kavallerieinspekteuren,
dem Militärreitinstitute, beim Traininspekteur, bei der
Artillerieprüfungskommission,beimLandwehrinspekteur,beim
Stabe der Feldartillerieschießschule,bei der Militärtechnischen
Akademie,etatsmäßigerRegistrator,Zeichnerund Schreiber
bei der Eisenbahnbrigade,Unterzahlmeister,etatsmäßiger
Schreiberbei denSanitätsinspektionen,Proviantamtsunter=
assistent,Bekleidungsamtsunterassistent,Garnisonverwaltungs=
unterinspektor,Lazarettunterinspektor,Festungsbaufeldwebel,
Oberwallmeister,Wallmeister, Wallmeister als Schirrmeister
bei den Pionierbataillonen, Zeugfeldwebel,Unterarzt, Unter=
apotheker,Unterveterinär,Stabshoboist,Stabshornist,Stabs=
trompeter,Sanitätsunteroffizierusw.beidemKriegsministerium,
Sanitätsfeldwebel bei größerenGarnisonlazaretten.

Marine: Oberdeckoffiziere,Deckoffiziere,Feldwebel,Wachtmeister,Unterarzt,
Stabshoboisten,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 30 bei
denStationskommandos,4 beidenMarineinspektionen,6 bei
der InspektiondesBildungswesens, 3 bei der Inspektiondes
Torpedowesens,1 bei derMarineakademie)2 bei derKom=
mandanturvonWilhelmshavenund 2 (Sanitätsunteroffiziere)
bei der MedizinalabteilungdesReichs=Marineamts.

Abß=. Fähnriche.
Landheer: Vizefeldwebel und Vizewachtmeister,Feuerwerker, Sanitäts=

vizefeldwebel,etatsmäßigerRegiments=,Bataillons= und
Abteilungsschreiber,etatsmäßigerSchreiber bei denFestungs=
inspektionen,etatsmäßiger Schreiber und Zeichner bei der
Inspektionder Telegraphentruppen,etatsmäßigerSchreiber
beim Kommandeur der Pioniere eines Armeekorps, beim
Kommandeur der Mioniere bei dem sächsischenMilitär=
kontingent,beim Bezirkskommando,bei dem Luftschiffer=
bataillon, der Oberfeuerwerkerschule,der Gewehrprüfungs=
kommission, den Artilleriedepot=und Traindirektoren, der
Inspektion der Militärischen Strafanstalten, der Inspektion
des Militärveterinärwesens, den Inspizienten des Artillerie=
materialsund derWaffen, demInspizientendesTruppen=
undTrainfeldgeräts,derDirektionderArtillerie=undIngenieur=
schule,derFestungsbauschule,denKriegsschulen,derInfanterie=
schießschuleund denArtillerieschießschulen,derOffizierreitschule,

Oriqinal from
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den Unteroffizierschulen, den Unteroffiziervorschulen,den
Sanitätsämtern, den Dibvisionsärzten,dem Garnison—
repräsentantenvon Berlin, demKontingentsältestenin Ulm,
den kleinerenKommandanturen(Kommandantenmit den
GebührnisseneinesRegiments=oderBataillonskommandeurs),
den Schießplatzverwaltungenund den Eisenbahnlinienkom=
missaren,Postenschreiberund Festungsterrainaufnehmerbei
denFortifikationen, etatsmäßigerZeichnerbeidenEisenbahn=
regimentern,etatsmäßigerKammerunteroffizierundQuartier=
meister,Furier, Schießunteroffizier,Schirrmeisterund etats=
mäßiger Schreiber der Traindepots, etatsmäßigerSchreiber
der Bekleidungsämter,BeständeverwalterbeiderKavallerie=
telegraphenschule,Zahlmeisteraspirant,Jeugsergeant,Lazarett=
rechnungsführer,BeständeverwalterderTelegraphenbataillone,
Sergeant mit den Gebührnisseneines Vizefeldwebelsoder
Vizewachtmeisters.

Marine: Vizefeldwebel,Fähnrichzur See, Kammerunteroffizier,Furier,
Schießunteroffizier,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 46 bei
den Matrosendivisionenund ihren Abteilungen, 34 bei
den Werftdivisionen und ihren Abteilungen, 2 bei der
Schiffsjungendivision, 24 bei den Torpedodivisionenund
ihren Abteilungen,12 bei denMatrosenartillerieabteilungen
(einschließlich4 Verwaltungsschreiber), 3 bei der Minen=
abteilung, 4 bei den Seebataillonen(2 zulageberechtigte
Kommando=und 2 Verwaltungsschreiber)1 beiderInspektion
derMarineinfanterie, 4 beider InspektiondesTorpedowesens,
5 beidenArtillerieinspektionen,3 beiderMarinedepotinspektion,
5beiderMarineakademie(einschließlichBibliothekdesBildungs=
wesens)und derMarineschule,3 beiderSchiffsartillerieschule
in Sonderburg, 5 bei den Kommandanturen,1 bei der
Schiffsprüfungskommission, 1 bei dem Torpedoversuchs=
kommando, 2 bei der Schiffsbesichtigungskommission,4 bei
denBekleidungsämtern,6 bei denStationskassen,6 bei den
Abwickelungsbureaus,6 beidenKüstenbezirksämtern,10 bei
den Marinegerichtenin Kiel und Wilhelmshaven, 2 bei der
Deckoffizierschule,1 beidemHafenkapitänvon Kiel, 6 (Sanitäts=
unteroffiziere)bei denSanitätsämtern, geprüfterZahlmeister=
applikant,Depotvizefeldwebel,Zeugobermaat,Obermaatoder
Sergeantmit denGebührnisseneinesVizefeldwebels.

A6. Unteroffiziere.
Landheer: Sergeant, Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Re=

giments=und Bataillonstambour, Sanitätssergeantund

Oriqinal from
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Sanitätsunteroffizier,etatsmäßigerHoboist, Hornist und
Trompeter, Oberbäcker,sächsischeObermüller.

Marine: UberzähligerPortepeeunteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.

A47. Gemeine.
Landheer: Obergefreiter,Gefreiter, überzähliger(Hilfs-) Hoboist, Hornist

und Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter, Sanitäts=
soldat, Okonomiehandwerker,Militärkrankenwärter, Militär=
bäcker,sächsischeMilitärmüller.

Marine: Gemeinemit Obermatrosen=und Matrosenrang.

As. Militärküster, Büchsenmacher, Sattler.
Landheer: Divisions= und Garnisonküster,Büchsenmacher,Waffenmeister,

Sattler, Zeughausbüchsenmacher,Botenmeister und Bote
beimReichsmilitärgerichte,Militärgerichtsbote.

Marine: Gerichtsbote,Küster, Büchsenmacher,Steuermann, Maschinist
und Untermaschinistfür Dampffahrzeuge,Lotse I. Klasse,
Hafenlotse, Lotse II. Klasse, Untersteuermann,Materialien=
verwalter beim Lotsen=und Seezeichenwesen,Vorsteher des
Brieftaubenwesens. D

— —

(Nr. 3436.) Gesetz, betreffend die Feststellung des Haushalts-Etats für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1908. Vom 31. März 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts=Etatder Schutz=
— gebieteauf das Rechnungsjahr1908 wird in Einnahme und Ausgabe auf

78072 201 Mark festgesetzt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBrindisi, an Bord M. Y. „Hohenzollern“)den31. März 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Oriqinal from
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Zaushalts-Etat der Schutzgebicte

auf das Rechnungsjahr

1

Reichs Gesetzbl. 1908. 21

Google



»- » für das
. :„ Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=

jahr19088 jahr .

»
Mark.

I. OstafrikanischesSchutzgebiet.
1 1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1.11 #i3derlt.————t— –¾˙⅝°.8325 191 447
More ern=.#n 31120210
3. 13.Kottillllll 2262464 2 682 962
4. 1/7. Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFönds . ... 684 820
S er“ 1 113850
6— Hafenanlagen — 20000
7. 1/2. Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

gemeineLasten——+t+s 609362
SummeI. FortdauerndeAusgabeen 422 651

II. EinmaligeAusgaben.
1.1 1/9. SummeII. EinmaligeAusgaben 1 040200

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 14149

Summe der Ausgabe1 477 000

2. Einnahme.
1. 1/6.Eigene Einnahmendes Schutzgebetts . . .. 6010350
la. — Ersparnisseaus früherenRechnungsjahren.. . . . . . . . . . . . . . .. 943959
2—. Geichsuschiß 4522 691

Summe der Einnahme

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt

11 477000

11 477 000
11 477 000

— — —

Google



« Betrag
— » für das
— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=

8 jahr 1908.F
i Mart.

II. SchutzgebietKamerun.

1. Ausgabe.

T I. FortdauerndeAusgaben.
1. Sdinse1ss...— 2 420 510
21#4Miitärwei#waltn. ——, 1874 114
oar 1 st2 ——b— “ ¼4 439640
44. 1/9.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFons 777400
5. — Auf öffentlich=oderprivatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

gemeineistear—=3##ss —

SummeJ. FortdauerndeAusgaben. . . 5511664

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1. SummeII. EinmaligeAusgaben 1088521

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds 10054

Summe der Ausgabe 6 610239

2. Einnahme.
1/3. EigeneEinnahmendes Schutzgebtetts . . . . .. 3 830 100

2Beichs uschttttt...... 2 780 139

Summe der Einnahme

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt

6 610 239

6 610239
6 610239

Dioitized by, Oo le �IN2 l
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’ Betrag
#m « für das
— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
. E jahr 1908.

S *
Mark.

III. SchutzgebietTogo.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
l.11|. 1 Strsch.# 918604
2. 14. Lanbespolliei ... .................... 106500
3. 1/9. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds . .. 309600
4. 1|/3. EHafenanlagenund Eisenbahhmhen . .. . . . 163000
5. —Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=
D genteineLastn......— 424 585

SummeI. FortdauerndeAussabeen922289

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/3. SummeII. EinmaligeAusgabhn3 575

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 4196

· SuniinederAusgabe....2070060

2. Einnahme.
1. 1/4. EigeneEinnahmendes Schutzgebeetts . . . .. 2 070 060
2)— Risusehhft.msss —

Summe der Einnahme . . . . 2070 060

Summe der Ausgabe. 070 060
Die Einnahmebeträüt. 070 060



l Betrag
für das

-Z 3 Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S. —l jahr 1908.

1 Mark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
l 1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1684. Sixr .o 6 931 975
2i1. 14. Militärrerwaltiiggs+s 21 397486
3. 1/8.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonddgs . . .. 1 497 850
#1.) — Eisenbahnen 2 110000
* 12. Süfensn——— msss 330 000
6.Auff öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

RintkeinteLasiett— 91 800

SummeI. FortdauerndeAusgaben. 32 359 111

II. Einmalige Ausgaben.
1. 1/18. Jür derschiedenee. s 3 076 100
2. 1. .Aus Anlaß des EingeborenenaufstandessowiedesBahnbaues. 84200000

SummeII. EinmaligeAusgaben276 100

# III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds 27347

Summe der Ausgabe 43 662558

2. Einnahme.
1. 1/6. EigeneEinnahmendes Schutzgebits .. .. 5 304000
la. — Ersparnisseaus demRechnungsjahre1904. . . . . . . . . . . . . . . .. 184086
2.l—Neichszuschiiß......·................................. 38 174472

Summe der Einnahme
Summe der Ausgabe 43 662 558

43 662 558Die Einnähmebeträgt

Oriqinal from



Betrag
E für das

s Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
Ss jahr 1908.
2

Mark.

V. SchutzgebietNeuguinea.

1. Ausgabe.
I. FortdauerndeAusgaben.

icDS.–m 604957
.. . K“ ———umr= 206000
3. 1/7.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds . . . . .. 177512
4.— nUu öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

gemeineLasten — 400 000

SummeJ. FortdauerndeAusgaben. . . 388469

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/2. SummeII. EinmaligeAusgaben.131.000

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds 4 000

Summe der Ausgabe. . . . 1523 469

2. Einnahme.
1. 1/3. EigeneEinnahmendes Schutzgebiesss. 381900
2 Zeichustppf.8sss 1141 569

Summe der Einnahme 523 469

Summe der Ausgabe1 523469
Die Einnahmebeträüt 1 523469

Geocgle



Betrag
* für das
. Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
—
ẽ §8 jahr 1908.

Mark.

VI. Verwaltung der Karolinen, Palau, Marianen und
Marschallinseln.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
is ç 277 060

95200
3. 1/7. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFönds . .. 89 900

1 SummeI. FortdauerndeAusgaben 462 160

II. EinmaligeAusgaben.
1. 12. SummeII. EinmaligeAusgaben 95 029

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 1351

Summe der Ausgabe 558540

3 2. Einnahme.

1. 1/3. EigeneEinnahmendes Schutzgebeettss. 175 171
2. — Reichszuschsss. 383369

1 Summe der Einnahme 558540

Summe der Ausgabe558 540
Die Einnahmebeträgt. 558540

—
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Betrag
— für das

5 Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
— jahr 1908.
S *

Mark.

1 VII. Schutzgebiet Samoa.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. .1. ilsere.. m—s— 401 098
2.1 183 rb. — —— sscr½ 15000
3. 1/8.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds 147800

SummeI. FortdauerndeAusgabdgen 563898

II. Einmalige Ausgaben.
1.T 16. SummkII. EinmaligeAusgabbrn 138200

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds 2 484

Summe derAusgabe. 704 582

2. Einnahme.

1. 1/3.. EigeneEinnahmendesSchutzgebets . .. 560 100
· —Reichszuschuß.................................·...... 144482

Summe der Einnahme094582

Summe der Ausgabe 704 582
Die Einnahmebeträt.04 582

Oriqinal from
PRINCETON UNIVERSITN
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Betrag
* für das
11 Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S jahr 1908.

Mark.

VIII. Schutzgebiet Kiautschon.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 18#. SSiestu“ s 1 370265
25 Militär##emaltinnnggggzz . . . . . . . . . . . . . . 3411176
6/12. — GemeinsameAusgabenfür Zivil- und Militärverwaltung 2 614 321

SummeI. FortdauerndeAusgaben 395762

II. Einmalige Ausgaben.
1. 1/10. SummeII. EinmaligeAusgabeen 4 037 500

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 32 491

Summe der Ausgabbe 11465 753

2. Einnahme.

1. 1/4. EigeneEinnahmendesSchutzgebetts . . . .. 1725800
.] — Eiichszufet“““22W#—‘ 9739953

« SummederEinnahine....11465753

SummederAusgabe....11465753
DieEinnahinebeträgt....11465753

Reichs=Gesetbl.1908 22
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Betrag
für das

Einnahme und Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1908.

Mark.

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebtt . . . . . .. 11477 000
1 für Kamerun#————— 6 610 239
III.fürTogo............·............................ 2070060
IV.fürdasSüdivestafrikanischeSchutzgebiet................. 43 662 558
afüt Reuchsihee8 — ————— 1523469
VI. für die Karolinen, Palau, Marianen und Marschallinseln. 558540
NII. für Smon.—unitutunmz=. 704 582

i-n ##### 11465753
zusammen 78 07220

A. Zu AbschnittI bis VIII.
1. Soweit sichaus derUbersichtderEinnahmenund Ausgabeneine

Ersparnis am Reichszuschußergibt, ist siespätestensin denEtatsentwurf
für dasjenigeRechnungsjahreinzustellen,welchesauf dasRechnungsjahr
folgt, in demnach§ 2 desGesetzesüberdieEinnahmenundAusgaben
der Schutzgebietevom 30.März 1892 die Übersichtvorzulegenist.

2. Ersparnisse,welchebei denFonds zuBesoldungenund zu sonstigen
Diensteinkünftenetatsmäßiger Beamten und Militärpersonen dadurch
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetztsind oder von ihren In=
habern nicht versehenwerdenkönnen, fließen dem Reservefondszu.

B. Zu Abschnitt I bis VII.

Auslandsgehälter, für die Höhe der Kolonialdienstzulagensowie für
die derPensionsberechnungzuGrundezu legendenBezügederBeamten
gelten die Bestimmungender Denkschriftzum Haupt=Etat der Schutz=
gebieteauf das Rechnungsjahr1900 mit der Maßgabe,daß die Aus=
landsgehälterin einjährigenFristen aufsteigenund nach fünf Jahren
der Höchstbetragerreichtwird.

Geocgle
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Einnahme und Ausgabe.

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr1908.

Mark.

2. Die mit der Wahrnehmung der richterlichenGeschäfteerster
Instanz beauftragtenBeamten erhalten, sofernsiewenigstensfünf Jahre
als Richter tätig gewesensind, einenichtpensionsfähigeFunktionszulage
von jährlich 600 Mark bis 1200 Mark, zahlbaran die etatsmäßigen
Beamtenaus Kapitel 1 Titel 1, an dienichtetatsmäßigenBeamtenaus
Kapitel 1 Titel 4 der fortdauerndenAusgaben.

3. Sämtliche Gouvernementsangehörigen,diejenigender Flottille
während des Landaufenthalts, können in den Schutzgebietenfreie
Wohnung und an derenStelle nötigenfallseine angemesseneMiets=
entschädigungerhalten.

4. Den nichtetatsmäßigenSchutzgebietsbeamtenkönnen in den
Fällen der Ausreise nach dem Schutzgebietebeim Dienstantritte, der
HeimreisebeimAustritt aus demSchutzgebietsdienstund derVersetzung
nacheinemanderenSchutzgebietebeiMitnahmevonFamilienmitgliedern
Beihilfen zur Deckungder sämtlichendadurchwirklichentstandenenBe=
förderungskostenbewilligt werden, jedochnicht über die für etatsmäßige
Beamte mit Familien zulässigenBeträge hinaus. Soweit späterfür
die betreffendenUmzugsreisender Familien besondereUmzugskostenzu=
ständigwerden,ist darauf die für Mitnahme der Familie gewährte
Beihilfe in Anrechnungzu bringen.

5. Den Militärpersonen,Beamtenund sonstigenAngestelltender
Schutzgebietekönnen,gleichvielobsieetatsmäßigangestelltsindodernicht,
für ihreFamilienmitgliederauchaußerhalbdesFalles einesUmzugsReise=
beihilfengewährtwerdenund zwar sowohlbeiBeurlaubungendesFamilien=
haupts als auch, wenn die FamilienangehörigenwegenErkrankung oder
wegenanderer außerordentlicherVerhältnisseallein reisenmüssen. Die
Reisebeihilfebeträgt für jeden Familienangehörigen, für welchenBe=
förderungskostenzu zahlen sind, die Hälfte der bestimmungsmäßigen
UrlaubsbeihilfedesFamilienhaupts. Der Abzug, welchendie Gouver=
nementsangehörigenfür den in demFahrpreisenthaltenenAnspruchauf
freieSchiffsverpflegungerleiden,ist zwecksBemessungderReisebeihilfen
der Familienmitglieder von der vollen Urlaubsbeihilfe auch dann zu
machen,wenn das Familienhauptim Schutzgebietefreie Verpflegung
erhält.
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Einnahme und Ausgabe.

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr 1908.

Mark.

6. Militärpersonen,Beamteund sonstigeAngestellte,welchesich
nach Beendigungihres Dienst=oder Beschäftigungsverhältnissesim
Schutzgebieteniederlassen,könnendenBetrag der ihnenfür die Heim=
reisezustehendenVergütungals Ansiedlungsbeihilfeerhalten.

7. Den nichtetatsmäßigenBeamtender Schutzgebietedarf neben
der ihnenetwanach§ 37 desReichsbeamtengesetzesbewilligtenPension
eine Pensionserhöhungbis auf Höhe der für die entsprechendenetats=
mäßigenBeamtenzulässigenSätzegewährtwerden.

8. Die Hinterbliebenender nichtetatsmäßigenBeamten könnendie
volle Vergütungdes Verstorbenenbis zur Dauer von drei Monaten
nachAblauf des Sterbemonatsund fernerVersorgungin demgleichen
Maße erhalten,wie die Hinterbliebenender etatsmäßigenSchutzgebiets=
beamten.

9. Den wegenTropendienstunfähigkeitin denStaatsdienstzurück=
getretenenSchutzgebietsbeamtenund derenHinterbliebenenkannein Zu=
schußzu den landesgesetzlichzuständigenPensions=und Hinterbliebenen=
bezügeninsoweitbewilligtwerden,als letzterehinterdenBezügenzurück=
bleiben,welchesichbei Berücksichtigungdeszur Zeit desAusscheidens
aus demSchutzgebietsdienstegeltendenRechtesergebenwürden.

Brindisi, an Bord M. YM.„Hohenzollern“)den 31. März 1908.

(L. S.) Wilhelm.

Geocgle
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Neichs=Gesetzblatt.
— MÆ15.

Inhalt: 1 betreffenddie Errichtung zweier Stiftungen aus dem Vermögen, welches demNacche aus
dem Nachlasse des am 2. Juni 1901 verstorbenenMalers Professor Gustav Müller zugeflossenist.
S. 131. — Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Abänderung der Instruktion zur Ausführung
des Gesetzesüber die Quartierleistung für die bewaffneteMacht während des Friedenszustandes.
S. 132. — Bekanntmachung, betreffenddenSchutzvon Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf der Ausstellung München 1908. S. 131. — Bekanntmachung, betreffend Abänderung
der Bestimmungen über die Befähigung von Eisenbahn=Betriebs- und Polizeibeamten. S. 134.

(Nr. 3437.) Gesetz,betreffenddie ErrichtungzweierStiftungen aus demVermögen,welches
demReicheaus demNachlassedes am 2. Juni 1901 verstorbenenMalers
ProfessorGustavMüller zugeflossenist. Vom 7. Januar 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt: n

1.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denBetragvon106392/8Mark, welcher

derReichskasseim Rechnungsjahr1902 aus demNachlassedesam 2. Juni 1901
in Rom gestorbenenProfessors Gustav Müller und aus Erträgen diesesNach=
lassesmit einer im Testamentedes Erblassers angeordnetenAuflage zugeflossen
ist, und dieaus diesemNachlassedemReichemit dergleichenAuflagezugefallenen
Stückeder italienischenkonsolidierten,zu 5 vomHundertverzinslichenRenteim
Nennbetragevon 160000 Lire auf eineStiftung zu übertragen,dievom Reichs=
kanzlerzu demvom Erblasserbei der.Auflage bestimmtenZweckedesAnkaufs
vonKunstwerkenzu begründenist und als entstandengilt mit demBeginnedes
4. Juli 1902 als des Tages, an demder ersteTeil dieserZuwendungdem
Reichezugekommenist. r

2.
Der Reichskanzlerwird fernerermächtigt,denBetragvon 228080/10Mark,

welcherder Reichskasseim Rechnungsjahr1902 aus demNachlassedes im § 1
bezeichnetenErblassers und aus Erträgen diesesNachlasseszugeflossenist, auf
eineStiftung zu übertragen,die vom Reichskanzlerzu demvom Erblasserbei
der Auflage bestimmtenZweckeder Verwendungder Erträge zu Gunstendes
DeutschenHospitals in Rom zu begründenist und als entstandengilt mit dem
Beginne des 25. Juli 1902 als des Tages, an dem der ersteTeil dieserZu=
wendungdemReichezugekommenist.
Reichs-Gesetzbl.1908. 23

Ausgegebenzu Berli “=9. ## Oridinal from0
Oigitizedbr PRINCETON UNIVERSITUN
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83.
Die VerwaltungderStiftungen(§#1, 2) und dieVerwendungvon deren

Erträgenerfolgt durchden Reichskanzler(AuswärtigesAmt) gemäßden vom
Reichskanzlerzu errichtendenStiftungsurkunden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 7. Januar 1908.

(. S§.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

— —

(Nr. 3438.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie AbänderungderInstruktion zur Ausführung
des Gesetzesüber die Ouartierleistungfür die bewaffneteMacht während
desFriedenszustandes.Vom 23. März 1908.

Aw##Ihren Bericht vom 20. d. M. genehmigeIch hierdurchim Namen des
Reichs, daß an die Stelle des§ 15 der durchErlaß vom 31. Dezember1868
(Bundes=Gesetzbl.1869 S. 1) genehmigtenInstruktionzurAusführungdesGe=
setzes,betreffenddie Quartierleistungfür die bewaffneteMacht währenddes
Friedenszustandes,vom 25. Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 523) untergleich=
zeitigerAbänderungdes unter Littr. E. beigefügtenMusters die nachstehende
Vorschrift tritt:

Uber die von den Truppenteilenin den Standorten gezahlten
Servisvergütungenstellendie GemeindevorständenachdemMuster in
der BeilageLittr. D. Quittungenaus.

Für Quartiergewährung in Ortsunterkunft und auf Märschen
empfangendieOrtschaftenvon denTruppenteilenQuartierbescheinigungen
nach demunter LTittr.E. beigefügtenMuster. Die hiernachzu ent=

— richtendeServisvergütungwird von denTruppenteilendenGemeinde—
vorständenentwedersofort bezahlt oder durch Vermittelung der Post
zugesandt. In letzteremFalle sollen die Gemeindenspätestenssechs
WochennachBeendigungder betreffendenUbungusw. im Besitzihrer
Gebührnissesein.

Der gegenwärtigeErlaß ist mit deman die Stelle der BeilageLittr. E.
tretendenMuster zu QuartierbescheinigungendurchdasReichs=Gesetzblattzu ver=
öffentlichen.

Berlin, den23.März 1908.

Wilhelm.
« von Bethmann Hollweg.

An denReichskanzler.
Oriqinel from
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BeilageLittr.E.

Quartierbescheinigung. Die Servisvergütung
ür die gewährte

Daß dieGemeindes.....................«............................................dem— Bataillon Infanterie= S gemchren
sss—-—. — 2 wie folgt:

M.natliher Es ist da r
Anzahl Anzahl bis
der Dienstgrad der ein.vom nd Bemerku Personal· und Stall⸗

Einquar= 8 gestelten(Tagdes (Tagde Cualht.s BemertungenJid Stall.servis zu
tierten Pferde Kintreffene),Abganges)Ubgangs. servisesempfangen

tags) Mark! Pf.]Mark] M.

1 Bataillons=Kommandeur,
Major MWM.... 1.5 21. 5.0 48 6032‚ 40

1 » » » 720 4 80dessenPferde 1 1 7r "7 8 2 70 1|880
1 Adjutant, LeutnantK. . » p » 31202080

dessenPferd..... 1 » » 720 4 80
1 Hauptmann l .. . p » » 31120 20 80

dessenPferd 4 1 » » » 7.20 4 80
1 Oberleutnant .. . » „ » 3120 022080
1 Leutnant 4 » 31201 20180
1Leutnant P. ......... » 3120220 80
1 Leutnant W. » „ " 3112020 80
1EStabsarzt V........ . » » » 31122072080
1 ahlmeister K. » » » 31½20 2080
1 nterzahlmeister . . » » „ 18 302
2 Feldwebll » 7 »* 18 30 24 40
1 FBihnricB. „ *l 6“ 1110 7 40
2 etatmäßigeVizefeldwebel „ » 1111014
14dnteroffiziere * 5“ 6“ 71601 70
145 JGemeine. . . . . . . . . . .. » » » einschl.Zeinj.Freiw. 4 20|406
1 Bataillonstambour . „ » 7160 5

Zugeteilt:
1 Major Iccharakterisiert) - » » » vomI.Bataillon 48 60 32 40

dessenPferd. 1 : ⸗ » Inf.Regts.Nr. 710 4 80
1 0berstabsarztDr. B. . - ⸗ » 48 60
1 etatmäßigerHoboist . - - » » 750 5.
1Gemeiner,anßeretats DIREme

mäßigerHoboist.... . v · » · 4 20 2 80
Summe 83220

Quartier in vorschriftsmäßigerAusdehnungund Beschaffenheitgegebenhat, sowiebaß
in der vorangegebenenZeitdauer der Tag desEinrückens in dieOrtsunterkunft — nicht
aber der Tag desAusmarsches— mitgerechnetist, auchunter der angegebenenZahl
der GemeinensichkeineDiener oderBurschender Offiziereusw. befinden,wird hier=
durchpflichtmäßigbescheinigt.

Die BezahlungdesQuartiers it ........ erfolgt.
Ort, Datum.

(L. S.) Unterschrift.
DieseBescheinigungistbis a. an dieKassenverwaltung

9292— Bataillons InfanteCSößgle — in Griggdedisfmm

DIREde PRlNcEToNUNivERSlTY
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(Nr. 3439.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,Mustern undWaren=
zeichenauf der AusstellungMünchen1908. Vom 25. März 1908.

D. durchdas Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichentritt ein für die
AusstellungMünchen1908.

Berlin, den25.März 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

— — —

(Nr. 3440.) Bekanntmachung,betreffendAbänderungderBestimmungenüber dieBefähigung
von Eisenbahn-Betriebs=und Polizeibeamten. Vom 3. April 1908.

G.# demvom Bundesrat in derSitzung vom 19.März 1908 auf Grund
der Artikel 42 und 43 der ReichsverfassunggefaßtenBeschlussehat die Über=
schriftzuZiffer 14 desAbschnittsC derBestimmungenüber dieBefähigungvon
Eisenbahn=Betriebs=und Polizeibeamtenvom 8. März 1906 (Reichs=Gesetzbl.
S. 391) zu lauten:

14. Fahrdienstleiterund Aufsichtsbeamteauf Bahnhöfen.
Berlin, den3. April 1908.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

** Originel from
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNIVERSITY
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S. 135. — Pro.
S. 140. — Abkommen zwischendem

S. 141.

frachtverkehrbeigefügteListe.
mitteln. S. 146.

desJuckers.

Acte additionnel à la Convention du 5 mars
9 relative au régime des sucres.

Les Gouvernements de IAllemagne,
de I’Autriche et de la Hongrie, de
la Belgique, de la France, de la
Grande-Bretagne, de TItalie, du
Grand-Duché de Luxembourg, des
Pays-Bas, du Pérou, de la Suede
et de la Suisse §'étant mis d’accord
PDourconclure un acte additionnel
à la Convention du 5 mars 1902,
relative au régime des sucres, les
Soussignés, à ce döment autorisés,
sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Les Etats contractantss'engagent
à maintenir la Convention du 5 mars
1902 en vigueur pendant une nou=
velle durée de cind ans, qui prendra
cours le ler septembre 1908.

Toutetfois, il sera loisible à chacun
d'’entre eux de se retirer de la Con=
vention à partir du ler septembre
Reichs=Gesetzbl. 1908.

Ausgegebenzu Berlin
Dioitized by, OG

(llbersetzung.)
ZusatzaktezumVertragevom 5. März 1902

über die BehandlungdesJuckers.

Nachdem dieRegierungenDeutschlands,
Osterreichsund Ungarns, Belgiens,
Frankreichs, Großbritanniens, Italiens,
des GroßherzogtumsLuremburg, der
Niederlande,Perus, Schwedensund der
Schweizübereingekommensind, eineZu=
satzaktezumVertragevom5.März 1902
überdieBehandlungdesZuckersabzu=
schließen,habendie hierzugehöriger=
mächtigtenUnterzeichnetenfolgendesver=
einbart:

Artikel 1.
Die vertragschließendenStaaten ver=

pflichtensich,denVertragvom5.März
1902 während einer neuenDauer von
fünfJahren,dievom1.September1908
an läuft,) aufrechtzu erhalten.

Jedoch soll es jedemvon ihnenfrei=
stehen,vom 1. September1911 ab nach
einjährigerKündigung von dem Ver=
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1911, moyennant préavis d’un an.
tsi, dans la dernière réunion tenue
avant le ler septembre 1910, la Com=
mission permanentea, par un vote
de majorité, décidé due les circon=
stances commandent de laisser cette
faculté aux Etats contractants.

Pour le surplus, les dispositions.
de Tarticle 10 de la Conventionpré=
citée du 5 mars 1902 concernantla
dénonciation et la tacite reconduction
resteront applicables.

Aunricrz 2.
Par dérogationà Tarticlepremier,

la Grande-Bretagne sera dispense,
à Partir du 17 septembre 1908, de
Tobligation inscrite à Tarticle 4 de
la Convention.

4 partir de la méme date, les
Etats contractants pourront exiger
due, pour jouir du bénélice de la
Conwention, le sucre raffind dans le
Royaume-Uni et exporté vers leurs
territoiressoit accompagnéd’'uncerti=
ficat constatantqu’aucunepartie de
ce sucre ne provient d’'un pays re=
connu par la Commission permanente
comme accordant des primes à la
Production ou à Texportation du
Sucre.

Anricrk 3.
Le présent Acte additionnel sera

ratifié et les ratifications en seront
déposéesà Bruxelles, au Ministère
des Affaires Etrangeères,le plus töt
Dossible et en tous cas avant le
1° février 1908.

II ne deviendra obligatoire de
plein droit qdueFil est ratific au
moins Par tous ceux des Etats con=
tractants qui ne sont pas visés par
a disposition exceptionnellede Par-
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tragezurückzutreten,wenn die ständige
Kommissionin ihrer letzten,vor dem
1.September1910abgehaltenenSitzung
durchMehrheitsbeschlußentschiedenhat,
daß dieUmständeesgebieten,denVer=
tragsstaatendieseBefugnis zu lassen.

Im übrigensollendie Bestimmun=
gen desArtikel10 desgenanntenVer=
trags vom 5. März 1902 über die
KündigungunddiestillschweigendeVer=
längerunganwendbarbleiben.

Artikel 2.
In Abweichungvom Artikel1 soll

Großbritannienvom1.September1908
ab von der im Artikel4 desVertrags
bezeichnetenVerpflichtungentbundensein.

Vom selbenTage ab könnendie
vertragschließendenStaaten verlangen,
daß, um derVorteile desVertrags teil=
haftig zu werden,der im Vereinigten
Königreicheraffinierteund nach ihren
GebietenausgeführteZuckervon einem
Ursprungszeugnissebegleitetwird,welches
bestätigt,daß kein TeildiesesZuckers
aus einemLandestammt,das nach
Feststellungder ständigenKommission
Prämien für die Erzeugungoder die
Ausfuhr desZuckersgewährt.

Artikel 3.
Die gegenwärtigeZusatzaktesoll

ratifiziertund dieRatifikationsurkunden
sollenso früh wie möglichund unter
allenUmständenvordem1.Februar1908
imMinisteriumderauswärtigenAngele=
genheitenin Brüsselniedergelegtwerden.

Sie soll rechtsverbindlichnur dann
werden,wenn sie wenigstensvon allen
denjenigenVertragsstaatenratifiziertist,
dienichtunterdieAusnahmebestimmung
desArtikel6 desVertragsfallen. Falls
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ticle 6 de la Convention. Dans le
cas où un ou plusieursdesditsEtats
Wauraient pas déposé leurs ratifi-
cationsen tempsutile, le Gouverne=-
ment belge provoquera, dans le
mois à partir du 1“ février 1908.
de la part des Etats ayant ratific
une décision, quant à la mise en
vigueur, entre eux seulement, du
Présent Acte additionnel.

Les Etats dui n’auraient pas ra=
tilic avant Téchéancedu 1 PGrier
19 seront considérés comme ayant
dénoncé la Convention en temps
utile pour du’elle cesse ses ellets à
leur égardà partir du 1° septembre
suiant, à moeins de déeision con=
traire prise, à la requéte des in=
téressés,par la majorité des Etats
appelés à dlibérer ainsi du’il est
Drevu au paragraphe précédent.

En foi de quoi, les Plénipo=
tentiaires respectifsont signéle pré=
sent Acte additionnel.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit
aoüt 1907, en un seul exemplaire
doriginal, dont une copie conforme
sera délivrée à chacun des Gouver=
nements signataires.

Pour FaAllemagne:
(L. S.) Heinrich XXXI. Reut.

PourI'Autriche-Hongrie:
(L. S.) Comte Clary et

Aldringen.
PourIAutriche:
Léopold Joas.
Pour la Hongrie:
Teleszky Janos.
Pour la Belglque:
(L. S.) Capelle.
Pour la France:

(L. S.) d’Ormesson.
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einer oder mehreredieserStaaten die
Ratifikationsurkundennicht rechtzeitig
niedergelegthabensollten,wird die bel=
gischeRegierungim LaufedesMonats
Februar 1908 eine Entscheidung der
Staaten, die ratifizierthaben,darüber
herbeiführen,obdiegegenwärtigeZusatz=
akteunter ihnenallein in Kraft gesetzt
werdensoll.

Von den Staaten, die vor dem
1. Februar 1908 nicht ratifiziert haben
sollten, soll angenommenwerden, daß
siedenVertrag rechtzeitigmitWirkung
zum1.September1908gekündigthaben,
sofernnichtauf ErsuchenderBeteiligten
durchdie Mehrheitder nachMaßgabe
des vorigenAbsatzeszu weiterenBe=
ratungenberufenenStaaten ein gegen=
teiligerBeschlußgefaßtwird.

Zu Urkund dessenhaben die be=
treffendenBevollmächtigtendie gegen=
wärtigeZusatzakteunterzeichnet.

Geschehenin Brüssel,am28.August
1907, in einer einzigenOriginalaus=
fertigung, von der einegleichlautende
Abschriftjederder unterzeichnetenRe=
gierungenzugestelltwerdensoll.
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Pour la Crande-Bretagne:
(L. S.) Arthur H. Hardinge.

PourTPrtalie:
(L. S.) Bonin.

Pour le Crand-Duchede Lurembourg:
(L. S.) Le Comte d’Ansembourg.

PourlesPays-Bas:
(L. S.) Baron E. van Tuyll

Van Serooskerken.

Pour le Pérou:
(L. S.) D. Gamio.
Pour la Suède:

(L. S.) Falkenberg.
Pour la Suisse:

(L. S.) Jules Borel.

ProtocoledéSignature.

Au moment de Proccderà la signa=
ture de I’Acte additionnel à la Con=
vention relative au régime des sueres
conclu à la date de ce jour entre
les Gouvernements de I’Allemagne,
de I'Antriche et de la Hongrie, de
la Belgique, de la France, de la
Grande-Bretagne, de Il'Italie, du
Grand-Duché de Luxembourg. des
Pays-Bas, du Pérou, de la Suède
et de la Suisse, les soussignées, à ce
düment autorisés, sont convenus de
ce qui suit:

ARTICIE VNIQUE.
Il est entendu que si les ratifica-

tions nécessaires pour faire valoir,

DigitizedbyOeor gle

(Obersetzung.)

Vollziehungsprotokoll.

In Begriffe, die heutezwischenden
RegierungenDeutschlands,Osterreichs
und Ungarns, Belgiens, Frankreichs,
Großbritanniens,Italiens, des Groß=
herzogtumsLuxemburg,derNiederlande,
Perus, Schwedens und der Schweiz
abgeschlosseneZusatzaktezu dem Ver=
trag über die BehandlungdesZuckers
zu vollziehen,habendie hierzugehörig
ermächtigtenUnterzeichnetenfolgendes
vereinbart:

Einziger Artikel.
Es besteht Einverständnis, daß,

wenn die Ratifikationen,die erforder=
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conformément à l'artiele 3, l'Aecte
additionnel précité ne sont pas
acquises avant le 1“ mars 1908, le
Gouvernement dela Grande-Bretagne
aura la faculté de dénoncerla Con=
vention à cette date pour le 17 sep=
tembre 1908, sans qu’il y ait à di=
stinguer Fil a ou non ratifi anté=
rieurement ledit Acte additionnel.

Le présentprotocoledesignature,
qui sera ratifé en méme tempsdue
I’Acte additionnel conclu à la date
de ce jour, aura la méme force et
valeur.

En foi de duoi, les soussignés
ont dresséle présent protoccole.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit
acüt 1907, en un seul exemplaire
original, dont une copie conforme
Sera delivrée àchacun des Gouverne=
ments signataires.

Pour I'Allemagne:
(L.S.)Signé:Heinrich XXXl. Renß.

Pour I/Antriche-Mongrie:
(L. S.) Comte Clary et Aldringen.

Pour I'Autriche:
Léopold Joas.

Pour la Hongrie:
Teleszky Janocs.

Pourla Belgique:
(L. S.) Capelle.

Pourla France:
(L. S.) d’'Ormesson.

Pour la Crande-Bretagne:
(L. S.) Arthur H. Hardinge.

Pour Talie:
(L. S.) Bonin.
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lich sind, um die vorerwähnteZusatz=
akteentsprechenddemArtikel 3 in Kraft
tretenzu lassen,vor dem1. März 1908
nicht eingegangensind, die Regierung
Großbritanniensdas Rechthabensoll,
an diesemZeitpunktedenVertrag zum
1. September1908 zukündigen,gleich=
viel, ob sievorherdieseZusatzakterati=
fizierthat odernicht.

Das gegenwärtigeVollziehungs=
protokoll, das gleichzeitigmit der
heuteabgeschlossenenZusatzakteratifiziert
werdensoll, soll dieselbeKraft und
Wirkung haben.

Zu Urkund dessenhaben die Unter=
zeichnetendas gegenwärtigeProtokoll
aufgesetzt.

Geschehenin Brüssel, am 28. Au=
gust1907, in einereinzigenOriginal=
ausfertigung,vondereinegleichlautende
Abschriftjeder der unterzeichnetenRe=
gierungenzugestelltwerdenwird.

Oriqinal from



Pourle Crand-DuchédeLurembourg:
(L. S.) Le Comte D'’Ansembourg.

Pour les Pays-Bas:
(L. S.) Baron E. van Tuyll

van Serooskerken.
Pour le Pérou:

(L. S.) D. Gamio.
Pour la Sueède:

(L. S.) Falkenberg.
Pour la Suisse:

(L. S.) Jules Borel.

Niederlegungder Ratifikationsurkundenist von den beteiligtenRegierungenbis
zum 31. März 1908 verlängertworden. Bis zu diesemTerminesind die
Ratifikationsurkundenzu der Zusatzakteund dem Vollziehungsprotokollefür
Deutschland,Osterreich=Ungarn,Belgien,Frankreich,Großbritannien,Luxemburg,
die Niederlande, Peru, Schweden und die Schweiz im Königlich Belgischen
Ministeriumder auswärtigenAngelegenheitenin Brüsselniedergelegtworden.

— — S

(Nr.3442.) ProtokollüberdenBeitritt RußlandszumZuckervertrage.Vom19.Dezember1907.

Protocole relatif à l'adhésion de la Russie
à la Convention des sucres.

Le Gouvernement Impérial deRussie
ayant exprimé le deésir d’adhérer
à la Convention du 5 mars 1902,
relative au régime des sucres, ainsi
qu'à lActe additionnel à ladite Con=
vention, signé le 28 acüt 1907,
et les Etats faisant actuellement
Dartie de TUnion sucrière ayant
reconnu que cetteadhésionne peut,
à raison des conditions particulières
de Tindustrie sucrière en Russie, étre
subordonnéeaux conditionsconven=
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(lbersetzung.)
Protokoll, betreffendden Beitritt Rußlands

zum Juckervertrage.

Nachdem die KaiserlichRussischeRe=
gierung denWunsch ausgedrückthat,
demVertragevom5.März 1902über
dieBehandlungdesZuckersundderam
28. August1907 unterzeichnetenZusatz=
akte zu diesemVertrage beizutreten,
und nachdemdie der Juckervereinigung
gegenwärtigangehörendenStaaten an=
erkannthaben,daßdieserBeitritt wegen
derbesonderenVerhältnisseder russischen
Zuckerindustriesichnicht unter den all=
gemeinenBedingungendes Vertrags
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tionnellesgånörales,ilaötöconvenu
cequisuitentreleGouvernement
de la Russie, d'une part, les Gou=
vernements de lAllemagne, de
IAutriche et de la Hongrie, de la
Belgique, de la France, de la Grande=
Bretagne, de TItalie, du Grand-Duché
de Luxembourg, des Pays-Bas, du
Prou, de la Suède et de la Suisse,
d’autre part: «

ARTICLE PREMIER.
La Russie adhère à la Conven-

tion relative au régime des sucres
du 5 mars 1902, amende par I’Acte
additionnel du 28 acht 1907, avec
tous les avantages et toutes les
obligations qui en découlent, sauf
les réserves et sous les conditions
indiquées aux articles suivants.

ARTICLIE 2.
La Russie conservera sa 16gisla=

tion fiscale et douanièreactuellesur
les sucresetelle naugmenterapas les
avantages qui pourraient découler,
en faveur des producteurs, du prik
maximum de vente flixé pour le
marché intérieur.

ARricIE 3.
En considération du régime

spécial qui lui est reconnu par
Tarticle précédent, la Russie sengage
à ne pas autoriserTexportationavec
restitution ou exemption de Taccise
de quantitéesde sucres excédant,
pour les six années à compter du
1%septembre 1907, le chiffre maxi=
mum ('un million de tonnes.

Ce contingent sera réparti entre
les différents exercices suivant les
exigences du commerce, mais sans
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vollziehenkann,ist zwischenderrussischen
RegierungeinerseitsunddenRegierungen
Deutschlands,OsterreichsundUngarns,
Belgiens,Frankreichs,Großbritanniens,
Italiens, des GroßherzogtumsLurem=
burg, derNiederlande,Perus, Schwe=
densundderSchweizanderseitsverein=
bart worden,was folgt:

Artikel 1.
Rußland tritt demdurchdieZusatz=

aktevom 28.August1907 abgeänderten
Vertragevom 5. März 1902 überdie
BehandlungdesZuckersmit allenVor=
teilenundallenVerpflichtungen,diesich
darausergeben,bei,unbeschadetderVor=
behalteund unter den Bedingungen,
die in denfolgendenArtikelnangegeben
sind.

Artikel 2.
Rußland behältseinegegenwärtige

Joll= undSteuergesetzgebung,betreffend
denZucker,beiundwird diejenigenVor=
teile, die sich für dieHerstelleraus dem
für denInlandsmarktfestgesetztenHöchst=
preis etwaergeben,nichterhöhen.

Artikel 3.
In Anbetrachtder besonderenBe=

handlung,die ihm durchvorstehenden
Artikel zugestandenist, verpflichtetsich
Rußland, dieAusfuhrvonZuckerunter
Steuererstattung oder Steuerbefreiung
für die sechsJahre vom 1. September
1907 an nicht über eine Höchstmenge
von einerMillion Tonnen hinaus zu=
zulassen.

DiesesKontingentsoll auf die ver=
schiedenenBetriebsjahre nach den Be=
dürfnissendes Handels verteilt werden,
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que les quantitẽsafférentesà chaque
eNercicepuissentdepasserles chiflres
ci-apres:

Tonncs.
Exercice double allant du
lerseptembre 1907 au 31aouür
1299.. —#2 300,000

Exercice du lerseptembre1909
au 31 aoüt 1910 .. 200,000

Exercice du lerseptembre1910
au 31 aoüt 1911)1 200,000

Exercice du lerseptembre1911
au 31 aodt 19012 ... 200,000

Exercice du lerseptembre1912
au 31 scüt 1913. 200,000.
Les engagements mentionnés au

Drésent article ne sappliquent pas
aux exportations:

1° vers la Finlande;
2°vers la Perse (pour les e=
Portations par la Mer Cas-
Pienne et par la frontière
terrestre, et non pour celles
par le Golle Persique); et

3“ vers les autres pays d’Asie
limitrophes de la Russie (pour
les exportations par la fron=
tière terrestre seulement), à
hexception de la Turdquie
d'Asie.

ARvVICIE4.
Laccession de la Russie sortira

ses ellets à partir du 1“ septembre
1908.

Dans la session qui précèdera
le 1° septembre 1912, la Commission
Dermanente statuera par un vote
Tunanimité sur le réegimedui serait
celui de la Russie au cas on elle
scrait disposée à continner SaPartici=
Pation à la Convention au delaàdu
terme du 1“ septembre 1913.

Dans le cas ou la Commission
ne pourrait se mettre T’accord, la
Russie serait considérée commeayant

wobei jedochdie Mengen der einzelnen
BetriebsjahrefolgendeZahlennichtüber=
steigendürfen:

Tonnen
Doppeljahr vom 1. September
1907 bis31. August 1909: 300000

Betriebsjahr
1909 bis

Betriebsjahr
1910 bis

Betriebsjahr
1911 bis

vom 1. September
31. Angust 1910: 200000
vom 1. September
31. August 1911: 200000
vom 1. September
31. August 1912: 200000

Betriebsjahr vom 1. September
1912 bis 31. August 1913: 200000.
Die in diesemArtikel erwähnten

VerpflichtungenfindenkeineAnwendung
auf die Ausfuhr

1. nach Finland;
2. nach Persien (über das Kas=
pischeMeer und dieLandgrenze,
nicht aber durch den Persischen
Golf)) und

3. nachdenanderenan Rußland
grenzendenasiatischenLändern
(undzwar nur auf demLand=
wege),mit Ausnahmederasiati=
schenTürkei.

Artikel 4.
Der Beitritt Rußlands soll vom

1. September1908 ab in Kraft treten.

In dervor dem1.September1912
abzuhaltendenTagung soll die ständige
Kommission durch Einstimmigkeitsbe=
schlußüberdiefernereBehandlungRuß=
lands für denFall befinden,daßRuß=
landgeneigtwäre,überden1.September
1913hinaussichandemVertrageweiter
zu beteiligen.

Sollte dieKommissionsichhierüber
nicht einigenkönnen,so würde es so
angesehenwerden,als wennRußland
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dénoneẽla Conventionpour cesser
ellet à compter du 1° septembre1913.

ARricIEx 5.
Le présent Protocole sera ratifié

et les ratificationsen serontdéposées
à Bruxelles, au Ministre des Affaires
Etrangères, le plus töt posszible et,
en tous cas, avant le ler fEyrier 1908.

Fait à Bruxelles, le 19 déecembre
1907, en un seul exemplaire original,
dont une copie conforme sera dé=
Iivrée à chacun des Gouvernements
Signataires.

Pour la Russie:
(L. S.) N. de Giers.

PourI'Allemagne:
(L. S.) Graf von Wallwitz.

PourIAutriche-Hongrie:
(L. S.) Comte Clary et Aldringen.

PourIAutriche:
(L. S.) Léopold Joas.

PourIa Hongrie:
(L. S.) Teleszky Janos

Pourla Belgique:
(L. S.) Capelle.
Pourla France:

(L. S.) d’Ormesson.

Pourla Crande-Bretagne:
(L. S.) Arthur H. Hardinge.

PourPltalie:
(L. S.) Bonin.

Pour le Crand-DuchédeLuxembourg:
(L. S.) Le Comte d'Ansembourg.
Reichs=Gesetbl.1908.

denVertragmitWirkungvom1.Sep⸗
tember1913 ab gekündigthätte.

Artikel 5.
Das gegenwärtigeProtokollsollrati=

fiziert und die Ratifikationsurkunden
sollensobaldwie möglichund auf alle
Fälle vor dem 1. Februar 1908 im
Ministerium der auswärtigenAngelegen=
heitenin Brüssel niedergelegtwerden.

Geschehenin Brüssel, den 19. De=
zember1907, in einereinzigenOriginal=
ausfertigung,vondereinegleichlautende
Abschriftjeder der unterzeichnetenRe=
gierungenzugestelltwerdensoll.
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Pour lesPays-Bas:
(L. S.) van der Staal de Piershil.

Pour le Pérou:
(L. S.) D. Gamio.

Pourla Sucde:
(L. S.) Falkenberg.

Pour la Suisse:
(L. S.) Jules Borel.

Der im Artikel 5 des vorstehendenProtokolls vereinbarteTermin für die
Niederlegungder Ratifikationsurkundenist von den beteiligtenRegierungenbis
zum 31.März 1908 verlängertworden. Bis zu diesemTerminesinddieRati=
fikationsurkundenzu demProtokolle für Deutschland,Osterreich=Ungarn,Belgien,
Frankreich,Großbritannien,Luxemburg,die Niederlande,Peru, Schwedenund
die Schweizsowiefür Rußland im KöniglichBelgischenMinisteriumder aus=

Arrangement relatif au commerce des
sucres entre ’Allemagne et la Russie.

Le Gouvernement Allemand et le
GouvernementRusse §'étantr#erv6
de régler directement par la voie
diplomatique la question de la pro=
tection de leurs marchés contre Pim=
PDortation des sucres provenant du
territoire de T’autrepays et destinés
à la consommation intérieure, les
Soussignés,savoir:
au nom du Ceuvernement
allemand:
Son Excellenee Monsieur le
Comte de Pourtalès, Am=
bassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de Sa Majesté
I’Empercur d'’Allemagne, Roi
de Prusse,

(Ubersetzung.)
Abkommen, betreffend den Zuckerverkehr

zwischenDeutschlandund Rußland.

Nachdem dieRegierungenDeutschlands
und Rußlands sich vorbehaltenhaben,
die Frage des Schutzes ihrer Märkte
gegen die Einfuhr von Zucker zum
Inlandsverbrauch aus demGebietedes
anderenLandesaufdiplomatischemWege
im unmittelbarenBenehmenmiteinander
zu regeln, haben die Unterzeichneten,
nämlich
im Namen der deutschen Re—
gierung:
Seine Exzellenz,Herr Graf von
Pourtales, außerordentlicher
und bevollmächtigterBotschafter
Seiner Majestät des Deutschen
Kaisers,Königs von Preußen,
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—145--—
im Namen der russischen Re=au nom du Gouvernement

russe: -
sonExcellenceMonsieurIs-
wolsky,Maitredela-Cou1s
Impériale, Ministre desAflaires
Etrangeres,

1. Le Gouvernement Impérial de
Russie reconnait au Gouverne=-
ment Iimpérial d’Allemagne le
droit de prdlever sur les sucres
importésdeRussieenAllemagne
et destinés à la consommation
intérieure les droits Tentrée et
taxes actuellement en vigueur à
la condition due les engagements
contractés par PAllemagne en
vertu du point 1, lettre c du
Protocole annexéà la Convention
Additionnelle allemande-russe

(.

du 5 juillet 1904 resteront
maintenus.
HL’engagementei-dessus aura la
méme durée due la Convention
de Bruxelles sur les sucres et
ne sera obligatoire due tant due
Allemagne et la Russie feront
partie de ladite Convention.

gierung:
SeineExzellenz,Herr Iswolsky,
KaiserlicherHofmeister, Minister
derAuswärtigenAngelegenheiten,

gestehtderKaiserlichDeutschenRe=
gierungdasRechtzu, vondemaus
Rußland nach Deutschlandeinge.
führtenund zumVerbrauchim In=
landebestimmtenZuckerdiezurZeit
in GeltungbefindlichenEingangs=
zölle und Zuschlägeunter der Be=
dingungzu erheben,daß die von
Deutschlandin Ziffer1c desProto=
kolls zu demzwischenDeutschland
und Rußland am13. Juli 1904
abgeschlossenenZusatzvertragüber=
nommenenVerpflichtungenin Gel=
tung bleibenwerden.

dieselbeGeltungsdauerhabenwie
der BrüsselerZuckervertragund
soll nur so lange verbindlichsein,
als Deutschlandund Rußland dem
genanntenVertrag angehören.

Fait à St. Pétersbourg, en double Geschehen,in St. Petersburg, in
exemplaire, le 20janvier mil-neut- doppelterAusfertigungam 20. Januar
cent-huit. ein Tausend neun Hundert und acht.

Pourtales. Iswolsky.

(Nr. 3444.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 9. April 1908.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über den festtunhe Anwendung findet (Ausgabevom Januar 1908,
Reichs=Gesetzbl.1908 S. 39ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

I. Im Abschnitte „Deutschland A. II.“/ ist mit Wirkung vom
7. Februar d. J. bei Ziffer 13 gestrichen:

9#e)Murnau.Garmisch=Partenkirchen.“
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us-
Die Buchstabenf) bis i) sind geändetti e) bis h). Eine

Anderungder Liste unter A. II) Ziffer 4, tritt nicht ein, weil die
LokalbahnMurnau—Garmisch=PartenkirchennunmehreineTeilstrecke
der Königlich BayerischenStaatseisenbahnbildet.

II. Unter „Ungarn II/ ist mit Wirkung vom 26. April d. J. die
Ziffer 6, wie folgt, gefaßt:

6. Eisenbahnim Szämostal und die im Betriebederselben
stehendeLokalbahn Isibo-Nagybänja sowie die Strecke
Bethlen-Kisilva der NaszödvidekerLokalbahn.

Berlin, den9. April 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

(Nr. 3445.) Bekanntmachung,betreffenddenVerkehrmit Arzneimitteln.Vom 11.April 1908.

A½# Grund des§F4 derKaiserlichenVerordnung, betreffenddenVerkehrmit
Arzneimittelnvom 22. Oktober1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 380ff.) wird bestimmt:

In derBekanntmachungvom I1.Oktober1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 281)
werdendie Worte:

Homeriana(auchBrustteeHomeriana,russischerKnöterich,Polygonum
aviculare) und

Knöterichtee,russischer,Weidemanns(auchrussischerKnöterich=oder
BrustteeWeidemanns)

ersetztdurchdieWorte:
Homeriana(auchals BrustteeHomerianaoder russischerKnöterich,
Polygonum aviculare Homeriana) und

Knöterichtee,russischer,Weidemanns(auchals russischerKnöterich=oder
BrustteeWeidemanns).

Berlin, den 11. April 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wermuth.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MII.

Inhalt: Geset zurAnderungdes§ 2 desGesetzes,betreffenddiedeutscheFlotte, vom14.Juni 1900. S. 141.
— Allerhöchster Erlaß, betreffend die Errichtung der Kaiserlichen TechnischenPrüfungsstelle.
S. 148. — Bekanntmachung, betreffendAbänderung der Schiffsvermessungsordnungvom
1. März 1895. S. 119.

(Nr. 3446.) Gesetzzur Anderungdes§2 des Gesetzes,betreffenddie deutscheFlotte, vom
14.Juni 1900. Vom 6. April 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs) nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Einziger Paragraph.
An Stelle des § 2 des Gesetzes, betreffenddie deutscheFlotte, vom

14. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 255) tritt der nachfolgende

2.
Ausgenommenbei SchiffsverlustensollenLinienschiffeund Kreuzernach

20 Jahren ersetztwerden.
Die Fristen laufen vom Jahre der Bewilligung der erstenRate des zu

ersetzendenSchiffesbis zur Bewilligung der erstenRate desErsatzschiffs.
Für den Zeitraum von 1908 bis 1917 werdendie Ersatzbautennach der

AnlageB geregelt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundSgstr uns

KaiserlichenInsiegel.
GegebenPalermo, an Bord M. Y. „Hohenzollern“)den6. April 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1908. 26

Ausgegebenzu Berlin den 18. April 1908. »
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Anlage B.

Verteilung derin denJahren 1908bis 1917 einschließlichvorzunehmendenErsatz=
bautenauf die einzelnenJahre.

Ersatzjahr Linienschiffe GroßeKreuzer KleineKreuzer

———S—

——————d##□# dbobobodododobdodobdo

—— SGS. — —Summe

(Nr. 3447.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Errichtung der KaiserlichenTechnischen
Prüfungsstelle. Vom 5. April 1908.

A## denBerichtvom 31.März 1908 bestimmeIch, daß die bishermit dem
ReichsschatzamteverbundeneTechnischePrüfungsstelleals einedemReichsschatzamt
unmittelbarunterstelltehöhereReichsbehördemit der Benennung„Kaiserliche
TechnischePrüfungsstelle“zu führenist.

Messina,an Bord M. YM.„Hohenzollern““)den5. April 1908.

Wilhelm.
Sydow.

An denReichskanzler.

Oriqinal from
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(Nr. 3448.) Bekanntmachung,betreffendAbänderungder Schiffsvermessungsordnungvom
1.März 1895. Vom 12.April 1908.

A## Grund des Artikel54 der Verfassungdes DeutschenReichs hat der
Bundesratbeschlossen:

I. Die Schiffsvermessungsordnungvom 1.März 1895 (Reichs=Gesetzbl.
S. 160) wird, wie folgt, geändert:
1. &1 Abs. 1 erhält folgendeFassung:

„Die nachstehendenVorschriftenfindenAnwendungauf alle Schiffe,
Fahrzeugeund Boote, welcheausschließlichoder vorzugsweisezur
Seefahrt im Sinne der Bekanntmachungvom 10.November1899
(Zentralblatt für das DeutscheReich S. 380), betreffendAusführungs=
bestimmungenzum § 25 des Flaggengesetzesvom 22. Juni 1899,
bestimmtsind.“

9 letzter AbsatzerhältfolgendeFassung:
„Die auf dieseWeise gefundeneLänge wird in eine Anzahl

gleicherTeile geteilt,und zwar
1. eineLängebis zu 15 Meter in 4gleiche Teile,

⸗ ⸗ ⸗ « 6 ⸗ "bn

*

2 —
z----55--8- .
4.----69--10- -
5- - über69--12- -.«

12 Abs.3 fällt fort.
14 A. 1. erhältfolgendeFassung:
1. alle abgeteiltenRäume sowohl über wie unter dem oberstenDeck,
welcheausschließlichfür die Mannschaft bestimmtsind, jedochnur so
lange,wie dieseRäume von der zuständigenAufsichtsbehördeals mit
den Vorschriften der Bekanntmachung,betreffenddie Logis=, Wasch=
und Baderäume sowie derAborte für die Schiffsmannschaftauf Kauf=
fahrteischiffen,vom 2. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 563) in Uber=
einstimmungbefindlicherachtetwerden.“

5. Als A. 5 des § 14 wird folgenderAbsatzeingeschaltet:
5. jederRaum, der nur zur AufnahmevonWasserballastbestimmtund

nichtDoppelbodenim Sinne des§ Abs.3 ist)“
die bisherigeNummer5 erhältNummer6.

6. § 24 Abs.1 erhältuntera) folgendeFassung:
Qa) diejenigendeutschenSchiffe,welchein ein nachdemGesetze,betreffend

das Flaggenrechtder Kauffahrteischiffe,vom 22. Juni 1899 (Reichs=
Gesetzbl. S. 319) geführtesSchiffsregisternichteingetragenwerden.
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schiffe,vom22.Juni 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 319)geführtesSchiffs=
registereingetragenwerden,oder“.

/ 35.
Erweisensichin denFällen der §§ 33, 34 und35 die Angaben

des Meßbriefs als nicht mehr zutreffend,so ist der Meßbrief der
Schiffsvermessungsbehördeauszuhändigen.

Entzieht sich der Reeder oder Schiffsführer dieser Verpflichtung,
so ist der Meßbrief auf Antrag der Schiffsvermessungsbehördeeinzu=
ziehen.

wenndie Erbauer, die ReederoderderFührer desSchiffesdenihnen
nach den §§ 30 bis 34 obliegendenVerpflichtungen nicht oder, be—
züglich der Anzeigepflicht,nicht rechtzeitignachgekommensind, das
Doppelteder unterNummer1 bestimmtenGebühren.

Werden Versäumnisseder Anzeigevon Veränderungengemaß
33 und 34 bei einer vom Reeder beantragten Nachvermessung

festgestellt,so sind die Veränderungen als verspätetangezeigtzu be=
handeln;
wenn der im §935 Abs. 2 erwähnteFall vorliegt, also kein Antrag
auf Nachvermessunggestelltwar, das Zehnfacheder unterNummer1
bestimmtenGebühren.“

Die vorstehendenAnderungentretenam 1. Mai 1908 in Kraft.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆIS.

Inhalt: Vereinsgesetz. S. 151. — Bekanntmachung, betreffenddie Erweiterung der Rayons für die
Festung Diedenhofen. S. 157.

(Nr. 3449.) Vereinsgesetz.Vom 19.April 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

l.
Alle Reichsangehörigenhabendas Recht, zu ZJwecken,die den Straf=

gesetzennicht zuwiderlaufen, Vereine zu bilden und sich zu versammeln. Dieses
Recht unterliegt polizeilichnur den in diesemGesetzund anderenReichsgesetzen
enthaltenenBeschränkungen.

Die allgemeinensicherheitspolizeilichenBestimmungendes Landesrechts
findenAnwendung,soweites sichum die VerhütungunmittelbarerGefahr für
Lebenund Gesundheitder Teilnehmeran einerVersammlunghandelt.

82.
Ein Verein, dessenZweckden Strafgesetzenzuwiderläuft,kann aufgelöst

werden.
Die Auflösungsverfügungkannim WegedesVerwaltungsstreitverfahrens

und wo ein solchesnichtbesteht,im WegedesRekursesnachMaßgabederVor=
schriftender §§ 20, 21 der Gewerbeordnungangefochtenwerden.

Die endgültigeAuflösungeinesVereins ist öffentlichbekanntzu machen.

83.
Jeder Verein, der eineEinwirkungauf politischeAngelegenheitenbezweckt

(politischerVerein),muß einenVorstandund eineSatzung haben.
Der Vorstand ist verpflichtet,binneneinerFrist von zweiWochennach

Gründung desVereins die Satzung sowiedas Verzeichnisder Mitglieder des
Reichs· Gesetbbl.1908. 27
Ausgegebenzu Berkin den 25. April 1908.

Coccgle
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Vorstandesder für denSitz desVereins zuständigenPolizeibehördeeinzureichen.
Uber die erfolgteEinreichungist einekostenfreieBescheinigungzu erteilen.

Ebensoist jedeAnderungder Satzung sowiejedeAnderungin derZu=
sammensetzungdes Vorstandes binnen einer Frist von zwei Wochen nach dem
EintrittederAnderunganzuzeigen. 7

Die Satzung sowiedie Anderungensind in deutscherFassung einzureichen.
Ausnahmenvon dieserVorschriftkönnenvon der höherenVerwaltungsbehörde
zugelassenwerden.

84.
Personenmehrheiten,die vorübergehendzusammentreten,um im Auftrage

von WahlberechtigtenVorbereitungenfür bestimmteWahlen zuden auf Gesetz
oderAnordnungvon BehördenberuhendenöffentlichenKörperschaftenzu treffen,
geltenvom Tage der amtlichenBekanntmachungdes Wahltags bis zur Be=
endigungder Wahlhandlungnichtals politischeVereine.

8.5.
Wer eineöffentlicheVersammlungzur ErörterungpolitischerAngelegen=

heiten (politischeVersammlung)veranstaltenwill, hat hiervon mindestens
24 Stunden vor demBeginne der VersammlungunterAngabedesOrtes und
derZeit bei der PolizeibehördeAnzeigezu erstatten.Uber dieAnzeigeist von
der PolizeibehördesoforteinekostenfreieBescheinigungzu erteilen.

86.
Einer Anzeigebedarfes nicht für Versammlungen,die öffentlichbekannt

gemachtwordensind)dieErfordernissederBekanntmachungbestimmtdieLandes=
zentralbehörde.

Einer Anzeigebedarf es fernernicht für Versammlungender Wahlbe=
rechtigtenzum Betriebeder Wahlen zu den auf Gesetzoder Anordnungvon
BehördenberuhendenöffentlichenKörperschaftenvom Tage der amtlichenBe=
kanntmachungdesWahltags bis zur BeendigungderWahlhandlung.

Das Gleichegilt für VersammlungenderGewerbetreibenden,gewerblichen
Gehilfen, Gesellen,Fabrikarbeiter,Besitzerund Arbeitervon Bergwerken,Sa=
linen, Aufbereitungsanstaltenund unterirdischbetriebenenBrüchenund Gruben
zurErörterung von Verabredungenund Vereinigungenzum Behufe der Er=
langung günstigerLohn=und Arbeitsbedingungen,insbesonderemittels Ein=
stellungder Arbeit oderEntlassungder Arbeiter.

ST.
OffentlicheVersammlungenunterfreiemHimmel undAufzügeauf öffent—

lichenStraßen oderPlätzenbedürfender Genehmigungder Polizeibehörde.
Die Genehmigungist von demVeranstaltermindestensvierundzwanzig

Stunden vor demBeginne der VersammlungoderdesAufzugsunterAngabe
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desOrtes und derZeit nachzusuchen.Sie ist schriftlichzu erteilenund darf nur
versagtwerden,wennaus derAbhaltungderVersammlungoderderVeranstaltung
desAufzugsGefahr für die öffentlicheSicherheitzu befürchtenist. Im Falle
derVerweigerungist demVeranstaltersofortein kostenfreierBescheidmit Angabe
derGründezu erteilen.

88.
Eine Versammlung,die in einemgeschlossenenRaume veranstaltetwird,

ist nicht schondeshalbals VersammlungunterfreiemHimmel anzusehen,weil
außerhalb des Versammlungsraums befindlichePersonen an der Erörterung teil=
nehmen,oderweil dieVersammlungin einenmit demVersammlungsraumezu=
sammenhängendenumfriedetenHof oderGarten verlegtwird.

*
Der Landeszentralbehördebleibt es überlassenzu bestimmen,)daß und unter

welchenVoraussetzungenfür Versammlungenunter freiemHimmel und Aufzüge
die GenehmigungdurchAnzeigeoderöffentlicheBekanntmachungersetztwird.

GewöhnlicheLeichenbegängnissesowieZüge derHochzeitsgesellschaften,wo
siehergebrachtsind, bedürfenderAnzeigeoderGenehmigungnicht. Der Landes=
zentralbehördebleibt es überlassenzu bestimmen,daß auch andereAufzüge der
Anzeigeund Genehmigungnichtbedürfen,und daßAufzüge,die durchmehrere
Ortschaftenführen, nur einer Polizeibehördeangezeigtund von ihr genehmigt
zu werdenbrauchen.

810.
Jede öffentlichepolitischeVersammlung muß einen Leiter haben. Der

Veranstalterist berechügtdie Leitung selbstzu übernehmen,sie einemandern
zu übertragenoderdie WahldesLeitersdurchdieVersammlungzu veranlassen.
Der Leiteroder, solangediesernichtbestellt ist, der Veranstalterhat für Ruhe
und Ordnung in derVersammlungzu sorgen. Er ist befugt,dieVersammlung
für aufgelöstzu erklären.

1.
Niemanddarf in eineröffentlichenVersammlungodereinemAuszuge,der

auf öffentlichenStraßen oderPlätzen stattfindensoll, bewaffneterscheinen,es
sei denn,daß er vermögeöffentlichenBerufs zumWaffentragenberechtigtoder
zum Erscheinenmit Waffen behärdlichermächtigtist.

12.
Die Verhandlungenin öffentlichenVersammlungensindin deutscherSprache

zu führen.
DieseVorschrift findetauf internationaleKongressesowieauf Versamm=

lungen derWahlberechtigtenzum BetriebederWahlen für denReichstagund
27°
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für die gesetzgebendenVersammlungenderBundesstaatenund Elsaß-Lothringens
vom Tage der amtlichenBekanntmachungdes Wahltags bis zur Beendigung
derWahlhandlungkeineAnwendung.

Die ZulässigkeitweitererAusnahmenregeltdieLandesgesetzgebung.Jedoch
ist in Landesteilen,in denenzur Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzesalteinge=
sesseneBevölkerungsteilenichtdeutscherMuttersprachevorhandensind, soferndiese
Bevölkerungsteilenach dem Ergebnisseder jeweiligletztenVolkszählungsechzig
vom Hundert der Gesamtbevölkerungübersteigen,währendder erstenzwanzig
Jahre nachdemInkrafttretendiesesGesetzesder Mitgebrauchder nichtdeutschen
Sprachegestattet,wennderVeranstalterderöffentlichenVersammlungmindestens
dreimalvierundzwanzigStunden vor ihremBeginneder Polizeibehoͤrdedie An—
zeigeerstattethat, daß und in welchernichtdeutschenSprache dieVerhandlungen
geführt werdensollen. Uber die Anzeige ist von der Polizeibehördesofort eine
kostenfreieBescheinigungzu erteilen. Als Landesteilegelten die Bezirke der
unterenVerwaltungsbehörden.

Ferner sind, soweitdie Landesgesetzgebungabweichendesnicht bestimmt,
Ausnahmenauchmit Genehmigungder Landeszentralbehördezulässig.

3.
Beauftragte,welchedie Polizeibehördein eineöffentlicheVersammlung

(§ 5, 6, 7, 8) 9, 12) entsendet,habensichunterKundgebungihrer Eigenschaft
dem Leiter oder, solangediesernicht bestelltist, demVeranstalter derVersamm=
lung zu erkennenzu geben.

Den Beauftragtenmuß ein angemessenerPlatz eingeräumtwerden. Die
Polizeibehördedarf nichtmehrals zweiBeauftragteentsenden.

14.
Die BeauftragtenderPolizeibehördesindbefugt,unterAngabedesGrundes

die Versammlungfür aufgelöstzu erklären,
1. wennin denFällen des§912 Abs. 3 dieBescheinigungüberdie ord=
nungsmäßigeAnzeigenichtvorgelegtwerdenkann)

2. wenndie Genehmigungnichterteiltist § 7))
3. wenndieZulassungderBeauftragtenderPolizeibehörde(§ 13 Abs. 1)
verweigertwird;

4. wennBewaffnete,die unbefugtin der Versammlunganwesendsind,
nicht entferntwerden(§ 11);

5. wennin der VersammlungAnträge oderVorschlägeerörtertwerden,
die eine Aufforderung oder Anreizung zu Verbrechenoder nicht nur
auf Antrag zu verfolgendenVergehenenthalten;

6. wenn Rednern, die sichverbotswidrigeiner nichtdeutschenSprache be=
dienen(§ 12), auf Aufforderung der Beauftragten der Polizeibehörde
von demLeiter oderVeranstalterder Versammlungdas Wort nicht
entzogenwird.

OCo gle
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Ist eineVersammlungfür aufgelösterklärtworden,so hat die Polizei=
behördedemLeiterder Versammlungdie mit Tatsachenzu belegendenGründe
der Auflösungschriftlichmitzuteilen,falls er diesbinnendrei Tagen beantragt.

15.
Auf die Anfechtungder AuflösungeinerVersammlungfinden die Vor=

schriftendes § 2 Abs.2 Anwendung.

*16.
Sobald eineVersammlungfür aufsgelösterklärtist, sindalleAnwesenden

verpflichtet,sichsofortzu entfernen.

17.
Personen,die das achtzehnteLebensjahrnochnichtvollendethaben,dürfen

nicht Mitglieder von politischenVereinen sein und weder in denVersammlungen
solcherVereine, sofern es sich nicht um Veranstaltungen zu geselligenZwecken
handelt,nochin öffentlichenpolitischenVersammlungenanwesendsein.

*
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark, an derenStelle im Un=

vermögensfalleHaft tritt, wird bestraft:
1. wer als Vorstand oder als Mitglied des VorstandeseinesVereins
denVorschriftenüberdieEinreichungvonSatzungenundVerzeichnissen
& 3 Abs.2 bis 4) zuwiderhandelt

2. wer eineVersammlungohnedie durch§§ 5, 6, 7, 8) 9 diesesGe=
setzesvorgeschriebeneAnzeigeoder Bekanntmachungveranstaltetoder
leitet;

3. wer als VeranstalteroderLeitereinerVersammlungdenBeauftragten
der Polizeibehördedie Einräumung eines angemessenenPlatzes ver=
weigert(§513 Abs.2))

4. wer sichnachErklärungderAuflösungeinerVersammlungnichtsofort
entfernt(§ 16);

5. wer als Vorstand oder als Mitglied des VorstandeseinesVereins
entgegenden Vorschriften des § 17 diesesGesetzesPersonen, die
das achtzehnteLebensjahrnochnichtvollendethaben,in demVereine
duldet;

6. wer entgegendenVorschriftendes § 17 diesesGesetzesin einerVer=
sammlunganwesendist. .
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519
Mit Geldstrafebis zudreihundertMark, an derenStelle imUnvermögens=

falle Haft tritt, odermitHaft wird bestraft:
1. wer eine Versammlung unter freiem Himmel oder einenAufzug ohne
die vorgeschriebeneAnzeigeoderGenehmigung (§97, 9) veranstaltet
oderleitet;

2. wer unbefugtin einerVersammlungoderin einemAufzugebewaffnet
erscheint(§ 11),

3. wer entgegendenVorschriftendes § 12 diesesGesetzeseineöffentliche
Versammlungveranstaltet,leitetoderin ihr als Rednerauftritt.

( 20.
Die VorschriftendiesesGesetzesfindenkeineAnwendungauf die durch

das Gesetzoderdie zuständigenBehördenangeordnetenVersammlungen.

21.
WelcheBehördenunter der Bezeichnung„Polizeibehörde““)„untereVer=

waltungsbehörde“und „höhereVerwaltungsbehörde“zu verstehensind, bestimmt
die Landeszentralbehörde.

(22.
An dieStelle des§ 72 desBürgerlichenGesetzbuchstritt folgendeVorschrift:

Der Vorstandhat demAmtsgerichtauf dessenVerlangenjederzeit
einevon ihmvollzogeneBescheinigungüberdieJahl derVereinsmitglieder
einzureichen.

é23.
Aufgehobenwerden

der § 17 Abs.2 des Wahlgesetzesfür den deutschenReichstagvom
31.Mai 1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 145, Reichs=Gesetzbl.1873
S. 163),

der §2 Abs.2 desEinführungsgesetzeszum Strafgesetzbuchefür das
DeutscheReich vom 31.Mai 1870 (Bundes=Gesetzbl.S. 195,
Reichs=Gesetzbl.1871 S. 127), soweiter sichauf die besonderen
VorschriftendesLandesstrafrechtsüber Mißbrauch des Vereins=
und Versammlungsrechtsbezieht,

der § 6 Abs.2 Nr. 2 desEinführungsgeseteszur Strafprozeßordnung
vom 1.Februar 1877 (Reichs=Gesetzbl.S. 346).

Die sonstigen— VorschriftenüberVereineundVersammlungen
bleibenin Kraft.
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§24.
Unberührtbleiben

die Vorschriften des Landesrechtsüber kirchlicheund religiöseVereine
und Versammlungen,über kirchlicheProzessionen,Wallfahrten
und Bittgänge sowieüber geistlicheOrdenund Kongregationen,

die Vorschriftendes Landesrechtsin bezugauf Vereine und Ver—
sammlungenfür die Zeiten der Kriegsgefahr,desKrieges, des
erklärtenKriegs=(Belagerungs-)ZustandesoderinnererUnruhen
(Aufruhrs),

die VorschriftendesLandesrechtsin bezugauf Verabredungenländ=
licherArbeiterundDienstbotenzur EinstellungoderVerhinderung
der Arbeit

dieVorschriften des Landesrechtszum Schutze der Feier der Sonn=
und Festtage; jedochsind für Sonntage, die nicht zugleichFest=
tage sind, BeschränkungendesVersammlungsrechtsnur bis zur
Beendigungdes vormittägigenHauptgottesdiensteszulässig.

*25.
DiesesGesetztritt am 15.Mai 1908 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenAchilleionauf Corfu, den 19. April 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

—.

(Nr. 3450.) Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterung der Rayons für die Festung
Diedenhofen. Vom 19. April 1908.

A## Grund des§ 35 desGesetzes,betreffenddie BeschränkungendesGrund=
eigentumsin der Umgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die FestungDiedenhofeneine
Erweiterungihrer Rayons in Aussichtgenommenist.

Venedig,den19. April 1908.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆI9.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Juständigkeitder ReichsbehördenzurAusführungdesReichsbeamten=
gesetzes. S. 159. — Bekanntmachung, betreffendden internationalen Verband zumSchuzzedes
gewerblichenEigentums. S. 161.— Bekanntmachung, betreffendAnderungder §§30 und39
der Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 161. Bekanntmachung, betreffendden Schutzvon Er=
findungen, Mustern und Warenzeichenauf der HessischenLandesausstellung für freie und angewandte
Kunst in Darmstadt1908. S. 102.

(Nr. 3451.) Verordnung, betreffenddie Zuständigkeitder Reichsbehördenzur Ausführung
desReichsbeamtengesetzes.Vom 24. April 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim NamendesReichsauf Grund des§ 159 desReichsbeamtengesetzes
(Reichs=Gesetzbl.1907 S. 245), was folgt: «

Das derVerordnungvom27. Dezember1899, betreffenddieZuständigkeit
der Reichsbehördenzur Ausführung desGesetzesvom 31.März 1873 (Reichs=
Gesetzbl.S. 730) beigegebene,durchdie Verordnungenvom 14. Mai 1901
(Reichs=Gesetzdl.S. 173), 10. Februar 1904 (Reichs=Gesetzdl.S. 57) und
1. Juni 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 732) berichtigteVerzeichniswird nachMaß=
gabedesanliegendenVerzeichnissesabgeändert.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenAchilleion,Corfu, den24.April 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs-Gesetzbl.1908. 28

Ausgegebenzu 1 Mai =
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Verzeichnis der Reichsbehörden.

Unter I. Oberste Reichsbehörden.
tritt hinzu: 1
14. das Reichs=Kolonialamt.

Unter II. Höhere, der obersten Reichsbehörde unmittelbar unter=
geordneteReichsbehörden und Vorsteher solcher Behörden.
tritt hinzu:
DI. Reichs=Finanzverwaltung.

Die TechnischePrüfungsstelle.
Ferner bei
E. Post=und Telegraphenverwaltung.

a. Im allgemeinen:
8. der Vorsteherdes Postamtsin Duala.

UnterIII. VorgesetzteDienstbehörden.
Bei «

C. Verwaltung des Reichsheeres.
a. Im allgemeinen:

tritt hinzu:
9a. der Königlich PreußischePräses des Ingenieur-Komitees,

b. Für die ausschließlich unter Militärbefehlshabern stehenden
Militärbeamten:

fällt weg:
7. der Inspekteurder Telegraphentruppen,

erhältNr. 8 folgendeFassung:
8. die Abteilung für Waffen und Feldgerät des Königlich
WürttembergischenKriegsministeriumsals vorgesetzteInstanz
desKöniglichWürttembergischenArtilleriedepots.

tritt fernerhinzu:
EI. Reichs⸗-Sinanzverwaltung.

Die TechnischePrüfungsstelle.
— —
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(Nr. 3452.) Bekanntmachung,betreffendden internationalenVerband zum Schutzedes ge=
werblichenEigentums. Vom 26. April 1908.

D. KöniglichGroßbritannischeRegierunghat demSchweizerischenBundesrat
unterdem6. April 1908 denBeitritt derKolonieTrinidad undTobagozu der
Puriser Ubereinkunftzum SchutzedesgewerblichenEigentums vom 20. März 1883
nebstSchlußprotokollvon demselbenTage und zur BrüsselerZusatzaktevom
14. Dezember1900 (Reichs=Gesetzbl.1903 S. 148ff.) angezeigt.

Der Beitritt wird am 14.Mai 1908 in Kraft treten.
Berlin, den26. April 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Schoen.

(Nr. 3453.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der §§ 30 und 39 der Eisenbahn.
Verkehrsordnung.Vom 28. April 1908.

A## Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
Anderungender Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:
1. 9 30 wird gefaßt:

(1) Der ReisendekannGegenstände,derener zur Reisebedarf, bei
der Gepäckabfertigungsstellezur Beförderungals Reisegepäckaufgeben.

() Das Reisegepäckmuß durchseineVerpackung— in Koffern,
Reisekörben,Reisetaschen,Hutschachteln,handlichenKisten und der=
gleichen— als solcheskenntlichsein.

(6)Ob undunterwelchenBedingungenGegenstände,dienichtzum
Reisebedarfezu rechnensind, sowieFahrzeugeund Tiere in genügend
sicherenBehälternals Reisegepäckangenommenwerden,hat derTarif
einheitlichzu bestimmen.

Abs. (4) und (5) bleibenunverändert.

Oriqinal from
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2. § 39 wird gefaßt:
Gegenstände,die sichzur Beförderungim Packwageneignen,

sindnachnähererBestimmungdesTarifs als Expreßgutanzunehmen.
3. Die Verweisungenin den #§32 Abs. (2) und 34 Abs. (6) habenstatt
„G 30 Abs.2)“ zu lauten: (§ 30 Abs. 3).
Die Anderungentretenam 1.Mai d.J. in Kraft.
Berlin, den28.April 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

—

(Nr. 3454.) Bekanntmachung,betreffend denSchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derHessischenLandesausstellungfür freie und angewandteKunst
in Darmstadt1908. Vom 30. April 1908.

De durchdas Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in DarmstadtstattfindendeHessischeLandesausstellungfür freie
und angewandteKunst.

Berlin, den30.April 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke desReichs=Gesetzblatts sind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
20.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen in Konservenfabriken. S. 133.

(Nr. 3455.) Bekanntmachung,betreffend die BeschäftigungvonArbeiterinnenin Konserven=
fabriken. Vom 1.Mai 1908. ·

Auf Grund des § 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesrat die
nachstehende

Bestimmung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Kon=
servenfabriken,

erlassen:
Die Bestimmungenüberdie Beschäftigungvon Arbeiterinnenin

Konservenfabriken(Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 11. März
1898 —Reichs=Gesetzbl.S. 35 —) bleibenbis zum30.April 1910
in Kraft.

Verlin, den1.Mai 1908.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.

Reichs=Gesetzbl.1908. 29

Ausgegebenzu Berlin den2. Mai 1908.
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S. 165.

Vom 15.November 1907.

SeineMajestätderDeutscheKaise=,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, das hierbeiPreußen
auf dessenAntrag vertritt, und Seine
MajestätderKönig von Schweden,ge=
leitet von dem Wunsche, die Entwick=
lung desHandelsundVerkehrszwischen
Preußen und Schwedendurch Her=
stellung einer Dampffährenverbindung
zwischenSaßnitz und t zu
fördern, habenzum Zweckeder Rege=
lung der auf dieseVerbindungbezüg=
lichen,einegemeinschaftlicheFeststellung
erforderndenVerhältnissezuBevollmäch=
tigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichen Ge=
heimenRat, Ministerialdirektor
von Koerner,
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=
heimenRat, Ministerialdirektor
Kirchhoff,
AllerhöchstihrenGeheimenOber=
regierungsratSzyskowitz,
Allerhöchstihren Geheimen Ober=
bauratGermelmann,

Reichs-Gesehöl.1908.
Ausgegebenzu Berlin den7.Mai 1908.

OigitizecbyOor gle

Hans Majt tyske kejsaren, konung
af Preussen, i Tyska rikets namn,
hvilket härvid företrüderPreussenpa
dessbegüäran,ochllans Mastkonungen
af Sverige, ledda af önskan att genom
upprüttande af en änglürjeförbin=
delse mellan Trelleborg och Sassnitz
frümsa handelns och samfürdselns
utveckling mellan Preissen och Sve=
rige, hafva tili fullmäktige för att
ordna de angelägenheter, som alse
denna förbindelse och erfordra en
gemensam öfverenskommelse, utsett:

Hans Majt tyske keisaren, ko=
nung af Preussen:
Direktören i utrikesdeparte=
mentet, verkliga geheimerädet
von Koerner,
Direktören i departementetfüör
allmänna arbeten, verkliga ge=
heimerädet Kirchhoff,
Geheime öfverregeringsrädet
Szyskowitz,
Geheime - öWerbyggnadsrädet
Germelmann,

30
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AllerhöchstihrenGeheimenOber—
finanzratVieregge,
AllerhöchstihrenWirklichenLega—
tionsratGoetsch;

Seine Majestät der König von
Schweden:
AllerhöchstihrenGeneraldirektorund
Chef des Kommerz=Kollegiums,
vormaligenMinisterdesAußern,
von Lagerheim,

AllerhöchstihrenGeneraldirektorund
Chef der Eisenbahnverwaltung
Sahlin,
AllerhöchstihrenvortragendenRat
undDirektorderHandelsabteilung
im Ministeriumder auswärtigen
AngelegenheitenHultgren,
AllerhöchstihrenDistriktschefund
Major im Wege=und Wasser=
baukorpsEnblom,

welchenachgeschehenerMitteilung und
gegenseitigerAnerkennungihrer Voll=
machten unter dem Vorbehalte der
Ratifikation über folgendePunkte über=
eingekommensind:

Artikel 1.

Die hohenRegierungender im Ein=
gangebezeichnetenbeidenStaatenwerden
dafür sorgen, daß in Saßnitz und in
Trelleborg unter Berücksichtigungder
besonderenörtlichenVerhältnissedie er=
forderlichen Einrichtungen getroffen
werden,um einenzuverlässigenDampf=
fährenbetriebzwischendiesenbeidenOrten
sicher zu stellen. Die zur Aufnahme
der Fährschiffein den Häfen nötigen
Fährbettenund Anlegestellensollennach
gleichenGesichtspunktenin der Weise

OigitizedbyOo gle

Geheime-Öfverfinansrädet Vier=
egge,
Verkliga legationsrädet
Coetsch;

Hans Majt konungen af Sve=
rige:
Generaldirektören och chefen
för kungliga kommers-kolle=
gium, förutvarande ministern
för utrikes ärendena, herr
Lagerheim,
Generaldirektören och chefen
för kungliga järnvägsstyrelsen
Sahlin,
Kansliräet och chefen för
kungliga utrikesdepartementets
handelsaftdelning Hultgren,

Distriktschefen och majoren i
kungl. väg- och vattenbyg=
gnadskären Enblom,

hvilka, elter att hafva meddelat
hvarandra sina fullmakter, Somömse=
sidigt godkändes, under förbechäll
af ratilicering öfverenskommit om
följande Ppunkter:

Artikel 1.

De höga regeringarna i dei in=
ledningen nämnda bäda staterna
skola draga försorg därom, att i
Trelleborg och Sassnitz under beak=
tande af de särskilda lokala för=
hällandena sädana anordningar vid=
tagas, som erlordras für att trygga=
en tilllörlitlig änglürjetrafik mellan
dessa bäda platser. De för färjornas
mottagande nödiga fürjelägen och
tilläggsplatser i hamnarna Sskola
enligt likartade grunder utföras páA#
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ausgeführtwerden,daß die Fährschiffe
dieseEinrichtungenan beidenUfernmit
möglichst gleicherSicherheit benutzen
können.
Über die Bauentwürfe, derenFest=

stellung jeder der beidenRegierungen
für ihr Gebietvorbehaltenbleibt,wird
eine besondereVerständigungzwischen
den beidenhohenRegierungenherbei=
geführtwerden.

Artikel 2.
Die Fährschiffe sind im wesentlichen

nachgleichenGrundsätzenzu bauenund
sollen so eingerichtetwerden, daß nicht
nur Eisenbahnfahrzeugedarauf über=
führt werdenkönnen,sonderndaß sie
auchaußerhalbderEisenbahnwagenden
ReisendenangemesseneUnterkunftge=
währen. Uber die Zahl, die Bauart
und die sonstigeEinrichtungderin den
Betrieb einzustellendenFährschiffesoll
eine besondereVereinbarungzwischen
den beiderseitigenhohen Regierungen
herbeigeführtwerden.

Artikel 3.
Der Ausbau derHäfen in Saßnitz

und Trelleborg, die Herstellungder
Fährbetten und Anlegestellensowieder
Bau derFährschiffesollenmöglichstbe=
schleunigtund zu einemvon denhohen
RegierungennochzuvereinbarendenZeit=
punktefertiggestelltwerden.

Für dieHerstellungundUnterhaltung
der für die Fährverbindungerforder=
lichenHafen- und Eisenbahnanlagenhat
jededer beidenhohenRegierungenauf
ihremGebieteinzutreten.

OigitizedbyOo gle

Sädant sätt, att fünjorna kunna be=
gagna dessa anordningar med möjli=
gast lika trygghet pä bäda hällen.

Beträffande arbetsplanerna, hVil=
kasfastställandeförbehälleshvardera
regeringen föür sitt omräde, skall
sürskildt aftal trüffas mellan de höga
regeringarna.

Artikel 2.
Färjorna skola i väsentliga al=

seenden byggas efter lika principer
och skola anordnas pä Sä sätt, att
icke blott järnvägsfordon Kunna pà
dem ötfverföras, utan att jämväl
utanför järnwägsvagnarna erbjudas
lämpliga uppehällsplatser för resande.
Angäende de för trafiken afsedda=
njornas antal, byggnadsätt och
anordning i öfrigt skall särskildt
altal träffas mellan de bäda höga
regeringarna.

Artikel 3.
Utförandet af hamnbyggnadsar-

betena i Trelleborg och Sassnitz,
anordnandet af fünjelägen och
tilläggsplatser älwensom byggandet
af fänjorna skola i möjligaste män
Däskyndas och vara afslutade inom
den tid. hvarom de höga regerin=
garna Skola framdeles träffa afstal.
IIvardera af de höga regeringarna

har att pä sitt omräde Svara för
utförandetoch underhället af de für
lärjeförbindelsen erforderliga hamn=
och järnyägsanläggningar.
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Artikel 4.
Die Fahrplänefür dieDampffähren

werdenim Einvernehmender beider=
seitigenEisenbahnverwaltungenfestge=
stellt.
Für die Bildung der Fahr= und

Frachttarifesoll dieFährstreckeSaßnitz—
Trelleborgin zweiHälftenzerlegtund
die südlicheHälfte dempreußischen,die
nördlichedemschwedischenVerkehrsgebiete
zugerechnetwerden.
Die hohenRegierungensinddarüber

einig, daß die Fährschiffsverbindung
Saßnitz-Trelleborg zur Aufnahme in
die Listeder deminternationalenUber=
einkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr unterworfenenEisenbahnlinien
angemeldetwird.
Alle weiterenBestimmungenüberdie

Handhabungdes Betriebs und über
die Abfertigung des Personen=und
Güterverkehrssollen zwischendenbeider=
seitigen Eisenbahnverwaltungendurch
eine besondereVereinbarunggeregelt
werden. Darin sollen zugleichBe=
stimmungenüber die Verwendungder
Fährschiffe,der sonstigenBetriebsmittel
und des Betriebspersonalsder einen
Verwaltungdurchdie andere,überden
AusgleichderdadurchentstehendenKosten
und überdieAusscheidungder auf die
beidenVerwaltungenentfallendenAn=
teile an den Fähr=und Frachtgeldern
getroffenwerden.

Artikel 5.
Insoweit eine der beidenEisenbahn=

verwaltungenden Fährbetriebauf dem
Gebietedes fremdenStaates führt, ist
sierücksichtlichaller aus diesemBetriebe
gegensieherzuleitendenEntschädigungs=
ansprüchedenGesetzenundderGerichts=

OigitizecbyOor gle

Artikel 4.
Tidtabellerna für ängfärjornafast=

ställas efter öfverenskommelsemellan
järnvägsförvaltningarna Aömsesidor.

För upprätande af person- och
zockstarülkh skall fänjsträckan Sass=
nitz —Trelleborg delas midt itu och
skall den södra hällten räknas till
det preussiska och den norra till
det svenska trafikomrädet.
De höga regeringarna hafva enats

Oom,att fünäelörbindelsen Trelleborg-
Sassnitzskall anmälastill uhptagande
à förteckningenöfver de järnyägs=
linjer, à hyilka det internationella
fördraget angäende godstransport áA
järnväg äger tillämpning.
Alla öfriga bestümmelser rörande

fürdriftens skötscl samt person-och
godstrafikens besörjande skola ordnas
genom en särskild öfverenskommelse
mellan järnwägslörvaltningarna à#
öOömsesidor. Däri skola jämväl
intagas bestümmelser, dels angäende
öOömsesidigtanvändande af fänjor,
öfrig trafikmateriel och trafikpersonal
de bäda förvaltningarna emellan,
dels angäende afräkning öfver där=
igenom uppkommande kostnader
samt angäende fördelning af de páA
de bäda förvaltningarna belöpande
andelarna af person- och gads=
befordringsalgifter.

Artikel 5.
När fünjetrafk af endera järn=

vägsförvaltningen besörjes pá den
främmande statens omräde, är denna
förvaltning i fräga om alla de
anspräk pä skadesersättning, som
härleda sig frän sädan trafik, under=
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barkeitdes Staates, in welchemdie
Schadenszufügungstattgefundenhat,
unterworfen.

Artikel 6.
Angehörigedes einenderbeidenver=

tragschließendenStaaten, die von einer
der beiden Eisenbahnverwaltungenim
Gebietedes anderenStaates etwaan=
gestelltwerdensollten, scheidendadurch
nicht aus demUntertanenverbandihres
Heimatlandesaus, sind aber denGe=
setzendesLandes,in demsieangestellt
sind, unterworfen.

Artikel 7.
Die Bahnpolizeiauf denFährschiffen

wird unter Aufsicht der für das Fähr=
schiff zuständigenBehörde durch die
Beamten der betreffendenEisenbahn=
verwaltunggehandhabtwerden.

Artikel 8.
Die Förmlichkeitender zollamtlichen

RevisionundAbfertigungdesPassagier=
gepäckssowiederein=und ausgehenden
Güter sollendurchdiebeiderseitigenZoll=
und Eisenbahnverwaltungenverabredet
werden.

Artikel 9.
Die Regelungder Beförderungvon

PostsendungenbleibtderbesonderenVer=
useigg zwischenden beiderseitigen
Post=und Eisenbahnverwaltungenvor=
behalten.

Artikel 10.
Die hohenRegierungensichernsich

gegenseitigdie Befreiungder in ihrem
BetriebebefindlichenDampffährenund
dermit demFährbetriebim Zusammen=
hange stehendenFahrzeugevon der
Entrichtung aller Hafenabgabenin
Saßnitz und Trelleborgzu.
Reichs Gesetzbl. 1908.
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kastad den stats lagar och lagskip-—
ning, pà hvars omràde skadan ägt
rum.

Artikel 6.
Undersätar i den ena af de büda=

fördragslutande staterna, som af
nägon af de bäda järnvägsförvalt=
ningarna mä komma att anställas
imom den andra statens omräde,
upphöra därigenom icke att sta i
undersatligt förhällande till sitt
hemland. men üro underkastade det
lands lagar, i hvilket de üro an=
stüllda.

Artikel 7.
Upprätthällandet af ordhing páAô

fürjorna handhafves af vederbörande
järnvägsförvaltnings tjänstemün un=
der uppsiktafden, somüger befülsrütt
aͤ fürjan.

Artikel 8.
Angäende sütter för tullvisitation

och tullbehandling af resgods älben=
som af inkommande och utgäende
Varor skall aftal träffas mellan tull=
och jürnvägslörvaltningarna d4ömse
Sidor.

Artikel 9.
Befordringen af postförsändelser

skall ordnas genom särskildt afstal
mellan post- och järnvägslörvaltnin=
garna 4 ömse Sidor.

Artikel 10.
De höga regeringarna tillförsäkra

hvarandra ömsesidigt befrielse frän
erläggande af hamnafgifter i Trelle-
borg och Sassnitz föürde i denna
trafik insatta ängfünjor säväl som
för de i sambandmed fürjetrafiken
Sstäendefaurtyg.

31
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Artikel 11.
Der KöniglichPreußischenRegierung

soll es freistehen,die aus dieserUber=
einkunft für sie hervorgehendenRechte
und Mlichten auf das DeutscheReich
zu übertragen.

Artikel 12.
Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll

ratifiziertwerden. Die Auswechselung
der Ratifikationsurkunden soll sobald
als möglichin Berlin stattfinden.
Jur Beglaubigungdessenhabendie

BevollmächtigtendieseUbereinkunftunter=
zeichnetund besiegelt.

So geschehenin doppelterAusferti=
gungin Berlin, den15.November1907.

(I.S.)
(I.S.)
(L.S.)
(I.S.)
(T.S.)
(L.S.)

von Koerner.
Kirchhoff.
Szyskowitz.
Germelmann.
Vieregge.
Goetsch.

Artikel 11.
Kungliga preussiska regeringen
äger att pä Tyska riket öfverflytta
de pä grund af detta fördrag för
nämnda regering uppkommande rüt=
tigheter och skyldigheter.

Artikel 12.
Denna öfverenskommelse Skall

ratillceras. Utväxlingen af rati=
fikationerna skall äga rum sä shart
som mösjligt i Berlin.
Till yttermera visso hafva de full=

mäktige undertecknat dennaöfverens=
kommelseoch försettdensammamed
sina sigill.
Som skedde i Berlin, uti tvá

exemplar, den 15. November 1907.

(L. S.) Lagerheim.
(L. S.) Sallin.
(L. S.) Hultgren.
(L. S.) Fr. Enblom.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ22.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieBildung vonWeinbaubezirken.S. 171.— Bekanntmachung,
betreffend die Vereinbarung leichterer Vorschriften für den wechselseitigenVerkehr zwischen den
Eisenbahnen Deutschlands und Luxemburgs. S. 172. — Bekanntmachung, betreffend die
Einrichtungund denBetrieb von Anlagen zur HerstellungelektrischerAkkumulatorenausBlei oder
Bleiverbindungen. S. 172.

(Nr. 3457.) Bekanntmachung,betreffenddieBildung vonWeinbaubezirken.Vom2.Mai 1908.

D.# Vereinbarung zwischenderKöniglich Bayerischenund derGroßherzoglich
BadischenRegierung ist die GemeindeFreudenbergvom 1. badischenWeinbau=
bezirkedem3. fränkischenWeinbaubezirkezugelegtworden.

Die mit Bekanntmachungvom 27. März 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 449)
veröffentlichteUbersichtderWeinbaubezirke,vergleicheauchdie Bekanntmachungen
vom12. Februar1907und22. Februar1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 28 beziehungs=
weiseS. 31) ist daherabzuändernwie folgt:

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

II. Bapern.
RegierungsbezirkUnterfranken8. Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen=,3.Fränkischer
und Aschaffenburg. burg: Weinbaubezirk.

Die BezirksämterAlzenau, Aschaffenburg,
Gemünden,Lohr, Marktheidenfeld,Miltenberg
und Obernburg sowie die Stadt Aschaffenburg.

Außerdem die GemeindeFreudenbergim
badischenKreiseMosbach.

V. Baden. 1. KreisMosbachmit AusnahmederGemeindeFreuden=
berg.

Berlin, den2. Mai 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquteères.
—==s

Reichs=Gesetzbl.1908. 32

Ausgegebenzu Berlin den 11.Mai 1908.wwrwkGocgle
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(Nr. 3458.) Bekanntmachung,betreffenddie VereinbarungleichtererVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehrzwischendenEisenbahnenDeutschlandsund Luxem=
burgs. Vom 2. Mai 1908.

Dei in der Bekanntmachungvom 28. Juni 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 402)
veröffentlichtenAnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungfinden,
nachdemdie GroßherzoglichLuxemburgischeRegierungauf Grund der mit ihr
getroffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl,von 1893 S. 189) zugestimmthat,
auchim deutsch=luremburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den2. Mai 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

(Nr. 3459.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund denBetrieb von Anlagen zur
HerstellungelektrischerAkkumulatorenaus Blei oder Bleiverbindungen.
Vom 6. Mai 1908.

Auf Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat über die
Einrichtungund den Betrieb von Anlagen zur HerstellungelektrischerAkku=
mulatorenaus Blei oderBleiverbindungenfolgendeVorschriftenerlassen:

1.
In AnlagenzurHerstellungelektrischerAkkumulatorenaus Blei oderBlei=

verbindungenmüssendieArbeitsräume,in denendieBearbeitungoderVerarbeitung
von Blei oderBleiverbindungenstattfindet,mindestensdreiMeter hochund mit
Fensternversehensein,welchegeöffnetwerdenkönnenundeineausreichendeLuft=
erneuerungermöglichen.

Die Räume zum Formieren(Laden)der Platten müssenmit wirksamen
Ventilationseinrichtungenversehensein.

82.
In denRäumen, in denenbei derArbeit einVerstäubenoderVerstreuen

von Blei oder Bleiverbindungenstattfindet,muß der Fußbodenso eingerichtet
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sein, daß er keinWasserdurchläßt. Die Wände und DeckendieserRäume
müssen, soweit sie nicht mit einer glatten, abwaschbarenBekleidung oder mit
einemOlfarbenanstricheversehensind, mindestenseinmal jährlich mit Kalk frisch
angestrichenwerden.

Die Verwendungvon Holz, weichemAsphalt oder Linoleumals Fuß—
bodenbelagsowie von Tapeten als Wandbekleidungist in diesenRäumen nicht
gestattet.

83.
Die Schmelzkesselfür Blei sindmit gut ziehenden,ins Freieoderin einen

SchornsteinmündendenAbzugsvorrichtungen(Fangtrichtern)zu überdecken.

84.
Wo einemaschinelleBearbeitungder Bleiplatten(Gitter oder Rahmen)

durch Bandsägen, Kreissägen, Hobelmaschinenoder dergleichenstattfindet,muß
durchgeeigneteVorrichtungentunlichstdafür Sorge getragenwerden,daß ab—
gerisseneBleiteileund Bleistaubunmittelbaran derEntstehungsstelleabgefangen
werden.

85.
Apparate zur Herstellungvon metallischemBleistaubemüssensoabgedichtet

und eingerichtetsein,daßwederbei demHerstellungsverfahrennochbeiihrerEnt=
leerung Bleistaub entweichenkann.

86.
Das Sieben,MischenundAnfeuchtenderzurFüllung derPlattendienenden

Masse, sofernsieBlei oderBleiverbindungenenthält, das Abziehenderaus Papier
oderdergleichenbestehendenHüllenvondengetrocknetenPlattensowieallesonstigen
mit StaubentwickelungverbundenenHantierungenmit dertrockenenodergetrockneten
Füllmassedürfennur unterwirksamenAbzugsvorrichtungenoderin Apparatenvor—
genommenwerden,welcheso eingerichtetsind, daß eineVerstäubungnachaußen
nicht stattfindenkann.

*
GeöffneteBehälter mit Bleistaub oder Bleiverbindungensind auf einem

Roste und mit diesemauf einem ringsum mit Rand versehenenUntersatzeso
aufzustellen,daß bei der Entnahmeaus demBehälterverstreuteStoffe in dem
Untersatzaufgefangenwerden.

*“
Die folgendenVerrichtungen:
a) die maschinelleBearbeitung der Bleiplatten, Gitter oderRahmen (§4),
b) die HerstellungmetallischenBleistaubs(§ 5),
) das Herstellenund Mischender Füllmasse(§ 6), soweites maschinell
erfolgt,

müssenje in einembesonderen,von anderenArbeitsräumen getrenntenRaume
ausgeführtwerden.

32
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89.
Die Tische,auf denendieFüllmassein diePlatten (Gitter, Rahmen)ein—

gestrichenoder eingepreßtwird, müsseneineglatte und dichtgefugteOberfläche
haben;siemüssentäglichmindestenseinmalfeuchtgereinigtwerden.

10.
Lötarbeiten,welcheunterAnwendungeinesWasserstoff=,Wassergas=oder

Steinkohlengas=Gebläsesausgeführt werden, dürfen, soweit es die Natur der
Arbeit gestattet,nur an bestimmtenArbeitsplätzenunter wirksamenAbsauge=
vorrichtungenvorgenommenwerden.

DieseVorschriftfindetkeineAnwendungauf diejenigenLötarbeiten,welche
zur Verbindung der Elemente dienen und nicht außerhalb der Formierräume
vorgenommenwerdenkönnen.

11.
Das zur HerstellungvonWasserstoffgasdienendeZink und die im Betriebe

zur Verwendung kommendeSchwefelsäuremüssentechnischrein sein.

12.
Die Arbeitsräumesind von Verunreinigungenmit Blei oderBleiverbin=

dungenmöglichstfrei zu halten.
In denim § 2 bezeichnetenRäumen muß derFußboden täglichmindestens

einmal, und zwar nachBeendigungder Arbeitszeit,feuchtgereinigtwerden.

13.
Der Arbeitgeberhat allen bei der Herstellungvon Akkumulatorenbe=

schäftigtenArbeiternArbeitsanzügeund Mützen in ausreichenderZahl und in
zweckentsprechenderBeschaffenheitzur Verfügung zu stellen.

Er hat durchr Anordnungenund Beaufsichtigungdafür Sorge
zu tragen, daß die Arbeitskleidernur von denjenigenArbeitern benutztwerden,
denensiezugewiesensind, mindestenswöchentlichgewaschenund währendderZeit,
wo sie sichnicht im Gebrauchebefinden,an den dafür bestimmtenPlätzen auf=
bewahrtwerden.

1.
In einemstaubfreienTeile der Anlage muß für die Arbeiterein Wasch=

und Ankleideraumund getrenntdavon ein Speiseraumvorhandensein. Diese
Räumemüssensauberund staubfreigehaltenund währendder kaltenJahreszeit
geheiztwerden.

In dem Wasch=und AnkleideraumemüssenWasser, Gefäße zum Mund=
spülen,zumReinigenderHändeundNägelgeeigneteBürsten, Seife undHand=

** Originel from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



– 175 —

tüchersowieEinrichtungenzur Verwahrung derjenigenKleidungsstücke,welche
vor Beginn derArbeit abgelegtwerden,in ausreichenderMengevorhandensein.

er Arbeitgeberhat seinenArbeiternwenigstenseinmal wöchentlichGe=
legenheitzu geben,ein warmesBad zu nehmen. ’

s15.
Die Verwendungvon Arbeiterinnensowievon jugendlichenArbeiternzu

solchenVerrichtungen, welchesie mit Blei oder Bleiverbindungenin Berührung
bringen,ist untersagt.

16.
Der Arbeitgeberdarf zur Beschäftigungbei der Herstellungvon Akkumu=

latoren nur solchePersonen einstellen, welchedie Bescheinigungeines von der
höherenVerwaltungsbehördedazu ermächtigtenArztes darüberbeibringen,daß
sienachihremGesundheitszustandefür dieseBeschäftigunggeeignetsind. Die
Bescheinigungensind zu sammeln,aufzubewahrenund dem Aufsichtsbeamten
6 139b der Gewerbeordnung)auf Verlangenvorzulegen.

&17.
Die Beschäftigungder zum Mischen und Herstellensowiezum Einstreichen

derFüllmassein diePlatten (GitteroderRahmen)verwendetenArbeiterist wahl=
weiseso zu regeln, daß die Arbeitszeit

a) entwederdieDauer von achtStunden täglichnichtübersteigtunddurch
eine Pause von mindestenseineinhalbStunden unterbrochenwird,

b) oder die Dauer von sechsStunden täglich nicht übersteigtund nicht
zum Zweckeder Nahrungsaufnahmeunterbrochenwird.

Wird dieArbeitszeitin der in lit. b bezeichnetenWeisegeregelt,so dürfen
die bezeichnetenArbeiter im Betrieb auch anderweitbeschäftigtwerden, sofernsie
bei dieseranderweitenArbeit mit Blei oderBleiverbindungennichtin Berührung
kommen, und zwischenbeidenBeschäftigungsarteneine Pause von mindestens
zweiStunden gewährtwird.

Der Arbeitgeberhat binneneinerWochenachderBetriebseröffnungdie
hiernachvon ihm gewählteRegelungder Arbeitszeitbei der Ortspolizeibehörde
anzuzeigenund darf eineandereRegelungnur nachvorherigerAnzeigezurAus=
führungbringen.

18.
Der Arbeitgeber hat die Uberwachung des Gesundheitszustandesseiner

Arbeiter einem dem Aufsichtsbeamtennamhaft zu machendenapprobiertenArzte
zuübertragen,welcherdieArbeitermindestenseinmalmonatlichauf dieAnzeichen
etwa vorhandenerBleierkrankungzu untersuchenhat.
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19.

Vor= und Zunamen, Alter, Wohnort, Tag des Ein= und Austritts
jedesArbeiters,sowiedie Art seinerBeschäftigung,
den Namen dessen,welcherdas Buch führt,
denNamen des mit der UberwachungdesGesundheitszustandesder
ArbeiterbeauftragtenArztes,
denTag und die Art der ErkrankungeinesArbeiters,
denTag seinerGenesung,
dieTage und dieErgebnisseder im § 18 vorgeschriebenenallgemeinen
ärztlichenUntersuchungen.

8 20.

Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die Arbeitsräume mit—
nehmen. Das MitbringenundderGenußvonBranntweinim Betrieb
ist untersagt.Das EinnehmenvonMahlzeitenist nur außerhalbder
Arbeitsräumegestattet.

gemäßzu benutzen.
Die Arbeiterdürfenerst dann denSpeiseraumbetreten,Mahlzeiten
einnehmenoder dieAnlage verlassen,wenn sie zuvor dieArbeitskleider
abgelegt,Hände und Gesichtsorgfältiggewaschensowieden Mund
ausgespülthaben.
Den Arbeiternist das Rauchen,Schnupfenund Kauen von Tabak
währendderArbeitszeituntersagt. «

können.
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Ist für einenBetrieb eine Arbeitsordnung erlassen& 134a der Gewerbe=
ordnung),so sinddie vorstehendbezeichnetenBestimmungenin dieArbeitsordnung
aufzunehmen.

&21.
In jedem Arbeitsraume sowie in dem Ankleide- und dem Speiseraume

muß eine Abschrift oder ein Abdruck der 9 1 bis 20 dieserVorschriftensowie
dergemäß§920 vomArbeitgebererlassenenBestimmungenan einerin dieAugen
fallendenStelle aushängen.

8 22.
Im Falle derZuwiderhandlunggegendie §#1 bis 21 dieserVorschriften

kanndie Polizeibehördedie EinstellungdesBetriebs, soweiter durchdie Vor—
schriftenbetroffenwird, bis zurHerstellungdesvorschriftsmäßigenZustandesan—
ordnenE 147 Abs. 4 der Gewerbeordnung).

23.
Die vorstehendenBestimmungen treten mit dem 1. Juli 1908 in Kraft

und an die Stelle der durch die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom
11. Mai 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 176) verkündetenBestimmungen.

Berlin, den6. Mai 1908.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerer.
Bestellungen auf einzelne Stücke desReichs Gesetzblatts sind an die Postanstalten zu richten.
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mitgeführten Muster und Proben.

(Nr. 3460.) Zusatzabkommenzwischendem
DeutschenReicheund demVer=
einigtenKönigreichevon Groß=
britannien und Irland zu der
Deklarationvom1.April 1869,
betreffend die von Handlungs=
reisendenmitgeführtenMuster
und Proben. Vom 10. März
1908.

Nachdem diebeiderseitigenRegierungen
übereingekommensind, weitereErleich=
— in derzollamtlichenAbfertigung
der Mustervon zollpflichtigenWaren
herbeizuführen,welchevon Handlungs=
reisendendes einenLandes in das an—
dereLand eingeführtwerden,um als
WarenmusteroderProben beidemAuf—
suchenvonBestellungen,jedochnichtzum
Verkaufezu dienen,habendie Unter=
zeichneten

derStaatssekretärdesAuswärtigen
Amts des DeutschenReichs,
der außerordentlicheund bevoll=
mächtigteBotschafterSeinerMa=
jestät des Königs von Groß=
britannien und Irland

unterVorbehaltderGenehmigungihrer
Regierungenund in Ergänzungderam
Reichs=Gesetzbl.1908.

SupplementaryAgreementbe-
tween the German Empire and
the United Kingdom of Great
Britain and lreland to the
declaration of April 1st 1869
concerningpatternsandsamp=
les imported by commercial
travellers.

Thetwo Governments having agreed
to introduce further facilities in the
Customs clearance of samples of duti=
able goods which are imported by
commercial travellers of the one
country into the other country to
serve as Samples or patterns in
Soliciting orders but not for sale the
undersigned

theSecretaryofStateforForeign
Affairs of the GermanEmpire,
His Britannic Majesty's Am=
bassador Extraordinary and
Plenipotentiary

with reservation of the consent of
their Governments and in ampli=



1. April 1869 in Berlin unterzeichneten
Deklaration,betreffenddie von Hand=
lungsreisendenmitgeführtenMusterund
Proben folgendesAbkommengetkoffen:

Die Erkennungszeichen(Stempel,
Siegel oder Bleie), die an die in Rede
stehendenMuster von den Zollbehörden
des einen Landes bei der Ausfuhr an=
gelegtwordensind,sollenvondenJoll=
behördendes anderenLandesmit der
Wirkung anerkanntwerden,daß diemit
diesenIdentitätszeichenversehenenGegen=
ständeals Muster geltenund bei der
Einfuhr vonderJollrevisionbefreitsind,
ausgenommen, soweit dies zur Fest=
stellungdesZollbetragserforderlichist,
derim EinfuhrlandevondenMusternzu
erhebenseinwürde,wennsienichtinnerhalb
derin deram 1. April 1869 in Berlin
unterzeichnetenDeklaration vorgesehenen
Frist wieder ausgeführt oder in einem
Zollagerniedergelegtwerden.Die Zoll=
ämter eines jedender beidenLänder
dürfenjedochan solchenMustern weitere
Erkennungszeichenin denjenigenFällen
anlegen, in denen sie dieseVorsichts=
maßregelfür erforderlichhalten.
GeschehenzuBerlin in doppelterAus=

fertigungam 10.März 1908.

von Schoen.

lication of the declaration concerning
„Patterns and samples imported by.
commercial travellers which was
signed at Berlin on April 1st. 1869,
have contracted the following agree=
ment:

The marks of identity (stamps,
Seals or leads) placed#onthe samples
in qduestionby the Customs Oflicials
of the one country at the time of
exportation shall be recognised bjr
the Customs Officials of the other
country und articles provided with
these marks of identity shall be
Passed as patterns and be exempted
from Customs examination on im=
portation except so far as such
examination may be necessary as à
means of determining the amount
of duty to be collected on the samp=
les in the country of import if they
are not reexported or placed in bond
within the period provided for in
the declaration signed at Berlin on
Ist April, 1869. The Customs
authorities of either country may,
however, aflik supplementary marks
to such samples in caseswhere they
may think this precantion necessary.
Done at Berlin in duplicate on

the 10 th of March 1908.

Frank C. Lascelles.
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(Nr. 3461.) Bekanntmachung, betreffendAnderung der Nr. XXXVd in Anlage B zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 7. Mai 1908.

A## Grund des Abs. (e) derEingangsbestimmungen ur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung wird die Nr. XXXVd in AnlageBdieser eren betreffendrauch=
schwache,gelatinierteNitrozellulosepulverund nitroglyzerinhaltigeNitrozellulose=
pulver,)wie folgt, ergänzt:

In Abs. C) Ziffer 1 wird am Schlussehinzugefügt:

„Die Vorschriften unter a und b gelten nicht für die vor dem
23. Juni 1906 hergestelltenPulver.“

Berlin, den7. Mai 1908.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz. "

Herausgegeben im Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
1½ ****i

Inhalt: Gesetz, betreffendAnderungdesBörsengesetzes.S. 183.

(Nr. 3462.) Gesetz,betreffendAnderungdesBörsengesetzes.Vom 8. Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
Der AbschnittI desBörsengesetzesvom 22. Juni 1896 (Reichs=Gesetzbl.

S. 157) wird geändertwie folgt:
a) Im ##6werdendie Zahlen 51, 52 durch die Zahl 49 ersetzt.
b) Im 9 28 werdendieWorte: „wenn jederder BeteiligtenKaufmann
oder für den betreffendenGeschäftszweigin das Börsenregister(§ 54)
eingetragenist“ durchdieWorte: „wenn beideTeile zu denPersonen
gehören, die nach § 51 Börsentermingeschäfteabschließenkönnen,“
ersetzt.

Artikel II.
Der AbschnittIII desBörsengesetzeswird geändertwie folgt:
a) Der 9 36 Abs. 1 erhält folgendeFassung:

Die Zulassungvon Wertpapierenzum Börsenhandelerfolgt an
jederBörse durch eineKommission (Zulassungsstelle),von derenMit=
gliedernmindestensdieHälfte aus Personenbestehenmuß, diesichnicht
berufsmäßigam Börsenhandelmit Wertpapierenbeteiligen.

¾|pDer § 36 Abs.5 wird gestrichen.
)Der 9 38 erhältfolgendeFassung:

Der Antrag auf Zulassungvon Wertpapierenist von derZu=
lassungsstelleunterBezeichnungdesAntragstellers,desBetrags sowie
der Artder einzuführendenWertpapierezu veröffentlichen.Zwischen

Reichs.Gesetzbl.1908. 34
Ausgegebenzu BerlSe 18.Mai 1908.



— 184 —

dieserVeröffentlichungund der Einführung an der Börse muß eine
Frist von mindestenssechsTagen liegen.

Vor der Einführungan der Börse ist ein Prospektzu veröffent—
lichen,der die für die Beurteilung der einzuführendenWertpapiere
wesentlichenAngaben enthält. Das Gleiche gilt für Konvertierungen
undKapitalserhöhungen.Wird derAntrag gestellt,ein an einerdeutschen
Börse eingeführtesWertpapier an einer anderenBörse zuzulassen,so
kann die Landesregierungauf Antrag der Zulassungsstellegenehmigen,
daß von der Veröffentlichungeines Prospekts abgesehenwird.

d) Hinter § 38 werdenfolgendeVorschrifteneingefügt:

#38a.
DeutscheReichs=und Staatsanleihen sind an jederBörse zum Börsen=

handel zugelassen.Zum Zweckeder Einführung an der Börse sind demBörsen=
vorstandedie Merkmale der einzuführendenWertpapieremitzuteilen;die Ver=
öffentlichungeinesProspektsist nichterforderlich.

&38b.
Für Schuldverschreibungen,derenVerzinsungund Rückzahlungvon dem

Reicheoder einemBundesstaategewährleistetist, und für Schuldverschreibungen
einer kommunalenKörperschaft,derKreditanstalt einer solchenKörperschaft,einer
kommunalständischenKreditanstalt oder einer unter staatlicherAufsicht stehenden
Pfandbriefanstalt kann die Landesregierung(# 1) anordnen, daß es der Ein=
reichungeinesProspekts nicht bedarf. Mit dieserAnordnung gilt dieZulassung
zum Börsenhandeelals erfolgt.

Zum Zweckeder Einführung an der Börse sind dem Börsenvorstandeder
Betrag und die Merkmale der einzuführendenWertpapiere mitzuteilen; bei den
Bfandbriefen und gleichartigenSchuldverschreibungeneiner kommunalständischen
öffentlichenGrundkreditanstaltodereinerunter hätnker Aufsicht stehendenöffent=
lichen Pfandbriefanstalt bedarf es der Angabe des Betrags nicht.

Artikel lII.
Die VorschriftendesAbschnittsIV desBörsengesetzeswerdendurchfolgende

Vorschriftenersetzt:
4.4

Die Zulassungvon Waren oderWertpapierenzum Börsenterminhandel
erfolgt durch den Börsenvorstandnach nähererBestimmung derBörsenordnung.
Der Börsenvorstandist befugt, die Zulassung zurückzunehmen.

Vor der Zulassung sind dieGeschäftsbedingungenfür den Börsentermin=
handelin denzuzulassendenWaren oderWertpapierenfestzusetzen.

Der Börsenvorstandhat vor der Zulassungvon Waren zum Börsen=
terminhandelin jedemeinzelnenFalle Vertreterder beteiligtenErwerbskreisegut=
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achtlichzu hörenund das Ergebnis demReichskanzlermitzuteiken.Die Zu—
lassungdarf erst erfolgen,nachdemder Reichskanzlererklärt hat, daß er zu
weiterenErmittelungenkeinenAnlaß finde.

Die ZulassungvonWertpapierenzumBörsenterminhandeldarf nur erfolgen,
wenn die Gesamtsummeder Stücke, in denenderBörsenterminhandelstattfinden
soll, sichnach ihrem Nennwertemindestensauf zwanzigMillionen Mark beläuft.

Anteile einer inländischenErwerbsgesellschaftdürfen nur mit Zustimmung
der Gesellschaftzum Börsenterminhandelzugelassenwerden. Eine erfolgteZu—
lassung ist auf Verlangen der Gesellschaftspätestensnach Ablauf eines Jahres
von dem Tage an gerechnet,an welchemdas Verlangen dem Börsenvorstande
gegenübererklärtwordenist, zurückzunehmen.

Der BundesratkannweitereBestimmungenüberdieVoraussetzungender
Zulassungtreffen.

49.
SoweitBörsentermingeschäftein bestimmtenWaren oderWertpapierenver=

botensind oder dieZulassung zumBörsenterminhandelendgültig verweigertoder
zurückgenommenwordenist, ist der Börsenterminhandelvon der Benutzungder
Börseneinrichtungenund der Vermittelung durch die Kursmakler ausgeschlossen.
Findet an einer Börse ein Börsenterminhandel6% Geschäftsbedingungenstatt,
die von den festgesetztenGeschäftsbedingungen(# 18 Abs. 2) abweichen,odet
findet ein Börsenterminhandelin solchenWaren oder Wertpapieren stam, die
zum Börsenterminhandelnicht zugelassensind, so ist er durch Anordnung des
BörsenvorstandesvonderBenutzungderBörseneinrichtungenundderVermittelung
durch die Kursmakler auszuschließen. Der Börsenvorstand kann den Erlaß der
Anordnung aussetzen,wenn Verhandlungen wegen Zulassung der Waren oder
Wertpapierezum Börsenterminhandelschweben.Die Aussetzungdarf höchstens
auf ein Jahr erfolgen.

Soweit derBörsenterminhandelauf Grund desAbs. 1 vonderBenutzung
derBörseneinrichtungenund derVermittelung durchdieKursmakler ausgeschlossen
ist, dürfen für Börsentermingeschäfte,sofern sie im Inland abgeschlossensind,
Preislisten (Kurszettel)nicht veröffentlichtoder in mechanischhergestellterVerviel=
fältigungverbreitetwerden.
s §50.
Ein Börsentermingeschäft,das nicht gegenein durch diesesGesetzoder den

Bundesrat erlassenesVerbot verstößt, ist nur nach Maßgabe der 98 51 bis 54
wirksam.

/ 51.
Das Geschäftist verbindlich,wenn auf beidenSeiten als Vertrag=

schließendeKaufleute, die in das Handelsregistereingetragensind oder derenEin=
tragung nach § 36 desHandelsgesetzbuchsnicht erforderlichist, oder eingetragene
Genossenschaftenbeteiligtsind. Personen, derenGewerbebetriebüber denUmfang
des Kleingewerbesnicht hinausgeht, gehören, auch wenn sie in das Handels=
registereingetragensind, nicht zu den Kaufleuten im Sinne dieserVorschrift.

34“
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Den im Abs.1 bezeichnetenKaufleutenstehengleich:
1. ersonen, diezur Zeit desGeschäftsabschlussesoder früher berufsmäßig
Börsentermingeschäfteoder Bankiergeschäftebetriebenhabenoder zum
Besuch einer dem Handel mit Waren der bei dem Geschäftin Frage
kommendenArt oder einerdemHandel mit Wertpapierendienenden
Börsemit derBefugniszurTeilnahmeamBörsenhandeldauerndzuge=
lassenwaren;

2. Personen,die im Inlande zur Zeit desGeschäftsabschlusseswedereinen
Wohnsitz noch eine gewerblicheNiederlassunghaben.

* 52.
Betrifft das GeschäftWertpapiereund gehörtder eineTeil nichtzu den

Personen,die nach9§51Börsentermingeschäfteabschließenkönnen,ist aberder
andereTeil ein Kaufmann oder eineGenossenschaftder im § 51 Abs. 1 bezeich=
netenArt und hat sichdieserTeil für dieErfüllung desGeschäftseineSicherheit
bestellenlassen,so ister befugt,aus derSicherheitBefriedigungzu suchen;)auch
ist das Geschäftfür ihn verbindlich.

Die Sicherheitsleistunghat die im Abs. 1 bezeichnetenWirkungennur,
wenndieSicherheitausGeld oderausWertpapieren,die einenKurswert haben,
bestehtund derBestellerdemanderenTeile gegenüberschriftlichund ausdrücklich
erklärt,daß dieSicherheitzurDeckungvonVerlustenausBörsentermingeschäften
dienensoll.

Das Schriftstück,in dem die Erklärung abgegebenwird, darf andere
ErklärungendesBestellersder Sicherheitnichtenthalten.

Bestehtdie Sicherheitaus Wertpapieren,so müssensie in der Erklärung
nach Gattung und nach Zahl oder Nennwert bezeichnetsein.

Eine Erklärung,die diesenVorschriftennicht entspricht,ist nichtig.
ZurWahrung derschriftlichenForm genügtdietelegraphischeUbermittelung.

Wird dieseForm gewählt, so kann nachträglichdie Abgabeeinerschriftlichen
Erklärungverlangtwerden.

Eine Erklärung, durchdie eineAnderungder bestelltenSicherheitbewirkt
wird, ist insoweitnicht stempelpflichtig,als der bisherigeGesamtnennwertder
Sicherheit nicht überschrittenwird.

53.
Das auf Grund desGeschäftsGeleistetekannnichtdeshalbzurückgefordert

werden,weil für denLeistendennach den §9 50 bis 52 eineVerbindlichkeitnicht
bestandenhat.

54.
Gegen ieütes aus Börsentermingeschäftenist eine Aufrechnungauf

Grund andererBörsentermingeschäfteauch dann zulässig, wenn dieseGeschäfte
nachden98 50 bis 52 für denAufrechnendeneineForderungnichtbegründen.

Geocgle
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55.
Ein nicht verbotenesBörsentermingeschäftgilt als von Anfang an ver=

bindlich, wenn der eine Teil bei oder nach dem Eintritte der Fälligkeitsich dem
anderen Teile gegenübermit der Bewirkung der vereinbartenLeistung ein=
verstandenerklärt und der andereTeil dieseLeistung an ihn bewirkthat.

∆56.
GegenAnsprücheaus Börsentermingeschäftenin Waren oderWertpapieren,

die zum Börsenterminhandelzugelassensind (§ 48), kann von demjenigen,für
welchendas Geschäftnach den Vorschriftender 99 51, 52, 55 verbindlichist,
ein Einwand aus den 9 762 und 764 desBürgerlichenGesetzbuchsnichterhoben
werden. Soweit gegen die bezeichnetenAnsprücheein solcherEinwand zulässig
bleibt,findendieVorschriftender 99 52 und 54 überdieBefriedigungaus der
Sicherheitund die Zulässigkeitder AufrechnungentsprechendeAnwendung.

∆57.
Die Vorschriften der G 50 bis 56 gelten auch für eine Vereinbarung,

durch die der eineTeil zum Zweckeder Erfüllung einer Schuld aus einemnicht
verbotenenBörsentermingeschäftedem anderenTeile gegenübereineVerbindlichkeit
eingeht,insbesonderefür ein Schuldanerkenntnis.

9 58.
Die Vorschriften der Fh 50 bis 57 finden auch Anwendung auf die Er=

teilungund Ubernahmevon Aufträgensowieauf die Vereinigungzum Zwecke
des Abschlussesvon nicht verbotenenBörsentermingeschäften.

*59.
Die Vorschriftender 9§ 50 bis 58 findenauchAnwendung,wennbas

Geschäftim Auslande geschlossenoder zu erfüllen ist.

/60.
Bei einemBörsentermingeschäftin Waren kommt der Verkäufer, der nach

erfolgterKündigung einenicht vertragsmäßigeWare liefert, in Verzug, auch
wenn die Lieferungefristnoch nicht abgelaufenist.

Eine entgegenstehendeVereinbarungist nichtig.

61.
Börsentermingeschäftein Anteilen von Bergwerks= und Fabrikunter=

nehmungensindnur mit GenehmigungdesBundesratszulässig.
Der Bundesrat kann Börsentermingeschäftein bestimmtenWaren und

Wertpapierenverbietenoderdie Zulässigkeitvon Bedingungenabhängigmachen.
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862.
Durch ein verbotenesBörsentermingeschäftin Anteilen von Bergwerks—

oder Fabrikunternehmungen(&61 Abs. 1) sowie durch ein Börsentermingeschäft,
das gegenein von demBundesraterlassenesVerbot verstößt(§ 61 Abs.2), wird
eine Verbindlichkeitnicht begründet. Die Unwirksamkeiterstrecktsichauch auf die
BestellungeinerSicherheit.

Das auf Grund desGeschäfts Geleistetekann nicht deshalb zurückgefordert
werden,weil nach Abs. 1 Satz1 eine Verbindlichkeitnicht bestandenhat.

863.
Börsentermingeschäftein Getreide und Erzeugnissender Getreidemüllerei

sind verboten.
64.

Durch ein verbotenes Börsentermingeschäft in Getreide oder Erzeugnissen
derGetreidemüllereiwird eineVerbindlichkeit nicht begründet. Die Unwirksamkeit
erstrecktsichauch auf die Bestellung einer Sicherheit.

Das Recht, das auf Grund des GeschäftsGeleistetedeshalbzurückzu=
fordern, weil nach Abs.1 Satz1 eineVerbindlichkeitnicht bestandenhat, erlischt
mit dem Ablaufe von zweiJahren seit derBewirkung derLeistung, es sei denn,
daß der zur RückforderungBerechtigtevor dem Ablaufe der Frist dem Ver=
pflichtetengegenüberschriftlicherklärt hat, daß er die Herausgabeverlange.

g65.
Die Vorschriftender § 48 bis 64 findenkeineAnwendungauf denKauf

oderdie sonstigeAnschaffungvonGetreideoderErzeugnissenderGetreidemüllerei,
wenn der Abschluß nach Geschäftsbedingungenerfolgt, die der Bundesrat ge=
nehmigthat, und als Vertragschließendenur beteiligtsind:

1. Erzeuger oder Verarbeiter von Waren derselbenArt, wie die, welche
den Gegenstanddes Geschäftsbilden, oder

2. solcheKaufleute oder eingetrageneGenossenschaften,zu derenGeschäfts=
betriebeder Ankauf, der Verkauf oder die Beleihung von Getreide
oderErzeugnissender Getreidemüllereigehört.

In den Geschäftsbedingungenmuß festgesetzt.sein:
1. daß im Falle des Verzugs der nicht säumigeTeil die Annahme der
Leistung nicht ablehnenkann, ohne dem säumigenTeile eine ange=
messeneFrist zur Bewirkung der Leistung zu bestimmen;
daß nur eineWare geliefertwerdendarf, bie vor der Erklärung der
Lieferungsbereitschaft(Andienung) von beeidigtenSachverständigen
untersuchtund lieferbar befundenworden ist;

3. daß auch eine nicht vertragsmäßig beschaffeneWare geliefertwerden
darf, wenn derMinderwert nach derFeststellungderSachverständigen

—E
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eine bestimmteHöhe nicht überschreitetund dem Käufer der Minder—
wert vergütet wird, sowie daß ein von den Sachverständigenfest=
gestellterMehrwert bis zu einer bestimmtenHöhe dem Verkäufer zu
vergütenist.

966.
Wird ein auf Lieferungvon Getreideoder Erzeugnissender Getreide—

müllerei lautenderVertrag in derAbsicht geschlossen,daß der Unterschiedzwischen
dem vereinbartenPreise und dem Börsen- oder Marktpreise der Lieferungszeit
von dem verlierendenTeile an den gewinnendengezahltwerdensoll, so finden
die Vorschriften des § 64 auch dann Anwendung, wenn es sichnicht um ein
verbotenesBörsentermingeschäfthandelt. Dies gilt auch dann, wenn nur die
Absicht des einen Teiles auf die Zahlung des Unterschiedsgerichtetist, der
andereTeil aber dieseAbsicht kenntoder kennenmuß.

Die Vorschriften der 98 762, 764 des Bürgerlichen Gesetzbuchsbleiben
bei einemauf die Lieferung von Getreide oder Erzeugnissender Getreidemüllerei
lautendenVertrag außerAnwendung.

867.
Die Vorschriften der 98 62, 64, 66 gelten auch für eine Vereinbarung,

durchdie der eineTeil zum Zweckeder Erfüllung einerSchuld aus einemver=
botenenBörsentermingeschäftoder einemGeschäfteder im § 66 bezeichnetenArt
dem anderenTeile gegenübereineVerbindlichkeiteingeht,insbesonderefür ein
Schuldanerkenntnis.

868.
Die Vorschriftender 98 62, 64, 66, 67 finden auch Anwendung auf die

Erteilung und Ubernahmevon Aufträgen sowie auf dieVereinigung zumZwecke
des Abschlussesvon verbotenenBörsentermingeschäftenoder von Geschäftender
im § 66 bezeichnetenArt.

Artikel IIIa.
Hinter AbschnittIV des Börsengesetzeswerden folgendeneueVorschriften

eingefügt:
Abschnitt IVa.

Ordnungsstrafverfahren.
869.

Wer ein verbotenesBörsentermingeschäftin GetreideoderErzeugnissender
Getreidemüllereischließt,hat, wenn dieZuwiderhandlung vorsätzlichbegangenist,
eine Ordnungsstrafebis zu zehntausendMark verwirkt.

870.
Die Verfolgung der nach § 69 strafbarenHandlungenverjährt in drei

Jahren von demTage an gerechnet,an welchemsie begangensind. Die Vor=
schriften der § 68, 69 des Strafgesetzbuchsfinden entsprechendeAnwendung.
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g7I.
Für dieVerhandlungundEntscheidungüberdieFestsetzungvonOrdnungs=

strafenwerdendurchdie Landesregierungenbei denBörsen, welchedemHandel
mit Getreideoder Erzeugnissender Getreidemüllereidienen,Kommissionenge=
bildet.

Die Landesregierungenkönnenfür mehrereBörsen einegemeinschaftliche
Kommission bei einer dieserBörsen bilden.

2.
Die Entscheidungder Kommissionenüber die Festsetzungvon Ordnungs=

strafen könnenvon dem Staatskommissaresowievon demBeschuldigtenmit der
Berufung angefochtenwerden.Für dieVerhandlungundEntscheidungüberdie
Berufung wird durch den Bundesrat eineBerufungskommissiongebildet.

7.
Die Kommissionenentscheidenin der Besetzungvon fünf Mitgliedern, die

Berufungskommissionentscheidetin der Besetzungvon siebenMitgliedern, ein=
schließlichder Vorsitzenden. Die Hälfte der Beisitzer muß aus Vertretern des
Handels, die andereHälfte muß aus Vertretern der Landwirtschaftbestehen.

. §74.
Die VorsitzendenderKommissionenund derBerufungskommissionmüssen

Reichs=oder Staatsbeamte sein.
Die Bestimmungenüber die Berufung der erforderlichenZahl von Bei=

sitzernfür die Kommissionenerläßtdie Landesregierung.
Die Bestimmungenüber die Berufung der erforderlichengahl von Bei=

sitzernfür dieBerufungskommission erläßt der Bundesrat.
Das Amt derBeisitzeristeinEhrenamt. Die BeisitzererhaltenVergütung

der Reisekosten.Die Vorschriftendes § 56 desGerichtsverfassungsgesetzesfinden
mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung, daß über die Beschwerdeder Vor=
sitzendeder Berufungskommissionentscheidet.

§ 4. KC
Juständigist dieKommission,die für diejenigeBörse gebildetist, welche

für das Geschäftin Betracht kommt.
Ist ungewiß, welcheKommission zuständigist, so erfolgtdieBestimmung

der zuständigenKommission durch den Vorsitzendender Berufungskommission.

8746b.
Anzeigenvon Zuwiderhandlungenkönnenbei demVorsitzendenderKom—

missionmündlich oder schriftlichangebrachtwerden.
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Die mit der Aufsicht über die Börsen oder mit derBörsenleitung be=
trautenOrganesindverpflichtet,Handlungen,diezur FestsetzungeinerOrdnungs=
strafeAnlaß gebenkönnen,zur Kenntnis desVorsitzendender Kommissionzu
bringen.

Personen, die der Begehung einer durch diesesGesetzmit Ordnungsstrafe
bedrohtenHandlung verdächtigsind, ist auf Antrag des Staatskommissarsoder
von Amts wegendurchAnordnungdesVorsitzendendie VorlegungeinesVer=
zeichnissesaufzugeben,in welchemdie von ihnenüberGetreideoderSezugene
der Getreidemüllerei abgeschlossenenGeschäfte, insoweit sie der unter Tarif=
nummer4b desReichsstempelgesetzesvom 3. Juni 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 695)
angeordnetenAbgabe unterliegen, aufzuführen sind. Die Zeit, auf welchedas
Verzeichnissichzu erstreckenhat, bestimmtder Vorsitzende. Dem Verzeichnisse
sind die aus Anlaß der Geschäfteabgesandtenund empfangenenHandelsbriefe
in Abschrift oder Urschrift sowiedie Schlußnoten (§ 12 desReichsstempelgesetzes)
beizufügen.

74c.
Auf das Verfahren finden die Vorschriften des §&11, des § 12 Abs. 1,

des § 14, des § 16 Abs. 1 bis 3, 5 sowieder 99 18 bis 25 entsprechendeAn=
wendung, soweit sich nicht aus den nachfolgendenVorschriften Abweichungen
ergeben.

74d.
Die Entscheidungender Kommissionenerfolgen nach Stimmenmehrheit.

Die außerhalbderHauptverhandlungerforderlichwerdendenEntscheidungenwerden
von dem Vorsitzendenerlassen. Oie Einstellung des Verfahrens darf nur mit
Zustimmung des Staatskommissarserfolgen. Der Vorsitzendekann von allen
öffentlichenBehördenAuskunftverlangenund Ermittelungenvornehmen.

4e.
Auf die Vernehmungvon Zeugenund Sachverständigenfindendie Vor=

schriftender 9§ 48 bis 64, 66 bis 80, 82 bis 86 derStrafprozeßordnungent=
sprechendeAnwendung.

Die Beeidigungvon JeugenundSachverständigen darf unterbleiben,wenn
der Staatskommissarzustimmt. Sie kann bereits im Vorverfahren erfolgen.

Die Verhängungvon ZwangsmaßregelnsowiedieFestsetzungvonStrafen
gegenZeugen und Sachpverständige,welcheder Ladung keineFolge leistenoder
ihre AussageoderderenBeeidigung,verweigern,erfolgtauf Ersuchendurchdas
Amtsgericht,in dessenBezirkedie JeugenoderSachverständigenihrenWohnsitz
und in ErmangelungeinessolchenihrenAufenthalthaben.

*
Im Laufe desVerfahrenskann die Vorlegung derHandelsbüchereines

Beschuldigtenangeordnetwerden.
Reichs-Gesetzbl.1908. 35
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Der Beschuldigtekann zur Befolgung derAnordnungdurchOrdnungs=
strafenangehaltenwerden;die einzelneStrafe darf denBetrag von eintausend
Mark nichtübersteigen.GegenEntscheidungenüberdieFestsetzungvonOrdnungs=
strafenfindetdie Beschwerdestatt. UberdieBeschwerdeentscheidetderVorsitzende
der Berufungskommission.

Die VorschriftdesAbs.2 findetauchAnwendung,wenn der im 9F74b
Abs.3 bezeichnetenAnordnungnichtentsprochenwird.

8748.
Anträgen der Kommissionen, der Berufungskommissionsowie der Vor—

sitzendensind die Gerichteinnerhalbder Grenzenihrer Zuständigkeitzu ent—
sprechenverpflichtet.

Gegendie Entscheidungender Gerichtefindet die Beschwerdeunter ent—
sprechenderAnwendungder Vorschriftender Strafprozeßordnungstatt.

8746.
Die Landesregierungensind befugt,ergänzendeBestimmungenüber das

Verfahren in ersterInstanz zu erlassen;sie können insbesondereauch über die
Beitreibung der in die StaatskassefließendenOrdnungsstrafenund Kosten Be—
stimmungentreffen.

Für das Verfahrenin zweiterInstanz kann der Bundesrat ergänzende
Bestimmungenerlassen.

Auf die Beitreibung von Ordnungsstrafen und Kosten finden die Vor=
schriftendesGesetzesüberdenBeistandbei EinziehungvonAbgabenund Voll=
streckungvon Vermögensstrafenvom 9. Juni 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 256)
Anwendung.

4i:.
Eine auf Grund des§ 69 festgesetzteOrdnungsstrafefällt demStaate zu,

dessenKommission die Entscheidungin ersterInstanz erlassenhat. Kosten, die
nichtvon einemBeschuldigtenzu erstattensindoder die von demErstattungs=
pflichtigennichtbeigetriebenwerdenkönnen,fallen der Staatskassezur Last.

874.
Die Beitreibungder auf Grund des §69 festgesetztenOrdnungsstrafen

verjährt in zweiJahren von demTage an gerechnet,an welchemdie Ent=
scheidungrechtskräftiggewordenist. Jede auf Beitreibungder Strafe gerichtete
HandlungderjenigenBehörde,welcherdie Vollstreckungobliegt,unterbrichtdie
Verjährung.

§ 741.
UnbeschadeteinerverwirktenOrdnungsstrafekanndas Ehrengericht(§ 10)

Börsenbesucherwegen der in dem § 69 bezeichnetenHandlungen mit Verweis
sowiezeitweiligeroder dauernderAusschließungvon der Börse bestrafen.
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Artikel IV.

a) Im 77 des Börsengesetzeswerden die Worte „51 und 52“ durch
die Worte „oder des § 49 Abs.2“ ersetzt;

b) hinter § 77 werdenfolgendeVorschrifteneingefügt:

§ 77a.
Mit Gefängnis und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark

wird bestraft,wer aus dem Abschlussevon verbotenenBörsentermin=
geschäftenin Getreide oder Erzeugnissender Getreidemüllereiein Ge=
werbe macht, nachdem er auf Grund des §69 rechtskräftigzur
Jahlung einerOrdnungsstrafeverurteiltwordenist, darauf abermals
ein verbotenesBörsentermingeschäftin GetreideoderErzeugnissender
Getreidemüllereiabgeschlossenhat und deshalbrechtskräftigverurteilt
worden ist.

&7
Mit Gefängnis und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark

wird bestraft,wer in gewinnsüchtigerAbsicht,um den Preis von Ge=
treideoderErzeugnissender Getreidemüllereiim Widerspruchemit der
durchdie allgemeineMarktlagegegebenenEntwickelungzu beeinflussen,
verboteneBörsentermingeschäfteoder Geschäfteschließt,die unter die
Begriffsbestimmungdes § 66 fallen. Sind milderndeUmständevor=
handen,so kannallein auf die Geldstrafeerkanntwerden.

§ 77c.
Auf Personen,die der Begehungder im § 77b bezeichneten

strafbaren Handlung verdächtig sind, finden die Vorschriften des
§ 74b Abs.3 und des§ 741 Abs.3 Anwendung.

Artikel V.
Die Vorschriften diesesGesetzesüber den Ausschluß des Rückforderungs=

rechtsund über die Zulässigkeitder Aufrechnung finden auch auf GeschäfteAn=
wendung,die vor demInkrafttretendiesesGesetzesgeschlossensind. Das Gleiche
gilt von den Vorschriftenüber die Wirkungeneiner Sicherheitsleistung,wenn
dieSicherheitnachdemInkrafttretendesGesetzesbestelltist, sowievondenVor=
schriftenüberdieFolgen der Bewirkungder vereinbartenLeistung,wenndie im
* 55 bezeichneteErklärungnach demInkrafttretenabgegebenist.

Ist ein Anspruch aus einem vor dem Inkrafttreten diesesGesetzesge=
schlossenenGeschäftezur Zeit des Inkrafttretens rechtshängig, so bleibt für ihn
das bisherigeRechtmaßgebend.
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Artikel VI.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,den Text des Börsengesetzes,wie er
sichaus den in den Artikeln I bis IV diesesGesetzessowie dem Artikel 14 des
EinführungsgesetzeszumHandelsgesetzbuchevom 10.Mai 1897 (Reichs=Gesetzbl.
S. 437) vorgesehenenAnderungenergibt,unterWeglassungder§#81, 82 unter
fortlaufenderNummernfolge der Paragraphen und Abschnittedurch das Reichs=
Gesetzblattbekanntzu machen.

Soweit in Reichsgesetzenoder in Landesgesetzenauf Vorschriftendes
Börsengesetzesverwiesenist, treten die entsprechendenBestimmungen des durch
denReichskanzlerbekanntgemachtenTertesan ihre Stelle.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenDonaueschingen,den8. Mai 1908.

(I. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ25.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts-Etatfür das Rechnungs=
jahr 1908. S. 195. — Geset, betreffend die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Reichs=
haushalts=Etat für das Rechnungsjahr 1908. S. 197. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines,
dritten Nachtrags zum Reichshaushalts=Etat für das Rechnungsjahr 1908. S. 199. — Gesetz,
betreffenddie Feststellungeines Nachtrags zum Haushalts Etat für die Schutzgebieteauf das Rech=
nungsjahr 1908. S. 201. — Gesetz wegen Anderung des § 2 des Gesetzes, betreffenddie Ge=
währung eines Darlehens an das SchutzgebietTogo, vom23. Juli 1904. S. 200. — Gesetz
wegen Anderung des Gesetzes,betreffenddie Gewährung eines Darlehens an das Südwestafrikanische
Schutzgebiet,vom 16. März 1907. S. 206. — Gesetz, betreffendAnderung des Gesetzesüber die
Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebietevom 30. März 1892. S. 207. — Gesetz, betreffend
die Stempelabgabe von Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge ausländischer Besitzer. S. 210.

(Nr. 3463.) Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumNeichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1908. Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzum Reichshaushalts—

Etat für das Rechnungsjahr1908 tritt dem Reichshaushalts-Etatfür das
Rechnungsjahr1908 hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zurBestreitung einmaligeraußerordent=

licherAusgabendie Summe von 7800000 Mark im WegedesKredits flüssig
zu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesezbl.1908. 36
Ausgegebenzu BerGo 23. 5 g Original from

Digitizedby PRINCETONUNIVERSITYV
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Nachtrag

Kapitel.Titel.

Ausgabe und Einnahme.

I/I.

A. OrdentlicherEtat.
Ausgabe.

b. EinmaligeAusgaben.
IX. Reichs=Rolonialamt

Summe der einmaligenAusgabendes
ordentlichenEtats für sich.

Einnahme.
Xl. Matrikularbeiträge

Summe der Einnahme des ordentlichen
Etats für sich.

B. AußerordentlicherEtat.
Ausgabe.

Einnahme.
V. Don dem Schutzgebiete Togo
zur Tilgung des RNeichsdarlebens,

4. Nate

VII. Aus der Anleibe.
Zu einmaligenAusgabenfür Rechnun
der Gesamtheitaller Bundesstaaten.

Summe der Einnahmedes außerorden
lichenEtats.

(I. S.)

OCo gle

Für das Rechnungsjahr1008

tretenhinzu fallen weg
Mark. Mark.

— 147900

– 147 900

7800 000 —

. — 124014

g
.17924014 —
t⸗

.17800000 —

Wilhelm.
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(Nr. 3464.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszumReichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1908. Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c. «

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzum Reichshaushalts—

Etat für das Rechnungsjahr1908 tritt demReichshaushalts-Etatfür das
Rechnungsjahr1908 hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denPost-Uberweisungs-undScheck—

verkehreinzuführen.Die BestimmungenüberdieBenutzungdesVerkehrswerden
durch eine vom Reichskanzlerzu erlassendeVerordnunggetroffen.Die Ver=
ordnungist demReichstagezur Kenntnisnahmevorzulegen.

Die grundsätzlichenVorschriftenüberdenPost=Uberweisungs=undScheck=
verkehrsindbis zum 1. April 1912 auf demWegeder Gesetzgebungzu regeln.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Oriois from
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Kapitel.Titel.
Ausgabe und Einnahme.

tretenhinzu
Mark.

fallen weg
Mark.

10.

Ausgabe.

A. OrdentlicherEtat.
a. FortdauerndeAusgaben.

XV. Keichs=Host=undTelegraphen=
verwaltung.

Betriebsverwaltung.... . . .. .. . . . . . ..

Einnahme.
III. Reichs⸗Post⸗ undTelegraphen⸗

verwaltung. . . . . . . . . . .

X. Zum Ausgleiche für die nicht
allen Bundesstaaten gemeinsamen

Einnahmen.

Telegraphenverwaltung:
von Bavenn..
von Württemberg

zusammen(Titel )

XI. Matrikularbeiträge

(I. S.)

125 954

40 300

10 784
3 805

100 243

14 589

140 543 14 589

—. 5
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(Nr. 3465.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesdrittenNachtragszumReichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1908. Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscher*P5r König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzalsAnlagebeigefügtedritteNachtragzummReichshaushalts.

Etat für das Rechnungsjahr1908 tritt demReichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1908 hinzu.

2.
SoweitdiezurGewährungaußerordentlichereinmaligerBeihilfen(Kapitel12

Titel 1 bis 16 der einmaligenAusgabendes ordentlichenEtats) erforderlichen
Matrikularbeiträge nach der Rechnung des Rechnungsjahrs1908 keineDeckung
finden, treten sie den ordentlichenAusgaben im Etat für das Rechnungs=
jahr 1910 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den 18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Oriqinal from
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Kapitel.Titel.
Ausgabe und Einnahme.

tretenhinzu
Mark.

fallen weg
Mark.

bis
16.

Ausgabe.

A. OrdentlicherEtat.
b. EinmaligeAusgaben.

XlII. Zur Gewährungaußerordentlicher
einmaligerBeihilfenan alle etats=
mäßigenund diätarischbeschäftigten
Unterbeamtensowie an alle etats=
mäßigenunddiätarischbeschäftigten
mittlerenBeamten, deren tatsäch=
lichesGehaltdenBetragvonjähr=
lich 4200 Mark nichtübersteigt.

Einnahme.

X. Jum Ausgleiche für die nicht
allen Bundesstaaten gemeinsamen

Einnahmen.

Telegraphenverwaltung:
von Bayern
von Württemberg

zusammen(Titel )

XI. Matrikularbeiträge

⸗ 6 6 5 6

2543 402
897 461

27 006 463

3 440 863

Summe der Einnahmen

(#.S.)
5n

23565600)

inal from
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(Nr.3466.)Gesetz,betreffcnddichststrllungehthNachtragszuthaushaltsickthtfürdie
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1908. Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzum Etat der Schutz=

gebieteauf das Rechnungsjahr1908 wird in Einnahme und Ausgabe auf
46201 750 Mark festgestelltund zwar:

im ordentlichen Etat
auf 76750 Mark,

im außerordentlichen Etat
auf46125000Mark

und tritt demEtat der Schutzgebietefür 1908 hinzu.

82.
Der im Wege desKredits flüssigzu machendeBetrag beläuftsichauf

38 325 000 Mark.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den 18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Oriqinal from
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Nachtrag

8 Ausgabe und Einnahme. —
S *E Mark. Mark.

A. OrdentlicherEtat.
I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
5. 1|2.=1Sisenbann — 27850

SummeI. FortdauerndeAusgaben — 27850

II. EinmaligeAusgaben.
1. 6, 8SummeII. EinmaligeAusgaben . 64 100

z Summe der Ausgabe 36 259 —

2. Einnahme.
1. 5. EigeneEinnahmendesSchutzgebiets 76 150 —
2.—Reichszuschuß...................... — 39 900

Summe der Einnahme 36 250) —
Summe der Ausgabe 36250 —
Die Einnahmebeträgt 36250

III. Schutgebiet Togo.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
4. 1/2.|Hafenanlagen und Eisenbahnen — 63 000
5.— Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVer=

pflichtungberuhendeallgemeineLasten 124014
SummeI. FortdauerndeAusgaben . – 187014
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Für das Rechnungsjahr1908
Ausgabe und Einnahme. p ,

dSt Mart. Wark.

II. Einmalige Ausgaben.
1. 3.“ Summell. EinmaligeAusgabrn. 232064 —

IV. Ausgleichsfonds.

1. SummeIV. Ausgleichsfonds1083 450

Summe derAusgab. 1485000 —

2. Einnahme.
1. 4. EigeneEinnahmendesSchutzgebietts 548500 —

Summe der Einnahme –
Summe der Ausgabe48 500 —
Die Einnahmebeträgt. . . 148500 —

IV. Südwestafrikanisches Schutz=
Febiet.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. G. Sniswerwaltmitt. 15 000 —

Sammel.FortdauerndeAusgaben.... 15 000 —

II. Einmalige Ausgaben.
1. 1,19|Für verschiedeneZweke — 123000

u.20. . .
SummeII. EinmaligeAusgaben . — 1223 000

Summe der Ausgabe 1089 000

2. Einnahme.
2,. iciche usch4 ..... 108000

Summe der Einnahme — 108 000
Summe derAusgabe — 108000
Die Einnahmebeträgt — 108000

Reichs.Gesetzbl.1908. 37

Oriqinal from
5
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Kapitel.Titel.
Ausgabe und Einnahmoc. tretenhinzu

Mark.

fallen weg
Mark.

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutz=
Röbistt ..s=

III. für Togo
IV. für dasSüdwestafrikanischeSchutz=

gebbee ... .:

e 2 2 2 535 2222

Summe des ordentlichenEtats . . ..

B. Zu AbschnittI bis VII.
Personen, welche nach dem Aus=

scheidenaus derSchutztruppeeinstweilen
im Schutzgebieteverbleiben,kann,wenn
sie späterin dieHeimat zurückkehrenund
bis dahin eineAnsiedelungsbeihilfenicht
erhaltenhaben, bis zum Ablaufe der
erstendrei Jahre nach der Entlassung
aus derSchutztruppeim Falle derBe=
dürftigkeiteineHeimreisebeihilfebis zur
HöhederwirklichenSchiffsbeförderungs=
kostenzuLastenderReisekostenfondsge=
währt werden.

B. AußerordentlicherEtat.
I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.

Ausgabenaus derAnleihefür dieSchutz=
gebiete

Einnahmeaus derAnleihefür dieSchutz=
gebiete 5 22 2 222 2 22 2 5 22 5262

36 250
148 500 –

108 000
184750 108 000

76 750

30 325 000

30 325 000
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· Für das Rechnungsjahr 1908

*. Ausgabe und Einnahme. — — fallen=

S. Martk. Mork.

II. SchutzgebietKamerun.
1. Ausgaben aus der Anleihe für die Schutz=

Sebicsko —# 4 000 000 —
1. Einnahmeaus derAnleihefür dieSchutz=

gebietfe 4 000 000 —

III. SchutzgebietTogo. ·
1. Ausgabenaus derAnleihefür dieSchutz—

ebielfee 4 000000 –
1. Einnahmeaus derAnleihefür dieSchutz=

Sebiett. 4 000000 —-

IV. Südwestafrikanisches Schutz=
gebiet.

1. AusgabeausdemDarlehendesReichsfür
das Schutzgebeet 7 800 000 —

1, Einnahmeaus demDarlehendesReichs
für das Schutzgebeet.. 7 800 000 —-

Wiederholung.
Die EinnahmenundAusgabenbetragen:

J. für das OstafrikanischeSchutzgebiets30 325 000 —
K fü Kamerunn 4 000000 —
Ill.fürTogo................... 4000000 —
IV. für dasSüdwestafrikanischeSchutz=
gebiet..................... 7800000 —-

SummedesaußerordentlichenEtats....46125000i —

Abschluß.
Die EinnahmenundAusgabendesordent=
lichen und des außerordentlichenEtats
bhetkagen 46 201750 2

Wiesbaden,den 18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Oricheaenfrom
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(Nr. 3467.) GesetzwegenAnderungdes 82 des Gesetzes,betreffenddie Gewährungeines
Darlehensan dasSchutzebit Togo, vom 23. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.
S. 329). Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die Bestimmung des 9 2 des Gesetzes,betreffenddie Gewährung eines
Darlehensan dasSchutzgebietTogo,vom23.Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 329)
erhält folgendenZusatz:

Die vorstehendeBestimmung tritt vom 1. Juli 1907 ab außer
Kraft. Der bis dahin nochnichtgetilgteBetrag des Darlehens ist
fernerhin jährlich mit 3½vom Hundert zu verzinsenund mit 58 vom
Hundert unter Hinzurechnungder erspartenZinsen nach einemvom
ReichskanzleraufzustellendenanderweitenTilgungsplanezurückzuerstatten.

Dem SchutzgebietebleibtdasRechtvorbehalten,denTilgungssatz
jederzeitwiederzu erhöhen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den18.Mai 1908.

(L. S.) Wilbelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3468.) GesetzwegenAnderungdesGesetzes,betreffenddieGewährungeinesDarlehens
an das SüdwestafrikanischeSchutzgebiet,vom 16. März 1907 (NReichs=
Gesetzbl.S. 73). Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußenx.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Im §1des Gesetzes,betreffenddie Sittricoo eines Darlehens an das
SüdwestafrikanischeSchutzgebiet,vom 16.März 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 73)

Oriqinal from
Digitizedby GoOo gle PRINCETON UNIVERSITY
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sind hinter den Worten „von LüderitzbuchtnachKeetmanshoop““die Worte
„nebsteinerAbzweigungvon SeeheimnachKalkfontein“einzurücken.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den 18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3469.) Gesetz,betreffendAnderung des Gesetzesüber die Einnahmenund Ausgaben
der Schutzgebietevom 30. März 1892 (Reichs-Gesetzbl.S. 369). Vom
18.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel lI.
Dem Gesetzüber die Einnahmenund Ausgabender Schutzgebietevom

30. März 1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 369) tretendienachfolgendenBestimmungen
hinzu:

4a.
Soweit nicht in den Etats der Schutzgebieteüber die Deckungder als

außerordentlichegekennzeichnetenBedürfnisseanderweiteBestimmung getroffenist,
sind die für diesenZweckbewilligtenSummen in den erforderlichenNennbeträgen
im Wege der Anleihezu LastendieserSchutzgebieteflüssig zu machen. Die
Anleihe kann auch zu Lasten eines einzelnenoder mehrererdieserSchutzgebiete
aufgenommenwerden. Uber die Ausführung hat der ReichskanzlerdemReichs=
tage bei dessennächsterZusammenkunftRechenschaftabzulegen.

Werdenzur DeckungsolcherBedürfnisseDarlehenzur Verfügunggestellt,
so ist derReichskanzlerermächtigt,die dazu erforderlichenMittel im Wegedes
Kredits flüssig zu machen.

Oriqinal from
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§4b.
Die Darlehensindvom Tage der Auszahlungab mit 3½vomHundert

jährlichzu verzinsen,soweitdarübernichteineanderegesetzlicheBestimmungge=
troffenwird.

4c.
Die Anleihen und die Darlehen sind vom sechstenauf das Jahr der

Anleihebegebungoder der DarlehensgewährungfolgendenRechnungsjahrab
jährlichmit mindestens½%vom HundertderAnleihe=oderderDarlehensbeträge
unter Hinzurechnungder erspartenZinsennach einemvom Reichskanzlerauf=
zustellendenTilgungsplanezu tilgen.

Erforderndie finanziellenVerhältnisseeinesSchutzgebietsdie Aussetzung
derTilgung einesDarlehens,so erfolgtdie Bestimmung darüberim Wegeder
Gesetzgebung.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,vom fünfzehntenauf das Jahr der

AnleihebegebungoderderDarlehensgewährungfolgendenRechnungsjahrab die
Tilgung zu verstärkensowie die im Umlaufe befindlichenSchuldverschreibungen
zwecksEinlösungzumNennbetragebinnendreimonatigerFrist zu kündigen.Den
Inhabern der Schuldverschreibungenstehtein Kündigungsrechtnichtzu.

&l4d.
Auf die Ausstellungder Schuldverschreibungennebstden zugehörigen

Zins=undErneuerungsscheinensowieauf dieVerwaltungder Anleiheund deren
Kontrolle finden die 99 3 und 4 und 9 bis 19 der Reichsschuldenordnungvom
19.März 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) Anwendung.

* e.
Die zurVerzinsungundTilgung derAnleihenoderderDarlehenerforder=

lichenSummensindnachMaßgabeder deneinzelnenSchutzgebietenüberwiesenen
Beträge alljährlich in die Etats dieserSchutzgebieteaufzunehmenund zur
Verfallzeitaus derenbereitestenMitteln zu zahlen.

Für die VerzinsungundTilgung der Anleihenhaftetjedesder daran be=
teiligten Schutzgebietedem Gläubiger gegenüberals Gesamtschuldner;im Ver=
hältnisseder beteiligtenSchutzgebietezueinandersinddie einzelnenSchutzgebiete
nur nachMaßgabeder ihnenüberwiesenenAnleihebeträgehaftbar.

Für die Verzinsungund Tilgung der Anleihenübernimmtdas Reichdie
Bürgschaft. .

§4t’.
Wann, durch welcheStelle, in welchenBeträgen, zu welchemZinsfuß und

zu welchemKurse die Ausgabeder Schuldverschreibungenzu erfolgenhat, be—
stimmtderReichskanzler.

Oriqinal from
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§4g-
Soweit dieAnleihenoderdieDarlehenzumBaue, zur Erweiterungoder

zur Erwerbung von Eisenbahnenoder Eisenbahnanteilen,zu Straßenbauten,
Hafenanlagen,Strombauten und Staudämmenoder zu ähnlichenAnlagen
werbenderArt Verwendungfinden, sind die Grundeigentümerim Wirtschafts=
bereichedieserAnlagen zu einerihrem Interessean der Anlage entsprechenden
Leistungzu GunstendesSchutzgebietsheranzuziehen.Es kannverlangtwerden,
daß die Leistungin Form von Landabtretungerfolgt, sofern das Grundstück
durchdie Abtretungnicht derartzerstückeltwird, daß das Restgrundstücknach
seiner bisherigen Bestimmung nicht mehr zweckmäßigbenutzt werden kann.
Mangels einerEinigung überdieHöhe derLeistungsowieüberGröße und Art
der abzutretendenFlächenentscheideteine vom Reichskanzlerzu bestellendebe=
sondereKommissionvon drei Mitgliedernendgültig.

Als Vorsitzenderder Kommissionist derOberrichterdes Schutzgebietszu
berufen. Die Beisitzerwerden auf Vorschlag des Gouvernementsratsernannt.

Die Kommission hat das Recht, dieGrundeigentümervorzuladen,Zeugen
und Sachverständigeeidlich zu hören, eidesstattlicheVersicherungenentgegen=
zunehmensowieGerichte und Verwaltungsbehördenum Rechtshilfezu ersuchen.
Die Entscheidungender Kommissionsind schriftlichabzufassenund mit Ent=
scheidungsgründenzu versehen.

Artikel II.
VorstehendesGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenWiesbaden,den 18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3470.) Gesetz,betreffenddie Stempelabgabevon Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge
ausländischerBesitzer. Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der Bundesratwird ermächtigt,für im AuslandewohnendeKraftfahrzeug=

besitzerim Grenzverkehre,bei einemnichtlängerals neunzigTageinnerhalbeines
JahreszeitraumswährendenAufenthalt im Inland auch außerhalbdes Grenz=
verkehrs,zum ZweckederVerkehrserleichterungAbweichungenvon denVorschriften
desAbschnittsVI (Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge)und derTarifnummer8b
des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juni 1906 anzuordnen.

Die vomBundesrategetroffenenAnordnungensind demReichstage,wenn
er versammeltist, sofort, andernfalls bei seinemnächstenZusammentretenvor=
zulegen. Sie sind außerKraft zu setzen,soweitder Reichstagdies verlangt.

82.
DiesesGesetztritt mit demTage seinerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenWiesbaden,den18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ26.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Beschäftigung von Hilfsmitgliedern im KaiserlichenPatentamte. S. 211. —
Gesetz, betreffendAnderungen im Münzwesen. S. 212. — Verordnung zur Ausführung des
Patentgesetzesvom7. April 1891. S. 213.

(Nr. 3471.) Gesetz,betreffenddieBeschäftigungvonHilfsmitgliedernim KaiserlichenPatent=
amte. Vom 18.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Einziger Paragraph.
Bis zum 31.März 1911 könnenim Falle desBedürfnissesvom Reichs=

kanzlerPersonen,welchedieBefähigungzumRichteramtoderzum höherenVer=
waltungsdienstebesitzenoder in einemZweige der Techniksachverständigsind,
mit den Verrichtungeneines Mitglieds des Patentamts beauftragtwerden.
Der Auftrag kannauf einebestimmteZeit oderfür dieDauer desBedürfnisses
erteiltwerdenund ist vor Ablauf der Zeit oderderErledigungdesBedürfnisses
nichtwiderruflich. Im übrigenfindendie für MitgliedergeltendenVorschriften
des Patentgesetzesauch auf die Hilfsmitglieder Anwendung.

UrkundlichunterAnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den18.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs.Gesetzbl.1908. 38

Ausgegebenzu Berlin den25. Mai 1908.

Geocgle
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(Nr. 3472.) Gesetz,betreffendAnderungenim Münzwesen. Vom 19.Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen�c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1. «
Das Münzgesetzvom 9. Juli 1873 (Reichs-Gesetzbl.S. 233) wird ge—

ändertwie folgt:
I. Im Artikel 3 wird «

unterNr. 1 hinterdemWorte „Fünfmarkstücke,“das Wort
„Dreimarkstücke/

unterNr. 2 vor demWorte „Zehnpfennigstücke“das Wort
„Fünfundzwanzigpfennigstücke/“

sowieim § 1 hinter„20 Fünfmarkstücke,“
33½Dreimarkstücke“

eingeschaltetund dem§ 3 folgendeFassunggegeben:
„Die übrigenSilbermünzen,die Nickel=und Kupfermünzen

tragen die Wertangabe)die Inschrift „DeutschesReich“, die
Jahreszahl, denReichsadlerund das Münzzeichen. Die näheren
Bestimmungenüber die Verteilung dieserGeprägemerkmaleauf
die beidenMünzseiten, über derenVerzierung und die Beschaffen=
heit der Ränder, sowie über Zusammensetzung,Gewicht und
DurchmesserdieserMünzenwerdenvom Bundesratefestgestellt.“

II. Im Artikel 13 Abs.1 werden hinter den Worten „Der Bundesrat
ist befugt:“als Nr.1 dieWorte einzuziehendeMünzenaußerKurs
zu setzen.Die AnordnungderAußerkurssetzungund Feststellungder
für sie erforderlichenVorschriften erfolgt durch den Bundesrat) die
Frist für dieAußerkurssetzungmuß zweiJahre betragen. Die Bekannt=
machung über die Außerkurssetzungist durch das Reichs=Gesetzblatt
sowiedurch die zu den gricten Bekanntmachungender unterenVer=
waltungsbehördendienendenTageszeitungenzu veröffentlichen)als
Nr. 2 die Worte „die zur Aufrechterhaltungeines geregeltenGeld=
umlaufs erforderlichenpolizeilichenVorschriftenzu erlassen)“eingefügt
und im Abs. 2 desselbenArtikels die Worte „unter 1// durchdie
Worte „unter 2 und 3/ ersetzt.Die bisherigenNr. 1 und 2 des
Abs.1 werdenNr. 3 und 4.
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Artikel 2.
Im ArtikelIV desGesetzes,betreffendAnderungenim Münzwesen,vom

1. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 250) wird das Wort „fünfzehn“ durchdas
Wort „zwanzig ersetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den19.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3473.) Verordnung zur Ausführung des Patentgesetzesvom 7. April 1891. Vom
14.Mai 1908.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund der Vorschriftim § 17 desPatentgesetzesvom 7. Aril
1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 79) im NamendesReichs,nacherfolgterZustimmung
desBundesrats,was folgt:

1.
Im Batentamte wird für die Patentanmeldungeneine weitereAbteilung

gebildet,welchedie Bezeichnung„AnmeldeabteilungXI/ führt.

2.
Für BeschwerdengegenBeschlüsseder AnmeldeabteilungXI sowiefür

Gutachteninnerhalb ihres Geschäftskreisesist dieBeschwerdeabteilungII zuständig.

Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den14.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
22.

Inhalt: — — betreffenddie Fassungdes— S. 216.

(Nr. 3474.) Bekanntmachung,betreffenddieFassungdesBörsengesetzes.Vom 27.Mai 1908.

A# Grund desArtikelVI desGesetzes,betreffendAnderungdesBörsengesetzes,
vom 8. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 183) wird der Tert des Börsengesetzes
nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den27.Mai 1908.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Bethmann Hollweg.

Börsengesetz.

I. Allgemeine Bestimmungen über die Börsen und deren Organe.

1.
Die ErrichtungeinerBörse bedarfderGenehmigungderLandesregierung.

Dieseist befugt,die AufhebungbestehenderBörsenanzuordnen.
Die LandesregierungenübendieAufsichtüberdieBörsenaus. Sie können

die unmittelbareAufsicht den Handelsorganen(Handelskammern,kaufmännischen
Korporationen)übertragen.

Der AufsichtderLandesregierungenund dermit derunmittelbarenAufsicht
betrautenHandelsorganeunterliegenauchdie auf denBörsenverkehrbezüglichen
EinrichtungenderKündigungsbureaus,Liquidationskassen,Liquidationsvereineund
ähnlicherAnstalten.
Reichs=Gesetzbl.1908. 39

slorfe zu 30. 81 E'“
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§2.
Bei denBörsen sind als Organeder LandesregierungStaatskommissare

zu bestellen. Ihnen liegt es ob, den Geschäftsverkehran der Börse sowiedie
Befolgung der in bezugauf die Börse erlassenenGesetzeund Verwaltungs=
bestimmungennachnähererAnweisungderLandesregierungzu überwachen.Sie
sind berechtigt,den Beratungen der Börsenorganebeizuwohnenund die Börsen=
organeauf hervorgetreteneMißbräucheaufmerksamzu machen. Sie habenüber
Mängel und überdie Mittel zu ihrer AbstellungBerichtzu erstatten.

Mit ZustimmungdesBundesrats kannfür einzelneBörsendie Tätigkeit
des Staatskommissarsauf die Mitwirkung beim ehrengerichtlichenVerfahren be=
schränktoder, sofernes sichum kleineBörsen handelt, von der Bestellung eines
Staatskommissarsabgesehenwerden.

83.
Zur Begutachtung über die durch diesesGesetzder Beschlußfassungdes

Bundesrats überwiesenenAngelegenheitenist als Sachverständigenorganein
Börsenausschußzu bilden. Derselbe ist befugt, Anträge an den Reichskanzler
zu stellenund Sachverständigezu vernehmen.

Der Börsenausschußbestehtaus mindestensdreißig Mitgliedern, welche
vom Bundesrat in der Regel auf je fünf Jahre zu wählen sind. Eine erneute
Wahl ist zulässig. Die Wahlder Hälfte der Mitglieder erfolgt auf Vorschlag
der Börsenorgane. Darüber, in welcherAnzahl dieselbenvon den einzelnen
Börsenorganenvorzuschlagensind,bestimmtderBundesrat. Die andereHälfte
wirdunterangemessenerBerücksichtigungvonLandwirtschaftundIndustriegewählt.

Die Geschäftsordnungfür den Ausschuß wird nach Anhörung desselben
von demBundesraterlassen;der letzteresetztauchdie denAusschußmitgliedern
zu gewährendenTagegelderund Reisekostenfest.

84.
Für jedeBörse ist eineBörsenordnungzu erlassen.
Die Genehmigungderselbenerfolgt durchdie Landesregierung.Dieselbe

kann die Aufnahme bestimmterVorschriftenin dieBörsenordnunganordnen,ins=
besonderederVorschrift,daß in denVorständender ProduktenbörsendieLand=
wirtschaft,die landwirtschaftlichenNebengewerbeund dieMüllerei eineentsprechende
Vertretungfinden.

5.
Die Börsenordnungmuß Bestimmungentreffen:

überdie Börsenleitungund ihre Organe;
überdieGeschäftszweige,für welchedieBörseneinrichtungenbestimmtsind;

. über die Voraussetzungender Zulassung zum Besucheder Börse;

. darüber, in welcherWeise die Preise und Kurse zu notierensind.=
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6.
Die Börsenordnung kann für andere als die nach 9 5 Ziffer 2 zu be=

zeichnendenGeschäftszweige,soferndies nicht mit besonderenBestimmungendieses
Gesetzes(98 42, 43, 51) im Widerspruchesteht, die Benutzungvon Börsen=
einrichtungenzulassen. Ein Anspruch auf dieBenutzungerwächstin diesemFalle
für die Beteiligten nicht. Der Bundesrat ist befugt, für bestimmteGeschäfts=
zweigedieBenutzungderBörseneinrichtungenzuuntersagenodervonBedingungen
abhängigzu machen.

87.
Vom Börsenbesuchesind ausgeschlossen:
1. Personen weiblichenGeschlechts;
2. *3 f) welche sich nicht im Besitze der bürgerlichenEhrenrechte

befinden;
3. Personen,welcheinfolge gerichtlicherAnordnungin der Verfügung
überihr Vermögenbeschränktsind;

4. 28 welchewegenbetrüglichenBankrotts rechtskräftigverurteilt
sind/
Personen,welchewegeneinfachenBankrottsrechtskräftigverurteiltsind;
Personen, welchesichim Zustandeder Zahlungsunfähigkeitbefinden;
Personen, gegen welche durch rechtskräftigeoder für sofort wirksam
erklärteehrengerichtlicheEntscheidungauf Ausschließungvon demBesuch
einer Börse erkanntist.

Die ZulassungoderWiederzulassungzumBörsenbesuchekannin denFällen
unter2 und 3 nicht vor der BeseitigungdesAusschließungsgrundes,in dem
Falle unter 5 nicht vor Ablauf von sechsMonaten, nachdemdie Strafe verbüßt,
verjährt oder erlassenist, erfolgen; sie darf in dem letzterenFalle und ebensoin
dem Falle unter 6 nur stattfinden,wenn der Börsenvorstandden Nachweis für
geführt erachtet,daß die SchuldverhältnissesämtlichenGläubigern gegenüber
durch Zahlung, Erlaß oder Stundung geregeltsind. Einer Person, welcheim
Wiederholungsfallin Zahlungsunfähigkeitoderin Konkursgeratenist, muß die
ZulassungoderWiederzulassungmindestensfür dieDauer einesJahres verweigert
werden. In dem Falle unter 4 ist der Ausschluß ein dauernder.

Die BörsenordnungenkönnenweitereAusschließungsgründefestsetzen.
Auf Antrag der Börsenorganekann die Landesregierungin besonderen

Fällen Ausnahmen von den Vorschriften über die Ausschließungvom Börsen=
besuchezulassen.

3J

88.
Die Börsenaufsichtsbehördeist befugt, zur AufrechthaltungderOrdnung

und für den Geschäftsverkehran der Börse Anordnungen zu erlassen.
Die Handhabung der Ordnung in den Börsenräumen liegt dem Börsen—

vorstandob. Er ist befugt,Personen,welchedieOrdnungoderdenGeschäfts—
39*
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verkehran der Börse stören,sofort aus denBörsenräumenzu entfernenund
mit zeitweiligerAusschließungvon der Börse odermit Geldstrafezu bestrafen.
Das HöchstmaßbeiderStrafen wird durchdie Börsenordnungfestgesetzt.Die
Ausschließungvon der Börse kannmit GenehmigungderBörsenaufsichtsbehörde
durchAnschlag in der Börse bekanntgemachtwerden.

Gegen die Verhängung der Strafen findet innerhalb einer durchdie
BörsenordnungfestzusetzendenFrist die Beschwerdean die Börsenaufsichts-
behördestatt.

Finden sich an der Börse Personen zu Zweckenein, welchemit der
Ordnung oder dem Geschäftsverkehran derselbenunvereinbarsind, so ist ihnen
derZutritt zu untersagen.

89.
An jeder Börse wird ein Ehrengerichtgebildet. Es besteht,wenn die

unmittelbareAufsicht über die Börse einem Handelsorgane(§1 Abs. 2) über=
tragen ist, aus der Gesamtheit oder einem AusschussediesesAufsichtsorgans,
andernfallsaus Mitgliedern, welchevon den Börsenorganengewähltwerden.
Die näherenBestimmungenüberdie ZusammensetzungdesEhrengerichtswerden
von der Landesregierungerlassen.

10.
Das Ehrengerichtzieht zur VerantwortungBörsenbesucher,welcheim

Zusammenhangemit ihrer Tätigkeit an der Börse sich einemit der Ehre oder
dem Anspruch auf kaufmännischesVertrauen nicht zu vereinbarendeHandlung
habenzu Schuldenkommenlassen.

11.
Von der EinleitungoderAblehnungeinesehrengerichtlichenVerfahrensist

der Staatskommissar(§ 2) zu unterrichten. Er kann dieEinleitung einesehren=
Secn Verfahrens verlangen. DiesemVerlangen sowie allen von dem
ommissaregestelltenBeweisanträgenmuß stattgegebenwerden. Der Kommissar
hat das Recht, allen Verhandlungenbeizuwohnenund die ihm geeigneter=
scheinendenAnträgesowieFragen an denBeschuldigten,die Zeugenund Sach=
verständigenzu stellen.

12.
Jur Vorbereitungder Hauptverhandlungkann das Ehrengerichteinem

Mitgliede die Führung einerVoruntersuchungübertragen. In der Vorunter=
suchungwird der BeschuldigteunterMitteilung der Beschuldigungspunktevor=
geladenund, wenner erscheint,mit seinenErklärungenund Anträgengehört.

Jeugenund Sachverständigedürfennur unbeeidigtvernommenwerden.

¾13.
Mit ZustimmungdesStaatskommissarskanndas Ehrengerichtdas Ver=

fahreneinstellen,andernfallsist die Hauptverhandlunganzuberaumen.
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Sl4.
Die Hauptverhandlungvor demEhrengerichtefindetstatt,auchwennder

Beschuldigtenichterschienenist. Sie ist nicht öffentlich. Das Ehrengerichtkann
die Offentlichkeitder Verhandlunganordnen. Die Anordnungmuß erfolgen,
falls der Staatskommissaroder der Beschuldigtees beantragt,sofernnicht die
Voraussetzungendes& 173 desGerichtsverfassungsgesetzesvorliegen.
r Der Beschuldigteist befugt, sich des Beistandeseines Verteidigerszu
edienen.

Das Ehrengerichtist berechtigt,Zeugenund Sachverständigevorzuladen
und eidlichzu vernehmen.

l15.
Die Strafen bestehenin Verweis sowie in zeitweiliger oder dauernder

Ausschließungvon der Börse.
Ergibt sich, daß keineunehrenhafteHandlung, sondernnur eineStörung

der Ordnung oder des Geschäftsverkehrsan der Börse vorliegt, so kann die
Bestrafung gemäß § 8 Abs. 2 durch das Ehrengerichtstattfinden.

∆16.
Die Entscheidungwird in der Sitzung, in welcherdie mündlicheVer=

handlunggeschlossenwird, unter Angabe der Gründe verkündetoder spätestens
innerhalbzwei Wochennach dem Schlusseder Verhandlung dem Staats=
kommissarund demBeschuldigtenin einermit GründenversehenenAusfertigung
zugestellt.
P Dem nicht erschienenenBeschuldigtenist auch die verkündeteEntscheidung

zuzustellen.Sowohl der Staatskommissarwie derBeschuldigtekönnenauch bei
in ihrer GegenwarterfolgterVerkündungder Entscheidungeinemit Gründen
verseheneAusfertigungderselbenbeanspruchen.

Das Ehrengerichtkannin derEntscheidunganordnen,daßundaufwelche
Weise sie öffentlichbekanntzu machenist.

Das Ehrengerichtkann, wenn auf zeitweiligeoder dauerndeAusschließung
von derBörse erkanntist, anordnen,daß die WirkungderEntscheidungsofort
eintrete.

Auf Antrag des freigesprochenenBeschuldigtenhat das Gerichtdie öffentliche
Bekanntmachungder Freisprechunganzuordnen.

17.
Gegen die Entscheidungdes Ehrengerichts steht sowohl dem Staats=

kommissarals dem Beschuldigtendie Berufung an die periodischzu bildende
Berufungskammeroffen.

Die Berufungskammerbestehtaus einemVorsitzendenund sechsBeisitzern.
Der Vorsitzendewird von demBundesratebestimmt.Die Beisitzerwerdenvon

Originel from„GCoogee M
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dem Börsenausschußaus seinen auf Vorschlag der Börsenorgane berufenen
Mitgliederngewählt;von den Beisitzerndürfennichtmehr als zwei derselben
Börse angehören.

Für den Vorsitzendenund die Beisitzerwerden in gleicherWeise Stell—
vertreterbestellt.

In einer Spruchsitzungdürfen nicht mehr als zwei Beisitzermitwirken,
welchederselbenBörse angehören.

8 18.
Die Einlegung der Berufung geschiehtzu Protokoll oder schriftlichbei

demEhrengerichte,welchesdie anzugreifendeEntscheidungerlassenhat.
Die Frist zur Einlegungder Berufung beträgteineWoche.
Sie beginnt,falls dieEntscheidungverkündetwordenist, für denStaats=

kommissarund den erschienenenBeschuldigtenmit der Verkündung, im übrigen
mit derZustellungder Entscheidung.

8 19.
Nach Einlegung der Berufung ist dem Staatskommissaresowiedem Be—

schuldigten,sofernes nichtbereitsgeschehen,die angefochteneEntscheidung,mit
Gründenversehen,zuzustellen.

8 20.
Zur schriftlichenRechtfertigung der Berufung steht demjenigen,der sie

rechtzeitigeingelegthat, eineFrist von einerWoche offen. Sie beginntmit
demAblaufederEinlegungsfristoder,wennzu dieserZeit dieEntscheidungnoch
nichtzugestelltwar, mit derenZustellung.

8 21.
Die Berufungsschriftdes Beschuldigtenund die etwa eingehendeRecht=

fertigungwird demStaatskommissare,dieBerufungsschriftunddieRechffert ung
des Staatskommissars dem Beschuldigtenmitgeteilt. Innerhalb einerWoch=
nachderMitteilung kanneineBeantwortungsschrifteingereichtwerden.

22.
Die Fristen zur Rechtfertigungund zur #ussein sn der Berufung

könnenauf Antrag von demEhrengerichteverlängertwerden.

* 23.
Nach Ablauf der in den 9§918, 20, 21 und 22 bestimmtenFristen

werdendie Akten an die Berufungskammereingesandt.Zu der Verhandlung
ist der Beschuldigtevorzuladenund der Staatskommissarzuzuziehen.

Die Berufungskammerkann zur Aufklärung desSachverhaltsvorherige
Beweiserhebungenveranlassen.

Auf das Verfahrenvor derBerufungskammerfindendieBorschrstender
§ 11, 14, 15 und 16 Anwendung.

Goccgle
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(24.
Uber jede Vernehmungin der Voruntersuchungund über die Haupt=

verhandlungist durcheinenvereidetenProtokollführereinProtokollaufzunehmen.

*525.
Nebender Strafe kann auf vollständigenoderteilweisenErsatzder durch

das VerfahrenentstandenenbarenAuslagenerkanntwerden.

**“
Die Gerichtesind verpflichtet,demErsuchendesEhrengerichtssowieder

Berufungskammerum Vernehmungvon Zeugen und Sachverständigenzu
entsprechen.

827.
Die mit der Aufsichtüberdie Börsen betrautenOrgane sind verpflichtet,

Handlungen der Börsenbesucher,welche zu einem ehrengerichtlichenVerfahren
Anlaß geben,zur Kenntnisdes Staatskommissarsoder, wennein solchernicht
bestelltist, zur KenntnisdesEhrengerichtszu bringen.

5 28.
Eine Vereinbarung,durch welchedie Beteiligtensich der Entscheidung

einesBörsenschiedsgerichtsunterwerfen,ist nur verbindlich,wennbeideTeile zu
denPersonengehören,die nach§ 53 Börsentermingeschäfteabschließenkönnen,
oderwenndieUnterwerfungunterdasSchiedsgerichtnachEntstehungdesStreit—
falls erfolgt.

II. Feststellungdes Börsenpreises und Maklerwesen.
29.

* Bei Waren oderWertpapieren,derenBörsenpreisamtlichfestgestelltwird,
erfolgt dieseFeststellungsowohl für Kassa=wie für ZeitgeschäftedurchdenBörsen=
vorstand,soweitdieBörsenordnungnichtdieMitwirkungvonVertreternanderer
Berufszweigevorschreibt.

Bei derFeststellungdarf außerdemStaatskommissare,demBörsenvorstande,
denBörsensekretären,denKursmaklern und denVertretern der beteiligtenBerufs=
zweige,derenMitwirkung die Börsenordnungvorschreibt,niemandzugegensein.

Als Börsenpreisist derjenigePreis festzusetzen,welcherderwirklichenGe=
schäftslagedes Verkehrs an der Börse entspricht.

∆30.
Zur Mitwirkung bei der amtlichen Festsetzungdes Börsenpreisesvon

Waren und Wertpapieren sind Hilfspersonen(Kursmakler) zu ernennen. Sie
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müssen,solangesie die Tätigkeit als Kursmaklerausüben, die Vermittelung
von Börsengeschäftenin den betreffendenWaren oder Wertpapieren betreiben.
Sie werdenvon derLandesregierungbestelltund entlassenundleistenvor Antritt
His Stellung denEid, daß siedie ihnenobliegendenPflichtengetreuerfüllen
werden.

Eine VertretungderKursmakler(Maklerkammer)ist bei der Bestellung
neuerKursmakler und bei Verteilung der Geschäfteunter die einzelnenMakler
gutachtlichzu hören. Die näherenBestimmungenüberdieBestellungund Ent=
lassungder Kursmaklerund dieOrganisationihrer Vertretungsowieüber ihr
Verhältnis zu denStaatskommissarenund denBörsenorganenwerdenvon der
Landesregierungerlassen.

31.
Bei Geschäftenin Waren oderWertpapierenkannein Anspruchauf Be=

rücksichtigungbei der amtlichenFeststellungdesBörsenpreisesnur erhobenwerden,
wennsiedurchVermittelungeinesKursmaklersabgeschlossensind. Die Berechti=
gung desBörsenvorstandes,auchandereGeschäftezu berücksichtigen,bleibthier=
durchunberührt.

* 32.
Die Kursmaklerdürfenin den Geschäftszweigen)für welchesie bei der

amtlichenFeststellungdesBörsenpreisesmitwirken,nur insoweitfür eigeneRech=
nung oder in eigenemNamen Handelsgeschäfteschließenoder eine Bürgschaft
für die von ihnen vermitteltenGeschäfteübernehmen,als dies zur Ausführung
der ihnenerteiltenAufträgenötig ist; die Landesregierungbestimmt,in welcher
Weise die BeobachtungdieserVorschrift zu überwachenist. Die Gültigkeit der
abgeschlossenenGeschäftewird hierdurchnicht berührt.

Die Kursmaklerdürfen,soweitnichtdie LandesregierungAusnahmenzu=
läßt, keinsonstigesHandelsgewerbebetreiben,auchnicht an einemsolchenals
KommandiiistoderstillerGesellschafterbeteiligtsein; ebensowenigdürfensie zu
einemKaufmannin demVerhältnis einesProkuristen,Handlungsbevollmächtigten
oderHandlungsgehilfenstehen.

*
Das von demKursmaklerzu führendeTagebuchist vor demGebrauche

demBörsenvorstandezur BeglaubigungderZahl der Blätter oderSeiten vor=
zulegen.

Wenn einKursmakler stirbt oder aus demAmte scheidet,ist seinTagebuch
bei demBörsenvorstandeniederzulegen.

34.
Die Kursmaklersind zur Vornahmevon Verkäufenund Käufen befugt,

die durcheinendazuöffentlichermächtigtenHandelsmaklerzu bewirkensind.

Goccgle
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835.
Der Bundesratist befugt:
1. einevon denVorschriftenim § 29 Abk.1 "6 2 und in den98.30
und 31 abweichendeamtlicheFeststellungdesBörsenpreisesvon Waren
oderWertpapierenfür einzelneBörsenzuzulassen;

2. eine amtlicheFeststellungdesBörsenpreisesbestimmterWaren allgemein
oderfür einzelneBörsenvorzuschreiben;

3. Bestimmungenzu erlassen,um eineEinheitlichkeitder Grundsätzeüber
die denFeststellungenvonWarenpreisenzuGrundezu legendenMengen
und über die für die Feststellungder Preise von Wertpapierenmaß=
gebendenGebräucheherbeizuführen.

Die Befugnis derLandesregierungzuAnordnungender im Abs.1 Ziffer2
und 3 bezeichnetenArt wird hierdurchnicht berührt, soweitder Bundesrat von
seiner Befugnis keinenGebrauch gemachthat. Diese Anordnungen sind dem
Reichskanzlerzur Kenntnisnahmemitzuteilen. ·

III. Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel.

g 36.
Die ZulassungvonWertpapierenzumBörsenhandelerfolgtan jederBörse

durch eine Kommission (Zulassungsstelle),von derenMitgliedern mindestensdie
Hälfte aus Personen bestehenmuß, die sichnicht berufsmäßigam Börsenhandel
mit Wertpapierenbeteiligen.

Von der Beratung und Beschlußfassungüber die Zulassung einesWert—
papiers zum Börsenhandel sind diejenigenMitglieder ausgeschlossen,welchean
der Einführung diesesWertpapiers in den Börsenhandel beteiligtsind; für die
ausscheidendenMitglieder sindStellvertreternachnähererBestimmungderBörsen=
ordnungzu berufen.

Die Zulassungsstellehat die Aufgabeund die Pflicht:
a) die VorlegungderUrkunden,welchedie Grundlagefür die zu emit=
tierendenWertpapierebilden, zu verlangenund dieseUrkundenzu
prüfen;

b) dafür zu sorgen,daß das Publikum über alle zur Beurteilungder
zu emittierendenWertpapierenotwendigentatsächlichenund rechtlichen
Verhältnissesoweitals möglich informiertwird, und beiUnvollständig=
keitderAngabendie Emissionnichtzuzulassen;

J)Emissionennichtzuzulassen,durchwelcheerheblicheallgemeineInter=
essengeschädigtwerdenoderwelcheoffenbarzu einerUbervorteilung
desPublikums führen.

Reichs=Gesetbl.1908. 40
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Die Zulassungsstelledarf die EmissionohneAngabe von Gründen ab=
lehnen. Im übrigen werden die Bestimmungenüber die Zusammensetzungder
Zulassungsstellesowie über die Zulässigkeit einer Beschwerdegegen derenEnt=
scheidungendurchdieBörsenordnungengetroffen.Die Zulassungsstelleist befugt,
zum BörsenhandelzugelasseneWertpapierevon demselbenauszuschließen.

g 37.
Wird von der ZulassungsstelleeinerBörse derAntrag auf Zulassung von

Wertpapierenzum Börsenhandelabgelehnt,so hat die ZulassungsstelledenVor=
ständen der übrigen deutschenBörsen für WertpapiereMitteilung zu machen.
Dabei ist anzugeben,ob die Ablehnungmit Rücksichtauf örtlicheVerhältnisse
oder aus anderenGründen erfolgt ist. In letzteremFalle darf die Zulassung
von einer anderenBörse nur mit ZustimmungderjenigenStelle erteiltwerden,
welchedie Zulassung abgelehnthat.

Der Antragsteller hat anzugeben,ob das Gesuchum Zulassung bereits
bei eineranderenBörse eingereichtist odergleichzeitigeingereichtwird. Ist dies
der Fall, so sollen die Wertpapierenur mit Zustimmungder anderenZu=
lassungsstellezugelassenwerden.

g 38.
Der Antrag auf Zulassung von Wertpapierenist von derZulassungsstelle

unter BezeichnungdesAntragstellers,desBetrags sowieder Art der einzu—
führendenWertpapierezu veröffentlichen. ZwischendieserVeröffentlichungund
derEinführung an derBörse muß eineFrist von mindestenssechsTagen liegen.

Vor der Einführung an der Börse ist ein Prospekt zu veröffentlichen,der
die für die Beurteilung der einzuführenden wesentlichenAngaben
enthält. Das Gleichegilt für Konvertierungenund Kapitalserhöhungen.Wird
derAntraggestellt,einan einerdeutschenBörse eingeführtesWertpapieran einer
anderenBörsezuzulassen,sokanndieLandesregierungaufAntrag derZulassungs=
stellegenehmigen,daß von der VeröffentlichungeinesProspektsabgesehenwird.

**“
DeutscheReichs=und Staatsanleihen sind an jederBörse zum Börsen=

handelzugelassen.Zum ZweckederEinführungan derBörse sinddemBörsen=
vorstandedie Merkmaleder einzuführendenWertpapieremitzuteilen;die Ver=
öffentlichungeinesProspektsist nichterforderlich.

"ä40.
Für Schuldverschreibungen,derenVerzinsungund Rückzahlungvon dem

Reicheoder einemBundesstaategewährleistetist, und für Schuldverschreibungen
einer kommunalenKörperschaft,derKreditanstalt einer solchenKörperschaft,einer
kommunalständischenKreditanstaltoder einerunter staatlicherAufsichtstehenden
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Pfandbriefanstalt kann die Landesregierung(& 1) anordnen, daß es der Ein=
reichungeinesProspektsnichtbedarf. Mit dieserAnordnunggilt dieZulassung
zum Börsenhandelals erfolgt.

Zum Zweckeder Einführung an der Börse sind dem Börsenvorstandeder
Betrag und die Merkmale der einzuführendenWertpapiere mitzuteilen; bei den
Pfandbriefen und gleichartigenSchuldverschreibungeneiner kommunalständischen
öffentlichenGrundkreditanstaltodereinerunter staatlicherAufsicht stehendenöffent=
lichenPfandbriefanstaltbedarfes der AngabedesBetrags nicht.

"41.
Die Zulassung von Aktien eines zur Aktiengesellschaftoder zur Kommandit=

gesellschaftauf AktienumgewandeltenUnternehmenszumBörsenhandeldarf vor
Ablauf einesJahres nach Eintragung derGesellschaftin das Handelsregister
und vor der Veröffentlichungder erstenJahresbilanz nebstGewinn=und Verlust=
rechnungnicht erfolgen. In besonderenFällen kann dieseFrist von der Landes=
regierung(§ 1) ganzoderteilweiseerlassenwerden.

Die Zulassung von Anteilscheinenoder staatlichnicht garantiertenObliga=
tionenausländischerErwerbsgesellschaftenist davonabhängig,daßdieEmittenten
sichauf die Dauer von fünf Jahren verpflichten,die Bilanz sowiedie Gewinn=
und Verlustrechnungjährlich nach Feststellungderselbenin einer oder mehreren
von derZulassungsstellezu bestimmendendeutschenZeitungenzu veröffentlichen.

=
Für Wertpapiere,welchezur öffentlichenZeichnungaufgelegtwerden,darf

vor beendeterZuteilung an die Zeichner eine amtlicheFeststellungdes Preises
nicht erfolgen. Vor diesemZeitpunkte sind Geschäftevon der Benutzung der
Börseneinrichtungenausgeschlossenund dürfen von denKursmaklern nicht notiert
werden. Auch dürfenfür solcheGeschäftePreislisten(Kurszettel)nichtveröffent=
licht oderin mechanischhergestellterVervielfältigungverbreitetwerden.

P.
Für Wertpapiere,deren Zulassungzum Börsenhandelverweigertoder

nicht nachgesuchtist, darf eine amtlicheFeststellungdes Preises nicht erfolgen.
Geschäftein solchenWertpapierensindvon derBenutzungderBörseneinrichtungen
ausgeschlossenund dürfen von den Kursmaklern nicht vermittelt werden. Auch
dürfen für solchean der Börse abgeschlossenenGeschäftePreislisten (Kurszettel)
nichtveröffentlichtoderin mechanischhergestellterVervielfältigung verbreitetwerden,
soweitnichtdie Börsenordnungfür besondereFälle Ausnahmengestattet.

"44.
Der Bundesrat bestimmtdenMindestbetragdes Grundkapitals,welcher

für dieZulassungvonAktienan deneinzelnenBörsenmaßgebendseinsoll, sowie
40“
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denMindestbetragder einzelnenStückeder zum Handel an der Börse zuzu—
lassendenWertpapiere.

WeitereBestimmungenüber die Aufgabender Zulassungsstelleund die
VoraussetzungenderZulassungtrifft der Bundesrat.

Die Befugnis der Landesregierung,ergänzendeBestimmungenzu treffen,
wird hierdurchnicht berührt; dieseBestimmungensind dem Reichskanzlermit—
zuteilen.

45.
Sind in einemProspekt,auf Grund dessenWertpapierezumBörsenhandel

zugelassensind,Angaben,welchefür die BeurteilungdesWertes erheblichsind,
unrichtig, sohaften diejenigen,welcheden Prospekt erlassenhaben, sowie die=
jenigen, von denender Erlaß des Prospekts ausgeht, wenn sie die Unrichtigkeit
gekannthabenoderohnegrobesVerschuldenhättenkennenmüssen,als Gesamt=
schuldnerjedemBesitzereines solchenWertpapiers für denSchaden, welcherdem=
selben aus der von den gemachtenAngaben abweichendenSachlage erwächst.
Das Gleiche gilt, wenn der Prospekt infolge der Fortlassung wesentlicherTat=
sachenunvollständig ist und dieseUnvollständigkeit auf böslichemVerschweigen
oder auf der böslichenUnterlassung einer ausreichendenPrüfung seitens der=
jenigen,welchedenProspekterlassenhaben,oderderjenigen,vondenender Er=
laß des Prospekts ausgeht,beruht.

Die Ersatzpflichtwird dadurchnicht ausgeschlossen,daß der Prospektdie
Angabenals von einemDritten herrührendbezeichnet.

46.
Die Ersatzpflichterstrecktsichnur auf diejenigenStücke, welcheauf Grund

des Prospekts zugelassenund von dem Besitzerauf Grund eines im Inland
abgeschlossenenGeschäftserworbensind.

Der Ersatzpflichtigekann derErsatzpflicht dadurch genügen,daß er das
WertpapiergegenErstattungdesvon demBesitzernachgewiesenenErwerbspreises
oder desjenigenKurswerts übernimmt,den dieWertpapierezur Zeit der Ein=
führunghatten.

Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen,wenn der Besitzer des Papiers die
Unrichtigkeitoder Unvollständigkeitder Angaben des Prospekts bei dem Erwerbe
kannte. Gleiches gilt, wenn der Besitzerdes Papiers bei dem Erwerbe die Un=
richtigkeitder Angaben des Prospekts bei AnwendungderjenigenSorgfalt,
welcheer in eigenenAngelegenheitenbeobachtet,kennenmußte, es sei denn, daß
die Ersatzpflichtdurch böslichesVerhalten begründetist.

§47.
Der Ersatzanspruchverjährk in fünf Jahren seit der Zulassung derWert=

papiere.
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(48.
Eine Vereinbarung,durchwelchedie nachden §§45 bis 47 begründete

Haftung ermäßigtodererlassenwird, ist unwirksam.
WeitergehendeAnsprüche, welchenach den Vorschriften des bürgerlichen

Rechtesauf Grund von Verträgenerhobenwerdenkönnen,bleibenunberührt.

49.
Für die EntscheidungderAnsprücheaus den 45 bis 48 ist ohne Rück=

sicht auf denWert des Streitgegenstandesausschließlichdas Landgerichtdes
Ortes zuständig,an dessenBörse die Einführung des Wertpapierserfolgte.
Besteht an diesemLandgerichteine Kammer für Handelssachen,so gehört der
Rechtsstreitvor diese. Die Revisionsowiedie BeschwerdegegenEntscheidungen
desOberlandesgerichtsgehtan das Reichsgericht.

IV. Börsenterminhandel.

50.
Die Zulassung von Waren oder Wertpapieren zum Börsenterminhandel

erfolgt durch den Börsenvorstandnach nähererBestimmung derBörsenordnung.
Der Börsenvorstandist befugt,die Zulassungzurückzunehmen.

Vor der Zulassung sind die Geschäftsbedingungenfür den Börsentermin=
handelin denzuzulassendenWaren oderWertpapierenfestzusetzen.

Der Börsenvorstandhat vor der Zulassung von Waren zum Börsen=
terminhandelin jedemeinzelnenFalle Vertreter der beteiligtenErwerbskreisegut=
achtlichzu hören und das Ergebnis dem Reichskanzlermitzuteilen. Die Zu=
lassung darf erst erfolgen, nachdemder Reichskanzlererklärt hat, daß er zu
weiterenErmittelungenkeinenAnlaß finde.

Die ZulassungvonWertpapierenzumBörsenterminhandeldarf nur erfolgen,
wenn die Gesamtsummeder Stücke, in denenderBörsenterminhandelstattfinden
soll, sichnach ihrem Nennwertemindestensauf zwanzigMillionen Mark beläuft.

Anteile einer inländischenErwerbsgesellschaftdürfen nur mit Zustimmung
der Gesellschaftzum Börsenterminhandelzugelassenwerden. Eine erfolgteZu=
lassung ist auf Verlangen der Gesellschaftspätestensnach Ablauf einesJahres
von demTage an gerechnet,an welchemdas VerlangendemBörsenvorstande
gegenübererklärt worden ist, zurückzunehmen.

Der BundesratkannweitereBestimmungenüberdieVoraussetzungender
Zulassungtreffen.

- §51.
Soweit Börsentermingeschäftein bestimmtenWaren oderWertpapierenver=

botensindoderdieZulassungzumBörsenterminhandelendgültigverweigertoder
zurückgenommenwordenist, ist der Börsenterminhandelvon der Benutzungder
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Börseneinrichtungenund der Vermittelung durch die Kursmakler ausgeschlossen.
Findet an einerBörse ein BörsenterminhandelnachGeschäftsbedingungenstatt,
die von den festgesetztenGeschäftsbedingungen(§ 50 Abs. 2) abweichen,oder
findetein Börsenterminhandelin solchenWaren oderWertpapierenstatt, die
zum Börsenterminhandelnicht zugelassensind, so ist er durchAnordnungdes
Börsenvorstandesvon derBenutzungderBörseneinrichtungenund derVermittelung
durchdie Kursmaklerauszuschließen.Der Börsenvorstandkann denErlaß der
Anordnungaussetzen,wenn VerhandlungenwegenZulassungder Waren oder
WertpapierezumBörsenterminhandelschweben.Die Aussetzungdarf höchstens
auf ein Jahr erfolgen.

Soweit derBörsenterminhandelauf Grund desAbs.1 vonderBenutzung
derBörseneinrichtungenund derVermittelungdurchdieKursmaklerausgeschlossen
ist, dürfen für Börsentermingeschäfte,sofern sie im Inland abgeschlossensind,
Preislisten(Kurszettel)nichtveröffentlichtoderin mechanischhergestellterVerviel=
fältigungverbreitetwerden.

8 52.
Ein Börsentermingeschäft,das nicht gegenein durch diesesGesetzoder den

Bundesrat erlassenesVerbot verstößt, ist nur nach Maßgabe der §8 53 bis 56
wirksam. .

§53.
Das Geschäft ist verbindlich, wenn auf beiden Seiten als Vertrag—

schließendeKaufleute,die in dasHandelsregistereingetragensindoderderenEin—
tragung nach § 36 desHandelsgesetzbuchsnicht erforderlichist, oder eingetragene
Genossenschaftenbeteiligtsind. Personen, derenGewerbebetriebüber denUmfang
desKleingewerbesnicht hinausgeht,gehören,auchwenn sie in das Handels=
registereingetragensind, nicht zu den Kaufleutenim Sinne dieserVorschrift.

Den im Abs. 1 bezeichnetenKaufleuten stehengleich:
1. Personen,diezurZeit desGeschäftsabschlussesoderfrüherberufsmäßig
BörsentermingeschäfteoderBankiergeschäftebetriebenhabenoderzum
BesucheinerdemHandelmit Waren der bei demGeschäftin Frage
kommendenArt oder einerdemHandel mit Wertpapierendienenden
Börsemit derBefugniszurTeilnahmeamBörsenhandeldauerndzuge=
lassenwaren;

2. Personen,die im Inlande zur Zeit desGeschäftsabschlusseswedereinen
Wohnsitznoch eine gewerblicheNiederlassunghaben.

∆54.
Betrifft das GeschäftWertpapiereund gehörtder eineTeil nichtzu den

Personen, die nach § 53 Börsentermingeschäfteabschließenkönnen, ist aber der
andereTeil ein KaufmannodereineGenossenschaftder im § 53 Abs. 1 bezeich=
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netenArt und hat sichdieserTeil für dieErfüllung desGeschäftseineSicherheit
bestellenlassen,so ister befugt,aus derSicherheitBefriedigungzu suchen;auch
ist das Geschäftfür ihn verbindlich.

Die Sicherheitsleistunghat die im Abs. 1 bezeichnetenWirkungen nur,
wenndieSicherheitausGeld oderausWertpapieren,die einenKurswert haben,
bestehtund derBestellerdemanderenTeile gegenüberschriftlichund ausdrücklich
8 daß dieSicherheitzurDeckungvonVerlustenausBörsentermingeschäften
ienensoll.

Das Schriftstück,in dem die Erklärung abgegebenwird, darf andere
ErklärungendesBestellersder Sicherheitnichtenthalten.

Bestehtdie Sicherheitaus Wertpapieren,so müssensiein der Erklärung
nachGattung und nachZahl oderNennwertbezeichnetsein.

Eine Erklärung, die diesenVorschriftennicht entspricht,ist nichtig.
Zur Wahrung derschriftlichenForm genügt die telegraphischeÜbermittelung.

Wird dieseForm gewählt,so kann nachträglichdie Abgabeeinerschriftlichen
Erklärungverlangtwerden.

Eine Erklärung, durchdie eineAnderungder bestelltenSicherheitbewirkt
wird, ist insoweitnicht stempelpflichtig,als der bisherigeGesamtnennwertder
Sicherheitnichtüberschrittenwird. ·

§55.
Das auf Grund desGeschäftsGeleistetekannnichtdeshalbzurückgefordert

werden,weil für denLeistendennachden99 52 bis 54 eineVerbindlichkeitnicht
bestandenhat.

856.
Gegen Forderungen aus Börsentermingeschäftenist eine Aufrechnungauf

Grund andererBörsentermingeschäfteauch dann zulässig, wenn dieseGeschäfte
nach den 9§P.52 bis 54 für den AufrechnendeneineForderung nicht begründen.

857.
Ein nicht verbotenesBörsentermingeschäftgilt als von Anfang an ver—

bindlich, wenn der eine Teil bei oder nach dem Eintritte der Fälligkeit sichdem
anderenTeile gegenübermit der Bewirkung der vereinbartenLeistungein—
verstandenerklärt und der andereTeil dieseLeistung an ihn bewirkthat.

858.
GegenAnsprücheaus Börsentermingeschäftenin Waren oderWertpapieren,

die züm Börsenterminhandelzugelassensind (F 50), kann von demjenigen,für
welchendas Geschäftnach den Vorschriftender §§ 53, 54, 57 verbindlichist,
einEinwand aus den98 762 und764 desBürgerlichenGesetzbuchsnichterhoben
werden. Soweit gegendie bezeichnetenAnsprücheein solcherEinwand zulässig
bleibt, finden die Vorschriftender 9§ 54 und 56 über dieBefriedigung aus der
Sicherheitund die ZulässigkeitderAufrechnungentsprechendeAnwendung.
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§59.
Die Vorschriftender §§ 52 bis 58 geltenauchfür eineVereinbarung,

durchdie der eineTeil zumZweckeder Erfüllung einerSchuld aus einemnicht
verbotenenBörsentermingeschäftedemanderenTeile gegenübereineVerbindlichkeit
eingeht, insbesonderefür ein Schuldanerkenntnis.

860.
Die Vorschriftender Fh 52 bis 59 findenauchAnwendungauf die Er=

teilungund Ubernahmevon Aufträgensowieauf die Vereinigungzum Zwecke
desAbschlussesvon nichtverbotenenBörsentermingeschäften.

(61.
Die Vorschriftender 9§ 52 bis 60 findenauchAnwendung,wenn das

Geschäftim Auslandegeschlossenoderzu erfüllenist.

62.
Bei einemBörsentermingeschäftin Waren kommt derVerkäufer, der nach

erfolgterKündigung eine nicht vertragsmäßigeWare liefert, in Verzug, auch
wenn die Lieferungsfristnochnicht abgelaufenist.

Eine entgegenstehendeVereinbarungist nichtig.

§ 3.
Börsentermingeschäftein Anteilen von Bergwerks= und Fabrikunter=

nehmungensindnur mit GenehmigungdesBundesratszulässig.
Der Bundesrat kann Börsentermingeschäftein bestimmtenWaren und

WertpapierenverbietenoderdieZulässigkeitvon Bedingungenabhängigmachen.

864.
Durch ein verbotenesBörsentermingeschäftin Anteilen von Bergwerks—

oder Fabrikunternehmungen(§ 63 Abs. 1) sowie durch ein Börsentermingeschäft,
das gegenein von demBundesrat erlassenesVerbot verstößt(§ 63 Abs. 2), wird
eineVorbindlicheitnichtbegründet.Die Unwirksamkeiterstrecktsichauchauf die
BestellungeinerSicherheit.

Das auf Grund desGeschäftsGeleistetekann nicht deshalbzurückgefordert
werden,weil nach Abs. 1 Satz 1 eineVerbindlichkeitnicht bestandenhat.

65.
Börsentermingeschäftein Getreideund Erzeugnissender Getreidemüllerei

sind verboten.
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§66.
Durchein verbotenes Börsentermingeschäftin Getreide oder Erzeugnissen

derGetreidemüllereiwird eineVerbindlichkeitnicht begründet. Die Unwirksamkeit
erstrecktsichauch auf die Bestellung einer Sicherheit.

Das Recht, das auf Grund des GeschäftsGeleistetedeshalbzurückzu=
fordern, weil nach Abs.1 Satz 1 eineVerbindlichkeitnicht bestandenhat, erlischt
mit demAblaufevon zweiJahren seitderBewirkungderLeistung,es seidenn,
daß der zur RückforderungBerechtigtevor dem Ablaufe der Frist dem Ver=
pflichtetengegenüberschriftlicherklärt hat, daß er die Herausgabeverlange.

867.
Die Vorschriftender 9§§50 bis 66 finden keineAnwendung auf denKauf

oder die sonstigeAnschaffungvon GetreideoderErzeugnissenderGetreidemüllerei,
wenn der Abschluß nach Geschäftsbedingungenerfolgt, die der Bundesrat ge=
nehmigthat, und als Vertragschließendenur beteiligtsind:

1. ErzeugeroderVerarbeitervon Waren derselbenArt, wie die, welche
den Gegenstanddes Geschäftsbilden, oder

2. solcheKaufleute oder eingetrageneGenossenschaften,zu derenGeschäfts=
betriebeder Ankauf, der Verkauf oder die Beleihung von Getreide
oderErzeugnissender Getreidemüllereigehört.

In den Geschäftsbedingungenmuß festgesetztsein:
1. daß im Falle des Verzugs der nicht säumigeTeil die Annahme der
Leistung nicht ablehnenkann, ohne dem säumigenTeile eine ange=
messeneFrist zur Bewirkungder Leistungzu bestimmen)

2. daß nur eineWare geliefertwerdendarf, die vor der Erklärung der
Lieferungsbereitschaft(Andienung)von beeidigtenSachverständigen
untersuchtund lieferbar befundenworden ist;

3. daß auch eine nicht vertragsmäßig beschaffeneWaregeliefertwerden
darf, wenn derMinderwert nach derFeststellungderSachverständigen
eine bestimmteHöhe nicht überschreitetund dem Käufer der Minder=
wert vergütet wird, sowie daß ein von den Sachyverständigenfest=
gestellterMehrwert bis zu einerbestimmtenHöhe demVerkäuferzu
vergütenist.

868.
Wird ein auf Lieferungvon Getreideoder Erzeugnissender Getreide=

müllereilautenderVertrag in derAbsichtgeschlossen,daß derUnterschiedzwischen
dem vereinbartenPreise und dem Börsen=oder Marktpreise der Lieferungszeit
von dem verlierendenTeile an den gewinnendengezahltwerdensoll, so finden
die Vorschriften des § 66 auch dann Anwendung, wenn es sichnicht um ein
verbotenesBörsentermingeschäfthandelt. Dies gilt auch dann, wenn nur die
Absicht des einen Teiles auf die Zahlung des s3zJ gerichtetist, der
andereTeil aber dieseAbsichtkennt oder kennenmuß.
Reichs,Gesetzbl.1908. 41
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Die Vorschriftender 9§ 762, 764 des BürgerlichenGesetzbuchsbleiben
bei einemauf die Lieferungvon GetreideoderErzeugnissender Getreidemüllerei
lautendenVertrag außerAnwendung.

869.
Die Vorschriftender §#§64, 66, 68 geltenauch für eineVereinbarung,

durchdie der eineTeil zumZweckeder Erfüllung einerSchuld aus einemver=
botenenBörsentermingeschäftodereinemGeschäfteder im §968 bezeichnetenArt
dem anderenTeile gegenübereineVerbindlichkeiteingeht,insbesonderefür ein
Schuldanerkenntnis.

870.
Die Vorschriftender §#§64, 66, 68, 69 findenauchAnwendungauf die

Erteilungund UbernahmevonAufträgensowieauf dieVereinigungzumZwecke
des Abschlussesvon verbotenenBörsentermingeschäftenoder von Geschäftender
im § 68 bezeichnetenArt.

V. Ordnungsstrafverfahren.

S7I.
Wer ein verbotenesBörsentermingeschäftin GetreideoderErzeugnissender

Getreidemüllereischließt,hat, wenndieZuwiderhandlungvorsätzlichbegangenist,
eineOrdnungsstrafebis zu zehntausendMark verwirkt.

872.
Die Verfolgung der nachH71 strafbarenHandlungenverjährtin drei

Jahren von demTage an gerechnet,an welchemsiebegangensind. Die Vor—
schriften der 9§ 68, 69 des Strafgesetzbuchsfinden entsprechendeAnwendung.

873.
Für dieVerhandlungundEntscheidungüberdieFestsetzungvonOrdnungs=

strafenwerdendurchdie Landesregierungenbei denBörsen, welchedemHandel
mit Getreideoder Erzeugnissender Getreidemüllereidienen,Kommissionenge=
bildet.

Die Landesregierungenkönnenfür mehrereBörsen einegemeinschaftliche
Kommission bei einer dieserBörsen bilden.

8 74.
Die EntscheidungderKommissionenüber die Festsetzungvon Ordnungs=

strafen können von demStaatskommissarsowie von demBeschuldigtenmit der
Berufung angefochtenwerden.Für dieVerhandlungundEntscheidungüberdie
Berufungwird durchdenBundesrateineBerufungskommissiongebildet.
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§75.
Die Kommissionenentscheidenin der Besetzungvon fünf Mitgliedern,die

Berufungskommissionentscheidetin der Besetzungvon siebenMitgliedern, ein=
schließlichder Vorsitzenden.Die Hälfte der Beisitzermuß aus Vertreterndes
Handels, die andereHälfte muß aus Vertreternder Landwirtschaftbestehen.

#.6.
Die Vorsitzendender Kommissionenund derBerufungskommissionmüssen

Reichs=oderStaatsbeamtesein.
Die Bestimmungenüber die Berufung der erforderlichenZahl von Bei=

sitzernfür die Kommissionenerläßt die Landesregierung.
Die Bestimmungenüber die Berufung der erforderlichenZahl von Bei=

sitzernnfür die Berufungskommissionerläßt der Bundesrat.
Das Amt derBeisitzeristeinEhrenamt. Die BeisitzererhaltenVergütung

der Reisekosten.Die Vorschriftendes § 56 desGerichtsverfassungsgesetzesfinden
mit der MaßgabeentsprechendeAmwendung,daß überdie BeschwerdederVor=
sitzendeder Berufungskommissionentscheidet.

877.
Zuständigistdie Kommission,die für diejenigeBörse gebildetist, welche

für das Geschäftin Betrachtkommt.
Ist ungewiß, welcheKommission zuständigist, so erfolgtdieBestimmung

der zuständigenKommissiondurch den Vorsitzendender Berufungskommission.

878.
Anzeigen von Zuwiderhandlungenkönnenbei dem Vorsitzendender Kom=

missionmündlich oder schriftlichangebrachtwerden.
Die mit der Aufsicht über die Börsen oder mit der Börsenleitung be=

trautenOrganesindverpflichtet,Handlungen,diezur FestsetzungeinerOrdnungs=
strafeAnlaß gebenkönnen,zur Kenntnis desVorsitzendender Kommissionzu
bringen.

Personen,die der BegehungeinerdurchdiesesGesetzmit Ordnungsstrafe
bedrohtenHandlungverdächtigsind, ist auf Antrag desStaatskommissarsoder
von Amts wegendurchAnordnungdesVorsitzendendie VorlegungeinesVer=
zeichnissesaufzugeben,in welchemdie von ihnenüberGetreideoderErzeugnisse
der GetreidemüllereiabgeschlossenenGeschäfte, insoweit sie der unter Tarif=
nummer4b desReichsstempelgesetzesvom3. Juni 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 695)
angeordnetenAbgabe unterliegen, aufzuführensind. Die Zeit, auf welchedas
Verzeichnissichzu erstreckenhat, bestimmtder Vorsitzende.Dem Verzeichnisse
sind die aus Anlaß der Geschäfteabgesandtenund empfangenenHandelsbriefe
in AbschriftoderUrschriftsowiedie Schlußnoten(7 12 desAichsstempilgeseter
beizufügen.

41“
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79.
Auf das Verfahren finden die Vorschriften des § 11, des § 12 Abs. 1,

des § 14, des § 16 Abs. 1 bis 3, 5 sowieder 99#18 bis 25 entsprechendeAn=
wendung, soweitsichnicht aus den nachfolgendenVorschriftenAbweichungen
ergeben.

/80.
Die Entscheidungender Kommissionenerfolgen nach Stimmenmehrheit.

Die außerhalbderHauptverhandlungerforderlichwerdendenEntscheidungenwerden
von dem Vorsitzendenerlassen. Die Einstellung des Verfahrens darf nur mit
Zustimmung des Staatskommissarserfolgen. Der Vorsitzendekann von allen
öffentlichenBehördenAuskunftverlangenund Ermittelungenvornehmen.

S1.
Auf die Vernehmungvon Zeugenund Sachverständigenfindendie Vor=

schriftender 99 48 bis 64, 66 bis 80, 82 bis 86 derStrafprozeßordnungent=
sprechendeAnwendung.

Die BeeidigungvonZeugenundSachverständigendarf unterbleiben,wenn
der Staatskommissarzustimmt. Sie kannbereitsim Vorverfahrenerfolgen.

Die Verhängung von JwangsmaßregelnsowiedieFestsetzungvon Strafen
gegenZeugenund Sachverständige,welcheder LadungkeineFolge leistenoder
ihre AussageoderderenBeeidigungverweigern,erfolgtauf Ersuchendurchdas
Amtsgericht,in dessenBezirkedie ZeugenoderSachverständigenihrenWohnsitz
und in ErmangelungeinessolchenihrenAufenthalthaben.

# 82.
Im Laufe desVerfahrenskann die Vorlegung derHandelsbüchereines

Beschuldigtenangeordnetwerden.
Der Beschuldigtekann zur Befolgung der Anordnung durch Ordnungs=

strafenangehaltenwerden)die einzelneStrafe darf den Betrag von eintausend
Mark nichtübersteigen.GegenEntscheidungenüberdieFestsetzungvonOrdnungs=
strafenfindet die Beschwerdestatt. Uber dieBeschwerdeentscheidetderVorsitzende
der Berufungskommission.

Die Vorschrift des Abs. 2 findet auch Anwendung, wenn der im Wb#
Abs.3 bezeichnetenAnordnungnichtentsprochenwird.

g 83.
Anträgen der Kommissionen, der Berufungskommissionsowie der Vor—

sitzendensind die Gerichte innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeitzu ent=
sprechenverpflichtet.

Gegen die Entscheidungender Gerichte findet die Beschwerdeunter ent=
sprechenderAnwendungder VorschriftenderStrafprozeßordnungstatt.

Oriqinal from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



—235——

884.
Die Landesregierungensind befugt,ergänzendeBestimmungenüber das

Verfahren in ersterInstanz zu erlassen;sie können insbesondereauch über die
Beitreibungder in die StaatskassefließendenOrdnungsstrafenund KostenBe=

. stimmungentreffen.
Für das Verfahren in zweiter Instanz kann der Bundesrat ergänzende

Bestimmungenerlassen.
Auf die Beitreibung von Ordnungsstrafenund Kosten finden die Vor—

schriftendes GesetzesüberdenBeistandbei EinziehungvonAbgabenund Voll—
streckungvon Vermögensstrafenvom 9. Juni 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 256)
Anwendung.

§85.
Eine auf Grund des 71festgesetzteOrdnungsstrafefällt demStaate zu,

dessenKommission die Entscheidungin ersterInstanz erlassenhat. Kosten, die
nicht von einemBeschuldigtenzu erstattensind oder die von dem Erstattungs=
pflichtigennichtbeigetriebenwerdenkönnen,fallen der Staatskassezur Last.

886.
Die Beitreibungder auf Grund des §71 festgesetztenOrdnungsstrafen

verjährtin zweiJahren von demTage an gerechnet,an welchemdie Ent=
scheidungrechtskräftiggewordenist. Jede auf Beitreibungder Strafe gerichtete
HandlungderjenigenBehörde,welcherdie Vollstreckungobliegt,unterbrichtdie
Verjährung. "

887.
UnbeschadeteinerverwirktenOrdnungsstrafekanndas Ehrengericht(§ 10)

Börsenbesucherwegender in demH 71 bezeichnetenHandlungenmit Verweis
sowiezeitweiligeroderdauernderAusschließungvon derBörse bestrafen.

VI. Straf= und Schlußbestimmungen.

/ 88.
Wer in betrügerischerAbsicht auf TäuschungberechneteMittel anwendet,

um auf den Börsen=oder Marktpreis von Waren oderWertpapiereneinzuwirken,
wird mit Gefängnis und zugleichmit Geldstrafebis zu fünfzehntausendMark
bestraft. Auch kann auf Verlustder bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

Sind milderndeUmständevorhanden,so kannausschließlichauf dieGeld=
strafeerkanntwerden.

Die gleicheStrafe trifft denjenigen,welcherin betrügerischerAbsichtwissent=
lich unrichtigeAngaben in Prospekten(§ 38) oder in öffentlichenKundgebungen
macht, durch welche die Zeichnung oder der Ankauf oder Verkauf von Wert=
papierenherbeigeführtwerdensoll.
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S 89.
Wer für Mitteilungenin der Presse,durchwelcheauf denBörsenpreis

eingewirktwerdensoll, Vorteile gewährtoderversprichtodersichgewährenoder
versprechenläßt, welchein auffälligemMißverhältnissezu der Leistungstehen,
wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und zugleichmit Geldstrafebis zu
fünftausendMark bestraft.

Die gleicheStrafe trifft denjenigen,der sichfür die Unterlassungvon
Mitteilungender bezeichnetenArt Vorteilegewährenoderversprechenläßt.

Der Versuch ist strafbar.
Sind milderndeUmständevorhanden,so kann ausschließlichauf dieGeld=

strafeerkanntwerden.
*#900.

Wer wissentlichden Vorschriftender 99 42, 43 oderdes §951 Abt. 2
zuwider Preislisten (Kurszettel)veröffentlichtoder in mechanischhergestellterVer=
vielfältigungverbreitet,wird mit Geldstrafebis zu eintausendMark odermit
Haft odermit Gefängnisbis zu sechsMonaten bestraft.

" 591.
Mit Gefängnisund mit Geldstrafebis zu zehntausendMark wird bestraft,

wer aus demAbschlussevon verbotenenBörsentermingeschäftenin Getreideoder
Erzeugnissender Getreidemüllereiein Gewerbe macht, nachdemer auf Grund
des § 71rechtskräftig zur Zahlung einerOrdnungsstrafeverurteiltwordenist,
darauf abermalsein verbotenesBörsentermingeschäftin GetreideoderErzeugnissen
derGetreidemüllereiabgeschlossenhat unddeshalbrechtskräftigverurteiltwordenist.

5 92.
Mit Gefängnis und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark wird be=

straft,wer in gewinnsüchtigerAbsicht,um denPreis von GetreideoderErzeug=
nissender Getreidemüllereiim Widerspruchemit der durchdie allgemeineMarkt=
lage gegebenenEntwickelungzu beeinflussen,verboteneBörsentermingeschäfteoder
Geschäfteschließt, die unter die Begriffsbestimmung des § 68 fallen. Sind
milderndeUmständevorhanden,so kannallein auf dieGeldstrafeerkanntwerden.

9
Auf Personen,die der Begehungder im § 92 bezeichnetenstrafbaren

Handlung verdächtigsind, findendie Vorschriftendes § 78Abs.3 und des
§ 82 Abs.3 Anwendung.

(91.
Wer gewohnheitsmäßigin gewinnsüchtigerAbsichtandereunterAusbeutung

ihrer Unerfahrenheitoder ihres Leichtsinnszu Börsenspekulationsgeschäftenver=
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leitet,welchenichtzu ihremGewerbebetriebegehören,wird mit Gefängnisund
zugleichmit Geldstrafebis zu fünfzehntausendMark bestraft. Auch kann auf
Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

6*95.
Ein Kommissionär,welcher,um sichodereinemDritteneinenVermögens=

vorteil zu verschaffen,
1. das Vermögen desKommittentendadurchbeschädigt,daß er hinsichtlich
eines abzuschließendenGeschäftswider besseresWissen unrichtigenRat
oderunrichtigeAuskunfterteilt,oder

2. bei der Ausführung einesAuftrags oder bei der Abwickelungeines
Geschäftsabsichtlichzum Nachteiledes Kommittentenhandelt,

wird mit Gefängnis bestraft. Neben der Gefängnisstrafekann auf Geldstrafe
bis zu dreitausendMark sowieauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkannt
werden.

Sind milderndeUmständevorhanden, so kann ausschließlichauf dieGeld=
strafeerkanntwerden. «

Der Versuchist strafbarin denFällen der Ziffer1.

8 96.
Die in dem II. und IV. Abschnittesowie im § 88 bezüglichder Wert=

papieregetroffenenBestimmungengelten auch für Wechselund ausländische
Geldsorten.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ28# "“

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Zulassung von Börsentermingeschäftenin Anteilen von Berg=
werks=und Fabrikunternehmungen. S. 239. — Bekanntmachung, betreffend die Geschäfts=
bedingungender Produktenbörse zu Berlin für den Jeithandel in Getreide und Mehl. S. 210.

(Nr. 3475.) Bekanntmachung, betreffenddie Julassung von Börsentermingeschäftenin An=
teilen von Bergwerks=und Fabrikunternehmungen. Vom 29. Mai 1908.

A## Grund des § 63 des Börsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.S. 215) hat der
Bundesratbeschlossen:

Börsentermingeschäftein den Anteilen der folgendenAktiengesellschaften
sind zulässig:

1. „AllgemeineElektrizitätsgesellschaft“zu Berlin;
2. „Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation“ zu Bochum;
3. „Deutsch=LuxemburgischeBergwerks=und Hütten=Aktiengesellschaft“zu
Bochum)

4. „Union, Aktiengesellschaftfür Bergbau, Eisen=und Stahlindustrie“
zu Dortmund

5. „GelsenkirchenerBergwerks=Aktiengesellschaft“zu Gelsenkirchen;
6. „HarpenerBergbau=Aktiengesellschaft"zu Dortmund;
7. „Hohenlohe=Werke=Aktiengesellschaft“zu Hohenlohehütte,Kreis Katto=
witz, Provinz Schlesien;

§. „Vereinigte Königs= und Laurahütte, Aktiengesellschaftfür Bergbau=
und Hüttenbetrieb“zu Berlin;

9. „Phönir, Aktiengesellschaftfür Bergbau=und Hüttenbetrieb“zu Duis=
burg=Ruhrort;

10. „RheinischeStahlwerke“ zu Duisburg Meiderich;
11. „Rombacher Hüttenwerke“zu Rombach.
Berlin, den29. Mai 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von BethmannHollweg.

Reichs.Gesetzbl.1908. « 42
Ausgegebenzu — 30.Mai 1908. Original from
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(Nr. 3476.) Bekanntmachung, betreffend die Geschäftsbedingungender Produktenbörse zu
Berlin für den Zeithandel in Getreide und Mehl. Vom 29. Mai 1908.

A#½#Grund des §&67 des Börsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.S. 215) hat der
Bundesrat beschlossen,die nachstehendenGeschäftsbedingungender Produktenbörse
zu Berlin für den Kauf oder die sonstigeAnschaffungvon Weizen, Roggen,
Hafer oder Mais in Mengen von 50 Tonnen oder einem Vielfachen davon
— die Tonne zu 1000 Kilogramim dder von Roggenmehl in Mengen von
300 Sack odereinemVielfachendavon derSack zu 100 Kilogramm brutto
mit der Maßgabe zu genehmigen,daß es den Vertragschließendengestattetist,
Vereinbarungenüber die in diesenBedingungennichtgeregeltenPunkte zu treffen:
I. Zu liefern ist:

1. beiWeizen:gesunder,trockenerund für Müllereizweckegut verwend=
barer Weizen, mit einemNormalgewichtevon 755 Gramm für das
Liter. Von derLieferungausgeschlossensind: Rauhweizen,Kubankaund
andereausländischeHart= (Gries=)Weizen, fernerkünstlicheMischungen
von weißemund rotem(gelbem)Weizen;
bei Roggen: guter, gesunder,trockenerRoggen, frei von Darrgeruch
mit einemNormalgewichtevon 712 Gramm für das Liter;

3. bei Hafer: guter, gesunder,trockenerHafer, frei von Darrgeruch mit
einemNormalgewichtevon 150 Gramm für das Liter;

4. beiMais: guter,gesunderMais;
bei Roggenmehl:gutes, gesundesRoggenmehlNr. 0 und Nr. J ge—
trennt, nach den von Sachverständigen,welche für Mehl von der
Handelskammerzu Berlin öffentlichangestellt und beeidigtsind, fest=
gestelltenTopen. Das Mehl ist in guten, dichten, ungezeichneten
Säcken, die 74 bis 80 Zentimeterbreit und 116 bis 125 Zentimeter
lang sind, zu liefern. Die Säcke sind mit Plomben zu versehen,auf
denendie BezeichnungderArt und Nummer deutlichausgeprägtist.

DOie Lieferung hat innerhalb des von den Parteien vereinbartenMonats
nachWahl des Verkäufers zu erfolgen.

II. ist Berlin. Der Verkäuferkannauchvon Ss liefern,die
Ladegerechtigkeithabenund an folgendenschiffbarenWasserläufenbe=
legen sind: a) am Spandauer Schiffahrtskanal bis zur Dlötzensee=
Schleuse (Nord= und Südufer), b) am Verbindungskanal von der
Plötzensee=Schleusebis zur Spree, c) am Landwehrkanal=Salzuferund
CharlottenburgerUfer, 4) an der Unterspreebis zur S
Schleuse, e) amTeltowkanal zwischenderBerlin=DempelhoferChaussee
und der Rudower Straße, 4) am Landwehrkanalvon der Oberspree
bis zum Rirdorfer Stichkanal, 6) am Rirdorfer Stichkanal bis zur
Stadt= und Ringbahn, h) an der Oberspreebis zum Beginnedes

1

1
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TreptowerParkes, i) am Rummelsburger See, von der Stadt= und
Ringbahn an gerechnetauf der rechtenSeite bis einschließlichder
früherenRengertschenFabrik und auf der linkenSeite bis einschließlich
des Geländes der NorddeutschenEiswerke, oder

2. durch Beschluß des Börsenvorstandes, Abteilung Produktenbörse, zu
Berlin als geeignetbezeichnetsind, sofern seit Bekanntmachungdes
Beschlussesein Zeitraum von mindestens 6(Monaten verflossen ist.

Weizen,Roggen,Hafer oderMais könnenauch aus Kähnen geliefert
werden,dieSreiäl der WeichbildgrenzeBerlins auf einemder zu l be=
zeichnetenWasserläufean einemSpeicher liegen.

rungsbereitschaftAndienung), frühestensaber an demderAndienungvorher=
gehendenWerktagevon drei von der Handelskammerzu Berlin für die in
Frage kommendenWaren öffentlichangestelltenund beridigtenSachverstan=
digen untersuchtund als lieferbar befundenworden ist.

Bei der Untersuchungder Ware und Festsetzungeines Mehr= oder
Minderwerts sind bei Weizen, Roggen, Hafer oder Mais Beschaffenheitund
Naturalgewicht,bei NoggenmehlBeschaffenheitdes Mehles und Beschaffen=
heit der Säcke zu berücksichtigen.

Ergibt sich bei Weizen, Roggen, Hafer oder Mais auf Grund dieser
Untersuchungein Mehr= oder Minderwert bis zu 2 Mark für die Tonne,
so ist der Käufer zur Abnahme unter Vergütung des Mehrwerts oder
Abzug des Minderwerts verpflichtet. Ein Mehrwert über 2 Mark für die
Tonne ist nicht zu vergüten. Bei einem Minderwerte von mehr als
2 Mark für die Tonne ist die Ware nicht lieferbar.

Ergibt sichbeiRoggenmehlauf Grund dieserUntersuchungeneinMehr=
oder Minderwert bis zu durchschnittlich 25 Pfennig für 100 Kilogramm
Mehl, so ist der Käufer zur Abnahme unter Vergütung des Mehrwerts
oder Abzug des Minderwerts verpflichtet. Ein Mehrwert über 25 Pfennig
für 100 gd Mehl ist nicht zu vergüten. Bei einemMinderwerte
von mehr als 25 Pfennig für 100 Kilogramm Mebl ist die Wore nicht
lieferbar. Ergibt sich durch die Untersuchungein Minderwert der Säcke
bis zu durchschnittlich10 Pfennig für das Stück, so ist der Käufer zur
Abnahme unter Abzug des Minderwerts verpflichtet. Bei einem höheren
Minderwerte der Säcke ist die Ware nicht lieferbar.

je 50 Tonnen schriftlich unter Beifügung einer Bescheinigung über die
Lieferbarkeit zu erfolgen und muß dem Käufer an einemWerktage bis
12 Uhr mittags zugestelltsein. Endet die Lieferzeit an einemSonn oder
Feiertage,so muß die Andienung spätestensan dem vorbergehendenWerk=
tag erfolgen. Die Andienung kann an Oritte weitergegebenwerden. Die
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Weitergabemuß unverzüglicherfolgen. Die Umlaufszeit der Andienung
endetam Andienungstagenachmittags5 Uhr.

Der Verkäufer ist berechtigt,jeden einzelnenPasr von zwei ver=
schiedenenStellen zu liefern. Die Ware ist innerhalbvon (6Tagen, einschließ=
lich des Tages der Andienung, Zug um Zug gegenJahlung abzunehmen.
Endet die Frist an einem Sonn= oder Feiertage, so muß die Abnahme
sptesn am vorhergehendenWerktag erfolgen.

Das Andienungsschreibenund die Bescheinigungder Sachverständigen
müssenenthalten:

bei Lieferungen vom Kahn:
1. das Datum
den Namen des Schiffers, die Nummer des Kahnes und denOrt der
Abladung;

3. den Standort desKahnes, vorbehaltlicheinerAnderung beipolizeilicher
Anordnung;

E

bei Lieferungen vom Speicher:
1. das Datum;
die genaueBezeichnungdes Postens nach Lagerraum und Menge.
Erfolgt die Lieferung von einemnicht am schiffbarenWasserbelegenen

Speicher, so ist die Ware kostenfreiauf denWagen zu liefern; im übrigen
bat der Empfänger die Kosten der Übergabeund Abnahme der Ware zu
tragen, insoweit sie die angemessenenSätze nicht überschreiten. Etwaige
Mehrkostenfallen dem Verkäufer zur Last. Uber die Angemessenheitent=
scheidetin Streitfällen der Börsenvorstand, Abteilung Produktenbörse,zu
Berlin.

Der VerkäuferhatdasRecht,5 Prozentmehroderwenigerzu liefern.
Ergibt sichbei einemPosten ein Fehlgewichtvon mehr als 5Prozen, so
kann die Abnahme abgelehntwerden. Die Ablehnung muß jedochinner
halb der vertragsmäßigen Abnahmefrist erklärt werden. Ein Mehr= oder
Mindergewichtwird zum Preise desAbnahmetags, falls jedochdieAbnahme
nach Ablauf der vertragsmäßigenFrist von 6 Tagen erfolgt, zum Preise
des letztenTages der Abnahmefristberechnet.

VI. Bei Roggenmehlhat die Andienungim Posten von je 150Sack 0 und
150 Sack I schriftlich unter Beifügung einerBescheinigung über die
Lieferbarkeit zu erfolgen; sie muß dem Käufer an einem Werktage bis
12Uhr mittagszugestelltsein. Endet die Lieferzeitan einemSonn=oder
Feiertage, so muß die Andienung spätestensan dem vorhergehendenWerk=
tag erfolgen. Die Andienungkann an ODritteweitergegebenwerden.Die
Weitergabemuß unverzüglicherfolgen. Die UmlaufzeitderAndienungendet
am Andienungstagenachmittags5 Uhr.

E
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Der Verkäuferist berechtigt,jedeneinzelnenPosten von zwei ver—
schiedenenStellen zu liefern. Die Ware ist innerhalb 5 Werktagenein—
schließlichdes Tages der Andienung, Zug um Zug gegenZahlung abzu
nehmen. Endet die Frist an einem Sonn= oder Feiertage, so muß 1.
Abnahme spätestensam vorhergehendenWerktag erfolgen.

Das Andienungsschreibenund die Bescheinigungder Sachverständigen
müssenenthalten:

1. das Datum;,
2. die genaueBezeichnungdesPostensnachLagerraumundMenge.

Der Empfänger hat die Kosten der Ubergabe und der Abnahme der
Ware zu tragen, insoweitsie die angemessenenSätze nicht überschreiten.
EtwaigeMehrkostenfallen demVerkäuferzur Last. UberdieAngemessenheit
entscheidetin Streitfällen der Börsenvorstand, Abteilung Produktenbörse,
zu Berlin. Fehlen bei einem Posten von 300 Sack mehr als 4 Säcke
oder befindensich dabei mehr als 10 Säcke, welcheunter 99 Kilogramm
wiegen, so kann die Abnahme abgelehntwerden. Die Ablehnung muß
jedochinnerhalb der vertragsmäßigenFrist erklärt werden. Ein Fehlgewicht
wird zum Preise desAbnahmetags, falls jedochdie Abnahme nachAblauf
der vertragsmäßigenFrist von 5 Tagen erfolgt, zum Preise des letzten
Tages der Abnahmefristberechnet.Oie Kosten der Verwiegung trägt der
Verkäufer, wenn das Untergewichtmehr als / Prozent beträgt, sonstder
Käufer. Ubergewicht wird nicht vergütet.

VII. Im Falle desVerzugs darf dernichtsäumigeTeil dieAnnahmederLeistung
nicht ablehnen, ohne dem säumigenTeile eine angemesseneFrist zur Be=
wirkungderLeistungzu bestimmen.

VIII. Stellt der eine Teil seineZahlungen ein, so hat der andereTeil, unab=
hängigvon der bedungenenLieferzeit,unverzüglich,spätestensaber einen
Tag, nachdemer hiervon Kenntnis erhielt oder Kenntnis haben mußte,
ohne vorherige Androhung die Zwangsregulierung vorzunehmen. Oie
Zwangsregulierung erfolgt nach seinerWahl im ganzen oder in Teilen
entwederdurch Kauf oder Verkauf oder durch Verrechnung. Oer Kauf
oderVerkauf hat an derBörse zu Berlin für die bedungeneLieferzeitdurch
einen Kursmakler zu erfolgen. Die Verrechnungerfolgt auf Grund des
am Tage der Zwangsregulierungfür die bedungeneLieferzeitan derBörse
zu Berlin amtlich festgestelltenPreises oder, wenn mehrerePreise festgestellt
sind, des Mittelpreises. Der bei der Zwangsregulierung sich ergebende
Preisunterschiedist sofort fällig. An Zinsen sind vom Tage der Zwangs—
regulierung bis zum ersten Tage der vertragsmäßigenLieferzeit5 Prozent
zu vergüten. Auch im Falle der Verrechnungsind die üblichenMakler—
gebührenund die sonstigenUnkostenzu vergüten,welchebeiKauf oder
Verkauf entstandenseinwürden.

Meichs=Gesetbl.1908. 43
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IX. Als Feiertagegeltendie staatlichanerkanntenallgemeinenFeiertage,die
beidenjüdischenNeujahrstageund der Versöhnungstag, in bezug auf die
Abnahmefristjedochnur die staatlichanerkanntenallgemeinenFeiertage.

Berlin, den29. Mai 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
—“ 29. —

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Stiftungsurkunden — die Gustav Muller Kunststistimg und die
Gustav. Müller Hospitalstiftung. S. 245. — Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von
Planzen und sonstigenGegenständendes Gartenbaues. S. 255. — Bekanntmachung, betreffend
Anderungder Anlage B zurEisenbahn-Verkehrsordnung.S. 256.

(Nr. 3477.) Bekanntmachung,betreffenddie Stiftungsurkunden für die Gustav=Müller=
Kunststiftungund die Gustav. Müller=Hospitalstiftung. Vom 12.Mai 1908.

Auf Grund der9§ 1, 3 desGesetzes,betreffenddieErrichtungzweierStiftungen
aus demVermögen,welchesdemReicheaus demNachlassedes am 2. Juni
1901 verstorbenenMalers ProfessorGustavMüller zugeflossenist, vom 7. Januar
1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 131) habeich mit der anliegendenStiftungsurkunde
vom heutigenTage eineStiftung unter demNamen „Gustav=Müller=Kunst=
stiftung“ zu dem im Testamentedes Erblassers bestimmtenZweckedes Ankaufs
von Kunstwerkenbegründet,auf dieseStiftung die im 91 desGesetzesbezeich=
netenKapitalien übertragenund die Verfassungder Stiftung bestimmt.

Ich habefernerauf Grund der §§ 2),3 desim Abs.1 erwähntenGesetzes
mit der weiterbeigefügtenStiftungsurkundevom heutigenTage eineStiftung
unterdemNamen„Gustav=Müller=Hospitalstiftung“zu demim Testamentedes
ErblassersbestimmtenJweckeder Verwendungder Erträge zu Gunstendes
deutschenHospitals in Rom begründet,auf dieseStiftung das im 9 2 des
GesetzesbezeichneteKapital übertragenund dieVerfassungderStiftung bestimmt.

Die in denAbs.1, 2 erwähntenbeidenStiftungsurkundenwerdenhierdurch
bekanntgemacht.

Berlin, den12.Mai 1908.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

Reichs.Gesetzbl.1908. 41
Autggenn zu Ber*r* 2. Lie
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Stiftungsurkunde für die Gustav=Müller=
Kunststiftung.

Auf Grund desGesetzes,betreffenddie ErrichtungzweierStiftungenaus dem
Vermögen,welchesdemReicheaus demNachlassedes am 2. Juni 1901 ver=
storbenenMalers Professor Gustav Müller zugeflossenist, vom 7. Januar 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 131) begründe ich die

(/Gustav=Müller=Kunststiftung“
die nach §1 des erwähntenGesetzesals mit demBeginne des 4. Juli 1902
entstandengilt, und übertrage auf dieseStiftung kraft dermir im §1Ierteilten
Ermächtigung

1. denBetrag von 106392/e8Mark (Einhundertsechstausenddreihundert=
zweiundneunzigMark 28 Pfennig), welcherder Reichskasseim Rech=
nungsjahr1902 aus demNachlassedes am 2. Juni 1901 in Rom
verstorbenenMalers ProfessorGustavMüller und aus Erträgendieses
Nachlassesmit der im TestamentedesErblassersangeordnetenAuflage
zugesossenist,
. die aus demselbenNachlassedemReichemit der gleichenAuflage
zugefallenenStücke der italienischenkonsolidierten,zu 5 vom Hundert
verzinslichenRenteim Nennbetragevon 160000Lire (Einhundertsechzig=
tausendLire)

zu demvom Erblasserbei der Auflage bestimmtenZwecke,mit den Erträgen
dieserKapitalienKunstwerkezur Uberweisungan die vom Erblasserbezeichneten
Anstaltenanzukaufen.

Die Verfassung der Stiftung wird, wie folgt, bestimmt:

1.
Die Stiftung führt denNamen:

Gustav=Müller=Kunststiftung.

Die Stiftung hat ihren Sitz in Berlin. Soweit der Sitz für die
Bestimmungdes allgemeinenGerichtsstandesin Betrachtkommt,gilt der zum
Bezirkedes AmtsgerichtsBerlin=Mitte gehörendeTeil des StadtkreisesBerlin
als Sitz der Stiftung.

#
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82.
Die Stiftung hat den Zweck, an Stelle des Reichsdie Leistungenzu

bewirken,zu denender am 2. Juni 1901 in Rom verstorbeneMaler Professor
Gustav Müller nach Inhalt des anliegendenAuszugs aus seinemTestamente

2 guerurn Kapitalsvon300000 Lire deritaltenischenkonsolidierten,
zu5 vom HundertverzinslichenRente im Wege der Auflage verpflichtethat,
und die darin bestehen:nachMaßgabe der im Testamentsauszugenthaltenen
Anordnungenmit den Erträgen des dazu bestimmtenKapitals (Stiftungs=
vermögens)Kunstwerkedeutscher,italienischeroder spanischerKünstler anzukaufen
und die angekauftenKunstwerkeder Königlich PreußischenNationalgaleriein
Berlin oder der KöniglichItalienischenAkademievon San Luca in Rom zu
überweisen.

83.
Das Stiftungsvermögen,das dem aus demNachlassenachInhalt des

Testamentsauszugs(§ 2) auszusonderndenKapitale von 300000 Lire der
italienischenkonsolidierten,zu 5 vomHundertverzinslichenRenteentsprechensoll,
ist gebildetwordenaus:

1. den im Eingange dieserStiftungsurkundezu 2 auf die Stiftung
übertragenenStücken der bezeichnetenRente im Nennbetragevon
160000 Lire,

2. demGegenwertedesBarbetrags,deranStelle derübrigen140000Lire
der bezeichnetenRente, da sich hierfür keineRententitel im Nachlasse
vorfanden, nach der für diesenFall im Testamentsauszugenthaltenen
Bestimmung zu dem römischenKurse vom 3. Juni 1901, als dem
Tage nach demTode desErblassers,mit 141.029Lire zur Auszahlung
zu bringenwar nämlih 113057,40Mark.

Hiervon ist der nach Berichtigung der Erb—
schaftssteuerin Preußen und Italien der Reichs—
kasseim Rechnungsjahr1902 zugeflosseneBar—
beleagvon 106392/8Mark
im EingangedieserStiftungsurkundezu 1 auf die
Stiftung übertragenund der Rest v0ovo. .. 6 665,12Mark

dem Stiftungsvermögen, um es auf die vorgeseheneHöhe zu bringen, aus dem
Ertrage desRechnungsjahrs1902 überwiesenworden.

Das Stiftungsvermögenbestandhiernachaus den im Abs.1 zu 1 er=
g Stücken der italienischenRente über 160 000 Lire und " ebenda
zu.2 erwähntenbeidenBarbeträgenvon 106392/esMark und 6 665)/12Mark.
Für dieseBarbeträgevon zusammen113057/10Mark sindunterHinzunahme
von 134),63Mark aus demErtragedes Rechnungsjahrs1902, also im ganzen
für 113 191,78Mark Stücke der preußischenkonsolidierten,zu 3½ vom Hundert
verzinslichenStaatsanleiheüber zusammen110650 Mark angekauftworden.

44
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Sodann sind im Rechnungsjahr1906 die im Abs. 1 zu 1 erwähntenStücke
der zu 5 vom HundertverzinslichenitalienischenRenteüber 160000 Lire aus
Anlaß derUmwandlungdieserRente in einezu 3½ vom Hundertverzinsliche
Rente verkauftund mit demErlöse von 131 475/50Mark Stücke derpreußischen
konsolidierten,zu 3½vomHundertverzinslichenStaatsanleiheüber131700 Mark
für zusammen131436/60Mark angekauftworden,so daß bar 38/66Mark ver=
blieben,die dem Ertrage des Rechnungsjahrs1906 zugeführtworden sind. Da
aus dem Ertrage des Rechnungsjahrs1902 134/68Mark zur Bildung desVer=
mögensverwendetund im Rechnungsjahr1906 38/%Mark vondemVermögen
demErtrage wiederzugeführtwordensind, so ist dem im Satz1 bezeichneten
Vermögensbestandaus den Erträgen ein Betrag von noch 95/13Mark zu=
gewachsen.

Das Stiftungsvermögen bestehthiernachzur Zeit aus den nach Abs. 2
angeschafftenStücken der preußischenkonsolidierten,zu 3½ vom Hundert ver=
zinslichenStaatsanleiheüber 110650 Mark und 131 700 Mark, zusammen
sber 242 350Mark GweihundertzweiundvierzigtausenddreihundertfünfzigMark.

84.
Das Stiftungsvermögen(§ 3 Abs.3) darf zur ErreichungdesStiftungs=

zwecksin seinemKapitalbestandenicht angegriffenwerden.
Soweit das Stiftungsvermögenbei einerVeräußerung der jetztoderspäter

zu ihm gehörendenForderungenund Wertpapierein Geld umzusetzenist, hat
die AnlegungdesGeldesin ForderungenoderWertpapierenzu erfolgen,diezur
Anlegung von Mündelgeld geeignetsind. Ein hierbei etwa unverwertbar
bleibenderGeldüberschußist bei einerfür Anlegungvon Mündelgeldgeeigneten
Bank oderHinterlegungsstelleanzulegen;er kann jedochstattdessenjederzeit
unter Hinzunahmedes zu seinerVerwendbarkeitfehlendenBetrags aus Erträgen
des Vermögens in ForderungenoderWertpapierenangelegtwerden,die zur
Anlegungvon Mündelgeldgeeignetsind.

85.
VorstandderStiftung ist dasAuswärtigeAmt. Es vertrittdieStiftung

gerichtlichund außergerichtlich;es hat die Stellung einesgesetzlichenVertreters.

86.
Die Verwaltungder Stiftung wird vomAuswärtigenAmte geführt,das

keineVergütunghierfür, aber Ersatz der erforderlichgewesenenAufwendungen
erhält.

87T.
NachMaßgabederim Testamentsauszuge(§ 2) enthaltenenBestimmungen

wird in Rom eineKommissiongebildet,die aus demjeweiligendiplomatischen
VertreterdesReichsin Rom als Vorsitzenden,mit demRechte,seineVerrichtungen
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einemDritten zu übertragen,und aus drei deutschenund drei italienischenMit—
gliedernbesteht.Die deutschenMitgliederwerdenin Gemäßheitder erwähnten
Bestimmungenvon dem derzeitigendiplomatischenVertreter des Reichs in Rom
gewählt. Die italienischenMitglieder sind gemäßden erwähntenBestimmungen:
der Präsident der Königlich ItalienischenAkademievon San Luca in Rom und
zweiMitglieder desRates dieserAkademie,die von demRate zu wählensind.

88.
Der Kommission(57) stehendie ihr nachInhalt desTestamentsauszugs

( 2) zugewiesenenVerrichtungenzu, insbesonderedieAuswahlder anzukaufenden
Kunstwerke,der Ankauf, die Zahlung des Kaufpreises,die bei dessenStundung
mit den Urhebern der Kunstwerkeetwa zu treffendenVereinbarungenund die
UberweisungderKunstwerkean die nachdemInhalte desTestamentsauszugsin
BetrachtkommendenKunstanstalten.

Die VertretungsmachtderKommission erstrecktsichauf alle Rechtsgeschäfte,
die der ihr zugewieseneGeschäftskreisgewöhnlichmit sichbringt.

Soweit derGeschäftsgangderKommissionder RegelungdurcheineGe=
schäftsordnungbedarf, ist diesevon derKommission auszuarbeitenund demAus=
wärtigenAmte zur Bestätigungvorzulegen.

Die zu denVerrichtungenderKommission erforderlichenMittel werdenihr
vom AuswärtigenAmte nachMaßgabe der im Testamentsauszugenthaltenen
Anordnungenaus denErträgendesStiftungsvermögensüberwiesen.

§ 9.
Uber die VerwaltungdesStiftungsvermögensund dieVerwendungseiner

Erträgewird demAuswärtigenAmte von der Legationskasseam Schlussejedes
RechnungsjahrsRechnunggelegt.

Berlin, den 12.Mai 1908.

Fürst von Bülow.
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Annlage.

Auszug aus demTestamentedes am 2. Juni 190] in
Nom verstorbenenHrofessors Gustav Müller.

Rom, denfünfzehntenAugust achtzehnhundertachtundneunzig.

Ich unterzeichneterGustav Adolf Müller (Sohn des in Coburg verstorbenen
Daniel FriedrichMüller) hier in Rom ansässigübermeinenNachlaßverfügend,
sprechehiermit meinen letztenWillen in Form eines olografischenTestaments
aus, erkläreund bestimmewie folgt:

pp.
2. Ich ernenneals meinenUniversalerbendas DeutscheReich, mit der

VerpflichtungmeineTestamentsbestimmungenzu erfüllen wie folgt:
—... — 2202

f. Außerdem wird mein Universalerbe,nämlich das DeutscheReich von
dem Reste meinesVermögens, welchesich demselbenhinterlasse,das nominelle
Kapital von Dreimalhunderttausend Lire ital. 5 Prozent Consolidat trennen
und separiertverwalten. — Die jährlichenZinsen diesesKapitals bestimmeich
in Perpetuo zum Ankaufe von einem oder mehrerenKunstwerken, einmal von
Olgemälden,ein anderesMal von Skulptur (Marmor oderBronze)von wirk=
lich anerkanntemausgezeichnetemWerte.

Diese Werke müssenimmer auf internationalenAusstellungender Stadt
Rom ausgestelltsein und nur unter diesendürfen diejenigengewähltwerdenzum
Ankauf,welchealle gefordertenEigenschaftenbesitzen.Das gegenwärtigeLegatist
immer einer Befolgung folgenderBedingungenunterworfenund mit der ge=
nauestenErfüllung derselbenbetraueich das DeutscheReich) also

1. Die Kunstwerkewerdendas ersteMal zumAnkaufegewähltunter
denjenigenKünstlern, welchedeutscheReichsangehörigesind. Des=
wegenist es nötig, daß dieseBestimmungenin Deutschlandpubliziert
werden, damit die deutschenKünstler von dieserKonkurrenzrechtzeitig
Kenntnis erhalten. Das zweiteMal die Kunstwerkevon Künstlern
welche italienischeStaatsangehörige sind und so nacheinanderab=
wechselnd. Sollten denKunstwerkendeutscheroderitalienischerKünstler
die gefordertenEigenschaftenfehlen, so kann ein Werk mit den oben=
genanntenEigenschaftenvon einemspanischenKünstler gewähltund
angekauftwerden.
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2. Werdennun dieZinsenvon einemJahre nichtausgegebenentweder,
weil keine internationaleAusstellung in der Stadt Rom stattfindet
oder aus Mangel von Kunstwerkenauf der Ausstellung selbst,welche
die verlangtenEigenschaftennicht besitzen,oder weil derKaufpreis der
gewähltenKunstwerkedie Höhe der jährlichenZinsen übersteigt, so
werden dieseZinsen selbst oder der Uberschußderselbenzinsbringend
aufgespart,um mit den Zinsen des nächstenJahres dazu zu dienen,
ein Werk von besondererBedeutung als Kunstwerkwegen größeren
Dimensionenals auch höherenPreis anzukaufen.

Das Kapital von DreimalhunderttausendLire ital. 5 Prozent
Consolidatdarf jedochnichtangerührtwerden.

3. Sind nun bloß die jährlichenfälligen Zinsenvorhandenund ein Kunst=
werkhat einenhöherenWert, so kannmeinUniversalerbemit dem
betreffendenAutor desselbenübereinkommen,daß dieZahlung ratenweis
in zweiodermehrerenJahrenausbezahltwird, bis dieganzegeschuldete
Summe abgetragenist. Da nun nicht alle Jahre internationaleAus=
stellungenin Rom stattfinden,so ist diesesleichtmöglichauszuführen,
weil die Zinsen sich von selbstvermehren.— Bis zur vollständigen
Abzahlungdes die verfügbarenZinsen übersteigendenPreises eines
angekauftenKunstwerkesruht die Tätigkeit derKommission; es dürfen
alsodurchletzterebis dahinNeuerwerbungennichtvorgenommenwerden.
Dabeisoll derGrundsatzbeobachtetwerden,daßdeutscheunditalienische
Künstler stets gleichmäßigzu behandelnsind. Werden also in einem
Jahre für ein deutschesKunstwerkmehrals die Jahreszinsenveraus=
gabt, so soll ein annäherndgleicherBetrag in einemoder mehreren
Jahren zumErwerb eines odermehrereritalienischerKunstwerkever=
wendetwerdenund umgekehrt.

4. Das Kunstwerkdarf nur durchKünstlerselbst,nie durcheinenKunst=
händleroderVermittlerverkauftwerden.

5. Die Auswahl derKunstwerkeist einerKommissionübertragen,welche
bestehtaus drei deutschen,drei italienischenMitgliedern und dem
jeweiligenVertreter desDeutschenReichs in Rom als Vorsitzendermit
dem Rechte der Substitution. Die drei italienischenMitglieder sind
der PräsidentderKöniglichenAkademievon S. Luca und zweiMit=
gliederdesRates der Akademie,welchebeidedurchdenRat derselben
gewähltwerden. Die drei deutschenMitgliederkönnen)im Falle keine
deutschenMitglieder zur Zeit in der Akademiesind, auchaußerhalb
derselbengewähltwerdenund zwar durch(den)derzeitigenVertreter
desDeutschesReichesin Rom. Es müssendieselbenanerkannttüchtige
Künstler sein und brauchenauch nicht in Rom zu residieren.

Wenn nun ein Werk der Skulptur gewähltwerdensoll, so
müssenvier Bildhauer und zwei Maler berufenwerden,wenn ein
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Olgemälde,vier Maler und zweiBildhauer. Die Kommissionwird
vom Vorsitzendenberufenund tritt am Sitze der DeutschenBotschaft
zusammen,und zwarkurzvor Schluß derjedesmaligeninternationalen
Ausstellungin Rom, auf welcherdie Auswahl derKunstwerkestatt=
zufindenhat.

6. Haben verschiedeneKunstwerkedenselbenkünstlerischenWert, so ent=
scheidetdie Kommissiondurchdas Los.

7. Die gewähltenKunstwerkewerdensogleichvon meinemUniversalerben
ausgezahltund zwar den Preis, welchendie Kommissionmit dem
Künstler abgemachthat. Kommen, wenn der VerkäuferItaliener ist,
in unbestrittenenBesitzderKöniglichenAkademievon S. Luca in Rom.
Wenn von deutschenoder spanischenKünstlern, in die Königliche
Nationalgaleriein Berlin. Sollte dieAkademievon S. Luca jemals
ihre bisherigeUnabhängigkeitund Selbständigkeitals internationales
Kunstinstitutverlierenodersolltendie italienischenBehördendenVersuch
machen,die dort vorhandenenKunstwerkein ihrenBesitzüberzuleiten,
so sollen alle neu zu erwerbendenKunstwerkeseitensder Kommission
isn ausschließlichenBesitz der National=Galerie in Berlin überwiesen
werden.

—. —— ————— .————————

Wenn sichbei meinemTode nicht soviel italienischeRententiteleffektivin
meinemBesitzebefinden,um alle oben ausgesetztenVermächtnissein wirklichen
Rententitelnzu zahlen,so soll meinUniversalerbeverpflichtetsein, denGegen=
wert der in konsolidierterRente auszuzahlendenLegatebar zum Tageskurse,
welchendie italienischeRente in Rom am Tage nachmeinemTode hat, zur
Auszahlungzu bringen.

— ———————————22

gez.Gustav Adolf Müller.

* 6 Oriqine!l from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



StiftungsurkundefürdieGustav-Müller-
Hospitalstiftung.

Auf Grund desGesetzes,betreffenddie ErrichtungzweierStiftungenaus dem
Vermögen, welchesdem Reicheaus dem Nachlassedes am 2. Juni 1901 ver—
storbenenMalers ProfessorGustavMüller zugeflossenist, vom 7. Januar 1908
(Reichs-Gesetzbl.S. 131) begründe ich die

„Gustav=Müller=Hospitalstiftung
die nach § 2 des erwähntenGesetzesals mit dem Beginne des 25. Juli 1902
entstandengilt, und übertrage auf dieseStiftung kraft der mir im § 2 erteilten
Ermächtigung «·

denBetragvon228080,10Mark(Zweihundertachtundzwmizigtauseiid-
achtzigMark 10 Pfennig), welcherder Reichskasseim Rechnungsjahr
1902 aus demNachlassedes am 2. Juni 1901 in Rom verstorbenen
Malers ProfessorGustavMüller undausErträgendiesesNachlassesmit
einerim TestamentedesErblassersangeordnetenAuflage zugeflossenist,

zu dem vom Erblasser bei der Auflage bestimmtenZwecke,die Erträge dieses
Kapitals zu Gunsten des deutschenHospitals in Rom zu verwenden.

Die Verfassung der Stiftung wird, wie folgt, bestimmt:

· §1.
Die Stiftung führt denNamen:

Gustav=Müller=Hospitalstiftung.
Die Stiftung hat ihren Sitz in Berlin. Soweit der Sitz für die Be=

stimmungdes allgemeinenGerichtsstandesin Betrachtkommt,gilt der zumBe=
zirkedesAmtsgerichtsBerlin=Mitte gehörendeTeil desStadtkreisesBerlin als
Sitz der Stiftung.

82.
Die Stiftung hat denZweck,an Stelle desReichsdie Leistungenzu be—

wirken, zu denender am 2. Juni 1901 in Rom verstorbeneMaler Professor
Gustav Müller durchTestamentvom 15.August 1898 das Reich als seinen
Reichs=Gesetzbl.1908. 45
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Erben im Wegeder Auflage in AnsehungdesnachBerichtigungder sonstigen
NachlaßverbindlichkeitenverbleibendenNachlassesverpflichtethat, und die darin
bestehen,

„die jährlichenZinsendiesesNachlaßbetragszu Gunstendes deutschen
Hospitalsin Rom zu verwenden“.

"

83.
Das Stiftungsvermögenist entsprechendder BestimmungdesErblassers

G 2) gebildetwordenaus den im EingangedieserStiftungsurkundeauf die
Stiftung übertragenen228080,10Mark, als demBetrag, auf densichdernach
Berichtigung der sonstigenNachlaßverbindlichkeitenverbliebeneNachlaß unter
Hinzurechnungbis dahin erwachsenerZinsenam 25. Juli 1902, als demEnt—
stehungstageder Stiftung, belief.

Von dem bezeichnetenBetrage sind im Rechnungsjahr1902 für
227138,63Mark Stückeder preußischenkonsolidierten,zu 3½ vom Hundert
verzinslichenStaatsanleiheüber 220850 Mark angekauftworden. Für den
Rest von 941/11Mark, der vorerstbei einerBank verzinslichangelegtwar,
sind im Rechnungsjahr1907 unterHinzunahmevon 21)53Mark aus denEr=
trägen dieses Rechnungsjahrs für zusammen 963 Mark weitere Stücke der
preußischenkonsolidierten,zu 3½ vom Hundert verzinslichenStaatsanleihe über
1.000 Mark hinzugekauftworden.

Das Stiftungsvermögen bestehthiernach zur Zeit aus den nach vor=
stehendemangeschafftenStückenderpreußischenkonsolidierten,mit 3½vomHundert
verzinslichenStaatsanleiheüber 220850 Mark und 1 000 Mark, zusammen
über 221850 Mark (ZweihunderteinundzwanzigtausendachthundertfünfzigMarh.

84.
Das Stiftungsvermögen(§ 3 Abs.3) darf zur ErreichungdesStiftungs=

zwecksin seinemKapitalbestandenichtangegriffenwerden.
Soweit dasStiftungsvermögenbeieinerVeräußerungder jetztoderspäter

zu ihm gehörendenForderungenund Wertpapierein Geld umzusetzenist, hat
die Anlegung des Geldes in Forderungen oder Wertpapieren zu erfolgen, die
zur Anlegungvon Mündelgeldgeeignetsind. Ein hierbeietwa unverwertbar
bleibenderGeldüberschußist bei einer für Anlegungvon Mündelgeldgeeigneten
Bank oderHinterlegungsstelleanzulegen;er kann jedochstatt dessenjederzeit
unter Hinzunahmedes zu seinerVerwendbarkeitfehlendenBetrags ausErträgen
des Vermögensin Forderungenoder Wertpapierenangelegtwerden,die zur
Anlegungvon Mündelgeldgeeignetsind.
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§5.
Vorstandder Stiftung ist dasAuswärtigeAmt. Es vertrittdieStiftung

gerichtlichund außergerichtlich;es hat die Stellung einesgesetzlichenVertreters.

86.
Die Verwaltung der Stiftung wird vom AuswärtigenAmte geführt,

das keineVergütung hierfür, aber Ersatz der erforderlichgewesenenAufwen=
dungenerhält.

87T.
Uber dieVerwaltungdesStiftungsvermögensund dieVerwendungseiner

Erträgewird demAuswärtigenAmte von der Legationskasseam Schlussejedes
RechnungsjahrsRechnunggelegt.

Berlin, den12.Mai 1908.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3478.) Bekanntmachung,betreffenddieEinfuhr vonPlanzen undsonstigenGegenständen
des Gartenbaues. Vom 27.Mai 1908.

A## Grund der Vorschriftim § 4 Ziffer1 der Verordnung,betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich folgendes:

Die Einfuhr aller zurKategoriederRebenichtgehörigenPflänz=
linge, Sträucher und sonstigenVegetabilien, welcheaus Pflanzschulen,
Gärten oderGewächshäusernstammen,über die Grenzendes Reichs
darf fortan auchüber das KöniglichPreußischeJZollamtI. Stettin
Hansabrücke, erfolgen.

Die demKöniglichPreußischenHauptzollamteStettin Auslands=
verkehrbisher zustehendeBefugnis zur Pflanzenabfertigung(Bekannt=
machungvom12.Juli 1883—Reichs=Gesetzbl.S. 242—) fällt fort.

Berlin, den27.Mai 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

45“
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(Nr. 3479.) Bekannimachung,betreffendAnderung der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 29.Mai 1908.

A# Grund desArtikel45 der Reichsverfassunghat der Bundesratfolgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

I. In Nr. XXXVaz Ziffer6 — Eingangsbestimmungen—:
1. vor denWorten „Patronen aus Cosilit“ wird eingeschaltet:

Patronen aus Extra=Gummidynamit, Winterdynamit I
und IlI — auch Belgisches Winterdynamit genannt —
(Gemengevon höchstens60 Prozent Nitroglyzerin und höchstens
8 Prozent Nitrobenzol,gelatiniertmit Kollodiumwolle,mit
Zusatzvon Salpeterarten, denenauchHolzmehlund indifferente,
neutrale,beständige,färbendeStoffe beigemischtseinkönnen);
Patronen aus Gesilit mit oderohnedieZiffern I, II und III
(Gemenge von höchstens30 Prozent durchKollodiumwolle
gelatiniertemNitroglyzerinmit Salpeterarten,Kochsalzund
Kohlehydraten,mit oder ohne Zusatzvon Dinitrotoluol),

2. bei „Patronen ausChedditen““wird hinterderKlammerbeigefügt:
—siehe auchNr. XXXVg —.

II. In Nr. XXXVe:

1. Der mit „BautzenerSicherheitspulver“beginnendeAbsatzwird ge=
ändertin:

Bautzener Sicherheitspulver (Gemenge von mindestens
70 BProzentAmmoniaksalpeter,Barytsalpeterund höchstens
15 ProzentTrinitrotoluol)),

2. Der mit „Gesteins=Dahmenit“beginnendeAbsatz erhält folgende
Fassung:

Gesteins=Dahmenit auch Perfektiv=Dahmenit (Gemenge
von Ammoniaksalpeter,festenKohlenwasserstoffenoder Nitro=
kohlenwasserstoffen— z.B. Trinitrotoluol (hiervonaberhöchstens
17 Prozent),Mono=oderDinitrotoluol, Dinitrobenzol,Nitro=
naphthalin — mit oder ohne Zusatz von Pfflanzenmehlen,
Chlorammonium,Kochsalz,Alkaliphosphaten,Alkalioralaten,
Kalisalpeter (hiervonaber höchstens15 Prozent) oder Natron=
salpeter,Alkalichromaten(hiervonaber höchstens3 Prozent)
und BraunsteinoderBlutlaugensalz),
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3. Hinter demmit „Minolite“ beginnendenAbsatzewird eingeschaltet:
Monachit J (emengevonAmmoniaksalpeter,höchstens15Prozent
Trinitroxylol, höchstens4 Prozent gelatiniertemNitroglyzerin
und mindestens4 ProzentPflanzenmehlen),

Monachit ll (GemengevonAmmoniaksalpeter,höchstens18Prozent
Trinitroxylol,höchstens8ProzentKalisalpeter,höchstens1Prozent
Kollodiumwolle, höchstens1 Prozent Kohle, mit Kohlenwasser=
stoffen, Pflanzenmehlen, Ammoniumoxalat oder anderendie
GefährlichkeitnichterhöhendenneutralenSalzen),

4. Der mit „Neuwestfalit“ beginnendeAbsatzerhält folgendeFassung:
Neuwestfalit auch Gesteins=Westfalit (Gemengeaus Am=
moniaksalpeterund Pflanzenmehl mit oder ohneZusatz von
Kohlenwasserstoffen Nitrokohlenwasserstoffen,wieNitronaph=
thalin, Nitrotoluolen,und zwarhöchstens20 ProzentDinitro=
toluol oderMono=und Dinitrotoluol oderhöchstens13 Prozent
Trinitrotoluol) diesesauch mit Zusatz andererNitrotoluole bis
zu 20 Prozent der Gesamtmenge,mit oder ohneZusatzvon
höchstens10 Prozent Baryt=, Kali= oder Natronsalpeteroder
10 Prozent von Mischungen dieserSalpetersorten(bei gleich=
zeitigemGehalt an Trinitrotoluol aus höchstens5 Prozent
dieserStoffe) mit oder ohneZusatzvon höchstens1 Prozent
Kollodiumwolle 1 ProzentHolzkohle,mit oderohneZusatz
vonneutralen,beständigen,inertenChloriden,Oxalaten,Azetaten
und ähnlichenSalzen),

III. In Nr. XXXVg:
1. Die Eingangsbestimmungwird gefaßt:

Patronen aus folgendenChloratsprengstoffen:
Chedditen (Gemengenvon höchstens80 Prozent Kalium=
chlorat oder höchstens75 Prozent Natriumchlorat mit
Nitronaphthalin,Dinitrotoluol undmindestens5 Prozent
Rizinusöl)),

Silesia (Gemengevon höchstens75 Prozent Kaliumchlorat
und reinem oder nitriertemHarze, mit oder ohneZusatz
von nitriertemMehle)

werdenbei Aufgabe in Mengen bis zu 200 Kilogramm
unternachstehendenBedingungenbefördert:

2. Abs.() 1 wird gefaßt:
) Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und einemvereideten
ChemikerausgestellteBescheinigungdarüberbeigegebenwerden,
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daßdieZusammensetzungdesSprengstoffsderEingangsbestimmung
entspricht,daß die Sprengstoffmassegleichmäßiggemischtist und
daß dievörstehendgetroffenenVerpackungsvorschriftenbeachtetsind.

3. Als neuerAbs.(4)wird eingefügt:
CG)Die Patronen dürfen nichtals Eilgut aufgegebenwerden.

Die bisherigenAbsätze() und(3)erhaltendieBezeichnung(6)und().
4. An Stelle des bisherigenAbs.(4)tritt folgenderAbs.(5):

(5)WegengrößererMengenals 200 Kilogrammundwegen
Patronen aus Chedittenund Silesia, die den Eingangsbe=
stimmungennichtentsprechen,vergl.Nr. XXXVaiffer 6.

IV. HinterNr.XXXV9F wirdeingeschaltet:

XXXVh.
Geladene Munition für Geschütze bis 15 Zentimeter

Kaliber aus einerzu ihrer Herstellungberechtigtendeutschenoder aus
einer zum Versand auf deutschenBahnen besondersermächtigtenaus=
ländischenFabrik.
a) Fertige Metallpatronen.

) Granatpatronen(Schwarzpulverals Geschoßfüllung).
6) Schrapnellpatronen(Schwarzpulver in Form einer Boden=
kammerladungim Geschosse,darüberKugeln im Geschosse,
mit Kolophoniumoder dergleichenodermit Schwarzpulver
festgelegt).

5) Panzergranatpatronen(Schwarzpulverals Füllung in dem
mit massiverSpitze versehenenGeschosse).

4) Kartätschpatronen,bei denendie Kugeln in einerMetall=
büchsemit einemungefährlichen,keineexplosivenEigenschaften
besitzendenMittel festgelegtsind. «

s)Schrapnellgranatpatronen(GranateundSchrapnellinsich
vereinigendeGeschosseodergetrennterGranat=undSchrapnell=
teil; Zusammensetzungähnlichwie bei8 unter Verwendung
einesbrisantenSprengstoffs,der nicht gefährlicherist als
reine Pikrinsäure).

Sprenggranatpatronen (brisanterSprengstoff,nichtgefähr=
licherals reinePikrinsäure,außerdemRauchentwickler).

b) Metallpatronen in getrenntem Zustande.

*Hehbeadngenranhschwochev)Zusemmenschungwiekei
0 Geschosse. den Patronenzu a.
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Beförderungsvorschriften.

A. Verpackung.
() Die Munition darf nichtmit Zündernversehensein, sondern

muß an Stelle der ZünderZinkverschlußschraubenmit hohlenZapfen
enthalten.

( Die PatronenhülsendürfenZündschraubenoderZündhütchen
enthalten. In diesemFalle muß das Zündhütchenentwederdurcheine
wenigstens1MillimeterstarkeMetallplattebedecktseinoderumwenigstens
0 MillimetergegendenBodenderPatronenhülseversenktliegen. Die
ZündschraubenoderZündhütchenmüssendurchMetallbügel mit Gummi=
einlage, die mit drei Armen den Rand der Patronenhülseumgreifen
und dadurchin ihrerLagegesichertsind, gegenStoßwirkungengeschützt
sein. Bei Munition vonwenigerals 10ZentimeterKaliber könnenstattder
MetallbügelmitGummieinlageauchmindestens3MillimeterstarkePapp=
scheibenverwendetwerden, die in den Packkistenzwischenden Böden
der Patronen und den Kistenwändenliegen und an den Stellen für
dieZündschraubenoderZündhütchenentsprechendeAuslochungenhaben.
HabendieHülsenkeineZündschrauben,somüssenZinkverschlußschrauben
vorhandensein. In diesemFalle sind PappscheibenoderMetallbügel
nichterforderlich.

(3)Die Munition ist in haltbareHolzkistenso festzu verpacken,
daß eine Verschiebungverhindertist.

(4) Zum Schließen der Kisten dürfen nur Schrauben verwendet
werden.

(0) Die Kisten müssen, wenn sie nicht mit GZinkblecheinsatzver=
sehensind, innen und außen einen haltbaren Firnisanstrich haben.
Sie sind mit sicherenHandhaben und mit der deutlichen,gedruckten
oder schabloniertenAufschrift zu versehen:

„ZusammengesetzteMunition für Geschütze.“
oder

ge Munition für Geschütze.“
oder
522 Geschossefür Geschütze.“
oder

„Geschützladungenin Metallkartuschen.“

B. Aufgabe.
C)Jeder Sendung ist einedurcheinenvon der Eisenbahnan—

erkanntenChemikerausgestellteBescheinigungbeizufügen,daß die in
der Munition befindlichenSpreng=oderSchießmittelvon guterBe=
schaffenheitund Lagerbeständigkeitsind, daß siein denGeschossenund
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Hülsen sicherfestgelegtsind, und daß die Verpackungder Munition
denin AnlageB zur Eisenbahn=VerkehrsordnungunterNr. XXXVh
getroffenenVorschriften entspricht. Außerdem muß ein vom Fabri=
ee= ausgestelltes,amtlich beglaubigtesUrsprungszeugnisbeigefügt
werden.

(2)Im übrigengeltendieVorschriftenderNr. XXXVa unterB
Abs. () bis (1) und (5) bis (8).

C. Sonstige Vorschriften.
Bei der BeförderunggeladenerGeschützmunitionsind die unter

XXXVaC. bis J. für Patronen aus Dynamit getroffenenVor=
sichtsmaßregelnzu beachten.

V. In Nr. La Abs. ) werdendieWorte „und Rückständevon derReduktion
desNitrobenzolaus Anilinfabriken“gestrichen.
Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin) den29. Mai 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
e 30.

Inhalt: Gesetz, betreffend die Feststellung eines vierten Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat für das
Rechnungsjahr 1908. S. 201. — Gesetz über den Versicherungsvertrag. S. 263. — Ein=
führungsgesetz zu dem Gesetzüber den Versicherungsvertrag. S. 305. — Gesetz, betreffend
Anderung der Vorschriften des Handelsgesetzbuchsüber die Seeversicherung. S. 307.

(Nr. 3480.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesviertenNachtragszumReichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1908. Vom 30.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgtermm desBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügtevierteNachtragzumReichshaus=
halts=Etatfür dasRechnungsjahr1908 tritt demReichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1908 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenPotsdam, den 30.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesezbl.1908. 46
Ausgegebenzu Berlin den5. Juni 1908.

Goccgle
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Für das Rechnungsjahr1908

*3 Ausgabe und Einnahme. — —
Mark. Mark.

Ausgabe.

A. OrdentlicherEtat.
a. FortdauerndeAusgaben.

43. 9. VI. Verwaltung des Reichsheeres.
— Preußen 91000 —

44. Quotean Bahen . . .. 11294 —

85. 38e.XIV. Reichs=Post=und Telegraphen=
verwaltung ... 710 000 —

SummederfortdauerndenAusgabeen 812294

Einnahme.
20. X. Jum Ausgleiche für die nicht allen

BundesstaatengemeinsamenEinnahmen.

2.Für denUberschußderReichs=Post=und
Telegraphenverwaltung:

bot Baertt. —3 — 89 401
von Württemberrgg. —- 31546

zusammen(Titel.2).-.. — 120 947

21. XI. Matrikularbeiträghe 933241 —

SummederEinnahmen.. . 812 49 –

Potsdam, den30.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
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(Nr. 3481.) Gesetzüber denVersicherungsvertrag.Vom 30.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

Erster Abschnitt.

Vorschriften für sämtliche Dersicherungszweige.

Erster Titel.
Allgemeine Vorschriften.

1.
Bei der Schadensversicherungist der Versichererverpflichtet,nach dem

Eintritte desVersicherungsfallsdemVersicherungsnehmerdendadurchverursachten
VermögensschadennachMaßgabe des Vertrags zu ersetzen.Bei der Lebens=
versicherungund der Unfallversicherungsowie bei anderenArten der Personen=
versicherungist der Versichererverpflichtet,nachdemEintrittedesVersicherungs=
falls den vereinbartenBetrag an Kapital oderRente zu zahlenoderdie sonst
vereinbarteLeistungzu bewirken.

Der Versicherungsnehmerhat die vereinbartePrämie zu entrichten.Als
Prämienim Sinne diesesGesetzesgeltenauchdiebeiVersichetungounternehmnungen
auf Gegenseitigkeitzu entrichtendenBeiträge.

8 2.
Die Versicherungkannin derWeisegenommenwerden,daß siein einem

vor der SchließungdesVertrags liegendenZeitpunktebeginnt.
Weiß in diesemFalle derVersichererbei der Schließungdes Vertrags,

daß die Möglichkeitdes Eintritts desVersicherungsfallsschonausgeschlossenist,
so stehtihm ein Anspruchauf die Prämie nicht zu. Weiß der Versicherungs=
nehmer bei der Schließung des Vertrags, daß der Versicherungsfall schonein=
getretenist, so ist der Versicherervon der Verpflichtung zur Leistung frei; dem
Versicherergebührt, sofern er nicht bei der Schließung von dem Eintritte des
Versicherungsfalls Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schlusse der Ver=
sicherungsperiode,in welcherer dieseKenntnis erlangt.

Wird der Vertrag durcheinenBevollmächtigtenodereinenVertreterohne
Vertretungsmachtgeschlossen,so kommt in den Fällen des Abs. 2 nicht nur die
KenntnisdesVertreters,sondernauchdie desVertretenenin Betracht.

46°
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83.
Der Versichererist verpflichtet,einevon ihm unterzeichneteUrkundeüber

den Versicherungsvertrag(Versicherungsschein)demVersicherungsnehmerauszu=
händigen.

Ist ein Versicherungsscheinabhandengekommenoder vernichtet,so kann
der Versicherungsnehmervon dem Versichererdie Ausstellung einerErsatzurkunde
verlangen. Unterliegt der Versicherungsscheinder Kraftloserklärung, so ist der
Versicherererst nach der Kraftloserklärung zur Ausstellung verpflichtet.

Der VersicherungsnehmerkannjederzeitAbschriftenderErklärungenfordern,
die er mit bezugauf denVertrag abgegebenhat. Der Versichererhat ihn bei
derAushändigungdesVersicherungsscheinsauf diesesRechtaufmerksamzu machen.

Die Kosten der Ersatzurkundesowieder Abschriftenhat der Versicherungs=
nehmerzu tragenund auf Verlangenvorzuschießen.

84.
Wird ein Versicherungsscheinauf denInhaber ausgestellt,so tretendie im

5 808 desBürgerlichenGesetzbuchsbestimmtenWirkungenein.
Ist im Vertrage bestimmt,daß der Versicherernur gegenRückgabedes

Versicherungsscheinszu leisten hat, so genügt, wenn der Versicherungsnehmer
behauptet,zurRückgabeaußerstandezusein,dasöffentlichbeglaubigteAnerkenntnis,
daß die Schuld erloschensei. Diese Vorschrift findet keineAnwendung, wenn
der VersicherungsscheinderKraftloserklärungunterliegt.

85.
Auf eineVereinbarung,nachwelcherdieAnnahmedesVersicherungsscheins

dieWirkung habensoll, daß derInhalt desScheines als von demVersicherungs—
nehmergenehmigtgilt, kann sich derVersicherer nur berufen, wenn durch die
Vereinbarung dem VersicherungsnehmereineFrist von mindestenseinemMonate
für die ErhebungeinesWiderspruchsgegendie RichtigkeitdesScheinesgewährt
ist und der Versicherungsnehmerinnerhalb dieserFrist Widerspruchnicht erhoben
hat. Das Recht des Versicherungsnehmers,die Genehmigungwegen Irrtums
anzufechten,kanndurcheinesolcheVereinbarungnichtausgeschlossenwerden.

86.
Ist im Vertragebestimmt,daß bei VerletzungeinerObliegenheit,die vor

dem Eintritte des Versicherungsfallsdem Versicherergegenüberzu erfüllen ist,
der Versichererzum Rücktritteberechtigtoder von der Verpflichtungzur Leistung
frei seinsoll, so tritt die vereinbarteRechtsfolgenichtein, wenn die Verletzung
als eine unverschuldeteanzusehenist.

Ist eine solcheBestimmung für den Fall getroffen,daß eineObliegenheit
verletztwird, die nachdemEintrittedesVersicherungsfallsdemVersicherergegen—
über zu erfüllen ist, so tritt dieRechtsfolgenicht ein, wenn dieVerletzungweder
auf Vorsatznochauf groberFahrlässigkeitberuht.

* 6 Oriqine!l from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



— 265 —

Auf eineVereinbarung, durch welchevon diesenVorschriftenzum Nach=
teile des Versicherungsnehmersabgewichenwird, kann sich der Versicherernicht
berufen.

§ 7.
Ist die Dauer der VersicherungnachTagen, Wochen, Monaten oder

nach einem mehrereMonate umfassendenZeitraume bestimmt) so beginnt die
Versicherungam Mittage des Tages, an welchemder Vertrag geschlossenwird.
Sie endigtam Mittage des letztenTages der Frist.

5
Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnisals still=

schweigendverlängertgilt, wenn es nicht vor dem Ablaufe der Vertragszeit ge=
kündigtwird, ist insoweitnichtig, als sichdie jedesmaligeVerlängerungauf
mehr als ein Jahr erstreckensoll.

§9.
Als Versicherungsperiodeim Sinne diesesGesetzesgilt, falls nicht die

Prämie nach kürzerenZeitabschnittenbemessenist, der Zeitraum eines Jahres.

&10.
Hat der VersicherungsnehmerseineWohnung geändert,die Anderung

aber demVersicherernichtmitgeteilt,so genügtfür eineWillenserklärung,die
demVersicherungsnehmergegenüberabzugebenist, die Absendungeineseinge=
schriebenenBriefes nach der letztendem VersichererbekanntenWohnung. Die
Erklärungwird in demZeitpunktewirksam,in welchemsieohnedieWohnungs=
änderungbei regelmäßigerBeförderungdem Versicherungsnehmerzugegangen
sein würde.

Hat der Versicherungsnehmerdie Versicherungin seinemGewerbebetriebe
genommen,so finden bei einerVerlegungder gewerblichenNiederlassungdie
VorschriftendesAbs. 1 entsprechendeAnwendung.

II.
Auf eine Vereinbarung, nach welcherdie Leistung des Versichererserst

mit der Feststellungdes Anspruchs durch Anerkenntnis, Vergleich oder rechts=
kräftigesUrteil fällig werdensoll, kann sichder Versicherernicht berufen.

12.
Die Ansprücheaus dem Versicherungsvertrageverjährenin zwei Jahren,

bei der Lebensversicherungin fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
SchlussedesJahres, in welchemdie Leistungverlangtwerdenkann.

Ist im Vertrage bestimmt,daß der Versicherervon derVerpflichtungzur
Leistung frei sein soll, wenn der Anspruchauf dieLeistungnicht innerhalb einer
bestimmtenFrist gerichtlichgeltend gemachtwird, so beginnt die Frist erst)
nachdemder VersichererdemVersicherungsnehmergegenüberdenerhobenenAn=
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spruchunter Angabeder mit demAblaufe der Frist verbundenenRechtsfolge
schriftlichabgelehnthat. Die Frist muß wenigstenssechsMonate betragen.

Auf eineVereinbarung,durchwelchedieVerjährungderAnsprüchegegen
den Versicherererleichtertoder von den Vorschriftendes Abs.2 zum Nachteile
desVersicherungsnehmersabgewichenwird, kannsichderVersicherernichtberufen.

/ 13.
Wird überdasVermögendesVersicherersderKonkurseröffnet,so endigt

das Versicherungsverhältnismit demAblauf einesMonats seitder Eröffnung;
bis zu diesemZeitpunktebleibtes derKonkursmassegegenüberwirksam. Soweit
das Gesetzüberdie privatenVersicherungsunternehmungenvom 12.Mai 1901
(Reichs=Gesetzbl.S. 139) besondereVorschriftenüberdieWirkungenderKonkurs=
eröffnungenthält,bewendetes bei diesenVorschriften.

/ 14. «
Aufeine Vereinbarung,nachwelcherim Falle derEröffnungdesKonkurses

über das Vermögendes Versicherungsnehmersdas Versicherungsverhältniser—
löschenoder der Versichererbefugt sein soll, das Versicherungsverhältnisohne
Einhaltung einerKündigungsfristoderunter Einhaltung einerKündigungsfrist
von wenigerals einemMonate zu kündigen,kann sichder Versicherernicht
berufen.

Das Gleichegilt, wenneineVereinbarungder im Abs.1 bezeichnetenArt
für denFall getroffenist, daß die ZwangsverwaltungdesversichertenGrund=
stücksangeordnetwird.

l15.
Soweit sich die Versicherungauf unpfändbareSachen bezieht,kann die

Forderung aus der Versicherungnur an solcheGläubiger des Versicherungs=
nehmersübertragenwerden,die diesemzum Ersatzeder zerstörtenoderbeschä=
digtenSachenandereSachengelieferthaben.

Zweiter Titel.
Anzeigepflicht. Gefahrerhöhung.

s 16.
Der Versicherungsnehmerhat bei der SchließungdesVertrags alle ihm

bekanntenUmstände,die für die Ubernahmeder Gefahr erheblichsind, dem
Versichereranzuzeigen.

Ist dieserVorschrift zuwider dieAnzeige eines erheblichenUmstandesunter=
blieben, so kann der Versicherervon dem Vertrage zurücktreten.Das Gleiche
gilt, wenndie AnzeigeeineserheblichenUmstandesdeshalbunterbliebenist, weil
sichderVersicherungsnehmerderKenntnisdesUmstandesarglistigentzogenhat.

Der Rücktrittist ausgeschlossen,wennderVersichererdennichtangezeigten
Umstand kannteoder wenn die AnzeigeohneVerschuldendes Versicherungs=
nehmersunterbliebenist.
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-§17.
Der Versichererkann von demVertrag auchdann zurücktreten,wenn

übereinenerheblichenUmstandeineunrichtigeAnzeigegemachtwordenist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen,wenn die Unrichtigkeitdem Versicherer

bekanntwar oderdieAnzeigeohneVerschuldendesVersicherungsnehmersunrichtig
gemachtwordenist.

18.
Ein Umstand,nach welchemderVersichererausdrücklichund schriftlich

gefragthat, giltim Zweifelals erheblich.
Hatte derVersicherungsnehmerdie Gefahrumständean derHand schrift=

lichervon dem VersicherergestellterFragen anzuzeigen,so kann der Versicherer
wegen unterbliebenerAnzeige eines Umstandes, nach welchemnicht ausdrücklich
gefragtwordenist, nur im Falle arglistigerVerschweigungzurücktreten.

19.
Wird der Vertrag von einemBevollmächtigtenoder von einemVettreter

ohne Vertretungsmacht geschlossen,so kommt für das Rühcktrittsrechtdes Ver=
sicherersnicht nur die Kenntnisund die Arglist des Vertreters,sondernauch
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmersin Betracht. Der
Versicherungsnehmerkannsichdarauf,daßdieAnzeigeeineserheblichenUmstandes
ohneVerschuldenunterbliebenoder unrichtiggemachtist, nur berufen,wenn
wederdemVertreternochihm selbstein Verschuldenzurbast fällt.

8 20.
Der Rücktrittkannnur innerhalbeinesMonats erfolgen.Die Frist beginnt

mit demZeitpunkt,in welchemder Versicherervon der Verletzungder Anzeige—
pflichtKenntniserlangt.

Der RücktritterfolgtdurchErklärung gegenüberdemVersicherungsnehmer.
Im Falle desRücktrittssind,soweitdieses Gesetznichtin AnsehungderPrämie
ein anderesbestimmt,beideTeile verpflichtet,einanderdieempfangenenLeistungen
zurückjugewähren)eine Geldsummeist von der Zeit des Empfangesan zu
verzinsen.

*#21.
Tritt der Versichererzurück,nachdemder Versicherungsfalleingetretenist,

so bleibtseineVerpflichtungzur Leistunggleichwohlbestehen,wennderUmstand,
in Ansehungdessendie Anzeigepflichtverletztist, keinenEinfluß auf denEintritt
des Versicherungsfallsund auf den Umfang der Leistung des Versicherers
gehabthat.

(22.
Das Recht des Versicherers,den Vertrag wegenarglistigerTäuschung

überGefahrumständeanzufechten,leit unberührt.
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23.
NachdemAbschlussedesVertragsdarf derVersicherungsnehmernichtohne

Einwilligung desVersichererseineErhöhungderGefahr vornehmenoderderen
Vornahme durch einenDritten gestatten.

Erlangt derVersicherungsnehmerKenntnisdavon, daß durcheinevon ihm
ohneEinwilligung desVersicherersvorgenommeneodergestatteteAnderungdie
Gefahr erhöhtist, so hat er demVersichererunverzüglichAnzeigezu machen.

24.
Verleht derVersicherungsnehmerdieVorschrift des 23 Abs. 1, so kannder

Versichererdas Versicherungsverhältnisohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Beruht die— nicht auf einemVerschuldendesVersicherungs—
nehmers,so brauchtdieserdie Kündigungerstmit demAblauf einesMonats
gegensichgeltenzu lassen.

Das Kündigungsrechterlischt,wenn es nicht innerhalb einesMonats von
demZeitpunktan ausgeübtwird, in welchemderVersicherervon der Erhöhung
derGefahr Kenntnis erlangt, oderwenn derZustandwiederhergestelltist,
vor derErhöhungbestandenhat.

* 25.
Der Versichererist im Falle einerVerletzungderVorschrift des § 23 Abs. 1

von derVerpflichtungzur Leistungfrei, wennderVersicherungsfallnachderEr=
höhung der Gefahr eintritt.

Die Verpflichtung des Versicherersbleibt bestehen,wenn die Verletzung
nicht auf einemVerschuldendesVersicherungsnehmersberuht. DerVerscchere
ist jedochauch in diesemFalle von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
die im § 23 Abs. 2 vorgeseheneAnzeigenicht unverzüglichgemachtwird und der
Versicherungsfall späterals einenMonat nach dem Zeitpunkt, in welchemdie
AnzeigedemVersichererhättezugehenmüssen,eintritt,es seidenn,daß ihm in
diesemZeitpunktedie Erhöhungder Gefahr bekanntwar.

Die Verpflichtung desVersichererszur Leistung bleibt auch dann bestehen,
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfallsdie Frist für die Kündigung
des Versicherersabgelaufenund eineKündigung nicht erfolgt ist oder wenn die
ErhöhungderGefahr keinenEinfluß auf denEintritt desVersicherungsfallsund
auf denUmfangderLeistungdesVersicherersgehabthat.

§&#26.
Die Vorschriftender §§ 23 bis 25 findenkeineAnwendung)wennder

Versicherungsnehmerzu der ErhöhungderGefahr durchdas InteressedesVer=
sicherersoderdurchein Ereignis, für welchesder Versichererhaftet, oderdurch
ein Gebotder Menschlichkeitveranlaßtwird.

827.
Tritt nach dem Abschlussedes Vertrags eine Erhöhung der Gefahr

unabhängig von demWillen desVersicherungsnehmersein, so ist derVersicherer
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berechtigt,das Versicherungsverhältnisunter EinhaltungeinerKündigungsfrist
von einem Monate zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden
Anwendung.

Der Versicherungsnehmerhat, sobalder von der ErhöhungderGefahr
Kenntniserlangt,demVersichererunverzüglichAnzeigezu machen.

* 28.
Wird die im 927 Abs.2 vorgeseheneAnzeigenichtunverzüglichgemacht,so

ist der Versicherervon der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Ver=
sicherungsfallspäter als einen Monat nach dem Zeitpunkteintritt, in welchem
die AnzeigedemVersichererhättezugehenmüssen.

Die Verpflichtung desVersicherersbleibtbestehen,wennihm dieErhöhung
derGefahr in demZeitpunktebekanntwar, in welchemihm die Anzeigehätte
zugehenmüssen.Das Gleichegilt, wennzur Zeit des Eintritts des Versiche=
rungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherersabgelaufenund
eineKündigungnicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhungder Gefahr keinen
Einfluß auf denEintritt desVersicherungsfallsundauf denUmfangderLeistung
desVersicherersgehabthat.

* 29.
Eine unerheblicheErhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine

Gefahrerhöhungkommtauchdannnichtin Betracht,wennnachdenUmständen
als vereinbartanzusehenist, daß das Versicherungsverhältnisdurchdie Gefahr=
erhöhungnichtberührtwerdensoll.

8 30.
Liegendie Voraussetzungen,unter denender Versicherernachden Vor=

schriftenNesesTitels zum Rücktrittoderzur Kündigungberechtigtist, in An=
sehungeinesTeiles derGegenständeoderPersonenvor, auf welchesichdieVer=
sicherungbezieht, so steht dem Versichererdas Recht des Rücktritts oder der
Kündigungfür denübrigenTeil nur zu, wennanzunehmenist, daß für diesen
allein der Versichererden Vertrag unter den gleichenBestimmungennicht ge=
schlossenhabenwürde.

Macht der Versicherervon demRechtedesRücktrittsoderderKündigung
in AnsehungeinesTeiles der GegenständeoderPersonenGebrauch,so ist der
Versicherungsnehmerberechtigt,das Versicherungsverhältnisin Ansehungdes
übrigenTeiles zu kündigen;dieKündigungkannnicht für einenspäterenZeit=
punktals denSchluß derVersicherungsperiodegeschehen,in welcherderRücktritt
des Versicherersoder seineKündigung wirksamwird.

Liegenin AnsehungeinesTeilesderGegenständeoderPersonen,auf welche
sich die Versicherungbezieht,dieVoraussetzungenvor, unterdenenderVersicherer
wegeneinerVerletzungderVorschriftenüber die Gefahrerhöhungvon derVer=
pflichtungzur Leistungfrei ist, so findetauf die Befreiungdie Vorschriftdes
Abs. 1 entsprechendeAnwendung.
Reichs=Gesetzbl.1908. 47
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W31.

Auf eineVereinbarung,durch welchevon den Vorschriftender 98 16
bis 29 zum Nachteiledes Versicherungsnehmersabgewichenwird, kann sichder
Versicherernicht berufen. Jedochkann für die demVersicherungsnehmerob=
liegendenAnzeigendie schriftlicheForm bedungenwerden.

l 32.
Eine Vereinbarung, durch welcheder VersicherungsnehmerbestimmteOb=

liegenheitenzum Zweckeder Verminderungder Gefahr oder zum Zweckeder
Verhütung einer Gefahrerhöhungübernimmt, wird durch die Vorschriftendieses
Titels nicht berührt. Auf eineVereinbarung, nach welcherbei Verletzungeiner
solchenObliegenheitder Versichererzum Rücktritteberechtigtodervon derVer=
pflichtungzur Leistungfrei sein soll, kann sichder Versicherernicht berufen,
wenn die VerletzungkeinenEinfluß auf den Eintritt des Versicherungsfallsund
auf denUmfangder LeistungdesVersicherersgehabthat.

33.
Nach dem Eintritte des Versicherungsfallshat der Versicherungsnehmer,

sobalder von demEintritteKenntniserlangt,demVersichererunverzüglichAn=
zeigezu machen.

Auf eineVereinbarung,nachwelcherderVersicherervonderVerpflichtung
zur Leistungfrei seinsoll, wenn der Pflicht zur AnzeigedesVersicherungsfalls
nicht genügtwird, kann sichder Versicherernicht berufen, sofern er in anderer
Weisevon demEintrittedesVersicherungsfallsrechtzeitigKenntniserlangthat.

* 34.
Der Versichererkann nach dem Eintritte des Versicherungsfallsverlangen,

daß der VersicherungsnehmerjedeAuskunfterteilt,die zur FeststellungdesVer=
sicherungsfallsoder des Umfanges der Leistungspflichtdes Versichererser=
forderlichist.

Belege kann der Versichererinsoweit fordern, als die Beschaffung dem
Versicherungsnehmerbilligerweisezugemutetwerdenkann. Auf eineVereinbarung,
durch welchevon dieserVorschrift zum Nachteile des Versicherungsnehmersab=
gewichenwird, kann sichder Versicherernicht berufen.

Dritter Titel.
Prämie.
835.

Der Versicherungsnehmerhat die Prämie und, wennlaufendePrämien
bedungensind, die erstePrämie sofortnachdemAbschlussedesVertrags zu
zahlen. Er ist zur Zahlungnur gegenAushändigungdesVersicherungsscheins
verpflichtet,es sei denn, daß die Ausstellungeines Versicherungsscheinsaus=
geschlossenist.
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836.
Leistungsortfür die Entrichtung derPrämie ist der jeweiligeWohnsitzdes

Versicherungsnehmers;der Versicherungsnehmerhat jedochauf seineGefahr und
seineKosten die Prämie dem Versichererzu übermitteln.

Hat der Versicherungsnehmerdie Versicherungin seinemGewerbebetriebe
genommen,so tritt, wenn er seinegewerblicheNiederlassungan einemanderen
Orte hat, der Ort der Niederlassungan die Stelle des Wohnsitzes.

837.
Ist diePrämieregelmäßigbeidemVersicherungsnehmereingezogenworden,

so ist dieserzur Ubermittelungder Prämie erstverpflichtet,wennihm schriftlich
angezeigtwird, daß die Ubermittelungverlangtwerde.

38.
Wird einePrämienzahlung,die vor oder bei demBeginnederVersiche=

rung zu erfolgen hat, nicht rechtzeitigbewirkt, so ist der Versicherervon der
Verpflichtungzur Leistungfrei, wennder Versicherungsfallvor der Zahlung
eintritt.

Der Versichererist, wenn die Zahlung nicht rechtzeitigbewirktwird, be=
rechtigt,das VersicherungsverhältnisunterEinhaltungeinerKündigungsfristvon
einemMonate zu kündigen. Die Wirkungender Kündigungtretennichtein,
wenndie Jahlung bis zumAblaufederKündigungsfristerfolgt.

g 39.
Wird eine Prämienzahlung, die nach dem Beginne der Versicherungzu

erfolgenhat, nichtrechtzeitigbewirkt,so kannderVersichererdemVersicherungs—
nehmerauf dessenKosteneineZahlungsfristbestimmen.Tritt derVersicherungs—
fall nachdemAblaufederFrist ein und ist zur Zeit desEintritts derVersiche—
rungsnehmermit der Jahlung der Prämie oder der geschuldetenZinsenoder
Kostenim Verzuge,so ist der Versicherervon der Verpflichtungzur Leistung
frei. Der Versichererist nachdemAblaufeder Frist, wenn derVersicherungs=
nehmer mit der Zahlung im Verzug ist, berechtigt,das Versicherungsverhältnis
ohneEinhaltungeiner Kündigungsfristzu kündigen.

Die Bestimmungder Zahlungsfristhat schriftlichzu geschehenund die
Rechtsfolgenanzugeben,welchenachAbs.1 mit demAblaufederFrist verbunden
sind. Die Frist darf nicht weniger als zwei Wochen betragen. Eine Frist=
bestimmung,die ohneBeobachtungdieserVorschriftenerfolgt,ist unwirksam.

Soweit die im Abs.1 bezeichnetenRechtsfolgendavon abhängen,daß
Zinsen oderKosten nicht gezahltworden sind, tretensienur ein, wenn dieFrist=
bestimmungdieHöhederZinsenoderdenBetrag derKostenangibt.

40.
Wird das Versicherungsverhältniswegen unterbliebeneroder unrichtiger

Anzeigevon GefahrumständenoderwegenGefahrerhöhungauf Grund der Vor=
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schriftendes zweitenTitels durchRücktrittoderKündigungaufgehoben,so ge—
bührt demVersicherergleichwohldiePrämie, jedochnicht über die laufendeVer—
sicherungsperiodehinaus.

Das Gleichegilt, wenn das Versicherungsverhältniswegennicht recht=
zeitigerPrämienzahlunggemäß§ 39 gekündigtwird. Kündigt der Versicherer
gemäß§ 38 Abs. 2, so kann er nur eine angemesseneGeschäftsgebührverlangen.
Ist mit Genehmigungder Aufsichtsbehördein den Versicherungsbedingungenein
bestimmterBetrag für dieGeschäftsgebührfestgesetzt,sogilt dieserals angemessen.

Endigt das Versicherungsverhältnisinfolge der Eröffnungdes Konkurses
überdas VermögendesVersicherers,so kannderVersicherungsnehmerdenauf
die Zeit nach derBeendigung des VersicherungsverhältnissesentfallendenTeil der
Prämie unterAbzugder für dieseZeit aufgewendetenKostenzurückfordern.

41.
Ist die demVersicherungsnehmerbei der Schließung des Vertrags ob=

liegendeAnzeigepflichtverletztworden,das Rücktrittsrechtdes Versicherersaber
ausgeschlossen,weil dem anderenTeile ein Verschuldennicht zur Last fällt, so
kann der Versicherer,falls mit Rücksichtauf die höhereGefahr eine höhere
Prämie angemessenist, von demBeginne der laufendenVersicherungsperiodean
die höherePrämer verlangen. Das Gleichegilt, wenn bei der Schließungdes
Vertrags ein für dieUbernahmederGefahr erheblicherUmstanddemVersicherer
nicht angezeigtworden ist, weil er dem anderenTeile nicht bekanntwar.

W die höhereGefahr nach denfür denGeschäftsbetriebdesVersicherers
maßgebendenGrundsätzenauch gegeneine höherePrämie nicht übernommen,
so kann der Versichererdas Versicherungsverhältnisunter Einhaltung einer
Kündigungsfristvon einemMonate kündigen.

Der Anspruch auf die höherePrämie erlischt, wenn er nicht innerhalb
einesMonats von demZeitpunktan geltendgemachtwird, in welchemderVer=
sicherervon der Verletzungder Anzeigepflichtodervon dem nicht angezeigten
UmstandeKenntniserlangt. Das Gleichegilt vondemKündigungsrechte,wenn
es nichtinnerhalbdesbezeichnetenJeitraumsausgeübtwird.

(42.
Auf eineVereinbarung,durchwelchevon den Vorschriftender § 37

bis 41 zumNachteiledesVersicherungsnehmersabgewichenwird, kann sichder
Versicherernichtberufen.

Vierter Titel.
Versicherungsagenten.

43.
Ein Versicherungsagentgilt, auchwenn er nur mit derVermittelung von

Versicherungsgeschäftenbetrautist, als bevollmächtigt,in dem Versicherungs=
zweige,für den er bestelltist:

1. Anträge auf Schließung, Verlängerung oder Anderung eines Ver=
sicherungsvertragssowie den Widerruf solcherAnträge entgegen=
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2. die Anzeigen,welchewährendderVersicherungzu machensind, sowie
Kündigungs=undRücktrittserklärungenodersonstigedasVersicherungs=
verhältnisbetreffendeErklärungenvon demVersicherungsnehmerent=
gegenzunehmen;

3. die von demVersichererausgefertigtenVersicherungsscheineoderVer=
längerungsscheineauszuhändigen;

4. Prämien nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich im
Besitz einer vom VersichererunterzeichnetenPrämienrechnungbefindet
zur Unterzeichnunggenügteine im Wege der mechanischenVerviel=
fältigunghergestellteNamensunterschrift.

(44.
Soweit nachdenVorschriftendiesesGesetzesdie KenntnisdesVersicherers

von Erheblichkeitist, steht die Kenntnis eines nur mit der Vermittelung von
VersicherungsgeschäftenbetrautenAgentenderKenntnisdesVersicherersnichtgleich.

45.
Ist ein VersicherungsagentzumAbschlussevon Versicherungsverträgenbe=

vollmächtigt,so ist er auchbefugt,dieAnderungoderVerlängerungsolcherVer=
trägezu vereinbarensowieKündigungs=und Rücktrittserklärungenabzugeben.

"46.
Ist derVersicherungsagentausdrücklichfür einenbestimmtenBezirkbsstellt,

so beschränktsich seineVertretungsmachtauf Geschäfteund Rechtshandlungen,
welchesichaufVersicherungsverträgeüberdie in demBezirkebefindlichenSachen
oder mit den im Bezirke gewöhnlichsich aufhaltendenPersonen beziehen. In
Ansehungder von ihm vermitteltenoderabgeschlossenenVerträgebleibtderAgent
ohneRücksichtauf dieseBeschränkungzurVornahmevonGeschäftenund Rechts=
handlungenermächtigt.

§ 47.
Eine Beschränkungder demVersicherungsagentennach den Vorschriften

der §§ 43 bis 46 zustehendenVertretungsmachtbrauchtein Dritter nur dann
gegensichgeltenzu lassen,wenn er die Beschränkungbei der Vornahme des
GeschäftsoderderRechtshandlungkannteoderinfolgegroberFahrlässigkeitnicht
kannte. Auf eineabweichendeVereinbarungkannsichderVersicherernichtberufen.

48.
Hat ein VersicherungsagentdenVertrag vermitteltoder abgeschlossen,so

ist für Klagen, die aus demVersicherungsverhältnissegegendenVersichererer=
hobenwerden,das GerichtdesOrtes zuständig,wo derAgentzurZeit derVer=
mittelungoderSchließungseinegewerblicheNiederlassungoder in Ermangelung
einer gewerblichenNiederlassungseinenWohnsitzhatte.

Die nachAbs.1 begründeteZuständigkeitkanndurchVereinbarungnicht
ausgeschlossenwerden.
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Zweiter Abschnitt.

Schadensversicherung.

Erster Titel.

Vorschriften für die gesamte Schadensversicherung.

I. Inhalt des Vertrags.
& 49.

Der Versichererhat denSchadensersatzin Geld zu leisten.

8 50.
Der Versichererhaftetnur bis zur Höheder Versicherungssumme.

(öl.
Ergibt sich, daßdieVersicherungssummedenWert desversichertenInteresses

(Versicherungswert)erheblichübersteigt,so kann sowohl der Versichererals der
Versicherungsnehmerverlangen, daß zur BeseitigungderUberversicherungdieVer=
sicherungssumme,unterverhältnismäßigerMinderungderPrämie für diekünftigen
Versicherungsperioden,herabgesetztwird.

Schließtder VersicherungsnehmerdenVertrag in derAbsicht,sichaus der
lberversicherungeinen rechtswidrigenVermögensvorteilzu verschaffen,so ist der
Vertrag nichtig; demVersicherergebührt, soferner nicht bei derSchließung des
Vertrags von derNichtigkeitKenntnishatte, die Prämie bis zum Schlusseder
Versicherungsperiode,in welcherer dieseKenntniserlangt.

52.
BeziehtsichdieVersicherungauf eineSache, so gilt, soweitsichnichtaus

denUmständeneinanderesergibt, derWert der Sache als Versicherungswert.

« §53.
Die VersicherungumfaßtdendurchdenEintritt desVersicherungsfallsent=

gehendenGewinnnur, soweitdies besondersvereinbartist.

* 54.
Ist dieVersicherungfür einenInbegriffvonSachengenommen,soumfaßt

siedie jeweilszu demInbegriffegehörigenSachen.

855.
Der Versichererist, auchwenndie Versicherungssummehöherist als der

Versicherungswertzur Zeit desEintritts desVersicherungsfalls,nichtverpflichtet,
dem Versicherungsnehmermehr als den Betrag des Schadenszu ersetzen.
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856.
Ist die Versicherungssummeniedrigerals der Versicherungswertzur Zeit

des Eintritts des Versicherungsfalls(Unterversicherung),so haftet der Versicherer
für denSchadennur nachdemVerhältnisseder Versicherungssummezu diesem
Werte.

857.
Der Versicherungswertkann durchVereinbarungauf einen bestimmten

Betrag (Taxe)festgesetztwerden. Die Taxe gilt auchals derWert, dendas
versicherteInteressezur Zeit desEintritts desVersicherungsfallshat, es sei denn,
daß siedenwirklichenVersicherungswertin diesemZeitpunkterheblichübersteigt.
Ist die Versicherungssummeniedriger als die Taxe, so haftet der Versicherer,
auchwenndieTaxe erheblichübersetztist, für denSchadennur nachdemVer=
hältnisseder Versicherungssummezur Taxe.

858.
Wer für ein InteressegegendieselbeGefahr bei mehrerenVersicherern

Versicherungnimmt, hat jedemVersicherervon der anderenVersicherungunver—
züglichMitteilung zu machen.

In derMitteilung ist derVersicherer,bei welchemdie andereVersicherung
genommenwordenist, zu bezeichnenund die Versicherungssummeanzugeben.

8 59.
Ist einInteressegegendieselbeGefahr beimehrerenVersicherernversichert

und übersteigendieVersicherungssummenzusammendenVersicherungswert(Doppel⸗
versicherung),so sinddieVersichererin derWeiseals Gesamtschuldnerverpflichtet,
daß demMerseessrgseszerenjederVersichererfür den Betrag haftet, dessen
Zahlung ihm nachseinemVertrag obliegt, der Versicherungsnehmeraber im
ganzennichtmehrals denBetrag desSchadensverlangenkann.

Die Versicherersind im Verhältnissezu einanderzu Anteilen nachMaßgabe
der Beträgeverpflichtet,derenZahlung ihnendem Versicherungsnehmergegen=
über vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungenausländisches
RechtAnwendung,so kannderVersicherer,für dendas ausländischeRechtgilt,
gegen den anderen Versicherereinen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend
machen,wenner selbstnachdemfür ihn maßgebendenRechtezurAusgleichung
verpflichtetist. -

Hat derVersicherungsnehmereineDoppelversicherungin der Absichtge=
nommen,sichdadurcheinenrechtswidrigenVermögensvorteilzu verschaffen,so
ist jederin dieserAbsichtgeschlosseneVertrag nichtig;demVersicherergebührt,
sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der NichtigkeitKenntnis
hatte,die Prämie bis zumSchlussederVersicherungsperiode,in welcherer diese
Kenntniserlangt.

60.
Hat derVersicherungsnehmerdenVertrag, durchdendieDoppelversicherung

entstandenist, ohneKenntnis von der anderenVersicherunggeschlossen,so kann
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er von jedemVersichererverlangen, daß dieVersicherungssumme,unter verhältnis—
mäßigerMinderungder Prämie, auf denBetrag desAnteils herabgesetztwird,
den der Versichererim Verhältnissezu dem anderenVersichererzu tragen hat.

Die HerabsetzungderVersicherungssummeund derPrämie wirkt von dem
Beginne derVersicherungsperiodean, in welchersie verlangtwird. Hatte die
Gefahr für deneinenVersichererschonzu laufenbegonnen,bevorder Vertrag
mit demanderenVersicherergeschlossenwurde, so wird dem erstenVersicherer
gegenüberdie Herabsetzungerst mit demZeitpunktewirksam, in welchemsie
verlangtwird.

Dem Versichererstehtim Falle der Herabsetzungder Prämie einean=
gemesseneGeschäftsgebührzu.

Das Recht,dieHerabsetzungzuverlangen,erlischt, wennderVersicherungs=
nehmeresnichtunverzüglichgeltendmacht,nachdemervonderDoppelversicherung
Kenntniserlangthat. ·

§61.
Der Versichererist von der Verpflichtungzur Leistungfrei, wenn der

Versicherungsnehmerden Versicherungsfallvorsätzlichoder durch grobeFahr=
lässigkeitherbeiführt.

862.
Der Versicherungsnehmerist verpflichtet,bei dem Eintritte des Ver—

sicherungsfallsnachMöglichkeitfür dieAbwendungundMinderungdesSchadens
sorgenund dabeidieWeisungendesVersichererszu befolgen;er hat, wenn

ieUmständeesgestatten,solcheWeisungeneinzuholen.Sind mehrereVersicherer
beteiligtund sind von ihnenentgegenstehendeWeisungengegeben,so hat der
VersicherungsnehmernacheigenempflichtmäßigenErmessenzu handeln.

63.
Aufwendungen,die der Versicherungsnehmergemäß§ 62 macht,fallen,

auch wenn sie erfolglos bleiben,demVersichererzur Last, soweitder Ver=
sicherungsnehmersie den Umständennach für gebotenhalten durfte. Der Ver=
sichererhatAufwendungen,die in Gemäßheitder von ihm gegebenenWeisungen
gemachtworden sind, auchinsoweitzu ersetzen,als siezusammenmit derübrigen
Entschädigungdie Versicherungssummeübersteigen.Er hat den für die Auf=
wendungenerforderlichenBetrag auf VerlangendesVersicherungsnehmersvor=
zuschießen. ·

Bei einerUnterversicherungsind dieAufwendungennur nach dem in den
§#56)57 bezeichnetenVerhältnissezu erstatten.

(44.
Sollen nach dem Vertrag einzelneVoraussetzungendes Anspruchs aus

der Versicherungoder die Höhe desSchadensdurchSachpverständigefestgestellt
werden, so ist die getroffeneFeststellungnicht verbindlich, wenn sie offenbar
von derwirklichenSachlage erheblichabweicht. Die Feststellungerfolgt in diesem
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Falle durchUrteil. Das Gleichegilt, wenn dieSachverständigendie Feststellung
nichttreffenkönnenoderwollenodersieverzögern.

Sind nach dem Vertrage die Sachverständigendurch das Gericht zu er=
nennen, so ist für die Ernennung das Amtsgerichtzuständig, in dessenBezirke
derSchadenentstandenist. Durch eineausdrücklicheVereinbarungderBeteiligten
kanndie ZuständigkeiteinesanderenAmtsgerichtsbegründetwerden. Eine An=
fechtungder Verfügung, durchwelchedemAntrag auf Ernennungder Sach=
verständigenstattgegebenwird, ist ausgeschlossen.

Eine Vereinbarung,durchwelchevon der Vorschriftdes Abs.1 Satz 1
abgewichenwird, ist nichtig.

65.
Auf eineVereinbarung,nachwelchersichderVersicherungsnehmerbei den

Verhandlungenzur Ermittelungund FeststellungdesSchadensnichtdurcheinen
Bevollmächtigtenvertretenlassendarf, kann sichder Versicherernicht berufen.

g 66.
Der Versichererhat die Kosten,welchedurchdie Ermittelungund Fest=

stellungdesihm zur Last fallendenSchadensentstehen,demVersicherungsnehmer
insoweitzu erstatten,als ihre AufwendungdenUmständennachgebotenwar.

Die Kosten,welchedemVersicherungsnehmerdurchdie Zuziehungeines
Sachverständigenoder einesBeistandesentstehen,hat der Versicherernicht zu
erstatten,es sei denn, daß der Versicherungsnehmernach demVertragezu der
Zuziehungverpflichtetwar.

Bei einerUnterversicherungsind die demVersichererzur Last fallenden
Kostennur nach demin den 98 56) 57 bezeichnetenVerhältnissezu erstatten.

867.
Steht demVersicherungsnehmerein Anspruchauf Ersatz des Schadens

gegeneinenDritten zu, so gehtderAnspruchauf denVersichererüber, soweit
dieserdemVersicherungsnehmerdenSchadenersetzt.Der Ubergangkannnicht
zum NachteiledesVersicherungsnehmersgeltendgemachtwerden.Gibt derVer=
sicherungsnehmerseinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung
desAnspruchsdienendesRechtauf, so wird der Versicherervon seinerErsatz=
pflichtinsoweitfrei, als er aus demAnspruchoder demRechtehätteErsatzer=
langenkönnen.

Richtetsichder ErsatzanspruchdesVersicherungsnehmersgegeneinenmit
ihm in häuslicherGemeinschaftlebendenFamilienangehörigen,so ist derUbergang
ausgeschlossen;derAnspruchgehtjedochüber,wennderAngehörigedenSchaden
vorsätzlichverursachthat.

l68.
Bestehtdas Interesse,für welchesdieVersicherunggenommenist, bei dem

Beginne der Versicherungnicht odergelangt)falls die Versicherungfür ein
48Reichs=Gesetbl.1908.
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künftigesUnternehmenodersonstfür ein künftigesInteressegenommenist, das
Interessenicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmervon der Ver—
pflichtungzur Zahlung der Prämie frei) der Versichererkann eine angemessene
Geschäftsgebührverlangen.

Fällt das Interesse,für welchesdieVersicherunggenommenist, nach dem
Beginneder Versicherungweg, so gebührtdemVersichererdie Prämie für die
laufendeVersicherungsperiode.

II. Veräußerungder versichertenSache.

69.
Wird die versicherteSache von demVersicherungsnehmerveräußert,so

tritt an Stelle des Veräußerersder Erwerber in die während der Dauer seines
Eigentumsaus demVersicherungsverhältnissesichergebendenRechteundPflichten
desVersicherungsnehmersein.

Für die Prämie, welcheauf die zur Zeit des Eintritts laufendeVer=
guhechs entfällt, haftender Veräußererund der Erwerberals Gesamt=
schuldner.
| Der Versichererhat in Ansehungder durchdas Versicherungsverhältnis
gegenihn begründetenForderungendieVeräußerungerstdann gegensichgelten
zu lassen,wenner von ihr Kenntniserlangt)dieVorschriftender99 406bis 408
desBirgerlichenGesetzbuchsfindenentsprechendeAnwendung.

6570.
Der Versichererist berechtigt,demErwerberdas Versicherungsverhältnis

unterEinhaltungeinerFrist von einemMonate zu kündigen.Das Kündigungs=
recht erlischt, wenn der Versichereres nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunktan ausübt,in welchemer von derVeräußerungKenntniserlangt.

Der Erwerberist berechtigt,das VersicherungsverhältnisohneEinhaltung
einerKündigungsfristzu kündigen.Das Kündigungsrechterlischt,wennes nicht
innerhalb einesMonats nach dem Erwerb ausgeübtwird; hatte der Erwerber
von der VersicherungkeineKenntnis, so bleibt das Kündigungsrechtbis zum
Ablauf einesMonats von demZeitpunktan bestehen,in welchemder Erwerber
von der VersicherungKenntniserlangt.

Wird das Versicherungsverhältnisauf Grund dieserVorschriftengekündigt,
so hat der Veräußerer dem Versichererdie Prämie zu zahlen, jedochnicht über
diezur Jeit derBeendigungdesVersicherungsverhältnisseslaufendeVersicherungs=
periodehinaus; eineHaftung des Erwerbersfür die Prämie findetin diesen
Fällen nicht statt.

&71.
Die Veraußerung ist dem Versichererunverzüglichanzuzeigen. Wird die· g h zuglich anzuzeigen.

Anzeigewedervon demErwerbernochvon demVeräußererunverzüglichgemacht,
so ist der Versicherervon der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Ver=

Oriqinal from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



— 279 —

sicherungsfallspäterals einenMonat nachdemZeitpunkteintritt, in welchem
die AnzeigedemVersichererhättezugehenmüssen.

Die Verpflichtung des Versichererszur Leistungbleibt bestehen,wenn ihm
die Veräußerung in dem Zeitpunktebekanntwar, in welchemihm die Anzeige
hättezugehenmüssen.Das Gleichegilt, wennzur Zeit des Eintritts desVer—
sicherungsfallsdie Frist für die Kündigung des Versicherersabgelaufenund eine
Kündigungnichterfolgtist.

72.
Auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrags,durch welchevon den

Vorschriften der §§ 69 bis 71 zum Nachteile des Erwerbers abgewichenwird,
kannsichderVersicherernichtberufen.Jedochkannfür dieKündigung,zu der
nach § 70 Abs. 2 der Erwerber berechtigtist, sowie für die Anzeige der Ver=
außerungdie schriftlicheForm bedungenwerden.

73.
Bei einer Zwangsversteigerungder versichertenSache finden die Vor=

schriftender 9§ 69 bis 72 entsprechendeAnwendung.

III. Versicherungfür fremdeRechnung.

&74.
Die Versicherungkannvon demjenigen,welcherdenVertragmit demVer=

sichererschließt,im eigenenNamen für einenanderen,mit oder ohneBe=
nennungderPersondesVersicherten,genommenwerden(Versicherungfür fremde
Rechnung).

Wird die Versicherungfür einenanderengenommen,so ist, auchwenn
der andere benanntwird, im Zweifel anzunehmen,daß der Vertragschließende
nichtals Vertreter,sondernim eigenenNamenfür fremdeRechnunghandelt.

275.
Bei der Versicherungfür fremdeRechnungstehendie Rechteaus dem

Versicherungsvertragedem Versichertenzu. Die Aushändigung eines Ver=
sicherungsscheinskannjedochnur derVersicherungsnehmerverlangen.

erVersichertekann ohneZustimmungdes Versicherungsnehmersüber
seineRechtenur verfügenund dieseRechtenur gerichtlichgeltendmachen,wenn
er im BesitzeinesVersicherungsscheinsist.

7.
Der Versicherungsnehmerkann über die Rechte,welchedemVersicherten

aus demVersicherungsvertragezustehen,im eigenenNamenverfügen.
Ist ein Versicherungsscheinausgestellt,so ist derVersicherungsnehmerohne

ZustimmungdesVersichertenzur AnnahmederZahlung sowiezurUbertragung
derRechtedesVersichertennur befugt,wenner im BesitzedesScheinesist.

48“
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Der Versichererist zur Zahlung an den Versicherungsnehmernur ver=

pflichtet,wenn dieserihm gegenübernachweist,daß der VersicherteseineZu=
stimmungzu der Versicherungerteilthat.

8TT.
Der Versicherungsnehmerist nichtverpflichtet,demVersichertenoder,falls

überdas VermögendesVersichertenderKonkurseröffnetist, derKonkursmasse
den Versicherungsscheinauszuliefern,bevorer wegender ihm gegendenVer—
sichertenin bezugauf die versicherteSache Ansprüchebefriedigtist.
Er kann sichfür dieseAnsprücheaus der Entschädigungsforderunggegenden
Versichererund nachderEinziehungderForderungaus derEntschädigungssumme
vor demVersichertenund dessenGläubigernbefriedigen.

g 78.
Der Versichererkann gegendie EntschädigungsforderungeineForderung,

die ihm gegendenVersicherungsnehmerzusteht,insoweitaufrechnen,als sieauf
der für denVersichertengenommenenVersicherungberuht.

79.
Für das demVersichererim Falle derVerschweigungoder der unrichtigen

AnzeigeeinesGefahrumstandeszustehendeRücktrittsrechtkommtnicht nur die
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers,sondern auch die Kenntnis
und die Arglist des Versichertenin Betracht. Der Einwand, daß die An=
zeige eines erheblichenUmstandes ohne Verschuldenunterbliebenoder unrichtig
emachtist, kanndemVersicherernur entgegengesetztwerden,wennwederdem

Hirsezersmegsrbrn noch dem Versichertenein Verschuldenzur Last fällt.
Ist die Versicherungso genommen,daß sie in einemvor der Schließung

desVertrags liegendenZeitpunktebeginnt,so ist der Versicherervon der Ver=
pflichtungzur Leistungfrei, wennderVersicherungsnehmeroder derVersicherte
bei der Schließungweiß, daß der Versicherungsfallschoneingetretenist.

Auf die Kenntnis des Versichertenkommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohneseinWissengeschlossenwordenist odereinerechtzeitigeBenachrichtigungdes
Versicherungsnehmersnichttunlichwar.

Hat der VersicherungsnehmerdenVertrag ohneAuftrag desVersicherten
geschlossenund bei der Schließungden Mangel desAuftrags demVersicherer
nichtangezeigt,so brauchtdieserdenEinwand, daß der Vertrag ohneWissen
desVersichertengeschlossenist, nichtgegensichgeltenzu lassen.

80.
Ergibt sich aus den Umständennicht, daß die Versicherungfür einen

anderengenommenwerdensoll, so gilt sie als für eigeneRechnunggenommen.
Ist die Versicherungfür Rechnung„wen es angeht“ genommenoder ist

sonstaus demVertrage zu entnehmen,daß unbestimmtgelassenwerdensoll, ob
eigenesoder fremdes Interesseversichertist, so kommen die Vorschriften der
§975 bis 79 zurAnwendung,wennsichergibt,daßfremdesInteresseversichertist.
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Zweiter Titel.
Feuerversicherung.

g 81.
Bei der Feuerversicherungerlischtein demVersicherergemachterAntrag

auf Schließung, Verlängerung oder Anderung des Vertrags, wenn er nicht
binnen zweiWochenangenommenwird. Die Vorschriftendes§ 149 desBürger=
lichenEesezeuchsbleibenunberührt.

Wird derAntrag einemAbwesendengemacht,so beginnt dieFrist mit der
AbsendungdesAntrags.

AbweichendeBestimmungensind nichtig. An die Stelle der Frist von
zweiWochenkannjedocheineanderefestbestimmteFrist gesetztwerden.

*'
Der Versichererhaftetfür den durchBrand, Erplosion oder Blitzschlag,

entstehendenSchaden.
&83.

Im Falle eines Brandes hat derVersichererdendurchdieZerstörungoder
die Beschädigungder versichertenSachen entstehendenSchaden zu ersetzen,soweit
dieZerstörungoderdie Beschädigungauf derEinwirkungdesFeuersberuhtoder
die unvermeidlicheFolge des Brandereignissesist. Der Versichererhat auchden
Schadenzu ersetzen,der bei demBrande durchLöschen,NiederreißenoderAus=
räumen verursachtwird; das Gleichegilt von einemSchaden, der dadurchent=
steht, daß versicherteSachen bei dem Brande abhandenkommen.

Auf die Haftung desVersicherersfür dendurchErplosionoderBlitzschlag
entstehendenSchaden finden dieseVorschriftenentsprechendeAnwendung.

.
Der Versichererhaftetnicht, wenn derBrand oderdie Erplosiondurch

ein ErdbebenoderdurchMaßregelnverursachtwird, die im Kriege odernach
ErklärungdesKriegszustandesvon einemmilitärischenBefehlshaberangeordnet
worden sind.

*
Ist die Versicherungfür einenInbegriff von Sachen genommen,so er=

strecktsie sichauf dieSachen derzur Familie desVersicherungsnehmersgehörenden
sowieder in einemDienstverhältnissezu ihm stehendenPersonen,soferndiese
Personenin häuslicherGemeinschaftmit demVersicherungsnehmerleben. Die
Versicherunggilt insoweitals für fremdeRechnunggenommen.

g 86.
Als Versicherungswertgilt beiHaushalts-und sonstigenGebrauchsgegen—

ständen,beiArbeitsgerätschaftenundMaschinenderjenigeBetrag,welchererforderlich
ist, um SachengleicherArt anzuschaffen,unterbilligerBerücksichtigungdesaus
dem Unterschiedezwischenalt und neu sichergebendenMinderwerts.
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887.

Ist bei derVersicherungbeweglicherSacheneineTaxe vereinbart,so gilt
die Taxe als der Wert, den das versicherteInteressezur Zeit der Schließung
des Vertrags hat, es sei denn, daß siedenwirklichenVersicherungswertiin diesem
Zeitpunkt erheblichübersteigt. Eine Vereinbarung, nach welcherdie Taxe als
derWert geltensoll, den das versicherteInteressezur Zeit desEintritts desVer=
sicherungsfallshat, ist nichtig.

g 88.
Als Versicherungswertgilt bei Gebäudender ortsüblicheBauwert unter

AbzugeinesdemZustandedesGebäudes,insbesonderedemAlter und der Ab—
nutzungentsprechendenBetrags.

« 89.
Bei derVersicherungdes durchden Eintritt des Versicherungsfallsent=

gehendenGewinnskanneineTaxe nichtvereinbartwerden.
BestimmungenüberdieBerechnungdesentgehendenGewinns könnenmit

Genehmigungder Aufsichtsbehördein den Versicherungsbedingungengetroffen
werden. Ubersteigtdas Ergebnis der Berechnungden der wirklichenSachlage
entsprechendenBetrag, so hat derVersicherernur diesenBetrag zu ersetzen.

*90.
Wer inAnsehungderselbenSachebeidemeinenVersichererfür entgehenden

Gewinn, bei einemanderenVersichererfür sonstigenSchadenVersicherungnimmt,
hat jedemVersicherervon der anderenVersicherungunverzüglichMitteilung zu
machen.

In derMitteilung ist derVersicherer,bei welchemdieandereVersicherung
genommenwordenist, zu bezeichnenund dieVersicherungssummeanzugeben.

§9.
Bei der Gebäudeversicherungmuß die im Falle einer nicht rechtzeitigen

Zahlung der Prämie nach9 39 zu bestimmendeZahlungsfristmindestenseinen
Monat betragen.

(9#.
Der Pflicht zur Anzeigedes Versicherungsfallswird genügt,wenn die

AnzeigebinnenzweiTagen nachdemEintritte des Versicherungsfallserfolgt.
Durch die AbsendungderAnzeigewird die Frist gewahrt.

Auf eineVereinbarung, durchwelchedie Dauer oder die Berechnungder
Frist zumNachteiledesVersicherungsnehmersandersbestimmtist, kannsichder
Versicherernichtberufen.

I 93.
Bis zur Feststellungdes an einem Gebäude entstehendenSchadens darf

der VersicherungsnehmerohneEinwilligung des Versicherersnur solcheAnde=
rungen vornehmen,welchezur Erfüllung der ihm nach 9 62 obliegendenPflicht
oder im öffentlichenInteressegebotensind.

*. Oriqinealfrom
OigitizedbyCeer gle PRINCETONUNIVERSITV



— 283 —

8 94.
Die Entschädigungist nachdemAblauf einesMonats seitder Anzeige

desVersicherungsfallsmit vier vom Hundertfür das Jahr zu verzinsen,soweit
nicht aus besonderenGründen eineweitergehendeZinspflicht besteht.

Ist der Schaden bis zum Ablauf einesMonats seit derAnzeigedesVer—
sicherungsfallsnochnichtvollständigfestgestellt,so kannderVersicherungsnehmer
in Anrechnungauf die Gesamtforderungdie Zahlung des Betrags verlangen,
denderVersicherernachLage der Sachemindestenszu zahlenhat.

Der Lauf derin denAbs.1,2 bezeichnetenFristenistgehemmt,solangeinfolge
einesVerschuldensdesVersicherungsnehmersdie FestsetzungdesSchadensnicht
erfolgenkann.

95.
Der Versichererhaftetnach dem Eintritt einesVersicherungsfallsfür den

durch einen späterenVersicherungsfallverursachtenSchaden nur bis zur Höhe
desRestbetragsderVersicherungssumme.Für diekünftigenVersicherungsperioden
gebührtihm nur ein verhältnismäßigerTeil der Prämie.

96.
Nach demEintritt einesVersicherungsfallsist jederTeil berechtigt,das

Versicherungsverhältniszu kündigen.
Die Kündigungist nur bis zumAblauf einesMonats seitdemAbschlusseder

Verhandlungenüber die Entschädigungzulässig. Der Versichererhat eineKün=
digungsfristvon einemMonat einzuhalten.Der Versicherungsnehmerkannnicht
für einenspäterenZeitpunktals denSchluß der laufendenVersicherungsperiode
kündigen.

undigt derVersicherungsnehmer,so gebührtdemVersicherergleichwohl
die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.Kündigt der Versicherer,so
gilt das Gleichein AnsehungdesjenigenTeiles der Prämie,)welcherauf den
dem Schaden entsprechendenBetrag der Versicherungssummeentfällt; von der
auf den Restbetragder VersicherungssummeentfallendenPrämie gebührtdem
Versicherernur derTeil) welcherder abgelaufenenVersicherungszeitentspricht.

.
Ist der Versicherernach den Versicherungsbestimmungennur verpflichtet,

die Entschädigungssummezur Wiederherstellungdes versichertenGebäudes zu
zahlen, so kann der Versicherungsnehmerdie Zahlung erst verlangen, wenn die
bestimmungsmäßigeVerwendungdesGeldesgesichertist.

§ 98.
Im Falle des § 97 kann dieForderung desVersicherungsnehmersauf die

Entschädigungssummevor der Wiederherstellungdes Gebäudes nur an den
Erwerber des Grundstücksoder an solcheGläubiger des Versicherungsnehmers
übertragenwerden)welcheArbeiten oder Lieferungenzur Wiederherstellungdes
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Gebäudesübernommenoder bewirkthaben. Eine Ubertragungan Gläubiger
desVersicherungsnehmers,diebareVorschüssezurWiederherstellunggegebenhaben,
ist wirksam,wenndie Verwendungder Vorschüssezur Wiederherstellungerfolgt.

8 99.
Im Falle des § 97 ist eineZahlung, welcheohnedie Sicherungder be=

stimmungsmäßigenVerwendungdes Geldes geleistetwird, demHypotheken=
gläubigergegenübernur wirksam,wennihm der Versichereroder der Versiche=
rungsnehmerangezeigthat, daß ohneSicherunggeleistetwerdensoll, und seit
demEmpfangederAnzeigeein Monat verstrichenist.

Soweit die Entschädigungssummenicht zu einer den Versicherungs=
bestimmungenentsprechendenWiederherstellungverwendetwerden soll, kann der
Versicherermit Wirkung gegenden Hypothekengläubigererst zahlen, wenn er
oder der Versicherungsnehmerdie Absicht,von der bestimmungsmäßigenVer=
wendungabzuweichen,dem Hypothekengläubigerangezeigthat und seit dem
Empfangeder Anzeigeein Monat verstrichenist.

Die Vorschriftendes§ 1128Abs.1 Satz 2, 3 desBürgerlichenGesetzbuchs
findenentsprechendeAnwendung.

100.
Hat im Falle der Gebäudeversicherungein Hypothekengläubigerseine

HypothekdemVersichererangemeldet,so wirkt eineKündigung,ein Rücktritt
oder eine sonstigeTatsache,welchedie Beendigung des Versicherungsverhältnisses
zur Folge hat, gegenüberdemHypothekengläubigererstmit demAblauf eines
Monats, nachdemdie Beendigungund, soferndiesenochnichteingetretenwar,
der Zeitpunktder Beendigungihm durchdenVersicherermitgeteiltwordenoder
in andererWeisezu seiner Kenntnisgelangtist. Dies gilt jedochnicht,wenn
das Versicherungsverhältniswegennicht rechtzeitigerPrämienzahlunggekündigt
oder durch den Konkurs des Versicherersbeendigtwird.

Auf dieWirksamkeiteinerVereinbarung zwischendemVersichererund dem
Versicherungsnehmer,durchwelchedieVersicherungssummeoder derUmfang der
Gefahr, für die der Versichererhaftet,gemindertwird, findendieseVorschriften
entsprechendeAnwendung.

Eine sichaus dem§ 51 Abs.2 oderdem959 Abs.3 ergebendeNichtig=
keitdes Versicherungsvertragskann gegenübereinemHypothekengläubiger,der
seineHypothek dem Versichererangemeldethat, nicht geltendgemachtwerden.
Das Versicherungsverhältnisendigtjedochihm gegenübermit demAblauf eines
Monats, nachdemdie Nichtigkeitihm durch den Versicherermitgeteilt worden
oder in andererWeise zu seinerKenntnis gelangt ist.

– 101.
Ist bei der GebäudeversicherungderVersichererwegendesVerhaltensdes

Versicherungsnehmersvon der Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt gleich=
wohl seineVerpflichtunggegenübereinemHypothekengläubigerbestehen,ohne
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Unterschied,ob dieHypothekangemeldetist odernicht. Das Gleichegilt, wenn
der Versicherernach dem Eintritte des Versicherungsfalls von dem Vertrage
zurücktritt.

Die VorschriftdesAbs.1 Satz 1 findetkeineAnwendung,wennderVer=
sichererwegennicht rechtzeitigerPrämienzahlungvon der Verpflichtungzur
Leistungfrei ist.

8 102.
Soweit der Versichererauf Grund der Vorschriftender 99 100, 101 den

Hypothekengläubigerbefriedigt,gehtdie Hypothekauf ihn über. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil eines gleich=oder nachstehendenHypothekengläubigers
eltendgemachtwerden,dem gegenüberdie VerpflichtungdesVersichererszur
Seistungbestehengebliebenist.

1003.
Bei der Gebäudeversicherunghat der VersichererdemHypothekengläubiger,

der seineHypothekangemeldethat, unverzüglichMitteilung zu machen,wenn
demVersicherungsnehmernachden9§ 39, 91 für dieZahlung derPrämie eine
Frist bestimmtwird. Das Gleichegilt, wenndas Versicherungsverhältnisnach
demAblaufeder Frist wegenunterbliebenerPrämienzahlunggekündigtwird.

&104.
Hat der HypothekengläubigerseineWohnung geändert,die Anderung

aber demVersicherernichtmitgeteilt,so genügtfür eineMitteilung der in den
9 100, 103 bezeichnetenArt dieAbsendungeineseingeschriebenenBriefesnachder
letztendemVersichererbekanntenWohnung. Die Mitteilungwird in demZeit=
punktewirksam,in welchemsie ohnedieWohnungsänderungbei regelmäßiger
BeförderungdemHypothekengläubigerzugegangenseinwürde.

* 105.
Bei der Gebäudeversicherungdarf der Versicherer,auchwenn der Ver=

sicherungsnehmerwiderspricht,die von einemHypothekengläubigerangebotene
Prämienzahlungnichtablehnen.

&106.
Ist das Grundstückmit einer Reallast, Grundschuld oder Rentenschuld

belastet,so findendie Vorschriftender §§ 99 bis 105 entsprechendeAnwendung.

§ 107.
Die durchdieVorschriftender §§ 100 bis 106 begründetenRechtekönnen

nicht zu Gunsten solcherHypotheken,Grundschuldenoder Rentenschuldengeltend
gemachtwerden,die demVersicherungsnehmerzustehen.
Reichs.Gesetzbl.1908. 49
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Dritter Titel.
Hagelversicherung.

8 108.
Bei der Hagelversicherunghaftet der Versichererfür denSchaden, der an

denversichertenBodenerzeugnissendurchdieEinwirkungdesHagelschlagsentsteht.

&109.
Bei der Hagelversicherungbrauchtdie Frist, die nach§ 5 Satz 1 dem

Versicherungsnehmerfür die ErhebungeinesWiderspruchsgeten die Richtigkeit
desVersicherungsscheinszu gewährenist, nur eineWochezu betragen.

1110.
Der Mlicht zur Anzeigedes Versicherungsfallswird genügt, wenndie

Anzeigebinnen vier Tagen nachdemEintritte desVersicherungsfallserfolgt.
Durch die Absendungder Anzeigewird die Frist gewahrt.

Auf eineVereinbarung,durchwelchedie Dauer oderdieBerechnungder
Frist zumNachteiledesVersicherungsnehmersandersbestimmtist, kannsichder
Versicherernichtberufen.

&111.
Bis zur FeststellungdesSchadensdarf der Versicherungsnehmeran den

von demHagelschlagebetroffenenBodenerzeugnissenohneEinwilligung desVer=
sicherersnur solcheAnderungenvornehmen,welchenachdenRegelneinerordnungs=
mäßigenWirtschaft nicht aufgeschobenwerdenkönnen.

112.
Tritt nach demEintritt einesVersicherungsfallsin derselbenVersicherungs=

periodeein neuerVersicherungsfallein, so haftet derVersichererfür den dadurch
verursachtenSchaden nur bis zur Höhe desRestbetragsderVersicherungssumme.

* 113.
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfallsist jederTeil berechtigt, das

Versicherungsverhältniszu kündigen, der Versicherernur für den Schluß der
Versicherungsperiode,in welcherder Versicherungsfalleingetretenist, der Ver=
sicherungsnehmerspätestensfür diesenZeitpunkt. Kündigt der Versicherungs=
nehmer für einen früherenZeitpunkt, so gebührtdem Versicherergleichwohldie
Prämie für die laufendeVersicherungsperiode.

114.
Im Falle der Veräußerung oder der Zwangsversteigerungder versicherten

Bodenerzeugnissekann der Versichererdem Erwerber das Versicherungsverhältnis
nur für den Schluß der Versicherungsperiodekündigen, in welcherer von dem
*' Origine!l from
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EigentumsübergangeKenntnis erlangt; die im § 70 Abs. 1 vorgesehenenBe=
schränkungendesKündigungsrechtsfindenkeineAnwendung.

Wird der EigentumsübergangdemVersicherernicht rechtzeitigangezeigt,
so ist der Versicherer,wenn der Versicherungsfallnach dem Schlusse der Ver=
sicherungsperiodeeintritt, in welcherihm die Anzeige hätte zugehenmüssen,von
der Verpflichtungzur Leistung frei. Die Verpflichtungbleibt jedochbestehen,
wennder Versicherervon demEigentumswechselso früh Kenntniserlangthat,
daß er zum Schlusseder Versicherungsperiodekündigenkonnte.

Auf eineVereinbarung,durchwelchevon diesenVorschriftenzumNachteile
desErwerbersabgewichenwird, kannsichderVersicherernichtberufen.

*&115.
Erwirbt jemandauf Grund einesNießbrauchs,einesPachtvertragsoder

einesähnlichenVerhältnissesdie Berechtigung,die versichertenBodenerzeugnisse
zu beziehen,so findendie im Falle einerVeräußerungoderZwangsversteigerung
der BodenerzeugnissegeltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung.

Vierter Titel.
Viehversicherung.

116.
Bei derViehversicherunghaftetderVersichererfür denSchaden,der durch

den Tod des versichertenTieres entsteht. Wird der Tod durch eine Krankheit
odereinenUlnfall herbeigeführt,so gilt als Betrag des Schadensder Wert,
den das Tier unmittelbarvor Eintritt der Erkrankungoder des Unfalls
gehabthat.

Die Versicherungkann auch für den Schadengenommenzne der
durcheineKrankheitoder einenUnfall entsteht,ohnedaß derToddes Tieres
eintritt.

§ 117.
Die Versicherungumfaßt nicht:
1. deninfolgeeinerSeucheoderKrankheitentstehendenSchaden, soweit
dem Versicherungsnehmernach gesetzlicherVorschrift ein Anspruch auf
eineEntschädigungaus öffentlichenMitteln zustehtoder zustehenwürde,
wenn der Anspruch nicht durch eine Zuwiderhandlung gegenseuchen=

polizeiliche Vorschriftenverwirktwordenwäre;
2. denSchaden, welcherdurchMaßregeln verursachtwird, die im Kriege
odernachderErklärungdesKriegszustandesvon einemmilitärischenBe=
fehlshaberangeordnetwordensind.

* 118.
Steht demVersicherungsnehmerein Anspruchauf Gewährleistungwegen

einesMangelsdesversichertenTieresgegeneinenDrittenzu, sogehtderAnspruch
auf denVersichererüber,soweitdieserdemVersicherungsnehmerdenSchadenersetzt.

49
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Der UbergangkannnichtzumNachteiledesVersicherungsnehmersgeltendgemacht
werden. Geht ein Anspruch auf Gewährleistungdurch Verschuldendes Ver—
sicherungsnehmersverloren,so wird derVersicherervonseinerErsatzpflichtinsoweit
frei, als er aus dem Anspruch Ersatz hätte erlangenkönnen.

8118.
Der VersichererhaftetnachdemEintritt einesVersicherungsfallsfür den

durch einenspäterenVersicherungsfallverursachtenSchaden nur bis zur Höhe
desRestbetragsderVersicherungssumme.FüurdiekünftigenVersicherungsperioden
gebührtihm nur ein verhältnismäßigerTeil der Prämie.

120.
Der Versichererist befugt,jederzeitauf seineKosteneineBesichtigungund

Untersuchungder versichertenTiere vorzunehmen.

121.
Außer dem Tode ist auch jedeerheblicheErkrankung sowie jedererhebliche

Unfall einesversichertenTieres demVersichererunverzüglichanzuzeigen.Auf
die AnzeigederErkrankungoderdesUnfalls finden,auchwenndieVersicherung
nur gegendenSchadengenommenist, der durchdenTod desTieres entsteht,
die für die Anzeigedes VersicherungsfallsgeltendenVorschriftenentsprechende
Anwendung.

* 122.
Erkranktdas versicherteTier odererleideteseinenUnfall) so hat derVer=

sicherungsnehmer,sofernnichtdieErkrankungoderderUnfall unerheblichist, un=
verzüglicheinenTierarztoder,wenndiesuntunlichist,einenSachkundigenzuzuziehen.

123.
Die KostenderFütterungundderPflege sowiedieKostendertierärztlichen

Untersuchungund Behandlunggehörennicht zu dennach9 63 von demVer=
sichererzu erstattendenAufwendungen.

Die Kosten der erstentierärztlichenUntersuchungbeiErkrankung eines ver=
sichertenTieres habenderVersicherungsnehmerund der Versichererzu gleichen
Teilen zu tragen.

8 124.
Die Verzinsungder Entschädigungsforderungsowiedas RechtdesVer—

sicherungsnehmersauf eineAbschlagszahlungbestimmtsichnach§ 94.

125.
Hat der Versicherungsnehmervorsätzlichoder aus grober Fahrlässigkeit

das Tier schwermißhandeltoderschwervernachlässigt,so ist derVersicherervon der
Verpflichtungzur Leistungfrei, es sei denn, daß der Schadennichtdurchdie
Mißhandlung oder die Vernachlässigungentstandenist. Als schwereVernach=
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lässigunggilt esinsbesondere,wennbei einerErkrankungodereinemUnfalle die
ZuziehungeinesTierarztesodereinesSachkundigender Vorschriftdes § 122
zuwider unterlassenworden ist.

126. -
Der Versicherungsnehmerdarf eineNottötungnur mit Einwilligung des

Versicherersvornehmen,es sei denn, daß die Erklärung desVersicherersnicht
abgewartetwerdenkann. Ist durchdas Gutachtendes Tierarztesoder, falls
dieZuziehungeinesTierarztesuntunlichist, zweierSachkundigenvor derTötung
festgestellt,daß dieTötung notwendigist und dieErklärung desVersicherersnicht
abgewartetwerdenkann,somußderVersichererdieFeststellunggegensichgeltenlassen.

Ist der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 zuwider eineNottötung erfolgt, so
ist der Versicherervon derVerpflichtungzurLeistungfrei.

* 127.
Endigt das Versicherungsverhältnis,nachdemdas versicherteTier erkrankt

ist odereinenUnfall erlittenhat, so hat die Beendigungauf die Haftung des
VersichererskeinenEinfluß, wenndieErkrankungoderderUnfall denTod binnen
zweiWochennachder Beendigungherbeiführt.

* 128.
Wird ein versichertesTier veräußert,so endigtin AnsehungdiesesTieres

das Versicherungsverhältnis;dem Versicherergebührtgleichwohldie Prämie
jedochnicht über die laufendeVersicherungsperiodehinaus. Tritt vor dem
Schlusseder laufendenVersicherungsperiodeoder binnenzweiWochennachder
VeräußerunginfolgeeinesHauptmangelsderTod desTieres ein, so bleibtder
Versichererdem Versicherungsnehmerinsoweit haftbar, als dieserdem Erwerber
kraft Gesetzeszur Gewährleistungverpflichtetist.

Geht das Eigentuman demInventar einesGrundstücksmit demEigen=
tum oder dem Besitzedes Grundstücksauf einen anderenüber, so behält es in
Ansehungder zum InventaregehörendenTiere bei denVorschriftender 98 69
bis 73 seinBewenden.

Fünfter Titel.
Transportversicherung.

* 129.
Bei der Versicherungvon Gütern gegendie Gefahrender Beförderung

zu Lande oder auf Binnengewässernträgt der Versichereralle Gefahren,denen
die Güter währendderDauer derVersicherungausgesetztsind.

Bei der Versicherungeines Schiffes gegendie Gefahren der Binnenschiff=
fahrt trägt derVersichereralle Gefahren,denendas Schiff währendderDauer
der Versicherungausgesetztist. Der Versichererhaftetauchfür denSchaden,
den derVersicherungsnehmerinfolge einesZusammenstoßesvon Schiffen dadurch
erleidet,daß er deneinemDritten zugefügtenSchadenzu ersetzenhat.
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Z130.
Der Versichererhaftetnichtfür einenSchaden,der von demVersicherungs=

nehmer vorsätzlichoder fahrlässigverursachtwird. Er hat jedochden von dem
Versicherungsnehmerdurcheine fehlerhafteFührung des Schiffes verursachten
Schaden zu ersetzen,es sei denn, daß dem Versicherungsnehmereine bösliche
Handlungsweisezur Last fällt.

* 131.
Bei der Versicherungvon Gütern haftetder Versicherernicht für einen

Schaden,der von demAbsenderoderdemEmpfängerin dieserEigenschaftvor=
sätzlichoder fahrlässigverursachtwird.

Das Gleichegilt von einemSchaden,der durchdienatürlicheBeschaffen=
heit der Güter, namentlich durch inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche
Leckage,sowiedurchmangelhafteVerpackungderGüter oderdurchRatten oder
Mäuse verursachtwird; ist jedochdie Reise durch einen Unfall, für den der
Versichererhaftet, ungewöhnlichverzögertworden, so fällt der SchadendemVer=
sichererinsoweitzur Last, als er infolgeder Verzögerungeingetretenist.

* 132.
Bei der Versicherungeines Schiffes haftet der Versicherernicht für einen

Schaden,der darausentsteht,daß das Schiff in einemnichtfahrtüchtigenZu=
standodernichtgehörigausgerüstetoderbemanntdie Reiseantritt.

Das Gleichegilt von einemSchaden,der nur eineFolge derAbnutzung
des Schiffes im gewöhnlichenGebrauch ist oder nur durch Alter, Fäulnis oder
Wurmfraß verursachtwird.

*7l133.
Die Versicherunggegendie Gefahren der Binnenschiffahrtumfaßt die

Beiträgezur großenHaverei. Sind ausschließlichGüter desSchiffseignersver=
laden, so umfaßt die auchdie Aufopferungen,welchezur großen.
Havereigehörenwürden,wenn das Eigentuman den Gütern einemanderen
ustände.

Die Vorschriftender §§ 835 bis 839 desHandelsgesetzbuchsfindenent=
sprechendeAnwendung. Eine vom Schiffer aufgestellteDispache ist für den Ver=
sicherernur verbindlich,wenn er der Aufstellung durch den Schiffer zu=
gestimmthat.

134.
Die Versicherungvon Gütern erstrecktsichauf die ganzeDauer der ver=

sichertenReise.
Die Versicherungbeginntmit demZeitpunkt,in welchemdie Güter von

demFrachtführerzur Beförderungoder,)wenndie Beförderungnichtsoforter=
folgen kann, zur einstweiligenVerwahrungangenommenwerden. Sie endigt
mit demZeitpunkt, in welchemdie Güter dem Empfänger am Ablieferungsort
abgeliefertoder,wennsicheinAblieferungshindernisergibt,rechtmäßighinterlegt
oderverkauftwerden.
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§135.
Unter die Versicherunggegendie Gefahrender Beförderungvon Gütern

auf Eisenbahnenfällt auch dieBefärderung zur EisenbahnsowiedieBeförderung
von derEisenbahnan den Empfänger, wenn sie durch die Eisenbahnverwaltung
oder unter ihrer Verantwortlichkeiterfolgt.

* 136. «
Sind Güter gegendie Gefahrender Beförderungauf Binnengewässern

versichert,so trägt der Versichererdie Gefahr der Benutzungvon Leichterfahr=
zeugenbeiderVerladungoderderAusladung,wenndieBenutzungortsüblichist.

137.
Werden die versichertenGüter in andererArt als mit dem Schiffe be=

fördert, mit welchemsie nach dem Versicherungsvertragebefördertwerdensollen,
so haftetder Versicherernicht.

WerdenjedochdieGüter nachdemBeginnederVersicherunginfolgeeines
Unfalls, für denderVersichererhaftet, mit einemanderenals demim Ver=
sicherungsvertragebestimmtenSchiffe oder zu Lande befördert, so fällt die Be=
förderungunter die Versicherung.Das Gleichegilt, wennnachdemBeginne
der VersicherungohneZustimmung des Versicherungsnehmersdie Beförderung
geändertoderdie ReisedesSchiffesaufgegebenwird.

Die Versicherunggsd in den Fällen des Abs. 2 die Kosten der Um=
ladungunddereinstweiligenLagerungsowiedieMehrkostenderWeiterbeförderung.

138.
Die VersicherungeinesSchiffes beginnt, wenn sie für eineReisegenommen

ist, mit dem Zeitpunkt, in welchemmit der Einnahme der Ladung angefangen
wird, oder, wenn keineLadung einzunehmenist, mit der Abfahrt. Sie endigt
mit dem Zeitpunkt, in welchemdie Löschungder Ladung am Bestimmungsorte
beendigtist, oder, wenn keineLadung zu löschenist, mit der Ankunft am
Bestimmungsorte.Wird dieLöschungvon demVersicherungsnehmergehtchlph
verzögert,so endigtdieVersicherungmit demZeitpunkt,in welchemdieLöschung
beendigtsein 3 falls die Verzögerungnichtstattgefundenhätte.

Wird vor der BeendigungderLöschungfür eineneueReiseLadung ein=
genommen,so endigtdie Versicherungmit demZeitpunkt,in welchemmit der
Einnahme angefangenwird.

Wird nach dem Beginne derVersicherungdie versie Reise aufgegeben,
so tritt in Ansehungder BeendigungderVersicherungderOrt, wo die Reise
aufhört, an die Stelle des Bestimmungsorts.

139.
Ist ein auf Zeit versichertesSchiff bei dem Ablaufe der vereinbartenVer=

sicherungszeitunterwegs,so gilt das Versicherungsverhältnisals verlängertbis
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zur AnkunftdesSchiffesam nächstenBestimmungsortund, falls an diesemge=
löschtwird, bis zu demnach§ 138 für die Beendigungder Versicherungmaß=
gebendenZeitpunkte.Der Versicherungsnehmerkanndie Verlängerung,solange
das Schiff nochnichtunterwegsist, durcheinegegenüberdemVersichererabzu=
gebendeErklärungausschließen.

S140.
Als Versicherungswertder Güter gilt der gemeineHandelswertund in

dessenErmangelungder gemeineWert, dendie Güter am Orte der Absendung
in demZeitpunktehaben, welchernach den 9§ 134 bis 136 für denBeginn der
Versicherungmaßgebendist, unter Hinzurechnungder Versicherungskostensowie
derjenigenKosten, welchebis zur Annahme der Güter durch den Frachtführer
entstehen.

Der sichnachAbs.1 ergebendeWert der Güter gilt auch bei demEin=
tritte desVersicherungsfallsals Versicherungswert.

Haben die Güter eineBeschädigungerlitten, so ist bei der Berechnung
desSchadensfestzustellen,in welchemVerhältnissederHandelswertodergemeine
Wert, den die Güter im unbeschädigtenZustand am Ablieferungsortehaben
würden, zu demWertesteht,densiedort im beschädigtenZustandehaben)ein
diesemVerhältnis entsprechenderBruchteil des Versicherungswertsgilt als Betrag
desSchadens.

141.
Als VersicherungswertdesSchiffesgilt derWert, dendasSchiff bei dem

Beginne der Versicherunghat. Dieser Wert gilt auch bei dem Eintritte des
Versicherungsfallsals Versicherungswert.

Bei einerBeschädigungdesSchiffesgelten,falls dasSchiff ausbesserungs=
fähig ist, die nach den§§.709, 710 desHandelsgesetzbuchszu berechnendenAus=
besserungskostenals Betrag desSchadens.

142.
Bei derVersicherungvon Gütern ist der Versicherernicht berechtigt,das

Versicherungsverhältniswegeneiner unabhängigvon dem Willen des Ver=
sicherungsnehmerseingetretenenErhöhungderGefahr oderwegeneinerVeräußerung
der versichertenGüter zu kündigen.Der Versicherungsnehmeristnichtverpflichtet,
einesolcheGefahrerhöhungodereineVeräußerungdemVersichereranzuzeigen.

143.
Wird bei der Versicherung eines Schiffes das Versicherungsverhältnis,

währenddasSchiff unterwegsist, von demVersichererwegeneinerunabhängig
von demWillen desVersicherungsnehmerseingetretenenErhöhungderGefahr
oderwegenVeräußerungdesSchiffesgekündigt,so wirkt dieKündigungnicht
vor der Beendigungder Reise. Tritt währenddes bezeichnetenZeitraumsein
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Versicherungsfallein, so wird die VerpflichtungdesVersichererszur Leistung
nichtdadurchberührt,daß dieAnzeigederGefahrerhöhungoderderVeräußerung
unterbliebenist.

Ist die Verpflichtungzur Anzeigeschonvor demBeginneder Reisever—
letzt, so finden die Vorschriftendes Abs. 1 nur Anwendung, wenn die Gefahr=
erhöhungoderdie VeräußerungdemVersicherervor demBeginnederReisebe=
kannt gewordenist.

Bei einerZwangsversteigerungdes versichertenSchiffes findendie Vor=
schriftenüberdie VeräußerungentsprechendeAnwendung.

144.
Aufwendungen,die der Versicherungsnehmergemäß§ 62 zurAbwendung

oder Minderung des Schadens macht, fallen, soweit der Versicherungsnehmer
sie für gebotenhalten durfte, dem Versichererohne Rücksichtdarauf zur Last,
ob sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme
übersteigen.

Sind Aufwendungenzur Abwendungoder Minderung oder zur Er=
mittelung und Feststellungeines Schadens oder zur WiederherstellungoderAus=
besserungder durch einen Versicherungsfall beschädigtenSache gemacht oder
Beiträgezur großenHavereigeleistetoderist einepersönlicheVerpflichtungdes
Versicherungsnehmerszur Entrichtung solcherBeiträge entstanden)so haftet der
Versicherer für den Schaden, der durch einen späterenVersicherungsfallver=
ursachtwird, ohneRücksichtauf die ihm zur Last fallendenfrüherenAuf=
wendungenund Beiträge.

* 1.
Der Versichererist nachdem Eintritt einesVersicherungsfallsberechtigt,

sichdurchZahlung der Versicherungssummevon allenweiterenVerbindlichkeiten
zu befreien.Der Versichererbleibt jedochzum Ersatzeder Kostenverpflichtet,
welchezur AbwendungoderMinderungdesSchadensoderzurWiederherstellung
oderAusbesserungder versichertenSache verwendetwordensind, bevorseine
Erklärung, daß er sich durch Zahlung der Versicherungssummebefreienwolle,
dem Versicherungsnehmerzugegangenist.

* 146.
Bei der Versicherunggegendie Gefahrender Sahbtrtt hat der

VersicherungsnehmerjedenUnfall, der das Schiff oderdie Ladung trifft, auch
wenn dadurchein Entschädigungsanspruchfür ihn nicht begründetwird, dem
Versichererunverzüglichanzuzeigen,sofernderUnfall für dievondemVersicherer
zu tragendeGefahr von Erheblichkeitist.

1147.
Ist die Versicherungfür eineReisegenommen,die teils zur See, teils

auf Binnengewässernoder zu Lande ausgeführtwird, so findenauf die Ver=
Reichs=Gesehbl.1908. 50
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sicherung,auchsoweitsiedie Reiseauf Binnengewässernoderzu Landebetrifft,
die Vorschriftendes Handelsgesetzbuchsüber die Seeversicherungentsprechende
Anwendung. Unberührtbleibendie Vorschriftendes§ 133 Abs.2 Satz 2, des
* 134Abs.2 und des§ 135 überdieDispachedesSchiffers,überdenBeginn
und das Ende derVersicherungsowieüberdieHaftungdesVersicherersfür die
Beförderungzu und von der Eisenbahn.

148.
Die Vorschriftdes§ 67 Abs. 1 Satz 2 findetauf dieTransportversicherung

keineAnwendung.

Sechster Titel.

Haftpflichtversicherung.

8 149.
Bei der Haftpflichtversicherungist der Versichererverpflichtet,demVer=

sicherungsnehmerdie Leistungzu ersetzen,die dieserauf Grund seinerVer=
antwortlichkeitfür eine währendder VersicherungszeiteintretendeTatsachean
einenDritten zu bewirkenhat.

ü150.
Die Versicherungumfaßt die gerichtlichenund außergerichtlichenKosten,

die durchdie Verteidigunggegendenvon einemDritten geltendgemachtenAn=
spruchentstehen,soweitdie Aufwendung derKosten denUmständennach geboten
ist. Dies gilt auch dann, wenn sich der Anspruch als unbegründeterweist.
Der Versichererhat die Kostenauf Verlangendes Versicherungsnehmersvor=
uschießen.
J Ist eineVersicherungssummebestimmt,so hat der VersichererKosten, die
in einemauf seineVeranlassunggeführtenRechtsstreitentstehen,auchinsoweit
zu ersetzen,als siezusammenmit der übrigenEntschädigungdie Versicherungs=
summeübersteigen.Das Gleichegilt von JZinsen,die der Versicherungsnehmer
infolge einer vom VersichererveranlaßtenVerzögerungder Befriedigungdes
Dritten diesemzu entrichtenhat.

Ist demVersicherungsnehmernachgelassen,die Vollstreckungeinergericht=
lichenEntscheidungdurchSicherheitsleistungoderHinterlegungabzuwenden,so
hat auf seinVerlangenderVersichererdie SicherheitsleistungoderHinterlegung
zubewirken.DieseVerpflichtungbestehtnichtüberdenBetrag derVersicherungs=
summehinaus) haftet der Versicherernach Abs. 2 für einen höherenBetrag, so
tritt der Versicherungssummeder Mehrbetrag hinzu. Der Versichererist von
der Verpflichtung frei, wenn er den Anspruch des Dritten dem Versicherungs=
nehmergegenüberals begründetanerkennt.
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§151.
Ist die Versicherungfür die Haftpflicht aus einemgeschäftlichenBetriebe

desVersicherungsnehmersgenommen,so erstrecktsiesichauf die Haftpflichtder
Vertreter des Versicherungsnehmerssowie auf die Haftpflicht solcherPersonen,
welcheer zur Leitung oderBeaufsichtigungdesBetriebs odereinesTeiles des
Betriebsangestellthat. Die Versicherunggilt insoweitals für fremdeRechnung
genommen.

Wird im Falle desAbs.1 das Unternehmenan einenDritten veräußert
oder auf Grund einesNießbrauchs,einesPachtvertragsodereinesähnlichen
Verhältnissesvon einemDritten übernommen,so tritt an Stelle des Ver=
sicherungsnehmersder Dritte in diewährendderDauer seinerBerechtigungsich
aus dem VersicherungsverhältnisergebendenRechteund Pfflichtenein. Die
Vorschriftendes § 69 Abs.2, 3 und der 99.70, 71 findenentsprechendeAn=
wendung.

t*=
Der Versichererhaftetnicht,wennderVersicherungsnehmervorsätzlichden

Eintritt der Tatsache,für die er demDritten verantwortlichist, widerrechtlich
herbeigeführthat.

153.
Der Pflicht zur Anzeigedes Versicherungsfallswird genügt, wenndie

AnzeigeinnerhalbeinerWocheerfolgt; die Frist beginntmit demZeitpunkt,in
welchemderDritte seinenAnspruchgegenüberdemVersicherungsnehmergeltend
macht. Durch die Absendungder Anzeigewird die Frist gewahrt. Wird der
Versicherungsnehmerzu einergerichtlichenVerhandlungüber denAnspruchge=
laden, so hat er, wenngleichdie Frist noch läuft, die Anzeigeunverzüglich
nachEmpfangder Ladungzu machen.

Auf eineVereinbarung,durchwelchedieDauer oderdie Berechnungder
Frist zumNachteiledesVersicherungsnehmersandersbestimmtist, kannsichder
Versicherernichtberufen.

154.
Der Versichererhat die EntschädigungbinnenzweiWochenvon demZeit=

punkt an zu leisten,in welchemder Dritte von demVersicherungsnehmerbe=
friedigtoderder Anspruchdes Dritten durchrechtskräftigesUrteil, durchAn=
erkenntnisoder Vergleich festgestelltworden ist. Soweit gemäß§ 150 Kosten
t ersetzensind, ist die EntschädigungbinnenzweiWochenvon derMitteilung
er Berechnungan zu leisten.

Auf eineVereinbarung,nachwelcherderVersicherervon derVerpflichtung
zur Leistungfrei sein soll, wenn ohne seineEinwilligung der Versicherungs=
nehmerdenDritten befriedigtoderdessenAnspruchanerkennt,kannsichderVer=
sicherernichtberufen,falls nachdenUmständenderVersicherungsnehmerdieBe=
friedigungoderdieAnerkennungnichtohneoffenbareUnbilligkeitverweigernkonnte.
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155.
Ist der VersicherungsnehmerdemDritten zur Gewährungeiner Rente

verpflichtet,so kann er, wenn dieVersicherungssummedenKapitalwert derRente
nichterreicht,nur einenverhältnismäßigenTeil der Renteverlangen.

Hat der Versicherungsnehmerfür die von ihm geschuldeteRente dem
Dritten kraft GesetzesSicherheit zu leisten, so erstrecktsichdie Verpflichtung des
Versicherersauf die Leistungder Sicherheit.

¾156.
Der Versichererist berechtigt,die demVersicherungsnehmergebührende

Entschädigung,soweitder VersicherungsnehmerdemDritten zur Leistungver=
pflichtetist, diesemzu entrichten.Vor der Zahlung an den Dritten hat der
VersichererdemVersicherungsnehmerMitteilung zu machen. Auf Verlangen des
Versicherungsnehmersist derVersichererverpflichtet,dieZahlungan denDritten
zu bewirken.

* 157.
Ist über das Vermögendes Versicherungsnehmersder Konkurs eröffnet,

so kann der Dritte wegendes ihm gegendenVersicherungsnehmerzustehenden
AnspruchsabgesonderteBefriedigungaus der EntschädigungsforderungdesVer=
sicherungsnehmersverlangen.

* 158.
Hat nachdemEintritt einesVersicherungsfallsderVersichererdemVer=

sicherungsnehmergegenüberseineVerpflichtungzur Leistungder Entschädigung
anerkanntoderdieLeistungderfälligenEntschädigungverweigert,so ist jederTeil
berechtigt,das Versicherungsverhältniszu kündigen. Das Gleichegilt, wenn der
VersichererdemVersicherungsnehmerdieWeisungerteilt,es überdenAnspruch
desDritten zumRechtsstreitekommenzu lassen.

Die Kündigungist nur innerhalbeinesMonats seitderAnerkennungder
Entschädigungspflichtoder der Verweigerung der Entschädigungoder seit der
Rechtskraft des im Rechtsstreitemit dem Dritten ergangenenUrteils zulässig.
Der Versichererhat eineKündigungsfristvon einemMonat einzuhalten.Der
Versicherungsnehmerkannnichtfür einenspäterenZeitpunktals denSchluß der
laufendenVersicherungsperiodekündigen.

Kündigt der Versicherungsnehmer,so gebührt dem Versicherergleichwohl
die Prämie für die laufendeVersicherungsperiode.Kündigt der Versicherer,so
gebührtihm nur derjenigeTeil der Prämie, welcherder abgelaufenenVer=
sicherungszeitentspricht.
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Dritter Abschnitt.

Lebensversicherung.

159.
Die Lebensversicherungkann auf die Person des Versicherungsnehmers

odereinesanderengenommenwerden.
Wird die Versicherungfür denFall desTodes einesanderengenommen,

so ist zur Gültigkeitdes Vertrags die schriftlicheEinwilligung desanderener=
forderlich. Ist der anderegeschäftsunfähigoder in der Geschäftsfähigkeitbe=
schränktund stehtdieVertretungin denseinePersonbetreffendenAngelegenheiten
demVersicherungsnehmerzu) so kann dieserdenanderenbei der Erteilungder
Einwilligungnichtvertreten.

Nimmt der Vater oderdieMutter die Versicherungauf die Personeines
minderjährigenKindes, so bedarfes der Einwilligung des Kindes nur, wenn
nach dem Vertrage der Versicherer auch bei Eintritt des Todes vor der
Vollendungdes siebentenLebensjahrszur Leistungverpflichtetseinsoll und die
für diesenFall vereinbarteLeistung den Betrag der gewöhnlichenBeerdigungs=
kostenübersteigt. Hat für solche Versicherungendie Aufsichtsbehördeeinen
bestimmtenHöchstbetragfestgesetzt,so ist dieseran Stelle des Betrags der ge=
wöhnlichenBeerdigungskostenmaßgebend.

160.
Durch die Vereinbarung,daß derjenige,auf dessenPerson eine Ver=

sicherunggenommenwerdensoll, sichzuvor einer ärztlichenUntersuchungzu
unterwerfenhat, wird einRechtdesVersicherers,dieVornahmederUntersuchung
zu verlangen,nichtbegründet.

11.
Wird dieVersicherungauf diePersoneinesanderenals desVersicherungs=

nehmersgenommen,so kann vereinbartwerden,daß in AnsehungdesRechtes
desVersicherers,wegenVerletzungderdemVersicherungsnehmerbeiderSchließung
des Vertrags obliegendenAnzeigepflichtvon demVertragezurückzutreten,die
Kenntnisund das VerhaltendesanderenderKenntnisoderdemVerhaltendes
Versicherungsnehmersgleichstehensoll.

12.
Ist das Alter desjenigen,auf dessenPerson die Versicherunggenommen

werdensoll, unrichtigangegebenwordenund infolgeder unrichtigenAngabedie
Prämie zu niedrig bestimmt,so mindert sichdie Leistung des Versicherersnach
dem Verhältnis, in welchemdie dem wirklichenAlter entsprechendePrämie zu
der vereinbartenPrämie steht. Das Recht,wegenVerletzungderAnzeigepflicht
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von dem Vertrage zurückzutreten,steht dem Versicherernur zu, wenn das
wirklicheAlter außerhalbder Grenzenliegt, welchedurchdenGeschäftsplanfür
denAbschlußvon Verträgenfestgesetztsind.

1463.
WegeneinerVerletzungder demVersicherungsnehmerbei der Schließung

desVertrags obliegendenAnzeigepflichtkann der Versicherervon demVertrage
nichtmehr zurücktreten,wenn seit der SchließungzehnJahre verstrichensind.
Das Rüchüctterechtbleit bestehen,wenn die Anzeigepflichtarglistig verletzt
worden ist.

14.
Als Erhöhung der Gefahr gilt nur einesolcheAnderungder Gefahr=

umstände,welchenachausdrücklicherVereinbarungals Gefahrerhöhungangesehen
werdensoll) die Erklärung desVersicherungsnehmersbedarfderschriftlichenForm.

EineErhöhungderGefahrkannderVersicherernichtmehrgeltendmachen,
wenn seit der Erhöhung zehn Jahre verstrichensind. Der Versicherer bleibt
jedochzur Geltendmachungbefugt,wenn die Pflicht, seineEinwilligung ein=
zuholenoderihm Anzeigezu machen,arglistigverletztwordenist.

s 165.
Sind laufendePrämien zu entrichten,so kann der Versicherungsnehmer

dasVersicherungsverhältnisjederzeitfür denSchluß der laufendenVersicherungs=
periodekündigen.

Ist eineKapitalversicherungfür denTodesfall in derArt genommen,daß
der Eintritt der Verpflichtungdes Versichererszur Zahlung des vereinbarten
Kapitals gewißist, so stehtdasKündigungsrechtdemVersicherungsnehmerauch
dann zu) wenndie Prämie in einereinmaligenZahlung besteht.

166.
Bei einerKapitalversicherungist im Zweifel anzunehmen,daß demVer=

sicherungsnehmerdieBefugnis vorbehaltenist, ohneZustimmungdesVersicherers
einenDritten als Bezugsberechtigtenzu bezeichnensowiean die Stelle des so
bezeichnetenDritten einenanderenzu setzen.Die Befugnis desVersicherungs=
nehmers,an die Stelle des bezugsberechtigtenDritten einenanderenzu setzen,
gilt im Zweifel auch dann als vorbehalten,wenn die Bezeichnungdes Dritten
im Vertrag erfolgtist.

167.
Soll bei einerKapitalversicherung.die LeistungdesVersicherersnachdem

Tode desVersicherungsnehmerserfolgenund ist dieZahlung an die Erben ohne
nähereBestimmungbedungen)so sind im Zweifel diejenigen,welchezur Zeit
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desTodes als Erben berufensind, nachdemVerhältnis ihrer Erbteilebezugs=
berechtigt.EineAusschlagungderErbschafthatauf dieBerechtigungkeinenEinfluß.

Ist der Fiskus als Erbe berufen,so stehtihm ein Bezugsrechtim Sinne
desAbs. 1 Satz 1 nichtzu.

* 168.
Wird bei einerKapitalversicherungdas Rechtauf die LeistungdesVer=

sicherersvondembezugsberechtigtenDritten nichterworben,so stehtes demVer=
sicherungsnehmerzu.

169.
Bei einerVersicherungfür denTodesfall ist der Versicherervon derVer=

pflichtungzur Leistungfrei, wennderjenige,auf dessenPersondie Versicherung
genommenist, Selbstmord begangenhat. Die Verpflichtung des Versicherers
bleibtbestehen,wenndieTat in einemdie freieWillensbestimmungausschließenden
ZustandekrankhafterStörung derGeistestätigkeitbegangenwordenist.

&170.
Ist die Versicherungfür denFall desTodeseinesanderenals desVer=

sicherungsnehmersgenommen,so ist der Versicherervon der Verpflichtungzur
Leistungfrei, wennder Versicherungsnehmervorsätzlichdurcheinewiderrechtliche
HandlungdenTod desanderenherbeiführt.

Ist bei einerVersicherungfür den Todesfall ein Dritter als Bezugs=
berechtigterbezeichnet,so gilt dieBezeichnungals nichterfolgt,wennderDritte
vorsätzlichdurcheinewiderrechtlicheHandlung den Tod desjenigen,auf dessen
Persondie Versicherunggenommenist, herbeiführt.

* 171.
EineAnzeigevon demEintrittedesVersicherungsfallsist demVersicherer

nur zu machen,wennderTod als Versicherungsfallbestimmtist. Der Anzeige=
pflichtwird genügt,wenndieAnzeigebinnendreiTagennachdemEintrittedes
Versicherungsfallserfolgt; durchdieAbsendungderAnzeigewird dieFrist gewahrt.

Steht das Rechtauf die Leistungeinemanderenals demVersicherungs=
nehmerzu, so liegt dieAnzeigepflichtdemanderenob) dasGleichegilt von der
Pflicht zur Auskunftund zur Beschaffungvon Belegen.

* 172.
Auf eineVereinbarung,durchwelchevon den Vorschriftender 9§8162

bis 165, 169 oderdes§ 171 Abs.1 Satz 2 zumNachteiledesVersicherungsnehmers
abgewichenwird, kannsichderVersicherernichtberufen. Jedochkann für die
Kündigung,zu dernach§ 165 derVersicherungsnehmerberechtigtist, dieschrift=
licheForm bedungenwerden.
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§173·
Hat das Versicherungsverhältnismindestensdrei Jahre bestandenund ist

die Prämie für diesenZeitraum bezahlt, so geltendiebesonderenVorschriftender
§&174bis176.

14.
Der Versicherungsnehmerkannjederzeitfür denSchluß derlaufendenVer=

sicherungsperiodedie Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreieVer=
sicherungverlangen.

Wird die Umwandlungverlangt, so tritt mit dem bezeichnetenZeitpunkt
an die Stelle des vereinbartenKapital= oder RentenbetragsderBetrag, der sich
für das Alter desjenigen,auf dessenPersondieVersicherunggenommenist, als
LeistungdesVersicherersergibt, wenndieauf dieVersicherungentfallendePrämien=
reserveals einmaligePrämie angesehenwird.

Die Prämienreserveist für denSchluß der laufendenVersicherungsperiode
berechnen.Prämienrückständewerdenvon demBetrageder Prämienreserve

abgesetzt.
. Der Versichererist zu einemangemessenenAbzugeberechtigt.Ist für den

Abzugmit GenehmigungderAufsichtsbehördein denVersicherungsbedingungen
ein bestimmterBetrag festgesetzt,so gilt dieserals angemessen.

175. «
Kündigt derVersichererdasVersicherungsverhältnisnach§ 39, sowandelt

sichmit derKündigungdieVersicherungin eineprämienfreieVersicherungum.
Auf dieUmwandlungfindendieVorschriftendes§ 174Abs.2 bis 4 Anwendung.

Im Falle des §939 Abs. 1 Satz 2 ist der Versichererzu der Leistung
verpflichtet,dieihmobliegenwürde,)wennsichmit demEintrittedesVersicherungs=
falls die Versicherungin eineprämienfreieVersicherungumgewandelthätte.

Die im § 39 vorgeseheneBestimmungeinerZahlungsfristmußeinenHin=
weis auf die eintretendeUmwandlungderVersicherungenthalten.

§ 176.
Wird eineKapitalversicherungfür denTodesfall, die in derArt genommen

ist, daß der Eintritt derVerpflichtungdesVersichererszur Zahlung desverein=
bartenKapitals gewiß ist, durchRücktrittoderKündigungaufgehoben,so hat
derVersichererdenBetrag der auf die VersicherungentfallendenPrämienreserve
zu erstatten.

Das Gleichegilt beieinerVersicherungder im Abs. 1 bezeichnetenArt auch
dann, wenn nach dem Eintritte des Versicherungsfallsder Versicherervon der
Verpflichtung zur Jahlung des vereinbartenKapitals frei ist. Im Falle des
*170 Abs.1 ist jedochderVersichererzur Erstattungder— — nicht
verpflichtet.
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Bei der Ermittelungdes zu erstattendenBetrags ist die Prämienreserve
für denSchluß derVersicherungsperiodezu berechnen,in derenLaufe das Ver—
sicherungsverhältnisendigt.

Der Versichererist zu einemangemessenenAbzugeberechtigt.Ist für den
Abzugmit GenehmigungderAufsichtsbehördein denVersicherungsbedingungen
ein bestimmterBetrag festgesetzt,so gilt dieserals angemessen.

. 177.
Ist bei einer Versicherungder im § 176 Abs.1 bezeichnetenArt eine ein=

malige Prämie entrichtet,so geltendie Vorschriftendes § 176 auchdann, wenn
das Versicherungsverhältnisnochnicht drei Jahre bestandenhat.

* 178.
Auf eineVereinbarung,durchwelchevon denVorschriftender§9 173 bis

177 zum Nachteile des Versicherungsnehmersabgewichenwird, kann sich der
Versicherernicht berufen. In denVersicherungsbedingungenkann jedoch mit
Genehmigungder Aufsichtsbehördeeineandereals die in denS#§#174/175 vor=
geseheneArt derUmwandlung in eineprämienfreieVersicherungsowieline andere
als die im § 176 vorgeseheneBerechnungdeszu erstattendenBetrags bestimmt
werden.

Vierter Abschnitt.

Unfallversicherung.

* 179.
Die Unfallversicherungkann gegenUnfälle, die demVersicherungsnehmer

odergegenUnfälle, die einemanderenzustoßen,genommenwerden.
Eine VersicherunggegenUnfälle, die einemanderenzustoßen,gilt im

Zweifelals für Rechnungdesanderengenommen.Die Vorschriftender 9§ 75
bis 79 finden entsprechendeAnwendung. «

Wird eineVersicherunggegenUnfälle, die einemanderenzustoßen,von
demVersicherungsnehmerfür eigeneRechnunggenommen,so ist zur Gültigkeit
desVertrags dieschriftlicheEinwilligung desanderenerforderlich. Ist der andere
geschäftsunfähigoder in derGeschäftsfähigkeitbeschränktund stehtdieVertretung
in den seinePerson betreffendenAngelegenheitendemVersicherungsnehmerzu,
so kann dieserden anderenbei der Erteilung der Einwilligung nichtvertreten.

Im Falle des Abs. 3 kann vereinbart werden, daß in Ansehung des
Rechtesdes Versicherers,wegenVerletzungder demVersicherungsnehmerbei der
Schließungdes Vertrags obliegendenAnzeigepflichtvon dem Vertrage zurück—
zutreten, die Kenntnis und das Verhalten des anderender Kenntnis oder dem
VerhaltendesVersicherungsnehmersgleichstehensoll.
Reichs.Gesetzbl. 1908. 51
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* 180.
Jst als LeistungdesVersicherersdie JdahlungeinesKapitals vereinbart,

so geltendie Vorschriftender 9§ 166 bis 168.

181.
Der Versichererist von derVerpflichtungzurLeistungfrei, wennder von

demUnfalleBetroffenedenUnfall vorsätzlichherbeigeführthat. Das Gleichegilt,
wenn im Falle des § 179 Abs. 3 der Versicherungsnehmervorsätzlichdurch eine
widerrechtlicheHandlungdenUnfall herbeigeführthat.

Ist ein Dritter als Bezugsberechtigterbezeichnet,so gilt die Bezeichnung
als nichterfolgt,wennderDritte vorsätzlichdurcheinewiderrechtliche fen
denUnfall herbeiführt.

* 182.
Die Pflicht zur AnzeigedesVersicherungsfallsliegt, wenndasRechtauf

dieLeistungeinembezugsberechtigtenDritten zusteht,diesemob; das Gleichegilt
von der Pflicht zur Auskunftund zur Beschaffungvon Belegen.

183.
Der Versicherungsnehmerhat für die ürn und Minderung der

Folgen des Unfalls nach Möglichkeit zu sorgenund dabei die Weisungen des
Versichererszubefolgen,soweitihm nichtetwasunbilligeszugemutetwird. Auf
eineVereinbarung) durch welchevon dieserVorschrift zum Nachteile des Ver=
sicherungsnehmersabgewichenwird, kannsichderVersicherernichtberufen.

184.
Sollen nachdem Vertrag einzelneVoraussetzungendes Anspruchsaus

der Versicherungoderdas Maß der durchdenUnfall herbeigeführtenEinbuße
an ErwerbsfähigkeitdurchSachverständigefestgestelltwerden, so ist die getroffene
Feststellungnichtverbindlich,wenn sie offenbarvon der wirklichenSachlage
erheblichabweicht.Die Feststellungerfolgtin diesemFalle durchUrteil. Das
Gleiche gilt, wenn dieSachverständigendieFeststellungnicht treffenkönnen
oderwollenodersieverzögern.

Sind nach dem Vertrage die Sachverständigendurch das Gericht zu
ernennen, so finden auf die Ernennung die Vorschriften des § 64 Abs. 2
entsprechendeAnwendung.

Eine Vereinbarung,durchwelchevon der VorschriftdesAbs.1 Satz 1
abgewichenwird,ist nichtig.

s 185.
Der Versichererhat demVersicherungsnehmerdieKosten,welchedurchdie

Ermittelungund FeststellungdesUnfalls sowiedesUmfangesderLeistungspflicht
desVersicherersentstehen,insoweitzu erstatten,als ihre inshnte denUm=
ständennachgebotenwar.
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Fünfter Abschnitt.

Schlußvorschriften.

186.
Die Vorschriften diesesGesetzesfinden auf die Seeversicherungund auf

die RückversicherungkeineAnwendung.

∆187.
Die in diesem GesetzevorgesehenenBestrinkungen der Vertragsfreiheit

bleibenbei der Transportversicherungvon Gütern, bei der Kreditversicherung,
derVersicherunggegenKursverlusteund der VersicherunggegenArbeitslosigkeit
außerAnwendung.

Das Gleiche gilt von einer Schadensversicherung,die in der Weise ge=
nommenwird, daß die versichertenInteressenbei der Schließung des Vertrags
nur der Gattungnachbezeichnetund erstnachihrer EntstehungdemVersicherer
einzelnaufgegebenwerden(laufendeVersicherung).

188.
Durch KaiserlicheVerordnung kann mit Zustimmungdes Bundesrats

bestimmtwerden, daß bei den im zweiten,dritten und vierten Abschnittenicht
besondersgeregeltenVersicherungszweigen,auchsoweitsie nichtunterden§9187
fallen, sowiebei der Versicherungvon Schiffen gegendie Gefahren der Binnen=
schiffahrtdie in diesemGesetzevorgesehenenBeschränkungender Vertragsfreiheit
ganzoderzum Teil außerAnwendungbleiben.

189.
Die Vorschriftender 9§938, 39, 42 überdie nichtrechtzeitigeZahlung

einer Prämie und die Vorschriften der §9&173 bis 178 über die Gewährung
einerprämienfreienVersicherungund die Erstattungder Prämienreservefinden,
soweitmit Genehmigungder Aufsichtsbehördein den Versicherungsbedingungen
abweichendeBestimmungengetroffensind, keineAnwendung:

1. auf Versicherungen)die bei einemVereinegenommenwerden,der als
kleinererVerein im Sinne des § 53 desGesetzesüber die privatenVer=
sicherungsunternehmungenvom12.Mai 1901(Reichs=Gesetzbl.S. 139)
anerkanntist;

2. auf dieSterbegeldversicherung,dieVolksversicherungsowieauf sonstige
Arten der Lebensversicherungmit kleinerenBeträgen.

Sind für Versicherungenmit kleinerenBeträgenim Sinne desAbs.1 Nr. 2
mit GenehmigungderAufsichtsbehördeabweichendeBestimmungengetroffen,so
kannderenGültigkeitnichtunterBerufungdaraufangefochtenwerden,daß es
sichnichtum Versicherungenmit kleinerenBeträgenhandle.

51“
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s190.
Die VorschriftendiesesGesetzesfindenkeineAnwendungauf Versicherungs=

verhältnisse,die bei den auf Grund des Gesetzesüber die eingeschriebenenHilfs=
kassenCeichs=Gesetzbl.1876 S. 125) 1884 S. 54)errichteten Kassen oder bei
den auf Grund derGewerbeordnungvon Innungen oderInnungsverbänden
errichtetenUnterstützungskassenbegründetwerden. Das Gleiche gilt von Ver=
sicherungsverhältnissen,die bei Berufsgenossenschaftengemäß 9 23 des Gesetzes,
betreffenddie Abänderung der Unfallversicherungsgesetze,vom 30. Juni 1900
(Reichs=Gesetzbl.S. 335) begründetwerden.

191.
Unberührt bleiben die landesgesetzlichenVorschriften über Versicherungs=

verhältnisse,die bei den im 9 75 Abs. 4 des Krankenversicherungsgesetzesbe=
zeichnetenauf Grund landesrechtlicherVorschriftenerrichtetenHilfskassenoderbei
den auf Grund berggesetzlicherVorschriftenerrichtetenKnappschaftskassenbegründet
werden.

*s192.
Unberührt bleiben die landesgesetzlichenVorschriften über Versicherungs=

verhältnisse,diebeieinernachLandesrechterrichtetenöffentlichenAnstalt unmittelbar
kraft Gesetzesentstehen,sowie über Versicherungen,die bei einer solchenAnstalt
infolgeeinesgesetzlichenZwangesgenommenwerden.

Auf sonstigeVersicherungen,die beieiner nachLandesrechterrichtetenöffent=
lichen Anstalt genommenwerden, finden die in diesemGesetzevorgesehenenBe=
schränkungender Vertragsfreiheit sowie die Vorschriften über die Versicherungs=
agentenkeineAnwendung.

Wird eine— von demAufsichtsamtefür Privat=
versicherungoder von der nach den 9§2, 3 des Gesetzesüber dieWht
Versicherungsunternehmungenvom 12. Mai 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 139)
zuständigenLandesbehördeals öffentlicheAnstalt im Sinne des§ 119 desge=
nanntenGesetzesanerkannt,so gilt sie auch im Sinne diesesGesetzesals öffent=
licheAnstalt.

* 193.
Unberührt bleibendie landesgesetzlichenVorschriften, nach welchenderVer=

sichererverpflichtetist, die Entschädigungssummenur zur Wiederherstellungdes
versichertenGegenstandeszu zahlen.

Die Landesgesetzekönnenbestimmen,in welcherWeiseim Falle des § 97
die VerwendungdesGeldeszu sichernist.
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§194.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWiderklage

ein Anspruch aus einem den Vorschriften diesesGesetzesunterliegendenVer=
sicherungsverhältnissegeltendgemachtist, wird dieVerhandlung und Entscheidung
letzterInstanz im Sinne des§ 8 desEinführungsgesetzeszumGerichtsverfassungs=
gesetzedemReichsgerichtüberwiesen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenPotsdam, den 30.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3482.) Einführungsgesetzzu demGesetzüberdenVersicherungsvertrag. Vom 30. Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I1.
Das GesetzüberdenVersicherungsvertragtritt an einemdurchKaiserliche

Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats festzusetzendenTage, spätestens
am 1. Januar 1910, in Kraft.

Artikel 2.
Die Vorschriften des Gesetzesüber den Versicherungsvertragund dieses

Gesetzeserlangen im KönigreicheBayern für das Immobiliarversicherungswesen
nur mit Zustimmung derKöniglichBayerischen RegierungGeltung. Die erfolgte
Justimmungwird vom Reichskanzlerim Reichs=Gesetzblattebekanntgemacht.

Artikel 3.
Wird ein zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzesüber den Versicherungs=

vertrag bestehendesVersicherungsverhältnisnicht nach dem Inkrafttreten für den
erstenTermin gekündigt, für den beideTeile nach den bisherigenGesetzenzur
Kündigungberechtigtfind, so findenvon diesemTermin an dieVorschriftendes
Gesetzesüber den VersicherungsvertragAnwendung.
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Artikel 4.
Auf ein zur Zeit des InkrafttretensdesGesetzesüberdenVersicherungs—

vertragbestehendesVersicherungsverhältnisfindenvon dieserZeit an die folgenden
VorschriftendesGesetzesAnwendung:

1. die Vorschriftendes §3 Abs.2 bis 4 und des§ 4 Abs.2 überden
Versicherungsscheinund über das Recht des Versicherungsnehmers,
Abschriftender von ihm abgegebenenErklärungenzu verlangen;

2. die Vorschriftendes § 11 und des 9 12 Abs.2 überdie Fälligkeit
derLeistungdesVersicherersund dieVerwirkungeinesnichtrechtzeitig
geltendgemachtenAnspruchs sowie die Vorschrift des § 12 Abf. 3,
soweitsie sichauf die Verwirkung des Anspruchsbezieht;
die Vorschriftendes§ 13 überdenKonkursdesVersicherers;
dieVorschriftender 9§ 39, 91 überdie nichtrechtzeitigeZahlungeiner
nach demBeginne der Versicherungzu entrichtendenPrämie sowie
die Vorschriftender §9#40, 42, 189, soweitsie sichauf die nicht
rechtzeitigeZahlung einersolchenPrämie beziehen;
die Vorschriftenüber die Befugnisseder Versicherungsagenten;
die Vorschriftender §§ 64, 184 über die Mitwirkung von Sach=
verständigenbei der Feststellungder LeistungdesVersicherers;
dieVorschriftendes§ 94 Abs.2, 3 unddes9 124überdieVerpflichtung
desVersichererszu einerAbschlagszahlung;
die für Hypothekenund andereRechtean GrundstückengeltendenVor=
schriftender §9999 bis 107;
die Vorschriften des § 183 über die Verpflichtung des Versicherungs=
nehmers,für dieAbwendungund MinderungderFolgen desUnfalls
zu sorgen.

—

22

Artikel 5.
Die Rechte,welcheeinemHypothekengläubigeroder einemanderen,)für den

einRechtan einemGrundstückebegründetist, gegenüberdemVersichererzustehen,
bestimmensich, bis das Grundbuchfür das belasteteGrundstückals angelegt
anzusehenist, nachdenbisherigenGesetzen.

Artikel 6.
Die VorschriftendesGesetzesüberdenVersicherungsvertrag,welchedieVer=

jährungderAnsprücheausdemVertragebetreffen,findenauf dievor demInkraft=
tretendesGesetzesentstandenen,nochnichtverjährtenAnsprücheAnwendung.Der
Beginn sowiedie Hemmungund dieUnterbrechungder Verjährungbestimmen
sichjedochfür die Zeit vor dem Inkrafttretennach den bisherigenGesetzen.
, Ist die Verjährungsfrist nach dem Gesetzüber den Versicherungsvertrag
kürzerals nachdenbisherigenGesetzen,so wird die kürzereFrist von In⸗
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krafttretendesGesetzesüber denVersicherungsvertragan berechnet.Läuft jedoch
die in den bisherigenGesetzenbestimmtelängereFrist früher als die in dem
Gesetzüber denVersicherungsvertragbestimmtekürzereFrist ab, so ist die Ver—
jährung mit dem Ablaufe der längerenFrist vollendet.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenPotsdam, den 30.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3483.) Gesetz,betreffendAnderungder Vorschriftendes Handelsgesetzbuchsüber die
Seeversicherung.Vom 30. Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
Der zehnteAbschnittdesviertenBuchesdesHandelsgesetzbuchswird dahin

geändert:
I. Der § 782 fällt weg.
II. An die Stelle der §§ 787 bis 791 tretenfolgendeVorschriften:

9 787.
Ist ein GegenstandgegendieselbeGefahr beimehrerenVer—

sicherernversichertund übersteigendie Versicherungssummenzu—
sammenden Versicherungswert(Doppelversicherung),so sind die
Versichererin derWeiseals Gesamtschuldnerverpflichtet,daßdem
VersichertenjederVersichererfür denBetrag haftet,dessenZahlung
ihm nachseinemVertrag obliegt,derVersicherteaberim ganzen
nichtmehrals denBetrag desSchadensverlangenkann.

Die Versicherersind im Verhältnissezu einanderzu Anteilen
nachMaßgabederBeträgeverpflichtet,derenZahlungihnendem
Versichertengegenübervertragsmäßigobliegt. Findet auf eine der
VersicherungenausländischesRechtAnwendung,so kannderVer=
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sicherer,für dendas ausländischeRechtgilt, gegenden anderen
VersicherereinenAnspruchauf Ausgleichungnur geltendmachen,
wenn er selbstnachdemfür ihn maßgebendenRechtezur Aus=
gleichungverpflichtetist.

Hat derVersicherteeineDoppelversicherungin der Absicht
genommen,sichdadurcheinenrechtswidrigenVermögensvorteil
zu verschaffen,so ist jederin dieserAbsichtgeschlosseneVertrag
nichtig; der Versichererkann die ganzePrämie verlangen, sofern
er nicht bei der Schließungdes Vertrags von der Nichtigkeit
Kenntnishatte.

78S.
Hat der Versicherungsnehmerden Vertrag, durchden die

Doppelversicherungentstandenist, ohneKenntnisvonderanderen
Versicherunggeschlossen,sokannervonjedemVersichererverlangen,
daß dieVersicherungssumme,unterverhältnismäßigerMinderung
der Prämie, auf denBetrag desAnteils herabgesetztwird, den
der Versichererim Verhältnisse zu dem anderen Versichererzu
tragen hat.

Die Herabsetzungder Versicherungssummeund der Prämie
wirkt von demBeginnederVersicherungan. Hatte die Gefahr
für den einenVersichererschonzu laufen begonnen,bevorder
Vertrag mit dem anderenVersicherergeschlossenwurde,so wird
dem erstenVersicherergegenüberdie Herabsetzungerst mit dem
Zeitpunktewirksam)in welchemsieverlangtwird.

Dem VersichererstehteineangemesseneRistornogebührzu.
Das Recht, die Herabsetzungzu verlangen,erlischt,wenn

derVersicherungsnehmeresnichtunverzüglichgeltendmacht,nach=
demer von der DoppelversicherungKenntniserlangthat.

/ 789.
Wer für ein InteressegegendieselbeGefahr bei mehreren

VersicherernVersicherungnimmt, hat jedemVersicherervon der
anderenVersicherungunverzüglichMitteilung zu machen.

III. Die §§.796, 797 erhaltenfolgendeFassung:

796.
Die Ausrüstungskosten,die Heuer und die Versicherungs=

kostenkönnenzugleichmit dem Schiffe oder durch Versicherung
der Bruttofracht oder besondersversichertwerden. Sie gelten
nur dann als mit demSchiffe versichert,wenn es besondersver=
einbart ist.
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8797.
Die Fracht kann bis zu ihrem Buuttobetrageversichert

werden.
Als Versicherungswertder Fracht gilt der Betrag der in

denFrachtverträgenbedungenenFracht und, wenn eine bestimmte
Fracht nicht bedungenist oder soweitGüter für Rechnung des
Reedersverschifftsind, der Betrag der üblichenFracht ( VI.

IV. Der 9§807Abs.3 erhältfolgendeFassung:
Die Kenntnis des Versichertenkommt auch dann nicht in

Betracht, wenn die Versicherungohne seinenAuftrag und ohne
seinWissengenommenund der Mangel desAuftrags bei dem
AbschlussedesVertrags demVersichererangezeigtwordenist.

V. Die 9§ 808 bis 811 werdendurchfolgendeVorschriftenersetzt:

6"So.
Der Versichererkannvon demVertragezurücktreten,wenn

denVorschriftender 9§ 806, 807 zuwiderdie Anzeigeeineser=
heblichenUmstandesunterbliebenist. Das Gleichegilt, wenndie
AnzeigeeineserheblichenUmstandesdeshalbunterbliebenist, weil
sichder Versicherungsnehmeroder ein Beteiligter, dessenKenntnis
nach§ 806 Abs.2 odernach§ 807 erheblichist, derKenntnis
desUmstandesarglistigentzogenhat.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen,wenn der Versichererden
nicht angezeigtenUmstandkannteoder wenn die Anzeigeohne
Verschuldenunterbliebenist.

g 809.
Der Versichererkann von demVertrag auchdann zurück—

treten,wenn über einenerheblichenUmstand eine unrichtigeAn—
zeigegemachtwordenist.

Der Rücktrittist ausgeschlossen,wenndie Unrichtigkeitdem
Versichererbekanntwar oderdie AnzeigeohneVerschuldenun=
richtiggemachtwordenist.

&S0.
Liegen dieVoraussetzungen,unter denenderVersichererzum

Rücktritteberechtigtist, in AnsehungeinesTeiles derGegenstände
vor) auf welchesichdie Versicherungbezieht,so stehtdem Ver=
sichererdas Rechtdes Rücktrittsfür den übrigenTeil nur zu,
wenn anzunehmenist, daß für diesenallein der Versichererden
Vertrag unter den gleichenBestimmungennicht geschlossenhaben
würde.

ReichsGesetzbl.1908. » 52
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&8I.
Der Rücktritt kann nur innerhalbeinerWocheerfolgen.

Die Frist beginntmit demZeitpunkt,in welchemderVersicherer
von der Verletzungder AnzeigepflichtKenntniserlangt.

Der RücktritterfolgtdurchErklärung gegenüberdemVer=
sicherungsnehmer.Tritt der Versichererzurück, so gebührt ihm
gleichwohl die ganze Prämie) die empfangeneEntschädigungs=
summeistzurückzugewährenund von derZeit desEmpfangesan
zu verzinsen.

Tritt derVersichererzurück,nachdemein Unfall, für den
der Versichererhaftet, eingetretenist, so bleibt die Verpflichtung
des Versichererszur Zahlung der Entschädigungbestehen,wenn
der Umstand,in Ansehungdessendie Anzeigepflichtverletztist,
keinenEinfluß auf den Eintritt desVersicherungsfallsund auf
denUmfangder LeistungdesVersicherersgehabthat.

§ 81Ia.
Ist die Anzeigepflichtverletztworden, das Rücktrittsrecht

desVersicherersaberausgeschlossen,weil demanderenTeile ein
Verschuldennicht zur Last fällt, so kann der Versicherer,falls
mit Rücksichtauf die höhereGefahr eine höherePrämie an=
gemessenist, die höherePrämie verlangen. Das Gleiche gilt,
wenn bei der Schließungdes Vertrags ein für die Ubernahme
der Gefahr erheblicherUmstand dem Versicherernicht angezeigt
worden ist, weil er dem anderenTeile nicht bekanntwar.

Der Anspruchauf die höherePrämie erlischt,wenner nicht
innerhalb einer Woche von dem Zeitpunkt an geltendgemacht
wird, in welchemderVersicherervon derVerletzungderAnzeige=
pflichtodervon demnichtangezeigtenUmstandeKenntniserlangt.

g 81Ib.
Das RechtdesVersicherers,denVertrag wegenarglistiger

Täuschunganzufechten,bleibtunberührt.
VI. Der § 812 Abs.3 fällt weg.
VII. An die Stelle des § 821 Nr. 4 tretenfolgendeVorschriften:

4. der Schaden, welchervon dem Versichertenvorsätzlichoder fahr=
lässig verursachtwird; der Versichererhat jedochden von dem
VersichertendurchdiefehlerhafteFührung desSchiffes verursachten
Schaden zu ersetzen,es sei denn, daß dem Versicherteneine bös=
licheHandlungsweisezur Last fällt
bei derVersicherungvon Gütern oder imaginäremGewinn der
Schaden,welchervon demAblader,EmpfängeroderKargadeur
in dieserEigenschaftvorsätzlichoder fahrlässigverursachtwird.

8
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VlllJmssUAbsterdendteWorte»vonemerder1m§821Nr4
bezeichnetenPersonen“ ersetztdurch die Worte:

„von einerder im H821 Nr. 5 bezeichnetenPersonen“.
IX. Der § 830 Abs. 1 erhält folgendeFassung:

Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen,
Monaten oder nach einemmehrereMonate umfassendenZeitraume
bestimmt, so beginnt die Versicherungam Mittage des Tages,
an welchemder Vertrag geschlossenwird. Sie endigt am
Mittage des letztenTages der Frist.

X. Im 9883 fällt der Hinweis auf den§782 weg.
XI. An die Stelle der 9§8886, 887 tretenfolgendeVorschriften:

# 886.
Bei derVersicherungfür fremdeRechnungstehendieRechte

aus demVersicherungsvertragedemVersichertenzu. Die Aus=
händigungeinerPolice kannjedochnur derVersicherungsnehmer
verlangen.

Der Versichertekann ohneZustimmung des Versicherungs=
nehmersüber seineRechtenur verfügenund dieseRechtenur
gerichtlichgeltendmachen,wenner im BesitzeinerPolice ist.

p887.
Der Versicherungsnehmerkann über dieRechte,welchedem

Versichertenaus dem Versicherungsvertragezustehen,im eigenen
Namenverfügen.

Ist eine Police ausgestellt,so ist der Versicherungsnehmer
ohne Zustimmung des Versichertenzur Annahme der Zahlung
sowiezur Ubertragungder Rechtedes Versichertennur befugt,
wenn er im Besitzeder Police ist.

Der Versichererist zur JZahlungan denVersicherungsnehmer
nur verpflichtet,wenn dieserihm gegenübernachweist,daß der
VersicherteseineZustimmungzu der?Pasiezarnngerteilthat.

XII. Der § 890 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Der Versichererkann gegendie Enischädigungsforderung

eine Forderung, die ihm gegenden Versicherungsnehmerzusteht,
insoweit aufrechnen,als sie auf der für den Versichertenge=
nommenenVersicherungberuht.

XIII. Im 9 895 fallen dieWorte: poderDoppelversicherung(§788)“ weg.
XIV. Im 9898 werdendieWorte: „nachMaßgabedes §9789/ gestrichen.
XV. Der § 899 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:

Wird die versicherteSache von dem Versichertenveräußert,
so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die sich
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während der Dauer seinesEigentums aus dem Versicherungs=
verhältnis ergebendenRechteund Pfllichten des Versichertenein.
Für die Prämie haften der Veräußerer und der Erwerber als
Gesamtschuldner.

Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Ver=
sicherungsverhältnisgegenihn begründetenForderungendieVer=
äußerungerstdanngegensichgeltenzu lassen,wenner von ihr
Kenntnis erlangt) die Vorschriften der 959406 bis 408 des
BürgerlichenGesetzbuchsfinden entsprechendeAnwendung.

Der Versichererhaftetnicht für die Gefahren,welchenicht
eingetretenseinwürden,wenndieVeräußerungunterbliebenwäre.

Der Erwerber ist berechtigt,das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Das
Kündigungsrechterlischt,wenn es nicht innerhalbeinesMonats
nach dem Erwerb ausgeübt wird) hatte der Erwerber von der
VersicherungkeineKenntnis, so bleibt das Kündigungsrechtbis
zumAblauf einesMonats von demZeitpunktan bestehen,in
welchemder Erwerbervon der VersicherungKenntnis erlangt.
Kündigt der Erwerber,so hafteter für diePrämie nicht.

ei einer Zwangsversteigerungder versichertenSache finden
die Vorschriftender Abs. 1 bis 4 entsprechendeAnwendung.

Artikel 2.
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit demGesetzüber denVersicherungsvertrag

in Kraft. 2
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel. -
GegebenPotsdam, den30.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Gesetz, betreffendAnderungdes § 833 des Bürgerlichen— S. 313. — Gesetz zur

Anderung des Gesetzes,betreffenddenSchutz von Vögeln, vom 22. März 1888 und zur Einführung
des Vogelschutzgesetzesin Helgoland. S. 311. — Bekanntmachung, betreffenddie Fassung des
Vogelschutzgesetzes.S. 317.

(Nr. 3484.) Gesetz,betreffendAnderung des § 833 des BürgerlichenGesetzbuchs.Vom
30. Mai 1908.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der §9833 des Bürgerlichen Gesetzbuchserhält folgendenzweitenSatz:
Die Ersatzpflichttritt nichtein, wennderSchadendurcheinHaus=

tier verursachtwird, das demBerufe, der Erwerbstätigkeitoderdem
Unterhalte des Tierhalters zu dienen bestimmtist, und entwederder
Tierhalter beider BeaufsichtigungdesTieres die im Verkehrerforderliche
Sorgfalt beobachtetoderderSchaden auchbeiAnwendung dieserSorg=
falt entstandensein würde.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenPotsdam, den 30. Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs.Gesetzbl.1908. 53
Ausgegebenzu Berlin den6. — 1908.
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(Nr. 3485.) Gesetzzur Anderung des Gesetzes,betreffendden Schutzvon Vögeln, vom
22. März 1888 und zur Einführung des Vogelschutzgesetzesin Helgoland.
Vom 30.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs)nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
Das Gesetz,betreffendden Schutz von Vögeln, vom 22. März 1888

(Reichs=Gesetzbl.S. 111) wird, wie folgt, geändert:
Die 9§81, 2) 3) 5 und8erhalten folgendeFassung:

1.
Das Lerstörenund das Aushebenvon NesternoderBrutstätten derVögel,

das Zerstörenund Ausnehmenvon Eiern, das Ausnehmenund Töten von
Jungen ist verboten.

Desgleichenist derAnkauf, derVerkauf, dieAn=und Verkaufsvermittelung,
das Feilbieten, die Ein=, Aus= und Durchfuhr und der Transport der Nester,
Eier und Brut der in Europa einheimischenVogelartenuntersagt.

Dem Eigentümerund demNutuungsberechtigtenund P5 Beauftragten
steht jedochfrei, Nester, welcheVögel in oder an Wohnhäusern oder anderen
Gebäudenund im Innern von Hofräumengebauthaben)zu zerstören.

Auch findetdas Verbot keineAnwendungauf das Einsammeln,denAn=
kauf, Verkauf, die An= und Verkaufsvermittelung,das Feilbieten,die Ein,
Aus=und Durchfuhr und denTransport der Eier von Möwen und Kiebitzen,
soweites nicht durchLandesgesetzoder durch landespolizeilicheAnordnung auf die
Eier dieserVögel für bestimmteOrte oderfür bestimmteZeitenausgedehntwird.

5 2.
Verbotenist ferner:
a) jedeArt desFangens von Vögeln, solangeder Boden mit Schnee
bedecktist;

b) das Fangenvon Vögeln mittelsLeimesund Schlingen;
Ja0)dasFangenund dieErlegungvonVögelnzurNachtzeitmit Netzenoder
Waffen) als Nachtzeitgilt derZeitraum)welchereineStunde nach
Sonnenuntergangbeginntund eineStundevor Sonnenaufgangendet;

d) das Fangen von Vögeln mit Anwendungvon Körnernoderanderen
Futterstoffen,denenbetäubendeoder giftige Bestandteilebeigemischt
sind, oderunterAnwendunggeblendeterLockvögel;

*1*: Oriqinel from
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e) das Fangen von Vögeln mittels Fallkäsigen und Fallkästen, Reusen,
großerSchlag=und Zugnetze,sowiemittelsbeweglicherund tragbarer,
auf demBoden oderquerüberdas Feld, das Niederholz,das Rohr
oderdenWeg gespannterNetze.

Der Bundesrat ist ermächtigt,auchbestimmteandereArten desFangens
sowiedas Fangenmit Vorkehrungen,welcheeineMassenvertilgungvon Vögeln
ermöglichen,zu verbieten.

83.
In derZeit vom 1. März bis zum 1. Oktoberist das Fangen und die

Erlegung von Vögeln sowieder Ankauf, der Verkaufund das Feilbieten,die
VermittelungeineshiernachverbotenenAn= und Verkaufs,dieEin=,Aus=und
Durchfuhrvon lebendensowietotenVögeln der in Europa einheimischenArten
überhaupt,ebensoder Transport solcherVögel zu Handelszweckenuntersagt.

Dieses Verbot erstrecktsich für Meisen, Kleiber und Baumläufer auf
das ganzeJahr.

Der Bundesrat ist ermächtigt,das Fangen und dieErlegung bestimmter
Vogelarten sowie das Feilbieten und den Verkauf derselbenauch außerhalbdes
im Abs.1 bestimmtenZeitraumsallgemeinoder für gewisseZeitenoderBezirke
zu untersagen.

85.
Vögel, welchedem jagdbarenFeder- und Haarwild und dessenBrut und

Jungen sowie Fischen und deren Brut nachstellen,dürfen nach Maßgabe der
landesgesetzlichenBestimmungenüber Jagd und Fischereivon den Jagd- oder
Fischereiberechtigtenund derenBeauftragtengetötetwerden.

WennVögel in Weinbergen,Gärten,bestelltenFeldern, Baumpflanzungen,
Saatkämpen und Schonungen Schaden anrichten, könnendie von den 8—
regierungenbezeichnetenBehördenden Eigentümernund Nutzungsberechtigten
der Grundstückeund derenBeauftragten oder öffentlichenSchutzbeamten(Forst=
und Feldhütern, usw.), soweitdies zur=AbwendungdiesesSchadens
notwendigist, das Töten solcherVögel mit Feuerwaffeninnerhalb der betroffenen
Ortlichkeitenauchwährend der im 9 3 Abs. 1 bezeichnetenFrist gestatten. Das
Feilbietenund derVerkaufder auf Grund solcherErlaubnis erlegtenVögel sind
unzulässs
. 9— könnendie im Abs. 2 bezeichnetenBehörden einzelneAusnahmen

von den Bestimmungen in 99 I bis 3 diesesGesetzeszu wissenschaftlichenoder
Lehrzwecken,zurWiederbevölkerungmit einzelnenVogelartensowiefür Stuben—
vögel für eine bestimmteZeit und für bestimmteOrtlichkeitenbewilligen.

Der Bundesratbestimmtdie näherenVoraussetzungen)unterwelchendie
im Abs. 2 und 3 bezeichnetenAusnahmen statthaftsein sollen.

Von derVorschriftunter§ 2a kannderBundesratfür bestimmteBezirke
eineallgemeineAusnahmegestatten.

53°
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§8.
Die BestimmungendiesesGesetzesfindenkeineAnwendung
a) auf das im PrivateigentumebefindlicheFedervieh;
h) auf die nach Maßgabe der LandesgesetzejagdbarenVögel;
J) auf die in nachstehendemVerzeichnisaufgeführtenVogelarten:

Tagraubvögelmit AusnahmederTurmfalken,Schreiadler,See=
adler, Bussardeund Gabelweihen(roteMilane))

Uhus,
Würger (Neuntöter),
Sperlinge(Haus=und Feldsperlinge),
rabenartigeVögel(Rabenkrähen,Achelrrähen,Saatkrähen,Elstern,
Eichelhäher),

Wildtauben(Ringeltauben,Hohltauben,Turteltauben),
Wasserhühner(Rohr= und srefürn ,
Reiher (eigentlicheReiher, Nachtreiheroder Rohrdommeln),
Säger (Sägetaucher,Tauchergänse),
alle nichtim BinnenlandebrütendenMöwen,
Kormorane,
Taucher (Eistaucherund Haubentaucher),

jedochgilt auchfür die vorstehenduntera, b, c bezeichnetenVögel das Verbot
desFangensmittelsSchlingen.

Artikel 2.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denTexrtdesGesetzes,betreffendden
Schutz von Vögeln, vom 22. März 1888, wie er sichaus dem gegenwärtigen
Gesetzergibt, unter derllerschrift „Vogelschutzgesetz“durchdas Reichs=Gesetzblatt
bekanntzu machen.

Artikel 3.
Dieses Gesetztritt am 1. September 1908 in Kraft.
Am gleichenTage tritt das Vogelschutzgesetzfür Helgolandin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenPotsdam, den30. Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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(Nr. 3486.) BekanntmachungbetreffenddieFassungdesVogelschutzgesetzes.Vom3. Juni 1908.

A## Grund desArtikel2 desGesetzesvom 30. Mai 1908, zurAnderungdes
Gesetzes,betreffenddenSchutzvon Vögeln, vom 22. März 1888 und zur Ein=
führung des Vogelschutzgesetzesin Helgoland,wird der Tert des am 1. Sep=
tember1908 in Kraft tretendenVogelschutzgesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den 3.Juni 1908.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Dogelschutzgesetz.
Vom 30. Mai 1908.

1.
Das Zerstörenund das Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Vögel,
das Zerstören und Ausnehmen von Eiern, das Ausnehmen und Töten von
Jungen ist verboten.

DesgleichenistderAnkauf, derVerkauf,dieAn- undVerkaufsvermittelung,
das Feilbieten, die Ein-, Aus- und Durchfuhr und der Transport der Nester,
Eier und Brut der inEuropa einheimischenVogelartenuntersagt.

Dem Eigentümerund demNutzungsberechtigtenund derenBeauftragten
stehtjedochfrei, Nester,welcheVögel in oder an Wohnhäusernoderanderen
Gebäudenund im Innern von Hofräumengebauthaben,zu zerstören.

Auch findet das Verbot keineAnwendungauf das Einsammeln,den
Ankauf, Verkauf, die An= und Verkaufsvermittelung,das Feilbieten,die Ein=,
Aus- und Durchfuhr und den Transport der Eier von Möwen und Kiebitzen,
soweites nicht durchLandesgesetzoder durch landespolizeilicheAnordnung auf die
Eier dieserVögel für bestimmteOrte oder für bestimmteZeiten ausgedehntwird.

82.
Verboten ist ferner:
a) jedeArt des Fangens von Voͤgeln, solangeder Boden mit Schnee
bedecktist;
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b) das Fangenvon Vögeln mittelsLeimesundSchlingen;
c) das Fangen und die Erlegungvon Vögeln zur Nachtzeitmit Netzen
oderWaffen;als Nachtzeitgilt derZeitraum,welchereineStundenach
— beginntund eineStundevor Sonnenaufgangendet,

d) das Fangen von Vögeln mit Anwendungvon Körnernoderanderen
Futterstoffen,denenbetäubendeoder giftigeBestandteilebeigemischt
sind, oderunterAnwendunggeblendeterLockvögelz

e) das Fangen von Vögeln mittels Fallkäsigen und Fallkästen, Reusen,
großerSchlag= und Zugnetze,sowiemittels beweglicherund tragbarer,
auf demBoden oderquerüberdas Feld, das Niederholz,das Rohr
oder denWeg gespannterNetze.

Der Bundesrat ist ermächtigt,auch bestimmteandereArten des Fangens
sowiedas Fangenmit Vorkehrungen,welcheeineMassenvertilgungvon Vögeln
ermöglichen,zu verbieten.

83.
In der Zeit vom 1. März bis zum 1. Oktoberist das Fangen und die

Erlegung von Vögeln sowieder Ankauf, der Verkauf und das Feilbieten,die
VermittelungeineshiernachverbotenenAn=undVerkaufs,die Ein=, Aus=und
Durchfuhr von lebendensowie toten Vögeln der in Europa einheimischenArten
überhaupt, ebensoder Transport solcherVögel zu Handelszweckenuntersagt.

DiesesVerbot erstrecktsichfür Meisen,Kleiberund Baumläuferauf das
ganzeJahr.

Der Bundesrat ist ermächtigt,das Fangenund die Erlegungbestimmter
Vogelartensowiedas Feilbietenund denVerkaufderselbenauchaußerhalb„des
im Abs. 1 bestimmtenZeitraums allgemeinoder für gewisseZeiten oder Bezirke
zu untersagen.

84.
Dem Fangen im Sinne diesesGesetzeswird jedesNachstellenzumZwecke

desFangensoderTötensvon Vögeln, insbesonderedas Aufstellenvon Netzen,
Schlingen,LeimrutenoderanderenFangvorrichtungengleichgeachtet.

5.
Vögel, welchedem jagdbarenFeder=und Haarwild und dessenBrut und

Jungen sowie Fischen und deren Brut nachstellen,dürfen nach Maßgabe der
landesgesetzlichenBestimmungenüber Jagd und Fischereivon den Jagd= oder
Fischereiberechtigtenund derenBeauftragtengetötetwerden.

WennVögel in Weinbergen,Gärten, bestelltenFeldern,Baumpflanzungen,
Saatkämpen und Schonungen Schaden anrichten, könnendie von den Landes=
regierungenbezeichnetenBehördenden Eigentümernund Nutzungsberechtigten
der Grundstückeund derenBeauftragten oder öffentlichenSchutzbeamten(Forst=
und Feldhütern)Flurschützenusw.),soweitdieszur AbwendungdiesesSchadens

Oriqinal from
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNIVERSITY



—319——

notwendigist, das Töten solcherVögel mit Feuerwaffeninnerhalb der betroffenen
Ortlichkeitenauchwährend der im & 3 Abs. 1 bezeichnetenFrist gestatten. Das
Feilbietenund der Verkaufder auf Grund solcherErlaubnis erlegtenVögel sind
unzulässig.

Ebensokönnendie im Abs. 2 bezeichnetenBehörden einzelneAusnahmen
von den Bestimmungen in §# 1 bis3 diesesGesetzeszu wissenschaftlichenoder
Lehrzwecken,zur Wiederbevölkerungmit einzelnenVogelarten,sowiefür Stuben=
vögelfür einebestimmteZeit und für bestimmteOrtlichkeitenbewilligen.

Der Bundesratbestimmtdie näherenVoraussetzungen,unterwelchendie
im Abs. 2 und3 bezeichnetenAusnahmen statthaftsein sollen.

Von der Vorschriftunter § 2a kann der Bundesratfür bestimmteBe=
zirkeeineallgemeineAusnahmegestatten.

86.
ZuwiderhandlungengegendieBestimmungendiesesGesetzesodergegendie

von demBundesrat auf Grund derselbenerlassenenAnordnungenwerdenmit Geld=
strafebis zu einhundertundfünfzigMark odermit Haft bestraft.

Der gleichenStrafe unterliegt,wer es unterläßt, Kinder oder andere
unter seinerGewalt stehendePersonen, welche seiner Aufsicht untergebensind
und zu seinerHausgenossenschaftgehören,von derUbertretungdieserVorschriften
abzuhalten.

§ V..
Nebender Geldstrafeoderder Haft kannauf dieEinziehungder verbots=

widrig in Besitzgenommenen,feilgebotenenoderverkauftenVögel, Nester,Eier,
sowieauf EinziehungderWerkzeugeerkanntwerden,welchezum Fangenoder
Töten der Vögel, zumZerstörenoderAushebenderNester, Brutstättenoder
Eier gebrauchtoder bestimmtwaren, ohne Unterschied,ob die einzuziehenden
Gegenständedem Verurteilten gehörenoder nicht.

Ist die VerfolgungoderVerurteilungeinerbestimmtenPersonnichtaus=
führbar, sokönnendieim vorstehendenAbsatzebezeichnetenMaßnahmenselbständig
erkanntwerden.

88.
Die BestimmungendiesesGesetzesfindenkeineAnwendung
a) auf das im PrivateigentumebefindlicheFedervieh;
b) auf die nachMaßgabeder LandesgesetzejagdbarenVögel;
J.)auf die in nachstehendemVerzeichnisaufgeführtenVogelarten:

Tagraubvögelmit Ausnahmeder Turmfalken,Schreiadler,See=
adler,Bussardeund Gabelweihen(roteMilane),

Uhus,
Würger(Neuntöter),
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Sperlinge (Haus- und Feldsperlinge),
RabenartigeVögel(Rabenkrähen,Nebelkrähen,Saatkrähen,Elstern,
Eichelhäher),

Wildtauben(Ringeltauben,Hohltauben,Turteltauben),
Wasserhühner(Rohr- und Bleßhühner),
Reiher (eigentlicheReiher,NachtreiheroderRohrdommeln),
Säger (Sägetaucher,Tauchergänse)
alle nichtim BinnenlandebrütendenMöwen,
Kormorane,
Taucher (Eistaucherund Haubentaucher),

jedochgilt auch für die vorstehendunter a, b) c bezeichnetenVögel das Verbot
desFangensmittelsSchlingen.

89.
Die landesrechtlichenBestimmungen,welchezum SchutzederVögel weiter=

gehendeVerbote enthalten, bleibenunberührt. Die auf Grund derselbenzu er—
kennendenStrafen dürfen jedochden Höchstbetragder in Et Gesetzange—
drohtenStrafen nichtübersteigen.

Herausgegeben im Reichsamte des — — Berlin, gedrucktin der Reichsdriickciei
BestelliiiigeiiaufeiiizcliiectuckedesReichsGeictzblattssindandHostinstaltciizurichten.
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Reichs-Geetzbiatt.
Juhalt: Gesetz, betreffend die Erleichterung des Wechselprotestes. S. 321. — Bekanntmachung des

TextesderWechselordnungin der vom I. Oktober1908 an geltendenFassung. S. 326.

(Nr. 3487.) Gesetz,betreffenddie ErleichterungdesWechselprotestes.Vom 30.Mai 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Die AllgemeineDeutscheWechselordnungwird dahin geändert:
I. Der Artikel 39 der Wechselordnungerhält folgendeFassung:

Der Wechselschuldnerist nur gegenAushändigungdesgutittierten
Wechselszu zahlenverpflichtet.Hat derWechselschuldnereineTeil=
zahlung geleistet,so kann er nur verlangen,daß dieZahlung auf dem
Wechselabgeschriebenund ihm Quittung erteiltwerde.

II. Der Artikel 43 Satz 2 wird durchfolgendenAbs.2 ersetzt:
Ein Wechsel,dessenZahlung am Wohnorte desBezogenendurch

eine anderePerson erfolgensoll, ist dieser Person zur Zahlung zu
präsentierenund,wenndieZahlungunterbleibt,gegensiezuprotestieren.

III. Der Artikel44 erhältfolgendeFassung:
Zur Erhaltung des Wechselrechtsgegenden Akzeptantenbedarf

es wederder Präsentationam ZahlungstagenochderErhebungeines
Protestes.

IV. Im Artikel60 Satz 2 und im Artikel62 Satz 1 werdendieWorte
am zweitenWerktage“durchdieWorte am drittenWerktage“ersetzt.
Reichs=Gesetzbl.1908. 54

Ausgegebenzu Berlin den 10.3 1908. 9
IlOlna TrOI
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V. Im Artikel87 Satz 1 werdenhinterdemWorte „Gerichtsbeamten“
dieWorte eingeschaltet:

„odereinenPostbeamten“.

VI. An die Stelle desArtikel88 tretenfolgendeVorschriften:

Artikel 88.
In denProtestist aufzunehmen:
1. der Name oder die Firma derPersonen, für welcheund gegenwelche
der Protest erhobenwird;

2. dieAngabe,daßdiePerson,gegenwelcheprotestiertwird, ohneErfolg
zur VornahmederwechselrechtlichenLeistungaufgefordertwordenoder
nicht anzutreffengewesenist oder daß ihr Geschäftslokaloder ihre
Wohnungsichnichthat ermittelnlassen;

3. die AngabedesOrtes sowiedesKalendertags,Monats und Jahres,
an welchemdie Aufforderung(Nr. 2) geschehenoderohneErfolg ver=
suchtworden ist;

4. im Falle einerEhrenannahmeodereinerEhrenzahlungdieErwähnung,
von wem,für wenund wie sieangebotenodergeleistetwird.

Der Protest ist von dem Protestbeamtenzu unterzeichnenund mit dem
AmtssiegeloderdemAmtsstempelzu versehen.

Artikel 88a.
Der ProtestmangelsZahlung ist auf denWechseloderauf ein mit dem

Wechselzu verbindendesBlatt zu setzen.
Der Protest soll unmittelbar hinter den letztenauf der Rückseitedes

WechselsbefindlichenVermerk,in Ermangelungeinessolchenunmittelbaran einen
Rand der Rückseitegesetztwerden.

Wird der Protest auf ein Blatt gesetzt,das mit demWechselverbunden
wird, so soll die Verbindungsstellemit demAmtssiegeloder demAmtsstempel
versehenwerden. Ist dies geschehen,so brauchtder Unterschriftdes Protest=
beamtenein Siegel oderStempelnichtbeigefügtzu werden.

Wird der ProtestunterVorlegungmehrererExemplaredesselbenWechsels
oder unter Vorlegung des Originals und einerKopie erhoben,so genügtdie
Beurkundungauf einemder Exemplareoder auf demOriginalwechsel.Auf
den anderenExemplarenoder auf der Kopie ist zu vermerken,daß sichder
ProtestmangelsZahlung auf demerstenExemplaroderauf demOriginalwechsel
befindet. Auf den Vermerk finden die Vorschriften des Abs. 2 und des Abfk.3
Satz 1 entsprechendeAnwendung. Der Protestbeamtehat den Vermerk zu
unterzeichnen.
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Artike188b.

Beziehtsichder Protest auf eineanderewechselrechtlicheLeistungals die
Zahlung, so ist er auf eineAbschrift des Wechselsoder der Kopie oder auf ein
mit der Abschriftzu verbindendesBlatt zu setzen.Die Abschrifthat auchdie
auf dem Wechseloder der Kopie befindlichenIndossamenteund anderenVer—
merke zu enthalten. Die Vorschriften des Artikel 88a Abs. 2) 3 finden ent=
sprechendeAnwendung.

VII. Als Artikel 89a wird folgendeVorschrift eingestellt:
Die Wechselzahlungkannan denProtestbeamtenerfolgen. Die

Befugnis des Protestbeamtenzur AnnahmederZahlung kannnicht
ausgeschlossenwerden.

VIII. An die Stelle desArtikel 90 tretenfolgendeVorschriften:
Schreibfehler, Auslassungen und sonstigeMängel der Protest=

urkundekönnenbis zur Aushändigungder Urkundean die Person,
für welcheder Protest erhobenist, von dem Protestbeamtenberichtigt
werden. Die Berichtigung ist als solcheunter Beifügung der Unter=
schriftkenntlichzu machen.

Von dem Protest ist eine beglaubigteAbschriftzurückzubehalten.
Über denInhalt desWechselsoder der Kopie ist ein Vermerkauf=
zunehmen. Der Vermerk hat zu enthalten:

denBetrag desWechsels;
dieZahlungszeit;
denOrt, denMonatstagund das Jahr der Ausstellung;
die NamendesAusstellers,desRemittentenund desBezogenen;
falls einevomBezogenenverschiedenePersonangegebenist, durch
welchedieZahlung erfolgensoll, denNamen dieserPerson sowie
die Namender etwaigenNotadressenund Ehrenakzeptanten.

Die Abschriftenund Vermerkesindgeordnetaufzubewahren.

IX. An die Stelle desArtikel 91 tretenfolgendeVorschriften:
Die PräsentationzurAnnahmeoderZahlung,dieProtesterhebung,

die Abforderung eines Wechselduplikatssowie alle sonstigenbei einer
bestimmtenPerson vorzunehmendenAkte müssenin derenGeschäfts=
lokal und in Ermangelungeines solchenin derenWohnung vor=
genommenwerden. An eineranderenStelle, z. B. an der Börse,
kanndiesnur mit beiderseitigemEinverständnissegeschehen.

Ist in dem Protestevermerkt, daß sich das Geschäftslokaloder
die Wohnung nicht hat ermitteln lassen, so ist der Protest nicht des=
halb ungültig,weil die Ermittelungmöglichwar.

—
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Die Verantwortlichkeitdes Protestbeamten, der es unterläßt,
geeigneteErmittelungenanzustellen,wird durch die Vorschrift des
Abs.2 nichtberührt. Ist eineNachfragebei der Polizeibehördedes
Ortes ohne Erfolg geblieben, so ist der Protestbeamtezu weiteren
Nachforschungennichtverpflichtet.

X. Als Artikel91a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Eine in demGeschäftslokaloderin derWohnungeinesBeteiligten

vorgenommeneHandlung ist auchdann gültig, wennan Stelle des
Ortes, in welchemdas Geschäftslokaloder dieWohnung liegt, ein
benachbarterOrt in demWechselangegebenist. Mit beiderseitigem
Einverständnissekönnenauchin anderenFällen diebeieinemBeteiligten
vorzunehmendenHandlungenan einemOrte erfolgen, der dem im
WechselangegebenenOrte benachbartist.

WelcheOrte im Sinne dieserVorschriften als benachbarteanzu=
sehensind, bestimmtderBundesrat; die Bestimmungist im Reichs=
Gesetzblattebekanntzu machen.

XI. Der Artikel 92 erhältfolgendenAbs.2:
Die Proteste sollennur in der Zeit von 9 Uhr Vormittags bis

6 Uhr Abends erhobenwerden. Außerhalb dieserZeit soll die Protest=
erhebungnur erfolgen,wenndiePerson,gegenwelcheprotestiertwird,
ausdrücklicheinwilligt.

XII. Im Artikel 99 tretenan die Stelle der Sätze2, 3 die folgenden
Abs.2 3:

V Ein eigenerWechsel, dessenZahlung am Wohnorte des Aus=
stellers durch eine anderePerson erfolgen soll, ist dieserPerson zur
Zahlung zu präsentierenund, wenndieZahlungunterbleibt,gegensie
zu protestieren.

Bei eigenenWechselnbedarfes zur Erhaltung desWechselrechts
gegen den Aussteller weder der Präsentation am Lahlungstage noch
der Erhebung eines Protestes.

82.
Der H 21 des Gesetzes,betreffenddie Wechselstempelsteuer,vom 10. Juni

1869 (Bundes-Gesetzbl.S. 193) wird dahin geändert:
1. Im Satze1 werdenhinterdemWorte„Notare“ dieWorteeingeschaltet:

„die Postbeamten“.
2. Satz 2 erhält folgendeFassung:

Auf der nach der WechselordnungzurückzubehaltendenAbschrift
desProtestesist ausdrücklichzu bemerken,mit welchemWechselstempel
die protestierteUrkundeversehenoder daß sie mit einemWechselstempel
nichtversehenist.
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83.
Unter Zustimmung des Bundesrats kann derReichskanzleranordnen,daß

die Postverwaltung für bestimmteFälle, insbesonderemit Rücksichtauf die Art
des Protestesoder die Höhe der Wechselsumme,die Protesterhebungnicht
übernimmt.

Die näherenBestimmungenüber die Benutzungder Postanstaltenzur
Aufnahme von WechselprotestenerläßtderReichskanzler. Für deninnerenVerkehr
der KönigreicheBayern und WürttembergwerdendieseBestimmungenvon den
zuständigenBehördendieserStaaten erlassen.

84.
Die Postverwaltunghaftet demAuftraggeberfür die ordnungsmäßige

Ausführung des Protestauftrags nach den allgemeinenVorschriftendes bürger=
lichenRechtesüber die Haftung eines Schuldners für die Erfüllung seinerVer=
bindlichkeit. Sie haftet nicht über den Betrag des wechselmäßigenRegreß=
anspruchshinaus.

Der Anspruch gegen die Postverwaltung verjährt in drei Jahren. Die
Verjährungbeginntmit demZeitpunkt,in welchemder Protestauftragbei der
Postanstalteingeht,von welcherder Auftrag auszuführenist.

5.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denTert der AllgemeinenDeutschen

Wechselordnung,wie er sich aus den Anderungenergibt, welcheim § 1 dieses
Gesetzessowiein denNürnbergerNovellen(Bundes=Gesetzbl.1869S. 402) und
im Artikel 8 Nr. 2 des Einführungsgesetzeszum Handelsgesetzbuche(Reichs=
Gesetzbl.1897 S. 437) vorgesehensind, unterderUberschrift„Wechselordnung“
durch das Reichs=Gesetzblattbekanntzu machen. Der Artikel 2 sowie im Ar=
tikel29 Abs. 1 Nr. 1 dieWorte „(Debitverfahren,Falliment)“ und in Nr. 2
dieWorte poderwiderdenselbenwegenErfüllung einerZahlungsverbindlichkeit
dieVollstreckungdesPersonalarrestesverfügtworden“sindwegzulassen.

Soweit in Reichsgesetzenoder Landesgesetzenauf VorschriftenderWechsel=
ordnung verwiesenist, tretendie entsprechendenVorschriftendesvom Reichskanzler
bekanntgemachtenTextesan die Stelle.

96.
Dieses Gesetztritt am 1. Oktober 1908 in Kraft. Für die vorher aus—

gestelltenWechselbleibendie bisherigenVorschriftenin Kraft, nach denender
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wechselmäßigeAnspruchgegenden Akzeptantenoder gegendenAussteller des
eigenenWechselsverloren geht, wenn die rechtzeitigeProtesterhebungbeim Do⸗
miziliatenverabsäumtwird.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenPotsdam,den30.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3488.) BekanntmachungdesTextes derWechselordnungin der vom I. Oktober1908
an geltendenFassung. Vom 3. Juni 1908.

A# Grund des § 5 des Gesetzes,betreffenddie Erleichterungdes Wechsel=
protestes,vom 30. Mai 1908, wird der Text der Wechselordnungnachstehend
bekanntgemacht.

Berlin, den3. Juni 1908.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.
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Wechselordnung.

Erster Abschnitt.

Von der Wechselfähigkeit.

Artikel 1.
Wechselfähigist jeder,welchersichdurchVerträgeverpflichtenkann.

Artikel 3.5)
Finden sich auf einemWechselUnterschriftenvon Personen, welcheeine

Wechselverbindlichkeitüberhauptnicht oder nicht mit vollem Erfolg eingehen
können,so hat dies auf die Verbindlichkeitder übrigen Wechsselverpflichteten
keinenEinfluß.

Zweiter Abschnitt.

Von gezogenenWechseln.

I. ErfordernisseeinesgezogenenWechsels.

Artikel 4.
Die wesentlichenErfordernisseeinesgezogenenWechselssind:
1. die in denWechselselbstaufzunehmendeBezeichnungals Wechseloder,
wwenn der Wechhselin einer fremdenSpracheausgestellt ist, ein jener

BezeichnungentsprechenderAusdruckin der fremdenSprache;
die Angabederzu zahlendenGeldsumme;
der Name derPerson oder dieFirma, an welcheoder an derenOrder
gezahltwerdensoll (desRemittenten)

4. die AngabederZeit, zu welchergezahltwerdensoll; die Zahlungszeit
kannfür die gesamteGeldsummenur eineund dieselbeseinund nur
festgesetztwerden

auf einenbestimmtenTag,

idm

*) Der Artikel 2 ist aufgehoben.
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auf Sicht (Vorzeigung,a vista usw.)oder auf einebestimmte
Zeit nachSicht,

auf einebestimmteZeitnachdemTagederAusstellung(nachdato),
auf eineMesse oder einenMarkt (Meß= oder Marktwechsel)

5. die Unterschriftdes Ausstellers (Trassanten)mit seinemNamen oder
seinerFirma)

6. die AngabedesOrtes,Monatstagsund Jahres der Ausstellung;
7. der Name der Personoderdie Firma, welchedieJahlung leistensoll
(desBezogenenoderTrassaten);

8. die Angabe des Ortes, wo die Jahlung geschehensoll; der bei dem
Namen oderder Firma desBezogenenangegebeneOrt gilt für den
Wechsel,)insofernnicht ein eigenerZahlungsort angegebenist, als
Zahlungsortund zugleichals Wohnort desBezogenen.

Artikel 5.
Ist die zu zahlendeGeldsumme (Artikel4 Nr. 2) in Buchstabenund in

Ziffern ausgedrückt,so gilt bei Abweichungendie in Buchstabenausgedrückte
Summe.

Ist die Summe mehrmals mit Buchstaben oder mehrmals mit Ziffern
geschrieben,so gilt bei Abweichungendie geringereSumme.

Artikel 6.
Der Ausstellerkannsichselbstals Remittenten(Artikel4 Nr. 3) bezeichnen

(Wechselan eigeneOrder).
Desgleichenkann derAussteller sichselbstals Bezogenen(Artikel 4 Nr. 7)

bezeichnen,soferndieZahlung an einemanderenOrte als demder Ausstellung
geschehensoll (trassiert=eigeneWechsel).

Artikel 7.
Aus einer Schrift, welcher eines der wesentlichenErfordernisse eines

Wechsels(Artikel4) fehlt, entstehtkeinewechselmäßigeVerbindlichkeit.Auch haben
die auf einesolcheSchrift gesetztenErklärungen(Indossament,Akzept,Aval)
keineWechselkraft. Das in einem Wechsel enthalteneZinsversprechengilt als
nicht geschrieben.

II. Verpflichtungendes Ausstellers.

Artikel 8.
Der AusstellereinesWechselshaftetfür dessenAnnahmeund Zahlung

wechselmäßig.
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III. Indossament.
Artikel 9.

Der Remittentkann den Wechselan einenanderendurchIndossament
(Giro) übertragen.

Hat jedochder Aussteller die Ubertragung im Wechseldurch die Worte
Onichtan Order“ oderdurcheinengleichbedeutendenAusdruckuntersagt,so hat
das IndossamentkeinewechselrechtlicheWirkung.

Artikel 10.
Durch das Indossamentgehenalle Rechteaus demWechselauf den

Indossatar über) inbesondereauch die Befugnis, den Wechsel weiter zu in=
dossieren.Auch an denAussteller,Bezogenen,Akzeptantenodereinenfrüheren
Indossanten kann der Wechsel gültig indossiertund von denselbenweiter in=
dossiertwerden.

Artikel 11.
Das Indossamentmuß auf denWechsel,eineKopie desselbenoder ein

mit dem Wechseloder derKopie verbundenesBlatt (Allonge) geschriebenwerden.

Artikel 12.
Ein Indossamentist gültig, wenn der Indossant auch nur seinenNamen

oderseineFirma auf die RückseitedesWechselsoderder Kopie oder auf die
Allonge schreibt(Blanko=Indossament).

Artikel 13.
Jeder Inhaber eines Wechselsist befugt, die auf demselbenbefindlichen

Blanko=Indossamenteauszufüllen; er kann den Wechsel aber auch ohne diese
Ausfüllung weiterindossieren.

Artikel 14.
Der Indossant haftet jedem späterenInhaber des Wechsels für dessen

Annahme und Zahlung wechselmäßig.Hat er aber dem Indossamentedie Be=
merkunggohneGewährleistung“")ohne Obligo“ oder einen gleichbedeutenden
Vorbehalthinzugefügt,so ist er von derVerbindlichkeitaus seinemIndossamente
befreit.

Artikel 15.
Ist in demIndossamentedieWeiterbegebungdurchdie Worte „nicht an

Order“ oderdurcheinengleichbedeutendenAusdruckverboten,sohabendiejenigen,
an welchederWechselaus derHand desIndossatarsgelangt, gegendenIn=
dossantenkeinenRegreß.

Artikel 16.
Wenn ein Wechsel indossiertwird, nachdemdie für die Protesterhebung

mangels Zahlung bestimmteFrist abgelaufenist, so erlangt der Indossatar die
Reichs=Gesetzbl.1908. 55
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Rechteaus demetwavorhandenenAkzeptegegendenBezogenenund Regreß—
rechtegegendiejenigen,welchedenWechselnachAblauf dieserFrist indossierthaben.

Ist aber der Wechsel vor dem Indossamentebereits mangels Zahlung
protestiertworden, so hat derIndossatar nur dieRechteseinesIndossantengegen
den Akzeptanten,den Ausstellerund diejenigen,welcheden Wechselbis zur
Protesterhebungindossierthaben. Auch ist in einemsolchenFalle derIndossant
nichtwechselmäßigverpflichtet.

Artikel 17.
Ist demIndossamentedie Bemerkung„zur Einkassierung““,„in Prokura“

oder eine anderedie BevollmächtigungausdrückendeFormel beigefügtworden,
so überträgtdas Indossamentdas Eigentuman demWechselnicht,ermächtigt
aberdenIndossatarzur EinziehungderWechselforderung,Protesterhebungund
Benachrichtigung des Vormanns seines Indossanten von der unterbliebenen
Zahlung (Artikel45) sowiezurEinklagungdernichtbezahltenundzurErhebung
der deponiertenWechselschuld.Ein solcherIndossatar ist auch berechtigt,diese
Befugnis durchein weiteresProkura=Indossamenteinemanderenzu übertragen.
Dagegenist derselbezur weiterenBegebung durch eigentlichesIndossamentselbst
dann nicht befugt,wenn demProkura-IndossamentederZusatzgoderOrder“
hinzugefügtist.

IV. Präsentation zur Annahme.

Artikel 18.
Der Inhaber einesWechselsist berechtigt,denWechseldemBezogenen

sofortzur Annahmezu präsentierenund in ErmangelungderAnnahmeProtest
erhebenzu lassen. Eine entgegenstehendeUbereinkunfthat keinewechselrechtliche
Wirkung. Nur bei Meß= oderMarktwechselnfindet eineAusnahme dahin statt,
daß solcheWechselerst in der an demMeß= oderMarktorte gesetzlichbestimmten
Pääsentationszeitzur Annahmepräsentiertund in Ermangelungderselbenpro=
testiertwerdenkönnen. Der bloßeBesitzdesWechselsermächtigtzur Präsentation
desWechselsund zur ErhebungdesProtestesmangelsAnnahme.

Artikel 19.
EineVerpflichtungdesInhabers,denWechselzurAnnahmezupräsentieren,

findet nur bei Wechselnstatt, welcheauf eine bestimmteZeit nach Sicht lauten.
Solche Wechselmüssenbei Verlust des wechselmäßigenAnspruchs gegen die
Indossantenund den Aussteller nach Maßgabe der besonderenim Wechselent=
haltenenBestimmung und in Ermangelung derselbenbinnen zwei Jahren nach
derAusstellung zur Annahme präsentiertwerden. Hat ein Indossant auf einem
Wechseldieser Art seinemIndossamenteine besonderePräsentationsfrist hinzu=
gefügt, so erlischtseinewechselmäßigeVerpflichtung,wenn der Wechselnicht
innerhalbdieser Frist zur Annahmepräsentiertwordenist.
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Artikel 20. ·
Wenn dieAnnahmeeinesauf bestimmteZeitnachSicht gestelltenWechsels

nicht zu erhaltenist oderder Bezogenedie DatierungseinesAkzeptsverweigert,
so muß der Inhaber bei Verlust des wechselmäßigenAnspruchs gegendie In=
dossantenund den Aussteller die rechtzeitigePräsentation des Wechsels durch
eineninnerhalbderPräsentationsfrist(Artikel19) erhobenenProtest feststellenlassen.

Der Protesttag gilt in diesemFalle für den Tag der Präsentation.
Ist die Protesterhebungunterblieben,so wird gegenden Akzeptanten,

welcherdie DatierungseinesAkzeptsunterlassenhat, dieVerfallzeitdesWechsels
vom letztenTage der Präsentationsfristan gerechnet.

V. Annahme(Akzeptation).

Artikel 21.
Die AnnahmedesWechselsmuß auf demWechselschriftlichgeschehen.
Jede auf denWechselgeschriebeneund von demBezogenenunterschriebene

Erklärung gilt für eineunbeschränkteAnnahme, sofernnicht in derselbenaus=
drücklichausgesprochenist, daß der Bezogeneentwederüberhauptnicht oder nur
untergewissenEinschränkungenannehmenwolle.

Gleichergestaltgilt es für eineunbeschränkteAnnahme,wennderBezogene
ohneweiterenBeisatzseinenNamen oder seineFirma auf die Vorderseitedes
Wechselsschreibt.

Die einmalerfolgteAnnahmekannnichtwiederzurückgenommenwerden.

Artikel 22.
Der Bezogenekann die Annahmeauf einenTeil der im Wechselver=

schriebenenSumme beschränken.
WerdendemAkzeptandereEinschränkungenbeigefügt,so wird derWechsel

einem solchengleichgeachtet,dessenAnnahme gänzlichverweigertworden ist, der
Akzeptanthaftet aber nach dem Inhalte seinesAkzeptswechselmäßig.

Artikel 23.
Der Bezogenewird durchdieAnnahmewechselmäßigverpflichtet,die von

ihm akzeptierteSumme zur Verfallzeitzu zahlen.
Auch dem Aussteller haftet der Bezogeneaus dem Akzeptewechselmäßig.
DagegenstehtdemBezogenenkeinWechselrechtgegendenAusstellerzu.

Artikel 24.
Ist in dem Wechselein vom Wohnorte des Bezogenenverschiedener

Zahlungsort(Artikel4 Nr. 8) angegeben(Domizilwechsel))so ist, insofernder
Wechselnicht schonergibt, durchwen die Zahlung am Zahlungsorterfolgen

55“
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soll, diesvom Bezogenenbei der Annahmeauf demWechselzu bemerken.Ist
diesnichtgeschehen,so wird angenommen,daß derBezogeneselbstdie Zahlung
am Zahlungsorteleisten.wolle.

Der AusstellereinesDomizilwechselskann in demselbendie Präsentation
zur Annahme vorschreiben. Die Nichtbeobachtungdieser Vorschrift hat den
Verlust desRegressesgegendenAusstellerund die Indossantenzur Folge.

VI. Regreßauf Sicherstellung.
1. WegennichterhaltenerAnnahme.

Artikel 25.
Wenn die AnnahmeeinesWechselsüberhauptnichtoderunterEinschrän—

kungenodernur auf einegeringereSumme erfolgtist, so sinddie Indossanten
und derAusstellerwechselmäßigverpflichtet,gegenAushändigungdes mangels
Annahme aufgenommenenProtestes genügendeSicherheit dahin zu leisten, daß
die Bezahlungder im WechselverschriebenenSumme oderdes nicht angenom—
menenBetrags sowie die Erstattung der durch die Nichtannahmeveranlaßten
Kostenam Verfalltag erfolgenwerde.

Jedoch sind diesePersonen auch befugt, auf ihre Kosten die schuldige
Summe bei Gericht oder bei einer anderenzur Annahmevon Depositener=
mächtigtenBehördeoderAnstaltniederzulegen.

Artikel 26.
Der Remittent sowie jederIndossatar wird durch den Besitz des mangels

Annahme aufgenommenenProtestes ermächtigt, von dem Aussteller und den
übrigenVormännernSicherheitzu fordernund im Wege des Wechselprozesses
darauf zu klagen.

Der Regreßnehmerist hierbeian dieFolgeordnungderIndossamenteund
die einmalgetroffeneWahl nichtgebunden.

Der Beibringung des Wechsels und des Nachweises, daß der Regreß=
nehmerseinenNachmännernselbstSicherheit bestellthabe, bedarf es nicht.

Artikel 27.
Die bestellteSicherheit haftet nicht bloß demRegreßnehmer,sondernauch

allen übrigen Nachmännern des Bestellers, insofern sie gegen ihn den Regreß
auf Sicherstellungnehmen. Dieselbensind weitereSicherheit zu verlangennur
in demFalle berechtigt,wennsiegegendieArt oderGröße der bestelltenSicher=
heit Einwendungenzu begründenvermögen.

Artikel 28.
Die bestellteSicherheit muß zurückgegebenwerden:
1. sobalddie vollständigeAnnahmedesWechselsnachträglicherfolgtist;
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2. wenn gegenden Regreßpflichtigen,welchersie bestellthat, binnen
Jahresfrist, vom Verfalltage des Wechselsan gerechnet,auf Zahlung
aus demWechselnichtgeklagtwordenistt

3. wenndie Zahlung desWechselserfolgtoderdieWechselkraftdesselben
erloschenist.

2. WegenUnsicherheitdesAkzeptanten.
Artikel 29.

Ist ein Wechsel ganz oder teilweiseangenommenworden, so kann in
betreffder akzeptierten.Summe Sicherheit nur gefordertwerden:

1. wennüberdasVermögendesAkzeptantenderKonkurseröffnetworden
ist oderder Akzeptantauchnur seineZahlungeneingestellthatz

2. wenn nach Ausstellung des Wechselseine Exekutionin das Vermögen
des Akzeptantenfruchtlos ausgefallenist.

Wenn in diesenFällen die Sicherheitvon demAkzeptantennicht geleistet
und dieserhalbProtest gegen denselbenerhobenwird, auch von den auf dem
Wechseletwa benanntenNotadressendie Annahme nach Ausweis des Protestes
nicht zu erhalten ist, so kann der Inhaber des Wechsels und jederIndossatar
gegenAuslieferung des Protestes von seinenVormännern Sicherstellungfordern
(Artikel25 bis 28). Der bloße Besitz des Wechselsvertritt die Stelle einer
Vollmacht,in denNr. 1 und 2 genanntenFällen von demAkzeptantenSicher=
heitsbestellungzu fordern und, wenn solchenicht zu erhaltenist, Protest erheben
zu lassen. Der Wechselinhaberist berechtigt,in den Nr. 1 und 2 genannten
Fällen auch von demAkzeptantenim Wege des WechselprozessesSicherheits=
bestellungzu fordern.

VII. Erfüllung der Wechselverbindlichkeit.
1. Jahlungstag.
Artikel 30.

Ist in demWechsel ein bestimmterTag als Zahlungstag bezeichnet,so
tritt die Verfallzeit an diesemTage ein. Ist die Zahlungszeit auf die Mitte
einesMonats gesetztworden, so ist der Wechselam fünfzehntendiesesMonats
fällig. Ist die Zahlungszeit auf Anfang oder ist sie auf Ende einesMonats
gesetztworden,so ist darunterder ersteoderletzteTag desMonats zuverstehen.

Artikel 31.
Ein auf Sicht gestellterWechselist bei derVorzeigungfällig. Ein solcher

Wechselmuß bei Verlust des wechselmäßigenAnspruchs gegendie Indossanten
und den Aussteller nach Maßgabe der besonderenim WechselenthaltenenBe=
stimmungund in Ermangelungderselbenbinnenzwei Jahren nach der Aus=
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stellungzur Zahlung präsentiertwerden. Hat ein Indossantauf einemWechsel
dieserArt seinemIndossamenteinebesonderePräsentationsfristhinzugefügt,so
erlischtseinewechselmäßigeVerpflichtung, wenn derWechselnicht innerhalbdieser
Frist präsentiertwordenist.

Artikel 32.
Bei Wechseln,welchemit dem Ablauf einer bestimmtenFrist nach Sicht

odernachDato zahlbarsind, tritt die Verfallzeitein:
1. wenndieFrist nachTagen bestimmtist, an demletztenTagederFrist;
bei Berechnungder Frist wird derTag, an welchemdernachDato
zahlbareWechselausgestelltoderder nachSicht zahlbarezur Annahme
präsentiertist, nicht mitgerechnet;

2. wenndie Frist nachWochen,Monaten oder einemmehrereMonate
umfassendenZeitraume(Jahr, halbesJahr, Vierteljahr)bestimmtist,
an demjenigenTage derZahlungswocheoderdesZahlungsmonats,der
durchseineBenennungoderZahl demTage der Ausstellungoder
Präsentationentspricht;fehlt dieserTag in demJahlungsmonate,so
tritt die Verfallzeitam letztenTage desZahlungsmonatsein.

Der Ausdruck„halberMonat“ wird einemZeitraumevonfünfzehnTagen
gleichgeachtet.Ist derWechselauf einenodermehrereganzeMonate und einen
halbenMonat gestellt,so sind die fünfzehnTage zuletztzu zählen.

Artikel 33.
Respekttagefindennichtstatt.

Artikel 34.
Ist in einemLande,in welchemnachaltemStile gerechnetwird, ein im

Inlande zahlbarerWechselnach Dato ausgestelltund dabei nicht bemerkt, daß
derWechselnach neuemStile datiertsei, oder ist derselbenachbeidenStilen
datiert, so wird der Verfalltag nachdemjenigenKalendertagedesneuenStiles
berechnet,welcherdem nachaltemStile sichergebendenTage derAusstellung
entspricht.

Artikel 35.
Meß=oderMarktwechselwerdenzu der durchdie GesetzedesMeß=oder

Marktorts bestimmtenJahlungszeit und in Ermangelung einer solchenFestsetzung
an dem Tage vor dem gesetzlichenSchlusse der Messeoder des Marktes fällig.
Dauert die Messeoder derMarkt nur einenTag, so tritt die Verfallzeitdes
Wechselsan diesemTage ein.

2. Jahlung.

Artikel 36.
Der InhabereinesindossiertenWechselswird durcheinezusammenhängende,

bis auf ihn hinuntergehendeReihe von Indossamentenals Eigentümerdes
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Wechsels legitimiert. Das ersteIndossamentmuß demnachmit dem Namen
des Remittenten, jedesfolgendeIndossamentmit dem Namen desjenigenunter—
zeichnetsein,welchendas unmittelbarvorhergehendeIndossamentals Indossatar
benennt. Wenn auf ein Blanko=Indossamentein weiteresIndossamentfolgt,
so wird angenommen,daß der Ausstellerdes letzterendenWechseldurchdas
Blanko=Indossamenterworbenhat. AusgestricheneIndossamentewerdenbei
Prüfung der Legitimationals nicht geschriebenangesehen.Die Echtheitder
Indossamentezu prüfen, ist der Zahlendenicht verpflichtet.

Artikel 37.
Lautet einWechsel auf eine Münzsorte, welcheam Zahlungsorte keinen

Umlauf hat, oder auf eine Rechnungswährung,so kann die Wechselsummenach
ihremWerte zur Verfallzeit in der Landesmünzegezahltwerden,sofernnicht
der Aussteller durch den Gebrauch des Wortes Jeffektiv“ oder eines ähnlichen
Zusatzesdie Zahlung in der im Wechsel benanntenMünzsorte ausdrücklichbe=
stimmt hat.

Artikel 38.
Der Inhaber des Wechselsdarf eineihm angeboteneTeilzahlungselbst

dann nicht zurückweisen,wenn die Annahmeauf den ganzenBetrag der ver=
schriebenenSumme erfolgtist.
· Artikel 39.
Der Wechselschuldnerist nur gegenAushändigungdesquittiertenWechsels

zu zahlenverpflichtet.Hat der WechselschuldnereineTeilzahlunggeleistet,so
kann er nur verlangen, daß die Zahlung auf demWechsel abgeschriebenund
ihm Quittung erteiltwerde.

Artikel 40.
Wird dieZahlung desWechselszur Verfallzeitnichtgefordert,so it der

AkzeptantnachAblauf der für dieProtesterhebungmangelsZahlung bestimmten
Frist befugt,dieWechselsummeauf Gefahr undKostendesInhabers beiGericht
oder bei einer anderenzur Annahme von DepositenermächtigtenBehörde oder
Anstalt niederzulegen.Der Vorladung desInhabers bedarfes nicht.

VIII. RegreßmangelsJahlung.

Artikel 41.
Zur Ausübung des bei nicht erlangterJahlung statthaftenRegressesgegen

den Aussteller und die Indossantenist erforderlich:
1. daß derWechselzur Zahlung präsentiertwordenist und
2. daß sowohldiesePräsentationals die Nichterlangungder Zahlung
durcheinenrechtzeitigdarüberaufgenommenenProtestdargetanwird.

Die Erhebung des Protestes ist am Zahlungstagezulässig, sie muß aber
spätestensam zweitenWerktagenach dem Zahlungstage geschehen.
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Artikel 42.
Die Aufforderung,keinenProtest erhebenzu lassen(„ohne Protest“,

„ohneKosten“usw.) gilt als Erlaß des Protestes,nicht aber als Erlaß der
Pflcht zur rechtzeitigenPräsentation. Der Wechselverpflichtete,von welchemjene
Aufforderung ausgeht, muß die Beweislastübernehmen,wenn er die rechtzeitig
eschehenePräsentation in Abrede stellt. Gegen die Pflicht zum Ersatze der
Protestkostenschütztjene Aufforderung nicht.

Artikel 43.
DomizilierteWechselsind demDomiziliatenoder, wennein solchernicht

benanntist, demBezogenenselbstan demjenigenOrte, wohin der Wechsel
domiziliertist, zur Zahlung zu präsentierenund, wenndie Jahlung unterbleibt,
dort zu protestieren.

Ein Wechsel,dessenZahlung am Wohnortedes Bezogenendurcheine
anderePerson erfolgensoll, ist dieserPerson zur Zahlung zu präsentierenund,
wenndie Zahlung unterbleibt,gegensiezu protestieren.

Artikel 44.
Zur Erhaltung desWechselrechtsgegendenAkzeptantenbedarfes weder

der Präsentationam Zahlungstagenochder ErhebungeinesProtestes.

Artikel 45.
Der Inhaber einesmangelsJahlung protestiertenWechselsist verpflichtet,

seinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der
Protesterhebungvon derNichtzahlungdesWechselsschriftlichzu benachrichtigen,
zu welchemEnde es genügt,wenndasBenachrichtigungsschreibeninnerhalbdieser
Frist zur Post gegebenist. Jeder benachrichtigteVormann muß binnenderselben,
vom Tage des empfangenenBerichts zu berechnendenFrist seinennächstenVor=
mann in gleicherWeise benachrichtigen.Der Inhaber oder Indossatar, welcher
dieBenachrichtigungunterläßt oder dieselbenicht an denunmittelbarenVormann
ergehenläßt, wird hierdurchden sämtlichenoderdenübersprungenenVormännern
zum Ersatzedes aus der unterlassenenBenachrichtigungentstandenenSchadens
verpflichtet. Auch verliert derselbegegendiesePersonen den Anspruch auf Zinsen
und Kosten, sodaßer nur die Wechselsummezu fordern berechtigtist.

Artikel 46.
Kommt es auf den Nachweisder demVormanne rechtzeitiggegebenen

schriftlichenBenachrichtigungan, so genügt zu diesemZweckeder durch ein Post=
attestgeführteBeweis, daß ein Brief von dem Beteiligten an den Adressaten
an dem angegebenenTage abgesandtist,) sofernnichtdargetanwird, daß der
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angekommeneBrief einen anderen Inhalt gehabt hat. Auch der Tag des
Empfanges der erhaltenenschriftlichenBenachrichtigungkann durch ein Post=
attestnachgewiesenwerden.

Artikel 47.
Hat ein Indossant den WechselohneHinzufügung einer Ortsbezeichnung

weiter begeben,so ist derVormann desselbenvon der unterbliebenenZahlung zu
benachrichtigen.

Artikel 48.
Jeder Wechselschuldnerhat das Recht, gegenErstattung der Wechselsumme

nebstZinsen und Kosten dieAuslieferung des quittiertenWechselsund des wegen
NichtzahlungerhobenenProtestes von dem Inhaber zu fordern.

Artikel 49.
Der Inhaber eines mangelsZahlung protestiertenWechselskann die

WechselklagegegenalleWechselverpflichteteoderauchnur gegeneinigeodereinen
derselbenanstellen, ohne dadurch seinenAnspruch gegendie nicht in Anspruch
genommenenVerpflichtetenzu verlieren. Derselbeist an die Reihenfolgeder
Indossamentenichtgebunden.

Artikel 50.
Die RegreßansprüchedesInhabers, welcherdenWechselmangels Zahlung

hat protestierenlassen, beschränkensichauf:
1. die nicht bezahlteWechselsummenebst sechsProzent jährlicher Zinsen
vom Verfalltag ab

2. die Protestkostenund anderenAuslagen;
3. eineProvision von ein Drittel Prozent.
Die vorstehendenBeträge müssen, wenn der Regreßpflichtigean einem

anderenOrte als demZahlungsortewohnt, zu demjenigenKurse gezahltwerden,
welchenein vom Zahlungsort auf den Wohnort des Regreßpflichtigengezogener
Wechselauf Sicht hat. Bestehtam ZahlungsortekeinKurs auf jenenWohn=
ort, so wird der Kurs nach demjenigenPlatze genommen,welcherdemWohn=
orte desRegreßpflichtigen am nächstenliegt. Der Kurs ist auf Verlangen des
Regreßpflichtigendurch einen unter öffentlicherAutorität ausgestelltenKurszettel
oder durch das Attest eines vereidetenMäklers oder in Ermangelung derselben
durchein AttestzweierKaufleutezu bescheinigen.

Artikel 51.
Der Indossant, welcherden Wechseleingelöstoder als Rimesseerhalten

hat, ist von einem früheren Indossanten oder von dem Aussteller zu fordern
berechtigt:

1. die von ihm gezahlteoderdurchRimesseberichtigteSumme nebstsechs
ProzentjährlicherZinsenvom Tage derZahlung)

2. die ihm erstandenenKosten;
3. eine Provision von ein Drittel Prozent.

Reichs,Gesetzbl.1908. 56
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Die vorstehendenBeträge müssen, wenn der Regreßpflichtigean einem
anderen Orte als derRegreßnehmerwohnt,zu demjenigenKursegezahltwerden,
welchenein vom WohnortedesRegreßnehmersauf denWohnort desRegreß=
pflichtigengezogenerWechselauf Sicht hat. Bestehtim WohnortedesRegreß=
nehmerskeinKurs auf denWohnort desRegreßpflichtigen,so wird der Kurs
nachdemjenigenPlatzegenommen,welcherdemWohnortedesRegreßpflichtigen
am nächstenliegt. WegenderBescheinigungdesKurseskommtdieBestimmung
desArtikel50 zur Anwendung.

Artikel 52.
Durch die Bestimmungender Artikel50 und 51 Nr. 1 und 3 wird beie

einemRegreßauf einenausländischenOrt dieBerechnunghöhererdort zulässiger
Sätzenichtausgeschlossen.

Artikel 53.
Der Regreßnehmerkann über den Betrag seiner Forderung einenRück=

wechselauf den Regreßpflichtigenziehen. Der Forderung tretenin diesemFalle
nochdie Mäklergebührenfür Negozierungdes Rückwechselssowiedie etwaigen
Stempelgebührenhinzu. Der Rückwechselmuß auf Sicht zahlbar und un=
mittelbar(a drittura) gestelltwerden.

Artikel 54.
Der Regreßpflichtigeist nur gegenAuslieferung des Wechsels, des Pro=

testesund einerquittiertenRetourrechnungZahlungzu leistenverbunden.

Artikel 55.
Jeder Indossant, der einenseinerNachmännerbefriedigthat, kann sein

eigenesund seinerNachmännerIndossamentausstreichen.

IX. Intervention.
1. Ehrenannahme.
Artikel 56.

Befindet sichauf einemmangelsAnnahmeprotestiertenWechseleineauf
den Zahlungsort lautendeNotadresse,so muß, eheSicherstellungverlangtwerden
kann,dieAnnahmevon derNotadressegefordertwerden. UntermehrerenNot=
adressengebührtderjenigender Vorzug, durchderenZahlung diemeistenVer=
pflichtetenbefreitwerden.

Artikel 57.
Die Ehrenannahmevon seiteneinernichtauf demWechselals Notadresse

benanntenPersonbrauchtder Inhaber nichtzuzulassen.
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Artikel 58.

Der Ehrenakzeptantmuß sichdenProtestmangelsAnnahmegegenEr—
stattungderKosten aushändigenund in einemAnhange zu demselbendieEhren=
annahmebemerkenlassen. Er muß den Honoratenunter Ubersendungdes
Protestes von der geschehenenIntervention benachrichtigenund dieseBenach=
richtigung mit dem Protest innerhalb zweierTage nach dem Tage der Protest=
erhebungzur Post geben. Unterläßter dies, so hafteter für den durchdie
UnterlassungentstehendenSchaden.

Artikel 59.
Wenn der Ehrenakzeptantunterlassenhat, in seinemAkzeptezu bemerken,

zu wessenEhren die Annahmegeschieht,so wird der Ausstellerals Honorat
angesehen.

Artikel 60.
Der Ehrenakzeptantwird den sämtlichenNachmännerndes Honoraten

durch die Annahme wechselmäßigverpflichtet. DieseVerpflichtung erlischt,wenn
demEhrenakzeptantenderWechselnicht spätestensam drittenWerktagenach dem
Zahlungstagezur Jahlung vorgelegtwird.

Artikel 61.
Wenn derWechselvon einerNotadresseodereinemanderenIntervenienten

zu Ehren angenommenwird, so habender Inhaber und die Nachmännerdes
HonoratenkeinenRegreß auf Sicherstellung. Derselbekann aber von dem
Honoratenund dessenVormännerngeltendgemachtwerden.

2. Ehrenzahlung.
Artikel 62.

Befindensichauf demvon demBezogenennichteingelöstenWechseloder
derKopieNotadressenoderein Ehrenakzept,welcheauf denJahlungsort lauten,
so muß der Inhaber den Wechsel spätestensam dritten Werktage nach dem
ZahlungstagedensämtlichenNotadressenund demEhrenakzeptantenzurZahlung
vorlegenund denErfolg im ProtestemangelsJahlung oderin einemAnhange
zu demselbenbemerkenlassen. Unterläßter dies, so verlierterdenRegreßgegen
den AdressantenoderHonoratenund derenNachmänner.Weist der Inhaber
die von einemanderenIntervenientenangeboteneEhrenzahlungzurück,soverliert
er denRegreßgegendie NachmännerdesHonoraten.

Artikel 63.
Dem Ebhrenzahlermuß der Wechselund der Protest mangelsZahlung

gegenErstattungderKostenausgehändigtwerden. Er tritt durchdie Ehren=
zahlungin die RechtedesInhabers (Artikel50 und 52) gegendenHonoraten,
dessenVormännerund denAbtzeptanten.

56“
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Artikel 64.

Untermehreren,welchesichzur Ehrenzahlungerbieten,gebührtdemjenigen
derVorzug, durch dessenZahlung die meistenWechselverpflichtetenbefreitwerden.
Ein Intervenient,welcherzahlt, obgleichaus demWechseloderProtestersichtlich
ist, daß ein anderer, dem er hiernachnachstehenmüßte, den Wechseleinzulösen
bereitwar, hat keinenRegreß gegendiejenigenIndossanten,welchedurchLeistung
der von demanderenangebotenenZahlung befreitwordenwären.

Artikel 65.
Der Ehrenakzeptant,welchernichtzur Zahlungsleistunggelangt,weil der

Bezogene oder ein anderer Intervenient bezahlt hat, ist berechtigt,von dem
ZahlendeneineProvision von ein Drittel Prozentzu verlangen.

X. Vervielfältigung einesWechsels.
1. Wechselduplikate.

Artikel 66.
Der Aussteller eines gezogenenWechsels ist verpflichtet,dem Remittenten

auf Verlangen mehreregleichlautendeExemplare des Wechsels zu überliefern.
Dieselbenmüssenim Kontert als Prima, Sekunda, Tertia usw. bezeichnetsein,
widrigenfalls jedesEremplar als ein für sich bestehenderWechsel(Solawechsel)
erachtetwird. Auch ein Indossatar kann ein Duplikat des Wechselsverlangen.
Er muß sichdieserhalban seinenunmittelbarenVormann wenden,welcherwieder
an seinenVormann zurückgehenmuß, bis die Anforderungan denAussteller
gelangt. Jeder Indossatar kann von seinemVormanne verlangen, daß die
früherenIndossamenteauf demDuplikatewiederholtwerden.

Artikel 67.
Ist von mehrerenausgefertigtenExemplarendas eine bezahlt,so verlieren

dadurch die anderen ihre Kraft. Jedoch bleiben aus den übrigen Eremplaren
verhaftet:

1. der Indossant, welchermehrereEremplare desselbenWechselsan ver=
schiedenePersonen indossierthat, und alle späterenIndossanten,deren
Unterschriftensich auf den bei der Zahlung nicht zurückgegebenen
Exemplarenbefinden,aus ihrenIndossamenten;

2. der Akzeptant,welchermehrereEremplaredesselbenWechselsakzeptiert
hat, aus den Akzeptenauf den bei der Zahlung nicht zurückgegebenen
Eremplaren.

Artikel 68.
Wer eines von mehrerenEremplaren einesWechsels zur Annahme ver=

sandthat, muß auf denübrigenExemplarenbemerken,bei wemdas von ihm
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zur Annahme versandteExemplar anzutreffenist. Das UnterlassendieserBe—
merkungentziehtjedochdemWechselnicht dieWechselkraft. Der Verwahrer des
zumAkzepteversandtenExemplars ist verpflichtet,dasselbedemjenigenauszuliefern,
der sichals Indossatar (Artikel 36) oder auf andereWeise zur Empfangnahme
legitimiert.

Artikel 69.
Der Inhaber eines Duplikats, auf welchemangegebenist, bei wem das

zumAkzepteversandteExemplarsichbefindet,kannmangelsAnnahmedesselben
den Regreß auf Sicherstellungund mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung
nicht d==nehmen,als bis er durch Protest hat feststellenlassen:

1. daß das zumAkzepteversandteExemplarihm vom Verwahrernicht
verabfolgtwordenist und

2. daß auch auf das Duplikat die Annahme oder die Zahlung nicht zu
erlangengewesen.

2. Wechselkopien.

Artikel 70.
WechselkopienmüsseneineAbschrift des Wechselsund der darauf befind=

lichenIndossamenteund Vermerkeenthaltenund mit der Erklärung „bis hier=
her Abschrift (Kopie)“ oder mit einer ähnlichenBezeichnungversehensein. In
der Kopie ist zu bemerken,bei wem das zur Annahme versandteOriginal des
Wechselsanzutreffenist. Das UnterlassendiesesVermerkesentziehtjedochder
indossiertenKopie nichtihre wechselmäßigeKraft.

Artikel 71.
Jedes auf einer Kopie befindlicheOriginal=Indossamentverpflichtetden

Indossantenebenso,als wenn es auf einemOriginalwechselstünde.

Artikel 72.
Der Verwahrer des Originalwechselsist verpflichtet,denselbendem Be=

sitzereiner mit einem oder mehrerenOriginal=IndossamentenversehenenKopie
auszuliefern, sofern sich derselbeals Indossatar oder auf andere Weise zur
Empfangnahme legitimiert. Wird der Originalwechselvom Verwahrer nicht
ausgeliefert,so ist der Inhaber der Wechselkopienur nach Aufnahme des im
Artikel 69 Nr. 1 erwähntenTt Regreß auf Sicherstellung und nach Ein=
tritt des in derKopie angegebenenVerfalltagsRegreßauf Zahlung gegendie=
jenigenIndossantenzu nehmenberechtigt,derenOriginal=Indossamenteauf der
Kopie befindlichsind.

XI. AbhandengekommeneWechsel.

Artikel 73.
Der Eigentümer eines abhandengekommenenWechselskann die Amorti=

sationdesWechselsbei demGerichtedesZahlungsortsbeantragen.Nach Ein=
leitung des Amortisationsverfahrenskann derselbevom AkzeptantenZahlung
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fordern,wenn er bis zur AmortisationdesWechselsSicherheitbestellt. Ohne
eine solcheSicherheitsstellungist er nur die Depositionder aus demAkzepte
schuldigenSumme bei Gerichtoderbei eineranderenzur Annahmevon Depo=
sitenermächtigtenBehördeoderAnstalt zu fordernberechtigt.

Artikel 74.
Der nach den Bestimmungendes Artikel 36 legitimierteBesitzereines

Wechselskannnur dann zur Herausgabedesselbenangehaltenwerden,wenner
denWechselin bösemGlaubenerworbenhat oderihm bei der Erwerbungdes
Wechselseine grobe Fahrlässigkeitzur Last fällt.

XII. FalscheWechsel.
Artikel 75.

Auch wenn die Unterschriftdes AusstellerseinesWechselsfalsch oder
verfälschtist, behaltendennochdas echteAkzeptund die echtenIndossamentedie
wechselmäßigeWirkung.

Artikel 76.
Aus einemmit einemfalschenoder verfälschtenAkzept oder Indossamente

versehenenWechselbleibensämtlicheIndossantenund derAussteller, derenUnter=
schriftenechtsind, wechselmäßigverpflichtet.

XIII. Wechselverjährung.
Artikel 77.

Der wechselmäßigeAnspruchgegendenAkzeptantenverjährt in drei Jahren,
vom VerfalltagedesWechselsan gerechnet.

Artikel 78.
Die RegreßansprüchedesInhabers (Artikel50) gegendenAusstellerund

die übrigenVormännerverjähren:
1. in dreiMonaten,wennderWechselin Europa, mit Ausnahmevon
Island und den Faröern, zahlbar war;

2. in sechsMonaten, wennderWechselin denKüstenländernvon Asien
und Afrika längs desMittelländischenund SchwarzenMeeres oder
in dendazugehörigenInseln dieserMeerezahlbarwar;

3. in achtzehnMonaten, wenn der Wechselin einemanderenaußer=
europäischenLandeoderin Island oderdenFaröernzahlbarwar.

Die VerjährungbeginntgegendenInhaber mit demTage deserhobenen
Protestes.

Artikel 79.
Die Regreßansprüchedes Indossanten(Artikel51) gegenden Aussteller

unddieübrigenVormännerverjähren:
1. in dreiMonaten,wennderRegreßnehmerin Europa, mit Ausnahme
von Island und denFaröern,wohnt
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2. in sechsMonaten,wennder Regreßnehmerin denKüstenländernvon
Asien und Afrika längs desMittelländischenund SchwarzenMeeres
oderin dendazugehörigenInseln dieserMeerewohnt;

3. in achtzehnMonaten, wenn der Regreßnehmerin einemanderen
außereuropäischenLande oder in Island oder den Farbern wohnt.

Gegen den Indossanten läuft die Frist, wenn er, ehe eine Wechselklage
gegenihn angestelltworden,gezahlthat, vom Tage der Jahlung) in allen
übrigenFällen aber vom Tage der ihm geschehenenBehändigungder Klage
oderLadung.

XIV. KlagerechtdesWechselgläubigers.
Artikel 817).

Die wechselmäßigeVerpflichtungtrifft den Aussteller,Akzeptantenund
Indossanten des Wechselssowieeinen jeden, welcherden Wechsel, die Wechsel=
kopie,das Akzeptoderdas Indossamentmitunterzeichnethat, selbstdann, wenn
er sich dabei nur als Bürge (per aval) benannt hat. Die Verpflichtung dieser
Personenerstrecktsichauf alles, was derWechselinhaberwegenNichterfüllung
derWechselverbindlichkeitzu fordernhat. Der Wechselinhaberkannsichwegen
seiner ganzen Forderung an den einzelnenhalten; es steht in seiner Wahl,
welchenWechselverpflichtetener zuerstin Anspruchnehmenwill.

Artikel 82.
Der Wechselschuldnerkann sichnur solcherEinreden bedienen,welcheaus

demWechselrechteselbsthervorgehenoderihm unmittelbargegendenjedesmaligen
Kläger zustehen.

Artikel 83.
Ist die wechselmäßigeVerbindlichkeitdesAusstellersoderdesAkzeptanten

durchVerjährungoderdadurch,daß die zur Erhaltung desWechselrechtsgesetz=
lich vorgeschriebenenHandlungenverabsäumtsind, erloschen,so bleibendieselben
demInhaber desWechselsnur soweit,als sie sichmit dessenSchaden bereichern
würden,verpflichtet.Gegendie Indossanten,derenwechselmäßigeVerbindlichkeit
erloschenist, findetein solcherAnspruchnichtstatt.

XV. AusländischeGesetzgebung.

Artikel 84.
Die FähigkeiteinesAusländers, wechselmäßigeVerpflichtungenzu über=

nehmen,wird nach denGesetzendesStaates beurteilt,welchemderselbeangehört.
Jedoch wird ein nach den GesetzenseinesVaterlandes nicht wechselfähigerAus=
länder durch Ubernahme von Wechselverbindlichkeitenim Inlande verpflichtet,
insoferner nachdenGesetzendesInlandes wechselfähigist.

*) Der Artikel80 ist aufgehoben.
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Artikel 85.

Die wesentlichenErfordernisseeines im Ausland ausgestelltenWechselsso—
wie jederanderenim Ausland ausgestelltenWechselerklärungwerdennachden

Gesetzen des Ortes beurteilt, an welchemdie Erklärung erfolgt ist. Entsprechen
jedochdie im Auslande geschehenenWechselerklärungendenAnforderungendes
inländischenGesetzes,so kann daraus, daß sie nach ausländischenGesetzen
mangelhaftsind,keinEinwand gegendie Rechtsverbindlichkeitder späterim In—
land auf den WechselgesetztenErklärungen entnommenwerden. Ebenso haben
Wechselerklärungen,wodurchsichein Inländer einem anderenInländer im Aus=
landeverpflichtet,Wechselkraft,wenn sie auchnur denAnforderungender in=
ländischenGesetzgebungentsprechen.

Artikel 8S6.
Uber die Form der mit einemWechselan einemausländischenPlatze zur

Ausübung oderErhaltung desWechselrechtsvorzunehmendenHandlungenent=
scheidetdasdortgeltendeRecht.

XVI. Protest.
Artikel 87.

Jeder Protest muß durch einen Notar oder einen Gerichtsbeamtenoder
einenPostbeamtenaufgenommenwerden.Der ZuziehungvonJeugenodereines
Protokollführersbedarfes dabeinicht.

Artikel 88.
In denBrotestist aufzunehmen:
1. der Name oder die Firma derPersonen, für welcheund gegenwelche
der Protest erhobenwird;

2. dieAngabe, daß diePerson, gegenwelcheprotestiertwird, ohneErfolg
zur Vornahme der wechselrechtlichenLeistungaufgefordertworden oder
nicht anzutreffengewesenist oder daß ihr Geschäftslokaloder ihre
Wohnung sichnicht hat ermitteln lassen;

3. die AngabedesOrtes sowiedesKalendertags,Monats und Jahres,
an welchemdie Aufforderung (Nr. 2) geschehenoder ohne Erfolg ver=
suchtworden ist;

4. im Falle einerEhrenannahmeoder einerEhrenzahlungdieErwähnung,
von wem,für wenund wie sieangebotenodergeleistetwird.

Der Protest ist von demProtestbeamtenzu unterzeichnenund mit dem
Amtssiegeloder dem Amtsstempelzu versehen.

Artikel 88a.
Der ProtestmangelsZahlung ist auf denWechseloderauf ein mit dem

Wechselzu verbindendesBlatt zu setzen.
Der Protest soll unmittelbar hinter den letztenauf der Rückseitedes

Wechsels befindlichenVermerk, in Ermangelung eines solchenunmittelbar an
einenRand der Rückseitegesetztwerden.
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Wird der Protest auf ein Blatt gesetzt,das mit demWechselverbunden

wird, so soll die Verbindungsstellemit dem Amtssiegel oder dem Amtsstempel
versehenwerden. Ist dies geschehen,so braucht der Unterschriftdes Protest—
beamtenein Siegel oderStempelnichtbeigefügtzu werden.

Wird der ProtestunterVorlegungmehrererExemplaredesselbenWechsels
oderunter Vorlegung des Originals und einerKopie erhoben,so genügtdie
Beurkundungauf einemderExemplareoderauf demOriginalwechsel.Auf den
anderenExemplaren oder auf der Kopie ist zu vermerken,daß sichder Protest
mangels Zahlung auf dem erstenS oder auf dem Originalwechselbe—
findet. Auf den Vermerk findendie Vorschriften des Abs. 2 und des Abs. 3
Satz 1 entsprechendeAnwendung. Der Protestbeamtehat denVermerk zu unter—
zeichnen.

Artikel 88b.
Bezieht sichder Protest auf eine anderewechselrechtlicheLeistung als die

Zahlung, so ist er auf eineAbschrift des Wechselsoder der Kopie oder auf ein
mit der Abschrift zu verbindendesBlatt zu setzen. Die Abschrift hat auch die
auf dem Wechseloder der Kopie befindlichenIndossamenteund anderenVer=
merkezu enthalten. Die Vorschriftendes Artikel88a Abs.2, 3 findenent=
sprechendeAnwendung. -

Artikel 89.
Muß einewechselrechtlicheLeistungvon mehrerenPersonenverlangt werden,

so ist über die mehrfacheAufforderung nur eine Protesturkundeerforderlich.

Artikel 89a.
Die Wechselzahlungkannan denProtestbeamtenerfolgen. Die Befugnis

des Protestbeamtenzur Annahme derZahlung kann nicht ausgeschlossenwerden.

Artikel 90.
Schreibfehler, Auslassungen und sonstigeMängel der Protesturkunde

könnenbis zur Aushändigung derUrkundean diePerson, für welchederProtest
erhobenist, von dem Protestbeamtenberichtigtwerden. Die Berichtigung ist
als solcheunter Beifügung der Unterschriftkenntlichzu machen.

Von demProtest ist einebeglaubigteAbschrift zurückzubehalten.Uber den
Inhalt desWechselsoder derKopie ist ein Vermerk aufzunehmen. Der Vermerk
hat zu enthalten:

den Betrag des Wechsels;
dieZahlungszeit
denOrt, denMonatstagund das Jahr der Ausstellung;
die NamendesAusstellers,desRemittentenund desBezogenen;
falls eine vom BezogenenverschiedenePerson angegebenist, durch
welchedie Zahlung erfolgensoll, den Namen dieserPerson sowiedie
Namen der etwaigenNotadressenund Ehrenakzeptanten.

Die Abschriftenund Vermerkesind geordnetaufzubewahren.
Reichs.Gesetzbl.1908. 57

eat—
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XVII. Ort und Zeit für die Präsentationund andereim Wechselvberkehre
vorkommendeHandlungen.

Artikel 91.
Die Präsentationzur AnnahmeoderZahlung, dieProtestehebung, die

AbforderungeinesWechselduplikatssowie alle sonstigenbei einer bestimmten
Person vorzunehmendenAkte müssenin derenGeschäftslokalund in Ermangelung
einessolchenin derenWohnungvorgenommenwerden. An eineranderenStelle)
z.B. an derBörse, kanndiesnur mit beiderseitigemEinverständnissegeschehen.

Ist in dem Protestevermerkt,daß sichdas Geschäftslokaloder die Woh=
nung nicht hat ermitteln lassen, so ist der Protest nicht deshalbungültig, weil
die Ermittelungmöglichwar.

Die VerantwortlichkeitdesProtestbeamten,der es unterläßt,geeigneteEr=
mittelungenanzustellen,wird durchdie Vorschrift des Abs. 2 nicht berührt. Ist
eineNachfrage bei der Polizeibehördedes Ortes ohne Erfolg geblieben, so ist
der Protestbeamtezu weiterenNachforschungennichtverpflichtet.

Artikel 91a.
Eine in demGeschäftslokaloder in derWohnung einesBeteiligtenvor=

genommeneHandlung ist auch dann gültig, wenn an Stelle desOrtes, in
welchemdasGeschäfkblokal oder die Wohnung liegt, ein benachbarterOrt in
demWechselangegebenist. Mit beiderseitigemEinverständnissekönnenauch in
anderenFällen die bei einemBeteiligtenvorzunehmendenHandlungenan einem
Orte erfolgen,der demim WechselangegebenenOrte benachbartist.

WelcheOrte im Sinne dieserVorschriftenals benachbarteanzusehensind,
bestimmtder Bundesrat; die Bestimmungist im Reichs=GesetzblattebekanntFern
machen.

Artikel 92.
Verfällt derWechselan einemSonntag oder allgemeinenFeiertage,so

ist der nächsteWerktag der Zahlungstag. Auch die Herausgabe einesWechsel=
duplikats,die Erklärungüberdie AnnahmesowiejedeandereHandlungkönnen
nur an einemWerktagegefordertwerden. Fällt der Zeitpunkt,in welchemdie
VornahmeeinerdervorstehendenHandlungenspätestensgefordertwerdenmußte,
auf einenSonntag oder allgemeinenFeiertag, so muß dieseHandlung am
nächstenWerktagegefordertwerden. DieselbeBestimmungfindetauchauf die
ProtesterhebungAnwendung.

Die Proteste sollen nur in der Zeit von 9 Uhr Vormittags bis 6 Uhr
Abendserhobenwerden. AußerhalbdieserZeit soll die Protesterhebungnur er=
folgen,wenn die Person, gegenwelcheprotestiertwird, ausdrücklicheinwilligt.

Artikel 93.
Bestehenan einemWechselplatzallgemeineJahltage (Kassiertage),so

brauchtdie Zahlung eineszwischendenZahltagenfällig gewordenenWechsels
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erstam nächstenZahltagegeleistetzu werden,sofernnichtderWechselauf Sicht
lautet. Die im Artikel 41 für die Aufnahme des Protestes mangels Zahlung
bestimmteFrist darf jedochnicht überschrittenwerden.

XVIII. MangelhafteUnterschriften.
Artikel 94.

Wechselerklärungen,welchestatt des Namens mit Kreuzenoder anderen
Zeichenvollzogensind, habennur dann, wenn diese *E*n gerichtlichoder
notariellbeglaubigtworden, Wechselkraft.

Artikel 95.
Wer eine Wechselerklärungals Bevollmächtigtereines anderenunter=

zeichnet,ohne dazu Vollmacht zu haben, haftet persönlichin gleicherWeise, wie
der angeblicheMachtgebergehaftethabenwürde, wenn die Vollmacht erteilt ge=
wesenwäre. Dasselbegilt von Vormündernund anderenVertretern,welche
mit Uberschreitungihrer BefugnisseWechselerklärungenausstellen.

Dritter Abschnitt.
Von eigenenWechseln.

Artikel 96.
“5PwesentlichenErfordernisseeines eigenen(trockenen)Wechselssind:
.die in denWechselselbstaufzunehmendeBezeichnungals Wechseloder,
wennderWechselin einerfremdenSpracheausgestelltist, ein jener
BezeichnungentsprechenderAusdruckin der fremdenSprache;
die Angabeder zu zahlendenGeldsumme,
derName derPerson oderdieFirma, an welcheoderan derenOrder
derAusstellerZahlung leistenwill;

4. i Bestimmungder Zeit, zu welchergezahltwerdensoll (Artikel4
F. 4);

dieuͤlerschrift desAusstellersmit seinemNamenoderseinerFirma;
die AngabedesOrtes, Monatstagsund Jahres der Ausstellung.

Artikel 97.
Der Ort derAusstellunggilt für deneigenenWechsel,insofernnichtein

besondererZahlungsortangegebenist, als Zahlungsortund zugleichals Wohn=
ort desAusstellers.

*r.

*

Artikel 98.
Nachstehende,in diesemGesetzefür gezogeneWechselgegebeneVorschriften

gelten auch für eigeneWechsel:
1. die Artikel5 und 7 überdie Form desWechsels;
2. die Artikel9 bis 17 überdas Indossament
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3. die Artikel 19 und 20 über die Präsentation derWechselauf eineZeit
nach Sicht mit der Maßgabe, daß die Präsentation dem Aussteller
geschehenmuß;

4. der Artikel 29 über den Sicherheitsregreßmit der Maßgabe, daß
derselbeim Falle der Unsicherheitdes Ausstellers stattfindet;

5. die Artikel 30 bis 40 über die Zahlung und die Befugnis zur
Deposition des fälligen Wechselbetragsmit der Maßgabe, daß letztere
durch den Aussteller geschehenkann;

6. die Artikel41 und 42 sowiedie Artikel45 bis 55 über denRegreß
mangels Zahlung gegendie Indossanten;
. die Artikel62 bis 65 überdie Ehrenzahlung;
8. dieArtikel70 bis 72 überdie Kopien;
9. die Artikel 73 bis 76 über abhandengekommeneund falscheWechsel
mit der Maßgabe, daß im Falle des Artikel73 die Zahlung durch
den Aussteller erfolgenmuß;

10. die Artikel 78 bis 95 über die allgemeinenGrundsätzeder Wechselver=
jährung, die Verjährung der Regreßansprüchegegendie Indossanten,
das Klagerechtdes Wechselgläubigers,die ausländischenWechselgesetze,
den Protest, den Ort und die Zeit für die Präsentation und andere
im WechselverkehrevorkommendeHandlungen sowie über mangelhafte
Unterschriften.

Artikel 99.

EigenedomizilierteWechselsinddemDomiziliatenoder, wennein solcher
nicht benannt ist, dem Aussteller selbstan demjenigenOrte, wohin derWechsel
domiziliertist, zur Zahlung zu präsentierenund, wenndie Zahlung unterbleibt,
dort zu protestieren.

Ein eigenerWechsel, dessenZahlung am Wohnorte des Ausstellers durch
eine anderePerson erfolgen soll, ist dieserPerson zur Zahlung zu präsentieren
und, wenndie Zahlung unterbleibt,gegensiezu protestieren.

Bei eigenenWechseln bedarf es zur Erhaltung desWechselrechtsgegenden
Aussteller weder der Präsentation am Zahlungstage noch der Erhebung eines
Protestes.

Artikel 100.
Der wechselmäßigeAnspruch gegenden Aussteller eines eigenenWechsels

verjährt in drei Jahren, vom Verfalltage des Wechselsan gerechnet.

— Ê—ÔÔÖÄÖ — —

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Verlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs Gesetzblattstnd an die Postaustalten zu richten.
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Reichs—Ge etblatt.
— — 33.
Inhalt= Maß- und Gewichtsordnung. S. 310. — *7 betreffenddie AbänderungderGewerbe=

ordnung. S. 356.

(Nr. 3489.) Maß- und Gewichtsordnung. Vom 30. Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

*.
Die GrundlagendesMaßes und desGewichtssinddas Meter und das

Kilogramm.
Das Meter ist der Abstand zwischenden Endstrichendes internationalen

Meterprototyps bei der Temperatur des schmelzendenEises.
Das Kilogramm ist die Masse des internationalenKilogrammprototyps.

8 2.
Als deutschesUrmaß gilt derjenigemit demPrototyp für das Meter ver=

glicheneMaßstab aus Platin=Iridium, welcherdurch dieInternationale General=
konferenzfür Maß und Gewicht dem DeutschenReicheals nationales Prototyp
überwiesenwordenist. Er wird von der KaiserlichenNormal=Eichungskommission
aufbewahrt.

· 3.

Aus demMeter wird die Einheit des Flächenmaßes— das Quadrat—
meter— und die Einheit des Körpermaßes— das Kubikmeter—gebildet.

Für die Teile und die VielfachenderWoheinheitengeltenfolgendeBe=
zeichnungen:

A. Längenmaße.
Der zehnteTeil des Meters heißt das Dezimeter.
Der hundertsteTeil des Meters heißt das Zentimeter.
Der tausendsteTeil des Meters heißt das Millimeter.
Tausend Meter heißendas Kilometer.

Reichs=Gesetzbl.1908. 58

Ausgegebenzu Berlin den11.e 1908.
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B. Slächenmaße.

Der hundertsteTeil desQuadratmetersheißtdas Quadratdezimeter.
Der hundertsteTeil des Quadratdezimetersheißt das Quadratzentimeter.
Der hundertsteTeil desQuadratzentimetersheißtdas Quadratmillimeter.
HundertQuadratmeterheißendas Ar.
HundertAr heißendas Hektar.
HundertHektarheißendas Quadratkilometer.

C. Rörpermaße.
Der tausendsteTeil desKubikmetersheißtdas Kubikdezimeter.
Der tausendsteTeil desKubikdezimetersheißtdas Kubikzentimeter.
Der tausendsteTeil desKubikzentimetersheißtdas Kubikmillimeter.
Dem Kubikdezimeterwird im Verkehreder von einemKilogrammreinen

Wassersbei seinergrößtenDichte unter demDruckeeinerAtmosphäreeinge=
nommeneRaum gleichgeachtet.Diese Raumgröße heißt das Liter.

Der tausendsteTeil desLiters heißtdas Milliliter.
HundertLiter heißendas Hektoliter.

84.
Als deutschesUrgewichtgilt dasjenigemit demPrototyp für das Kilo—

gramm verglicheneGewichtsstückaus Platin-Iridium, welchesdurch die Inter—
nationaleGeneralkonferenzfür Maß und Gewichtdem DeutschenReicheals
nationalesPrototyp überwiesenwordenist. Es wird von derKaiserlichenNormal=
Eichungskommissionaufbewahrt.

85
Für die Teile und die Vielfachendes Kilogramms geltenfolgendeBe—

zeichnungen:
Der tausendsteTeil desKilogrammsheißtdas Gramm.
Der tausendsteTeil desGrammesheißtdas Milligramm.
Hundert Gramm heißendas Hektogramm.
HundertKilogrammheißenderDoppelzentner.
Tausend Kilogramm heißendie Tonne.

86.
Zum Messenund Wägen im öffentlichenVerkehre,soferndadurchder

Umfang von Leistungenbestimmtwerdensoll, dürfennur geeichteMaße, Ge—
wichteund Wagen angewendetund bereitgehaltenwerden. Zum öffentlichen
VerkehregehörtderHandelsverkehrauchdann, wenner nichtin offenenVer=
kaufsstellenstattfindet.

Auch zur ErmittelungdesArbeitslohnsin fabrikmäßigenBetriebendürfen
nur geeichteMaße, GewichteundWagenangewendetund bereitgehaltenwerden.

** Oriqinel from
OigitizedbyCo gle PRINCETONUNIVERSITY



·—351—

Den Maßen stehenim Sinne diesesGesetzesgleichdie zur Raummessung
bestimmtenMeßwerkzeugefür Flüssigkeitenund für trockeneGegenstände.

UnberührtbleibendieVorschriftenüberdieEichungder zu steueramtlichen
ZweckenbestimmtenGeräte.

Durch Beschluß des Bundesrats kann für bestimmteArten von Betrieben
sowiefür denVerkehrbestimmterArten von Waren, insbesonderefür denVer=
kehrnachund von demAuslande, die Anwendungund Bereithaltungsolcher
nichtnach den inländischenVorschriftengeeichterMeßgerätezugelassenwerden,
welcheauf einemanderenals demmetrischenSystem beruhen.

7.
Soweit Förderwagen und Färdergefäße im Bergwerksbetriebezur Er=

mittelungdesArbeitslohnsdienen,bedürfensieder Neueichung.

HG8.
Für den Verkauf weingeistigerFlüssigkeitennachStärkegradendürfen nur

geeichteThermo=Alkoholometer,für die entgeltlicheAbgabe von Gas nur geeichte
Gasmesserangewendetund bereitgehaltenwerden.

89.
Wein, Obstweinund Bier dürfen bei faßweisemVerkaufedemKäufer nur

in solchenFässernüberliefertwerden,welcheauf ihrenRaumgehaltgeeichtsind.
Eine AusnahmefindetbezüglichdesjenigenausländischenWeines, Obst—

weinsund Bieres statt,dessenWeiterverkaufin denOriginalgebindenerfolgt.
Ebenso findet eine Ausnahme bezüglichdesjenigenausländischenWeines

statt,dessenWeiterverkaufin ausländischen,für den betreffendenWein im Ur—
sprungslandegebräuchlichenGebinden und dessenBerechnung nicht nach Litern,
sondernnachderBezeichnungdesGebindes(Oxhoft,Pipe, Both usw.)erfolgt,
auchwennUmfüllungendesWeinesstattgefundenhaben.

8 10.
Die Eichungbestehtin der vorschriftsmäßigenPrüfung und Stempelung

derMeßgerätedurchdie zuständigeBehörde;sie ist entwederNeueichungoder
Nacheichung.

S II.
Die demeichpflichtigenVerkehredienendenMeßgerätesind innerhalbbe=

stimmterFristenzur Nacheichungzu bringen. Die Fristen, innerhalbderendie
Nacheichungvorzunehmenund zu wiederholenist, betragenbei

a) den Längenmaßen, den Flüssigkeitsmaßen,den Meßwerkzeugenfür
Flüssigkeiten,denHohlmaßenund Meßwerkzeugenfür trockeneGegen=
stände,denGewichten,denWagen für einegrößtezulässigeLast bis
ausschließlich3000 KilogrammsowiedenFässernfür Bier zweiJahre,

58“
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b) denWagen für einegrößtezulässigeLast von 3000 Kilogrammund
darüber, den festfundamentiertenWagen und den Fässern für Wein
und Obstweindrei Jahre.

Die Frist beginntmit demAblaufedesjenigenKalenderjahrs,in welchem
die letzteEichungvorgenommenwordenist. Bei Fässern,in denenWein ge=
lagert ist, endetdie Nacheichungsfristnicht, bevor das Faß entleertworden ist.

Gasmessersindvon derNacheichungausgenommen.

#12.
Der Bundesratistermächtigt,dieVerpflichtungzurNeueichungoderNach=

eichungauf andereals die in den§9 6 bis 9 bezeichnetenGegenständeauszu=
dehnensowie einzelneArten von Gegenständen,die nach den Vorschriften des
Gesetzeseichpflichtigsind, von derVerpflichtungzurNeueichungoderNacheichung
auszunehmen. Er ist ermächtigt,die Vorschriftenüber dieFristen für dieNach=
eichungin AnsehungeinzelnerArtenvonGegenständenabzuändernundzuergänzen.

Die auf Grund des Abs.1 erlassenenVorschriften sind dem Reichstage,
wenn er versammeltist, sofort, sonst bei seinemnächstenZusammentrittevor=
zulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen,soweitderReichstag dieGenehmigung
versagt.

13.
Im eichpflichtigenVerkehr ist die Anwendungund Bereithaltungvon

unrichtigenMaßen, Gewichten,Wagen, Thermo=AlkoholometernundGasmessern
sowiedie Anwendungvon unrichtigenFässernuntersagt.Das Gleichegilt für
solcheGegenstände,welchegemäß§ 12 vom Bundesratefür eichpflichtigerklärt
worden sind.

Als unrichtiggeltendiejenigenMeßgeräte,welcheüberdie vom Bundes=
rate festgesetztenGrenzen(Verkehrsfehlergrenzen)hinaus von der Richtigkeitab=
weichen.

814.
Zur Eichungsindnur zuzulassen:

diejenigenLängenmaße,welchedemMeter oder seinenganzenViel=
fachen,oderseinerHälfte, seinemfünftenoderseinemzehntenTeile
entsprechen;

diejenigenKörpermaße,welchedemKubikmeter,dem halbenKubik=
meter,demHektoliteroder dem halbenHektoliteroderdenganzen
VielfachendieserMaßgrößen,oderdemLiter, seinemZwei=,Fünf=,
Zehn=oderZwanzigfachen,oderseinerHälfte, seinemvierten,fünften,
zehnten,zwanzigsten,fünfzigsten oderhundertstenTeile entsprechen;
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diejenigenGewichte,welchedemKilogramm, demGramm oderdem
Milligramm, oder dem Zwei=, Fünf=, Zehn=, Zwanzig=oder
FünfzigfachendieserGrößen oder der Hälfte, dem vierten, dem
fünften,demachtenoderdemzehntenTeile desKilogrammssowie
der Hälfte, dem fünftenoder dem zehntenTeile des Grammes
entsprechen.

Außerdem sind zur Eichung zuzulassenFörderwagen und Fördergefäße
ohneRücksichtauf denRaumgehalt.

15.
Die Eichungwird durchEichämterausgeübt. Sie werdenhierzumit den

erforderlichenEichnormalen,Apparatenund Stempeln ausgerüstet.Die Eich=
ämter könnenauf besondereZweige des Eichwesensbeschränktwerden.

16.
Der Bundesraterläßtdie Bestimmungenüber die von denEichbehörden

zu erhebendenGebühren.
Die FestsetzungderNacheichungsgebührenerfolgtinnerhalbdervomBundes=

rate zu bestimmendenHöchstbeträgedurchdie Landesregierungen.
Bei der FestsetzungderGebührenist von demGrundsatzauszugehen,daß

die Gesamteinnahmenaus den Gebühren die Kosten des Eichwesensnicht über=
steigensollen.

&17.
Die mit der Aufsicht über die Geschäftsführungder Eichämter zu be=

trauendenBehörden oder Beamten (Aufsichtsbehörden)sindverpflichtet,für die
Ordnungsmäßigkeitund für die RichtighaltungderEichmittelzu sorgenund die
Eichnormalein angemessenenFristen nachzuprüfen.Sie könnenermächtigt
werden,in geeignetenFällen innerhalbihrer BezirkedieTätigkeit derEichämter
selbstzu übernehmen.

18.
Die Eichämter und die Aufsichtsbehördensind staatlicheBehörden. Ihre

Errichtung,Ausrüstungund Unterhaltung,die Anstellungund Besoldungder
Beamtenerfolgtdurchdie Landesregierungen.

Die Errichtung gemeinschaftlicherEichbehördenfür mehrereBundesstaaten
bleibtderVereinbarungzwischendenLandesregierungenvorbehalten.

Die Landesregierungensind befugt,Gemeinden,welchezur Zeit desIn=
krafttretensdesgegenwärtigenGesetzeseigeneEichämterbesitzen,dieBeibehaltung
der letzterenin widerruflicherWeisezu gestatten.Die Ausrüstungund Unter=
haltung der Eichämtersowiedie Besoldungder Beamten liegt alsdann den
Gemeindenob, welchedie Gebührenvereinnahmen.Im übrigengeltenfür die
Gemeinde=Eichämterdie gleichenBestimmungenwie für die Staats=Eichämter.
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8 10.
Die KaiserlicheNormal-Eichungskommissionhat darüber zu wachen, daß

das Eichwesenim gesamtenReichsgebietenach übereinstimmendenRegelnund dem
InteressedesVerkehrsentsprechendgehandhabtwird. Ihr liegtdieVerabfolgung
der Normale an die Aufsichtsbehördenund derenperiodischwiederkehrendeVer=
gleichungmit demUrmaß und demUrgewichtob. Sie ist befugt,zeitweilig,
mit GenehmigungdesBundesratsdauernd,die EichungbestimmterGattungen
von Meßgerätensich ausschließlichvorzubehaltenoder unter ihre unmittelbare
Aufsicht zu stellen.

Sie hat die Ausführungsbestimmungenzu diesemGesetzüber Material,
Gestalt, sonstigeEinrichtungund Bezeichnungaller eichfähigenMeßgerätesowie
überdieBedingungenihrerEichfähigkeitzu erlassenunddievon denEichbehörden
innezuhaltendenFehlergrenzen(Eichfehlergrenzen)festzusetzen.Ihr ist es vor=
behalten,zu bestimmen,)ob und unterwelchenVoraussetzungenGegenständezur
Eichung zuzulassensind, die den allgemeinenAusführungsvorschriftennicht ent=
sprechen.

Der KaiserlichenNormal=Eichungskommissionliegt ob, das bei derEichung
zu beobachtendeVerfahren sowie dieBedingungen festzustellen,unter denenMeß=
geräte, die nicht oder nicht mehr denVorschriftenentsprechen,aus demVerkehre
zu ziehensind, überhaupt alle die technischeSeite des Eichwesensbetreffenden
Fragen zu regeln.

Meßgeräte,die von der KaiserlichenNormal=Eichungskommissiongeprüft
und gestempeltsind)geltenals geeichtim Sinne diesesGesetzes.

8 20.
Sämtliche Eichbehördenhaben sichbei der Eichung der vom Bundesrate

festzusetzendenStempel-und Jahreszeichenzu bedienen.
Bei derNacheichungist dasJahreszeichenallein anzuwenden,soweitnicht

von der KaiserlichenNormal=Eichungskommissionfür einzelneArten von Gegen=
ständenabweichendeBestimmungengetroffenwerdenoderder gänzlicheFortfall
der Stempelungzugelassenwird.

21.
Meßgeräte,die den VorschriftendiesesGesetzesentsprechendgeeichtsind,

dürfenim ganzenReichsgebietangewendetwerden.

8 22.
Wer in AusübungeinesGewerbesdenVorschriftenderFH6 bis 9, 11, 13

diesesGesetzes,den auf Grund des 9 12 diesesGesetzeserlassenenAnordnungen
des Bundesrats oder den sonstigen Vorschriften der Maß= und Gewichtspolizei
zuwiderhandelt,wird mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft
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bestraft. Der Ausübung eines Gewerbes im Sinne dieserVorschrift steht der
GeschäftsbetriebvonVereinenauchinsoweitgleich,als er sichauf dieMitglieder
beschränkt.

Neben der Strafe ist auf die Unbrauchbarmachungoder die Einziehung
der vorschriftswidrigenMeßgerätezu erkennen,auch kann derenVernichtungaus—
gesprochenwerden. Es macht keinenUnterschied,ob dieGeräte demVerurteilten
gehörenoder nicht. Ist die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimmten
Person nichtausführbar,so kannauf dieUnbrauchbarmachungoderdieEinziehung
und auf die Vernichtungselbständigerkanntwerden.

*23.
Durch KaiserlicheVerordnung mit Zustimmung desBundesrats wird der

Zeitpunktbestimmt,mit welchemdieseMaß= und Gewichtsordnungganz oder
teilweisein Kraft tritt; jedochsoll das Inkrafttreten der Vorschriften über die
Organisation der Eichbehördennicht vor dem 1. Januar 1912 erfolgen. Auf
demselbenWegekönnenUbergangsbestimmungenerlassenwerden.

Den Landesregierungenliegt ob, soweit nicht durch diesesGesetzdie Zu=
ständigkeitanderweitgeregeltist, diejenigenAnordnungenzu treffen,welchezur
SicherungderEinführungundDurchführungder in demGesetzenthaltenenBe=
stimmungenerforderlichsind.

Mit dem Inkrafttreten diesesGesetzestreten außer Geltung:
die Maß= und Gewichtsordnungfür den NorddeutschenBund vom
17.August1868 nebstdenGesetzenvom 11. Juli 1884 und vom
26. April 1893;

das Gesetz,betreffenddieEinführung derMaß= und Gewichtsordnung
für den NorddeutschenBund vom 17.August 1868 in Bayern,
vom 26. November1871;

das Gesetz,betreffenddie Einführung derMaß= und Gewichtsordnung
vom 17. August 1868 in Elsaß=Lothringen,vom 19.Dezember1874)
369 Abs.1 Nr. 2 und Abs.2 desStrafgesetzbuchs.

8 24.
Für diejenigenMeßgeräte, welchebeimInkrafttreten diesesGesetzesbereits

mit einemdie Zeit ihrer Eichung oder letztenNacheichungbezeichnendenJahres—
zeichenversehensind, beginnendie im § 11 festgesetztenFristen für dieNacheichung
oder derenWiederholungmit demAblaufe des so bezeichnetenKalenderjahrs, für
diejenigenMeßgeräte,die nochkeinJahreszeichentragen,mit demAblaufedes
Jahres, in welchemdiesesGesetzin Kraft tritt.

g 256.
Die Vorschriften des § 19 diesesGesetzesfinden auf Bayern mit der

MaßgabeAnwendung,daß dieKöniglichBayerischeNormal=Eichungskommission
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für Bayern die gleichenBefugnissehat wie die KaiserlicheNormal=Eichungs=
kommissionnach§ 19 Abs.2 und 3 im übrigenReichsgebiete.

Sie hat jedochdie Ausführungsbestimmungenzu diesemGesetze,die Vor=
schriftenüberdie ZulassunganderweitigerMeßgerätezur Eichung,überdas bei
derEichung zu beobachtendeVerfahren und über die von denEichbehördeninne=
zuhaltendenFehlergrenzenin Ubereinstimmungmit denfür das übrigeReichsgebiet
ergehendenVorschriftenzu erlassen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenPotsdam, den30.Mai 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3490.) Gesetz,betreffenddie Abänderungder Gewerbeordnung.Vom 30.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen 2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
Die Gewerbeordnungwird, wie folgt, abgeändert:
I. Im 9 103 Abs.1 fallen dieWorte „ihres Bezirkes“fort.
II. Der 9 126b Abs. 3 erhält folgendeFassung:

Auf Lehrlinge in staatlichanerkanntenLehrwerkstättenfindendiese
BestimmungenkeineAnwendung.Das Gleichegilt für Lehrverhöältnisse
zwischenEltern und Kindern, falls derHandwerkskammerdas Bestehen
desLehrverhältnisses,der Tag seinesBeginns, das Gewerbeoderder
Zweig der gewerblichenTätigkeit, in welchemdie Ausbildungerfolgen
soll, und die Dauer der Lehrzeitschriftlichangezeigtwird.

III. Der 9 129 erhält folgendeFassung:
In Handwerksbetriebenstehtdie Befugnis zur Anleitung von
Lehrlingennur denjenigenPersonenzu, welchedas vierundzwanzigste
Lebensjahrvollendetund eineMeisterprüfung(§ 133)bestandenhaben.
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HabensolchePersonendieMeisterprüfungnichtfür dasjenigeGewerbe
oderdenjenigenZweigdesGewerbesbestanden,in welchemdieAnleitung
derLehrlingeerfolgensoll, so habensiedieBefugnis dann)wennsie
in diesemGewerbeoderGewerbszweige

entwederdieLehrzeit(§ 130a)zurückgelegtunddieGesellenprüfung
bestandenhaben;,

oder fünf Jahre hindurch persönlichdas Handwerk selbständig
ausgeübthaben oder währendeiner gleichlangenZeit als
Werkmeisteroderin ähnlicherStellung tätig gewesensind.

Die höhereVerwaltungsbehördekann Personen, welchediesen
Anforderungennichtentsprechen,dieBefugniszurAnleitungvonLehr=
lingenwiderruflichverleihen.Vor derEntscheidungüberdieErteilung
derBefugnis oderdenWiderruf ist dieHandwerkskammerund, wenn
die Person einerInnung angehörtoder an ihremWohnorte für ihren
GewerbszweigeineInnung besteht,außerdemdie Innung zu hören.

In Handwerksbetrieben,welchenach demTode des Gewerbe=
treibendenfür RechnungderWitwe oderminderjährigerErben fort.
gesetztwerden, sind bis zum Ablauf einesJahres nach demTode des
Lehrherrnals Vertreter(§ 127 Abs.1) zur Anleitungvon Lehrlingen
auchPersonenbefugt, welcheeineMeisterprüfungnichtbestandenhaben,
sofernsie im übrigen“denAnförderungendesAbs.1 Satz2 entsprechen.
Die untereVerwaltungsbehördekann solchenPersonen als Vertretern
des Lehrherrn auch in anderenFällen bis zur Dauer einesJahres die
Befugnis zurAnleitungvonLehrlingenerteilen.Die hiernachzulässige
Dauer derVertretungkannvon der höherenVerwaltungsbehördenach
Anhörung der Handwerkskammerentsprechenddem Bedürfnisse des
einzelnenFalles verlängertwerden.

Die Unterweisungdes Lehrlingesin einzelnentechnischenHand=
griffenund FertigkeitendurcheinenGesellenfällt nicht unterdie im
Abs. 1 vorgesehenenBestimmungen.

Die ZurücklegungderLehrzeitkannauchin einemdemGewerbe
angehörendenGroßbetrieb erfolgen und durch den Besucheiner staat=
lichen, staatlichunterstütztenodervomStaate anerkanntenLehrwerkstätte
oder sonstigengewerblichenUnterrichtsanstaltersetztwerden. Vor der
Anerkennung einer sonstigengewerblichenUnterrichtsanstaltsoll der
zuständigenHandwerkskammerGelegenheitgegebenwerden,sichgut=
achtlichzu äußern.

Die Landes=ZentralbehördenkönnendenPrüfungszeugnissenvon
Lehrwerkstätten,gewerblichenUnterrichtsanstaltenodervon Prüfungs=
behörden,welchevomStaate für einzelneGewerbeoderzumNachweise
der Befähigung zur Anstellung in staatlichenBetrieben eingesetztsind,
die Wirkung der Verleihungder im Abs. 1 bezeichnetenBefugnis für
bestimmteGewerbszweigebeilegen.Der Eintritt dieserWirkung ist

Reichs=Gesetzbl.1908 59
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davon abhängig zu machen, daß der Besitzerdes Prüfungszeugnisses
in demGewerbeoder in demZweigedesGewerbes,in welchemdie
Anleitungder Lehrlingeerfolgensoll, einebestimmte,auf nichtmehr
als drei Jahre festzusetzendeZeit hindurchpersönlichtätig gewesenist.

Der Bundesratist befugt,für einzelneGewerbenachAnhörung
derHandwerkskammernAusnahmenvondenBestimmungenim Abf. 1
zuzulassen.

IV. In dem§9129 fallen die bisherigenAbs.1 und 4 fort; an die
Stelle des letzterentritt der folgendeneuezjetztdritte,Absatz:

Dem UnternehmereinesBetriebs, in welchemmehrereGewerbe
vereinigt sind, kann die untere Verwaltungsbehördenach Anhörung
derHandwerkskammerdieBefugnis erteilen,in allen zu demBetriebe
vereinigtenGewerbenoder in mehrerendieserGewerbeLehrlinge an=
zuleiten,wenn er für eines der Gewerbeden Voraussetzungendes
* 129 entspricht.Zu Arbeitenin denjenigenGewerbenseinesBetriebs,
für welcheer zur Anleitung von Lehrlingen nicht befugt ist, darf er
die Lehrlingenur insoweitheranziehen,als es demZweckederAus=
bildung in ihrem Gewerbenicht widerspricht.

V. I. Nach Abs.1 des§ 131 ist folgenderAbs.2 einzufügen:
Die Landes=ZentralbehördenkönnendenPrüfungszeugnissenvon

Lehrwerkstätten,gewerblichenUnterrichtsanstaltenoder von Prüfungs=
behörden,welchevom Staate für einzelneGewerbeoderzumNachweise
derBefähigungzur Anstellungin staatlichenBetriebeneingesetztsind,
die Wirkung der Zeugnisseüber das Bestehender Gesellenprüfung
beilegen.
2. In dembisherigenzweiten,künftigdrittenAbsatzedes§ 131 hatder

Eingang zu lauten: „Die Abnahme derGesellenprüfungen(Abs. 1) erfolgt “
und wird in dem letztenSatze die Anführung: (§ 129 Abs.4 ersetztdurch:
„Abs. 2“.

VI. Der § 131c Abs.1 ist, wie folgt, zu fassen:
Der Lehrling soll sich nachAblauf der Lehrzeitder Gesellen=

prüfung unterziehen.Die Innung und der Lehrherrsollenihn dazu
anhalten.

VII. An die Stelle des § 133 Abs. 1 treten die folgendenvier Absätze:
Den Meistertitel in Verbindung mit der Bezeichnungeines

Handwerkesdürfen nur Handwerkerführen, welchefür diesesHandwerk
die Meisterprüfungbestandenund das vierundzwanzigsteLebensjahr
zurückgelegthaben.
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Die Befugnis zur Führung desMeistertitelsin Verbindungmit
eineranderenBezeichnung,die auf eineTätigkeitim Baugewerbehin—
weist,insbesonderedesTitels BaumeisterundBaugewerksmeister,wird
durch den Bundesrat geregelt. Bis zumInkrafttretendesBundesrats=
beschlussesdarf ein solcherTitel nur dann geführtwerden,wenndie
Landesregierungüber die Befugnis zu seinerFührung Vorschriften
erlassenhat,undnur vondenjenigenPersonen,welchediesenVorschriften
entsprechen.Der Bundesrat kann fernerVorschriftenüber dieFührung
desMeistertitelsin Verbindungmit sonstigenBezeichnungenerlassen,die
auf eine Tätigkeit im Handwerkehinweisen.

ZJur Meisterprüfung(Abs.1) sind in der Regel nur solchePer=
sonenzuzulassen,welcheeineGesellenprüfungbestandenhabenund in
dem Gewerbe, für welches sie die Meisterprüfung ablegen wollen,
mindestensdrei Jahre als Geselle(Gehilfe) tätig gewesen,oder welche
nach § 129 Abs. 6 zur Anleitung von Lehrlingen in diesemGewerbe
befugtsind. Die Abnahmeder Prüfung erfolgt durch Prüfungs=
kommissionen,welcheaus einemVorsitzendenund vier Beisitzernbestehen.

Die Entscheidungder Prüfungskommission,welchedie Zulassung
derMeisterprüfung(Abs.1) ablehnt,kannbinnenzweiWochendurch
Beschwerdebei der höherenVerwaltungsbehördeangefochtenwerden.
Diese hat, bevor sie der Beschwerdestattgibt, die Handwerkskammer
zu hören.

VIII. Der letzteAbsatzdes § 133 erhältfolgendeFassung:
Der Meisterprüfung im Sinne der vorstehendenBestimmungen

könnenvon der Landes=Zentralbehördedie Prüfungen bei Lehrwerk=
stätten, gewerblichenUnterrichtsanstaltenoder bei Prüfungsbehörden,
welchevom Staate für einzelneGewerbeoder zum NachweisederBe=
fähigungzur Anstellungin staatlichenBetriebeneingesetztsind, gleich=
gestelltwerden,sofernbeidenselbenmindestensdiegleichenAnforderungen
gestelltwerdenwie bei den im Abs. 1 vorgesehenenPrüfungen.

Artikel II.
Abergangs= und Schlußbestimmungen.

I. Personen,welchebeimInkrafttretendiesesGesetzesnachdenbis dahin
geltendenBestimmungenzur Anleitung von Pscn im Handwerkebefugt
sind, dürfendie zu diesemZeitpunktebereitsin das Lehrverhältniseingetretenen
Lehrlingeauslehren. Die weitereBefugnis zur Anleitung von Lehrlingenist
ihnen auf ihren Antrag von der unteren Verwaltungsbehördezu verleihen,
wenn sie beim Inkrafttreten diesesGesetzesmindestensfünf Jahre hindurchmit
der Befugnis zur Anleitung von Lehrlingenin ihrem Gewerbetätig gewesen
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sind. Im anderenFalle kann sie ihnenvon der unterenVerwaltungsbehörde
verliehenwerden.

II. Währendder erstenfünf Jahre nachdemInkrafttretendiesesGesetzes
darf die ZulassungzurMeisterprüfungvon demBestehenderGesellenprüfung
(6 133 Abs. 3) nicht abhängiggemachtwerden. Für Personen, die beim
InkrafttretendiesesGesetzeszur Anleitungvon Lehrlingenbefugtsind, gilt das
Gleiche auch nach Ablauf dieserfünf Jahre.

III. Die beim Inkrafttreten diesesGesetzesschonerworbeneBefugnis zur
Führung desMeistertitelsin Verbindungmit derBezeichnungeinesHandwerkes
bleibt unberührt. .

IV. DiesesGesetztritt am 1. Oktober1908 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenPotsdam, den 30.Mai 1908.

d. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesehblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
# 34.

Inhalt: Gesetz zur Ergänzung der Gesetze,betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern.
S. 361. — Bekanntmachung, betreffenddie Bestimmungen über die technischeEinheit im Eisen=
bahnwesen.S. 362.— Bekanntmachung, betreffenddie Beförderungvon Metallpatronenfür
Feldgeschütze. S. 376.

(Nr. 3491.) Gesetzzur Ergänzungder Gesetze,betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit
überseeischenLändern. Vom 3. Juni 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,demUnternehmerder auf Grund des

Gesetzeszur Ergänzung der Gesetze,betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit
überseeischenLändern,vom13.April 1898(Reichs-Gesetzbl.S. 163) eingerichteten
Postdampfschiffsverbindungmit Ostasienund Australien für den Betrieb einer
vierwöchentlichenVerbindungzwischendemSchutzgebietevon Neu-Guineaeiner—
seits und Hongkong sowie dem australischenFestland anderseits,unter Fortfall

der in dem Vertrage mit dem NorddeutschenLloyd vom ote 1898

(Zentralblatt für das DeutscheReich Seite 453) in Artikel 1 Abs. 1 unter A 4
vorgesehenenAnschlußlinie von Singapore nach dem Schutzgebietevon Neu=
Guinea, vom 1. April 1908 ab eineErhöhungder bishervertragsmäßigaus
Reichsmittelnzu zahlendenBeihilfe um jährlich230000Mark zu bewilligen.

2.
Die Fahrgeschwindigkeitauf der nach § 1 zu betreibendenLinie muß im

Durchschnittemindestenself Knoten betragen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den3. Juni 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs.Gesetzbl.1908. 60
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Vom 25.Mai 1908.

ember1907 gefaßten
e derBestimmungen,

Gocgle



—363 —

im Eisenbahnwesen.

Artikel J.
Spurweite.

Gegenstände
Größtes Kleinstes

Maß in Millimeter.

Die Spurweite der Bahngleise, zwischenden
innerenKanten der Schienenköpfegemessen,soll bei neu
zu legendenoderumzubauendenGleisen

auf geradenStreckennichtunter
betragen

und in Krümmungen,einschließlichder Spur=
erweiterung,das Maß von... ..... . . . . . ..

nichtüberschreiten.

Artikel II.

Gegenstände

— 1435

1470 —

Maß in Millimeter.

1.
1Die EisenbahnfahrzeugedürfenwegenihrerBauart,

soweit sie in den folgendenPunkten berührt ist, nicht
zurückgewiesenwerden,wenn siedenbei diesenPunkten
gestelltenBedingungenentsprechen.

2JedochbestehtkeineVerpflichtung,in Züge, für
deren ZusammensetzungbesondereVorschriftenerlassen
sind, Wagen einzustellen,die diesenVorschriftennicht
entsprechen.

3Die nachstehendangegebenengrößtenund kleinsten
Maße geltenfür vorhandeneswie für neuzu beschaffendes
Material, soweitnicht für ersteresdie in Klammern bei=
gefügtenMaße zugelassensind.

„Google
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Größtes Kleinstes
Gegenstände

Maß in Millimeter.

82.
Radstand neuzu erbauenderWagen. ... . . . .. — 2500
2Diese Bestimmungfindet keineAnwendungauf

Drehgestelle.
*WagenmitRadständenbiseinschließlich4 500Milli=

meterwerdenauf allen Eisenbahnlinien,die deminter=
nationalenVerkehredienen,zugelassen.

Bei DrehgestellwagenistderRadstandunbeschränkt,
bei anderenWagen dann, wenn ihre Achseneinesolche
Verschiebbarkeitbesitzen,daß die Wagen Krümmungen
von 150 Meter Halbmesserdurchfahrenkönnen. Wagen
der letzterenArt mit einemRadstandevon mehr als
4500 Millimeter erhaltendas ZeichenTOisiehe An=
lageA).

*Die Vorschriften der Bahnverwaltungen über den
zulässigengrößtenRadstandderWagen,die denAbsätzen3
und4nicht entsprechen,sind denbeteiligtenStaaten be=
kanntzu geben.

*Wennmehrals zweiWagenachsenin einemgemein=
samenRahmen gelagertsind, so müssen,sofernder Rad=
standmehrals 4000 Millimeter beträgt,dieAchsenderart
verschiebbarsein,daßKrümmungenvon 150MeterHalb=
messeranstandslos durchfahrenwerdenkönnen.

83.
Abstand der Räder einer Achse, gemessenzwischen

den innerenFlächenderRadreifenoderder sieersetzenden
Teile.................·....................· 1366 1357

4. .
1Breite derRadreifen oderdersieersetzendenTeile 150 130
*ZulässigesMinimum für bestehendesMaterial,

unter der Bedingung, daß der Abstand der Räder (§ 3)
mindestens1360Millimeter betrage . . .. — (125)
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Gegenstände
Größtes Kleinstes

85.
Entfernung von Außenkante zu Außenkante

der Spurkränze, gemessen10 Millimeter außerhalbder
beidenin einerEntfernungvon 1500 Millimeter von—
einanderanzunehmendenLaufkreise . . . . . ..

86.
Höhe der Spurkränze bei normalerStellung der

Räder auf geradem,wagerechtemGleise, von Schienen—
oberkantesenkrechtgemessen. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . ...

*)
Stärke der Radreifen in der Ebenedes Lauf=

kKreijes& 5) geineset.

98.
Schalengußräder sind unter nicht mit Bremsen

versehenenGüterwagenzulässig.

9.
1Elastische Zug=und Stoßapparate müssenan

beidenStirnseitenderWagengestelleangebrachtsein.
2Diese Bestimmungfindet keineAnwendungauf

Güterwagen,diefür spezielleTransporteverwendetwerden.

10.
1Höhenlage der Puffer, von Schienenoberkante

bis zur Mitte der Pufferscheibensenkrechtgemessen:
bei leerenWagen
bei größterBelastung.. . . . .. . . . . . . . . . ..

*ZulässigeMaße für dasvor 1887gebauteMaterial:
bei RereifMWahert. ssisss
bei MößterBelastnigggg . . . . . . . ..

gIlI.
1IAbstand der Puffer von Mitte zu Mitte
*ZulässigeMaßefür dasvor1887gebauteMaterial

Diqitized by Oo gle
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Gegenstände

812.
1Durchmesser der Pufferscheiben .
2ZulässigesMaß für dasvor 1887gebauteMaterial
*Für Fahrzeuge,bei denender Abstand der Puffer

geringerist als 1720 Millimeter, muß der horizontale
DurchmesserderPufferscheibenmindestens350Millimeter
betragen.

s 13.
1Freie Räume an den Stirnseiten der Wagen

zu beidenSeiten derZugvorrichtung,zwischendieser,den
Pufferscheibenund den vor der Kopfschwellevortretenden
festenTeilen an beliebigerStelle:

Srete 5suö s
Tiefe bei völligeingedrücktenPuffen.
HöheüberSchienenoberkantt .. .. . . .

2Für bestehendesMaterial wird keinMaß festgesetzt.

814.
1Vorsprung der Puffer über den Zughaken,

von der AngriffsflächedesnichtangezogenenHakensbis
zur Stirn dernichteingedrücktenPuffer,gleichlaufendmit
derWanachse geinessert.. ...

2ZulässigesMaß für dasvor 1887gebauteMaterial:
Persoenentsagen. 44O
EGütermacke..... sssr-

15.
1Länge der Kuppelungen, von der Stirnseite

der nicht eingedrücktenPuffer bis zur InnenseitedesEin=
hängbügels,beiganzausgeschraubterundgestreckterKuppe=
lunggemessen.................................

Für das vor 1887 gebauteMaterial werdenkeine
Maße Fthett.

#16.
Kleiner Durchmesser des Querschnitts der

[¾I/73am —— mit demZug⸗
haten z32Wi
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Gegenstände
Größtes

§ 17.
isriere Die Eisenbahnfahr=

zeugesollen sich in doppelterWeise so miteinander ver=
bindenlassen,daß die Sicherheitskuppelungin Wirksam=
keittritt, wenndie Hauptkuppelungbricht. Wagenmit
iner Sicherheitskuppelungsollen die doppelteVerbin=
ung auchmit Fahrzeugen,die mit Notkettenversehen

sind, gestatten.
18.

1Kuppelungsteile, dieaufwenigerals 130Milli=
meterüberSchienenoberkanteherabhängenkönnten,müssen
mindestensauf diesenAbstand eingeschraubtoder aufge=
hängtwerdenkönnen.

*Für vorhandenesMaterial tritt dieseVorschriftmit
dem1. Januar des Jahres 1912 in Kraft.

* 19.
Die Wagenmüssenmit Tragfedern versehensein.

8 20.
Die Bremsen müssenso eingerichtetsein, daß sie

beimDrehenderKurbel nachrechts,dasheißtim Sinne
desUhrzeigersangezogenwerden.

*21.
1Abstand der Bremsersitze und anderer über

die Wagenstirnen vortretender fester Teile von der
Stirnfläche der vollständig eingedrücktenPuffer, in der
Wagenachsegemessen

FuürbestehendesMaterial wird keinMaß festgesetzt.

22.
Die Querschnittsmaße der Wagen müssenden

Vorschriftender Bahnverwaltungen,auf derenLinien sie
* sollen,entsprechen.DieseVorschriftensindden
beteiligtenStaaten bekanntzu geben.

(*23.
Die Schlösser der dem internationalen Ver=

kehre dienenden Personenwagen sollen, wenn die

Diqitized by Oo gle
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Gegenstände
Größtes Kleinstes

Maß in Millimeter.

824.

g25.

—

mß□

die Eisenbahn,zu welcherer gehört;
dieOrdnungsnummer;
die Tara oder das Eigengewichteinschließlich
Räder und Achsen;beiWagen jedoch,die auf
Streckenvon verschiedenerSpurweiteverkehren
und beimUbergangedie Radsätzewechseln,ist
es zulässig,das GewichtdesgefedertenTeiles am
Wagenkasten,dasGewichtderRäderundAchs=
büchsenaberan denAchsbüchsenanzuschreiben;

unddasLadegewichtoderdasLadegewichtallein.
Wenn nur eineZahl angeschriebenist, bedeutet
dieseZahl das Ladegewicht;die Tragfähigkeit
ist in diesemFalle um 5 Prozent größer;
den Radstand)bei Drehgestellwagenden Ab=
standder Drehzapfenund den Radstandder
Drehgestelle;

Zeichen2. (sieheAnlage A)
das Datum der letztenUntersuchung(Revision);
bei Wagen, die für Zeitschmierung(periodische
Schmierung)eingerichtetsind, die Schmierfrist
und die Zeit der letztenSchmierung;

nummerdas Zeichen
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Artikel III.
Unterhaltungszustand der Eisenbahnfahrzeuge.

¼1,.
1Die im internationalenVerkehrezugelassenenWagen sollen sichin be=

friedigendem)die SicherheitdesBahnbetriebsin keinerWeisegefährdendemZu=
standebefinden.

* Wenn diesnicht der Fall ist, wenn sie insbesonderedenBestimmungen
in 9§§2 bis4nicht entsprechenoder mit einemder im 95 angeführtenMängel
behaftetsind, dürfensiezurückgewiesenwerden.

82.
Bei dem Ubergang auf die Bahnen eines Nachbarlandes sollen seit der

letztengründlichenUntersuchung(Revision)nicht mehr als drei Jahre verflossen
sein. Nach der Heimat zurückkehrendelauffähige Wagen sind indes von dritten
Verwaltungenleer oder beladenzu übernehmen,auchwenn dieseFrist über=
schrittenist.

613.
1Die Achsbüchsensollen mit Schmiermaterial ausreichendversehensein.
*Für Zeitschmierung(periodischeSchmierung) eingerichteteWagen, deren

Schmierfristabgelaufenist, dürfendie HeimatbahnohneneueSchmierungnicht
verlassen. "

§4.
Zur ViehbeförderungbenutzteWagen sind gründlichgereinigtund des—

infiziertzu übergeben.

6.
Mängel, die zur Jurückweifung berechtigen.

A. Mängel an Rädern und Achsen.
1. Räder, die Spuren einerBewegungauf der Achsezeigen.
2. Räder, derenNaben gesprungenund nicht mit umgelegtenRingen

gebundensind.
3. Räder mit durchgebrochenenRadkränzen(Speichenkränzen),derenRad=

reifen, im Laufkreisegemessen,einegeringereStärke als 30 Millimeter haben.
Anbrücheder RadkränzesindkeinGrund zur Zurückweisung.

4. Räder, die einedurchgebrocheneodermehrals eineangebrocheneSpeiche
haben,undRäder mit gußeisernerNabe,in derdieMehrzahlderSpeichenloseist.

5. Radscheibenmit kreisförmigenRissen in einer Länge von mehr als
einemFünftel desUmfangesodermit mehrals zweiRadialrissen.
Reichs=Gesetzbl.1908. 61
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6. GegosseneRäder ohneRadreifen,dieSprünge zeigen.KleineAbschiefe=
rungen an der Lauffläche und unbedeutende,auf Gußfehler zurückzuführende
Mängel in der ScheibesindkeinGrund zur Zurückweisung.

7. Räder,derenSpurkranzamBerührungspunktemit derSchieneweniger
als 20Millimeter starkist. Räder, an derenSpurkranzsichdurchAbnutzung
einescharfeKante gebildethat. Bei dreiachsigenWagen kommtdie Stärke der
Spurkränzeder Mittelrädernichtin Betracht.

8. Räder, die auf ihrerLaufflächeFlachstellenvon mehrals 5 Millimeter
Pfeilhöhehabeen.

9. Rädermit Radreifen,die stellenweisezerdrückt,gesprungen,mit Quer=
rissenoderLängsrissenbehaftetsind.

10. Rädermit besonderenRadreifen,wenn:
a) dieRadreifenlosesindoderSpureneinerseitlichenVerschiebungzeigen;
b) mehr als zwei der zur Befestigungdes Radreifensan der Felge
dienendenSchrauben,Bolzen oderNietengebrochenoder lose sind
oder fehlen; -

c)beiRadreifenbefestigungmittelsSicherheitssoderKlammerringen
1. die Ansätzeder Radreifenoder die Ringe selbstmit Rissenvon

mehrals 100Millimeter Längebehaftetsind;
2. mehr als zwei Befestigungsschraubender Klammerringege=

brochensind. "
11. Achsen,die verbogenodermit AnbrüchenoderRissenbehaftetsind.
12. Achsen,auf denenBremsstangenodersonstigeTeile schleifen.Lassen

sichdie schleifendenTeile entfernen,beträgtdieTiefe derEinschleifungnichtmehr
als 2), Millimeter (5Millimeter im Durchmesser)und zeigt die eingeschliffene
Stelle keinescharfenKanten, so ist derWagenzu übernehmen.

B. Mängel an Achsbüchsen(Lagergehäusen) und Lagern.
1. Achsbüchsen,die so beschädigtsind, daß sie die Achsennicht mehr

genügendführenoderdas Schmiermaterialnichtmehrzurückhalten.
2. HeißgelaufeneAchslager.

C. Mängel an Tragfedern.
1. VerschiebeneinerTragfederoderihres Hauptfederblattszur Achsbüchse

bei Wagen von nicht mehr als 4 500 Millimeter Radstand um mehr als
20 Millimeter, beiWagenvon größeremRadstandum mehrals 5 Millimeter.

2. Bruch desHauptblattseinerTragfeder.
3. Bruch einesZwischenblattsnahederMitte beiPersonenwagen)Bruch

zweierodermehrererZwischenblätternahederMitte bei Güterwagen.
4. Bruch einerSchneckenfeder,die nicht durchHalter odereinendurch=

gehendenBolzen gegendas Herausfallengeschütztist.

** Oriqinel from
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5. Fehlen oder Bruch solcherTeile, die zur Befestigungder Federn
erforderlichsind.

6. AufsitzenderWagenkastenoderder Längsträgerauf demFederbunde,
Streifen derRäder an diesenTeilen oderfrischeSpuren von solchenBerührungen.
Altere Spuren von früherenBerührungenoder das Aufsitzender Sicherheits=
stützenauf den äußerenVierteln der Federlängeberechtigennicht zur Zurück=
weisung.

ä§üAAnmerkung. Wagen von nicht mehr als 4 500 Millimeter Radstand,die leer
nach der Heimat laufen, sind auchmit den unter C 2 bis 6 angeführten
Mängeln zu übernehmen,wennsiestatt derFederndurchgut befestigteKlötze
sicherunterstütztsind.

D. Mängel an Stoßvorrichtungen.
1. GebrocheneoderbeschädigtePufferstangenund Pufferfedern,die das

Spiel der Puffer verhindern.
2.Fehlender Befestigungsmittel,die das Herausfallender Pufferstangen

verhindern.
3. Fehlendeoder gebrochenePuffergehäuse.BeschädigtePuffergehäuse,

derensichereBefestigungund Stangenführunggewährleistetist, sindkeinGrund
zur Zurückweisung.

Anmerkung. Wagen, die leernachderHeimat laufen, sindmit denunter I) 1
bis 3 angeführtenMängeln zu übernehmen,wennsieohneGefahr amSchlusse
einesZuges laufenkönnen.

E. Mängel an Zugvorrichtungen.
1. GerisseneHauptkuppelungenoderSicherheitskuppelungenoderNotketten,

gebrocheneoderangebrocheneZughaken,wenndurchdieseMängel dasvorschrifts=
mäßigeKuppeln (durchdie Haupt=und Sicherheitskuppelungen)mit anderen
Wagenunmöglichgemachtwird.

2. GebrocheneoderangebrocheneZugstangen,Keile oderMuffen.
3. Fehlen der Notkettenoderder Sicherheitskuppelungenan Wagen, die

nicht so eingerichtetsind, daß die beidenHauptkuppelungenzugleicheingehängt
werdenkönnen.

4. Bruch einerZugspiralfederodereinesHauptblattsderZugfeder;Bruch
in derMitte einesder anderenBlätter.

Anmerkung. Wagen, die leernachderHeimat laufen,sindmit denunter F 1
bis 4 angeführtenMängeln zu übernehmen,wennsieohneGefahramSchlusse
einesZuges laufenkönnen.

F. Mängel an Untergestellen und Wagenkasten.
1. Gebrocheneoder über ein Drittel des Querschnittsangebrochenesowie

lose Achshalter,soweit sie nicht durchAnziehenvon Schrauben festgemacht
werdenkönnen.

61“
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2. QuerbrücheanHauptträgern,KopfschwellenodersolchenMittelschwellen,

die durch die Zugvorrichtungbeanspruchtsind.
3. GänzlichgebrocheneTeile desKastengerippes,Beschädigungenan Türen

und deren Verschlußvorrichtungen,sowie an den Kastenwänden, Böden und
Dächern,wenndadurchdieLadung beschädigtoderderBetriebgefährdetwerden
könnte.

Anmerkung. Leer nach der Heimat laufendeWagen dürfen wegenBeschädi=
gungen an den Untergestellennur dann zurückgewiesenwerden,wenn der
Weiterlaufmit Gefahr verknüpftwäre.

86.
Wagen mit schadhaftenoder unbrauchbarenBremsensind nichtzurück—

zuweisen,sollenjedochmit deutlichen,in die Augen fallendenAnklebezettelnmit
entsprechenderAufschriftversehensein. Beschädigteoder gelösteTeile, die den
Betrieb gefährdenoder sonstSchaden herbeiführenkönnten,sind abzunehmen.

ST.
Eigene leereWagen müssenin jedemZustand übernommenwerden; zum

ViehtransportebenutzteWagen jedochnur nach gründlicherReinigung und
Desinfizierung.

Artikel IV.
Beladung der Güterwagen.

*
Die im internationalenVerkehrezugelassenenWagen dürfen wegenihrer

Beladung nicht zurückgewiesenwerden, wenn dieLadungsich in einembefriedi=
genden, die Sicherheit des Bahnbetriebs in keinerWeise gefährdendenZustande
befindetund insbesondereden nachfolgendenBedingungen entspricht.

82.
Die verladenenGegenständemüssensicherund fest liegen und dürfen sich

auchinfolgevon Stößen und Erschütterungennichtverschiebenkönnen.

83.
1Die Ladung soll so verteilt sein, daß die Räder des Wagens und

namentlichdiejenigender Endachsenmöglichstgleichmäßigbelastetwerden.
2Wagen, derenLadung so ungleichverteiltist, daß dieWagenkastenoder

die Längsträger auf dem Federbund aufsitzenoder die Räder streifen, dürfen
zurückgewiesenwerden.

** Oriqinel from
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§4.-
Die BelastungeinesWagens darf die Tragfähigkeit(das Maximallade=

gewicht)nicht überschreiten.Wenn die Tragfähigkeit nicht angeschriebenist, darf
das angeschriebeneLadegewichtbis zu 5 Prozent überschrittenwerden.

95.
1Die RaddrückeeinesWagens dürfenden auf einerLinie zugelassenen

größtenDruck nichtübersteigen.
2Die Vorschriftender Bahnverwaltungenfür die einzelnenLinien sind

denbeteiligtenStaatenbekanntzu geben.

86.
1Die Ladung offenerGüterwagendarf die auf deneinzelnenBahngebieten

zugelassenenLademaßenicht überschreiten.Die Breite langerLadungenmuß
mit Rücksichtauf das Durchfahren scharferKrümmungen eingeschränktwerden.

2Die VorschriftenderBahnverwaltungenfür dieeinzelnenLinien sindden
beteiligtenStaaten bekanntzu geben.

.
1Die LadungoffenerGüterwagendarf die KopfschwelledesWagensnur

soweitüberragen,daßzwischendenScheibendernichteingedrücktenPuffer undder
LadungeinZwischenraumverbleibt,der in der Höhe bis 2 000 Millimeter über
Schienenoberkantemindestens400 Millimeter, darübermindestens200 Millimeter
betragenmuß. Außerdemmuß zum EinhängenderKuppelungüberdemLug=
hakenein Raum von mindestens200 Millimeter Höhe und von mindestens
200 MillimeterBreite zu beidenSeiten derZughakenmittevon derLadung ganz
frei gelassenwerden.

?:Uberragtdie Ladung die Kopfschwellemehrals nachdemvorstehenden
zulässigist, so ist ein Schutzwageneinzustellen.

S8.
Zur Verladung langerGegenstände,die auf einemWagennichtgelagert

werden können, müssen zwei mit DrehschemelnverseheneWagen verwendet
werden. Die Wagen könnendurchSchraubenkuppelung,durcheiserneodermit
kräftigemEisenbeschlageverseheneKuppelstangen,einenZwischenwagen,der mit
den beiden tragendenWagen durch die gewöhnlichenKuppelungen oder durch
Kuppelstangenzu verbindenist, oder, wenn die Ladung sichdazu eignetund
jeden Drehschemelmit wenigstens7,5 Tonnen belastet,durch dieseselbstver—
bundenwerden. Die Ladung darf nur auf den Drehschemelnaufliegenund
muß dieseum mindestens300 Millimeter, wennaberdieWagennur durchdie
Ladungverbundensind, um mindestens1000 Millimeter überragen.
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989.
» 1Bei Einstellungvon Schutz=oderZwischenwagenmuß die Ladung ent=
ferntbleiben: '

a) von demBoden dieserWagen:
mindestens100 Millimeter;

b) von den Seitenwändender Schutzwagen,soferndieseWände nicht
wenigstens100 Millimeter unterder Ladungbleiben:

mindestens300Millimeter,wenndieLadungbis zur Mitte reicht,
mindestens500 Millimeter, wenn sie über dieMitte hinausragt;

) von denSeitenwändendesZwischenwagens,soferndieseWändenicht
wenigstens100 Millimeter unterderLadung bleiben:

mindestens500Millimeter, wenndieEntfernungderDrehzapfen
nichtgrößerist als 20 Meter; beiDrehzapfen-Entfernungenvon
mehrals 20 Meter dürfenals Zwischenwagennur solcheWagen
verwendetwerden,derenWändewenigstens100Millimeter unter
der Ladungbleiben.

DieseSpielräumedürfendurchbeigeladeneGegenständenicht verringert
werden.

*Mehr als einZwischenwagenist nichtzulässig.
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. . Anlage 4.

eichen für WagennachArtikelII §2 Ab. 4.

s
Doppelschlüssel für die dem internationalen Verkehre dienendenDersonenwagen

nach Artikel II 9§23.

M#.

T–———C—

(Die eingeschriebenenMaße sindMillimeter.)
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(Nr. 3493.) Bekanntmachung,betreffenddie Beförderungvon Metallpatronenfür Feld=
geschütze.Vom 3. Juni 1908.

Itg Einführung der neuen Nr. XXXVh in Anlage B zur Eisenbahn=
erkehrsordnung(Bekanntmachungvom29.Mai 1908, Reichs=Gesetzbl.S. 250)

sind die Verfügungenvom 8. Juni, 23. Augustund 22. November1905, be=
treffendErgänzungenderNr. XXX Va derAnlageB wegenBeförderungvon
Metallpatronenfür Feldgeschütze(Reichs=Gesetzbl.von 1905 S. 542) 750 und
771), außerKraft getreten.

Berlin, den3. Juni 1908.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStuckedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ35.

Inhalt: Gesetz, betreffend die Anderung des Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitzund die Einführung
diesesGesetzesin Elsaß=Lothringen. S. 377. — Bekanntmachung, betreffenddie Fassung des
Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitz. S. 380.

(Nr. 3494.) Gesetz,betreffenddieAnderungdesGesetzesüberdenUnterstützungswohnsitzund
die Einführung diesesGesetzesin Elsaß· Lothringen. Vom 30.Mai 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen�c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.

Das GesetzüberdenUnterstützungswohnsitz(Reichs=Gesetzbl.1894S. 262)
wird in nachstehenderWeisegeändert.

I.
In den §#1, 2)5 28, 30, 31, 32, 34, 65 ist an Stelle der Worte

„Norddeutsche“bezichungsweise“„Norddeutscher“und „Norddeutschen“zu setzen:
„Deutsches“beziehungsweise„Deutscher“und „Deutschen“.

Ferner erhält im 9 1 der Abs. 2 nachstehendeFassung:
Im Sinne diesesGesetzessind unter Deutschendie Personen zu

verstehen,die dem Geltungsbereichedes Gesetzesangehören. Auf diese
Personen finden die Bestimmungenim §7 desGesetzesüber die Frei=
zügigkeitvom 1.November1867 (Bundes=Gesetzbl.S. 55) keineAn=
wendung.

II.
Im §910 istan Stelle derWorte: „nachzurückgelegtemachtzehntenLebens=

jahre zwei Jahre lang“ zu setzen:„nach zurückgelegtemsechzehntenLebensjahr
ein Jahr lang“.
Reichs-Gesetzbl.1908. 62

Ausgegebenzu Berlin den 16. Juni 1908.
Oriqinal from
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JiiiZZ2istuntchiffcr2anStellederWorte:,,zwcijährigeununter-
brocheneAbwesenheitnachzurückgelegtemachtzehntenLebensjahre“zu setzen:ein=
jährigeununterbrocheneAbwesenheitnachzurückgelegtemsechzehntenLebensjahre“.

Im &11 Abs.1, § 12 Abs.1, 2, §514 Abs.1, § 23 Abs.1, § 24 Abs.1,2
und &27 Abs.1 ist an Stelle derWorte: „zweijährigeFrist“ beziehungsweise
„zweijährigenFrist“ zu setzen:peinjährigeFrist“ beziehungsweiseeinjährigen
Fiist“.

III.

Dem 9 10 wird folgenderAbs.2 angefügt:
Sindin derörtlichenAbgrenzungderOrtsarmenverbändewährend

des Laufes der einjährigenFrist Anderungeneingetreten,so wird
derenWirkung auf denBeginn der Frist zurückbezogen.

Dem 922 wird folgenderAbs.2 angefügt:
Die Vorschriftdes § 10 Abs.2 findetauch in denFällen der

Nr. 2 desvorstehendenAbsatzesAnwendung.

IV.

Der 929 erhältnachstehendeFassung:
ErkrankteinePerson, die an einemOrte mindestenseineWochehindurch

gegenLohn oderGehalt in ein und demselbenDienst=oderArbeitsverhältnisse
gestandenhat, währendder FortdauerdiesesDienst=oderArbeitsverhältnisses
oder innerhalbeinerWochenach seinerBeendigung,so hat der Ortsarmen=
verbanddes Dienst=oder Arbeitsortsdie Kosten der erforderlichenKur und
Verpflegungfür die erstensechsundzwanzigWochennach dem Beginne der
Krankenpflegeendgültigzu tragen oder, wenn die Krankenpflegevon einem
anderenArmenverbandegewährtwordenist, diesemzu erstatten.

Die Verpflichtungdes OrtsarmenverbandesdesDienst=oder Arbeitsorts
erstrecktsich auch auf die Fälle der Erkrankung derjenigenAngehörigen des
DienstverpflichtetenoderArbeiters, welchesichbei ihm befindenund seinenUnter=
stützungswohnsitzteilen,sofernnichtnachAbs.1 eineVerpflichtungeinesanderen
Ortsarmenverbandesdadurchbegründetwird, daß die Angehörigenselbstim
Dienst=oderArbeitsverhältnissegestandenhaben.

Wird im Falle der Erkrankungeinerder in den Abs. 1),2 bezeichneten
PersonenKur und Verpflegungauf KosteneinerKrankenkassegewährt, und
muß bei Beendigung der LeistungenderKassedieArmenpflegeeintreten,so sind
die Kostender letzterenvon demOrtsarmenverbandedes Dienst=oder Arbeits=
orts in derselbenWeisezu tragenoderzu erstatten,wie wenn die Armenpflege
schonin demZeitpunkteingetretenwäre, in welchemdieLeistungenderKranken=
kassebegonnenhaben.

*1*: Oriqinel from
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Die Vorschriftender Abs. 1, 3 finden auf LehrlingeentsprechendeAn=
wendung.

Schwangerschaftan sich ist nicht als eineKrankheit im Sinne der vor=
stehendenBestimmunganzusehen.

V.

Der 9 33 erhältnachstehendeFassung:
Wird einDeutscher,der keinenUnterstützungswohnsitzhat, auf Verlangen

einer ausländischenStaatsbehördeoder auf Antrag einesKonsuls oderGesandten
des Reichs aus dem Ausland übernommen,so liegt, wenn bei der Ubernahme
der Fall derHilfsbedürftigkeitvorhandenist oderinnerhalbsiebenTagennachher
eintritt,dieVerpflichtungzurErstattungderKostenderUnterstützungbeziehungs=
weisezur Ubernahmedes HilfsbedürftigendemjenigenBundesstaat ob, innerhalb
dessenderHilfsbedürftige seinenletztenUnterstützungswohnsitzgehabthat, mit der
Maßgabe,daß es jedemBundesstaatüberlassenbleibt, im Wege der Landes=
gesetzgebungdieseVerpflichtungauf seineArmenverbändezu übertragen.

Artikel 2.

Soweit die im § 33 des Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitzden
BundesstaatenauferlegteVerpflichtung durch Landesgesetzeinem Armenverband
übertragenist, gilt dieseUbertragung,wennnichtdurchLandesgesetzein anderes
bestimmtwird, auch für die Fälle, auf welchedas gegenwärtigeGesetzdie im
33 vorgeseheneVerpflichtungerstreckt.

Artikel 3.

Die VorschriftenderArtikel1 und 2 tretenam 1. April 1909 in Kraft.
· Sie finden auf alle nachdiesemZeitpunkteintretendenneuenUnterstützungs=
fälle Anwendung.

Artikel 4.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denTert desGesetzesüberdenUnter=
stützungswohnsitz(Reichs=Gesetzbl.1894/ S. 262 4 wie er sich aus den im
Artikel 1 vorgesehenenAnderungenergibt, unterFortlassungderRandbemerkungen
durchdas Reichs=Gesetzblattbekanntzu machen.

Artikel 5.
Das GesetzüberdenUnterstützungswohnsi". tritt in Elsaß=Lothringenam

1. April 1910 in Kraft.
62“
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FürElfaß-LothringentretenanStellederiinsSädiesesGesetzes
getroffenenZeitbestimmungendes 1. Juli 1871und30. Juni 1871 der 1. April
1910 und der 31.März 1910, an Stelle der dort vorgeschriebenenzweijährigen
Frist die einjährigeFrist.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenPotsdam, den30.Mai 1908.

— Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3495.) Bekanntmachung,betreffenddie FassungdesGesetzesüber denUnterstützungs=
wohnsitz.Vom 7. Juni 1908.

A#½#Grund des Artikel4 des Gesetzesvom 30. Mai 1908, betreffenddie
Anderungdes Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitzund die Einführung
diesesGesetzesin Elsaß=Lothringen,wird der Text des Gesetzesüber denUnter=
stützungswohnsitznachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den7. Juni 1908.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Bethmann Hollweg.
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Gesetzüber den Anterstützungswohnsitz.
Vom 30. Mai 1908.

I.
Jeder Deutscheist in jedemBundesstaat in bezug
a) auf die Art und das Maß der im Falle der Hilfsbedürftigkeitzu ge=
währendenöffentlichenUnterstützung,

b) auf denErwerbund Verlust desUnterstützungswohnsitzes
als Inländer zu behandeln.

Im Sinne diesesGesetzessind unter Deutschendie Personen zu verstehen,
die demGeltungsbereichedes Gesetzesangehören. Auf diesen finden
die Bestimmungenim 7 des Gesetzesüber die Freizügigkeitvom 1.November
1867 (Bundes=Gesetzbl.S. 55) keineAnwendung.

§&2.
Die öffentlicheUnterstützunghilfsbedürftigerDeutscherwinde. nach näherer

Vorschrift diesesGesetzes,durch Ortsarmenverbändeund durch Landarmenver=
bändegeübt.

83.
Ortsarmenverbändekönnenaus einerodermehrerenGemeindenund, wo

dieGutsbezirkeaußerhalbderGemeindenstehen,aus einemodermehrerenGuts=
bezirken,beziehungsweiseaus Gemeindenund Gutsbezirkenzusammengesetztsein.
Alle zu einemOrtsarmenverbandevereinigtenGemeindenund Gutsbezirkegelten
in Ansehungder durchdiesesGesetzgeregeltenVerhältnisseals eineEinheit.

84.
Wo räumlich abgegrenzteOrtsarmenverbändenochnicht bestehen,sinddie=

selbenbis zum 1. Juli 1871 einzurichten.Bis zum gleichenTerminemuß
jedesGrundstück,welchesnochzu keinemOrtsarmenverbandegehört,entweder
einemangrenzendenOrtsarmenverbandenach Anhörung der Beteiligtendurch
die zuständigeBehörde (§ 8)zugeschlagen, oder selbständigals Ortsarmenver=
bandeingerichtetwerden.

5.
Die öffentlicheUnterstützunghilfsbedürftigerDeutscher, welche dgüs

zu tragen keinOrtsarmenverbandverpflichtetist (derLandarmen),liegt den Land=
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armenverbändenob. Zur Erfüllung dieserObliegenheithat jederBundesstaat
bis zum 1. Juli 1871 entwederunmittelbar die Funktionen des Landarmenver=
bandeszu übernehmen,oderbesondere,räumlichabgegrenzteLandarmenverbände,
wo solchenochnichtbestehen,einzurichten.

DieselbenumfassenderRegelnacheineMehrheitvonOrtsarmenverbänden,
könnensichaber ausnahmsweiseauf denBezirk eineseinzigenOrtsarmenverbandes
beschränken.

86.
Armenverbände,derenMitgliedschaftan ein bestimmtesGlaubensbekenntnis

geknüpftist, geltennichtals Armenverbändeim Sinne desGesetzes.

&7.
Die Orts=und Landarmenverbändestehenin bezugauf die Verfolgung

ihrer Rechteeinandergleich. Hat ein Bundesstaatunmittelbardie Funktionen
des Landarmenverbandesübernommen(6 5), so stehter in allen durchdieses
GesetzgeregeltenVerhältnissendenLandarmenverbändengleich.

88.
Die Landesgesetzebestimmenüber die Zusammensetzungund Einrichtung

derOrtsarmenverbändeundLandarmenverbände,überdieArt und dasMaß der
im Falle der Hilfsbedürftigkeitzu gewährendenöffentlichenUnterstützung,über
die Beschaffungder erforderlichenMittel, darüber, in welchenFällen und in
welcherWeisedenOrtsarmenverbändenvon denLandarmenverbändenodervon
anderenStellen eineBeihilfe zu gewährenist, und endlichdarüber,ob und in—
wiefern sich die Landarmenverbändeder Ortsarmenverbändeals ihrer Organe
behufsder öffentlichenUnterstützungHilfsbedürftigerbedienendürfen.

89.
Der Unterstützungswohnsitzwird erworbendurch
a) Aufenthalt,
b) Verehelichung,
c) Abstammung.

8 10.
Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandesnach zurückgelegtemsechzehnten

Lebensjahrein Jahr lang ununterbrochenseinengewöhnlichenAufenthaltge=
habthat, erwirbtdadurchin demselbendenUnterstützungswohnsitz.

Sind in der örtlichenAbgrenzungder Ortsarmenverbändewährenddes
Laufesder einjährigenFrist Anderungeneingetreten,so wird derenWirkung auf
denBeginn derFrist zurückbezogen. ·
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11
Die einjährigeFrist läuft von demTage, an welchemderAufenthaltbe=

gonnenist.
Durch den Eintritt in eineKranken=,Bewahr=oder Heilanstaltwird

jedochderAufenthaltnichtbegonnen.
Wo für ein ländliches oder städtischesGesinde, Arbeitsleute,Wirtschafts—

beamte,PächteroderandereMietsleutederWechseldesWohnortszubestimmten,
durchGesetzoderortsüblichesHerkommenfestgesetztenTerminenstattfindet,gilt
der üblicheUmzugsterminals Anfang des Aufenthalts, sofernnicht zwischen
diesemTermin und demTage, an welchemder Aufenthaltwirklichbeginnt,
ein mehrals siebentägigerZeitraumgelegenhat.

12.
Wird der Aufenthaltunter Umständenbegonnen,durchwelchedie An=

nahme der freien Selbstbestimmungbei der Wahl des Aufenthaltsorts ausge=
schlossenwird, so beginntderLauf der einjährigenFrist erstmit demTage, an
welchemdieseUmständeaufgehörthaben.

Treten solcheUmständeerstnachBeginn des Aufenthaltsein, so ruht
währendihrer Dauer der Lauf der einjährigenFrist.

13.
Als UnterbrechungdesAufenthaltswird einefreiwilligeEntfernungnicht

angesehen,wenn aus denUmständen,unter welchensieerfolgt, dieAbsichterhellt,
denAufenthaltbeizubehalten.

114.
Der Lauf der einjährigenFrist (§ 10) ruht währendder Dauer der von

einemArmenverbandegewährtenöffentlichenUnterstützung.
Er wird unterbrochendurchden von einemArmenverbandauf Grund

derBestimmungim § 5 desGesetzesüberdieFreizügigkeitvom1.November1867
gestelltenAntrag auf AnerkennungderVerpflichtungzur UbernahmeeinesHilfs=
bedürftigen.Die Unterbrechungerfolgtmit demTage, an welchemderalsoge=
stellteAntrag an denbetreffendenArmenverbandoderan die vorgesetzteBehörde
einesder beteiligtenArmenverbändeabgesandtist.

Die Unterbrechunggilt als nicht erfolgt, wenn derAntrag nicht innerhalb
zweierMonateweiterverfolgtoderwennderselbeerfolglosgebliebenist.

15.
Die Ehefrau teilt vom ZeitpunktederEheschließungab denUnterstützungs=

wohnsitzdes Mannes.
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&16.
Witwen und rechtskräftiggeschiedeneEhefrauenbehaltendenbeiAuflösung

der Ehe gehabtenUnterstützungswohnsitzso lange, bis sie denselbennach den
Vorschriftender §9 22 Nr. 2, 23 bis 27 verlorenoder einenanderweitigen
Unterstützungswohnsitznach Vorschrift der 95 9 bis 14 erworbenhaben.

17.
Als selbständigin Beziehung auf den Erwerb und Verlust des Unter=

stützungswohnsitzesgilt dieEhefrau auchwährendder Dauer derEhe, wenn und
so lange der Ehemann sie böslich verlassenhat, ferner wenn und so lange sie
währendderDauer der Haft des Ehemannsoder infolge ausdrücklicherEin=
willigung desselbenoder kraft der nach den Landesgesetzenihr zustehendenBe=
fugnis vom Ehemannegetrenntlebtund ohnedessenBeihilfe ihreErnährung findet.

* 18.
EhelicheunddenehelichengesetzlichgleichstehendeKinder teilen,vorbehaltlich

der Bestimmungdes§ 20, denUnterstützungswohnsitzdesVaters so lange,bis
sie denselbennach Vorschrift der 9§#22 Nr. 2, 23 bis 27 verloren oder einen
anderweitigenUnterstützungswohnsitznachVorschriftder §§#9 bis 14 erworben
haben.

Sie behaltendiesenUnterstützungswohnsitzauchnachdemTodedesVaters
bis zu demvorstehendgedachtenZeitpunkte,vorbehaltlichderBestimmungdes§ 19.

19.
Wenn die Mutter den Vater überlebt, so teilen nach Auflösung der Ehe

durch denTod desVaters die ehelichenund denehelichengesetzlichgleichstehenden
Kinder den Unterstützungswohnsitzder Mutter in demUmfange des § 18.

Gleichesgilt im Falle des § 17),soferndieKinder bei der Trennung vom
HausstandedesVaters derMutter gefolgtsind.

620.
Bei der Scheidung derEhe teilen die ehelichenund den ehelichengesetzlich

gleichstehendenKinderin demUmfangedes§ 18 denUnterstützungswohnsitzder
Mutter, wenndieserdie ErziehungderKinder zusteht.

& 21.
UnehelicheKinder teilenin demUmfangedes 9 18 denUnterstützungs=

wohnsitzderMutter.
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§22.
Der Verlust des Unterstützungswohnsitzestritt ein durch
1. ErwerbungeinesanderweitigenUnterstützungswohnsitzes,
2. einjährigeununterbrocheneAbwesenheitnachzurückgelegtemsechzehnten
Lebensjahre.

Die Vorschriftdes§ 10 Abs.2 findetauchin denFällen derNr. 2 des
vorstehendenAbsatzesAnwendung.

6 r23.
Die einjährigeFrist läuft von dem Tage, an welchemdie Abwesenheit

begonnenhat.
Durch denEintritt in eineKranken=,Bewahr=undHeilanstaltwird jedoch

die Abwesenheitnicht begonnen.
Wo für ländlichesoderstädtischesGesinde,Arbeitsleute,Wirtschaftsbeamte,

Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnorts zu bestimmten,
durchGesetzoder ortsüblichesHerkommenfestgesetztenTerminen stattfindet,gilt
der üblicheUmzugstermin als Anfang der Abwesenheit,sofern nicht zwischen
diesemTermin und demTage, an welchemdieAbwesenheitwirklichbeginnt,ein
mehrals siebentägigerZeitraumgelegenhat.

21.
Ist die AbwesenheitdurchUmständeveranlaßt, durchwelchedieAnnahme

der freienSelbstbestimmungbei derWahl desAufenthaltsortsausgeschlossenwird,
sobeginntderLauf dereinjährigenFrist erstmit demTage, anwelchemdieseUm=
ständeaufgehörthaben.

Treten solcheUmständeerst nach dem Beginne der Abwesenheitein, so
ruht währendihrer Dauer der Lauf der einjährigenFrist.

*25.
Als Unterbrechungder Abwesenheitwird die Rückkehrnicht angesehen,

wenn aus denUmständen,unter welchensie erfolgt, die Absichterhellt, den
Aufenthalt nicht dauerndfortzusetzen.

26.
Die Anstellung oderVersetzungeinesGeistlichen,Lehrers, öffentlichenoder

Privatbeamten,sowie einer nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht im
Bundesheeroder in der BundeskriegsmarinedienendenMilitärpersongilt nicht
als ein die freie Selbstbestimmungbei der Wahl des Aufenthaltsortsaus=
schließenderUmstand.
Neichs.Gesetzdl1908. 63
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§&#27.
Der Lauf der einjährigenFrist (§ 22) ruht währendderDauer der von

einemArmenverbandegewährtenoffentlichenUnterstützung.
Er wird unterbrochendurch den von einem Armenverbandauf Grund

derBestimmung im§ 5 desGesetzesüberdieFreizügigkeitvom 1. November1867
gestelltenAntrag auf AnerkennungderVerpflichtung zur UbernahmeeinesHilfs=
bedürftigen. Die Unterbrechungerfolgt mit dem Tage,) an welchemder also
gestellteAntrag an denbetreffendenArmenverbandoderan dievorgesetzteBehörde
eines der beteiligtenArmenverbändeabgesandtist.

Die Unterbrechunggilt als nicht erfolgt, wenn derAntrag nicht innerhalb
zweierMonateweiterverfolgtoderwennderselbeerfolglosgebliebenist.

**ßêv
Jeder hilfsbedürftigeDeutschemuß vorläufigvon demjenigenOrtsarmen=

verbandunterstütztwerden,in dessenBezirker sichbei demEintrittederHilfs=
bedürftigkeitbefindet. Die vorläufige Unterstützungerfolgt vorbehaltlich des
Anspruchsauf ErstattungderKostenbeziehungsweiseauf UbernahmedesHilfs=
bedürftigengegendenhierzuverpflichtetenArmenverband.

(29.
Erkrankt eine Person, die an einemOrte mindestenseineWoche hindurch

gegenLohn oder Gehalt in ein und demselbenDienst=oder Arbeitsverhältnisse
gestandenhat, während der Fortdauer diesesDienst=oder Arbeitsverhältnisses
oder innerhalbeinerWochenach seinerBeendigung,so hat der Ortsarmen=
verband des Dienst= oder Arbeitsorts die Kosten der erforderlichenKur und
Verpflegungfür die erstensechsundzwanzigWochennach dem Beginne der
Krankenpflegeendgültigzu tragen oder, wenn die Krankenpflegevon einem
anderenArmenverbandegewährtworden ist, diesemzu erstatten.

Die VerpflichtungdesOrtsarmenverbandesdes Dienst=oderArbeitsorts
erstrecktsichauchauf dieFälle derErkrankungderjenigenAngehörigendesDienst=
verpflichtetenoderArbeiters, welchesichbei ihm befindenund seinenUnterstützungs=
wohnsitzteilen, sofern nicht nach Abs. 1 eineVerpflichtung eines anderenOrts=
armenverbandesdadurchbegründetwird, daß die Angehörigenselbstim Dienst=
oder Arbeitsverhältnissegestandenhaben.

Wird im Falle der Erkrankungeinerder in den Abs.1) 2 bezeichneten
PersonenKur und Verpflegungauf KosteneinerKrankenkassegewährt,und
muß bei Beendigungder LeistungenderKassedieArmenpflegeeintreten,sosind
die Kosten der letzterenvon dem Ortsarmenverbandedes Dienst= oder Arbeits=
orts in derselbenWeisezu tragenoderzu erstatten,wie wenndie Armenpflege
schonin demZeitpunkteingetretenwäre, in welchemdieLeistungenderKranken=
kassebegonnenhaben.
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Die Vorschriftender Abs.1, 3 finden auf LehrlingeentsprechendeAn—

wendung.
Schwangerschaftan sich ist nicht als eineKrankheit im Sinne der vor—

stehendenBestimmunganzusehen.

g 30.
Zur Erstattungder durchdieUnterstützungeineshilfsbedürftigenDeutschen

erwachsenenKosten, soweit dieselbennicht in Gemäßheit des § 29 dem Orts=
armenverbandedes Dienstorts zur Last fallen, sind verpflichtet:

a) wennderUnterstützteeinenUnterstützungswohnsitzhat, derOrtsarmen=
verbandseinesUnterstützungswohnsitzes;

b) wenn ein desÜnterstütztennicht zu ermitteln ist,
derjenigeLandarmenverband,in dessenBezirk er sichbei dem Eintritte
derHifsbedürftigkeitbefandoder, falls er im hilfsbedürftigenZustande
aus einerStraf=,Kranken=,Bewahr=oderHeilanstaltentlassenwurde,
derjenigeLandarmenverband,aus welchemseineEinlieferungin die
Anstalt erfolgt ist.

Der Beweis, daß ein UnterstützungswohnsitzdesUnterstütztennichtzu er—
mitteln gewesenist, gilt schon dann als erbracht, wenn der die Erstattung
forderndeArmenverbanddargelegthat, daß er alle diejenigenErhebungenvor—
genommenhat, welchenach Lage der Verhältnisseals geeignetzur Ermittelung
einesUnterstützungswohnsitzesanzusehenwaren. Wird nach der Erstattung ein
Unterstützungswohnsitzdes Unterstütztennachträglichermittelt, so ist der Armen—
verband, welcherdie Erstattung vorgenommenhat, berechtigt,von dem Armen—
verbandedes Unterstützungswohnsitzesfür die gewährteUnterstützungund für
die durch nachträglicheErmittelungen entstandenenKostenErsatz zu beanspruchen.

Die Höhe der zu erstattendenKosten richtet sich nach den am Orte der
stattgehabtenUnterstützungüber das Maß der öffentlichenUnterstützungHilfs—
bedürftigergeltendenGrundsätzen,ohnedaß dabeidie allgemeinenVerwaltungs=
kostender ArmenanstaltensowiebesondereGebührenfür die Hilfeleistungfest
remunerierterArmenärztein Ansatzgebrachtwerdendürfen.
. Für solchebei der öffentlichenUnterstützunghäufiger vorkommendenAuf=
wendungen,derentäglicheroderwöchentlicherBetrag sichin Pauschquantenfest=
stellenläßt (z.B. Verpflegungssätzein Kranken=oderArmenhäusern),kann in
jedem Bundesstaat, entwederfür das ganzeStaatsgebiet gleichmäßigoder be=
zirksweiseverschieden,ein Tarif aufgestelltund öffentlichbekanntgemachtwerden,
dessenSätzedie Erstattungsforderungnichtübersteigendarf.

s=
Erstattungs=und Ersatzansprüche,welcheauf Grund diesesGesetzeser—

hobenwerden,verjährenin zweiJahren vom Ablaufe desjenigenJahres ab, in
welchemderAnspruchentstandenist.

63°
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§31.
Der nachderVorschrift des § 30 zur KostenerstattungverpflichteteArmen=

verband ist zur Ubernahmeeineshilfsbedürftigen Deutschenverpflichtet,wenn die
Unterstützungaus anderenGründen als wegeneinernur vorübergehendenAr=
beitsunfähigkeitnotwendiggewordenist (§ 5 des Gesetzesüber die Freizügigkeit
vom 1. November1867) Bundes=Gesetzbl.S. 55).

g 32.
Derzur Ubernahme eines hilfsbedürftigenDeutschenverpflichteteArmen=

verband kann— soweitnicht auf Grund der 9§8.55und 56 etwas anderesfest=
gestelltwordenist — dieUberführungdesselbenin seineunmittelbareFürsorge
verlangen.

Die KostenderUberführunghat derverpflichteteArmenverbandzu tragen.
Beantragt hiernachder zur UbernahmeeinesHilfsbedürftigen verpflichtete

ArmenverbanddessenUberführung,und dieseunterbleibtoderverzögertsichdurch
die Schuld des Armenverbandes,welcherzur vorläufigen Unterstützungdesselben
verpflichtetist, so verwirktder letzteredadurchfür die Folgezeitbeziehungsweise
für die Zeit der Verzögerungden Anspruch auf Erstattung der Kosten.

§&32.
Soweit nachBestimmungderLandesgesetzeeinzelneZweigeder öffentlichen

ArmenpflegedenLandarmenverbändenübertragensind,gehenauf diesedieRechte
und Pflichten der Ortsarmenverbändeüber.

/ 33.
Wird ein Deutscher,der keinenUnterstützungswohnsitzhat, auf Verlangen

einerausländischenStaatsbehördeoderauf Antrag einesKonsuls oderGesandten
desReichs aus demAusland übernommen,so liegt, wennbei derUbernahme
der Fall der Hilfsbedürftigkeitvorhanden ist oder innerhalb siebenTagen nach=
her eintritt, die Verpflichtungzur Erstattungder KostenderUnterstützungbe=
ziehungsweisezur Ubernahme des Hilfsbedürftigen demjenigenBundesstaat ob,
innerhalb dessender Hilfsbedürftige seinen letztenUnterstützungswohnsitzgehabt
hat, mit derMaßgabe, daß es jedemBundesstaatüberlassenbleibt, im Wege
derLandesgesetzgebungdieseVerpflichtungauf seineArmenverbändezuübertragen.

*bv
Muß einOrtsarmenverbandeinenhilfsbedürftigenDeutschen,welcherinner=

halb desselbenseinenUnterstützungswohnsitznicht hat, unterstützen,so hat der
Ortsarmenverbandzunächsteine vollständigeVernehmung des Unterstütztenüber
seineHeimats=,Familien= und Aufenthaltsverhältnissezu bewirken,und sodann
denAnspruchauf Erstattungder aufgewendetenbeziehungsweiseaufzuwendenden

*1*: Oriqinel from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITYV



—389—

Kosten bei Vermeidung des Verlustes diesesAnspruchs binnen sechsMonaten
nach begonnenerUnterstützungbei dem vermeintlichverpflichtetenArmenverbande
mit der Anfrage anzumelden,ob der Anspruch anerkanntwird.

Ist derverpflichteteArmenverbandnichtzuermitteln,sohatdieAnmeldung
behufsWahrung deserhobenenErstattungsanspruchsinnerhalbderobennormierten
Frist von sechsMonaten bei der zuständigenvorgesetztenBehörde des beteiligten
Armenverbandeszu erfolgen.

Ist nach derAnsicht des unterstützendenOrtsarmenverbandesderFall dazu
angetan, dem Unterstütztendie FortsetzungdesAufenthalts nach § 5 desGesetzes
über die Freizügigkeitvom 1. November1867 (Bundes=Gesetzbl.S. 55ff.) zu
versagen,und will derOrtsarmenverbandvonderbezüglichenBefugnisGebrauch
machen,so ist dies in der Benachrichtigungausdrücklichzu bemerken.

i=
Geht auf dieerlasseneAnzeigeinnerhalbvierzehnTagennachdemEmpfange

derselbeneine zustimmendeAntwort desin AnspruchgenommenenArmenverbandes
nichtein, so gilt dies einerAblehnungdesAnspruchsgleich.

g 36.
Jeder Armenverband ist berechtigt,seineAnsprüchegegen einenanderen

Armenverband auf dem durch diesesGesetzbezeichnetenWege selbständigund
unmittelbarvor den zur Entscheidungsowiezur Vollstreckungderselbenberufenen
Behördenzu verfolgen.

837.
StreitigkeitenzwischenverschiedenenArmenverbändenüber die öffentliche

UnterstützungHilfsbedürftigerwerden,wenn die streitendenTeile einemund
demselbenBundesstaat angehören,auf demdurchdieLandesgesetzevorgeschriebenen
Wegeentschieden.

Gehören die streitendenArmenverbändeverschiedenenBundesstaatenan,
so finden die nachfolgendenVorschriften der 99 38 bis 51 dieses Gesetzes
Anwendung.

38.
Lehnt ein Armenverbandden gegenihn erhobenenAnspruchauf Erstattung

der Kosten oder auf UbernahmeeinesHilfsbedürftigenab, so wird auf Antrag
desjenigenArmenverbandes, welcher die öffentlicheUnterstützungvorläufig zu
gewährengenötigtist, überdenerhobenenAnspruchim Verwaltungswegedurch
diejenigeSpruchbehördeentschieden,welchedem in AnspruchgenommenenArmen=
verbandevorgesetztist.

Die Juständigkeit,denInstanzenzugsowiedas Verfahrenregeltinnerhalb
jedes Bundesstaats, vorbehaltlichder Vorschriften diesesGesetzes,die Landes=
gesetzgebung.
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8 39.
Die zur EntscheidungzuständigenLandesbehördensind befugt, Unter—

suchungenan Ort und Stelle zu veranlassen,Zeugenund Sachverständigezu
ladenund eidlichzu vernehmen,)überhauptdenangetretenenBeweis in vollem
Umfangezu erheben.

§40.
Die Entscheidungerfolgtdurchschriftlichen,mit GründenversehenenBe=

schluß; soferndabei für den in Anspruch genommenenArmenverbandeineVer=
pflichtung zur UbernahmeeinesHilfsbedürftigen(§ 31) begründetist, muß dies
in dem Beschlußausdrücklichausgesprochenwerden.

&41.
Soweit die OrganisationoderörtlicheAbgrenzungder einzelnenArmen=

verbändeGegenstanddesStreites ist, bewendetes endgültigbei derEntscheidung
der höchstenlandesgesetzlichenInstanz. Im übrigen findet gegen deren Ent=
scheidungnur dieBerufung an das Bundesamtfür das Heimatwesenstatt.

42.
Das Bundesamtfür dasHeimatwesenist eineständigeund kollegialeBe=

hörde,welcheihrenSitz in Berlin hat.
Es bestehtaus einemVorsitzendenund mindestensvier Mitgliedern. Der

Vorsitzendesowiedie letzterenwerdenauf VorschlagdesBundesrats vom Bundes=
präsidium auf Lebenszeiternannt. Der Vorsitzendesowohl, als auchmindestens
dieHälfte der Mitglieder muß dieQualifikationzum höherenRichteramtim
Staate ihrer Angehörigkeitbesitzen.

g43.
BezüglichderRechtsverhältnissederMitgliederdesBundesamtsgeltenbis

zum Erlasse besondererbundesgesetzlicherVorschriften die Bestimmungen der
§9&23 bis 26 des Gesetzes,betreffenddie Errichtung eines oberstenGerichtshofs
für Handelssachen,vom 12. Juni 1869 mit der Maßgabe, daf

1. an Stelle des Menums des Oberhandelsgerichtsdas Plenum des
Bundesamts tritt, und daß im Falle des §25 a. a. O. die Ver=
richtungendes Staatsanwalts und des Untersuchungsrichtersvon je
einemMitgliede desKöniglichPreußischenKammergerichtszu Berlin,
welchesder Bundeskanzlerernennt,wahrgenommenwerden,

2. bezüglichder Höhe der Pensionen die Vorschriften in Anwendung
kommen,welchedarüberin demjenigenBundesstaategelten,ausdessen
Dienstedas Mitglied desBundesamtsberufenist.
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844
Zur AbfassungeinergültigenEntscheidungdes Bundesamtsgehörtdie

Anwesenheitvon mindestensdrei Mitgliedern, von denenmindestensEines die
im §942 vorgeschriebenerichterlicheQualifikation habenmuß.

Die Zahl der Mitglieder, welche bei der Fassung eines Beschlusseseine
entscheidendeStimme führen, muß in allen Fällen eine ungeradesein. Ist die
Zahl der bei der Erledigung einer Sache mitwirkendenMitglieder eine gerade,
so führt dasjenigeMitglied, welcheszuletzternanntist, und bei gleichemDienst—
alter dasjenige, welchesder Geburt nach das jüngere ist, nur eine beratende
Stimme.

45.
Der GeschäftsgangbeidemBundesamtewird durcheinRegulativgeordnet,

welchesdas Bundesamtzu entwerfenund demBundesratezurBestätigungein=
zureichenhat.

In demGeschäftsregulativesind insbesondereauchdieBefugnissedesVor=
sitzendenfestzustellen.

46.
Die Berufung an das Bundesamt ist beiVerlust desRechtsmittelsbinnen

vierzehnTagen, von der Behändigung der angefochtenenEntscheidungan ge=
rechnet,bei derjenigenBehörde,gegenderenEntscheidungsiegerichtetist, schrift=
lich anzumelden.

Die AngabederBeschwerdensowiedieRechtfertigungder Berufung kann
entwederzugleichmit der Anmeldung der letzterenoder innerhalb vier Wochen
nach diesemTermine derselbenBehörde eingereichtwerden.

Von sämtlichenSchriftsätzensowie von den etwaigenAnlagen derselben
sindDuplikatebeizufügen.

&47.
Die eingegangenenDuplikate werden von der zuständigenBehörde der

Gegenparteizur schriftlichen,binnen vier Wochennach derBehändigung in zwei
ExemplareneinzureichendenGegenerklärungzugefertigt.

l 48.
Nach Ablauf dieserFrist legt die nämlicheBehörde die sämtlichenVer=

handlungennebstihren Akten dem Bundesamtevor.

49.
Erachtetdas Bundesamtvor Fällung derEntscheidungnocheineAuf=

klärung über das Sach= und Rechtsverhältnisfür nötig, so ist dieselbeunter
Vermittelung der zuständigenLandesbehördevorzunehmen.
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50.
Die Entscheidungdes Bundesamts erfolgt gebührenfreiin öffentlicher

Sitzung nacherfolgterLadungund Anhörungder Parteien.
Das Erkenntnis wird schriftlich, mit Gründen versehen,den Parteien

durch Vermittelung derjenigenBehörde (§ 40) zugefertigt,gegenderenBeschluß
es ergangenist.

g 51.
GegendieEntscheidungdesBundesamtsist ein weiteresRechtsmittelnicht

zulässig.
852.

Bis zu anderweitiger,von BundeswegenerfolgenderRegelungderKom—
petenzdesBundesamtsfür das HeimatwesenkanndurchdieLandesgesetzgebung
einesBundesstaatsbestimmtwerden,daßdieVorschriftender§&38 bis 51, 56
Abs. 2 diesesGesetzesfür die Streitsachen zwischenArmenverbändendes be=
treffendenBundesstaats in Wirksamkeittretensollen.

55.
In denStreitsachenüber die durch diesesGesetzgeregelteöffentlicheUnter=

stützungHilfsbedürftigerist die Entscheidungder erstenInstanz, ausgenommen
in dem Falle des §57, sofort vollstreckbar.

Im übrigen findet die Exekutionstatt:
a) auf Grund und in den Grenzeneinesvon dem in Anspruchge=
nommenenArmenverbandausgestelltenAnerkenntnisses(§ 55))

b) auf Grund der endgültigenEntscheidung.
Die VollstreckungderErxekutionliegt der zur Entscheidungin ersterInstanz

zuständigenBehördedes verpflichtetenArmenverbandesob und ist bei derselben
unterBeifügungderbezüglichenUrkundenzu beantragen.

8 54.
Wird die bereits vollstreckteEntscheidungder erstenlandesgesetzlichenIn—

stanzdurch endgültigeEntscheidungenhöhererLandesinstanzenoder in Gemäßheit
der §§ 38 bis 51 diesesGesetzeswiederaufgehoben,so hat die zurEntscheidung
in ersterInstanz zuständigeBehörde desjenigenArmenverbandes)welcherdieVoll=
streckungder Erekutionerwirkthatte, die erforderlichenAnordnungenzu treffen,
um die Exekutionund derenFolgenwiederrückgängigzu machen.

55.
Den zur vorläufigenUnterstützung(§28) und beziehungsweisezur Ulber=

nahme (7 31) einesHilfsbedürftigen verpflichtetenArmenverbändenist es unbe=
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nommen, die tatsächlicheVollstreckungderAusweisung(§ 5 des Gesetzesüber die
Freizügigkeitvom 1. November1867) durcheineunterf chzutreffendeEinigung
über das Verbleiben der auszuweisendenPerson oderFamilie in ihrem bisherigen
AufenthaltsortegegenGewährungeines bestimmtenUnterstützungsbetragsvon
seitendes letztgedachtenArmenverbandesdauerndoderzeitweiligauszuschließen.

Die erstinstanzlichenBehörden(§ 38, 39, 40) sindverpflichtet,auf An=
rufen einesoderdesanderenBeteiligten,zweckstunlicherHerstellungeinersolchen
Einigung, vermittelndeinzuschreiten.

Ist die Einigung urkundlichin Form einesAnerkenntnissesfestgestellt,so
findet auf Grund brscheendie administrativeExekutionstatt(§ 53).

/ 56.
Wenn mit der AusweisungGefahr für LebenoderGesundheitdesAus=

zuweisendenoderseinerAngehörigenverbundensein würde, oderwenndieUr=
sacheder Erwerbs=oderArbeitsunfähigkeitdes Auszuweisendendurcheine im
Bundeskriegsdienstoder bei Gelegenheiteiner Tat persönlicherSelbstaufopferung
erlittene Verwundung oder Krankheit herbeigeführtist, oder endlich,wenn sonst
die Wegweisungvom Aufenthaltsortemit erheblichenHärtenoderNachteilenfür
den Auszuweisendenverbundensein sollte, kann auchbei nichterreichterEinigung
das Verbleiben der auszuweisendenPerson oderFamilie in demAufenthaltsorte,
gegenFestsetzungeines von demverpflichtetenArmenverbandezu zahlendenUnter=
stützungsbetrags,durchdie zur Entscheidungin ersterInstanz zuständigeBehörde
des OrtsarmenverbandesdesAufenthaltsortsangeordnetwerden.

GegendieseAnordnung,welche,wenndieVoraussetzungenfortfallen,unter
welchen sie erlassenist, jederzeitzurückgenommenwerden kann, steht innerhalb
vierzehnTagen nachder ZustellungbeidenTeilen die Berufung zu. Dieselbe
erfolgt, wenn die streitendenArmenverbändeeinemund demselbenBundesstaat
angehören, an die nächsthöchstelandesgesetzlicheInstanz, sofern die streitenden
Teile verschiedenenBundesstaatenangehören,an das Bundesamt für das Heimat=
wesen. Bei der hieraufergehendenntnchhe bewendetes endgültig.

Dasselbefindetstatt,wennderAntrag desverpflichtetenArmenverbandes
auf Erlaß einersolchenAnordnungzurückgewiesenist.

957.
Solange das Verfahren, betreffenddenVersucheinerEinigung nach § 55,

oderbetreffenddenErlaß derim § 56 bezeichnetenAnordnung,schwebt,bleibtdie
Vollstreckbarkeitder EntscheidungersterInstanz ausgesetzt(§ 53).

58.
Ist dieAusweisungdurchTransport zu bewerkstelligen,so fallen dieTrans=

portkostenals ein Teil der zu erstattendenKosten der Unterstützungdes Hilfs=
bedürftigendemhierzu verpflichtetenArmenverbandezur Last.
ReichsGesetzbl.1908. 64
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Entstehtüber die Notwendigkeitdes Transports oderdie Art der Aus=
führungdesselbenStreit, so erfolgtdieEntscheidunghierüberendgültigdurchdie
in ersterInstanz in derHauptsachezuständigeBehördedesArmenverbandesdes
Aufenthaltsorts (§ 38 Abf. 2).

§59.
Ist ein Armenverbandzur Jahlung der ihm endgültigauferlegtenKosten,

laut Bescheinigungder ihm vorgesetztenBehörde, ganz oder teilweiseaußerstande,
so hat derBundesstaat, welchemer angehört, entwedermittelbaroder unmittelbar
für die Erstattungzu sorgen.

860.
Ausländermüssenvorläufigvon demjenigenOrtsarmenverbandunterstützt

werden,in dessenBezirkesiesichbei demEintritte derHilfsbedürftigkeitbefinden.
Zur Erstattung der Kosten beziehungsweisezur Ubernahmedes hilfsbedürftigen
Ausländers ist derjenigeBundesstaat verpflichtet,welchemder Ortsarmenverband
der vorläufigenUnterstützungangehört,mit derMaßgabe, daß es jedemBundes=
staat überlassenbleibt, im Wegeder LandesgesetzgebungdieseVerpflichtungauf
seineArmenverbändezu übertragen.

g61.
Durch die BestimmungendiesesGesetzeswerdenRechteund Verbindlich—

keitennur zwischenden zur Gewährung öffentlicherUnterstützungnach Vorschrift
diesesGesetzesverpflichtetenVerbänden(Orts=,Landarmenverbände,Bundesstaaten)
begründet.
BP Daher werdendie auf anderenTiteln (Familien=und Dienstverhältnis,
Vertrag, Genossenschaft,Stiftung usw.) beruhendenVerpflichtungen,einenHilfs=
bedürftigenzu unterstützen,von denBestimmungendiesesGesetzesnichtbetroffen.

862.
Jeder Armenverband, welchernach Vorschrift diesesGesetzeseinenHilfs—

bedürftigenunterstützthat, ist befugt, Ersatz derjenigenLeistungen,zu deren
Gewährungein Dritter aus anderen,als den durchdiesesGesetzbegründeten
Titeln verpflichtetist, von demVerpflichtetenin demselbenMaße und unter den—
selbenVoraussetzungenzu fordern,als demUnterstütztenauf jeneLeistungenein
Recht zusteht.

Der Einwand, daß der unterstützendeArmenverbanddenErsatz von einem
anderenArmenverbandezu fordern berechtigtsei, darf demselbenhierbei nicht
entgegengestelltwerden.
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MI.
Die Verwaltungs-und Polizeibehördensind verpflichtet,innerhalbihres

Geschäftskreisesden Armenverbändenbehufs der Ermittelung der Heimats=,
Familien=und AufenthaltsverhältnisseeinesHilfsbedürftigenauf Verlangenbe=
hilflichzu sein.

864.
Das Eintreten der in den 9§ 10 und 22 an denAblauf einer bestimmten

Frist geknüpftenWirkungenkann durchVertrag oder Verzichtder beteiligten
Behörden oder Personen nicht ausgeschlossenwerden.

68.
DiesesGesetztritt mit dem1. Juli 1871 in Kraft. Nach diesemTage

finden die bis dahin innerhalb des Bundesgebietsgültigen Vorschriftenüber die
durch das gegenwärtigeGesetzgeregeltenRechtsverhältnissenur insoweitnochAn=
wendung, als es sich um die Feststellungdes Unterstützungswohnsitzesfür die
Zeit vor dem 1. Juli 1871 handelte.

InsbesonderekommenhierbeifolgendeBestimmungenzur Anwendung:
1. DiejenigenDeutschen,welcheam 30.Juni 1871innerhalbdesBundes=
gebietseinHeimatsrechtbesitzen,habenkraft desselbenam1. Juli 1871
denUnterstützungswohnsitzin demjenigenOrtsarmenverbande,welchem
ihr Heimatsort angehört.
Diejenigen Deutschen,welcheam 30.Juni 1871 innerhalbdesBundes=
gebiets einen Unterstützungswohnsitzhaben, besitzendenselbenam
1. Juli 1871 mit denFolgen und MaßgabendiesesGesetzes,gleich=
viel ob dieVoraussetzungendesErwerbesanderewaren, als diedurch
diesesGesetzvorgeschriebenen.

3. Wo und insoweit bisher ein Heimatsrechtoder Unterstützungswohnsitz
durch bloßenAufenthalt nicht erworben,durch bloßeAbwesenheitnicht
verlorenwerdenkonnte,beginntder Lauf der durchdiesesGesetzvor=
geschriebenenzweijährigenFrist für denErwerb beziehungsweiseVerlust
des Unterstützungswohnsitzesmit dem 1. Juli 1871.

4. Wo bisher für den Erwerb beziehungsweiseVerlust desUnterstützungs=
wohnsitzesdie nämliche oder eine längere, als die durch diesesGesetz
vorgeschriebeneFrist galt, kommt bei Berechnungder letzterendie vor
dem 1.Juli 1871 abgelaufeneZeitdauer in Ansatz.
Wo bisherfür denErwerb beziehungsweiseVerlust desUnterstützungs=
wohnsitzeseine kürzere,als die durch diesesGesetzvorgeschriebeneFrist
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bestand,gilt, soferndiekürzereFrist vor dem1.Juli 1871 abgelaufen
war, dieWirkung desAblaufs als eingetreten,auchwenndie Ent=
scheidunghierübererstnachdem1.Juli 1871erfolgt.War diekürzere
Frist vor dem1. Juli 1871 nochnicht abgelaufen,so bedarf es zum
Eintritte der durchdiesesGesetzvorgeschriebenenWirkungen desAblaufs
der durchdiesesGesetzvorgeschriebenenFrist, jedochunterAnrechnung
der vor dem1. Juli 1871 abgelaufenenZeitdauer.

6. Das durchdiesesGesetzfür dieEntscheidungderStreitsachenüberdie
öffentlicheUnterstützungHilfsbedürftigervorgeschriebeneVerfahrenkommt
nachMaßgabederVorschriftdes§ 37 zurAnwendungbei denjenigen
Streitsachender Armenverbände(Armenkommunen,Armenbezirke,
Heimatsbezirke),welchenach dem 30. Juni 1871 anhängig gemacht
werden.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ36.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Einrichtungder Verwaltung und die Eingeborenen=Rechtspflegein
den afrikanischenund Südfeeschutzgebieten.S. 3297.— Bekanntmachung, betreffendzusätzliche
Abmachungenzu der Ubereinkunft vom 4. Februar 1898 über die Eichung der Binnenschiffe. S. 308.

(Nr. 3496.) Verordnung, betreffenddie Einrichtungder Verwaltungund die Eingeborenen=
Rechtspflegein denafrikanischenundSüdseeschutzgebieten.Vom 3. Juni 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenfür die afrikanischenund Südseeschutzgebieteauf Grund des§ 1 des
Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 813) im Namen des Reichs,
was folgt: ·

gl.
Soweit nicht gesetzlicheoder in KaiserlichenVerordnungenenthalteneBe—

stimmungenMlatz greifen, wird bis auf weiteresder Reichskanzler(Reichs=
Kolonialamt) ermächtigt, Vorschriften und Anordnungen zu erlassen, welche
betreffen:

1. die Einrichtungder Verwaltung,
2. das Eingeborenenrechtund die GerichtsbarkeitüberEingeborene,auch
soweitNichteingeborenebeteiligtsind.

82.
Die im #1 bezeichnetenBefugnissekönnenmit Ermächtigung oder Zu=

stimmungdesReichskanzlers(Reichs=Kolonialamts)durchdieGouverneurewahr=
genommenwerden.

83.
Die bisherergangenenVorschriftenundAnordnungen,welcheGegenstände

der im § 1 Nr. 1, 2 bezeichnetenArt betreffen,bleiben,auchsoweitsievon den
Gouverneuren,den Landeshauptmännern,den KaiserlichenKommissarenund
ihrenStellvertreternerlassensind, in Geltung, bis siegemäßdieserVerordnung
aufgehobenoderabgeändertsind.
Reichs-Gesetzbl.1908. 65

Ausgegebenzu Berlin den 19. Juni 1908.
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8 4.
DieseVerordnungtrittmit demTagederVerkündungim Reichs=Gesetzblatt

in Kraft. Gleichzeitigtretendie Verordnung,betreffenddie Gerichtsbarkeitüber
die Eingeborenenim Schutzgebieteder Marschall=Inseln, vom 26. Februar 1890
und die Verordnung,betreffenddie GerichtsbarkeitüberdieEingeborenenin den
afrikanischenSchutzgebieten,vom 25. Februar1896 außerKraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin imSchloß, den3.Juni 1908.

G. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3497.) Bekanntmachung,betreffendzusätzlicheAbmachungenzu der Ubereinkunftvom
4. Februar 1898 über die Eichungder Binnenschiffe.Vom 1. Juni 1908.

D. Deutsche,Belgische,Französischeund NiederländischeRegierunghaben
in Ergänzungder Ulbereinkunft,beinstenddie EichungderBinnenschiffe,vom
4. Februar1898 (Reichs=Gesetzbl.1899 S. 299) dieaus derAnlageersichtlichen
Abmachungengetroffen.

DieseAbmachungentretennach einerVerständigungder beteiligtenRe=
gierungenam 1.Januar 1909in Kraft.

Berlin, den1. Juni 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Stemrich.
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Les Gouvernementsde IAllemagne,
de la Belgique, de la France et des
Pays-Bas, désireux de mettre fin à
certainesdifficultés rencontréesdans
Tapplication de la Conventioninter=
nationale du 4 Février 1898 sur le
jaugeage des bateaux de navigation
intérieure, se sont mis d’'accordsur
les dispositions qui font Tobjet de
la déclarationci-après. Cettedécla=
ration aura la méme force, valeur
et durée due la Convention à la=
duelle elle se rattache.

I. Rejaugeagedes bateaux.
A. Lorsquw’unbateau non imma=

triculé originairementen France est
rejaugé dans Pun des Etats con=
tractants, les anciennes marques,
inscriptions, plaques de jauge et,
1Iecas échéant les échelles, sont
enlevées et remplacéespar d’autres
se rapportant au nouveaujangeage
et au bureau qui Ta enregistré.

B. Lorsqu'un bateau originaire-
ment immatriculé en France est re=
jaugé dans Pun des autres Etats,
les marques indélébiles relatives au
bureau du rejaugeage sont apposées
à la proue du bateau en remplace-
ment de celles qui sy trouvent et
une croix grecque indélébile est
ajoutée aux marques indélcbiles
françaises conservées à la poupe

OigitizedbyOo gle

(bersetzung.)

Dee Deutsche,Belgische,Französische
undNiederländischeRegierunghabenin
demWunsche,gewissebei Anwendung
der internationalenUbereinkunftvom
4. Februar 1898, betreffenddieEichung
der Binnenschiffe, zuTage getretene
Schwierigkeitenzu kessiige„ die den
GegenstanddernachfolgendenErklärung
bildenden Bestimmungen vereinbart.
Diese Erklärung soll dieselbeWirkung
undDauerhaben,wiedieUbereinkunft)
auf welchesiesichbezieht.

I. Neueichungder Binnenschiffe.
A. Wenneinin Frankreichursprüng=

lich nichteingetragenesSchiff in einem
derVertragsstaatenerneutzur Eichung
gelangt,so werdendie alten Zeichen,
Inschriften,Einsenkungsklammern(Eich=
platten) und gegebenenfallsdie Eich=
skalenentferntund durchandereersetzt,
welchedie neueEichungund die Be=
hördekenntlichmachen,bei welchersie

B. Wenn einursprünglichin Frank=
reicheingetragenesSchiff in einemder
anderenStaaten erneutzur Eichung
elangt, so werdendie unzerstörbaren
Lechen welchediedieNeueichungvor=
nehmendeBehäördekennzeichnen,an dem
VorderteiledesSchiffesals Ersatzder
dort befindlichenangebrachtund ein un=
zerstörbaresgriechischesKreuzwird den
unzerstörbarenfranzösischenZeichenhin=

65“
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du bateau. A désaut de marques
francaises à la poupe du bateau,
celles de la proue sont maintenues,
mais complété#espar FTadditionde
la croix grecque.

Linscription françaisepeinte à la
PDoupedu bateau est conservée d’un
côOtédu gouvernail et complétéepar
une croix grecque de méme couleur.
L’inscription nouvellé est peinte de
T’autre cöté du gouwernail.

De nouvelles plaques de jauge et
de nouvelles échelles sont posécs;
les anciennes plaques de jange sont
marques d’une croix et placécesau
méme niveau qdueles nouwelles et
PDresde celles-i.

Il. Changementdu propriétaire,du
nomou de la devised’'unbateau.
Lorsduwil y a lieu de modifier scit

le nom du propridtaire, soit le nom
Ou la devise du batcau, la modili=
cation est inscrite sur le certificat
de jangenge, datée et signée par
un agent ayant qualité à cet ellet.

III.Transmissionde renseignements.
Le Départementministériel com=

Pétent de chacun des Etats adresse
trimestriellement aux Départements
intéressesdes Etats cocontractants:
. La liste des bateaux rejangés
dans ses bureaux qui avaient
6té jaugés en dernier lieu dans
Tun des autres Etats. Cette liste
est accompagnée des certificats
de jangeage retirés lors du re=
Jaugeage;
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zugefügt,die an dem Hinterteiledes
Schiffes zu belassensind. In Er=
mangelungfranzösischerZeichenan dem
Hinterteiledes Schiffes werdendie am
Vorderteile befindlichenbelassen, aber
durch Hinzufügung eines griechischen
Kreuzesergänzt.
Die an demHinterteiledes Schiffes

angemalte französischeInschrift bleibt
auf einer Seite des Ruders bestehen
und wird durchein griechischesKreuz
von der gleichenFarbe ergänzt. Die
neueInschrift wird auf dieandereSeite
desRuders gemalt.
Neue Einsenkungsklammern (Eich=

platten)und Eichskalenwerdenange=
bracht;die alten Einsenkungsklammern
(Eichplatten)werdenmit einemKreuze
versehenund in gleicherHöhe neben
denneuenbefestigt.

II. Wechsel des Eigentümers und des
Namens oder der Devise des Schiffes.
Ist der Name desEigentümers oder

desSchiffesoderdieDevisedesletzteren
zu ändern,so wird dieseAnderungim
Eichscheinevermerktund von dem zu=
ständigenBeamtendatiert und unter=
zeichnet.

III. Abersendungvon Mitteilungen.
Das zuständigeMinisterium eines

jedenStaatesteiltdenbeteiligtenStellen
der übrigenVertragsstaatenvierteljähr=
lichmit:
1. DieListe der bei seinenEichämtern
neugeeichtenSchiffe, deren letzte
Eichungin einemderübrigenVer=
tragsstaaten stattgefundenhatte.
Der Liste sind die bei der Neu=
eichung eingezogenenEichscheine
beizufügen.
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2. La liste des bateaux dont le
dernier certificat de jaugeage
est inscrit dans un Etat cocon=
tractant et dont le propriétaire,
lIenom ou la devise ont changé.

Les listes sont dressées contfor=
mément aux tableaux No 1 et 2
annexs.
Un extrait de ceslistes estadressé

au Gouvernement français pour ce
qui concernelesbateauximmatriculés

Lorsqu’il sagit Tobtenir des ren=
seignements urgents, les Directeurs
des bureaux Timmatriculation de
Tun des Etats sadressent directement
auxDirecteursdesbureauxdesEtats
cocontractants. b
A cette fin, les Etats se commu=

niquent réeiproqduementune liste
mentionnant leurs divers bureaux
Tinscription ou Timmatriculation de
Dateaux, les lettres distinctives de
Ces bureaux et la qualité des fonc=
tionnaires qui les dirigent.
Cette liste est tenueà jour.

IV.RenseignementsCcomplementaires.
Les renseignements trimestriels

adressés au Gouvernement de I’Alle=
magne en vertu du paragraphe pré=
cédent comprendront, à charge de

appartenant à toute personne ayant
son domicile ou le siège Principal
de ses aflaires en Allemagne, et dont
le jaugeage initial aurait 64éelflectus
en dehors de ce pays; cette liste
indiquera, pour chadue bateau, le
r(sultat du jaugeage.
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2. Die ListederjenigenSchiffe, deren
letzterEichscheinin einemder an=
derenVertragsstaateneingetragen
ist, wennderenEigentümerName
oder Devise gewechselthat.

Die Listen werden nach den an=
liegendenFormularenNr. 1 und 2 auf=
gestellt.
Ein Auszug dieserListen ist an die

FranzösischeRegierungzu senden,so=
weit es sichum Schiffe handelt,die
ursprünglichin Frankreicheingetragen
waren. .
Wenn es sich um die Erlangung

eiligerMitteilungenhandelt,so haben
sichdie Vorstände der Registerbehörden
der Vertragsstaatenunmittelbarmit=
einanderin Verbindung zu setzen.

Zu diesemZweckehabensichdieStaaten
gegenseitigeine Liste ihrer verschiedenen
Registerbehörden,ferner die Unter=
scheidungsbuchstabenderselbenund die
Stellung der sie leitendenBeamten
mitzuteilen.

DieseListeist auf demLaufendenzu
halten.

IV. ErgänzendeMitteilungen.
Den auf Grund des vorstehenden

Paragraphen an dieDeutscheRegierung
zurichtendenvierteljährlichenMitteilungen
ist, bei Wahrung der Gegenseitigkeit,
eine Liste aller derjenigenSchiffe bei=
zufügen,derenEigentümerseinenWohn=
sitzoderdenHauptsitzseinergeschäftlichen
Tätigkeitin Deutschlandhat, undderen
ersteEichung außerhalb diesesLandes
erfolgt ist; dieseListe hat für jedesein=
zelneSchiff die Eichungsergebnissean=
zugeben.
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LesrensejgnementsäohangiiQen
Yertudumåmeparagraphe,entreles
Etats signataires de la Convention
de 1898 comprendront également,
Parmi les listes adressées à chacun
de ces Etats, celle de bateaux qui
seront devenusla propriété de Tun
de ses nationaux.

V. Destruction des bateaux.
Lorsqu’un bateau enregistrévien=

dra à étredétruit dansP’undesEtats
contractants, le roaume des Pays=
Bas excepté, il en sera donné avis,
Par le service compétent de cet Etat,
dans le délai de trois mois au plus,
à compter du jour ou il aura eu
Cconnaissance du flit, au bureau
d’enregistrement du dit bateau et,
il y a lieu, au bureau français de
Timmatriculation primitive.

VI. Röglementsparticuliers.

LTarticke2 de la Convention du
4 förier 1898 s#appliqueraaux règ=
lementsparticuliersqui serontarretés
Par les Etats signataires de cette
Convention en vue de Tapplication
des dispositionsqui préceèdent.
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Bei den Mitteilungen, welcheauf
Grund desselbenParagraphenzwischen
denan derUbereinkunftvon 1898 be=
teiligtenStaaten ausgetauschtwerden,
hat sich unter den an jedeneinzelnen
Staat zurichtendenListeneineZusammen=
stellung derjenigenSchiffe zu befinden,
die in das EigentumeinesAngehörigen
des betreffendenStaates gelangtsind.

V. Verlust eines Schiffes.
Wenn in einemderVertragsstaaten

—mit AusnahmederNiederlande—
einuespenen Schiff zuGrundegeht,
so ist von derzuständigenStelle dieses
Staates spätestensinnerhalbdreierMo=
nate von demTage ab gerechnet,an
demihr derFall bekanntgewordenist,
die Registerbehördedes betreffenden
Schiffes, gegebenenfallsauchdiejenige
französische Behördein Kenntnis zu
setzen,beiwelcherdieursprünglicheEin=
tragungbewirktwordenwar.

VI. Besondere Ausführungs=
bestimmungen.

Der Artikel2 derUbereinkunftvom
4. Februar 1898 findet auf die be=
sonderenBestimmungenAnwendung,
welchevondenVertragsstaatenzurAus=
führungdervorstehendenAbmachungen
erlassenwerden.
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Tableau 1.

Bateaux rejaugss en (nomde TEtat) durant le. trimestre de Fannée et qui
avaientété jaugésen dernierlieu en (nomde IEtat).

Nom Nom, gas 7 No Tonnage — No Tonnago Dato
„ · . - ·Foudevise prenomF et pköcödevto inscrit Sinhehd inscrit ãn
domicile . . dans le . dans le . Observations.

lf“i du Iimmatmicu= "„ immatricu- rejau-
du lation certificat Itiom nouveau

“ bateau. Propriétaire. inscription. annulé. inscription. certificat. geago.

1. 2. s. 4. s. 6. F 8. 9.

Formular 1.

Schiffe, neugeeichtin (Name des Staates) während des — Dierkels des Jahres „
vordem zulett geeicht in (Mame des Staates).

Name oder Name, Buchstaben Tonnen= Buchstaben Tonnen-
75 Devise nn Nr. hal t gebalt Wss r
* des ohnsitz er nach dem getse. nach dem der Neu. Bemerkungen.
*—— des vorhergehenden alten W neuen eichung.

Schiffes.Eigentümers.Registrierung.Eichscheine.Registrierung.Cichscheine.

2. " 4. ¾=*' 7 7. 8. r
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Tableau 2.

immatri " ...Bateaux en (nom de I’Etat) et ayant changé de Propriétaire,
de nomou de devisedurante trimestre de anne .

Jom. PrénomsNom.PrenomsNomrou Noveau LettresetJo Nom Date
äetdomicile et domiele derise #####E*#ç ". — de cette ·— — que ou triculation] de l'agent di Observations.

« * P r rbrbd portaitnouvellee#deinseeip- ayantmodilcmmnodi-
Propriétaire.ropriétaire. ebateau devise.tion. le certificat. sication.

4. 5 6k F 9

— — ——

Name, Name, FrüherersiRener Buchstaben.Nameund
5 VornamenundVornamenund lamesName | —— Datum

Wohhnstz Wohnsitz oder · esdermdlätew der Bemerkungen.
des früheren desneuen Devisedes— e 3 Eichscheine Anderung.

Eigentümers.Eigentümers. Schiffes. Devise.Registrierung.geänderthat.
=* 2. 3. 5 63 7. *( .
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Inhalt:
und Kunst und an Photographien. Bekanntmachung, betreffenddie Beaufsichtigung

S. 40.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
derKönig derBelgier, gleichmäßigvon
dem WMunschebeseelt, in wirksamerer
Weisein beidenLänderndenSchutz95
Werken der Literatur und Kunstz
gewährleisten,habendenAbschlußeiner
neuenbesondeieiiIIbeieinkiinftzudiesein
Zweckebeschlossenund zu Ihren Bevoll=
mächtigtenernannt,nämlich:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=
heimen Rat, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
MinisterbeiSeinerMajestätdem
KönigederBelgier,HerrnGrafen
von Wallwitz, Inhaber derersten
Klasse des KöniglichenKronen=
ordens, der zweitenKlassemit
dem Stern des Roten Adler=
ordens,Großkreuzdes Leopold=
ordensusw.,

und
Seine Majestät der König der
Belgier:
AllerhöchstihrenMinister der aus.
wärtigenAngelegenheiten,Herrn

Neichs=Gesebl.1908.

Diqitized by

Vom 16. Oktober1907.

Sa MajestélEmpereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de LEmpire
Allemand, et Sa Majeste le Roi
des Belges, également animés du
desir de garantir, dune manière
plus ellicace, dans les deux payss,
la protection des Guvyreslittéraires ct
artistiques, ont résolu de conclure
à cet eflet une nouvelle Convention
Sspéciale,et ont nommépour leurs
Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majestél’Empereur d'Alle-
magne, Roi de Prusse:
Monsieur le Comte de Wall=
wWitz, déecord de la 17 classe
de DPOrdre de la Couronne
Royale de Prusse, déecoréde
Ia 2° classe avec plaque de
IOrdre del-Aigle Rouge,Grand=
Croix de POrdre de Léopold.
etc. etc., Son Conseiller intime
actuel, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire près Sa Majesté le
Roi des Belges,

et
Sa Majesté le Roi des Belges:

Monsieur Davignon, Ollicier
de TOrdre de Léopold, etc. etc.,

66
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Davignon, Offizier desLeopold—
ordensusw., Mitglied desAb—
geordnetenhauses,

welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be—
fundenenVollmachten,folgendeArtikel
vereinbarthaben:

Artikel 1.
Die am 12. Dezember1883 zwischen

Deutschlandund Belgien abgeschlossene
ÜbereinkunftzumSchutzederWerkeder
LiteraturundKunstwirdaufgehobenund
durchdiegegenwärtigeUbereinkunftersetzt.

Artikel 2.
Zum wecke derErgänzungderBe=

stimmungender Berner Ulbereinkunft
vom 9. September1886,betreffend die
Bildung einesinternationalenVerbandes
zum Schutzevon Werken der Literatur
und Kunst, und entsprechendden Fest=
setzungender Zusatzakteund derDekla=
ration von Paris vom 4. Mai 1896
sinddie beidenHohenvertragschließenden
Teile über nachstehendeBestimmungen
übereingekommen:

§ 1. DenUrhebernvonWerken,
welchezumerstenMale in demGe=
bieteinesderbeidenvertragschließen=
denTeile veröffentlichtwordensind,
stehtim GebietedesanderenTeiles
während der ganzenDauer ihres
Rechtesan demOriginalwerkedas
ausschließlicheRechtzu, ihreWerke
zu übersetzenoderderenUbersetzung
zu gestatten,ohnedaßes erforder=
lich wäre, daß der Urheber von
seinemausschließlichenRechteder
Ubersetzunginnerhalbder im Ar=
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Membre de la Chambre des
Représentants,SonMinistredes
Aflaires Etrangeres,

lesquels, après s’etre communiqué
leurs pleins-Ppouvoirs, trourés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

Article 1.2.

La Conventionconclueentre’Alle=
magne et la Belgique, le 12 décembre
1883, en vue de protéegerles Guyres
littGraires et artistiques, est abrogéeet
remplacéepar la présenteConvention.

Article 2.

En vue de compléter les stipu=
lations de la Convention de Berne,
du 9 septembre 1886, relative à la
formation d’une Union internationale
Dour la protection des ceuyres litté=
raires et artistiques, et conformément
aux termes de I’Acte additionnel etde
la Declaration de Paris, du 4mai 1896,
les deux Hautes Parties contractantes
sont convennes des dispositions ci=
après:

s I. Les auteurs des Guvres
Publices pour la premieèretois
sur le territoire de P’une des
deux Parties contractantes.joui=
ront, sur le territoire de Tautre
Dartie, pendant toute la durée
de leur droit sur T’eeuyreorigi=
nale, du droit exclusif de tra=
duire leurs ouvrages ou d’en
Dermettre la traduction, sans
qu'il soit nécessairedue Tauteur
ait fait usage de son droit er=
lusif de traductiondansle delai
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tikel5 derBernerUbereinkunftvor=
gesehenenFrist von zehnJahren
Gebrauchgemachthat.
§62. Die Urhebervon Werken,

welchezum erstenMale in dem
Gebiet eines der beidenvertrag.
schließenden Teile veröffentlicht
worden sind, werdenim Gebiete
des anderenTeiles gegenöffent=
licheAufführung ihrermusikalischen
Werke ebensowie die inländischen
Urheber geschützt,auch wenn sie
dieöffentlicheAufführungnichtaus=
drücklichuntersagthaben.

Artikel 3.
Die gegenwärtigeUbereinkunftfindet

auch auf die bereitsvorhandenenWerke
Anwendung,sofern siezurJeit desIn=
krafttretensder gegenwärtigenUberein=
kunft in ihremUrsprungslandenochnicht
Gemeingutgewordensind.

War jedochvor demInkrafttreten
dieserUbereinkunfteineUbersetzunger=
laubterWeiseganz oderzum Teil er=
schienen,so bleibt die Befugnis des
Ubersetzerszur Vervielfältigung, Ver=
breitungund AufführungdieserUber=
setzungunberührt.
Von dem Inkrafttretender gegen=

wärtigen Ubereinkunftan genießt ein
bereitsveröffentlichtesmusikalischesWerk
den Schutz, auchwenn es bis dahin
mangels eines ausdrücklichenVerbots
gegenöffentlicheAufführung nicht ge=
schütztwar. Jedoch ist die öffentliche
Aufführung eines solchenWerkes ohne
EinwilligungdesUrheberszulässig,wenn
dieAufführendenPartiturenoderNoten=
blätter benutzen,die einenVerbotsver=
merknichttragen,und die sichbereits
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de dix annéesprévu par l'ar-
ticle 5 de la Convention de Berne.

s52. Les auteurs des Guvres
Dublices pour la premiere tois
sur le territoire de Pune des
deux Parties contractantes, sont
Protéges sur le territoire de
Tautre partie, contre Pexéention
en public de leurs Geuvresmusi=
cales, à Tégal des auteurs
nationaux, méme Sils n’'en ont
Pas expressémentinterdit l'exé-
cution publique.

5„ Article 3.

La présente Convention Fappli=
duera également aux ouvrages, de#ja
%-istants, pourvu qu’an moment de
Tentrée en vigneur de la présente
Convention ils ne soienmPas encore
tombés dans le domaine public dans
leur pay’s Torigine.
Toutefois, Si, avant Tentrée en

vigueur de ladite Conwention, une
traduction entière ou partielle a
Daru, avec autorisation, le droit
Pour le traducteur de reproduirc,
PDropageret faire reprtésenter cette
traduction reste entier.
DesTentréeen vigueur de la pré=

sente Convention, la protection sera
assurde à une œuvre musicale déjàa
Dublice, si méme jusqu’alors elle
W’'eétaitpas protégéecontre une exé=
cution publique faute d’une inter=
diction expresse. Toutefois, exé=
cution publique d’une Guyre de cette
nature pourra avoir lieu sans le
consentement de l’auteur, si les exé=
cutants se servent de partitions ou
de morceauxde musiquene portant
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vor demInkrafttretendergegenwärtigen
Übereinkunftin ihremBesitzebefunden
hatten.

Artikel 4.

Der Genuß der Rechte,welcheden
Urhebernzustehen,die ihreWerkezum
erstenMale in dem Gebiet eines der
beiden vertragschließendenTeile ver—
öffentlichthaben, ist von demNachweise
der Erfüllung irgendwelcherFörmlich—
keiten vor den Gerichten des anderen
Teiles unabhängig.

Artikel 5.
Die Hohen vertragschließenden.Teile

sind darüber einverstanden,daß jeder
weitergehendeVorteil oder Vorzug,
welcherkünftighinvon seiteneinesDer—
selbeneinerdrittenMacht in bezugauf
den Schutz an Werkender Literatur
und Kunst eingeräumtwird, denUr—
hebern des anderenLandes oder deren
Rechtsnachfolgernohneweitereszustatten
kommensoll.

Artikel 6.
Die Werke derPhotographie und die

durcheinderPhotographieähnlichesVer=
fahren hergestelltenWerke genießendie
durchdieBestimmungender gegenwär=
tigen UbereinkunftfestgesetztenVorteile.

Artikel 7.

Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll
einenMonat nach dem Austauscheder
Ratifikationsurkundenin Kraft treten,
und ihreWirksamkeitsoll bis zumAb=
lauf einer Frist von einemJahre von
dem Tage ab, an welchem sie von
einem der Hohen vertragschließenden
Teile gekündigtwird, fortdauern.
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Das la mention Tinterdiction et du’ils
avaient en leur possession avant
Tentréeen vigueur de la présenteCon=
vention.

Artiele 4.

La jouissance des droits reconnus
aux auteurs qui ont publié leurs
Gures pour la premieèrefois sur le
territoire de P’une des deux Parties
contractantes ne sera subordonnce,
devant les tribunaux de l’autre Partie,
aàla justilication de Taccomplissement
Taucune tormalité.

Artiele 5.

Les Hautes Parties contractantes
conviennent due tout avantage ou
Privilege plus étendu qui serait
ultérieurement accordé par Tune
dHElles à une tierce Puissance en ce
dui concerne la protection des Guvres
littéraires et artistiques, sera acduis
de plein droit aux auteurs de lautre
Days ou à leurs aFants-Cause.

Artiele 6.

Les œuvres photographidues et
les Guyres obtennespar un Procédé
analogue sont admises au benélice
des dispositions de la présente Con=
vention.

Artiele 7.

La Présente Convention entrera
en vigueur un mois apres Téchange
des ratifications et continuera ses
effetsjusdurmTexpiration d’'un dGlai
d'un an à compter du jour ouùelle
aura 6tédénoncéepar l'une desHautes
Parties contractantes.
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Artikel 8. Article 8.
Die gegenwärtigeUbereinkunftsol LaprésenteConventionseraratifice

ratifiziertund die Ratifikationsurkundenct les ratilicationsenserontCchangées
sollensobaldals möglichin Brüsselaus-à Bruxelles le plus töt possible.
gewechseltwerden.
Zu Urkunddessenhabendie beider= En foi de ducoilesPlénipotentiaires

seitigenBevollmächtigtendie gegen=respectils ont signéla présenteCon=
wärtigeUbereinkunftvollzogenund ihre vention et Tont revetue du cachet,
Siegel beigedrückt. de leurs armes.
So geschehenzuBrüssel, in doppelter Fait à Bruxelles, en doubleexem=

Ausfertigung,den 16. Oktober1907. plaire, le 16 octobre 1907.

(L. S.) Graf von Wallwitz.
(L. S.) Davignon.

Die vorstehendeUbereinkunftist ratifiziert worden. Die Auswechselung
der Ratifikationsurkundenhat am 12.Juni 1908 stattgefunden.

— — ÊÜ— —„. —

(Nr. 3499.) Bekanntmachung,betreffenddie Beaufsichtigungder inländischenprivatenRück.
Persicherungsunternehmungen.Vom 18. Juni 1908.

Auf Grund des § 116 des Gesetzesüber die privaten Versicherungsunter=
nehmungenvom 12.Mai 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 139) hat der Bundesrat
angeordnet:

Vom 1. Januar 1909 ab findendieVorschriftendes§ 55, des
&65 Abs.1, Abs.2 Satz1, Abs.3 undder§§81, 83, 118des
Gesetzesüberdie privatenVersicherungsunternehmungenvom 12.Mai
1901 auf alle inländischenprivatenVersicherungsunternehmungenAn=
wendung, welchedie Rückversicherungin gesetzlichaufsichtspflichtigen
VersicherungszweigenzumGegenstandehaben.

Berlin, den18. Juni 1908.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.

Neichs=Gesetzbl.1908. 67
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Inhaln: S. 1111.

(Nr. 3500.) Internationaler

Conventionradiotelé=
graphiqueinternationale

conelue entre

IAllemagne. les Etats-Unis d’Amérique,
IArgentine. IAutriche. la Hongrie
la Belgique, le Brésil, la Bulgarie.
le Chili, Ile Danemark. IEspagne, la
France, la Grande-Bretagne.la Grece.
Titalie, le Japon, le Mexique, Monaco.
la Norvege, les Pays-Bas, la Perse.,
le Portugal, la Roumanie, la Russie.
la Suède, la Turquieet I’Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des
Gouvernements des Pays. ei-dessus
énumẽérẽs.s'étant réunis enConsérence
à Berlin, ont. d'un commun accord
et sous réserve de ratification, arrèté
In (onvention #mivuante:

Article I1“.
Tes llautes Parties contractantes

Nengugentàappliduer lesdispositions
Reichs. Gesetzbl. 1908.

Ausgegebenzu Berl 0 30. Juni

Vom 3. November 1906.

(lbersetzung.)

Internationaler
Funkentelegraphenvertrag

abgeschlossenzwischen

Deutschland, den Vereinigten Staaten
von Amerika, Argentinien, Osterreich,
Ungarn, Belgien)Brasilien,Bulgarien,
Cbile, Dänemark, Spanien) Frankreich,
Großbritannien, Griechenland,Italien)
Japan, Merico, Monaco, Norwegen,
den Niederlanden, Persien, Portugal,
Rumänien, Rußland, Schweden,der

Türkei und Urugnay.

Dee unterzeichnetenBevollmächtigten
der Regierungen der vorstehendaufge=
führten Länder haben, nachdemsie zu
einer Konferenzin Berlin zusammen=
getretensind, im gemeinsamenEinver=
ständnis und unterVorbehalt derRati=
fikation folgendenVertrag abgeschlossen.

Artikel I.
Die Hohen vertragschließendenTeile

verpflichtensich, die Bestimmungendes
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de la présenteConventiondanstoutes
les stations radiotélégraphidues
stations cötières ct stations de bord—
ouvertes au service de la correspon=
dance publique entre la terre et les
navires en mer qui sont établies ou
exploitées par les Parties contrac=
tantes.
Elles sengagent, en outre, à im=

PoserTobservationde cesdispositions
aux exploitations privées autorisées.

Côtièresradiotélégraphidues ouvertes
au service de la correspondance
publique entre la terre et les navires
en mer, soit à établir ou à exploiter
des stations radiotélégraphiques
rouvertesou non au service de la
correspondancepublique à bord des
navires qui portent leur pavillon.

Article 2.

Est appelée station cötière toute
stationradiotélégraphiqueétabliesur
terre terme ou à bord d’'un navwire
anere à demeure et utilisée pour
T’échangede la correspondance avec
les navires en mer.
Toute station radiotélégraphique

bateaufixe estappeléestation debord.

Article 3.
Les stations Cotières et les stations

de bord sont tenues d'’éechangerréei=
proquement les radiotelegrammes
sans distinction du systeme radio=
téelégraphiqueadoptépar cesstations.

Article 4.

Nonobstant les dispositions de l’ar=
tiche3, une station peut étreaffeetée
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gegenwärtigenVertrags auf alle dem
öffentlichenVerkehrezwischendemLande
und den Schiffen in See dienenden
Funkentelegraphenstationen— Küsten=
undBordstationen— anzuwenden,die
von den vertragschließendenTeilen er=
richtetoderbetriebenwerden.

Sie verpflichtensich ferner, die Be=
folgungdieserBestimmungendenPrivat=
unternehmernaufzuerlegen,die siezur
Errichtung oder zum Betriebe von
Funkentelegraphenstationenermächtigen,
seiendiesKüstenstationenfür denöffent=
lichenVerkehrzwischendemLandeund
den Schiffen in See oder Stationen
an Bord vonSchiffen,dieihreFlagge
führen,gleichviel,ob dieBordstationen
dem öffentlichenVerkehre dienen oder
nicht. «

Artikel 2.
UnterKüstenstationwird jedeFunken=

telegraphenstationverstanden, die auf
festemLande oder auf einem dauernd
verankertenSchiffe errichtetist und zum
Austausche von Nachrichten mit den
Schiffenin See benutztwird.
Jede Funkentelegraphenstationauf

einemnichtdauerndverankertenSchiffe
wird Bordstationgenannt.

Artikel 3.
Die Küstenstationenund die Bord=

stationensind ohneUnterschieddes von
ihnen benutzten funkentelegraphischen
Systems zum wechselseitigenAustausche
der Funkentelegrammeverpflichtet.

Artikel 4.
Die Bestimmungendes Artikel 3

stehenBeschränkungendes öffentlichen
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à un service de correspondance
Publique restreintedéterminépar le
but de la correspondanceou par
autres circonstancesindépendantes
du systemeemployé.

Article 5.
Chacune des Hautes Parties con=

tractantessengage à fire relier les
stations côtières au réseau télégra=
Phidue par des fils spéciaux ou,
tout au moins, à prendre d’autres
mesuresassurantun Gchangerapide
entre les stations cötières et le résenu
téelégraphique.

Article 6.
Les Hautes Parties contractantes

se donnent mutuellement connais=
sance de noms des stations C6tières
et des stations de bord visées à
T’article 1, ainsi qduede toutes les
indications propres à faciliter et à
accélérer les échanges radiotélégra-
phiques qui seront spécifiées dans
le Réglement.

Article 7.

Chacune des Hautes Parties con=
tractantes se réserve la faculté de
prescrire ou d’admettre due dans
les stations visées à T’article 1, in=
dépendammemntde Tinstallation dont
les indications sont publiées con=
formémentà Particle 6. G’anutresdis=
Positifs soientétabliset exploités en
vue d’une transmission radiotélé=
graphique Sspéciale sans qdue les
detailsdecesdispositifssoientpubliés.

Dioitized bUVOo gle

VerkehrseinerStation nicht entgegen,
die durch den Zweck des Nachrichten=
austauschesoder durch anderevon dem
angewendetenSystemunabhängigeUm=
ständebegründetsind.

Artikel 5.

Jeder der Hohen vertragschließenden
Teileverpflichtetsich,dieKüstenstationen
durchbesondereLeitungenmit demTele=
graphennetzeverbindenzu lassenoder
zummindestensolcheandereMaßnahmen
zu treffen, die einenschleunigenAus=
tausch der Telegramme zwischenden
Küstenstationenund demTelegraphen=
netzesicherstellen.

Artikel 6.

Die Hohen vertragschließendenTeile
werdeneinanderdie Namen der im
Artikel1 bezeichnetenKüsten=undBord=
stationensowiealle in derAusführungs=
übereinkunftnäherbezeichnetenAngaben
mitteilen,die zurErleichterungundzur
Beschleunigungdesfunkentelegraphischen
Nachrichtenaustauschesgeeignetsind.

Artikel 7.
Jeder der Hohen vertragschließenden

Teile behält sichdas Rechtvor, beiden
imArtikel1 bezeichnetenStationenunab=
hängigvondenEinrichtungen,überdie
entsprechendArtikel 6 Angaben ver=
öffentlichtwerden, zumZweckeeiner be=
sonderen funkentelegraphischenNach=
richtenübermittelungdieErrichtungund
denBetrieb andererEinrichtungenan=
zuordnenoderzuzulassen,derenEinzel=
heiten nicht veröffentlicht zu werden
brauchen.

68“

Uridln SlFe—Original from

TFNINCLCEIUO



Article 8.

Lexploitation des stations radio=
telegraphiques est organisée, autant
due Dossible, de manière à ne pas
troubler le service T’autres stations
de Tespece.

Artiele 9.

Les stations radiotélégraphiques
Som obligées ’accepter par priorité
absolue les appels de détresse pro=
venant des navires, de répondre de
méme à Ces appels et d’##donner
la suite qu’ils comportent.

Article 10.

La taxe totale des
grammes comprend:
Ila taxe afférente au parcours

maritime, savoir:

a) la Ftaxe cotière“ dqui ap=
Partient à la stationcötière,

b) la ##taxede bord“ qui ap=
Partient à la station de
bord.

2° la taxe pour la transmission
sur les lignes du réseau téle=
graphique calculée d’apres les
regles générales.

Le taux de la taxe coôtièreest
s0umis à T’approbation du douverne-
ment dont reléve la station cötière:
celui de la taxe de bord. à Tappro=-
bation du Gouvernement dom le
navire porte le Pavillon.
Chacune de ces deux taxes doit

Etre fixde suivam le taril par mot
bour et simple, avec minimum facul=
tatif de taxe par radiotélégramme.
zur la base de la rémunération equi=
table du travail radiotéldgraphique.

radioteélé=
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Artikel 8.
Der Betrieb der Funkentelegraphen=

stationen ist möglichst so einzurichten,
daß er den Dienst andererderartiger
Stationen nicht stört.

Artikel 9.

Die Funkentelegraphenstationensind
verpflichtet, Anrufe von Schiffen in
Seenotmit unbedingtemVorrang ent=
gegenzunehmen,zu beantwortenund
ihnengebührendFolge zu geben.

Artikel 10.
Die Gesamtgebühr für Funkentele=

grammeumfaßt:
1. dieGebührfür dieSeebeförderung,
und zwar:
a) die „Küstengebühr“,die der
Küstenstationzukommt,

b) die „Bordgebühr“, die der
Bordstation zufommt,

2 die nach den allgemeinenBe=
stimmungenberechneteGebühr für
die Beförderungauf den Linien
des Telegraphennetzes.

Die Höhe derKüstengebührunterliegt
der Genehmigungder Regierung,der
die Küstenstationuntersteht, die Höhe
der Bordgebühr der Genehmigungder
Regierung, derenFlagge das Schiff
führt. « .
Jede dieserbeidenGebührensoll nach

dem reinen Worttarif auf der Grund—
lage einer angemessenenEntschädigung

gesetztwerden,wobeidie Bestimmung
einerMindestgebührfür jedesFunken=
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Chacune d'slles ne pent dépasser un
maxsimmm à fixer par les llames
Parties contractantes.

Toutelois chacune des llantes
DParties comtractantes à la laculte
d’autoriser des taxes #upérieure à
ce masimum dans le cas de stations
d'une portée depassant 800 Kilo=
meétres. Onie stations exceptiomnelle=
ment onereuses en raison des con=
ditions matérielles de lenr installa=
tion et e leur eExploitatiom.
Pour les radicotelegrammesorigi=

naires Ou à destination Gun pagyis
et cclianges directement ancc les
stations cötieres de cepayd#lesHautes
Parties contractantes se (lonnent
mutuellement connaissance des taxes
applicahles à la transmission dur les
lignes de leuts resennxtdlegraphiques.
s taxes Ssont relles (J#uirSultent
In prineipe ue la station Cötiére
doit étre considerde comme station
Torigine ou de destination.

Article 11.

H# dispositions de la présenteCon=
ventionSomicomplétéespar unRaegle
mem (ui u la méme Faleur et entre=
#oundigneur en méme temps que la
Convention.
Les prescriptions de la présente

peuvent é—tre.à toute époque modi—
fiées d'’un commun accord par les
llames Parties contractantes. Des
conléerencesde pleéhipoteminires ou
de eimples contérences administra=
tives. selon Gwil Fagira de in Con=
vention on du Réglement. auront
lieu périodiqduemem: chadque con=
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telegrammzulässigist. Keinederbeiden
Gebühren darf einen von den Hohen
vertragschließendenTeilen festzusetzenden
Meistbetragüberschreiten.
Jeder der Hohen vertragschließenden

Teile hat jedochdas Recht, höhereals
diese Meistgebühren zuzulassen, wenn
es sich um Stationen handelt, deren
Reichweite800 Kilometerübersteigt,oder
deren Einrichtung und Betrieb infolge
der tatsächlichenVerhältnisse außer—
gewöhnlichhoheKosten erfordern.

Für die im unmittelbarenVerkehre
mit den Küstenstationen des Aufgabe—
oder des Bestimmungslandes ausge—
wechseltenFunkentelegrammewerdendie
HohenvertragschließendenTeile einander
die für dieBeförderungauf ihrenTele—
graphenliniengeltendenGebührenmit—
teilen. Bei der BerechnungdieserGe—
bühren ist von dem Grundsatz auszu—
gehen, daß die Küstenstationals Auf—
gabe-oderBestimmungsanstaltzu gelten
hat.

Artikel 11.
Die Bestimmungendesgegenwärtigen

Vertrags werden durch eine Aus=
führungsübereinkunftergänzt,welchedie
gleicheGültigkeit hat und zu gleicher
Zeit in Kraft tritt wie der Vertrag.
Die Vorschriftendes gegenwärtigen

Vertrags und der zugehörigenAus=
führungsübereinkunftkönnen von den
Hohen vertragschließendenTeilen im
gemeinsamenEinverständnisse jederzeit
geändert werden. Von Zeit zu Zeit
werden, jsenachdemes sich um den
Vertrag oder um die Ausführungs=
übereinkunfthandelt,Konferenzenvon
Bevollmächtigten oder einfache Ver=
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förence fixera elle-même le lieu et
Tépoque de la réunion Suivante.

Article 12.
CesconférencesSomcomposcéesde

déléguésdesGouvernements desPays
contractants.
Dans les délibérations, chaque

pays dispose d'une seule voix.
Si un Gouvernementadhère à la

Convention pour ses colonies, pos-
sessions ou protectorats, les con-
fẽrencesultérieurespeuvent décider
due l'ensemble ou une partie de ces
colonies, possessions ou protectorats
est considéré comme sormant un
Pays pour Tapplication de Talinéa
Précédent. Toutefois le nombredes
voix dont dispose un Gouvernement,
êVcompris ses colonies, possessions
u Protectorats.ne pent dépassersix.

Article 13.
Un Bureauinternationalestcharge

deréunir, decoordonnererdepublier
les renseignements de toute nature
relatils à ln radiotéelégraphie.Tin=
struire les demandes de modification
a ln Convention et au Réglement.
de faire promulguer les changements
adoptéset, en général, de procéder
à tous travaux administratils dont
i#lSerait saisi dans limérét de la
radiotélégraphie internationale.

Les frais de cette institution Ssont
supportes par tous les Pays con=
tractants.

Article 14.
Chacune des Hautes Parties con=

tractalnes se réserve la faculté de
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waltungskonferenzenstattfinden. Jede
Konferenzwird den Ort und die Zeit
der nächstenZusammenkunftselbstfest=
setzen.

Artikel 12.
DieseKonferenzenwerdenaus Dele=

giertender Regierungender vertrag=
schließendenLänder gebildet.
Bei denBeratungenhat jedesLand

nur eineStimme.
Wenn eine Regierung für ihre

Kolonien, Besitzungenoder Schutz=
gebietedemVertragebeitritt,sokönnen
die späteren Konferenzen bestimmen,
daß die Gesamtheitoder ein Teil dieser
Kolonien,BesitzungenoderSchutzgebiete
als einLand im Sinne derBestimmung
des vorhergehendenAbsatzesanzusehen
ist. Doch darf dieZahl derStimmen,
über die eine Regierung einschließlich
derStimmenihrer Kolonien,Besitzungen
oderSchutzgebieteverfügt, sechsnicht
übersteigen.

Artikel 13.
Ein internationalesBureau wird be=

auftragt, die auf die Funkentelegraphie
bezüglichenNachrichtenjeder Art zu
sammeln,zusammenzustellenundzuver=
öffentlichen,dieAnträgeauf Anderung
des Vertrags und der Ausführungs=
übereinkunftin dieWegezu leiten,die
angenommenenAnderungen bekanntzu=
gebenund im allgemeinensichmit allen
Verwaltungsarbeitenzu befassen,mit
denenes im Interesseder internationalen
Funkentelegraphiebetrautwerdenwird.
Die Kosten dieserEinrichtung werden

vonsämtlichenvertragschließendenLändern
getragen.

Artikel 14.
Jeder der Hohen vertragschließenden

Teile behält sich das Recht vor, die
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fixer les conditions dans lesquelles
elle admet les radiotelégrammes en
provenance ou à destination (Tune
station, soit de bord. soit Cötière.
dui n’'est pas soumise aux disposi=
tions de la présenteConvention.
Si un radiotéelegrammeest admis.

les taxes ordinaires doivent lui étre
appliquées.
II est donne cours à tout radio=

telcgramme provenant (’une station
de bord et recu par une station
cöoticre d’un Pays contractant on
acceptéen transit par IAdministra=
tion d’un Pays comractant.

II est Ggalementdonnecours à tout
radiotéeléegrammeà destinationd’un
navire, si [Administration d’un Pays
contractant en a acceptéele dépot
Ousi ’Administration d’'unPays con=
tractant I’a acceptéen transit d’un
Pays non contractant, sous réserve
du droit de la station côtière de
refiser la transmission à une station
de bord relevant d’'un Pays non
contractant.

Article 15.

Les dispositionsdesarticles8 et 9
de cette Convention sont également
applicables aux installations radio=
telegraphiques autres due celles
visées à Tarticle 1—

Artiele 16.

Les Gouvernements qui n'ont point
pris part à la présente Convention
sont admis à y adhérer sur leur
demande.
Cette adhésion est notifice par la

voie diplomatique à celui des Gou=

Diqitized by Oo gle

Bedingungenfestzusetzen,unterdenener
Funkentelegrammevon odernacheiner
Bord= oder Küstenstation zuläßt, die
den Bestimmungendes gegenwärtigen
Vertrags nichtunterliegt.

Wird einFunkentelegrammzugelassen,
so kommendie gewöhnlichenGebühren=
sätzezur Anwendung.
Jedes von einemSchiffe herrührende

Funkentelegramm,das von einerKüsten=
station eines vertragschließendenLandes
empfangenoder von der Verwaltung
eines vertragschließendenLandes im
Durchgangaufgenommenworden ist,
ist weiterzubefördern.
Ebenso ist jedes für ein Schiff be=

stimmte Funkentelegramm weiterzube=
fördern, wenn die Verwaltung eines
vertragschließendenLandes es zur Be=
förderungangenommenodervoneinem
demVertragenichtbeigetretenenLande
im Durchgangentgegengenommenhat,
vorbehaltlichdesRechtesderKüstenstation,
dieWeiterbeförderunganeineBordstation,
die einem dem Vertrage nicht beige=
tretenenLande untersteht,zu verweigern.

Artikel 15.

Die Bestimmungender Artikel 8
und 9 diesesVertrags finden auch auf
andereals die im Artikel1 bezeichneten
FunkentelegraphenanlagenAnwendung.

Artikel 16.

Den Regierungen,diean demgegen=
wärtigenVertrage nicht teilgenommen
haben, wird auf ihren Antrag der
Beitritt gestattet.
DieserBeitrittwirdaufdiplomatischem

Wegederjenigendervertragschließenden
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vernements contractants au sein
duquel la dernière Conférence à 1°
tenue et par ckelni-eià tons les autres.

Elle emporte de plein droit nac=
cesion à toutes les clauses de la
présenteConvention et admission à
tons les avantagesy stipulés.

Article 17.

Les dispositions des articles 1. 2.
3, 5, 6, 7, S, 11, 12 et 17 de 1a CLon=-
vention télégraphique internationale
de St-Pétersbourg du 10 12 juillet
1875 sont applicahles! à la radiotdlé=
graphie internationale.

Artiele I8.

En cas de dissentiment entre deux
u plusieurs Gouvernements contrac=
tants relativement à linterprétation
Ou à exécution. Soit de la présente
Convention, soit du Reglemem pré#n
par l’article 11. la question en litige
beut. d’'un commun accord. Gre
soumise à un jugement arbitral.
Dans e cas,. chacun des Gouverne-
ments en Caise en choisit un autre
non interessédans la qucstion.

La decision des arbitres est prige
à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des Voix. les

arbitres choisissent. pour trancher
le diflerend. umamte Gonkvernemem
contractum Egalement deSintéresse
dans le litige. & délm d’une en=
teme concernant ce choix, chaque
arbitre propose un Goubernement
contractant desimeres#: il est tiré
au Sort entre les Gouvernemems
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Regierungen,in derenBereichedie letzte
Konferenz abgehaltenworden ist, und
durchdieseallen übrigenbeteiligtenRe—
gierungenangezeigt.
Der Beitritt schließtvonRechtswegen

dieZustimmungzu demganzenInhalte
des gegenwärtigenVertrags und die
Teilnahme an allen darin festgesetzten
Vorteilen in sich.

Artikel 17.
Die BestimmungenderArtikel 1, 2,

3, 5, 6, 7, 8, 11, 12und17des
internationalenTelegraphenvertragsvon
St. Petersburgvom 10.22. Juli 1875
finden auf die internationale Funken=
telegraphieAnwendung.

Artikel 18.
Bei Meinungsverschiedenheitenzwischen

zwei oder mehrerenvertragschließenden
Regierungenüber die Auslegungoder
Ausführung des gegenwärtigenVer=
trags oder der im Artikel 11 vorge=
sehenenAusführungsübereinkunftkann
die streitige Frage im gemeinsamen
Einverständnisseder Entscheidungeines
Schiedsgerichtsunterworfenwerden. In
diesemFalle wählt jededer beteiligten
Regierungen eine andere bei der An=
gelegenheitnicht beteiligte Regierung.
Das Schiedsgericht entscheidetnach

Bei Stimmengleichheitwählen die
Schiedsrichter zur Entscheidung der
streitigenFrage eineanderebei derAn=
gelegenheitgleichfallsunbeteiligtevertrag=
schließendeRegierung. Wird über diese
Wahl eine Einigung nicht erzielt, so
schlägt jeder Schiedsrichter eine unbe=
teiligtevertragschließendeRegierung vor.
ZwischendenvorgeschlagenenRegierungen
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Proposés. Le tirage au sort appartient
au Gouvernement sur le territoire
duquel ⅝fonctionnele Bureau inter=
national prévu à Tarticle 13.

Article 19.
Les Hautes Parties contractantes

Fengagent à prendre ou à proposer
à leurs Igislatures respectives les
mesures nécessaires pour assurer
Texécutiondela présenteConvention.

Article 20.
LesHautesParties contractantesse

Ccommuniquerontles lois qui auraient
déejaàé44érendues ou qui viendraient
à Tetre dans leurs Pays relativement
à Tobjet de la présenteConvention.

Article 21.

Les Hautes Parties contractantes
conserventleur entière liberté rela=
tivement auk installations radiotélé=
graphiques non prévues à TParticle1
et, notamment, aux installations na=
vales et militaires, lesquelles restent
s0umises uniquement aux obligations
prérues aux articles 8 et 9 de la
DrésenteConvention.
Toutefois, lorsqdueces installations

font de la correspondance publique,
elles se conforment, pour l'exécution

Réglement en ce qui concerne le
mode de transmissionet la compta=
bilité.

Article 22.
La présenteConvention seramise

à exécutionàpartir du 1“juillet 1908,
et demeurera en vigueur pendant
Reichs, Gesebl. 1908.
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wird gelost.Das Los wird von der—
jenigenRegierunggezogen,auf deren
Gebietedas im Artikel 13 vorgesehene
internationaleBureau tätig ist.

Artikel 19.
Die Hohen vertragschließendenTeile

verpflichtensich, die Maßnahmen zu
ergreifenoder bei ihren gesetzgebenden
Körperschaftenvorzuschlagen,derenes
bedarf,um dieAusführungdesgegen—
wärtigen Vertrags sicherzustellen.

Artikel 20.
Die Hohen vertragschließendenTeile

werdensich die auf den Gegenstand
diesesVertrags bezüglichenGesetzemit=
teilen, die in ihren Ländern bereitser=
lassensindoderi 3 Zukunfterlassenwerden.

Artikel 21.
Die HohenvertragschließendenTeile

behaltenihre volle Freiheit bezüglichder
im Artikel1 nichtvorgesehenenFunken=
telegraphenanlagen,namentlichbezüglich
derAnlagen derFlotte und desHeeres;
dieseAnlagen sind lediglich den in den
Artikeln 8 und 9 des gegenwärtigen
Vertrags vorgesehenenVerpflichtungen
unterworfen. .
Wenn dieseAnlagen jedocham öffent—

lichenVerkehreteilnehmen,werdensie
sichbei der AusübungdiesesDienstes,
soweitdieArt derUbermittelungund
dieAbrechnungin Frage kommen,nach
den Vorschriften der Ausführungs=
übereinkunftrichten.

Artikel 22.
Der gegenwärtigeVertrag tritt mit

dem 1. Juli 1908 in Kraft und bleibt
auf unbestimmteZeit bis zum Ablauf
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un temps indéterminé et jusqu'a
l'expiration d'une année à partir du
jour où la denonciation en sera faite.
La denonciation ne produit son

ellet durà I’egard du Gouvernement
au nom duquel elle a 6té faite.
Pour les autres Darties contractantes,
la Convention reste en vigueur.

Article 23.
La Présente Convention sera ra=

tilice et les ratifications en seront
déposéesà Berlin dans le plus breti
délai possible.
En toi de duoi les plénipoten=

tiaires respectifs ont signé la Con=
vention en un exemplaire qui restera
déposé aux archives du Gouverne=
ment Impérial d’Allemagne et dont
unecopie seraremise achadue Partie.
Fait à Berlin, le 3 novembre 1906.

Pour I’Alemague:
Kraelke.
W—

PourlesEtats-UnisdAmérique:

ChurlemagneLover.
H.N.Lanuej.
JamesAllen.
JohnI.Walerburk.

Pour Fargentine:
J. Um.

Pour I’Antriche:
Bautb.
Pries.
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einesJahres von demTage ab, an
demergekündigtwordenist,inGültigkeit.

Die Kündigunggilt nur für dieRe—
gierung, diesieausgesprochenhat. Für
die übrigen vertragschließendenTeile
bleibtder Vertrag in Kraft.

Artikel 23.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati=

fiziert, und die Ratifikationensollenin
MöglichstkurzerFrist in Berlin nieder=
gelegtwerden.
Deß zu Urkund haben die Bevoll=

mächtigtendenVertrag in einemErem=
plar unterzeichnet,das in denArchiven
derKaiserlichDeutschenRegierungver=
bleibt, und von dem jedemTeile eine
Abschriftzugestelltwerdenwird.
Geschehenzu Berlin, den3. Novem=

ber 1906.

Für Deutschland:
Kraetke.
Sndow.

Für die VereinigtenStaatenvon
Amerika:
(harlemagneTower.
H. N. Manneg.
JamesAllen.
JohnI. Waterburp.

Für Argentinien:
J. Olmi.

Für Osterreich:
Barth.
Kries.
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Pour la Hongrie:
PieredeKalal.
Dr.deHeumer.
Hollos.

Pour la Belgiuue:
F.Delarge.
. Boel.

Pourle Brésil:
Cesarde(ampos.

Pour la Bulgarie:
ly.Sloranonich.

Pour le Chili:
J.MunorHartado.
J.Uer,

Pour le Danemark:
X k.Lejer.
I.A.Voehk.

Pour P’Espagne:
IgnacoKurcia.
RamonFstrada.
RalaelRärena.
Idro(alo.
HameelNoriega.
AnlonioPelder-ampomanes.

Pour Ia France:
I.Bordelongee.
L.Caschard.
Boulanger.
. Devos.

Pour la Crande-Bretagne:
II.BabiugtonSmilh.
I. P.Belbel
K.L.Hupislel.

Pourla Grece:
I.Agwropoules.

Pour F’ltalie:
J.Colombo.
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PierredeSzalay.
Dr.deHeunpey.
Follos.

. Delarge.
E. Buels.

TesardeCampos.

S

Iv. Stopanovitch.

J. MunozHurtado.
J. Merp.

N. R. Meyer.
J. A. Voehtz.

IgnacioMurcia.
RamonEstrada.
RafaelRävena
IsidroCalvo.
ManuelNoriega.
AntonioPeldez-Campomanes.

J. Vordelongue.
L. Gaschard.
Goulanger.
A. Devos.

H.VLabingtonSmith.
A. E. Bethell.
R. L. Hippisley.

T. Argyropoulos.

J. Colombo.
69
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Pour le Japon:
OsukeAsano.
RokureTasbiro.
SKhunkichtKimura.
Lro Tanaka.
SaburoHyakulake.

Pour le Mexique:
JoséM.Perer.

Pour Monaco:
. Depellel.

Pour Ia Norvöge:
Helee.
O.T.Eldem.

Pour les Pays-Bas:
Krugt.
kal.
Horen.

Pour la Perse:
llonhannesKhan.

Pour le Portugal:
PauloheufaminCabral.

Pour la Roumanie:
Or.Cerkez.

Pour Ila Russie:
A.Eichhol.
A. Luler.
VicdorBuhbine.
A.kemmert.
W.Kedrue.

Pour la Sueède:
HermanRrin.
A.Hamilton.

Pourla Turquie;
Nu her.

Pour I’Uruguaf:
h.A.(oslauzo.

422 —

Für Japan:
OsukeAsano.
RokureYashiro.
ShunkichiKimura.
Ziro Tanaka.
SaburoHyakutake.

Für Mexico:
JoséM. Perez.

Für Monaco:
J. Depellep.

Für Norwegen:
Heftpe.
O. C. Eidem.

Für die Niederlande:
Krugt.
Perk.
Hoven.

Für Persien:
hovhannesühan.

Für Portugal:
PauloVenjaminCabral.

Für Rumänien:
Gr. Cerkez.

Für Rußland:
A. Eichholz.
A. Euler.
VictorGilibine.
. Remmert.
W. Kẽdrine.

Für Schweden:
HermanKydin.
A. Hamilton.

Für die Türkei:
NazifBey.

Für Uruguay:
F. A. Costanzo.



EngagementadclitionneL

Les soussignés plönipotentiaires
des Gouvernements de I’Allemagne,
des Etats-Unis d’Améridue, de I’Ar=
gentine, de l’Autriche, de la longrie,
de la Belgique, du Brésil, de la
Bulgarie, du Chili, du Danemark,
de IEpagne, de la France, de la=
Gréce, de Monaco, de la Norvége,
des Pays-Bas, de la Roumanie, de
la Russie, de la Suède, de la/urduie,
de I’Uruguay Fengagent à appliqduer
à Partir de la date de la mise en
vigueur de la Convention les Gdis=
Positions des articles additionnels
Suivants:

J.
Chaque station de bord visce à

Tarticke 1°“ de la Convention sera
tenue intercommuniquer avec toute
autre station de bord sans distinction
dusystemeradiotélégraphidueadopté
respectivement par ces stations.

II.
Les Gouvernementsqui n'ont pas

adhéré à l'article ci-dessuspeuvent,
à toute épodue, faire connaitre, en
adoptant la proecdédureindiquce à
Darticle 16 de la Convention, qdu’ils
Fengagent à en appliduer les dis=
Dositions.
Ceux dui ont adhéré à Torticle

ci-dessus peuwent, à toute époque,

Oigitizedby OCo= gle

(Obersetzung.)

Zusatzabkommen.

Die unterzeichnetenBevollmächtigten
der Regierungenvon Deutschland,den
VereinigtenStaaten von Amerika,Ar—
gentinien,Osterreich,Ungarn,Belgien,
Brasilien,Bulgarien,Chile, Dänemark,
Spanien,Frankreich,Griechenland,Mo—

Norwegen, den Niederlanden,
Rumänien, Rußland, Schweden,der
Türkei und Uruguay verpflichtensich,
vom Tage desInkrafttretensdesVer—
trags ab dieBestimmungenderfolgenden
Zusatzartikelanzuwenden.

J
Jede der im Artikel 1 desVertrags

bezeichnetenBordstationenist verpflichtet,
mit jeder anderenBordstation ohne
Unterschieddes von ihnen benutzten
funkentelegraphischenSystems zu ver—
kehren.

II.
Die Regierungen,diedemvorstehenden

Artikel nicht beigetretensind, können
jederzeitunterEinhaltung des im Ar—
tikel 16 desVertragsangegebenenVer—
fahrens bekanntgeben,daß sie sich
verpflichten,seineBestimmungenanzu—
wenden.
DieRegierungen,diedemvorstehenden

Artikel beigetretensind,könnenjederzeit
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faire connaitre, dans les conditions,
Prévues à Tarticke 22 de la Con=
vention, leur intention de ceser d’en
appliquer les dispositions.

III.
Le présentengagementseraratifié

et les ratifications en seront déposces
à Berlin dans le plus bref dlai
Possible.
En foi de duoi les plénipoten=

tiaires respectils ont signé le présent
engagementen un exemplaire qui
restera déposé aux archives du
Gouvernement Impérial dAllemagne
et dont une copie sera remise à
ChadquePartie.
Fait à Berlin, le 3 novembre 1906.

Pour TAllemagne:
Kraelle.
Ocdow.

PourlesEtats-Unisd'Amérique:

(barlemagneToyer.
H.N.Hame.
JamesAllen.
JohnI. Walerburk.

Pour T’argentine:
J.Ohml.

Pour I’Autriche:
Barlh.
Pries.

Pour la Hongrie:
PierredeKalul.
Dr.deHeuyeer.
Holls.
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unterden im Artikel 22 desVertrags
vorgesehenenBedingungenihre Absicht
bekanntgeben,seineBestimmungennicht
mehranzuwenden.

III.
Das gegenwärtigeAbkommensoll

ratifiziert,und die Ratifikationensollen
inmöglichstkurzerFrist in Berlin nieder=
gelegtwerden.
Deß zu Urkund haben die Bevoll=

mächtigtendiesesAbkommenin einem
Eremplar unterzeichnet,das in den
ArchivenderKaiserlich'DeutschenRe=
gierungverbleibt,und von demjedem
is eineAbschrift zugestelltwerden
wir
GeschehenzuBerlin, den3. Novem=

ber 1906.

Für Deutschland:
Kraethe.
Spdow.

Für die VereinigtenStaaten von
Amerika:
TharlemagneTower.
H. N. Manneg.
JamesAllen.
JohnI. Waterbury.

Für Argentinien:
J. Olmi.

Für Osterreich:
Barth.
Kries.

Für Ungarn:
PierredeSzalap.
br.deHennpeg.
Holls.
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Pour la Belgique:
F.heluge.
P.Buels.

Pour le Brésil:
Oesarde(ampos.

Pour la Bulgarie:
m

Pour le Chili:
J. ManozHiurtado.
J.Kerk.

Pour le Danemark:
X R.Ueser.Z
I.A.Vochle.

Pour I’Espagne:
LgnacioMarcaa.
RamonEstrada.
RalaelRäena.
n) •e
HamelNoriege.

PourIlaFrance:
J.Bordelongue.
L.Cuschard.
Boulauger.
*iisee

Pour la Crece:
I.Argropoules.

Pour Monaco:
. Depeller.

Pour la Norvüge:
Heslre.
s. Plden.

Pour les Pays-Bas:
Krull.
berk.
Horen.

Für

Für

Für

Belgien:
. Delarge.
E. Zuels.

Brasilien:
TesardeCampos.

Bulgarien:
JIv.Stoganovitch.

Für

J. MunozHurtado.
J. Merp.

Dänemark:i
M.R.Meper.
J. J. Doehtz.

IgnarioMurcia.
RamönCstrada.
RafaelRävena.
IsidroCalvo.
ManuelMoriega.
AntonioPeläez=-Campomanes.

Für

J. Bordelongue.
L. Gaschard.
Boulanger.
A.Devos.
Griechenland:
C.Argyropoulos.

J. Depelley.

Heftye.
O. C. Eidem.

Krupt.
Perk.
hoven.

Oriqinealfrom
PRINCETON UNIVERSITN



Pour la Roumanie:
Or.Cerker.

Pour la Russie:
A Eichbok.
A uler.
WicorBillbine.

nn
W.Kedrie.

Pour la Suede:
HermanRlddo.
A.Kamiton.

Pour la Turqule:
auifBej.

Pour I’Uuruguar:
F.A.(oslamo.

Protocole final.

Au moment de Proceder à la sig=
nature de la Convention arrétéepar
la Conférence radiotélégraphique
internationale de Berlin, les pléni=
Potentiaires soussignéessont eonvenus
de ce qui suit:

J.
Les Hautes Parties contractantes

conviennentqu'à la Conférencepro-
chaine le nombre des voix dont
chaqduepays dispose (article 12 de
la Convention) sera déecidé au début
des deélibérationsde manière due
les colonies, possessions ou protcc=
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Für Rumänien:
Gr.Cerkez.

Für Rußland:
A. Eichholz.
A. Euler.
Victorbilibine.
A. Remmert.
W.Kedrine.

Für Schweden:
HermanUpdin. s
A.Hamiltoii.

Für die Türkei:
NazifBep.

Für Uruguah:
. A. Costanzv.

(Ubersetzung.)

Schlußprotokoll.

In Begriffe, den von der inter=
nationalenKonferenzfür Funkentele=
graphiein Berlin vereinbartenVertrag
zu zeichnen,habensichdie unterzeichneten
Bevollmächtigten über folgendes ver=
ständigt:

I.
Die Hohen vertragschließendenTeile

sinddarübereinig,daßauf dernächsten
KonferenzdieZahl derStimmen, über
die jedesLand verfügt(Artikel12 des
Vertrags), zu Beginn derBeratungen
festgesetztwerdensoll, dergestalt,daß die
Kolonien, BesitzungenoderSchutzgebiete,

Oriqinealfrom
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torats, admis à béndlicier de voix
Duissent exercer leur droit de vote
au cours de tous les travaux de
cette Conférence.
La décision prise aura un eilet

immédiat et restera en vigueur
jusqu'à sa modilication par une Con=
förence ultérieure.
En ce dui concerne la prochaine

Conférence, les demandes tendant
à Padmission de nouvelles voix en
favrcur de colonies, possessions ou
Protectorats dui auraient adhéré à
Ia Convention seront adressées au
Bureau international six mois au
moins avant la date de la réunion
de cette Conférence. Ces demandes,
seront immédiatement notifices aux
autres Gouvernements contractants
dui pourront, dansun dlai de deux
mois, à Partir de la remise de la
notification, formuler des demandes
semblables.

II.
Chaque Gouvernement contractant

Peutseréserverla facultédedésigner,
Suivant les circonstances, certaines
stationscötièresdui serontexemptées
deTobligation,imposéepar larticle 3
de la Convention sous la condition
due, desTapplication de cettemesure,
i. soit ouvert sur son territoire une
ru Plusieurs stations soumises aux
obligations de Particle 3, et assurant
le service radiotéelegraphique dans
la réegion desservie par les stations
exemptéesd’'unemani6resatisfaisant
aux besoins de la correspondance
Dublidue. Les Gouvernements qui
dGEirent se réserver cette faculté
doivent en donner notilication dans
la forme prévue au deuxièmealinda
Reichs.Gesetzbl.1008.
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denenStimmen bewilligtwerden,ihr
Stimmrecht im Laufe aller Arbeiten
dieserKonferenzausübenkönnen.

Die Entscheidungsoll sofort in Kraft
treten und gültig bleiben, bis eine
spätereKonferenzsie ändert.

Für die nächsteKonferenz sind die
Anträgeauf ZuteilungneuerStimmen
an Kolonien, BesitzungenoderSchutz—
gebiete,die demVertrage beigetreten
sind,mindestenssechsMonate vor dem
Zeitpunktedes Zusammentretensdieser
Konferenzan das internationaleBureau
zu richten. DieseAnträge werdenso—
gleich den anderen vertragschließenden
Regierungenmitgeteilt, die innerhalb
einerFrist von zweiMonaten,von der
ZustellungderMitteilung an gerechnet,
gleichartigeAnträgestellenkönnen.

II.
JedevertragschließendeRegierungkann

sich das Recht vorbehalten, nach Um—
ständen gewisseKüstenstationenzu be—
zeichnen,die von der durchArtikel 3
desVertrags auferlegtenVerpflichtung
ausgenommenseinsollen, unter derBe=
dingung,daß vom Zeitpunkteder An=
wendungdieserMaßnahme ab auf ihrem
Gebiet eine oder mehrere Stationen
eröffnetwerden,die der Verpflichtung
desArtikel3 unterworfensindund den
Funkentelegraphendienstim Wirkungs=
kreiseder ausgenommenenStationen
in einerdenBedürfnissendesöffentlichen
VerkehrsgenügendenWeisesicherstellen.
Die Regierungen,die sichdiesesRecht
vorzubehaltenwünschen,habendies in
derim zweitenAbsatzedesArtikel16 des

70
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derarticle16delaconvention,au
plus tard trois mois avant la mise
en vigueur de la Convention ou,
dans le cas Tadhésions ultérieures,
au moment de Tadhésion.
Les Pays dont les noms suivent

déclarent, dès à Présent,qdu’ilsne se
réserveront pas cette faculté:

Allemagne, Etats-Unis d’Amé-
ridue, Argentine, Autriche,
Hongrie, Belgique, Bréil,
Bulgarie, Chili, Grece, Me=
1Jidue, Monaco, Norvege,
Pays-Bas, Roumanie, Russie,
Suède, Uruguay.

III.
Le mode d'exécution des disposi-

tions de Tarticle précédent dépend
du Gouvernement qui se sert de la
facultec dexemption; ce Gouverne-
ment a pleine liberté de déeciderde
temps en temps, suivant son propre
jugement, combien de stations et
duelles stations seront exemptées.
Ce Gouvernementa la mémeliberté
en ce qui concerne le mode d’exé-
cution de la condition relative à
Touwertured’autres stations soumises
aufx obligations de Tarticle 3 et
assurant le service radiotéelégraphique
dans la région desservie par les
stations exemptées d’une manieète
Satislaisant aux besoins de la corre=
spondancepublidue.

IV.
II est entendu qufafin de ne pas

entraver les progrès scientiliques,
les dispositionsde Tarticle 3 de la
Convention n’empechent pas Temploi
Cventuel d’un Systeme radiotélé=

Diqitized by Oo gle

Vertrags vorgesehenenForm spätestens
dreiMonate vor demInkrafttretendes
Vertrags oder, im Falle späterenBei=
tritts, gleichzeitigmit demBeitrittebe=
kanntzugeben.
Die nachbezeichnetenLänder erklären

schonjetzt,daß siesichdiesesRechtnicht
vorbehaltenwerden: ·

Deutschland,VereinigteStaaten
vonAmerika,Argentinien,Oster=
reich,Ungarn,Belgien,Brasilien,
Bulgarien, Chile,Griechenland,
Meriko,Monaco,Norwegen,
dieNiederlande,Rumänien,Ruß=
land, Schwedenund Uruguay.

III.
Die Art undWeisederAusführung

der Bestimmungendes vorhergehenden
Artikels ist Sache der Regierung,die
sichdes Ausnahmerechtsbedient)diese
Regierunghat volle Freiheit,von Zeit
zu Zeit nach eigenemErmessenzu be=
stimmen,wieviele undwelcheStationen
ausgenommenwerdensollen. Sie hat
die gleicheFreiheit hinsichtlichder Art
undWeisederErfüllungderBedingung,
wonachandereder Verpflichtungdes
Artikel 3 unterworfeneStationen zu
eröffnensind,diedenFunkentelegraphen=
dienst im Wirkungskreiseder ausge=
nommenenStationenin einerden Be=
dürfnissen des öffentlichen Verkehrs
genügendenWeisesicherstellen.

IV.
Es bestehtEinverständnisdarüber,

daß, um dieFortschrittederWissenschaft
nicht zu hemmen, die Bestimmungen
desArtikel3 desVertrags die etwaige
Anwendung eines Funkentelegraphen=

Oriqinealfrom
PRINCETON UNIVERSITTN



graphique incapable de commu=
niquer avec Tautressystemes, pourVu
toutefoisduecetteincapacitésoit due
à la nature Spécifique de ce systeme
et du’elle ne soit pas Pefflet de dis=
Positifs adoptés uniquement en vue
d’empecherTintercommunication.

V.
T’adhésion à la Convention du

colonies, possessionsou protectorats
ne comporte pas Tadhésion de ses
colonies, possessionsou protectorats,
à moins d'une déclarationà cet effet
de la part de ce Gouvernement.
Liensemble decescolonies,possessions
et protectoratsou chacun d’eux seé=
Parément peut faire Tobjet c’une
adhésion distincte ou d'une dénon=
ciation distincte dans les conditions
Prévues aux articles 16 et 22 de la
Convwention.
II est entendu que les stations à

bord de navires ayant leur port
Tattache dans une colonie, possession
ouprotectoratpeuventétredésignées
comme relevant de Pautorité de cette
colonie, possession ou protectorat.

VI.
II est pris acte de la delaration

suivante:
La delégation italienne en signant

la Convention doit toutefoisfaire la
réserve due la Convention ne pourra
Etre ratifice de la part de TItalie qu’a.
la date de Texpiration de sescontrats
avec M. Marconi et sa Compagnie,
ou à une date plus rapprochée si
LIe GCouvernement du Roi (Vltalie
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systemsnichthindern,mittelsdessenein
Verkehrmit anderenSystemennicht
möglichist, vorausgesetztindes,daßdies
in der besonderenNatur des Systems
begründetund nicht die Folge von
Einrichtungenist, die lediglichzurVer—
hinderungdes Verkehrsmit anderen
Systemengetroffensind.

V.
Der Beitritt zum Vertrage seitens

der Regierung eines Landes, das
Kolonien,BesitzungenoderSchutzgebiete
hat, schließtnicht den Beitritt seiner
Kolonien,BesitzungenoderSchutzgebiete
in sich,es seidenn,daß eineentsprechende
ErklärungdieserRegierungvorliegt.Die
Kolonien,BesitzungenundSchutzgebiete
einesLandes könnennachMaßgabe der
Bestimmungenin denArtikeln16 und
22 des Vertrags in ihrer Gesamtheit
oder einzelnden Gegenstandeinesbe—
sonderenBeitritts oder einer besonderen
Kündigungbilden.
Es bestehtEinverständnisdarüber,

daß Stationenan Bord von Schiffen,
derenHeimathafenin einer Kolonie,
einerBesitzungodereinemSchutzgebiete
liegt, als dieserKolonie, Besitzungoder
diesemSchutzgebietunterstehendbezeichnet
werdenkönnen.

VI.
Es wird von nachstehenderErklärung

Kenntnisgenommen:
Die italienischeDelegation muß bei

UnterzeichnungdesVertrags denVor=
behaltmachen,daß der Vertrag von
Italien erst zu dem Zeitpunkte des
ErlöschensseinerVerträge mit Marconi
und dessenGesellschaftratifiziert werden
kann,oderzueinemfrüherenZeitpunkte,
wenn die Regierungdes Königs von
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pourra la fixer par des négociations
avec M. Marconi et sa Compagnie.

VII.
Dans le cas où une ou plusieurs

des Hautes Parties contractantes ne
ratilieraient pas la Convention, celle=
ci men sera pas moins vValahlepour
les parties qui T’aurontratifiée.
En foi de duoi, les plénipoten-=

tiaires ci-dessousont dresséle présent
Protocole final, qui aura la méme
force et la méme valeur due 8i ses
dispositions étaient insérées dans le
tekte meme de la Conventionà la=
duelle il se rapporte, et ils Tont
signé en un exemplaire dui restera
déposé aux archives du Gouverne=
ment Impérial d'Allemagne et dont
une copie sera remise a#chaquePartie.

Fait à Berlin, le 3 novembre 1906.

Pour I’Allemagne:
Kraelle.
Hrdov.

PourlesFtats-Unisd'Amérique:

(barlemagneToyer.
IL.N.Namef.
lamesAllen.
JohnI.Walerbur.

Pour Fargentine:
J.Olm.

Pour I’Auntriche:
harll.
Pries.
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Italien einensolchendurchVerhandlungen.
mit Marconi und seiner Gesellschaft
wird festsetzenkönnen.

VII.
Falls einer oder mehrereder Hohen

vertragschließendenTeile den Vertrag
nicht ratifizieren,gilt diesergleichwohl
für die Teile, die ihn ratifizierthaben.

Deß zu Urkund haben die unter—
zeichnetenBevollmächtigtendas gegen—
wärtigeSchlußprotokollaufgenommen,
das dieselbeKraft und dieselbeGültig=
keit haben soll, als wenn seine Be=
stimmungenin denTert desVertrags
selbst, auf den es sich bezieht, auf=
genommenwordenwären,undsiehaben
diesesSchlußprotokollin einemExemplar
unterzeichnet,das in den Archiven der
KaiserlichDeutschenRegierungverbleibt,
undvon demjedemTeile eineAbschrift
zugestelltwerdenwird.
Geschehenzu Berlin, den 3. Novem=

ber 1906.

Für Deutschland:
Kraetke.
Spdow.

Für die VereinigtenStaatenvon
Amerika:
CharlemagneTower.
H. N. Manney.
JamesAllen.
JohnJ. Waterbury.

Für Argentinien:
J. Olmi.

Für Osterreich:
Barth.
Fries.
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Pour la Hongrie:
PierredeMalaj.
Dr.deHenmeer.
lollös.

Pour la Belgique:
F.helage.
L.Buels.

Pour le Brésil:
Cesarde(ampos.

Pour la Bulgarie:
ly. Koranonich.

Pourle Chili:
J. ManonIlado.
. Ker.

Pour le Danemarke:
N. Keer.
I.I. Voch.

PourIEspagne:
LnacoMurcha.
RamönPstrada.
RalaelRüvena.
Fld’ro(aho.
MamuelNoriega.
Anloniobesäcz-ampomanes.

Pour la France:
. Bordelongue.
L.Caschard.
Poulanger.
A.beios.

Pour la Crande-Bretagne:
II.BabinglonSmilh.
I. P.belhell.
R. L.Hppisler.

Pour la Creèce:
I. Argropoulos.

Pour 'talie:
J. (olombo.
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PierredeSzalap.
Dr.deHeunpep.
Hollös.

E. Delarge.
E. buels.

S

TesardeCampos.

Iv. Stopanovitch.

J. MunozFurtado.
J. Mery.

Dänemark:
. R. Meper.
J. A. Voehtz.

IgnarioMurria.
RamonEstrada.
RafaelRävena.
IsidroCalvo.
ManuelMoriega.
IntonioPeläez-Tampomanes.

J. Bordelongue.
L. Gaschard.
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1. Organisation des stations radio=
télégraphiques.

1
Le choix des appareils et des

dispositils radiotélégraphidues à ein=
Plorrer Par les stations coticres et
lesstationsdebord estlibre. Linstal-
lation de ces stations deit répondre,
autant due possible, anx progres
sciemtiliques et techniques.

II.
Deux longueurs d'onde, l'une de

300 et lautre de 600 mètres, sont
admises pour le service de la corre-
spondance publique générale. Toute
station côtière ouverte à ce service
utilise l'une ou l'autre de ces deux
longueurs d'onde. Pendant toute
la durée de son ouverture au service,
chaque station doit étre en état de
recevoir les appels faits au moyen
de sa longueur Tonde, et il n'y#
peut étre fait usage d’ancune autre
longueur d’onde pour le service de
la correspondance publique genérale.
Toutelois, chadue Gouvernement
peut autoriser Pemploi dans une
station cötière d’antres longueurs
Tonde destinéesà assurerun service
de longue portée ou un service autre
due celui de la correspondance
Publidue générale et Gabli conformé=
ment aux dispositions de la Con=
vention, à condition due ces lon=
gueurs d’onde ne dépassent pas
600 métres ou dwelles soient supé=
rieures à 1600 metres.
Reichs=Gesetzbl. 1908.
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1. Einrichtung der Funken=
telegraphenstationen.

I
Die Wahl der funkentelegraphischen

Apparate und Einrichtungenbei den
Küsten- und Bordstationen ist frei.
Die Einrichtung dieser Stationen soll
möglichstden Fortschrittender Wissen—
schaftund derTechnikentsprechen.

II.
Für denallgemeinenöffentlichenVer=

kehrwerdenzweiWellenlängen, dieeine
von 300 Meter und die anderevon
600 Meter zugelassen;jedediesemVer=
kehredienendeKüstenstationbenutzteine
dieserbeidenWellenlängen.JedeStation
mußimstandesein,währendderganzen
Dauer derDienststundendiemit ihrer
WellenlängegegebenenAnrufe aufzu=
nehmen;andereWellenlängendürfenbei
ihr für denallgemeinenöffentlichenVer=
kehrnichtbenutztwerden.Indessenkann
jedeRegierungauf einerKüstenstation
den Gebrauch andererWellenlängen
für denVerkehrauf großeEntfernungen
oder für einen den Bestimmungendes
Vertrags gemäßeingerichteten,nichtdem
allgemeinen öffentlichenVerkehre die=
nendenBetrieb zulassen,vorausgesetzt,
daß dieseWellenlängennicht600 Meter
überschreitenoder daß sie größer als
1 600 Meter sind.

71
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III.
1. La longueur d’onde normale

PDour les stations de bord est de
300 meétres. Toute station de bord
doit étre installce de manieèreà
pouvoir se servir de cette longueur
Tonde. D’autres longueurs Tonde
peuvent étre employées par ces
stations à condition de ne pas
dépasser600metres.
2. Les navires de faible tonnage

qui seraient dans Timpossibilitée
matérielle de réaliser le dispositif
assurant la longueur d'’onde de
300 metres peuvent étre autorisés
à employer une longueur donde
inférieure.

IV.
1. II est procédé, par les soins

du Bureau international, à l'établisse-
mentd’'unenomenclaturedesstations
radiotélégraphiquesviséesà Tarticle
I% de la Convention. Cette nomen=
clature donne pour chaque station
les renseignements suivants:
1%nom, nationalitéetpositiongé0=
graphique pour les stations
Côtières; nom, nationalité, signal
distinctif du Code international
et indication du port ’attache
du navire, pour les stations de
bord;

2° indicatif Tappel (les indicatifs
doivent étre différenciés les uns
des autres et chacun doit étre
forme d’'un groupe de trois
lettres): -

Zoportåenormzilm
4osystemeradiotölöoiapliique
öocatecsoriedesappareds receb-
teurs (appareils éeriwvants. à
réception auditive ou autres);
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III.
1. Die normale Wellenlängefür

Bordstationen beträgt 300 Mecter.
Die Bordstationen müssendieseWelle
zur Verfügung haben; siedürfenaußer=
dem noch andereWellenlängenbis
600 Meter anwenden.

2. Schiffe geringenRaumgehalts,
die sachlichaußerstandesind, mit ihren
Einrichtungeneine Wellenlänge von
300Meterzuerzielen,könnenermächtigt
werden,einegeringereWellenlängezu
benutzen.

IV.
1. Durch Vermittelungdes inter=

nationalenBureauswird einVerzeichnis
derunterArtikel1 desVertragsfallenden
Funkentelegraphenstationenaufgestellt.
Das Verzeichnisenthältfür jedeStation
folgendeAngaben:

1. für die KüstenstationenNamen,
Nationalität und geographische
Lage; für die Bordstationen
Namen, Nationalität, Unterschei=
dungszeichendes internationalen
Signalbuchs und Heimatshafen
des Schiffes;

2. Rufzeichen(die Rufzeichenmüssen
aus Gruppen von drei Buchstaben
bestehenundvoneinanderverschieden
sein)

normaleReichweite;
funkentelegraphischesSystem;
Art der Empfangsapparate
(Schreib=,Hörapparateoderandere);

S
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601011guersd’0ndeuti1isöesp:ir
la station (la longueur d’onde
normale est soulignée):

7° nature du service ellectué par
la station:
Correspondancepublique g=
nérale;

Correspondance publique re=
streinte (correspondance
avec les navires. . . .; corre-
spondance avec les lignes
de navigation de. . ..;
correspondance avec les
navires munis d’appareils
du systeme etc.;

Correspondance publique de
longue portée;

Correspondance
Privé;

Correspondance spéciale (cor=
respondance exclusivement
ofticielle);

etc.
Se heures d’'ouverture;
9° taxe Cötière ou de bord.

Tintérét

2. Sont compris, en outre, dans
la nomenclature les renseignements
relatiss aux stations radiotélégra=
phiques autres due celles visées à
Tarticle 1“ de la Convention dui sont
communiqués auBureau international
par Administration dont dépendent
Ces stations.

V.
L’cchange de signaux et de mots

superflus est interdit aux stations
viséesà Particle 1“ dela Convention.
Des essais et des exercices ne sont
toleré#sdans ces stations qu'autant
qu'ils ne troublent point le service
d'autres stations.
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6. Wellenlängen(dieNormalwelle ist
zu unterstreichen),

7. Art desVerkehrs,demdieStation
dient:
allgemeineröffentlicherVerkehr;

beschränkteröffentlicherVerkehr
(VerkehrmitdenSchiffen.
mitdenSchiffahrtslinien . .,
mitdennachdemSystem.
ausgerüstetenSchiffenusw.)

öffentlicherVerkehr auf weite
Entfernung;

Privatverkehr;

besondererVerkehr(ausschließlich
amtlicherVerkehr)

usw.
S. Dienststunden;
9. Höhe der Küstengebühroder der
Bordgebühr.

2. In das Verzeichniswerdenauch
Angabenüberandereals dieimArtikel1
des Vertrags aufgeführtenfunkentele=
graphischenStationen aufgenommen,
soweitdiebetreffendeVerwaltungsiedem
internationalenBureau mitteilt.

V.
Der AustauschüberflüssigerZeichen

und Wörter ist den im Artikel 1 des
Vertrags bezeichnetenStationen unter=
sagt. Versucheund Ubungendürfen
bei diesenStationen nur insoweit statt=
finden, als sie den Betrieb anderer
Stationennichtstören.

=-
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VI.
1. Aucune station de bord ne peut

être établie ou exploitééepar une
entreprise privée sans autorisation
du Gouvernement dont dépend le
navire. Cette autorisation fait Pobjet
d'une licence ddlivrde par Ce Gou-
vernement.
2. Toute station de bord autorisée

doit satislaire aux conditions Sui=
vantes:
a) le systeme emplog'é doit étre
un systme Syntonis;

b) la vitesse de transmission et de
réception, dans les circonstances
normales, ne doit pas étre in=
fCrieureà 12mots par minute,
1Iemot étant compté à raison
de5lettres;

c) la puissance transmise à Tap=
Pareil radiotéléegraphidue ne
doit pas, dans les circonstances
normales,dépasserun kilowatt.
Une puissance supérieure à un
kilowatt peut étre employée s##
Ie navire se trouve dans la
ncessité de correspondreà une
distance de plus de 300 kilo=
metres de la station cCötibre
la plus rapprochée, ou si, par
suite obstacles, la commu=
nication ne peut étre réalisée
dufau moyen d’une augmenta=
tion de puissance.

3. Le service de la station de
bord doit étre assuré Par un tél=
graphiste possesseur d’n ertificat
dGlivré par le Gouvernement dont
dépend le navire. Ce certilicat con=
state la valeur protessionnelle du
tElegraphiste en ce qui concerne:
a) le réeglagedes appareils,
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VI
1. Keine Bordstation darf ohne

Genehmigungder Regierung,der das
Schiff untersteht,durch einen Privat=
unternehmer errichtet oder betrieben
werden. Die Genehmigungbildetden
Gegenstandeiner von der Regierung
erteiltenLizenz.
2. Jede genehmigteBordstationhat

folgendenBedingungenzu entsprechen:

a) das angewandteSystem muß ein
solchesmit Abstimmungsein;

b) die Sende= und Empfangsge=
schwindigkeitdarf unter gewöhn=
lichen Umständen nicht hinter
12 Wörtern zu 5 Buchstabenin
derMinute zurückbleiben;

J) die dem funkentelegraphischenAp=
parate zugeführteKraft darf unter
normalenVerhältnisseneinKilowatt
nicht übersteigen. Eine größere
Kraft kann angewandtwerden,
wenn das Schiff auf eine Ent=
fernungvonmehrals300Kilometer
von der nächstenKüstenstation
Nachrichtenauszutauschenhat oder
wenninfolgevonHindernissendie
Ubermittelungsichnur durcheinen
vermehrtenKraftaufwandermög=
lichenläßt.

3. Die Bordstationmußdurcheinen
Telegraphistenbedientwerden,der ein
von der Regierung, der das Schiff
untersteht,ausgestelltesZeugnis besitzt.
Das Zeugnis stellt den Befähigungs=
nachweisdes Telegraphistenfest in be=
zug auf:
a) die Einstellungder Apparate,
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b) la transmission et la réception
auditive à une vitesse qui ne
doit pas étre inférieure à 20mots
Dar minnte,

c) la connaissancedes réglements
applicables à T’échange des
communications radiotélégra=
Phiques.

4. En outre, le certificat constate
due le Gouvernement a soumis le
telégraphiste à Tobligation du sccret
des correspondances.

VII.
1. Si une Administration a con=

naissance T’une infraction à la Con=
vention ou au Béglement commise
Gans une des stations qdwellea auto=
risées, elle constate les faits et fixe
les responsabilités.

de bord.,si la responsabilitéincombe
au télégraphiste, I’Administration
PDrend les mesures nécessaires, et,
le cas échéant, retire le certilicat.
F’il est constatéedue TFinfractionré=
sulte de Tétat desappareils ou din=
structions données au téGlégraphiste.
i! est procédé de méme à Il’égard
de la licence accordée au navire.
2. Dans le cas dl'infractions ré-

iterées à la charge du méme navire,
si les représentations faites à l'Ad-
ministration dont dépend le navire
Par une autre Administration restent
Sans effet, celle-ci a la faculté, apres
en avoir donné avis, d’autoriser ses
stations cötières à ne pas accepter
les communications provenant du
navire en cause. En cas de différend
entre les deux Administrations, la
duestion est soumise à un jugement
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b) die Ubermittelungund die Auf=
nahmenach demGehöremit einer
Geschwindigkeitvon mindestens
20 Wörtern in der Minute,

J0)die Kenntnis der Bestimmungen
über den funkentelegraphischen
Nachrichtenaustausch.

4. AußerdemwirddurchdasZeugnis

graphistenauf dasTelegraphengeheimnis
verpflichtethat.

VII.
1. Wenn eine Verwaltung erfährt,

daß bei einermit ihrer Genehmigung
betriebenenStation gegendenVertrag
oder die Ausführungsübereinkunftver=
stoßenworden ist, ermitteltsie dieTat=
sachenund stellt die Schuldigenfest.
Fällt beieinerBordstationdieSchuld

auf den Telegraphisten,so trifft die
Verwaltung die erforderlichenMaß=
nahmen und zieht gegebenenfallsdas
Zeugniszurück.Wennfestgestelltwird,
daß der Verstoß auf den Zustand der
Apparate oder auf dem Telegraphisten
erteilteWeisungenzurückzuführenist, so
wird in Ansehungder demSchiffebe=
willigtenLizenzebensoverfahren.
2. Sind im Falle wiederholter

Zuwiderhandlungen seitens desselben
Schiffes die bei der zuständigenVer=
waltungvon eineranderenVerwaltung
erhobenenVorstellungenohne Erfolg
geblieben,so kann diesenachvorauf=
gegangenerAnkündigungihre Küsten=
stationenermächtigen,dievondemfrag=
lichen Schiffe ausgehendenNachrichten
nichtmehranzunehmen.Bei Meinungs=
verschiedenheitenzwischen den beiden
VerwaltungenwirdaufVerlangeneiner
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arbitral à la demande de lun des
Gouvernementsen cause. La procc=

de la Convwention.

2. Durdce du serrice des stations
cölières.

VIII.
1. Le service desstationscötières.

est, autant due possible, permanent,
le jour et la nuit, sans interruption.
Toutetfoiscertaines stations cötières,

Peuvent avoir un service de durée
limitée. Chaque Administration fixe
les heures de service.
2. Les stations cötières dont le

service M’est point permanent ne
Peuventprendreclötureavantd’avoir
transmis tous leurs radiotéelégrammes
aux navires qui se trouvent dans
leur rayon Taction et avant Tavoir
recu de Ces navires tout les radio=
telcgrammes annoncés. Cette dis=
Position est également applicable
lorsque des navires signalent leur
Présenceavant la cessationeflective
du travail.

3. Rédaction et dépôt des radio=
télégrammes.

LX.
Si le parcours d’un radiotlé=

gramme Feflectue en partie sur des
lignes télegraphiques ou par des
stationsradioteléegraphiquesrelevant
G’'un Gouvernement non contractant,
il peut étre donné coursà ce radio=
telégramme, sous la réservc, tout au
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derselbendieFrageeinemSchiedsgericht
unterbreitet. Das Verfahren richtetsich
nachArtikel 18 desVertrags.

2. Dienststundender Küsten=
stationen.

VIII.
1. Bei den Küstenstationenbesteht

möglichstununterbrochenerTages=und
Nachtdienst.
GewisseKüstenstationenkönnenjedoch

beschränktenDienst abhalten. Jede Ver=
waltungsetztdie Dienststundenfest.

2. Küstenstationenmit beschränktem
Dienstedürfenerstschließen,nachdem
sie alle vorliegendenFunkentelegramme
an die Schiffe innerhalbihrer Reich=
weite befördert und alle von solchen
SchiffenangemeldetenFunkentelegramme
aufgenommenhaben.DieseBestimmung
gilt auch, wennSchiffe ihreGegenwart
vor der wirklichenBeendigung der
Arbeit ankündigen.

3. Abfassung und Aufgabe der
Funkentelegramme.

KX.
Ein Funkentelegramm,das Tele=

graphenlinienoder Funkentelegraphen=
stationeneinerdemVertragenichtbei=
getretenenRegierung berührt, kann
weiterbefördertwerden,wenn die Ver=
waltungen, denen dieseLinien oder
Stationen unterstehen,erklärt haben,
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moins, que les Administrations dont
dépendentces lignes ou cesstations
aient déclard vouloir appliquer, le
cas échéant, les dispositions de la
Convention et du Réglement qui
sont indispensables pour l’achemine=
ment régulier des radiotéléegrammes
et due la comptabilité soit assurce.

X.
1. Les radiotélégrammesportent

eenpréambule la mention de service
„Radio“.
2. Dans la transmission des radio=

telcgrammes des stations de bord
aux stations Cötières, il est fait ab=
straction, dans le préambule, de la
date et de Theure de dépet.
A la réexpédition sur le réseau

telécgraphique, la station ctière
inscrit, comme indication du bureau
d’origine, son nom suivi de celui du
navire et elle donne, comme heure
de dépôt, Theure de réception.

XI.
D’adresse des radiotélégrammes

destines aux navires en mer doit
étre aussi complète que possible.
Elle est obligatoirement libellée
comme Suit:
a) nom du destinataire avec indi=
cation complémentaire,§’il y a
lieu;

b) nom du navire, tel qu'il figure
à la nomenclature, complété
Par la nationalité et, au bescin,
Par le signal distinctif du Code
international, en cas d’homo=
nymie: e

qu'il sigure à la nomenelature.
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gegebenenfallswenigstensdie für die
regelrechteBeförderung der Funken=
telegrammeunerläßlichenBestimmungen
des Vertrags und der Ausführungs=
übereinkunftanwendenzu wollen, und
wenndieAbrechnunggesichertist.

X
1. Die Funkentelegrammeerhalten

im KopfedenDienstvermerk„Radio“".

2. Bei derUbermittelungderFunken=
telegrammevon Bordstationennach
Küstenstationenwird von der Angabe
des Tages und der Stunde der Auf=
lieferungim Kopfe abgesehen.
Bei derWeiterbeförderungauf dem

Telegraphennetzegibt die Küstenstation
als Aufgabeanstaltihren Namen, da=
hinterden des Schiffesund als Auf=
gabezeitdie Zeit desEmpfangesan.

XI.
Die Adresseder Funkentelegramme

an Schiffe in See muß möglichstvoll=
ständigsein;siehat zu enthalten:

a) den Namen des Empfängersmit
etwaigenergänzendenZusätzen;

b) den Namen des Schiffes, wie er
in demVerzeichnisaufgeführtist,
unterHinzufügungderNationalität
und,imFallevon#amenzglechei,
des Unterscheidungszeichensnach
dem internationalenSignalbuche;

J0)den Namen der Küstenstation,wie
erin demVerzeichnisaufgeführtist.
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4. Taxation.

XII.
TLataxe cötière ne peut dépasser

60 centimespar mot, celle de bord
40 centimes par mot.
Un minimum de taxe, dui ne peut

dépasserla tazxecötière ou de bord
Tun radiotulegrammede 10 mots,
peut étre imposé en ce qui concerne
les taxes côtière ou de bord.

XIII.
Le pays sur le territoire duquel

est établie une station cötière servant
Tintermédiaire pour T’échangede
radiotclécgrammes entre une station
de bord et un autre pays est con=
siddré, en ce qui concerne Tappli=
cation des taxes tédlégraphiques,
comme Pays de provenance ou de
destination de ces radiotéelégrammes
et non comme pays de transit.

5. Perception des taxcs.

XIV.
Lataxe totale des radiotél=

grammes est percue sur Texpéditeur.
Les stations de bord doivent pos=

séder à cet ellet les tarits utiles.
Elles ont toutefois la faculté de se
renseigner aupresdesstations cötières
au sujet de la taxation de radio=
telécgrammesPour lesquels elles ne
Dossèedentpas toutes les données
nécessaires.
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4. Gebührenberechnung.

XII.
Die Küstengebührdarf 60 Centimes

für dasWort, dieBordgebühr40 Cen—
times für das Wort nicht übersteigen.
Für dieKüstengebühroderdieBord—

gebührkann ein Mindestbetragfestgesetzt
werden, der die Küsten- oder Bord—
gebühren für ein Telegramm von
10 Wörternnicht übersteigendarf.

XIII.
Das Land, auf dessenGebieteine

Küstenstationerrichtetist, die denAus=
tauschvon Funkentelegrammenzwischen
einer Bordstation und einem anderen
Lande vermittelt,wird hinsichtlichder
Gebührenberechnungals Ursprungs=oder
als Bestimmungsland dieser Funken=
telegrammeangesehenund nicht als
Durchgangsland.

5. Gebührenerhebung.
XIV.

Die Gesamtgebühr der Funkentele=
grammewird vom Absendererhoben.
Die Bordstationensollen zu diesem

Zweckedie erforderlichenTarife besitzen.
Sie könnenjedochüberdie Tarierung
von Funkentelegrammen,)für die sie
nicht alle erforderlichenAngaben be=
sitzen,bei denKüstenstationenAuskunft
einholen.
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6. Transmission des radio=
telgrammes.

a. Signaux de transmission.

XV.

du Code Morse international.

XVI.
Les navires en détressefont usage

du signal suivant:
i .——

répété àde courts intervalles.

Des du’une station percoit le signal
de détresse, elle doit suspendre
toute correspondance et ne la re=
Prendre duf’après avoir acquis la
certitude due la communication,
motivée par Tappel de secours, est
terminée.
Dans le cas ou le navire en

détresse ajoute à la fin de la série
de ses appels de secours Tindicatit
Tappel d’une station déterminée,la.
répbonseà Tappel n’appartient du’a
cette dernière station. A dé.autde
Tindication d’une station déterminée
dans Tappel de secours, chaque
station dui percoit cet appel est
tenne d'y répondre.

XVII.
I. Lindicatif d’appel, suivi des

lettres
· .—.—.—

„PR B“, signilie qduele navire ou
la station faisant lappel dGire
communiquer avec la station appelée
à Taide du Code international de
Reichs,Gesetzbl.1908.

Diqitized by Oo gle

6. übermittelungder Funken=
telegramme.

a. Ubermittelungszeichen.
XV.

Für die Ubermittelungwerdendie
Zeichen des internationalenMorse=
alphabetsangewendet.

XVI.
In SeenotbefindlicheSchiffe ge=

brauchendas Zeichen
i% —.—

das in kurzenZwischenräumenwieder=
holt wird.
Sobald eineStation das Notsignal

wahrnimmt,mußsiealle andereKorre=
spondenzunterbrechenund darf sie erst
wiederaufnehmen,nachdemsiedieGe=
wißheiterlangthat, daß die durchden
Hilferuf veranlaßteKorrespondenzbe=
endetist.
Fügt das Schiff in Seenot am

Schlusseder Reihevon Notzeichendas
Rufzeichen einer bestimmten Station
hinzu, so hat nur diesedenRuf zu
beantworten.Fehlt die Angabe einer
bestimmtenStation in demHilferufe,
so hat jededasNotsignalempfangende
Station dieVerpflichtung,sichzumelden.

XVII.
1. Der Zusatz

r — —i’ee —et

„PRB“ zu dem Rufzeichenbedeutet,
daß das Schiff oderdie Station, von
der der Ruf ausgeht,mit der ange=
rufenenStation unter Benutzungdes
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Oriqinealfrom



signaux. La combinaison des lettres
PRB est interdite,commeindication
de service, pour tout autre objet
due celui indiqué ci-dessus.

2. Les radiotéelégrammespeuvent
Etre rédigés à Taide du Code inter=
national de signaux.
Ceux qui sont adressés à une

station radiotdléegraphidue en rue
Tune transmission ultérieure ne sont
Das traduits par cette station.

b. Ordre de transmission.

XVIII.
Entre deux stations, les radiotél-

grammes demémerang sont transmis
isolcment dans Tordre alternatif ou
Dar séries de plusieurs radiotélé=
grammes Suivant Tindication de la
station cötière, à la condition que
la durée de la transmission de chaque
scrie ne dépassepas 20 minntes.

c. Appel des stations radio=
téelégraphiques et transmission

des radiotélégrammes.
XIX.

1. En reègle générale, iest la
station de bord dui appelle la station
Cöôtière.
2. Lappel ne peut étre fait, en

rgle géenérale,dquelorsdue le navire
se trou#e à une distance de la station
ötière inférieure à 75 pour cent de
la portéeenormale de cettedernière.
3. Avant de procéderà un appel,

la station de bord doit regler le plus
sensiblement possible son Systeme
recepteur et Fuassurerdue la station
cotière qdu’elleveut appeler Westpas

OigitizedbyOo gle

internationalenSignalbuchszuverkehren
wünscht.Die AnwendungderBuchstaben⸗
gruppePRB als dienstlicheAngabe ist
für jedenanderenals denvorbezeichneten
Zweckverboten.
2. Die Funkentelegrammekönnen

mitHilfedesinternationalenSignalbuchs
abgefaßtwerden.
Sind siean einefunkentelegraphische

Station zumZweckederWeiterbeförderung
gerichtet,sowerdensievondieserStation
nichtübersetzt.

b. Reihenfolge derUbermittelung.
XVIII.

IwischenzweiStationenwerdendie
Funkentelegrammegleichen Ranges
einzelnabwechselndoderaufVerlangen
derKüstenstationin Reihenvonmehreren
Telegrammenübermittelt,vorausgesetzt,
daßdieDauerderUbermittelungjeder
Reihe 20 Minuten nicht überschreitet.

c. Verfahren beim Anrufe der
Stationen und bei der Ubermitte=
lung der Funkentelegramme.

XIX
1. Die Bordstation ruft in der

Regel die Küstenstationan.

2. Der Anruf darf in der Regel
nur erfolgen,wenndasSchiff in einer
Entfernungvonwenigerals 75 Prozent
dernormalenReichweitederKüstenstation
sichbefindet.
3. Vor demAnrufe muß dieBord=

station ihre Empfangsvorrichtung so
empfindlichwie möglich einstellenund
sich vergewissern,daß die anzurufende
Küstenstationmit niemand in Verkehr
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en communication. Si elle constate
qu'une transmission est en cours,
elle attend la première suspension.
4. La station de bord fait emploi,

pour l'appel, de l'onde normale de
la station còtière.
5. Si, malgré ces précautions, un

échange radiotélégraphique public
est entravé, Tappel doit cesser à la
Première demande d’'une station
ôtière ouverte à la correspondance
PDublique. Cette station doit alors
indiquer la durée approximative de
Tattente.

XX.
1. L’appel comportele signal

—.——
Pindicatif répété trois fois de la
station appelée, le mot „de“ suiwi
de Tindicatif de la station expédi=
trice répété trois fois.
2. La station appelde répond en

donnant le signal
—..—

suivi de Tindicatif répété trois fois
de la station correspondante, du
mot „de“, de son indicatif et du
Signal

—.—

XXI.
Si une station appeléene répond

pas à la suite de Tappel (articlé XX)
répété 3 sfoisà des intervalles de
2 minutes, Tappel ne peut étre re=
Pris qu'après un intervalle d’'une
demi-heure, la station faisant Tappel
#iStant Tabord assurde qdu’aucune
communication radiotéelégraphique
'est en cours.
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steht.Ergibtsich,daßeineUbermittelung
im Gange ist, sowartetdieBordstation
die ersteUnterbrechungab.
4. Die Bordstation ruft mit der

NormalwellederKüstenstationan.

5. Wenn trotzdieserVorsichtsmaß=
regelneineöffentlichefunkentelegraphische
Nachrichtenübermittelunggestörtwird,
ist der Anruf auf das ersteVerlangen
einerdemöffentlichenVerkehredienenden
Küstenstationeinzustellen.DieseStation
hat alsdanndie voraussichtlicheDauer
derWartezeitanzugeben.

XX.
1. Der Anruf setztsich zusammen

aus dem Zeichen
—. ——

demdreimalwiederholtenRufzeichender
anzurufendenStation, demWorte„de“
unddemdreimalwiederholtenRufzeichen
der gebendenStation.
2. Die angerufeneStation meldet

sichmit demZeichen
—ei#uesA /

demdreimalwiederholtenRufzeichender
rufendenStation, demWorte „de“,
demeigenenRufzeichenund demZeichen

XXI.
Wenn eineStation denmit Pausen

von zweiMinuten dreimalwiederholten
Anruf (ArtikelXX) nichtbeantwortet,so
darf diesererstnacheinerhalbenStunde
wiederholtwerden,nachdemdierufende
Station sich vergewisserthat, daß
kein funkentelegraphischerVerkehr im
Gange ist.
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XXII.
1. Aussitôt que la station côtière

a répondu, la station de bord sait
connaitre:
a) la distance du nawire à la station
côtière en milles nautiques,

b) le releèvement Frai en degrés
comptésde 0 à 360.

c) la routevraie endegréscomptés
de 0 à 360,

d) la vitesse en milles nautiques,
e) le nombre de mots qu’elle a à
transmettre.

2. La station cötière répond en
indiduant le nombre de mots à
transmettre au nawire.
3. Si la transmission ne peut auoir

lieu immédiatement, la station coti6re
fait connaitre à la station de bord
la durée approximative de lattente.

XXIII.
Lorsquwtune station cCtière est

saisie d’appels provenant de plusieurs
stations de bord, la station Cc6tière
decide de Tordre dans lequel les
stations de bord seront admises à
GEchangerleurs correspondances.
Pour régler cet ordre, la station

Côtière Finspire uniqduement de la
nécessitéde permettre à toute station
intéresséed'’échangerle plus grand
nombrepossiblederadiotelégrammes.

XXIV.
Avant de commencer l’échange

de la correspondance, la station
Côtière fait connaitre à la station de
bord si la transmission doit Feflec=
tuer dans Tordre alternatif ou par
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XXII.
1. Sobald die Küstenstationgeant=

wortet hat, gibt die Bordstation an:

a) die Entfernungdes Schiffes von
der Küstenstationin Seemeilen,

b) die wahrePeilung in Graden von
0 bis 360,

Jc)den wahren Kurs in Graden von
0 bis 360,

40 die Schnelligkeitin Seemeilen,
e) die Zahl der Wörter, die sie zu
übermittelnhat.

2. Die Küstenstationgibt in ihrer
Antwort die Zahl der Wörter an, die
sienachdemSchiffe zu übermittelnhat.
3. WenndieUbermittelungnicht so=

gleichbeginnenkann, teilt die Küsten=
stationder Bordstation die ungefähre
Dauer derWartezeitmit.

XXIII.
Wird eineKüstenstationvon mehreren

Bordstationenangerufen, so entscheidet
sie über die Reihenfolge, in der die
BordstationenihreKorrespondenzenab—
wickelnsollen.

HierbeiistfürdieKüstenstationlediglich
derGesichtspunktmaßgebend,daß jeder
beteiligtenStation Gelegenheitgegeben
werdensoll, diegrößtmöglicheZahl von
Funkentelegrammenauszutauschen.

XXIV.
Vor Beginn des Telegrammaus=

tauschesteilt dieKüstenstationderBord=
stationmit, ob dieUbermittelungder
Telegrammeeinzelnabwechselndoder
in Reihen(ArtikelXVIII) erfolgensoll;
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séries (article XVIII); elle commence
ensuite la transmission ou fait suivre
ces indications du signal

— 4—
(invitation à transmettre).

XXV.
Latransmission du radiotélé=

gramme est précédédu signale
—..———

et terminéepar le signal
· —. —-

Suivi de Tindicatif de la station ex=
PDditrice.

XXVI.
Lorsdue le radiotélegramme à

transmettre contient plus de 40 mots,
la station expéditrice interrompt la
transmission apres chadue Srie de
20 mots environ Par un point iinter=
rogation

i½%—.'=
et elle ne reprend la transmission
Gdu’aprèsavoir obtenn de la station
correspondante la Lrépétition du
dernier mot bien recu suivi d’'un
Point Tinterrogation.
Dans le cas de transmission par

sries, T’accuséde réception est doenne
apres chadue radiotélegramme.

XXVII.
. Lorsdue les signaux deviennent

douteux, il importe d’avoir recours
à toutes les ressourcespDosiblespour
Tachèvement de la transmission. A
cer effet, le radiotélcegramme est
répé#té,à la demande de la station
receptrice, sans toutefois dépasser
trois repétitions. Si. malgré cette
trible transmission, les signaux sont
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siebeginntsodanndieUbermittelungoder
gibt das Zeichen

——

(Aufforderungzum Geben).

XXV.
Die Ubermittelungwird durch das

Zeichen
—ée —eee—

eingeleitetund durchdas Zeichen
·rI——

mit nachfolgendemRufzeichendergeben=
denStation beendet.

XXVI.
Enthältdas zuübermittelndeFunken=

telegramm mehr als 40 Wörter, so
unterbrichtdie gebendeStation nach
jederGruppe von etwa 20 Wörtern die
Ubermittelungdurchein Fragezeichen

·"UR—·
und setztsie erst fort, nachdemihr die
Empfangsstationdas letztegut erhaltene
Wort unterHinzufügungeinesFrage=
zeichenswiederholthat.

Bei derSerae in Reihenwird
nach jedemTelegrammQuittung erteilt.

XXVII.
1. WerdendieZeichenundeutlich,so

ist mit allen möglichenHilfsmitteln zu
versuchen,dieUbermittelungzu Ende zu
führen.ZudiesemZweckewirddasFunken=
telegrammauf WunschderEmpfangs=
station höchstens dreimal wiederholt.
Bleiben die Zeichen trotz dieser drei=
maligenUbermittelungimmer noch un=
leserlich,sowird dasTelegrammzurück=
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toixjoursillisi1)1e8,loradiotölögramme
ostannu16.Sirnccusöderöcepthn
ii’estpasrecu,lastationtransmettrice
appelle de nouveau la station corre=
ondante. Si aucuneréponseW’est
laite apres trois appels, la trans=
mission n’'est Das poursulie.
2. Si la station réceptrice juge

due, malgré une réception défec=
tueuse,le radiotelcgrammepeut étre
remis, elle inscrit la mention de
service: „Réception douteuse“ à la
tin du préumbule et donne cours
au radiotelcgramme.

XXVIII.
Toutes les stations sont tennes

d'échanger le trafic avec le minimum
de dépense d'éenergienécessairepour
assurer une bonne commumication.

d. Accusé de réception et kfin
du travail.

XXIX.
1. L’accusé de réception se donne

dans la forme prescrite par le Régle=
ment télégraphidue international
Drécédéde Tindicatif de la station
transmettrice et suivi de Tindicatif
de la station réceptricce.

2. La fin du travail entre deux
stations est indiquse par chaque
station au moyen du signal

ese=
suivi de son indeicatif.
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gezogen. Kommt die Empfangsbe=
stätigungnichtan, so ruft diegebende
Station dieEmpfangsstationvonneuem.
Erfolgt auf dreiAnrufe keineAntwort,
so wird die Ubermittelungeingestellt.

2. Glaubt dieEmpfangsstation,daß
das Telegrammtrotzdesmangelhaften
Empfangesausgehändigtwerdenkann,
so setztsie hinter den Kopf des Tele=
grammsdendienstlichenVermerk„Ré=
ceptiondouteuse“ undgibt esweiter.

XXVIII.
SämtlicheStationensindverpflichtet,

den Telegrammaustauschmit der ge=
ringstenEnergie,die für eineguteVer=
ständigungaufgewandtwerdenmuß, zu
bewirken.

d. Quittung und Schlußzeichen.

XXIX.
1. Die Quittungerfolgtin derdurch

dieAusführungsübereinkunftzum inter=
nationalen Telegraphenvertragevor=
geschriebenenForm, der dasRufzeichen
der gebendenStation vorangesetztund
das der empfangendenStation am
Schlussehinzugefügtwird.
2. Der SchlußdesVerkehrszwischen

zweiStationenwird von jederStation
durchdas Zeichen

—’
und das eigeneRufzeichenausgedrückt.
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e. Direction à donner aux
radiotélégrammes.

XXX.
1. En principe, la stationde bord.

transmet ses radiotélégrammesà la
station cötière la plus rapprochée.
2. Toutelois un expéditeurà bord

d’'un navire a le droit diindiquer
la station Ccötière par laquelle il
désire due son radiotélégrammescit
expẽdiẽ.
La station de bord attend alors

jusqu'à ce que cette station edtière
soit la plus rapprochée. Si cette
condition n'estpas réalisable,il n'est
donné satisfactionà Texpéditeurdue
si la transmission peut Feflectuer
sans troubler le service ’autres
stations.

7. Remise des radiotélégrammes à
destination.

XXXI.
Lorsdue pour une cause duel=

conqdue un radiotéléegrammepro=
venant d’'un navire en mer ne peut
étne remis au destinataire, il est
Gmis un avis de non-remise. Cet
avis est transmis au nawire §il est
ossible. Lorsdu’un radiotéeléegramme
Darvenu à une station de bord ne
peut étre remis, cette station en fait
Dart au bureau Torigine par avis
de service. Cet avis est transmis,
autant due Ppossible, à la station
côötière par laquelle a transité le
radiotclegramme, ou, le cas éCchéant.
à la station côtière la plus rap=
DrocheGe.
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ee.Leitung der Funkentelegramme.

XXX.
1. Als Grundsatzgilt, daßdieBord=

stationihre Funkentelegrammean die
nächsteKüstenstationabgibt.
2. Der Absenderan Vord kann

jedoch die Küstenstation bestimmen,
durch die sein Telegrammbefördert
werdensoll.

Die Bordstationwartetdann, bis
dieseKüstenstationdie nächsteist. Ist
dies nicht ausführbar, so wird dem
Verlangendes Absendersnur ent=
sprochen,wenndieUbermittelungohne
Störung desBetriebsandererStationen
geschehenkann.

7. Bae#= der Funkentele=
gramme am Bestimmungsorte.

XXXlI.
Wenn ein auf einemSchiffein See

aufgeliefertes Funkentelegramm dem
Empfänger aus irgendeinemGrunde
nichtzugestelltwerdenkann, sowird eine
Unbestellbarkeitsmeldungabgelassenund,
wennmöglich,dem Schiffe zugeführt.
Kann ein bei einer Bordstation an=
gekommenesTelegramm nicht bestellt
werden,so teilt die Bordstationdies
der Ursprungsanstaltdurch dienstliche
Meldung mit. Die Meldung wird,
soweitmöglich, der Küstenstationzu=
geführt,die das Funkentelegrammim
Durchgangebeförderthat, sonst der
nächstenKüstenstation.
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XXXII.
Si le navire auquel est destine

un radiotélégramme n'a pas signalé
sa Présenceà la stationcötièredans
le dlai indiqu par Texpéditeurou,
à doeéfaut d'une telle indication,
Jusdu’au matin du 29°jour suivant,
cette station côtière en donne avis
à Texpéditeur.
Celui-ei a la faculté de demander

PDar avis de service taxé, télé=
graphique ou postal, adresséà la
station cötière, due son radiotéld=
gramme soit retenn pendant une
nouwelle période de 30 jours pour
étre transmis au navire et ainsi de
Suite. A defaut d’'une telle demande,
le radiotéléegrammeest mis au rebut
à la tin du 30° jour (Hourde dépot
non compris).
Toutefois, si la station cti6re a

Tassurance due le navire est sorti
de son rayon T’action avant duweelle
ait pu lui transmettrele radiotéld=
gramme, cette station en avise ’ex-
Pditeur.

S. Tolégrammes spécianx.

NXIII.
Je sont Pas admis:
a) les telcegrammesavec réponse
Dayée.

) les téelGgrammes-mandats,
J%0)les teldgrammes avecccollation=-

nement,
) les telcgrammes avcc aceusé de
reception,

) les telcgrammes à laire Suivre,
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XXXII.
Hat sichdasSchiff, für welchesein

Funkentelegrammbestimmtist, innerhalb
der vom AbsenderbestimmtenFrist oder
beimFehleneinersolchenBestimmung
bis zumMorgendes29. Tagesbeider
Küstenstationnicht gemeldet,so gibt
diesedemAbsenderNachricht.

Dieser kann durcheinetelegraphisch
oder brieflichan die Küstenstationge—
richtetegebührenpflichtigeDienstnotiz
verlangen,daß seinTelegrammweitere
30 Tage zur Ubermittelungan das
Schiff bereitgehaltenwerdeusff. In
ErmangelungeinessolchenVerlangens
wird das Telegrammam Ende des
30. Tages (denTag derAufgabenicht
mitgerechnet)alsunbestellbarzurückgelegt.

Hat jedoch die Küstenstationdie
Gewißheit, daß das Schiff ihren
Wirkungsbereichverlassenhat, bevor
ihm das Funkentelegrammzugeführt
werdenkonnte,so benachrichtigtsie den
Absenderdavon.

8. Besondere Telegramme.

XXXIII.
Unzulässigsind:
a) Telegrammemit vorausbezahlter
Antwort,

b) telegraphischePostamweisungen,
J) Telegrammemit Vergleichung,

) TelegrammemitEmpfangsanzeige,

ec)nachzusendendeTelegramme,
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f) les télégrammes de service taxés,
sauf en ce qui concerne le
Parcours sur les lignes du réseau
telégraphique.

8) les télegrammes urgents. auf
en ce dui concernele parcours
sur les lignes du réseau télé-
graphique sous réserve de lap=
plication des prescriptions du
Réglementtéelégraphiqueinter=
national,

h) les telécgrammesà remettrepar
exprès ou par poste.

9. Archives.

XXXIV.
Les originaux desradiotelégrammes.

et les documents y relatifs retenus
par les Administrations ou les ex-
Ploitations privées sont conservés
au moins pendant 12 mois à compter
du mois qui suit le mois du dépét
du radiotéléegrammeavec toutes les
Précautionsnécessairesau point de
Vvuedu seeret.
Ces originaux et documents sont,

autant due possible, envoyés au
moins une fois par mois, par les
stations de bord, aux Administrations
dont elles relèvent.

10. Détaxes et remboursements.

XXXV.
1. En ce qui concerne les détakes,

et remboursementsil est fait appli=
Reichs=Gesetzbl.1908.

OigitizedbyOo gle

f) gebührenpflichtigeDiensttelegram⸗
me, außer soweit es sichum die
Beförderung auf den Linien des
Telegraphennetzeshandelt,

g) dringendeTelegramme, außer so—
weit es sichum die Beförderung
auf den Linien des Telegraphen=
netzesnach Maßgabe der Aus=
führungsübereinkunftzum inter=
nationalen Telegraphenvertrage
handelt.

h) durchbesonderenBoten oderdurch
diePostzu bestellendeTelegramme.

9. Aufbewahrung des Tele=
grammaterials.

XXXIV.
Die UrschriftenderFunkentelegramme

und die darauf Bezug habenden,von
den Verwaltungenoder Privatunter=
nehmungen zurückbehaltenenBelege
werdenwenigstens12Monate,vondem
aufdenAufgabemonatfolgendenMonat
an gerechnet,unterBeachtungaller für
die GeheimhaltungerforderlichenMaß=
nahmen aubbewahrt.
DieseUrschriftenund Belege werden,

soweitmöglich,mindestenseinmalmonat=
lich von den Bordstationen der Ver=
waltung des Staates, dem sie unter=
stehen,übersandt.

10. s, und Erstattung
von Gebühren.

XXXV.
1. Hinsichtlich der Absetzung und

Erstattung von Gebührengelten die
73
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cation des dispositions du Réglement
téelégraphiqueinternational en tenant
compte des restrictions indiqduéesà
articke XXXIII du présent Régle=
ment et scus les réserves suivantes:
Le temps employé pour la trans=

mission radiotélegraphique, ainsi due
la durée du sGjour du radiotdlé=
gramme dans la station cotière ou=
dans la station de bord. ne comptent
pas dans les délais concernant les
détaxeset remboursements.
Le remboursement est Supporté

Pas les difléörentesAdministrations
ou exploitations privées qui ont par=
ticipk à lacheminemem du radio=
teclégramme, chaque Administration
abandonnant sa part de taxe. Toute=
fois, les radiotéeléegrammesauxquels
sont applicables les articles 7 et 8
de la Convention de St-Pétersbourg
restent soumis aux dispositions du
Réglement tdlégraphidque internatio=
nal, sauf lorsdue T’acceptationde
ces radioteléegrammesest le rGultat
d'une erreur de service. V1
2. Lorsque l’accusé de réception

d'un radiotelegrammem'estPas par=
venu à la station qui l'a transmis,
la taxe n'est remboursée que lorsqu'il
a 6té6établi que le radiotélégramme
donne lieu à remboursement.

11. Comptabilité.

XXXVI.
1. Les taxes côtières et de bord

Wwentrentpas dans les comptes prévus
Parile Réglement téelegraphiqueinter=
national.
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BestimmungenderAusführungsüberein=
kunft zum internationalenTelegraphen=
vertragemitdenimArtikelXXXIII dieser
UbereinkunftangegebenenEinschränkun=
gen und unter folgendenVorbehalten:
Die auf die funkentelegraphischeBe=

förderungverwandteZeit sowiedieZeit,
währendder ein Funkentelegrammbei
der Küsten=oder Bordstation lagert,
zählenbei den für die Absetzungund
ErstattungvonGebührenmahgebenben
Fristen nicht mit.
Die Gebührenerstattungwird von
den an der Beförderung des Funken—
telegramms beteiligtenVerwaltungen
oder Privatunternehmungengetragen,
indem eine jede auf ihren Gebühren—
anteil verzichtet.Funkentelegrammein—
dessen,auf welchedie Artikel 7 und 8
des PetersburgerVertragsAnwendung
finden, bleiben den Bestimmungender
Ausführungsübereinkunftzu diesemVer=
trage unterworfen, ausgenommenden
Fall, daß die Annahme dieserFunken=
telegramme auf einem Dienstversehen
beruht.

Hat die gebendeStation keine
Quittung über das Funkentelegramm
erhalten, so wird die Gebühr nur er=
stattet,wenn festgestelltworden ist, daß
das FunkentelegrammAnlaß zur Ge=
bührenerstattunggibt.

11. Abrechnung.

XXXVI.
1. Die Küsten=und Bordgebühren

werdenin die durchdie Ausführungs=
übereinkunftzum internationalenTele=
graphenvertragevorgesehenenAbrech=
nungennichtaufgenommen.
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PRINCETON UNIVERSITTN



Les comptes concernant ces taxes
sont liquidés par les Administrations
des Gouvernements intéressés. Ils
sont établis par les Administrations
dont relèevent les stations Cötières
et communiqués Par elles aux Ad=
ministrations intéressées.
2. Pour la transmission sur les

lignes du rGeau télégraphidue, le
radiotélegramme est traité, au point
de vue des comptes, conformement
au Réglement télégraphiqdueinter=
national.
3. Pour les radiotélegrammes ori=

ginaires des navires, IAdministration
dont relève la station de bord est.
débitce par celle dont relève la
station cötières des taxes côtières et
telegraphiques ordinaires percues à
bord des nawires.
Pour les radiotéeléegrammesà de=

Sstinationdes navires, I Administration
dui a percu les taxes est debitée
directementpar l’Administrationdont
relève la station cötière des taxes,
côötièreset de bord. Cette dernière
crédite I’Administration dont releve
le navire de la tagxede bord.
Toutefois, dans le cas on I’Ad=

ministration dui a percu les taxes
est la meme due celle dont rele#e
la station de bord, la taxe de bord
n'est pas dehitée par Administration
dom dépend la station cötibre.
4. Les Ccomptesmensnels servant

de base à la comptabilité Spéciale
des radiotélégrammes sont Gtaublis
radiotéléegrammeparradiotélégramme
avec toutes les indications utiles et
dans un délai de 6 mois à partir
In mois auduel ils se rapportent.
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Die RechnungenüberdieseGebühren
werdenzwischendenVerwaltungender
beteiligtenRegierungen ausgeglichen.
Sie werdenvondenVerwaltungenauf—
gestellt,denendieKüstenstationenunter—
stehen,unddenbeteiligtenVerwaltungen
übersandt.
2. Für dieBeförderungeinesFunken=

telegrammsauf den Linien des Tele=
graphennetzesgelten hinsichtlich der
Abrechnung die entsprechendenBe=
stimmungenderAusführungsübereinkunft
zuminternationalenTelegraphenvertrage.
3. Für Funkentelegrammevon

Schiffenwerdendie an Bord erhobenen
Küsten=und gewöhnlichenTelegramm=
Sen von der Verwaltung,der die
üstenstationuntersteht,derVerwaltung,

welchefür dieBordstation zuständigist,
zur Last geschrieben.
Für Funkentelegrammenach Schiffen

werdendieKüsten=und Bordgebühren
unmittelbarder Verwaltung, die die
Gebührenvereinnahmthat, von der
für die KüstenstationzuständigenVer=
waltung zur Last geschrieben. Diese
vergütetdie Bordgebühran die Ver=
waltungweiter,derdas Schiff untersteht.
Wenn jedochdieVerwaltung, welche

die Gebühren erhobenhat, dieselbeist
wie die, der dieBordstationuntersteht,
wird die Bordgebührvon der für die
KüstenstationzuständigenVerwaltung
nicht in Schuld gestellt.
4. In diemonatlichenRechnungen,

auf Grund derendie besondereAb=
rechnungüber die Funkentelegramme
erfolgt, werden die Funkentelegramme
einzelnmit allen erforderlichenAngaben
aufgenommen.Die Rechnungenwerden
binnensechsMonaten, vondemMonat
an, auf densiesichbeziehen,aufgestellt.

73°
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5. LesGouvernementsseréservent
la faculte de prendre entre eux et
avec les exploitations privécs (entre=
Preneurs exploitant des stations ra=
diotdlégraphiqdues. compagnies de
navigation, ete.) des arrangements
Spéciaux en vue del’adoption d’autres
dispositions concernant la comp=
tabilité.

12. Bureau international.

XXXVII.
Le Bureau international des Ad=

ministrations téléegraphiques serap
chargé, Sous réserve du consentement
du Gouvernementdela Confédération
Suisse et de P’approbation de I’Union
télégraphique. des attributions dé=
terminées à Tarticle 13 de la Con=
vention.
Les dépensessupplémentaires#ré=

sultant dufonctionnement du Bureau
international, en ce qui concerne la
radiotélégraphie,ne doiventpas deé=
Passer 40000 francs par an, non
compris les frais spéeciauxauxquels
donne lieu la réunion d’'une Con=
férence internationale.
Ces dépenses font Tobjet c’un

décompteSpécial et il est fait appli=
cation à leur sujet des dispositions
du Réglement telégraphidue inter=
hational. Toutelois, en attendant
la rdunion de la prochaine Con=
förence, chadue Gouvernement con=
tractant fait connaltre au Bureau
international la classe dans laquelle
i. désire étre inscrit.

XXXVIII.
Les différentes Administrations

font parvenir au Bureau international
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5. Die Regierungenbehaltensich
das Recht vor, untereinanderund mit
Privatgesellschaften(Unternehmern,die
Funkentelegraphenstationen betreiben,
Schiffahrtsgesellschaftenusw.) besondere
Vereinbarungenhinsichtlichder Ein—
führung eines anderenAbrechnungs—
verfahrenszu treffen.

12. Internationales Bureau.

XXXVII.
Das internationaleBureau derTele=

graphenverwaltungenwird,vorbehaltlich
der Zustimmung der Schweizerischen
Bundesregierungund derGenehmigung
desInternationalenTelegraphenvereins,
mit den im Artikel 13 des Vertrags
festgesetztenObliegenheitenbeauftragt
werden.
Die Mehrausgaben,welchedemBu=

reaudurchdieBearbeitungderFunken=
telegraphenangelegenheitenerwachsen,
dürfen 40 000 Frank im Jahre nicht
überschreiten,diedurcheineinternationale
KonferenzveranlaßtenbesonderenKosten
nichtmitgerechnet.

DieseAusgabenbildendenGegenstand
einerbesonderenAbrechnungnachMaß=
gabederBestimmungenderAusführungs=
übereinkunftzum internationalenTele=
graphenvertrage.Bis zumZusammen=
tritte der nächstenKonferenz teilt jede
vertragschließendeRegierungdeminter=
nationalen Bureau mit, in welche
Klassesieeingereihtseinwill.

XXXVIII.
Die verschiedenenVerwaltungenüber=

mitteln dem internationalen Bureau eine

Oriqinealfrom
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un tableau conforme au modeöle

éGnuméréesdans le dit tableau pour
les stations visées à article IV du
Réglement. Les modifications sur=
venues et les suppléments sont
communiqués par les Administrations
au Bureau international du 1“ an
10 de chaqduemois. A l’aide de
ces communications, le Bureau inter=
national dresse une nomenclature
du'’il tient au courant. La nomen-
clature et ses suppléments sont im=
Primés et distribuésaux Administra=
tions intéressées;ils peuvent égale-
ment étre vendus au public au prix
de revient.
Ie Bureau international veille à

ce que P’adoption Tiindicatifs iden=
tidues pour les stations radiotélé=
graphiques soit Cvicée.

13. Dispositions diverses.

XXXIX.
Les Administrations facilitent la

communication aux agences Tiinfor-
mations maritimes qu’elles agréent
des renseignements concernant les
avaries et sinistres maritimes ou
présentant un intérét général pour
la navigation dont les stations coé=
tières peuvent regulièrement donner
communication.

XI.
Les transmissions Cchangées entre

les stations de bord visces à l'ar-
ticle I# de la Convention doivent
Feffectner de manière à ne pas
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UbersichtnachdemanliegendenMuster,
welchefür die im Artikel IV der Aus=
führungsübereinkunftbezeichnetenSta=
tionen die darin aufgeführtenAngaben
enthält.VorkommendeAnderungenund
Ergänzungenteilen die Verwaltungen
dem internationalen Bureau zwischen
dem 1. und 10.eines jeden Monats
mit. Auf Grund dieserMitteilungen
fertigt das internationaleBureau ein
auf dem laufendenzu haltendesVer=
zeichnis. Das Verzeichnisund seine
Nachträgewerdengedrucktund denbe=
teiligtenVerwaltungengeliefert;an das
Publikum könnensie zum Selbstkosten=
preiseabgegebenwerden.

Das internationale Bureau wacht
darüber, daß die Festsetzunggleich=
lautender Rufzeichen für die Funken=
telegraphenstationenvermiedenwird.

13. Verschiedenes.
XXXTIX.

Die Verwaltungenerleichterndenvon
ihnen genehmigten Schiffsnachrichten=
bureausdenBezugderNachrichtenüber
Schiffsschäden und Seeunfälle und
sonstigerNachrichtenvon allgemeinem
Interessefür die Schiffahrt, soweitdie
Nachrichten von den Küstenstationen
regelmäßigmitgeteiltwerdenkönnen.

XI=
Der Verkehrzwischendenim Artikel 1

desVertragsbezeichnetenBordstationen
soll sichso abwickeln,daß der Betrieb
derKüstenstationendadurchnichtgestört

Oriqinealfrom



troubler le service des stations c=
tières, celles-ei devant avoir, en
regle génédrale,le droit de priorité
Dour la correspondance publique.

XIII.
1. A moins d’arrangements sp#=

ciaux entre les intéressés, les dis=
Dositions du présent Reglement sont
applicables, par analogie. à Techange
radiotéldgraphique emre deuxnawires
en mer, sauf les exceptions sulvantes:

a) Article XIV. La taxe de
bord revenant au navire trans=
metteur est percue sur l'expé-
diteur et celle revenant au
navire récepteur est percue sur
le destinataire.
bD)Article XVIII. Lordre de

transmission est réglé chaque
fois de commun accord entre
les stations correspondantes.

I0)Article XXXVI. Les takes
des radiotelégrammes en ques=
tion n’'entrent pas dans les
comptes prévus à cet article,
Ces taxes étant acquises aux
Administrations qui les ont
encaissées.

2. La retransmission des radio=
telegrammes Gchanges entre les
navires en mer est subordonnée à
des arrangements spéciang entre les
intéressés.

XIII.
Les dispositions du Réglement

telégraphique international sont ap=
plicables, par analogie. à la corre=
spondance radiotéelégraphidueen tant
Gu’elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent Réglement.
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wird. Letzterengebührtim allgemeinen
der Vorrang für den öffentlichenNach=
richtenverkehr.

XII.
1. Soweit nichtbesondereAbkommen

zwischendenBeteiligtengetroffensind,
finden die Bestimmungen dieserUber=
einkunftsiungemäßauf den funkentele=
graphischenVerkehr zwischenSchiffen
in See mit folgendenAusnahmenAn=
wendung:

a) ArtikelXIV. Die dem ge=
bendenSchiffezukommendeBord=
gebührwird vom Absender,die
dem aufnehmenden Schiffe zu=
kommendevomEmpfängererhoben.

b) Artikel XVIII. Die Reihen=
folge der Beförderungwird in
jedemFalle von den miteinander
in Verkehr tretendenStationen
vereinbart.
JP)Artikel XXXVI. Die Ge=

bührenfür solcheFunkentelegramme
erscheinennicht in den durch diesen
ArtikelvorgesehenenAbrechnungen;
dieseGebührenverbleibendenVer=
waltungen, die sie vereinnahmt
haben.

2. Die Weiterbeförderungderzwischen
den Schiffen in See ausgetauschten
Funkentelegrammeunterliegtbesonderen
Vereinbarungender Beteiligten.

XIII.
Soweit die BestimmungenderAus=

führungsübereinkunftzuminternationalen
Telegraphenvertragenicht im Wider=
spruchemit dieserUbereinkunft stehen,
finden sie auf die funkentelegraphische
KorrespondenzsinngemäßAnwendung.

Oriqinealfrom
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Conformémentà larticle 11 de la
Convention de Berlin, ce Réglement
entrera en vigueur le 1“ juillet 1908.
En foide duci les plenipotentiaires

respectils ont signé le Réglementen
un exemplaire qui restera déposé
aux archives du Gouvernement im=
Périal d’Allemagne et dont une copie
scra remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le 3 novembre 1906.

PourlAlemagne:
Kraelke.
S#dov.

FourlesFtats-Unisd’Améerique:

(barlemagueTover.
H.X Mamer.
lamesAllen.
TohnI.Walerbur.

PourIArgentine:
J.Olm.

Pour IAutriche:
Barlh.
Fries.

Pour Ia Hongrie:
PierredeKalal.
Dr.deHenue.
llollös.

Pourla Belgique:
F.Delarge.
. huek.

PourleBrésil:
Cesarde(ampos
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GemäßArtikel11 desVertrags von
BerlintrittdieieAusfuhrungsubereinkunft
am 1. Juli 1908 in Kraft.
Deß zu Urkund habendie Bevoll—

mächtigtendieAusführungsübereinkunft
in einemEremplar unterzeichnet,das in
den Archiven der Kaiserlich Deutschen
Regierung verbleibtund von demjedem
Teile eine Abschrift zugestelltwerden
wird.
Geschehenzu Berlin, den 3. No=

vember1906.

Für Deutschland:
Kraetke.
Oydow.

Für dieVereinigtenStaatenvon
Amerika:
TharlemagneCower.
ß N.Manney
JamesAllen.
JohnI. Waterburg.

Für Argentinien:
J. Olmi.

Für Osterreich:
Barth.
fries.

Für Ungarn:
PierredeDzalap.
Dr.deHennpep.
Hollös.

Für Belgien:
. Delarge.
E. Buels.

Für Brasilien:
TesardeCampos.
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Pour la Bulgarie:
ly.Aloyauovilch.

Pour le Chili:
J. MunozUHlurlado.
J. Ler.

Pour le Danemark:
R.Aee.

I.A.Voebl.

Pour I’Espagne:
LmacioHurcha.
RKamönEstrada.
RKalaelRä#ena.
Issdro(aho.
KannelNoriega.

Pour la France:
J.Bordelongue.
l. Caschard.
Boulanger.
. Devos.

II.BabingionSmill.
. E.helbell.
K.L.Mppisler.

Pourla Crece:
I.Angropoutes.

Pour T’talie:
J.Colombo.

Pourle Japon:
OsukeAsano.
RokureLashiro.
KhunkichKimura.
DroTanaka.
KahuroUpakelake.

Pour le Merique:
JoseN.Perer.

Für

Für

Bulgarien:
Iu. Stopanovitch.

Chile:
J. Munoshurtado.
J. Mery.

Für

Für

Für

Für

Für

N. . Meper.
J. A. Voehtz.

Spanien:
IgnarioMurria.
RamonEstrada.
RafaelRävena.
IsidroCalvo.
ManuelNoriega.
IntonioPeläez-Campomanes.

Frankreich:
J. Bordelongue.
I. Gaschard.
Goulanger.
. Devos.

Großbritannien:
H.BabingtonSmith.
. E. Bethell.
R. L. Hhippislep.

Griechenland:
C. rgpropoulos.

Italien:
J. Colombo.

Für

OsfukeAsano.
Rokureashiro.
HOhunkichiKimura.
ZiroTanaka.
SaburoHyakutake.

Mexico:
JoséM. Pérez.



PourMonaco:
I.Deppeller.

Pour la Norvege:
llellye.
0. F. Eidem.

Pour les Pays-Bas:
krujt.
Perk.
lloven.

Pour la Perse:
HoyhannosKhan.

Pourle Portugal:

Pour la Roumanie:
Cr.Cerkez.

Pour la Russie:
I. Eschholt.
A.Loler.
VchorBilibine.
I. kemmerl.
W.Keadrine.

Pour la Sucde:
KermanBrd.
I. lamillon.

Pour la Turquie:
Aul hez.

PourI’Uruguay:
F.4.(oslamo.

ReichsGesetzbl. 1908.
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Für

Für

Für

Für

Für

Für

Monaco:
J. Depelley.

Norwegen:
Hefthe.
O. C. Eidem.

die Niederlande:
Cruynt.
Perk.
Hoven.

Persien:
Go#phannesühan.

Portugal:
PauloBenjaminCabral.

Rumänien:
Gr. Cerkez.

Rußland:
A. Eichhotz.
A. Euler.
VirtorGilibine.
A. Remmert.
W. fedrine.

Schweden:
HermanKydin.
A. Hamilton.

NazifBey.

Uruguay:
. A. Costanzo.



Annexe
à l'artieleXXXVIII
du Réglement.

Administration de

a) Stations cotieres.
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Anlage
zu Artikel XXXVIII

der Ausführungsübereinkunft.

Verwaltungvon

Derzeichnis derFunkentelegraphenstationenund ibrer Derbältnisse.
a) Kustenstationen.

— — — — — — — — — — —

i «. Wellen⸗ in Diens. Küsten=1
Art der längen gebühr

des stunden .
Empfangs. (die mit

Geogra= Normale „ Ver= (mit An.
Nationa= « Ruf. « b.l.iiapparateiio1-inale Bemer-

Namen. · phische Reich , kehrs, Angabe gabe
lität zeichen. » System. (Schreib., Wellen= » d kungen

Lage. wvwæeÙeite. laͤngeist demdie des er
· raasinei -«

« : opp «g Station Meridi= Min
rate o. a.). zu unter destge.

-–-(1 dient. ans) bühr
1 streichen), ühren.

Ii i l.

i 4
i

l 1 (

-b) Bordstationen.
—ÔÞÔ — — —

Ulnter= Wellen= Bord.

schei= Art der längen Art des gebahr
dungs. Nor= Empfangs= (die Ver. mit

Nationa. zeichen Heimats. Ruf. male F. T., apparate normale kehrs, Dienst. Angabe Bemer=
anen lität. desinter, hafen. zeichen. Reich System. (Schreib, Wellen dem die stunden. der kungen

1

nationa. weite Hörappa- länge ist Station Min=

len Sig= rate o. a). zu unter, dient. destge.

nalbuchs. streichen) bühren.

1. Kriegsschiffe. l

4
# 2. Handelsschiffe.
i 1

· « Is·
l i I
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Der vorstehende internationale Funkentelegraphenvertragnebst dem

Jusatzabkommen,dem Schlußprotokoll und der Ausführungsübereinkunftist bis
jetzt von Deutschland, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Spanien,
Norwegen,den Niederlanden, Rumänien und Schweden, derFunkentelegraphen=
vertragnebsts und der Ausführungsübereinkunftist von Groß=
britannien,Japan und Merico ratifiziertworden. Merico ist durchRatifikation
des von ihm nicht vollzogenenZusatzabkommensdiesemnachträglichbeigetreten.

Großbritannienist für Canada, Australien,Neu=Seeland,dieKapkolonie,
Natal, Transvaal, Indien und seine übrigen Kolonien und Protektoratedem
Funkentelegraphenvertragebeigetreten.

Die Ratifikationsurkundensind in Gemäßheitdes Artikel 23 desHaupt=
vertragsund desArtikelIII desZusatzabkommensin Berlin niedergelegtworden.

Herausgegeben im Reichsamte desInnern. — Berlin gedrucktin derReichsdrucerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs- Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

* Oriqinal from
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Reichs-Gesetzblatt.
39.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Garten=
baues. S. 4638.— Bekanntmachung, betreffend die Außerkurssetzungder Fünfzigpfennigstücke
der älteren Geprägeformen. S. 164. — Bekanntmachung, betreffenddie Julassung von Börsen=
termingeschäftenin Anteilen von Bergwerks, und Fabrikunternehmungen S. 465.

(Nr. 3501.) Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Mflanzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues. Vom 25. Juni 1908.

A## Grund der Vorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich:

Die Einfuhr aller zur Kategorie derRebe nicht gehörigenPflänz=
linge, Sträucher und sonstigenVegetabilienb,welcheaus Pflanzschulen,
Gärten oder Gewächshäusernder an der internationalenReblauskon=
vention beteiligtenStaaten stammen,darf fortan auchüberdas Groß=
herzoglichLuremburgischeNebenzollamt I. Kleinbettingen erfolgen,
wenn die Sendungen mit vorschriftsmäßigenBegleitpapieren— ver=
gleiche§ 4 Ziffer 3 der vorgenanntenVerordnung — versehensind.

Berlin, den25. Juni 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieéres.

Reichs=Gesetzbl.1908. 75

Ausgegebenzu Berlin den3. Juli 1908.
Oriqinealfrom
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(Nr. 3502.) Bekanntmachung, betreffenddie Außerkurssetzungder Fünfzigpfennigstückeder
älteren Geprägeformen. Vom 27. Juni 1908.

Auf Grund des Artikel 1 Ziffer II des Gesetzes,betreffendAnderungen im
Münzwesen, vom 19. Mai 1908 (Reichs-Gesetzbl. S. 212) hat der Bundesrat
die nachfolgendenBestimmungengetroffen:

SI.
Die Fünfzigpfennigstückeder älteren Geprägeformenmit der Wertangabe

„50 Pfennig“ geltenvom 1.Oktober1908abnichtmehrals gesetzlichesZahlungs⸗
mittel. Es ist von diesemZeitpunktab außerdenmit der Einlösung beauftragten
Kassenniemandverpflichtet,dieseMünzen in Zahlung zu nehmen.

82.
Die Fünfzigpfennigstückeder im H1 bezeichnetenFormen werdenbis zum

30. September 1910 bei denReichs- und Landeskassenzu ihremgesetzlichenWerte
sowohl in Zahlung genommenals auch gegenReichsmünzenumgetauscht.

83.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausche(§ 2) findet auf

durchlöcherteund anders als durch den gewöhnlichenUmlauf im Gewichtever=
ringertesowie auf verfälschteMünzstückekeineAnwendung.

Berlin, den27. Juni 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Sydow.

* Original from’
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(Nr. 3503.) Bekanntmachung, betreffenddie Zulassung von Börsentermingeschäftenin An=
teilen von Bergwerks=und Fabrikunternehmungen. Vom l. Juli 1908.

A#z Grund des § 63 des Börsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.1908 S. 215) hat
der Bundesrat beschlossen:

Börsentermingeschäftein den Anteilen der folgendenAktiengesellschaften
sind zulässig:

1. „Siemens & Halske, Aktiengesellschaft“zu Berlin;
2. „Deutsch=UberseeischeElektrizitätsgesellschaft“zu Berlin;
3. „Elektrizitäts=AktiengesellschaftvormalsSchuckertK Co.“ zuNürnberg)
1. „Elektrizitäts=Aktiengesellschaftvormals W. Lahmeyer & Co.“ zu
FrankfurtamMain;

5. „Felten und Guilleaume=LahmeyerwerkeAktiengesellschaft"zu Mül=-
heim am Rhein.

Berlin, den1.Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs. Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
40.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Vereinbarung leichtererVorschriftenfür den wechselseitigen
Verkehr zwischendenEisenbahnenDeutschlandsund Luxemburgs. S. 46%.— Bekanntmachung,
betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.S. 1467.— Bekanntmachung, betreffenddie
Gestattung des Feilbietens von Bier im Umherziehen. S. 468.

(Nr. 3504.) Bekanntmachung,betreffenddie VereinbarungleichtererVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehrzwischendenEisenbahnenDeutschlandsundLuxemburgs.
Vom 30. Juni 1908.

D. in derBekanntmachungvom 1. Februar1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 18f..)
veröffentlichtenAnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungfinden,
nachdemdie GroßherzoglichLuxemburgischeRegierungauf Grund der mit ihr
getroffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.von 1893 S. 189) zugestimmthat)
auchim deutsch=luxemburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den 30. Juni 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

— — —

(Nr. 3505.)Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenimScheckverkehre.Vom1. Juli 1908.

A# Grund des § 12 Abs. 2 des Scheckgesetzesvom 11. März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat der Bundesratbeschlossen:

Abrechnungsstellenim Sinne desScheckgesetzessinddieAbrechnungs=
stellebei der Reichsbankin Mannheim und die Bank des Berliner
Kassenvereinszu Berlin.

Berlin, den1. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Reichs-Gesetzbl.1908. 76

Ausgegebenzu Berlin den4. Juli 1908.
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(Nr. 3506.) Bekanntmachung,betreffenddie GestattungdesFeilbietensvonBier im Umher=
ziehen. Vom 1. Juli 1908.

Dr= Bundesrat hat in seinerSitzung vom 19. Juni d. J. auf Grund des
§56b Abs. 1 der Gewerbeordnungbeschlossen,das Feilbieten im Umherziehen
für Biere mit einemAlkoholgehaltebis zu 2 Prozent innerhalbdesBezirkesder
Amtshauptmannschaftund der Stadt Leipzigzu gestatten.

Berlin, den1. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs———
e 41.

Inhalt: —— — betreffenddie — F der deutschenKonsuln in Egypten. S. 469.—
Bekanntmachung, betreffendgesundheitsschädlicheund täuschendeJusätze zu Fleisch und dessen
Jubereitungen.S. 470.— Bekanntmachung, betreffenddas Gesetzüberdie Schlachtviehund
Fleischbeschauvom3. Juni 1900.— S. 471.

(Nr. 3507.) Verordnung, betreffenddie Gerichtsbarkeitder deutschenKonsuln in Egypten.
Vom 29. Juni 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen auf Grund der die Konsulargerichtsbarkeitin Egypten betreffenden
Gesetzevom 30. März 1874 (Reichs=Gesetzbl.S. 23) und vom 5. Juni 1880
(Reichs=Gesetzbl.S. 145)mitZustimmungdesBundesrats,im NamendesReichs,
was folgt:

Artikel J.
An die Stelle des§ 5 derVerordnungvom 23. Dezember1875 (Reichs=

Gesetzbl.S. 381) tretennachstehendeBestimmungen:

85.
In Ansehungder Berufskonsuln, ihrer Familienangehörigen,der

ihnen unterstelltenBerufsbeamtenund derenFamilienangehörigensowie
in Ansehung der Wohnungen dieserPersonen bleiben die bisherigen
Gerichtsbarkeitsverhältnisseunverändert. Insoweit jedochdiesePersonen
Handel oder Gewerbe treiben oder Liegenschaftenin Egypten besitzen
oder ausnutzenund dabei nicht ihre amtlicheEigenschaft in Frage
kommt, sind sie für alle ahheen ate aus demHandels=oder
Gewerbebetriebesowie für alle das Grundstückbetreffendendinglichen
Klagen derGerichtsbarkeitderLandesgerichteunterworfen.

Die konsularischenBeamten,die nichtBerufsbeamtesind, sowie
die Kawassen sind in allen Angelegenheiten,die nicht ihre amtliche
Tätigkeitbetreffen,derLandesgerichtsbarkeitin demselbenUAmfangunter=
worfen wie andereDeutscheoder Schutzgenossen.

Reichs.Gesetzbl.1908. 77

Ausgegebenzu ihh 11.2 Original from
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öa.
Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 finden entsprechendeAn=

wendung auf die deutscheevangelischeKirche in Alexandrien, die
deutscheevangelischeKirchein Kairo, diedeutscheSchule in Alexandrien,
die deutscheSchule in Kairo, das deutscheevangelischeHospital in
Alegandrien,dasDiakonissenhospitalViktoriainKairo,dieNiederlassungen
der katholischenSchwesternvon der KongregationdesHeiligenKarl
Vorromäus in Alexandriensowieüberhauptauf alle in Egyptener=
richtetenoder künftig zu errichtendenund unter deutschemSchutze
stehendenreligiösenAnstalten ohneUnterschieddesBekenntnisses,soweit
dieseKirchenund Anstaltenals Körperschaftenin Betrachtkommen.

Artikel II.
Die Verordnung,betreffenddie Gerichtsbarkeitder deutschenKonsuln in

Egypten,vom 15. Februar1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 17) wird aufgehoben.

Artikel III.
DieseVerordnungtritt mit demAblaufevon zweiWochennachdemTage

ihrer Verkündigungim Reichs=Gesetzblattin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenKiel, den29. Juni 1908.

(L. S.) Wilhelm.
FürstvonBülow.

(Nr. 3508.) Bekanntmachung,betreffendgesundheitsschädlicheund täuschendeZusätzezuFleisch
und dessenJubereitungen. Vom 4. Juli 1908.

A½ Grund der Bestimmungenim 921 desGesetzes,betreffenddie Schlacht=
vieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 547) hat der
Bundesratbeschlossen,dennachstehendenAbänderungenderBekanntmachungvom
18. Februar1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 48) mit derMaßgabezuzustimmen,daß
die Anderungenam 1. August 1908 in Kraft treten.

a) Im erstenAbsatz ist hinter dem Worte Formaldehyd einzuschalten:
und solcheStoffe, die bei ihrer VerwendungFormaldehydab=
geben,

Uridln SlFe—Original from
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b) Der zweiteAbsatzerhältfolgendeFassung:
Dasselbegilt für FarbstoffejederArt, jedochunbeschadet

ihrer Verwendungzur Gelbfärbungder Margarine und der
Hüllen derjenigenWurstarten, bei denendie Gelbfärbungher—
kömmlichund als künstlicheohne weitereserkennbarist, sofern
dieseVerwendungnichtanderenVorschriftenzuwiderläuft.

Berlin, den4. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3509.) Bekanntmachung,betreffend das Gesetzüber die Schlachtvieh-und Fleischbeschau
vom 3. Juni 1900. Vom 4. Juli 1908.

A## Grund der Bestimmungenim §912 Abs. 2, § 15 desGesetzes,betreffend
dieSchlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 547)
hatderBundesratbeschlossen,dernachstehendenAbänderungderBekanntmachung
vom 10. Juli 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 242) mit der Maßgabe zuzustimmen,
daßdieAnderungam 1.August1908 in Kraft tritt.

Hinter Nr. 2 ist als Nr. 2a einzufügen:
Bei der Einfuhr von frischemFleischedürfen die Organe und

sonstigenKörperteile,auf die sichdie Untersuchungzu erstreckenhat,
nicht angeschnittensein, bei der Einfuhr von zubereitetemFleischedie
derUntersuchungzu unterziehendenLymphdrüsennicht fehlen oder an=
geschnittensein, jedochdarf in die Mittelfelldrüsenund in das Herz=
fleischje ein Schnitt gelegtsein.

Berlin, den4. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ42.

— — —

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnung. S. 473. — Bekanntmachung, betreffend
die Ratifikation der Jusatzaktevom 28. August 1907 zu dem am 5. März 1902 in Brüssel zwischen
dem DeutschenReiche und mehrerenanderen Staaten abgeschlossenenVertrag über die Behandlung
desJuckersund des Protokolls vom 19.Dezember1907 über denBeitritt Rußlands zumJucker=
vertrageseitensdesKönigreichsItalien. S. 474.

(Nr. 3510.) Gesetz,betreffenddie Abänderungder Gewerbeordnung.Vom 29. Juni 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Einziger Artikel.
Die Gewerbeordnungwird, wie folgt, geändert:

Im 9 35 Abs.2 werdenvor denWorten:
„der Trödelhandel'“

eingeschobendie Worte:
„der Handelmit lebendenVögeln“.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKiel, an Bord M. M. „Hohenzollern““)den29. Juni 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetzbl.1908. 78
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(Nr. 3511.) Bekanntmachung,betreffenddieRatifikationderZusatzaktevom28. August1907
zu dem am 5. März 1902 in Brüssel zwischendem DeutschenReiche und
mehrerenanderenStaaten abgeschlossenenVertrag über die Behandlung
desJuckersund desProtokolls vom 19.Dezember1907 über denBeitritt
Rußlands zum Juckervertrageseitens des KönigreichsItalien. Vom
4. Juli 1908.

D. Ratifikationsurkundenfür Italien zur Zusatzaktevom 28. August 1907
zu dem am 5. März 1902 in Brüssel zwischendem DeutschenReiche und
mehrerenanderen Staaten abgeschlossenenVertrage über die Behandlung des
Juckers(Reichs=Gesetzbl.1908 S. 135) und zu demProtokolle vom 19. Dezember
1907 über den Beitritt Rußlands zum Juckervertrage(Reichs=Gesetzbl.1908
S. 140) sind im KöniglichBelgischenMinisteriumder auswärtigenAngelegen=
heitenin Brüsselam 30. Juni 1908 niedergelegtworden,nachdemvon denbe=
teiligtenRegierungendie im Artikel3 der genanntenZusatzakteund im Artikel5
desgenanntenProtokolls vorgeseheneFrist für das KönigreichItalien bis zum
1. Juli 1908 verlängertwordenwar.

Berlin, den4. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Schoen.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ43.

Jnhalt: Verordnung, betreffenddenVerkehrmitEssigsäure.S. 475.— Bekanntmachung,betreffend
die Schiffstelegraphie.S. 476. — Bekauntmachung, betreffendAnderungder AnlageB zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 477.

(Nr. 3512.) Verordnung,betreffenddenVerkehrmit Essigsäure.Vom 14. Juli 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenimNamendesReichsaufGrunddes§ 5 desGesetzesvom14.Mai 1879,
betreffenddenVerkehrmit Nahrungsmitteln,GenußmittelnundGebrauchsgegen=
ge (Reichs=Gesetzbl.S. 145), nach erfolgterZustimmungdesBundesrats,
was folgt:

1.
Rohe und gereinigteEssigsäure(auchEssigessenz),die in 100 Gewichts=

teilenmehr als 15 GewichtsteilereineSäure enthält, darf in Mengenunter
2 Liter nur in FlaschennachstehenderArt und Bezeichnunggewerbsmäßigfeil=
gehaltenoderverkauftwerden:

1. Die Flaschenmüssenaus weißemoder halbweißemGlase gefertigt,
länglichrund geformtund an einerBreitseitein derLängsrichtung
geripptsein.

2. Die Flaschenmüssenmit einemSicherheitsstopfenversehensein, der
bei wagerechterHaltung der gefülltenFlascheinnerhalbeinerMinute
nichtmehrals 50 KubikzentimeterdesFlascheninhaltsausfließenläßt.
Der Sicherheitsstopfenmuß derart im Flaschenhalsebefestigtsein, daß
er ohneZerbrechender Flaschenicht entferntwerdenkann.

3. An der nicht geripptenSeite der Flaschemuß eineAufschriftvor=
handensein,die in deutlichlesbarerWeise
a) die Art desInhalts einschließlichseinerStärke an reinerEssig=
säureangibt,

Reichs=Gesetzbl.1908. ·

Ausgegebenzu Berlin den24. Juli 1908.
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b) die Firma desFabrikantendesInhalts bezeichnet,
I) in besonderer,für die sonstigeAufschriftnichtverwendeterFarbe
die Warnung

„Vorsicht! Unverdünntlebensgefährlich“
getrenntvon der sonstigenAufschriftenthält,

4) eine Anweisung für den Gebrauch des Inhalts der Flaschebei
der Verwendungzu Speisezweckenerteilt.

WeitereAufschriftendürfenauf derFlaschenichtvorhandensein.

82.
Die Vorschriftendes § 1 findenkeineAnwendungauf das Feilhalten

und denVerkaufvon Essigsäurein Apotheken,soweites zu Heil=oderwissen=
schaftlichenZweckenerfolgt.

r 3.
Das Feilhaltenund der Verkauf von Essigsäureder im 91 bezeichneten

Art unterder Bezeichnung„Essig“ ist verboten.

. .. 84.
DieseVerordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenOdde, an Bord M. Y. „Hohenzollern“den 14.Juli 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3513.) Bekanntmachung,betreffenddie Schiffstelegraphie.Vom 16. Juli 1908.

Au# Grund des § Za des Gesetzesüber das Telegraphenwesendes Deutschen
G.April1892(Reichs=Gesetzbl.S.46!7) .-Reichs vom — S.70 wird, mit der aus §15 dieses

GesetzessichergebendenEinschränkung,über die Errichtungund den Betrieb

* Oriqinal from
OigitizedbyCo gle PRINCETONUNIVERSITV



— 477 —

optischerund akustischerTelegraphenanlagenauf deutschenFahrzeugenfür See=
fahrt und Binnenschiffahrtnachstehendesbestimmt:

Bis auf weitereswird allgemeingenehmigt,Anlagenzu errichtenund zu
betreiben

1. für die Vermittelungvon Nachrichten
a) durch Signale mit Flaggen, Fernsignalkörpern,Semaphoren
oderKunstfeuern;

b) durch Signale mit Lichtblickenoder mit farbigenLaternen, unter
derBeschränkung,daß im Bereicheder Befeuerungder deutschen
Fahrwasser,Küstenund Inseln die Lichtstärkeder Signallichter
nicht die für die Positionslaternenvorgeschriebeneübersteigendarf;

J) durchSchallsignale,welchedurchdie Luft übertragenwerden;
2. für denEmpfangvon NachrichtendurchUnterwasserschallsignale.
Norderney,den16. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3514.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 20. Juli 1908.

Aw##Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
»

Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:
I. In Nr. XX/XVe wird hinterdemmit „Donarit“ beginnendenAbsatz
eingeschaltet:

Dorfit (Gemengevon Ammonsalpeter,Kochsalz,Mehl, höchstens
17 Prozent Trinitrotoluol und höchstens5 Prozent Kalisalpeter),

Alldorfit (Gemengevon Ammonsalpeter,Mehl und höchstens
17 ProzentTrinitrotoluol),

II. Nr. XLIIa wird, wie folgt, geändert:
1. Die bisherigenVorschriftenerhaltendie BezeichnungAbs.(1).

Oriqinealfrom
bigitizedv CO gle PRINCETONUNIVERSITV



—478 —

2. Als Abs.(2)wird hinzugefügt: «
(2)Paraffmzundbänder,derensundmtschungaußet

einem Zusatzevon Ultramarinblau anstatt des amorphen,
8 Phosphor und anstatt eines Teiles des chlorsauren
ali, Salpeterenthält,sindin zylindrischeBlechbüchsenvon
5 ZentimeterHöheund 2 ZentimeterDurchmessermit oben
und untendichtaufgeschobenenDeckelnzu verpacken.Jede
Büchsedarf höchstens12 gerollteBandstreifenmit je50 Zünd=
pillenenthalten.Höchstensje 30 BüchsensinddurchPapier=
umschlagzu einemfestenPaketezuvereinigen.Im übrigen
geltendie Vorschriftenim Abs.() Ziffer3 bis 5.

III. In Nr. L. — Eingangsbestimmung— wird hinterdem Worte
Sikkative““ eingeschaltet:

fernerLösungenvonBenzinundanderenleichtentzündlichenFlüssig⸗
keitenin wässerigerSeifenlauge.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den20. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin derNeichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.



Reichs-Gesetzblatt.
MÆ44.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffend die Anzeigepflicht für die als Influenza der Pferde bezeichneten
Krankheiten. S. 470.

(Nr. 3515.) Bekanntmachung,betreffenddieAnzeigepflichtfür die als Influenza der Pferde
bezeichnetenKrankheiten. Vom 29. Juli 1908.

Auf Grund des§ 10 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieAbwehrund Unter=
23. i

drückungder Viehseuchen,vom “ (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)
1. Mai 1894

bestimmeich:
Für denganzenUmfangdesReichswird vom 1. Oktoberd. J. ab bis auf
weiteresfür die als Influenza der Pferde bezeichnetenKrankheiten(Brustseuche
und RotlaufseucheoderPerdestaupe)dieAnzeigepflichtim Sinne des§ 9 des
erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den29. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wermuth.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Reichs,Gesetzbl.1908. 80

Ausgegebenzu Berlin den31. Juli 1908.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ45.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddas in Paris am 18.Mai 1904unterzeichneteAbkommenzwischen
dem DeutschenReiche und anderen Staaten über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirksamen
Schutzes gegen denMädchenhandel. S. 481. — Bekanntmachung, betreffenddie Erhebung von
Wechsel- und Scheckprotestendurch Postbeamte. S. 482. ·

—

Nr. 3516.) Bekanntmachung,betreffenddas in Paris am 18.Mai 1904 unterzeichnete
AbkommenzwischendemDeutschenReicheund anderenStaaten überVer=
waltungsmaßregelnzur GewährungwirksamenSchutzesgegendenMädchen=
handel. Vom 3. August1908.

*T=Säl in Paris am 18. Mai 1904 unterzeichneteAbkommenzwischendem
DeutschenReicheund anderenStaaten über Verwaltungsmaßregelnzur Ge=
währung wirksamenSchutzes gegenden Mädchenhandel(Reichs=Gesetzbl.1905
S. 695), das für Deutschlandund von den in den Bekanntmachungenvom
12. Juli und 9. August1905 (Reichs=Gesetz9zlS. 705 und S. 715) ferner
aufgeführtenStaaten ratifiziert worden und dem das DeutscheReich nach der
Bekanntmachungvom 28. August 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 721) für alle
deutschenSchutzgebietebeigetretenist, ist auch von den Niederlandenratifiziert
worden. Die Ratifikationsurkundeist der FranzösischenRegierungunterm
14. Januar 1907 übermitteltworden.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, welche das Abkommen nicht
unterzeichnethatten,sind ihm durcheinegemäßArtikel7 abgegebeneErklärung
am 6. Juni 1908 beigetreten.

Berlin, den 3. August1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Stemrich.

Reichs.Gesetzbl.1908. 81
Ausgegebenzu Berlin den 10.August1908.* Oriqinal fromdigitizedv GO0i pRINCETOMNUNWERSTNT
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(Nr. 3517.) Bekanntmachung,betreffenddie Erhebungvon Wechsel-und Schechprotesten
durchPostbeamte.Vom 5. August 1908.

Mi dem Inkrafttreten des Gesetzes,betreffenddie Erleichterungdes Wechsel=
protestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321 ff.) und gemäß § 30 des
Scheckgesetzesvom 11. März 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 71 ff.) sind auch die
Postbeamtenzur Aufnahme von Wechsel=und Schechprotestenberufen.

Auf Grund des § 3 des erstgenanntenGesetzeswird unter Zustimmung
des Bundesrats angeordnet, daß vom 1. Oktober 1908 ab die Postverwaltung
die Erhebungvon Wechsel-und Scheckprotestenmit folgendenBeschränkungen
übernimmt:

1. Moteste, die sich auf eine andere wechselrechtlicheLeistung als die
Zahlung beziehen,werdennicht erhoben.

2. Die Erhebungvon ProtestenmangelsZahlung bleibtausgeschlossen
a) für Wechselund Schecks,die übermehrals 800Mark lauten,
b für Wechselund Schecks,die in fremderSprache ausgestelltsind,
Jc) für Wechselund Schecks, die auf eine ausländischeMünzsorte

lauten, sofern der Aussteller durch den Gebrauch des Wortes
geffektiv“odereinesähnlichenZusatzesdie Zahlung in der im
WechselbenanntenMünzsorte ausdrücklichbestimmthat,

d) für Wechsel,diemit NotadresseoderEhrenakzeptversehensind,
e) für Wechsel,die unterVorlegungmehrererEremplaredesselben
Wechselsoderunter Vorlegung desOriginals und einerKopie
zu protestierensind.

Berlin, den5. August 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Kraetke.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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bigitizedb COc gle PRINCETONUNIVERSITV



—483—

Reichs-Gesetzblatt.
MÆ46.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Klasseneinteilungder Militärbeamten des Reichsheeresund der
Marine. S. 483. — Bekanntmachung, betreffenddiedemInternationalenUbereinkommenüber
den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 102.

(Nr. 3518.) Verordnung, betreffenddie Klasseneinteilungder Militärbeamtendes Reichs=
heeresund der Marine. Vom 1.August 1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Anschluß an die Vorschrift unter B der Anlage zu 9 5 des
Militär=Strafgesetzbuchsfür das DeutscheReich vom 20. Juni 1872 (Reichs=
Gesetztl.S. 174) im NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundes=
rats, was folgt:

Die in derAnlage enthalteneKlasseneinteilungderMilitärbeamtendes
Reichsheeresund derMarine tritt an dieStelle der durchVerordnung
vom 12. August 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 283) festgestelltenKlassen=
einteilung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSwinemünde,anBord M. Y. „Hohenzollern“den1. August1908.

(L. S.) Wilbelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs.Gesetzbl.1908. 82
Ausgegebenzu 14.r 190d.



Beim Reichsheere. I Bei der Marine.

1. Der Bureauvorsteherbei demChef des Preußischen
Generalstabsder Armee.
Die Festungsoberbauwarteund Festungsbauwarte.
Die Oberzahlmeisterund Zahlmeister.
Die Korpsstabsveterinäre,Oberstabsveterinäre,Stabs=
veterinäreund Oberveterinäre.

5. Die Armeemusikinspizienten.

1. Der zur DienstleistungbeimGouvernementKiautschon
als Intendant kommandiertehöhereMarineinten=
danturbeamte und der als Leiter der Tsingtauer
Werft kommandiertehöhereMarinebaubeamte.

2. Der LotsenkommandeurderMarine und dessenVer=
treter.

3. Die Flotten- und Geschwadersekretärewährendihrer
Dienstleistung als solche.

4. Die zu denMarinestationskommandoszur Dienst=
leistungkommandiertenIntendantursekretäre.)

5. Die Oberveterinärebei derBesatzungvonKiautschon.

6. Der Bureauvorsteher,die Topographen, Karto=
graphen,expedierendenSekretäreundKanzleisekretäre
beimChef desGeneralstabsdesFeldheeres.

. Die Topographen,Trigonometerund Ingenieure
in denFestungen.
Der höhereZivilverwaltungsbeamte bei denEtappen=
inspektionen.
Die oberen(höherenund mittleren"))Beamtendes
Militäreisenbahnwesens.

Diese Beamten sind auch denjenigenBeamten
untergeordnet,diean Stelle vonMilitärbefehlshabern
zur Anstellungkommen.

*7)Zu denmittlerenBeamtenim Sinne dieserVerordnungzählen
alle aus demGeschäftsbereicheder Eisenbahnverwaltungund der allge=
meinenBauverwaltung überwiesenenBeamten, die nachdenGebührnis=
Nachweisungen (Beiheft zur Kriegsbesoldungsvorschrift) neben ihrem
Friedensdiensteinkommeneine tägliche Zulage von mindestens8 ¾ bei
den mobilen Formationen und mindestens4 .4 bei den immobilen For=
mationen (während der Verwendung am dienstlichenWohnsitze)beziehen.

OigitizedbyOo gle

6. Die dem mobilen Bureau des Admiralstabs der
Marine zugeteiltenetatsmäßigenoberenJivilbeamten
der Marine.

7. Die Zivilmitgliederder KüstenbezirksämterI in Neu=
fahrwasser,II in Stettin, III in Kiel.

. Die mit Wahrnehmung der Geschäfte der Bau=
direktorenbeimGouvernementKiautschoubeauftragten
Beamten.

9. Der beim GouvernementKiautschouals Gouver=
nementssekretärkommandierteGeheimeexpedierende
Sekretär.

*7)Der volle Titel (Marineintendantursekretär usw.) ist in der
Klasseneinteilung der Marine bei allen Dienstgraden durchFortlassung
desWortbeginns„Marine“ gekürztworden.

Oriqinealfrom
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Beim Reichsheere.

10. Die oberen(höherenund mittleren“))Beamtenaus
dem Wasser=und Straßenbaufachebei den Bau=
direktionen, Linien= und Hafenkommandanturen.
Die Bekleidungsamtsbeamtenund die Festungsge=
fängnisrendantenin Festungen,welchein Belage=
rungszustanderklärtsind.
Die Beamtender Telegraphenverwaltungbeimstell=
vertretendenGeneralstabeder Armee.

11.#7

12.

Bei der Marine.

— Die Zeughausbüchsenmacher.
Die Büchsenmacherund Sattler bei denTruppen.
3. Die Waffenmeister.
do

1. Die Büchsenmacherbei denMarineteilen.

4. Die Obersetzer,Oberdrucker,DruckerundBuchbinder
beimChef desGeneralstabsdesFeldheeresund bei
einemArmeeoberkommando.

5. Die unterenBeamten des Militäreisenbahnwesens.
Diese Beamten sind auch denjenigen Beamten

untergeordnet,die an Stelle von Militärbefehls=
habernzur Anstellungkommen.

6. Die Monteure,ObermaschinistenundMechanikerfür
Jestungsanlagen.

7. Die UnterbeamtenbeidenBekleidungsämternundden
Festungsgefängnissenin Festungen,welchein Belage=
rungszustanderklärtsind.

2. Die dem mobilen Bureau des Admiralstabs der
Marine zugeteiltenetatsmäßigenZivilunterbeamten
der Marine.

1. Die Korpsintendanten, der Vorstand der Intendantur
der Verkehrstruppenund die Vorständeder Divisions=
intendanturen sowie deren Vertreter.

2. Die Oberkriegs-und Kriegsgerichtsräte.

*) Zu denmittlerenBeamtenim Sinne dieserVerordnungzählen
alle aus demGeschäftsbereicheder Eisenbahnverwaltung und der allge=
meinenBauverwaltung überwiesenenBeamten, die nachdenGebührnis=
Nachweisungen (Beiheft zur Kriegsbesoldungsvorschrift) neben ihrem
Friedensdiensteinkommeneine tägliche Julage von mindestens8 4¾bei
den mobilen Formationen und mindestens4 .X bei den immobilen For=
mationen (während der Verwendung am dienstlichenWohnsitze)beziehen.

Diqitized by Oo gle

1. Die IntendantenundderenVertreter.
2. Die Oberkriegsgerichtsräteund Kriegsgerichtsräte.
3. Die Oberkriegsgerichtssekretäreund Kriegsgerichts.
sekretäre.

4. Die Oberpfarrerund Pfarrer.

82
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Beim Reichsheere.

Militärgerichtsschreiber
schreibergehilfen.

und Militärgerichts=

dieMilitäroberpfarrer,dieDivisions-,Garnison.=,
Kadettenhaus=und Anstaltspfarrer sowie die
Militärhilfsgeistlichen.

BayernundWürttemberg:
sieheII A 15.

Die Korpsstabsapothekerund die Stabsapotheker.

Bei der Marine.

soweitsienichtlediglich
als Flotten- oder Ge=
schwadersekretärefun=
gieren(sieheI A 3).

Die Stabsapothekerbei denLazaretten.

zahlmeisterund Jahlmeister,

licher Funktionen eingeschifftenoberen Jivilbeamten
sowiedieunterIII A genannteneingeschifftenMilitär=
beamtenderMarine, einschließlichderApothekerauf
den Lazarettschiffen.
Die zum Diensteim SchutzgebieteKiautschonkom=
mandiertenMilitärbeamtender Marine, welchemit
diesem Kommando aus ihrem bisherigen Unter=
ordnungsverhältnisausscheiden(sieheLA 1 und5).

a) die Armee=, Etappen=, Feld- und Dioisions=
intendanten sowie sämtlicheFeldintendanturräte
und die mit solchenStellen beliehenenBeamten,

b) die Sekretäre,
IP)die Assistenten.

Die stellvertretendenIntendantensowiederenVertreter.

a) die Kriegszahlmeister,
b) die Kassiere,
J%)die Kassiereund Buchhalter,
d) die Buchhalter,
e) die Kassenassistenten.

magazinanstalten einschließlichder Feldbäckereiämter
und der Proviantdepotsder Sammelstationen,als:
a) die Feldproviantmeister,
b) die Feldmagazinrendanten,
) die Feldmagazinkontrolleure,
d) die Feldmagazinassistenten.
Die oberenBeamten bei den Feldlazarettenund
Etappensanitätsformationen, den Güterdepots der
Sammelstationen, den mobilen Etappenkommandan=
turen, den Lazarett- usw. zügen und Lazarett- usw.
schiffen,als:
a) die Lazarettpfarrer,
b) die Zahnärzte,
IP0)die Oberapotheker,
4) die Feldlazarettinspektoren.

OigitizedbyOo gle

Die bei denKriegstelegraphennetzenals Kommissare
derTelegraphenverwaltungbestelltenPost- und Ober=
postinspektoren,dieTelegraphensekretäreund assistenten
bei den Marinenachrichtenstellen, welche von der
Oberpostdirektiongestelltwerden.
Die denBauverwaltungenund demHafenamtin
Tsingtau, derTsingtauerWerft unddemElektrizitäts=
werk in Tsingtau unterstelltenoberenJivilbeamten.
Die oberenMarinegarnisonverwaltungs- und lazarett=
verwaltungsbeamtenin Kiautschon.
Die etatsmäßigenoberen Beamten der Marine=
garnisonverwaltungund des Garnisonbauwesens
sowie die Beamten des Sanitätswesenseines in
BelagerungszustanderklärtenMarinekriegshafengebiets.

Oriqinealfrom
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Beim Reichsheere.

Die oberenBeamten bei den Feld- und Etappen=
telegraphenbehörden,als:
a) der höhereBeamteder Reichstelegraphiebeim
Chef der Feldtelegraphie,

b) die Telegraphendirektoren,
IP)die Telegrapheninspektoren,
d) die Telegraphensekretäre,
I#)die Telegraphenassistenten.

a) der Feldoberpostmeister,
b) die Feldoberpostinspektoren,
IP)die Armeepostdirektoren,
4) die Armeepostinspektoren,
e) die Feldpostmeister,
4) die Feldoberpostsekretäre,
8) die Feldpostsekretäre,
h) dieTierärzte(Bayern: Veterinäre)der Post=

pferde- und wagendepots.
Der Feldpolizeidirektorund die Feldpolizeikommissare
im Großen Hauptaquartiere.
Die Intendantur-und oberenProviantamtsbeamten
sowiedie der gleichenBeamtengattungangehörigen
Beamten der Konservenfabriken,die Beamtender
Militärbauverwaltung, die Garnisonverwaltungs=
und lazarettbeamtenin Festungen,welchein Be=
lagerungszustanderklärtsind;

ferner: «

die Feldgeistlichen.

Bei der Marine.

Dienstpflicht nach den früheren Bestimmungen ge=
nügthaben(Anlage1II2 derAllerhöchstenKabinetts=
ordervon 14.Mai 1902).

die Divisions==,Garnison=und Anstaltsküster,
die Militärgerichtsboten.

Bayern:
die Militärgerichtsboten.

Württemberg:
die Militärgerichtsboten,
weitersieheII B 11.

OigitizedbyOo gle

licherFunktioneneingeschifftenunterenJivilbeamten
sowie die unter III B genannten eingeschifften
Militärbeamtender Marine.

Oriqina!l from
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Beim Reichsheere. Bei der Marine.

Die Kassendienerbei denFeldkriegskassen.
Die Feldbackmeisterund die Feldmagazinaufseherbei
den Feld- und Etappenmagazinanstaltensowie bei
denProviantdepotsder Sammelstationen.
Die Feldpostschaffnerbei denFeldpostanstalten.
Die Polizeibeamtenim GroßenHauptquartierund bei
den Etappeninspektionen.

. . . der Etappen⸗
beidenFeld⸗ sanitätsdepots.

Die TelegraphenvorarbeiterundArbeiterbeiderFeld=
und Etappentelegraphie.
Die Feldpostillione bei den Feldpostanstalten.

fabriken,derGarnison=undLazarettverwaltungenin
Festungen,welchein Belagerungszustanderklärtsind;

ferner:

Württemberg:
die Feldküster.

Die etatsmäßigenUnterbeamtender Marinegarnison=
verwaltung und desGarnisonbauwesenssowiedie Be=
amtendesSanitätswesenseines in Belagerungszu=
standerklärtenMarinekriegshafengebiets.

Vorbemerkung.

ordnungsverhältnisse(sieheII A 7 und B 3).
Intendanturbeamte, die zu Revisionszwecken an Bord

kommen,gelten in diesemSinne nicht als eingeschift.

stehen,zu denendie betreffendenBeamtengehören(wie z. B.
Inspektiondes Torpedowesens,Werft usw.).

beimReichsmilitärgerichte:
die Senatspräsidenten,
die Reichsmilitärgerichtsräte,
der Obermilitäranwalt,
die Militäranwälte,
die Obersekretäre(Militärgerichtsschreiber).

Diqitized by Oo gle

ii=

##

Die Werftverwaltungsdirektoren.
soweitsienichtunter
die Kategorie I A 1
undIIAl und8fallen.

Die Intendantursekretariats=undregistraturbeamten,
zuht sienichtunter dieKategorieI A 4 und II A 8
allen.
Die Oberlotsender Marine, soweit sie nicht unter
die KategorieI.A 2 fallen.

Die Intendanturmitglieder,
die Intendanturreferendare,

Oriqinealfrom
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BeimReichsheere.

beimKriegsministerium:
a) der Betriebsdirektor,
b) der Oberstabsapotheker)
JP)die Intendanturräte,
d) der Oberingenieur(Elektrotechniker);
bei denMilitärintendanturen:

der IntendantdermilitärischenInstitutej;
beimMilitärversuchsamte:
a) der Direktor,
b) die Abteilungsvorstände,
J%)die Betriebsleiter,
d) die Betriebsassistenten;
beim Artilleriekonstruktionsbureau:
a) der Chefkonstrukteur,
b) die Konstrukteure,
e) die Betriebsassistenten;
bei der Feldzeugmeistereiund den technischen
Instituten:
a) die Betriebsdirektoren,
b) die Betriebsleiter,
J%)die Betriebsassistenten;

Bayern:
bei dem Kriegsministeriumdie höherenInten=
danturbeamten;

bei denMilitärintendanturen:
derOberintendanturratundVorstandderIn=
tendanturder militärischenInstitute, die
überzähligenIntendanturassessoren,soweit
sienichtunter II A 6 fallen;

bei der Feldzeugmeistereiund den technischen
Instituten:
a) derOberingenieurbei derInspektionder tech=
nischenInstitute,

b) die Ingenieure,
IP)die Chemiker;

Sachsen:
a) beimKriegsministerium:

der Betriebsdirektor;
b) beimKriegszahlamte:

dieSekretäre,die vor dem1. April 1904 an.
gestelltsind;

c) bei der Zeugmeistereiund den technischen
Instituten:
der Betriebsdirektor,
die Betriebsleiter,
die Betriebsassistenten.

OigitizedbyOo gle

Bei der Marine.

Die Ressortdirektoren,

für Schiffbau und Ma=
schinenbau.

die Bauführer
zu11und 12,
welchevor
dem1. April
1880 ange.

beiden stelltsind,
Werften,) zu13,welche

vor dem
dieWerftschreiber 1.April 1880

Bureauassi=
stentenwaren.

Die Oberstabsapothekerbei denSanitätsämtern.
Die Stabsapothekerbei denSanitätsdepots.

Oriqinealfrom
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Beim Reichsheere.

der Evangelischeund derKatholischeFeldpropst
der Armee.

Die Intendanturmitglieder,die In=
tendanturreferendaresowie die In=
tendantursekretariats-undcregistratur=
beamteneinschließlichderIntendantur=
diätare,

soweit sie
nicht unter
dieKategorien
IIALI,6 und?7

fallen.

Bei der Marine.

Preußen:
die im mobilenBureau des Kriegsministers
sich befindendenRäte, die den mobilen
Bureaus desKriegsministers und des vor=
tragendenGeneraladjutantendes Kaisers
sowiediedemGeneralintendantendesFeld=
heeresunddemChefdesFeldsanitätswesens
zugeteiltenGeheimenexpedierendenSekretäre,
GeheimenRegistratoren und Geheimen
Kanzleisekretäre;

Sachsen:
die im mobilenStabe desKriegsministerssich
befindendenRäte und die demselbenzuge=
teilten GeheimenexpedierendenSekretäre,
GeheimenRegistratorenundGeheimenKanz=
leisekretäre.

16.

17.

18.

19.
20.

Die oberenWerftbeamten, soweit sie nicht bereitszu
denunter IILAIl und 6 bis 13 und IIA7 aufge—
führtenKategoriengehören,einschließlichder Sekre—
tariats- und Registraturapplikanten(Allerhöchste
Kabinettsordervom 31. März 1880).
Die den mobilen Bureaus des Staatssekretärs des
Reichs⸗Marineamts und des Chefs des Marine—
kabinettszugeteiltenGeheimenexpedierendenSekretäre,
GeheimenRegistratorenundGeheimenKanzleisekretäre.
Die etatsmäßigenoberenJivilbeamtenderMarine in
solchen Marinekriegshafengebieten, welche in Be=
lagerungszustanderklärtwordensind.
Die Intendantursekretariatsapplikanten.
Die auf KriegsschiffenfungierendenJiviloberlotsen.

DeutschesReich:
beimReichsmilitärgerichte:
der Botenmeister,
die Boten.

OicitizedbyOo gle

1.
2.

+9„FS

—

Die LotsenI. und II. Klasse,
die Hafenlotsen,

beim Marinelotsen=
und seezeichenwesen.

dem1. April 1880 in dieseStellen eingetretensind.

dem1.April 1880 in dieseStellen eingetretensind.

Oriqinealfrom
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Beim Reichsheere. Bei der Marine.

Preußen:
die Kanzleidienerbei denmobilenBureaus
desKriegsministersund desvortragenden
GeneraladjutantendesKaisers.

Die unteren Werftbeamten, soweitsienicht bereitszu
denunter III B 10 und II B 3 aufgeführtenKategorien
Sabcht (AllerhöchsteKabinettsordervom 31. März
18800.
Die den mobilenBureaus des Staatssekretärsdes
Reichs=Marineamtsund des Chefs des Marine=
kabinettszugeteiltenJivilunterbeamtender Marine.
Die etatsmäßigenunterenJivilbeamtender Marine
in solchenMarinekriegshafengebieten,welchein Be=
lagerungszustanderklärtwordensind.
Die Führer, 05 peasna goiisrte
- -- „Bombe“, dem Torpedowerkstatt⸗

n dampferund auf demDampfboote
ie Heizer, desArtilleriedepotsunddesMinen=
die Matrosen depotsFriedrichsort.
Die Heizer,
die Matrosen
Die MaschinenwärterundHeizerbeidenBeleuchtungs=
und elektrischenAnlagen in Helgoland, denWeser=
forts, den HaubitzbatterienWilhelmshaven und Cux=
haven, demPanzerturmebei Laboe und den Be=
leuchtungswagenund Scheinwerfernder Artillerie=
depots sowiedie hierbei beschäftigtenZivilarbeiter.
Die Lotsenaspiranten,
die Jimmerleute,
die Köche,
die Oberheizerund Heizer,
die Obermatrosen und Matrosen
Wärter des Tonnenschuppensder Kieler Föhrde.
Die auf KriegsschiffenfungierendenJivillotsen und
Sivillotsenaspiranten.

auf demDampfer „Friedrichsort“.

beimMarine=
lotsen=und see=
zeichenwesen.

Oigitizedby OCo= gle
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(Nr. 3519.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 8. August 1908.

D. ListederEisenbahnstrecken,auf diedasInternationaleUbereinkommenüber
denEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1908,Reichs=
Gesetzbl.19t08S. 39ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

I. In der AbteilungFrankreich B. Bahnstrecken,welchesich im Be=
triebe oder Mitbetriebe auswärtiger Verwaltungen befinden, ist unter
III. „SchweizerischerVerwaltungen“nachgetragen:

28a. bei Le Chätelardbis Vallorcine.
II. In der Abteilung Schweiz ist in der Anmerkung, betreffenddie

Bahnstrecken,welche von schweizerischenVerwaltungen in Frankreich
betriebensind, nachgetragen:

28 .

Berlin, den8. August 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: #

von Misani.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆAJ.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Vereinbarungmit der Schweizvom29.Oktober1907, durch
welchedenBestimmungendesbadischschweizerischenStaatsvertrags vom21. Dezember1906 über
die Verlegung der Landesgrenzebei LeopoldshöherechtlicheWirksamkeitfür das Reich verliehen
wird. S. 4%3.— Gesetz über die VerlegungderdeutschschweizerischenGrenzebei Leopoldshöhe.
S. 4.

(Nr. 3520.) Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarungmit derSchweizvom29. Oktober
1907, durchwelchedenBestimmungendesbadisch=schweizerischenStaats=
vertragsvom 21. Dezember1906 über die VerlegungderLandesgrenzebei
LeopoldshöherechtlicheWirksamkeitfür das Reich verliehenwird. Vom
12.August 1908.

D. nachstehendabgedruckte,am 29. Oktober1907 in Bern zwischendem
Reiche und der Schweiz unterzeichneteVereinbarung,durchwelcheden Be=
stimmungendes ihr in Abschriftbeigefügten,nachstehendhinterihr abgedruckten
Staatsvertrags zwischender GroßherzoglichBadischenRegierung und dem
SchweizerischenBundesrat über die Verlegung der Landesgrenzebei Leopolds=
höherechtlicheWirksamkeit für das Reich verliehenwird, ist ratifiziert worden.
Die Ratifikationsurkundensind am 23. Juli 1908 in Bern ausgewechseltworden.

Zu demim Abs.1 bezeichnetenStaatsvertragezwischenBaden und der
Schweiz ist gleichfalls die Ratifikation beiderseitserteilt worden; die Aus=
wechselungder Ratifikationsurkundenhat am 27. August 1907 in Bern statt=
gefunden. -

Berlin, den 12. August 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Stemrich.

Reichs=Gesetzbl.1908. 84
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Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und der SchweizerischeBundesrat habenbeschlossen,den Be—
stimmungendeszwischenBaden und der Schweizam 21. Dezember1906 ab=
geschlossenenStaatsvertragsüberdieVerlegungderbadisch=schweizerischenLandes=
grenzebei LeopoldshöherechtlicheWirksamkeitfür das DeutscheReichdurcheine
zu diesemZweckezu treffendeVereinbarungzu verleihenund habenzu Bevoll=
mächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigten
Minister bei der SchweizerischenEidgenossenschaft,Kammerherrn,
WirklichenGeheimenRat Dr. von Bülow,

der Schweizerische Bundesrat:
Herrn Eduard Müller, Bundespräsidentder SchweizerischenEid=
genossenschaft.

Die Bevollmächtigtensind, nachdemsieihreVollmachtengegenseitiggeprüft
und in Ordnungbefundenhaben,überfolgendeArtikel übereingekommen.

Artikel 1.
Die Bestimmungendes zwischenBaden und der Schweizam 21. De=

zember1906 abgeschlossenen,in Abschrift beigefügtenStaatsvertrags über die
Verlegungder badisch=schweizerischenLandesgrenzebei Leopoldshöhewerdenhier=
durchfür das DeutscheReich und ihm gegenüberals rechtswirksamanerkannt.

Artikel 2.
DieseVereinbarungsoll ratifiziertund es sollendie Ratifikationsurkunden

sobald als möglich in Bern ausgewechseltwerden.
Die Vereinbarung soll einenMonat nach dem Tage der Auswechselung

der Ratifikationsurkundenin Kraft treten, und es soll damit die im Artikel V
desbadisch=schweizerischenStaatsvertragsvom 21. Dezember1906 vorbehaltene
ZustimmungdesReichsals erfolgtgelten.

Zu Urkunddessenhabendie BevollmächtigtendiesenVertragin zweiAus=
fertigungenmit ihrer Unterschriftund ihrem Siegel versehen.

Geschehenin Bern, am 29. Oktober1907.

(I. S.) von Bülow. (L. S.) Müller.

* Oriqinal from
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Staatsvertrag
zwischen

derGroßherzoglichBadischenRegierungund demSchweizerischenBundes—
rat über die Verlegung der Landesgrenzebei Leopoldshöhe.

Die GroßherzoglichBadischeRegierungund derSchweizerischeBundesrathaben
in der Absicht,einendenBedürfnissender beiderseitigenZollverwaltungenmehr
entsprechendenVerlauf derLandesgrenzebei demneu angelegtenVerschubbahnhofe
der GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenbei Leopoldshöheherbeizuführen
und zur ErreichungdiesesZweckeseinenAustauschgleichgroßerGebietsteilevor—
zunehmen,Bevollmächtigteernannt:

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:
HerrnLegationsratDr. Heintze,KollegialmitglieddesGroßherzoglich
Badischen Ministeriums des Hauses und der auswärtigen An=
gelegenheiten,

der Schweizerische Bundesrat:
Herrn BundespräsidentDr. Ludwig Forrer,

welche,nachgegenfeiigerMitteilung und Anerkennungihrer Vollmachtenund
unter Vorbehalt der Ratifikation,badischerseitsauch unter Vorbehalt der Zu=
stimmungdesReichs, über folgendePunkteübereingekommensind.

Artikel I.
Seitens der Schweizwird an Baden zur Vereinigungmit dembadischen

Staatsgebietabgetreten:
ein westlichder Landesgrenzstrecke,jetzigeGrenzmarke6 bis Grenz=
marke 6b, zwischender badischenGemarkungWeil und dem Basler
GemeindebannKleinhüningenliegendesGebiet, bestehendaus Teilen
der GrundstückedesGemeindebannsKleinhüningen,SektionB, Grund=
buchNr. 408“ (BadischeEisenbahnverwaltung)und Nr. 402 (Armengut
Kleinhüningen)im Gesamtmaßevon 39 Ar 47 Quadratmeter. Die
diesesGebietabgrenzendeLinie biegt 16/17Meter nördlichder jetzigen
Grenzmarke6, amSchnittpunktedesGrenzzugsmit derBahneigentums=
grenze,von der bestehendenGrenze in südwestlicherRichtung ab, folgt
dieserEigentumsgrenzebis zu demPunkte, wo sie mit der äußeren,

Oriqinealfrom
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nördlichenKantedesNeuhauswegszusammentrifft,folgt alsdanndieser
Wegkantein östlicherRichtungbis zumZusammentreffenmit derwest=
lichen Kante der Landstraße Freiburg -Basel und zieht von diesem
Punkte in geraderLinie querüberdieLandstraßenachGrenzmarke6b
der altenGrenze.

Dieser auf zur Zeit schweizerischemGebieteliegendeLinienzug
bildetfortan die Hoheitsgrenze.

Artikel II.
Von seitenBadenswird an dieSchweizzurVereinigungmit demschweize=

rischenStaats=und Hoheitsgebietabgetreten:
ein östlichder Landesgrenzstrecke,jetzigenGrenzmarke60 bis Grenz=
marke8, zwischendengedachtenMarkungenliegendesGebiet,bestehend
aus einemTeile desGrundstücksLagerbuchNr. 7939 derGemarkung
Weil (Otterbachgut)im Gesamtmaßevon 39 Ar 47 Quadratmeter.
Die diesesGebiet abgrenzendeLinie biegt 30)61Meter südlichder
jetzigenGrenzmarkeGc, am Schnittpunktedes Grenzzugsmit der
östlichenKante des nach dem Otterbachguteführenden Mivatwegs,
von der bestehendenGrenzeab, ziehtin südöstlicherRichtungin gerader
Linie bis zu einemunweitdernordöstlichenEckedesOkonomiegebäudes
desOtterbachgutsliegendenPunkte, dergleichzeitigin derVerlängerung
der geradenLinie von der Grenzmarke9 auf die Grenzmarke8 liegt,
und zwar in einerEntfernungvon 146Meter von der letztgenannten
Grenzmarke von dem so beschriebenenPunkte ab fällt die abgrenzende
Linie mit der gedachtenVerlängerungsliniezusammen,so daß sie bei
Grenzmarke8 wiedermit demaltenGrenzzugezusammentrifft.

Dieser auf zur Zeit badischemGebieteliegendeLinienzugbildet
fortan dieHoheitsgrenze.

Artikel IIk.
Das Eigentum an der mit dem im Artikel1 beschriebenenGebieteder

badischenHoheit zufallendenStreckeder LandstraßeFreiburg Basel geht auf den
BadischenStaat über. Dieser übernimmtdie Fürsorgefür die Unterhaltung
dieserStraßenstrecke.

Artikel IV.
Die BadischeRegierungwird dafür Sorge tragen, daß auf dem der

badischenHoheit zufallendenGebietedie in dem angeschlossenenPlane")0festgesetzte
Bauflucht für die LandstraßeFreiburg -Basel und den Neuhausweg und ins=
besonderedie darin vorgeseheneAbbiegungan der ParzelleNr. 402 eingehalten
wird, solangedies im Interesseder schweizerischenZollaufsichtgebotenerscheint.

*) Hier nichtmitabgedruckt.
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Artikel V.
Dieser Vertrag tritt nach erfolgter Zustimmung des DeutschenReichs

sowienachErteilungder RatifikationdurchSeine KöniglicheHoheit denGroß=
herzogvon Baden und durchdenSchweizerischenBundesratin Kraft.

Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigenBevollmächtigten den gegen=
wärtigen Vertrag sowie den einenBestandteildes Vertrags bildendenPlan
unterfertigtund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenin zweifacherAusfertigung.

Bern, den21. Dezember1906.

(L. S.) Heintze, (L. S.) L. Forrer.
Legationsrat.

(Nr. 3521.) Gesetzüber die VerlegungderdeutschschweizerischenGrenze bei Leopoldshöhe.
Vom 31. Juli 1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und des Reichstags, was folgt:

.
Mit dem Zeitpunktedes Inkrafttretens der zwischendem Reicheund der

SchweizüberdieVerlegungder badisch=schweizerischenLandesgrenzebeiLeopolds=
höhegetroffenenVereinbarung vom 29. Oktober1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 494),
durchwelchedie Bestimmungendes dieserVereinbarung in Abschrift beigefügten,
zwischenBaden und derSchweizam21.Dezember1906überdieGrenzverlegung
abgeschlossenenStaatsvertrags für das Reich und ihm gegenüberals rechts=
wirksam anerkanntsind, treten die Teile des schweizerischenGebiets, die nach
ArtikelI deserwähntenVertrags von derSchweizan Baden abgetretenwerden,
demReichsgebietehinzu.

§#2.
Mit dem gleichenZeitpunktescheidendie Teile des badischenGebiets, die

nachArtikelII des im § 1 erwähntenVertrags vom 21. Dezember1906 von
Baden an die Schweizabgetretenwerden,aus demReichsgebietaus.
Reichs-Gesetbl.1908. 85
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83.
In den im #1 bezeichnetenschweizerischenGebietsteilentretenbei ihrer

Vereinigungmit demReichsgebietalleVorschriftenin Kraft, dievonReichswegen
in denim 92 bezeichnetenbadischenGebietsteilenbei ihremAusscheidenaus dem
Reichsgebietin Geltungwaren.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSwinemünde,den31.Juli 1908.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ48.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Abänderung der Verordnung über das Verfahren und den Geschäfts=
gang des Kaiserlichen Aufsichtsamts für Privatversicherung. S. 400.

(Nr. 3522.) Verordnung, betreffenddie Abänderungder Verordnungüber das Verfahren
unddenGeschäftsgangdesKaiserlichenAufsichtsamtsfür Privatversicherung.
Vom 15.August1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund des § 80 des Gesetzesüber die privatenVersicherungs=
unternehmungenvom 12.Mai 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 139) im Namendes
Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,was folgt:

Der 96 der KaiserlichenVerordnung, betreffenddas Verfahren und den
Geschäftsgangdes KaiserlichenAufsichtsamtsfür Privatversicherung,vom
23. Dezember1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 498) erhältfolgendeFassung:

Die richterlichenBeamten und Mitglieder höchsterVerwaltungsgerichtshöfe
(674 Abs.2, 3 desGesetzes)werdenin gleicherWeisedurchdenPräsidentendes
Aufsichtsamtsverpflichtet.

Der Präsident kann diesenBeamten einzelneFragen vorwiegendrechtlicher
Art aus demGeschäftskreisedesAmtes zur Begutachtungüberweisen,sieauch
zu Berichterstatternfür eine Gesamtsitzungbestellen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWilhelmshöhe,den15.August 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke desReichs. Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Reichs-Gesetzb. 1908. 86
Ausgegebenzu Berlin den24 August1908.
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Reichs-Gesetzblatt.
49.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Aufhebungder Verordnungvom 17.April 1901 wegenErhebung
eines Jolles auf Blauholz und eines Jollzuschlags auf Kaffee und Kakao aus der Republik Haiti.
S. 501. — Bekanntmachung, betreffenddie Ein= und Durchfuhr aus Kapland undNatal. S. 502.

(Nr. 3523.) Verordnung, betreffenddie Aufhebungder Verordnungvom 17.April 1901
wegenErhebungeines Solles auf Blauholz und einesJollzuschlagsauf
Kaffeeund Kakaoaus der RepublikHaiti. Vom 28.August 1908. «

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,
was folgt:

1.
Die Verordnung,betreffenddieErhebungeinesJolles auf Blauholz und

einesZollzuschlagsaufKaffeeundKakaoaus derRepublikHaiti vom 17.April
1901 (Reichs=Gesetzbl.1901 S. 121) wird aufgehoben.

§#2.
DieseVerordnungtritt am 1. Septemberd. J. in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenMetz, den28. August 1908.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetbl.1908. 87
Ausgegebenzu Berlin den29. August1908.
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(Nr. 3521.) Bekanntmachung,betreffenddie Ein- und Durchfuhraus Kapland und Natal.
Vom 26. August 1908.

D. gemäß§925 des Gesetzesüber die Bekämpfung gemeingefährlicherKrank=
heitendurch Bekanntmachungvom 1. März 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 11) an=
geordnetenBeschränkungender Ein= und Durchfuhr aus Kapland und Natal
werdenmit derVerkündunggegenwärtigerBekanntmachungaußerKraft gesetzt.

Berlin, den26. August 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wermuth.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckeret.
Bestellungen auf einzelneStücke desReichs Gesetzblatts sind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
50.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr beigefügteListe. S. ö503.— Bekanntmachung, betreffendAnderung der Militär-=Trans=
port Ordnung. S. 504.

(Nr. 3525.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenlbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 25. September1908. =

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabe vom Januar 1908,
Reichs=Gesetzbl.1908 S. 39ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

In der AbteilungOsterreich und Ungarn, I. Im Reichsrate ver=
tretene Königreiche und Länder unterA. in der Ziffer 20 (Südbahn=
Gesellschaft)ist nach denWorten „mit Ausschlußder Lokalbahnen“eingefügt:

. Bruneck-Sand i. T. (mit elektrischemBetriebe).

Die bisherunterc bis 1 aufgeführtenLokalbahnenhabendieBezeichnung
4 bis m erhalten,und in Ziffer 23 ist die Bezeichnungn an Stelle von m
gesetztworden.

Berlin, den25. September1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Reichs=Gesetzbl.1908. 88

Ausgegebenzu ddd 17. Oktober1908. Originel from
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6. Oktober 1908.

Im 911 Ziffer1, im § 38 Ziffer4 ersterund zweiterAbsatzunter
WeglassungdesKlammerausdrucksim erstenAbsatz,im § 38 Ziffer5,
im 9 45 Ziffer31 nebstRandschrift,im § 47 Ziffer 25 nebstRand=
schrift, im § 49 Ziffer 11 und im Inhaltsverzeichnissebei§§ 45 und 47
ist statt„Sanitätszüge(n)“ zu setzen:

Lazarett- und Hilfslazarettzüge (n).

Im 9 15 iffer 2 ersterAbsatzerhältderSchlußsatzfolgendeFassung:

dieserkanngleichzeitigtechnischesMitglied einerLinien=Komman=
dantur sein.

Der 919 erhältfolgendeneueZiffer:

4. Von allen im Frieden eintretendenlangdauerndenBahn=
unterbrechungen,die die Durchführbarkeitder geplantenKriegs=
transportein Frage stellen,hat der Bahnbevollmächtigtedie
Linien=Kommandanturund die Eisenbahn=Abteilungdes großen
Generalstabsunverzüglichzu benachrichtigen.

Im 9 32 iffer 11 ist der Schluß deserstenAbsatzes
»N.......................................,den’-..-..·..·...............1.......»..«.

(L. S.) Unterschrift.
Dienstgrad.
Truppentheil.“

zu streichen.

7. Auf dieEinstellungmöglichstvielerWagenmit Abort in
MilitärzügeistBedachtzu nehmen,soweitdiesunterBerücksichti=
gung der im 9 37)8 zweiterAbsatzüber die Einstellungvon
GüterwagengetroffenenBestimmungangängigist.

Im § 38 Ziffer 6 ist statt„Lazarethbedürfnisseund Lazarcth-=
Dersonal“ zu setzen:

Sanitätsmittel und Sanitätspersonal.

Oriqinal from
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für Kranke“ zu ersetzendurch:
, gegebenenfallsmit Ubernachtungsrüumen,

Im #44 Hiffer2 ersterAbsatzist hinterdenWorten „Vereinbarungen
über“ einzufügen:

die Eintreffzeitender Truppen,

Im #44 Ziffer4 ist an Stelle desTextesunterb und c zu setzen:
b) mit Kavallerie, Feldartillerie, schwererArtillerie des Feldheeres
und Munitions=KolonneninnerhalbzweiStunden,

c) mit Trains innerhalbzweibis drei Stunden,
d) mit Belagerungsartillerieinnerhalbdrei Stunden

Im 9 5 erhält die Randschrift zu Ziffer 28 folgendeFassung:
Jusatzbestimmungenfür das Einladen von schwerzu verladendenGeschützenund Fahr=
zeugender Fußartillerie.

Der ersteSatz der Ziffer 28 erhält folgendeFassung:
Jedes schwerzu verladendeGeschützund Fahrzeugder Fuß=
artillerieist auf einen Wagen zu verladen.

Im §45 Ziffer29 ist im erstenSatze hinterdenWorten „Geschütze
und Fahrzeuge“einzuschalten:

der Belagerungsartillerie
Die beidenletztenSätze(von„Zur Beschleunigung“bis verwenden.“)
sind zu streichen.

Im §649 iffer 11 ersterAbsatzist statt „Lazarethbedürfnissen“
zu setzen:

Sanitätsmitteln

und im zweitenAbsatzestatt„Lazarethausrüstung“ zu setzen:
Sanitätsausrüstung

Die Bestimmungim 9 54 Ziffer 18 Absatzb istdurchfolgendeFassung
zu ersetzen:

b) wenn sie der Gefahrklassenicht angehören)je nach ihrer Be=
schaffenheit,gemäßVerk. O. AnlageB II, IV, XXXVh u b,
XNXXVe, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XIII beziehungs=
weisegemäß§ 54, 2, 21)22)22aund22bdieserTransport=Ordnung.
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Im 9854 Ziffer19 unter Zu Ziffer XXXV aerhältder Absatzc
folgendeFassung: «

c)8quu4(s)undD(4).DasVerbot,wonachSchieß-
baumwolle (Schießwolle)wedermit Zündern versehen,noch
mit solchenin dieselbenGefäße verladen, noch in demselben
Wagen untergebrachtwerdendarf, beziehtsich nicht auf
Zündladungen zu Geschoßzündern.

Im 9 54 Ziffer 19 unter Zu Ziffer XXXVa sind die Absätzed
und p durch starkeLinien zu umrahmen) der Absatzj ist zu streichen.

Im §954 Ziffer 19 ist in der Fußnote zu „Zu Ziffer XXXVD
#aundb.)“ zu streichen:

„ , aber ausschl. geladene Mundlochbuchsen“.

Im §854 Ziffer19 ist in „Zu Ziffer XXXVIA dasA zu streichen
und die folgendeUberschrift„Zu Ziffer XXXVIB“ in

Zu Ziffer XXXVe.
zu ändern.

Im 9 54 Ziffer 19 unterZu Ziffer XXXIX ist am Schlusseder
BestimmungZu 1 (hinter„Körper enthält“) als neuerAbsatzan=
zufügen:

Ferner darf das Gewicht der gegenVerdunstendes Wasser=
gehalts in Guttaperchapapiergut eingehülltenund verschnürten,
in entsprechendstarkwandigehaltbare Behälter fest verpackten,
vollständigenGefechtskopfladungenfür Torpedos160 Kilogramm
nicht übersteigen.

Im §54 Ziffer 20 erhalten der erste Satz und die Randschrift
folgendeFassung:

Beförderung 20. Die Beförderungvon Geschossen,deren
d7t3 KugelfüllungdurchPulver odersonstigenSpreng=
gr ösge stoff festgelegtist, ohne Sprengladung und ohne
legterKugel. Zünder oder von derartigenGeschossen(auchsolchen
füllung,ven ohneSprengstoffin derKugelfüllung)mit gepreßter
GranatfüllungBodenkammerfüllung,ohneKammerhülsenladungund
undvone ohneZünder,abermit abdichtenderVerschlußschraube
"ee hat in denbeiderMilitärverwaltunghierfürvor=

geschriebenenPackgefäßenzu erfolgen.
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20. Im 8 54 Ziffer21 erhältdie EinleitungfolgendeFassung:
21. Die Beförderungvon Granatfüllung 88, Füll=

pulver 02, Sprengladungen aus Granatfüllung 88 oder
aus Füllpulver 02 und Sprengmunition 88 in Pack=
gefäßen (weiterwie bisher).

21. Im 9 54 ist hinterZiffer22a folgendeneueBestimmungeinzuschalten:
22b. Für die Beförderungvon

geladenen Geschossenmit Zünder oder mit Zünder
und Zündladung,
geladenen Geschossen ohne Zünder und ohne
Zündladung, mit sicherndemAbschlusse der Spreng=
ladung,
lertigen Patronen für Kanonen oder Patronen für
Kanonen mit ungeladenem oder geladenem Ge=
schoß, ohne Zünder und ohne Zündladung, mit
sicherndem Abschlusse der Sprengladung

behalten die in diesemParagraphen unter 19 zu Ziffer NXVa
bei b, f, g, h, i, kal, m, n und o gegebenenBestimmungen
Gültigkeit.

Zu den Absätzen c und d vorerwähnter Ziffer ist zu
Deachten:

Zu c). In Militärzügen dürfen die Geschosse mit den
Kartuschen in denselben Wagen verladen werden, des=
Gleichen kleine Mengen Zündungen, einschlieblich der
sprengkräftigen Geschoßzünder, mit Kartuschen, Geschossen
und Patronen. .

DiePackgekiilzemitzündungensindvondekübrigen
Munition räumlich zu trennen, diejenige mit spreng-
kräftigen Geschobzündern außerdem durch aufgeschraubte
TIolzleisten festzulegen.

Zu d). Eine Aufschrift auf den Packgefüßen für Ge=
schosse und Patronen ist nicht erforderlich; es genügt die
Angabe auf dem Frachtbriefe usw.:

„Geladene Geschosse oder Patronen für Kanonen
oder Munition für Kanonen, nicht zur Gelahrklasse
gehörig.“

22. In derAnlageII erhältderKopf der Spalte 3 folgendeFassung:
Anmeldende Behörde und Anmeldenummer oder anmeldender
Heeresverband

Reichs=Gesetzbl.1908. 89
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Der Kopf der Spalte 4 wird wie folgt geändert:
Für welchenTruppenteiloderwelcherTruppenteil.

Der Kopf der Spalte 33 erhältfolgendeFassung:
Bemerkungen

(Hinweisauf streckenweisevereinigteTransporte, Transportteilungen,Fahrt=
nummer,Seite usw.)

Norderney,den6. Oktober1908.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stucke des Reichs Gesetzblatts sind an die Postanstalten zu richten.
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S. 509.

(Nr. 3527.) Bekanntmachung,betreffenddie Anderungder Artikel6, 19 und 20 des

Vom 13. Oktober1908.

D. Artikel6, 19 und 20 des Reglementszur InternationalenMeterkon=
vention vom 20. Mai 1875 (Reichs=Gesetbl 1876 S. 201) lauten nach den
Abänderungen,die von der ViertenGeneralkonferenzfür Maß und Gewichtim

Artiele 6.
La dotation annnelle du Bureau

internationale est fiy#e à 100000
francs.

Le Comité est chargé ’établir,
sur la proposition du directeur, le
budget annuel, mais sans pouvoir
dépasser cette somme de 100 000
franes. Ce budgetestporté, chaque
année, dans un Rapport Spécial
financier, à la connaissance des Gou=-=
vernements des Hautes Parties con=
tractantes.

Dans le cas on le Comité juge=
rait nécessaire Tapporter une modi=
fication, soit à la dotation annmelle,
soit au mode de calcul des contri=
butions determiné Par I'Article 20
du présent Règlement, il deyrait
sumettre ce projet de modification
Reichs=Gesetbl.1908.

(Ubersetzung.)

Artikel 6.
Die Jahresdotation des internatio=

nalenBureauswirdauf100000Franken
festgesetzt.

Auf VorschlagdesDirektorshatdas
KomiteedasjährlicheBudgetaufzustellen,
wobeijedochdie genannteSumme von
100 000 Franken nicht überschritten
werdendarf. Das Budgetwird jähr=
lich durcheinenbesonderenFinanzbericht
zurKenntnisderRegierungenderHohen
vertragschließendenTeile gebracht.

WenndasKomiteeeineAnderung
für notwendig erachtet,sei es hinsicht=
lich der Jahresdotation, sei es hinsicht=
lich derArt undWeisederBerechnung
der Beiträge, wie solcheim Artikel20
desgegenwärtigenReglementsfestgesetzt
ist, sohat esdenAbänderungsvorschlag

90
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aux Gouvernements, de sacçon à
leur permettre de donner, en temps
utile, les instructions nécessaires
à leurs délégués à la Conférence
générale suivante, afin que celle-ei
puisse délibérer valablement. La
deeision dera valable squlement dans
le cas où aucun des Etats contrac—
tants n'aura exprimé, ou n'exprimera
dans la Conference, un avis con=
traire.

Article 19.
Le directeur du Bureau adressera.

à chaque seion, au Comité:
1° Un Rapport financier sur les
comptes des exercises Drucu=
dents, dont il lui sern. aptes
VéGrification,donne dcharge.
Un Rapport sur I’Etat du
matkriel.
Un Rapport général sur les
travaux accomplis depuis la
session précédente.

Le bureau du Comité internatio-
nal adressera, de son côté, à tous
les Gouvernements des Hautes Dar=
ties contractantes,un Rapport annuel
sur la situation administrative et
financière du Service, et contenant.
la prévision des debenses de lexer-
cice suivant, ainsi due le Tahlcau
des Parts Contributives des Etats
Ccontractants.

Le président du Comité rendra
compte, à la Conférence gençrale,
destravang accomblis depuis!LDepodue
de sa dernière rünnion.

Les Rapports et les puhlications
du Comitc et du Burcau seront ré=
(iges en langue française et com=
muniduss aus Gouwernements des
IIauntes Parties contractantes.

2

30
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denRegierungenso rechtzeitigzu unter=
breiten, daß es ihnenmöglichist, ihren
Deligiertenfür die nächsteGeneralkon=
ferenz die erforderlichenWeisungen zu
erteilen,damit letztereendgültiggerneen
kann. Die Entscheidungsoll nur dann
gültig sein, wenn keiner der vertrag=
schließendenStaaten vor oder auf der
KonferenzeinergegenteiligenMeinung
Ausdruckgibt.

Artikel 19.
Der Direktor des Bureaus hat dem

Komiteebei jederSession vorzulegen:
1. EinenFinanzberichtüberdieab=
gelaufenenRechnungsjahre,wo=
für demDirektor nach 9 .
Prüfung Es* erteiltwird
Einen Bericht überden Bestand
des Materials.

3. Einen allgemeinenBerichtüber
die seit der letztenSession aus=
geführtenArbeiten.

Das Bureau des internationalen
Komitees hat seinerseitssämtlichenRe=
gierungender Hohenvertragschließenden
Teile einenJahresberichtüber dieVer=
waltungs=unddieFinanzlagevorzulegen,
in demgleichzeitigderKostenvoranschlag
für die folgendeRechnungsperiodeund
die Aufstellungder Beitragsquotender
Vertragsstaatenenthaltenist.

1

Der Präsident des Komitees hat
der Generalkonferenzüberdie seitihrer
letztenVereinigungausgeführtenArbeiten
zu berichten.

Die BerichteundVeröffentlichungen
desKomitees und desBureaus sind in
französischerSprache abzufassenund den
Regierungender Hohenvertragschließen=
denTeile vorzulegen.
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Artiele 20.

L'échelle des contributions, dont
il est question à lArticle 9 de la
Convention, est établie sur la base de
la dotation fixG par LArticle 6 du
présent Règlement, et sur celle de
la population; mais la contribution
normale de chadue Etat ne peut
pas étre inférieure à 500 franes, ni
SuGrieure à 15 000 franes, duel due
Soit le chiflre de la population.

Pour établir cette dGehelle. on
determine d’ahord duecls Som les
Etats dui se tronvent dans les con=
ditions voulues Dour ce minimum et
ce maximum; et Lon répartit le reste
de la Somme Contrihutive entre les
autres Etats, en raison directe du
chiffre de leur population.

Les Parts contributives ainsi cal=
cules Sont valables pour toute la
Période de temps Ccomprise entre
dends Conférences gendrales cou=
Sccutives, ect ne peubent etre molli=
lices. dans Tintervalle, due dans #es
cas Sulwants:

a) Si un des, Etats adhérents
a laissé passer trois annces
suecessives sans faire ses
versements;

D) Si au contraire, un Etat an=
teérieurement retardataire de
Plus de trois an ayant verde
Ses contrihmions arridrecces.il
y a lieu de restituer aux
autres Gouvernements les
avances faites par eux;

a accédé à la Convention.

Digitized by Ceo= gle

Artikel 20.
Die Skala derBeiträge,von denen

im Artikel9 der Konventiondie Rede
ist, wird auf Grund der durchArtikel 6
diesesReglementsfestgesetztenDotation
und auf Grund der Bevölkerungszahl
aufgestellt;jedochdarf der Normalbei—
trag keines Staates geringer als 500
Frankenund höherals 15000 Franken
sein,welchesauchdieBevölkerungszahl
seinmag.

Zur AufstellungdieserSkala istzu—
nächstzuermitteln,beiwelchenStaaten
dieVoraussetzungenfür das Minimum
oderdasMaximumzutreffen;derhiernach
von derGesamtsummeverbleibendeRest
wird unterdenübrigbleibendenStaaten
nachMaßgabe ihrer Bevölkerungszahl
verteilt.

Die so berechnetenBeitragsquoten
gelten für die ganzeZeit, die zwischen
zweiaufeinanderfolgendenGeneralkon—
ferenzenliegt,undkönnenin derZwischen=
zeit nur in folgendenFällen geändert
werden:

a) wenn einer der beigetretenen
Staaten drei Jahre hinterein=
anderhatverstreichenlassen,ohne
seineBeiträgezu leisten;

5) wennandererseitsein Staat, der
bisher längerals drei Jahre mit
seinenBeiträgen im Rückstande
war, dieserückständigenBeiträge
bezahlthat, so daß dadurchden
übrigen Regierungendie von
ihnengeleistetenVorschüssezurück=
erstattetwerdenkönnen;

I) schließlich,wennein neuerStaat
der Konventionbeigetretenist.
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Si un Etat ayant adhéré à la
Convention déclare en vouloir
étendre le bénélce à une ou plu=
sieurs de ses Colonies non auto=
nomes, le chiffre de la population
desdites Colonies sera ajouté à celui
de IEtat pour le calcul de T’echelle
des contributions.

Lorsdu'une Colonie, reconnue
autonome, desirera adhérer à la Con=
vention, elle sera considérée, en ce
dui concerne son entrée dans cette
Convention, suivant la décision de
la Métropole, soit comme une d#é=
Dendance de celle-ci, soit comme
un Etat contractant.

Berlin, den13. Oktober1908.

Wenn einerderKonventionsstaaten
erklärt,dieVorteileaus derKonvention
auf eine odermehrereseinernichtauto=
nomenKolonienerstreckenzu wollen,so
wird für dieBerechnungseinesBeitrags
die Bevölkerungszahlder betreffenden
KolonienderjenigendesStaates hinzu=
gezählt.

Wenn eineals autonomanerkannte
Kolonie der Konvention beizutreten
wünscht, so wird sie hinsichtlichihres
Beitritts zu derKonventionnachMaß=
gabe derEntscheidungdesMutterlandes
entwederals ein Teil des letzterenoder
als ein vertragschließenderStaat be=
trachtet.

Oriqinal from



—513—

Reichs-Gesetzblatt.
52.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie — der Isl 1901, 1905 und— als Kriegs
jahre aus Anlaß von Gefechten und militärischen Unternehmungen in Kamerun. S. 513. —
Bekanntmachung, betreffendAnderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. 514.

(Nr. 3528.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie AnrechnungderJahre 1904, 1905und 1906
als Kriegsjahre aus Anlaß von Gefechtenund militärischenUnternehmungen
in Kamerun. Vom 21. Oktober1908.

ch bestimme,daß die folgendenvon Teilen der Schutztruppefür Kamerun
in den Jahren 1904, 1905 und 1906 geliefertenGefechteund ausgeführten
militärischenUnternehmungenim Sinne der # 17 des Offizier=Pensionsge=
setzesund 7 des Mannschafts=Versorgungsgesetzesals Kriege anzusehensind,
für die denbeteiligtenDeutschenein Kriegsjahr anzurechnenist) fällt die Unter=
nehmungin zweiKalenderjahre,so ist dieAnrechnungnur einesKriegsjahrs, und
zwar desAnfangsjahrs zulässig. Als Kriegsteilnehmerhabendiejenigendeutschen
Angehörigen der Schutztruppeund des Gouvernementsvon Kamerun zu gelten,
welcheindemGefechtskalenderdergenanntenSchutztruppeals solchebezeichnetsind.

Gefecht beiNgato am 25. Dezember1904.
Erstürmungvon Bokamoneneam 4. Februar1905.
Gefechtegegendie Gauar=Heidenam 8. und 9. Januar 1906.
Ngute=Unternehmungvom 15.Januar bis 5. März 1906.
UnternehmunggegendiewestlichenVasallendörferBalis vom23. März
bis 15. April 1906.
Bansso=Unternehmungvom 18. April bis 14. Juni 1906.
Galim=Unternehmungvom 27.März bis 30. Juni 1906.
UnternehmunggegendieJebekollesvom 23.April bis 17.Juni 1906.
Gefechtegegendie Gobarra, Minjel, Tode, Mumia, Makassaund
Kongon=Heidenam 15. und 16.März 1906.

10. Bafut=Unternehmungvom12. November1906 bis 4. Februar1907.
11. Unternehmunggegendie Nord=Makasvom 28. November1906 bis

7. Januar 1907.
Berlin, den21. Oktober1908.

s—

—

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

An den Reichskanzler(Reichs=Kolonialamt.
— —

Reichs=Gesetzbl.1908. 91

Ausgegebenzu Berlin den2. November1908.
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3529.) Bekanntmachung,betreffendAnderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 26.Oktober1908.

A#n Grund desAbs.(„) der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung werden zur BeseitigunghervorgetretenerUnzuträglichkeitenin den
Nummern derAnlage B XIV Abs. Gü0,XXXVaBB Abs.G) XXXVb a)Siffer6,
XXXVe Sifer3 Abs.(h,XNVd-Abf. () undAbs.(), XXXV Wbf.() 1,
XI. Abs.Ch, XIJZiffer 5, XIIb Siffer4, XIIII Siffer4 undLIII#aAbs.()
dieWorte:

HeinemvereidetenChemiker“
oder

„eines vereidetenChemikers“
oder

„einemvereidetenSachverständigen“
ersetztdurch:

„einemvon der EisenbahnanerkanntenChemiker“
oder

„eines von der EisenbahnanerkanntenChemikers“
oder

„einemvon der EisenbahnanerkanntenSachverständigen“.
Berlin) den26. Oktober1908.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Inhalt:

(Nr. 3530.) Iweites Zusatzübereinkommenzu
dem Internationalen Überein-
kommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehr vom 14. Oktober 1990.
Vom 19.September1906.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, Seine Majestätder
Kaiser von Österreich,König von
Böhmenusw.und ApostolischerKönig
von Ungarn, gleichzeitigim Namen
Seiner Durchlaucht des Fürsten von
Liechtensteinhandelnd, Seine Majestät
derKönig derBelgier, Seine Majestät
derKönig vonDänemark,derPräsident
der FranzösischenRepublik, Seine
MajestätderKönig von Italien, Seine
KöniglicheHoheit der Großherzogvon
Luxemburg,Ihre Majestät die Königin
der Niederlande,Seine Mazjestätder
König von Rumänien, Seine Majestät
der Kaiser aller Reußen und der
SchweizerischeBundesrat,für angemessen
erachtend,in den Bestimmungen des
Internationalen Ubereinkommensüber
den Eisenbahnfrachtverkehrvom 14.
Oktober1890undderdaraufbezüglichen
Zusatzvereinbarungvom16.Juli 1895,
sowie des Zusatzübereinkommensvom
16. Juni 1898, gewisseAbänderungen
eintretenzu lassen,haben beschlossen,
Reichs.Gesetzbl. 1908.

(No.3530.) DeuxièemeConventionaddition=
nelle à la Convention inter=
nationale du 14 coctobre 1890
sur le transport de marchan=
dises par chemins de fer. Du=
19 septembre1906.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de LEmpire
Allemand, Sa Majeste I’Empereur
G'Amriche, Roi de Bohéme etc. et
Roi Apostolique de Hongrie, agis=
sant également au nom de Son
Altesse Scrénissime le Prince de
Liechtenstein, Sa Majesté le Rei des
Belges, Sa Majeste le Roi de Dane=
mark, le Présidentde la République
Française, Sa Majesté le Roi 'Italie,
Son Altesse Royale le Grand-Duc
de Luxembourg, Sa Masjestéla Reine
des Pays-Bas, Sa Majestéele Roi de
Roumanie, Sa Majeste I’Empereur
de toutes les Russies et le Conseil
Fédéral de la Confédération Snisse,
ayant jugé utile dapporter certaines
modifications aux dispositions de la
Convention internationaledu 14 oc=
tobre 1890 sur le transport de mar=
chandises par chemins de fer, ainsi
dqu’à celles de I’/Arrangement y re=
latik du 16 juillet 1895 et de la
Convention additionnelle du 16juin
1898, ont déecidéde conclure à cet

92
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zu diesem Zwecke ein neues Zusatz=
übereinkommenabzuschließen,und zu
ihrenBevollmächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Seine ExzellenzHerrn Alfred
von Bülow, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister beider
SchweizerischenEidgenossenschaft.

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich,König von Böhmen
usw. und Apostolischer König
von Ungarn:
SeineExzellenzHerrnCarl Frei=
herrn Heidler von Egeregg
und Syrgenstein, Allerhöchst=
ihrenaußerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigtenMinister
bei der SchweizerischenEid=
genossenschaft.

Seine Majestät der König der
Belgier:
Seine ErzellenzHerrn Maurice
Michotte de Welle, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten
Minister bei derSchweizerischen
Eidgenossenschaft.

Seine Majestät der König von
Dänemark:
HerrnHenrik Vedel, Abteilungs=
chefimMinisteriumdesInnern.

Republik:
Seine ExrzellenzHerrn Paul
Révoil, Botschafterder Fran=
zösischenRepublikbeiderSchwei=
zerischenEidgenossenschaft.

Oigitizecby COeo=gle

effet une nouvelle Convention ad-
ditionnelle et ont nommépour leurs
Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté ’Empereur d’'Alle=-
magne, Roi de Prusse:i:
Son Excellence M. Alfred de
Bulow, Son Envoyé Extra=
oPrdinaire et Ministre Pleni=
Potentiaire près la Consédé-
ration Suisse.

Sa Majesté I'Empereur d'Au=
triche, Roi de Bohéme etc. et
Roi Apostolique de Hongrie:

Son Excellence M. le Baron
Charles Heidler de Eger=
egg et Syrgenstein, Son
Envoyré Extraordinaire et
Ministre Plenipotemiaire pres
la ConfédérationSuisse.

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellenee M. Maurice
Michotte de Welle, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plenipotemtiairepres la
ConféedérationSuisse.

Sa Majestée le Roi de Dane=
mark:
M. Henrick Vedel, Chef de
bureau au Ministere de UIn=
teérieur.

Le Président de la Répu=
blique Française:
Son Excellence M. Paul Ré=
voil, Ambassadeur de la
RépubliqdueFrancaisepres la
ConfeéedérationSuisse.
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Seine Majestät der König von
Italien:
Seine ExzellenzHerrn Grafen
Roberto Magliano di Villar
San Marco, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinisterbeider
SchweizerischenEidgenossenschaft.

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg:
Herrn Grafen A. F. L. de Rech=
teren Limpurg Almelo,
Minister=ResidentIhrer Majestät
der Königin der Niederlande
bei der SchweizerischenEid=
genossenschaft.

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Herrn GrafenA. F. L. deRech=
teren Limpurg Almelo,
AllerhöchstihrenMinister=Resi=
dentenbei der Schweizerischen
Eidgenossenschaft.

Seine Majestät der König von
Rumänien:
HerrnEmile Miclesco, General=
direktorder rumänischenEisen=
bahnen.

Seine Majestät der Kaiser von
Rußland:
Seine ExzellenzHerrn B. von
Bacheracht, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinisterbeider
SchweizerischenEidgenossenschaft.

Und der SchweizerischeBundes=
rat:
Herrn BundesratZemp, Vor=
steherdes SchweizerischenPost=
und Eisenbahndepartements.

Oigitizecby COeo=gle

Sa Majesté le Roi d’Italie:

SonExcellenceM. le ComteRo=
berto Magliano di Villar
San Marco, Son Envoysé
Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près la Con=
féedérationSuisse.

Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembourg:
M. le ComteA. F. L. de Rech=
teren Limpurg Almelo,
Ministre-Résident de sa Ma=
jestéela Reine des Pays-Bas
Près la ConfédérationSuisse.

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
M. le Comte A. F. L, de Rech=
teren Limpurg Almelo,
Son Ministre-Résidentpres la
ConfédérationSuisse.

Sa Majesté le Roi de Rou=
manie:
M. Emile Miclesco, Directeur
général des chemins de fer
roumains.

Sa Majestée I’'Empereur de
toutes les Russies:
Son Excellence M.B.deBache=
racht, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire près la Confédé-
ration Suisse.

Et le Conseil Fédéral de la Con=
fedération Suisse:
M. le ConseillerfédéralZemp,
Chef du Départementfödéral
des Postes et des Chemins
de ter.

92“
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Welche, nachdemsie einanderihre
betreffendenVollmachtenmitgeteilt,die
in guter Ordnung befundenwurden,
folgendeArtikel vereinbarthaben:

Artikel 1.
Das Internationale Ubereinkommen

wird wie folgt abgeändert:
I. — Artikel5 erhältfolgendenneuen

Absatz:
„(5) Die Auflieferung und die

VerladungderGüterrichtensichnach
denfür dieVersandbahngeltenden
gesetzlichenund reglementarischen
Bestimmungen.“

II. — Artikel 6. Absatz(1), lit. e, er—
hält folgendeFassung:
) dieBezeichnungderBestimmungs=

station,denNamenunddenWohn=
ort des Empfängers, sowie die
etwaigeAngabe,daßdasGut bahn=
lagerndzu stellenist,“

Absatz(1), lit. h, erhält folgende
Fassung:
Oh)das genaueVerzeichnisderfür die

zoll odersteueramtlicheBehandlung
oder für die polizeilichePrüfung
nötigenBegleitpapiereunddenaus
Artikel 10, Absatz(4), sichergeben=
denVorbehalt“

Der Eingang desAbsatzes(1),Nit.1,
erhältfolgendeFassung:

D die Angabe des einzuhaltenden
TransportwegsunterBezeichnung
derStationen)wo dieZollabferti=

OigitizecbyOo gle

Lesquels, après s'étre communiqué
leurs pleins pouvoirs trouwés en
bonne et due forme, ont arrété les
articles ci-apres:

ARTICLE PREMIER.

La Convention internationale est
modilice comme il Suit:

I. — Article 5. Iest ajouté
un alinéa (5) ainsi conçu:

„½(5)La remise au transport
et le chargement des marchan=
dises sont regléesconformément
aux lois et reglementsenvigueur
sur les lignes de T’administration
dont dépendla gareexpéditrice.“

II. — Article 6. La lettre c de
Talinda (1) aura la teneur suivante:
„½0)La désignationde la gare de

destination, le nom et le domi=
cile du destinataire, et, le cas
SEchéant,la mention due la mar=
Chandise est adressée bureau
restant ou en gare.“

La, lettre h de Talinéa (1) aura la
teneur suivante:

uWh)L’énumérationdétaillée des pa=
Diers requis par les douanes,
octrois et autorités de police
dui doivent accompagner la
marchandise, et éventuellement
les indications prévues à Tar=
tiche 10, alinéa (4).“

La disposition préliminaire de
allnéa (1), lettre 1, aura la teneur
Suivante:
„ La mention de la voie à suivre

avec indication des stations ou
doivent étre faites les Pérations
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gung,sowieeineetwanötigehöltzes,
liche Prüfung stattfindensoll

Absatz(1), lit. 1, Ziffer1, erhältfol=
gendeFassung:
)1. daß die zoll=oder steueramtliche

Abfertigung, sowie eine etwa
nötigepolizeilichePrüfung immerin
den vom Absender bezeichneten
Stationen stattfindet)“

Absatz(1),lit. 1,Ziffer3, desdeutschen
Texteserhält folgendeFassung:

„3. daß die LieferfristderWare nicht
länger ist, als sie gewesenwäre,
wenndie Sendung auf demim
FrachtbriefebezeichnetenWege be=
fördertwordenwäre)“

III. — Artikel7. Dem Absatz(5)wird
folgendelit. d beigefügt:

„d) bei einer während desTransports
eingetretenen Gewichtszunahme,
welcheeineUberlastungnichtherbei=
führt, insofernder Absendernach=
weist, daß die Gewichtszunahme
auf Witterungseinflüssezurückzu=
führenist.“

AußerdemerhältArtikel7 folgenden
neuenAbsatz(6):

„(6) Der AnspruchaufJahlung
oder Rückzahlung von Frachtzu=
schlägen(§ 3, Absätze(1) bis (5), und
§9, Absatz(2), derAusführungs=
bestimmungen)verjährt in einem
Jahre, sofern er nicht unter den
Parteien durchAnerkenntnis,Ver=
gleichoder gerichtlichesUrteil fest=

OigitizecbyOo ale

de douane, ainsi due les véri=
fications de police qui pourraient
étre nécessaires.“

Talinéa (1), lettre 1, 1°, aura la te=
neur Ssuiwante:

„1 Les opérations de douane et
Toctroi, ainsi dqueles Vérifi=
cations de police qui pourraient
étrenécessaires,auront toujours
lieu aux stations désignéespar
Texpéditeur.“

Le chiffre 3 de la lettre 1 de
Talinéa (1) du texte allemand aura
la teneur suivante:
„3°%daß die Lieferfrist der Ware

nicht länger ist, als sie ge=
wesen wäre, wenn die Sendung
auf dem im Frachtbriefe bezeich=
neten Wege belördert worden
Würe.“

III. — Article 7. II est ajouté
à Talinéa(5) la disposition suivante
dui figurera sous la lettre d:
„d) en cas d’augmentation de poids

survenue pendant le transport
et n’occasionnantpas de sur=
charge, entant dueP’expéditeur
Prouve dwelle doit étre attri=
buce aux inlluencesatmosphé=
riques.“

II est, en outre, ajouté un alinéa (6)
ainsi concu:

„(6) L’action en paiement ou
remboursement de surtaxes (§ 3,
alinéas (1)à (5),et #9, alinéa (2),
des Dispositions réglementaires)
est prescrite par un an, lorsqu’il
#n’estpas intervenu entre les
Darties une reconnaissance de
la dette, une transaction ou un
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gestelltist. Die Verjährung be=
ginnt bei den Ansprüchen auf
Zahlung von Frachtzuschlägenmit
derZahlung derFracht, oder,falls
eineFracht nicht zu zahlenwar,
mit der Auflieferungder Güter;
beidenAnsprüchenaufRückzahlung
von Frachtzuschlägenbeginnt sie
mit der Zahlung der Zuschläge.
Auf dieVerjährung findendieBe=
stimmungendes Artikels45, Ab=
sätze(3)und(4),Anwendung.Die
BestimmungdesArtikels44, Ab=
satz(1), findet keineAnwendung.“

jugement. La prescription court,
Pour les actions en paiement
de surtaxes, du jour du paie=
ment du prix de transport, ou,
dans le cas ou ilnJy aurait pas
eu de frais de transport à payer,
du jour de la remise des mar=
chandises au transport; pour les
actions en remboursement de
surtaxes, elle court du jour du
Daiement de la surtaxe. Les
dispositionsde Tarticle 45, ali=
néas (3)et (4), sont applicables à
la prescription mentionnée ei=
dessus. La disposition de Tar=
ticle 44, alinéa(1),neFapplique
Das dans ce cCas.“

IV. — Artikel 10. Im französischen IV. — Article 10. A la premiere
Terte des erstenSatzes desAbsatzes(3) phrase de T’alinéa (3) Ie mot „u“
wird das Wort „ou“ durchdenAus- sera remplacépar „et“.
druck„#et“ersetzt.
Absatz(5) erhält folgendeFassung: L’alinéa (5)aura la teneursuivante:

/(5) Bei derAnkunftdesGutes
am Bestimmungsortestehtdem
EmpfängerdasRechtzu,die zoll=
und steueramtlicheBehandlungzu
besorgen, falls nicht im Fracht=
brief etwas anderes festgesetztist.
Falls dieseBehandlungwederdurch
denEmpfängernochgemäßander=
weitigerFestsetzungim Frachtbriefe
durcheinenDritten erfolgt, ist die

„(5) A l'arxrivẽedela marchan-
dise à destination, le destinataire
ale droit G’accomplir les forma=
lités de douane et Tooctroi, à
moins drindication contraire dans
la lettre de voiture. Au cas oU
ces formalites ne sont accom=
blies ni par le destinataireni
Par un tiers désigné par lex-
Péditeur dans la lettre de voi=
ture, le chemin de fer est tenuEisenbahn verpflichtet,sie zu be=

sorgen.“ de les accomplir.“

V. — Artikel 12. Absatz(1) wird
durchfolgendenSatz ergänzt:

„Es ist gestattet,auf die Fracht
einenbeliebgenTeil als Frankatur
anzuzahlen.“

V. — Article 12. Lalinéa (1)sera
complété par la phrase suivante:

„II est permis de payer une
Partie duelconquedes frais de
transport à titre d’affranchisse=
ment.“
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Absatz(4) erhältfolgendeFassung:
(4) WurdederTarif unrichtig

angewendet,odersindRechnungs=
fehlerbeiderFestsetzungderFracht=
gelderundGebührenvorgekommen,
soistdaszuwenigGefordertenach=
zuzahlen,das zu viel Erhobenezu
erstattenund zu diesemZweckedem
Berechtigtentunlichstbald Nach=
richtzugeben.Ein derartigerAn=
spruch.. usw.“ (Wie der jetzige
Text.)

VI. — Artikel13. Im Absatz(1)
wird das Wort „Nachnahme“ durchdie
Worte „NachnahmenachEingang“ er=
setztund der zweiteSatz weggelassen.

Außerdemwird folgenderAbsatz(5)
beigefügt:

„(5) Barvorschüssewerden nur
nachdenfür dieVersandbahngel=
tendenBestimmungenzugelassen.“

VII. — Artikel15. Der ersteSatz
desAbsatzes(1)erhältfolgendeFassung:

„(I) Der Absender allein hat
dasRecht,dieVerfügungzutreffen,
daßdas Gut auf derVersandstation
zurückgegeben,unterwegsangehal=
ten oder an einenanderenals den
im FrachtbriefebezeichnetenEmpfän=
ger amBestimmungsortoderauf
einerZIwischenstationoderauf einer
überdie Bestimmungsstationhin=
aus oderseitwärtsgelegenenSta=
tion abgeliefertoder an die Ver=
sandstationzurückgesendetwerde.“
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Talinéa (4)aura la teneur suivante:
„,(4)En casd’applicationirré=
liere du tarif ou d’erreurs de

calcul dans la fixation desfrais de
transport et des frais accesscires,
la diflérence en plus ou en moins
devra éeirerembourséeet Tayant-
droit devra en éetreavisé le plus
töt posible. Laction en reecti=
fication etc.“" (Comme
dans le texte actuel.)

VI. — Article 13. A Talinda (1)
du texte allemand, le mot „Nach=
nahme“ sera remplacé par les mots
„Nachnahme nach Eingang“; la se=
conde phrase de Talinéa est suppri=
mée à la fois dans les deux textes.
II est, en outre, ajouté un alinéa (5)

ainsi conçu:

„(5) Les déboursnesont admis
due d’apres les dispositions envi=
gueurpour le cheminde ter ex=
Péditeur.“

VII. — Article 15. La premieère
Phrase de Talinda(1) aura la teneur
sulvante:

„(I) Lexpéditeur a seul le
droit dedisposerde la marchan=
dise:
soit en la retirant à la gare
de départ;

soit en Tarrétant en cours de
route;

soit en la faisant délivrer au
lieu de destination, ou en
cours de ronte, ou encore
à une station située scit
au delà du point de desti=
nation, soit sur un embran=
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Im deutschenTexte des Absatzes(2)
wird stattdesWortes„Duplikatfracht=
briefes“dasWort „Frachbriefduplikats“
gesetzt.
Absatz(5) erhält folgendeFassung:

„(5) Die EisenbahndarfdieAus=
führungderim erstenSatzedesAb=
satzes(1)vorgesehenenVerfügungen
nur dann verweigernoder ver=
zögern, oder solcheVerfügungen
in veränderterWeise ausführen,
wenn durchderenBefolgung der
regelmäßigeTransportverkehrge=
stört würde.“

VIII. — Artikel16. Im französischen
TextedesAbsatzes(2) wird am Schlusse
des erstenSatzes anstatt „Dour T’exé=
cution“ gesagt „moyennant Tex-
cution“.

IX. — Artikel 17. Im französischen
Textewird gesetzt:„La réceptionde la=
marchandise et de la lettre de voiture
oblige“ l(hnichtobligen)).

X. — Artikel18. FolgenderSatz
wird am SchlussedesAbsatzes(3) hin=
zugefügt:

„Falls das Gut auf eineman=
dernWegedemBestimmungsorte
zugeführtwird, ist die Eisenbahn
berechtigt,dieZahlung derMehr=
gebührenzu fordern.“
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chement, à une personne
autre qduecelle du desti=
nataire indiqué sur la lettre
de voiture;

soit en ordonnant son retour
à la gare de départ.“

Dans le texte allemand de Tali=
néa(2),lemot„Duplikatfrachtbriefes“
est remplacé par le mot „Frachtbriet=
duplikats“.

L’alinéa (5) aura la teneur suivante:

„(5) Le chemin de fer ne peut
se refuser à T’exéeution des ordres
dont il est fait mention dans la
Premiôre phrase de Talinda (1),
ni apporter des retards ou des
changements à ces ordres, duau=
tam qu’il en résulterait un
trouble dans le servicerégulier
de Texploitation.“

VIII. — Article 16. Dans le texte
français de P’alinda (2) à la fin de la
Dremière phrase, les mots: „Dour
Texécution“serontremplacéspar les
mots „moyennant Texécution“.

IX. — Article 17. Le texte fran=
cais sera rectilic ainsi qu’il suit: „La.
reception de la marchandise et de
la lettre de voiturc oblige“ lau
licu de obligent).

X. — Article 18. La phrase sui=
vante est ajoutée à la fin de Tali=
néa (3):

„Au cas où la marchandise
est acheminée sur la gare de
destination par une autre route,
le chemin de fer est fondé
à exiger le paiement des frais
supplementaires.“"
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XI. — Artikel24. Absatz(1)erhält XI. — Article 24. Lalinéa (1)aura
folgendeFassung: la teneur suivante:

„(1)Bei Ablieferungshindernissen
hat die Ablieferungsstation den
AbsenderdurchVermittelungder
Versandstationvon derUrsachedes
Hindernissessofortin Kenntniszu
setzenund seineAnweisungeinzu=
holen. Wenn ein Antrag auf
Benachrichtigungschonim Fracht=
briefegestelltist, so muß dieBe=
nachrichtigungan den Absender
sofort auf telegraphischemWege
geschehen.Das Gut haftet für
die Kostender Benachrichtigung.
VerweigertderEmpfängerdieAn=
nahme des Gutes, so steht dem
AbsenderdasvolleVerfügungsrecht
auchdann zu)wenner das Fracht=
briefduplikatnicht vorweisenkann.
In keinemFalle darf das Gut ohne
ausdrücklichesEinverständnis des
Absenderszurückgesandtwerden.“

„Ist jedochder deklarierteBetrag
niedriger als die ohne Interesse=
DeklarationnachAbsatz(2) zu lei=
stendeFrachtvergütung,so kanndie
letzterebeanspruchtwerden.“

„(l) Lorsqwil se présente des
eempchementsà la livraison de la
marchandise, la station chargée
de la livraison doit en prévenir
Sans retard Texpéditeur pa#
Tentremise de la gare dexpé=-
dition et demander Sesinstruc=
tions. Quand la demande en
a éẽté faite dans la lettre de
Voiture, cet avis doit étre donné
immédiatemen par talégraphe.
Les frais de cet avis som à la
charge de lamarchandise. Sile
destinataire refise la marchan=
dise, expéditeur a#ledroit d’en
disposer, méme Fil ne peut Ppas
Produire le duplicata de la lettre
de voiture. En aucun cas, la
marchandise ne peut étre re=
tournde sans le consentement
expres de Texpediteur.“

Article 40. L'alinéa (4)sera

„Toutesois, si la somme dé-
clarée est insérieure au prix de
transport qui pourrait ètre resti-
tué dans le cas de l'alinca (2) s'il
n'y avait pas eu déclaration d'in-
térèt, le montant de l'indemnité
pourraatteindrele prix detrans-
Dort.“

XIII. —Artikel 45. DieVerweisung XIII. — Article 45. Le renvoi
im Absatz(1) wird in „Artikel 44, Ab=- memtionnéà l’alinéa(1) deit viser ar=
satz(2), Ziffer 1/“ abgeändert. ticle 44, alinda (2), 1°.

XIV. — Artikel59. Absatz(1) er= XIV. — Article 59. Lalinéa (1)
hält folgendeFassung: aura la teneur suivante:

(I) Wenigstensalle fünf Jahre „(1) Touslescind ansaumoins
nach demInkrafttretenderauf der apres la mise en vigneur des mo=
letztenRevisionskonferenzbeschlosse= ilications adoptéesà la derniere

Reichs=Gesetzbl.1908. 93
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nen Anderungenwird eineneue
KonferenzausDelegiertenderver=
tragschließendenStaatenzusammen=
treten,um die für notwendiger=
achtetenAbänderungenund Ver=
besserungendesUbereinkommensin
Vorschlagzu bringen.“

Artikel 2.

Conférence de revision, une nou=
velle Conlérencededéléguésdes
Etats participant à la Convention
sera réunie, afin d’apporter à
la Convention les modilications
et améliorations jugées neces=
Saires.“

An#icr# 2.

Das Reglement,betreffendErrichtung Le Réglementrelatifà Pinstitution
einesZentralamts,wird wie folgt ab- d’unOflicecentral estmodilic comme
geändert: il suit:

Artikel1. Absatz(3) erhältfolgende Article1. L’alinéa(3)aura lateneur
Fassung: suivante:

„(3) Die KostendiesesAmtes,
welchebis auf weiteresdenjähr=
lichenBetragvon110000Franken
nichtübersteigensollen,werdenvon
jedemStaate im Verhältnissezu
der kilometrischenLänge der von
ihmzurAusführunginternationaler
Transporteals geeignetbezeichneten
Eisenbahnstreckengetragen.
Außerdemwird dem schweize=

rischenPost=undEisenbahndeparte=
menteineeinmalzahlbareSumme
von25000FrankenzurVerfügung
gestellt,um mit ihr sowiemit den
ZinsendesKapitalseinenFonds
zu bilden, der dazu dienensoll,
den Beamten, Angestelltenund
UnterbeamtendesZentralamtsfür
deninternationalenEisenbahntrans=.
portUnterstützungenoderEntschädi=
gungenfür denFall zubewilligen,
daß sie infolgevorgerücktenAlters,
durchUnglücksfälleoderKrankheit
zur Ausübung ihrer dienstlichen
Pflichtendauerndunfähigwerden.“

„(3) Les frais de cet Office qui,
jusqu'n nouvelle décision, ne
Pourront pas dépasserlasomme
de 110 000 francs par an, seront
supportéspar chaqueEtat dans
la proportion du nombre de
kilometresdeslignesdechemins
de fer admises au service des
transports internationaux.
„En outre, il est mis à la

disposition du Départementf#é=
déral suisse des postes et des
chemins de fer une sommede
25 000 francs, en un versement
unique, laquelle devra former
avec les intérétsdu capital, un
fonds destiné à accorder des
secours ou des indemnitésaux
fonctionnaires et employés de
IOflce central des transports
internationauxt par chemins de
fer pour le cas on, par suite
d’ge avancé, Taccidents ou de
maladies, ils seraient définitive=
ment incapables de continuer
à remplir leurs fonctions.“
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Artikel 3.
Die Ausführungsbestimmungenzum

Ubereinkommenund derenAnlagen
werdenwie folgt geändert:
I. — Paragraph 1 erhält folgende

Fassung:
„(1I)Von derBeförderungaus=

geschlossensind, soweitnichtdieBe=
stimmungender Anlage 1 An=
wendungfinden:
1. alle derSelbstentzündungoder
ExplosionunterworfenenGegen=
stände,wie
a) Nitroglyzerin (Sprengöl),
Donamit,

b) andereSpreng=undSchieß=
mittel aller Art,

J%)geladeneSchußwaffen,
d) Knallquecksilber,Knallsilber
und Knallgold, sowiedie
damit hergestelltenPräpa=
rate,

e.)Feuerwerkskörper,
1) Pyropapier,
8) pikrinsaureSalze;

2. ekelerregendeoderübelriechende
Erzeugnisse.
(2) Bedingungsweisewerdenzur

Beförderungzugelassen:
1. Die in Anlage1 verzeichneten
Gegenstände,unterdendaselbst
aufgeführten Bedingungen.
Ihnen sind besondere,andere
Gegenständenicht umfassende
Frachtbriefebeizugeben.

2. Gold=und Silberbarren, Ma=
tina, Geld, geldwerteMünzen

OioitizedbyCOor gle

An#rz 3.

Les Dispositionsréglementairesde
la Convention et leurs annexes sont
modifices comme il suit:

I. — Le paragraphe 1“ aura la
teneur suivame:

„(I) Sont exclus du transport,
lorsqu’ils ne satislont pas aux
conditions prescrites par I’An=
hexe 11
1° tous les articles sujets à
Dinflammation spontanée ou
à Texplosion, tels due
a) la nitroglyrcérine(Spreng=
öI), la dynamite,

b) les autres matièeresex=
Dlosibles et les poudres
de tir de tout genrre,

c) les armes de tir chargées,
d) le fülminate de mercure,
Targent fulminant et Tor
füllminant, ainsi que les
Produits préparés avce
ces matières,

0) les picècesTartilice,
f0 le papier fulminant,
9) les picrates;

2° les produits répugnants ou
de mauvaise odeur.

(2) Sont admis au transport
sous certaines conditions:
“ Lescobjetsdésignésdans I'An=
nexe 1, aux conditions y
énumérdes. IIs doivent en
routre étre accompagnés de
lettres de voiture Spéciales
ne comprenant pas d’autres
objets.

2°Toôr et Pargent en lingots, le
Platine, les valeurs mon=

93

Oriqinal from



und Papiere, Dokumente,
Edelsteine,echtePerlen, Pre=
tiosenundandereKostbarkeiten,
ferner Kunstgegenstände,wie
Gemälde, Statuen, Gegen=
stände aus Erzguß, Antiqui=
täten. Zu den Kostbarkeiten
sind beispielsweiseauch be=
sonderswertvolleSpitzenund
besonderswertvolle Stickereien
zu rechnen.
Diese Gegenständewerden

im internationalenVerkehr auf
Grund des internationalen
Frachtbriefs, und zwar ent=
wedernachMaßgabevonVer=
einbarungenzwischenden Re=
gierungen der beteiligten
Staaten, oder von Tarifbe=
stimmungen, welchevon den
dazu ermächtigtenBahnver=
waltungen aufgestelltund von
allen zuständigenAufsichtsbe=
hördengenehmigtsind, zuge=
lassen.

. Leichen.
Sie werdenzuminternatio=

nalenTransportemitdeminter=
nationalen Frachtbrief unter
folgenden Bedingungen zu=
gelassen:

a) die Beförderung
als Eilgut;

b) dieTransportgebührensind
bei der Aufgabe zu ent=
richten;

Tc)die Leichemuß während
derBeförderungvon einer
dazu beauftragtenPerson
begleitetsein;

erfolgt

nayées ou en papier, les
Papiers importantss, les pi=
erres précieuses, les perles
fines, les bisonx et autres
objets précienx, les objets
d’art, tels que tableaux,
statues, bronzes d’art, anti=
duités. Dans les objetspré=
cieux sont comprises, par
exemple, les demelles et
broderies de grande valeur.
Cesobjetsserontadmisau

transport international, avec
la lettre de voiture inter=
mationale, en vertu, soit d’une
entente entre les gouverne-
menss des Etats intéresses,
Soit de tarifs Glaboréspar les
administrations de chemins
de fer, à ce dument auto=
risces, et appronwés par
toutes les autorites compé=
tentes.

grande vitesse;

obligatoirement étre payés
au dGépart;

tuer due sous la garde d’une
Dersonne chargée de Tac=
compagner:
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d)dieBeförderungunterliegt
im Gebietejedeseinzelnen
Staates den daselbst in
polizeilicherBeziehunggel=
tendenGesetzenund Ver=
ordnungen, soweit nicht
unterdenbeteiligtenStaaten
besondereAbmachungenge=
troffensind.

(3) EinzelneoderalleVertrags=
staatenkönnen für ihren wechsel=
seitigenVerkehr vereinbaren,daß
die nachdemgegenwärtigenUber=
einkommen vom internationalen
Verkehr ausgeschlossenenGegen=
ständeuntergewissenBedingungen,
oderdaßdie in derAnlage1 auf=
geführtenGegenständeunter leich=
terenBedingungen,zur Beförde=
rung zugelassenwerden. Solche
Vereinbarungenkönnen—erforder=
lichenfallsunterVermittelungdes
Zentralamtsfür deninternationalen
Eisenbahntransportin Bern — auf
schriftlichemWege oder auf einer
zu diesemZweckeeinzuberufenden
fachmännischenKonferenzgetroffen
werden.AuchdiebeteiligtenEisen=
bahnenkönnendurch Tarifbestim=
mungen von derBeförderung aus=
geschlosseneGegenstände zulassen
oderfür bedingungsweisezugelassene
GegenständeleichtereBedingungen
zugestehen,wenn

a) die Beförderungder betreffen=
denGegenständeoderdiehier=
für in Aussichtgenommenen
Bedingungennachdeninneren
Reglementszulässigsind, und
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d) les transports funèbres sont
soumisaux lois et règlements
de police spéciaux dechaque
Etat, en tant qdueces trans=
Dorts ne sont pas réglés par
des conventions Spécciales
entre Etats.

(3)Deux ouplusieurs ou méme
la totalité desEtats contractants
Deuventconvenir, par des ac=
cordsspéciaux,que certainsob=
jets exclus par la présenteCon=
vention du transport interna=
tional y seront admis sous
certaines conditions ou due les
objets désignésdansPAnnexe1
seront admis au transport sous
desconditions moins rigoureuses.
Ces accords pourront étre con=
elus par correspondanceou ré=
Sulter d’une conférencetechnique
convoqucsceà cet effet. Dans
tous les cas on pourra avoir
recours à Tintermédiaire de
T’Oflice central des transports
internationaux par chemins de
ler à Berne. Les administra=
tions de chemins de fer par=
ticibantes pourront aussi, au
moyen de tarifs, admettre cer=
tains objets exclus du transport
ou adopter des dispositions
moins rigoureuses au sujet de
ceux qui ne sont admis que
conditionnellement, pourvu:
a) qdueles rglements intérieurs
admettent le transport des
objets en question ou lescon=
ditions à appliquer à ce
transport;
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b) que les tarifsẽlaborẽspar les
administrations de chemins
de fer soient approuves par
toutes les autorités compé-
tentes.“

b)die Tarifbestimmungenvonallen
zuständigen Aufsichtsbehörden
genehmigtwerden.“

II. — Paragraph 2. Dem Absatz(1)
werdenfolgendeSätzebeigefügt:

II. — Paragraphe 2. I est ajouté
à la fin de Talinéa (1) les phrases
suivantes:

„Die rotenStreifen auf denEil=
gutfrachtbriefenmüssenmindestens
1 Zentimeterbreit sein.

DieseBestimmungwird indessen
erst nach einer Maximalfrist von
einemJahre seitdemInkrafttreten
des abgeändertenUbereinkommens
obligatorisch.“

Dem Absatze(4) wird folgenderSatz

„Bei AufgabevonGütern,welche
derAbsenderzu verladenhat, sind
von diesem auch die Nummer
und die Eigentumsmerkmaledes
Wagens an der vorgeschriebenen
Stelle einzutragen.“

Als neuerAbsatz(5)wirdeingeschaltet:

„(5) Bei SendungennachOrten
mit BahnhöfenverschiedenerBahn=
verwaltungenoder nach Orten,
derenNamensbezeichnungderjenigen
anderer Orte gleich oder ähnlich
lautet, ist auch die Bezeichnung
derEmpfangsbahn an der hierfür
vorgesehenenStelle der Fracht=
briefspalteeinzutragen.“

„Les bandes ronges des lettres
de voiture pour la grande vitesse
doivem avoir une largeur mi=
nimum de 1 cemimetre.
Cette disposition ne deviendra

toutelois obligatoire du’apres un
délai maximum d'une année, à
dater de Tentrée en vigueur de
la Convention modilice.“

„Lors de la remise au trans=
Port de marchandisesdont le
chargememincombeà expédi-
teur, celui-di doit inscrire à la
Place prescrite le numéroet les
marquesdepropricteduwagon.“

„(5) Lorsqu'il existe dans une
mémelocalité desgaresapparte=
nant à des administrations dit-
förentes ou qu’il existe des lo=
calites portant le mémenomou
des noms peu differents, l'ex-
Péditeur est obligé de remplir
dans la lettre de voiture la ru=
briqdue „Chemin de fer destina=
taire.“

Die bisherigenAbsätze(5) bis (9) er=
halten die Nummern (6) bis (10).

Les alinéas (5) à (9) actuels por=
teront les numéros (6) à (10).
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III. — Paragraph3. Absatz(1)er= III. — Paragraphe3. Lalinéa (1)
hält folgendeFassung: aura la teneur suivante:

(1) Wenndieim 51,Absatz(1)
unb in derAnlage 1 aufgeführten
Gegenständeunterunrichtigeroder
ungenauerDeklaration zur Be=
förderungaufgegebenoder wenn
die in Anlage1 gegebenenSicher=
heitsvorschriftenbei der Aufgabe
außerachtgelassenwerden,beträgt
der Frachtzuschlag15 Frankenfür
jedesBrutto=Kilogrammdesganzen
Versandstücks.“

„(I) Lorsque desmarchandises
désignéesà P’alinéa(1) du para=
graphe 1“ ou dans IAnnexe 1
auront été remisesau transport
avec une déclaration inexacte ou
incomplete,ou qduelesprescrip=
tions de süreté indiquées dans
IAnnexe 1 n’auront pas étéob-
servées, la surtaxe sera de 15
franes par kilogramme du poids
brut du colis entier.“

Der ersteSatz desAbsatzes(4)erhält
folgendeFassung:

La première phrase de Talinéa (4)
aura la teneur suivante:

„(4) Im Falle derUberlastung
eines vom Absender beladenen
WagensbeträgtderFrachtzuschlag
das SechsfachederFracht von der
Aufgabe=bis zur Bestimmungs=
stationfür dasjenigeGewicht,das
die im Absatze(5) festgesetzten
äußerstenBelastungsgrenzenüber=
steigt.“

IV. — Paragraph6. Absatz(4) er=

/(4) WenneineEisenbahnin die
Notwendigkeitversetztist, von den
in diesemgoteen Absatz(3),
Ziffer 1 bis 4, für die einzelnen
Staaten als fakultativ zulässigbe=
zeichnetenZuschlagfristenGebrauch
zu machen, so soll sie auf dem
Frachtbriefeden Tag der Ulber=
gabe an die nachfolgendeBahn
mittels Abstempelung vormerken
unddaraufdieUrsacheundDauer
derLieferfrist=Uberschreitung,welche
sie in Anspruchgenommenhat,
angeben.“

Oigitizecby COeo=gle

„() En cas de surcharge d'un
wagon chargé par l'expéditeur,
la surtaxe sera de six fois le prix
applicable au transport entre la
station expéditriceet la station
destinataire du poids qui dé=
Passerala plus élevéedesdeux
limites de chargement visées
dans Talinéa (5).“

„(4) Lorsqu'un chemin de fer
sera dans Tobligation d’user de
F’un des délais supplémentaires
facultativementautoriséspar les
Etats dans les quatre cas ci-des=
Sus, il devra, en apposant sur la
lettre de voiture le timbre de
la date de transmission au che=
min de fer suivant, y inscrire
la cause et la durde de l’aug=
mentation du délai dont il aura
Profité.“
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— 530—
Absatz(6)erhält folgendeFassung: L'alinéa(6)aurala teneursuivante:

„(6) Dieselben Bestimmungen „(6)Cesmémesreglementsdé=
sind maßgebendfür die Art und terminent les formes dans les=
Weise,wiedieUbergabedesAvis= qduellesla remise de la lettre
briefsfestzustellenist. Für Güter, Tavis seraconstatée. Pour les
welchenichtavisiertund bahnseits marchandisesqui ne font pas
nichtzugestelltwerden,ist dieLiefer= Tohjet d’un avis ’arrivée et pour
frist gewahrt,wenndas Gut inner= celles qui ne sont pas livrées à
halbderselbenaufderBestimmungs= domicile par le chemin de fer,
stationzurAbnahmebereitgestellt le delai de livraison estobservé
ist.““ Si, avant son expiration,la mar-

chandise est mise à la dispo=
sition du destinataire à la gare
de destination.“

V. — Paragraph7. Als Absatz(2) V. — Paragraphe7. II estajouté
wird beigefügt: un second alinda ainsi concu:

(2) Für die Ausstellungder „(2) Les instructions doivent
VerfügungengeltendieVorschriften Etredonnéesconformémentaux
des §.2, Absätze(2) und (3), über Prescriptions du #§2, alinéas (2)
die Ausstellung der Frachtbriefe.“ et (3), concernant la rédaction

de la lettre de voiture.“

VI. — Paragraph8. Absatz(1) er= VI. — Paragraphe8. Lalinéa (1)
hält folgendeFassung: aura la teneur suivante:

„(I) Der Normalsatzfür regel= „(1) Une tolérancede 2%du
mäßigen Gewichtsverlustbeträgt Poids est accorddepour déchet
zwei Prozent bei flüssigenund de routesur le poids des mar=
feuchten,sowie bei nachstehenden chandises liquides ou remises
trockenenGütern: à Tétathumide, et sur le poids

des marchandises seches dé=
signéesci-apres:

geraspelte und gemahlene bois de teinture rapés et
Farbhölzer moulus,

Rinden, GcorcCes.
Wurzeln, racines,
Süßholz, bois de réglisse,
geschnittenerTabak, tabac haché,
Fettwaren, graisses, -
SeifenundharteOle, savonset huiles fermes,
frischeFrüchte, kruits frais,
frische Tabaksblätter, leuilles de tabac fraiches,
Schafwolle, laine,
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Häute,
Felle,
Leder,
getrocknetesund gebackenes
Obst,

Tierflechsen,
Hörner und Klauen,
Knochen(ganzundgemahlen),
getrockneteFische,
Hopfen,
frischeKitte,
Schweinsborsten,
Pferdehaare,
Salz.“

VII. — Paragraph9. Absatz(2)er—

„(G) In diesemFalle wird der
Frachtzuschlagmit 0,25Centimen
für unteilbare Einheiten von je
10 Franken und 10 Kilometer be=
rechnet.
Der sichergebendeBetrag kann

auf volle 5 Centimenaufgerundet
werden.“

Anlage 1.

peaux,
sourrures,
cuirs,
fruits séchẽs ou cuits,

tendons d'animaux,
cornes et onglons,
aos(entiers et moulus),
poissons sẽchẽs,
houblon,
mastic frais,
soies de porc,
crins,
Sel.

„(2) Dans ce cas, il est permis
de percevoir une taxe supplé=
mentaire de 0 ct. 25 par frac=
tion indivisible de 10 franes et
de 10 kilometres.
Le montant total de cette

taxe pourra étre arrondi aux
5 centimessupérieurs.“

ANNEXE 1.
I. — Le numéro VI aura la teneur

Suivante:
I. — NummerVI erhält folgende

Fassung:
„(1) BisherigerTert.
(2) Amorpher(roter)Phosphor

ist in dichte,gut verlöteteBlech=
büchsen,welche in starke Kisten
mit Sägespäneneingesetztsind,zu
verpacken.DieseKistendürfennicht
mehr als 90 Kilogrammwiegen
und müssenäußerlichals roten
Phosphor enthaltend“bezeichnet
sein.
(3) Phosphorcalciumwird unter

dengleichenBedingungenzurBe=
förderungangenommen.Die Auf=
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„(I) Sans changement.
(2) Le phosphore amorphe

(rouge)doitétreemballédansdes
boites en fer-blanc bien soudées,
Gtancheset placées avec de la
sciure de bois dans de fortes
caisses. Ces caisses ne peseront
Pas plus de 90 kilogrammes et
elles porteront à Textérieur Tin=-
dication „Phosphore rouge“.
(3) Le phosphure de calcium

est accepté au transport aux
mémesconditions. Les cCaisses

94
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schriftderKisten hat zu lauten:
„Phosphorcalciumenthaltend“.
(4) Mischungenvon amorphem

Phosphormit HarzenoderFetten,
derenSchmelzpunktüber35 Grad
Celsiusliegt,werdenzur Beförde=
rung zugelassen,wenn sie durch
Zusammenschmelzenihrer Bestand=
teile hergestelltsind. Sie sind
entwederin Kisten, die keinAus=
streuengestatten,zu verpackenoder
müssen in ungeladene Geschosse
eingegossensein.
(5) AnderthalbfacherSchwefel=

phosphormuß in dichteMetall=
zylinder, die selbstwieder in gut
gefügte hölzerneKisten eingeschlossen
werdenmussen,verpacktsein.“

doivent porter la suscription
„PDhosphure de calcium“.
(4) Les mélanges de phos=

Phore amorphe avec des resines
ou des graisses dont le point de
fusion est supérieurà 35%cemi=
grade (Celsins) sont admis au
transport Fils ont été6obtenus
en flondantensemble leurs com=
Dosants. IISdoivent étreemballés
dans des caisses ne permettant
aucune fuite, oduétre londus dans
des projectiles non chargés.
(5) Le sesquisullure de phos=

Phore doit étrerenfermédansdes
rlindres métalliques étanches,
contenus eux-mémes dans des
Caissesen bois faites de planches
bien jointes.“

II. — Absatz(2) der Nummer VII
erhält folgendeFassung:

II. — Lalinéa (2) du numéro VII
aura la teneur suivante:

/(2) 1. Gebrauchteeisen=oder
manganhaltigeGasreinigungsmasse
wird —sofern sie nicht in dichte
Blechbehälterverpacktzur Aufgabe
gelangt— nur in eisernenWagen
zurBeförderungübernommenFalls
dieseWagen nichtmit festschließen=
deneisernenDeckelnversehensind,
ist die Ladung mit Wagendecken,
welcheso präpariert sind, daß sie
durch direkte Berührung mit
Flammennichtentzündetwerden;,
vollständig einzudecken. Der Ab=
senderund derEmpfängerhat das
Auf- beziehungsweiseAbladen selbst
zu besorgen. Auch hat der Ab=
senderauf Verlangender Bahn=
verwaltung die Wagendeckenselbst
zu beschaffen.

r½##)La matière „yant servià
épurer le gaz d’'éclairage et con=
tenant du fer ou du manganese
’est expédiée due dans des
Wagons en töle, à moins que
cet article ne soit emballé dans
G’épaisses caisses de töle. Si
lesits wagons ne sont pas mu=
nis de couvercles en tole, kler=
mant bien, le chargemem devra
étre Parlaitement couvert avec=
des bäches préparées de telle
manière qu’elles ne scient pas
intlammahblespar le comact di=
rect de la flumme. Le charge=
ment et le dechargement se le=
ront par Pexpedueur et le desti=
nataire; ciest à Texpéditeur
due, à la demande de Tadmi=
nistration du chemin de fer,
incombe éCgalememle sein de
fournir les bäches.
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2.Wenndiein8iffer1erwäbnte
Gasreinigungsmassevollständig
oxydiert ist, und dieserUmstand
vom Absenderim Frachtbriefaus=
drücklichbestätigtwird, wird dieselbe
bei Aufgabeals Stückgutin be=
liebiger Verpackungund bei Auf=
gabe in Wagenladungenin ge=
wöhnlichen,offengebautenWagen
ohneDeckenschutzzur *
übernommen.“

2° Si la matière ayant serri
à Cpurer le gaz d'éclairage dont
i. est parlé au le est oxydée
et due ce fait soit expressément
confirmépar l’expéditeurdansla
lettre de voiture, cette matiere
seraacceptéeautransportcomme
colis isolé, avec un emballage
duelconque; au cas on elle se=
rait remise par chargement com=
blet, le transport sera eflectus
dans des wagons découverts,
non munis de bäches.“

III. — NummerVIIIa fällt weg. III. — Le numéroVIIIa est sup=
Primé.

IV. — Le numéro IX aura la te=
neur suivante:

IV. — NummerIX erhält folgende
Fassung:

„(1I)SchwefelätherundLösungen
von Nitrozellulosein Schwefeläther
(Kollodium),in Methylalkohol,in
Athylalkohol,in Amwlalkohol,in
Essigäther, in Amnlazetat, in
Azeton, n Nitrobenzoloder in
GemengendieserFlüssigkeiten,so—
wie andere Flüssigkeiten, die
Schwefelätherin größerenQuanti=
täten enthalten (wie Hoffmanns=
tropfen)werdennur befördert:

entweder
1. in dichtenGefäßenausstarkem,

gehörig vernietetemodergeschweiß=
temodergefalztemEisenblechemit
höchstens500 KilogrammInhalt,

oder
2. in vollkommen dicht ver=

schlossenenGefäßenaus Metall oder
Glas vonhöchstens60 Kilogramm
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„(I Lẽther sulfurique et les
solutions de nitrocellulose dans
Tether sulfurique (collodion),
dans Palcool méthylique, dans
Talcool éthylique, dansPalcool
amylique, dans T’étheracctique,
dans Tacctate Tamyle, dans
Tacéctone, dans le nitrobenzol
ou dans des mélanges de ces
liquides, ainsi que les autres
liquides qui contiennent de
Tether sulfurigue en grande
quantité (comme les gouttes
d'’Iloffmann),ne peuvent étre
expédiésque:

soit
1 dans des vases étanches

de forte tole de fer, bien rivés
ou soudésou assujettispar des
rainures, contenam aumaximum
500 kilogrammes,

ou
2«dansdesvasesherm6tjque-

ment fermés en métal ou en
Verre, d’un poids brut de 60kilo=

94°
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Bruttogewicht,derenVerpackung
nachstehendenVorschriftenentspricht:

a) Werden mehrereGefäße in
einemFrachtstückevereinigt,so
müssensie in starkeHolzkisten
mit Stroh, Heu, Kleie,Säge=
spänen,Kieselguroderanderen
lockerenSubstanzenfest ver=
packtsein.

b) Bei Einzelverpackungist die
Versendungder Gefäße in so=
liden, mit einer gut befestigten
Schutzdecke,sowie mit Hand=
habenversehenenund mit hin=
— en
eingefüttertenKörbenund Kü—
beln zulässig;die Schutzdecke
muß, falls sie aus Stroh,
Rohr, Schilf oder ähnlichem
Materiale besteht,mit Lehm—
oderKalkmilch oder ähnlichem
StoffeunterZusatzvonWasser⸗
glas getränktsein.
(2) Die Füllung vonBlech=oder

anderen Metallgefäßen darf bei
15 Grad Celsius nicht mehr als
neunZehnteldesRauminhaltsder
Behälterausmachen.

(3) Die Beförderung soll in
offenenWagenohneDeckeerfolgen.
Auch ist siezulässigin geschlossenen
Wagen,wennin diesendurchseit=
liche Offnung, Luftklappenoder
Jalousien ein solcherLuftzug er=
zeugtwird, daßentstehendeDämpfe
sicherabgeführtwerden.

(4) Lösungenvon Nitrozellulose
in Essigsäuredürfennur in dichten,
gut verschlossenenTon=oderGlas=

grammesau maximum, et em=
balles conformémentaux pre=
scriptions suivantes:
a) Quand plusieurs vases sont.

remis en un colis, ils doivent
Streemballéssolidementdans
de fortes caissesen bois gar=
nies de paille, foin, sciure de
Dois, terre T’infusoires ou
’'autres substancesmenbles.

b) Quandles vasessontemballés
isolement, Tenvoi est admis
dans des paniers ou cuvenux
solides munis de couvercles
bien assujettisetde poignées,
etgarnisd’unequantitésufli=
Santedematièred’emballage;
Ie couvercle consistant en
Paille, jonc, roscau ou ma=
tièresanalogues, doit étreim
Drégnédelait d’argileou de
chaux ou Tune autre sub-
stanceCquivalente,mélange
avec du verre soluble.
(2)Pour lesvases en töle ou en

metal, le maximum de conte=
nance ne doit pas dépasser,à
la température de 15%cemigrade
(Celsius), les neuf dixièmes de
la capacité du récipient.
(3) Le transport peut avoir

lieu en wagons découvertsnon
bächés. Lorsqu’il est ellectu
dansdeswagonsfermés,on doit
ménagerPpardes ouvertures laté=
rales, volets ou jalousies, un
courant d'air suffisant pour
entrainer les vapeurs qui se
degageraientà Tintérieur.
(4) Lessolutions de nitrocellu=

lose dans l’acide acctigue ne
doivent étreexpeédiéesdue dans
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gefäßenin Mengenbis zu 90Kilo=
gramm Bruttogewicht versandt
werden. Für die Verpackungder
Gesäße gelten die im Absatz(1),
Ziffer 2a) und b), gegebenenVor=
schriften.

(5)WegenderZusammenpackung
mit anderenGegenständenver=
gleicheNr. XXXV.
(6) Die Bestimmungenim Ab=

satz(1), Ziffer 2, und im Ab=
satze(5) finden auchauf Zinkäthyl
Anwendung,jedochdürfenbrenn=
bareStoffe zur Verpackungnicht
benutztwerden.“

V. — NummerXI erhält folgende

„(I) Holzgeist in rohem und
rektifiziertemZustandund Azeton
werden— sofern sie nicht in be=
sonders dazu gebautenWagen
(Kesselwagen)oder in Fässernzur
Aufgabegelangen— nurinMetall=
oderGlasgefäßenzurBeförderung
zugelassen.Diese Gefäßemüssen
in derunterNr. XV, Ziffer1, vor=
geschriebenenWeise verpacktsein.
(2)WegenderZusammenpackung

mit anderen Gegenständen ver=
gleicheNr. XXXV./

VI. — NummerXV erhältfolgende

„Flüssige Mineralsäuren aller
Art, insbesondereSchwefelsäure,
Vitriolöl, Salzsäure, Salpeter=
säure (Scheidewasser)mit einem
spezifischenGewichte von weniger
als 1,4846, GradBaumé](wegen
hochkonzentrierterSäure vergleiche
Nr. XVII), sowie Chlorschwefel
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des vases étanches, bien fermés,
enterreouenverre, par qduami=
tes ne dépassantpas 90 kilo=
grammesde poids brut. Sont
applicables pour emballage des
Vases les prescriptionsédictées
à Talinéa (1), 27 a) et b).
(5) En ce qui concerne Tem=

ballage avec d’autres objets,
voir le n. XXXV.
(6) Les dispositions de Tali=

néa (1), 2° et de T’alinéa(5) sont
aussiapplicablesauzinc-#thyle;
toutelois aucune matière inflam=
mable ne doit étre employée
Pour Temballage.“

„(I) Lesprit de bois à Tétat
brut ourectifiéet Tacétone— à
moins qu’ils ne soient dans des
wagons Spéecialementconstruits
à cet effet (wagons-réservoirs)odu
en tonneaux — ne sont admis
au transport due dans des vases
de métal ou de verre. Ces vases
doivent étre emballés de la ma=
nière indiquée au n XV. 1.
(2) En ce qui concerne ’em=

ballage avec ’autres objets,

„Les acides minéraux liquides
de toute nature, particulière=
ment Tacide sullurique, Tesprit
de vitriol, Tacide muriatique,
Tacide nitrique (eau-forte),d’un
Doids spécilique inférieur à 1.48
6% Baumeé](ausujetdes acides
concentrés, voir m.XVIh), ainsi
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unterliegen nachstehendenVor=
schriften:

1. Falls dieseStoffe in Ballons, 1
FlaschenoderKruken verschickt
werden,somüssendieBehälter
dichtverschlossen,wohlverpackt
und in besondere,mit starken
Vorrichtungenzum bequemen
Handhaben verseheneGefäße
oder geflochteneKörbe einge=
schlossensein. Statt geflochtener
KörbekönnenauchMetallkörbe
verwendetwerden) in diesem
Falle muß das Verpackungs=
materialzwischendemBehälter
und dem Metallkorbe so be=
schaffensein, daß es den Be=
hältergegenBruch sichertund
wederdurchdenInhalt desBe=
hälters noch durch Funken in
Brand geratenkann.

Falls dieStoffe in Metall-,
Holz= oder Gummibehältern
versendetwerden, so müssen
dieBehältervollkommendicht
und mit guten Verschlüssen
versehensein.

Bei Salpetersäuremußaus
demFrachtbriefedas spezifische
Gewicht bei 15 Grad Celsius
zu ersehensein. Fehlt eine
solcheAngabe im Frachtbriefe,
so wird die Säure als hoch=
konzentriertebehandelt.

Vorbehaltlichder Bestimmun=
gen unter Nr. XXXV müssen
ieseStoffe stetsgetrenntver=
laden und dürfennamentlich

2°

Quand cesproduits sont ex=
Pédiés en touries, bomeilles
ou cruches, les récipients
doiventétrehermétiquement
fermés, bien emballés et ren=
fermés dans des caissesspé=
cinles ou des bannettes mu=
niesdepoignéessolidespour
en faciliter le maniement.
Au lieu de bannettes, on
Peut employer des paniers
en métal; dans ce cas, la
matière d’emballage entre
le récipient et le panier de
métal doit étre de nature
à empécher le récipient détre
brisé et à ne senflammer ni
au contact avec le contenu
du récipient,ni par desétin=
celles.
Quand ces produits sont

expédiésdans desrécipients
de métal, de bois ou de
caoutchouc, ces récipients
doivent éetre partaitement
Gtanches et pourvus de
bonnes fermetures.
Pour Tacide nitrique la

lettre de voiture doit in=
diquer le poids spécilique
Pour une température de
% centigrade (Celsius). A
défaut de cette indication
dans la lettre de voiture,
Tacide est considérécomme
concentré.
Ces produits doivent tou=
jours, sous la réserve des
dispositions du n XXXV,
GEtrechargés séparémentet

Oriqinal from



mit anderenChemikaliennicht
in einenund denselbenWagen
gebrachtwerden.

3. Die Vorschriftenunter Ziffer1
und 2 geltenauchfür die Ge=
fäße, in welchendie genann=
tenStoffe transportiertworden
sind. Derartige Gefäße sind
stetsals solchezu deklarieren.

4. Das Auf- und Abladen von
Sendungen, beiwelchensich
auch nur ein Kollo im Ge=
wichte von mehr als 75 Kilo=
grammbefindet,ist vom Ab=
senderbeziehungsweiseEmpfän=
ger zu besorgen.

5. Falls das Abladen und Ab=
holen solcherSendungen seitens
der Empfänger nicht binnen
drei Tagen nachder Ankunft
auf der Empfangsstation, be=
ziehungsweisenach der Avisie=
rung derAnkunft erfolgt,so ist
die Eisenbahnverwaltungbe=
rechtigt,die Sendungen unter
Beachtungderbezüglichenregle=
mentarischenBestimmungen in
einLagerhauszu bringenoder
an einenSpediteur zu über=
geben. Sofern dies nicht tun=
lich ist, kannsiedieSendungen
ohneweitereFörmlichkeitenver=
kaufen.“

VII. — Als NummerXVa wird
aufgenommen:

„Abfallschwefelsäure aus Nitro=
glyzerinfabrikenwird nur dann zur
Beförderung zugelassen,wenn sie
nach einer von demFabrikanten
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ne peuvent notamment pas
éêtreplacés dans le méme
wagon avec d’autres pro=
duits chimiques.

3°“Les Prescriptions du 1° et
du 2° Fappliquem aussi aux
Vases dans lesquels lesdites
matières ont GéGtransporteées.
Ces vases doivent toujours
Etre déclarés comme ayant
servi à#ce transport.

4 Le chargement des envois,
Darmi lesquels il se trouve=
rait ne füt-ce qu’un seul
Colis dont le poids dépasse-
rait 75kilogrammes, incombe
à l’expéditeur et le décharge=
ment au destinataire.

5° Si le déchargement et Pen=
lvement de ces envois ne
sont pas ellectués dans les
trois jours qui suivent Tar=
rivée de la marchandiseà la
gare de destination, du dans
les trois jours apres e=
Pôdition de Pavis d’arrivée,
Tadministration du chemin
de fer est autorisée, à la
condition dobserver les dis=
Positions réglementaires y
relatives, à déposer ces en=
Vois dans un emrepöôtou à
les conlier à un commission=
naire. Si cela estunpossible,
elle peut les vendre sans.
autre formalité.“

VII. —I est ajomé apres le nu=
mero XV unnumeéro X Va amsiconcu:

„Les résidusd’acide sullurique
Provenant de la fabrication de
la nitroglycérine ne som admis
à Texpeditionqduesi la leitre

Oriqinal from
PRINCETON UNIVERSITN



auf dem Frachtbrief ausgestellten
Bescheinigungvollständigdenitriert
worden ist. Im übrigen finden
dieVorschriftenunterNr. XV An=
wendung.“

„Gefüllte elektrischeAkkumula=
toren werdengeladenoder un=
geladenunter folgendenBedin=
gungenbefördert:

1. DieAkkumulatorensindineinem
ihrer Größe angepaßtenBatte=
riekastenso zu befestigen,daß
die einzelnenZellen sichnicht
darin bewegenkönnen.

2. Der Batteriekastenist in eine
Versandkisteeinzusetzenundder
Zwischenraum ringsum mit
Kieselgur,Sägespänen,Kohlen=
pulver,Sand oderanderenähn=
lichenaufsaugendenStoffenaus=
zufüllen.

3. Die Pole müssengegenKurz=
schlußgesichertsein.

4. Die Kisten müssenmit zwei
Handhaben versehensein und
auf den Deckeln deutlich die
Aufschriften „ElektrischeAkku=
mulatoren! und „Oben“
tragen.“

IX. — NummerXVI erhält fol=

„(I) Atzlauge (Atznatronlauge,
Sodalauge, Atzalilauge, Pott=
aschenlauge),fernerOlsatz (Rück=
ständevon derOlraffinerie)unter=

de voiture porte une attestation
du fabricam certiliant dwils ont
6t4 complétement dönitrilics.
Pour le reste, les dispositions
du n. XV sont applicables.“

„Les accumulateurs électriques
monttes avec liquide, chargés
Oounon chargés, sont accehtes
au transport aux conditions
Suivantes:
1° Les accumulateurs doivent
Etre cals dans une caissede
batteric correspondantäleurs
dimensions, de manière due
les bacs ne puisent se dé=
Placer à Tintérieur.

2 La caisse de batterie sera
placce dans une caisse de
transport et les espacesvides
alentour seront remplis de
terre Tinlusoires, de sciure
de bois, de poudre de char-
bon, de sable, ou d’une
autre matière absorbante
analogue.

3°“Les Poles doivent étre pro=
té#éscontre un court circuit.

4° Les cCaisses doivent étre
munies de poignées et les
couvercles porteront lisible=
ment Ccrites les mentions
„Accumulateurs Glectriques“
et „Haut“.“

„(I) La lessive caustique (les=
sive de soude caustique, lessive
de soude, lesive de potasse
caustique, lessive de potassec),
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liegendenVorschriftenunterNr.XV,
Ziffer 1, 3 (mit Ausnahme der in
Ziffer3 angezogenenBestimmung
der Ziffer 2), 4 und 5.

Die gleichenVorschriften finden
auch auf Brom, jedochmit der
Maßgabe Anwendung, daß seine
Beförderungnur in offenenWagen
zu erfolgenhat und daß diedamit
gefülltenGlasgefäßein festenHolz=
oderMetallkistenbis zumHalse in
Asche,Sand oderKieselgureinge=
bettetwerdenmüssen.

(2)WegenderZusammenpackung
mitanderenGegenständenvergleiche
Nr. XXXV./7

X. — NummerXVI erhältfolgende

„Auf denTransport von kon=
zentrierterSalpetersäuremit einem
spezifischenGewichtevon 1/18(46,8
Grad Baumh)unddarüber,sowie
von roterrauchenderSalpetersäure
findendieunterNr. XV gegebenen
Vorschriftenmit derMaßgabeAn=
wendung,daß die Ballons und
Flaschenin denGefäßenmit einem
mindestensihrem Inhalte gleich=
kommendenVolumenKieselguroder
anderer geeignetertrockenerdiger
Stoffe umgebenseinmüssen,es
sei denn, daß die Ballons und
Flaschenin eiserneVollmantelkörbe
eingesetztund durchgut federnde,
mit AbbestbelegteSchließen soge=
halten werden, daß sie sichin den
Körbennichtbewegenkönnen.Die
eisernenMäntel müssensobeschaffen
sein, daß der Inhalt der Ballons

OioitizedbyCOor gle

le résidu d'huile (de raffinerie
d'huile) sont soumis aux pre-—
scriptions Spécifices sous le
nXV, I, 3° A Texception de
la dispositiondu 2°citéeau 3)),
4° et 50.
Les mémes dispositions Fap=

pliduent au brome, sauf due
celui-ci est expédié seulement
eenwagons déecouverts,et due
les ballons de verre qui le con=
tiennent doivent éire renlermés
dans descaissessolides en bois
ou en métal, et entourés jus=
du'’an col de cendre, de sable
ou de terre Tintiscoircs.
(2) En ce dui concerne l'em-

ballage avec Tautres objets,
voir ne XXXV.“

„Sont applicables au trans=
Port d’acide nitridue concentré
d’un poids Spéeciliqduede 1.16
(16%8Baumd et au-dessus,ainsi
due ’acide nitriqdue ronge fu=
mant, les prescriptions con=
signées au n#XV, en ce sensdue
les touries et bouteilles deivent
EStreentouréesdanslesréeipients
d'un volume au moins Gégalà
leur contenn de terre Tlinfi=
soires ou d’'autres substances
terreuses seches approprices, à
moins qdueles touries et bou=
teilles ne soient placées dans
des récipients de fer les enve=
loppant complétementet calées
Par de bons ressortsrecouverts
’amiante, de telle facon qwelles
ne Puissent se déplacer dans
les récipients. Les enveloppes

95
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und Flaschenim Falle desBruches
nichtausder Umschließungheraus=
laufenkann.“

XI. — NummerXVIII erhältfol=

„(1) WasserfreieSchwefelsäure
(Anhydrid,sogenanntesfestesOleum)
darf nur befördertwerden:

entweder
1. in gut verlöteten,starken,ver=
zinntenEisenblechbüchsen,
oder

2. in starkenEisen=oderKupfer=
flaschen,derenOffnungenluft=
dicht verschlossen,verkittetund
überdiesmit einerHülle von
Ton versehensind.
Die Büchsen und Flaschen

müssenvon einemfein zerteilten
anorganischenStoffe,wieSchlacken=
wolle, Kieselgur, Asche oder der=
gleichen,umgebenund in starke
Holzkistenfestverpacktsein.

(2) Im übrigen findendie Be=
stimmungenunterNr. XV, Ziffer2
bis 5, Anwendung.“

métalliques doivent étre condi=
tionndes de telle manière due
le comenn des touries et bou=
teilles, en cas de bris, ne puisse
se répandre au dehors.“

„(I) L’acide sulfurique an=
hydre (anhydride, huile fikxe)ne
Deut étre transportédue:

1° dans des boites en töle, fortes,
Gtamées et bien soudées,
ou

2° dans de fortes bouteilles de
fer ou de cuivre dont Tou=
verture est hermétiquement
bouchée.mastiquéeetrevetue
d'une enveloppe Targile. ,
Lesboitesetboutejllesdojvent

Streentouröesd’unesubstnnce
inorganique fine, telle que laine
minérale, terre (#'inluscoires,
cendre ou autre, et solidement
emballées dans de fortes caisses
de bois.
(2) Pour le reste, les dispo=

sitions du n XV, 2° à 55°,sont
applicables.“

XII. — Le numéro XIX aura la
teneur suivante:

XII. —NummerXIX erhältfolgende
Fassung:

(I) Für Firnisseund mit Firnis
versetzteFarben, für ätherischeund
fette Ole, sowie für sämtliche
Atherarten mit Ausnahme von
Schwefeläther(vergleicheNr. IX)
undvonPetroleumäther(vergleiche
Nr. XXIIh, für absolutenAlkohol,
Weingeist(Spiritus), Sprit und
andereunterNr. XI nichtgenannte

„(1) Pour les vernis, les cou=
leurs préparé#esavec du vernis,
les huiles cthéréesetgrasses,ainsi
due pour toutes les especesd’es=
sence, à Texception de Téther
Sullurique (voir n IX) et de
Tessence de pétrole (voir nXXII),
Pour Palcool absolu, Pesprit de
Vin (Spiritus), Pesprit et les
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Spirituosen, sowie für Amnlazetat
sind,sofernsiein Ballons, Flaschen
oder Kruken zur Beförderung ge=
langen, die Vorschriften unter
Nr. XV, Ziffer 1, Absatz1 maß=
gebend.

(2)WegenderZusammenpackung
mitanderenGegenständenvergleiche
Nr. XXXV.//

XIII. — Nummer XX erhält fol=

„(1I)Petroleum,rohesund ge=
reinigtes,sofernes bei 17)6Grad
Celsius ein spezifischesGewichtvon
mindestens0)780hat,oderbeieinem
Barometerstandevon 760 Milli=
meter(aufdieMeereshöhereduziert)
im AbelschenApparate nicht unter
21Grad entzündlicheDämpfegibt
(Testpetroleum))

(2) die aus Braunkohlenteerbe=
reitetenOle (Torf=undSchieferöle,
Asphaltnaphthaund Destillate aus
solchen),sofern sie mindestensdas
vorgenanntepezifischeGewichthaben
(Solaröl, Photogenusw.)

(3) Steinkohlenteeröle,die bei
17)5 Grad Celsius ein geringeres
spezisischesGewicht als 100 haben
(Benzol, Toluol, Xylol, Cumol
usw.),sowieMirbanöl(Nitrobenzol)

(4) Kohlenwasserstoffeanderen
Ursprunges,diebei17/5Grad Cel=

Oigitizecby COeo=gle

autresspirituenxnondénommés
sous le n XlI, de méme due
pour Tacétate d’amyle, on ap=
bliquera, lorsqu’ils sont trans=
Dortésen touries, bonteillesou=
cruches, les prescriptions du
neXV, 1°, alinéa 1.
(2) En ce qui concerne P’em=

ballage avec d’autres objets,
voir n. XXXV.“

„(I) Le pétroleà Pétatbrut et
rectifié,Fil a un poidsspécilique
Tau moins O0,780à une tem=
Pérature de 17°, centigrade (Cel=
Sius), ou s'il n’émet pas de va=
peurs inflammables à unc tem=
Pérature de moins de 21° du
thermometrecentigradede hap-
Pareil Abel et à une hauteur
dubarométrede760millimetres
rapportée au niveau de la mer
(Ptrole de test);
(2) les huiles préparéesavec

le goudron de lignite, les huiles
de tourbe et de schiste, Tas=
Phalte-naphte et les produits
de leur distillation, si ces li=
duides ont au moins le poids
Sspéciliqueci- dessus indiqué
(huile solaire, photogene, etc.);
(3) les huiles préparées avec

le goudron de houille qui, à une
température de 176, centigrade
(Celsius), ont un poids spéci=
ligue de moins de 1,00(benzol,
tolucl, Jylol, cumol, etc.), ainsi
due Tessencede mirbane (nitro=
benzine);
(4) les hydro-carbures d’autre

Provenanceqduiontunpoidsspé=
95“
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sius ein spezifischesGewicht von
mindestens0,s30haben,

unterliegennachstehendenBe=
stimmungen:

1. DieseGegenständedürfen,so=
fern nicht besondersdazu ge=
bauteWagen(Kesselwagen)zur
Verwendungkommen,nur be=
fördertwerden:

entweder
a) in besondersguten,dauer=
haftenFässern,

oder
b) in dichtenund widerstands=
fähigenMetallgefäßen,

oder
Tc)in Gefäßenaus Glas oder
Steinzeug;in diesemFalle
jedochunterBeachtungfol=
genderVorschriften:

aa)WerdenmehrereGe=
fäße in einem Frachtstücke
vereinigt,so müssensie in
starkeHolzkistenmit Stroh,
Heu, Kleie, Sägespänen,
Kieselguroderanderenlocke=
renStoffenfestverpacktsein;

bb) beiEinzelverpackung
istdieVersendungderGefäße
in soliden,mit einergut
befestigtenSchutzdecke,so=
wie mit Handhaben ver=
sehenenund mit hinreichen=
dem Verpackungsmaterial
eingefüttertenKörbenoder

Oioitizedby COo#rgle

cilique d’au moins 0,830à une
températurede 17°,,centigrade
(Celsius),

sont soumis aux disposi=
tions suivantes:

1%cesmatières, à moins due des
Wagons Spécialement con=
struits à cet elfet (wagons=
réservoirs) ne scient em=
Ployés, nepeuwentétre trans=
Dortéesdue:
a) dans des tonneaux par=
ticulièrement bons et so=
lides,
ou

b) dans des vases en métal
éẽtancheset capables de
Tésister,
ou

c) dans des vases en verre
ou en grès; en ce cas
toutefois en observant les
preseriptions ci-dessous
indiquées:
aa) quand plusieurs

vases sont réunis en un
colis, ils doivent étre em=
Dallés solidement dans
de fortes caisses de bois
garnies de paille, de foin.
de son, de sciure de
bois, de terre d’inlisoires
Ou autres Ssubstances
meuhles;
Db) quand les vases

sont emballés isolément,
Fenvoi estadmis dans des
Daniers ou cuveaux so=
lides munis de couvercles
bien assujettis et de
Doignées, et garnis d’une
duantitésuflisantedema=
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Kübelnzulässig;dieSchutz=
deckemuß, falls sie aus
Stroh, Rohr, Schilf oder
ähnlichemMaterialebesteht,
mit Lehm=oderKalkmilch
oder einem gleichartigen
Stoffe unter Zusatz von
Wasserglasgetränktsein.
Das Bruttogewichtdes
einzelnenKollo darf bei
Verwendung von Glas=
gefäßen60Kilogramm und
bei Verwendungvon Ge=
fäßenausSteinzeug75Ki=
logrammnichtübersteigen

währenddesTransportsetwa
schadhaft gewordene Gefäße
werden sofort ausgeladenund
mit demnochvorhandenenIn=
halte für Rechnungdes Ab=
sendersbestmöglichverkauft;

. die Beförderung geschiehtnur
auf offenenWagen. Auf eine
Abfertigungim Zollansagever=
fahren, welcheeine festeBe=
deckungund Plombierungder
Wagendeckeerforderlichmachen
würde,wird die Beförderung
nichtübernommen)
#dieBestimmungender vor=
stehendenZiffer3 geltenauch
für die Fässer und sonstigen
Gefäße, in welchendieseStoffe
befördertworden sind. Der=
artige Gefäße sind stets als
solchezu deklarieren;

wegen der Zusammenpackung
mit anderenGegenständenver=
gleicheNr. XXXV

Oigitizecby COeo=gle

20

8

4%

5%

tiöres Temballage; le
convercle, consistant en
Daille, jonc, roseau ou
matièresanalogues,doit
étre imprégnée de lait
d’argile ou de chaux ou
T’'une autre substance
GCäduiwalente,mélangé
avec du verre soluble.
Le poids brut du colis
isolc ne doit pas deé=-
Dasser 60 kilogrammes
Dour les vases en verre
et 75 kilogrammes pour
les vases en gres;

Ies vases dui se détériore-
ront pendant le transport
scront immédiatement dé=
chargés et vendus, avec le
contenuqduiy seraresté, au
miens des intéréts de Tex=
Dediteur;
le transport M'a lieu que sur
des wagons découverts. Si#
les opérations du passage
en douane exigeaient des
Wagons munis de bäches
Plombées, le transport ne
serait pas accepté;

les dispositions du 3° qui
Dréchcdentsont aussi appli=
cables aux tonneaux et
autresrécipientsdanslesquels
ces matières ont 6,6étrans=
PDortcbes. Ces éeipients
doiventtoujoursétredéclarés
comme ayant servi à ce
transport;
en ce qui concerne Pem=
ballage avec d’autres objets,
Voir neXXXV
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6. aus dem Frachtbriefemuß zu
ersehensein, daß die im Ab=
satz(1) und (2) dieserNummer
aufgeführtenGegenständeein
spezifischesGewicht von min=
destens0,780haben,oderdaß
dasPetroleumderimEingang
angeführtenBestimmung,be=
treffend den Entflammungs=
punkt, entspricht. Fehlt im
FrachtbriefeinesolcheAngabe,
so findendie Beförderungsbe=
dingungenunterNr. XXII (be=
treffendPetroleumäther usw.)
Anwendung.“

„Petroleum, rohes und ge=
reinigtes, Braunkohlenteeröle,fer=
ner Torf=und Schieferöle,Asphalt=
naphtha,sowieDestillateaus sol=
chen,soferndieseStoffe nichtunter
die Bestimmungenvon Nr. XX
fallen und bei 17)5Grad Celsius
ein spezifischesGewichtvon weniger
als 0,780undmehrals 0,s haben;

PetroleumnaphthaundDestillate
aus Petroleum und Petroleum=
naphtha(Benzin, Ligroin usw.),
sowieLösungenvon Kautschukoder
Guttapercha,die vorwiegendaus
Petroleumnaphthabestehen,sofern
dieseStoffe bei 17),,Grad Celsius
ein spezisischesGewicht von mehr
als 0)680haben,

6° il doit être indiqué sur la
lettre de voiture due les
matières désignéesaux ali=
néas (1) et (2) du présent
numéro ont un poids speei=
fique d’au moins 0,1780ou
due le pétrole a la qualité
indiquce dans le premier
alinéa du présent numéro à
Tégard du point Tiinflam=
mation. 8i cette indication
ne se trouve pas dans la
lettre de voiture, on ap=
Pliquera les conditions de
transport du n XXII (con=
cernant Tessence de pé=
trole, etc.).“

„Le pétrole à Tétat brut et
rectific.leshuilespréparéesavcc
le goudron de lignite, les huiles
detourbe etdeschiste, asphalte-
naphte et les produits de leur
distillation, lorsque ces matières
netombent passous l’application
des dispositions du n XX et
du’elles ont un poids spécilique
inférieur à 0,780et supérieur à
0,so à la température de 176,
centigrade (Celsius);
le pétrole-naphteet les pro=

duits dela distillationdupétrole
et du pétrole-naphte (benzine,
ligroine,essencepournettoynge,
etc.) ainsi due les solutions de
cacutchouc ou de gutta-percha,
composéesessentiellementdepé=
trole-naphte, lorsque ces ma=
tiècres ont un poids Spécilique
supérieur à 0.680à la tempéra=
ture de 175,,centigrade (Celsius),
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unterliegennachstehendenBe=
stimmungen:

1. Diese Gegenständedürfen, so=
fern nicht besondersdazu ge=
bauteWagen(Kesselwagen)zur
Verwendungkommen,nur be=
fördert werden:

entweder
a) in besondersguten,dauer=
haften Fässern,

oder
b) in dichten, widerstands=
fähigenMetallgefäßen,

oder
J0)in Gefäßen aus Glas oder
Steinzeug)in diesemFalle
jedochunterBeachtungfol=
genderVorschriften:

aa) WerdenmehrereGe=
fäße in einem Frachtstücke
vereinigt, so müssen sie in
starkeHolzkistenmit Stroh,
Heu, Kleie, Sägespänen,
Kieselguroderanderenlocke=
renStoffen festverpacktsein;

bb) beiEinzelverpackung
istdieVersendungderGefäße
in soliden,mit einergut
befestigtenSchutzdecke,so=
wie mit Handhaben ver=
sehenenund mit hinreichen=
dem Verpackungsmaterial
eingefüttertenKörben oder
Kübelnzulässig;dieSchutz=
deckemuß, falls sie aus

OigitizedbyCo= gle

sont soumis aux disposi=
tions suilvantes:

1° Cesmatières, à moins due des
Wagons Spécialement con=
struits à cet eflet (wagons=
reservoirs) ne scient em=
Dloyés, nepeuveit étretrans=
PDortéesdue:

a) dans des tonneaux par=
ticulièrement bons et
solides,
ou

b) dans des vases en métal
Gtanches et capables de
TEister,
ou

c) dansdesvasesenverre ou
en grès, en ce cas toute-
soisenobservantles pre-
scriptions ci-dessous in=
diquces:
an) quand plusieurs

Vases sont réeunisen un
colis, ils doeivem étre
Emballéssolidement dans
de fortes caisses de bois
garnies de Paille, de foin,
de Son, de sciure de
bois, de terre G’infisoires
Ou autres Substances
meuhles;
bb) dquand les vases

sont emballés isolément,
Tenvoi est admis dans
des paniers ou cuvenux
soliles munis de cou=
Vercles bien assujettis et.
de poignées, et garnis
GS’unequantité suflisante
de matières d’emballage;
Ie couvercle consistant.
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Stroh, Rohr, Schilf oder
ähnlichemMaterialebesteht,
mit Lehm=oderKalkmilch
oder einem gleichartigen
Stoffe unter Zusatz von
Wasserglasgetränktsein.
Das Bruttogewichtdes
einzelnenKollo darf40Ki=
logrammnichtübersteigen;

schadhaft gewordene Gefäße
werdensofortausgeladenund
mit demnochvorhandenenIn=
halte für Rechnungdes Ab=
senders bestmöglichverkauft;
die Beförderunggeschiehtnur
auf offenenWagen. Auf eine
Abfertigungim Zollansagever=
fahren, welcheeine festeBe=
deckungund Plombierungder
Wagendeckeerforderlichmachen
würde)wird die Beförderung
nichtübernommen)
die Bestimmungender vor=
stehendenZiffer 3 geltenauch
für die Fässer und sonstigen
Gefäße, in welchendieseStoffe
befördertworden sind. Der=
artige Gefäße sind stetsals
solchezu deklarieren;

mit anderenGegenständenver=
gleicheNr. XXXV)
bei der Verladung und Ent=
ladungdürfendieKörbeoder
Kübel mit Glasballons nicht
auf Karren gefahren,nochauf
der Schulter oder auf dem
Rücken,sondernnur an den

29

30

4

5%

6°

en paille, jonc, roscau
ou matières analogues,
doit étre iunprégnéede
lait Gargile ou de chaux
ou d'une autre substance
GCquiwalente, mélangé
avec du verre soluble.
Le poids brut du colis
isolcne doit pasdépasser
40 kilogrammes:;

les vases qduise détérioreront
Dendant le transport seront
immediatement déchargeéset
vendus, avec le contenn qui
y sera resté, au mienx des
intérets de Texpediteur;
le transport n’'a lieu due sur
des wagons découverts. Si#
les opérations du passage
een douane exigeaient des
wagons munis de bäches
plombées, le transport ne
scrait pas accepté;

les dispositions du 3° qui
Précèdentsont aussi appli=
cables aux tonneaux et
autres récipients dans les=
duels ces matières ont 616
transportées. Ces réeipients
doiventtonjours étredéclarés
comme ayant servi à ce
transport;
en ce qui concerne Pembal-=
lage avec d’autres objets,
voir nmeXXXUV;
au chargement et au deé=
chargement, les paniers ou
cuveauk contenant des
ballons en verre ne doivent
pas étre transportés sur des
camions, ni portés sur les
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an den genanntenBehältern
angebrachtenHandhabenge—
tragen werden;

. die Körbe und die Kübel sind
im Eisenbahnwagensicherzu
lagernund entsprechendzube=
festigen.Die Verladungdarf
nicht übereinander, sondern
nur in einer einfachenSchicht
nebeneinandererfolgen;

. jedes einzelneKollo ist mit
einer deutlichen,auf rotem
Grunde gedrucktenAufschrift
„Feuergefährlich“ zu versehen.
Körbe oderKübel mit Gefäßen
ausGlas oderSteinzeughaben
außerdemnoch die Aufschrift
„Mit der Hand zu tragen“
zu erhalten. An denWagen
isteinroterZettelmit derAuf=
schrift„Vorsichtigrangieren“
anzubringen;

. aus dem Frachtbriefemuß zu
ersehensein,daßdieim Absatz1
dieser Nummer aufgeführten
Gegenständebei 17/5 Grad
Celsiusein spezifischesGewicht
vonwenigerals 0/780undmehr
als 0,680 haben. Fehlt im
FrachtbriefeinesolcheAngabe,
so finden die Beförderungs=
bedingungenunterXXII (be=
treffendPetroleumäther usw.)
Anwendung.“,

épaulesou sur le dos, mais
seulementpar les poignées;

dans les wagons, les pa-
hiers et cuveaux doivent etre
solidement assujettis et at=
tachés aux parois du wagon.
Les colis ne deivent pas étre
chargés l’un sur PTautre,mais,
l'un à cöté de PTautreet sans
superposition;
chaque colis isold doit porter
sur une Gtiquette apparente
le mot „intlammable“ im
Drimé sur fond rouge. Les
PDaniersou cuweaux renfer=
mant des vases en verre ou
en gres doivent en outre étre
munis de Tinscription „à
PDorter à la main“. Les
wWwagonsdoivent étre munis
FTuneétiquette rouge portant
Pinscription: „àmandeuyrer
avec Précaution“:;
i. doit étre indiquc sur la
lettre de voiture duc les ob=
jets désignésdansle premier
alinéa du présent miméro
ont un poids spécilique de
moins de 0,780et de plus
de 0.680à une température
de 17°0, centigrade (Celsius).
Si cette indication ne se
tronve pas dans la lettre de
Voiture, Ton appliquera les
conditions de transport du
neXXIIconcernant Pessence
de pétrole, etc.).“

XV. — NummerXXII erhält fol=
gendeFassung:

„Metroleumäther(Gasolin,Neo=
lin usw.)und ähnliche,aus Pe=

ReichsGesetzbl.1908.

XV. — Le numéro XXII aura la
teneur suivante:

„L’iessence depétrole(gazolinc,
néoline, etc.) et les autres pro=
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troleumnaphthaoderVraunkoblen-
teerbereitete,leichtentzündlichePro=
dukte, soferndieseStoffe bei17)
Grad CelsiuseinspezifischesGewicht
von 0O/680oder weniger haben,

unterliegennachstehendenBe=
stimmungen:

1. DieseGegenständedürfennur
befördertwerden:

entweder
a) in dichtenundwiderstands=
fähigenMetallgefäßen,

oder
b) in Gefäßen aus Glas oder
Steinzeug;in diesemFalle
jedochunterBeachtungfol=
genderVorschriften:

an) WerdenmehrereGe=
fäße in einemFrachtstücke
vereinigt, so müssensiein
starkeHolzkistenmit Stroh,
Heu, Kleie, Sägespänen,
Kieselgur oder anderen
lockeren Substanzen fest
verpacktsein;

bb.)beiEinzelverpackung
istdieVersendungderGe=
fäße in soliden,mit einer
gut befestigtenSchutzdecke,
sowiemit Handhabenver=
sehenenund mit hinreichen=
dem Verpackungsmaterial
eingefüttertenKörben oder
Kübelnzulässig;dieSchutz=
deckemuß, falls sie aus
Stroh, Rohr, Schilf oder
ähnlichemMaterialebesteht,
mit Lehm=oder Kalkmilch

duits facilement inflammables
Dréparésavec du pétrole-naphte
ou du goudron de lignite,
Lorsduecesmatires ontunpoids
Spéeilidnede 0.680ou moins à
une température de 17°,, centi=
grade (Celsius).

sont Soumis aux conditions
Suivantes:

% cesx matières ne peuvent
Etre transportéesdue:

a)dans des vases en métal
Gtanches et capables de
résister,
ou

b) dans des vases en verre
ou en grès, en ce cas
toutesoisen observant les
prescriptions ci-desous
indiquées:
an) quand plusieurs

vases soht réunis en un
Colis, i1l8doivent étre em=
balles solidement dans
de fortes Caissesde bois
garniesdepaille, de loin,
de son. de sciure de
bois, de terre Tintuscoires
On autres Ssubstances
moeubles:
bb) duand les vases

sont emballes isoldment,
TVensroiest admis dans
des Daniers ou cuvennzx
solides, mmis de cou=
Vercles bien assujettis et
de Poignées, et garnis
d’'une duantité sullisante
de matières d’emballage;
le rouvercie consistanten
Daille, jonc, roseau ou
mati6res analogues, doit
eire impregné de lait

Oriqinal from



oder einem gleichartigen
Stoffe unter Zusatzvon
Wasserglas getränkt sein.
Das Bruttogewichtdesein=
zelnenKollo darf 40 Kilo=
grammnichtübersteigen;

J) in luftdichtverschlossenen
Kesselwagen;

. währenddesTransportsetwa
schadhaft gewordene Gefäße
werdensofortausgeladenund
mit dem noch vorhandenen
Inhalte für RechnungdesAb=
sendersbestmöglichverkauft;

. die Beförderung geschiehtnur
auf offenenWagen. Auf eine
Abfertigungim Zollansagever=
fahren, welcheeine festeBe=
deckungund Plombierungder
Wagendeckeerforderlichmachen
würde, wird die Beförderung
nichtübernommen)
. die Bestimmungender vor=
stehendenZiffer 3 geltenauch
für die Gefäße, in welchen
dieseStoffe befördertworden
sind. Derartige Gefäßesind
stetsals solchezu deklarieren;

. wegender Zusammenpackung
mit anderenGegenständenver=
gleicheNr. XXXV,
bei der Verladung und Ent=
ladungdürfendieKörbe oder
Kübel mit Glasballons nicht
auf Karren gefahren,nochauf
der Schulter oder auf dem
Rücken,sondernnur an den
an den genanntenBehältern
angebrachtenHandhabenge=
tragenwerden;

25

30°

4

5%

6°

’argile ou de chaux ou
d’'une autre Substancc
Gqumnlennte, mélangé
avec du verre soluble.
Le poids brut du colis
isol ne doit pas dépasser
40 kilogrammes;

c) dans des wagons- #ré=
servoirs partaitement
étanches;

les vases qui se dẽtérioreront
pendant le transport seront
immédiatementderhargéset
vendus, avec le contenn qui
sera resté, au miengxdes
interets de Texpediteur;
le transport m'alieu due sur
dleswagons découwerts.Si
les opérationsdu pasage en
douane exigeaient des wa=
Lons munis de bäches plom=
ecs, le transport ne serait
Das accepté;

les dispositions du 3° qui
Drecèdent sont aussi appli=
cables aux réeipients dans
lesdquelsces matières ont 640
transportéees.Ces réeipients
doivent toujours étre de=
clar(S comme ayant servi à
ce transport;
en ce qui concerne l'em—
ballage avec d'autres objets,
Voir n XXXV,
au chargement et anu deé=
chargement, les paniers ou
cuvcaux contenant des bal=
Lonsen verre ne doiventpas
Etre transportéssur desca=
mions, ni portés sur les
éGbaulesou sur le dos, mais
seulementPar les poignées;
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7. die Körbe und Kübel sind im
Eisenbahnwagensicherzulagern
und entsprechendzu befestigen.
Die Verladungdarfnichtüber—
einander, sondernnur in einer
einfachenSchichtnebeneinander
erfolgen;

8. jedeseinzelneKollo istmiteiner
deutlichen,auf rotem Grunde
gedrucktenAufschrift „Feuer—
gefährlich“zuversehen.Körbe
und Kübel mit Gefäßenaus
Glas oder Steinzeug haben
außerdemnoch die Aufschrift
„Mit der Hand zu tragen“
zu erhalten. An den Wagen
ist ein roter Zettel mit der
Aufschrift „Vorsichtig ran—
gieren“ anzubringen.

9. Außerdem findendie Bestim—
mungenunterNr. XV, Ziffer4
und5, Anwendung.“

XVI. — NummerXXIII erhältfol=

„(I) Die BeförderungvonTer=
pentinöl und sonstigenübelriechen=
denOlen, desgleichenvonPyridin
und Pyridinbasen, von Salmiak=
geist, von Blutlausgift (einemGe=
mengevon Schmierseife,Karbolöl
und Fuselöl), sowie von Formal=
dehydlösung und von Formalin
(einem Desinfektionsmittel,das
Formaldehyd und Anmeisensäure
enthält) findet nur in offenen
Wagen statt.

(2) DieseBestimmunggilt auch
für dieFässerundsonstigenGefäße,

7 gdansles wagons, les paniers
et cuveaux doivent étre so=
lidement assujettis et atta=
chẽs aux pParoisdu wagon.
Les colis ne doivent pas étre
chargés les uns sur les autres,
mais Fun à cöté de Tautre
et sans superposition;

8 chadquecolis isold doit porter
Sur une Gtiqduetteapparente
lIe mot „intlammable“ im=
Drimé sur fond rouge. Les,
Daniers ou cuveaux renter=
mant des vases en verre ou
en gres doivent en outre
Porter linscription: „à porter
à la main“. Les wagons,
doivent étre munis d’une
Getiquetterouge portant TPin=
scription: „à manœuvrer
avec précaution“;

9 en outre, les dispositions du
Mn“XV, 4 et 5°, sont appli=
cables.“

„-(I) Le transport d’essencede
teröbenthine et autres huiles de
mauvaise odeur, ainsi due de
la Dyridine et des produits à
base de pyridine, de Pammo=-
niaque, du poison contre le
chizoneure (mélange de savon
mon, Thuile phéniduéeetdhnile
Pyrogénde), de la solution de
Irmaldéhyde et de la forma=
line (dGEsintectantqui rentferme
de la formaldéhyde et de l’acide
formique), n’est fait qduedans.
des wagons découverts.
(2)Cettedisposition sapplique

aussi auxg tonneaux et aux autres
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in welchen diese Stoffe befördert
worden sind. Derartige Gefäße
sind stetsals solchezu deklarieren.

(3) Wegen der Zusammen=
packungmit anderenGegenständen
vergleicheNr. XXXV.“

XVII. — Nummer XXV erhält

„Flüssige Arsenikalien,insbe=
sondereArsensäure,unterliegenden
Bestimmungen unter Nr. XXIN,
Ziffer1undunterNr. XV, Ziffer1,3
(mit Ausnahme der in Ziffer 3 an=
gezogenenBestimmungenderZiffer
2), 4 und 5.“ «

XVIII. — Nummer XXVI erhält

„(1) Andere giftige Metallprä=
parate(giftigeMetallfarben,Metall=
salze usw.), wohin insbesondere
Quecksilberpräparate,als Sublimat,
Kalomel, weißesund rotes Prä=
zipitat, Zinnober, ferner Kupfer=
salzeundKupferfarben,als Grün=
span, grüne und blaue Kupfer=
pigmente,desgleichenBleipräparate,
als Bleiglätte(Massikot),Mennige,
Bleizuckerund andere Bileisalze,
Bleiweiß und andere Bleifarben,
auch Zinkstaub, sowie Zink= und
Antimonasche, ferner Bleiasche,
Bleikrätze, Bleirückstände und
sonstigebleihaltigeAbfällegehören,
dürfennur in dichten,vonfestem,
trockenemHolze gefertigten,mit
EinlagereifenbeziehungsweiseUm=
fassungsbändernversehenenFässern
oder Kisten zum Transport auf=
gegebenwerden.DielUmschließungen

Diqitized by Ceo= gle

r(eipients dans lesquels ces ma=
tièöresont && trausportées. Ces
rcipients deivent toujours éire
déclarés comme ayant servi à
ce transport.
(3) En ce dui concerne Fem=

ballage avec d'autres objets,
voir M XXXV.“

„Les Substances arsenicales
liduides, Particulièrement les
acides arséniengx, sont soumis
aux (dispositionsSpécilices anu
1 FSKIV. 1 et au K XV. 18,
3°(à Pexception de la disposition
Uu 2° citée au 3½),1° et 5°.t

v(I) Les autres produits mé=
talliques venéneux (couleurset
sels à base mimnétallique,etc.),
Dartieulièrement les produits
mercuriels, tels due sublimé,
calomel.précipitchlancct rouge.
cinabre; les sels et couleurs à
base de cuivre, tels due vert=
de-gris, pigments de cuivre
vVertset bleus; les preparations,
de plomb, telles due litharge
(massicot), mininum, Sncre de
Saturne et autres sels de plomb.
CGruseet autres couleurs à base
de plomb; la poussière de zine.
les cendresderincet dantimoine.
ainsi due les cendres de plomb.
crasses de plomb, Scories de
Plomb et autres dechets de
PDlomb,ne peuvent étre remis
au chemin de fer pour le trans=
Port due dans des tonneauk on
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müssenso beschaffensein,daß durch
diebeimTransport unvermeidlichen
Erschütterungen,Stöße usw. ein
Verstaubender Stoffe durchdie
Fugen nichteintritt.

(2) Für Kupfervitriolund Mi=
schungenvonKupfervitriolmitKalk,
Soda und dergleichen(Pulver zur
HerstellungvonBordeauxbrüheund
dergleichen)genügtjedocheineVer=
packungin starkenSäcken,die so
dicht sind, daß kein Verstauben
desInhalts stattfindet.“

aisses bien joints, faits de bois
sec et solide, les #onds des ton=
neaux et les caisses étant con=
solidés au moyrn de cercles ou
de bandes. Ces cercles ou
bandes doivent étre tels que,
malgré les secousses et chocs
inGvitableslors du transport,ces
matières ne tfnient pas par les
fentes.
(2) Toutefois,pour le sulfate

de cuivre, pour les mélangesde
Sullate de cuivre avec la chaux,
la soude et autres substances
analogues (poudre pour bonuillic
bordelaise, etc.), il suffit d’un
Emballage en sacs assez solides
Pour ne pas laisser tamiser le
contenug.“

XIX. — Als Nummer XXVIa
wird aufgenommen:

XIX. — Iest ajouté apreèsle
numéro XXVI un numéro XXVIa
ainsi conçu:

OI. (1)CyankaliumundCyannatriim „1° (I) Le cyanure de potassium
in festerForm sindzu verpacken:

a) in starkeneisernenFässernmit
aufgeschraubtemDeckelund
mit Rollreifen,

oder
b) indichten,vonfestem,trockenem

Holze gefertigtendoppelten
Fässernmit Einlagereifenoder
inebensobeschaffenendoppelten
Kisten mit Umfassungsbän=
dern. Die innerenBehälter
müssen mit dichtemStoffeaus=
gekleidetundsobeschaffensein,
daßungeachtetderbeimTrans=
portunvermeidlichenErschütte=
rungenundStößekeinStaub

et le cyanure de sodium à
Tétat solide doivent étre em=
ballés:
a)dans de forts tonneaux de

fer à couwvercle vissé et
munis de cercles de roule-
ment,
ou

b) dansdestonneauxdoubles,
bien joints, faits de bois
sec et solide, consolidés au
moyen de cercles ou dans
des caisses doubles con=
struites de la méme ma=
nière et entourées de ban=
des. Les récipients inté=
rieurs doivent étre revétus
(v’un tissu serré et constitus
demanieredue,malgré les
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vomInhalte hindurchdringen
kann.Statt derinnerenHolz=
gefäßekönnenauchverlötete
Metallgefäße verwendetwer=
den. Die Verwendung dicht
verschlossenerGefäßeausGlas
oder Steinzeug anstatt der
innerenHolzgefäßeistzulässig,
wenn dieseGefäße in dichte
Stoffe eingehülltodereinge=
näht und dann in starke
Holzkistenmit Heu, Stroh
oderanderengeeignetenVer=
packungsstoffenfest verpackt
sind.

(2)Unter den vorstehendenBe=
dingungendes Absatzes(1), b)
können auch mehrereGefäße zu
einemFrachtstückevereinigtwerden.

(1) Cyankaliumlauge und Cyan=
natriumlauge werden zur Be=
förderungnur zugelassen:

a) in dichten,mit guten Ver=
schlüssenverseheneneisernen
Behältern, die in festenHolz=
oderMetallkistenin Kieselgur,
Sägespäneoder andereauf=
saugendeStoffe eingebettet
sind,

oder
b) in besondersdazu eingerich=

tetenKesselwagen.Die Kessel
müssen doppelwandigund
vollkommen dicht sein; sie
dürfen an den unterenTeilen
keine Offnungen (Hähne,

Oioitizedby COo#rgle

secousseset choes inévi=
tables en cours de route,
aucune poussière du con-
tenu ne puisses'échapper.
Les rCcipientsintérieurs en
bois peuvent aussi étrerem=
Placés par des récipients
métalliques soudés. Liem=
ploi de vases en verre ou en
Zres hermétiquement fer=
més,au lieuderéeipientsin=
térieurs en bois, est admis,
à la condition que ces vases
soient solidementemballés
dans de fortes caisses en
bois, remplies de foin, de
Paille ou d’'une autre ma=
tière d’emballage analogue.
(2) La réunion en un seul

colis de plusieurs vases est
éGgalementadmnise,sous obser=
Vation desconditionsstipulées
ci-dessus à Talinéa (1), b).
(I) La lesive de cyanure de
Potassium et la lessive de cya=
nure de sodium ne sont ad=
mises au transport qdue:
a) dans des vases en fer

(Gtanches, munis de bonnes
fermetures et emballés dans
des caisses en bois ou en
métal solides garnies de
terre Tintfusoires, de sciure
de bois ou d’autres sub=
stances meubles,
ou

b) dans deswagons-réservoirs
spécialement ammnagés.
Pour ce transport. Les #ré=
servoirs doivent éetre à
doubleparoi et Tune étan=
cChéitéc parfuite; aucune
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Ventileoderdergleichen)haben.
Die Offnungen am Kessel
müssenabgedichtet,verschlossen
und durch fest eingeschraubte
Metallkappengeschütztsein.

(2) Das Auf=undAbladender
Versandstückemit Laugen,sowie
das Füllen und LeerenderKessel=
wagen ist durch den Absender
und denEmpfängerzubewirken.
Einem etwaan dieEisenbahnge=
richtetenAntrag auf Uberlassung
von Arbeiternzu derartigenVer=
richtungendarf nichtstattgegeben
werden.

(3) Das Bruttogewichteines
Versandstücksmit Laugen darf
75 Kilogrammnichtübersteigen.
Die Beförderung ist nur in
offenenWagen zulässig.
Fi VorschriftenzuZiffer
1 und 2
a) Auf denVersandstückenund
auf denKesselwagenmuß in
deutlicher, sich abhebender,
dauerhafterSchrift die Be=
zeichnung„Gift“ unddieAn=
gabe des Inhalts („Cyan=
kalium") „Cnyannatrium“
„Cyankaliumlauge“ usw.)an=
gebrachtsein.

ßh)Die Versandstückedürfennicht
mit Säuren oder sauren
Salzen und nichtmit Nah=
rungs=,Genuß=,Arzneimitteln

54

ouverture (robinets, sou-
Dapes, etc.) ne doit se
tronver à leur partie in=
lErieure. Les ouvertures
due portent les réservoirs
doivent étre renduesétan=
ches, fermées et protégées
Par deschapesmétalliques
Vissécs.
(2) Le chargement et le deé=

chargement des colis renter=
mant les lessives, ainsi qduele
remplissage et la vidange des
1Gervoirs incombent à l’expé=
iteur et au destinataire. I
Mnesera pas donné Suite à la
demande qui serait adressée
au chemin de fer en vue cob-
tenir le concours de ses agents
Dour U’accomplissementdel’une
ou de Pautre de cesopérations.
(3) Le poids Dbrut&’un colis

renflermantdes lesives ne doit
Das dépasser75 kilogrammes.
Le transport M'estpermis du’en
wagons découverts.
Prescriptions crommunesauk 1
ct 2·:
a) Les colis et les wagons=
réservoirs doivent porter
un caracteres nets, bien
apparents et durables, la
mention „Poison“, ainsi
due Pindication du contenu
Ccyanure de potassium“,
vtcyahure de sodium“, „les=-
Sive de cyanure de potas=
Sium“, etc.).
Les colis ne peuent étre
cemballts avec des acides,
des acétates, des denrées
at boissons alimentaires,
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und dergleichenzusammen
verladenwerden. Die Kessel—
wagensindsoin dieZügeein—
zustellen,daßsievonWagen,
die mit flüssigenSäuren be—
laden sind, mindestensdurch
einen Wagen getrennt sind.

4. Die Vorschriften in Ziffer 1
bis 3 finden auch auf Gefäße
undKesselwagen,in denenCyan—
kaliumoderCyannatriumbeför—
dert worden ist, sinngemäße
Anwendung. Derartige Gefäße
sindstetsals solchezudeklarieren.“

XX. — NummerXXIN erhältfolgen=
den neuenAbsatz(4):

/(4) Ganze(unzerkleinerte)Holz=
kohlewird nur dann zumTrans=
port angenommen,)wenn in dem
Frachtbrief erklärt wird, daß sie
wenigstens48 Stunden gelagert
hat.“

XXI. — Als neueNummerXXIXC
wird aufgenommen:

„Erdschwarzwird nur in stark
vernagelten, dicht verschlossenen,
vollgefülltenHolzkistenoderTonnen
zum Transport angenommen.“

XXII. — Nummer XXXI erhält
folgendeFassung:

(I) Wolle, Haare,Kunstwolle,
Baumwolle,Seide, Flachs,Hanf,
Jute, in rohemZustande,in Form

Reichs,Gesetzbl.1908.

OigitizedbyCo= gle

des médicamentsou artic-
les analogues. Dans les
trains, les wagons-réser-
voirs doivent etre separés,
Par un vhicule au moins,
deswagonschargesd’acides
liquides.

4%Les Prescriptions Gdictées aux
1°, 2°' et 3° sont applicables
Galement par analogie ausx
vases et wagons- r(servoirs.
ayant servi au transport du
(Fanure de potassium et du
Cyanure de sodium. Les vases
de cette especedoivent toujours
Etre declarés commeayant servi
à ce transport.“

XX. — II est ajouté à la fin du
numéro XXIX un nouwel alinda (4)
ainsi conen:

„(4) Le charbon de bois entier
(nonmoulu) Mn’'estadmis autrans=
Dort due si la lettre de voiture
déclare du’il est refroidi depuis
48 heures au moins.“

XXI. — II est ajouté apres le
numéro XXIX un numéro XXIXNA
ainsi concu:

„Le noir minéral West admis
au transport due Fil est em=
balle dans des caisses en bois
Ou dans des tonnenux fortement
cloués, hermétiquementfermeis
et entièrement remplis.“"

XXII. — Le numéro XXXI aura
la teneur suivante:

(I) Lalaine, les poils, lalaine
artiliciclle, le coton, la scie, le
lin, le chanvyre, le jute, à T’état
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vonAbfällenvomVerspinnenund
Verweben,als LumpenoderPutz=
lappen)fernerSeilerwaren,Treib=
riemenausBaumwolleundHanf,
Weber=,Harnisch=und Geschirr=
litzenwegengebrauchterPutzwolle
vergleicheAbsatz(3)]werden,wenn
sie gefettetodergefirnißt sind, nur
in bedecktgebautenoderin offenen
Wagen unter Deckenverschlußbe=
fördert. DieseGegenständedürfen,
vorbehaltlich der Bestimmungen
imAbsatze(4),nur in trockenemZu=
stand aufgeliefertwerden; auch
dürfendieAbfälle vom Verspinnen
undVerwebennichtin Ballen ge=
preßtsein.

(2) Die genanntenGegenstände
werden stets als gefettetoder ge=
firnißt behandelt,wenn nichtdas
Gegenteil aus dem Frachtbriefe
hervorgeht.

(3) GebrauchtePutzwolle wird
nur in festen, dicht verschlossenen
Fässern, Kisten oder sonstigenGe=
füßen zumTransportezugelassen.

(4) GefetteteodergefirnißtePutz=
lappen(Putztücher)werdenin der
im Absatze(3) vorgesehenenVer=
packungauchin nassemoderfeuchtem
Zustandezur Beförderungzuge=
lassen."

XXIII. — Nummer XXIXII erhält

„FäulnisfähigetierischeAbfälle,
wieungesalzenefrischeHäute,Fette,
Flechsen,Knochen,Hörner,Klauen,

Drut, sous forme de döchets
Provenant de la filature ou du
tissage, à Tétat de chiffons ou
G’étoupes; les cordages, les
coVurroiesde coton et de chanvre,
les cordelettes et ficelles diverses.
lpour la laine ayant servi au
nettorage, voir alinéa (3)) ne
doivent étre transportés, Sils
sont imprégnés de graisse et de
vVernis, due dans des wagons
couverts, ou dans des wagons
decouverts munis de bäches.
Sous réservedesdispositionsde
lPalinda(4),cesobjets ne peuvem
ötre remis au transport qu’d
T’étatsec, et les dechets pro=
venant de la fllature ou du
tissage ne doivent pas étre
PDressésen balles.
(2) La lettre de voiture doit

indiquer si lesdits objets ne sont
Das imprégnésde graisseou de
Vernis; en cas de non-indication,
ils seront considérés comme im=
Prégnés de graisse ou de vernis.
(3) La laine ayant servi au

nettoyage Wiestadmise au trans=
PDortdue dans des füts, caisses
Ou autres récipients solides et
hermétiquementfermés.
(4) Les chiffons gras ou im=

Drégnés de vernis sont admis
au transport méme mouillés ou
humides, lorsqwils sont em=
Dallés dans les conditions in=
didues à Talinda (3).“

„Les déchets Tanimaux sujets
à putrélaction,telsduelespeaux
fraiches non salées, les graisses,
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nicht gekalktes,frischesLeimleder,
sowie anderein besonderemGrade
übelriechendeund ekelerregendeGe=
genstände, jedoch mit Ausschluß
der unter Nr. LII und I.III auf=
geführten,werdennur unternach=
stehendenBedingungenangenom=
menund befördert:

1. Genügendgereinigteundtrockene
Knochen, abgepreßter Talg,
Hörner ohne Schlauch, das
heißt ohnedenHornfortsatzdes
Stirnbeins, in trockenemZu=
stande,Klauen, das heißt die
Hornschuheder Wiederkäuer
und SchweineohneKnochen
und Weichteile,werden in
Einzelsendungen,in guteSäcke
verpackt,zugelassen.

2. Einzelsendungendervorstehend
unter Ziffer 1 nicht genannten
GegenständedieserKategorie
werdennur in feste,dichtver=
schlosseneFässer, Kübel oder
Kisten verpackt zugelassen.
Einzelsendungen ungesalzener
frischer Häute dürfen jedoch
währendderMonateNovember,
Dezember,Januar undFebruar
auch in gut verschlossene,nicht
schadhafteSäcke aus dichtem,
starkemGewebeverpacktauf=
geliefertwerden,wenndieSäcke
derart mit Karbolsäure ange=
feuchtet sind, daß der üble
Geruch des Inhalts nicht
wahrnehmbarwird. Die Fracht=
briefemüssendie genaueBe=
zeichnungder in denFässern,
Kübeln, KistenoderSäcken
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les tendons, les os, les cornes,
les onglons ou sabots, les re=
tailles de peaux Haiches servant
à fabriquer la colle, non chau=
J6es,ainsi due tousautresobjets
nauscabondset répugnants, à
Texception toutefois de ceux qui
sont mentionnés aux n LII et
LIII, sont acceptésaux condi-
tions suivantes:
° les os suflisammentnettoyés
et sechées,le suif comprimé,
les cornes sans Tappendice
corné de Tos frontal à Tétat
sec, les onglons, est-à-dire
les sabots des ruminants et
des porcs, sans os ni ma=
tières molles, sont admis au
transport par expéditions
Partielles, lorsqu’iils, sont
remis emballes dans des
sacs Ssolides;

2°les expditions partielles des
objetsdecettecatégorie,non
denommés ei-dessus au le,
ne sont admisesdu’emballées,
dans des tonneaux, cuveauzx
Ou Caisses solides et her=
metiquementclos. Toutelois,
les expéditionspartielles de
Deaux fraiches non salces
sont, pendant les moeisde
novembre, décembre, janvier
et Grier, admises aussi dans
des sacs solidement fermés,
en bon état, d''un tissu fort
et Cpais à la condition que
les sacs Seient Passés à
Tacide phénidquepour due la
mauvaise odeur du contenu
ne DuisseSe faire sentir. Les
lettres de voiture doivent
indiqduer la denomination

97°
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verpackten Gegenstände ent—
halten. Die Beförderunghat
nur in offenenWagen zu er—
folgen.

Frische Flechsen,nichtgekalktes,
frisches Leimleder, sowie die
Abfälle von beiden,desgleichen
ungesalzene,frischeHäute, so—
wie ungereinigte, mit Haut—
und Fleischfasern behaftete
Knochenunterliegenbei der
Aufgabe in Wagenladungen
folgendenBestimmungen:

a) in derZeit vom 1. März
biszum31.Oktobermüssen
dieseGegenständein starke,
nicht schadhafteSäcke ver=
packtsein, die derartmit
verdünnterKarbolsäurean=
gefeuchtetsind, daß der
fauligeGeruchdesInhalts
nicht wahrnehmbar ist.
Jede Sendung muß mit
einerDeckeaus starkemGe=
webe(sogenanntemHopfen=
tuche),diemit verdünnter
Karbolsäure getränktist,
und diesewiedermit einer
großen,wasserdichten,nicht
geteertenWagenplanevoll=
ständigbedecktsein. Die
Bedeckunghat der Ab=
senderzu stellen;

3°

eNacte des objets emballes
dans les tonneaux, cuveaux,
caisses du Sacs. Le trans=
Dort ne pourra avoir lieu
duedansdeswagonsdéecou=
Verts;

les tendons frais, les retailles,
de peaux fraiches servant
à la fabrication de la colle.
non chaulées, ainsi qdue les
dechets de ces deux sortes
de matières; en outre les
Peaux fraiches non salées
et les os non nettoyé/s, garnis
encore de fibres mausculaires
et de peau,remis par wagons
complets, ne peuvent étre
transportécsdu’aux condi=
tions suivantes:

a) du l’ermars au 31 octobre,
Icesmatières doivent étre
emballdes dans des sacs
solides en bon état. Ces
sacs devront étre passés
à T’acide phénique, de
telle sorte due Todeur
mphitique des matières
duils contiennent ne
Duisse se faire sentir.
Tout envoi de ce genre
doit étre recouvert Tune
bäche en tissu tres fort
(appelétoile à houblon)
imprégnéT’une solution
Facide phénique. Cette
bächedoit elle-mémeétre
entièrement recouverte
Tune grande bäche
imperméable, non gou=
Gronnéde. Les bäches
doivent étre fournies par
Texpediteur;



b) in denMonatenNovember,
Dezember, Januar und
FebruaristeineVerpackung
in Säcke nicht erforderlich.
Die Sendungmuß jedoch
ebenfalls mit einer Decke
ausstarkemGewebe(Hopfen=
tuch) und diesewiederum
mit einer großen, wasser=
dichten, nicht geteerten
Wagenplanevollständigbe=
deckt sein. Die untere
Deckeistnötigenfallsderart
mit verdünnterKarbolsäure
anzufeuchten,daß ein fau=
liger Geruch nicht wahr=
nehmbar ist. Die Be=
deckunghat der Absender
zu stellen;

e) solche Sendungen, bei
denender faulige Geruch
durch Anwendung von
Karbolsäurenicht beseitigt
werdenkann, müssenin
feste, dicht verschlossene
Fässeroder Kübel derart
verpacktsein, daß sichder
Inhalt des Gefäßesnicht
durch Geruch bemerklich
macht.

Kesselrückständevon derLeder=
leimfabrikation(Leimkalk,Leim=
käseoderLeimdünger)müssen
mit zweiübereinanderliegenden
großen,wasserdichten,nichtge=
teertenWagenplanenvollständig
bedecktsein. Die untereDecke
ist mit verdünnterKarbolsäure
derart zu tränken, daß ein
fauliger Geruch nicht wahr=
nehmbar ist. Zwischenden
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b) pendant les mois de no=
vembre, déecembre,jan=
vier ct GEvrier,Vemballage
en sacs mest Pas nG=
cessaire. Cependant, les
envois doiwent étre cou=
verts Ggalement T’'une
bäche en tissu tres fort
(toile à houblon) et cette
bäche doit étreelle-meme
recouverte d’une grande
bäche imperméable. non
goudronnée. La premiere
bäche doit au bescin étre
Dasséeàlacide phénique,
de telle sorte du’ancune
odeur méphitique ne
Duissese faire sentir. Les
bäches doivent étre four-
nies par Texpéditeur;

T) si Tacide phéniqduene
suflir pas pour empécher
les odeurs méphitiques,
les envois doivent étre
emballes dans des ton=
neaux ou cuweauxsolides,
et bien clos, de telle
sorte due Todeur du
contenn du récipient ne
Duisse se faire sentir;

rsidus secs ou com=
Primésà T’étathumide, pro=
venant de la fabrication de
la colle de peau (résidus,
calcaires, résilus du chau=
lage des retailles de peau,
Ou résidus utilists comme
engrais) doivent étre recou=
verts entièrement de deux
grandes bäches superposces
imperméables et non gou=
dGronndes.La bäche inde=
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beidenvomAbsenderzu stellen⸗
denDeckenist eineSchichtvon
trockenem,gelöschtemKalke,
von Torfmull oder von ge—
brauchterLohe anzubringen.

Nicht ausgepreßte,nasseder—
artige Rückständemüssenin
feste, dicht verschlosseneFässer
oder Kübel derart verpackt
werden, daß sich der Inhalt
derGefäßenichtdurchGeruch
bemerklichmacht.

.Die Beförderungdervorstehend
unter3 und4 nichtgenannten
Gegenstände dieser Art in
Wagenladungenfindetin offenen
Wagen unter Deckenverschluß
statt. Die Bedeckunghat der
Absenderzu stellen.

. Die Eisenbahn kann Voraus=
bezahlungderFrachtverlangen.

Die Säcke,Gefäßeund Decken,
in und unter denen Gegen=
stände dieser Art befördert
wordensind, werdennur dann
zum Transporte zugelassen,
wenn sie durch entsprechende
Behandlungmit Karbolsäure
den fauligen Geruch verloren
haben.

. Die KostenetwanötigerDes=
infektion fallen dem Absender
beziehungsweisedemEmpfänger
zur Last.

rieure doit stre passée à
Tacide phénique dilué, de
telle sorte qu’nncune odeur
méphitiqdue ne puisse se
faire sentir. Entreles bäches,
dui doivem éire sournies par
Texpéditeur,il serarépandu
une couche de chaux seche,
Eteinte,depoussièredetourbe

Les résidus de cette na=
ture, non comprimés et à
T’etat humide, doivent étre
emballes dans des tonneaux
Ou cuveaux solldes et bien
clos, de tellesorte que lTodeur
du contenn du récipient ne
Duisse se faire sentir;

plete des matières non dé=
nommées aux 3° et 4° ci=
dessus, mais analogues à
celles qui y sont indiquées,
doit étreefflectuépar wagons
déeouverts munis de bäches.
Iexpéditeur doit fournir les
bäches;

faire payer d’avance le prix
de transport;

dans lesquels et scous les=
duclles des matières de ce
genre ont 66 transportées,
ne sont admis au transport
due sous condition d’avoir
6G44cabsolmmentdésinfectés
Par T’acidephénique;

a lieu, sont à la charge
de Texpéditeur ou du desti=
nataire;
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9. TrockeneHäute werdennur
in verschnürten Ballen zur
Beförderungangenommen.“

XXIV. — In Nummer XXXV XXIV. — La résférenceau numéro
wird zweimal die Nummer VIIIa VIIIa, qui, figure deux fois au nu=
gestrichen. méro XXXV7, sera supprimée.
XXV. — Nummer XI. erhält XXV. — Le numéroXL aura la

folgendenInhalt: teneur Suivante:

9° les peaux sbches ne sont
admises due si elles sont re=
mises en paquets et ficelées.“

O(I)Schießbaumwollein Flocken=
form undKollodiumwollewerden,
sofernsiemit mindestens35Prozent
Wasser angefeuchtetsind, in luft=
dichtenGefäßen,die in dauerhafte
Holzkisten fest verpacktsind, zur
Beförderungangenommen.

(2) Auf dem Frachtbriefemuß
vom Absenderund von einemder
Bahn bekanntenChemikerunter
amtlicherBeglaubigungderUnter=
schriftenbescheinigtsein, daß die
Beschaffenheitder Ware und die
Verpackung obigen Vorschriften
entspricht.

(3) Die Verpackungsvorschriften
imAbsatz(1),sowiedieBestimmun=
gen im Absatze(2) findenauchauf
Kollodiumwolle,die mitmindestens
35 PorozentAlkohol angefeuchtet
ist, Anwendung.“

„(l) Le fülmi-coton sous forme
Fouate et le fülmi-coton (coton
hitre) pour collodion sont ac=
Ceptésau transport dans des ré=
cipients Parfaitement étanches
solidement emballes dans de
fortes caissesen bois, à la con=
dition qdu’ils contiendront au
moins 35% Tieau.
(2) La lettre de voiture doit

contenir une déclaration revétue
de la signature de Texpéditeur
et de celle d’'un chimiste connu
du chemin de fer, attestant qdue
la nature de la marchandise et
Temballage sont conformes aux
Prescriptionsci-dessusénoncces.
Les signatures doivent étre dü-=
ment certifiées.
(3)Les prescriptions dePalinda

(I) relatives à Temballage, de
méme due les prescriptions de
Talinéa (2), sont aussi appli=
cables au fulmi-coton pour collo=
dion, dui contient au moins
35% Talcool.“

XXVI. — Als NummerXIII
wird aufgenommen:

XXVI. —I est ajouté apres le
numéro XIII un numéro XI A
ainsi concu:

„Les meches et amorces ex=
Plosibles sont soumises aux con=
ditions suivantes:
1%Elles seront emballées dans
des boites en carton dui ne

„ZündbänderundZündblättchen
(amorces)unterliegennachstehenden
Bestimmungen:
1. Dieselbensindzu höchstensje
100 Zündpillen — die im
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ganzennichtmehrals0,75
Gramm Zündmasseenthalten
dürfen — in Pappschachteln
zu verpacken.Hoöchstensje
12 Schachteln sind zu einer
Rolle zu vereinigen und
höchstensje 12 Rollen zu
einemfestenPaketemit Papier=
umschlagzu verbinden.

. Die Paketesind in Behälter
von starkemEisenblechoder in
sehr festehölzerneKisten, beide
von nichtüber 1,2#Kubikmeter
Größe, ohneBeilegunganderer
Gegenständeso zu verpacken,
daß zwischendenWändendes
Behälters und seinemInhalt
ein Raum von mindestens
30 Millimeter mit Säge=
spänen, Stroh, Werg oder
ähnlichemMaterial ausgefüllt
und eineBewegungoderVer=
schiebungderPaketeauchbei Er=
schütterungenausgeschlossenist.

Die Behältermüssennebender
Angabedes Inhalts diedeutliche
BezeichnungdesAbsendersund
der Fabrik tragen.

. Jeder Sendungmußeinevom
Fabrikantenund von einemder
Bahn bekanntenChemikeraus=
gestellteBescheinigungüberdie
Beachtung der vorstehendin
Absatz1bis 3 getroffenenVor=
schriftenbeigegebenwerden.“

40

devront pas en contenirplus
de 100à la fois. L’ensemble
ne devra Pas former une
masse explosible de plus de
75 centigrammes. Les pa=
duects ne pourront com=
Drendre plus de 12 rangées
de boites et chaqduerangée
plus de 12 boites. II8 seront
solidementenveloppésdans
du papier.
Les paquets doivent étre
emballésdansdescaissesen
ler-blanc ou en bois très so-
lide, d'un volume de 1 mètre
cube 200 décimetrescubes
anumaximum.sans adjonction
d’autresoljets. enmenageant
entre les parois de la caisse
et son contenu un espace
d’au moins 30 millimeétres
due Pon remplit de copeaux,
depaille,d’étoupeoud’autres
matières analogues, de ma=
nière à empéchertout mouve=
ment ou tout déplacement
des paqucts, meme en cas
de secousse.
Les caisses doivent porter,
Tune manière apparente,
lindication des matieères
du’elles contiennent, le nom
de Texpéditeur et celui de
la fabrique Torigine.
Chaque enwoi doit étre ac=
compagnéd’une déclaration
du fabricant et de celle d’un
chimiste comm du chemin
de fer, attestant due les
PDrescriptionscnuméréesci=
dessus aux 1“, 2° et 3° ont
64 observécs.“

Oriqinal from



——563——

XXVII. — NummerXLIV. Als XXVII. —I est ajouté au nu=
Ziffer 5 wird aufgenommen: méroXIIIV un ehiffte5 ainsi conçu:

J/5. Die verflüssigtenGasekönnen „5%Les gaz liduciies peuvent
in kleinenMengen,und zwar
Kohlensäureund Stickorydul
bis höchstens 3 Gramm,
Ammoniak und Chlor bis
höchstens20 Gramm, wasser=
freie schwefligeSäure und
Chlorkohlenoxyd(Phosgen)bis
höchstens100 Gramm, auch
in starken zugeschmolzenen
Glasröhren unter folgenden
Bedingungenbefördertwerden:
Die Glasröhren dürfen für
Kohlensäure und Stickoxydul
nur zur Hälfte, für Ammoniak
nund Chlor nur zu zwei
Dritteilen, für schwefligeSäure
undChlorkohlenoxyd(Phosgen)
nur zu drei Vierteilengefüllt
werden. Jede Glasröhre muß
in einezugelötete,mitKieselgur
gefüllte Blechkapselund diese
in einestarkeHolzkisteverpackt
werden.Es istzulässig,mehrere
Blechkapselnin eineKiste ein=
zulegen,dochdürfenRöhren
mit Ammoniak nicht mit
Röhren, die Chlor enthalten,
in dieselbeKistegelegtwerden.

Ferner können metallene
Kohlensäurekapseln(Sodor,
Sparklett) befördertwerden,
die höchstens 25 Gramm
flüssigerKohlensäureenthalten.
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Ggalementétre transportés
en petites quantités, dans
des tubesdeverresolidement
fondus, savoir l’acide car=
bonique et le protoxyde
d'azote jusqu'à 3 grammes
au maximum, Fammoniaque
et le chlore jusqu'à 20 gram=
mes au maximum, l'acide sul-
fureux anhydre et l'oxy-
chlorure de carbone (phos-
gène) jusqu'à 100 grammes
au maximum, aux conditions
ci-après: Les tubes de verre
ne doivent étre remplis qu'à
moitic pour Tacide carbo=
hidue etle protokyde d’azote,
duanxs deux tiers pour
l’ammoniaque et le ehlore
et qu'aux trois dquartspour
l'acide sulfureux et l'oxy-
chlorure de carbone (phos-
gène). Chaque tube de verre
doit etre placc dans une
capsule en fer-blanc remplie
de terre Tinfisoires ct em=
hallce dans une caisse en
bois solide. II est permis,
Temballer plusieurs cap=
Ssulesde fer-blane dans une
meémecaisse, mais les tubes
contenant de lammoniadqdue
ne doivent pas éetreplacés
dans une méme caisse avec
des tubes contenam du
Chlore.
Lacide carbonique liqus=

fic peut encore éetretrans=
Dortéeen récipients meétal=
lidques(6odor,sparklets) con=
tenant 25 grammes au plus
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Die Kohlensäuremußfreivon
Luft sein. Die Kapselndürfen
höchstens1 Gramm Flüssigkeit
auf 18834 Kuhbikzentimeter
Fassungsraumenthalten.“

de liquide. Lacide carbo=
nique doit étre pur de tout
Sidu d’air. Les réeipients
doivem étrechargisaumaxi-
mum de 1 gramme de li=
duide pour 1centimetre cube
340 millimetres cubes de ca=
Pacité.“

XXVIII. — Iest ajouté apres le
numéro XLIV. un numéro XIVa
ainsi conçur

XXVIII. — Als NummerXIIVa
wird aufgenommen:

„(1) Flüssige Luft wird zur
Beförderungzugelassenin doppel=
wandigen, die Leitung und
Strahlung der Wärme ver=
hinderndenGlasflaschen,die mit
Filz umkleidetund mit einem
Filzpfropfenso verschlossensind,
daß die verdampfenden Gase
entweichenkönnen,)ohneimInnern
einen erheblichenUberdruck zu
erzeugen,daßjedocheinAusfließen
des Inhalts nicht möglich ist.
Der Filzpfropfen muß so auf der
Flaschebefestigtsein, daß er sich
beimKippen und Umkehrender
Flaschenicht lockert. Jede Flasche
odermehrereFlaschengemeinschaft=
lich müssendurch einen sicher
stehenden Drahtkorb oder ein
ähnliches Gefäß gegen Stöße
geschütztsein. Die Beförderung
der Drahikörbe oder Gefäße hat
in oben offenenoder nur durch
ein Drahtnetz,einenmit Löchern
versehenenDeckelodereineähnliche
Vorrichtung geschlossenenMetall=
kästen oder Holzkisten mit den
Aufschriften „Flüssige Luft“
„Oben“) „Unten“) „Sehr zer=
brechlich“zu erfolgen. In diesen
Behältern dürfen sich keine leicht
brennbarenVerpackungsstoffe,wie
Sägespäne, Holzwolle, Torf,

„() Lair liquide est admis
au transport dans des bouteilles
en verre à double paroi, em=
Pöchant la conductibilité et le
rayonnement de la chaleur, en=
touréeesde feutre et serméespar
un bouchon de feutre permettant
Techappemem des gaz sans pro=
duire à Pintérieur une forte pres=
sion, mais einpéchant Tecoule-
ment du liquide. Ce bouchon
de teutre doit étre fixé de ma=
nière due la bouteille ne puisse
se déboucher si elle perd l'équi-
lihre ou est renversce. Chaque
bonteille ou plusieurs bouteilles
runies doivent étre protagées
Contreleschocsparunecorbeille
en fil de fer ou unautrerécipient.
analogue reposant d’aplomb sur
le sol. Le transport de ces cor=
beilles ou récipients doit étre
eflectuc soit dans des cosfres
métalliques ouverts en haut, ou
garantisà leur partie supérieure
Par un treillis en fil de fer, um
Couvercle perloré ou tout autre
mode de protection analogue,
soit dans des caisses en bois,
Dortant les inscriptions „Air li=
duide“, „IHaut“, „Bas“, „Tres
fragile". Ces récipientsne ren=
fermerontaucunematière dem=
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Stroh, Heu, befinden.Die Kästen
und Kisten müssenan demunteren
Teile bis zu einer solchenHöhe
dicht sein, daß im Falle eines
Bruches derFlaschendie Flüssigkeit
nichtausfließenkann. Die Kästen
undKistensindimEisenbahnwagen
so aufzustellen, daß sie nicht
umfallen oder herabfallen können
und daß die Flaschen aufrecht
stehenund gegenBeschädigungen
durch andereFrachtstückegeschützt
sind. Leichtbrennbarekleinstückige
oderleichtbrennbareflüssigeStoffe
sind nicht in unmittelbarerNähe
der flüssigenLuft zu verladen.

(2) Statt der doppelwandigen,
mit Filz umkleidetenGlasflaschen
könnenandereBehälter verwendet
werden,wennsiegegenErwärmung
so geschütztsind, daß sie nicht
beschlagenoder bereifen. Diese
Behälter brauchen,wenn sie fest
genug sind und sicherstehen, nicht
von Drahtkörben oder dergleichen
umschlossenzu sein. Im übrigen
finden die Vorschriften des Ab=
satzes(1)siungemäßeAnwendung.“

Dallage facilement inflammahble,
telle due: sciure de bois, tontisse
ligneuse, to0urbe.paille. foin. Les
cosfreset les caisses doivemtétre
completement étanches dans la
Partie insérieure jusqun une
hameur sullisame pour due, en
cas de rupture des bouteilles,
le liquide ne puissese rCpandre
à Pexterieur. Les coffres et les
Caissesdoivent étre placés dans
les wagons de manière à ne
Douwoir ni tomber ni se ren=
veriser, et de telle sorte due les
bomeilles restem debout et ne
Duisent pas étre endommagées
Dar T’antres colis. Aucune ma=
tière facilement inffammable en
Petitsmorceanzonal’état liquide
#nedoit étre chargee à proximité
immédiate de Tair liduide.
(2) Au lien de bouteilles

en verre à double paroi, en=
tourées de fentre, on pen em=
Ployer Gautres récipiems, à la
condition tomefois de les pro=
teger contre Téchauffement, de
manière qu'ils ne puissent se
couvrir de rosée ni de givre.
Si ces récipiems sont assez ré=
Sistants et se tiennem aplomb,
ilss n’'om pas bescoind’etre en=
tourés de corbeilles en sil de
l#r ou d’antres moyens de pro=
tection. Som applicables dureste
Dar analogie les dispositions de

XXIX. — Als Nummer XIIVb
wird ausgenommen:

XXIX. — I est ajouté après le
numéroXLIVa un numéroXLIVb
ainsi conçu:

„L’acide carboniqdne Sous
forme de gaz etile protocarhure
FShydrogene (gaz des marais) ne

98“
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„Gasförmige Kohlensäureund
Grubengaswerdenzur Beför=
derungnur dann angenommen,

Oioitizedby COo#rgle



wenn ihr Druck den von 20 At=
mosphären nicht übersteigt und
wennsiein Behälternaus Schweiß=
eisen,FlußeisenoderGußstahl auf=
geliefertwerden,welchebei einer
innerhalbder letztenvier Jahre
vor derAufgabestattgehabtenamt=
lichenPrüfung ohnebleibendeVer=
änderung der Form mindestens
das Anderthalbfachedessjenigen
Druckes ausgehaltenhaben, unter
dem die Kohlensäure oder das
Grubengasbei ihrer Auflieferung
stehen. Jeder Behälter muß mit
einerOffnung,welchedieBesichti=
gung seinerInnenwandungenge=
stattet, einem Sicherheitsventil,
einemWasserablaßhahn,einemFüll=
beziehungsweiseAblaßventile, so=
wie mit einem Manometer ver=
sehenseinundmußallevierJahre
auf seinegute Beschaffenheitamt=
lich geprüftwerden.Ein an leicht
sichtbarerStelle angebrachteramt=
licher Vermerk auf dem Behälter
muß deutlicherkennenlassen,wann
undauf welchenDruck diePrüfung
desselbenstattgefundenhat. In
demFrachtbriefist anzugeben,daß
derDruckderaufgeliefertenKohlen=
säure oder des Grubengasesauch
bei einerTemperatursteigerungbis
zu 40 Grad Celsius den Druck
von 20 Atmosphären nicht über=
steigenkann. Die Versandstation
hat sichvon derBeachtungvor=
stehenderVorschriften und insbe=
sonderedurch Vergleichungdes
Manometerstandesmit dem Prü=
fungsvermerkedavonzuüberzeugen,
daß die Prüfung derBehälter auf
Druckin ausreichendemMaßestatt=
gefundenhat.“

sont acceptésau transport que
si leur Pressionne dépassepas
20 atmospheèreset ils sont ren=
lermis dans des récipients de
fer soudé, de fer fondu ou dha=
cier fondu, ayant. dans lesquatre
derniöres années avant la remise
autransport, supportén l’épreuve
olficielle, sans avoir subi une
delormation persistante, une
DressionGgaleà 1½foisaumoins
celle due produit Tacide car=
bonidue ou le protocarbure d’hy-
drogene au momeint de la re=
mise au chemin de fer. Chaque
rGeipient doit étre pourvu d’une
rouverturepermettant de voir
Pinterieur, #’une soupape de
sürete, un robinet, d'une sou=
Dape Permettant de le remplir
ou de le vider, ainsi due d'un
manometre. L’épreue ollcielle
doit étre renouweléetous les
duatre ans. Le récipient doit
Dorter, d’une manière apparente,
Pindication de la date et du
résultat de la dernièreépreuwe.
Liexpéditeur doit déclarer dans
la lettre de voiture due, méme
dans le cas ou la température
S’Gleveraitjusqdu’àd40 centigrade
(Celsius), Ia pression de Tacide
carbonique ou du protocarbure
I#hydrogene expédié ne dé=
assera pas 20 atmospheres.
La station de départ doit ve=
rifier siles prescriptions ci-dessus
Gcnoncéesont 616observées.Elle
compareranotammentl'élévation
du manomeétreavec lerésultat de
la dernière épreuve ofllcielle
inscrite sur les réeipients, alin
de Fassurer due la résistance
desditsrécipientsestsuflisante.“
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XXX. — Nummer XLVI erhält XXX. — Le numéro XLVI aura
folgendeFassung: la teneur suivante:

„Chlormethyl und Chloräthyl
werdennur in luftdichtverschlossenen
starkenMetallgefäßenund auf
offenenWagenbefördert.In den
Monaten April bis Oktober ein=
schließlichsindderartigeSendungen

versehen,falls nichtdieGefäßein
Holzkistenverpacktsind.““

„Phosphortrichlorid,Phosphor=
orxychloridundAzetylchloriddürfen
nur befördertwerden:

entweder
1. in vollkommendichtenund mit
guten Verschlüssenversehenen
Gefäßen aus Schweißeisen,
Flußeisen,Gußstahl,Blei oder
Kupfer,
oder

2. in Gefäßen aus Glas; in
diesem Falle jedoch unter

schriften:
a) zurBeförderungdürfennur
starkwandige Glasflaschen
verwendetwerden, welche
mit gut eingeschliffenen
Glasstöpseln verschlossen
sind. Die Glasstöpselsind
mit Paraffin zu umgießen;
auch ist zumSchutzedieser
Verkittung ein Hut von
Pergamentpapierüberden
Flaschenhalszu binden;

Oioitizedby COo#rgle

„Le chlorure de méthyle et
le chlorure d’'éthyle ne peuvent
Etre transportés due dans des
rGeipients en métal solides, par=
faitement Gtanches,hermétique=
ment fermés, et chargés sur des
Wagons découverts. Pendant les
mois ’avril à octobre inclusive=
ment, les envois doiven étre
recouverts de bäches fournies
Dar Texpéditeur, à moins due
les récipients ne scient renter=
mes dans des caisses en bois.“

„Le trichlorure dephosphore,
Toxychlorure de phosphore et
le chlorure T’acctyle ne sont
admis due Sils sont présentés
au transport:
1° dans des réeipients de fer
forgé, de fer fondu, Tacier
fondu, de plomb ou de
cuivre, absolument étanches,
et hermétiquement clos,

ou
2° dansdesrécipientsenverre;
en ce dernier cas, les pre=
Sscriptionssuivantes doivent
Etre obserwées:
a) Texpedition nepeut avoir
lieu qu'en bouteilles de
Verre solide, bouchées à
l'ẽmeri. Les bouchons de
verre doivent étre en—
duits de paralline, et
Pour protéger cet enduit,
le goulot des bonteilles
doit étre recouwert Tune
enveloppeenparchemin;
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b) dieGlasflaschensind, falls b) les bouteilles dont lecon=
siemehrals 2 Kilogramm
Inhalt haben,in metallene,
mit Handhaben versehene
Behälter zu verpackenund
darinsoeinzusetzen,daßsie
30Millimeter vondenWän=
denabstehen;dieZwischen=
räume sind mit Kieselgur
dergestaltvollständigaus=
zustopfen, daß jede Be=
wegung der Flaschenaus=
geschlossenist

grammInhalt werdenauch
in starken,mit Handhaben
versehenen Holzkisten zur
Beförderung zugelassen,
welchedurchZwischenwände
in so vieleAbteilungenge=
teilt sind, als Flaschenver=
sandtwerden. Nicht mehr
als vier Flaschendürfenin
eineKiste verpacktwerden.
Die Flaschen sind so ein=
zusetzen,daß sie 30 Milli=
meter von den Wänden
abstehen; die Iwischen=
räume sind mit Kieselgur
dergestaltvollständigaus=
zustopfen,daß jede Be=
wegung der Flaschenaus=
geschlossenist. Statt Kiesel=
gur (b. c) können bei Ver=
sendungvon Azetylchlorid
auchSagespäneverwendet
werden;

tenu pèse plus de 2 kilo=
grammes doivent étre
placécesdans des reci=
Piems en métal pourvus
de poignées; un espace
vide de 30 millimetres
doit exister entre les bou=
teilles et lesparois desré=
cipients; lesespacesvides
doivent eire soigneuse=
ment comblés avec de
la terre T’infisoires, de
lacon qu’ancun mouve=
ment des bonuteillesne
Duisse se produire;
les bonteilles contenant.
2 kilogrammes au plus
doivem étre admises au
transport dansdescaisses,
en bois solides, pourrues
de poignées et divisées
intérieurement en amam.
de compartimems qu’il
aura de bomeilles à
ekpéedier.Chaque caisse
ne pent renfermer plus
de quatre bouteilles.
Celles-cidoiventétrepla=
ées de telle sorte du’il
subsiste un espace vide
de 30 millimétres einre
elles et les parois de la
caisse; cet espace vide
sera soigneusementcom=
blé avec de la terre Tin=
fusoires, de facon quau=
cun mouwementdes bou=
teilles ne puisse se pro=
Guire. On peut employer
dansPemballage desbou=
teilles de chlorure J’acé=
tyle (b eirc) de la sciure
de bois au lieu de terre
FTinluscires;
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d) auf demDeckelderunterb)
und c) erwähntenBehälter
ist nebender Angabedes
Inhalts dasGlaszeichenan=
zubringen.“

d) le couvercle des reci=
Pients dont il est parlé
en b) et c) doit porter,
4 c6½de la menmtondu
contenu, les signes con=
venus pPourle tansport
du verre.“

XXXII. — Als NummerXLVIIIa
wird ausgenommen:

XXXII. — Ist ajouté apres le
numéro XILVIII un numéro XLVIIIa
ainsi conçu:

„Natrium und Kalium sind in
starkenBlechbüchsenmit verlötetem
Deckeloder in starken,dichtver=
schlossenenGlasflaschenzu versen=
den, die mit Petroleum beschickt
odertrockenseinmüssen.Die Glas=
flaschensind in Kieselguroderin
Saägespäneeinzubetten.Die Blech=
büchsenodero Glasflaschen müssen
in Holzkistenverpackt sein; diese
KistenmüssenbeiVerwendungvon
GlasflascheneinenverlötetenBlech=
einsatzhaben.“

„Le sodium et le potassium
doivent étre remis au transport
dans des récipientsen fer-blanc
solides, à couvercles soudés,
Ou dans des bouteilles en verre,
solides, hermétiquement bou=
Chées, qui doivent etre com=
pletement secs ou remplis avec
du pétrole. Les bouteilles en
verre doivent étreplacéesdans
de la terre Tiinfusoires ou de
la sciure de bois. Les réci=
Pients en fer-blanc ou les bou=
teilles doivent etre emballdés
dans descaissesenbois. Lors=
du’il est fait usage de bouteilles,
es caisses doivent étre revétues
intérieurement d’une enveloppe
detöle à couverclebien soudé.“

XXXIII. — Als NummerXIX
wird aufgenommen:

XXXIII. — II est ajouté apresle
numéro XLIN un numéro XLIK
ainsi conçu:

„NatriumsuperorydundBarium=
superoxyd(Oxylith) sind in starken,
vollkommen wasserdichtenBlech=
büchsen,die in einemit verlötetem
BiecheinsatzausgestattetestarkeHolz=
kisteverpacktsind, aufzugeben.“

OioitizedbyCOor gle

„Le peroxyde de sodium et
le bioxyde de barium (oxylithe)
doivent étre remis au transport
dans des récipientsen fer-blanc
solides, completement étanches,
emballés dans une forte caisse
en bois revétue intérieurement
Tune caisse de töle à couvercle
soudé.“
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XXXIV. — Als NummerXLIXb XXXIV. — IL est ajouté aprèsle
wird aufgenommen: numéro XLIXa un numéro XLIXb

ainsi conçu:
„Kalziumkarbidmußingenügend

starke,luftdichtverschlosseneeiserne
Gefäßeverpacktsein. AndereStoffe
dürfen in die Gefäße nicht beige=
packtwerden. Die Beförderung
darf nur in gedecktenWagen ge=
schehen.“

„Le carbure de calcium doit
Etre emballe dans des réci=
Dients en fer Gtancheset sufli=
Samment résistants. Ces réci=
Dients ne doivent renfermer
aucune autre matière. Le trans=
Port ne peut étre ellectuc qdue
dans des wagons couwerts.“

XXXV. — Nummer erhält fol=
gendeFassung:

XXXNV. — Le mmiméroL aura la
teneur suivante:

„Präparate,welcheausTerpen=
tinöl, Spiritus, Petroleumnaphtha
oder anderenleicht entzündlichen
Flüssigkeiteneinerseitsund Harz
andererseitsbereitetsind,wieSpiri=
tuslackeundSikkative,unterliegen

den nachstehendenVorschriften:

1. Wenn diese Präparate in
Ballons, FlaschenoderKruken
verschicktwerden,somüssendie
Behälterdichtverschlossen,wohl
verpacktund in besondere,mit
starkenVorrichtungenzum be=
quemenHandhaben versehene
Gefäße oder geflochteneKörbe
eingeschlossensein.
Wenn die Versendungin

Metall=,Holz=oderGummi=
behälternerfolgt, somüssendie
Behälter vollkommendichtund
mit gutenVerschlüssenversehen
sein.
Die ausTerpentinöloderPetro=

leumnaphtha und Harz berei=
tetenübelriechendenPräparate
dürfennur in offenenWagen
befördertwerden.

1

„Les préparations telles que
les vernis et les siccatifs, for=
mées T’un mélange Tessence de
terébenthine, Talcool, de pé=
trole-naphte ou d’autres liquides
facilement intlammables avec
des resines, sont soumises aux
Dreseriptions suivantes:
I Lorsque ces préparations
sont expédiées en touries,
bouteilles ou cruchons, les
rGeipients doivent étre fer=
meéF§hermétiquement et bien
eimballesdans des caissesou
des paniers munis les uns
et les autres de poignées
solides et commodes.
Si les réeipients sont en

métal, en bois ou en cacut=
chouc, ils deivent étre par=
laitement étanches et her=
métiquement clos.

2 Les Dréparations composées
Tessencede térdébenthineou
de petrole-naphte et de ré=
sine, qui répandent une
manvaise odeur, ne peuvent
etre transportées due sur
des wagons découverts.
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3. Wegender Zusammenpackung
mit anderenGegenständenver—
gleicheNr. XXXV.“

„(1) GefetteteEisen=undStahl=
späne(Dreh=,Bohr=unddergleichen
Späne) und Räückständevon der
Reduktiondes Nitrobenzolsaus

nicht in luftdichtverschlossenenBe=
hältern aus starkem Eisenbleche
verpacktzurAufgabegelangen,nur
in eisernenWagen mit Deckeln
oderunterDeckenverschlußbefördert.

(2) Aus demFrachtbriefemuß
ersichtlichsein, ob die Eisen=oder
Stahlspänegefettetsindodernicht,
anderenfallswerdensieals gefettet
behandelt.“

XXXVII. — Nummer II erhält

„(1) Mit Fett oderOl getränktes
Papier, sowieHülsen aus solchem,
werdennur in gedecktenWagen
oder in offenenWagen unter
Deckenverschlußbefördert.
(2) Bei Sendungen von Hülsen

dieserArt muß derFrachtbriefeine
ErklärungdesAbsendersenthalten,
daß dieHülsen nachderTränkung
erhitztunddaraufin Wasservöllig
abgekühltwordensind.“

(I) FrischeKälbermagenwerden
nur in wasserdichteBehälter ver=

Oigitizecby COeo=gle

3° En ce qui concerne l'em—
ballage avec Tautres mar=
chandises, voir n XXXWV.“

„(I) La limaille de fer ou
’acier grasse (provenant des
tours ou des machines à forer,
etc.) et les r(sidus de la rédue=
tion dunitrobenzol des fabriques
Taniline dui ne sont pas pré=

rGcipients en forte töle et her=
métiquement fermés, ne peuvent
Etre transportés due dans des
wagons en fer, munis de cou=
vercles ou revéetus de bäches.
(2) La lettre de voiture doit

indiquer si la limaille de fer ou
d’acier est grasse ou non; en
cas de non-indication, elle sera
considérée comme grasse.“

„(I) Le papier graisséou huild
et les füseaux faits de ce papier
ne peuvent étre expédiésquren
wagonscouverts ou en wagons
découwerts revéetusde bäches.
(2) La lettre de voeiture ac=

compagnant les envois de fu=
seaux de cette nature doit con=
tenir une déeclarationde Lexpé-
diteur certiliant qu’ils ont 66é
chaufléesaprèsavoir étéimbibes
T’huile et ensuite refroidis com=

„(I) Les caillettes de veau
fraiches ne sont admises au

99
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packtund unter folgendenBedin=
gungen zur Beförderung ange=
nommen:
1. sie müssenvon allen Speise=
restengereinigtund derartge=
salzensein,daßaufjedenMagen
15 bis 20 Gramm Kochsalz
verwendetsind;

2. beiderVerpackungistauf dem
Boden des Gefäßes, sowie auf
die obersteMagenschichtje eine
etwa 1 ZentimeterhoheSchicht
Salz zu streuen;

3. im Frachtbrief ist von dem
Absenderzu bescheinigen,daß
die Vorschriften in Ziffer 1
und 2 beobachtetsind;

4. die Eisenbahn kann die Vor=
ausbezahlungder Fracht beie
der Aufgabeverlangen;

5. die Kosten etwa nötiger Des=
infektion fallen dem Absender
beziehungsweisedemEmpfänger
zur Last.
(2)WährendderMonateOktober,

November,Dezember,Januar, Fe=
bruar und März werdenauchun=
gesalzenefrischeKalbermagen, so=
fern sie von allen Speiseresten
gereinigt sind, in festen, dicht ver=
schlossenenFässern oder Kübeln
und unter Beachtung der Bestim=
mungenimAbsatz(1),Ziffer4 und5,
zur Beförderungzugelassen.Die
DeckelderKübel muüssenmit einem
eisernenUberwurfebefestigtsein.“

transportquedansdesrécipients
étanches et aux conditions sui-
vantes:

1 elles doivent étre débarras=
SGcsde tout reste Galimentss
et saléesde telle sortequ'il
soit employé de 15 à 20
grammes de sel de cuisine
par caillette;

2°' une couche de sel d’environ
un centimètre d'épaisseur
doit étre repandue, en outre,
au tond des récipients ser=
Vant d’emballage, ainsi due
sur la couchesupérieuredes
caillettes;

3° la lettre de voiture doit
contenir une décrlaration de
Texpéditeur Péciliant que
les prescriptions des 1°et 2
ont 66 observées;

4 le chemin de fer peut exi=
ger le paiement du prix de
transport au moment de la
remise à ’expédition;

5° les frais de dEinlection éven=
tuelle du wagon sont à la
charge de T’expéditeurou
du destinataire.
(2) Pendant les mois d’oc=

tobre, novembre, décembre,
janvier, Evrier et mars, les
caillettes de veau fraiches non
Salccs, debarrassées de tout reste
d’alimens, sont admises aussi
au transport dans des tonneaux
Ou cuvennx bien clos, et aux
conditions éCuuméréesaux 45
ct 5° ci-dessus. Les couvercles,
de ces récipients deivem étre
fixés au moyen T’unebandede
fer.“
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XXXIX. — Die Schlußbestimmung
fällt weg.

Anlage 2.
Das Frachtbriefformularwird ge=

ändertwie folgt:

Das Wort „Eigentümer“wird
in „Eigentumsmerkmale(/ abge=
ändert, auch werden in der An=
merkung(14)zwischendenWörtern
„Wagennummern“und„hier“ die
Wörter „und die Eigentumsmerk=
male“ eingeschaltet.
Die Spalte „Nr.“ wird ver=

breitert, die beidenSpalten „Lade=
gewicht“ und „Ladefläche““werden
in einevereinigt.

Im FormulareII für denEil=
gutfrachtbriefwerdenzwischenden
Wörtern„weißesPapier mit einem“
und „roten Streifen“ die Wörter
„mindestens1 Zentimeterbreiten“
eingeschaltet.

Diqitized by Ceo= gle

XXXIX. — La Disposition finale
est supprimée.

AfsE## 2.
II est apporté au formulairede la

lettre de voiture les modilications
ci-apreès:

Le mot „PDropriétaire“ Sera rem=
placc par les mots „marques de
Dropricte() , et dans la remarquctbh,
les mots „et les marques de pro=
Driéte " seront intercalés entre les
mots „numéros“ et „Sur la présente“.

De plus, la colonne „N"“ devra
étre élargie et les deux colonnes
„Capacité de chargement“ et „Sur=
face de plancher“ serontréunies en
une seule.
Dans le formulaire II de la lettre

de voiture concernant la grande vi=
tessc. il sera ajonte auxsmots „Dapier
blanc, avec bande ronge“ les mots
sulvants „d’aau moins 1 cemimeire
de largeur“, sans modilication des
mots ultérieurs.

99.
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Anlage 4.

Das Formular der nachträglichenAnweisungerhält folgendeFassung:

NachträglicheAnweisung.

„Die Güterexpeditionder entahn in................»...............ersuche(n)
ich (wir), die mittels Frachtbrief d. d. .den,..»»............
zurBeforderunqan in aufgelieferte
nachstehendbezeichneteSendung
# – —— ——..t

Zeichen Vgas nso Anzahll Art derVerpackung Inhalt Gewicht
Kilogramm 1

T .
1.aufderJeisandstationan.......».............»...»........zurückzugeben
2. unterwegsaue undan —N in — — Station
der..................,.....Eisenbahn abzuliefern;
an m............,..................Stationder.........,......·....»...·...».Eisenbahn
abzuliefern;

4. nur gegenBezahlungdesNachnahmebetragsvon
Worten)abzuliefern;

5. nicht gegenBezahlungdes im uache — sonderndes

•

Nachnahmebetragsvn — (mit Worten) abzuliefern;

6. ohneErhebungeinerNachnahmeabzuliefern;
7. frachtfreiabzuliefern.

(Unterschrift.)

Anmerkung. —Diejenigen Teile desFormulars, welcheauf deneinzelnenFall nicht
passen,sindzu durchstreichen.“

* Oriqinel from
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Annexe 4.

Le formulaire de la Disposition ultérieure est modisié comme il est
indiqué ci-apres:

Dispositionultérieure.

“ .“—.19 —

„La Sre 11919. du chemin de fer dbc est priée,
en ce qui concerne Texpédition ci-après spécilice, remise au transport
M1th hettr ölg.Witn . 19 à l’adresse
de ..s ##nnnsh

7— .
Marques Fr Naturs Désignation Poids en
et numéros de l’emballage de la marchandise kilogr.

I

l

1Odehretourne1älautsitiondedopsutårM...............«.........................»....;
Bodelaretemrencoursderouteerdolalnro.rhl.»»».»»»» ...........

alastatronde»»sp»»,............«.....ducke-minderile»............ .·.». -
30delalivreIäM»«. ....... ä.................«..................gare du chemin

K Ir 1.
4° de la lirer zeulement eontreepaiement du montant du rembourse-

ment, soit eien tontes lettred):
5° de ne pDasla livrer contre Paiement du remboursement dans

la lettre de voiture, mais d'un remboursement de. (en
tontes lettres):

6’ de la lirrer Sans recouvrer le montant du remboursement;
7° de la liyrer franco.

(Signature.)

Observation. — On rayera la disposition dui ne convient pas à chaque cas
Darticulier.“
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Artikel 4.
Das gegenwärtigeZusatzübereinkom=

menhat dieselbeDauer undWirksam=
keit wie das Ulbereinkommenvom
14. Oktober1890, von demes einen
integrierendenBestandteilbildet. Die
Ratifikation wird vorbehalten. Die
Niederlegungder Ratifikationsurkunden
soll sobald als möglichstattfinden,und
ar in derselbenForm wie bei dem

Srrsselre selbstund beidenZusatz=
vereinbarungen.Es tritt drei Monate
nachder iiyu) derRatifikationen
in Kraft.

zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeZusatzübereinkommenunterfertigt
und ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenzu Bern, in elf Exem=
plaren, den 19. September1906.

OigitizecbyOo ale

Anricrz 4.

La présenteConvention addition=
nelle aura la méme durée et vigueur
due la Conwventiondu 14 octobre
189 dont elle devient partie inté=
grante. Elle sera ratifice et le dépot
des ratifications aura lieu aussitet
due faire se pourra, dans la forme
adoptécepour la Convention elle=
méme et les actes additionnels à
ladite Convention. Elle entrera en
vigueur trois mois apres ce dépet.

En foi de qduoiles Plénipoten-=
tiaires respectifsont signéla présente
Convemion adduionnelle, et Tont
revétue de leurs cachets.

Fait à Berne, en onze exemplaires,
le 19 septembre 1906.

Pour PAllemagne:
(L. S.) v. Bülow.

PourI’Antricheet pourla Hongrie:
(L. S.) Baron Heidler-Egeregg,

Ku#stredAutriche-Hongrieäheme.
Pour la Belgique:

(L. S.) M.Michottede Welle.
Pourle Danemark:
(L. S.) H. Vedel.
Pourla France:
—
PourI/stalie:

(L. S.) Magliano.
Pourle Luxembourg:
(L. S.) Rechteren.
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Vollziehungs⸗Protokoll.

Die unterzeichnetenBevollmächtigten
derjenigenStaaten, welchedieUberein=
kunft vom 14. Oktober1890 über den
Eisenbahnfrachtverkehrvollzogenhaben
oder ihr beigetretensind, habensich
heute am 19. September 1906 im
Bundeshause zum Znweckeder Unter=
zeichnungdesvon denbetreffendenRe=
gierungenvereinbartenzweitenZusatz=
übereinkommenszu demgedachteninter=
nationalenUbereinkommenversammelt.

Sie habennachVergleichungder in
ebensovielenExemplaren,als Vertrags=
staatensind, vorbereitetendiplomatischen
Instrumente anerkannt, daß diese Ur=
kundensichin guterund gehörigerForm
befanden,und haben denselbenihre
Unterschriftenund Siegel beigefügt.

Dem gegenwärtigenProtokoll istein
deutscherText beigefügt.Man istdar=
über einverstanden,daß dieserText den
gleichenWert habensoll wie der fran=
zösischeText, sofernes sich um den

OigitizecbyOo gle

Pour les Pays-Bas:
(L. S.) Rechteren.
Pour la Roumanie:
(L. S.) Miclesco.
Pour la Russie:

(L. S.) Basile Bacheracht.
Pour la Suisse:
(L. S.) Zemp.

Procès-Verbaldesignature.

. Les soussignésPlénipotentiairesdes
Etats qduiont signé la Convention
imernationale du 14 octobre 1890,
sur le transport de marchandises par
chemins de fer, ou qui y ont ad=
héré, se sont réunis aujourd’hui le
19 septembre 1906, au Palais fédéral,
Pour procéder à la signature de la
deuxieme Convention additionnelle
audit Acte international dont les
termes ont été arrétés entre leurs
Gouvernementsrespectis.
Après avoir collationné les in=

struments diplomatiques de ladite
Convention additionnelle qui ont 606
Préparés en nombre égal à celui
des Etats contractants, ils ont constaté
due ces actes étaient en bonne et
due forme et y ont apposé leurs
signatures et leurs cachets.
Un texte allemand est annesé au

Présent prochs-verbal, et il est en=
tendu que ce texte aura la méme
valeur que le texte français en tant
du’il sagit de transports par chemins
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Eisenbahnverkehrhandelt, bei welchem
ein Staat, wo das Deutscheausschließ=
lich oder neben anderenSprachen als
Geschäftssprachegilt, beteiligtist.
Von derRevisionskonferenzvom Juli

1905 waren unter die im F 8 derAus=
führungsbestimmungenzum Internatio=
nalenUbereinkommenspeziellgenannten
Güter auchdie Artikel Hölzer, Flachs,
Hanf, Dünger, ErdenundSteinkohlen
aufgenommen. Diese Artikel sind im
Zusatzübereinkommenauf Verlangen der
OsterreichischenRegierung und der Un=
garischenRegierungweggelassenworden,
welcheihrBegehrenwiefolgtbegründen:

„Die Güterklassifikationender einzel=
nenVertragsstaatenumfassenunterden
BezeichnungenHolz, Dünger, Erde die
verschiedenartigstenArtikel, zum Teil
sogar Halbfabrikate, welche bezüglich
ihrer natürlichenBeschaffenheitso sehr
voneinanderabweichen,daß es jedenfalls
ungerechtfertigtwäre, auf alle diese
Güter denhöherenProzentsatzfür regel=
mäßigenGewichtsverlustanzuwenden.

ZudemweichendieGüterklassifikationen
der einzelnenVertragsstaatenhinsichtlich
der unterdie gedachtenSammelbezeich=
nungen subsumiertenArtikel auchunter=
einander in wesentlichenPunkten ab,
so daß sich zweifellos bezüglich der
Tragweite der beantragtenBestimmung
Meinungsverschiedenheitenergebenmüß=
ten und voraussichtlicheine verschiedene
Behandlungder in Frage kommenden
Artikel in deneinzelnenVertragsstaaten
eintretenwürde.

Oigitizecby COeo=gle

de fer intéressantun Pays oh Falle-
mand est employé exclusivement ou
à cötc Gautres langues comme langue
Tallaires.
Lu Conférencederevisiondejuillet

1905 avagit inscrit les articles bois,
lin, chanvre, engrais, terre et char=
bon de terre, au nombre des mar-
chandises dénommées Spéeialement
au § 8 des Dispositions réglemen-
taires pour Texécution de la Con=
vention internationale. Ala demande
du Gouvernement autrichien et du
Gouvernement hongrois, motivée
commesuit, les articlesprécitésont
GéGlaissés de côté dans la Convention
additionnelle:
„Les classifications de marchan=

dises des divers Etats contractants
embrassent sous les déenominations
de bois, engrais, terre, les articles
les plus divers, voire méme partois
les objets mi-fabriqués, lesquels, en
raison de leur nature particulière,
different tellement les uns des autres
qu'il serait certainement injuste dap=
Pliduer à toutes ces marchandises
un pourcentage supérieur pour la
tolcrance de déchet de route.
De plus, les classifications de

marchandises des divers Etats difle-
rent aussi entre elles sur des points
essentiels en ce qui concerne les ar=
ticles compris sous les dénominations
génériques dont il Fagit, de sorte
du’il se produirait sans doute des
divergences de vues relativement
à la portée de la disposition pro=
Posec et due les articles en qducstion
eneseraient probahlement pas traités
de la méme manieèredans les divers
Etats contractants.

Oriqinal from
PRINCETON UNIVERSITN



Aber auch abgesehenhiervon wäre
die Voraussetzungfür die beantragte
Erweiterung der Haftungsbeschränkung
der Eisenbahnenin Ansehung des Ge—
wichtsverlusteszufolgeArtikel 32, Ab=
satz (1) des erwähnten Internationalen
Ubereinkommensnur in demFalle ge=
geben,wenndie betreffendenArtikel nach
ihrernatürlichenBeschaffenheitregelmäßig
und nichtetwanur unteraußergewöhn=
lichenVerhältnisseneinenGewichtsverlust
bis zu 2 Prozenterleiden.

Die eingehendenErhebungen,welche
diesbezüglichgepflogenwurden, haben
jedochergeben,daß dieseVoraussetzung
nicht nur hinsichtlichder Artikel Holz,
Dünger und Erden, sondernauchbei
Flachs, Hanf und Steinkohlen im all=
gemeinennicht zutrifft und daß sich
daherrücksichtlichdervorbezeichnetenAr=
tikel dieErhöhung desNormalsatzesfür
regelmäßigenGewichtsverlustaus deren
natürlichenBeschaffenheitnicht recht=
fertigen läßt.
Insoweit jedocheinzelnedieserArtikel,

wie gewisseDüngerartenund Erden,
tatsächlichim feuchtenZustandezurAuf=
gabezu gelangenpflegen,erscheinteine
Maßnahmeim Sinne deseingangser=
wähntenBeschlussesals überflüssig,da
für derartigeGüter beiVersendungim
feuchtenZustandezufolgedes§ 8 Ab=
satz(I) der Ausführungsbestimmungen
zumInternationalenUbereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehrder Normal=
satz für regelmäßigenGewichtsverlust
ohnehinschonderzeitmit 2 Prozent be=
messenist.“

Reichs=Gesetbl.1908.

OigitizecbyOo ale

Mais, méme abstraction faite de
Ices considérations, Pextension pro=
Posée de la restriction de responsa=
bilité des chemins de fer en ce qui
concerne le déchet de route, en ver=
tu de la Convention internationale,
article 32, alinéa (1),ne se justilierait
due si les articles visés subissaient
en regle généraleun déchet de poids
allant jusqu'n 2%, en raison de leur
nature particulière, et non pas seule=
ment à lasuite de circonstancesextra=
ordinaires. 1
Or, Tenquéteapprofondiequi a 6466

faite à ce sujet a permis de constater
due cette présomption ne saurait étre
admise d’une manière génédralenon
seulement pour les bois, les engrais
et la terre, mais aussi pour le lin,
lIe chanvre et le charbon de terre,
et due,par conséduent,uneCCvation
de la tolérance normale pour déchet.
de route régulier, en raison de la na=
ture Particulière des articles précités,
ne sc justiliait pas.
Et, pour ceux de ces articles —

comme certaines especes d’engrais et
de terre par exemple — qui sont en
fait remis habituellementau trans=
Port à Tétat humide, une mesure
dans le sens de la décision dont il
est fait mention plus haut Parait
Ssuperflue,attendu qdue,pour les mar=
chandises de cettenature transportées
à PTétathumide, la tolérance normale
Dourdéchetderoute régulierestdeja
lKe à 2%, aux termes du §&8.
alinéa (I) desDispositionsréglemen-
taires pour Texccution de la Con=
Vention internationale sur le trans=
Dort de marchandises par chemins
de fer.“

100
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So geschehenin Bern, in elfExem⸗ Fait à Berne,en onzeexemplaires,
plaren, am 19. September1906. le 19 septembre1906.

PourITAllemagne:
v. Bülow.

PourI’Antricheet pourla Hongrie:
Baron Heidler-Egeregg,
LunsireM-Aulriche-Hongneàheme.
Pour la Belgique:

M.Michottede Welle.

Pour le Danemark:
H. Vedel.

Pour la France:
Révoil.

Pour IItalie:
Magliano.

Pour le Luxembourg:
Rechteren.

PourlesPays-Bas:
Rechteren.

Pour la Roumanie:
Miclesco.

Pour la Russie:
Basile Bacheracht.

Pour la Suisse:
Zemp.

Das vorstehendeZusatzübereinkommennebstdem Vollziehungsprotokoll ist
ratifiziert, die Ratifikationsurkundensind in den Archivender Regierungder
SchweizerischenEidgenossenschaftin Bern am 22. September1908 niedergelegt
worden.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
41.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Julassung von Börsentermingeschäftenin Anteilen von Bergwerks,
und Fabrikunternehmungen. S 585. — Bekanntmachung, betreffendden Beitritt der Republik
Liberia zur Berner internationalen Urheberrechtsübereinkunftvom 9 September 1886, sowie zu den
am 4 Mai 1896 dazu getroffenenJusatzübereinkommen.S. 585. — Bekanntmachung, betreffend
Anderung derMilitär=Transport. Ordnung. S. ö86. — Bekanntmachung, betreffenddie Post=
scheckordnung.S. 587.

(Nr. 3531.) Bekanntmachung,betreffenddie Julassungvon Börsentermingeschäftenin An=
teilenvonBergwerks=undFabrikunternehmungen.Vom 30. Oktober1908.

Muf Grund desH63 desBörsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.1908 S. 215) hat
der Bundesrat beschlossen:

Börsentermingeschäftein Anteilen der Aluminium-Industrie=Aktien=
GesellschaftNeuhausen(Schweiz)sind zulässig.

Berlin, den30.Oktober1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Wermuth.
— — —

(Nr. 3532.) Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt derRepublikLiberia zur Berner inter=
nationalenUrheberrechtsübereinkunftvom 9. September1886, sowiezu den
am 4. Mai 1896 dazu getroffenenZusatzübereinkommen.Vom 1. No=
vember1908.

No% einer Mitteilung des SchweizerischenBundesrats ist die RepublikLiberia
der am 9. September 1886 zu Bern geschlossenenUbereinkunft, betreffenddie
Bildung einesinternationalenVerbandeszumSchutzevonWerkenderLiteratur
und Kunst (Reichs=Gesetzbl.1887 S. 493 ff.), sowieden am 4. Mai 1896 in
Paris zu dieserUbereinkunftgetroffenenZusatzübereinkommen,nämlich einerZu=
satzakteundeinerDeklaration(Reichs=Gesetzbl.1897 S. 759 ff. und S. 769 ff.),
beigetreten.

Als Tag desBeitritts ist der 16. Oktober1908 festgesetztworden.
Berlin, den1.November1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Koerner.
— —

Reichs·Gesetzbl.1908. 103

Ausgegebenzu Berlin den 17.November1908.
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r. 3533.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär=Transport=Ordnung.Vom
3. November1908.

Awm#Grund des§ 2 derVerordnung,betreffenddieMilitär-Transport=Ordnung
— Eisenbahnen,vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) bestimmeich,
aß in dieserOrdnungunddendazuergangenenErgänzungenfolgendeAnderungen
vorzunehmensind:

1. Im §&46 erhältdie Ziffer4 folgendenzweitenAbsatz:
Die Bestimmung der B0. §965 C), wonach kein zur

Beförderung von Personen bestimmter Zug vor der im
Fahrplan angegebenen Zeit abfahren darf, findet auf Züge
des Militär-Fahrplans — ausgenommen Lokalzüge, die für
den öffentlichen Verkehr freigegeben sind — keine An=
wendung.

2. Im #56 Ziffer1 sind
im erstenAbsatzedieWorte„vomDeutschenLuftschiffer=Verbande“
und

im zweitenAbsatzedieWorte „von Militärbehördenoder von
VereinendesDeutschenLuftschiffer=Verbandes“

zu streichen;die Ziffer2 erhält folgendeneueFassung:
2. Die FrachtbriefezudenderMilitärverwaltunggehörenden

Ballons sind mit dem StempelderMilitärbehördezu versehen.
Bei AufgabeandererBallons ist die unter1 erwähnteBe=
scheinigungderMilitärbehördevorzulegen.

3. In derAnlage1 (Militärtransport=Anmeldung)ist derVordruckunten
linkswiefolgtzu fassen:

mit Militär=Sonderzug

zur Abfahrtfrühestensum—.—. Uhr——. M. 37

zurUnkunftspätestensum—— 1 M. 5

Ferner ist die Anmerkungunter „Mitteilung des Bahnbevoll=
mächtigten“zu ersetzendurch:

Anm. Hier werdenAbfahrzeit, Fahrweg,längereAufenthalteundAnkunftamgiele
angegeben,wenn die Anmeldungender Truppenfrüh genugbei demBahnbevollmächtigten
eingehen,d. h. bei demLaufe

über einenDirektionsbegzrrrk .- 4 Tage,
* zweiDirektionsbezirkeeeeee . ... .. 5 2
: drei undmehrDirektionsbezirkemindesteeenn. 8 2

vor Antritt der Fahrt.
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4. In derAnlageII (Fahrtliste)istaufderTitelseiteanStellederdritten
und vierten Zeile von unten zu setzen:

W 1,2,39 bedeutetWarme Kost,

K : Kaffee, Ir

K 7 Kallee mit kalter Kost,

Als Fußnoteist zu setzen:

*) Die Jahlen nebendemBuchstabenW bezeichnenbei mehrfacherVerpflegungeines
Transports die für die einzelnenVerpflegungspunktefestgesetzteKost.

Verlin, den3. November1908.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

(Nr. 3534.) Bekanntmachung,betreffenddie Postscheckordnung.Vom 6. November1908.

A# Grund des § 2 desGesetzes,betreffenddieFeststellungeines zweitenNach=
58 zum Reichshaushalts-Etat für das Rechnungsjahr1908, vom 18. Mai
1908 Geihe⸗Gesetzbl.1908S. 197)wird für dasReichs⸗Postgebietnachstehende

Hostscheckordnung
erlassen:

I. Beitritt zum Post=Überweisungs=und Scheckverkehre.
1.

Zur Teilnahmeam Post=Uberweisungs=und Scheckverkehrewird jede
Privatkerson bHandelsfirma, öffentlicheBehörde, juristischePerson oder sonstige
VereinigungoderAnstalt auf ihrenAntrag zugelassen.Der Antrag kann bei
einemPostscheckamtoder einer Postanstalt gestelltwerden.

nu. Die EröffnungeinesKontos erfolgtin der Regel bei demPostscheck=
amt, in dessenBezirkederWohnsitzdesAntragstellersliegt, auf Verlangenauch
bei einemanderenPostscheckamtoderbei mehrerenPostscheckämtern.

103°
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m. Auf jedesKonto muß eineStammeinlagevon 100 Mark eingezahlt

werden.
IV. Jedes Postscheckamtführt eineListe der Kontoinhaber. Der Postver=

waltung bleibtvorbehalten,die Liste in der ihr geeigneterscheinendenWeisezu
veröffentlichen.

V. Die Höhe desGuthabenseinesKontos unterliegtkeinerBeschränkung.

II. Einzahlungen.

82.
Allgemeines.

Einzahlungen auf ein Postscheckkontokönnenbewirktwerden:
A. mittels Zahlkarte bei jeder Postanstalt und 9 Postscheckamte(§ 3),
B. mittelsPostanweisungbeijeder Postanstalt(§4),
C. mittelsUberweisungvon einemanderenPostscheckkontoG#5).

83.
EinzahlungenmittelsZahlkarte.

1. Mittels Zahlkartekönnenauf ein PostscheckkontoGeldbeträgesowohl
vom Kontoinhaberals auchvon jederanderenPersoneingezahltwerden. Der
HöchstbetrageinerZahlkartewird auf 10000 Mark festgesetzt.

n. Zu Zahlkarten dürfen nur Formulare benutztwerden,dievon derPost=
verwaltung hergestelltsind. Die Formulare werden von den Postscheckämtern
zum Preise von 25 Pfennig für je 50 Stück an die Kontoinhaberverabfolgt.
Einzelne Formulare werden am Schalter der Postanstaltenan das Publikum
* abgegeben.

Die Ausfüllung derZahlkartekannauchdurchDruck, mit derSiteite
wmaschinusw. bewirktwerden;die handschriftlicheAusfüllung darf nur mit Tinte
geschehen.Der Geldbetragist in der Reichswährunganzugeben.Die Mark—
summemuß in Zahlen und in Buchstabenausgedrücktsein. Auch das mit der
ZahlkarteverbundeneFormular für den Einlieferungsscheinist vom Einzahler
dem Vordruck entsprechendauszufüllen.

IV. Der Abschnittder Zahlkartekann zu Mitteilungenan den Konto=
inhaber benutztwerden.

V. Nach Einzahlungdes Betrags wird der Postvermerkauf demEin=
lieferungsscheinevollzogen.

VI. Der eingezahlteBetrag wird auf dem in der Zahlkarte angegebenen
Postscheckkontogutgeschrieben.Das PostscheckamtübersendetnachderGutschrift
dem Kontoinhaberden Abschnittder Zahlkarte.

Vv. Kann die Gutschrift bei dem Postscheckamtenicht erfolgen, weil ein
Konto unter der in der Zahlkarte angegebenenBezeichnungnicht geführt wird
oderderKontoinhaberwegenunzureichenderAdressenichtsichererkennbarist, so
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ist eineUnbestellbarkeitsmeldungzu erlassen,damit derAbsenderdieAngaben der
Zahlkarte berichtigeoder die Rücksendungdes eingezahltenBetrags beantrage.
Der eingezahlteBetrag ist an den Absenderohne Erlaß einer Unbestellbarkeits—
meldungzurückzuzahlen,wenn für denin derZahlkartebezeichnetenEmpfänger
bei dem Postscheckamtezwar ein Konto bestandenhatte, diesesaber erloschenist.

Für die BeförderungjederUnbestellbarkeitsmeldungund derzu erteilenden
AntworthatderAbsender20PfennigPorto andieAufgabe=Postanstaltzuentrichten.

Vin. Den Landbriefträgernkönnenauf ihrenBestellgängenZahlkartenüber
Beträgebis 800 Mark zur Ablieferungan die Postanstaltübergebenwerden.
Auf das Verfahren finden dieVorschriftenderPostordnungvom 20. März 1900
§ 29 ff. entsprechendeAnwendung. Für jededem Landbriefträgerauf seinem
BestellgangübergebeneZahlkarteist eineNebengebührvon 5 Pfennig im voraus
zu entrichten.

#X. Der Absenderkann eine eingelieferteZahlkarte unter den in derPost=
ordnung 9 33 angeführtenVoraussetzungenzurücknehmen,solangedie Gutschrift
auf demKonto desEmpfängersnochnichtgebuchtist.

84.
EinzahlungenmittelsPostanweisung.

I. 1. Jeder Kontoinhaber kann bei der Postanstalt, durch die er seine
Postsendungenerhält, den Antrag stellen, daß die für ihn eingehendenPost=
anweisungenseinemPostscheckkontogutgeschriebenwerden.

n. Ist ein solcherAntrag gestellt,so überweistdie Postanstalt denBetrag
der für den KontoinhabereingegangenenPostanweisungentäglichmittelsJahl=
karte an das Postscheckamtzur Gutschrift, während die Abschnitteder Post=
anweisungendemKontoinhaberübersandtwerden.

im. 2. Die für einenKontoinhabereinzuziehendenPostauftrags=undNach=
nahmebeträgesindunmittelbarseinemPostscheckkontozu überweisen,wennam Fuße
des Postauftragsformulars oder unmittelbar unter der Angabe des Nachnahme=
betragsvermerktworden ist: „Betrag an das Postscheckamtin. zur
Gutschriftauf das Konto NVr. des N. i M. «

IV. Die durchPostauftragoderNachnahmeeingezogenenBeträgewerdenan
das Postscheckamtmittels Postanweisungnach Abzug der Postanweisungsgebühr
esandt.

Das PostscheckamtübersendetdenAbschnittderPostanweisungnachGutschrift
desBeétragsan denKontoinhaber.

∆(.
EinzahlungendurchUberweisungvon einemanderenostscheckkonto.

Die für Kontoinhaber von anderenKontoinhabern desselbenoder eines
anderenPostscheckamtsangewiesenenBeträgewerdendemKonto desEmpfängers
Jutgeschrieben.
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III. Rückzahlungen.
86.

Allgemeines.
1. Der Kontoinhaberkann über seinGuthaben, soweites die Stamm=

einlagevon 100Mark übersteigt,in beliebigenTeilbeträgenjederzeitverfügen,
und zwar:

A. durchUberweisungauf ein anderesPostscheckkonto,
B. mittelsSchecks.

Zu Uberweisungenund Schecksdürfen nur Formulare benutztwerden, die
vom Postscheckamtebezogenwordensind.

u. Der Kontoinhaberistverpflichtet,dieUberweisungs-undScheckformulare
sorgfältigaufzubewahren;er trägt alle Nachteile,die aus demVerlust oder
sonstigenAbhandenkommender Formulare entstehen,wenn er nicht das Post=
scheckamtvon demAbhandenkommenbenachrichtigthat, um dieUberweisungoder
Zahlung an einenUnberechtigtenzu verhindern.

im. Die UnterschriftenderPersonen,diezurAusstellungvonUberweisungen
und Schecksberechtigtsein sollen, müssendemPostscheckamtevom Kontoinhaber
mitgeteilt werden, damit die Echtheit der Unterschriftenunter den beim Post=
scheckamteingehendenUberweisungenund Schecksgeprüftwerdenkann.

lV. Die dem PostscheckamtemitgeteiltenUnterschriftenhaben so lange
Geltung,bis derKontoinhaberdiesemAmtedasErlöschenderVertretungsbefugnis
schriftlichmitgeteilthat.

V. Die Ausfüllung der Formularezu lberweisungenund Scheckskann
auch durch Druck, mit der Schreibmaschineusw. bewirkt werden. Die hand=
schriftlicheAusfüllung darf nur mit Tinte geschehen.Der Geldbetrag ist in der
Reichswährunganzugeben.Die Marksummemuß in Zahlenund in Buchstaben
ausgedrücktsein.

T

RückzahlungendurchAberweisungauf ein anderesPostscheckkonto.
1. Die FormularezuUberweisungenvonBeträgenauf einanderesKonto

bei demselbenoder bei einem anderenPostscheckamtewerden in Blattform (zur
Versendungin Briefen)oderin Postkartenform(Giropostkarten,zur offenenVer=
sendung)ausgegeben.

Die Formulare werdendenKontoinhabernvom Postscheckamtunentgeltlich
eliefert.
. u. Bei BenutzungderBlattform könnendielberweisungenauf jedenbe=
liebigenBetrag, der innerhalb des verfügbarenGuthabensgelegenist, aus=
gestelltwerden.

Der HochstbetrageinerGiropostkartewird auf 1000 Mark festgesetzt.
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Der Ausstellerhat die Uberweisungan das Postscheckamtzu senden,bei
welchemseinKonto geführtwird.

im. Der an den UberweisungsformularenbefindlicheAbschnitt kann zu
schriftlichenMitteilungenbenutztwerden. Er wird vom PostscheckamtedemGut=
schriftsempfängerübersandt.

#rWv.Der Auftrag zur Uberweisungvon Beträgenauf andereKontenkann
vomKontoinhaberzurückgenommenwerden,solangedieGutschriftauf demKonto
desEmpfängersnochnichtgebuchtist.

88.
Rückzahlungenmittels Schecks.

1. 1. Die ScheckformularewerdendenKontoinhabernvom Postscheckamt
in Heftenvon 50 Stück zum Preisevon 50 Pfennig für das Heft geliefert.

u. Der HoöchstbetrageinesScheckswird auf 10000 Mark festgesetzt.
Von der am rechtenRande desSchecksbefindlichenZahlenreihehat der

Ausstellervor der AusgabedesSchecksdie Zahlenabzutrennenodermit Tinte
zu durchstreichen,welchedenBetragdesSchecksübersteigen.Ist diesversehentlich
unterblieben,so hängtes vom ErmessendesPostscheckamtsab, ob der Scheck
einzulösenist.

im. Der Scheckist binnenzehnTagen nachderAusstellungbeidemPost=
scheckamtezur Einlösungvorzulegen.Wird ein SchecknachAblauf dieserFrist
vorgelegt,so hängtes vom ErmessendesPostscheckamtsab, ob der Scheckein=
zulösenist.

v Schecks,diemit einemIndossamenteversehensind,werdennichteingelöst.
v. 2. Hat der im ScheckbezeichneteZahlungsempfängerselbsteinKonto

bei demselbenodereinemanderenPostscheckamte,so wird derBetrag demKonto
desZahlungsempfängersgutgeschrieben,wennnichtdie Barzahlungausdrücklich
verlangtwird.

VI. Hat der im ScheckbezeichneteZahlungsempfängerkeinPostscheckkonto
oderverlangter ausdrücklichdieBarzahlung,so wird diePostanstaltvomPost=
scheckamtemittelsZahlungsanweisungbeauftragt,denBetrag an denEmpfänger
zu zahlen.

vul. DieZahlungsanweisungennebstdenGeldbeträgenwerdendemEmpfänger,
sofern keineAbholung im Sinne des § 42 der Postordnungstattfindet,ins
Haus bestellt:

a) im Ortsbestellbezirkebis einschließligg 3.000Mark,
b) . Landbestellbezirke -............... 800
LautetdieZahlungsanweisungauf einenhöherenBetrag, so Raen di

Zahlungsanweisungbestellt,währendder Geldbetragbei der Postanstalt
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Grund der Zahlungsanweisungabzuholenist. Die Bestellgebührfür Zahlungs=
anweisungennebstden Geldbeträgenbeträgt

bis zum Betragevon 1500 Mark . ... . . . . . . . . . . . . . .. 5 Pfennig,
im Betragevon mehrals 1500Mark bis 3000 Mark 10

für jedeZahlungsanweisung.
VIll. Die in der Postordnung9 39 und §§ 41 bis 45 hinsichtlichder

PostanweisungenerlassenenVorschriftenüber
die Bestellung,
die Aushändigungvon postlagerndenPostanweisungen,
die Abholung,
dieAushändigungderGeldbeträgenachBehändigungderPostanweisungen,
die Nachsendungder Postanweisungensowiedie Behandlungunbestell=
barer Postanweisungenam Bestimmungsorte

finden auf die ZahlungsanweisungenentsprechendeAnwendung.
IX. Sofern der Betrag einesSchecks800 Mark nichtübersteigt,kann das

Geld an denZahlungsempfängermittels telegraphischerZahlungsanweisungüber=
mittelt werden. Der Antrag ist auf der Vorderseitedes Schecksunterhalb der
AngabedesOrtes und derZeit derAusstellungzu vermerkenund vomAntrag=
stellerzu unterschreiben.Auf die telegraphischenJZahlungsanweisungenfindendie
Vorschriftender Postordnung 9 21 entsprechendeAnwendung. Ist der Antrag
auf telegraphischeUbermittelungvom Scheckausstellergestellt,so wird derBetrag
des Schecks dem Zahlungsempfängerunverkürztüberwiesen. Vom Konto des
Scheckausstellerswird dieserBetrag unterHinzurechnungder Telegrammgebühr
und zutreffendenfallsdes Eilbestellgeldesfür die Bestellung an den Empfänger
abgeschrieben.Ist dagegender Antrag auf telegraphischeUbermittelungvom
Zahlungsempfängergestellt,so wird die Telegrammgebührvom Betrage des
Schecksin Abzuggebracht.

X. Wohnt der im ScheckbezeichneteJahlungsempfängerim Auslande, so
wird ihm, wenn er kein Postscheckkontobei einemdeutschenPostscheckamtehat,
der Betrag mittels PostanweisungoderWertbriefs übersandt. Vom Konto des
Scheckausstellerswird derBetrag desSchecksunterHinzurechnungdesFrankos
für die PostanweisungoderdenWertbriefabgeschrieben.

XI. 3. Ist im Scheck kein Zahlungsempfängerangegeben,so kann der
Scheckvom Inhaber bei der Kasse des Postscheckamts,welches das Konto des
Scheckausstellersführt, zur Einlösung vorgelegtwerden. Hat derInhaber eines
solchenSchecksselbstein Postscheckkonto,so kann er verlangen, daß der Betrag
seinemKonto gutgeschriebenwerde.

xAm.Der Inhaber einesSchecks,in demkeinZahlungsempfängerangegeben
ist, kannverlangen,daß ihm der Betrag desSchecksdurchVermittelungeiner
Postanstalt bar gezahltwerde. Die Ubermittelungdes Geldes erfolgt:

a) mittelsZahlungsanweisung,wennder Empfängerim Inlande wohnt,
b) mittelsPostanweisungoderWertbriefs,wenner im Auslandewohnt.
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Im Falle zu b wird von demBetragedesSchecksdas Franko für die
PostanweisungoderdenWertbriefabgezogen.Auf die UberweisungdesGeldes
mittels telegraphischerZahlungsanweisungfinden die Vorschriften unter #x ent=
sprechendeAnwendung.

IV. Gebühren.
(9.

1. Es werdenfolgendeGebührenerhoben:
1. beiBareinzahlungenmittelsZahlkartefür je 500 Mark odereinenTeil
dieserSuemiuie.t: 5 Pfennigz

2. für jedeBarrückzahlungdurchdieKassedesPostscheckamts
oder durch Vermittelung einer Postanstalt:
à) ebleseiteWedührva..s 5 Pennig,
b) außerdem½%vomTausenddesauszuzahlendenBetrags
(Steigerungsgebühr);

3. für jedeUbertragungvoneinemKontoauf einanderesPost=
schectestt.—— uu 3 Mennig.

Zur Zahlung der Gebührunter 1 ist der Zahlungss.
empfänger,zur Zahlung der Gebührenunter 2 und 3
der Kontoinhaberverpflichtet,von dessenKonto die Ab=
schreibungerfolgt.

4. ErheischtderKontoverkehreinesKontoinhabersjährlichmehr
als 600 Buchungen, so wird außerdenunter 1 bis 3 auf=
geführtenGebühren für jede weitereBuchung eineZuschlag=
Schihr Moitz. 7uO 7 Pfennig
erhoben.

u. Die Gebühren sowie die für Zahlkartenformulareund Scheckbeftezu
zahlendenPreisewerdendurchAbschreibungvon demzur Zahlung verpflichteten
Konto eingezogen.

im. Der Mreisfür unbrauchbargewordeneZahlkarten=undScheckformulare
wird nichterstattet.

V. Portofreiheit.
10.

Die Sendungen der Postscheckämterund der Postanstaltenan die Konto=
inhaber sowie die Sendungen zwischenden Postscheckämternund zwischendiesen
und den Postanstaltenwerdenim Paostscheckverkehrals Dienstsacheportofrei
befördert.
Reichs=Gesetzbl.1908. 104
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VI. Anderungen in den Verhältnissen eines Kontoinhabers.
•I.

Anderungenin denrechtlichenVerhältnisseneinesKontoinhabers,die für
sein Konto von Bedeutung sind, müssendem zuständigenPostscheckamtemit=
geteilt und durch Vorlegung öffentlicherUrkunden nachgewiesenwerden. Unter=
bleibtdieseMitteilung) so hat diePostverwaltungdenetwaaus derUnkenntnis
der eingetretenenAnderungenentstehendenSchadennichtzu vertreten.

VII. Austritt aus dem Scheckverkehre.
12.

1. Der Inhaber eines Kontos kann jederzeitaus dem Scheckverkehr
ausscheiden.

u. Im Falle einer mißbräuchlichenBenutzungdes Kontos seitensdes
Kontoinhabersist auchdas Postscheckamtbefugt,das Konto aufzuheben.

VIII. Gewährleistung.
13.

1. Die Postverwaltungleistetfür rechtzeitigeBuchung der Einzahlungen
auf denKontenund für rechtzeitigeAusführungder demPostscheckamtemittels
Uberweisungenund ScheckserteiltenAufträge keineGewähr.

in. Für die auf ZahlkarteneingezahltenBeträgehaftetdiePostverwaltung
in der gleichenWeise wie für Postanweisungen.

IX. Anderung der Postscheckordnung.
714.

Werden die Vorschriften der Postscheckordnunggeändert, so finden die
neuen Vorschriften auch auf die bei ihrem Inkrafttreten bestehendenPostscheck=
kontenAnwendung.

X. Inkrafttreten.
15.

DieseVerordnungtritt am 1.Januar 1909 in Kraft.
Berlin, den6. November1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kraetke.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke desReichs=Gesetzblatts sind au die Postanstalten zu richten.
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Reichs—Gesetzblatt.
Ae 55

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die Vereinbarung leichterer Vorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlands und der Schweiz. S. 595.

(Nr. 3535.) Bekanntmachung, betreffend die Vereinbarung leichtererVorschriften für den
wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund der
Schweiz. Vom 4. November1908.

J. Gemäßheit des vom Bundesrat in der Sitzung vom 13. Februar d. J.
gefaßtenBeschlusseswird nachstehendezwischendem DeutschenReiche und der
Schweiz getroffeneVereinbarung veröffentlicht:

Dereinbarung leichterer Vorschriften
für den

wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund der
Schweizrücksichtlichder nachdemInternationalenUbereinkommenüber
denEisenbahnfrachtverkehrvom 14. Oktober1890 von derBeförderung

ausgeschlossenenoder bedingungsweisezugelassenenGegenstände.

Das DeutscheReichund die Schweizhabenauf Grund des§ 1 Absl.3
der Ausführungsbestimmungenzum Internationalen Ubereinkommenüber den
Eisenbahnfrachtverkehrfür den wechselseitigenVerkehr ihrer Eisenbahnennach=
stehendesvereinbart:

Ju §| der Ausführungsbestimmungen zum Internationalen Abereinkommen
(in derFassungdesArtikel 3 derZusatz=Vereinbarungvom 19. September1906).

Auf Leichentransportefindet außerdem die Vereinbarung zwischen
demDeutschenReicheund der Schweiz über die gegenseitigeAner=
kennungvon Leichenpässenvom 9. Novemberund16. Dezember1888
Anwendung.

Reichs=Gesetzbl.1908. 105

— 2 Berlin den 19. r 1908. rr/
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Zu Anlage1 der Ausführungsbestimmungen zum Internationalen Über—
einkommen (in der Fassungder Zusatz=Vereinbarungvom 19. September1906).

Nr. II
erhält folgendenZusatz:

(WegensprengkräftigerZündungenvergleicheNr. XXXVbh.

Nr. IV
erhält folgendenZusatz:

(WegenandererZündschnürevergleicheNr. XXXVaiffer 3).

Nr. IX.
Abs. (5) erhält folgendeFassung:

WegenderVerpackungin Mengenbis zu10Kilogrammundwegen
derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Nr. XI.
Abfs.(2)erhältfolgendeFassung:

WegenderVerpackungin Mengenbiszu10Kilogrammundwegen
derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Als Nr. Xl
ist einzuschalten:

Das allgemeine Denaturierungsmittel für Spiritus
(mit Pyridin versetzterHolzgeist)wird unter folgendenBedingungen
befördert:
1. Dasselbe darf, sofernnicht besondersdazu konstruierteWagen
(Kesselwagen)oderFässerzurVerwendungkommen,nur in Metall=
oder Glasgefäßenaufgegebenwerden,derenVerpackungnach=
stehendenVorschriftenentspricht:
a) WerdenmehrereGefäßemit diesem=Stoffein einem Fracht=
stückevereinigt, so müssensie in starkeHolzkistenmit Stroh,
Heu, Kleie, Sägemehl,Infusorienerdeoderanderenlockeren
Stoffen festverpacktsein.

b) Bei Einzelverpackungist dieVersendungderGefäßein soliden
mit einergut befestigtenSchutzdeckesowiemit Handhaben
versehenenund mit hinreichendemVerpackungsmaterialein=
gefüttertenKörbenoderKübelnzulässig;dieSchutzdeckemuß,
falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oderähnlichemMateriale
besteht,mit Lehm=oderKalkmilchunterZusatzvonWasser=
glas getränktsein. Das Bruttogewichtdes einzelnenKollo
darf 75 Kilogrammnichtübersteigen.
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2. Die Beförderung findet nur in offenenWagen statt.
DieseBestimmung gilt auch für dieFässerund sonstigenGe—

fäße,in denendasDenaturierungsmittelbefördertwordenist. Der=
artige Gefäße sind im Frachtbriefestets als solchezu bezeichnen.

3. Wegender Verpackungin Mengen bis zu 10 Kilogramm und
wegenderZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleiche
#Kr.XXXV.

Nr. XIV.
erhält folgendendrittenAkfatz

Deinit (ein Gemisch von Pikrinsäure mit 10 bis 30 Prozent
Trinitrotoluol inPulverform)wird nur gegeneineebensoauszustellende
Bescheinigungüberdie UngefährlichkeitdesGemischesbesördert.

Nr. XV.
In der Eingangsbestimmungist hinter „Chlorschwefel“ einzufügen:

und salpetersauresoderschwefelsauresEisenoryd, Ferrinitrat oderFerri=
sulfat (Eisenbeize)

Ziffer 2 erhält folgendeFassung:
Wegender Verpackungund Beförderungvon Mengen bis zu

10 Kilogrammund wegenderZusammenpackungsolcherMengenmit
anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV. GrößereMengen solcher
Stoffe müssengetrenntverladen und Hien namentlichmit anderen
Chemikaliennicht in einen und denselbenWagen gebrachtwerden.

In iffer 4 ist am Ende nachzutragen:
Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, hinsichtlichder fraglichenKolli
den für andereGüter zulässigenAnforderungenFolge zu leisten.

Nr. XVI.
Abs. () erhält folgendeFassung:

WegenderVerpackungin Mengenbis zu 10 Kilogramm undwegen
derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Nr. XIX
Abs. (#)erhält folgendeFassung:

WegenderVerpackungin Mengenbiszu10Kilogrammundwegen
derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Nr. XX.
Im Abs.(6)der Eingangsbestimmungist am Schlusse„sowieMirbanöl

(Nitrobenzol)“zu ersetzendurch:
OfernerMirbanöl (Nitrobenzol),sowieGemischevon Holzgeistund
Benzol mit oderohneErdwachs)z. B. Pansol“.

105“
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Ziffer5 erhältfolgendeFassung:
WegenderVerpackungin Mengenbiszu10Kilogrammundwegen

derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Nr. XXI.
Ziffer5 erhältfolgendeFassung:

WegenderVerpackunginMengenbis zu 10 Kilogramm und wegen
derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Nr. XXII.
Siffer 5 erhält folgendeFassung:

WegenderVerpackunginMengenbiszu10Kilogrammundwegen
derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Nr. XXIII.
Abs. (6) erhält folgendeFassung:

WegenderVerpackungin Mengenbis zu10Kilogrammundwegen
derZusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Nr. XXVI.
Dem erstenAbsatzist am Schlussenoch beizufügen:

Mengen bis zu 10 Kilogramm dürfenauchin Glas= oderTongefäßen,
die in Kistenaus festem,trockenemHolzemit geeignetenVerpackungs=
stoffeneingebettetsind, befördertwerden.

Nr. XXIX.
Der Abs.60)fällt weg.

Nr. XXIX
fällt weg.

Nr. XXXII.
Die Ziffer9 fällt weg.

Nr. XXXV
erhält folgendeFassung:

Falls die unterIX, XI, XIa, XV, XVI, XIL bis XXIII ein-
schließlich,sowie unter L aufgeführtenChemikalien in Mengen von
nichtmehrals je 10KilogrammzumVersandekommenistesgestattet,
die unter IX, XI, Xla, XVI (mit Ausnahmevon Brom), XIX bis
XXIlI einschließlich,sowieunterL aufgeführtenKörpereinerseitsunddie
unterXV (mit Einschlußvon Brom bis zumGewichtevon 500 Gramm)
andererseitssowohl miteinanderals mit anderen) bedingungslos
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zum EisenbahntransportzugelassenenGegenständenin ein Frachtstück
zu vereinigen. Jene Körper müssenin dicht verschlosseneGlas- oder
Blechflaschenmit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Kieselguroderanderen
lockerenStoffen in starkeKisten fest eingebettetund im Frachtbriefe
namentlichaufgeführt sein. So verpacktdarf auch jeder in den oben
bezeichnetenNummern behandelteStoff in Mengen bis zu 10 Kilo=
gramm für sichallein aufgegebenund auchin bedecktenWagenbe=
fördertwerden.

Als Nr. XXXVa
ist einzuschalten:

1. Fertige (das heißt mindestens mit dem Schießmittel geladene)
Patronen für Handfeuerwaffen, jedochmit Ausnahme der unter
Nr. XXXVI aufgeführtenPatronen;

2. Feuerwerkskörper, soweitsienichtStoffe enthalten,die nach§.1
Abs.u) Ziffer 1 der Ausführungsbestimmungenzum Internationalen
Ubereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehrvon der Beförderung
ausgeschlossensind (wegenFeuerwerkskörperaus Mehlpulverund ähn=
lichenGemischensieheNr. XXXVIII und wegenbengalischerSchellack=
präparateNr. XII)

3. Zündschnüre mit Ausnahme der Sicherheitszünder (wegen
diesersieheNr. IV),

4. Nitrozellulose (auch in Form von Geweben),insbesondereSchieß=
baumwolle (auchCotton-Powder), Kollodiumwolle und Pyro==
papier, soferndieseStoffe mit mindestens20 Prozent Wasser ange=
feuchtetsind,fernerPatronen aus gepreßter(gemahlener)Schieß=
baumwolle mit einem Paraffinüberzuge (wegengepreßterSchieß=
baumwolle mit mindestens15 Prozent Wassergehalt, wegen Schieß=
baumwolle in Flockenform und wegen Kollodiumwolle, beide mit
mindestens35 ProzentWassergehalt,sowiewegenKollodiumwollemit
35 ProzentAlkohol sieheNr. XXXIX und XI))

5. Lithotrit.
6. Fertige Metallpatronen für Feldgeschütze.

)Die Patronen dürfenwedermit Zündhütchenin denKartusch=
hülsen, noch mit Zündern in den Geschossenversehensein, sondern
müssenan Stelle der Zündhütchenund Zünder Zinkverschlußschrauben
enthalten.

() Jeder Sendung ist eine von einem vereidetenChemiker aus=
gestellteBescheinigungüberdieguteBeschaffenheitundLagerbeständigkeit,
sowieüber die sichereFestlegungder in den Patronen enthaltenen
Spreng=und Schießmittelbeizugeben.
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(3)Jede nachder Schweizeingeführte,nicht an die Abteilungen
der eidgenössischenKriegsmaterialienverwaltunggerichteteSendung,
sowie jedeDurchfuhrsendungdurch die Schweiz muß von einer Ein—
fuhrbewilligungoderDurchfuͤhrbewilligungdieserBehoͤrdebegleitetsein.

A.

Verpackung.
Zu l.

Fertige Patronen für Handfeuerwaffen, mit Aus=
nahmederunterNr. XXXVI aufgeführten,sindzunächstpartienweisein
Kartons von steiferPappe derart fest zu verpacken,daß ein Verschieben
in den Kartons nicht eintretenkann. Die einzelnenKartons mit
Patronensindsodanndichtneben=und übereinanderin gut gearbeitete,
dem Gewichtedes Inhalts entsprechendstarkeHolzkistenoder Tonnen,
derenFugen so gedichtetsind, daß ein Ausstreuennicht stattfinden
kann, und welchenicht mit eisernenReifen oder Bändern versehen
sind, fest zu verpacken. Statt der hölzernenKisten oder Tonnen
könnenauch aus mehrfachenLagen sehr starkenund steifengefirnißten
PappdeckelsgefertigteFässer(sogenannteamerikanischeFässer)verwendet
werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittels eisernerNägel
erfolgen.
f (2) Das Gewicht der in einem Behälter befindlichenPatronen

darf 60 Kilogramm, das BruttogewichteinesBehälters 90 Kilogramm
nicht überschreiten.

(3) Die Behälter müssenmit der deutlichen, gedrucktenoder
schabloniertenAufschrift„Patronen für Handfeuerwaffen“versehensein.

Zu 2.
Feuerwerkskörper sind in hölzerne, haltbare und dem

Gewichte des Inhalts entsprechendstarkeKisten oder Tonnen, deren
Fugen so gedichtetsind, daß ein Ausstreuennicht stattfindenkann,
und welche nicht mit eisernenReifen oder Bändern versehensind,
fest zu verpacken. Statt der hölzernenKisten oder Tonnen können
auchausmehrfachenLagensehrstarkenund steifengefirnißtenPappdeckels
gefertigteFässer (sogenannteamerikanischeFässer) verwendetwerden.
Der Verschluß der Kisten darf nicht mittels eisernerNägel erfolgen.

(2)Das BruttogewichteinesBehältersdarf 90 Kilogrammnicht
übersteigen.

(3)Die Behälter müssenmit der deutlichen,gedrucktenoder
schabloniertenAufschrift„Feuerwerkskörper“versehensein.
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Zu 3.
() Zündschnüre (ausschließlich Sicherheitszünder) sind in

hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechendstarke
KistenoderTonnen, derenFugen so gedichtetsind, daß ein Ausstreuen
nicht stattfinden kann, und welche nicht mit eisernenReifen oder
Bändern versehensind, festzu verpacken.Statt der hölzernenKisten
oderTonnen könnenauch aus mehrfachenLagen sehr starkenund
steifengefirnißtenPappdeckelsgefertigteFässer(sogenannteamerikanische
Fässer)verwendetwerden. Der VerschlußderKistendarf nichtmittels
eisernerNägel erfolgen.

() Das Gewicht der in einemBehälter befindlichenZündschnüre
darf 60 Kilogramm,dasBruttogewichteinesBehälters90 Kilogramm
nicht überschreiten.

G) Die Behälter müssen mit der deutlichen, gedrucktenoder
schabloniertenAufschrift „Zündschnüre“ versehensein.

Zu 4.
GgNitrozellulose, insbesondereSchießbaumwolle (auch

Cotton-Powder), Kollodiumwolle und Pyropapier —soweit
derleiPräparatenichtdurchbesondereBestimmungenvomEisenbahn=
transport ausgeschlossensind — sind in hölzerne, haltbareund dem
GewichtedesInhalts entsprechendstarkeKistenoderTonnen, welche
nicht mit eisernenReifen oder Bändern versehensind, so fest zu ver=
packen,daß eine Reibung des Inhalts nicht stattfindenkann. Statt
der hölzernenKisten oder Tonnen könnenauch aus mehrfachenLagen
sehr starken und steifen gefirnißten Pappdeckels gefertigte Fässer
(sogenannteamerikanischeFässer)verwendetwerden. Der Verschluß
der Behälterdarf nichtmittelseisernerNägel erfolgen.

() Mit einem Uberzuge von Paraffin versehene Pa=
tronen aus gepreßter (gemahlener) Schießbaumwolle sind
vor ihrer Einlage in die Behälter durcheinefesteUmhüllungvon
Papier in Paketezu vereinigen.

(s) Diese Patronen sowie Schießbaumwolle und andere
Nitrozellulose dürfen wedermit Zündungenversehen,nochmit
solchenin dieselbenBehälteroderin denselbenWagenverpacktwerden.
SchießbaumwollesowieandereNitrozellulosemuß in wasserdichteBe=
hälterverpacktsein.

() Das Bruttogewicht eines mit Schießbaumwolle oder
anderer Nitrozellulose gefülltenBehälters darf 90 Kilogramm,
das BruttogewichteinesSchießbaumwollepatronen enthaltenden
Behälters35 Kilogrammnichtübersteigen.
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(5)Die Behälter müssenje nach ihrem Inhalte mit der deut—
lichen,gedrucktenoder schabloniertenAufschrift „Schießbaumwolle“
oder„Schießbaumwollepatronen“usw.versehensein.

Zu 5.
C)Lithotrit ist in hölzerne,haltbareund demGewichtedes

Inhalts entsprechendstarkeKisten oderTonnen, derenFugen so ge=
dichtetsind, daß ein Ausstreuennicht stattfindenkann, und die nicht
mit eisernenReifen oder Bändern versehensind, fest zu verpacken.
Statt der hölzernenKisten oderTonnenkönnenauchaus mehrfachen
Lagen sehr starkenund steifengefirnißtenPappdeckelsgefertigteFässer
(logenannteamerikanischeFässer)sowiemetalleneBehälter (ausgeschlossen
solchevon Eisen) verwendetwerden. Die Behälter dürfenkeineeisernen
Nägel, SchraubenodersonstigeeiserneBefestigungsmittelhaben.

() Das BruttogewichteinesBehälters darf 90 Kilogramm nicht
übersteigen.

(s) Die Behälter müssenmit der deutlichen, gedrucktenoder
schabloniertenAufschrift „Lithotrit“ versehensein.

Zu 6.

hDiePatronensind in gut gearbeitete,demGewichtedesIn=
halts entsprechendstarkeHolzkistenso fest zu verpacken,daß eine Be=
wegungwährendder Beförderungausgeschlossenist.

(2)SämtlicheNägelundSchraubenderKistenmüssenausEisen=
draht hergestelltsein.

(6) Die Kisten sind mit Handhabenund mit der deutlichen, ge=
drucktenoderschabloniertenAufschrift„MetallpatronenfürFeldgeschüet
zu versehen.

B.

Aufgabe.

Die Aufgabe und Beförderung als Eilgut ist ausgeschlossen.
(2) Bei Annahme einer Sendung ist tunlichstdarauf Bedacht zu

nehmen,daß dieWeiterbeförderungvon derGrenzstationab in un=
mittelbaremAnschlussestattfindenkann. Die Annahme von Sendungen
nach solchenStationen und Bahnstrecken,auf denendie Beförderung
explosiverGegenständeausgeschlossenist, ist unstatthaft.

G) Die Annahme zur Beförderung kann, falls der Transport
nichtmit Sonderzügen(Extrazügen)bewirktwird, von vornhereinauf
bestimmteTage und für bestimmteZüge beschränktwerden. Die
BestimmungderTageundZüge unterliegtderGenehmigung,nötigen=
falls der Festsetzungder Aufsichtsbehörde.
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(4) Die Frachtbriefedürfen keineanderenGegenständeumfassen.
Die darinenthalteneBezeichnungdesGegenstandesist mit roterTinte
zu unterstreichen.Die FrachtbriefemüssennebstAnzahl, Gattung,
Zeichen und Nummer der Gefäße, auch das Bruttogewicht jedes
einzelnenderselbenenthalten und sind für Nitrozellulose abgesondert
auszufertigen.

(5)Solche Frachtbriefedürfen die Bezeichnung„bahnlagernd“
nicht tragen.

(6) Auf dem Frachtbriefemuß vom Absender unter amtlicher
BeglaubigungderUnterschriftbescheinigtsein, daß die Beschaffenheit
und die Verpackungder zu versendendenGegenständeden bestehenden
Vorschriftenentspricht.

) Die Frachtgebührensind bei der Aufgabe zu entrichten.Mit
Nachnahme belasteteSendungen sind vom Transport ausgeschlossen.
Auch ist dieDeklaration desInteressesan derLieferung nicht zulässig.

(8) Jeder Transport muß—unbeschadet andererVereinbarungen
mit den betreffendenEisenbahnverwaltungenim Einzelfalle —

mindestens4 Tage
vor der AufgabeunterVorlage einergenauenund vollständigenAb=
schrift des Frachtbriefs bei der Abfertigungsstelleangemeldetund darf
nur zu dervon dieserschriftlichbestimmtenTageszeiteingeliefertwerden.

(60)Transportein Sonderzügen(Ertrazügen)sind der Aufgabe=
bahn mindestens8 Tage vor der Aufgabe unter Bezeichnungdes
Transportwegsanzukündigen.

C.

Transportmittel.

(1) Zur Beförderungdürfennur bedeckteGüterwagenmit elastischen
Stoß= und Zugapparaten, fester sichererBedachung, dichter Ver=
schalungund gut schließendenTüren, in der Regel ohne Brems=
vorrichtung,verwendetwerden.

(e)Güterwagen,in derenInnerem eiserneNägel, Schrauben,
Muttern usw. hervorstehen,dürfenzur Beförderungnicht verwendet
werden.

(3) Die Wagentürenund die etwa vorhandenenFenstersind unter
Verschlußzu haltenund zu dichten. Papier darf hierzunicht ver=
wendetwerden.

(4)Für derartigeTransportedürfenwederWagen, derenAchs=
lager kürzlicherneuertwordensind, nochsolche,welchedemnächstzur
Revision in derWerkstättebestimmtsind, zur Verwendungkommen.

(5) Eine Umladung von explosivenGütern in andereEisenbahn=
wagendarfunterwegsnur im Falle unabweislicherNotwendigkeitstatt=

Reichs=Gesetzbl.1908. 106

* Oriqinal from
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNIVERSITY



— 604 —

finden. Die EisenbahnverwaltungenhabendaherVereinbarungenzu
treffen,daß solcheSendungen in demselbenWagen von der Aufgabe—
bis zur Bestimmungsstationbefördertwerden.

(6)Die mit explosivenStoffen beladenenWagen müssenäußerlich
durch viereckigeschwarzeFlaggen mit einem weißen „P“ erkennbar
sein, welcheobenauf derVorder= und Hinterwand oder an denbeiden
Längsseitenangebrachtwerden.

D.

Verladen.
#DieBehälter (Kisten, Tonnen) sind in den Eisenbahnwagen

so fest zu lagern, daß sie gegenScheuern, Rütteln, Stoßen, Um=
kantenund Herabfallen aus den oberenLagen gesichertsind. Ins=
besonderedürfenTonnen nicht aufrechtgestelltwerden,müssenvielmehr
gelegt,parallelmit denLängsseitendesWagens verladenund durch
Holzunterlagenunter Haardeckengegen jede rollende Bewegung ver=
wahrt werden.

() Die Wagen dürfennur bis zu zwei Dritteilen ihres Lade=
gewichtsbeladenwerden.

(6)Es dürfennur Mengenvon höchstens1000 Kilogrammmit
anderenGüternundauchnur dannverladenwerden,wenndieletzteren
nichtleichtentzündlichsindund nichtfrüherals die explosivenGegen=
ständezur Ausladungkommensollen.

(1)Es ist untersagt,in den mit Schießbaumwolle oder
anderer Nitrozellulose befrachtetenWagen zugleichdie unter den
Ziffern 1, 2, 3, 5 und 6 aufgeführtenGegenständesowieZündungen
(Nr. II und XXXVbh) unterzubringen. (Wegen nasser, gepreßter
SchießbaumwollevergleicheNr. XXNIX.)

(5) Die Verladung darf niemals von denGüterbödenoderGüter=
steigen(Güterperrons)aus geschehen,muß vielmehr auf möglichstab=
gelegenenSeitensträngenund tunlichst kurz vor Abpang des Zuges,
mit welchemdieBeförderunggeschehensoll, bewirktwerden. Dieselbe
hat durch den Absenderunter Bestellung sachverständigerAufsicht zu
erfolgen. Die besonderenLadegeräteund Warnungszeichen(Decken,
Flaggen und dergleichen)sindvom Absenderherzugebenund werdendem
Empfänger mit dem Gute ausgeliefert.

(6()Die AnnäherungdesPublikums an die Verladungsplätzeist
zu verhindern. Diese sind, wenn ausnahmsweisedas Verladen bei
Dunkelheit stattfindet, mit fest=und hochstehendenLaternen zu er=
leuchten.

() Bei dem Verladen sind Erschütterungensorgfältig zu ver=
meiden. Die Behälter (Kisten,Tonnen)dürfen deshalbnie gerollt
oderabgeworfenwerden.
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Vorsichtsmaßregelnin den Bahnhöfen und während der Fahrt.
G) Weder bei dem Verladen nochwährenddes Transports darf

in oder an denmit erplosivenGegenständenbeladenenWagen Feuer
oder offenesLicht gehaltenoder gerauchtwerden.

(2)Fährt innerhalbdesBahnhofs eineLokomotivean derLade=
stelle oder an bereitsmit explosivenGegenständenbeladenenWagen
vorüber, so müssenFeuertür und Aschenklappengeschlossenund darf
das Blaserohr nicht verengtwerden. Während der Vorüberfahrt der
LokomotivemüssendieWagentürenverschlossengehaltenund muß der
außerhalb der EisenbahnwagenbefindlicheTeil derSendung mit einer
Decke feuersichergeschützt,auch die Verladung unterbrochenwerden.
Die Vorschriften diesesAbsatzessind auch beim Begegnen der Süge
auf freierStrecketunlichstzu beobachten.

(6) Die beladenenWagen dürfen sowohl auf der Verladestation
als unterwegsund auf der Bestimmungsstationmit der Lokomotive
nur dann bewegt werden, wenn sich zwischenersterenund letzterer
mindestens4 nicht mit leichtFeuer fangendenGegenständenbefrachtete
Wagen befinden. Als leicht Feuer fangendeGegenständeim Sinne
dieserund der Bestimmung unter F Abs. 3 sindSteinkohlen, Braun=
kohlen,Kokes und Holz nicht zu betrachten.

() Wagenmit explosivenGegenständendürfenniemalsabgestoßen
werden und sind auch zum Verkuppeln mit größter Vorsicht an=
zuschieben.

(5) Bei längerem Halten aufUnterwegsstationen sind die mit
erplosivenGegenständenbeladenenWagen in möglichstabgelegene
Nebengleisezu fahren. Dauert der Aufenthalt voraussichtlichlänger
als eineStunde, so ist derOrtspolizeibehördeAnzeigezu machen,um
sie in die Lage zu setzen,die ihr im öffentlichenInteresseerforderlich
erscheinendenVorsichtsmaßregelnzu tressen.

F.

Bestimmung der Süge und Einstellung der mit explosiven
GegenständenbeladenenWagen in die Jüge.

G)Die Beförderungdarf niemalsmit Personenzügen,mit ge=
mischtenZügen (Güterzügenmit Personenbeförderung)aber nur da
erfolgen,wo keinereinenGüterzügegefahrenwerden.

() Reinen Güterzügenund gemischtenZügen (Güterzügenmit
Personenbeförderung)dürfennichtmehrals 8 mit denin derEingangs=
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bestimmung unter Ziffer 1 bis 6 aufgeführten Gegenständenbe—
ladeneAchsenbeigegebenwerden. GrößereMengen dürfen nur in
S (Ertrazügen)befördertwerden.

(6) Die mit explosivenGegenständenbeladenenWagen sind in
die Züge möglichstentferntvon der Lokomotive, jedochso einzureihen,
daß ihnen noch 3 Wagen folgen, die nicht mit leichtFeuer fangenden
Stoffen beladensind. Mindestens4 solcherWagen müssenden mit
erplosivenGegenständenbeladenenWagen vorangehen.Letzteresind
unter sichund mit den vorangehendenund nachfolgendenWagen fest
zu verkuppelnund ist die gehörigeVerbindungauf jederZwischen=
station, wo der Aufenthalt es gestattet,einer sorgfältigenRevision zu
unterziehen.Vor und nachWagen, in denenexplosiveGegenstände
in Mengen von nicht mehr als 35 Kilogramm Bruttogewichtver=
laden sind, ist dieEinstellung besondererSchutzwagennichterforderlich.

(4!)Weder an den mit explosivenGegenständenbeladenen,noch,
wenn die Beförderungmit dengewöhnlichenZügenerfolgt, an dem
nächstvorangehendenund an demnächstfolgendenWagen dürfendie
Bremsen besetztwerden. Dagegen muß der am Schlussedes Zuges
befindlicheWagen mit einer Bremse versehenund diesebedientsein.

C.
Begleitung der Sendungen explosiver Gegenstände.

Bei Aufgabevon mehrals einerWagenladungist von demAb=
senderBegleitung mitzugeben,welcherdie spezielleBewachungder
Ladung obliegt. Die Begleiter dürfen während derFahrt ihren Platz
weder in noch auf den mit explosivenGegenständenbeladenenWagen
nehmen.

II.
Benachrichtigung der Anterwegsstationen und der am Transporte

beteiligten Derwaltungen.

GhDie sämtlichen auf der Fahrt zu berührendenStationen sowie
das Personal derZüge, mit denenunterwegsKreuzungoderUber=
holung stattfindet,sind durch die Bahnverwaltung von dem Abgang
und dem Eintreffen der Sendungenrechtzeitigzu benachrichtigen,
damit jederunnötigeAufenthaltvermiedenund die durchdie Natur
des BahnbetriebsbedingteGefahr möglichstvermindert,auch jede
andereUrsacheeiner solchenausgeschlossenwerde.

(2)Wenn eine Sendung auf eine andereBahn übergehensoll,
so ist derenVerwaltung sobaldals möglichvon derZuführungder
Sendung in Kenntniszu setzen.
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J.
Ankunft auf der Bestimmungestation und Auslieferung

der Sendungen.
JDie Sendungen sind dem Adressatendurch die Empfangs=

station, der von einer der nächstliegendenVorstationenunter Be=
zeichnungdes Zuges von demEintreffender Ladung Kenntnis zu
geben ist, im voraus, außerdemaber sofort nach Ankunft am Be=
stimmungsortezu avisieren. Die Ubernahmehat innerhalb 3 Tages=
stunden,die Entladung innerhalbweiterer9 TagesstundennachAn=
kunft und Avisierung zu erfolgen.

(.) BegleiteteSendungen(vergleicheC), die derEmpfängernicht
innerhalb der vorgeschriebenen3 Stunden übernommenhat, sind ohne
weiterenVerzug von denBegleiternzu übernehmen.

(3) Ist das Gut 12 TagesstundennachAnkunft nicht abgefahren,
so ist es derOrtspolizeibehördezur weiterenVerfügungzu übergeben
und durch dieseohneVerzug vom Bahnhofe zu entfernen. Die Orts=
polizeibehördeist befugt,dieVernichtunganzuordnen. Bei Sendungen
nach der Schweiz ist hiervon die Versandstationzu Händen des Ab=
senders zu benachrichtigen.Lehnt die Behörde die Ubernahme ab,
oder wird von derselbendie Abfuhr nicht binnen 6 Tagesstundenbe=
werkstelligt, so ist die Versandstationhiervon telegraphischzu benach=
richtigenund das Gut demAbsenderauf dessenKosten mit tunlichster
Beschleunigungzurückzuschicken.

Bis zur Ubernahmeist die Ladung unter besondererBe=
wachungzu halten.

(6)Die Entladung und etwaigeLagerungdarf nicht auf den
Gütersteigen(Rampen und Güterperrons) oder in den Güterböden
(Güterschuppen,Hallen, Remisen), sondernnur auf möglichstabge=
legenenSeitensträngenoderin räumlichvon denGüterböden(Güter=
schuppen,Hallen, Remisen)getrennten,nicht gleichzeitiganderen
ZweckendienendenSchuppen unter Anwendung der unter D und E
gegebenenBestimmungenerfolgen.

ist einzuschalten: — —
Sprengkräftige Zündungen, als Sprengkapseln (Spreng—

zündhütchen) und Minenzündungen, welche durch Elektrizität
oderdurchReibung zur Wirkung gebrachtwerden,unterliegennach—
stehendenBestimmungen:

a. Sprengkapseln(Sprengzündhütchen).
1. () Sucgenn (Sprengzündhütchen)sind nebeneinandermit

der Offnung nach oben in starkeBlechbehälter,von denen
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jederin mehrals 100 Stück enthaltendarf, dergestaltzu ver=
packen,daßeineBewegungoderVerschiebungdereinzelnenKapseln
auch bei Erschütterungenausgeschlossenist.

G) Der leereRaum in deneinzelnenKapselnund zwischen
ihnen ist mit trockenemSägemehl oder einemähnlichensandfreien
Stoffe vollständigauszufüllen. DieseAusfüllung ist nichterforder=
lich,wenndieEinrichtungderKapseln,z.B. durcheinedenSpreng=
satzsicherabschließendeinnere Schutzkapsel,Gewähr dafür bietet,
daß der Sprengsatzbei der Beförderungnichtgelockertwird.

(3) Der Boden und die innere Seite desDeckelsderBlech=
behältersind mit einer Filz= oderTuchplatte, die innerenSeiten=
wändederBehältermit Kartonpapierdergestaltzu bedecken,daß
eineunmittelbareBerührungder Sprengkapselnmit demBleche
ausgeschlossenist.

2. □) Die so gefüllten Blechbehälter sind Stück für Stück mit
einem haltbarenPapierstreifen derart zu umkleben,daß dadurch
der Deckel so fest auf den Inhalt gepreßtwird, daß sichbeim
Schütteln kein Geräusch von locker gelagerten Sprengkapseln
wahrnehmen läßt. Je 5solcher Blechbehälter sind in einem
Umschlagaus starkemPackpapieroder in einemKarton zu
einemPaketezu vereinigen.

() Die Pakete sind sodannin einefestgearbeiteteHolz=
kistevon wenigstens22 Millimeter Wandstärkeoder in einestarke
Blechkiste derart einzuschließen,daß Hohlräume zwischenden
Schachtelnsowiezwischendiesenund den Kistenwändenmöglichst
vermiedenwerden. Um das Entleerender Kiste zu erleichtern,
ist in jederSchicht mindestensein Paket mit einemfestenBande
derart zu umwinden,daß das betreffendePaket mittels dieses
Bandes bequemherausgezogenwerdenkann.

(3)Hohlräumein derKiste, die ein Schlotternder Pakete
zulassenkönnten,sind mit Papierstückchen,Stroh, Heu, Werg,
Holzwolle oder Hobelspänen— alles völlig trocken— auszu=
stopfen,worauf derDeckelderKiste, soferndieseaus Blech be=
steht, aufgelötet,sofernsievon Holz ist, mittelsMessingschrauben
oderverzinnterHolzschraubenbefestigtwird, für diedieFührungen
im Deckel und in den Kistenwändenschonvor dem Füllen der
Kistevorgebohrtwerdenmüssen.

3. () DieseKiste, derenDeckeldenInhalt so niederzuhaltenhat,
daß ein Schlottern des letzterennicht eintretenkann, ist in eine
solid gearbeiteteund mittelsMessingschraubenoderverzinnterHolz=
schraubenzu verschließendehölzerne Uberkiste von wenigstens
* MillimeterWandstärkemit demDeckelnachaufwärtseinzu=
egen.
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() Der Raum zwischenKiste und Überkistemuß mindestens
30 Millimeter betragenund mit Sägespänen,Stroh, Werg,
Holzwolle oder Hobelspänenausgefüllt sein.

4. Nach Befestigungdes zweitenDeckels, der die innereKisteunver=
rückbar niederzuhaltenhat, wird der äußere Deckel mit einem
Zettelbeklebt,der dieWorte „Sprengkapseln— nichtstürzen“
auffällig zu tragen hat.

5. Die einzelneKiste darf an Sprengsatznichtmehr als 20 Kilo=
gramm enthalten;Kisten, derenGewicht 10 Kilogramm übersteigt,
müssenmit Handhaben oder Leisten zur leichterenHandhabung
versehensein.

6. Der Frachtbrief jederSendung muß eine vom Absenderund von
einem der Bahn bekanntenChemiker ausgestellteBescheinigung,
überdieBeachtungder vorstehendunterZiffer 1 bis 5 getroffenen
Vorschriftenenthalten.

b. ElektrischeMinenzündungen.
1. G#)Die elektrischenZündungen mit kurzenDrähten oder

festem Kopfe sindin starkeBlechbehälter,von welchenjedernicht
mehrals 100Stück enthaltendarf, aufrechtgestelltzuverpacken.
Die Behältersindmit SägemehloderähnlichemMaterialevoll=
ständigauszufüllen.

(2) Statt der Blechbehälterkönnen auch Schachteln aus
starkemund steifemPappdeckelzur Verwendung kommen. Die
gefülltenBehälter sind in eineHolz=oder starkeBlechkisteund
diesewiederumin eine hölzerneUberkistezu verpacken.Die
Wandstärkeder innerenHolzkistedarf nicht unter 22 Millimeter,
die derUberkistenichtunter25 Millimeter betragen.

2. #) Die elektrischen Zündungen an langen Guttapercha=
drähten oder Bändern sind,) höchstens10 Stück zusammen=
gebunden,in Pakete zu vereinigen,von welchenjedesnichtmehr
als 100 Stück Zündungenenthaltendarf. Die Zündermüssen
abwechselndan das eineund an das andereEnde desPakets zu
liegen kommen. Von diesenPaketen sind je höchstens10 zu=
sammengebunden,in starkesPapier gewickeltund verschnürtin
eine Holz= oder starkeBlechkistezu verpacken,welchemit Heu,
Stroh oder ähnlichemMaterial auszufüllenist. DieseKiste ist in
einehölzerneUberkistezu verpacken,derenWandstärkenichtunter
25 Millimeter betragendarf.

(1) Die elektrischen Zündungen an Holzstäben sind
in hölzerneKistenvon mindestens12Millimeter Deckel-,Boden=
und Seitenwandstärkeund mindestens20Millimeter Stirnwand.
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stärke,derenLängeum 8Zentimetergrößerist, als diederZünder,
derart zu verpacken,daß d Kiste höchstens100 Zünder enthält,
und daß an jederStirnwand dieHälfte derZündermit Drähten
sicherbefestigtist, so daß kein Zünder einen anderen oder die
Wandungen berühren und ein Schlottern nicht eintreten kann.
Höchstensje 10 solcherKisten sind in eine hölzerneUberkistezu
verpacken.

3. Im übrigen finden die vorstehendenBestimmungen unter à 3
bis 6 sinngemäßAnwendung.

C. Friktionszünder
sind in nachstehenderWeisezu verpacken:
1. Das Reiberdrahtendeeines jedenFriktionszünders ist mit einer
Papierverklebungderart zu versehen,daß dieselbeüberdieReiber=
drahtösegreift.

2. Höchstens50 Stück Friktionszündersind in ein Bündel zu ver=
einigen. Diese Bündel sind am Zünderkopfendein Holzwolle
(Wollin) und darüberin Papier zu schlagen,wogegenderenum=
gebogeneReiberdrahtendenzuerstin eineaufgebundene,ungefüllte
unddarüberin einezweitemit HolzwollegefülltePapierkappezu
legensind. Hierbeimuß jedochgenaudarauf gesehenwerden,
daß in keinemFalle dieHolzwollein direkteBerührungmit den
Reiberdrähtenkommenkann,um einHängenbleibenoderHeraus=
reißen des Reiberdrahts beim Herausnehmender Zünder oder
bei Herabnahmeder Papierkappezu verhüten.

3. Mehrereauf dieseArt hergerichteteBündel sind in eineeinfacheKiste
zu legen,derenBruttogewicht20Kilogrammnichtübersteigendarf.

4. Die Hohlräume in denKisten sind mit Papierabfällen oderHolz=
wollemit großerSorgfalt dichtauszufüllen.

5. Die Kiste selbst,derenLängesichnachder Längeder Friktions=
zünderrichtet,muß mindestensaus 22MillimeterstarkenBretter=
wänden bestehen,welcheweder Risse noch Astlöcher aufweisen,
und welchezurErzielungdernötigenHaltbarkeitdurchVerzinkung
miteinanderzu verbindensind.

6. Uber DeckelundSeitenwändederKiste ist endlichein dieSchutz=
markeenthaltendesFabrikzeichenzu kleben.

ist einzuschalten: s
Patronen aus folgendenSicherheitssprengstoffen:

Ammon=Carbonit (GemengevonAmmoniaksalpeter,höchstens10Pro=
zentKalisalpeter, Mehl und höchstens4 Prozent mit Kollodiumwolle
gelatiniertemNitroglyzerin),
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Ammonfördit (Gemengevon Ammoniaksalpetermit Zusätzenvon
Diphenylamin, Getreidemehl,Glyzerin und Chlorkalium, sowie
höchstens4 ProzentNitroglyzerin),

Anagon=Sprengpulver (GemengevonneutralreagierendenSalpeter=
arten und Aluminiumpulver mit Holzkohle und Alizarin oder mit
verharztemLeinöle, gekörntoder nicht gekörnt),

Astralit 1 und lI (Gemenge von Ammonsalpeter, Trinitrotoluol
oder Mononitronaphthalin, Holzkohle, Holzmehl, Paraffinöl und
höchstens4 ProzentNitroglyzerin),

Wetter=Astralit (Astralit, worin 10 Prozent des Ammonsalpeters
durchKochsalzersetztsind),

Bautzener Sicherheitspulver (GemengevonAmmoniaksalpeterund
Natronseife),

Bavarit I und II (Gemengevon etwa 90 Prozent salpetersaurem
Ammoniak und nitriertemNaphthalin, mit oder ohneZusatz von
Holzkohle),

Dahmenit (Gemengevon salpetersauremAmmonium,salpetersaurem
Kali und Naphthalin),

Dahmenit A (Gemengevon salpetersauremAmmonium, doppelt=
chromsauremKali und Naphthalin),

Dahmenit B (Gemengevon salpetersauremAmmonium, Dinitro=
benzol oder Dinitronaphthalin oder Dinitrotoluol und Essigsäure),,

Gesteins=Dahmenit, auch Perfektiv=Dahmenit (Gemengevon
Ammonsalpetermit festenKohlenwasserstoffenoderNitrokohlenwasser=
stoffen— Dinitrobenzol, Nitronaphthalin, Nitrotoluole— mit oder
ohneZusatzvon Wurzelmehlen,Kalisalpeter, Natronsalpeter,Chlor=
ammonium, Alkalichromaten,Alkalioralaten, Alkaliphosphaten,
BraunsteinoderBlutlaugensalz),

Donarit (Gemengevon Ammoniaksalpetermit Mehl, Trinitrotoluol,
KollodiumwolleundNitroglyzerin,worindiebeidenletzterenzusammen
nicht mehr als 4 Prozent ausmachen),

Favierschem Sprengstoffe (Gemengevon Ammoniaksalpeterund
Mono= oder Dinitronaphthalin),

Fulmenit (Gemengevon Ammonsalpeter,Trinitrotoluol, Holzkohle,
Paraffinöl und höchstens4 Prozent Schießwolle)),

Wettersicherem Fulmenit (Fulmenit, worin 10 Prozent des
AmmoniaksalpetersdurchKochsalzersetztsind),

Glückauf (Gemenge von Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen oder
Zucker,Stärke, Harz, fettenOlen odermehrerendieserStoffe und
Kupferoralat,mit oderohneZusatzvonKalisalpeter,Natronsalpeter,
Dinitrobenzol),

Minolite und Minolite I (Gemengeaus Ammoniaksalpeterund
Trinitronaphthalin,ohneodermit Binitrotoluol)
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Petroklastit und Haloklastit (Gemengevon Salpeter, Schwefel,
Steinkohlenpechund Kaliumbichromat),

Petroklastit II (GemengeausNatronsalpeter,Kalisalpeter,Schwefel,
Steinkohlenpech,Kaliumbichromatund Holzkohle),

Progressit (Gemengevon Ammoniaksalpeterund salzsauremAnilin,
mit oder ohne Zusatzvon schwefelsauremAmmoniak),

Roburit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Chlordinitrobenzolund
Chlordinitronaphthalin),

Roburit ! (GemengevonAmmoniaksalpeter,Binitrobenzolundüber=
mangansauremKali), mit oderohneAmmonsulfat,

Roburit IA und Roburit II (Gemengevon Ammoniaksalpeter,
Binitrobenzol,Kalisalpeter,AmmonsulfatundKaliumpermanganat),

Roburit II) (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Binitrobenzol,Kali=
salpeter,Ammonsulfat, Mehl und Kaliumpermanganat),

Roburit IE oder Kronenpulver (Gemengevon Ammoniaksalpeter
und Trinitronaphthalin,wobei der Gehalt an Trinitronaphthalin
zwischen6 und 16 Prozentwechselnkann, oderGemengevonAm=
moniaksalpeter, Trinitronaphthalin, Ammonsulfat, Kalisalpeter,
Kaliumpermanganatund Mehl, wobei der Gehalt an Trinitro—
naphthalinvon 5 bis 18 Prozent und der Gehalt an Kaliumper—
manganat bis zu 4 Prozent wechselnkann),

Roburit IT oder Gesteinssicherheitspulver (Gemengevon Tri=
nitrotoluol,Chilisalpeter,Ammoniaksalpeterundübermangansaurem
Kali),

Roburit II (GemengevonTrinitrotoluol,Mehl, Kalisalpeter,Chlor=
natrium, Kaliumpermanganat, Ammooniakfalpetey,

Roburit lla (GemengevonTrinitrotoluol,Mehl, Kalisalpeter,Am=
monsulfat, Kaliumpermanganat, Ammontaksalpctey,

Wetter=Roburiten und Eh Roburiten (Gemengevon Am=
moniaksalpeter,Kalisalpeter,Trinitrotoluol, Mehl, Pflanzenpulver,
Holzkohle,Magnesit, Kochsalz,Salmiak, Alkalibikarbonat,Alkali=
oralat,Kaliumpermanganat— mit oderohneZusatzvongepulvertem
Aluminium — bei denender Gehalt an Ammoniaksalpeternicht
unter 65 Prozentsinkt, der Gehalt an Trinitrotoluol 15 Prozent,
an Aluminium 3 Prozentnichtübersteigt),

Ruborit (Gemengevon Ammoniaksalpeterund Dinitrobenzol),
Sekurit (GemengevonAmmoniaksalpeter,KalisalpeterundDinitrobenzol),
Sicherheitssprengpulver der vereinigten Cöln=Rottweiler
Pulverfabriken (Gemengevon einerneutral reagierendenSal=
peterart— AmmoniumsalpeterohneZusatzodermit ganzgeringem
Zusatzevon doppeltkohlensauremAmmonium oderBaryum — und
einempflanzlichenoder tierischenOle, das im wesentlichenaus Kohlen=
stoff, Wasserstoffund Sauerstoff besteht,mit oder ohne Schwefeh),
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Sicherheitssprengstoff der Güttlerschen Pulverfabriken, be=
stehendaus Ammonsalpeter, überzogenmit Plastomenitlack,der
aus Harzen, Nitrotoluolenund höchstens0):5#ProzentKollodium=
wolle bereitetist,

Sprengsalpeter (GemengevonNatronsalpeter,SchwefelundBraun=
kohle),

Thunderite (Gemengevon Ammoniaksalpetermit Mehl und Trini=
trotoluol),

Voswinkelschem Sicherheitssprengstoffe (Gemengeaus Ammon=
salpeter,Dinitrobenzol, Harzen, Paraffin, Fetten und Lacken),

Wachspulver (Gemengevon chlorsauremKali, Karnaubawachsund
Herenmehl— Lykopodium—),

Westfalit (Gemengevon Salpeter mit Harz, Naphthalin und rohen
Teerölen, mit oder ohneZusatzvon Lackenund Firnissen, mit oder
ohneZusatzvon Kaliumbichromat,mit oderohneZusatzvon Alu=
minium),

Gesteins=WestfalitB (GemengeausAmmoniumnitrat,Dinitrobenzol
und Aluminiumpulver),

Gesteins=Westfalit C (Gemengevon Ammoniumnitrat,Dinitro=
toluol und Aluminiumpulver),

fernerCahücit, ein zu festenPatronen gepreßtesGemengevon Kali=
salpeter(50 bis 70 Prozent), Ruß (mindestens8 Prozent),Schwefel,
Zellulose und Eisensuffat,

werdenunter nachstehendenBedingungen befördert:
1. () Die Patronen sind in luftdicht verschlosseneBlechbüchsenund

letzterein starkeHolzkistenzu verpacken.
(2)Mit Parafji oder Ceresin getränktePatronen können

auch durch eine festeUmhüllung von Papier in Pakete vereinigt
werden. Ferner dürfen Patronen, die nicht so getränkt sind,
bis zum Gewichtevon 2 Kilogramm in Pakete vereinigtwerden,
die durcheinenUberzugvon Ceresinund Harz völlig von der
Luft abgeschlossensind. Die Pakete sind in haltbare hölzerne
Kisten oder Tonnen, derenFugen so gedichtetsind ) daß ein Aus=
streuennicht stattfindenkann, festzu verpacken.

(3) Jede Kiste oder Tomne darf höchstens50 Kilogramm
Patronenenthalten.

2. Die Kistenund Tonnenmüssenmit einerden Inhalt deutlich
kennzeichnendenAufschrift versehensein.

3. u) Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und von einem
der Bahn bekanntenChemikerausgestellteBescheinigungüber die
Art des Sprengstoffs und über die Beachtung der unterZiffer1
und 2 getroffenenVorschriftenbeigegebenwerden.
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(2) Eine gleicheBescheinigung ist von dem Absenderauf
demFrachtbriefunter amtlicherBeglaubigungder Unterschrift
auszustellen.

Als Nr. XXXVAd
ist einzuschalten:

GSchießmittel in Metallhülsen sowie gut durchgelati=
nierte Pulvergewebe und daraus hergestellte Fabrikate werden
in Frachtstücken,derenBruttogewicht200 Kilogrammnichtübersteigen
darf, unterfolgendenBedingungenbefördert:
a) Die Schießmittel sind in dichteBeutel zu füllen, die das Ver=
staubenund Ausstreuenverhindern. DieseBeutel sindin Metall=
hülsen zu bringen, derenVerschluß so beschaffensein muß, daß
er zwar völlig dicht ist, jedoch im Falle eines Brandes dem
Drucke der sich im Inneren entwickelndenPulvergase nachgeben
kann. Die Menge des Schießmittels in jedemBeutel darf nicht
mehrals 1 Kilogramm,die damit beschickteHülse nicht mehr als
1) Kilogrammwiegen.Gut durchgelatiniertePulvergewebeund
daraus hergestellteFabrikatewerdenohneMetallhülsen befördert,
auch kann der dichteBeutel wegfallen, wenn dieKistenmit Zink=
blecheinsatzversehensind.

) Die Metallhülsen mitSchießmitteln oder die staubsicherenBeutel
mit Pulvergewebensind in gut gearbeiteteHolzkistenzu ver=
packen, deren geringsteWandstärke nach folgenden Stufen zu
bemessenist:

Bruttogewicht geringste
der Kiste: Wandstärke:

bis 5 nmMP-[K8v= — Militee
über 5 Kilogramm 50
50 " 100 " "
100 ⸗ 150 4 ⸗ 20

150 200 - « 25

Bei Kisten mit Zinkblecheinsatzdarf die Wandstärke der
Holzkiste um 5 Millimeter, jedoch niemals auf weniger als
7 Millimeter vermindertwerden.

Etwa leerbleibendeRäume sindmit Pappe, Papierabfällen,
Werg, Holzwolle oder Hobelspänen alles völlig troken
derart fest auszufüllen, daß ein Schlottern in der Kiste während
der Beförderung ausgeschlossenist.

J) In einer Kiste dürfen wederverschiedenartigeSchießmittel, noch
Schießmittelmit anderenErplosivstoffenzusammengepacktwerden.
In einemEisenbahnwagendürfen nur Schießmittel derselbenArt
mit einemHöchstgewichtevon 200 Kilogramm befördertwerden;
die Beiladung von Explosivstoffenist ebenfalls unzulässig. Die
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Annahme zur Beförderung kann hiernach beschränktwerden.
Jeder Kiste mit Schießmitteln muß ein besondererFrachtbrief
beigegebenwerden, der keineanderenGegenständeumfassendarf.

d) Die Kisten dürfen durch eiserneNägel nur verschlossenwerden,
wenn diesegut verzinkt sind. Die Kisten sind mit einer den
Inhalt deutlichkennzeichnendenAufschrift zu versehen.Außerdem
sind sie mit einemPlombenverschluß,oder mit einem auf zwei
Schraubenköpfendes Deckels angebrachtenSiegel (Abdruckoder
Marke), oder mit einemüber Deckelund Seitenwändeder Kiste
geklebten,die SchutzmarkeenthaltendenZeichenzu versehen.

) Der Absender hat im Frachtbrief eine von ihm unterzeichnete
Erklärung abzugeben,worin auch das Zeichender Plombe, des
Siegels, der Siegelmarkeoder der Schutzmarkeangegebenist.
Die Erklärunghat zu lauten:

„Der Unterzeichneteerklärt, daß die zu diesemFracht=
briefegehörige,mit demZeichen erschlossene Sendung
in bezugauf BeschaffenheitundVerpackungdenin derVer=
einbarung leichtererVorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlands und der
Schweiz unter Nr. XXXV. getroffenenBestimmungen
entspricht.“

Als Nr. XXXVe
ist einzuschalten:

Dinitrochlorhydrin wird unterfolgendenBedingungenbefördert:
1. Zur Verpackung sind starke, dicht verschlosseneMetallgefäße zu ver=
wenden,die nur bis zu ½/%ihres Fassungsraumsgefülltwerdenund
nicht mehr als 25 Kilogramm Dinitrochlorhydrin enthaltendürfen.

Jedes Gefäß ist einzeln in eine starkeHolzkistemit Sägemehl in der
Weise fest einzusetzen,daß es überall von einer mindestens10 Zenti=
meter starkenSchicht des Verpackungsstoffsumgebenist.

Der Absenderhat im Frachtbriefezu bescheinigen,daß denVorschriften
unter 1 und 2 entsprochenist.

4. In einemWagen dürfen höchstens200 Kilogramm Dinitrochlorhydrin
verladenwerden. Die Zuladung von Erplosiostoffenist verboten.

1#

r
S

Nr. XXXVI
hat zu lauten:

Fertige Patronen für Handfeuerwaffen und zwar:
1. Metallpatronen mit ausschließlich aus Metall bestehenden
Hülsen,

2. Patronen, deren Hülsen nur zum Teil aus Metall bestehen,

* Oriqinal from
Digitizedby Co= gle PRINCETON UNIVERSOTTTN



——6l6——

3. Patronen mit Papierhülsen, die einzeln in gut verschlossene
Blechhülsen eingelegt sind und

4. Zentralfeuer-Pappepatronen,
(wegenanderer PatronenvergleicheNr. XXXVa Ziffer 1)

werdenunterfolgendenBedingungenbefördert:
a) Bei den Metallpatronen müssendie Geschossemit den Metall—
hülsenso festverbundensein, daß ein Ablösen derGeschosseund
ein Ausstreuenvon Pulver nicht stattfindenkann. Patronen,
deren Hülsen aus Pappe und einem metallenen äußeren oder
inneren Mantel hergestelltsind, müssen derart beschaffensein,
daß die ganze Menge des Pulvers sich in dem metallenen
PatronenunterteilebefindetunddurcheinenPfropfenoderSpiegel
abgeschlossenist. Die Pappe der unter 2 und 4 bezeichneten
Patronen muß von solcherBeschaffenheitsein, daß ein Brechen
beim Transport ausgeschlossenist. Die Zentralseuer-Pappe—
patronen (Ziffer 4) müssen eine Wandstärke von mindestens
0/7Millimeter haben.

b) Die Patronen sind zunächstin Blechbehälter,Holzkistchenoder
steifeKartons derart fest zu verpacken,daß sie sichdarin nicht
verschiebenkönnen. Die einzelnenBehälter usw. sind sodann
dichtneben=und übereinanderin gut gearbeitetefesteHolzkisten
zu verpacken,derengeringsteWandstärkenachfolgendenStufen
zu bemessenist:

Bruttogewicht geringste
der Kiste: Wandstärke:

bis 5 Kilogramm einschließlich7 Millimeter,
über 5 Kilogramm 50 " " 12 "
.50 · -100 - - 15 -

100 * ** 150 *i# **1 20 ⸗

150 200 - - 25 -
Bei Kisten mit Blecheinsatzdarf die Wandstärkeder Holz—

kisteum 5 Millimeter, jedochniemalsauf wenigerals 7 Milli—
metervermindertwerden.

Etwa leerbleibendeRäume sindmit Pappe, Papierabfällen,
Werg, Holzwolle oderHobelspänen— alles völlig trocken—
derartfestauszufüllen,daß ein Schlotternin derKistewährend
des Transports ausgeschlossenist.

c) Das Gewichteinermit PatronengefülltenKistedarf 200 Kilo—
grammnichtübersteigen.

4) Der VerschlußderKisten darf mittels eiserner Nägel nur dann
erfolgen,wenndiesegut verzinktsind. Die Kistensindmit einer
denInhalt deutlichkennzeichnendenAufschrift zu versehen.Außer=
demsind siemit einemPlombenverschluß,odermit einemauf
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zwei Schraubenköpfendes DeckelsangebrachtenSiegel (Abdruck
oder Marke), oder mit einemüber Deckelund Seitenwändeder
Kiste geklebten,die SchutzmarkeenthaltendenZeichenzu versehen.

e) Der Absenderhat im Frachtbrief eine von ihm unterzeichneteEr=
klärung abzugeben,worin auch das Zeichender Plombe, des
Siegels, der Siegelmarkeoder der Schutzmarkeangegebenist.
Die Erklärunghat zu lauten:

„Der Unterzeichneteerklärt, daß die in diesemFracht—
brief angegebene,mit dem Zeichen verschlossene
Sendung in bezug auf Beschaffenheitund Verpackung
den in der VereinbarungleichtererVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutsch=
lands und der Schweiz vorgesehenenBestimmungen zu
Nr. XXXVI der Anlage 1 zum Internationalen Uberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehrentspricht.“

Nr. XXXVII.
Der letzteSatz des zweitenAbsatzesfällt weg.

Nr. XXXIX.
Die Bestimmungenin Ziffer5 sindwie folgt zu fassen:
5. Eine Unterbringungder in Nr. XXXVaZiiffer 1,2, 3, 5 und 6 auf=
geführtenGegenständesowie von Zündungen (Nr. II und XXXVb)
mit Schießbaumwollein demselbenWagen ist untersagt. Im übrigen
dürfendieunterNr. XXXVa angeführtenGegenständeunterBeachtung
der für diesevorgeschriebenenbesonderenBedingungenmit Schießbaum=
wolle in demselbenWagen befördertwerden, soferndie Schießbaum=
wolle gleichzeitigmit diesenGegenständenzurAusladungkommensoll
und die Behälter der Schießbaumwollenicht mit eisernenBändern
versehensind.

Nr. XL.
Als dritterAbsatzist einzufügen:

(3)EnthaltendieseStoffeeinenniedrigerenProzentsatzvonWasser,
so findendiebezüglichenVorschriftenunterNr. XXXVa Ziffer4 An—
wendung.

Abs.6) der Anlage1 zum InternationalenUbereinkommenist in Abfs.4
abzuändern.

Nr. XLIIa.
Der Eingang hat zu lauten:

« Zündbänder, Zündblättchen (amorces) und pyrotechnische
Knallkorke, derenZündmischungaus Kaliumchlorat,amorphem
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(rotem) Phosphor und Gummi besteht,unterliegennachstehenden
Bestimmungen:

Der Eingang der Ziffer 1 hat zu lauten:
1. Zündbänderund Zündblättchensind ufsw.
Als neueZiffer2 ist einzuschalten:
2. WyrotechnischeKnallkorke müssenmindestens2 Zentimeter hoch und
1½ Zentimeterbreit sein. Sie dürfen höchstens0,08Gramm Zünd=
mischungenthalten,die in eineBohrung desKorkesvertiefteingelassen
sein muß. Sie sind in Pappschachtelnzu höchstensje 50 Stück zu
verpacken.Höchstensje 10 solcherSchachtelnsindmit Papierumschlag
zu einemfestenPaket zu vereinigen.

Ziffer2 bis 4 erhaltendie Nummern3 bis 5.

Als XLIIb

ist einzuschalten:
Pyrotechnische Scherzartikel, bestehendaus einer Mischung, die
außer Gummi und Farbe nicht mehr als 6 Prozent gelbenPhos=
phor, 23 Prozent amorphenPhosphor und 21 Prozent Kalium=
chlorat enthaltendarf,

in Form von
a) Stäbchenvon 50 bis 55 Millimeter Längeim Gewichtevon
1), Gramm (sogenannteKrawallstangen),

5) rundenScheibcchenvon 28 Millimeter Durchmesserim Gewichte
von 2) Gramm (sogenannteRadauplätzchen),

J) Kugelnim Gewichtevon1),Gramm(sogenannteGewitterhageh),
unterliegennachstehendenBedingungen:
1. Die Scherzartikelsind in starkeHolzkästenvon nichtmehrals
je 1 Gros (144 Stück) Inhalt unterBenutzungeinerZwischen=
lagerungvon Sägemehl,KieselguroderähnlichemMateriale
gut zu verpacken.

Diese Kästen sind in besondereBehälter von starkemEisenblech
oder in festehölzerneKisten mit einerWandstärkevon min=
destens18Millimeter und von nichtüber 1,, KubikmeterGröße,
ohne Beilegung andererGegenstände,dergestaltzu verpacken,
daß zwischenden Wänden des Behälters und seinemInhalt
ein Raum von mindestens30 Millimeter mit Sägespänen,
Stroh, Werg oder ähnlichemMaterial ausgefüllt und eine
BewegungoderVerschiebungderPaketeauchbeiErschütterungen
ausgeschlossenist.

1#
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Die Behälter müssennebender Angabe desInhalts die deut.
4. Bezeichnung des Absendersund der Fabrik tragen.
1. Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und von einem
vereidetenSachverständigenausgestellteBescheinigungüber die
Beachtung der vorstehendenBestimmungenbeigegebenwerden.

Nr. XIIV.
erhält folgendeFassung:

)Verflüssigte Gase Kohlensäure, Stickorndul,
Ammoniak, Chlor, wasserfreie schweflige Säure und
Chlorkohlenoryd (Phosgen) —dürfen nur in Behältern aus
Schweißeisen, Flußeisen oder Gußstahl, Chlorkohlenoryd (Phosgen)
außerdemauch in kupfernenBehältern befördertwerden.
1. Für die Behälter geltenfolgendeBestimmungen:

#a)Die WandstärkenneuerBehälter aus Schweißeisen,Flußeisen
oder Gußstahl sind so zu bemessen,daß ihre schwächste
Stelle beiderDruckprobe(Ziffer2)nichtüber30 Kilogramm
auf das Quadratmillimeter beanspruchtwird. Die aus der
schwächstenStelle der Wandung und dem Probedruckezu
berechnendeMaterialbeanspruchungmuß mindestensum ein
Drittel unter der aus Probestreifender fertigen Flaschen
durch ZerreißversuchefestzustellendenStreckgrenzeliegen.
Material, dessenStreckgrenzemehr als 45 Kilogramm auf
das Quadratmillimeter oder dessenEßßchs bei 100 Milli=
meter Zerreißlänge weniger als 12 Millimeter beträgt, ist
nicht zulässig. Als Streckgrenzegilt eine bleibendeLängen=
veränderung des Probestabs über 0002 der ursprünglichen
Länge. Die Wandstärkeder Behälter darf nichtweniger
als 3 Millimeter betragen. NeueBehälter müssenvor ihrer
Prüfung sorgfältigausgeglühtwerden.Von je200 Flaschen

ilst mindestenseine in vorstehenderWeise zuprüfen.
b) Jeder Behälter muß bei amtlicher Prüfung einen inneren
Druck, dessenHöheunterZiffer 2 angegebenist, ohnebleibende
VeränderungseinerForm und ohneUndichtigkeitzu zeigen,
ausgehaltenhaben. Die Druckprobeist bei denBehältern
für Kohlensäure,Stickorydulund Ammoniakalle 4 Jahre,
bei denBehälternfür Chlor, schwefligeSäure und Chlor=
kohlenorydalle 2 Jahre zu wiederholen.

) Die Behälter müsseneinenamtlichen, in dauerhafterWeise
an leichtsichtbarerStelleangebrachtenVermerktragen)welcher
das Gewichtdes leerenBehälters, einschließlichdesVentils
nebstSchutzkappeoder des Stopfens, sowiedie zulässige

Reichs=Gesetzbl.1908. 108
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Füllung in Kilogramm nach Maßgabe der Bestimmungen
unter 2 und den Tag der letztenDruckprobeangibt.

4) Zum Schutze der Ventile sind die Behälter mit fest aufge=
schraubtenKappen aus Stahl, Schmiedeeisenoder schmied=
barem Gusse zu versehen. Bei den kupfernenVersand=
gefäßenfür Chlorkohlenoryd(Phosgen) könnenjedochauch
kupferneSchutzkappenverwendetwerden. Fernerdürfendie
Behälterfür Chlorkohlenoryd(Phosgen)anstattmit Ventilen
auch mit eingeschraubtenStopfen ohne Schutzkappever=
schlossenwerden. Diese Stopfen müssenso dicht schließen,
daß sich der Inhalt des Gefäßes nicht durch Geruch be=
merkbarmacht.

e) Die Behälter müssenmit einer Vorrichtung versehensein,
die ihr Rollen verhindert.

1) Wenn die Behälter fest in Kisten verpacktsind, ist das An=
bringen von Kappen zum Schutze der Ventile sowie von
Rollkränzennichterforderlich.

2. () Der bei jeder Prüfung der Behälter anzuwendendeinnere
Druck und die beimGebrauchehöchstezulässigeFüllung betragen:
a) für Kohlensäure: 190 Atmosphären und 1 Kilogramm
Flüssigkeit für je 1)31Liter Fassungsraum des Behälters.
Beispielsweisedarf also ein Behälter, der 13//0Liter faßt,
nicht mehr als 10 Kilogramm flüssiger Kohlensäure ent=
halten;

b) für Stickorydul: 180 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssig=
keit für je 1)34Liter Fassungsraum;

c) für Ammoniak: 30 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssig=
keit für je 1/86Liter Fassungsraum)

4) für Chlor: 22 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssigkeit
für je 0)6Liter Fassungsraum)

Ia)für schwefligeSäure: 12 Atmosphärenund 1 Kilogramm
Flüssigkeitfür je 0,8Liter Fassungsraum)

1) für Chlorkohlenoryd(Phosgen):30 Atmosphärenund1Kilo=
gramm Flüssigkeitfür je 0)8Liter Fassungsraum.
(:) Bei Vornahme der Druckprobe müssen Einrichtungen

vorhandensein, die eine stoßfreieSteigerungdes Druckeser=
möglichen.

3. Die mit verflüssigtenGasen gefülltenBehälter dürfen nicht ge=
worfenwerdenundsindwederderEinwirkungderSonnenstrahlen
nochder Ofenwärmeauszusetzen.
Zur Beförderungsindnur bedecktgebauteWagen oderbesonders
dazueingerichteteKesselwagen,welchemit einemhölzernenUber=
kastenversehensein müssen,zu verwenden.
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(e)Die genanntenStoffe könnenin kleinenMengen,)und zwar
Kohlensäure und Stickorydul bis höchstens3 Gramm, Ammoniak
und Chlor bis höchstens20 Gramm, wasserfreieschwefligeSäure
und Chlorkohlenoryd(Phosgen) bis höchstens100 Gramm, auch in
starken zugeschmolzenenGlasröhrenunter folgendenBedingungenbe=
fördert werden: Die Glasröhren dürfen für Kohlensäureund Stick=
orydul nur zur Hälfte, für Ammoniak und Chlor zu zwei Dritteilen,
für schwefligeSäure und Chlorkohlenoryd(Phosgen)zu drei Vier=
teilen gefüllt werden. Jede Glasröhre muß in einezugelötete,mit
KieselgurgefüllteBlechkapselund ie in einestarkeHolzkisteverpackt
werden. Es ist zulässig, mehrere Blechkapselnin eine Kiste ein=
zulegen, nur dürfen Röhren mit Ammoniak nicht mit Röhren, die
Chlor enthalten,in dieselbeKiste gelegtwerden.

(3) Ferner könnenmetalleneKohlensäurekapseln(Sodor, Spar=
klett) befördertwerden, die höchstens25 Gramm flüssiger Kohlen=
säure enthalten. Die Kohlensäure muß frei von Luft sein. Die
Kapseln dürfen höchstens1 Gramm Flüssigkeitauf 1/81Kubikzentimeter
Fassungsraumenthalten.

Nr. XLIVa.
Der fünfte Satz des erstenAbsatzeserhält folgendeFassung:

In diesenBehältern dürfen sichkeineleichtbrennbarenVerpackungs=
stoffewie Sägespäne,Torf, Stroh, Heu befinden)Holzwolle ist
zulässig.

Kr. XV.
erhält folgendeFassung:

GgVerdichteter Sauerstoff, verdichteter Wasserstoff und
verdichtetes Leuchtgas werdenunter folgendenBedingungenbe=
fördert:
1. DieseStoffe dürfen höchstensauf 200 Atmosphärenverdichtetsein
und müssenin nahtlosenJylindern aus Stahl oderSchmiede=
eisenvon höchstens2 Meter Länge und 21 Zentimeter innerem
DurchmesserzurBeförderungaufgeliefertwerden.NeueBehälter
sind vor ihrer Verwendungnach denVorschriftenunterNr. XLIV
Ziffer1 lit. a zu prüfen. Ferner müssendie Behälter:
a) bei amtlicher, alle 4 Jahre zu wiederholenderPrüfung einen
denFüllungsdruckum 50 ProzentübersteigendenDruckaus=
gehalten haben, ohne bleibendeAnderung der Form und
ohneUndichtigkeitzu zeigen;

b) einenamtlichen,an leichtsichtbarerStelle dauerhaftan=
gebrachtenVermerk tragen, der die Höhe des zulässigen
Druckesund denTag der letztenDruckprobeangibt,
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c) mit Ventilen versehensein, die, wenn sie im Innern des
Flaschenhalsesangebrachtsind, durch einen aufgeschraubten,
nicht über den Rand des Flaschenhalsesseitlichhervorragen=
denMetallstöpselvon mindestens25MillimeterHöheoder,
wenn sie sich außerhalb des Flaschenhalsesbefinden, und
wenn die Behälter unverpackt aufgeliefertwerden, durch
fest aufgeschraubte,aus Stahl, Schmiedeeisenoder schmied=
baremGussehergestellteKappenzu schützensind;

) C) falls siein r unverpacktaufgeliefertwerden,
so verladensein, daß ein Rollen unmöglich ist. Nicht in
WagenladungenaufgegebeneBehälter müssenmit einer das
Rollen wirksamverhinderndenVorrichtung versehensein.

(2) Erfolgt die Auflieferung in Kisten, so müssendiese
diedeutlicheAufschrift„VerdichteterSauerstoff“, „Verdichteter
Wasserstoff“oder„VerdichtetesLeuchtgas“tragen.

2. Bei VornahmederDruckprobemüssenEinrichtungenvorhanden
sein, die einestoßfreieSteigerungdesDruckesermöglichen.

3. JedeSendungmuß durcheinemit einemrichtigzeigendenMano=
meterausgerüsteteund mit dessenHandhabung vertrautePerson
aufgeliefertwerden. Diese Person hat auf Verlangen das Mano=
meteran jedemaufgeliefertenBehälter anzubringen,so daß der
annehmendeBeamte durchAblesenan demManometersichdavon
überzeugenkann, daß der vorgeschriebenehöchsteDrucknichtüber=
schrittenist. Uber die vorgenommeneProbe ist von dem Ab=
fertigungsbeamtenein kurzerVermerk in dem Frachtbriefezu
machen.

4. Die mit verdichtetenGasen gefüllten Behälter dürfen nicht ge=
geworfen,auchderEinwirkungderSonnenstrahlenoderderOfen=
wärme nicht ausgesetztwerden.
Zur BeförderungsindbedecktgebauteWagenzu verwenden;)die
Verladungin offeneWagen ist nur dannzulässig,wenndieAuf=
lieferung in zur Beförderungauf Landwegenbesondersein=
gerichteten,mit Manen bedecktenFahrzeugenerfolgt.
(i) Fettgas — reines sowie Fettgas mit einem Zusatze von

höchstens30 Prozent Azetylen — in einer Verdichtung auf
höchstens 10 Atmosphären Uberdruck darf in Seebojen und in
anderenBehältern aus Schmiedeeisen(FlußeisenoderSchweißeisen)auf=
geliefertund in offenenWagen befördertwerden. Die Wandungen
der Gefäße sind derart zu bemessen,daß sie an der schwächstenStelle
nicht über ein Fünftel ihrer Bruchfestigkeitbeanspruchtwerden. Die
Gefäßemüssen
a) bei amtlicher,alle 4 Jahre zu wiederholenderPrüfung einenden
Füllungsdruckum 50 Prozent, mindestensaberum 5 Atmosphären

S
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übersteigendenDruck ausgehaltenhaben, ohnebleibendeAnderung
der Form und ohne Undichtigkeitzu zeigen;

b) einen amtlichen,an leicht sichtbarerStelle dauerhaftangebrachten
Vermerk tragen, der die Höhe des zulässigenDruckes und den
Tag der letztenDruckprobeangibt.

Nr. XLVIIILa.
Im Eingangesind dieWorte „Natrium und Kalium“ zu ersetzendurch:

„Natrium, Kalium und Legierungen von Natrium
und Kalium“.

Am Schlusseist folgendeVorschrift nachzutragen:
Zur Verpackungvon Natrium in Mengen von mehr als5 Kilo—
gramm dürfen auch starke,verzinnteBlechtrommelnverwendetwerden,
die dicht und sicher verschlossenund mit einem eisernenSchutzkorb
umgebenseinmüssen.

Nr. XLIXb.
Der Eingang hat zu lauten:

Calcium=Carbid und Acetylith (Calcium=Carbid,imprägniert)
müssenin genügendstarkeusw.

Nr. I.
Ziffer 3 erhält folgendeFassung:

WegenderVerpackungin Mengenbiszu10Kilogrammundwegen
der Zusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXX.

Nr. LII.

Die bisherigeVorschriftwird als Absatz) bezeichnet.Als neueAbsätze(2)
und (6)werdenfolgendeBestimmungenbeigefügt:

(e)Hundekot wird auch als Stückgut unter folgendenBe=
dingungenzur Beförderungzugelassen:
1. Zur Verpackungsind feste,dichteMetall= odermit eisernenReifen
beschlageneHolzgefäßezu verwenden,die mit Handhabenversehen
und äußerlichrein sein müssen.

2. Die Gefäße sind aufrechtstehendzu befördern) sie dürfen nicht
gerollt sondernmüssengetragenwerden.

* 3. Die Beförderung hat in offenenWagen zu erfolgen.
4. Die Kosten etwa nötiger Desinfektion fallen dem Absender be=
ziehungsweisedemEmpfängerzur Last.

5. Die Vorschriftenim Abs.G) Ziffer 5 findenAnwendung.
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(3)Taubendünger wird unterfolgendenBedingungenzurStück=
gutbeförderungzugelassen:
1. Taubendüngermuß in trockenemZustandin dichte,gegendas
Verstaubenmöglichstschützendehaltbare Säcke, in feuchtemoder
nassemZustand aber in dichte,festeBehälter verpacktsein.

2. Die Beförderunghat auf offenenWagen zu erfolgen.
3. Die Kosten etwa nötiger Desinfektion fallen dem Absenderbe=
ziehungsweisedemEmpfängerzur Last.

4. Die Vorschriftenim Abs.C) ZJiffer5 findenAnwendung.

Als Nr. LIIa
ist einzuschalten:

Hausmüll in losem Zustandewird nur als Wagenladung
und unterdennachstehendenBedingungenzurBeförderungzugelassen:
1. Der Versand ist, sofern dazu nicht besonderseingerichtete,das
ZerstäubenausschließendeWagen verwendetwerden,in dichten
offengebautenWagen zu bewirken,die mit dichtschließenden,
das Zerstäuben verhütendenDecken versehensind. Für den
ordnungsmäßigenDeckenverschlußhat der Absenderzu sorgen.

2. Die Bestimmungenunter LII Abs. C) Jiffer 1, 4 und 5 finden
Anwendung.

3. Für das Beladen und Entladen der Wagen sind Einrichtungen
zu treffen,die das Zerstäubentunlichstausschließen.

4. Die zur BeförderungverwendetenWagensinddurchdenEmpfän=
ger trockenzu reinigen.

Als Nr. LIIIa
ist einzuschalten:

G)Der Explosion unterworfene chemischeProdukte, die
nicht im §1 Abs.) Ziffer 1 der Ausführungsbestimmungen zum
Ubereinkommen über den internationalen Eisenbahnfracht=
verkehr, in der Anlage 1 zu denselben und in der vorliegen=
den Vereinbarung zwischen Deutschland und der Schweiz
besonders aufgeführt sind, auch nicht der Selbstentzündung
unterliegen, werden — sachgemäßverpackt— zur Beförde=
rung zugelassen, wenn von einemvereidetenChemikeräuf dem
Frachtbriefebescheinigtist, daß von ihm Proben des im Frachtbrief
angegebenenProdukts im trockenenZustande sämtlichennachstehend
bezeichnetenVersuchenunterworfenwordensindund sichdabeials nicht
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gefährlichererwiesenhaben, als die zum Vergleicheherangezogene
gepulvertereine Pikrinsäure(Erstarrungspunktnicht unter 120Grad
Celsius):
a) 0)) Gramm werden,in Staniol (Zinnfolie)eingeschlagen,auf
einenMessingklotz,der auf einerfestenSteinunterlageruht, gelegt.
Auf diese Probe wird ein scharfkantigerEisenstab mit einer
unterenSchlagflächevon einemQuadratzentimeteraufgesetztund
darauf werdenmit einem etwa 1 Kilogramm schwereneisernen
Hammer fünf festeSchläge ausgeführt. Dieser Versuch wird
fünfmal vorgenommen.

b) 2,5Gramm werdenin einerEisenschaleauf mindestens200 Grad
Celsius erhitzt und dann durch eine Flamme zur Entzündung
gebracht.

J) 0)5Gramm werdenauf einmal auf ein rotglühendesPlatinblech
geworfen.

d) 3 Gramm werdenin ein gewöhnlichesReagenzglasgefüllt. In
die Mitte der Probe wird dann eineetwa20 Zentimeterlange,
langsam brennendeSchwarzpulverzündschnureingeführtund ent=
zündet.
() Eine Beiladung sprengkräftigerZündungen in denselben

Wagen ist nichtzulässig.
(6) Die BestimmungendieserNummer finden auf mechanische

Gemenge explosiverNatur keineAnwendung.

Die vorstehendeVereinbarungtritt am 22. Dezember1908 mit derMaß=
gabe in Kraft, daß die neuenVorschriftender Nummern XIIV und XI/V erst
vom 22. März 1909 ab zur Anwendungkommen. Die am I. Februar1902
eingeführteVereinbarungüber denselbenGegenstandverliert mit dem Ablaufe
des 21. Dezember1908 ihre Gültigkeit."t

Een den22.September1908.

Verlin, den4. November1908.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ56.

Inhalt: Verordnung über den Schutzvon Werkender Literatur und Kunst in denDeutschenSchuh
gebieten. S. 627. — Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Genehmigung zur Erklärung desBei=
tritts für die DeutschenSchutzgebietezu dem internationalen Verbande zumSchutze von Werken der
Literatur und Kunst. S. 628. — Bekanntmachung, betreffendden Beitritt für die Deutschen
Schutzgebiete zu dem internationalen Verbande zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst.
S. 620. — Bekanntmachung, betreffendAbänderungund Ergänzungder Eichordnungund der
Eichgebührentaxe.S. 620.

(Nr. 3536.) Verordnung über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst in den
DeutschenSchutzgebieten.Vom 15.Oktober1908.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichsfür die Schutzgebiete,was folgt:

1.
Die Bestimmungender am 9. September1886 zu Bern abgeschlossenen

lbereinkunft,betreffenddieBildung einesinternationalenVerbandeszumSchutze
von Werken der Literatur und Kunst, die Bestimmungender in Abänderung
oderErgänzungdieserUbereinkunftgetroffenenAbkommensowiedieVorschriften
der zur Ausführung derUbereinkunfterlassenenGesetzeund Verordnungen finden
in denSchutzgebietenAnwendung.

82.
Die Anwendungder im §1 bezeichnetenBestimmungenunterliegt,soweit

nichtStaatsverträgeMatz greifen,den in den §8 1, 2 der Verordnungvom
11. Juli 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 225) festgesetztenEinschränkungen.Insoweit
nach diesenVorschriftendas Inkrafttreten der Berner Ubereinkunftals Zeitpunkt
entscheidet,ist statt dessender des Inkrafttretens dieserVerordnung maßgebend.
Reichs=Gesetzbl.1908. 109

Ausgegebenzu Berlin den20.November1908.
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Von letzteremZeitpunkt an gerechnetist die Benutzung der Vorrichtungen vier
Jahre lang gestattetund die Abstempelungbinnendrei Monatenzu bewirken.

3.
DieseVerordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, am 15.Oktober1908.

(I. S) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3537.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Genehmigungzur Erklärung des Beitritts
für dieDeutschenSchutzgebietezu deminternationalenVerbandezumSchutze
von Werkender Literatur und Kunst. Vom 15.Oktober1908.

A## Ihren Bericht vom 14. Oktoberd.J. will Ich hierdurchgenehmigen,
daß gemäßArtikel 19 der am 9. September1886 zu Bern abgeschlossenenÜber=
einkunft,betreffenddie Bildung eines internationalenVerbandeszum Schutze
vonWerkenderLiteraturundKunst, für die DeutschenSchutzgebietederBeitritt
zu demVerbanderklärtwerde.

NeuesPalais, den15.Oktober1908.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

An denReichskanzler.
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(Nr. 3538.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt für die DeutschenSchutzgebietezu
dem internationalenVerbandezum Schutzevon Werkender Literatur und
Kunst. Vom 14.November1908.

A## Grund derin demAllerhöchstenErlassevom15.Oktoberd.J. enthaltenen
Lsfeetin ist für die DeutschenSchutzgebieteder Beitritt zu dem inter=
nationalen Verbandezum Schutzevon Werkender Literaturund Kunst erklärt
worden.

Berlin, den14. November1908.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

Nr. 3539.)rPi5TPF7¾gegenwärtigenNummer des Reichs=Gesetzblattsist als be=
sondereBeilage

die Bekanntmachung,betreffendAbänderungund Ergänzungder
Eichordnungund der Eichgebührentaxe,vom 20. Oktober1908

beigefügt.

X

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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BesondereBcilageszIgZSdcchichs-Gcsetzblatts.

Bekanntmachung,
betreffend

Abänderungund ErgänzungderEichordnungund derEichgebührentaxe.
Vom 20. Oktober1908.

Auf Grund desArtikel18 derMaß=undGewichtsordnungvom17.August
1868 erläßt die Normal=EichungskommissionfolgendeVorschriften.

Artikel 1.
BetreffendMaßstäbeaus Nickelstahl.

Der 93 der EichordnungerhältfolgendenAbs.ö:
Bei Maßen aus einerNickelstahllegierungmuß auf demMaße

derGehalt an Nickelangegebenund außerdemvermerktsein,daß das
Material getempertist.

Artikel 2.
BetreffendEichungvon Flüssigkeitsmaßen.

Nebenden im § 6 der EichordnungaufgeführtenMaßen werdenzur
Eichung zugelassenFlüssigkeitsmaßezu 50 Liter Raumgehalt, sofernsiefolgenden
Anforderungengenügen:

a) Die Flüssigkeitsmaßezu 50 Liter müssenhinsiichtlich des Materials
sowie, von denAbmessungenabgesehen,auch in der Gestalt und Ein—
richtung denfür die Flüssigkeitsmaßezu 20 Liter geltendenBestim=
mungen entsprechen.

b) Die innereWeite des Halses darf nicht mehr als 30 Zentimeterbe=
tragen.

c) Der Boden und dieWand derMaße müssenaus hinreichendstarkem
Materiale hergestelltsein. Bei Blechmaßen muß die Wand durch
mindestenszwei festumgelegteReifen, der Boden durchmindestens
zweiaufgelöteteStege versteiftsein.
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d) Die Bezeichnungdes Raumgehaltshat nachHektoliterzu erfolgen,
und zwar regelmäßigin der Form 0,5 hl. Für 0)5 kannauch½
für hl auchHektolitergesetztwerden.

e) Die Abweichungvon derRichtigkeitdarfhöchstens100Kubikzentimeter
betragen.

Die Stempelungerfolgtwie bei denFlüssigkeitsmaßenzu 20 Liter.

Artikel 3.
BetreffendEichungvon Milchmaßen.

Die Bestimmungenim § 1 Nr. 8 desArtikel5 derBekanntmachungvom
1. Oktober1905 (Reichs=Gesetzbl.1905, Beilage zu Nr. 43) erhaltenfolgende
Fassung:

8. Der AbstandzweierbenachbarterEinteilungsmarkenfür einen
Raumgehaltvon 1 Liter muß betragen:
a) beidenMaßen mit durchsichtigerSkale bis zu 20 Liter einschließlich
mindestens2 Zentimeter,über20 Liter mindestens1 Zentimeter,

b) bei den Maßen mit Innenskale zu 20 Liter und bei denjenigen
mit Schwimmereinrichtungbis zu 20 Liter einschließlichmindestens
1) Zentimeter,über20 Liter mindestens1 Zentimeter.

Der Abstandmuß für alle gleichenTeilabschnitteeinesMaßes gleich
groß sein.

Artikel 4.
BetreffendgleicharmigeWagen.

Der 957 derEichordnungwird durchEinfügungder folgendenNr. 2àa
ergänzt:

2a. Die Bestimmung unterNr. 1 schließtnicht aus, daß die nach Nr. 2
zulässigebogen=odergabelförmigeVerzweigungnur auf einer Seite
einergleicharmigenBalkenwageausgeführtwird.

Artikel 5.
BetreffendEichungvonzusammengesetztenBalkenwagenmit LaufgewichtundSkale sowie

Brückenwagenmit Laufgewichtund Skale.

Der 959b Nr. 11 erhältfolgendeFassung:
11. Zuzulassensind nur solcheWagen dieserArten, welchefür einegrößte

Last von nichtwenigerals 50 Kilogrammbestimmtsind.
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Artikel 6.
BetreffendselbsttätigeRegistrierwagen.

1. Der § 63 Abs.1 erhältfolgendenZusatz:
Es ist auch zulässig, die Entleerung der Lastschalenicht selbsttätig,
sondernmit Hilfe einesbesonderen,mit der Hand zu betätigenden
Hebels erfolgenzu lassen.

2. Die Vorschriftenim § 63 unter Nr. le in der Fassung derBekannt=
machungvom 14. Januar 1893 (Reichs=Gesetzbl.1893, Beilage zu Nr. 2) er=
haltenfolgendenZusatz:

Die Schneidenund Pfannen an Gegenlenkerndürfen auch in anderen
als den gewöhnlichenFormen hergestelltwerden, z. B. in Form von
VierkantundAuge,Ring mit schneidenförmigerKanteundStift, wenn
sie ein freies Spiel der Wage gewährleisten,und wenn die sich be=
rührendenStellen genügendgehärtetsind.

Artikel 7.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

Für die laut Artikel 2 zur Eichung zugelassenenFlüssigkeitsmaßewerden
an Gebührenerhoben:

à B ·
fürdie fürdie fürPrüfung

ohne
Eichung BerichtigungStempelung
.Sf. .f. s0f.

Maße von 50 Liter Raumgehalt 7 – 5 ]-
Berlin-Charlottenburg,den20. Oktober1908.

KaiserlicheNormal-Eichungskommission.
von Sydow.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
=

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeinenNotenwechselzwischendemAuswärtigenAmte und der Bot=
schaft der FranzösischenRepublik in Berlin vom 13./14. November 1908 über den Beitritt der
DeutschenSchutzgebieteund der FranzösischenKolonien zu derdeutsch französischen Ubereinkunft,
betreffend den Schutz an Werken der Literatur und Kunst und an Photographien. S. 631. —
Bekanntmachung, betreffend den bei dem Kaiserlichen Aufsichtsamte für Privatversicherung
bestehendenVersicherungsbeirat.S. 031.

(Nr. 3540.) Bekanntmachung,betreffendeinenNotenwechselzwischendemAuswärtigenAmte
und der Botschaft der FranzösischenRepublik in Berlin vom 13./14. No=
vember1908 überden Beitritt derDeutschenSchutzgebieteund der Fran=
zösischenKolonienzu derdeutschfranzösischenUbereinkunft,betreffendden
Schutz an Werken der Literatur und Kunst und an Photographien, vom
8. April 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 419f.). Vom 20.November1908.

wischendemAuswärtigenAmte und der BotschaftderFranzösischenRepublik
in Berlin hat der nachstehendeNotenwechselstattgefunden.

Berlin, den20. November1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Kiderlen=Waechter.

Auswärtiges Amt.
U. 4507.

Verlin, den13.November1908.

r= Unterzeichnetebeehrtsich Seiner Erzellenzdem Botschafterder Fran=
zösischenRepublik,Herrn Jules Cambon, folgendesmitzuteilen:

Die KaiserlicheRegierunghat auf der Berliner Konferenzzur Revision
der Berner Ubereinkunftvom 9. September 1886), betreffenddie Bildung eines
internationalenVerbandes zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst,
durchdie DeutscheDelegationdie Erklärungabgebenlassen,daß das Deutsche
Reichgemäß Artikel 19 der genanntenUbereinkunftfür seineSchutzgebietemit
Wirkung vom 1. Januar 1909 ab derBernerUbereinkunftbeitrete,vorbehaltlich
der deshalbzu erlassendenUbergangsbestimmungen.
Neichs=Gesetzbl.1008. 110

Ausgegebenzu Berlin den27. November1908.
Oriqinealfrom
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Die KaiserlicheRegierung ist der Ansicht, daß der Beitritt der Deutschen

Schutzgebietezur Berner UbereinkunftauchdenBeitritt dieserGebietezu dem,
nach seinemArtikel 2 in Ergänzung der Berner Ubereinkunftgetroffenendeutsch=
französischenSpezialabkommenvom 8. April 1907 in sichschließt.

Der Unterzeichnetewürdees mit Dank begrüßen,wenn Seine Exzellenz
derHerr Botschafterihm mitteilenwollte, ob seitensSeiner Regierung)welche
bereits im Jahre 1886 für die FranzösischenKolonien der Berner Ubereinkunft
beigetretenist, dieseAuffassunggeteilt wird, und demgemäßdas obenerwähnte

Der Unterzeichnetebenutztusw.

Ambassade
de la RépubliqueFrancaise.

Berlin, le 14 novembre 1908.

AMlonsieur le Seecrétaire d’Etat,
Par votre lettre du 13 de ce moeis,

vous avcz bien voulu miinformer
due, Taprès une déeclaration f#ite
Dar la Délégation Allemande à la
Conférenee de Berlin pour la revi=
sion de la Convention de Berne du
9 Septembre 1886, concernant la
création June Union Internationale
Dour la protection des GEures litt=
raires et artistiques, et conformément
aà l’article 19 de ladite Convention,
I Empire allemand adhre en ce qui
concerne ses colonies à la Conven-
tion de Berne et cela à partir du
% janvier 1909, sous réserve des
dispositions transitoires.

OigitizedbyOo gle

(Ubersetzung.)

Botschaft
der FranzösischenRepublik.

Berlin, den14.November1908.

Herr Staatssekretär,
In Ihrem Schreibenvom 13. d.M.

haben Sie mir mitgeteilt, daß nach
einervon derDeutschenDelegationauf
derBerlinerKonferenzzurRevisionder
Berner Ubereinkunftvom 9. September
1886, betreffenddieBildung einesinter=
nationalenVerbandeszumSchutzevon
Werkender Literatur und Kunst, ab=
gegebenenErklärung, und gemäßAr=
tikel19 dergenanntenUbereinkunft,das
DeutscheReich für seine Schutzgebiete
mitWirkungvom 1. Januar 1909 ab
der Berner Ubereinkunftbeitrete,vor=
behaltlichderdeshalbzuerlassendenUber=
gangsbestimmungen.

Oriqinealfrom
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Vous avcz ajouté à cette com=
munication due le Gouvernement
Inpérial est Tavis due cette acces=
sion comprendrait ipso jure Tadhé=
sion des colonies allemandes à la
Convention spéciale franco-allemande
du 8 avril 1907 qui, selon son ar=
tiche 2, west du’un complément de
la Convention de Berne. En méeme
temps, vous m’avez demand si le
Couvernement de la RBépublique
PDartagecette manière de voir et
applidue également la Convention
Spéciale Sus-indiquke aux colonies
françaises, après awoir accédé dd#ja
en 1886 pour ces colonies à la Con=
vention de Berne.
En réponseà cette demande,gai

Thonneur de vous informer due le
Gouvernement de la République,
Dartageant en effetTopinion du Gou=
vernementlmpérial àce sujet, mia
autorisécà déeclarerdue ladite Con=
vention spéciale est applicable aux

Colonies françaises. II est entendu
due la lettre de TOffice Impérial du
13 courant et la présente lettre
tiennent lieu d’échange de notes
entre les dengkGouvernements, pour
constater Daccord en question.

Agréez, Monsieur le Secrétaire
GEtat, etc.

Jules Cambon.

Son Excellence
M. de Kiderlen-Waechter,
Secrétaire 4’ Etat aux Alires
Etrungeres P. i. ete.etc.

Sie haben dieserMitteilung hinzu=
gefügt, daß nach Ansichtder Kaiser=
lichenRegierung dieserBeitritt ipso
jure auch den Beitritt der Deutschen
Schutzgebietezu demdeutsch=französischen
Spezialabkommenvom 8. April 1907
in sichschließt,das nachseinemArtikel 2
lediglich eine Ergänzung der Berner
Ubereinkunftdarstellt.Gleichzeitighaben
Sie michgefragt, ob seitensder Re=
gierungderFranzösischenRepublik,nach=
demsiebereitsim Jahre 1886 für ihre
Kolonien der Berner Ubereinkunftbei=
getretenist, dieseAuffassunggeteiltwird,
und das obenerwähnteSpezialabkom=
menauf dieFranzösischenKolonienAn=
wendung findet.
In ErwiderungdieserAnfragebeehre

ich mich Ihnen mitzuteilen,daß die
Regierungder FranzösischenRepublik,
welche die Ansicht derKaiserlichenRe=
gierungüber diesenGegenstandin der
Tat teilt, mich zu der Erklärung er=
mächtigthat,daßdaserwähnteSpezial=
abkommenauch auf die Französischen
KolonienAnwendungfindet. Es herrscht
Einverständnisdarüber),daß das Schrei=
bendesAuswärtigenAmtsvom13.4d.M.
und diesesSchreibenals zwischenden
beidenRegierungenzumZweckederFest=
stellungdererwähntenUbereinstimmung
ausgetauschteNotenzu geltenhaben.
GestattenSie, Herr Staatssekretär,

usw.

Seiner Exzellenz
Herrn von Kiderlen=Waechter,
StaatssekretärdesAuswärtigen

Amts a. i. usw.usw.
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(Nr. 3541.) Bekanntmachung,betreffenddenbei demKaiserlichenAufsichtsamtefür Privat=
versicherungbestehendenVersicherungsbeirat.Vom 21.November1908.

A## Grund der Vorschriften im § 8 Abs. 1 der Verordnung, betreffenddas
Verfahren und den Geschäftsgangdes KaiserlichenAufsichtsamts für Privat=
versicherung,vom 23.Dezember1901(Reichs=Gesetzbl.S. 498)hatderBundesrat
beschlossen:

Die Zahl derMitgliederdesVersicherungsbeiratswird auf zwei=
undfünfzigerhöht.

Berlin, den21. November1908.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerer.
Bestellungenauf einzelneStuckedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalren zu richten.
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Jnhalt:
von Neuenhaus nach Coevorden.

(No. 3542.) Traité entre ’Empire Alle=
mand et le Pays-Bas, con=

— cernant le chemin de fer
de Neuenhaus à Coevorden.
Du 23juillet 1908.

Sa Majesté lEmpereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de l’Empire
Allemand agisant en Tespece pour
In Prusse, et à la demande de cet
Etat, et Sa Majeste la Reine des
Pays-Bas, ayant résolu, Tun commun
accord, de conclure une convention
PDour rgler les rapports respectifs,
entre la Prusse et les Pays-Bas en
Vue de la construction d’un chemin
de fer de Neuenhaus à Coevorden,
ont nomméà cet eflet pour Leurs
Plénipotentiaires, sawoir:

Sa Majestéel'Empereur d’'Alle=
magne, Roi de Prusse:
Le Sieur Paul Goetsch, Son
Conseiller Actuel de Légation,

Le Sieur Robert Altmann,
Son Conseiller Intime de RBRé=-
gence,

Reichs=Gesetzbl.1908.

(lbersetzung.)

(Nr. 3542.) Staatsvertrag zwischen dem
DeutschenReicheunddenNieder=
landen,betreffenddieEisenbahn
von NeuenhausnachCoevorden.
Vom 23. Juli 1908.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, das hierbeiPreußen
auf dessenAntrag vertritt, und Ihre
Majestät die Königin derNiederlande,
vondemWunschegeleitet,zurRegelung
der BeziehungenzwischenPreußenund
denNiederlandenin AnsehungderHer=
stellungeinerEisenbahnvonNeuenhaus
nach Coevordeneinen Vertrag abzu=
schließen,haben zu diesemZweckezu
Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
den Herrn Paul Goetsch, Aller=
höchstihrenWirklichenLegations=
rat,
denHerrnRobertAltmann,Aller=
höchstihrenGeheimenRegierungs=
rat,

111
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Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas: «

Le Sieur Johannes Linthorst
Homan, Dr. en droit, Son
Commissaire dans la Province
de Drenthe,
Le Sieur Emilllendrik Stieltjes,
Ingénieur Civil, Membre du
Conseil de Surveillance des
chemins de fer,

lesquels, après stre communiqué
leurs pleins pouvoirs trourés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

Article 1.

Les GouvernementsdesdeuxEtats
désignés au préambule Fiengagent
à uutoriser et à favoriser I#établisse-
ment d’'un chemin de fer direct
Tintérét local de Neuenhausà Coe-
vorden, pour le service public des
Voyngeurs et des marchandises.
Le GouvernementPrussien a dein

accordé, aux conditions d'usage, la
concession pour Toétablissementet
Texploitationdu cheminde fer, pour
la partie situdce sur Son territcire,
au Cercle du Comté de Bentheim,
comme entrepreneur de la ligne
Gronau-Bentheim-Neuenhaus.
Le Gouvernement Nerlandais

accordera également, aux conditions
Tusage, la concession pour Toéta=
blissement et Texploitation duchemin
de fer, pour la partie situéesur son
territotre, à la Noordoosterlocaal-
spoorweg-Maatschappydomicilice à
Zwolle. Le Gouvernement Néer=
landais consent cependant due Tex=
Ploitation de la partie située sur son
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Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
den Herrn Dr. jur. Johannes
Linthorst Homan, Königlichen
Kommissar für die Provinz
Drenthe,
denHerrnEmil HendrikStieltjes,
Zivilingenieur,MitglieddesEisen=
bahn=Aufsichtsrats,

welche,nachgeschehenerMitteilungihrer
in guterundgehörigerForm befundenen
Vollmachten,überfolgendeArtikelüber=
eingekommensind:

Artikel 1.
Die Regierungender im Eingange

sich,dieHerstellungeinerdurchgehenden
Nebeneisenbahnvon Neuenhausnach
Coevordenfür denöffentlichenPersonen=
und Güterverkehrzuzulassenund zu
fördern.
Die PreußischeRegierung hat die

KonzessionzumBaue undBetriebeder
Bahn für die in ihremGebietebelegene
Streckean denKreis GrafschaftBent=
heimals denUnternehmerderEisenbahn
Gronau-Bentheim—Neuenhausunter
denüblichenBedingungenbereitserteilt.

Die NiederländischeRegierungwird
die KonzessionzumBaue und Betriebe
der Bahn für diein ihremGebietebe=
legeneStreckean dieNoordoosterlocaal=
spoorweg=Maatschappyin Zwolle unter
denüblichenBedingungenebenfallser=
teilen. Die NiederländischeRegierung
erklärtsichjedochdamiteinverstanden,daß
der Betrieb der in ihrem Gebiete be=
legenenStreckevon der Noordooster=
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territoire soit transférée au Cercle
du ComtédeBentheimpar la Noord=
Oosterlocaalspoorweg-Maatschappy.

Article 2.
La voie ferréedirecteentreNeuen=

hausetCoevordendevraétreachevée
et mise en exploitation au plus tard
dans Tespace de deux ans à partir
du jour ou la concession aura 646
accordéepour la partie situce dans
les Pays-Bas.

Si toutefois l’achèvement de la
ligne était retardé au-delà de ce
terme par des eiröconstancesqui,
selon P’appréciation souveraine des
autorités de Surveillance des chemins
de fer dans les deux Pays, ne
sauraient étre imputées aux conces=
sionnaires, ces autorités leur accor=
deront une prolongation de dlai
Cquivalente à ce retard.
Les deux Gouvernements feront

les diligences néecessairesaupres des
concessionnaires, afin que le chemin
de fer soit achevé dans le dlai con=
venu et due le matériel dexploitation
avec tout ce qui y appartient scit
disponible.

Artiecle 3.
Chacun des deux Gouvernements

se réserve de statuer pour son terri=
toire sur le tracé de la ligne ain=
sidue sur le plan général et les
Projets spéciaux de construction;
toutefois la suprastructure et les
signaux sur la partie situse dans les
Pays-Bas, en dehors de la gare de
Coevorden, devront s'accorder avec
les installations approuwées pour la
Partie de la ligne située en Prusse.
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Kreis GrafschaftBentheim überlassen
wird.

Artikel 2.
Die VollendungundInbetriebsetzung

der durchgehendenSchienenverbindung
Neuenhaus-Coevorden muß spätestens
innerhalb eines Zeitraums von zwei
Jahren von dem Tage an bewirkt
werden,an welchemdieKonzessionfür
die in denNiederlandengelegeneStrecke
erteilt sein wird.
Sollte sich indessendie Vollendung

derBahn über dieseFrist hinaus durch
Verhältnisseverzögern,für welchedie
Konzessionare nach dem entscheidenden
Ermessender beiderseitigenEisenbahn=
aufsichtsbehördenein Verschuldennicht
trifft, so wird durch dieseBehörden eine
entsprechendeFristverlängerunggewährt
werden.

Beide Regierungenwerdendie Kon=
P3 zur rechtzeitigen Vollendung
er Bahn sowie zur Bereitstellung der
Betriebsmittelund alles erforderlichen
Zubehörs anhalten.

Artikel 3.
Die Feststellungder Bahnlinie sowie

des gesamtenBauplans und der ein—
zelnenBauentwürfebleibtjederderbeiden
Regierungenfür ihr Gebietvorbehalten,
mit derMaßgabe, daß dieKonstruktion
desOberbauesund die Signaleinrich—
tungen der in den Niederlandenbe—
legenenStreckeaußerhalbdes Bahn—
hofs Coevorden mit denjenigenEinrich=
tungen übereinstimmensollen, welche
für die in PreußenbelegeneStreckege=
nehmigtwerden.
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LeGouvernementNöerlandais
prendra soin, autant que possible,
due P’usage commun de la gare de
Coevorden et de la partie de la ligne
le la Noordoosterlocaalspoorweg=
Maatschappy à proximité de cette
gare ne soit soumis à des charges,
Dlus onGdreusesdue celles imposées
généralement pour l’usage commun
des gares et des parties des chemins
de fer Tiintérét local situéessur son
territoire.
Le point Tintersection de la ligne

avec la frontière sera déterminé, le
cas échéant, par des commissaires
désignés par chacun des deux Gou=
vernements.

Article 4.
Le droit d’expropriation a été

accordd au Cercle du Comté de
Bentheim pour la partie de la ligne
situke en Prusse.
Pour avoir la disposition des ter=

rains nécessairesà I’établissementde
la partie de la ligne située dans les
Pays-Bas, le droit d'’expropriation
sera accordé à la Noordoosterlocaal-
Spoorweg-Maatschappy Taprès les
dispositions léEgalesen vigueur dans
cet Etat.
La largeur de la voie mesurée

entre les rails sera de un metre
duatre cent trente cind milimeétres.
La voie et le matériel d’exploi=

tation seront disposés de manieère
due le matériel roulant Duisse Passer
directement sur les autres lignes.

Article 5.

Les droits de souveraineté et de
haute Suryeillance sur la section
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Die NiederländischeRegierungwird
sovielwie möglichdafürSorge tragen,
daß für die Mitbenutzungdes Bahn=
hofs Coevordenund der Bahnstrecke
der Noordoosterlocaalspoorweg=Maat=
schappyin der Nähe diesesBahnhofs
keineerschwerenderenBedingungenge=
stellt werden, als diejenigen, welche
für die Mitbenutzungvon Bahnhöfen
und Streckenvon Nebeneisenbahnenin
ihremGebietallgemeingelten.

Der Punkt, wo die Grenzevon der
Bahn überschrittenwird, soll nötigen=
falls durch von jeder der beidenRe=
gierungenernamteKommissarebestimmt
werden.

Artikel 4.
Für die in PreußengelegeneStrecke

der Bahn ist dem Kreise Grasschaft
Bentheim das Enteignungsrecht ver=
liehenworden.
Zum Zweckedes Erwerbes der zur

Anlage der Bahn im Niederländischen
Staatsgebiet erforderlichenGrundstücke
soll der Noordoosterlocaalspoorweg=
MaatschappydasEnteignungsrechtnach
den dort geltendengesetzlichenBestim=
mungeneingeräumtwerden.

Die SpurweitederGleisesoll1,135Me=
ter im Lichten der Schienen betragen.

Die Bahn und das Betriebsmaterial
sollenso eingerichtetwerden,daß die
Transportmittel ungehindertauf die
anderenLinien übergehenkönnen.

Artikel 5.
Jeder Regierungwird das Hoheits=

und Aufsichtsrechtüber die in ihrem
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situẽe sur leur territoire respectif et
sur l'exploitation de cette section
sont dévolus à chacun des deux
Gouvernements.

Article 6.
Les deuxr Gouvernements con=

viennent due Texploitation de ce
chemin de fer sur les deux terri=
toires ne doit étre soumise à aucune
charge plus onéreuseou plus génante
due celles, imposées généralement
dans les Etats respectils aux ad=
ministrations qdui y exploitent des
chemins de fer.
En cas due, à une Cpoque qduel=

conque, le Cercle du Comté de Bent=
heimnesoitpluschargédePexploita=
tion de la ligne, ou en cas qdueles
concessions de ce chemin de fer
sdoientrévoquées ou passent,des con=
cessionnaires auxquels elles ont été
accordées, à dquelquenouveau con=
cessionnaire, les deux Gouvernements
#seréserventde sentendreultérieure-
ment, afin que exploitation directe
Ssoitréegléeconformémentaux intéréts
commerciauxréciproques.

Les deux Gouvernements Fenten=
dront égalementsi, à une éGpoque
duelconque, il était nécessaire de
transtormer le chemin de fer d’intérét
local en ligne principale ou de poser
une seconde voie principale con=
tinue.
Les deux Gouvernements Ssont

d’accord due Tintérét du trafic direct
exige de favoriser due la direction
de Texploitation de toute la ligne
Neuenhaus-Coevorden se trouve, dans
Tavenir aussi, entre les mains d'une
scule et méme administration. II8
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GebietebelegeneBahnstreckeund über
dendaraufstattfindendenBetriebüber—
lassen.

Artikel 6.
BeideRegierungenkommenüberein,

daßderBetriebdieserEisenbahnauf den
beiderseitigenGebietenkeinenlästigeren
odererschwerenderenBedingungenunter=
worfen werdensoll, als denjenigen,
welchedenVerwaltungen,die in dem
betreffendenStaate Eisenbahnen be=
treiben,allgemeinauferlegtwerden.

Für denFall, daß zu irgendeiner
Zeit derKreis GrafschaftBentheimnicht
mehr mit dem Betriebe der Linie be=
traut sein sollte, oder für den Fall,
daß die Konzessionenfür dieseEisen=
bahn zurückgenommenwerdensollten,
oder von denKonzessionaren,welchen
sieerteiltwordensind, auf irgendeinen
neuenKonzessionarübergehensollten,be=
haltenbeideRegierungensichdieweitere
Verständigung vor, damit der durch=
gehendeBetrieb in einer den gegen=
seitigenVerkehrsinteressenentsprechenden
Weisegeregeltwerde.
Gleichfalls werden die Regierungen

sichverständigen,falls zu irgend einer
Zeit das Bedürfnis sich berausstellen
sollte,dieNebeneisenbahnin eineHaupt=
bahnumzubauenodereinzweitesdurch=
gehendesHauptgleiszu legen.

Die beidenRegierungensinddarüber
einig, daß die Führung des Betriebs
auf der ganzenStreckeNeuenhaus-
CoevordendurcheineeinzigeVerwaltung
auch in der Zukunft im Interessedes
durchgehendenVerkehrserstrebtwerden
soll. Sie kommenüberein, daß die

Oriqinealfrom



conviennent que la révocation des
concessions, chacun sur son territoire,
n'aura lieu qu'aprèsune ententeréci-
proque.

Article 7.
Les deux Gouvernementsavise=

ront dun commun accord, chobtenir,
autant que possible, aux différentes
stations de la ligne, une coincidence
des arrivées et des départs des con=
vois avec les départset les arrivées
des trains les plus directes des lignes
auxquelles la ligne sera raccordée
dans les deux Pays.
IIs se réservent de déterminerle

minimum de trains de voyageurs et
ils sont tombés d’accord due ce
minimum ne pourra en aucun cas
ötre de moins de trois trains par
jour dans chadquedirection sur toute
la ligne Neuenhaus-Coevorden.

Article 8.
Sur tout le parcours du chemin

de fer, il ne sera Das fait de diffé=
rence entre les sujets des deux Pays
duant au mode et aux prix du
transport et aux délais de Tex=
PDedition.
Les voyageurs et les marchandises

passant de Tun des deux Etats dans
Tautre ne seront pas traités, duant
aux prix de transport et aux delais
de Texpédition sur le territoire de
I Etat dans lequel ils entrent, moins
favorablement due sur les autres
lignes des deux Pays, scit inté=
rieures, soit Cconduisantà T’etranger.

Artiele 9.
Les deux Gouvernements se ré-

servent le droit de contier le soin

Zurücknahmeder Konzessionenje für
ihr Gebietnur nachgegenseitigemBe=
nehmenstattfindenwird.

Artikel 7.
BeideRegierungenwerdengemeinsam

darauf hinwirken,daß Ankunft und Ab=
gang derZüge dieserBahn auf den
verschiedenenStationen derselbensoviel
als möglich in Zusammenhanggebracht
wird mit Abgang und Ankunft der
durchgehendenZüge derjenigenLinien,
an welche diese Eisenbahn in beiden
Ländern sichanschließenwird.
Sie behalten sich die Bestimmung

dergeringstenZahl derzurBeförderung
von PersonendienendenZügevor und
sind darüber einig, daß täglich auf der
ganzenStrecke J. Coevorden
in keinemFalle wenigerals drei solcher
Züge in jederRichtungverkehrensollen.

Artikel 8.
Auf derganzenAusdehnungderBahn

soll zwischendenUntertanender beiden
Länder hinsichtlichder Art undWeise
und der Preise der Beförderungund
hinsichtlichderZeit derAbfertigungkein
Unterschiedgemachtwerden.
Die aus demeinenderbeidenGebiete

in das andereübergehendenPersonen
und Waren sollen hinsichtlichder Be=
förderungspreiseund der Zeit der Ab=
fertigungauf demStaatsgebiet,in das
sie eintreten,nichtwenigergünstigbe=
handelt werden als auf den anderen,
sei es innerhalbder beidenLänderver=
bleibendenodervon ihnenin dasAus=
land führendenBahnen.

Artikel 9.
BeideRegierungenbehaltensichvor

den Verkehr zwischenihnen und den
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deleursrapportsavec les concession-
naires ainsique Texercice de leur droit
de surveillance des parties situées
dans leur territoire à une autorité
competente ou à un commissaire
spécial qui représenteront leurs
Gouvernements dans tous les cas
dui ne se prétent pas à une inter=
vention directe des autorités com=
Pétentes judiciaires ou de polece.
Le Cercle du Comté de Bentheim

est tenu de désigner un commissaire
ssspécialde nationalité néerlandaise
et domicilié dans les Pays-Bas comme
représentant auquel peuvent parvenir
les communications et questions qdue
Ie Gouvernement Néerlandais et les
autoritéscompétentesveulentadresser
au Cercle au sujet de Tentretienet
de Texploitation.
La nomminationdececommissaire

est soumise à Tapprobation du Gou=
vernementNéerlandais.

Artiele 10.
La police de la ligne seraexercée,

en premier lieu, par les employés
du Cercle du Comté de Bentheim,
sous le contröle des autorités com=
Pétentes de chacun des deux Pays
et Taprès les prescriptions et les
Principes établis dans chacun des
Pays.

Article 11.
Les sujets d’'unedes Parties con=

tractantes nommés fonctionnaires ou
employés de la ligne sur le territoire
de T’autre ne cessent pas, de ce chef,
Götre les sujets du Pays auquel ils
appartiennent.

Ployés locaux sur les territoires des

OigitizedbyOo gle

Konzessionarensowiedie Handhabung
des ihnen über die in ihrem Gebiete
belegenenStreckenzustehendenAufsichts=
rechtseinerBehördeodereinembeson=
derenKommissarzu übertragen,welche
ihre Regierungin allen Fällen zu ver=
tretenhaben,dienichtzumunmittelbaren
Einschreitender zuständigenGerichts=
oderPolizeibehördengeeignetsind.

Der Kreis GrafschaftBentheim ist
gehalten,einenbesonderenKommissar,
der dieniederländischeStaatsangehörig=
keit besitztund in den Niederlanden
wohnhaftist, als Vertreterzu bestellen,
welchemMitteilungenund Fragen be=
händigtwerdenkönnen,die seitensder
NiederländischenRegierungan denKreis
mit Bezug auf die Unterhaltungund
denBetrieb zu richtensind.
Die ErnennungdiesesKommissarsist

der Genehmigungder Niederländischen
Regierungunterworfen.

Artikel 10.
Die Bahnpolizei wird unter Aufsicht

der dazu in jedemder beidenGebiete
zuständigenBehördenin Gemäßheitder
für jedesGebietgeltendenVorschriften
und Grundsätze zunächst durch die
Beamtendes KreisesGrafschaftBent=
heim gehandhabtwerden.

Artikel 11.
Angehörigedes einen der vertrag=

schließendenTeile, welcheim Gebiete
des anderenTeiles angestelltwerden,
scheidendadurch nicht aus dem Unter=
tanenverbandihres Heimatlandesaus.

Die Stellen der Lokalbeamtenauf
den Gebietender beidenStaaten sollen
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deux Pays devront, autant que
possible, étre occupéeset exercées
par des nationaux.
Tous les employẽs indistinctement

et sans égard pour leur lieu de
stationnementsont soumis au pouvoir
disciplinaire de ’autorité dui les a
nommés.

Article 12.
Pour favoriser autant due possible

Texploitation de ce chemin de fer,
les deux Gouvernements accorderont
aux voyageurs, à leurs bagages et
aux marchandises transportés sur la
ligne, duannt aux formalités de
douane, toutes les facilitées com=
Datibles avec les lois douanières et
les reglements géenédrauxdes deux
Etats, et, spéeialement celles qui
sont déejaou qui, Dar la suite seront
accordées, duant aux formalités de
douane, à tout autre chemin de ser=
traversunt la frontière de l’un des
deux Etats.

Les marchandises et bagages trans=
Dortés de I’un des deux Pay’s dans
Tautre à destination de stations autres
due celles situéesà la frontière seront
admis à passer directement à leur
lieu de destination, sans étre soumis
aux Visites douanières à la frontibre,
Dourvu dqu’il y ait un pureau de
douane au lieu de destination et
qu'il yFsoit satisfait aux lois et regle=
ments générauk, et suns Prejudice
du droit legal de la douane des
deux Etats de visiter au bescoinet
dans des cas exceptionnels les mar=

leur lieu de destination.

tunlichst mit einheimischenStaats=
angehörigenbesetztwerden.

SämtlicheBeamte sindohneUnter=
schiedund ohneRücksichtauf den Ort
ihrer Anstellungder Disziplinargewalt
der Anstellungsbehördeunterworfen.

Artikel 12.
Um denBetrieb dieserBahn soviel

wie möglichzu begünstigen,werdendie
beidenRegierungendenReisendenund
ihremGepäckesowiedenWaren, welche
überdieseBahn befördertwerden,hin=
sichtlich der zollamtlichenBehandlung
alle Erleichterungenzugestehen,welche
mit den Zollgesetzenund den all=
gemeinenVerordnungen der beiden
Staaten vereinbarsind, insbesondere
diejenigen, welche hinsichtlich der
zollamtlichenBehandlungirgend einer
anderen, die Grenze des einen der
beidenStaaten überschreitendenEisen=
bahn bereits gewährt sind oder in der
Folgewerdengewährtwerden.
Die aus einemderbeidenLänderin

das andereeingehendenWaren und
Gepäckstücke,welchenachanderenSta=
tionen als nach den an der Grenze
belegenenbestimmtsind, werdenbis
an ihren Bestimmungsort durchgehen
können,ohnean derGrenzeeinerZoll=
revisionunterworfenzuwerden,voraus=
gesetztjedoch,daß an demBestimmungs=
orte sichein Zollamt befindetund dort
den Gesetzenund allgemeinenVer=
ordnungengenügtwird, sowieunter
Vorbehalt des gesetzlichenRechtesder
ZollbehördenbeiderStaaten,dieWaren
und das Gepäckerforderlichenfallsund
ausnahmsweiseauch anderswoals am

Oriqinealfrom



Les deux Gouvernements se con-
fèrent réciproquement le droit de
faire escorter par leurs employés de
douane, expédiés gratuitementdans
ce cas, les convois eirculant entre
les stations frontières des deux Pays,
le tout sans Préjudice de Tappli=
cation des lois et réglements de
chaduePays pour le parcourssur son
territoire.

Article 13.
L’organisation du service postal

et telégraphique est réservée à une
entente ultérieure entre les admi=
nistrations des Postes et des télé=
Graphes des deux Pays.

Artiele 14.
Le Gouvernement Prussien se ré=

serve la faculté de céder à P’Empire
Allemand les droits et les obligations
rCsultant pour lui decetteconvention.

Article 15.
La présente convention sera ra=

tiliéce et P’échange des ratilications
se fera à Berlin, le plus töt possible.

En foi de duci les Plénipoten=
tiaires ont signé la présente con=
vention et yont apposé leurs cachets.

Fait à Berlin, le 23 juillet 1908.

(L. S.) Goetsch.
(L. S.) Altmann.
(L. S.) Homan.
(L. S.) E. II. Stieltjes.

BeideRegierungenräumensichgegen=
seitigdas Rechtein, die zwischenden
GrenzstationenbeiderLänderverkehrenden
Züge durch ihreZollbeamten,welchein
diesemFalleunentgeltlichbefördertwerden,
begleitenzu lassen,unbeschadetderAn=
wendungder Gesetzeund Verordnungen
jedesLandesfür denVerkehrauf seinem
Gebiete.

Artikel 13.
Die RegelungdesPost=und R

graphenbetriebsbleibt einer besonderen
Verständigungzwischendenbeiderseitigen
Post- und Telegraphenverwaltungen
vorbehalten.

Artikel 14.
Der PreußischenRegierung soll es

freistehen,die für sie aus diesemVer—
trag entspringendenRechteund Pflichten
auf dasDeutscheReichzu übertragen.

Artikel 15.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati—

fiziertundderAustauschderRatifikations=
urkundensoll sobaldals tunlichin Berlin
bewirktwerden.
Dessenzu UrkundhabendieBevoll=

mächtigtenden gegenwärtigenVertrag
unterschriebenund mit ihren Insiegeln
versehen.
So geschehenBerlin, den 23. Juli

1908.

Reichs.Gesetzbl.1908.
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Reichs-Gesetzblatt.
K 59.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Beitritt der Deutschen Schutzgebietezu dem Internationalen
Funkentelegraphenvertragevom 3. November 1906. S. 615. — Bekanntmachung, betreffend
den Beitritt der Leeward=Inseln, der Falkland=Inseln, derOranjefluß Kolonie sowie von Süd=
Nigeria und von Jamaica zu der Internationalen Ubereinkunft über Maßregeln gegenPest, Cholera
und Gelbfiebervom3. Dezember1903. S. 645.

(Nr. 3543.) Bekanntmachung, betreffend den Beitritt der DeutschenSchutzgebietezu dem
InternationalenFunkentelegraphenvertragevom 3. November1906. Vom
5. Dezember1908.

Drs DeutscheReich ist für seinesämtlichenSchutzgebietedemam 3. November
1906 in Berlin vereinbartenInternationalen Funkentelegraphenvertragund dem
ZusatzabkommenvomgleichenTage (Reichs=Gesetzbl.1908S. 411 ff.)beigetreten.

Berlin, den5.Dezember1908. ·

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Schoen.

— —

(Nr. 3544.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der Leeward-Inseln, der Falkland=
Inseln, derOranjeflußKolonie sowievon Süd=Nigeriaund vonJamaica
zu der Internationalen Ubereinkunft über Maßregeln gegenPest, Cholera
und Gelbfiebervom 3. Dezember1903(Reichs.Gesetzbl.1907 S. 425).
Vom 8. Dezember1908.

D. KöniglichGroßbritannischeRegierunghat derRegierungderFranzösischen
Republik angezeigt,daß die Bestimmungender InternationalenUbereinkunft,
betreffendMaßregeln gegenPest, Choleraund Gelbfieber,vom 3. Dezember1903
auf die Leeward=Inseln, die Falkland=Inseln, die Oranjefluß=Kolonie,Süd=
Nigeria und Jamaica anwendbarsind.

Berlin, den8. Dezember1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Schoen.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.

Reichs.Gesetzbl.1908. 113

Ausgegebenzu Berlin den 12.Dezember1908.
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Reichs-Gesetzblatt.
60. 6

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Julassung von Börsentermingeschäftenin Anteilen von Bergwerks=
und Fabrikunternehmungen. S. 647. — Bekanntmachung, betreffendAnderung der Anlage B
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 647. — Bekanntmachung, betreffendden Betrieb der
AnlagenderGroßeisenindustrie.S. 650.

41

(Nr. 3545.) Bekanntmachung,betreffenddie Julassung von Börsentermingeschäftenin An=
teilenvonBergwerks=undFabrikunternehmungen.Vom 16.Dezember1908.

A#½ Grund des§ 63 des is (Reichs=Gesetzbl.1908 S. 215) hat
der Bundesrat beschlossen:

Börsentermingeschäftein hen Anteilen
1. derOberschlesischenEisenbahnbedarfs-Aktien-Gesellschaftin Friedens⸗
hütte, Stadt Beuthen (Oberschlesien),

2. derOberschlesischenEisenindustrie,Aktien=Gesellschaftfür Bergbau
und Hüttenbetriebin Gleiwitz

sind zulässig.
Berlin, den 16.Dezember1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Wermuth.

(Nr. 3546.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 18.Dezember1908.

A Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
AnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:
I. In Nr. XXXVe:
1. Es wird eingeschaltet:
a) Hinter demmit „Ammon=Nobelit“beginnendenAbsatze:

Ammon=Tremonit oderGesteins=Tremonit mit oderohnedie an=
gehängtenZahlenI, II, III usw.(Gemengevonmindestens51 Prozent

Reichs=Gesetzbl.1908. 114

Ausgegebenzu Whe 24. Dezember1908. Esinaln
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Ammoniaksalpeter,höchstens5 Prozent gelatiniertemDinitroglyzerin
und höchstens5 Prozent Kali= oder Natron= oder Barytsalpeter
odereinemGemengedieserSalpeterarten,fernervon flüssigenoder
festenaromatischenNitrokörpern,nämlichNitrobenzol,Nitronaphthalin,
Nitrotoluol — davonhöchstens20 Prozent Dinitrotoluol oderMono=
und Dinitrotoluol oder höchstens13 Prozent Trinitrotoluol —,
fernervon Mehlenaus PflanzenoderPflanzenteilenoderMineral=
kohle, sowievon Alkalichloriden,Karbonaten,Phosphaten,Oralaten
und Sulfaten der Alkalien und von höchstens3 Prozent Alkali=
chromaten.Enthaltendie Gemengekein Trinitrotoluol, so darf
der Gehalt an Kali= oderNatron=oder Barytsalpeteroder einem
Gemenge dieserSalpeterarten höher sein, jedoch15 Prozent der
Gesamtmengenichtübersteigen)),

b) Hinter demmit „Anagon=Sprengpulver“beginnendenAbsatze:
Neu=Anagon (Gemengevon mindestens70 Prozent Ammoniak=
salpeter,gepulverterZinkaluminiumlegierungund Holzkohle),

Anilit (Gemengevonmindestens70 ProzentAmmoniaksalpeter,Kupfer=
sulfatanilin oder Kupferoralatanilin und höchstens 5 Prozent
Jucker),

Jc)Hinter dem mit „Petroklastit II/ beginnendenAbsatze:
Gesteins=Plastammon (Gemengevonmindestens70 ProzentAmmo=
niaksalpeter, Glyzerin, höchstens15 Prozent Nitrotoluolen oder
NitrobenzolenoderNitrorylolen, davon höchstens10 ProzentTri=
nitroverbindungen,und von höchstens4 Prozent Nitrosemizellulose),

Steinkohlen=Plastammon (Gemengevon mindestens70 Prozent
Ammoniaksalpeter,höchstens25 Prozent Kalisalpeter,Glyzerin,Mono=
nitrotoluol und höchstens4 Prozent Nitrosemizellulose),

4) Hinter demmit „Sicherheitssprengstoffder GüttlerschenPulverfabriken““
beginnendenAbsatze:
Siegenit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Mehl und höchstens
15 ProzentDinitrotoluol),

2. Der mit „Gesteins=Dahmenit“beginnendeAbsatzerhältfolgendeFassung:
Gesteins=Dahmenit, auch Neu=Dahmenit (Gemengevon Am=
moniaksalpeter, festen Kohlenwasserstoffenoder Nitrokohlenwasser=
stoffen, nämlich Nitronaphthalin, Dinitrobenzol, Nitrotoluolen
davonhöchstens17ProzentTrinitrotoluoloderhöchstens20 Prozent
Dinitrobenzoloderhöchstens20 ProzentMono=und Dinitrotoluol
oder höchstens20 Prozent einer Mischung von Dinitrobenzol,
Mono= und Dinitrotoluol oder höchstens20 Prozent einerMischung

von Trinitrotoluol mit Mono= und Oinitrotoluol mit Dinitro=
od
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benzol,wobei aber das Trinitrotoluol ebenfallshöchstens17 Prozent

betragendarf — fernervon höchstens5 ProzentKali= 1n,. Natron=
salpeteroder,wennkeinTrinitrotoluolvorhandenist, von höchstens
15 ProzentKali=2 Natronsalpeter,fernervonhöchstens3 Prozent
Alkalichromaten, ferner von an sichnicht feuergefährlichenoder ex—
plosionsfähigenSalzen, nämlichAlkalichloriden,Alkalikarbonaten,
Alkaliphosphaten,Alkalioxalatenund Alkalisulfaten,endlichvon
Blutlaugensalzund von MelasseoderLeimgelatine(pflanzlichenoder
tierischenUrsprunges),auchmit Zusatz von Mehlen aus Pflanzen
oderPflanzenteilenoderMineralkohle),

II. In Nr. XXXVg:
1. In derEingangsbestimmungwird hinterdemmit„Chedditen“beginnenden
Absatzenachgetragen:
Gesteins=Permonit, Permonit I g#sssegevon höchstens32) Pro=
zent Kaliumperchlorat,Ammoniaksalpeter,höchstens7 Prozent
Natronsalpeter,höchstens20 Prozent Trinitrotoluol, ferner von

Mehl, Holzmehlund von Melan — Gemischvon 1 Teil Glyzerin
und 3)/5Teilen Leim—),

Wetter=Permonit, Permonitll (Gemengevonhöchstens24)6Pro=
zent Kaliumperchlorat, Ammoniaksalpeter, höchstens7 Mrozent
Trinitrotoluol, höchstens6 ProzentNitroglyzerin,fernervonMehl,
Holzmehl, Kochsalzund von Melan — Gemischvon 1 Teil Glyzerin
und 3/5Teilen Leim —),

2. Abs.(5)wird, wie folgt, gefaßt:
(5) Größere Mengen als 200 Kilogramm und Patronen aus

Mischungen,derenZusammensetzungdenEingangsbestimmungen
nicht entspricht,unterliegenden Vorschriftenunter Nr. XXXVa
Ziffer 6.

Die Anderungentretensofortin Kraft.

Berlin, den18. Dezember1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.
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(Nr. 3547.) Bekanntmachung,betreffendden Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie.
Vom 19.Dezember1908.

A## Grund der §§8120e, 139b der Gewerbeordnunghat der Bundesrat
folgendeBestimmungenüber den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie
erlassen.

SI.
Die nachstehendenBestimmungen finden Anwendung auf die folgenden

Werke der Großeisenindustrie «
Hochofenwerke,Hochofen=und Röhrengießereien,Stahlwerke,Puddel=
werke,Hammerwerke,Preßwerkeund Walzwerke.

Sie findenAnwendungauf alle BetriebsabteilungendieserWerke einschließlich
derjenigenReparaturwerkstättenund Nebenbetriebe,die mit ihnen in einemun=
mittelbarenbetriebstechnischenZusammenhangestehen.

5 2.
Alle Arbeiter,die über die Dauer der regelmäßigentäglichenArbeitszeit

(§ 134b Abs. 1 Nr. 1 derGewerbeordnung)hinaus beschäftigtwerden, sind mit
Namenin ein Verzeichniseinzutragen,das für jedeneinzelnenüberdie Dauer
der regelmäßigentäglichenArbeitszeitund der Uberstunden,die er an den
einzelnenTagen geleistethat, genauAuskunftgibt. Das Verzeichnisist nach
demSchlussejedesMonats der Ortspolizeibehördeeinzusenden.Der höheren
Verwaltungsbehördebleibt esvorbehalten,nähereBestimmungenüber seineForm
u erlassen.
—D Die höhereVerwaltungsbehördekannauf Antrag diejenigenUnternehmer
von der Führung diesesVerzeichnissesbefreien,welchedie Lohnlistennach einem
vorgeschriebenenMuster führenlassen,ihre Einsichtdemim § 139b derGewerbe=
ordnungbezeichnetenBeamtenjederzeitgestattenund ihm die von der höheren
VerwaltungsbehördebezeichnetenAuszügeaus denLohnlisteneinreichen.

83.
In allen Schichten,die länger als achtStunden dauern,müssenjedem

ArbeiterPausen in einerGesamtdauervon mindestenszweiStunden gewährt
werden. UnterbrechungenderArbeit vonwenigerals einerViertelstundekommen
auf diesePausennichtin Anrechnung.Ist jedochin einzelnenBetriebsabteilungen
die Arbeit naturgemäßmit zahlreichen,hinlänglicheRuhe gewährendenUnter=
brechungenverbunden,so kann die höhereVerwaltungsbehördefür eine solche
Betriebsabteilungauf Antrag unter Vorbehaltdes jederzeitigenWiderrufs ge=
statten,daß dieseArbeitsunterbrechungenauchdann auf die zweistündigeGesamt=
dauerder Pausen in Anrechnungzu bringensind, wenn die einzelnenUnter=
brechungenvon kürzererals einviertelstündigerDauer sind.

Eine der Pausen (Mittags= oder Mitternachtspause)muß mindestenseine
StundebetragenundzwischendasEnde der fünftenunddenAnfangderneunten
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Arbeitsstundefallen. In Fällen, wo dies die Natur desBetriebsoderRück=
sichtenauf die Arbeiter gebotenerscheinenlassen, kann die höhereVerwaltungs=
behördeauf besonderenAntragunterVorbehaltdesWiderrufsgestatten,daßdiese
Pause —unbeschadet der Gesamtdauerder Pausen von zwei Stunden — auf
einehalbeStunde beschränktwird.

Wenn Rücksichtenauf die Arbeiter dies gebotenerscheinenlassenund die
Schichtnichtlängerals elfStundendauert,kanndiehöhereVerwaltungsbehörde
in gleicherWeise gestatten,daß die Pausen auf eine Stunde beschränktwerden.

SoweitdieszurVermeidungvonBetriebsgefahrennötigunddieEinstellung
von Ersatzarbeiternmit erheblichenSchwierigkeitenverbundenist, könnendieArbeiter
angehaltenwerden,währendderPause in derNähe der Arbeitsstellezu bleiben,
um in dringendenFällen zur Hilfeleistungbereitzu sein.

84.
Vor demBeginneder regelmäßigentäglichenArbeitszeit(§ 134b Abf. 1

Nr. 1 der Gewerbeordnung)muß für jedenArbeiter eine ununterbrocheneRuhe=
zeitvon mindestensachtStunden liegen.

Diese Bestimmung findet auf die Regelung der WechselschichtenkeineAn=
wendung.

5.
Die Bestimmungender §§ 3, 4 findenkeineAnwendungaufArbeiten,die

in Notfällenunverzüglichvorgenommenwerdenmüssen.Sind solcheArbeiten
in Abweichungvon denBestimmungender 9§ 3, 4 ausgeführtworden,so ist
dies der Ortspolizeibehördebinnen dreiTagen schriftlichanzuzeigen.

Wenn NaturereignisseoderUnglücksfälleden regelmäßigenBetrieb eines
Werkesunterbrochenhaben, könnenAusnahmenvon den Bestimmungender
§8 3) 4 auf die Dauer von vier Wochendurch die höhereVerwaltungsbehörde,
auf längereZeit durchdenReichskanzlerzugelassenwerden.

(6.
In denim #1 bezeichnetenWerkenmuß an einerin dieAugenfallenden

Stelle eineTafel ausgehängtwerden,die in deutlicherSchrift die vorstehenden
Bestimmungenwiedergibt. -

§7.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. April 1909 in Kraft.
Berlin, den19.Dezember1908.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Reichs=Gesetzbl.1908. 115
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Reichs-Gesehblatt.
61.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die dem Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht=
verkehr beigefügte Liste. S. 653. — Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den
Betrieb der Buchdruckereienund Schriftgießereien. S. 654. — Bekanntmachung, betreffendden
Internationalen Verband zum Schutzedes gewerblichenEigentums. S. 651.

(Nr. 3548.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 20. Dezember1908.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1908,
Reichs=Gesetzbl.1908 S. 39ff.), ist, wie folgt, geändertworden:
I. Unter „Schweiz A“"“ ist mit Wirkung vom 26. Dezember1908 hinter
iffer 22 neu hinzugefügtdie Linie:

22a. SchmalspurigeEisenbahnBellinzona=Mesocco.
II. Im Abschnitte„Schweden A.“ ist mit Wirkung vom 1. Januar 1909

gestrichen:
6. die EisenbahnMalmö-Kontinenten.

Die Ziffern 7 bis 9 sind geändertin 6 bis 8. Die EisenbahnMalmö=
Kontinenten geht am 1. Januar 1909 in den Betrieb der Schwedischen
Staatseisenbahnenüber.

Berlin, den20.Dezember1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Reichs-Gesetzbl.1908. 116

Ausgegebenzu Berlin den30.Dezember1908.
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(Nr. 3549.) Bekanntmachung,betreffenddieEinrichtungund denBetriebderBuchdruckereien
und Schriftgießereien.Vom 22.Dezember1908. «-

Auf Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat beschlossen,
der Vorschrift unter I. Ziffer 7 der Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung
und den Betrieb der Buchdruckereienund Schriftgießereien,vom 31. Juli 1897
(Reichs=Gesetzbl.S. 614) folgendeBestimmungals Absatz3 anzufügen:

Bei Fußbödenaus Holz und solchenmit Linoleumbelagkanndas
täglicheAbwaschenoder feuchteAbreibenfür denFall unterbleiben,daß
siemit einemnicht trocknendenMineralöl angestrichensind und täglich
abgefegtwerden.Der OlanstrichmußaufHolzfußbödennachlängstens
achtWochen,auf Linoleumfußbödennach längstenszweiWochener=
neuertwerden.

Berlin, den22.Dezember1908.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

——.

(Nr. 3550.) Bekanntmachung,betreffendden InternationalenVerband zum Schutzedes
gewerblichenEigentums. Vom 24.Dezember1908.

D. K. und K. Österreichisch=UngarischeRegierung hat dem Schweizerischen
Bundesratunterdem30. November1908 denBeitrittOsterreichsundUngarns
zu der Pariser Ubereinkunftzum Schutzedes gewerblichenEigentums vom
20. März 1883 nebstSchlußprotokollvon demselbenTage, zum Madrider
Protokoll über die Ausstattung desInternationalenBureaus des Verbandes für
denSchutzdesgewerblichenEigentumsvom 15.April 1891 und zur Brüsseler
Zusatzaktevom 14. Dezember1900, betreffenddie Abänderungder Ubereinkunft
vom20.März 1883 unddesdazugehörigenSchlußprotokolls,(Reichs=Gesetzbl.1903
S. 147ff.) angezeigtund hat gleichzeitigerklärt,daßnachdenGesetzenOsterreichs
und UngarnsderBeitritt dieserbeidenLänder ohneweiteresauf Bosnien und
die HerzegowinaAnwendungfindet. Der Beitritt wird am 1. Januar 1909
in Kraft treten. "

Berlin, den24. Dezember1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Schoen.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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62.
Inhalt: Ubereinkommen zwischendemDeutschenReicheund Österreich, betreffendden gegenseitigengewerb.

lichen Rechtsschutz. S. 655. — Ubereinkommen zwischendem DeutschenReiche und Ungarn,
betreffendden gegenseitigengewerblichenRechtsschutz. S. 659.

(Nr. 3551.) UbereinkommenzwischendemDeutschenReicheund Osterreich,betreffendden
gegenseitigengewerblichenRechtsschutz.Vom 17.November1908.

Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, w

Seine Majestät der Kaiser von Osterreich,König von Böhmen usw. und
ApostolischerKönig von Ungarn,

vondemWunschegeleitet,dengegenseitigenVerkehrzwischendemDeutschen
Reicheeinerseitsund Osterreichandererseitsin betreffdesgewerblichenRechtsschutzes
zu regeln,habenbeschlossen,zu diesemZweckeein besonderesUbereinkommenzu
treffenund demgemäßzu Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenmit der Leitung des Auswärtigen Amtes betrauten
außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister, Wirk=
lichenGeheimenRat Alfred von Kiderlen=Waechter;

Seine Majestät derKaiser von ÖOsterreich,König von Böhmen usw.
und Apostolischer König von Ungarn:
AllerhöchstihrenKämmerer,LegationsratbeiderKaiserlichenundKönig=
lichenBotschaft hier, Dr. Ludwig Freiherrn von Flotow

und
AllerhöchstihrenPräsidenten des Kaiserlich=KöniglichenPatentamts,
SektionschefPaul Ritter Beck von Mannagetta und Ler=
chenau,

welche,nachgegenseitigerMitteilung ihrer in guterund gehörigerForm befundenen
Vollmachten,die folgendenArtikel vereinbarthaben:

Artikel 1.
Im gegenseitigenVerkehrezwischendemDeutschenReicheund Osterreich

findennachBeitritt OsterreichszurInternationalenUbereinkunftzumSchutzedes
Reichs-Gesetzbl.1908. 117
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gewerblichenEigentumsvom 20.März 1883 und der dieseUbereinkunfter=
gänzendenoderabänderndenZusatzaktein Bezug auf dengewerblichenRechtsschutz
neben den Bestimmungen dieserUbereinkunftnachstehendeBestimmungenAn=
wendung.

Artikel 2.
Die Einfuhr einerin denGebieteneinesder vertragschließendenTeile her=

gestelltenWare in die Gebietedes anderenTeiles soll im den letzterendenVer=
lust desfür dieseWare erworbenenSchutzrechts,auchsoweites einMuster oder
Modell betrifft,nichtzur Folge haben.

Artikel 3.
OffentlicheWappen aus den Gebietendes einenvertragschließendenTeiles

werdenin denGebietendesanderenTeiles nichtals Freizeichenangesehenwerden.
Dies gilt auchfür solcheAusführungenderWappen,welcheAbweichungenvon
der amtlichenAusführungsformaufweisen,soferntrotzdieserAbweichungenVer=
wechselungenim Verkehrezu erwartensind.

Warenzeichen,welchesolcheWappenals Bestandteileenthalten,soll, sofern
dieseWappennachweisbarberechtigterweisevon demAnmelderin demWaren=
zeichengeführtwerden,in denGebietendes anderenTeiles die Eintragungin
die Zeichenrolle(dasMarkenregister)wegenFührung solcherWappennicht ver=
sagtwerdenkönnen.

Außer demjenigen,welcherdie Berechtigungzur Führung solcherWappen
besitzt,hat niemandAnspruchauf Schutz dieserzusammengesetztenWarenzeichen.

DieseBestimmungenfindeninsbesondereauchauf das österreichischeErb=
landswappenAnwendung.

Warenzeichen,welchein denGebieteneinesder vertragschließendenTeile
als KennzeichenderWaren von AngehörigeneinesbestimmtengewerblichenVer=
bandes, eines bestimmtenOrtes oder Bezirkes Schutz genießen,sind, sofern die
AnmeldungdieserWarenzeichenvor dem1. Oktober1875 in denGebietendes
anderenTeiles erfolgt ist, hier von der Benutzung als Freizeichenausgeschlossen.

Außer denAngehörigeneinessolchenVerbandes,Ortes oderBezirkeshat
niemandAnspruchauf Schutz dieserWarenzeichen.

Artikel 4.
Muster und Modelle, sowieWarenzeichen,für welchedeutscheAngehörige

in OsterreicheinenSchutzerlangenwollen,sindbei der Handels=und Gewerbe=
kammerin Wien oderbei derkünftigan derenStelle tretendenRegistrierungs=
behördeanzumelden.

6 Artikel 5.
Jeder der vertragschließendenTeile wird, soweit dies noch nicht geschehen

ist, Bestimmungengegenden Verkauf und das Feilhalten solcherWaren treffen,
welchezumZweckeder Täuschungin Handel und Verkehrunbefugterweisemit
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öffentlichenWappen aus denGebietendes anderenvertragschließendenTeiles oder
mit Namenbestimmter,in denGebietendesanderenTeiles gelegenenOrte oder
BezirkebehufsBezeichnungdesUrsprungesversehensind.

Artikel 6.
Im Falle einer der vertragschließendenTeile aus demVerbandederInter=

nationalenUnion zum SchutzedesgewerblichenEigentumsaustretensollte,hat
er überdie erfolgteKündigungdemanderenTeile sofortMitteilung zu machen
und gleichzeitigdie VerhandlungenbehufsRevisiondesgegenwärtigenUberein=
kommenseinzuleiten.

Sollten dieseVerhandlungenbis zu dem Zeitpunkt, in welchemlaut
Artikel18 der InternationalenUbereinkunftvom 20. März 1883 derAustritt
wirksamwird, nicht zumAbschlussegelangen,so habenbis zumZustandekommen
eines neuenUbereinkommensauchweiterhindieBestimmungenjenerUbereinkunft
nebstden sie ergänzendenoder abänderndenZusatzaktenim gegenseitigenVerkehre
der vertragschließendenTeile in Anwendungzu bleiben.

Artikel 7.
Für die im DeutschenReicheals Gebrauchsmuster,in Osterreichhingegen

als ErfindungenangemeldetenGegenständewird die im Artikel4 der durchdie
Zusatzaktevom 14. Dezember1900 abgeändertenInternationalenUlbereinkunft
vom 20. März 1883 gewährleistetePrioritätsfrist, wenn die Anmeldung zuerst
im DeutschenReicheerfolgte,auf vier Monate, wenn die Anmeldung zuerstin
Osterreicherfolgte, auf zwölf Monate bemessen.

Artikel 8.
Das gegenwärtigeUbereinkommentritt mit demZeitpunktin Kraft, zu

welchemder Beitritt Osterreichszu der InternationalenUnion zum Schutzedes
gewerblichenEigentums wirksamwird. Mit diesemZeitpunktetretenvorbehaltlich
der Bestimmung im Artikel 9 Abs. 1 des gegenwärtigenUbereinkommensdie
auf den gegenseitigenPatent=,Muster=und MarkenschutzBezug habendenbis=
herigenVereinbarungenaußerKraft.

DiesesUbereinkommenbleibtbis zumAblauf einesJahres nacherfolgter
Kündigungvon seiteneinesder vertragschließendenTeile in Kraft.

Artikel 9.
DiejenigenErfindungen, Muster und Modelle, sowieWarenzeichen,welche

vor dem ZeitpunktedesInkrafttretens des gegenwärtigenUbereinkommensin den
Gebietendes einenvertragschließendenTeiles angemeldetsind und innerhalb der
Frist von dreiMonatennachdiesemZeitpunktin denGebietendesanderenTeiles
angemeldetwerden,genießenein VorrechtentwedernachMaßgabeder Artikel3
und 4 des Ubereinkommensvom 6. Dezember1891 oder nachMaßgabedes

1I7“
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Artikel4 der durchdie Zusatzaktevom 14.Dezember1900 abgeändertenInter=
nationalenUbereinkunftvom 20. März 1883, je nachdem die eine oder die
andereVereinbarungdemAnmeldergünstigerist.

Die BestimmungendesArtikel3 findenauchauf diejenigenWarenzeichen
Anwendung,für welcheim ZeitpunktedesInkrafttretensdesgegenwärtigenUber=
einkommenseinenochnichtendgültigerledigteAnmeldungzur Eintragungin die
Zeichenrolle(das Markenregister)vorliegt.

Artikel 10.
Dieses Ubereinkommensoll ratifiziert und die Ratifikationsurkundensollen

sobaldals möglichin Berlin ausgewechseltwerden.
Zu Urkunddessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtendas gegen=

wärtigeUbereinkommenunterzeichnetund ihre Siegel beigedrückt.
So geschehenin Berlin, den17. November1908.

(I. S.) von Kiderlen=Wgechter.
(I. S.) Freiherr von Flotow.

(lL. S.) Ritter Beck von Mannagetta und Lerchenau.

Das vorstehendeUbereinkommenist ratifiziertworden,und dieAuswechselung
der Ratifikationsurkundenhat am 30. Dezember1908 in Berlin stattgefunden.
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SeineMajestätderDeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs,

und
Seine E der Kaiser von Oster=
reich, König von Böhmen usw. und
ApostolischerKönig von Ungarn,
vondemWunschegeleitet,dengegen=

seitigenVerkehrzwischendemDeutschen
Reicheeinerseitsund Ungarn anderer=
seits in betreffdes gewerblichenRechts=
schutzeszu regeln, habenbeschlossen,zu
diesemZweckeein besonderesUberein=
kommenzu treffenund demgemäßzu
Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenmit der Leitung
desAuswärtigenAmtesbetrauten
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister,Wirk=
lichenGeheimenRat Alfred von
Kiderlen=Waechter;

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich, König von Böhmen
usw. und Apostolischer König
von Ungarn:
Allerhöchstihren Kämmerer, Le=
gationsrat bei der Kaiserlichen
und KöniglichenBotschafthier
Dr. Ludwig Freiherrn von
Flotow

und
AllerhöchstihrenGeheimenRat und
StaatssekretärimKöniglichUnga=
rischenHandelsministeriumJosef
Szterényi,

OigitizedbyOorn gle

O Felsége a német esäszär,
Poroszorszäg kirälya, a Néômet-
birodalom nevében

*
Felsége Ausztria esäszärja,
Csehorszäg kirälya stb. é8 Ma=
gyärorszäg apostoli kirälyrn
azon öhajtäs ältal vezéreltetve,

hogya kölcsönösforgalmiwiszonyokat
egyrészt a Németbirodalom, mäsrészt
Magyärorszäg, körött àz ipari tulaj=
donjogok oltalma tekintetcbenSa=
bälyozzäk, elhatäroztäk, hogy e
zclbol külön, egyezményt kötlnek
Echhez kéepestmeghatalmazottaikk
kinevezték:
0 Felsége a német esäsrzär,
Poroszorszäg kiräülyra:
Kiderlen-Waechter Allred
urat, a külügy#ihiwvatalvere=
16cbel megbizott rendkivüli
kövctjct & meghatalmazott
ministerdct. valésägos belsö
titkos tanücsosaät,

0 Felsége Ausztria esäszärgja.
Csehorszäg kirälya stb. és
Magyärorszäg apostoli ki=
rälya:
Dr. Flöotow lLajos häürGurat.
Kamaräsät követsegi tanäcsost
a Berlini Csäszäri 68 Eirälyi
nagykövetségnd!

(s
Szterényi Jezsef urat, belsa
titkos tanäcsosät, ällamtitkärt
amagyar Eirälyi kereskedelem=
ügyi ministeriumban,
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welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=
fundenenVollmachten, die folgenden
Artikel vereinbarthaben:

Artikel 1.
Im gegenseitigenVerkehrezwischen

dem Deutschen Reiche und Ungarn
finden nach Beitritt Ungarns zur
Internationalen UbereinkunftzumSchutze
desgewerblichenEigentumsvom20.März
1883 und der dieseUbereinkunfter=
gänzendenoder abänderndenZusatzakte
in Bezug auf dengewerblichenRechts=
schutznebenden Bestimmungendieser
UbereinkunftnachstehendeBestimmungen
Anwendung.

Artikel 2.
Die Einfuhr einer in den Gebieten

eines der vertragschließendenTeile her=
gestelltenWare in die Gebietedesan=
derenTeiles soll in den letzterenden
Verlust desfür dieseWare erworbenen
Schutzrechts,auch soweites einMuster
oderModell betrifft, nicht zur Folge
haben.

Artikel 3.
OffentlicheWappenaus denGebieten

des einen vertragschließendenTeiles
werden in den Gebieten des anderen
Teiles nicht als Freizeichenangesehen
werden.Dies gilt auchfür solcheAus=
führungender Wappen, welcheAb=
weichungenvon der amtlichenAusfüh=
rungsform aufweisen,soferntrotzdieser
AbweichungenVerwechselungenim Ver=
kehrezu erwartensind.
Warenzeichen,welchesolcheWappen

als Bestandteileenthalten, soll, sofern
dieseWappen nachweisbarberechtigter=
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kik jö (s kellö alakbantaldlt megha=
talmazäsaik kölcsönös közlése utän
a következö czikekkben ällapodtak
meg:

1. czikk
Magyarorszägnak az ipari tulaj=

donjogok oltalma iränt 1883 — 6vi
märczius hö 20 än letrejött nemzet=
közi egyezményhez 6 az ezt kiegé=
Szit6 vagy mödositöpötegyezmény-
ekhez történt Csatlakozäsautän a
Németbirodalomnak 68 Magyaror-
Szägnak egymasközti forgalmäval
az ipari tulajdonjogok oltalma tekin=
tetécbenaz idézett egyezmenyek hatä=
rozmänyai mellett az alabb követ=
kezö rendelkezésck nyernek alkal=
mazäst.

2. czikk
A Serzödö felek egyikének ter=

ületéenelöällitott äruknak a mäsik
141területérevalo bevitelenemvon=
hatja magautän az utöbbi területen
az ezen ärük részére megszerzett
oltalomnak elvesztéesctaz esetben
sem, ha az musträra vagy mintära
vonatkozik.

3. czikk.
Az egyik szerzödõ fẽl terũletérõl

valõ közhatésägi czimerek a mäsik
fél terũletén Szabadon hasznälhato
ärujegyekül nem tekintetnek. Ugya=
nez äll a czimereknek a hivatalosan
megällapitott alaktol eltérG össze=
ällitäsaira, a mennyiben ezek a for=
galomban az eltérések daczära is
összetévesztéesteredményezhetnek.

Az ily czimerekettartalmaz ved=
jegyektöl a mäsik szerzödödfd ter=
ületen az ärujegylajstromba(a véd-
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weisevon demAnmelderin demWaren⸗
zeichengeführt werden, in denGebieten
des anderenTeiles die Eintragung in
die Zeichenrolle (das Markenregister)
wegenFührung solcherWappennicht
versagtwerdenkönnen.
Außer demjenigen,welcherdie Be—

rechtigungzur Führung solcherWappen
besitzt,hatniemandAnspruchaufSchutz
dieser zusammengesetztenWarenzeichen.
Diese Bestimmungen finden insbe=

sondereauch auf die ungarischeSankt—
StephanskroneAnwendung.
Warenzeichen,welchein denGebieten

eines der vertragschließendenTeile als
KennzeichenderWarenvonAngehörigen
einesbestimmtengewerblichenVerbandes,
eines bestimmtenOrtes oder Bezirkes
Schutz genießen)sind, sofern die An=
meldungdieserWarenzeichenvor dem
1. Oktober1875 in den Gebietendes
anderenTeiles erfolgtist, hier von der
Benutzungals Freizeichenausgeschlossen.
Außer denAngehörigeneinessolchen

Verbandes, Ortes oder Bezirkes hat
niemandAnspruchauf Schutz dieser
Warenzeichen.

Artikel 4.
Muster und Modelle, sowieWaren=

zeichen,für welchedeutscheAngehörige
in Ungarn einen Schutz erlangen
wollen, sind bei der Handels=und Ge=
werbekammerin Budapest oder bei der
künftig an derenStelle tretendenRe=
gistrierungsbehördeanzumelden.

Artikel 5.
Jeder der vertragschließendenTeile

wird, soweit dies noch nicht geschehen
ist, BestimmungengegendenVerkauf
und das Feilhalten solcherWaren
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jegylajstromba) valõ felvétel nem
tagadhatõ meg az ily czimerhasznãalat
indokãabol, ha a bejelentö beigazolni
képes, hogy jogäban dll azilletö
zimert vedjegyében hasznälni.

Mäs, mint a ki az ily czimer
hasznälatära jogositva van, nem
tarthat igenyt az ilykép összetett
vedjegyek oltalmära.
Ugyanezen rendelkezek nyernek

alkalmazäst a magyar Szent Stvän
korona äbräzoläsaira is.
Az oly ärujegyek, melyek az egyik

Szerzödö féelterületen mint valamely
külön iparkötelkhez, bizonyos hely-
hez vagy kerülethez tartozék äru=
inak ismertetö jelvnyei oltalmat
clveznek, a mäsik f##területen sem
tekinthetök Sabadon hasznälhat
Jjegyeknek, ha ezek az ärujegyek
ott 1875 Gvi oktober hö 1-je elött
be lettek jelentve.
Az ily köteldkhez, helyhez vagy

kerülethez tartozokon kivül senkisem
tarthat igényt az ilyen ärüjegyek
oltahnära.

4. czik k.
Axok amusträk Sminntak,ugyszin=

tenazoka vedjegyek,melyekrészére
német ällampolgärok Magyarorszä-
gon oltalmat kivännak szerezni, a
budapesti kereskedelmi és iparka=
maränäl vagy a jövöben ennek
helyche,1épölajstromozöhatösägnäl
jelentendök be.

5. czik k.
Mindegyik szerzödöf&l, a menny=

iben az még meg nem történt volna,
intezkedéseket fog tenni az oly äruk
eladäsa és ärüba bocsätäsa ellen, a
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treffen, welche zum Zweckeder Täu—
schung in Handel und Verkehr unbe—
fugterweise mit öffentlichenWappen
aus denGebietendes anderenvertrag—
schließendenTeiles oder mit Namen
bestimmter,in denGebietendesanderen
Teiles gelegenenOrte oderBezirkebe—
hufs Bezeichnungdes Ursprunges ver—
sehensind.

Artikel 6.
Im Falle einerdervertragschließenden

Teile aus dem Verbande der Inter—
nationalen Union zum Schutzedes ge—
werblichenEigentumsaustretensollte,
hat er überdieerfolgteKündigungdem
anderen Teile sofort Mitteilung zu
machenundgleichzeitigdieVerhandlun=
genbehufsRevisiondesgegenwärtigen
Ubereinkommenseinzuleiten.
Sollten dieseVerhandlungenbis zu

dem Zeitpunkt,in welchemlaut Ar=
tikel 18 der Internationalen Uberein=
kunftvom 20.März 1883derAustritt
wirksamwird, nicht zumAbschlussege=
langen, so habenbis zum Zustande=
kommeneines neuenUlbereinkommens
auchweiterhindie Bestimmungenjener
Ubereinkunftnebstden sieergänzenden
oderabänderndenZusatzaktenim gegen=
seitigenVerkehreder vertragschließenden
Teile in Anwendungzu bleiben.

Artikel 7.
Für die im DeutschenReiche als

Gebrauchsmuster,in Ungarn hingegen
als Erfindungen angemeldetenGegen=
ständewird die im Artikel 4 der durch
die Zusatzaktevom 14. Dezember1900
abgeändertenInternationalen Ulberein=
kunft vom 20. März 1883 gewähr=
leistetePrioritätsfrist, wenn die An=
meldung zuerstim DeutschenReicheer=

melyek a kereskedelem G a forgalom
megtéveszteosevéegett Szärmazäsuk
megjelölésérejogosulatlanul a mäsik
szerzödö 1Gl területéröl valb köz-
hatösägi czimerekkel vagy a masik
16 területen fekvö helységek, esetleg
viädkek nevével vannak ellätva.

6. czik k.
Az esetben ha a Nerzödö felek

Valamelyike az ipari tulajdonjogok
VGEdelmérealakult nemzetköri Uni
köteldkéböl kilépne, ugy köteles az
a lelmondäs megtörténtéröl a mäsik
teletazonnalGrtesiteni6segyidejüleg
a jelen egyezmény mödositäsa iränt
is tärgyaläsokat meginditani.

IIa ezen tärgyaläsok azon idö=
Pontig, a mikor a kilépés az 1883
— ik Gvi märczius höé20 — änl=
trejött nemzetközi egyezménynek
18. czikke értelmébenjoghatälyross#
vällk, belejezést nem nyertek volna,
ugy az ujabb egyezmény LGtresöttéig
a Szerzödö felek egymäsközti forgal=
mähan towäbbra is annak az egyez=
ménynek, valamint a kiegészitö vagy
médosité pôtegyezményeknek ha=
tärozmänyai fognak alkalmazäst
nyerni.

7. czikk.
OlItärgyak részére, a melyek

a Németbirodalomban mint hasz=
nälati mintäk, Magyarorszägon pedig
mint talälmänyok jelentetnek be. az
1883 — Gvi märczius hó 20 — än
kelt nemzetközi egyezménynek az
1900 évi deczemberhö 14 — én
kelt potegyezmény ältal mödositott
4. Cikkében biztositott elsöbbségi

Oriqinealfrom



folgte, auf vier Monate, wenndie
Anmeldungzuerstin Ungarn erfolgte,
auf zwölfMonate bemessen.

Artikel 8.
Das gegenwärtigeUbereinkommen

tritt mit demZeitpunktin Kraft, zu
welchemder Beitritt Ungarns zu der
InternationalenUnion zumSchutzedes
gewerblichenEigentums wirksam wird.
Mit diesemZeitpunktetreten rhs=
lichderBestimmungim Artikel9 Abs.1
des gegenwärtigenUbereinkommensdie
auf dengegenseitigenPatent=,Muster=
und MarkenschutzBezug habendenbis=
herigenVereinbarungenaußerKraft.

DiesesUbereinkommenbleibtbiszum
Ablauf eines Jahres nach erfolgter
Kündigung von seiteneines der ver=
tragschließendenTeile in Kraft.

Artikel 9.
Diejenigen Erfindungen, Muster

und Modelle, sowie Warenzeichen,
welchevor dem ZeitpunktedesInkraft=
tretens des gegenwärtigen Ulberein=
kommens in den Gebieten des einen
vertragschließendenTeiles angemeldet
sind und innerhalb der Frist von drei
MonatennachdiesemZeitpunktin den
Gebietendes anderenTeiles angemeldet
werden, genießenein Vorrecht entweder
nachMaßgabederArtikel3 und4 des
Ubereinkommensvom6.Dezember1891
oder nachMaßgabe desArtikel4 der
durch die Jusatzaktevom 14. Dezember
1900 abgeänderten Internationalen
Übereinkunftvom 20. März 1883, je
nachdem die eine oder die andereVer=
einbarungdemAnmeldergünstigerist.
Reichs=Gesecbl.1908.

OigitizedbyOo gle

hatãridö, ha a bejelentés elöbb a
Németbirodalomban eszközöltetett,
4 hönapban, ha pedig elöbb Magy=
arorszägontörtént12hönapbanäülla=
Pittatik meg.

8. czikk.
Jelen egyezmény azon idöpontban

éhatälyba, a mikor Magyarorszäg-
nak az ipari tuladonjogok védel=
mére alakult nemzetközi Uniöba val
belépése joghatälyossd vält. Ezen
idöponttöolkezdve, — hacsak ajelen
egvezmény 9. czikkének 1, bekezdé=
sche foglalt rendelkezés alkalmazä=
sänak nincs helye — a Sabadalmak
musträk és védjegyek kölcCsönös
ollalmära vonatkozölag eddig ten=
ällott megällapodäsok hatälyukat
Vesztik.
Ezxaz egyezménya szerzöd felek

bärmelyike részéröl tönént felmon=
däsänak naLjätöl szämitott egy Cvig
marad hatälyban.

9. czikk.
Azock a talälmányok, mustráäkés

mintäk valamint vedjegyek, melyek
a jelen egrezmény hatülybaléptének
idöopontjäig az egyik szerzöd5 fe
területcn be voltak jelentve & az
ezen idöponttól szämitandb härom
havi hatäridön belül aàmäsik #élterü=
leten is bejelentetnek, elsöbbségi
jogot elveznek vagy az 1901 Gvi
deczember höé 6 än kötött egyez=
mény 3. és 4. czikke vagy az 1883
GCvimärcziusho 20 än Ltrejött nem=
zetközi egyezménynekaz 1900 Gvi
deczember 14 én kelt pötegyezmény.
ältal mödositott 4. czikke alapjän,
az Szerint, hogy az egyik vagy a
mäsik megällapodás kedvezöbb a
bejelentörenézve.

118

Original from



Die Bestimmungendes Artikel 3
finden auch auf diejenigenWarenzeichen
Anwendung,für welcheim Zeitpunkte
des Inkrafttretensdes gegenwärtigen
Ubereinkommenseine noch nicht end=
gültig erledigteAnmeldungzur Ein=
tragungin dieZeichenrolle(dasMarken=
register)vorliegt.

Artikel 10.
DiesesUbereinkommensoll ratifiziert

und die Ratifikationsurkunden sollen
sobald als möglichin Berlin ausge=
wechseltwerden.
Zu Urkund dessenhaben die beider=

seitigenBevollmächtigtendas gegen=
wärtige Ubereinkommenurnterzeichnet
und ihre Siegel beigedrückt.
So geschehenin Berlin, den17.No=

vember1908.

A 3. czikk hatärozmänyai azon
VEdlegyekre is alkalmazäst nyernek,
melyekre nézve a jelen egyezmény
dletbelépéscnekidöpontjäban az äru=
jegylajstromba (a védjegylajstromba)
Valb bevezetés ezẽljabol bejelentẽs
történtugyan, de ezmégvégérvény-
esen el nem inteztetett.

10. czikk.
Ez az egyezménymegerösitendõés

a megerösitö okiratok Berlinben mi=
elöbb kicserdlendök.

Ennek hiteléül mindkét flnek
meghatalmazottai Jjelen egyezményt
aldirtäk 6s pecsctjükkel ellttak.

Kelt Berlinben 1908 évi novem=
ber hö 176
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Schlußprotokoll.
Bei derUnterzeichnungdesUberein=

kommens, betreffendden gewerblichen
Rechtsschutzim gegenseitigenVerkehre
zwischendem Deutschen Reiche und
Ungarn, ist Einverständnisüber nach=
stehendesfestgestelltworden:

Zu Artikel 3.
Zu Abs. 1 bis 4.

Durch die Bestimmungendes Ar=
tikel3 werdendieVorschriftenderinneren
Gesetzgebungenüber die mißbräuchliche
Verwendung staatlicherEmbleme zu
Täuschungszweckennicht berührt.

Zu Abs.4.
Der besondereSchutz, welcher hier

der ungarischenSankt=Stephanskrone
mit Rücksichtauf ihre charakteristische
Ausgestaltungzugesichertwird, kannfür
sonstigeKronenbildernicht beansprucht
werden.
Eine Abbildung der ungarischen

Sankt=Stephanskronewird seitensder
Königlich UngarischenRegierung beim
Kaiserlichen Deutschen Patentamt in
Berlin niedergelegt.
Berlin, den17.November1908.

Zarjegqyzökönyv.
Az ipari tulajdonjogoknaka Né=

metbirodalom és Magyarorszäg egy-
mäsközti Llorgalmäbanvalé oltalmära-
Vvonatkozo egyezmeny aliräsa al=
kalmäval megällapitäst nyert, hogy
a következökre nezve äll fenn egy=
etértés:

A 3. czikkhez.
Az 1—4 bekezdéshez.

A 3. Czikk hatärozmanyai nem
Grintik a bellöldi törvenyhozäsnak
azokat a rendelkezéseit, à melyek az
ällami jelvények megtévesztés Ccz1-
jähôl valb jogosulatlan hasznälata
ellen iränyulnak.

A 4. bekezdéshez.
Az a különös oltalom, a mely itt

a magyar Szent Istkän koronänak
jellegzetes kialakitäsära vald tekin=
tettel biztosittatik,. semmiscle mäs,
korona äbräzoläs részére sem igény-
elhet.
A Szent Itvän korona ábräzo=

läsät a magyar kirälri kormäny a
német cCsäszäriZabadalmi hivatalnäl
Berlinben le fogja tétetni.

Berlin 1908 Gvi november héö17

(L. S.) Szternyi.
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Reichs-Gesetzblsstt
Jnhalf:Geht-,betreffendbieAbänderuugderGewerbeotdnung.S.·z(-7.

(Nr. 3553.) Gesetz,betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnung. Vom 28. Dezember1908.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
I. Der AbschnittIV desTitels VII derGewerbeordnungerhältdie folgende

llberschrift:
BesondereBestimmungenfür Betriebe, in denenin derRegel mindestens
zehnArbeiterbeschäftigtwerden.

II. Der AbschnittIV desTitels VII derGewerbeordnungwird wie folgt
abgeändert:

1. unter der Uberschriftwird eingeschaltet:

§ 133.
Die Bestimmungender §#8133h bis 139aa findenAnwendung

auf Gesellen,Gehilfen,Lehrlingeund sonstigegewerblicheArbeitermit
Ausnahmeder Betriebsbeamten,Werkmeister,Techniker(§98133
bis 1334).
A. Bestimmungenfür Betriebe,in denenin der Regelmindestens

zwanzigArbeiterbeschäftigtwerden.

¾#133h.
Auf Betriebe, in denenin der Regel mindestenszwanzig

Arbeiterbeschäftigtwerden,findendienachfolgendenBestimmungen
der 95 134 bis 134h Anwendung. Dies gilt für Betriebe,in

Reschs=Gesetzbl.1908. 119

Ausgegebenzu Berlin den31. Dezember1908.
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denenregelmäßigzu gewissenZeitendes Jahres ein vermehrtes
Arbeitsbedürfniseintritt, schondann, wenn zu diesenZeiten
mindestenszwanzig Arbeiter beschäftigtwerden.;

2. im 5 134 wird:
1 a) der Abs. 1 aufgehoben,

b) im Abs.2 der Eingang wie folgt gefaßt:„Den Unternehmern
ist untersagt usw./ und an Stelle von: „Fabriken“ gesetzt:

„Betrieben“)
3. im ß 1344 wird der Eingangwie folgt gefaßt:

„Für jedenBetrieb ist innerhalbvier Wochenusw.“;
4. im § 134b treten

a) im Abs.1 Nr. 5 an Stelle der Worte: „des §134 Abs. 2“7
dieWorte: „des 9 134 Abs.1%

h) im Abs. 2 an Stelle der Worte: „der Fabrik“ die Worte: „des
Betriebs“

c) im Abs. 3 an Stelle derWorte: „Dem Besitzerder Fabrik“ die
Worte: „Dem Betriebsinhaber“undan Stelle derWorte: mit
derFabrik“ dieWorte: „mit demBetriebe“

5. im § 134d treten
a) im Abs.1 an Stelle der Worte: „in der Fabrik oder in den
betreffendenAbteilungendes Betriebs“ die Worte: „in dem

- BetrieboderindenbetrcffendenBetriebsabteilungen«,
b) im Abs. 2 an Stelle der Worte: „Für Fabriken“die Worte:
„Für Betriebe“;

6. im § 134h treten
a) in Ziffer1 an Stelle derWorte: „für die Arbeiterder Fabrik“
dieWorte: „für die ArbeiterdesBetriebs“)

b) in Ziffer 4 an Stelle der Worte: „der Fabrikt die Worte:
„des Betriebs“

7. hinter§ 134h wird eingeschaltet:
B) Bestimmungenfür alle Betriebe, in denenin derRegel mindestens

zehnArbeiterbeschäftigtwerden,
und hieruntereingefügt:

134i:i.
Auf Betriebe, in denenin der Regel mindestenszehn

Arbeiter beschäftigtwerden, finden, unbeschadetdes § 133,
die nachfolgendenBestimmungen der 99 135 bis 139aa An=
wendung. Dies gilt für Betriebe, in denenregelmäßigzu
gewissenZeitendesJahres einvermehrtesArbeitsbedürfniseintritt,
schondann, wenn zu diesenZeiten mindestenszehnArbeiter
beschäftigtwerden.;

*. · « Originalfrom
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8. im § 135 werdenim Abs.1 Satz1 und Satz 2 und im Abs.3 die
Worte: „in Fabriken“gestrichen

9. im 9 136 Abs. 1 tretenan Stelle derWorte: vor fünfeinhalbUhr“
dieWorte: „vor sechsUhr“ und an Stelle derWorte: „über acht—
einhalbUhr“ dieWorte: über achtUhr“

10. im § 136 Abs.2 tretenan Stelle derWorte: „in demFabrikbetrieb“
dieWorte: /im Betrieb“

11. im 9 136 wird hinterAbs.2 als Abs.3 eingefügt:
NachBeendigungdertäglichenArbeitszeitistdenjugendlichen

Arbeitern eine ununterbrocheneRuhezeit von mindestenself
Stunden zu gewähren.;

12. 9137 erhältfolgendeFassung:
Arbeiterinnen dürfen nicht in der Nachtzeitvon acht Uhr

Abends bis sechsUhr Morgens und am Sonnabend sowie an
Vorabendender Festtagenicht nach fünf Uhr Nachmittagsbe=
schäftigtwerden.

Die Beschäftigungvon Arbeiterinnendarf die Dauer von
zehn Stunden täglich, an den Vorabendender Sonn= und Fest=
tage von acht Stunden, nicht überschreiten.

Zwischen den Arbeitsstundenmuß den Arbeiterinnen eine
mindestens einstündige Mittagspause gewährt werden.

Nach Beendigungder täglichenArbeitszeitist den Arbei=
terinneneineununterbrocheneRuhezeitvon mindestenself Stun=
denzu gewähren.

Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgenhaben,
sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause
zu entlassen,sofern diesenicht mindestensein und eine halbe
Stunde beträgt.

Arbeiterinnen dürfen vor und nach ihrer Niederkunft im
ganzenwährendacht Wochennicht beschäftigtwerden. Ihr
Wiedereintrittist an denAusweis geknüpft, daß seit ihrer Nieder=
kunft wenigstenssechsWochenverflossensind.

Arbeiterinnendürfennichtin KokereienundnichtzumTrans=
porte von Materialien bei Bauten aller Art verwendetwerden./

13. hinter9 137 wird eingeschaltet:

§ 137a.
Arbeiterinnenund jugendlichenArbeiterndarf für dieTage,

an welchensie in demBetriebedie gesetzlichzulässigeArbeitszeit
hindurchbeschäftigtwaren,Arbeit zur Verrichtungaußerhalbdes

119“
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Betriebs vom Arbeitgeberüberhauptnicht übertragenoder für
RechnungDritter überwiesenwerden.

Für die Tage, an welchendieArbeiterinnen oder jugend=
lichenArbeiterin demBetriebekürzereZeit beschäftigtwaren, ist
dieseUbertragungoderUberweisungnur in demUmfangezu=
lässig, in welchemDurchschnittsarbeiterihrer Art dieArbeit vor=
aussichtlichin dem Betriebewährenddes Restesder gesetzlichzu=
lässigenArbeitszeitwürden herstellenkönnen,und für Sonn= und
Festtageüberhauptnicht.

Bei ZuwiderhandlungengegendieBestimmungendesAbs.2
kann die zuständigePolizeibehördeauf Antrag oder nach An=
hörung des zuständigenGewerbeaufsichtsbeamten(§ 1390) im
Wegeder Verfügungfür einzelneBetriebedieUbertragungoder
UberweisungsolcherArbeit entsprechendden Bestimmungen des
Abs.2 beschränkenodervon besonderenBedingungenabhängig
machen. Vor Erlaß solcherVerfügungen hat der Gewerbeauf=
sichtsbeamtebeteiligtenArbeitgebernund Arbeitern, wo ständige
Arbeiterausschüsse(J 134.h)bestehen,diesenGelegenheitzu geben,
sichzu äußern.

GegendieVerfügungderPolizeibehördestehtdemGewerbe=
unternehmerbinnenzweiWochendie Beschwerdean die höhere
Verwaltungsbehördezu. Gegen die Entscheidungder höheren
Verwaltungsbehördeist binnen vier Wochen die Beschwerdean
dieZentralbehördezulässig)dieseentscheidetendgültig.,

14. § 138 erhältfolgendeFassung:
Sollen Arbeiterinnen oder jugendlicheArbeiter beschäftigt

werden,so hat derArbeitgebervor demBeginnederBeschäfti=
gung derOrtspolizeibehördeeine schriftlicheAnzeigezu machen.
In der Anzeige sind der Betrieb, die Wochentage,an welchen
die Beschäftigungstattfindensoll, Beginn und Ende der Arbeits=
zeitund der Pausensowiedie Art derBeschäftigunganzugeben.
EineAnderunghierindarf, abgesehenvonVerschiebungen,welche
durch ErsetzungbehinderterArbeiter für einzelneArbeitsschichten
notwendigwerden, nicht erfolgen, bevor eineentsprechendeweitere
Anzeigeder Behörde gemachtist.

In jedemBetriebe hat der Arbeitgeberdafür zu sorgen,
daß in denjenigenRäumen, in welchen jugendlicheArbeiter
beschäftigtwerden,an einer in die Augen fallendenStelle ein
Verzeichnisder jugendlichenArbeiter unter Angabe ihrer Arbeits=
tage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der
Pausen ausgehängtist. Ebensohat er dafür zu sorgen, daß in
den betreffendenRäumen eine Tafel ausgehängt ist, welcheim
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der von der Zentralbehördezu bestimmendenFassung und in
deutlicherSchrift einenAuszug aus denBestimmungenüberdie
BeschäftigungderArbeiterinnenund jugendlichenArbeiterenthält.;

15. 138a Abs. 1, 2 erhaltenfolgendeFassung:
Wegen außergewöhnlicherHäufung der Arbeit kann auf

Antrag desArbeitgebersdie untereVerwaltungsbehördeauf die
Dauer von zweiWochendie Beschäftigungvon Arbeiterinnen
über sechzehnJahre bis neun Uhr Abends an den Wochentagen
außer Sonnabend unter der Voraussetzunggestatten,daß die
täglicheArbeitszeitzwölf Stunden nicht überschreitetund die zu
gewährendeununterbrocheneRuhezeit nicht weniger als zehn
Stunden beträgt. Innerhalb einesKalenderjahrsdarf dieErlaubnis
einemArbeitgeberfür seinenBetrieb oderfür eineAbteilung seines
Betriebsfür mehrals vierzigTage nichterteiltwerden.

Für einezweiWochenübersteigendeDauer kanndie gleiche
Erlaubnis nur von der höherenVerwaltungsbehördeund auch
von dieserfür mehrals vierzigTage, jedochnichtfür mehrals
fünfzig Tage im Jahre nur dann erteilt werden, wenn die
Arbeitszeitfür denBetrieb oder die betreffendeAbteilung des
Betriebs so geregeltwird, daß die täglicheDauer imDurchschnitte
der BetriebstagedesJahres die regelmäßigegesetzlicheArbeitszeit
nichtüberschreitet.

16. § 138a Abs.5 erhältSu Fassung:
Die untereVerwaltungsbehördekanndie Beschäftigungvon

Arbeiterinnenüber sechzehnJahre, welchekein Hauswesenzu be=
sorgenhabenund eine Fortbildungsschulenicht besuchen,bei den
im § 105 Abs. 1 unter Ziffer 3 und 4 bezeichnetenArbeiten an
Sonnabendenund Vorabendenvon FesttagenNachmittagsnach
fünf Uhr, jedochnicht über achtUhr Abends hinaus, unter der
Voraussetzunggestatten,daß dieseArbeiterinnen am folgenden
Sonn= oder Festtage arbeitsfrei bleiben. Die Erlaubnis ist
schriftlichzu erteilen. Eine Abschrift derselbenist in denjenigen
Räumen, in welchendieArbeiterinnenbeschäftigtwerden,an einer
in dieAugen fallendenStelle auszuhängen.);

17. im § 139 Abs. 1 treten
a) an Stelle derWorte: einer Fabrik“ dieWorte: einer Anlage“,
4b)an Stelle der Worte: „in 9#§8136, 137 Abs. 1 bis 3“ die
Worte: „in 9 136, § 137 Abs. 1 bis 4%

18. im § 139 Abs. 2 treten
a) an Stelle der Worte: in einzelnenFabriken“dieWorte: „in
einzelnenAnlagen“,

b) an Stelle der Worter=ssh. * 136 und 137 Abs.1, 3“ die
Worte:„durch§ 136Abs.1,2,4, § 137Abs.1,3
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19.§139Abs.3erhältfolgendenZusatz:
Vor Erlaß von Verfügungenauf Grund des Abs. 2 ist den
Arbeiternund, wo ständigeArbeiterausschüsseauf Grund reichs=
gesetzlicheroder landesgesetzlicherVorschriften bestehen,diesenGe=
legenheitzu geben,sichgutachtlichzu äußern.

20. § 139 erhält folgendeFassung:

*139a.
Der Bundesratist ermächtigt:
1. dieVerwendungvonArbeiterinnensowievonjugendlichenArbeitern
für gewisseGewerbezweige,diemit besonderenGefahrenfür Gesund=
heitoderSittlichkeitverbundensind, gänzlichzu untersagenoder
von besonderenBedingungenabhängigzu machen;

2. für Anlagen, die mit ununterbrochenemFeuerbetriebenwerden,
oder die sonst durch die Art des Betriebs auf eine regelmäßige
Tag=und Nachtarbeitangewiesensindsowiefür solcheAnlagen,
derenBetrieb eine Einteilung in regelmäßigeArbeitsschichtenvon
gleicherDauer nichtgestattetoderseinerNatur nach auf gesrns
Jahreszeitenbeschränktist, Ausnahmenvon denim § 135 Abs.2, 3,
136, S 137 Abs. 1 bis 3 vorgesehenenBestimmungenzuzulassen,
soweit§ 136Abs.3 in Betrachtkommt,jedochnur fürmämliche
jugendlicheArbeiter;

3. für gewisseGewerbezweige,soweit die Natur des Betriebs oder
die Rücksichtauf die Arbeiteres erwünschterscheinenlassen,die
Abkürzungoder denWegfall der für jugendlicheArbeitervor=
geschriebenenPausen zu gestatten;

4. für Gewerbezweige,in denen regelmäßig zu gewissenZeiten des
Jahres ein vermehrtesArbeitsbedürfniseintritt,auf höchstensvierzig
Tage imKalenderjahrAusnahmenvondenBestimmungendes9137
Abs.1),2, 4 mit derMaßgabezuzulassen,daßdietäglicheArbeitszeit
zwölfStunden, an SonnabendenachtStundennichtüberschreitet,
und die zu gewährendeununterbrocheneRuhezeitnichtweniger als
zehnStundenbeträgt. In derununterbrochenenRuhezeitmüssen
dieStundenzwischenzehnUhrAbendsundfünfUhrMorgensliegen;

5. für Gewerbezweige,in denendieVerrichtungderNachtarbeitzur
Verhütung des Verderbensvon Rohstoffenoder des Mißlingens
von Arbeitserzeugnissendringenderforderlicherscheint,Ausnahmen
von den Bestimmungendes §.137 Abs. 1 bis 4 mit der Maß=
gabe zuzulassen,daß die ununterbrocheneRuhezeit an höchstens
sechzigTagen im Kalenderjahre bis auf achteinhalbStunden
täglichherabgesetztwerdendarf.

Oriqinealfrom
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In denFällen zu2 darf dieDauer derwöchentlichenArbeitszeit
für Kinder sechsunddreißigStunden, für junge Leute sechzig, für
ArbeiterinnenachtundfünfzigStunden nicht überschreiten.Die Nacht—
arbeitdarf in vierundzwanzigStunden dieDauer von zehnStunden
nicht überschreitenund muß in jeder Schicht durch eine oder mehrere
Pausen in derGesamtdauervon mindestenseinerStunde unterbrochen
sein. Die Tagschichtenund Nachtschichtenmüssenwöchentlichwechseln.

In denFällen zu 3 dürfendie jugendlichenArbeiternichtlänger
als sechsStundenbeschäftigtwerden,wennzwischendenArbeitsstunden
nicht eine oder mehrerePausen von zusammenmindestenseinstündiger
Dauer gewährtwerden.

In den Fällen zu 4 darf die Erlaubnis zur Uberarbeitfür mehr
als vierzigTage, jedochnichtfür mehrals fünfzigTage dann erteilt
werden, wenn die Arbeitszeit in der Weise geregeltwird, daß ihre
täglicheDauer im Durchschnitteder BetriebstagedesJahres die regel=
mäßige gesetzlicheArbeitszeitnicht überschreitet.

Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenenBestimmungen
sindzeitlichzubegrenzenund könnenauchfür bestimmteBezirkeerlassen
werden. Sie sind durch das Reichs=Gesetzblattzu veröffentlichenund
demReichstagebei seinemnächstenZusammentrittezurKenntnisnahme
vorzulegen.)

21. hinter§ 139a wird eingeschaltet:

139 na.
Auf dieArbeiterin denunterAbschnittIV fallendenBetrieben

findenim übrigendie Bestimmungender 9§8121 bis 125 oder,
wenn sie als Lehrlingeanzusehensind, die Bestimmungender
§& 126 bis 128 Anwendung.

III. Im 9 139b treten
1. im Abs. 1 an Stelle der Worte: „der & 105a, 105b Abs. 1, der
S& 105c bis 105h) 120 bis 120e, 134 bis 139a“ die Worte:
„der9§105a,1050Abs.1,der9§§105 bis105h,120abis 120e,
1338 bis 139aa“(

2. im Abs.4 an Stelle derWorte: „der §§ 105a bis 105h, 1208 bis
120e, 134 bis 139a“ dieWorte: „der 98105a bis 105h) 120a
bis 120e, 1338 bis 139aa“.

Artikel 2.
I. Im § 146 Abs.1 Ziffer 2 der Gewerbeordnungwird hinter den

Worten: „den 98 135 bis 137 eingeschaltet:/§ 137a Abfl.1.
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Artikel 3.

154.

dieBestimmungender §§ 105 bis 139m auf Gehilfen undVehr=
linge in Apotheken
die Bestimmungender §9§8105, 106 bis 119b sowie,vorbehalt=
lich des § 1398 Abs. 1 und der §8 139h, 1397, 139m, die
Bestimmungen der 99).120a bis 139aa auf Handlungsgehilfen
und Handlungslehrlinge;

Apothekenund auf diejenigenArbeiterin Handelsgeschäften,welche
nicht in einemzu demHandelsgeschäftegehörigenBetriebemit
der HerstellungoderBearbeitungvon Waren beschäftigtsind, auf
HeilanstaltenundGenesungsheime,auf Musikaufführungen,Schau=
stellungen,theatralischeVorstellungenodersonstigeLustbarkeiten
die Bestimmungender 99.135 bis 139a auf Gärtnereien, auf
das Gast=und Schankwirtsgewerbesowie auf das Verkehrs=
gewerbe; «

männliche jugendlicheArbeiter, die in Bäckereienund solchen
Konditoreien,in welchennebendenKonditorwarenauchBäcker—
waren hergestelltwerden, unmittelbar bei der Herstellung von
Waren beschäftigtsind. AusgenommenbleibenBetriebe, die in
regelmäßigenTag= und Nachtschichtenarbeiten;

sowie an VorabendenderFesttagenach fünf Uhr Nachmittagsauf
Arbeiterinnenin Badeanstalten.
Die Bestimmungender 9§ 1338, 135 bis 139b finden auf
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finden die Bestimmungenauch dann entsprechendeAnwendung, wenn
in diesenBetriebenin der Regel mindestensfünf Arbeiterbeschäftigt
werden.

Die Bestimmungender 99 135 bis 139b finden auf Arbeitgeber
und Arbeiterin Werkstätten,in welchendurchelementareKraft (Dampf,
Wind, Wasser,Gas, Luft, Elektrizitätusw.)bewegteTriebwerkenicht
bloß vorübergehendzur Verwendungkommen,auchwenn in ihnen in
derRegelwenigerals zehnArbeiterbeschäftigtwerden,mit derMaß=
gabe entsprechendeAnwendung, daß der Bundesrat für gewisseArten
vonBetriebenAusnahmenvondenim § 135, Abs.2, 3, § 136, 9137
Abs. 1 bis 4, § 138 vorgesehenenBestimmungennachlassenkann.

Auf andereWerkstätten,in denenin derRegel wenigerals zehn
Arbeiter beschäftigtwerden,und auf Bauten, bei denenin der Regel
wenigerals zehnArbeiter beschäftigtwerden,könnendieBestimmungen
der 9 135 bis 1395 durch Beschlußdes Bundesrats ganz oder teil=
weiseausgedehntwerden.

Die Bestimmungendes Bundesrats könnenauch für bestimmte
Bezirke erlassenwerden. Sie sind durch das Reichs=Gesetzblattzu
veröffentlichenund demReichstagebei seinemnächstenZusammentritte
zur Kenntnisnahmevorzulegen.

II. Im 9 154a Abs. 1 derGewerbeordnungist hinter„Anwendung“ ein=
zufügen: „und zwar auch für denFall) daß in ihnen in derRegel wenigerals
zehnArbeiter beschäftigtwerden“.

III. § 154a Abs. 2 der Gewerbeordnungerhält folgendeFassung:
Arbeiterinnendürfen in Anlagen der vorbezeichnetenArt nicht

unter Tage beschäftigtwerden. Die Beschäftigung von Arbeiterinnen
bei der Förderung, mit Ausnahme der Aufbereitung (Separation,
Wäsche), bei dem Transport und der Verladung ist auch über Tage
verboten. Zuwiderhandlungenunterliegender Strafbestimmungdes
146.

Artikel 4.
I. Der Artikel 9 Abs. 1 des Gesetzesvom 1. Juni 1891 (Reichs=Gesetzbl.

S. 261) wird, insoweit er die Inkraftsetzungdes § 154 Abs. 3 der Gewerbe=
ordnung betrifft, aufgehoben.

II. Die AusführungsbestimmungendesBundesratsüberdieBeschäftigung
von jugendlichenArbeiternund von Arbeiterinnenin Werkstättenmit Motor=
betrieb vom 13. Juli 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 566) werden hinsichtlichder=
jenigenBetriebe, in welchenin der Regel mindestenszehnArbeiter beschäftigt
werden, aufgehoben, im übrigen behaltensie Gültigkeit, bis sie gemäß9 151
Abs.3 geändertwerden.
Reichs.Gesetzbl.1908. 120
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III. Soweit im übrigenin BestimmungendesBundesratsauf den§&139a,
& 154 Abs. 3 der Gewerbeordnungverwiesenist, treten an deren Stelle der
§ 139a, § 154 Abs.3 in ihrer gegenwärtigenFassung.

Artikel 5.
* 154a Abs. 2 Satz 2 tritt am 1.April 1912 mit derMaßgabein

Kraft, daß die an diesemTage beschäftigtenArbeiterinnenbis spätestenszum
1. April 1915 weiter beschäftigtwerdendürfen. § 137 Abs. 7 tritt am
1. April 1912 in Kraft.

Im übrigen tritt diesesGesetzam 1. Januar 1910 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais) den28. Dezember1908.

—N Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Vestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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A.
Abfälle von Wolle, Seide usw. sowie tierischeAbfälle,
Beförderung im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Ubereink. v. 19. Sept.06. zu Anl. 1, XXII und
XXIII 555.

Abrechnung überFunkentelegramme(Ausf.=Übereink,zum
Kunkentelegrapbenvertrage v. 3. Nov. 06., XXXVI) 452.

Abrechnungsstellen imScheckverkehre(Bek.v. 19.März)
86. (Bek. v. 1. Juli) 467.

Abschrift von Wechseln (G. v. 30.Mai § 1,VIf.) 322.
(Bek. v.3. Juni Art.70 bis 72,81)341.— derWechsel.
protesturkunden (Bek. v. 3. Juni Art. 90) 345.

Absender, Verfügungsrechtdes Absendersüber Güter
im internationalenEisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v.
19 Sept. 06. Art. 1, VII) 521.

Abstammung, Erwerbungdes Unterstützungswohnsitzes
durch Abstammung(Bek.v. 7. Juni 8§9, 18bis 21)382.

Abteilung, Bildung derAnmeldeabteilungXI imPatent=
amte (V. v. 14. Mai) 213.

Achsen der Eisenbahnfahrzeuge,Mängel daran (Bek. v.
25 Mai Art. III, § 5A) 369.

Adresse bei Funkentelegrammen (Ausf.=Ubereink zum
Kunkentelegraphenvertrage v. 3. Nov. 06., XI) 441.

Afrika, Einfuhrzoll für Spirituosen (Vertr. v.

3. Nov. 06.) 5. — Einrichtung der Verwaltung

und Eingeborenen=Rechtspflege in den affrikani=
schen und Südseeeschusgebieten (V. v. 3. Juni) 397. —

Außerkraftsetzung derVerordnung vom 25. Februar 1896,

berreffend die Gerichtsbarkeit über die Ein=
geborenen in den afrikanischenSchutzgebieten(das.
40 398.
Reichs=Geseybl. 1908.
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Agenten für Versicherungen(G. v. 30.Mai 8§43 ff.)272.
Agypten, Gerichtsbarkeit der deutschenKonsuln daselbst
(V. v. 29. Juni) 469.

Akkumulatoren, Einrichtung und Betrieb von Anlagen
zur Herstellung elektrischer Akkumulatoren aus Blei
(Bek. v. 6. Mai) 172. — Beförderung im internationalen
Eisenbahnufrachtverkehr (Übereink.v. 19.Sept.06.
zu Anl. 1, VIII) 538.

Aktien, Julassungzum Börsenhandel(Bek. v. 27. Mai
§ 41, 44) 225.

Aktiengesellschaft, Vertrag zwischendem Deutschen
Reiche und den Niederlanden über die gegenseitige
Anerkennung der Aktiengesellschaftenund anderer kom.
merzieller, industrielleroder finanziellerGesellschaften
(v. 11. Febr. 07.) 65. — Ratifizierung diesesVertrags

(HBek. v. 1. März) 67. — Zulassung der Wert=
papiere von Aktiengesellschaftenzum Börsenhandel
(Bek. v. 27. Mai S§41, 44) 225. — Zulassungvon
Börsentermingeschäften in Anteilen bestimmter
Bergwerks-undFabrikunternehmungen(Bek.v. 29.Mai)
239. (Bek. v. 1. Juli) 465. (Bek. v. 30. Okt.) 585.
(Bek. v. 16. Dez.) 647.

Akzept von Wechseln(G. v. 30. Mai) 321. (Bek. v.
3. Juni Art. 7, 18 ff., 81) 328.

Akzeptant, Verpflichtungen aus der Annahmedes
Wechsels(Bek. v. 3. Juni Art. 21 bis 24, 75, 81)
331. — Unsicherheit desAkzeptantenbegründetAn=
spruch auf Sicherstellung (das. Art. 29).333. — Be=
fugnis zur Deponierung der Wechselsumme (das.
Art. 40, 73) 335. — Verjährung des Anspruchs
an den Akzeptanten(das. Art. 77) 342.

A
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Akzeptation vonWechseln(Bek. v. 3. Juni Art. 21 ff.)
331.

Alkohol, absoluter, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl.1,XII)540.

Alldorfit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
20.Juli)477.

Allonge beimWechsel(Bek.v. 3. Juni Art. 11, 12)329.

Ammon=Carbonit, Beförderungvon Patronen aus
Ammon,Carbonitim Verkehrmit derSchweiz(Bek.v.
4.Nov.zuAnl.1,XXXVe)610.

Ammonfördit, BeförderungvonPatronenausAmmon=
fördit im Verkehrmit der Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu
Anl. 1, XXXVe) 611.

Ammoniak, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v.19.Sept.06.zuAnl. 1,XXVII)
563. — desgl. im Verkehrmit der Schweiz(Bek.v.
4. Nov. zu Anl. 1, XLIV) 619.

Ammon=Tremonit, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 18. Dez.) 647.

Amortisation vonWechseln(Bek.v. 3.JuniArt. 73)341.

Anagon=Sprengpulver, Beförderungvon Vatronen
aus Anagon. Sprengpulver im Verkehr mit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVe) 611.

Andienung vonGetreideundErzeugnissenderGetreide=
müllerei an der Börse (Bek. v. 27. Mai §567) 231.
— von Getreideund Mehl an der Berliner Pro=
duktenbörse (Bek.v. 29. Mai) 240.

Anfechtung der Entscheidungenüber Auflösungvon
Vereinen (G. v. 19.April § 2) 151.— desgl.von
Versammlungen (das. § 15) 155. — desgl. über
Ordnungsstrafenwegen verbotenerBörsentermin=
geschäfte (G. v. 8. Mai Art. IVa) 189. (Bek. v.
27. Mai 8874ff.) 232. — desgl. der Entscheidungen
des Börsenehrengerichts (Bek. v. 27. Mai 8§ 17
bis 20) 219. — desgl. der Prüfungskommission für
dieMeisterprüfung (G. v. 30.Mai Art. 1,VII) 359.

Anilit, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v. 18.Dez.)
648.

Ankleideräume in Anlagen zur Herstellungelektrischer
Akkumulatorenaus Blei (Bek. v. 6. Mai § 14) 174.

Anlagen, EinrichtungundBetriebin AnlagenzurHer=
stellung elektrischer Akkumulatoren aus Blei
(Bek. v. 6. Mai) 172.— Bestimmungenüber denBe.
trieb der Anlagen der Großeisenindustrie (Bek. v.
19.Dez.) 650.
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Anleihen zurBestreitungaußerordentlicherAusgabendes
Reichs für das Rechnungsjahr1908 (G. v. 31. März
82) 87. (G.v. 18.Mai §2)195. (G.v. 18.Mai §2) 201.

Anleihenfür außerordentlicheBedürfnissederSchutz=
gebiete (G. v. 18.Mai) 207.

ZulassungdeutscherReichs=und Staatsanleihen
zum Börsenhandel (G. v. 8. Mai Art. II, b undd)
183. (Bek. v. 27. Mai § 39) 224.

AnmeldeabteilungXI im Patentamt,Einrichtung(V.
v. 14. Mai) 213.

Annahme von Wechseln(G. v. 30. Mai) 321. (Bek.v.
3. Juni) 326.

Anruf von Funkentelegraphenstationen(Ausf.=Ubereink.
zumFunkentelegraphenvertragev. 3. Nov. 06., XIX ff.)
444.

Ansiedlungsbeihilfen für Schutzgebietsbeamteusw.(G.
v.31.März)130.

Anteile vonErwerbsgesellschaften,JulassungzumBör.
senhandel (G. v. 8. Mai Art. III) 184. (Bek. v.
27. Mai III u. IV) 223. — insbesonderevon Berg=
werks=-undFabrikunternehmungen (G. v. 8. Mai
Art.III § 61,62,67,68) 187. (Bek.v.27.Mai
§ 63, 64, 69, 70) 230. (Bek. v. 29. Mai) 239.
(Bek.v. 1. Juli) 465. (Bek.v. 30. Okt.) 585. (Bek.
v. 16. Dez.) 647. — von ausländischen Erwerbs.
gesellschaften(Bek. v. 27. Mai § 41) 225.

Antimonasche, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XV) 551.

Antiquitäten, bedingungsweiseBeförderungim internatio=
nalenEisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 066.
Urt.3,I, 2) 526.

Antisklaverei=Konferenzzu Brüssel,Abänderungder
General-Akte (Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5.
Anzeige vonGehirn=Rückenmarkentzündungund
Gehirnentzündungder Pferde im HerzogtumeSachsen=
Altenburg(Bek.v. 13. Febr.) 23. — desgl.von In=
fluenza derPferde für denganzenUmfangdesReichs
(Bek. v. 29. Juli) 479. — von der Gründungufw.
eines politischen Vereins (G. v. 19. April § 3) 151.
—von politischen Versammlungen (das.8§§5ff.)
152. — Anzeigepflichtim Versicherungswesen (G.
v.30.Mai§§10,16f.) 265.

Apotheke, Gehilfen und Lehrlinge darin (G. v.
28. Dez. Art. 3, 1) 674. — Arbeiter darin (dafs.
Art. 3, I) 674.

Ar, das HundertfachedesQuadratmeters(G. v. 30. Mai
§s3) 350.
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Aräometer,Eichung(Vek.v.1.Febr.Art.4)38.
Arbeiter, VerhältnissedergewerblichenArbeiter(G. v.
28. Dez.) 667.

Arbeiterinnen, Verlängerungder Gültigkeitsdauerder
Bestimmungenüber die Beschäftigungvon Arbeite=
rinnen in Konservenfabriken (Bek.v. 1.Mai) 163.
— Arbeitszeit in Gewerbebetrieben(G. v. 28. Dez.
Art. 1, II, 12 ff.) 669. — Beschäftigungin Bade=
anstalten (das. Art. 3, I) 674. — Verbot der Be=
schäftigung in Anlagenunter Tage (das.Art. 3, 111)
675.

Arbeitskleider in Anlagenzur Herstellungelektrischer
Akkumulatorenaus Blei (Bek.v. 6.Mai § 13) 174.

Arbeitslohn, seineErmittelungin fabrikmäßigen
Betrieben mit geeichtenMaßen usw. (G. v. 30.Mai
5 6) 350 —bes. in Bergwerksbetrieben (das.8 7)
351.

Arbeitslosigkeit, NichtanwendungderVorschriftendes
GesetzesüberdenVersicherungsvertragbeiVersicherungen
gegenArbeitslosigkeit(G. v. 30. Mai § 187) 303.

Arbeitspausen in BetriebsanlagenderGroßeisenindustrie
(Bek.v.19.Dez.)650.

s. auchRuhezeit.

Arbeitsräume in Anlagenzur Herstellungelektrischer
Akkumulatorenaus Blei (Bek. v. 6. Mai) 172.

Arbeitsstunden für jugendliche Arbeiter in Gewerbe=
betrieben(G.v.28.Dez.Art.1,II,9f.)669.—für
Arbeiterinnen (das.Art. 1, II, 12ff.) 669.

Arbeitszeit in BetriebenderGroßeisenindustrie(Bek.v.
19. Dez.) 650.

Argentinien, internationalerFunkentelegraphenvertrag
(v.3.Nov.06.)411.

Armenverbände im Sinne desGesetzesüber denUnter=
stützungswohnsitz(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek.v.
7.Juni§82bis6)381.

Arsenikalien, BeförderungiminternationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.06. zu Anl. 1,

ti=
Arsensäure, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XVIs 551.

Arzneimittel, Verkehrdamit(Bek.v. 11.April) 146.
Asphaltnaphta, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XIl u.XIV)541.
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Astralit, BeförderungvonPatronenausAstralit1und11
im Verkehrmit derSchweiz(Bek.v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XXXVo 61I.

Atherarten, Beförderung im internationalen Eisenbahn.
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XII 540.

Atzlange, Beförderung im internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,IX)
538.

Aufenthalt, ErwerbungdesUnterstützungswohnsitzesdurch
längeren Aufenthalt an einem Orte (G. v. 30. Mai
Art. 1) 377. (Bek. v. 7. Juni §&5.9 bis 14) 382.

Aufforderung zurVornahmederwechselrechtlichenLeistung
im Protestverfahren (G. v. 30. Mai § 1, VI) 321. (Bek.
v.3.JuniArt.88)344.

Aufgebotsverfahren für abhandengekommeneoderver=
nichteteSchecks(G. v. 11. März § 27) 76.

Aufhebung desKolonialrats (A. E. v. 17.Febr.)28.
Auflösung von Vereinen (G. v. 19. April § 2) 151.
—desgl. von Versammlungen (das.§ 14) 154.

Aufrechnung im Börsenterminhandel (Bek. v.
27. Mai I§ 56, 58 bis 61) 229. — einer Forderung
gegen einen Versicherungsnehmer (G. v. 30. Mai
5 78) 280.

AusfsichtüberdieBörsen(Bek.v. 27.Mai) 215.
Aufsichtsamt für Privatversicherung, Abänderung
der Verordnung über das Verfahren und denGeschäfts.
gang daselbst(V. v. 15.Aug.) 499. — Erhöhungder
Mitgliederzahl des Versicherungsbeirats (Bek. v.
21. Nov.) 634.

Aufsichtsbeamte auf Bahnhöfen, Abänderungder
BestimmungenüberihrenBefähigungsnachweis(Bek.v.
3.Upril)134.

Aussichtsbehörde an den Börsen (Bek. v. 27. Mai
§8) 217. — für die Eichämter (G. v. 30. Mai
S17)333.

Aufstand, Anrechnungvon Kriegsjahrenaus Anlaß des
Aufstandesin Deutsch-Ostafrika(A. E. v. 14.Jan.) 13.

Aufzüge auf öffentlichenStraßenoderPlätzen(G. v.
19.April§7)152.

AusführungsübereinkunftzuminternationalenFunken=
telegraphenvertrage(Vertr. v. 3. Nov. Art. 11) 415, 433.

Ausgaben, Ergänzung des Gesetzesüber die Einnahmen
und Ausgaben der Schutzgebietevom 30. März 1892
(G. v. 18.Mai) 207.

Oriqinal from
PRINCETON UNIVEROITN



Ausland, Stempclabgabevon Erlaubniskarten für Kraft.
fahrzeuge ausländischerBesitzer (G. v. 18. Mai) 210.
— Julassung ausländischerWertpapiere an deutschen
Börsen(Bek.v. 27.Mai § 41)225. —decgl. aus=
ländischerGeldsorten (das.§ 96) 237. — Erforder=
nisse von im Ausland ausgestelltenWechseln (Bek.v.
3. Juni Art. 84 bis 86) 343. — Abweichungen von

der Maß,= und Gewichtsordnung im Verkehr mit
demAuslande (G. v. 30. Mai §#§6, 9) 351.

Ausländer, öffentlicheUnterstützunghilfsbedürftigerAus=
länder(Bek.v. 7. Juni § 60) 394.

Auslandsgehälter der Schutzgebietsbeamten(G. v.
31. März) 128. ·

Auslandschecks, Vorlegungsfristen(Bek.v.19.März)85.
Auslandswechsel, Erfordernisse(Bek.v. 3. Juni Art. 84
bis86)343.

Ausprägung von Dreimarkstäückenund Fünfundzwanzig=
pfennigstücken(G. v. 19. Mai) 212.

Ausschließung jugendlicherPersonenunter 18 Jahren
von politischen Vereinen und Versammlungen
(G. v. 19. April § 17) 155. — von Personen vom
Börsenbesuche (Bek.v. 27. Mai) 215.— von Wert=
papieren vom Börsenhandel (das.8§36 ff.) 223.

Aussteller einesgezogenenWechsels(G. v. 30.Mai) 321.
(Bek.v.3.Juni)326.

Ausstellung, Schutz von Erfindungen,Mustern und
Warenzeichenauf der Wanderausstellung der deutschen
Landwirtschaftsgesellschaftzu Stuttgart 1908 (Bek.
v. 5. März) 64.— desgl.auf derAusstellungMünchen
1908 (Bek. v. 25. März) 134. — desgl. auf der
HessischenLandesausstellungzu Darmstadt 1908 (Bek.
v. 30. April) 162.

Australien, Anderungder Postdampfschiffsverbindungen
dorthin (G. v. 3. Juni) 361.

Austritt aus dem PDostscheckverkehre(Bek. v. 6. Nov.
8 12) 594.

Auswärtiges Amt, Vorstand derGustav. Müller=
Stiftungen(Bek.v. 12.Mai § 5) 248, 255.

Ausweisung hilfsbedürftigerDeutscheraus den Auf=
enthaltsorten(Bek.v. 7. Juni §§ 55, 56, 58) 392.

Auszerkurssetzung einzuziehenderMünzen durch den
Bundesrat (G. v. 19. Mai) 212. — der Fünpzigpfennig=

stückeder älteren Geprägeform (Bek. v. 27. Juni) 464.
Automobile, Stempelabgabevon Erlaubniskartenfür
KraftfahrzeugeausländischerBesitzer(G. v. 18. Mai) 210.

Aval (Wechselbürge),seine Verbindlichkeiten(Bek. v.
3.JuniArt.7,81)328.

OigitizedbyOo= gle

1908.

Azetylchlorid, Beförderungim internationalenEisen=
bahntrachwerkehr(Ubereink.v. 19. Sept.06. zuAnl. 1,
XXXD567.

V.
Bäckereien, Arbeitsverhältnisseder jugendlichenAr=
beiter (G. v. 28. Dez. Art. 3, 1) 674.

Badcanstalten, Beschäfgung von Arbeiterinnen(G.
v. 28. Dez. Art. 3, 1) 674.

Baden — Großherzogtum— AnderungderWeinbau=
bezirke (Bek. v. 2. Mai) 171. — Verlegung der
Landesgrenze bei Leopoldshöhe(Bek. 12. Aug.) 493.
(G.v.31.Juli)4907.

Bahngleise, Spurweite(Bek.v. 25. Mai) 363.
Balkenwagen, Eichung(Bek.v. 20. Okt.Art. 5) 629.
Bariumsupcroxyd, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu
Unl.1,XXNI) 569.

Barvorschüsse auf Nachnahmenim
Etsenbahnfrachwerkehr.

Art. 1, Vh 621.
Bauart der Eisenbahnfahrzeuge(Bek. v. 25. Mai) 363.

Baugewerksmeister, Befugnis zur Führung dieses
Titels (G. v. 30. Mai Art. 1, VII) 359.

Bauhöfe, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez.Art. 3, I)
674.

Baumeister, Befugnis zur Führung diesesTitels (G.
v. 30. Mai Art. 1, VII) 359.

WVaumwolle, Beförderung im internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zuAnl. 1,
XXII) 555.

Bautzener Sicherheitspulver, BeförderungvonPa=
tronen aus Baugener Sicherheitspulver im Verkehr mit
derSchweiz(Bek.v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXX Ve) 611.

Baparit, Beförderung von Patronen aus Bavarit1
und ll im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov.
zu Anl. 1, XXXVe) 611.

Bayern — Königreich—, Anderungder Weinbau=
bezirke (Bek. v. 2. Mai) I71. — Gültigkeit des
Gesetes über den Versicherungsvertrag vom
30 Mai 1908 für das Immobiliarversicherungswesen in
Bayern (G. v. 30. Mai Art. 2) 305. — Aufnahme
von Wechselprotesten durch die Postanstalten (G. v.
30. Mai § 3) 325. — Aufhebung des Gesetzesvom

internationalen
(Ubereink. v. 19. Sept. 06.
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Bayern([Vorts.)
26. November1871, betr. die Einführung der Maß=
und Gewichrsordnung für den NorddeutschenBund
in Bayern (G. v. 30. Mai § 23) 355. — Normal=
Eichungskommission für Bayern (das. § 25) 355.

Beamte in den Schutzgebieten, Gehälter, Umzugs=
kostenusw. (G. v. 31. März) 128. — Abänderung der
Bestimmungen über die Befähigung von Eisenbahn=

Beiriebs. undPolizeibeamten vom8.März 1906
(Bek. v. 3. April) 134. — Teuerungszulagen (G.
v. 18.Mai) 199.— Unterstütgungswohnsig -(Bek.
v. 7.Juni§26) 385.

Beaussichtigung der inländischenprivaten Rückver=
sicherungsunternehmungen(Bek. v. 18. Juni) 409.

Befähigungsnachweis, AbänderungderBestimmungen
über die Befählgung vonEisenbabn Betriebs= und
Polizeibeamten vom 8. März 1906 (Bek v. 3. April) 134.

Behälter zur Beförderungvon Plastrotyl mit der
Euenbahn (Bek. v. 1. Febr.) 18. — desgl. von Pa=
tronen ausSilesia. Sprengstoff (Bek. v. I. Febr.) 19.
—desgl. von Geschützmunition (Bek., v. 29. Mai)
259. — desgl. von Paraffinzündbändern (Bek.
v. 20. Juli) 478.

Beihilfen an Schutzgebietsbeamte usw. zu den
Kosten für den Umzug (G. v. 31. März) 129. — als
Teucrungszulagen an Beamte und Unterbeamte
(G. v. 18. Mai) 199. — für die Postdamvferlinie
von Neuguinea nach dem australischenFestland und
Hongkong(G. v. 3. Juni) 361.

Beisiyer derBerufungskammerim ehrengerichtlichen
Verfahren an der Börse (Bek. v. 27. Mai § 17) 219.
—der Kommissionen im Ordnungsstrafverfahrenwegen
verbotenerBörsentermingeschäfte (Bek.v. 27.Mai
K 75,76)233.

Beiträge zu denKostendes internationalenMaß. und
Gewichtsbureaus zu PDaris (Bek. v. 13. Okt.) 509.

Beitritt zumDost. Uberweisungs=und Scheckverkehre
(Bek. v. 6. Nov. 1) 587.

Bekanntmachungen vonöffentlichenVersammlungen
usw. (G. v. 19. April §§6 ff.) 152. — über die Außer=
kurssetzung einzuziehenderMünzen (G. v. 19. Mai)
212. — der Entscheidungender Ehrengerichtean den
Börsen (Bek. v. 27. Mai § 16) 219. — der Anträge
und Prospekte über Zulassung neuer Wertpapiere zum
Börsenhandel (Bek. v. 27. Mai § 38) 224.

Beladung derEisenbahn-Güterwagen(Bek. v. 25. Mai
An. IV) 372.

Beleidigung s. Majestätsbeleidigung.

OigitizedbyCo= gle

1908. ·- 5
Belgien, Abänderungder Generalakteder Brüsseler
Antisklaverei=Konferenz (Vertr. v. 3. Nov. 06.)
5. — Zusaßakte zum Brüsseler Vertrage vom 5. März
1902 überdie Bebandlungdes Zuckers (v. 28. Aug.
07.) 135. — Zusätzliche Abmachungen zu der inter=
nationalen Ubereinkunft vom 4. Februar 1898 über die
Eichung der Binnenschiffe (Bek. v. 1. Juni) 398.
— Ubereinkunftmit Deutschland,betr.denSchutzan
Werken der Literatur und Kunst und an Photographien
(v. 16. Okt. 07.) 4105.— Aubhebung der gleichartigen
übereinkunftvom 12. Dezember1883 (das.Art. 1) 406.
—internationaler Funkentelegraphenvertrag (o.
3. Nov. 06.) 411.

Eisenbahnstrecken, beteiligt am Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 4. Febr.) 21. — neue Liste (Bek. v. 28. Febr.)
51. 54. 57. — ZSweitesJusatzübereinkommenzumHaupt=
vertrage(v. 19.Sept. 06.) 515.

Bestimmungen über die technische Einheit im
Eisenbahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362.

Benzin, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht.
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1,XIV) 541.

Benzol, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht.
verkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1, XIII) 541.

Bergwerke, Börsentermingeschäftein Anteilen von
Bergwerksunternehmungen(G. v. 8. Mai Art. III 88 61,
62, 67, 68) 187. (Bek.v. 27. Mai §§63, 64, 69, 70)
230. (Bek. v. 29. Mai) 239. (Bek. v.1. Juli) 465.
(Bek. v. 30. Okt.) 585. (Bek. v. 16. Dez.) 647. —
Eichungvon Förderwagen undFördergefäßen(G. v.
30. Mai S7) 351.

Berlin, Sitz einer Abrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19. März) 86. (Bek. v. 1. Juli) 467. —
Zeithandelin Getreideund Mehl an derProdukten.
börse daselbst(Bek.v. 29. Mai) 210.— Sigzzder Gustav.
Müäller Kunststiftung und der Gustav. Müller.
Hospitalstiftung (Bek. v. 12.Mai § 1) 246. 253.

Bern, Beitritt der Republik Liberia zur Berner inter.
nationalen Urheberrechtsübereinkunft vom 9. Sep=
tember1886 nebstZusagübereinkommen(Bek. v. 1.Nov.)
585. — desgl.der deutschen Schutzgebiete (V. v.
15. Okt.) 627. (A. E. v. 15. Okt.) 628. (Bek. v.
14. Nov.) 629.

Berufung gegenEntscheidungendes Börsenehren.
gerichts (Bek. v. 27. Mai § 17 bis 20) 219. —
desgl. gegenEntscheidungenim Ordnungsstrafverfahren
wegen verbotener Börsentermingeschäfte (G. v.
8. Mai Art. IVa) 189. (Bek.v. 27. Mai § 74ff.)232.
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Berufung(Forts.)
—desgl. in Streitsachen der Armen verbände an
das Bundesamtfür das Heimatwesen(Bek. v.7. Juni
§##41 bis 46, 56) 390

Berufungskammer fürEntscheidungenderBörsenehren=
gerichte(Bek. v. 27. Mai § 17 bis 23) 219.

Berufungskommission imOrdnungsstrafverfahrenwegen
verbotener Börsentermingeschäfte (Bek. v. 27. Mai
§&#74fl.) 232.

Beschäftigung, VerlängerungderGültigkeitsdauerder
Bestimmungenüber die Beschäftigungvon Arbeiterinnen
in Konservenfabriken (Bek. v. 1.Mai) 163. —
Beschäftigungvon Hilfsmitgliedernim Patentamte
(G. v. 18. Mai) 211. — Beschäftigungvon Arbeits=
kräftenin Gewerbebetrieben (G. v. 28. Dez.) 667.

Bescheinigung — pollzeiliche— überdie Gründung
eines politischen Vereins (G. v. 19. April §3) 152.
—über politische Versammlungen (das.§ 5) 152.

Beschwerde gegenStraffestsetzungendes Börsen vor.
standes (Bek. v. 27. Mai § 8) 218. — wegenver=
sagter Zulassung von Wertpapieren zum Börsen=
handel (Bek. v. 27. Mai § 36) 224. — gegen
Ordnungsstrafenwegen verbotenerBörsentermin=
geschäfte (Bek.v. 27. Mai §§82, 83) 234. — gegen
die Entscheidung der Prüfungskommission für die
Meisterprüfung (G. v. 30. Mai Art. 1, VII) 359.

BesteuerungderSpirituosenbeiderEinfuhrin Afrika
(Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5.

Bestrafung f. Strafbestimmungen.
Bewaffnete Macht im Frieden, Abänderungder In=
struktion zur Ausführung desGesetzesüber die Quartier=
leistungen(A. E. v. 23. März) 132.

Bezeichnungen anEisenbahnfahrzeugen(Bek.v. 25.Mal)
368.

Bezogener beimScheck(G. v. 11.März §2) 71.—
beim Wechsel (G. v. 30. Mai) 321. (Bek. v. 3. Juni)
326.

Bier, Eichzwang für Fässerbei faßweisemVerkaufe
von Bier (G. v. 30.Mai § 9) 351. — Gestattungdes
Feilbietens von Bier im Umherziehenin Leipzig
(Bek. v. 1. Juli) 468.

Binnenschiffe, zusätzlicheAbmachungenzu der inter=
nationalen Ubereinkunft vom 4. Zebruar 1898 über die
Eichung der Binnenschiffe(Bek. v. 1. Juni) 398.

Blanko=Indossamente, Begriff und Rechtsverhältnisse
(Bek. v. 3. Juni Art. 12, 13,36) 329.

Bauholz, AusfhebungdesEingangszollsdarauf aus der
Republik Haiti (V. v. 28. Aug.) 50|1.

OigitizedbyOeor gle

Blei, Einrichtungund Betriebvon Anlagenzur Her.
stellung elektrischerAkkumulatorenaus Blei (Bek. v.
6. Mai) 172.

Bleipräparate (Bleiglätte, Bleizucker, Bleisalze,
Bleiweiß, Bleifarben, Bleiasche, Bleikrätze,
Bleirückstände), Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink,v. 19.Sept. 06. zu
Anl. 1, XVIII) 551.

Blitz, VersicherunggegenSchadendurchBlitschlag(G.
v. 30. Mai §§82ff.) 281.

Blutlausgift, Beförderung im internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zuAnl. 1,
XV))550.

Bodenerzeugnisse, VersicherunggegenHagelschaden(G.
v.30.Mai§§108fl.)286.

Bonfol, Eisenbahnverbindungmit Pfetterhausen(Vertr.
v.7.Mai06.)1.

Bordgebühr für Funkentelegramme(Vertr.v. 3. Nov. 06.
Urt.10)414.

Bordstationen derFunkentelegraphie(Vertr.v.3.Nov.06.)
411. (Ausführungsübereink.dazu)435.

Börse, neue Fassungdes Börsengesetzes (Bek. v.
27. Mai) 215. — Zeithandelin Getreideund Mehl
anderProduktenbörsezuBerlin (Bek.v. 29.Mai) 240.

Börsenaufsichtsbehörde(Bek.v. 27.Mai §8) 217.
Börsenausschuß (Bek. v. 27. Mai §3) 216.
Börsenbesuch, Zulassungdazu und Ausschlußdavon
(Bek.v. 27.Mal)215.

Börsenehrengericht(Bek.v. 27.Mai §§9ff.) 218.
Börsengesetzvom 22.Juni 1896, Anderung(G. v.
8. Mai) 183. — neue Fassung (Bek. v. 27. Mai) 215.

Börsenhandel, Anderungder Vorschriftendarüber(G.
v. 8. Mai) 183. — neue Fassungdes Börsengesetzes
(Bek. v. 27. Mai) 215.

Börsenleitung (Bek. v. 27. Mai § 5) 216.
Börsenordnung (G. v. 8.Mai Art. III) 184.
v.27.Mai8§4 bis8, 29,36,43,50)216.

Börsenorgane (Bek. v. 27. Mai) 215.
Börsenpreis (Bek.v. 27.Mai Is 29ff.) 221.
Börsenschiedsgericht, Anderungder Vorschriften(G.
v. 8. Mai Art. I) 183. (Bek. v. 27. Mai § 28) 221.

Börsensekretäre(Bek.v. 27.Mai 5.29)221.
Börsenspekulationsgeschäfte, strafbareVerleitungdazu
(Bek. v. 27. Mai § 94) 236.

(Bek.
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Börsentermingeschäfte(G. v. 8.Mai Art. III) 184.
(Bek.v. 27. Mai IV) 227.— Zulassungvon Börsen=
termingeschäftenin Anteilen bestimmter Bergwerks=
undFabrikunternehmungen (Bek.v. 29.Mai) 239.
(Bek.v. 1. Juli) 465. (Bek. v. 30. Okt.) 585. (Bek.
v.16.Dez.)647.

Börsenterminhandel, Anderungder Vorschriften(G.
v. S. Mai Art. III) 184. (Bek. v. 27. Mai 8850 f.)
227. — Zeithandel in Getreide und Mehl an der
Produktenbörse zu Berlin (Bek.v. 29. Mai) 240.

Börsenvorstand (G. v. 8.Mai Art. III) 184. (Bek.
v.27.Mai)215. .

Bosnien=Herzegowina, Eisenbahnstrecken,beteiligtam
InternationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahn.
frachtverkehr (Bek. v. 28. Febr.) 50, 51. — Beitritt
zu den internationalenAbmachungenzumSchuzedes
gewerblichen Eigentums (Bek. v. 24. Dez.) 654.

Brand, VersicherunggegenBrandschaden(G.v. 30.Mai
&2 fl.)281.

Brasilien, internationalerFunkentelegraphenvertrag(v.
3.Nov. 06.) 411.

Braunkohlenteeröl, Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu
l. 1,XIII u.XIV) 541.

Braunschweig, Sitz einerAbrechnungsstelleim Scheck.
verkehre(Bek. v. 19.März) 86.
Bremen, Sitz einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek.v. 19. März) 86. »

Bremsen an Eisenbahnfahrzeugen(Bek.v. 25.Mai) 367.
Breslau, Sitz einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek.v. 19. März) 86.
Britische Kolonien, Beitritt der britischenKolonie
Gambia zur internationalenÜbereinkunftüber Maß.
regelngegen Pest, Cholera und Gelbfieber (Bek.
v. 13. Jan.) 12. — desgl. der Leeward-Inseln, der
ßalkland -Inseln, der Oranjefluß- Kolonie sowie von
Süd=Nigeriaund vonJamaika (Bek. v. 8. Dez.) 645.

Brom, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1, IX) 539.
Brüche, Arbeitsverhältnissein überTage betriebenen
Brüchen(G. v. 28. Dez. Art. 3, I) 674.
Vrückenwagen,Eichung(Bek.v.20.Okt.Art.5)629.
Brüssel, AbänderungderGeneral- Akte der Brässeler
Antisklaverei=Konferenz (Vertr.v. 3. Nov. 06.) 5.
—Zusatzakte zum Vertrage vom 5. März 1902 über
dieBehandlungdesZuckers (v. 28. Aug. 07.) 135.
— Beitritt Rüßlands zumJuckervertragevom5.März
1902 (Protokoll v. 19. Dez. 07.) 140.

bigitizedbyCo= gle

1908. 7

Brustseuche der Pferde, Anzeigepflichtfür das ganze
Reich(Bek.v. 29.Juli) 479.

Buchdruckereien, ErgänzungderVorschriftenüberEin=
richtung und Betrieb (Bek. v. 22. Dez.) 654.

Bühnemwerke, gegenseitigerSchutzdesUrheberrechtsin
Deutschlandund Italien (Übereink.v. 9. Nov. 07.
Urt.4) 83.

Bulgarien, Konsulargerichtsbarkeit desDeutschen
Reichs daselbst(V. v. 27. Febr.) 63. — Bestimmungen
über die technischeEinheit im Eisenbahnwesen
(Bek. v. 25. Mai) 3632.— internationaler Funken=
telegraphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411.

Bundesamt für das Heimatwesen, Sit, Rechts.
verhältnisse und Zuständigkeit (Bek. v. 7. Juni §§ 41
bis 56) 390.

Bundespräsidium, ErnennungdesVorsitzendenundder
Mitglieder des Bundesamts für das Heimatwesen(Bek.
v. 7. Juni § 42) 390.

Bundesrat, Befugnissefür denScheckverkehr (G. v.
11. März Ss 11, 12) 73. — Festsetzungder Vor.
legungsfristenfür Auslandsschecks(Bek.v. 19. März)
85. — Bestimmung der Abrechnungsstellenim Scheck.
verkehre(Bek.v. 19.März) 86. (Bek.v. 1. Juli) 467.

Abänderung der Schiffsvermessungsordnung
vom1.März 1895(Bek.v. 12. April) 149.— desgl.der
Eisenbahn=Verkehrsordnung (LBek.v. 28. April)
161.— desgl.derAnlageB dazu(Bek.v. 1. Febr.)18.
(Bek.v.29.Mai)256. (Bek.v.20.Juli) 477. (Bek.
v. 18. Dez.) 647.— VerlängerungderGültigkeitsdauer
der Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeite=
rinnen in Konserven fabriken (Bek. v. 1. Mai) 163.
— Bestimmungenüber Einrichtung und Betrieb von
Anlagen zur Herstellung elektrischer Akkumula=
toren aus Blei oderBleiverbindungen(Bek.v. 6. Mai)
172. — Befugnisse usw. hinsichtlichdes Verkehrs usw.
an der Börse (G. v. 8. Mai Art. III) 184. (Bek. v.
27. Mai) 215. — desgl. auf Grund der Wechsel.
ordnung (G. v. 30. Mai) 321. (Bek.v. 3. Juni) 326.
— Stempelabgabevon Erlaubniskartenfür Kraft=
fahrzeuge ausländischerBesitzer (G. v. 18. Mai) 210.
— Befugnisse auf demGebiete des Münzwesens (G.
v. 19. Mai) 212. — Julassung von Börsentermin=
geschäften in Anteilen bestimmterBergwerks=und
Fabrikunternehmungen (Bek. v. 29. Mai) 239. (Bek.

v. 1. Juli) 465. (Bek. v. 30. Okt.) 585. (Bek.v.
16. Dez.) 647. — Erlaß von Geschäftsbedingungender
Produktenbörse zu Berlin für den Seithandel
in Getreideund Mehl (Bek.v. 29. Mai) 240. — Er.
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Bundesrat (Forts.)
mächtigung zu Verboten im Interesse des Vogel.
schutzes (G. v. 30. Mai Art. 1) 314. (Bek. v. 3. Juni
§§ 2, 3, 5) 317. — Ermächtigungzu Abweichungen
usw. von der Maß- und Gewichtsordnung (G. v.
30. Mai §§ 6, 12, 13, 16, 19, 20, 23) 350. — zu
Ausnahmen von denVorschriftenüberdas Handwerker=
Lehrlingswesen (G. v. 30. Mai Art. 1, III) 358.—
Erlaß vonVorschriftenüber dieFührungdes. Meister=
titels (G. v. 30.Mai Art. 1, VII) 359.— Bestätigung
des Geschäftsregulativsfür das Bundesamt für das
Heimatwesen (Bek. v. 7. Juni § 45) 391. — Außer=
kurssetzung der Fünfzigpfennigstücke der älteren
Geprägeformen(Bek.v. 27. Juni) 464. — Gestattung
des Feilbietens von Bier im Umherziehen in Leipzig
(Bek. v. 1. Juli) 468.-— Abänderung der Vorschriften
überSchlachtvieh=und Fleischbeschau (Bek. v. 4. Juli)
471. — Erlaß von Vorschriften über den Betrieb der
Anlagen der Großeisenindustrie (Bek. v. 19. Dez.)
650.— ErgänzungderVorschriftenüberdieEinrichtung
und den Betrieb von Buchdruckereien und Schrift=
gießereien (Bek.v. 22. Dez.) 654. — Ermächtigung
zu Ausnahmen von den Bestimmungen über Arbeits=
zeit, Ruhepausen usw. in Gewerbebetrieben(G. v.
28. Dez. Art. 1, II, 20) 672.

Bundesstaaten, öffentliche Unterstützung Hilfs=
bedürftiger durch die Bundesstagten (G. v. 30. Mai
Art. 1) 377. (Bek.v. 7. Juni §§ 5, 7, 30, 33, 37,
59 bis 61) 381. — Entscheidungder Bundesstaaten
über Streitigkeiten zwischen den Landarmenverbänden

(Bek.v. 7. Juni §§ 38, 52, 56) 389.
Bürgerliches Gesetzbuch,Abänderungdes§ 72,betr.
AngabdenüberMitgliedereinesVereins (G.v. 19 April
g22) 156.—desgl. des&883,betr.Hastpstichtdes
Tierhalters (G. v. 30. Mai) 313.

C.
Cahücit, BeförderungvonPatronen darausim Verkehr
mit derSchweiz(Bek.v.4. Nov. zuAnl. 1, XXXVr3.

Chemische Metgeräte, Eichung(Bek. v. I. Febr.
Art. 5) 38.

Chemische Produkte, derExplosionunterworfene,Be=
förderungim Verkehrmit der Schweiz(Bek.v. 4. Nov.
zu Anl. 1, LIII a) 624.

Chemnitz, Sißz einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19. März) 86.

OigitizedbyOeor gle

1908.

Chile, internationalerFunkentelegraphenvertrag(v.3.Nov.
06.)411.

China, Bestimmungenüber das in China verbliebene
Ostasiatische Detachement (G. v. 31. März §7) 88.

Chlor, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1, XXVII)
563. — desgl. im Verkehrmit der Schweiz (Bek. v.
4. Nov. zu Anl. 1, XIIV) 619.

Chloräthyl, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v.19.Sept.06.zuAnl. 1,XXX)
567. "
Chlorkohlenoxyd, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1,
XXVII) 563. — desgl. im Verkehr mit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XILIV) 619.

Chlormethyl, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XXNX) 567.

Chlorschwefel, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
VI) 535.

Cholera, Beitritt der britischenKolonie Gambia zur
internationalen Übereinkunft über Maßregeln gegenPest,
Cholera und Gelbfieber (Bek. v. 13. Jan.) 12. —desgl.
Schwedens (Bek. v. 29. Jan.) 15. — desgl. der
Leeward=Inseln, der Falklands Inseln, der Oranje=
fluß. Kolonie sowie von Süd. Nigeria und von
Jamaika (Bek. v. 8. Dez.) 645.

Cöln, Sitz einer Abrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19.März) 86.

Coevorden, Staatsvertrag zwischenDeutschlandund
den Niederlanden über die Eisenbahn zwischenNeuen=
haus und Coevorden(v. 23. Juli) 635.

Cumol, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1, XIII) 541.

Cyankalium und Cyannatrium sowieLauge davon,
Beförderung im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Ubereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1,XIX) 552.

D.
Dahmenit, Beförderungvon Patronen daraus im Ver=
kehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XXXNVOGd)1I.

Dampffähre, Vertrag zwischenDeutschlandund Schweden
wegen Herstellung einer Eisenbahn= Dampffährenverbin=

dungzwischenSaßnitzundTrelleborg(v. 15.Nov. 07.)
165.
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Dänemark, Liste der am Internationalen Ubereinkommen
über den Eisenbahnfracht verkehr beteiligten Eisen=

babnstrecken(Bek. v. 28. Febr.) 46. 52. 61. — zweites
JusatzübereinkommenzumHauptübereinkommenüber den
Eisenbahnfrachtwerkehr(v. 19. Sept. 06.) 515. — Be=
stimmungen über die technische Einheit im Eisen=
bahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362. — internationaler
Funkentelegraphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411.

Darlehen, Tilgung desReichsdarlehensan das Schut;
gebietTogo (G. v. 18.Mai) 206. — Anderungdes
Gesetzesvom 16. März 1907 über Gewährungeines
Darlehens an das Südwestafrikanische Schutzgebiet,
betr. Bau der EisenbahnstreckeSeeheim—Kallkfontein
(G. v. 18. Mai) 206. — Darlehen für außerordentliche
Bedürfnisse der Schutzgebtiete (G. v. 18. Mai) 207.

Darmstadt, Schutz von Erfindungen, Mustern und
Warenzeichen auf der HessischenLandesausstellung zu
Darmstadt1908(Bek.v. 30.April)162.

Deinit, Beförderung im Eisenbahnfrachtverkehremit der
Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XIV) 597.

Dekluration des Interessesan der Lieferungbei Eisen=
bahngütern im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Übereink.v. 19.Sept.06. Art. 1,XII, Art. 3, VII) 523.

Deutsche,UnterstützungbeiHilfsbedürftigkeitdurchOrts=
und Landarmenverbände (G. v. 30. Mai Art. 1) 377.
(Bek.v. 7.Juni8§81,2, 5, 8, 14,27,28,30,61,
62, 65) 381. —Ubernahmeseitensderunterstützungs=
pftichtigenVerbände(G. v. 30.Mai Art. 1) 377 (Bek.
v. 7. Juni §§31 bis 33) 388.

Deutsch=Ostafrika, Anrechnungvon Kriegsjahren
aus Anlaß des Aufstandes inDeutsch. Ostafrika (A. E.
v. 14. Jan.) 13. — Haushalts=Etat für 1908 (6.
v. 31. März) 120. —erster Nachtrag (G. v. 18.Mai)
202. 204.

Dezimeter, der zehnteTeil desMeters (G. v. 30.Mai
63)349.

Diedenhofen,ErweiterungderRayons(Bek.v.19.April)
157.

Diensteinkommen
31. März) 128.

Dienststunden der Küstenstationenfür Funkentelegraphie
(Ausf.=Ubereinl.zumFunkentelegraphenvertragev. 3.Nov.
06., VIII) 440.

Differenzeinwand bei Börsentermingeschäften(Bek.v.
27.Mai8§58fl.)229.

Dinitrochlorhydrin, Beförderungim Verkehrmit der
Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXV 615.
Reichs· Sesehbl.1808.

OigitizedbhOeor gle

der Schutzgebietsbeamten(G. v.

1908. 9

Dokumente, bedingungsweiseBeförderungim inter=
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.
06. Art. 3, 1,2) 526.

Domizilwechsel, BegriffundRechtsverhältnisse(Bek.v.
3. Juni) 326.

Donarit, Beförderungvon Patronen daraus im Verkehr
mit derSchweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVe)
6II.

Doppelversicherung (G. v. 30. Mai §§59 fl.) 275.—
Doppelversicherungbei Seeschiffen (G v. 30. Mai
Art. l, 1h)307.

Doppelzentner, dasSundertfachedesKilogramms(G.
v. 30.Mai §5)350.

Dorfit, BeförderungmitderEisenbahn(Bek.v.20.Juli)
477.

Dortmund, Sitz einer Abrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19. März) 86.

Drahtlose Telegraphenanlagen dürfen nur mit
Genehmigung des Reichs errichtet und betriebenwerden
(G. v. 7. März) 79. — internationaler Funken=
telegraphenvertrag nebst Ausführungsübereinkunft
(Vertr. v. 3. Nov. 06.) 411.

Dresden, Sitz einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19. März) 86.

Duplikate von Wechseln(G. v. 30. Mai § 1) 321. (Bek.
v. 3. Juni Art. 66 bis 69, 91) 340.

Durchfuhr, Beschränkungenaus Kapland und Natal
aufgehoben (Bek. v. 26. Aug.) 502.

Dynamit, Beförderung im internationalenEisenbahn.
frachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. Art. 3,1)525.

E.

Edelsteine, bedingungsweiseBeförderung im inter=
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.
06.Art.3,1,2)526.

Egypten s. Agypten.
Ehefrauen, Unterstützungswohnsitz(Bek. v.

15bis17)383.
Ehrenakzeptant (G. v. 30.Mai § 1) 321.— Rechte
und Pflichten (Bek. v. 3. Juni Art. 58 bis 60) 339.
— Provision (das. Art. 65) 340.

Ehrenannahme vonWechseln(G. v. 30.Mai § 1) 321.
(Bek. v. 3. Juni Art. 56 bis 61, 88) 338.

Ehrengerichte an denBörsen(Bek.v.27.Mai § 9fl.)
218.

7. Juni
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Ehrenzahlung vonWechseln(G.v.30.Mai 81) 321.
(Bek. v. 3. Juni Art. 62 bis 65, 88) 339.

Eichamt, Aätigkeitund Ausrüstung(G. v. 30 Mai
&15 f.) 353.

Eichfehlergrenzen, Festsetzungdurch die Normal=
Eichungskommission(G. v. 30. Mai §19) 354.

Eichgebührentaxe, Abänderung(Bek.v. 1.Febr.)38.
(Bek.v. 20. Okt.) 629.

Eichordnung, Abänderung(Bek.v. 1.Febr.)38. (Bek.
v. 20. Okt.) 629.

Eichung vonPlanimetern(Bek.v. 1.Febr.Art. 1) 38.
— von Flüssigkeitsmaßen(das.Art. 2) 38. — von
Wagen (das. Art. 3) 38. — von Aräometern (das.
Art. 4) 38. — von chemischenund physikalischenMeß=
geräten (das.Art. 5) 38.

Eichzwang für Maße, Gewichteund Wagen im
öffentlichenVerkehre(G. v. 30. Mai 8§6 ff.) 350. —
Fristen für Nacheichung (das.§ 11) 351. — Eich.
ämter und Normal. Eichungskommission (das.
§5§15ff.) 353.

Zusätzliche Abmachungen zu der internationalen
Übereinkunftvom 4. Februar 1898 über die Eichung
der Binnenschiffe (Bek.v. 1. Juni) 398.

Eichungvon Maßstäbenaus Nickelstahl(Bek. v.
20. Okt. Art. 1) 629. — von Flüssigkeitsmaßen(das.
Art. 2) 629. — von Milchmaßen(das.Art. 3) 629.
— von Wagen (das.Art. 4 bis 6) 629.

Eidelstedt, BeförderungungereinigterKnochenmit der
Eisenbahn zwischen Kiel, Eidelstedt und Rendsburg
(Bek.v. 9. März II) 69.

Eigentum, Beitritt derenglischen Kolonie Trinidad
und Tobago zur Pariser UbereinkunftzumSchutzedes
gewerblichenEigentumsvom 20. März 1883 (Bek.v.
26. April) 161. — desgl.von Österreich=Ungarn
(Bek.v. 24. Dez.) 654.

Eilgut, Frachtbriefformularedazu im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink. v. 19. Sept. 66.
Art. 3, II u. zu Anl. 2) 528.

Einfuhr von Pflanzen usw. über gewisseLollämter
(Bek. v. 27. Mai) 255. (Bek. v. 25. Juni) 463. —
Beschränkungender Einfuhr aus Kapland und
Natal aufgehoben(Bek. v. 26. Aug.) 502.

Einführung von Wertpapierenan der Börse (G. v.
8. Mai Art. II) 183. (Bek.v. 27. Mai III) 223.

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuche vom
31. Mai 1870, Aufhebungdes § 2 Abs.2, betr.Miß=
brauch des Vereins= und Versammlungsrechts (G. v.
19. April § 23) 156. — desgl. zur Strafprozeß.

OigitizedbyOor gle

1908.

Einführungsgesetz(Forts.)
ordnung vom 1. Februar1877, Aufhebungdes§ 6
Abs.2 Nr. 2 (G. v. 19. April § 23) 156. — Ein=
führungsgesetzzum Gesetzüber denVersicherungs=
vertrag vom 30. Mai 1908 (v. 30. Mai) 305.

Einfuhrzoll für Spirituosenin Afrika (Vertr. v.
3. Nov. 06.) 5.

Eingangszoll auf Blauholz aus der RepublikHaiti
aufgehoben(V. v. 28. Aug.) 501.

Eingeborenen=Rechtspflegein den afrikanischenund
Südseeschutzgebieten(V. v. 3. Juni) 397.

Einlösung vonSchecks(G.v. 11.März)71. -
Einnahmen, ErgänzungdesGesetzesvom30.März1892
über die Einnahmenund Ausgabender Schutzgebiete
(C.v.18.Mai)207.

Einwand gegen Ansprüche aus Börsentermingeschäften
(G. v. 8. Mai Art. III) 184. (Bek. v. 27. Mai
§8§58 ff.) 229.

Einzahlungen auf einPostscheckkonto(Bek.v. 6.Nov.
§ 2) 588. —mittels Zahlkarte (das. §53) 588. —
mittels Postanweisung(das.§ 4) 589. — durchÜber=
weisung(das.§5) 589.

Eisen, BestimmungenüberdenBetriebderAnlagender
Großeisenindustrie(Bek.v.19.Dez.)650.

Eisenbahnbeamte,AbänderungderBestimmungenüber
die Befähigungder Eisenbahn=Betriebs=-und Polizei=
beamtenvom 8. März 1906 (Bek.v. 3. April) 134.

Eisenbahnen, Vertrag mit der Schweiz, betreffend
eine EisenbahnverbindungzwischenPfetterhausenund
Bonfol (v. 7. Mai 066.)1. — desgl.mit Schweden
wegen Herstellung einer Eisenbahn=Dampffährenver=
bindungzwischenSaßnitz und Trelleborg(v. 15. Nov.
07.) 165.— desgl.mit denNiederlanden überdie
EisenbahnvonNeuenhausnachCoevorden(v. 23. Juli)
635. — VereinbarungleichtererVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehrzwischendenEisenbahnenDeutsch=
lands und Luxemburgs (Bek.v. 2. Mai) 172. (Bek.
v. 30. Juni) 467. — Eisenbahn von Seeheim nach
Kalkfonteinin Südwestafrika (G. v. 18.Mai) 206.
— Transportversicherung auf Eisenbahnen(G. v.
30. Mai § 135) 291. — NeueBestimmungenüberdie
technische Einheit im Eisenbahnwesen(Bek. v. 25.
Mai) 362. — VereinbarungleichtererVorschriftenim
EisenbahnfrachtverkehrezwischenDeutschlandund der
Schweiz (Bek. v. 4. Nov.) 595.

Berichtigung der Liste der am Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 30. Dez. 07.) 4.
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Eisenbahnen(Forts.)
(Bek.v. 23. Jan.) 14. (Bek.v. 4. Febr.) 21. — neue
Liste(Bek. v. 28. Febr.) 39. — Abänderungen(Bek.v.
9.April) 145. (Bek.v. 8. Aug.)492. (Bek.v. 25. Sept.)
503. (Bek. v. 20. Dez.)653. — IpweitesZusatzüber=
einkommenzumInternationalenÜbereinkommenüberden
Eisenbahnfrachtverkehr(v. 19. Sept. 06.) 515.

ü#nderungder Eisenbahn=Verkehrsordnung
(Bek. v. 28. April) 161. — desgl.der AnlageB zur
Eisenbahn-Verkehrsordnung(Bek.v. 1. Febr.)18. (Bek.
v. 5. Febr.)22. (Bek.v. 9.März) 68. (Bek.v. 7.Mai)
181. (Bek.v. 29.Mai) 256. (Bek.v. 3. Juni) 376.
(Bek.v. 20. Juli) 477. (Bek.v. 26.Okt.) 514. (Bek.
v. 18.Dez.) 647. — desgl. desMilitärtarifs für
Eisenbahnen(Bek.v. 22. Febr.) 38. — desgl.der Mi=
litär-Transport. Ordnung (Bek. v 5. März) 68.
(Bek.v. 6. Okt.) 504. (Bek.v. 3. Nov.) 586.

Beförderungvon Plastrotyl (Bek. v. 1. Febr.)
18. — desgl. von Patronen (Bek.v. 1.Febr.) 18.
(Bek.v. 29.Mai) 256. (Bek.v. 3. Juni) 376.— desgl.
von Nitrozellulosepulver (Bek. v. 7 Mai) 181. —
desgl. von Sprengstoffen verschiedenerArt (Bek. v.
29. Mai) 256. — desgl. von Dorfit, Alldorfit
und Paraffinzündbändern (Bek.v. 20. Juli) 477.

Eisenbahnfahrzeuge,Bauart (Bek.v. 25.Mai Art.1I)
363. — Unterhaltungszustand(das.Art. III) 369. —
Beladung der Güterwagen(das.Art. IV) 372.

Eisenbahn=Verkehrsordnungs.Eisenbahnen.
Eisenbeize, Beförderungim=Eisenbahnfrachtverkehremit
der Schweiz(Bek.v. 4. Nov. zu Anl. 1, XV) 597.

Eisenoxyd, salpetersauresoder schwefelsaures,Beförde=
rung im Eisenbahnfrachtverkehremit der Schweiz (Bek.
v. 4. Nov. zu Anl. 1, XV) 597.

Eisenspähne,Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XXXVD571

EkelerregendeErzeugnisse,Beförderungim internatio=
nalenEisenbahnfrachtverkehr(Übereink,v. 19.Sept.06.
urt.3,D 525.

Elberfeld, Sitz einerAbrechnungsstelleimScheckverkehre
(Bek.v. 19. März) 86.

Elektrische Akkumulatoren aus Blei, Einrichtung
und Betrieb von Anlagen zu ihrer Herstellung(Bek.v.
S.Mal)172.

Elektrische Zündungen, Beförderungim Verkehrmit
derSchweiz(Bek.v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVbU) 607.

OigitizedbyOo= gle
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Elsaß=Lothringen, KontrolledesLandeshaushalts
für 1907 (G. v. 8. Febr.) 17. — Aufhebung des Ge=
setzesvom 19.Dezember1874, betr.dieEinführungder
Maß. und Gewichtsordnung in Elsaß=Lothringen
(O.v.30.Mai§23)355.

##nderungder Wein baubezirke (Bek.v.22.Fehr.)
33. — Einführung des Gesetzesüber den Unter=
stützungswohnsig (G. v. 30.Mai Art. 5) 379.

Eltern, LehrverhältnissezwischenEltern und Kindern
(G.v.30.MaiArt.1,II)356.

Emission vonWertpapierenim Börsenverkehre(Bek.v.
27.Mai§836fl.)223.

Entscheidungen des Bundesamtsfür das Heimatwesen
(Bek.v.7.Juni§844,46,49bisöl,53,54,56,
58)391.

Erdbeben, Feuerschädeninfolge von Erdbeben(G. v.
30.Mai§84)281.

Erdschwarz, BeförderungiminternationalenEisenbahn.
frachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XxD 555.

Erfindungen, ihr Schutz auf derWanderausstellung
der DeutschenLandwirtschaftsGesellschaftzu Stutt.
gart 1908 (Bek. v. 5. März) 64. — dezgl. auf der
AusstellungMünchen 1908 (Bek. v. 25. März) 134.
— desgl. auf der HessischenLandesausstellung zu
Darmstadt 1908 (G. v. 30. April) 162.

Erfordernisse gezogenerWechsel(Bek.v. 3. Juni) 326.
Erfüllung vonWechselverbindlichkeiten(Bek.v. 3. Juni
urt.30f.) 333.

Erklärungen, mangelhafteoder unbefugteWechsel=
erklärungen(Bek. v. 3. Juni Art. 9t4, 95) 347.

Erlaubniskarten, Stempelabgabevon Erlaubniskarten
für KraftfahrzeugeausländischerBesitzer(G. v. 18.Mai)
210.

Ersatzbauten der deutschenFlotte(G.v. 6.April) 147.
Erstattung vonGebührenfürFunkentelegramme(Ausf.=
Übereink.zumFunkentelegraphenvertragev. 3. Nov. 06.,
XXNV/4351.

Erwerb einerversichertenSache(G.v. 30.Mai 8§69f.)
278.

Erwerbsgesellschaften, Julassungvon Anteilen der=
selben zum Börsenhandel (G. v. 8. Mai Art. III) 184.
(Bek. v. 27. Mai III u. IV) 223.

Erythräa, EinfuhrzollvonSpirituosen(Vertr.v.3.Nov.
06.Art.1)9.

Erzguß, bedingungsweiseBeförderungvonGegenständen
aus Erzguß im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Ubereink.v.19.Sept.06.Art.3,1,2)526.
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Erzeugnisse der Getreidemüllerei,Verbotvon Börsen=
termingeschäftendarin (G. v. 8. Mai Art. III §§63ff.,
Art. IIIa u. Art. IV) 188. (Bek.v. 27. Mai §88§65f.)
230.

Essigsäure (Essigessenz),Verkehrdamit(V.v.14.Juli) 475.
Exekution, fruchtlose,in dasVermögendesAkzeptanten
begründet den Regreß auf Sicherstellung bei Wechseln
(Bek. v. 3. Juni Art. 29) 333.

Explosion, VersicherunggegenFeuerschaden durch
Explosion(G. v. 30. Mai §882 ff.) 281.— Ausschluß
aller ihr unterworfenenGegenständevon der Beförde=
rung im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Ubereink.v. 19. Sept.06. Art. 3, 1) 525.— Beförde=
rung chemischer,der Explosion unterworfener Prodakte
im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu
Anl. 1, Lllla) 624.

F.
Fabrik, Verlängerungder Gültigkeitsdauerder Bestim=
mungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen in
Konservenfabriken (Bek. v. 1. Mai) 163. — Ein=
richtung und Betrieb in Anlagen zur Herstellung elek.
trischer Akkumulatoren aus Blei (Bek. v. 6. Mai)
172. — Börsentermingeschäfte in Anteilen von
Fabrikunternehmungen(G. v. 8. Mai Art. 111§§861,
62, 67, 68) 187. (Bek. v. 27. Mai §§63, 64, 69,
70) 230. (Bek.v. 29. Mai) 239. (Bek.v. 1. Juli) 465.
(Bek. v. 30. Okt.) 585. (Bek. v. 16.Dez.) 647. —
FeststellungdesArbeitslohns in fabmkmäßigenBe.
trieben mit geeichtenMaßen (G. v. 30. Mai §6) 350.

Fahrdienstleiter auf Bahnhöfen, Abänderungder
Bestimmungen über ihren Befähigungsnachweis (Bek.
v. 3. April) 134.

Fähre, VertragzwischenDeutschlandundSchwedenwegen
Herstellung einer Eisenbahn Dampffährenverbindung
zwischenSaßnitzundTrelleborg(v. 15. Nov. 07.) 165.

Fahrgeschwindigkeit auf der Postdampferlinievon
Neuguinea nach dem australischenFestland und nach
Hongkong(G. v. 3. Juni § 2) 361.

Falkland=Inseln, Beitritt zur InternationalenÜber=
einkunftüber MaßregelngegenPest usw. v. 3. Dez.
1903 (Bek. v. 8. Dez.) 645.

Fälligkeit bei Wechseln(Bek. v. 3. Juni Art. 30 bis
35) 333.

342.
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Fangen von VögelnunterbestimmtenUmständenver=
boten(G. v. 30. Mai Art. 1) 314. (Bek. v. 3. Juni
82) 317.

Farbstoffe, gesundheitsschädlicheund täuschendeZusätze
zu Fleischund dessenZubereitungen(Bek. v. 4. Juli) 470.

Fässer,Eichung(G.v. 30.Mai8§9fl) 351.
Favierscher Sprengstoff, Beförderung von Patronen
daraus im Verkehrmu der Schweiz(Bek. v. 4. Nov.
zu Anl. 1, XXXV) 611.

Fehlergrenzen beiderEichung(G. v. 30.Mai §§13,
19) 352.

Feilbieten, Gestattungdes Feilbietens von Bier im
Umherziebenin Leipzig (Bek. v. 1. Juli) 468.

Feldgeschütze, Beförderung von Metallpatronen für
Feldgeschuteim Eisenbahnverkehremit derSchweiz(Bek.
v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXX Va) 599.

Feriensachen, Rechtsstreitigkeitenaus demScheckverkehre
(G.v. 11.März§28)76.

Ferrinitrat, Beförderung im Eisenbahnfrachtverkehre mit
der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XV) 597.

Ferrisul fat, Beförderung im Eisenbahnfrachtverkehremit
der Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XV) 597.

Festung Diedenhofen,ErweiterungihrerRayons(Bek.
v. 19.April) 157.

Fett, Beförderung im internationalenEisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1, XXII1) 556.

Feuerversicherung (G. v. 30. Mai §#781fl.) 281.
Fcuerwerkskörper,Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr (Übereink.v. 19.Sept. 06.
Art. 3, 1) 525. — Beförderung im Verkehr mit der
Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVa) 599.

Firnis und Firnisfarben, Beförderungim internatio=
nalen Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06.
zuAnl.1,XII)540.

Flächenmaße, Einheit, Teile und Vielfaches (G. v.
30.Mai§ 3)349.

FlächenMeßeinrichtungen (Planimeter), Eichung (Bek.
v. 1. Febr. Art. 1) 38.

Flachs, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06.zuAnl. 1,XXII) 555.

Flechsen, Beförderung im internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXN 556.

Fleisch, gesundheitsschädlicheund täuschendeJusätze zu
Fleisch und dessenZubereitungen(Bek. v. 4. Juli) 470.
— Abänderung der Vorschriften über Schlachtvieh- und
Fleischbeschau (Bek. v. 4. Juli) 471.

Flotte, deutsche,Ersatzbauten(G. v. 6. April) 147.
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Flüssigkeitsmaße,Eichung(Bek.v. 1.Febr. Art. 2)
35. (G. v. 30. Mai § 6ff.) 350. (Bek. v. 20. Okt.
Ar. 2.) 629.

Fördergefäße, Eichung(G. v. 30. Mai §7) 351.
Forderwagen, Eichung(G. v. 30. Mai §7) 351.
Formaldehnd, gesundheitsschädlicheund täuschendeZu=
söe zu Fleisch und dessenJubereitungen (Bek. v.
4. Juli) 470. — Beförderung von Lösungen davon im
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr (Über=
einkv. 19.Sept.06.zuAnl.1,XVI) 550.

Formalin, Beförderung im internationalen Eisenbahn.
frachwerkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XVI) 550.

Fracht, Versicherung gegenSeegefahr (G. v. 30. Mai
Art. l, III) 309. — Anzahlung darauf im inter=
nationalenEisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept.
0. Art.1,V) 520.

Frachtbricfe zu Gütern im internationalen Eisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. Art. 1,II bis IX,
Art. 3 und zu Anl. 2) 518.

Frachtgelder für Güter im internationalen Eisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. Art. 1,V) 521.

Frachtzuschlag für Güter im internationalen Eisen=
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept.06. Art. 1, 1II)
519. — bei unrichtigeroder ungenauerInhalts=
angabe (das. Art. 3, III) 529. — bei Deklaration des

Interesses an derLieferung(Ubereink.v. 19.Sept.066.
Urt.3,VII) 531.
Frankfurt am Main, Sitz einerAbrechnungsstelleim
Scheckverkehre(Bek. v. 19. März) 86.

Frankreich, AbänderungderGeneral-AktederBrüsseler
Antisklaverei=Konferenz (Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5.
— Zusagakte zumBrüsselerVertrage vom 5. März 1902
überdie Behandlungdes Juckers (v. 28. Aug. 07.)
135. — ZusätzlicheAbmachungenzu der internationalen
Übereinkunftvom4.Februar1898 überdieEichung
der Binnenschiffe (Bek. v. 1. Juni) 398. —inter=
nationalerFunkentelegraphenvertrag (v. 3.Nov.
06.) 411. — Beitritt der DeutschenSchutzgebieteund
der Französischen Kolonien zu der deutsch=
französischenUbereinkunft über den Schutz an Werken
der Literatur und Kunst und an Photographien
vom 8. April 1907 (Bek. v. 20. Nov.) 631.

Eisenbahnstrecken, beteiligt am Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek.v. 4. Febr.) 21. — neueListe(Bek.v. 28. Febr.)
45, 51, 53, 55, 62. — Abänderung der Liste (Bek.
v. 8. Aug.) 492. — Zweites Zusatzübereinkommenzum

OigitizedbyCe= gle
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Hauptübereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr
(v. 19. Sept. 00) 515. — Bestimmungen über die
technische Einheit im Eisenbahnwesen (Bek. v.
25. Mai) 362.

30.Mai8§74f.) 279.

Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVb) 610.

Vorlegungsfristenfür Auslandsschecks (Bek. v.
19. März) 85. — Fristen für Ersatzbauten der deutschen
Flotite (G. v. 6. Avril) 147. — Frist zur Einreichung
der Anzeige von der Gründung eines politischen
Vereins (G. v. 19. April § 3) 151. — von der Ver=
anstaltungeiner politischen Versammlung (G. v.
19. Apul § 5) 152. — für die Außerkurssetzung ein=
zuziehender Münzen (G. v. 19. Mai) 212. — im
Verkehr an der Börse (Bek. v. 27. Mai) 215. — im
Versicherungswesen (G. v. 30. Mai) 263. (G. v.
30. Mai Art. 1, V, Art. 1, IX) 310. — bei Wechseln
(Bek. v. 3. Juni) 326. — für die Nacheichung von
Maßen usw. (G. v. 30. Mai § 11) 351. — für die
Revision der Eisenbahnfahrzeuge (Bek. v. 25. Mai
Art. 1II) 369. — für denZusammentrittderRevisions.
konferenzen im internationalen Eisenbahnfracht.
verkehr (Übereink.v. 19.Sept.06. Art. 1, XIV) 523.

kehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XAXXVc) 611.

pfenugstückeder älteren Geprägeform (Bek. v. 27. Juni)
464.

vertrag(v. 3. Nov. 06.) 411.
Ausführungsübereinkunftdazu (das. Art. 11) 415,

433— Einrichtung derFunkentelegraphenstationen
(das. 1) 435. — Dienststunden der Küstenstationen
(das.2) 440. — AbfassungundAufgabederFunken=
telegramme (das. 3) 440. — Gebührenberech.
nung (das.4) 442. — Gebührenerhebung (das.5)
412. — Ubermittelung der Funkentelegramme
(das.6) 443. — Zustellung der Funkentelegramme
am Bestimmungsorte(das.7) 449. — Besondere Tele.=
gramme (das.8) 450. — Aufbewahrung des Tele=
grammaterials (das. 9) 451. — Absetzung und Er.
stattung von Gebühren (das. 10) 451. — Abrech=
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Funkentelegraphie(orts.)
nung (das. 11) 452. — Internationales Bureau
(das.12) 454. — Verschiedenes(das.13) 455.

Beitritt derdeutschenSchutzgebiete zuminter=
nationalenFunkentelegraphenvertragevom 3. November
1906 (Bek. v. 5. Dez.) 645.

Funktionszulagen der mit richterlichenGeschäftenbe=
trauten Schutzgebietsbeamten(G. v. 31. März) 129.

Fußkbödenin BuchdruckereienundSchriftgießereien(Bek.
v. 22. Dez.) 654.

G.
Gambia —britische Kolonie — Beitritt zur inter=
nationalenUbereinkunftüber Maßregeln gegenDest,
Choleraund Gelbfieber(Bek. v. 13. Jan.) 12.

Gartenbau, EinfuhrvonGegenständendesGartenbaues
über gewisseJollämter (Bek. v. 27. Mai) 255 (Bek.
v.25.Juni)463.

Gärtunereien,UArbeitsverhältnisse(G.v.28.Dez.Art.3,1)
674.

Gase, verflüssigte,Beförderung im internationalen Eisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XXVII) 568. — desgl. im Verkehrmit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XIIV) 619.
Gasmesser,Eichung(G.v.30.Mai§8) 351.
Gasolin, BeförderungiminternationalenEisenbahnfracht.
verkehr(Übereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1, XV)

547.
Gasreinigungsmasse, Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu
Al. 1,II)532.

Gastwirtsgewerbe, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28.Dez.
Art.3,1)674.

Gebäude, VersicherunggegenFeuer (G. v. 30. Mai
H#sfl)282.

Gebühren der Eichbehörden (G. v. 30. Mai §16)
353. — für Funkentelegramme (Vertr. v. 3. Nov.
06. Art. 10)414 (Ausf.=Ubereinkunftdazu,XII bis
XI, XXXV)442.—imPostschekverkehre(Bek.
v.ö.Mov.§9) 593.

Gefahr, Eefahrerhöhungbei Versicherungsverträgen(G.
v.30.Mai§&#16f.)266.

Gefäße zurBeförderungvonPlastrotyl mit derEisen=
bahn (Bek. v. 1. Febr.) 18. — desgl. von Patronen
ausSilesia. Sprengstoff (Bek. v. 1. Febr.) 18.
GehaltderSchutzgchietsbeamten(G.v.31.Mär))128.

OigitizedbyOor gle
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Gehilfen in Apotheken(G.v. 28.Dez.Art. 3, I) 674.
Gehirn=RückenmarkentzündungundGehirnentzündungder
Pferde, Anzeigepflichtfür Sachsen=Altenburg(Bek.
v. 13. Febr.) 23.

Geistliche, Unterstätzungswohnsitz(Bek.v. 7. Juni §26)
385.

Gelbfieber, Beitritt derbritischenKolonieGambia zur
mternationalenUbereinkunftüberMaßregelngegenPest,
Choleraund Gelbfieber(Bek.v. 13. Jan.) 12.—desgl.
Schwedens (Bek.v.29. Jan.) 15. — desgl der Lee=
ward.Inseln,berFalklands Inseln, derOranjefluß=
Kolonie sowievonSüd=Nigeria und von Jamaika
(Bek. v. 8. Dez.) 645.

Geld, RegelungdesGeldumlaufs (G. v. 19.Mal)
212. — ausländischeGeldsortenim Börsenhandel
(Bek. v. 27. Mai § 96) 237. — Außerkurssetzungder
Fünfzigpfennigstücke der älteren Geprägeform (Bek.
v. 27. Juni) 464. — BedingungsweiseBeförderungim
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Übereink.v. 19. Sept. 06. Art. 3, 1,2) 525.

Geldstrafen wegenZuwiderhandlungengegendas
Vereinsgesetz (G. v. 19. April §§ 18 u. 19) 155.—
desgl.gegendasBörsengesetz (G. v. 8. Mai Art. III##
5 69 u. Art. IV) 189. (Bek. v. 27. Mal) 215. —
desgl. gegen das Vogelschutzgesetz (Bek. v. 3. Juni
§§ 6, 7) 319. — desgl. gegendie Maß und Ge=
wichtsordnung (G. v. 30. Mai § 22) 354.

Gemälde, bebingungsweiseBeförderungim internatio=
nalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 066.
Art. 3, 1,2) 526.

Gemeinde=Eichämter(G.v. 30.Mai § 18)353.
Gemeinden, VereinigungzuOrtsarmenverbänden(Bek.
v 7. Juni § 3) 381.

Genehmigung von Vereinenund Versammlungen(G.
v. 19. April) 151.

General=Akte der Brüsseler Antisklaverei-Konferenz,
Abänderung(Vertr.v. 3. Nov. 06.) 5.

Genesungsheime, Urbeitsverhältnisse(G. v. 28.Dez.
Art.3,) 674.

Gerichte, Instanzen für Rechtsstreitigkeitenaus dem
Scheckverkehre (G. v. 11.März §528) 76. — desgl.
aus dem Börsenverkehre (Bek. v. 27. Mai) 215.

Gerichtsbarkeit überEingeborene in denafrikanischen
und Sübdseeschutzgebieten(V. v. 3. Juni) 397. — der
deutschenKonsuln in Agypten(V. v. 29. Juni) 469.

Gerichtsbeamte, AufnahmevonWechselprotesten(G. v.
30. Mai § 1) 321. (Bek. v. 3. Juni Art. 87 ff.) 344.
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Geschäftsgang, Abänderungdes Geschäftsgangesbeim
Aufsichtsamtefür Privatversicherung(V. v. 15. Aug.)
499.

Geschäftslokal, VornahmevonHandlungenimWechsel=
proteste(G. v. 30. Mai §51) 321. (Bek. v. 3. Juni
Art. 88, 91) 344.

Geschäftsordnung für den Börsenausschuß(Bek. v.
27. Mai § 3) 216.

Geschäftsregulativ fürdasBundesamtfürdasHeimat=
wesen(Bek. v. 7. Juni § 45) 391.

Geschirrlitzen, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. zuAnl. 1,
XXII) 556.

Geschützmunition, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 29. Mai) 259.

Gesellenprüfung, Abänderungder §§129, 131e der
Gewerbeordnung(G. v. 30. Mai Art. 1, III, V, VI)
356.

Gesellschaften, VertragzwischendemDeutschenReiche
und denNiederlandenüberdiegegenseitigeAnerkennung
der Aktiengesellschaften und andererkommerzieller,
industrielleroder finanziellerGesellschaften(v. 11. Febr.
.07.) 65. — Ratifizierung diesesVertrags (Bek. v.
1. März) 67. — Zulassung von Anteilen von Erwerbs=
gesellschaftenzum Börsenhandel (G. v. 8. Mai
Urt. III) 184. (Bek. v. 27. Mai III u. IV) 223.

Gesteins=Dahmenit, „Roburit, sicherheits=
pulver, Westfalit, Beförderung von DPatronen
daraus im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov.

zu Anl. 1, XXXVeA 611, 612, 613. — Gesteins=
Tremonit, Beförderungim innerendeutschenEisen=
bahnverkehr (Bek. v. 18. Dez.) 647. — desgl. von
Gesteins=Plastammon (Bek. v. 18. Dez.) 648. —
desgl. von Gesteins=Dahmenit (Bek. v. 18. Dez.)
648. — desgl. von Gesteins=Permonit (Bek. v.
18.Dez.) 649.

Gesundheit, gesundheitsschädlicheundtäuschendeZusätze
zu Fleisch und dessenZubereitungen(Bek. v. 4. Juli)
470.

Getreide, Verbot von Börsentermingeschäften
darin (G. v. 8. Mai Art. III §#63ff., Art. IIInau.
urt. IV) 188. (Bek.v.27.Mai I§65ff.) 230.—
Zeithandel damit an derProduktenbörsezu Berlin
(Bek.v. 29. Mai) 240.

Getreidemüllerei, Verbot von Börsentermingeschäften
in Erzeugnissender Getreidemüllerei(G. v. 8. Mai
Art. III § 63 ff., Art. IIIa u. Art. IV) 188. — Bek.
v. 27. Mai 5P 65 f..) 230.

OigitizedbyOeor gle
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Gewährleistung im Postscheckverkehre(Bek.v. 6. Nov.
*l13) 594.

Gewerbeaufsichtsbeamter, Kontrolle überdieArbeits=
zeit jugendlicherArbeiter und von Arbeiterinnenin
Gewerbebetrieben(G. v. 28. Dez.Art. 1, II, 13f.) 670.

Gewerbebetriebe, Verhältnisseder gewerblichenAr=
beiter(G. v. 28. Dez.) 667.

Gewerbeordnung, BeschäftigungvonArbeiterinnenin
Konservenfabriken (Bek. v. 1. Mai) 163. — Ein=
richtung und Betrieb von Anlagen zur Herstellung
elektrischer Akkumulatoren aus Blei (Bek. v.
6. Mai) 172. — Anderung der 103, 126b, 129,
129a, 131, 131e, 133 (G. v. 30. Mai) 356. — Ge=
stattungdesFeilbietensvon Bier im Umherziehenin
Leipzig(Bek.v. 1. Juli) 468.— Abänderungdes§ 35,
betr.Handelmit lebenden Vögeln (G. v. 29. Juni)
473. — Bestimmungenüber denBetrieb der Anlagen
der Großeisenindustrie (Bek. v. 19. Dez.) 650. —
Ergänzungder Vorschriftenüber Einrichtungund Be.
trieb der Buchdruckereien und Schriftgießereien
(Bek. v. 22. Dez.) 654. — Abänderungen der 88.133
bis 139, 146, 147, 154 (G. v. 28. Dez.) 667.

Gewerblicher Rechtsschutz, Ubereinkommenzwischen
Deutschland und Österreich über gegenseitigengewerb.
lichenRechtsschutz(v. 17. Nov.) 655. — deögl.zwischen
Deutschlandund Ungarn (v. 17. Nov.) 659.

Gewerbliches Eigentum, Beitritt der englischen
Kolonie Trinidad und Tobago zur Pariser Überein=
kunft zum Schutzedes gewerblichenEigentumsvom
20. März 1883 (Bek. vom 26. April) 161. — desgl.
von Osterreich=Ungarn (Bek.v. 24. Dez.) 654.

Gewicht, Urgewichtund dessenAbarten(G. v. 30.Mai
§§ 1, 4, 5) 349.— Eichung(das.8§ 6ff.) 350.

Gewichtsordnung, neueMaß- und Gewichtsordnung
(G. v. 30. Mai) 349.

Gewichtsverlust beiBeförderungvonGüternim inter=
nationalen Eisenbahnfrachtverkehre, wofür keine Ent.
schädigunggeleistetwird (Ubereink.v. 19. Sept. 06.
Art. 3, VI) 530.

GezogeneWechsel (Bek.v. 3. Juni Art. 4ff.)327.
Giropostkarten imPostscheckverkehre(Bek.v. 6.Nov. § 7)
590.

Gläubiger, Klagerechtdes Wechselgläubigers(Bek.v.
3. Juni Art. 81 bis 83) 343.

Gleise der Eisenbahn, Spurweite (Bek. v. 25. Mai) 363.
Glückauf, BeförderungvonPatronendarausim Verkehr
mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVe
61I.
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Goldbarren, bedingungsweiseBeförderungim inter=
nationalenEisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.
06. Art. 3, 1,2) 525.

Gouvernementsangehörige in den Schutzebieten,
Wohnung und Mietsentschädigung(G. v. 31. März) 129.

Gouverneur in denSchutzgebieten,Ermächtigungzum
Erlaß von Vorschriften über die Einrichtung der Ver=
waltung und über die Eingeborenen=Rechtspflege(V.
v. 3. Juni) 397.

Gramm, der tausendsteTeil des Kilogramms (G. v.
30. Mai § 5) 350.

Grenze, Verlegungder Landesgrenzebei Leopoldshöhe
(Bek.v. 12. Aug.) 493. (G. v. 31. Juli) 497.

Griechenland, Bestimmungenüberdie technischeEin.
heit im Eisenbahnwesen (Bek.v. 25. Mai) 362.
—internationaler Funkentelegraphenvertrag (o.
3. Nov. 06.) 411.

Großbritannien und Irland, Abänderung derGeneral.
Akte der BrüsselerAntisklaverei=Konferenz (Vertr.
v. 3. Nov. 06.) 5. — Zusatzaktezum BrüsselerVer=
trage vom 5. März 1902 über die Behandlung des
Zuckers (v. 28. Aug. 07.) 135. — Beitritt der eng.
lischenKolonie Trinidad und Tobago zur Pariser Über=
einkunft zum Schutzedes gewerblichen Eigentums
vom 20. März 1883 (Bek. v. 26. April) 161. — Zu.
satzabkommenmit Deutschlandüber die vonHandlungs.
reisendenmitgeführtenMuster und Proben (v.
10. März) 179. — internationaler Funkentele=
graphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411. — Beitritt
der Leeward-Inseln, der Falkland=-Inseln, der Oranje=
fluß Kolonie sowievon Süd=Nigeriaund Jamaica zur
Internationalen Ubereinkunftüber Maßregeln gegen
Pest usw. vom 3. Dezember1903 (Bek. v 8. Dez.)
645.

Großeisenindustrie, Bestimmungenüber den Betrieb
der Anlagen der Großeisenindustrie(Bek. v. 19. Dez.)
650.

Gruben, UArbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez. Art. 3, I)
674.

Grubengas, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v.19.Sept.06.zuAnl.1,XXIX)
565.

Grünspan, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v.19.Sept.06.zuAnl. 1,XVIII)
551.

Gulden, Wertverhältnisder Mark zum niederlän.
dischen Gulden auf demGebietederUnfallversicherung
(Bek. v. 29. Jan.) 15.

OigitizedbyOo= gle
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Gustav=Müller=Hospitalstiftung zu Gunsten des
DeutschenHospuals in Rom (G. v. 7. Jan.) 131. (Bek.
v. 12. Mai) 245.

Gustav=Müller=Kunststiftung zum Ankaufe von
Kunstwerken(G. v. 7. Jan.) 131. (Bek.v. 12.Mai)
245.

Güter, Transportversicherung (G. v. 30. Mai
§8§129 ff., 187) 289. — Güter im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr (Übereink.v. 19.Sept.06.)
515. — Verfügungsrecht des Absendersdarüber
(das.Art. 1, VII) 521.— Von derBeförderungaus=
geschlossene oder nur bedingungsweise zugelassene
Güter (Ubereink.v. 19.Sept. 06. Art. 3, 1) 525.

Güterwagen, Beladung(Bek.v. 25.Mai Art. IV) 372.
Guthaben im Postscheckverkehre(Bek.v. 6.Nov.) 587.
Gutsbezirke, VereinigungzuOrtsarmenverbänden(Bek.
v. 7. Juni § 3) 381.

Guttapercha, BeförderungvonLösungendavonim inter=
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.
06. zu Anl. 1,XIV) 544.

H.
Haare, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht.
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06.zuAnl.1,XXII) 555.

Hafer, Zeithandelin Hafer an der Berliner Produkten=
börse (Bek. v. 29. Mai) 240.

Haftpflicht desTierhalters, Anderung(G. v. 30. Mal) 313.
Haftpflichtversicherung (G. v. 30.Mai 8§149f.) 294.
Haftung im Scheckverkehre(G.v. 11.März§§15ff.)
74. — im Börsenverkehre (Bek. v. 27. Mai) 215.
—bei Versicherungen (G. v. 30. Mai) 263. —bei
Wechseln (G. v. 30. Mai § 4) 325. (Bek.v.3. Juni) 326.

Hagelversicherung (G. v. 30.Mai §5 108ff.) 286.
Haiti (Republik), Aufhebungdes Zolles auf Blauholz
und des ZJollzuschlagsauf KaffeeundKakaoaus Haiti
(V. v. 28. Aug.) 501.

Haloklastit, BeförderungvonPatronen darausim Ver=
kehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XNXVO 612.

Hamburg, Sitz einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19. März) 86.

Hammerwerke,BestimmungenüberihrenBetrieb(Bek.
v.19.Dez.)650.

Handel mit lebendenVögeln (G. v. 29.Juni) 473.
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Handelsgesetzbuch,Anwendungder §§835 bis 839
auf die Transportversicherung (G. v. 30. Mai §&133)
200.— desgl.der§§709,710(das.3141)292.—
#nderungdes zehntenAbschnittsdes viertenBuches,
betr. Versicherung gegen die Gefahren der See=
schiffabrt (G. v. 30. Mai) 307.

Handelskammern, Aufsichtüber die Börsen (Bek. v.
27.Mai §§ 1 u. 9) 215.

Handelsmakler, Vermittelung von Börsengeschäften(Bek.
"*27 Mai 834) 222.

Handelsorgane, Aufsicht über die Börsen (Bek. v.
27Mai§§1 u.9)215.

Handels= und Schiffahrtsübereinkunft zwischen dem
DeutschenReiche und Montenegro (v. 18. Juni 07.) 28.

Handelsverkehr, VerwendunggeeichterMaße, Gewichte
undWagen (G. v. 30. Mai § 6) 350.

Handfeuerwaffen, Beförderung von Patronen für
Handfeuerwaffenim Verkehrmit der Schweiz(Bek. v.
4 Nov. zu Anl. 1, XXXVund XXXVI) 599.

Handlungsgehilfen, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez.
Am#.3, 1) 674.

Handlungslehrlinge, Arbeitsverhältnisse(G.v.28.Dez.
Ar#.3, 1) 674.

Handlungsreisende, JusatzabkommenzwischenDeutsch=
land und Großbritannien über die von ihnen mitge=
fübrten Muster und Proben (v. 10. März) 179.

Handwerkskammern, Anderung der §§ 103, 126b,
129,129a, 131, 131e, 133 der Gewerbeordnung(G.
? 30.Mai Art. 1) 356.
Hauf, Beförderung im internationalenEisenbahnfracht.
verkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1, XXI1) 555.

Hannover, Sit einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek.v. 19. März) 86.
Harnischlitzen,Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zuAnl. 1,
XXII) 556.

Haushalts=Etat, Kontrolle des Haushalts der Schutz.
gebietefür 1907 (G. v. 8. Febr.) 17. — Haushalts=
Lrat derSchutzgebietefür 1908 (G. v. 31. März) 118.—
ersterNachtrag (G. v. 18. Mai) 201.

Hausmüll, Beförderungim Verkehrmit der Schweiz
(Bef v. 4. Nov. zu Anl. 1, LIla) 624.
Haustier, Anderungender Vorschriftenüber die Haft.
bfuchtdes Tierhalters (G. v. 30. Mai) 313.

Häute, ungesalzenefrische, Beförderung im internatio=
nalenEisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 066.
zuAnl 1, XXIII) 556.
Neichs=Gesetztl1908.
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Heilanstalten,
Art. 3, 1) 674.

Hektar, das Hundertfachedes Ar (G. v. 30. Mai
g36B)350.

Hektogramm, das Hundertfachedes Gramms(G. v.
30.Mai§5)350.

Hektoliter, dasHundertfachedesLiters (G. v. 30. Mai
53e, 350.

Herzegowina s. Bosnien=Herzegowina.
Hessen (Großherzogtum),Anderung der Weinbau=
bezirke (Bek. v. 22. Febr.) 31. — Schutz von Erfin=
dungen, Mustern und Warenzeichenauf der Hessischen
Landesausstellung zu Darmstadt 1908 (Bek. v.
30.April)162.

Heuer, ihreVersicherung(G. v. 30. Mai Art. 1,III) 308S.
Hilfsmitglieder, Beschäftigung von Hilfsmitgliedern im
Vatentamte (G. v. 18. Mai) 211.

Hinterbliebene nichtetatsmäßigerSchutzgebietsbeamter,
Gewahrung des Gnadenquartals (G. v. 31. März) 130.

Hochofen=und Röhrengießereien, Bestimmungen
über ihren Betrieb (Bek. v. 19. Dez.) 650.

Hochofenwerke,BestimmungenüberihrenBetrieb(Bek.
v. 19. Oez.) 650.

Hochzeitsumzügebedürfennichtder AnzeigeundGe=
nehmigung (G. v. 19. April § 9) 153.

Hohlmaße, Arten und Eichung(G. v. 30. Mai 8§3,
6, 11)319. «

Holzgeist, Beförderungim internationalen Eisen=
bahnfrachtverkehr (Übereink.v. 19. Sept. 06. zu
Ankl. 1, V) 535. — im Eisenbahnverkehremit der
Schweiz (Bek.v.4.Nov. zuAnl. 1, Xl a undXX) 596.

Holzkohle, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(ÜUbereink.v. 19. Sept.06. zuAnl. 1, XX)
555.

Hongkong, EinrichtungeinerPostdampferlinievonNeu=
guinea (G. v. 3. Juni) 361.

Honorat bei Wechselintervention(Bek. v. 3. Juni
Art.58ff.)339.

Hörner, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht.
verkehr(Übereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1, XXII)
556.

Hospital, Gustav-Müller=Hospitalstiftungzu Gunsten des
Deutschen Hospitals in Rom (G. v. 7. Jan.) 131.
(Bek. v. 12. Mai) 245.

Hundekot, Beförderungim Verkehr mit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, LII) 623.

Hüttenwerke, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28.Dez.Art. 3,I)
674.

Arbeitsverhältnisee(G. v. 28. Dez.
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J.
Jagd auf Vögel(G. v. 30.Mai Art. 1) 314. (Bek.v.
3. Juni 6 5) 318.

Jamaika, Beitritt zur InternationalenÜbereinkunftüber
Maßregeln gegenPest usw. vom 3. Dezember1903
(Bek. v. 8. Dez.) 645.

Japan, internationaler Funkentelegraphenvertrag(v.
3. Nov. 06.) 411.

Immobiliarversicherungswesen in Bayern, Gültigkeit
deßGesetzesüber denVersicherungsvertragvom 30. Mai
1908 (G. v. 30. Mai Art. 2) 305.

Indossament bei Schecks (G. v. 11.März § 8) 72.—
bei Wechseln (Bek. v. 3. Juni) 326.

Indossant bei Wechseln(Bek. v. 3. Juni) 326.
Indofssatar bei Wechseln(Bek. v. 3. Juni) 326.
Industrie, Wahl vonVertreternderselbenin denBörsen=
ausschuß(Bek. v. 27. Mal §3) 216.

Jufluenza, Anzeigepflichtfür die als Influenza der
DPferdebezeichnetenKrankheiten(Bek.v. 29. Juli) 479.

Inhaber von Wechseln(Bek. v. 3. Juni) 326.
Innung, Abänderungder §§129,131ederGewerbe=
ordnung(G. v. 30. Mai Art. 1, III, VI) 356.

Instruktion zur Ausführung des Gesetzesüber die
Quartierleistungfür die bewaffneteMacht im Frieden,
Abänderung(A. E. v. 23. März) 132.

Internationale Konvention über #nderungder
General-Akteder BrüsselerAntisklaverei.Konferenz(v.
3. Nov. 06.) 5.

Internationale Meterkonvention, Abänderungder
Artikel6, 19 und 20 des Reglementsdazu (Bek. v.
13.Okt.) 509.

Internationale übereinkunft überMaßregelngegen
Pest, Cholera und Gelbfieber, Beitritt der
britischenKolonie Gambia (Bek. v. 13. Jan.) 12. —
desgl. Schwedens (Bek. v. 29. Jan.) 15. — desgl. der
Leeward-Inseln, der Falkland Inseln, der Oranjefluß.
Kolonie sowie von Süd-Rigeria und von Jamaika
(Bek. v. 8. Dez.) 645. — Zusätliche Abmachungenzu
der Übereinkunft vom 4. Februar 1898 über die
Eichung der Binnenschiffe (Bek. v. 1. Juni) 398.
—Beitritt der Republik Liberia zur Berner inter=
nationalen Urheberrechtsübereinkunft vom9. Sep.
tember1886 nebstZusatzübereinkommen(Bek. v. 1. Nov.)
585. — desgl. der deutschen Schutzgebiete (V. v.
15.Okt.)627. (A.E. v. 15.Okt.)628. (Bek.v.
14.Nov.) 629.

OigitizedbyOo gle

1908.
Internationaler Funkentelegraphenvertrag (v.
3. Nov. 06.) 411. — Ausführungsübereinkunftdazu
(das. Art. 11) 415, 433. — Beitritt der deutschen
Schutzgebiete (Bek. v. 5. Dez.) 645.

Internationaler Telegraphenvertrag, Anwendung
seiner Bestimmungen auf die Funkentelegraphie(Vertr.
v. 3. Nov. 06. Art. 17) 418.

Internationaler Verband zum Schutzedes gewerb=
lichenEigentums, Beitritt der englischen Kolonie
Trinidad und Tobago (Bek. v. 26. April) 161. —
desgl.vonOsterreich=Ungarn(Bek.v.24.Dez.)654.

Internationaler Vertrag überdie Behandlungdes
Zuckersvom 5. März 1902,Jusatzakte(v.28. Aug. 07.)
135. — Beitritt Rußlands zum Zuckervertragevom
5. März 1902 und zurZusatzaktevom28. August1907
(Protokoll v. 19.Dez.07.) 140.

Internationales Bureau für Funkentelegraphie(Vertr.
v. 3. Nov. 06. Art. 13) 416. (Ausf.=Übereink.dazu,
XXXVII u. XXXVIII) 454.

Internationales Maß= und Gewichtsburean,
Festsezungder Jahresdotation auf 100000 Franken
(Bek. v. 13.Okt.) 509.

Bitreistrhte ÜbereinkommenüberdenEisen=
bahnfrachtverkehr, Berichtigung der Liste der daran
beteiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 30. Dez. 07.) 4.
(Bek. v. 23. Jan.) 14. (Bek. v. 4. Febr.) 21. —
neueListe (Bek. v. 28. Febr.) 39. — Abänderungen
(Bek. v. 9. April) 145. (Bek. v. 8. Aug.) 492. (Bek.
v. 25. Sept) 503. (Bek. v. 20. Dez.)653.

ZweitesZusatzübereinkommendazu(v.19.Sept.06.)
515.

Intervention beiAnnahmeundJahlungvonWechseln
(Bek. v. 3. Juni Art. 56 bis 65) 338.

Italien, Abänderungder General-Akteder Brüsseler
Antisklaverei=Konferenz (Vertr. v. 3. Nov. 06.)
5. — UÜbereinkunftmit Deutschland, betr. den
Schutzan Werkender Literatur und Kunst und an
Photographien(v. 9. Nov. 07.)80. — Aukfhebungder
gleichartigenUbereinkunftvom 20. Juni 1884 (das.
Art. 1) 81. — Jusatzaktezum Brüsseler Vertrage vom
5. März 1902 über die BehandlungdesJuckers (v.
28. Aug. 07.) 135. — Ratifikation dieser Zusagakte
(Bek. v. 4. Juli) 474. — internationalerFunken=
telegraphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411. —
Vorbehalt dazu (das. Schlußprotokoll VI) 429.

Berichtigungder Liste der am Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.) 14. —
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Italien (Forts.)
neue Liste (Bek. v. 28. Febr.) 48, 54, 55, 62. —
Zweites Zusahübereinkommenzum Hauptübereinkommen
über den Ersenbahnfrachwerkehr (v. 19. Sept. 66.)
515. — Bestimmungen über die technische Einheit
im Eisen bahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362.

Jugendliche Arbeiter, Arbeitsstunden in Gewerbe=
berreben(G. v. 28. Dez. Art. 1, II, 9ff.) 669. —
desgl Ruhbezeit (das. Art. 1, II, 11f.) 669. —
Arbeits#erhältnissein Konditoreien (das.Art.3, I) 674.

Ingendliche Personen unter 18 Jahren in politischen
Vereinen und Versammlungen (G. v. 19. April 817) 155.

Jute, Beförderung im internationalen Eisenbahnfrachtver=
kehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1, XXII) 555.

K.
Kaffee, Aufhebung des Zollzuschlagsdarauf aus der
Revublik Haiti (V. v. 28. Aug.) 501.

Kahn, Andienung von Getreideund Mehl an der Ber=
liner Prod'uktenbörse vom Kahne (Bek. v 29. Mai) 240.

Kaiserliche TechnischePrüfungestelle, Errichtung
derselbenals höhereReichsbehörde(A. E. v. 5. April) 148.

KaiserlicheVerordnung, betreffenddieAnrechnungvon
Kriegsjahren aus Anlaß desAufstandes in Deutsch=
Ostafrika (A. E. v. 14. Jan.) 13. — betr. die Auf=
bebungdes Kolonialrats unddieBildung vonKom=
missionen beim Reichs=Kolonialamte (v. 17. Febr.) 28.
— betr. die Konsulargerichtsbarkeit in Bul=
garien (v. 27. Febr.) 63. — betr. die Abänderung
der Instruktion zur. Ausführung des Gesetzesüber die
Quartierleistung für die bewaffneteMacht im Frieden
(A. E. v. 23. März) 132. — betr. die Errichtung der
Kaiserlichen Technischen Prüfungsstelle (A. E. v.
5.April) 148. — betr.Anderungenin der Zuständig=
kender Reichsbehördenzur Ausführung des Reichs.
beamtengesetzes (V. v. 24. April) 159. — betr.
Bildung einer weiterenAnmeldeabteilung(XI) im Pa=
tentamte (V. v. 14. Mai) 213. —betr. die Ein=
richtungder Verwaltungund dieEingeborenenRechts=
pflege in den afrikanischen und Südseeschutzge=
bleten (V. v. 3. Juni) 397. — betr. die Gerichtsbar=
keit der deutschenKonsuln in Agypten (V. v.
29. Juni) 469. — betr. den Verkehr mit Essigsäure
(V. v. 14. Juli) 475. — betr.Klasseneinteilungder
Militärbeamten des Reichsheersund der Marine
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Kaiserliche Verordnung (Forts.)
(V. v. 1. Aug.) 483. — betr. Abänderung des Ver=
fahrens und Geschäftsgangesdes Aufsichtsamtsfür
rivatversicherung (V. v. 15. Aug.) 499. —betr.
Aufhebung der Verordnung vom 17. April 1901 wegen
Erhebung eines Zolles auf Blauholz und eines
Zollzuschlags auf Kaffee und Kakao aus der Republik
Haiti (v. 28. Aug.) 501. — betr. Anrechnungvon
Kriegsjahren aus Anlaß von Gefechtenusw. in
Kamerun (A. E. v. 21. Okt.) 513. — betr. den
Schutz von Werkender Literatur und Kunst in den
DeutschenSchupgebieten(V. v. 15.Okt.) 627 (A. E. v.
15.Okt.)628.

Kakao, AufhebungdesZollzuschlagsdarauf aus derRe=
publik Haiti (V. v. 28. Aug.) 501.

Kälbermagen, frische,Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, XXXVIII) 571.

Kalium, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht.
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1, XXXII)
569.—

Kalkfontein, Eisenbahnvon SeeheimnachKalkfontein
in Südwestafrika (G. v. 18. Mai) 207.

Kalomel, Beförderung im internationalen Eisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06.zu Anl. 1, XVIII)
551.

Kalziumkarbid, Beförderungim internationalenEisen=
bahnsrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XXNIV) 570.

Kamerun, Haushalts=-Etat für 1908(G.v.31.März)
121.— Nachtrag(G.v.18.Mal)205.

Anrechnungvon Kriegsjahren aus Anlaß von
Gefechtenusw.daselbst(A.E.v.21.Okt.)513.

Kammern für Handelssachen, Zuständigkeitfür
Klagen aus dem Scheckverkehre (G. v. 11. März
528) 76. —desgl. für Schadenersatzklagenwegenun=
richtigerAngaben über zum Börsenhandel zugelassene
Wertpapiere(Bek.v. 27.Mai § 49) 227.

Kapitalversicherung für denTodesfall(G.v. 30.Mai
§&165ff.)298.

Kapland, Aufhebungder Beschränkungender Ein- und
Durchfuhr aus Kapland (Bek. v. 26. Aug.) 502.

Karolinen (Schutzgebiet), Haushalts- Etat für 1908
(G. v. 31.März) 125.

Kassageschäfteim Börsenhandel(Bek.v.27.Mai § 20)
221.

Kassiertage an Wechselplätzen(Bek.v.3. Juni Art. 93)
346. #
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Kaufmännische Korporationen, Aufsicht über die
Börsen (Bek.v. 27. Mai §§ 1 u. 9) 215.

Kautschuk, Beförderung von Lösungen davon im inter=
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.ve
06.zuAnl.1,XIV)544.

Kiautschou (Schutzgebiet), Haushalts-Etat für 1908
(G. v. 31. März) 127.

Kiel, BeförderungungereinigterKnochenmit der Eisen=
bahn zwischenKiel, Eidelstedtund Rendsburg(Bek.v.
9. März) 69.

Kilogramm, EinheitdesGewichts(G.v. 30.Mai §8§81
u. 4ff.) 349.

Kilogrammprototyp, internationales,zurBestimmung
des Urmaßes für Gewichte (G. v. 30. Mai § 4) 350.

Kilomecter, dasTausendfachedesMeters(G.v.30.Mai
83) 349.

Kinder, Lehrverhältnisse zwischenElternundKindern
(G. v. 30. Mai Art. 1,11)356. — Unterstützungs=
wohnsictz ehelicherKinder (Bek. v. 7. Juni 8§818 bis 20)
384. — desgl. unehelicher(das. § 21) 384.

Klagen ausdemScheckverkehre(G.v. 11.März§28)
76. — aus demBörsenhandel (Bek. v. 27. Mai) 215.

Klagerecht desWechselgläubigers(Bek.v.3.Juni Art.81
bis 83) 343.
Klasseneinteilung der Militärbeamtendes Reichsheers
und der Marine (V. v. 1. Aug.) 483.

Klauen, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06 zu Anl. 1, XXIII) 556.

Kleinbettingen, Einfuhr von Mflanzenusw.überdas
LuxemburgischeNebenzollamtdaselbst(Bek.v. 25. Juni)
463.

Knallkorke, pyrotechnische,BeförderungimVerkehrmit
der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XL1II#a)617.

Knallquecksilber, Knallsilber, Knallgold, Beförde.
rung im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Über=
eink.v. 19. Sept. 06. Art. 3, 1) 525.

Knochen, Beförderung ungereinigter Knochen mit der
EisenbahnzwischenKiel, Enelstedt und Rendsburg (Bek.
v. 9. März) 69. — Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1,XXIII) 556.

Kohlensäure undKohlensäurekapseln, Beförderung
im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr (Ubereink. v.
19. Sept. 06 zu Anl. I. XXVII u. XXIX) 563. —
desgl. im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu
Anl. 1,XIIV) 619.
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Kohlenwasserstoff, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr (Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu
Anl.I,XIII)541.

Kollodiumwolle, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXV) 561. — im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v.
4. Nov. zu Anl. 1, XXXV) 599.

Kolonialamt s. Reichs=Kolonialamt.
Kolonialdienstzulagen derSchutzgebictsbeamten(G.v.
31.März) 128. «

Kolonialrat, Aufhebung(A.E. v. 17.Febr.)28.
Kommanditgesellschaften auf Aktien, Zulassungihrer
Wertpapiere zum Börsenhandel (Bek. v. 27. Mai 8§ 41,
44) 225.

Kommissionen, Bildung beimReichs=Kolonialamt
(A. E. v. 17. Febr.) 28. — desgl. für den Verkehr
an den Börsen (G. v. 8. Mai Art. Ila) 189 (Bek.
v. 27. Mai §§ 36, 73 bis 87) 223. — Kommission
der Gustav=Müller.Stiftungen (Bek. v. 12.Mai)
245.

Konditoreien, Arbeitsverhältnisseder jugendlichenAr=
beiter (G. v. 28. Dez. Art. 3, 1) 674.

Konferenzen für das internationaleFunkentele
graphenwesen (Vertr. v. 3. Nov. 06. Art. 11ff.)
415. — Zusammentritt der Repvisionskonferenzen für
den internationalenEisenbahnfrachtverkehr (UÜber=
eink. v. 19. Sept. O6. Art. 1, XIV) 523.

Kongostaat, AbänderungderGeneral.Akte derBrüsseler
Antisklaverei-Konferenz(Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5.

Konkurs, EinflußaufVersicherungsverträge(G. v. 30.Mai
K&13,14, 73, 77, 78, 114, 143, 157)266.—
Grund für Regreß auf Sicherstellung bei Wechseln(Bek.
v. 3. Juni Art. 29) 333.

Konkursverfahren in Bulgarien, Einschränkungder
Konfulargerichtsbarkeit (V. v. 27. Febr. § 4) 64.

Konservenfabriken, VerlängerungderGültigkeitsdauer
der Bestimmungenüber die Beschäftigungvon Arbeite=
rinnen in Konservenfabriken(Bek. v. 1. Mai) 163.

Konsuln, Gerichtsbarkeitder deutschenKonsuln in Bul.
gariten (V. v. 27. Febr.) 63. — desgl.in Agypten
(V. v. 29. Juni) 469.

Konto imPost. Überweisungs-undScheckverkehre(Bek.
v. ö. Nov.) 587.

in Anlagen zur Horstellung elektrischer
Akkumulatorenaus Blei (Bek. v. 6. Mai §.19) 176.

Kontrolle der Etats s. Reichshaushalt, Landes=
haushalt, Haushalt.
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Konvention— internationale— überAnderungder
General-Akte der Brüsseler Antifklaverei.Konferenz
(v. 3. Nov. 06.) 5.

Kopie vonWechseln(G. v. 30. Mai § 1) 321. (Bek. v.
3. Jum Art. 70 bis 72, 81) 341.

Körpermaße, Einheit, Teile und Vielfaches (G. v.
30.Mai &3) 349.— Eichung(das.§§6ff.)350.

Korporationen — kaufmännische—, Aussichtüber die
Bôrsen (Bek. v. 27. Mai §§ 1 u. 9) 215.

Kostbarkeiten, bedingungsweiseBeförderung im inter=
nanonalen Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept.
06. Art. 3, 1,2) 526.

Kosten des Zentralamts für den internationalenEisen=
dahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 2) 524.

Kostenerstattung für Unterstützunghilfsbedürftiger
Deutscher(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek. v. 7. Juni
K 28 bis 34, 38) 386.— VerjährungderErstattungs=
und Ersaßzansprüche(Bek. v. 7. Juni § 30 u) 387.

Kraftfahrzeuge, Stempelabgabevon Erlaubniskarten
für KraftfahrzeugeausländischerBesitzer(G. v. 18.Mai)
210.

Kraftloser klärung des Versicherungsscheins(G. v.
30.Mai SF3f.) 264.

Krankenanstalten, NichtbegründungdesUnterstützungs=
wohnsitzesdurch Aufnahme in Kranken- usw. Anstalten
(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek. v. 7. Juni §§11,
23, 30) 383.

Kreditversicherung,Nichtanwendungder Vorschriften
desGesetzesüberdenVersicherungsvertrag(G. v. 30.Mai
187) 303.

sKtreuzerder deutschenFlotte, Fristen für Ersatzbauten
(G. v. 6. April) 147.

Krieg, Haftpflicht für Feuerschäden im Kriege(G. v.
30. Mai §&84) 281. — Haftpflicht bei der Viehver=
sicherung im Kriege (das. § 117) 287.

Kriegsjahr, Anrechnungvon Kriegsjahrenaus Anlaß
des Aufstandes in Deutsch. Ostafrika (A. E. v.
14.Jan.) 13. — desgl.aus Anlaß vonGefechtenusw.
in Kamerun (A. E. v. 21. Okt.)513.
Kriegsschiffe der deutschenFlotte, Fristenfür Ersatz=
bauten(G. v. 6. April) 147.

Kronenpulver, Beförderung von Patronen daraus im
Verkehrmit der Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XXXVegh 612.

Kubikdezimeter,der tausendsteTeil desKubikmeters
(G. v. 30. Mai 8 30) 350.
Kubikmeter,Einheit desKörpermaßes(G. v. 30.Mai
53 349.
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Kubikmillimeter, der tausendsteTeil desKubikzenti=
meters(G. v. 30. Mai § 30) 350.

Kubikzentimeter, der tausendsteTeil des Kubikdezi=
meters (G. v. 30. Mai § 30) 350.

Kündigung vonVersicherungsverträgen(G.v.30.Mal)263.
Kündigungsburcaus, auf denBörsenverkehrbezügliche
(Bek.v. 27. Mai § 1) 215.

Kunst, UbereinkunftzwischenDeutschlandundItalien,
betr. den Schutz an Werken der Kunst usw. (v.
9. Nov. 07.) 80. — Aufhebung der gleichartigenÜber.
einkunft vom 20. Juni 1884 (das. Art. 1) 81. —
ÜbereinkunftzwischenDeutschlandund Belgien, betr.
den Schutz an Werken der Kunst usw. (v. 16. Okt. 07)
405. — AufhebungdergleichartigenUbereinkunftvom
12.Dezember1883 (das.Art. 1) 406. — Schutzvon
Werken der Literatur und Kunst in den Deutschen
Schutzgebieten (V. v. 15. Okt.) 627. (A. E. v.
15. Okt.) 628. (Bek. v. 14.Nov.) 629. — Beitritt
derDentschenSchutzgebieteund derFranzösischenKolonien
zur deutsch französischen Ubereinkunft über den
Schutz an Werken der Kunst usw. von 8. April 1907
(Bek.v. 20. Nov.) 631.

Kunstgegenstände, bedingungsweiseBeförderungim
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr (Ubereink. v.
19. Sept. 06. Art. 3, I, 2) 526.

Kunstwerke, Ankauf aus den Mitteln der Gustav.
Müller=Kunststiftung (G. v. 7. Jan.) 131. (Bek. v.
12. Mai) 245.

Kunstwolle, Beförderungim internationalenEisenbahn.
frachwerkehr(Übereink.v. 19.Sept.06.zuAnl. 1, XXI1)
555.

Kupferfarben und Kupfersalze, grüne und blane
Kupferpigmente, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl.1,XVII 551.

Kupfervitriol, Beförderung im internationalenEisen.
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XVIIh 552.

Kuppelungen an Eisenbahnfahrzeugen(Bek.v. 25.Mai)
366.

Kur und Verpflegung Hilfsbedürftiger, Gewährung durch
die Ortsarmenverbände(G. v. 30. Mai Art. 1) 377.
(Bek.v. 7. Juni §§ W bis 34) 386.

Kursmakler an denBörsen(G. v. 8. Mai Art. III) 184.
(Bek.v.27.Mah)215.

Kursverluste, NichtanwendungderVorschriftendesGe.
setzesüber denVersicherungsvertragbei Versicherungen
gegenKursverluste (G. v. 30. Mai § 187) 303.
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Kurszettel (Preislisten)der Börsen (G. v. 8. Mai
Art.II 184.(Bek.v.27.Mai§§5, 42,43,51,
90)216.

Küstengebührfür Funkentelegramme(Vertr.v. 3.Nov.
06.Urt.10)414.

KüstenstationenderFunkentelegraphie(Vertr.v. 3.Nov.
06.) 411. (Ausführungsübereink.,dazu)435. — Dienst=
stunden daselbst(Ausführungsübereink.,VIII) 440.

L.
Ladung derEisenbahn-Güterwagen(Bek.v. 25. Mai
Art.IV)372.

Landarmenverbände,Einrichtung undZusammen=
setzung (G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek.v. 7. Juni
§ 5 bis 8) 381. — Pflichten und Rechte (G. v.
30. Mai Art. 1) 377. (Bek.v. 7. Juni §§28 bis 33)
386. — Verfahrenin Streitsachen der Landarmen=
verbände(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek.v. 7. Juni
5&34 bis 41) 388. — Vollstreckungder Entscheidung
in solchenStreitsachen(Bek.v. 7. Juni §§53 bis 59)
392. — Verhältnis der Verbände zueinander und zu
Ortsarmenverbändensowie zu anderweitVerpflichteten
(Bek.v. 7. Juni §§ 61, 62) 394. — desgl.zu Be.
hörden(Bek.v. 7. Juni §§63, 64) 395.

Landesgesetze, BestimmungenüberEinrichtungusw der
Armenverbändezur UnterstützungHilfsbedürftiger(G.
v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek.v. 7. Juni Ss 8, 32
33, 37, 38, 41, 52, 60) 382.

Landeshaushalt von Elsaß=Lothringen,Kontrollefür
907 (G.v.8.Febr.)17.

Landespolizeibehörden, Befugnissein Vereinenund
Versammlungen(G. v. 19. April) 151.

Landesregierungen, BefugnisseundPflichtenfür den
Verkehran den Börsen (Bek. v. 27. Mai) 215. —
desgl. auf demGebietedes Eichwesens (G. v. 30. Mai

/

Führung des Meistertitels (G. v 30. Mai Art. 1,
VII) 359.

Landeszentralbehörden, Befugnisse im Vereins=
und Versammlungsrechte (G. v. 19. April) 151.
— Abänderungder §§129, 131, 133 derGewerbe=
ordnung (G. v. 30. Mai Art. 1, III, V, VIII) 356.

Landgericht, Zuständigkeitfür KlagenausdemScheck.
verkehre (G. v. 11.März § 28) 76. für Schaden.
ersatzklagen wegen unrichtiger Angaben über zum
Börsenhandel zugelasseneWertpapiere(Bek.v.27.Mai
8 49) 227.

DigitizedbyGCoOocgle

1908.

Landheer, Servisklassenfür die einzelnenStellen des=
selben (G. v. 31. März § 6) 88.

Landwirtschaft, Schutzvon Erfindungen,Musternund
Warenzeichen auf der Wanderausstellung der
DentschenLandwirtschafts. Gesellschaft zu Stuttgart
1908 (Bek. v. 5. März) 64. — Wahl von Vertretern
derselbenin denBörsenausschuß (Bek. v. 27. Mai
§&3 u. 4) 216. — desgl. in die Kommissionenfür
das Ordnungsstrafverfahrenwegen verbotenerBörsen=
termingeschäfte (Bek. v. 27. Mai §975) 233.

Längenmaße, Einheit, Teile und Vielfaches(G. v.
30. Mai § 3) 349. — Eichung (das. 8§ 6 ff.) 350.

Lebensalter, Berücksichtigungbei Begründungdes
Unterstügungswohnsitzes(G. v. 30. Mai Art. 1) 377.
(Bek. v. 7. Juni 88§10, 22) 382.

Lebensversicherung (G. v. 30. Mai §§ 159fl.) 297.
Leeward=Inseln, Beitritt zur InternationalenUber=
einkunftüberMaßregelngegenPest usw. vom 3. De=
zember1903 (Bek. v. 8. Dez.) 645.

Lehrer, Unterstützungswohnsit(Bek.v. 7. Juni § 26)
385.

Lehrherr, Abänderungder§ 129u. 129a derGewerbe=
ordnung (G. v. 30. Mai Art. 1, III u. IV) 356.

Lehrlinge, Abänderungder§§126b, 129,129a,131,
lälc der Gewerbeordnung(G. v. 30. Mai Art. 1, II
bis VI) 356. — Lehrlinge in Apotheken (G. v.
28. Dez. Art. 3, 1) 674.

Lehrvertrag, Abänderungdes § 126b der Gewerbe=
ordnung(G. v. 30. Mai Art. 1, II) 356.

Lehrzeit in Handwerksbetrieben,Abänderungder8§§126b,
129, 129a, 131c derGewerbeordnung(G. v. 30.Mai
Art. 1, II bis IV, V.) 356.

Lehrzeugnis, AbänderungderI§ 129, 131,131 der
Gewerbeordnung(G. v. 30. Mai Art. 1, III, V, VI)
356.

Leichen, bedingungsweiseBeförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept.06. Art. 3,
1, 2) 526. — im Verkehrmit der Schweiz (Bek v.
4. Nov. zu §1) 595.

LeichenbegängnissebedürfennichtderAnzeigeundGe=
nehmigung(G. v. 19. April § 9) 153.

Leimdünger, Leimkalk, Leimkäse, Leimleder, nicht
gekalktesfrisches, Beförderung im internationalen Eisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXIII) 557

Leipzig, Sitz einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19. März) 86. — Gestattungdes Feilbictens
von Bier im Umherziehen(Bek. v. 1 Juli) 468.
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Leiter eineröffentlichenpolitischenVersammlung(G. v.
19.April § 10)153.

Leitung der Funkentelegramme(Ausf.=Übereink.zum
Funkentelegraphenvertragev. 3. Nov. 066.,XXX) 449.

Lcopoldshohe, Verlegungder Landesgrenzedaselbst
(Bek. v. 12. Aug.) 493. (G. v. 31. Juli) 497.

Leuchtgas, verdichtetes,Beförderungim Verkehrmit
der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XIV) 621.

Liberia (Republik),Beitritt zur BernerUrheberrechts.
übereinkunft (Bek. v. 1. Nov.) 585.

Liechtenstein (Fürstentum),zweitesZusatzübereinkommen
zum internationalenUbereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr(v. 19. Sept. 06.) 515.

Lieferfristen im internationalenEisenbahnfrachtverkehr
(Ubereink.v. 19.Sept.06. Art. 1,XII u. Art. 3, IV) 523.

Ligroin, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht.
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1,XIV) 544.

Linienschiffe der deutschenFlotte, Fristen für Ersatz
bauten(G. v. 6. April) 147.

Liquidationskassen, auf denBörsenverkehrbezügliche
(Bek. v. 27. Mai § 1) 215.

Liquidationsvereine, auf denBörsenverkehrbezügliche
(Bek. v. 27. Mai § 1) 215.

Liste der am InternationalenÜbereinkommenüberden
Eisenbahnfrachtverkehr beteiligtenEisenbahnstrecken,
Berichtigung(Bek.v. 30.Dez.07.)4. (Bek.v. 23.Jan.)
14. (Bek. v. 4. Febr.) 21. — neue Liste (Bek. v.
28. Febr.) 39. — Abänderungen (Bek. v. 9. April)
145. (Bek. v. 8. Aug.) 492. (Bek. v. 25. Sept.) 503.
(Bek. v. 20. Dez.) 653.

Liter, Begriff und Beschreibung(G. v. 30. Mal §530)
350.

Literatur, UÜbereinkunftzwischenDeutschlandund
Italien, betreffend denSchutzan WerkenderLiteratur
usw. (v. 9. Nov. 07.) 80. — Aufhebungder gleich.
artigenÜbereinkunftvom20.Juni 1884(das.Art. 1)
81. — ÜbereinkunftzwischenDeutschlandund Belglien,
betr. den Schutz an Werken der Literatur usw. (v.
16. Okt. 07.) 405. — Aufhebungder gleichartigen
Übereinkunftvom 12. Dezember1883 (das.Art. 1)
406. — Schutzvon Werkender Literatur und Kunst
in den Deutschen Schutzgebieten (V. v. 15. Okt.)
627. (A. E. v. 15.Okt.) 628. (Bek. v. 14. Nov.)
629. — Beitritt der DeutschenSchutzgebieteund der
Französischen Kolonien zur deutsch= französischen
Übereinkunft über den Schutz an Werken der
Literaturusw. vom 8. April 1907 (Bek. v. 20. Nov.)
631.
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Lithotrit, Beförderungim Eisenbahnverkehremit der
Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVa) 599.

Lohn, seineFeststellungin fabrikmäßigenBetriebenmit
geeichtenMaßen usw. (G. v. 30. Mai § 6) 350. —
bes.in Bergwerksbetrieben(das.§ 7) 351.

Luft, flüssige,Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXVI 664.

Lumpen, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht.
verkehr(Übereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1,X XII)
556.

Lustbarkeiten,Arbeitsverhältnisse(G.v.28.Dez.Art.3,1)
674.

Luxemburg,Eisenbahnstrecken,beteiligtaminternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 28. Febr.) 52. 56. — Vereinbarung leichterer
Vorschriften für den wechselseltigenVerkehr der Eisen.
bahnen von und nachDeutschland(Bek. v. 2. Mai)
172. (Bek. v. 30. Juni) 467. — Bestimmungenüber
die technische Einheit im Eisenbahnwesen (Bek.
v. 25. Mai) 362. — Zweites Zusatzübereinkommenzum
HauptübereinkommenüberdenEisenbahnfrachtver=
kehr (v. 19. Sept. 06.) 515.

ZusazaktezumBrüsselerVertragevom5.März 1902
über die Behandlungdes Zuckers (v. 28. Aug. 07.)
135.

M.
Mädchenhandel, Beitritt derNiederlandeund derVer=
einigten Staaten von Amerika zum Abkommen vom
18.Mai 1904, betr.SchutzgegendenMädchenhandel
(Bek.v.3.Aug.)181.

Mais, Zeithandelin Mais an der Berliner Produkten.
börse (Bek. v. 29. Mai) 240.

Maklerkammer als VertretungderKursmakler(Bek.v.
27.Mai§30)222.

Maklerwesen imBörsenverkehre(Bek.v.27.Mai gg20ff.)
221.

Majestätsbeleidigung,Bestrafung(G.v. 17.Febr.)25.
Mängel derWechselprotesturkunde (G. v. 30. Mai
§51)321. (Bek. v. 3. Juni Art. 90) 345. — mangel=
hafte Unterschriftenauf Wechseln (Bek. v. 3. Juni
Art. 94, 95) 317. — Mängel an Eisenbahnfahr=
zeugen (Bek. v. 25. Mai Art. III) 369.

Mannheim, Sitz einer Abrechnungsstelleim Scheckrer=
kehre(Bek. v. 1. Juli) 467.
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Marianen (Schutzgebiet), Haushalts=Etatfür 1908
(G. v. 31. März) 125.

Marine, Servisklassen dereinzelnenStellen derselben
(G. v. 31. März § 6) 88. — Klasseneinteilung der
Militärbeamten (V. v. 1. Aug.) 483.

Mark, Wertverhältniszumniederländischen Gulden
auf demGebietederUnfallversicherung(Bek. v. 29. Jan.)
15.— Ausprägungvon Dreimarkstücken in Silber
(G. v. 19.Mai) 212.

Marktwechsel (Bek. v. 3. Juni Art. 4, 18, 35) 328.
Marschallinseln (Schutzgebiet),Haushalts=Etat für
1908 (G. v. 31. März) 125. — Außerkraftsetzungder
Verordnungvom26. Februar1890,betr.dieGerichts.
barkeit über die Eingeborenen im Schutzgebieteder
Marschallinseln (V. v. 3. Juni § 4) 398.

Massikot, Beförderung im internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.6. zuAnl. 1,XVIII)
551.

Maßze, GrundlagenundverschiedeneArten (G. v. 30.Mai
§51 bis5)349.— Eichung(das.§§6ff.)350.—
Maße für denBau vonEisenbahnfahrzeugen (Bek.
v. 25.Mai) 363.

Magzeinheiten (G. v. 30. Mai §3) 349.
Maß= und Gewichtsordnung (v. 30.Mai) 349.—
Urmaß und Urgewicht und ihre verschiedenenAb.
arten (das.8§1 bis 5) 349.— Eichung (das.8§6f.)
350. — Außerkraftsetzungder Maß= und Gewichts=
ordnungvom 17. August 1868 nebstdenGesetzenvom
11. Juli 1884, vom 26. April 1893, vom 26. No=
vember1871undvom19.Dezember1874(das.823) 355.

Maßstäbe aus Nickelstahl,Eichung(Bek.v. 20.Okt.
Art. 1) 629.

Matrikularbeiträge der Bundesstaatenfür 1907 (G.
v. 24. Febr.) 26. — für 1908 (G. v. 31. März §4)
8S. (G. v. 18.Mai) 195. (G. v. 18.Mai) 197. (G. v.
18.Mai) 199. (G. v. 30. Mai) 262

Mchl, GeschäftsbedingungenderProduktenbörsezuBerlin
über den Zeithandel in Getreide und Mehl (Bek. v.
29. Mai) 240.

Meistbegünstigung,gegenseitigesZugeständniszwischen
dem DeutschenReiche und Montenegro (Vertr. v.
18. Juni 07. Art. 1) 29. — desgl. zwischenDeutsch=
land und Italien hinsichtlich des Schutzes des Ur.
heberrechts anWerkenderLiteraturundKunstundan
Photographien(Übereink.v. 9. Nov. 07. Art. 6) 84.
—desgl. zwischenDeutschlandundBelgien bezüglich
desUrheberrechts (Ubereink.v. 16.Okt.07. Art. 5)
408.
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Meisterprüfung, Abänderungder§8129,133 derGe=
werbeordnung(G. v. 30. Mai Art. 1, III, VII, VIII)
356.

Meistertitel, Abänderungdes§133derGewerbeordnung
(G. v. 30. Mai Art. 1, VII u. VIII) 358.

Mennige, Beförderung im internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XVIII) 551.

Mcßibriefe für Seeschiffe,Abänderungder Schiffsver=
messungsordnungvom1.März 1895 (Bek.v. 12.April)
149.

MetzeinrichtungenfürFlächen(Planimeter),Eichung
(Bek.v. I. Febr.)38.

Meßzwechsel (Bek. v. 3. Juni Art. 4, 18, 35) 328.
Mesgzwerkzeuge für Flüssigkeitenund trockeneGegen=
stände,Eichung(G. v. 30.Mai §§6ff.) 351.

Metallpatronen für Feldgeschütze,Beförderungim Ver=
kehrmit derSchweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXWVa)
599.

Metallpräparate, Metallfarben, Metallsalze,
giftige, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.066.zuAnl. 1,XVII)551.

Moeter, Einheit desMaßes (G. v. 30.Mai 5§1ff.) 349.
Moeterprototyp, internationales,zur Bestimmungdes
Urmaßesfür Längen(G. v. 30.Mai § 2) 349.

Mexiko, internationalerFunkentelegraphenvertrag(v.
3. Nov. 06.) 411.

Mietsentschädigung für Gouvernementsangehörigein
denSchutzgebieten(G. v. 31.März) 129.

Milchmaße,Eichung(Bek.v.20.Okt.Art.3)629.
Militärbeamte, Klasseneinteilungder Militärbeamten
des Reichsheers und der Marine (V. v. 1. Aug.) 483.

Militärpersonen in denSchutzgebieten, Reise und
Ansiedlungsbeihilfen (G. v. 31. März) 129. — Unter.
stützungswohnsitz (Bek. v. 7. Inni § 26) 385.

Militärtarif fürEisenbahnen,Anderung(Bek.v.22.Febr.)
38.

Militär=Transport=Ordnung, Anderung(Bek.v.
5. März) 68 (Bek. v. 6. Okt.) 504 (Bek. v. 3. Nov.) 586.

Milligramm, der tausendsteTeil desGramms(G.v.
30.Mai&5) 350.

Milliliter, der tausendsteTeil desLiters (G. v. 30.Mai
830) 350.

Millimeter, dertausendsteTeil desMeters(G. v. 30.Mai
83)349.

Minenzündungen, Beförderungim Verkehrmit der
Schweiz(Bek.v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVU) 607.
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Mincralsäuren, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1,V1I)
535.

Minolite, Beförderungvon Patronen daraus im Ver=
kehrmit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XXXVO 611.

Mirbanöl, Beförderung im internationalen Eisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v.19.Sept.06.zuAnl.1,NII1)0541.

Mitglieder des Bundesamtsfür dasHeimatwesen(Bek.
v.7. Juni §§ 42 bis 44) 390. — des Versicherungs.
beiratsdes Aufsichtsamtsfür Privatversicherung(Bek.
v. 21.Nov.) 634.

Mittagspause in BetriebsanlagenderGroßeisenindustrie
(Bek.v. 19. Dez.) 650.

Mitternachtspause in Betriebsanlagen der Großeisen=
industrie(Bek. v. 19.Dez.) 650. «

Monaco, internationaler Funkentelegraphenvertrag(v.
3 Nov 06.) 411.
Montenegro,Handels-undSchiffahrtsübereinkunftmit
demDeutschenReiche (v. 18. Juni 07.) 28.

Motorbetrieb, Arbeitsverhältnissein Werkstättenmit
Motorbetrieb (G. v. 28. Dez. Art. 4, II) 675.

Mühlenfabrikate, Ausschlußvom Börsenterminhandel
(G.v.S.Mai Art.1II8§63ff.,Art.IIIau.Art.IV)
188. (Bek. v. 27. Mai §§ 65 ff.) 230.

Müllerei, Vertretung im Vorstandeder Produktenbörse
(Bek.v. 27. Mai § 4) 216.

München, Sitz einer Abrechnungsstelleim Scheckver.
kehre(Bek. v. 19. März) 86. — Schußzvon Erfindungen,
Muskern und Warenzeichen auf der Ausstellung
München1908 (Bek. v. 25. März) 134.

Munition für Geschütze,Beförderung mit der Eisenbahn
(Bek. v. 29. Mai) 258.

Münzen, Ausprägung von Dreimarkstücken und
Zünfund zwanzigpfennigstücken (G. v. 19. Mai)
212.— Außerkurssehzungder Fünfzigpfennigstücke
der älteren Geprägeform (Bek. v. 27. Juni) 464. —
BedingungsweiseBeförderunggeldwerterMünzen im
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr (Uber=
eink.v. 179.Sept. 06. Art. 3, I, 2) 525.
Münzgesetz vom 3. Juli 1873, Abänderung(G. v.
19 Mat) 212.

Münzsorte, worin Zahlung bei Wechselnzu leistenist,
Bei.v.3.Juni)326.

Musikalische Werke, gegenseitigerSchutzdes Urheber=
rechtszwischenDeutschland und Italien (Ubereink.v.
9.Nov.07. Art. 4) 83. — desgl zwischenDeutschland
undBelgien (Übereink.v.16.Okt.07.Art. 2 §2)407.
Neichs=Gesetzbl. 1908.
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Musikaufführungen, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez.
Art.3,h)674.

Muster, ihr Schutz auf der Wanderausstellung der
Deutschen Landwirtschafts.Gesellschaft zu Stuttgart
1908 (Bek. v. 5. März) 64. — desgl. auf der Aus.

stellung München 1908 (Bek. v. 25. März) 134. —
desgl. auf der HessischenLandesausstellungin Darm=
stadt 1908 (Bek. v. 30. April) 162.

Jusatzabkommenzwischen Deutschland und Groß.
britanmenüber die von Handlungsreisenden mit=
geführtenMuster und Proben (v. 10.März) 179.

N.
Nacheichung (G. v. 30. Mai § 10) 351.
Nachmann der IndossanteneinesWechsels(Bek.v.
3. Juni) 326.

Nachnahmen auf Güter im internationalen Eisenbahn.
frachtwerkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 1, VI)
521.

Natal, Aufhebung der Beschränkungen der Ein- und
Durchfuhr aus Natal (Bek. v. 26. Aug.) 502.

Natrium, Beförderung im internationalen Eisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XIXII) 569.

Natriumsuperoxyd, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, XXXII) 569.

Norolin, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht.
verlehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1, XV)
547.

Nest, Schutzder Vogelnester(G. v. 30. Mai Art. 1)
314. (Bek. v. 3. Juni § 1) 317.

Neu=Anagon, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 18. Dez) 648.

Neu=Dahmenit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 18. Dez.) 648.

Neucichung (G. v. 30.Mai § 10)351.
Neuenhaus, Staatsvertrag zwischen Deutschland und
den Niederlanden über die Eisenbahn zwischenNeuen=
haus und Coevorden (v. 23. Juli) 635.

Neuguinea (Schutzgebiet), Haushalts=Etat für
1908 (G. v. 31 März) 124.

Einrichtung einer Postdampferlinie nachHong=
kong und Australien unter Wegfall der Anschlußlinie
von Singapore (G. v. 3. Juni) 361.

D
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Nickelmünzen,AusprägungeinerNickelmünzezu25Pf.
(G.v.19.Mai)212.

Nickelstahl, Eichung von Maßstäbenaus Nickelstahl
(Bek. v. 20. Okt. Art. 1) 629.

Niederlande, Abänderungder General-Akte der
Brüsseler Antisklaverei=Konferenz (Vertr. v.
3. Nov. 066.)5. — Wertverhältnis der Mark zum
niederländischenGulden auf dem Gebiete der Unfall=
versicherung(Bek. v. 29. Jan.) 15. — Liste der am
InternationalenUbereinkommenüber denEisen bahn=
frachtverkehr beteiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v.
28. Febr.) 45, 57. — Vertrag mit dem Deutschen
Reicheüber die gegeuseitigeAnerkennungder Aktien=
gesellschaften und andererkommerzieller,industrieller
und finanzieller Gesellschaften(v. 11. Febr. 07.) 65. —
RatißzierungdiesesVertrags (Bek.v. 1. März) 67. —
Zusatzaktezum BrüsselerVertrage vom 5. März 1902
über die Behandlung des Juckers (v. 28. Aug. 07.)
135. — Bestimmungen über die technische Einheit
im Eisenbahnwesen (Bek.v. 25.Mai) 362.— Zu=
sätzlicheAbmachungenzu der internationalenÜberein=
kunft vom 4. Februar 1898 über die Eichung der
Binnenschiffe (Bek. v. 1. Juni) 398. — inter=
nationaler Funkentelegraphenvertrag (v. 3. Nov.
06.) 411. — Ratifikation des Abkommensvom
18. Mai 1904, betr. Schutz gegenden Mädchen=
handel (Bek. v. 3. Aug.) 481. — Zweites Zusatz
übereinkommenzum internationalenUbereinkommenüber
denEisenbahn frachtverkehr (v. 19. Sept. 06.) 515.
— Staatsvertrag mit Deutschlandüber die Eisenbahn
von NeuenhausnachCoevorden(v. 23. Juli) 635.,

Nitrobenzol, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zuAnl. 1,XIII)
541.

Nitroglyzerin, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 3,1)
525.

Nitrozellulose, Beförderungim internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,IV)
533. — desgl. im Verkehrmit der Schweiz(Bek. v.
4. Nov. zu Anl. 1,XXXVa) 599.

Nitrozellulosepulver, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 7. Mai) 181.

Norddeutscher Lloyd, Wegfall der Postdampfer=An=
schlußlinie von Singapore nach Neuguinea (G. v.
3. Juni) 361.

OigitizedbyOo gle

1908.

Normal=Eichungskommission, Abänderungund Er=
gänzung der Eichordnungund der Eichgebührentage
(Bek. v. 1. Febr.) 38. (Bek.v. 20. Okt.) 629.

Befugnisse (G. v. 30. Mai § 19) 354. —
Bayerische Normal=Eichungskommission (das.5 25) 355.

Norwegen, BestimmungenüberdietechnischeEinheitim
Eisenbahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362. — inter=
nationalerFunkentelegraphenvertrag (v. 3. Nov.
06.) 411.

Notadressen auf Wechseln(G. v. 30.Mai §&1) 321.
(Bek. v. 3. Juni Art. 29, 56 ff.) 333.

Notar, VerpflichtunghinsichtlichderWechselproteste(G.
v.30.Mai § 1)321.(Bek.v.3.JuniArt.87fl.)344.

Notierung der Preise und Kursean der Börse (Bek.v.
27. Mai) 215.

Nürnberg, Sitz einerAbrechnungsstelleim Scheckverkehre
(Bek. v. 19. März) 86.

O.
Ober=Rechnungskammer, Kontrolle des Reichshaus=
haltsusfw.für1907(G.v. 8.Febr.)17.

Obligationen ausländischerErwerbsgesellschaften,Lu=
lassungzumHandel an deutschenBörsen (Bek. v. 27. Mai
40 225.

Obstwein, Eichzwangfür Fässerbei faßweisemVerkaufe
von Obstwein(G. v. 30. Mai § 9) 351.

Offentlichkeit des Verfahrensvor demBundesamtefür
das Heimatwesen(Bek. v. 7. Juni §50) 392.

OI, Beförderungübelriechender Sle mit derEisenbahn
(Bek. v. 9. März) 68. — desgl. im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink,v. 19.Sept.06. zu
Anl. 1, XVI) 550. — Beförderung ätherischer und
fetter Ole im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Übereink.v. 19. Sept. 066.zu Anl. 1, XII) 540.

Ol=gemälde, Ankauf solcheraus derGustav. Müller=
Kunststiftung (Bek. v. 12. Mai) 250.

Oranjefluß=Kolonic, Beitritt zur internationalen
Übereinkunftüber Maßregeln gegenPest usw. vom
3. Dezember1903 (Bek. v. 8. Dez.) 645.

Ordnungsstrafen für verboteneBörsentermingeschäfte
(G. v. 8. Mai Art. IIIa § 69 u. Art. 1V) 189. (Bek.
v. 27. Mai V) 232.

Organe der Börse (Bek. v. 27. Mai) 215.
Ort der Präsentation von Wechseln und anderer im
WechselverkehrevorkommenderHandlungen (G. v. 30. Mai
§51) 321. (Bek. v. 3. Juni Art. 91 ff.) 346.
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Ortsarmenverbände, Einrichtung undZusammen.
sebung (G. v. 30.Mai Urt.1) 377. (Bek.v.
7. Juni §§ 3 bis 8) 381. — Pflichten und Rechte
(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek. v. 7. Juni §8§28

v. 30.Mai Art.1)377.(Bek.v. 7.Juni §§34 bis
41) 388. — Verhältnis zueinander und zu anderen
Verpflichteten(Bek. v. 7. Juni § 55, 56, 61, 62)
392. — desgl. zu Behörden(Bek. v. 7. Juni §863,
64) 395.

OstasiatischesDetachementin China, Bestimmungen
darüber (G. v. 31. März §7) 88.

Ostafrikanisches Schutzgebict s.Deutsch=Ostafrika.
Ostasicn, Anderung der Dostdampsschiffsverbindungen
dorthin (G. v. 3. Juni) 361.

Osterreich, Berichtigungder Liste der am Internatio=
nalen Ubereinkommen über den Eisenbahnfracht=
verkehr beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.)
14. — neueListe (Bek. v. 28. Febr.) 44, 46, 56, 60,
62. — Abänderung derselben(Bek. v. 25. Sept.) 503.
—Jweites Zusatzübereinkommenzum Hauptvertrag über
den Eisenbahnfrachtverkehr(v. 19. Sept. 06.) 515. —
Bestimmungenüber die technische Einheit im Eisen=
bahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362.

ZusatzaktezumBrüsseler Vertrage vom 5. März
1902 über die Behandlung des Juckers (v. 28. Aug.
07.) 135. — Internationaler Funkentele=
graphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411. — Beitritt
zu den internationalenAbmachungenzum Schutzedes
gewerblichen Eigentums (Bek, v. 24. Dez.) 654.
—Ubereinkommen mit Deutschlandüber den gegen=
seitigengewerblichen Rechtsschuß (v. 17.Nov.) 655.

Oxnmlith, Beförderung im internationalenEisenbahnfracht=
verkehr(Übereink.v. 19. Sept.06. zu Anl. 1, XXXII)
569.

P.
Palau (Schutzgebiet), Haushalts-Etat für 1908
(G. v. 31. März) 125.

Pansol, Beförderung im Eisenbahnfrachtverkehremit der
Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XX) 597.

Papiere, bedingungsweiseBeförderunggeldwerter Pa=
piere im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Uber=
eink. v. 19. Sept. 06. Art. 3, 1, 2) 526. —desgl. mit
Fett und ÖOl getränkter Papiere (das. zu Anl. 1,
XXXVII) 571.

OigitizedbyOo= gle

1908. 27

(Bet.v.20.Juli)478.

Patentamte (G. v. 18. Mai) 211. — Einrichtung der
Anmeldeabteilung XI (V. v. 14.Mai) 213.

1. Febr.) 18. (Bek. v. 29. Mai) 256. (Bek. v. 3. Juni)
376. — desgl.im Verkehrmit der Schweiz (Bek. v.
4. Nov. zu Anl. 1, XXXVa undecu. XXXVI) 599.

im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu
Anl.1,XXXVe)611.

Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06.
Art.3,1,2)526.

18.Dez.)649.

(v. 3. Nov. 06.) 411.

Abschn.III) 297.— Unfallversicherung(das.Abschn.IV)
301.

1902überdieBehandlungdesZuckers(v.28. Aug.07.)
135.

nationalenUbereinkunftüber Maßregeln gegenPest,
Cholera und Gelbfieber(Bek. v. 13. Jan.) 12. — desgl.
Schwedens (Bek. v. 29. Jan.) 15. — desgl. der
Leeward- Inseln, der Falkland- Inseln, der
Oranjefluß. Kolonie sowie von Süd=Nigeria und
von Jamaika (Bek. v. 8. Dez.) 645.

Verkehrmit der Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XXXVe) 612.

frachwerkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XIll u.XIV)541.

bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XV) 547.

Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink. v. 19. Sept. 06. zu
Al. 1, XIV u. XXXV) 544.

27.Mai§40)225.

(G. v. 19.Mai) 212.
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Pferde, Anzeigepflichtfür GehirnRückenmark.
entzündung und Gehirnentzündungfür das Herzogtum
Sachsen- Altenburg (Bek. v. 13. Febr.) 23. — desgl.
für Influenza für das ganzeReich (Bek. v. 29. Juli)
479.

Pferdestaupe, Anzeigepflichtfür das ganzeReich(Bek.
v.29.Juli)479.

Pfetterhausen, Eisenbahnverbindungmit Bonfol (Vertr.
v. 7.Mai06.)1.

Pflanzen, Einfuhr von Pflanzen usw. über gewisseZoll=
ämter (Bek. v. 27. Mai) 255 (Bek. v. 25. Juni) 463.

Phosgen, Beförderung im internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XXVII) 563. — desgl. im Verkehrmit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XLIV) 619.

Phosphor, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1, I)
531.

Phosphorcalcium, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl.1,I) 531.

Phosphoroxychlorid, Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, XXXI) 567.

Phosphortrichlorid, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, XXNI) 567.

Photogen, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
Xunl)541.

Photographie, ÜbereinkunftzwischenDeutschlandund
Italien, betreffenddenSchutz an Photographien usw.
(v. 9. Nov. 07.) 80. — Aufhebungder gleichartigen
Übereinkunftvom 20. Juni 1884 (das.Art. 1) 81. —
desgl. zwischenDeutschland und Belgien (v. 16. Okt.
07.) 405. — Aufhebung der gleichartigenUbereinkunft
vom 12.Dezember1883 (das.Art. 1)406. — Beitritt der
DeutschenSchutzgebieteund der FranzösischenKolonien
zur deutsch=französischenUbereinkunft über den
Schutzan Photographienusw. v. 8. April 1907 (Bek.
v. 20. Nov.) 631.

Physikalische Meßgeräte, Eichung(Bek.v. 1.Febr.
Art. 5) 38.

Pikrinfaure Salze, Beförderungim Eisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 3, 1) 525.

Planimocter, Eichung (Bek. v. I. Febr.) 38.
Plastrotyl, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
1. Febr.) 18.

OigitizedbyOo= gle

1908.
Platina, bedingungsweiseBeförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(ÜUbereink.v. 19.Sept.06. Art. 3,
1,2)525.

Politischer Verein, Vorstand und Satzungen (G. v.
19. April § 3) 151.— Wahlvereine(das.§ 4) 152.

Politische Versammlungen im Sinne des Vereins=
gesetzes(G. v. 19. April §§ 5ff.) 152.

Police beimVersicherungsvertrage(G. v. 30. Mai s 3ff.)
264.

Polizeibehörden, Befugnissein Vereinen und Ver=
sammlungen (G. v. 19. April) 151. — Kontrolle über
Uberstundenin den Anlagen der Großeisenindustrie
(Bek. v. 19. Dez.) 650. — desgl. überdie Arbeits=
zeit jugendlicherArbeiter und von Arbeiterinnenin
Gewerbebetrieben(G. v. 28. Dez. Art. 1, II, 13ff.)670.

Polizeivorschriften, Vermerk auf Begleitpapieren zu
Eisenbahngütern im internationalen Verkehre zur Er=
füllung polizeilicherVorschriften(Ubereink.v. 19. Sept.
06.Art.1,11,7)519.

Portofreiheit im Postscheckverkehre(Bek. v. 6. Nov.
* 10)593.

Portugal, AbänderungderGeneral=AktederBrüsseler
Antisklaverei. Konferenz(Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5.
—internationaler Funkentelegraphenvertrag (o.
3.Nov.06.)411.

Postanstalten, Benutzungzur Aufnahmevon Wechsel=
protesten(G. v. 30. Mai § 3) 325.

Postanweisung, Einzahlungenauf ein Postscheckkonto
mittels Postanweisung(Bek.v. 6. Nov. F 4) 589.

Postattest als Beweis im Verkehrmit Wechseln(Bek.
v.3.JuniArt.46)336.

Postbeamte, Aufnahme von Wechselprotesten(G. v.
30.Mai§§81,3f.) 321. (Bek.v.3.JuniArt.87ff.)
344. (Bek.v. 5. Aug.) 482.

Postdampfschiffsverbindungen
Ländern (G. v. 3. Juni) 361.

Postkarten für Rückzahlungenim Postscheckverkehre(Bek.
v. 6. Nov. 7) 590.

Postscheckamt (Bek.v. 6. Nov.) 587.
Postscheckordnung (v. 6. Nov.) 587. — Beitritt zum
Post- Uberweisungs=und Scheckverkehre(das.§ 1) 587.
— Einzahlungen(das.§&##2 bis 5) 588. — Rück=
zahlungen(das.§§ 6 bis 8) 590. — Gebühren(das.
§59) 593. — Portofreiheit(das.§ 10) 593.— Ande=
rungen in den Verhältnissen eines Kontoinhabers (das.
8 11) 594. — Austritt aus dem Scheckverkehre(das.
§*P12) 594. — Gewährleistung (das. § 13) 594.

mit büberseeischen
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Prämie beiVersicherungsverträgen(G. v. 30.Mai 8§35f.)
270.

Präsentation vonWechseln(G.v. 30.Mai § 1) 321.
(Bek. v. 3. Juni) 326.

Präsident des Ausfsich'samtsfür Drivatrersicherung,
Anderungder Befugnisse(V. v. 15. Aug.) 499.

Präzipitat, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. za Anl. 1,
XVIII) 551.

Preislisten (Kurszettel) derBörsen (G. v. 8. Mai Art. III)
184. (Bek.v.27.Mai8§.5,42,43,51,90)216.

Preßwerke, Bestimmungenüber ihren Betrieb (Bek.v.
19. DOcz.)650.

Pretiosen, bedingungsweiseBeförderungim internatio=
nalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.06.
Art. 3, 1, 2) 526.

Primawechsel (Bek.v. 3. Juni Art. 66) 340.
Privat, Beaufsichtigungder inländischenprivatenRück.
versicherungsunternehmungen(Bek.v. 18. Juni) 409.

Privatversicherung, Anderung der Verordnungüber
das Verfahren und den Geschäftsgangdes Aufsichts=
amts für Privatversicherung (V. v. 15. Aug.) 499. —
Erhöhung der Mitgliederzahl des Versicherungs=
beirats (Bek.v. 21. Nov.) 634.

Proben, ZusatzabkommenzwischenDeutschlandundGroß=
britannienüberdie vonHandlungsreisendenmitgeführten
Muster und Proben (v. 10. März) 179.

Produktenbörse, Vorstand (Bek. v. 27. Mai § 4)
216. — Geschäftsbedingungender Produktenbörse zu
Berlin über denZeithandelin Getreide und Mehl
(Bek.v. 29. Mai) 240.

Progressit, BeförderungvonPatronendarausimVerkehr
mit der Schweiz(Bek.v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXV)
612.

Prokura=Indossament, BegriffundRechtsverhältnisse
(Bek. v. 3. Juni Art. 17) 330.

Prospekte über einzuführendeWertpapierean derBörse
(G. v. 8. Mai Art. II) 183. (Bek.v. 27. Mai §#§38
bis40,45,46,88)224.

Protest beiWechseln(G.v. 30.Mal) 321.(Bek.v. 3. Juni
Art. 87 bis 90) 344. (Bek.v. 5. Aug.) 482. — Zeit
und Ort der Protesterhebung(Bek.v. 3. Juni Art. 91
bis 93) 346. — Protest mangels Annahme (das.
Art. 18, 20, 58) 330. — wegenUnsicherheitdes
Akzeptanten (das.Art. 29) 333. — mangels Jah=
lung (das.Art. 41 bis 45, 62 bis 65, 99) 335. —
Indossamente nachAblauf der für dieProtesterhebung
mangelsZahlung bestimmtenFrist (das.Art. 16) 329.

OigitizedbhOeoer gle

1908. 29

ProtestbeamtebeiWechseln(G.v. 30.Mai §§1,3ff.)
321. (Bek. v. 3. Juni Art. 87 ff.) 344.

Protesturkunde bei Wechseln(G. v. 30. Mai § 1) 321.
(Bek.v. 3.Juni Art.87ff.)314.

Provision bei Wechseln(Bek.v. 3. Juni Art. 50, 51)
337.

Prüfung vonLehrlingen,Abänderungder§§129,131,
l3lc der Gewerbeordnung(G. v. 30. Mai Art. 1,III,
V, VI) 356.

Prüfungskommissionen für die Meisterprüfung(G. v.
30. Mai Art. 1, VII) 359.

Prüfungszeugnis von Handwerkerlehrlingen,Abände=
rung der §§ 129, 131, 131e der Gewerbeordnung(G.
v. 30. Mai Art. 1, III, V, VI) 356.

Puddelwerke, Bestimmungenüber ihren Betrieb (Bek.
v. 19. Dez.) 650.

Puffer an Eisenbahnfahrzeugen,Höhenlage,Abstand,
Durchmesserder Pufferscheibenusw. (Bek. v. 25. Mai)
365.

Pulver, Beförderungmit der Eisenbahn (Bek. v.
29. Mai) 256. — Ausschluß von der Beförderung im
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v.
19. Sept. 06. Art. 3, 1) 525. — Beförderungvon gut
durchgelatiniertenPulvergeweben im Verkehr mit der
Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Ank. I, NXVd, 614.

Putzlappen, Beförderungim internationalenEisenhahn.
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXII) 556.

Pyridin und Pyridinbasen, Beförderungim inter=
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.
06. zu Anl. 1, XVI) 550. — im Verkehrmit der
Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, Xl ) 596.

Pyropapier, Beförderung im internationalen Eisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. Art. 3, 1)525.
— im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu
Anl. 1, XXX Va) 599.

Pyrotechnische Knallkorke undScherzartikel, Be=
förderungim Verkehrmit derSchweiz(Bek.v 4. Nov.
zu Anl. 1, XLII a u. b) 617.

O.
Quadratdezimeter, der hundertsteTeil des Qnadrat.
meters(G. v. 30. Mai § 3B) 350.

Quadratkilometer, das Hundertfachedes Hektar (G.
v.30.Mai§3.) 350.

Quadratmeter, EinheitdesFlächenmaßes(G. v. 30.Mai
83)349.
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Quadratmillimeter, derhundertsteTeil desQuadrat=
zentimeters(G. v. 30. Mai § 3B) 350.

Quadratzentimeter, derhundertsteTeil desOuadrat
dezimeters(G. v. 30. Mai § 3B) 350.

Quartierleistung für die bewaffneteMacht im Frieden,
Abänderungder Instruktion zur Ausführung des Ge=
sees darüber(A. E. v. 23. März) 132.

Quecksilberpräparate, Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, XVIII) 551.

R.
Räder der Eisenbahnfahrzeuge,Radstand, Abstandder
Räder einer Achse, Radreifen, Spurkränze (Bek. v.
25.Mai Art. II) 364. — Mängel (das.Art. III) 369.

Radio, Dienstvermerkim Kopfe der Funkentelegramme
(Ausf.- Ubereink. zum Funkentelegraphenvertragev.
3. Nov. 06., X) 441.

Radreifen, Breite undStärkebeiEisenbahnfahrzeugen
(Bek. v. 25. Mai) 364.

Ratifikation desVertragsmit derSchweiz, betr.eine
Eisenbahnverbindung zwischenPfetterhausenund
Bonfol(Vertr. v. 7. Mai 06) 4. — derKonvention,
betr. Behandlung der Spirituosen in Afrika (o.
3. Nov. 06.) 12. — der Handels- und Schiffahrts=
übereinkunftmit Montenegro (v. 18.Juni 07.) 30.
— des Vertrags mit den Niederlanden über die
gegenseitigeAnerkennungvon Aktiengesellschaften
(Bek.v. 1.März) 67. — derÜUbereinkunftmit Italien
über den Schutz an Werken der Literatur usw. (v.
9. Nov. 07.) 85. — der Zusatzaktezum Brüsseler
Zuckervertrage (v. 28.Aug. 07.) 140. 144 (Bek.v.
4. Juli) 474. — des Vertragsmit Schweden wegen
Herstellungeiner Eisenbahn=Dampffährenverbin=
dung zwischenSaßnitzundTrelleborg(v. 15. Nov. 07.)
170. — der Ubereinkunftmit Belgien über den
Schutz an Werken der Literatur usw. (v. 16.Okt. 07.)
409. —des internationalenFunkentelegraphen=
vertrags (v. 3. Nov. 06.) 462. — desAbkommens,
betr.SchutzgegendenMädchenhandel, seitensder
Niederlande (Bek.v. 3. Aug.) 481. — desVertrags
mit der Schweiz über die Verlegung der badisch=
schweizerischenLandesgrenzebei Leopoldshöhe(Bek.
v. 12.Aug.) 493. — des zweitenZusatzübereinkommens
über den internationalen Eisenbahnfrachtver=
kehr (v. 19.Sept.06.) 580.

OigitizedbyOor gle

1908.

Rayon, ErweiterungderRayons der FestungDieden=
hofen (Bek. v. 19. April) 157.

Reblaus, Anderungenin denWeinbaubezirken(Bek.v.
22. Febr.) 31. (Bek.v. 2.Mai) 171.

Rechnungshof, KontrolledesReichshaushaltsusw.für
1907 (G. v. 8. Febr.) 17.

Rechtsmittel in Streitsachender Armenverbände(Bek.
v. 7. Juni §§36, 37, 51) 389.

Rechtspflege, Eingeborenen=Rechtspflegein denafrikani=
schenund Südseeschutzgebieten(V. v. 3. Juni) 397.

Rechtsschutz, ÜbereinkommenzwischenDeutschlandund
Osterreich über den gegenseitigengewerblichenRechts=
schutz(v. 17. Nov.) 655. — dezgl. zwischenDeutsch=
land und Ungarn (v. 17. Nov.) 659.

Rechtsstreitigkeiten in Bulgarien, Einschränkung
der Konsulargerichtsbarkeit (V. v. 27. Febr.) 63. —
Rechtsstreitigkeitenaus dem Scheckverkehre (G. v.
11. März § 28) 76. — aus dem Börsenhandel
(Bek. v. 27. Mai) 215.

Rechtsverhältnisse der Mitglieder desBundesamtsfür
das Heimatwesen(Bek. v. 7. Juni § 43) 390.

Reeder, Abänderung der Schiffsvermessungsordnungvom
1. März 1895 (Bek. v. 12. April) 149.

Reglement zur internationalenMeterkonvention,Ab=
änderungderArt. 6, 19 und20 (Bek.v. 13.Okt.) 509.

Regreßzim Scheckverkehre(G. v. 11.März §§15fl.)
74. — im Börsenhandel (Bek. v. 27. Mai) 215.
—bei Wechseln (Bek. v. 3. Juni) 326.

Registrierwagen, Eichung(Bek.v.20.Okt.Art.6)629.
Reich (Deutsches). AbänderungderGeneral-Akteder
Brüsseler Antisklaverei=Konferenz (Vertr. v.
3. Nov. O06.)5. — Wertverhältnis der Reichsmark
zum niederländischen Gulden auf demGebiete der
Unfallversicherung(Bek.v. 29. Jan.) 15. — Handels=
und Schiffahrtsübereinkunftmit Montenegro (ov.
18. Juni 07.) 28. — Konsulargerichtsbarkeit in
Bulgarien (V. v. 27. Febr.) 63. — Vertragmit den
Niederlanden über die gegenseitigeAnerkennungder
Aktiengesellschaften und andererkommerzieller,in=
dustriellerund finanziellerGesellschaften(v. 11. Febr. 07.)
65. — Ratifizierung diesesVertrags (Bek. v. 1. März)
67. — Errichtung und Betrieb von drahtlosen
Telegraphenanlagen (G. v. 7.März) 79. — Über=
einkunft mit Italien, betreffenddenSchutz an Werken
der Literatur und Kunst und an Photographien (v.
9. Nov. 07.) 80. — Aufhebungder gleichartigenÜber=
einkunftvom20. Juni 1884(das.Art. 1)81. — Zusatz=
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Reich(Forts.)
aktezum Brüsseler Vertrage vom 5. März 1902 über
die Behandlung desZuckers (v. 28. Aug. 07.) 135.
— Abkommen über den Zuckerverkehr mit Ruß=
land (v. 20. Jan.) 144. — Ersatzbautender deutschen
HKlotte (G. v. 6. April) 147. — Jusatzabkommenmit
Großbritannien über die von Handlungsreisenden
mitgeführten Muster und Proben (ov. 10. März)
179. — DeutschesReich ist Universalerbe des in
Rom verstorbenenProfessors Gustav Müller (Bek.
v. 12. Mai) 250. — Zusägliche Abmachungen zu der
internationalenUbereinkunftvom 4. Februar1898 über
die Eichung der Binnenschiffe (Bek. v. 1. Juni)
398. — Ubereinkunftmit Belgien, betr.denSchutz
an Werken der Literatur und Kunst und an Photo=
graphien (v. 16. Okt. 07.) 405. — Aufhebungder
gleichartigenUbereinkunftvom12.Dezember1883(daf.
Art. 1)406.— InternationalerFunkentelegraphen=
vertrag (v. 3. Nov. 066.)411. — Verlegung der
Landesgrenze bei Leopoldshöhe(Bek. v. 12.Aug.)
493. (G. v. 31. Juli) 497. — Beitritt der Deutschen
Schutzgebieteund der FranzösischenKolonien zu der
deutsch=französischen Ubereinkunft über den
Schutzan Werkender Literatur und Kunst und an
Pbotograhien vom8. Upril 1907 (Bek.v. 20. Nov.)
631.— Ubereinkommenmit Österreichüberdengegen=
seitigengewerblichen Rechtsschutz (v. 17. Nov.)
655. — desgl.mit Ungarn (v. 17. Nov.) 659.

Staatsvertrag mit der Schweiz, betr. eine
Eisenbahnverbindung zwischenPfetterhausenund
Bonfol (v. 7. Mai 06.) 1. — desgl.mit Schweden
wegen Herstellung einer Eisenbahn-Dampffährenver=
bindungzwischenSaßnitz und Trelleborg(v. 15. Nov.
07.) 165. — desgl.mit denNiederlanden überdie
Eisenbahnvon NeuenhausnachCoevorden(v. 23. Juli)
635. — VereinbarungleichtererVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehr zwischendenEisenbahnenDeutsch=
lands und Luxemburgs (Bek. v. 2. Mai) 172. (Bek.
v. 30. Juni) 467. —desgl. zwischenDeutschlandund
derSchweiz (Bek.v. 4. Nov.) 595. — Bestimmungen
überdie technischeEinheit im Eisenbahnwesen(Bek.
v. 25. Mai) 362.

Berichtigung der Liste der am Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 30. Dez. 07.) 4. —
neueListe (Bek. v. 28. Febr.)39, 48, 52, 54, 56, 57,
59, 62. — Abänderungen (Bek. v. 9. April) 145. —
ZweitesJusatzübereinkommen(v. 19.Sept. 066.)515.

OigitizedbhOeor gle

1908. 31

Reichsanleihe, JulassungDeutscherReichsanleihenzum
Börsenhandel (G. v. 8. Mai Art. II, b u. d) 183.
(Bet.v.27.Mal§39)224.

Reichsbank, Abrechnungsstellenim Scheckverkehre
(Bek. v. 19.März) 86. — Besoldungs-Etatfür das
Reichsbankdirektorium für 1908 (G. v. 31. März
* 5 88.

Reichsbeamtengesetz,AUnderungenin derZuständigkeit
der Reichsbehördenzur Ausführung des Reichsbeamten.
gesetzes(V. v. 24. April) 159.

Reichsbehörde, Errichtung der Kaiserlichen Tech.
nischen Prüfungsstelle als höhereReichsbehörde
(A. E. v. 5. April) 148. — Underungenin der Ju=
ständigkeit der Reichsbehördenzur Ausführung des
Reichsbeamtengesetzes(V. v. 24. April) 159.

Reichsdarlehen an das SchutzgebietTogo, Tilgung
(G. v. 18.Mai) 206. — Anderungdes Gesetzesvom
16.März 1907 über GewährungeinesDarlehensan
das Südwestafrikanische Schutzgebiet, betr. Bau
derEisenbahnstreckeSeeheim-Kalkfontein(G. v. 18.Mal)
206. — Darlehenfür außerordentlicheBedürfnisseder
Schutzgebiete (G. v. 18.Mai) 207.

Reichs=Eisenbahnamt, Anderungder AnlageB zur
EisenbahnVerkehrsordnung(Bek. v. 5. Febr.) 22.
(Bek. v. 9. März) 68. (Bek. v. 7. Mai) 181. (Bek. v.
3. Juni) 376. (Bek.v. 26.Okt.)514.

Reichsgericht,ZuständigkeitfürKlagenausdemScheck.
verkehre (G. v. 11.März § 28) 76. — letzteInstanz
über ErsatzansprüchewegenunrichtigerAngabenüber
zum Börsenhandel zugelasseneWertpapiere (Bek. v.
27.Mai § 49) 227.

Reichshauptkasse,AusgabevonSchatzanweisungenzur
VerstärkungihrerBetriebsmittel(G.v. 31.März §3) 87.

Reichshaushalt, Kontrollefür 1907(G.v.S.Febr.)17.
Nachtragzum Reichshaushalts=Etatfür 1907 (G.

v. 24.Febr.) 26.
ReichshaushaltsEtat für 1908 (G. v. 31.März)

87. —erster Nachtrag (G. v. 18. Mai) 195. —zweiter
Nachtrag (G. v. 18. Mai) 197. —dritter Nachtrag (G.
v. 18.Mai) 199.— vierterNachtrag(G. v. 30.Mai) 261.

Reichsheer, KlasseneinteilungderMilitärbeamten(V. v.
1.Aug.) 483.

Reichskanzler, ErlaßvonAnordnungenüberdenTele=
graphenbetrieb auf fremdenSchiffen in deutschen
Hoheitsgewässern(G. v. 7. März) 79. — Ermächtigung
zu Anleihen für das Rechnungsjahr1908 (G. v.
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Reichskanzler (Forts.)
31. März § 2) 87. (G. v. 18.Mai §52)195. — Er.
mächtigungzur Ausgabe von Schatzanweisungen
(G. v. 31. März § 3) 87. — Ermächtigungzur An=
nahmederGustav. Müller- Stiftung (G. v.7. Jan.)
131. (Bek.v. 12.Mai) 245. — Befugnissebezüglich
des Börsenterminhandels (G. v. 8. Mai Art. III)
184. — Einführung des Post-berweisungs- und
Scheckverkehrs (G. v. 18. Mai) 197. — Erlaß einer
Yostscheckordnung (Bek.v. 6. Nov.) 587. — An=
leihen für außerordentlicheBedürfnisse der Schutz.
gebiete (G. v. 18. Mai) 207. — Veröffentlichung der
neuen Fassung des Börsengesetzes (Bek. v. 27. Mai)
215.— desgl.derWechselordnung (Bek.v.3. Juni)
326. — desgl. des Gesetzesüber denUnterstützungs=
wohnsitz (Bek.v. 7. Juni) 380. — Ermächtigungzur
Bewilligung einerBeihilfe für EinrichtungeinerDost=
dampferlinie von Neuguineanach demaustralischen
FestlandundnachHongkong(G. v. 3. Juni) 361.— Er.
mächtigungzum Erlaß von Vorschriftenüber Einrichtung
der Verwaltung undEingeborenen-Rechtspflege in den
afrikanischen und Südseeschutzgebieten (V. v.
3. Juni) 397. — Ermächtigungzur Genehmigungvon
Ausnahmenvon denVorschriftenüber denBetriebder
Anlagen der Großeisenindustrie (Bek.v. 19. Dez.
§ 5) 651. «

Reichs=Kolonialamt, AufhebungdesKolonialrats
und Bildung vonSachverständigen=Kommissionen(A.
E. v. 17. Febr.) 28. — ErmächtigungzumErlassevon
Vorschriftenüber die Einrichtungder Verwaltungund
die Eingeborenen.Rechtspflegein den afrikanischen
und Südseeschutzgebieten (V. v. 3. Juni) 397.

Reichsmilitärgericht, ServisklassendereinzelnenStellen=
desselben(G. v. 31. März § 6) 88.

Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung, Ein=
führungdesPost=Überweisungs-undScheckverkehrs
(G. v. 18. Mai § 2) 197.—desgl. desPostprotestes
von Wechseln (G. v. 30. Mai) 321. (Bek.v. 3. Juni)
326.—Internationaler Funkentelegraphenvertrag
(v. 3. Nov. 06.) 411. — Erlaß einerPostscheckord.
nung (Bek. v. 6. Nov.) 587.

Reichsschatzamt,TrennungderTechnischenPrüfungs.
stelle von demselben(A. E. v. 5. April) 148.

Reichsschuld, Schuldentilgung(G. v. 31.März §4) 88.
Reichstag, Aufhebungdes § 17 Abs.2 des Wahl.
gesetzes für den deutschenReichstag vom31. Mai
1869 (G. v. 19.April § 23) 156. — Vorlegungder

OigitizedbyOo= gle

Reichstag (Forts.)
AnordnungendesBundesratsüberStempelabgabevon
Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge ausländischer
Besier (G. v. 18. Mai) 210. — Vorlegung der vom
Bundesrate erlassenen,von der Maß. und Gewichts=
ordnung abweichendenVorschriftenan den Reichstag
(G.v. 30.Mai § 12)352.

Reichszuschuß zu denAusgabenfür die Schutzgebiete
(G.v. 31.März)128.

Reisebeihilfen für Schutzgebietsbeamteusw. (G. v.
31Mär))129.

Reisegepäck, Behandlungauf der Eisenbahn(Bek.v.
28.April 161.

Reisekosten an Mitgliederdes Börsenausschusses
(Bek. v. 27. Mai § 3) 216. — an Beisitzer der Kom=
missiomen für das Ordnungsstrafverfahrenwegen ver=
botenerBörsentermingeschäfte (Bek. v. 27. Mai
§76)233.

Rekurs gegendie Auflösung von Vereinen und Ver.
sammlungen(G. v. 19. April §§2 und 15) 151.

RemittentbeiWechseln(G.v. 30.Mai§1)321(Bek.
v. 3. Juni) 326.

Rendsburg, BeförderungungereinigterKnochenmit der
Eisenbahn zwischen Kiel, Eidelstedt und Rendsburg
(Bek. v. 9. März) 69.

Respekttage bei Wechselnfinden nicht statt (Bek. v.
3. Juni Art. 33) 334.

Revision derEisenbahnfahrzeuge,Fristendafür (Bek. v.
25. Mai Art. III) 369.

Revisionskonferenz,Zusammentrittfür deninternatio=
nalenEisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06.
Urt.1,XIV) 523.

Richter, Funktionszulagenin denSchutzgebieten(G. v.
31. März) 129.

Roburit, BeförderungvonDatronendarausim Verkehr
mit derSchweiz(Bek. v. 4. Nov. zuAnl. 1, XXXV#)
612.

Roggen, Zeithandel in Roggen an der Berliner Pro=
duktenbörse(Bek. v. 29. Mai) 240. ·

Roggenmehl, Zeithandelin Roggenmehlan derBerliner
Produktenbörse (Bek. v. 29. Mai) 240.

Röhrengießzereien,BestimmungenüberihrenBetrieb
(Bek. v. 19. Dez.) 650.

Rom,Gustav. Müller-Hospitalstiftungzu Gunstendes
deutschenHospitals in Rom (G. v. 7. Jan.) 131. (Bek.
v. 12. Mai) 245.

Rotlaufseuche der Pferde, Anzeigepflichtfür das ganze
Reich (Bek. v. 29. Juli) 479.
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Ruborit, Beförderung vonPatronen darausim Verkehr
mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Aul. I, XXXVe)
612.

Nückenmarkentzündung, Anzeigepflichtfür Gehirn=
Rückenmarkentzündungder Pferde für das Herzogtum
Sachsen Altenburg (Bek. v. 13. Febr) 23.

Rückforderungsrecht im Börsenterminhandel(Bek. v.
27. Mai § 66) 231.

Rücktrittsrecht vomVersicherungsvertrage(G.v.30.Mai
86, 16 ff.) 264. — insbesonderebei der Seeversiche.
rung (G. v. 30. Mai Art. 1, V) 309.

Rückversicherung, NichtanwendungderVorschriftendes
Gesetzesüber den Versicherungsvertrag(G. v. 30. Mai
* 186) 303. — Beaufsichtigung der inländischen
privaten Rückversicherungsunternehmungen(Bek. v.
18. Juni) 409. «

Rückwechsel desRegreßnehmers(Bek.v. 3. JuniArt. 53)
38.

Rückzahlungen im Dostscheckverkehre(Bek. v. 6. Nov.
86 bis 8) 590.

Ruhezeit für jugendliche Arbeiter in Gewerbe=
betrieben(G. v. 28. Dez.Art. 1, II, 11ff.) 669. —
desgl.für Arbeiterinnen (das.Art. 1,II, 12ff.)669.
s. auch Arbeitspausen.

Rumänien, ListederamInternationalenUbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr beteiligten Eisen=
bahnstrecken(Bek. v. 28. Febr.) 49, 57, 60. — Be=
stimmungenüber die technische Einheit im Eisen=
bahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362. — Internationaler
Funkentelegraphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411.
— zweites ZJusatzübereinkommenzum Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(v. 19. Sept. 06.) 515.

Rußland, AbänderungderGeneral=AktederBrüsseler
Antisklaverei=Konferenz (Vertr. v. 3. Nov. 06.)
5. — Beitritt zum Brüsseler Juckervertrage vom
5.März 1902 (Protokoll v. 19. Dez. 07.) 140. —
Abkommenüber denJuckerverkehr mit Deutschland
(v. 20. Jan.) 144. — internationaler Funkentele.
graphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411.

Liste der am Internationalen Übereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr beteiligten Eisenbahn.
strecken(Bek. v. 28. Febr.) 44, 49, 57, 58. — Be=
stimmungenüber die technische Einheit im Eisen.
bahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362. — zweites Zu=
satübereinkommenzum Internationalen Übereinkommen
überden Eisenbahnfrachtverkehr (v. 19. Sept. 06.)
515.
Neichs-Gesetzbl.

OigitizedbyCo= gle

1908. 33

S.
Sachsen (Königreich),AnderungderWeinbaubezirke(Bek.

v. 22 Febr.) 31.—

Sachsen=Altenburg, Anzeigepflichtfür Gehirn-Rülken.
markentzündungund Gehirnentzündungder Pferde (Vek.
v. 13. Febr.) 23.

Sachverständiger, Bildung von Sachverständigen.
Kommisionen beim Reichs=Kolonialamt (A. E.
v. 17. Febr.) 28. — Börsenausschuß als Sachver=
ständigenorgan (Bek. v. 27. Mai § 3) 216. — Ver.
nehmungvon Sachverständigenimehrengerichtlichen
Verfahren an der Börse (Bek. v. 27. Mai §F 11, 12,
11, 23, 20) 218. — im Ordnungsstrafverfahrenwegen
verbotenerBörsentermingeschäfte (Bek. v. 27. Mai
V) 232. — Sachperständigezur FestsetzungdesSchadens.
bei Versicherungen (G. v. 30. Mai 88 61 ff.) 276.
— Sachverständigefür Unfallversicherungen (6.
v. 30. Mai § 184) 302.

Salmiakgeist, Beförderungim internationalenEisenbahn.
frachtverkehr (Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XV 550.

Salpetersäure, Beförderungim internationalenEssen.
bahnfrachtverkehr(Übereink,v. 19. Sept. 06. zu Anl. I,
VI u. X) 535.

Salzsäure, Beförderungim internationalenEisenbahn.
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1, VI)
535.

Samoa (Schutzgebiet),Saushalts=Etatfür 1908(6.
v. 31. März) 126.

Saßnitz, Vertrag zwischenDeutschlandund Schweden
wegen Herstellung einer EisenbahnDampffährenver.
bindungzwischenSaßnitzundTrelleborg(v. 15.Nov. 07.)
165.

Satzungen einespolitischenVereins (G. v. 19.April §3)
151.

Sauerstoff, verdichteter,Beförderungim Verkehrmit der
Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Ank. 1, XIV) 621.

SchadenersatzwegenunrichtigerAngabenüber zum
Börsenhandel zugelasseneWertpapiere(Bek. v.27.Mai
§&45 bis 49) 226. — bei der Seeversicherung
(G. v. 30. Mai Art. 1,VII) 310. — für Versäumung
der Lieferfristen im internationalenEisenbahnfracht=
verkehr (Übereink.v. 19. Sept. 06. Art. 1, XII) 523.
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Schadensversicherung (G. v. 30.Mai Abschn.II) 274.
—Feuerversicherung (das. Abschn.11 Tit. 1I) 281.—
Hagelversicherung(das. Abschn.II Tit. III) 286. —
Viehversicherung(das.Abschn.II Tit. IV) 287. — Trans.
portversicherung(das.Abschn.II Tit. V) 289. — Haft.
pflichtversicherung(das.Abschn.1I Tit. VI) 294.

Schalengußräder bei Eisenbahngüterwagen(Bek. v.
25.Mai)365.

Schallsignale auf Schiffen(Bek. v. 16. Juli) 476.
Schankwirtsgewerbe,Arbeitsverhältnisse(G.v.28.Dez.
Urt.3,1)674.

Schatzanweisungen,Ausgabezur VerstärkungderBe=
triebsmittelderReichshauptkasse(G. v. 31.März §3) 87.

Schaustellungen, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez.
Vrt.3,1)674.

Scheck,Scheckgesetz(v.11.März)71. — Vorlegungs=
fristenfür Auslandsschecks (Bek. v. 19. März) 85.
— Abrechnungsstellen im Scheckverkehre(Bek. v.
19. März) 86. (Bek. v. 1. Juli) 467. — Einführung
des Post. Überweisungs=und Scheckverkehrs(G. v.
18 Mai §82) 197. — Erhebung von Scheckprotesten
durch Postbeamte(Bek. v. 5. Aug.) 482. — Vost.
scheckordnung (v. 6. Nov.) 587.

Scheidewasser, Beförderungim internationalenEisen.
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept.06.zuAnl. 1,VI)
535.

Scherzartikel, pyrotechnische,Beförderungim Verkehr
mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1I,XLIIh)
618.

Schiebetürenan Eisenbahnfahrzeugen(Bek.v.25.Mai)
368.

Schiedsgericht im internationalenFunkentelegraphen.
wesen(Vertr. v. 3. Nov. 06. Art. 18) 418.

Schieferöl, Beförderungim internationalenEisenbahn.
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XIII u. XIV) 541.

Schießbaumwolle, Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, XXV) 561. — im Verkehrmit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,XXXVa) 599.

Schießittel, BeförderungiminternationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 3, 1)525.
—desgl. im Verkehrmit der Schweiz(Bek.v. 4. Nov.
zu Anl. 1,XXXV d) 614.

SchiffahrtsübereinkunftzwischendemDeutschenReiche
und Montenegro(v. 18. Juni 07.) 28.

OigitizedbyCo= gle

1908.

Schiffe, Telegraphenanlagen auf Schiffenfür den
allgemeinenVerkehr (G. v. 7. März) 79. —inter=
nationalerFunkentelegraphenvertrag nebstAus.
führungsübereinkunft(v. 3. Nov. 06.) 411, 435. —
VorschriftenüberSchiffstelegraphie (Bek. v. 16.Juli)
476. — Abänderung der Schiffsvermessungs.
ordnung vom 1. März 1895 (Bek. v. 12. April)
149. — Versicherung von Schiffen (G. v. 30. Mai
§&129 f.) 289. — Anderung der Vorschriftendes
Handelsgesetzbuchsüber die Seeversicherung (G. v.
30. Mai) 307. — Zusägliche Abmachungen zu der
internationalenUbereinkunftvom 4. Februar1898 über
die Eichung von Binnenschiffen(Bek. v. 1. Juni) 398.

Schiffsvermessungsordnung vom 1. März 1895, Ab.
änderung (Bek. v. 12. April) 149.

Schlachtvieh,AbänderungderVorschriftenüberSchlacht.
vieh=und Fleischbeschau(Bek. v. 4. Juli) 471.

Schlösser an Personenwagender Eisenbahnim inter.
nationalenVerkehre(Bek. v. 25. Mai) 367.

Schreibfehler in Wechselprotesturkunden(G. v. 30.Mai
§ 1) 321. (Bek. v. 3. Juni Art. 90) 315.

Schriftgießereien, ErgänzungderVorschriftenüberEin=
richtungund Betrieb (Bek. v. 22. Dez.) 654.

Schriftwerke, UbereinkunftzwischenDeutschlandund
Italien, betr. den Schutz an Werken der Literatur und
Kunst und an Photographien(v. 9. Nov. 07.) 80. —
AushebungdergleichartigenÜbereinkunftvom20.Juni
1884 (das.Art. 1) 81.

SchuldverschreibungenvonStaaten,Gemeindenusw.,
ZulassungzumBörsenhandel (G.v. 8.Mai Art. 1I,d)
184. (Bek. v. 27. Mai § 40) 224. — Schuldver=
schreibungenüberAnleihender Schutzgebiete (G. v.
18.Mai Art. 1) 207.

Schußwaffen, geladene,Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink. v. 19. Sept. 06.
Art. 3, 1) 525.

Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf derWanderausstellungder DeutschenLandwirtschafts=
Gesellschaftin Stuttgart 1908 (Bek. v. 5. März)
64. — desgl. auf der AusstellungMünchen 1908
(Bek. v. 25. März) 134. — desgl.auf der Hessischen
Landesausstellungin Darmstadt 1908 (Bek. v.
30. April) 162.

UübereinkunftzwischenDeutschlandund Italien,
betr.denSchutzan Werkender Literatur und Kunst
und an Photographien(v. 9. Nov. 07.) 80. — Auf.
hebungder gleichartigenUbereinkunftvom 20. Juni
1884 (das.Art. 1) 81. — desgl.zwischenOeatschland
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Schutz(Jorts.)
und Belgien (v. 16.Okt. 07.) 405. — Aufhebung
der gleichartigen Ubereinkunft vom 12. Dezember 1883
(das. Art. 1) 406. — Schutz von Werken der Literatur
und Kunst in den Deutschen Schutzgebieten (V. v.
15.Oft.) 627. (A. E. v. 15.Okt.) 628. — (Bek. v.
14.Nov.) 629.

Beitritt der englischen Kolonie Trinidad
und Tobago zu der Pariser Ubereinkunft zum Schutze
desgewerblichen Eigentums vom 20. März 1883
(Bek. v. 26. April) 161. — desgl. von Österreich.
Ungarn (Bek. v. 24. Dez.) 654.

Anderung des Vogelschutzgesetzes vom
22. März 1888 (G. v. 30. Mai) 314. — neueFassung
desselben (Bek. v. 3. Juni) 317.

Beitritt derNiederlandeundderVereinigtenStaaten
von Amerika zumAbkommenvom 18.Mai 1904, betr.
SchutzgegendenMädchenhandel (Bek.v.3.Aug.)481.

UbereinkommenzwischenDeutschlandundÖsterreich
über den gegenseitigengewerblichen Rechtsschutz
(v. 17. Nov.) 655. — desgl. zwischenDeutschland und
Ungarn (v. 17.Nov.) 659.

Schutzgebiete, Anrechnungvon Kriegsjahren aus
Anlaß des Aufstandes in Deutsch=Ostafrika(A. E. v.
14.Jan) 13.— desgl.aus Anlaß von Gefechtenusw.
in Kamerun (A. E. v. 21. Okt.) 513. — Aupfhebungdes
Kolonialrats und Bildung von Kommissionen beim

Reichs Kolonialamt(A.E. v.17.Febr.)28.— Vorlegungs=
fristenfür Schecks (Bek.v. 19.März) 85. — Tilgung
des Reichsdarlehens an das SchutzgebietTogo (G. v.
18.Mai) 206. — AnderungdesGesetzesvom16.März
1907 über Gewährung eines Darlehens an das Süd=
westafrikanische Schutzgebiet, betr. Bau der Eisen=
bahnstreckeSeeheim—Kalkfontein (G. v. 18. Mai) 206.
— Ergänzung des Gesetzesvom 30. März 1892 über
die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete
(G. v. 18.Mai) 207.

Kontrolle des Haushalts der Schutzgebietefür
1907 (G. v. 8. Febr.) 17. — Haushalts=Etat für
1908 (G. v. 31. März) 118. —erster Nachtrag(G.
v. 18. Mai) 201.

EinrichtungeinerPostdampferlinie vomSchutz.
gebieteNeuguineanachHongkongundAustralienunter
Wegfall der Anschlußlinie von Singapore nach Neu=
guinea (G. v. 3. Juni) 361. — Einrichtung der Ver=
waltung und Eingeborenen=Rechtspflege in
denafrikanischenund Südseeschutzgebieten(V. v. 3. Juni)
307.— Schutz vonWerkender Literatur undKunst

OigitizedbyCo= gle

Schutzgebicte (Forts.)
in den DeutschenSchutzgebietenund Beitritt der Schutz=
gebietezur BernerUbereinkunftvom9. September1886
(V. v. 15.Okt.) 627. (A. E. v. 15.Okt) 628. (Bek.
v. 14.Nov.) 629. — Beitritt zur deutsch französi.
schen Ubereinkunft über den Schutz an Werken der
Literatur und Kunst und an Photographien vom
8. April 1907 (Bek. v. 20. Nov.) 631. — Beitritt
zum internationalen Funkentelegraphenvertrage
vom 3. November1906 (Bek. v. 5. Dez.) 615.

Schweden, AbänderungderGeneral-.Akte der Brüsseler
Antisklaverei=Konferenz (Vertr. v. 3. Nov. 06.)
5. — Beitritt zur internationalenUbereinkunftüber
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(Bek. v. 29. Jan.) 15. — Liste der am Internationalen
Übereinkommenüber denEisenbahnfrachtverkehrbeteiligten
Eisenbahnstrecken (Bek. v. 28. Febr.) 53, 60. —
Anderungendarin (Bek. v. 20. Dez.).653. — Zusatz=
akte zum Brüsseler Vertrage vom 5. März 1902 über
die Behandlungdes Suckers (v. 28. Aug. 07.) 135.
— Vertrag mit DeutschlandwegenHoerstellungeiner
Eisenbahn=Damffährenverbindung zwischenSaß=
nitz und Trelleborg) (v. 15. Nov. 07.) 165. — Be=
stimmungenüber die technische Einheit im Eisen=
bahnwesen (B. v. 25. Mai) 362. — internationaler
Funkentelegraphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411.

Schwefeläther, Beförderungim InternationalenEisen.
bahnfrachtverkehr(Ubereinkv. 19.Sept 06. zuAnl. 1,
III u. IV) 533.

Schwefelphosphor, Beförderung im Internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Übereink. v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, I) 532.

Schwefelsäure, Beförderungim InternationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(ÜUbereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1,
VI, VII, XI) 535.

Schweiz, Staatsvertragmit demDeutschenReiche,betr.
eine Eisenbahnverbindung zwischenPfetterhausen
und Bonfol (v. 7.Mai 066.)1. — Bestimmungenüber
die technischeEinheit im Eisenbahnwesen (Bek.
v. 25.Mai) 362.

Neue Liste der am Internationalen Uberein=
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr be=
teiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 28. Febr.)45. 54.
56. 61. — AbänderungderListe(Bek.v. 8. Aug.)492.
(Bek.v. 20.Dez.)653.— ZweitesZusatzübereinkommen
zum InternationalenÜbereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr(v. 19. Sept. 06.) 515. — Unter.
stützungsfondsfür die AngestelltendesZentralamtsfür
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Schweiz (Forts.)
den internationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v.
19.Sept. 06. Art. 2) 524. — Vereinbarungerleichtern.
der Vorschriften im Eisenbahnverkehremit Deutschland
(Bek.v. 4. Nov.) 595.

ZusatzaktezumBrüsselerVertragevom5.März 1902
über die Behandlung des Zuckers (v. 28. August 07.)
135. — Verlegung der Landesgrenze bei Leopolds=
höhe(Bek. v. 12.Aug.) 493. (G. v. 31. Juli) 497.

Sceheim, Eisenbahnvon dort nachKalkfonteinin Süd.
westafrika(G. v. 18. Mai) 207.

Seeschiffahrt, AnderungderVorschriftendesHandels=
gesetzbuchsüberdieSeeversicherung(G. v. 30.Mai) 307.

Sceschiffe, Abönderungder Schiffsvermessungsordnung
vom I. März 1895 (Bek.v. 12.April) 149. — desgl.
der Vorschriften des Handelsgesetzbuchsüber die See=
versicherung(G. v. 30. Mai) 307.

Sceversicherung, Nichtanwendungder Vorschriftendes
Gesetes über den Versicherungsvertrag (G. v.
30. Mai § 186) 303. — Anderung der Vorschriften
des Handelsgesetzbuchs über die Seeversicherung
(G. v. 30.Mai) 307.

Seide, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht.
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.00. zuAnl. I, XXII) 555.

Seilerwaren, Beförderung im internationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XNID 556. ·

Sekundawechsel (Bek.v. 3. Juni Art. 66) 340.
Sekurit, Beförderung von Patronen daraus im Verkehr
mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVe
612.

Selbstentzündung, Ausschlußaller ihr unterworsenen
Gegenständevon der Beförderung im internationalen
Eisenbahnfrachtvertehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 3,
I, 10 525.

Serbien, Bestimmungen über die technischeEinheit im
Eisenbahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362.

Servisklassen der einzelnenStellen desLandheers,der
Marine und des Reichsmilitärgerichts (G. v. 31. März
8 6) 88.

Servisvergütungen für diebewaffneteMachtimFrieden
(A. E. v. 23. März) 132.

Sicherheitsleistung im Börsenhandel(G. v. 8. Mai
Art. III) 184. (Bek. v. 27. Mai 8§§51ff.) 228.

Sicherheitssprengpulver der vereinigten Cöln=
Rottweiler Pulverfabriken, BeförderungvonPa.
tronen daraus im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v.
4. Nov. zu Anl. 1, XXNVh 612.

OigitizedbyCe= gle

1908.

Sicherheitssprengstoffe,Beförderungvon Patronen
daraus im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu
Anl. 1, XXXVe) 610, 613.

Sicherstellung beiWechseln(Bek.v.3. Juni Art.25f..)
332.

Sichtwechsel(Bek.v. 3. Juni Art. 4) 328.
Siegenit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
18.Dez.)648.

Signale zur Nachrichtenvermittelungauf Schiffen(Bek.
v.16.Juli)476.

Silkativ, Beförderung im internationalenEisenbahn.
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. I1,
XXXV) 570.

Silberbarren, bedingungsweiseBeförderungim inter=
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.
06.Art.3,1,2)525.

Silbermünzen, Ausprägungeiner Silbermünzeven
3 Mark (G. v. 19.Mai) 212.

Singapore, Wegfall der AnschlußdampferlinienachNeu=
guinea(G. v. 3. Juni) 361.

Skulpturen, Ankauf solcheraus derGustav. Müller=
Kunststiftung(Bek. v. 12.Mai) 250.

Sodor, Beförderung im Internationalen Eisenbahnfracht.
verkehr(Ubereink.v. 19. Sept.06. zu Anl. 1, XXVII)
563.

Solaröl, Beförderung im InternationalenEisenbahn.
frachtverkehr (Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
Xu 511.

Solawechsel (Bek. v. 3. Juni Art. 66) 340.
Spanien, Abänderung der General=Akte der Brüsseler
Antisklaverei. Konferenz(Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5.
— internationaler Funkentelegraphenvertrag (v.
3. Nov. 06.) 411.

Sparklett, Beförderung im Internationalen Eisenbahn.
frachtverkehr (Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXVII) 563.

Speicher, Andienung von Getreide und Mehl an der
Berliner Produktenbörsevom Speicher (Bek v. 20. Mai)
210.

Speiseraum in Anlagen zurHarstellungelektrischerAkku.
mulatoren aus Blei (Bek. v. 6. Mai § 14) 174.

Spirituosen, Sollsatzund Besteuerungbei der Einfuhr
in Afrika (Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5. — Beförderung
im Internationalen Eisenbahnfrachtverkehr
(Ubereink.v. 19. Sept.06. zu Anl. 1, XlI) 540.
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Spiritus, Beförderungim Internationalen Eisen—
bahnfrachtverkehr (Übereink.v. 19. Sept. 06. zu
Anl. 1, XII und XXXV) 540. — Beförderung des
allgemeinenDenaturierungsmittelsfür Spiritus im
EisenbahnfrachtverkehremitderSchweiz (Bek.v.4.Nov.
zu Anl. 1, Xla) 596.

Spirituslack, Beförderung im InternationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXX #3.

Spitzen, bedingungsweiseBeförderung im Internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. Art. 3,
I, 2) 526.

Sprache in öffentlichenVersammlungen(G. v. 19. April
12) 133.

Sprengkapseln (Sprengzündhütchen), Beförderung
im Verkehr mit derSchweiz(Bek.v. 4. Nov. zuAnl. 1,
XNNV#)607.

Sprengöl, Beförderungim InternationalenEisenbahn.
frachtverkehr (Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 3, 1)525.

Sprengsalpeter, Beförderungvon Patronendaraus
im Verkehr mit derSchweiz(Bek.v. 4. Nov. zuAnl. 1,
XXXTO 613.

Sprengstoffe, Beförderungmit der Eisenbahn (Vek.
v. 20. Mai) 256.— Beförderung im Internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr (Ubereink.v. 19. Sept. 06.
Art. 3, I) 525. — im Verkehrmit derSchweiz (Bek.
v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVaff.) 599.

Sprit, Beförderungim InternationalenEisenbahnfracht.
verkehr(lbereink.v. 19.Sept. 06. zuAnl. 1,XII) 540.

Spurkränze der Räder von Eisenbahnfeahrzeugen(Bek.
v.25.Mai)365.

Spurweite derBahngleise(Bek.v. 25.Mai) 302.
Staatsauleihe, ZulassungdeutscherStaatsanleihenzum
Börsenhandel(G. v. S. Mai Art. II, b und ch 183.
(Bek.v. 27.Mai§39)224.

Staats=Eichämter (G. v. 30. Mai § 18) 353.
Staatskommissare zur Beaufsichtigungder Börsen (G.
v. 8. Mai Art. III a) 189. (Bek. v. 27. Mai) 215.

Stahlspäne, Beförderung im InternationalenEisen.
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXXI ö7I.

Stahlwerke, Bestimmungenüber ihrenBetrieb (Bek.v.
19. Dez.) 650.

Stammeinlage imPostschekkverkehre(Bek.v.6.Nov.)587.
Statuen, bedingungsweiseBeförderung im Internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. Art. 3,
1, 2) 526.

Ligitizsc by COL gle
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Steinkohlen-Plastammon, Beförderungmit derEisen=
bahn (Bek. v. 18. Dez.) 648.

Steinkohlenteeröle, Beförderungim Internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink. v. 19. Sept. 06. zu
Anl. I, XIII) 541.

Stempelabgabe von Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge
ausländischerBesitzer (G. v. 18. Mai) 210.

Stettin, Einfuhr von Pflanzen usw. über das Zellamt1
Stettin- Hansabrücke(Bek. v. 27. Mai) 255.

Steuer auf Spirituosen bei der Einfuhr in Afrika
Vertr. v. 3. Nov. 06.) 5. — ErmeßigungderSucker.
steuer (G. v. 19. Febr.) 27.

Stickereien, bedingungsweiseBeförderung im Inter=
nationalenEisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.
06.Art.3, I, 2)526.

Stickoxydul, Beförderungim InternationalenEssenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XXVII) 563. — desgl. im Verkehr mit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XI.IV) 619.

Stiftung, Gustav. Müller, Stiftung zum Ankaufe von
Kunstwerkenund zu Gunstendes DeutschenHospitals
in Rom (G. v. 7. Jan.) 131. (Bek. v. 12. Mai) 215.

Stosvorrichtungen, elastische,an Eisenbahnfahrzeugen
(Bek. v. 25. Mai Art. II) 305. — Mängel daran
(das. Art. III) 371.

Strafbestimmungen für Majestätsbeleidigungen
(G. v. 17. Fgebr.) 25. — über Zuwiderhandlungen
gegendas Vereinsgesetz (G. v. 19. April §8§18 u. 19)
155. — desgl. gegendas Börsengesetz (G. v. 8. Mai
Art. IIIa u. 1V) 189. (Bek. v. 27. Mai) 215. —
desgl. gegendas Vogelschutzgesetz (Bek. v. 3. Juni
886 u. 7) 319. — desgl. gegendie Maß und Ge.
wichtsordnung (G. v. 30. Mai §§8.22)351.

Strafgesetzbuch, Abänderungder Vorschriften, betr.
Majestätsbeleidigungen (G. v. 17. Febr.) 25. —
Aufhebung des 82 Abs. 2 des Einführungsgecsetzesdazu
vom 31. Mai 1870, betr. Mißbrauch des Vereins.
und Versammlungsrechts (G. v. 19. April § 23)
156.

Strasprozeszordnung, Aufhebungdes§#6Abs.2 Nr. 2
des Einführungsgesetzesdazu vom l. Februar 1877,
betr. Vereins=und Versammlun,srecht (G. v. 10. April
g23) 156.

Strafverfahren bei Zuwiderhandlungengegen das
Börsengesetz(G. v. 8. Mai Art. IIIa) 189. (Bek. v.
27. Mai) 215.
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Strafverfolgung beiMajestätsbeleidigungen (.
v. 17. Febr.) 25. —bei Zuwiderhandlungengegendas
Börsengesetz (G. v. 8. Mai Art. III#a)189. (Bek.v.
27. Mai) 215.

Streitigkeiten zwischenden Armenverbändenüber die
UnterstützungHilfsbedürftiger(Bek.v. 7. Juni 8§37f..)
389.

Stuttgart, SchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derWanderausstellung der Deutschen
Landwirtschafts.Gesellschaft in Stuttgart 1908 (Bek.
v. 5. März) 64. — Sitz einer Abrechnungsstelleim
Scheckverkehre (Bek. v. 19. März) 86.

Sublimat, Beförderungim internationalenEisenbahn.
frachtverkehr(Übereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl.1,
XVIII) 551.

Süd=Nigeria, BeitrittzurInternationalenÜUbereinkunft
über Maßregeln gegen Pest usw. vom 3. Dezember
1903(Bek.v. 8.Dez.)65.

Südsee, Einrichtungder Verwaltungund Eingeborenen.
Rechtspflige in den afrikanischen und Südseeschutz=
gebieten(V. v. 3. Juni) 397.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet, Haushalts=
Etat für 1908 (G. v. 31. März) 123. — Nachtrag
(G. v. 18.Mai) 203, 205.

Anderungdes Gesetzesvom 16.März 1907 über
GewährungeinesDarlehensan das Südwestafrikanische
Schutzgebiet,Bau der Eisenbahnstrecke Seeheim-
Kalkfontein(G. v. 18.Mai) 206.

T.
Tabakindustrie, Arbeitsverhältnissein Werkstättender
Tabakindustrie(G. v. 28. Dez. Art. 3, 1) 674.

TagebuchderKursmakler(Bek.v. 27.Mai § 33) 222.
Tagegelder derMitgliederder Börsenausschüsse(Bek.
v.27.Mai§3)216.

Taler, AusprägungeinerSilbermünzevon 3 Mark (G.
v. 19.Mai)212.

Talg, Beförderung im internationalen Eisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1, XXIII, 1)
50.)7%.

Taxe bei Versicherungen(G. v. 30. Mai 8857, 87) 275.

höhereReichsbehörde(A. E. v. 5. April) 148.
Teilzahlungen bei Wechseln(G. v. 30. Mai §1) 321.
(Bek. v. 3. Juni Art. 38, 39) 335.
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Telegrammgebührenfür Funkentelegramme(Vertr.v.
3. Nov. 06. Art. 10) 414.

Telegraphenanlagen ohne metallischeVerbindungs=
leitungen und auf Schiffen (G. v. 7. März) 79. (Bek.
v. 16. Juli) 476. — Internationaler Funkentelegraphen=
vertrag (v. 3. Nov. 06.) 411.

Telegraphemwesen, Abänderung desGesetzes über
das Telegraphenwesendes DeutschenReichs v. 6. April
1892(G. v. 7. März) 79. — InternationalerFunken=
telegraphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411. —
Schiffstelegraphie (Bek. v. 16. Juli) 476.

Telegraphenstationenfür Funkentelegraphie,Einrichtung
(AusführungsübereinkunftzumFunkentelegraphenvertrage,
Nr.1)435.

Terminhandel an der Börse (G. v. 8. Mai Art. III)
184. (Bek. v. 27. Mai IV) 227. — Zeithandel in
Getreide und Mehl an der Produktenbörse zu
Berlin (Bek. v. 29. Mai) 240.

Terpentinöl, Beförderungim InternationalenEisenbahn=
frachtreikehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
XVI u. XXN) 550.

TestamentdesProfessorsGustavMüller,Auszugdaraus
(Bek. v. 12.Mai) 250.

Teuerungszulagen an UnterbeamteundeinenTeil der
Beamten(G. v. 18.Mai) 199.

Theater, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez. Art. 3, I)
674.

Thermo=Alkoholometer, Eichung(G. v. 30. Mai
5#rp351.

Thunderite, Beförderung von Patronen daraus im
Verkehrmit der Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XJXNVA 613.

Tier, Viehversicherung (G. v. 30.Mai §§116ff)
287. — Anderung der Haftpflicht des Tierhalters
(G. v. 30. Mai) 313. — Beförderung von fäulnis=
fähigen tierischenAbfällen im Internationalen Eisen=
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. zu Anl. 1,
XNID 556.

Tilgung desReichsdarlehensan dasSchutzgebietTogo
(G. v. 18.Mai) 206.— Der Schutzgebiets-=Anleihen
(G. v. 18.Mai Art.I § 4e) 208.

Tobago —englische Kolonie —, Beitritt zur Pariser
übereinkunft m Schutzedes gewerblichenEigentums
vom20.März1883(Bek.v. 26.April)161.

Tod,Lebensversicherung(G. v. 30. Mai 8§ 159ff.) 297.
Togo, Haushalts-Etat für 1908 (G. v. 31. März)
122. — Nachtrag (G. v. 18. Mai) 202, 205. —
Tilgung desReichsdarlehens (G. v. 18.Mai) 206.
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Toluol, Beförderung im internationalenEisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1, XIII) 541.

Tonne, dasTausendfachedesKilogramms(G.v. 30.Mai
S5) 350.

Tonkunst, gegenseitigerSchutzdes Urheberrechtsan
Weken der Tonkunst in Deutschland und Italien
(Abereink.v. 9. Nov. 07. Art. 4) 83.

Torföl, Beförderungim internationalenEisenbahnfracht.
verkehr (Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1, XIII
u.XIK) 541.

Tragfedern an Eisenbahnfahrzeugen(Bek. v. 25. Mai
Art II) 367. — Mängel daran (das.Art. III) 370.

Transportversicherung (G. v. 30.Mai §§ 129ff,
187)289.

Trassant bei gezogenenWechseln(Bek. v. 3. Juni) 326.

TrassatbeimWechsel(Bek.v. 3.Juni)326.
Treibriemen aus BaumwolleoderHanf, Beförderung
im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v.
19.Sept. 06. zu Anl. 1, XXII) 556.

Trelleborg, Vertrag zwischenDeutschlandundSchweden
wegen Herstellung einer Eisenbahn=Dampffährenver=
bindungzwischenSaßnitz und Trelleborg (v. 15. Nov. 07.)
165.

Trinidad —englische Kolonie — Beitritt zur Pariser
Übereinkunft zum Schutze des gewerblichenEigentums
vom20. März 1883 (Bek. v. 26. April) 161.

Trockene Wechsel (Bek. v. 3. Juni Art. 96 ff.) 347.

Türen an Eisenbahnfahrzeugen(Bek.v. 25.Mai) 368.
Türkei, internationalerFunkentelegraphenvertrag(v.
3.Nov.06.)411.

u.
sibelriechendeErzeugnisse,Beförderungim internationalen
Eisenbahnfrachtverkehr(Abereink. v. 19. Sept. 06.
Art. 3, I) 525. 7

Übereinkommen — Internationales — über den
Eisenbahnfrachtverkehr, BerichtigungderListeder
daranbeteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 30. Dez.07.)
4. (Bek. v. 23. Jan.) 14. (Bek. v. 4. Febr.)21. —
neue Liste (Bek. v. 28. Febr.) 39. — Abänderungen
(Bek.v. 9. April) 145. (Bek. v. 8. Aug) 492. (Bek.
v. 25. Sept.) 503. (Bek.v. 20. Dez.)663. — Zweites
Zusatzübereinkommendazu (v. 19. Sept. 06.) 515.
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übereinkunft — internationale— überMaßregelngegen
Pest, Cholera und Gelbfieber, Beinitt derbritischen
Kolonie Gambia (Bek. v. 13. Jan.) 12. — deögl.
Schwedens (Bek. v. 29. Jan.) 15. — desgl. der
Leeward-Inseln, der Falkland-=Inseln, der Oranjefluß.
Kolonie sowie von Süd-Nigeria und von Jamaika
(Bek. v. 8. Dez))645.

Übereinkunft zwischenDeutschland und Italien,
betreffendden Schutz an Werken der Literatur und
Kunst und an Photographien (v. 9. Nov. 07.) 87.
— Aufhebung der gleichartigen Ubereinkunft vom
20. Juni 1884 (das. Art. 1) 81. — Ubereinkunft
zwischenDeutschland und Belgien, betreffend den
Schutz an Werken der Literatur usw. (v. 16. Okt. 07.)
405. — Aufhebung der gleichartigenUbereinkunft vom
12. Dezember1883 (das. Art. 1) 106. — Beimitt der
Deutschen Schutzgebiete und der Französischen
Kolonien zurdeutsch französischenUbereinkunft über
den Schutz an Werken der Literatur und Kunst und an
Photographienvom8.April 1907(Bek.v. 20.Nov.)06011.

ZusätzlicheAbmachungenzu der Ubereinkunft vem
4. Februar 1898 über die Eichung der Binnen.
schiffe (Bek. v. 1. Juni) 398. — Beitritt der Re=
publik Liberia zur Berner internationalenUrheber
rechtsübereinkunft vom 9. September 1886 nebst
Zusatzübereinkommen(Bek. v. 1. Nov.) 585.

übermittelung von Funkentelegrammen(Ausf.Ubereink.
zum Funkentelegraphenvertragev. 3. Nov. 00. XV bis
NNN) 443.

übersetzungsrecht, gegenseitigerSchutzzwischenDeunz
land und Italien (Ubereink.v. 9. Nov. 07.) 80.—
desgl.zwischenDeutschlandund Belgien (Ubereink.v.
16.Okt. 07.) 405.

überversicherung(G. v. 30.Mai 8851ff.)274.
überwachung desGeschäftsverkehrsan der Börse dunch
Staatskommissare(Bek. v. 27. Mai) 215.

Überweisung, EinführungdesBost. überweisungs-und
Scheckverkehrs (G. v. 18. Mai § 2) 197. — Erlaß
einerPostscheckordnung (Bek. v. 6. Nov.) 587. —
Einzahlungen auf ein Postscheckkonto durch Uber=
weisung von einem anderen Postscheckkonto(Bek. v.
6. Nov. § 5) 589. — desgl. Rückzahlungen(Bek. v.
6. Nov. S§6, 7) 590.

Umherziehen, Gestattungdes Feilbietensvon Bier im
Umherziehenin Leipzig(Bek. v. 1. Juli) 468.

Umzugskosten für Schutzgebictsbeamte(G. v. 31. März)
129.
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Unfallversicherung, Wertverhältnis der Mark zum
niederländischen Gulden auf dem Gebiete der Un=
fallversicherung(Bek. v. 29. Jan.) 15. —allgemeine
Bestimmungenüber VersicherunggegenUnfälle (G. v.
30. Mai §§179ff.) 301.

Ungarn, Eisenbahnstrecken,beteiligtam Internationalen

(Bek.v. 28. Febr.)50. — Anderungen(Bek.v. 9. April)
146. — Sweites Jusatzühereinkommenzum Haupt=
vertrag über den Eisenbahnfrachtverkehr(v. 19. Sept.
06.) 515. — Bestimmungen über die technische Ein=
heit im Eisenbahnwesen (Bek. v. 25. Mai) 362.
—internationaler Funkentelegraphenvertrag (v.
3. Nov. 06.) 411. — Beitritt zu den internationalen
AbmachungenzumSchutzedesgewerblichen Eigen.
tums (Bek. v. 24. Dez.)654. — Ubereinkemmenmit
Deutschland über den gegenseitigen gewerblichen
Rechtsschutz (v. 17. Nov.) 659.

Universalerbe des in NRomverstorbenenProfessors
Gustav Müller ist das DeutscheReich (Bek. v. 12. Mai)
250.

Unsicherheit, Regreß auf Sicherstellungbei Wechseln
wegen Unsicherheit des Akzeptanten (Bek. v. 3. Juni
Art.29)333.

Unterbeamte, einmaligeBeihilfen (G. v. 18.Mai) 199.
Untergestelle ven Eisenbahnfahrzeugen,Mängel daran
(Bek.v. 25.Mai Art. III) 371.

Unterhaltung der Eisenbahnfahrzeuge(Bek.v. 25.Mai
Art. 1II) 369.

UnterschriftenbeiWechseln(G.v.30.Mai§ 1)321.(Bek.
v. 3. Juni) 326.

Unterstützung hilfsbedürftigerDeutscherdurch Orts=
und Landarmenverbände (G. v. 30. Mai Art. 1)
377 (Bek.v. 7. Juni §F 1, 2, 5, 8, 14,27, 28, 30,61,
62) 381.— Streitigkeiten derArmenverbändeüber
dieUnterstützungspflicht(Bek.v. 7. Juni 8§37, 53) 389.

Unterstützungswohnsitz, Abänderung des Gesetzes
darüber und Einführung diesesGesetzesin Elsaß Loth.
ringen (G. v. 30. Mai) 377. — Bekanntmachungder
neuen Fassung desGesetzes(Bek.v. 7. Juni) 380.—
Erwerb des Unterstützungswohnsitzes(G. v. 30. Mai
Art. 1) 377. (Bek.v. 7. Juni 8§§9 bis 21) 382. —
Verlust desselben(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek. v.
7. Juni §§22 bis 27) 385. — Fehlender Nach=
weis des UnterstützungswohnsitzesHilfsbedürftiger (G.
v. 30.Mai Art. 1)377. (Bek.v. 7. Juni §§30 bis 34,
65)387. «
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Untersuchung der Eisenbahnfahrzeuge(Bek. v. 25.Mai
Art, III) 309.

Unterversicherung (G. v. 30.Mai § 56) 275.
Unterwasserschallsignale zur Nachrichtenvermittelung
(Bek.v. 16.Juli) 476.

Urgewicht, deutsches,Beschreibung(G. v. 30.Mai §§4,
19)350.

Urheberrecht, UbereinkunftzwischenDeutschlandund
Italien, betr. den Schutz an Werken der Literatur
und Kunst und an Photographien (v. 9. Nov. 07.) 80. —
Aupfhebungder gleichartigenUbereinkunft vom 20. Juni
1884 (das. Art. 1) 81. — desgl. zwischenDeutschland
und Belgien (v. 16. Okt. 07.) 105. — Aufhebung der
gleichartigenUbereinkunft vom 12. Dezember1.83 (das.
Art. 1) 106. — Beitritt der Republik Liberia zur
Berner internationalenUrheberrechtsübereinkunftvom
9.September1886 nebstZusatzabkommen(Bek. v. 1.Nov.)
585. — desgl. der ODeutschen Schutzgebiete (V. v.
15.Okt.)627. (A. C. v. 15.Okt.)628. (Bek.v.14.Nov.)
629.

Urkunden desWechselprotestes(G. v. 30.Mai § 1) 321.
(Bek. v. 3. Juni Art. 87 ff.) 344.

Urmaß, deutsches,Beschreibung(G.v. 30.Mai §§2, 10)
349.

Uruguay, inteinationaler Funkentelegraphenvertrag(v.
3. Nov. 06.) 411.

V.

Veranstalter einer öffentlichenpolitischenVersammlung
(G.v. 19.April § 10)153.

Veräußerung einerversichertenSache(G. v. 30.Mai
§ 69 ff.) 278.

Verbot bestimmterArtenvonBörsentermingeschäften
(G. v. 8. Mai Art. III) 184. (Bek.v.27.Mai IV) 227.
—des FangensverschiedenerVogelarten zu gewissen
Zeiten(G. v. 30.Mai Art. 1) 314. (Bek.v. 3. Juni §2)
317. — von unrichtigen Maßen im eichpflichtigen
Verkehre (G. v. 30. Mai § 13) 352.

Verehelichung, Erwerbungdes Unterstützungswohnsitzes
durchVerehelichung(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek.
v. 7. Juni 8§.9, 15 bis 17) 382.

Vereine, Vereinsgesetz(v. 19.April) 151.
Vereinigte Staaten von Amerika, internationaler
Funkentelegraphenvertrag (v. 3. Nov. 06.) 411.
— Beitritt zum Abkommenvom 18.Mai 1904, betr.
SchutzgegendenMädchenhandel (Bek. v. 3. Ang.)
481.
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Vereinsgesetz (v. 19. April) 151.
Vereinsrecht, Vereinsgesetz(v. 19. April) 151.
Verfahren, AbänderungdesVerfahrensbeimAussichts=
amtefür Privatversicherung(V. v. 15. Aug.) 499.

Verfalltag bei Wechseln(Bek. v. 3. Juni) 326.
Verfallzeit beiWechseln(Bek.v. 3. Juni) 326.
Verjährung der Strafverfolgungbei Majestäts=
beleidigungen (G. v. 17. Febr.) 25. — Fristen im
Scheckverkehre (G. v. 11.März §§20, 21, 22) 75.
— Verjährung der Ordnungsstrafen wegen verbotener
Börsentermingeschäfte (G. v. 8. Mai Art. IIIa)
189. (Bek. v. 27. Mai §§72, 86) 232.—desgl. der
Ersatzan sprüche wegen unrichtiger Angaben über den
Wert von Börsenpapieren (Bek. v. 27. Mai § 47)
226. — desgl. von Ansprüchenaus Versicherungs=
verträgen (G. v. 30. Mai § 12) 265.— desgl.aus
Wechseln (G. v. 30. Mai § 4) 325. (Bek.v. 3. Juni
Art. 77, 78, 79, 83, 100) 342. — desgl.derErsatzan=
sprüchevon Armenverbänden für Kur undVerpfle=
gung Hilfsbedürftiger (Bek. v. 7. Juni § 30 a) 387. —
desgl. des Anspruchs auf Jahlung oderRückzahlungvon
Frachtzuschlägen im internationalen Eisenbahnfracht.
verkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. Art. 1, III) 519.

Verkauf einerversichertenSache(G.v. 30.Mai §§69ff.)
278.

Verkehrsfehlergrenzen im eichpflichtigenVerkehre(G.
v. 30. Mai § 13) 352.

Verkehrsgewerbe, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez.
Art.3,1)674.

Verlust des Versicherungsscheins (G. v. 30. Mai
7*l3)264. — von Wechseln und deswechselmäßigen
Anspruchs (Bek. v. 3. Juni) 326. — des Unter=
stützungswohnsitzes (G. v. 30. Mai Art. 1) 377.
(Bek.v. 7.Juni§822bis27)385.

Verpackung vonPlastrotyl beiBeförderungmit der
Eisenbahn(Bek. v. 1. Febr.) 18. — desgl.von Pa=
tronen aus Silesia-Sprengstoff(Bek. v. 1. Febr.) 19.
—desgl. von Geschützmunition (Bek. v. 29. Mai)
259. — desgl.von Paraffinzünd bändern (Bek.
v. 20.Juli)478.

Verpflegung Hilfsbedürftigerauf KostenderOrtsarmen.
verbände(G. v. 30. Mai Art. 1) 377. (Bek.v. 7. Juni
8& 29 bis 34) 386.

Verrechnung durchScheck(G. v. 11.März § 14) 74.
Versammlung, Vereinsgesetz(v. 19. April) 151.

Versammlungsrecht, Vereinsgesetz(v. 19. April) 151.
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Versicherung, Gesetzüber denVersicherungsvertrag(v.
30. Mai) 263. — Anzeigepflicht(das.Abschn.1 Tit. 1I)
266. — Prämie (das.Abschn.1 Tit. III) 270. — Ver.
sicherungsagenten(das. Abschn. I Tit. IV) 272. —
Schadensversicherung(das. Abschn. II) 274. — Feuer=
versicherung(das.Abschn.II Tit. II) 281. — Hagelver=
sicherung(das. Abschn.II Tit. 1II) 296. — Viehver=
sicherung(das.Abschn.11 Tit. IV) 287. — Transport.
versicherung(das.Abschn.11Tit. V) 289. — Haftpflicht.
versicherung(das.Abschn.II Tit. VI) 294. — Lebens.
versicherung(das.Abschn.III) 297. — Unfallversicherung
(das.Abschn.IV) 301. — Einfährungsgesetzzum Gesetz#
über den Versicherungsvertrag(v. 30. Mai) 305.

Anderungder Vorschriftendes Handelsgesetzbuchs
über die Seeversicherung (G. v. 30. Mai) 307.

Beaufsichtigung der inländischen privaten Rück.
versicherungsunternehmungen (Bek. v. 18. Juni)
409.

Versicherungsagenten(G.v. 30.Mai § 43f.) 272.
Versicherungsbeirat des Aufsichtsamtsfür Drivat.
versicherung,Erhöhung der Mutgliederzahl(Bek. v.
21. Nov.) 634.

Versicherungsgesellschaften, Vertrag zwischendem
DeutschenReiche und denNiederlanden über die gegen=
seitige Anerkennung der Aktiengesellschaftenund anderer
kommerzieller,industrieller oder finanzieller Gesellschafteu
(v. 11.Febr.07.) 65. — Ratifikation diesesVertrags
(Bek. v. 1. März) 67.

Versicherungsschein,UrkundeüberdenVersicherungs=
vertrag(G. v. 30. Mai §§3ff.) 261.

Versicherungswert bei Schadensversicherungen(G. v.
30. Mai §§51ff.) 274.

Vertrag, Versicherungsvertrag(G. v. 30. Mai) 263.—
Anderungender Vorschriftenüber Seeversicherungsver=
träge(G. v. 30. Mai) 307.

Vervielfältigung vonWechseln(Bek.v. 3. Juni Art.66
bis72)340.

Verwahrer von Wechselduplikatenund Wechselkopien
(Bek. v. 3. Juni Art. 68, 69, 72) 340.

Verwaltung in denafrikanischenundSüdseeschutzgebieten
(V. v. 3. Juni) 397.

Verwaltungsbehörden, Befugnisseim Vereins und
Versammlungsrechte (G. v. 19. April) 151. —
Abänderungder §§ 129, 129a, 133 der Gewerbe=
ordnung (G. v. 30. Mai Art. 1, III, IV, VII) 356.
Kontrolle und Befugnisse bezüglichder Uberstunden
in den Betrieben der Großeisenindustrie (Bek. v.
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Verwaltungsbehörden (Forts.)
19.Dez.)650. — BeschwerdeinstanzgegenPolizeiver=
fügungen bezüglich der Arbeitszeit jugendlicher
Arbeiter und von Arbeiterinnenin Gewerbebetrieben
(G. v. 28. Dez. Art. 1, II 13f.) 670.

Verwaltungsstreitverfahren über Auflösung von
Vereinen und Versammlungen(G. v. 19. April §§2
u. 15) 151.

Verzeichnis der Funkentelegraphenstationen
(Ausf.=Ubereink.zum Funkentelegraphenvertragevom
3. Nov. 06. IV) 436. — der Namen der mit Über=
stundenarbeitendenArbeiter in Anlagen der Groß.
eisenindustrie (Bek. v. 19.Dez.) 650.

Vieh, Abänderungder VorschriftenüberSchlachtvieh=
und Fleischbeschau(Bek. v. 4. Juli) 471.

Biehbeförderung mit derEisenbahn,Reinigungund
Desinfektion der dazu benutztenWagen (Bek. v
25. Mai Art. III) 369.

Viehseuchen, Anzeigepflichtfür Gehirn.Rückenmarkent.
zündung und Gehirnentzündung der Pferde für
das HerzogtumSachsen=Altenburg(Bek. v. 13. Febr.)
23. — desgl. für Influenza der Pferde für das
ganzeReich (Bek. v. 29. Juli) 479.

Viehversicherung (G. v. 30. Mai 8§116ff.) 287.
Vitriolöl, Beförderungim InternationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept.06.zuAnl. 1,VI)
535.

Vögel, Anderung des Vogelschutzgesetzes vom
22. März 1888 (G. v. 30. Mai) 314.— neueFassung
desselben (Bek. v. 3. Juni) 317. — Handel mit
lebendenVögeln (G. v. 29. Juni) 473.

Vorlegungsfristen für Schecks(G.v.11.März8§11f.)
73. — für Auslandsschecks(Bek. v. 19.März) 85.

BVormann der Indossanteneines Wechsels(Bek. v.
3. Juni) 326.

Vorschüsse auf Nachnahmenim InternationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06. Art. 1,
VI)521.

Vorsitzender der Berufungskammerim ehrengericht.
lichen Verfahren an der Börse (Bek. v. 27. Mai
§517) 219. — der Kommissionen im Ordnungsstraf=
verfahren wegen verbotenerBörsentermingeschäfte
(Bek. v. 27. Mai I§ 75ff.) 233. — des Bundesamts
für dasHeimatwesen (Bek.v. 7. Juni 8§.42,45) 390.

Vorstand einespolitischenVereins (G. v. 19.April §3)
151. — der Börsen und ihrer Abteilungen(Bek. v.
27. Mai) 215.
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Voruntersuchung im ehrengerichtlichenVerfahrenan der
Börse (Bek. v. 27. Mai I§s12, 24) 218. — im
Ordnungsstrafverfahrenwegen verbotenerBörsentermin.
geschäfte(Bek. v. 27. Mai § 79) 234.

Vorzeigung von Wechseln(Bek. v. 3. Juni) 326.
Voswinkelscher Sicherheitssprengstoff, Beförderung
von Patronen daraus im Verkehr mit der Schweiz
(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVch 613.

W.
Wachspulver, BeförderungvonPatronendarausim
Verkehrmit der Schweiz(Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XXXVO 613.

Waffen, VerbotdesWaffentragensin öffentlichenVer=
sammlungen(G. v. 19. April § 1I) 153. — Ausschluß
geladenerSchußwaffen von der Beförderung im inter=
nationalenEisenbahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19.Sept.
o6.Art.3,D 525.

Wagen, AnderungderEichgebührentaxe(Bek.v. 1. Febr.
Art. 3) 38. — Vorschriftenüber ihre Eichung(G. v.
30. Mai §§ 6ff.) 351. (Bek. v. 20. Okt. Art. 4 bis 6)
629.

Wagenkasten der Eisenbahnfahrzenge,Mängel daran
(Bek. v. 25. Mai Art. III) 371.

Wahlgesetz für denDeutschenReichstagvom31.Mai
—=
g23) 166.

Wahlvereine im Sinne des Vereinsgesetzes(G. v.
19.April§4)152.

Wahlversammlungen im Sinne des Vereinsgesetzes
(G.v.19.April§ 6ff.)152.

Walzwerke, BestimmungenüberihrenBetrieb(Bek.v.
19.Dez)650.

Wanderausstellung der DeutschenLandwirtschafts=
Gesellschaftzu Stuttgart 1908, SchutzvonErfindungen,
Musternund Warenzeichen(Bek. v. 5. März) 64.

Waren im Börsenhandel(G. v. 8.Mai Art. III) 184.
(Bek. v. 27. Mai) 215.

Warenzeichen, ihr Schutzauf derWanderausstellung
der deutschenLandwirtschafts.Gesellschaftzu Stutt.
gart 1908 (Bek. v. 5. März) 64. — desgl. auf der
AusstellungMünchen 1908 (Bek. v. 25. März) 134.
— desgl. auf der HessischenLandesausstellungin
Darmstadt1908(Bek.v.30.Upril)162.

Waschraum in Anlagen zur Herstellungelektrischer
Akkumulatorenaus Blei (Bek. v. 6. Mai § 14) 174.
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Wasserstoff, verdichteter,Beförderungim Verkehrmit
der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,XIIV) 621.

Weberliten, Beförderungim internationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1,XXII)
556.

Wechsel im Börsenhandel (Bek.v. 27.Mai §96)
237. — AnderungderWechselordnung,betr.Erleich=
terung des Wechselprotestes (G. v. 30. Mai) 321.

Neue Fassungder Wechselordnung (Bek. v.
3. Juni) 326. — Wechselfähigkeit(das.Art. 1 bis 3)
327. — gezogeneWechsel(das.Art. 4 bis 95) 327.
— Erfordernisse eines gezogenenWechsels (das. Art. 4
bis 7) 327. — Verpflichtungen des Ausstellers (das.
Art. 8) 328. — Indossament(das.Art. 9 bis 17)329.
— Määsentationzur Annahme (das.Art. 18 bis 20)
330. — Annahme (Akzeptation) (das. Art. 21 bis 24)
331. — Regreßauf Sicherstellung(das.Art. 25 bis 29)
332.— ErfüllungderWechselverbindlichkeit(das.Art. 30
bis 40) 333. — Regreß mangels Jahlung (daf.
Art. 41 bis 55) 335. — Intervention (das.Art. 56
bis 65) 338. — Verrielfältigung eines Wechsels (das.
Art. 66 bis 72) 340.— AbhandengekommenerWechsel
(das.Art. 73, 74) 341.—falsche Wechsel(das.Art. 75,
76) 342. — Wechselverjährung(das.Art. 77 bis 79)
342. — Klagerecht des Wechselgläubigers(das. Art. 81
bis 83) 343. — ausländischeGesetzgebung(das. Art. 84
bis 86) 343. — Protest (das.Art. 87 bis 90) 344.
— Ort und Zeit der Präsentationusw. (das.Art. 91
bis 93) 346. — mangelhafteUnterschriften(das.Art. 94,
95) 347. — eigeneWechsel(das.Art. 96 bis 100)
347.

Wechselabschriften,FormundWirkung(Bek.v.3.Juni
Art. 70 bis 72, 81) 341.

Wechselakzept, Begriff und Rechtsverhältnisse(Bek. v.
3. Juni) 326.

Wechselakzeptant,Verpflichtungen aus der An=
nahmedesWechsels(Bek. v. 3. Juni Art. 21 bis 24,
75, 81) 331. — Unsicherheit begründetAnspruch
auf Sicherstellung(das.Art. 29) 333. — Befugnis
zur Deponierung derWechselsumme (das.Art. 40,
73) 335. — Verjährung des Anspruchtsan den
Akzeptanten(das.Art. 77) 342.

Wechselbürge(Aval), Verbindlichkeitendesselben(Bek.
v. 3. Juni Art. 7, 81) 328.

Wechselduplikate,Bezeichnung imKontexte(Bek.v.
3. Juni Art. 66) 340. — Rechtsverhältnisse aus
denselben(G. v. 30. Mai § 1) 321. (Bek. v. 3. Juni
Art. 66 bis 69, 91) 340.
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Wechselerklärungen,mangelhafteundunbefugteVoll.
ziehung (Bek. v. 3. Juni Art. 94, 95) 347.

Wechselfähigkeit, Begriff und Wirkungen (Bek.
v.3.JuniArt.1 u. 3)327.— Wechselfähigkeitvon
Ausländern (das. Art. 84) 343.

Wechselfälschung, rechtlicheWirkung falscherWechsel
(Bek.v. 3.JuniArt.75,76)342.

Wechselgläubiger, Klagerecht(Vek.v. 3. Juni Art. 81
. bis83)313.
Wechselinhaber, Rechteund Verpflichtungen(G. v.
30. Mai §51) 321. (Bek. v. 3. Juni) 326.

Wechselintervention(G. v. 30.Mai § 1) 321. (Bek.
v.3.JuniArt.56bis65)338.

Wechselklage gegenWechselverpflichtete(Bek. v. 3. Juni
Urt.49,81)337.

Wechselkopien, Form und Wirkung (Bek. v. 3. Juni
Art. 70 bis 72, 81) 341.

Wechselkurs zur Feststellungdes Betrags der Regreß.
ansprüchebei mangels Zahlung protestiertenWechseln
(Bek. v. 3. Juni Art. 50 bis 52) 337.

Wechselordnung, Bestimmungenfür den Scheckver=
kehr (G. v. 11. März §§ 16, 17, 30) 74. — Ande.
rungen(G. v. 30. Mai) 321. — neueFassung(Bek.
v. 3. Juni) 326.

Wechselplätze, Berücksichtigungvon daselbstbestehenden
Zahltagen(Bek. v. 3. Juni Art. 93) 346.

Wechselprotest (G. v. 30. Mai) 321. (Bek.v. 3. Juni)
326. (Bek. v. 5. Aug.) 482.

Wechselprovision als Teil der Regreßansprüchebei
mangels Jahlung protestiertenWechseln(Bek. v. 3. Juni
Nrt.50,51)337.

Wechselrecht, Handlungenzur Erhaltung desselben
(G. v. 30. Mai § 1) 321. (Bek. v. 3. Juni Art. 44,
83, 86, 91 f..) 336. — Einreden aus demselben
(das.Art.82)343.

Wechselschuldner(G.v. 30.Mai§1)321.(Bek.v.
3. JuniArt.39,48,82)335.
Wechselstempelsteuer,AbänderungdesGesetzesdarüber
vom 10. Juni 1869 (G. v. 30. Mai § 2) 324.

Wechselsumme, Jahlung und Hinterlegungderselben
(Bek. v. 3. Juni Art. 37, 40, 73) 335.

Wechselverbindlichkeiten, Erfüllung derselben(Bek.
v.3.JuniArt.30ff.)333.

Wechselverjährung bei gezogenen Wechseln(Bek.
v. 3. Juni Art. 77 bis 79, 83) 342. — bei eigenen
Wechseln(das.Art.100)348.
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Wechselverkehr, Ort und Zeit für die Handlungen
darin (G. v. 30. Mai § 1) 321. (Bek. v. 3. Juni
Art. 91 bis 93) 346.

Wechselzahlung im Protestverfahren(G. v. 30.Mai
5§1) 321. (Bek. v. 3. Juni Art. 89a) 345.

Wein, Anderungenin denWeinbaubezirken (Bek.v.
22. Febr.) 31. (Bek. v. 2. Mai) 171. — Eichung von
Fässernbei faßweisem Verkaufe von Wein (G. v.
30. Mai § 9) 351.

ämter (Bek. v. 27. Mai) 255. (Bek. v. 25. Juni) 463.

Weinbaubezirke, Anderungen(Bek.v. 22.Febr.)31.
(Bek.v. 2.Mai) 171.

Weingeist, EichungvonMaßen für weingeistigeFlüssig.
keiten (G. v. 30. Mai § 8) 351. — Beförderung im
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr (Ubereink. v.
19.Sept. 06. zu Anl. 1, XII) 540.

Weizen, Zeithandel in Weizenan der Berliner Produkten=
börse(Bek. v. 29. Mai) 240.

Wellenlängen der internationalenFunkentelegraphie
(Ausf.=Ubereink.zumFunkentelegraphenvertrageNr. 1)
435.

Werft, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28.Dez.Art. 3,1)674.
Werke, UbereinkunftzwischenDeutschlandundItalien,
betreffendden Schutz an Werken der Literatur und
Kunst und an Photographien (v. 9. Nov. 07.) 80. —
Aupfhebungder gleichartigenUbereinkunft vom 20. Juni
1884 (das. Art. 1) 81. — desgl. zwischenDeutschland
und Belgien (v. 16. Okt. 07.) 405. — Aufhebung
der gleichartigenUbereinkunftvom 12.Dezember1883
(das.Art. 1) 406.

Wert des versichertenInteresses(G. v. 30.Mai §§51f.)
274.

Wertpapiere im Börsenhandel(G. v. 8. Mai) 183.
(Bek. v. 27. Mai) 215.

Westfalit, Beförderungvon Patronen daraus im Ver=
kehr mit der Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1,
XXXVô 613.

Wetter=Astralit, Roburit, Beförderungvon Pa=
tronen daraus im Verkehr mit der Schweiz (Bek. v.
4. Nov. zuAnl. 1, XXNXVeN)611, 612. — Wetter=
Permonit, Beförderung im inneren deutschenEisen=
bahnverkehre(Bek. v. 18. Dez.) 649.

Wettersicheres Fulmenit, BeförderungvonPatronen
daraus im Verkehrmit der Schweiz(Bek. v. 4. Nov.
zu Anl. 1, XXXVeô 611.

Witwen, Unterstützungswohnsitz(Bek.v.7.Juni 816)381.
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Wohnung von Gouvernementsangehörigenin denSchutz.
gebieten (G. v. 31.März) 129. — Anzeigepflichtfür
Wohnungsveränderungen bei Versicherungsver=
trägen (G. v. 30. Mai 8§ 10 ff.) 265. — Vornahme
von Handlungen im Wechselverkehre (G. v. 30. Mai
§ 1) 321 (Bek.v. 3. Juni Art. 88, 91) 344.

Wolle, Beförderung im Internationalen Eisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zu Anl. 1,XXII) 555.

Württemberg, Aufnahme von Wechselprotestendurch
diePostanstalten(G.v. 30.Mai §3) 325.

X.
Tylol, Beförderungim InternationalenEisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19.Sept.06. zuAnl. 1,XIII)/541.

3.
Zahlkarte, Einzahlungenauf einPostscheckkontomittels
Zahlkarte(Bek.v. 6. Nov. § 3) 588.

Zahlungen durchSchecks (G. v. 11.März) 71. — im
Postscheckverkehre (Bek. v. 6. Nov.) 587. — auf
Wechsel(G.v.30.Mai§1)321.(Bek.v.3.Juni)
326.

Zahlungsmittel, Außerkurssetzungder Fünßzigpfennig=
stückeder älteren Geprägeform (Bek. v. 27. Juni) 464.

Zahlungsort beiSchecks(G.v. 11.März§5) 72. —
beiWechseln(G.v.30.Mai§ 1) 321.(Bek.v.
3.Juni)326.

Zahlungstag bei Wechseln(G. v. 30. Mai §51) 321.
(Bek. v. 3. Juni Art. 30 ff., 92, 93) 333.

Zahlungszeit beiSchecks(G.v.11.März§§7, 11)72
—bei Wechseln(G.v.30.Mai§1) 321.(Bek.v.
3. Juni) 326.

Zeit der Präsentation von Wechselnund andererim
Wechselverkehre vorkommender Handlungen (G. v.
30.Mai§1)321.(Bek.v. 3.JuniArt.91ff) 346.

Zeitgeschäfte im Börsenhandel(Bek. v. 27. Mai 8§829,
50ff) 221.

Zeithandel in Getreideund Mehl an der Produkten=
börsezu Berlin (Bek. v. 29. Mai) 240.

Zentimeter, der hundertsteTeil des Meters (G. v.
30.Mai§3) 349.

Zentralamt für den Internationalen Eisenbahnfracht=
verkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. Art. 2) 524.
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Zentralbehörde, letzteBeschwerdeinstanzgegenPolizei=
verfügungenbezüglichderArbeitszeitjugendlicherArbeiter
und von Arbeiterinnen in Gewerbebetrieben(G. v.
28. Dez. Art. 1, II, 13ff.) 670.

Zeugen im ehrengerichtlichen Verfahren an der
Börse (Bek.v. 27. Mai 8§ 11, 12, 14, 23, 26) 218.
—im OrdnungsstrafverfahrenwegenverbotenerBörsen=
termingeschäfte (Bek. v. 27. Mai V) 232.

Ziegeleien, Arbeitsverhältnisse(G.v.28.Dez.Art. 3, 1)
674.

Zimmerplätze, Arbeitsverhältnisse(G. v. 28. Dez.
Art.3,1)674.

Zinkasche und Zinkstaub, Beförderungim Internatio=
nalenEisenbahnfrachtverkehr(Übereink.v. 19.Sept. 06.
zuAnl.1,XVIII)551.

Zinnober, Beförderungim InternationalenEisenbahn=
frachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept. 06. zu Anl. 1,
Xvny 551.

Zinsen für Schutzgebiets=Anleihen (G. v. 18.Mai
Art. 1 §4b) 208. — für nicht bezahlteWechsel.
summen (Bek. v. 3. Juni Art. 50) 337.

Zoll s. Eingangszoll, Zölle.
Zollabfertigung von Gütern im InternationalenEisen=
bahnfrachtverkehr(Ubereink.v. 19. Sept.06. Art. 1, IV)
520.

Zollamt, Einfuhr von Pflanzen usw. übergewisseJoll.
ämter(Bek.v.27.Mai)255.(Bek.v.25.Jun)463.

Zölle auf Spirituosen bei der Einfuhr in Afrika (Vertr.
v.3.Nov.06.)5.

Zollzuschlag auf Kaffeeund Kakao aus der Republik
Haiti aufgehoben(V. v. 28. Aug.) 501.

Zucker, Ermäßigungder Zuckersteuer (G. v. 19. Febr.)
27. — Zusatzaktezum Brüsseler Vertrage vom
5. März 1902 über die BehandlungdesZuckers(v.
28. Aug. 07.) 135. — Ratifikation dieserZusatzakte
seitensItaliens (Bek.v. 4. Juli) 474. — Beitritt
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Zucker (orts.)
Rußlands zumBrüsselerJuckervertragevom5. März
1902 (Protokoll v. 19.Dez.07.) 110. — Abkommen
über denZuckerverkehrzwischenDeutschlandund Ruß.
land (v. 20. Jan.) 144.

Zuckersteuer, Ermäßigung(G. v. 19. Febr.) 27.
Zugvorrichtungen, elastische,an Eisenbahnfahrzeugen
(Bek.v. 25 Mai Art. II) 365. — Mängel daran(das.
Art.111)371.

Zulassungsstelle für Wertpapierean der Börse (G. v.
8. Mai Art. II) 183. (Bek.v. 27. Mai §§ 36ff.) 223.

Zündbänder und Zündblättchen, Beförderungim
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr (Ubereink. v.
19. Sept.06. zu Anl. 1, XXVI) 561. — im Verkehr
mit der Schweiz(Bek.v. 4. Nov. zu Anl. 1, II, IV u.
XLIIa) 596.
Zündschnüre, Beförderungim Eisenbahnverkehremit der
Schweiz (Bek. v. 4. Nov. zu Anl. 1, XXXVa) 599.

Zündungen, sprengkräftige,Beförderung im Verkehr
mit der Schweiz(Bek.v. 4. Nov. zuAnl. 1, XXXV)
607.

Zusatz, gesundheitsschädlicheund täuschendeJusätzezu
Fleisch und dessenJubereitungen (Bek. v. 4. Juli) 470.

Zuständigkeit für Klagen aus demScheckverkehre
(G. v. 11.März § 28) 76. — Anderungenin derZu=
ständigkeitder Reichsbehör den zur Ausführungdes
Reichsbeamtengesetzes(V. v. 24. April) 159. — Zu=
ständigkeitimOrdnungsstrafverfahrenwegenverbotener
Börsentermingeschäfte (G. v. 8. Mai Art. IIIa)
189. (Bek. v. 27. Mai § 77) 233. — Zuständigkeit
der Verwaltungsbehörden in Streitsachen der Armen=
verbände (Bek.v. 7. Juni I§ 38, 39) 389.

Zustellung der Funkentelegrammeam Bestimmungsort
(Ausführungsübereink.zum Funkentelegraphenvertragev.
3. Nov. 06., XXXI u. XXXII) 449.

Zwongsversteigerung einer versichertenSache (G. v.
30. Mai §§ 73, 114, 143) 279.
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